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VORREDE.

Die Bearbeitung des Exodus und Leviticus erscheint später,

als ich gew'ünscht und gedacht habe. Der Grund davon lag in der

Schwierigkeit der Sache und in der Unergiebigkeit der vorhandenen

exegetischen Hilfsmittel. Diese Bücher waren bis dahin so ver-

nachlässigt worden, dass das Meiste neu gethan werden musste.

Mit der vorliegenden Arbeit habe ich, so gut ich es vermochte,

dem Mangel abzuhelfen gesucht.

Man wird es nicht misbilligen, dass ich bei ihr bisweilen

über die Grenzen eines kurzgefassten exegetischen Handbuchs

hinausgegangen bin. Der Exodus und Leviticus stellen die

Gründung Israels dar und enthalten den wichtigsten Theil des Ge-

setzes; sie haben an und für sich eine hohe Bedeutung und ihre

Erklärung ist für die der übrigen Bücher des A. T.^ichtig; eine

unverhältnissmässige Kürze wäre nirgends übler als bei ihnen an-

gebracht gewesen. Vom Erklärer des Gesetzbuches verlangt und

erwartet man auch, dass er neben der Kritik und sprachlichen

Erklärung mit Sorgfalt auf die Sachen eingehe, um der Geschichts-

und Alterthumsforschung vorzuarbeiten und sichre Grundlagen zu

verschaffen. Dieses Bewusstsein leitete mich, wenn ich über die

Orte des Schauplatzes der Erzählung z. B. Midian, den Sinai und

die Lagerstätten, über das Geschichtliche z. B. die ägyptischen

Vorgänge, den Auszug aus Aegypten und den Dui’chgang durch das

rothe Meer und über wichtige Partien des Gesetzes z. B. Stifts-

hütte, Priester- und Levitenthum, Opferdienst, Feste und Beinig-

keit efwas umfassendere Erörtermigen angcstellt habe. Bei der

Erklärung der Gesetze und Gebräuche ist auf das übrige Alterthum,

welches sehr viel Erläuterndes darbietet und auf. manche Dunkelheit

erwünschtes Licht wirft, vielfache Rücksicht genommen, darüber
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VI Vorrede.

aber die Eigenthümlichkeit Israels nicht aus dem Auge verloren

worden. Talmud und Rabbinen sind ebenfalls berücksichtigt wor-

den; sie enthalten aber mehr grundlose Eintalle als Tradition und

haben ihr Volk mit unzähligen Dingen belastet, an welche der Ge-

setzgeber nicht gedacht hat.

Das mühevolle Geschäft der Kritik habe ich unverdrossen

fortgesetzt und wie hei der Genesis das Absehen vornämlich dahin

gerichtet, die Grundschrift auszumitleln und festzustellen; die übri-

gen Bestandtheile habe ich vorläufig noch unter dem Namen des

Jehovisten zusammengefasst, hier und da aber auch ihre Scheidung

versucht, z. B. Ex. 3—5. 19—24. 32—34. Eine schärfere und

genauere Ausführung kann erst nach der Erklärung der folgenden

Bücher geschehen und sie wird, wie ich hoffe, zu einer Reihe theils

gewisser theils wenigstens wahrscheinlicher Ergebnisse führen.

Trotz der hei der Revision angewendeten Sorgfalt sind doch

einige Druckfehler stehen geblieben. Man hat z. B. S. 93. Z. 40.

wo für wenn, S. 241. Z. 18. bei für nach, S. 463. Z. 21. den für

dem zu lesen und S. 488. Z. 22. die Negation zu ergänzen.

Giessen, am 16. October 1857.

Der Verfasser.

%
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VORBEMERKUNGEN.

1 .

Während die Genesis es mit den Vorvätern des israelitischen

Volkes "zu Ihun hatte und zeigte, wie dieselben in der geraden Linie

der Erstgeburt vom Stammvater der Menschheit abstammten, auf Got-

tes Geheiss nach Kanaan zogen, hier von Gott eines näheren Ver-

hältnisses (Bundes) gewürdigt wurden und die Zusicherung einer

zahlreichen Nachkommenschaft sowie des Landes Kanaan erhielten,

zuletzt aber nach Aegypten Qbersiedelten, haben es der Exodus und
Leviticus mit ihren Nachkommen, welche sich im Laufe von 4 Jahr-

hunderten zu einem zahlreichen Volke vermehrt hatten, zu thun und
stellen dar, wie sich an ihnen die den Erzvätern zu Theil geworde-

nen göttlichen Verheissungen erfüllten und der Tempel der Theokra-

tie zu Stande kam, zu welchem das Verhältniss der Patriarchen nur

die Vorhalle bildete. Der Gegenstand ist also hier die gedruckte Lage

der Israeliten in Aegypten, der Wegzug der Gedrückten nach der Si-

naihalbinsel unter Anführung des Moses, der Zug zum Berge Sinai

und der Aufenthalt an diesem Orte, vornämlich aber d^r daselbst

zwischen Jehova und Israel abgeschlossene Bund und das von Jehova

durch Moses erlassene Bundesgesetz. Der Schauplatz der erzählten

Begebenheiten ist zunächst Aegypten, dann der Westen der Sinaihalb-

iosel und zuletzt die Wüste und der Berg Sinai, eine uralte heilige

Gottesstälte, ausgestattet mit hinlänglichem Wasser und Pflanzenwuchse,

daher für die Ertheilung des göttlichen Gesetzes und für einen län-

geren Aufenthalt ein geeigneter Platz (s. unten S. 24. 32 f. 191,).

Der Aufenthalt der Hebräer an ihm dauerte fast ein Jahr (Ex. 19, 1.

Num. 10, 11.). Der Exodus handelt zuerst von den Zuständen und

Ereignissen in Aegypten (Cap. 1— 12, 36.), dann vom Zuge Israels

aus Aegypten zum Sinai (Cap, 12, 37—18, 27.) und endlich von

den auf dem Sinai oifenbarlen Gesetzen und den sinaitischen Vor-

gängen, namentlich der Erbauung der Stiflshutte (Cap. 19—40.), der

Leviticus enthält die in der Stiftshütte offenbarten Gesetze über die

heibgen Personen, Sachen und Zeiten. Zu den beiden Büchern aber

muss noch der Abschnitt Num. 1— 10, 10. hinzugezogen werden,

weil er innig mit ihnen zusammenhängt und die sinaitischen Vorgänge

erst zum Abschluss bringt.

2 .

Die Grundschrift oder der Elohist berichtet diese Begebenheiten

folgendermassen. Nach dem Tode Josephs und seiner Bruder ver-

mehrten sich die Kinder Israel sehr ansehnlich und erfüllten das
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Land, wurden aber von den Aegyptern in ein dienstbares Verhältniss

gebracht und mussten ihnen auf dem Felde und bei Bauten schwere

^ Arbeiten thun (Ex. 1, 1—7. 13— 14.). Darüber seufzten und schrieen

sie zu Gott, der auch ihr Elend wahrnahin und des Bundes mit den

Vätern gedachte (2, 23—25. von an). Er erschien dem Mo-
ses, einem Urenkel des Levi, gab sich als Jehova zu erkennen, was
er früher noch nicht gethan, erinnerte an seinen Bund mit den Vä-

tern und an die Verleihung des Landes Kanaan und erklärte, dass er

mit Macht und grossen Gerichten an den Aegyptern die Kinder Israel

erlösen und zu seinem Volke machen wolle. Demgemäss forderte

er Moses auf, dies dem Volke zu verkündigen und von Pharao die

Freilassung Israels aus seiner Herrschaft zu verlangen, indem er ihm,

der unberedt war, zugleich den Aaron als Redner und Thaumatur-

gen beigab (Ex. 6, 2— 7, 7. ausg. 6, 8.). Die beiden Brüder gingen

zum Könige und verrichteten vor ihm ein Zeichen, um sich als Got-

tesboten und ihre Forderung als Gottes Befehl zu beglaubigen ;
Aaron

warf seinen Stab hin und verwandelte ihn zur Schlange, was aber

auf Pharao keinen Eindruck machte, da seine Hierogrammaten mit

ihren Stäben dasselixe ausführten (7, 8— 13.). Darum schritt Jehova

zu Plagen. Aaron schlug mit seinem Stabe den Strom und verwan-

delte die Wasser Aegyptens zu Blut, so dass sie stinkend und un-

trinkbar wurden und die Fische davon starben (7, 19—22.), sowie

er weiterhin die Frösche aus dem Strome heraufführte, dass sie das

Land bedeckten (8, 1—3. und V. 11. von an); aber auch diese

beiden Zeichen machten die Hierogrammaten nach und der König

blieb unbeweglich. Als Aaron ferner den Staub Aegyptens schlug

und ihn zu Mücken verwandelte, welche an Menschen und Vieh wa-

ren, konnten zwar die Hierogrammaten dies nicht nachthun, erklärten

aber das Uebel als von den ägyptischen Göttern verhängt und der

König willfahrte nicht (8, 12— 15.). Darauf nahmen die beiden Brü-

der die Hände voll Ofenruss, welcher von Moses gen Himmel ge-

streut zu Staub wurde und an Menschen und Vieh einen entzündli-

chen Ausschlag bewirkte
;
aber sie erreichten ihren Zweck nicht, ob-

wohl die Hierogrammaten solches Uebel nicht hervorbringen konn-

ten, vielmehr selbst davon befallen wurden (9, 8— 12.). Pharao

entliess darauf hin die Kinder Israel nicht (9, 35.), sondern blieb

trotz aller Zeichen und Wunder verstockt (11, 9— 10.). Jetzt schritt

Jehova zu einer härteren Plage, die er selbst vollstreckte; er brachte

alle ägyptische Erstgeburt um, nachdem er zum Andenken daran und

an den Auszug überhaupt vorher das Fest des' Passah und des Un-

gesäuerten eingesetzt hatte (12, 1— 23. 28.). Durch jene Plage

wurde der Wegzug ermöglicht; er erfolgte nach einem Aufenthalte

von 430 Jahren in Aegypten von Raamses nach Sukkoth (12, 37 a.

V. 40—42.) ,
wo Jehova einen Zusatz zum Passahgesetze verordnele

(12, 43—51.) und das Gesetz von der Heiligung der Erstgeburt er-

liess (13, 1—2.). Von Sukkoth zogen die Israeliten nach Etham

(13, 20.), wandten sich aber dann zurück nach Pi-Hachiroth und

durchschritten von da aus, gedrängt durch die verfolgenden Aegypter,
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Vorbemerkungen. IX

das durch einen Ostwind trocken gelegte Meer, indem ihnen das

Wasser zu beiden Seiten wie Mauern stand; die nachrückenden Ae-

gypter kamen alle in den zusammenstürzenden Wogen um (14, 1

—

4. 8—9., V. 15— 18. ausg, pystn nö in V. 15. und i
*

713» mk am
in V. 16., V. 21—23. 26—29. ausg. V. 27. von aw'i an, 15, 19.).

Nach dem Durchgänge zogen die Israeliten 3 Tage in der wasserlo-

sen Wüste Schur dahin und kamen nach Mara, wo das Wasser bitter

war (15, 22—23.), von da nach Elim, wo sie Wasser und Palmen
fanden (15, 27.), später nach der zwischen Elim und dem Sinai ge-

legenen Wüste Sin, wo sie gegen Moses und Aaron murrten, aber

durch das Manna und die Wachteln zufrieden gestellt, beim Manna-

sammeln auch angeleitet wurden, den 7 Tag zu feiern (16, 1—2.

9—26. 31—36.), weiterhin nach Baphidim, wo es ebenfalls an Was-
ser fehlte (17, 1.) und zuletzt in die Wüste Sinai (19, 2 a.). Hier

erliess Jehova zunächst die Anordnung der Stiftshütte mit ihren Ge-

räthen, wie Bundeslade, Schaubrodttisch, Leuchter, Bäucheraltar, Brand-

opferaltar und Becken, sowie die Anordnung eines Priesterthums,

womit Aaron und seine Söhne auf immer betraut werden sollten (25—31, 11.), zugleich aber auch ein Sabbalhsgeselz (31, 12— 17. der

Grundlage nach). Moses verkündigte dieses Sabbathsgesetz dem Volke

(35,
1—>3.) und die Kinder Israel führten unter den Werkmeistern

Bezaleel und Oholiab mit grosser Beeiferung die göttlichen Befehle

hinsichtlich des Heiligthums und seiner Geräthe aus; Moses stellte

die Stiftshütte auf und Jehova nahm davon Besitz (35, 4—40, 38.).

ln der Stiflshütte offenbarte Jehova alle folgenden Gesetze, zuerst die

über die Opfer (Lev. 1—7.). Auf diese Offenbarung folgte die Ein-

weihung Aarons und seiner Söhne als Priester sowie ihr priesterli-

eher Dienstantritt, bei welcher Gelegenheit Aarons Söhne Nadab und
Abihu wegen eines ungehörigen Bauchopfers durch Jehova fielen und
einzelne Vorschriften für das Verhalten der Priester ergingen (8

—

10, 15.). Demnächst wurden die Beinigkeitsgeselze (Cap. 11—15.)

und die Verordnung vom Versöhnungslage offenbart (Cap. 16.). Wei-
terhin erfolgten Bestimmungen über die Haltung und Führung der

Priester und des Hohenpriesters, besonders hinsichtlich der Trauer

und Verehelichung, über die Leibesbeschaffenheit derselben als Be-

dingung der Zulassung, über die Theilnahme an den heiligen Gaben
' und über die Beschaffenheit und das Alter der Opferthiere (Cap. 2

1

—22.). Daran schlossen sich die Gesetze über die 5 Jahresfeste

.des Passah, der Wochen, des 7 Neumonds, des Versöhnungstages

und der Laubhütten (Cap. 23. ausg. V. 2. von nw an, V. 3.

18. 19. 22. 39—44.) und über das Sabbaths- und Jubeljahr an

(Cap. 25. ausg. V. 18—22.), worein eine Vorschrift für die Besor-

gung des Leuchters und der Schaubrodte eingewebt ist (24, 1—9.).

Mit den Bestimmungen über die heiligen Weihungen, als Gelübde,

Bannung und Zehnten, schloss die Offenbarung der Bundesgrundge-

. setze, soweit sie beim Sinai geschah (Cap. 27.).
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3.

Die elohislische Darstellung der mosaischen Ereignisse zeichnet

sich durch Planniässigkeit, Ordnung und Zusammenhang aus; die Be-

gebenheiten treten in angemessener Reihenfolge ein und die Gesetze

werden meist sehr passend eingewebt. Dies lässt sich im Ganzen
wie im Einzelnen nachweisen. ln der Genesis hatte der Verfasser,

um die Abstammung und Stellung Israels unter den Völkern in das

Licht zu stellen, viel mit Stammtafeln zu thun; aber schon mit Ja-

kob langte er bei seinem Volke an und in den folgenden Büchern

beschränkt er sich auf Israel, als welchem sein Werk gilt. Er lässt

es beim Eintritt in die Gottesherrschaft gemustert werden und gibt

ein Ver^eichniss der Stämme, bemerkt aber bei jedem nur die Zahl

und das Haupt (Num. 1 f.). Mehr thut er bei dem Stamme, welcher
Moses und Aaron aus seiner Mitte hervorgehen liess und durch gött-

liche Erwählung an die Spitze des Volkes trat, bei dem Stamme
Levi; hier macht er die einzelnen Abtheilungen und Geschlechter

namhaft (Num. 3 f.). Er weist auch die Abstammung des Moses und
Aaron von Levi näher nach und verfolgt das Geschlecht Aaron*s bis

auf dessen Enkel Pinehas, der in der ersten Richterzeit Hoherpriester

war (Ex. 6, 14—25.). Aus dem Stamme Levi und der Familie Aa-

ron’s weiss er hier und sonst manches Einzelne zu berichten (Ex.

38, 21. Lev. 10, 1 ff. Num. 3, 32. 4, 28. 33. 26, 11. 58.) und bei

Moses und Aaron bemerkt er das Lebensalter für die Zeit, wo sie

vor Pharao standen (Ex. 7, 7.). Sonst rechnet er nach Jahren des

Auszugs aus Aegypten. Dieser erfolgte nach Ablauf von 430 Jahren

des Aufenthalts in Aegypten (Ex. 12, 40 f.), im ersten Monate am
15 Tage oder dem Vollmondstage (Ex. 12, 1. 17.), die Ankunft in

der Wüste Sin am 15 Tage des 2 Monats (Ex. 16, 1.), die Ankunft

am Sinai etwas später (Ex. 19, 2.), die Aufstellung der Stiftshütte

im 2 Jahre am ersten Tage des ersten Monats (Ex. 40, 2. 17.), die

Erlassung einer Vorschrift für das Nachpassah in demselben Monate

(Num. 9, 1.), die Musterung des Volkes im folgenden Monate (Num.

1, 1.) und der Abzug Israels vom Sinai nach der Musterung und dem
Eintritt in die Theokratie im 2 Jahre am 20 Tage des 2 Monats

(Num. 10, 11.). Diese Planmässigkeit tritt dann ferner in dem Ver-

hältniss der handelnden Personen schön hervor. Die oberste Stelle

nimmt Jehova ein. Er ist es, welcher eingedenk seiner Verheissun-

gen die Erlösung Israels beschlossen (Ex. 2, 24 f.), Moses und Aaron

bestellt (Ex. 6, 2 ff.) und sie mit seiner Macht bei Pharao unterstützt

hat (Ex. 7, 3 ff. 11, 9f.), welcher Israel aus Aegypten geführt hat

(Ex. 6, 6. 7, 4f. 12, 17. 42. 51. 29, 46. Lev. 11, 45. 22, 33.

25, 38. 42.); von ihm sind alle Schritte der beiden Brüder und alle

Unternehmungen und Einrichtungen des Volkes angeordnet; von ihm

gehen auch die Stiftshütte und ihre Geräthe aus, deren Bilder er

dem Moses auf dem Sinai zeigte (Ex. 25, 9. 40. 26, 30. 27, 8.

Num, 8, 4.) und deren Werkmeister er selbst wählte (Ex. 31, 2 ff.

35, 30 ff.); von ihm, werden alle 'Gesetze und Verordnungen gege-

V
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Vorbemerkungen. XI

ben ;
die mosaischen Ereignisse und Gesetze sind eine grosse Gottes*

Offenbarung. Die zweite Stelle behauptet Moses. Er lernt Gott zu-

erst als Jehova kennen (Ex. 6, 2 f.) und wird von ihm mit der Weg*
Führung des Volkes beauftragt (Ex. 6, 6. 11.); er ist Pharao ge-

genüber wie Gott und somit die Person, welche im Namen und Auf*

trage Jehova's eigentlich mit dem Könige verhandelt (Ex. 7, 1.); an ihn

allein, seltener an Aaron mit, ergehen gewöhnlich die göttlichen Eröff-

nungen und er verkündigt sie dem Volke; ihm, wenn er in dasHeiliglhum

geht, stellt sich Jehova auf den Deckel der Bundeslade und lässt sich ver-

nehmen (Ex. 25, 22. 30, 6. 36. Num. 7, 89.). Er allein sah auf

dem Berge die Erscheinungen, welche die Sliftshötte und ihre Geräthe

darstellten; er ordnet die Ausführung dieser Dinge beim Volke an

(Ex. 35, 4 ff. 36, 2 ff.) , nimmt das Gefertigte in Empfang (Ex. 39,

32 ff.) und stellt das Heiligthum auf und richtet es ein (Ex. 40, 2 ff.).

Als unmittelbarer Gottesbote ist er natürlich zu allen priesterlichen

Geschäften befähigt und berechtigt und er versieht sie vor Einführung

des Priesterthums z. B. nach Aufstellung und Einrichtung der Slifls-

hütte (Ex. 40, 22 ff.) und bei der Einweihung Aaron’s und seiner

Söhne zu Priestern, die er ebenfalls vollzieht (Ex. 28—29. 40, 12 ff.

Lev. 8.); bei dieser Gelegenheit fallen ihm auch die priesterlichen

Opferantheile zu (Ex. 29, 26. Lev. 8, 29.). Die dritte Stelle hat

Aaron. Er erhält niemals allein unmittelbare göttliche Eröffnungen,

sondern nur bisweilen mit Moses zusammen und gewöhnlich durch

Moses
;
er begleitet seinen Bruder nur zu Pharao, um ihm als Prophet

d. i. als Redner und Thaumaturg zu dienen (Ex. 7, 1 f.) und handelt

bloss auf sein Geheiss ; er wird von Moses zum Priester geweiht und

bestellt, empfängt Aufträge, Belehrungen und Anleitungen von ihm (Ex.

16, 33f. Lev. 8, 31 ff. 9, 1. 7. 10, 6. 8. 12. 16, 2.21, 1. 17. 22,

2. 18.) und muss sich auch Zurechtweisungen gefallen lassen (Lev.

10, 3.). Das angegebene Verhältniss der handelnden Personen zieht

sich durch die ganze Darstellung und zeigt sich schon bei dem Han-

del mit Pharao. Alle Befehle gehen hier von Jehova aus und sind

an Moses gerichtet, der ihnen entsprechende Aufforderungen an Aaron

erlässt, wenn dieser handeln soll. Das vorgängige Beglaubigungszei*

chen, was noch keine Plage ist, verrichtet Aaron mit dem Wunder-
stabc, den beim Elohisten er führt, nicht Moses (s. z. Ex. 4, 20.);

die 3 ersten Plagen, welche die Personen noch nicht angreifen, voll-

zieht er ebenfalls; bei der vierten tritt Moses ein und sie tastet die

Personen an ; die fünfte geht an das Leben und sie wird von Jehova

selbst volistreckt. Die göttlichen Wunder steigerten sich also zu im-

mer grösserer Verderbhehkeit und machten den Abzug Israels mög-

lich, wenn sie auch Pharao nicht zu einer Entlassung des Volkes

brachten, wie dies Jehova vorher gesagt hatte (Ex. 7, 3 f.)
;
mit ihnen

setzte Jehova seinen Plan durch. Sie schliessen sich innig an die

Naturbeschaffenheit Aegyptens an, stehen in richtiger Zeitfolge und

füllen etwa ein Jahr aus (s. z. Ex. 7, 12. 20. 8, 2. 13. 9, 10. 12,

49.), belegen also ebenfalls die Planmässigkeit. Dies ist auch bei

den folgenden Begebenheiten der Fall. Mit der Befreiung Israels zum
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.Einlrilt in . die Theokratie beginnt die theokratische Gesetzgebung.

Daher setzt Jehova einige Tage vor dem Auszuge das Fest des Passah

und des Ungesäuerten ein, weiches durch die Verschonung Israels

und durch den Auszug veranlasst ist und dem Andenken daran die-

nen soll (Ex. 12, 1 ff.), fügt aber gleich nach dem Auszuge eine

Verordnung Ober die Zulassung zum Passah, namentlich fremder Theil-

nehmer, hinzu. Dies war für die Zukunft nothig, wo Fremde wer-
den mitfeiern wollen

;
das erste Passah hatte sich auf die Israeliten

beschränkt (Ex. 12, 43 ff.). Gleichzeitig wurde ihm in Folge seines

Gerichtes an der ägyptischen Erstgeburt die Erstgeburt von Menschen

und Vieh geheiligt (Ex. 13, 2.). Das Manna trat erst in der Wüste
Sin ein

,
indem es früher kein solches auf der Sinaihalbiosel gab (s.

Ex. 16, 1. 36.). Es ersetzte das tägliche Brodt beim Zuge durch die

Wüste und fiel nicht am 7 Tage
,
sondern nur an den 6 Tagen, am

sechsten doppelt. Damit leitete Jehova die Israeliten praktisch an,

sich nur an den 6 Tagen um das tägliche Brodt zu bemühen und am
7 zu feiern (Ex. 16, 22 ff.),* er bereitete sie auf den Sabbath vor,

den er schon bei der Schöpfung in Aussicht genommen hatte (Gen.

2, 3.)*, am Sinai erliess er dann ein förmliches Sabbathsgesetz (Ex.

31, 12 ff.), welches Moses noch vor den Arbeiten zur Stiftshütte dem
Volke verkündigte, damit es bei ihnen bald eingehalten würde (Ex. 35,
1 ff.). Das Erste aber, was Jehova am Sinai anordnete, war die

Stiftshütte als seine Wohnung und die Priesterschaft als seine Diener.

Denn er will von da an in der Mitte der Kinder Israels wohnen.
Diese Anordnung Ex. 25—31. und die Ausführung derselben (Ex. 35

—

40. , die es aber noch nicht mit der Bestellung der Priester zu thun

hat, stehen im Plane der Grundschrift an richtiger Stelle. In der

Vorführung der einzelnen Theile beobachtet der Verf. wenigstens im
Ganzen eine angemessene Ordnung (s. S. 248 f. 329.). Mit der An-

ordnung der Stiftshütte verbindet er die Anordnung der Dinge, welche
den täglichen Bedarf bei der heiligen Wohnung bilden, also Vor-

schriften für die Besorgung des Leuchters (Ex. 27, 20 f.), der Schau-

brodte (Ex. 25, 30.), des Rauchopfers (Ex. 30, 7 f. 34 ff.) und des

täglichen Brandopfers (Ex. 29, 38 ff.), zumal der Anfang damit gleich

nach der ersten Aufstellung der Stiftshütte, noch vor Einführung des

Prieslerthums, von Moses gemacht werden soll (Ex. 40, 23 ff.). Die

Wolke und der Feuerglanz als die Zeichen der göttlichen Gegenwart
stellen sich bei Israel erst nach der Aufstellung der Stiftshütte

ein, wo Jehova Besitz von seiner Wohnung nahm (Ex. 40, 34 ff.).

Alle folgenden Gesetze offenbart Jehova an seinem Wohnorte in Is-

rael, also in der Stiftshütte (Lev. 1, 1. Num. 1, 1.), wo er auf dem
Deckel der Bundeslade dem Moses wahrnehmbar und vernehmbar wird

(s. Ex. 25, 22.). Zunächst müssten jetzt die Einweihung und der

Dienstantritt der Priester folgen, als welche schon bei Anordnung der

Stiftshütte mit angeordnet worden sind. Allein diese Einrichtungen

sollen mit Opfern geschehen. Deshalb geht das Opfergesetz Lev.

1— 7. voran und die Bestellung der Priester folgt Lev. 8—10. nach.

Nachdem die göttliche Wohnung vollendet und die göttliche Diener-
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Schaft bestellt ist, erscheint nichts so wichtig, als die Reinigkeitsge»

setze für das Volk, welches den Reinen und Heiligen in seiner Mitte

hat. Sie folgen Lev. 11— 15., konnten aber keinen früheren Platz

erhalten, weil sie Heiligthum, Opfer und Priester vielfach voraussetzen.

An sie schliesst sich das Gesetz vom Versöhnungstage Lev. 16. an,

welches anweiset, wie die im Laufe des Jahres geschehene Ver-

unreinigung des Heiligthums, der Priester und des Volkes zu heben

ist. Die grusstentheils den Priestern geltenden Bestimmungen Lev.

21—22. nehmen ebenfalls viel Beziehung auf die Rcinigkeitsgesetze

und stehen daher auch an passender Stelle. Von selbst versteht sich,

dass von den heiligen Zeiten Lev. 23—25. erst geredet werden konnte,

nachdem die heiligen Orte, Personen und Sachen geordnet waren

und die Weihungen am Schlüsse Lev. 27. konnten auch kaum einen

schicklicheren Platz erhalten, zumal sie auf das erst Lev. 25. behan-

delte Jubeljahr Rücksicht nehmen. Mag über Einzelnes sich zweifeln

lassen, im Ganzen muss anerkannt werden, dass der Verfasser den

Hergang der mosaischen Ereignisse in guter Ordnung verfolgt und
die Offenbarung der göttlichen Gesetze in sinniger Anknüpfung und

durchdachter Reihefolge des Einzelnen darlegt.

4.

Die Hauptaufgabe des Erzählers geht dahin, zu zeigen, wie Is-

rael Jehova’s Volk wurde und somit die Gottesherrschaft sich bildete

und gestaltete, welche im Bunde mit den Erzvätern bereits einen An-

fang genommen hatte. Er thut dies auf eine sehr sinnreiche Weise.

Jehova befreite die Kinder Israel aus der ägyptischen Herrschaft, um
sie zu seinen Knechten, zu seinem Volke zu haben und ihnen zu Gott

zu sein (Ex. 6, 7. 29, 45. Lev. 11, 45. 22, 33. 25, 38. 42.), wie

er dem Abraham verheissen halte (Gen. 17, 7 f.). Er will daher,

was er bei den Erzvätern noch nicht gethan, auch in ihrer Mitte

wohnen (Ex. 29, 45 f.) und ordnet eine Wohnung für sich an (Ex.

25, 8.). Dies ist die Stiftshütte, von welcher er nach ihrer Aufstel-

lung Besitz nimmt (Ex. 40, 34 ff.). Sie wird mit allem versehen, was
zur rechten Ausstattung einer solchen Wohnung gehört, nämlich mit

einem Leuchter, um des Nachts erleuchtet zu werden (Ex. 25, 31 ff.

27, 20 f.), mit einem Tische für die Schaubrodte (Ex. 25, 23 ff.),

welche das tägliche Brodl vorstellen (s. Lev. 24, 9.) und mit einem

Räucheraltare, um täglich zweimal durchräuchert zu werden (Ex. 30,

1 ff. 34 ff.)
;

bei ihr auf dem ßrandopferaltare sind auch täglich Brand-

opfer darzubringen, welche die Fleischspeise bilden (Ex. 29, 38 ff.).

Aus der Gegenwart Gottes ergibt sich für die Israeliten die Pflicht,

sich rein und heilig zu halten (Lev. 11, 44 f.), um nicht dem Rei-

nen und Heiligen zu nahe zu treten und nicht seine Wohnung zu

entweihen (Lev. 15, 31. Num. 5, 3. 19, 13.), sowie die Pflicht, ge-

schehene Verunreinigungen zu sühnen und zu heben. Daher die zahl-

reichen Reinigkeilsgesetze und die strenge Einschärfung derselben.

Daher auch der Versöhnungstag, welcher der theokratischen Reinig-

ung der Gotteswohnung und des Gottesvolkes diente. Als Oberherr

I
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inmitten seines Volkes bestellt Jehova sich Diener, welche ihm nahe

stehen und an und in seiner Wohnung Dienste leisten sollen. Das

sind die Priester. Von ihnen steht ihm der Hohepriester am näch*

sten und er hat die Reinigkeitsgesetze mit äusserster Strenge zu beo-

bachten (Lev. 21, 10 ff.). Demnächst kommen die gemeinen Priester,

die ebenfalls die Reinigkeitsgesetze pünktlich zu befolgen haben (Lev.

21, 1 ff.). Alle Priester müssen auch ohne Leibesfehler sein, um
zum heiligen Dienste zugelassen zu werden (Lev. 21, 16 ff.). Einen

weiteren Kreis heiliger Diener bilden die Leviten ; sie sind statt der

Erstgebornen von Jehova in den Dienst gerufen, gehen den Priestern

als untergeordnete Gehilfen zur Seite und stehen zwischen ihnen und
dem Volke in der Mitte (unten S. 416.). Natürlich haben die Prie-

ster, um dem Heiligen nahen zu dürfen, bei ihrem Dienstantritte

Sühn - und Reinigungsopfer zu vollziehen (Lev. 8, 14 ff.), ebenso die

Leviten, doch in geringerem Maasse (Num. 8, 5 ff.). Der heiligste

Platz in der göttlichen Wohnung und auf Erden überhaupt ist der

Deckel der Bundeslade. Denn von ihm stellt sich Jehova seinem Volke

d. h. von da wird er ihm gegenwärtig und wahrnehmbar, von da

offenbart er sich ihm und regiert er es (Ex. 29, 42 f. Num. 17, 19.

vgl. Ex. 25, 22. 30, 6. Num. 7, 89.). Der heiligste Raum der

Sliflshütte ist das Allerheiligste, worin die Bundeslade und nur sie

steht. Einen geringeren Grad der Heiligkeit hat das Heilige, wo
Leuchter, Tisch und Räucheraltar sich befinden; einen noch geringe-

ren der Vorhof mit dem Brandopferaltare und dem Becken. Dem ent-

sprechen gewisse Abstufungen im elohistischen Gesetze, zunächst die

bei den zur Stiftshütle verwendeten Stoffen; je näher dem Deckel

der Bundeslade und somit Jehova selbst, desto kostbarer müssen die

Stoffe sein und je weiter davon entfernt, desto mehr darf ihre Kost-

barkeit abnehmen (unten S. 250 f.). Entsprechend ist auch die Ab-

stufung in der Heiligkeit der Opfer. Die Weihegaben, welche in das

Heiligthum oder auf den Altar gelangen oder beim Altäre geschlach-

tet werden, also dem heiligen Gotte besonders nahe kommen und sich

gleichsam mit ihm berühren, erlangen dadurch eine höhere Heiligkeit

und heissen hochheilig,, während die andern nur heilig genannt wer-
den (unten S. 522.). Aehnlich verhält es sich mit dem Sündopfer.

Bei den wichtigsten Söndopfern am Versöhnungstage kommt das Blut

bis in das Allerheiligste vor Jehova, bei den minder grossen für das

Volk oder den Hohenpriester bloss bis in das Heilige und bei gerin-

geren für den einzelnen Israeliten gar nur bis auf den Brandopferal-

tar im Vorhofe (S. 384 f.). Das Sündopfer wird in dem Falle, wo
.sein Blut bis in das Heiligtbum gelangt und es gleichsam mit Gott

in Berührung tritt, so heilig, dass auch der Priester das Fleisch nicht

geniessen darf, während ihm dies zusteht, wenn das Blut bloss bis

auf den Brandopferaltar draussen vor dem Heiligthume gebracht wor-
den ist (S. 386.). Die Abstufung zeigt sich endlich auch bei den
verschiedenen Klassen der heiligen Diener. Bis in das Allerheiligste

in Jehova’s nächste Nähe darf allein der Hohepriester als sein näch-

ster und heiligster Diener Vordringen und er Ihut dies am Versöhnungs-
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tage (Lev. 16, 2. 32 f.); das Heilige und den Brandopferaltar dürfen

bloss er und die übrigen Priester betreten, nicht auch die Leviten

und die andern Israeliten (N^um. 18, 3. 7.). Mit dem Maasse der

zu beobachtenden Reinheit und Heiligkeit stimmt also bei den gott>

liehen Dienern das Maass Hirer Annäherung an den heiligen Herrn.

Den weitesten Kreis der Angehörigen Jehova*s bilden die Israeliten

ausser den Priestern und Leviten. Sie werden beim Sinai einer

Zählung und Musterung unterzogen (Num. 1 f.) und müssen bei ihrem

Eintritte in das heilige Verhältniss ein Sühngeld zahlen, welches den

Sühnopfern der Priester und Leviten bei deren Dienstantritt ent*

spricht (Ex. 30, 11 ff.). Sie haben sich dem Willen ihres Herrn

gemäss zu führen und alle unvorsätzlichen Verfehlungen durch Sühn-

opfer gut zu machen (Lev. 4 f.). Sie sind Jehova’s Knechte und

können nicht verkauft und nicht eines Andern Eigenthum werden
(Lev. 25, 42.). Sie erhalten von ihrem Herrn sein Land Kanaan

zur Benutzung und bewohnen es als seine Beisassen (Lev. 25, 23.);

wie er es an sie vertheilt, also vertheilt soll es bleiben und einge-

tretene Ungleichheiten immer das Jubeljahr ausgleichen (unten S. 561.).

Als seine Unterthanen haben sie Abgaben an ihn zu leisten, z. B.

den Zehnten vom Ertrage des Landbaus und vom Zuwachse der

Heerden (Lev. 27, 30 ff.), die Erstgeburten von Menschen und Vieh

(Ex. 13, 2. Lev. 27, 26 f.), die Erstlinge der Felder und Pflanzun-

gen (Lev. 23, 9 ff. 16 ff. Num. 18, 12 f.) und Anlheile an gemach-

ter Kriegsbeute (Num. 31, 28 ff. 37 ff.); insbesondere haben sie

ihm an jedem Tage, Sabbathe und Feste bei seiner Wohnung Opfer

darzubringen (Num. 28 f.) und können dies auch im Einzelnen jeder

noch besonders thun (Lev. 1 ff.) sowie durch Gelobungen und Ban-

nungen ihm Menschen, Vieh, Häuser und Grundstücke widmen (Lev. 27.).

Alle diese Abgaben bedarf er indessen für sich nicht; er tritt sie da-

her an die Priester und Leviten als seine Diener ab und sie bilden

deren Besoldung (Num. 18, 8 ff.); sie stehen aber ihnen allein zu

und sind theils an jedem, theils an reinem, theils an heiligem Orte

zu verzehren (Lev. 22.); nur die Opfer werden bald ganz bald nach

ihren vorzüglichsten Theilen zu seiner Verehrung ihm auf seinem

Altäre verbrannt (S. 344.). Endlich haben die Israeliten dem hohen
Herrn auch Feste zu veranstalten, an welchen sie zu seiner Ehre
von ihren Geschäften und Arbeiten ablassen und seine Wohlthaten

feiern, wie er sie ihnen durch ihre Erlösung aus der ägyptischen

Knechtschaft erwiesen hat und in jedem Jahre durch Verleihung rei-

chen .Erndtesegens aufs Neue erweiset (Lev. 23.). Aus dieser Dar-

legung erhellet, dass der Elohist die Entstehung und Gestaltung der

Theokratie in der mosaischen Zeit nachweisen will und daher sich

auf das eigentliche theokratische Gesetz beschränkt, die Gesetze für

das sittliche und bürgerliche Leben aber von seinem Plane aus*

schliesst, selbst den Dekalog. Sein Gesetz ist ein Muster innerer Zu-

sammenstimmung und Folgerichtigkeit.
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5.
%

Der jüngere Bearbeiter der alten Grundschrift verfolgt auch beim
Exodus und Leviticus die Aufgabe der Erweiterung und Vervollstän-

digung und hält sich dabei fast durchweg an ältere Urkunden, welche
ihm zu Gebote standen. Von ihm ist in den beiden Büchern Fol-

gendes beigegeben. Ein neu aufgetretener König in Aegypten, der

Joseph’s Verdienste nicht kannte, hegte Besorgniss wegen der starken

Vermehrung Israels und suchte durch schweren Druck das Volk nie-

derzuhalten und das Zunehmen desselben zu hemmen, erreichte aber

diesen Zweck nicht (Ex. 1, 8— 12.), auch nicht durch die hebräi-

schen Hebammen, welche seinem Gebote, die hebräischen Knaben bei

der Geburt umzubringen, nicht nachkamen, weshalb er zuletzt den
Aegyptern befahl, die neugeborenen Knaben der Hebräer in den Nil

zu werfen (1, 15—22.). Damals wurde Möses geboren, von seiner

Mutter eine Zeit verborgen gehalten, dann auf dem Nile ausgesetzt,

hier von des Königs Tochter gefunden und als Pflegesohn angenom-

men (2, 1— 10.). Herangewachsen musste er wegen eines Todt-

schlags flüchtig werden und4)egab sich nach Midian auf der Sinai-

halbinsel, wo er bei dem Priester Reguel oder Jethro Aufnahme fand

und dessen Tochter Zippora heirathete (2, 11—23 bis a*’^»»). Als

er das Vieh seines Schwiegervaters beim Sinai weidete, erschien ihm
Jehova, beauftragte ihn mit der Wegführung Israels und bestellte dem
Unberedlen Aaron zum Redner, stattete ihn auch mit Wundergaben

aus. Bloses verliess Jethro, nahm den Gotlesstab mit sich, traf beim

Sinai mit Aaron zusammen, kehrte nach Aegypten zurück und ver-

langte von Pharao die Entlassung des Volks zu einer Festfeier in

der Wüste, richtete aber nichts aus, veranlasste vielmehr dadurch

eine Steigerung des Druckes (3, 1—6, 1., auch 6, 8.). Die bei dem
Handel mit Pharao vom Elohisten erzählten Zeichen hat der Jehovist

theils unberührt gelassen theils mit Zusätzen ausgestattet und zu ihnen

noch 5 weitere Plagen hinzugefugt. Die Verwandlung des Wassers

zu Blut lässt er durch Moses besonders ankündigen und fügt eine

Angabe über die Dauer der Plage und das Verhalten der Aegypter

dabei hinzu (7, 14— 18. 23—25.). Die Frösche lässt er ebenfalls

durch Moses ankündigen und gibt zugleich eine Nachricht über die

Noth des Königs und das Aufhören des Uebels (7, 26— 29. 8,

4— 11a.). An die elohistischen Mücken reiht er die Fliegen (8,

16— 28.) und ein grosses Viehsterben an (9, 1—7.) und an den
vom Elohisten berichteten Ausschlag die 3 Plagen des Hagels (9,

13—34.), der Heuschrecken (10, 1—20.) und der Finsterniss (10,
21—29.). Das Sterben der Erstgeburt lässt er durch Moses ankün-

digen (11, 1—8.), fugt zur elohistischen Passahvorschrift eine Ein-

schärfung hinzu (12, 24—27.) und berichtet dann, wie Jehova die

Erstgeburt Aegyptens schlug, Pharao den Abzug zur Festfeier ge-

nehmigte und die Hebräer von den Aegyptern gedrängt den einge-

machten Teig ungesäuert mitnahmen
,
nachdem sie sich allerlei kost-

bare Geräthe und Festkleider von den Aegyptern halten geben lassen
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(12, 29—36.). Sie zogen 600,000 Mann stark ab, wurden von viel

fremdem Volke begleitet und bereiteten zu Sukkoth, dem ersten La-

gerorte, ungesäuertes Backwerk (12, 37 b—30.), erhielten hier auch
die Satzungen über das Fest des Ungesäuerten und die Heiligung der

Erstgeburt (13, 3— 16.). Sie führten die Gebeine Josephs mit sich

und schlugen nicht den Weg nach Philistäa, sondern den um das

Meer ein, indem Jehova in der Wolken- und Feuersäule vor ihnen

herzog (13, 17— 19. 21—22.). Als sie am Meere lagerten und die

Aegypter, welche inzwischen ihren Sinn geändert hatten, ihnen mit

Wagen und Wagenkämpfern nachsetzten, geriethen sie in die grösste

Angst, wurden aber von Moses ermulhigt (14, 5—7. 10— 14., theil-

weise auch V. 15. 16.); die Wolken - und Feuersäule stellte sich

beim Durchzuge zwischen sie und die Aegypter und brachte die

letzteren in Bestürzung und Verwirrung, so dass sie alle umkaroen
(V. 19—20. 24—25., auch V. 27. von aw*'*» an); die Hebräer sahen

die an das Ufer geschwemmten Leichname, vertrauten auf Moses und
stimmten einen Lobgesang auf Jehova an (14, 30—31. 15, 1— 18.),

den die W'eiber beantworteten (15, 20—21.). Aber schon in Mara

murrten sie über das bittre Wasser, wurden indess zufricdenge-

slelU und erhielten eine theokratische Mahnung (15, 24—26.). ln

der Wüste Sin klagten sie wieder und erhielten die Zusage von

Brodt und Fleisch, mussten aber wegen Nichtbeobachtung des Sab-

baths beim Mannasammeln abermals zurecht gewiesen werden (16,
3— 8. 27—30.). ln Raphidim haderten sie wegen Wassermangels

aufs Neue heftig mit Moses, der jedoch durch Wasser aus dem
Horeb der Noth abhalf (17, 2—7.). Hier hallen sie auch einen

Kampf mit den Amalekitern und bestanden ihn durch Mosis Wunder-
gaben siegreich (V. 8— 16.). Als sie am Sinai angelangt waren,

nahm sie Jehova in seinen Bund auf und ertheilte ihnen Gesetze für

das religiöse, sittliche und bürgerliche Leben, indem er, unter grossen

Erscheinungen zum Sinai herabgekoinmen ,
den Dekalog unmittelbar

zu ihnen sprach, die übrigen Gesetze aber dem Moses auf dem Berge

zur Verkündigung an das Volk erölfnete (Cap. 19—24.). Weiterhin

erfolgte ein Sabbathsgesetz (31, 12— 17. theilweise). Trotz der

grossen Begebenheiten aber bewiesen sich die Israeliten doch bald

ungehorsam. Denn wie Moses wieder den Berg bestiegen hatte, um
die beiden steinernen Tafeln mit den 10 Geboten abzuholen, machten

sie sich ein goldenes Kalb und stellten ein Fest an; für diesen

Abfall verhängte Jehova Ahndungen über sie, hielt aber doch seine

Verheissungen aufrecht und zerriss den Bund mit ihnen nicht (31,

18— 34, 35.). Im Leviticus hat der Bearbeiter der Grundschrift weni-

ger hinzuzufügen gefunden
; hier verdankt das Gesetzbuch seiner er-

gänzenden Hand bloss die Nachricht von einem Handel zwischen

Moses und Aaron über den Sündopferbock des Volkes, welcher nicht

verzehrt, sondern verbrannt worden war (Lev. 10, 16—20.), sodann

eine Reihe gesetzlicher Bestimmungen über die Einheit der Opfer-

stätte, über den Genuss von Blut und Gefallenem und Zerrissenem,

über Unzucht und ihre Bestrafung, über Abgötterei und andere heid-
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niscbe Sitten und über verschiedene Verhältnisse des religiösen ^ sitt-

lichen und bürgerlichen Lebens (Cap. 17—20.), ferner einige Zusätze

über den Sabbath und das Wochen- und Laubhüttenfest im Festver-

zeichnisse (23, 2. von nirv' an, V. 3. 18. 19. 22. 39—44.),

weiter einige Strafgesetze für Gotteslästerung, Mord, Beschädigung

und ßenachtheiligung, veranlasst durch eine Lästerung Jehova’s (24,
10—23.), endlich einen Zusatz über das Sabbathsjahr (25, 18—22.)

und zuletzt eine Warn • und Mahnrede hinsichtlich der Befolgung des

Gesetzes, die in der Urkunde, aus welcher sie entlehnt ist, den

Schluss der sinaitischen Gesetzgebung gebildet hat (Cap. 26.).

6 .

Wie sehr die vom Jehovisten beigebrachten Erzählungen von

der Grundschrift abweichen, springt in die Augen. Besonders stark

ist dies bei den ägyptischen Ereignissen der Fall. Nach der Grutid-

schrift erhielt Moses den göttlichen Auftrag in Aegypten (Ex. 6, 2.)

und fand, als er ihn seinem Volke eröflnele, keine Beachtung (6, 9.

12.). Er forderte vom Könige die gänzliche Freigebung Israels für

immer (6, 11. 7, 2. 9, 35. 11, 10.); Aaron war sein Redner und
Thaumaturg, führte den Wunderstab (7, 10. 20. 8, 2. 13.) und ver-

richtete damit das vorgängige Zeichen und die 3 ersten Plagen

;

Moses bewirkte die vierte; alle von den beiden Brüdern vollzogenen

Zeichen geschahen vor Pharao und es standen die Hierograminaten

den Gotlesboten gegenüber (7, 11. 22. 8, 3. 14. 15.). Als Moses

mit seiner Forderung nicht durchdrang, führte er bei der Noth
Aegyptens eigenmächtig sein Volk hinweg (14, 8. vgl. Num. 33, 3f.);

der Abzug geschah nicht plötzlich, sondern nach gehöriger Vorbe-

reitung und nach Einsetzung des Passah- und Mazzothfesles (12, 2 (f.);

Israel war nicht entlassen (7, 4.) und wurde daher verfolgt; die

Verfolgung geschah mit Wagen und Reitern (14, 9. 17. 18. 23. 26.

28. 15, 19.). Nach dem Jehovisten dagegen war der Hergang fol-

gender. Moses erhielt den göttlichen Auftrag beim Sinai (3, 1 il‘.)

und fand damit bei seinem Volke freudigen Glauben (4, 31.), frei-

lich aber nach Verrichtung einiger Zeichen (4, 5. 8. 9. 30.), von
denen jedoch der Elohist nichts weiss. Er forderte vom Könige nur
eine zeitweilige Entlassung des Volkes zur Feier eines Festes in der

Wüste (3, 18. 5, 1. 3. 7, 16. 26. 8, 16. 23 f. 9, 1. 13. 10, 3.

7 ff. 24 fl’. 12, 31 f.); Aaron begleitete ihn, wirkte aber bloss als

Redner und verrichtete kein Zeichen (8, 4. 8. 21. 9, 27. 10, 3. 8.

16.

); vielmehr führte Moses den Wunderstab und bewirkte die Zei-

chen, soweit dies nicht Jehova selbst that (4, 2. 17. 20. 30. 7, 15.

17. 9, 23. 10, 13. 14, 16.); alle diese Wunder geschahen nicht

vor Pharao und Hierogrammaten waren dabei nicht gegenwärtig. Vor
der letzten Plage bereicherte sich Israel an den Aegyplern, die nur
an eine zeitweilige Entfernung dachten (3, 21 f. 11, 2 f. 12, 35 f.),

erhielt vom Könige die Genehmigung des Wegzugs zum Feste (3, 20.

11, 8. 12, 31 f. 14, 5.) und wurde von den Aegyptern sogar fort-

getrieben (6, 1. 11, 1. 12, 33. 39.); der Abzug geschah plötzlich
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und man nahm den eingemachten Teig ungesäuert mit bis auf die

erste Station Siikkotli (12, 34. 39.), wo dann das Fest des Unge-

säuerten eingesetzt wurde (13, 3 ff.). Die Aegypter änderten ihren

Sinn und setzten nach (14, 5 ff.); die Verfolgung geschah mit Wagen
und Wagenkämpfern (14, 6. 7. 25.). Seit Sukkoth zog die Wolken-

und Feuersäule vor den Hebräern her (13, 21 f.) und war auch

heim Durchzuge durch das Meer Ihätig (14, 19. 20. 24.), wogegen
der Elohist die Zeichen der göttlichen Gegenwart erst beim Sinai

nach Errichtung der Stiftshütte eintreten lässt (40, 34 ff.). Bei den

sinaitischen Vorgängen sind die Abweichungen des Jehovisten von

der Grundschrift nicht minder gross. Nach der letzteren hatte Moses

den Sinai einmal bestiegen und sah auf dem Berge Erscheinungen,

welche die Stiftshülte und ihre Geräthe darstellten (Ex. 25, 9. 40.

26, 30. 27, 8. Num. 8, 4.). Dazu erhielt er unten im Lager noch
genaue Angaben von Seiten Jehova’s (Ex. 25—31.) und nach ihnen

und jenen Erscheinungen liess er das Werk ausführen (Ex. 35—40.).

Die Kosten wurden von freiwilligen Beiträgen des Volkes (25, 2.

35, 5. 20—22. 29. 36, 5f.) und von dem Sühngelde der erwachse-

nen Männer bestritten (30, 1 1 ff. 38, 25 ff.). Die Stiftshütte stand

im Lager (Num. 2, 17.) und Jehova wohnte inmitten der Kinder

Israel (Ex. 25, 8. 29, 45 f. Lev. 15, 31. Num. 5, 3.); sie durfte ausser

Moses bloss von Aaron und seinen Söhnen d. i. von den Priestern

betreten werden (Num. 3, 10. 38. 18, 7.). Die Priester weihte

Moses erst nach der Errichtung der Stiftshutte ein (Lev. 8.), die

Leviten noch später (Num. 8.); die ersten Opfer gab es nach Auf-

stellung des Heiligthums (40, 22 ff.). Dass Moses bei seinem Be-

steigen des Sinai von Andern begleitet war, dass er auf dem Berge

Gottes Herrlichkeit schaute und dass er daselbst Gesetzeröffnungen

erhielt, sagt der Elohist nirgends; vielmehr wurden nach ihm dem
Moses alle Gesetze unten offenbart und zwar von Lev. 1, 1. an in

der Stiftshülte als der Wohnung Jehova’s in Israel. Dagegen war
nach dem Jehovisten der Hergang der sinailischen Begebenheiten fol-

gender. Jehova stieg im Feuer mit Gewölk, Donner, Blitz und Hör-

nerschall auf den Sinai herab und verkündigte mit furchtbarer

Stimme seinem Volke die 10 Gebote (19, 16. 18f. 20, 1. 16. 18f.),

eröffnele aber dann, weil das Volk sich fürchtete, die weiteren Ge-

setze dem Moses auf dem Berge (20, 1811*.). Dieser bestieg den

Sinai zum öfteren, um göttliche Befehle cinzuholen, Gesetze zu er-

halten und die Gesetzlafeln in Empfang zu nehmen (19, 3. 8. 9. 20.

20, 21. 24, 13. 16. 32, 31. 33, 21 f. 34, 2.); er begehrte die

Herrlichkeit Jehova’s zu schauen und wurde auch seines Wunsches
theilhaftig (33, 18 ff. 34, 5 ff.) ;

von Gottes naher Herrlichkeit, die

übrigens aucli das Volk unten im Lager sah (24, 17.), angestrahlt

glänzte sein Antlitz und behielt auch diesen Glanz (34, 29 ff.). Be-

gleitet wurde Moses auf den Berg bald von Josua (24, 13. 32, 17.)

bald von Aaron und andern Volkshäuptern (19, 24. 24, 1. 9.),

welche oben Gott schauten und ein Mahl bei ihm hielten (24, 11,).

Die Stiftshülte kam dadurch zu Stande, dass das Volk trauerte, weil
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Jehova nichl mit ihm ziehen woille , und in der Trauer seine Kost-

barkeiten ablegte, ihnen auf Gottes Verlangen auch ganz entsagte

(33, 6.); sie stand draussen vor dem Lager (33, 7.) und Josua

war ihr Wart (33, 11.). Priester gab es schon nach der Ankunft

am Sinai (19, 22. 24.) und die Leviten traten bei der Strafe wegen
des goldenen Kalbes ihren Dienst an (32, 16 fl'.); Opfer kamen eben-

falls schon vor der Erbauung der Stiftshutle vor (24, 4f.). Leicht

erkennt man, dass die elohislischen Darstellungen der Ägyptischen

und sinaitischen Begebenheiten den geschichtlichen Thatsachen näher

stehen. Allerdings sind auch sie mit Wundern ausgestattel, aber doch

in einfacherer und schlichterer Weise, während die des Jehovisten

als gesuchter, seltsamer und überschwenglicher erscheinen. Ueber-

haupt findet sich in den jehovislischen Erzählungen viel Ueberlriebe-

nes und Unwahrscheinliches z. B. die Angabe von der Grösse und

Stärke Israel’s (Ex. 1, 9. 12.), von der Grösse der ägyptischen Pla-

gen (9, 18. 24. 10, 6. 12. 11, 6. 12, 30.), vom hohen Ansehen

des Moses bei den Aegyptern (11, 3.), von der Masse der ägyptischen

Wagen (14, 7.), von der Menge der Verfolger' (14, 10.), von den

Befehlen Pharao’s an die Hebammen und an die Aegypter (1, 16.22.),

vom Mitnehmen des Teigs und der Veranlassung der Mazzoth (12,

34. 39.), von Jehova’s furchtbarer Verkündigung (19, 18 f.), von der

Verfertigung und Beschreibung der Tafeln durch Gott (32, 15 f.

34, 1.), von der Behandlung des goldenen Kalbes (32, 20.), von

dem furchtbaren Gerichte des Moses (32, 25 If.), vom Fasten des

Moses während 40 Tagen (34, 28.), von seinem strahlenden Antlitze

(34, 29 fl*.), von den Wundern, die er zur Probe vornehmen muss

(4, 2 (T.). Dass die jehovistischen Plagen sich nicht alle so genau

an die Eigenlhümlichkeit Aegyptens anschliessen wie die elohistischen

(S. 57.), gehört ebenfalls hierher. Bei allem dem ist aber doch an-

zuerkennen, dass auch die jehovistischen Quellen viel Geschichtliches

enthalten z. B. Mosis Aufenthalt in Midian, sein Verhällniss zu Jethro,

der Kampf mit den Amalekilcrn u. A. m. Zu den angeführten Ab-

weichungen kommen ferner gewisse Ansichten und Mahnungen, welche
den jehovistischen Berichten eigenthümlich

,
den elohi.stischen aber

fremd sind. Dahin gehört die nachtheilige Meinung von dem sitt-

lichen Charakter der Kanaaniter und die wiederholten Ankündigun-
gen und Gebote ihrer Vertreibung (Ex. 23, 28 ft*. 33, 2. 34, 11 fT.

Lev. 18, 24 fl*. 20, 22 fT.) und ebenso die nachtheilige Meinung von
dem mosaischen Israel, welches hei jeder Gelegenheit klagt, murrt
und hadert (Ex. 14, 1 1 f. 15, 24 ff. 16, 3 fr. 17, 2 fr.), ein hart-

näckiges Volk ist (32, 9. 33, 3. 5. 34, 9.), den Sabbath ’nicht ein-

halten will (16, 27 fr.), sich einen Abgott macht (32, 1 fT.) und den
Böcken nachhurt (Lev. 17, 7.), daher sehr häufig und angelegentlich

vor Abgötterei und anderem heidnischen Unwesen gewarnt wird (Ex.

20, 23. 23, 24. 32 f. 34, 13fr. Lev. 18, 11. 19, 4. 26. 29.31.
20, 2fT. 26, l. 30.) und auch längere Warn- und Mahnreden erhält

(Ex. 23, 20 fl*. Lev. 26.). Von allem dem hat der Elohist nichts und
nur eine kurze Nachricht über das Murren in der Wüste Sin gibt er
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Ex. 16, 2. Wichtiger als dies sind die Abweichungen in der Ge-

setzgebung. Der Elohist bestimmt als heilige Feierzeiten: 1) Sahbath

2) Sabbathsjahr , 3) Jubeljahr, 4) Neumond, 5) siebenten Neumond,

6) Versöhnungslag, 7) Passah, 8) Wochen und 9) Laubhütten (Num.

28 r. Lev. 25.) und schreibt für die 5 zuletzt genannten Versammlung

beim Heiligthume vor (Lev. 23.), macht sie aber nicht zu allgemeinen

Wallfahrtsfesten für das ganze Volk und will daher auch das Passah

in den Privathäusern gehalten wissen (Ex. 12, 46.). Von diesen hei-

ligen Zeiten werden in den jehovistischen Gesetzen nur genannt: 1)

Sabbath, 2) Sabbathsjahr, 3) Passah, 4) Wochen und 5) Laubhütten

und für die 3 letzten allgemeine Pestwallfahrtcn zum Heiligthume

vorgeschrieben (Ex. 23, 14 ff. 34, 23 f.). Auch hinsichtlich der Fest-

gebräuche kommen Abweichungen vor. Der Jehovist will am Sab-

bathe Feslversammlung (Lev. 23, 3.), was der Elohist nicht verlangt,

schreibt andre Pfingstopfer als dieser vor (Lev. 23, 18. vgl. Num. 28,

27.

) und bestimmt eine andre Verw^endung des Selbslwuchses im

Sabbathsjahre (Ex. 23, 11. vgl. Lev. 25, 6 f.), welches übrigens auch

verschieden gerechnet zu w'erden scheint (Lev. 25, 20 IT.). Ebenso

sind die Ansichten über das Verzehren des Sündopfers (Lev. 10, 16 ff.)

und der Dankopfer verschieden; von den letzteren soll nach dem
Elohisteu das Lobopfer am Opfertage, das Gelübde und Freiwillige an

diesem und dem folgenden Tage gegessen werden (Lev. 7, 15 ff. 22,

30.), wogegen der Jehovist die mildere Bestimmung für alle Dank-

opfer gibt (Lev. 19, 6.). Nach dem elohistischen Gesetze endlich darf

kein Hebräer Sklav werden und muss, wenn er in dienstbaren Zustand

gerathen ist, im Jubeljahre freigegeben werden, wofern er nicht schon

vorher ausgelöset worden ist (Lev. 25, 39 ff.); nach einem andern

Gesetze dagegen, welches das Jubeljahr nicht kennt, soll er bloss 6

Jahre dienen und dann frei ausgehen; er kann aber auch wirklicher

Sklav werden, w'enn er den Herrn nicht verlassen will (Ex. 2 1 , 2 ff.).

Uebrigens stimmen die vom Jehovisten aus verschiedenen Quellen bei-

gebrachlen Sachen auch mit einander nicht immer überein, wie z. B.

S. 23 f. 183 f. 311 f. gezeigt worden ist. Die Ex. 20, 24. 26. 22,

28. gegebenen Satzungen von der menschlichen Erstgeburt und dem
Altardienste stehen weder mit dem übrigen jehovistischen Gesetze noch

mit dem Elohisten im Einklänge. Bei dem geschilderten Verhältnisse

der älteren Werke zu einander war es für den Bearbeiter der Grund-

schrift eine äusserst schwierige Aufgabe, die verschiedenen Berichte

und Gesetze so mit einander zu verbinden, dass die Einheit des Ge-

setzbuches möglichst wenig darunter litt. Er hat dieser Aufgabe so

gut als möglich genügt; eine wirkliche Einheit aber Hess sich nicht

bersteilen und die Zusammensetzung tritt beim Exodus noch stärker

als bei der Genesis hervor.

7.

Der ganze Charakter der pentaleuchischen Erzählung macht es

dem Geschichtsforscher sehr schwer, sich eine abgeschlossene und

feste Ansicht vom Werke des Moses zu bilden. Soviel aber darf, be-

I
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sonders nach Anleitung des ältesten Berichterstatters angenommen wer-

den ,
dass zur Zeit des Auszugs grosse Nothzustände über Aegypten

bereingebrochen >varen und dass Moses sie benutzte, um sein Volk

der ägyptischen Herrschaft zu entziehen und hinwegzufuhren (unten

S. 58 f.), dass er nicht den kürzesten Weg nach Palästina cinschlug,

weil auf diesem grosse Hindernisse entgegenstanden (Ex. 13, 17.), son-

dern grade ostwärts zog, um nach dem freien Arabien hinauszugelan-

gen, hier aber aufgehalten wurde (S. 141 f.), daher sich entschliessen

musste, zur Zeit der Ebbe den heroopolitanischen Meerbusen zu durch-

schreiten, in welchem die Verfolger umkamen (S. 135f.), dass erden

Sinai zum nächsten Ziele wählte, xveil er eine uralte heilige Gotles-

stätte war und auch Wasser und Pflanzenwuchs hatte, dass er wahr-

scheinlich auf der oberen Strasse dahinzog (S. 162 ff. 174 ff.) und

dass er einige Zeit dort blieb, um seinem Volke Verfassung und Ge-

setz zu geben. Ebenso darf man als sicher annebmen, dass er die

Israeliten den väterlichen Gott als Jehova und als ihren Herrn und

König kennen lehrte, mithin die Jehovareligion und Theokratie stiftete

(S. 46 f.), gemäss der theokratischen Idee in der Stiftshütte ein Hei-

ligthum errichtete (S. 254 f.), in Aaron und dessen Familie eine Prie-

sterschafl bestellte (S. 420 I.), einen Opferdienst einführte, der in der

Religionsubung des Alterthums das Hauptstuck war (S. 348 ff.), reli-

giöse Feste anordnete (S. 535 ff.) und andre Gesetze gab z. B. den

Dekalog (S. 196 f.), wobei er gewiss schon Vieles vorfand und nur

sanctionirte. Andres aber neu schuf. Moses muss als der Befreier

und Begründer seines Volks und als der Urheber der eigentliQmlichen

israelitischen Religion, Verfassung und Gesetzgebung, wenigstens in

ihrem Grunde und Wesen, angesehen werden. Wieviel gerade im

Besondern von ihm geschehen und ausgegangen sei, wird sich bei

der mythisch-sagenhaften Gestalt und bei den Abweichungen und Wi-

dersprüchen der pentateuchischen Erzählungen, an welche der Fra-

gende doch gewiesen ist, niemals genau bestimmen lassen; jenes All-

gemeine aber hat man als das Thatsächliche zu betrachten
,

wüll man
nicht der Gesammlüberlieferung des Volkes, welche durch das ganze

A. T. geht und schon in den ältesten Schriften sich findet, allen

geschichtlichen Boden nehmen. Der geschichtliche Stoff hat Jahrhun-

derte hindurch der mündlichen Ueberlieferung angehört und theils

durch das Walten der Sage theils durch die religiöse Auffassung die

eigenthüraliche Gestaltung erhalten, in welcher er schon bei dem äl-

testen Berichterstatter vorliegt. Diese eigenthömliche Ausbildung hat

aber im Laufe der Zeit zugenommen und bei den jüngeren Erzählern

erscheint das Thatsächliche weiter ausgeführt und stärker umgeändert.

Ein Beispiel dafür ist der Auszug. Nach der ältesten und gewiss

auch geschichtlichen Ueberlieferung forderte Moses die gänzliche Frei-

gebung Israels und führte, als man seinem Verlangen nicht entsprach

und durch die Noth Aegyptens der günstige Zeitpunkt eingetreten

war, sein Volk eigenmächtig hinweg, w’urde aber natürlich von den
Aegyptern verfolgt. Jene Forderung fand man später zu kühn und
es entstand die Sage, Moses habe, um seinen Zweck leichter zu er-

Digitized by Google



Vorbemerkungen. XXIU

reichen, nur eine zeitweilige Entlassung zu einer Festfeier auf der

Sinaihalbinsel verlangt und von dem durch die Noth verzagt gemachten

Könige auch die Genehmigung, ja selbst die Mahnung zur Eile erhal*

ten, sei aber, als man seine wahre Absicht erkannt habe, verfolgt

worden. Bei dieser Sage, nicht bei der elohistischen Ueberlieferung,

konnte sich auch die Annahme ansetzen, Israel habe die Aegypter aus-

gebeutet und in der Eile ungesäuerten Teig mitgenommen; für letz-

tere Meinung diente das bestehende Mazzothfest zum Anhaltspunkte.

Ein andres Beispiel sind die Plagen. Sie erscheinen schon in der

Grundschrift als grosse Wunder, entsprechen aber der Naturbeschaf-

fenheil Aegyptens, wie das Manna (S. 171 fl’.) und die Wachteln (S.

166 ff.) der Eigenthömlichkeit der Sinaihalbinsel, und stehen in rech-

ter Zeiifolge
; in den andern Erzählungen aber sind sie um 5 ver-

mehrt und im Einzelnen vergrössert, schliessen sich auch nicht alle

so genau an Aegypten an und stehen zum Theil in nicht so richtiger

Zeiifolge. Ueber die von Allen erzählte Beschränkung der Pest auf

die Erstgeburt s. z. Ex. 12, 29. Ebenso stellt den Durchzug durch

das Meer schon der Elohist als grosses Wunder dar. und sagt nichts

von Ebbe und Flulh
,
erwähnt indessen doch den Wind

;
der jüngere

Berichterstatter aber mischt die Wolken- und Feuersäule ein, um die

Rettung der Hebräer und den Untergang der Aegypter erklärlich zu

machen (S. 135 ff.). Die sinaitischen Vorgänge erscheinen, abgesehen

von dem Gewölk auf der Stiftshütte (Ex. 40 ,
'34 IT.), dem Verzehren

des Opfers (Lev. 9, 23 f.) und der Tödtung der beiden Söhne Aarons

Lev. 10, 1 f.) , beim Elohisten ziemlich einfach, bei den folgenden

Berichterstattern dagegen, gemäss der Ueberlieferung, dass beim Sinai

der Gottesbund abgeschlossen und die wichtigsten GottesolTenbarungen

ertheilt worden seien, sehr gesteigert und vergrössert, wie S. 185 f.

gezeigt worden ist. Eine ähnliche Bewandtniss wie mit den mosai-

schen Ereignissen hat es mit der mosaischen Gesetzgebung. Gewiss

hat Moses, wie Christus seine grosse Stiftung ohne Schrift in’s Leben

gerufen hat, das Meiste von dem, was er in’s Leben rief, nicht auf

schriftlichem Wege, sondern durch mündliche Festsetzung für die

Zukunft und durch unmittelbare praktische Einführung angeordnet,

indem er zugleich das von ihm Vorgefundene, so weit es mit seinem

Plane stimmte, bestehen liess oder es durch Abänderung mit demsel-

ben in Einklang brachte, und es der Folgezeit überlassen, sein Werk
weiter zu entwickeln und auszubilden. Diese Art der Einführung er-

klärt es, dass die Praxis unter dem Einflüsse der veränderlichen Ver-

hältnisse sich verschieden gestaltete, das Verschiedene aber gleichwohl

als mosaisch galt, weil Cultus, Verfassung und Gesetz im Wesentlichen

von Moses ausgegangen war. Als man dann weiterhin schriftliche

Gesetze schuf, hielt man sich an das im Volke Gewordene und Be-

stehende und fasste darnach die Gesetze ab
;

die verschiedene Praxis

führte zu Gesetzbüchern mit abweichenden und widersprechenden

Bestimmungen. Man hielt aber die Ueberlieferung vom Urheber des

Gesetzes fest und führte die einzelnen Gesetze auf Moses zurück, in-

dem man sich zugleich des Rechts der Vermuthung über die Veran-
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lussung und des Rechts freier Ausführungen hinsichtlich der Einfüh-

rung durch Moses bediente. Diese verschiedenen Gesetze sind im

Pentateuche zu einem Ganzen vereinigt. Auf die hier vorgetragene

Ansicht führt die Beschaflenheit des Gesetzbuches selbst verbun-

den mit dem, was das übrige A. T. in dieser Beziehung an die

Hand gibt.

f
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Cap. 1 — 2.

Israels Elend und Mosis Jugend. Nach dem Tode Joseph’s und
seiner Bruder vcrniehrlen sich die Kinder Israel sehr slark und füll-

ten das Land an (l, 1— 7.), wurden aber von den Aegyplern mit

Härle in ein dienstbares Verhallniss gebracht, und mussten schwere
Arbeiten bei Bauten und auf dem Felde thun (1, 13. 14.). Darüber

seufzten sie und schrieen zu Gott, w’elcher auch ihr Seufzen hörte,

ihr Elend sah und seines Bundes mit den Erzvätern gedachte (2, 23
—25.). So die Grundschrifl. Sic macht sich kcnnllidi sow'ohl durch

die Stammtafel 1, 1—5. als auch durcli die Sprache z. B. von

abgesehen durch die Ausdrücke rr? Person und 's »s;; 1, 5.,

^71 «ßtl vi® 1, 7., Ti“:.? 1, 13. 14., n»)? 1, 14., und

2, 24., auch ts»3 ts»? 1, 7. und 2, 25. vgl. mit Gen. 6, 12.

Ihre kurzen Nachrichten hat der Jehovist mit Folgendem erweitert.

.\achdem Israel sich stark vermehrt hatte, kam ein neuer König in

Aegypten auf, welcher keine Keniiliiiss von Joseph halle (1, 8.). Er
hegte Besorgnisse wegen der Menge und Macht der Hebräer und legte

ihnen schwere Laslarbeilen beim Städtebau auf, um sie niederzuhal-

ten und ihre Vermehrung zu hindern, erreichte aber, den letzteren

Zweck nicht (1, 9— 12.), auch nicht durch die hebräischen Hebam-
men, als welche dem Befehle, die liebräischen Knaben bei der Ge-

burt urazubringen, nicht nachkamen (1, 15—21.), weshalb er an

.sein ganzes Volk das Gebot erliess, alle neugebornen Knaben der He-

bräer in den Nil zu werfen (1, 22.). Unter diesen Umständen wurde
von leviiischen Aeltern Moses geboren, eine Zeit verborgen gehalten,

dann aber auf dem Nile ausgeselzt und dort von des Königs Tochter

gefunden, welche ihn durch seine Mutter säugen liess und später als

Sohn annahm (2, 1— 10.). Herangewachsen erschlug Moses einst

einen Aegypler, der einen Hebräer mishandelle, und musste vor dem
Zorne des Königs flüchtig werden; er begab sich nach Midian, fand

bei dem dortigen Priester Reguel Aufnahme und heiralhele dessen

Tochler'Zippora
,

mit welcher er einen Sohn Gersom erzeugte (2,
11—22.). In dieser Vervollständigung der elohislischen Nachrichten

beurkundet den Jehovislen zuvörderst die Sprache z. B. rian, be-

gegnen und n:® für 1, 10., und sich furchten 1, 12.,

"i; 1, 17. 18. 2, 3. 6— 10., 1, 18., 1, 19., wohl-
ihun 1, 20., r:« 1, 21., •Vip’: und die Endung 1, 22.,

und 2, i7., m 2, 20., 2, 21. An Gen. 46, 3. er-

innert rtyn 2, 4., an Gen. 28, 16. lax 2, 14., an Gen. 30, 38. 41.

2*“**?"*^ 2 ,16. und an Gen. 29. die Scliilderung 2, 16 IT. Die Etymo-

logien 2, 10. 22. passen ebenfalls zu ihm am besten. Aber auch in

(len Sachen verräth ihn Manches, z. ß. die Erwähnung der Hebam-
men (1, 15.), die übertriebene Angabe von der Menge der Hebräer

Hdb. z. A. T. XU. 1

DIgitized by Google



2 Ex. 1, 1—8.

(1, 9.), die unwahrscheinlichen Befeiile des Königs (1, 16. 22.), der

Aufcnlhalt Mosis in Midian und der Priester Reguel oder Jelhro, wo-

von sich in der Grundschrift nichts lindel. Offenbar gibt der Jelio-

vist seine Ergänzungen aus andern Urkunden, welche hesondre Nach-

richten über Israels Zustände in Aegypten und Mosis Jugend enthiel-

ten und auch im Folgenden wieder zu erkennen sind. Im Ausdruck

findet sich manches Eigenthümlichc z. B. frischt kräftig 1, 19.

und die Formen für ,2, 4., 2, 9., 2, 4.,

1, 10. Für 2, 5. ist dem Jehovisten “rer geläufiger. Von den

Goltesnamen kommt nur c-r-js 1, 17. 20. 21. vor und Mosis Schwie-

gervater heisst hier Reguel 2, 18., sonst Jelhro.

Cap. 1, 1— 7. Auf die Nachricht vom Tode und Begräbnisse

Jakobs Gen. 49, 29— 33. 50, 12. 13. lässt der Elohist die vom Tode

Josephs und des ganzen damaligen Geschlechts sowie die von der

Vermehrung Israels folgen, wiederholt aber in seiner umständlichen

Weise das Verzeichniss der Söhne Jakobs, um jene Nachrichten an-

zuknfipfcn (s. Gen. 5, 2.). mit Jakob sind s/e, jeder und sehi Haus,

gekommen] mit dem Slammhaupte sind sie und ihre Familien in Aegyp-

ten eingewandert, wie Gen. 46, 8—27. im Einzelnen dargelegt ist.— V. 2— 4. Bei der Aufzählung folgt er wie Gen. 35, 23— 26. den

Weibern Jakobs- Lea, Baho.l, Bilha und Silpa
,

lässt aber Joseph

weg, weil dieser nicht erst mit Jakob, sondern schon vorher nach

Aegypten gekommen war. — V. 5. ln der Siebenzigzahl
,
wofür die

LXX auch hier 75 haben, sind Jakob und Joseph nebst Ephraim und

Manassc milenthalten (s. Gen. 46, 27.). Der Ausdruck ist also wie

Gen. 46, 15. niclit ganz genau, und Joseph war in Aegypleii] naml.

zur Zeit jener Anwanderung. •‘su*'] wie Gen. 35, 11. 46, 26.

beim Elohistcn. — V. 6. im Laufe der Zeit starben .Foseph und seine

Brüder, und selbiges ganze Geschlecht] ihre gleichzeitigen Angehö-

rigen ,
welche mit ihnen Jakobs Stamm bildeten. Vgl. Gen. 7, 1.

Den Tod Josephs berichtet der Elohist erst hier; der Jehovist hat

es schon Gen. 50, 26. gethan. — V. 7. Aus dem Stamme Jakobs

wurde ein Volk. Denn die Kinder Israel d. i. die Nachkommen Ja-

kobs waren fruchtbar und wimmelten (Gen. 8, 17. 9, 7.) und wur-

den viel und gar sehr gewaltig d. h. ein zahlreiches, grosses und
gewaltiges Volk, und angefüllt wurde das Land von ihnen] vornam-

lieh die Landschaft Raamses oder Gosen (Gen. 45, 10.), wo die

Hebräer ihren Ilanptsitz hatten (8, 18. 9, 7 f. 25 f.). Nach den Alten

waren die Bewohner Aegyptens sehr fruchtbar (Aristot. hist. anim.

7, 4, 5. Colum. 3, 8.) und man erklärte dies durch das fruchtbar

machende Wasser des NiK(Straho 15. p. 695. Aelian. II. A. 3, 33.

Plin. II. N. 7, 3. Seneca quaest. nat. 3, 25.). Daran kann auch der

Erzähler inilgedacht haben. Trotz dessen aber lehrt seine Angabe
doch

,
dass über der Vermehrung Israels ein sehr langer Zeitraum

verging. Die Ausdrücke von dieser Vermehrung würden nicht so

häuft sein, wenn nur eine kurze Zeit gemeint w’äre. Das

fällt also eine lange Zeit nach Joseph. — V. 8. Und es stand ein

neuer König auf über Aegypten, welcher Joseph nicht gekannt hat.

CTp_
d'-

Folgende
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Ex. I, 8. 3

Also ein König kam zur Herrschaft, welclier von Josepli niclils wusste

und sich nicht wie seine Vorgänger durch eine Rücksicht auf die

Verdienste desselben bestimmt fand, die Hebräer gütig zu behandeln.

Offenbar gehörte er nicht der Königsreihe an, welche ihm in ünter-

agypten voranging, sondern war ihr fremd; mit ihm gelangte in

Unteragypten, wo die Hebräer wohnten, ein neues Herrsclierhaus auf

den Thron, wie auch Joseph, anlt. 2, 9, 1. behauptet. Ohne diese

Annahme erklärt sich kaum, wie ihm die Kenntniss Josephs, des be-

deutenden und verdienstvollen Mannes, welche die Vorgänger bis auf

ihn hatten, fehlen konnte. »Darauf deutet auch 'nV.’a, was im A.

T. sonst unerhört ist und schwerlich gebraucht sein wurde, w'enn

einfach der Sohn als Nachfolger des Vaters auf demselben Throne

gemeint wäre. Man vgl. neue Göller im Gegensätze zu

dem von Alters her verehrten väterlichen Gotte (Jud. 5, 8. Dt. 32,

17.). Bei diesem Herrschaftsvvechsel hat man aber nicht etwa mit

Cleric., Rosenm., Marsham canon chronic, p. 107., Beer Abhand-

lungen zur Erläut. der alten Zeitrechnung !. S. 197 f., Ja/m Archäol.

H, 1. S. 25., Schumann vita Mosis I. p. 2G ff. an den Anfang der

llylisos-Herrschaft zu denken, welcher viel früher fällt, sondern mit

Berlheau zur Gesch. der Isr. S. 241., Winei' RVVB. I. S. 607. v.

Lengerke Kenaan I. S. 384 f. u. A. an den Wiederanfang der einhei-

mischen Herrschaft nach der Vertreibung der Hyksos; mit diesem

Wechsel hob die Bedrückung der den Hyksos verwandten Hebräer an.

Der neue König kann also nur der Herrscher sein, welcher ägyptisch

Ahmes und sonst bei den Alten Arnos, Amosis und Amasis sowie

Telhmosis und Thummosis heisst und die Hyksos aus Aegypten ver-

trieb; s. z. 12, 37 fl*. Er eröflhet die 18 Dynastie, die aus Dios-

politen d. i. Thebanern, Oherägyptern bestand (Syncell. I. p. 128 f.

cd. Bonn.) und kommt auch auf den Denkmälern als Oberägypter vor

(Brugsvh in d. Zeitschr. d. deutsch, morgenl. Ges. IX. S. 209 f.).

Nach Manetho bei Joseph, c. Apion. 1, 14. erhoben sich die Könige

der Thebais und die andern ägyptischen Könige und bekriegten die

Hyksos längere Zeit, bis endlich Tethmosis sie zum Abzüge nöthigte,

und nach Jul. Afric. bei Syncell. I. p. 114. bestand die 17 Dynastie

aus Hirten und aus Thebäern Diospoliten. Allem Anschein nach wa-

ren die Oberägypter in der nächsten Zeit vor der 18 Dynastie von

den Hyksos unabhängig; sie befreiten auch Unlerägypten und ihre

Könige gelangten hier zur Herrschaft; der erste war Tethmosis, für

die ünterägypler und somit auch für die Hebräer allerdings ein neuer

König. Als Oberägypter wusste er nichts von Joseph, welcher vor

Jahrhunderten unter fremden Herrschern in Unterägyplen gewaltet

halte. Die Zeitrechnung stimmt hiermit zusammen. Nach Afric. bei

Syncell. I. p. 130—141. vgl. Böckh Manetho und die Hundssternpe-

riode S. 162. 168. regierten die 18 bis 26 Dynastie zusammen 1126

Jahre; das erste Glied der 27 Dynastie war Kambyses, der 525 vor

dir. Aegypten eroberte. Die Vertreibung der Hyksos fiele sonach

um 1651 vor Chr. oder auch mehrere Decennien später, wenn man
Dyn. 25 und 26 mit Bunsen Aegyptens Stelle HI. S. 129. und Lep^
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4 Ex. 1, 8— 10.

sius Chronol. der Aegypter I. S. 489. giciclizeilige Regierungen an- •

nimmt. Itöckh S. 390 f. setzt das Ende der Ifyksos-IIerrsrhaft um
1656, Lepsius S. 335. um 1650 und Bunsen III. S. 122. um 1639.

Da nun der Aufenthalt der Ilehrücr in Aegypten 430 Jahre dauerte

und etwa 1920 bis 1490 vor Chr. fTillt (12, 40.), so ist der neue

König der vorliegenden Stelle eine längere Zeit nach Joseph, eine

kürzere vor Moses aufgekommen. Seiner Regierung ging die Herr-

schaft der Hyksos voran. Diese berechnet Bunsen III. S. 122. 15 ff.

auf 929 Jahre und setzt sie von 2567 bis 1639 vor Chr., Böckh S.

238. 390 f. und Stark Caza S. 83. 91. auf 953 Jahre. Man stutzt

sich dabei auf Jul. Afric. (bei Syncell. I. p. 113 f.), welcher als 15

Dynastie 6 llirtenkönige mit 284, als 16 Dyn. 32 andre Hirtenkö-

nige mit 518 und als 17 Dyn. 43 weitere Hirtenkönige nebst eben-

soviel Diospoliten mit 151 Jahren angibt. Allein diese Annahme lasst

sich mit Manetho 1. 1. nicht vereinigen. Denn 1) berichtet dieser in

einer wörtlich erhaltenen Stelle
,
dass Salatis

,
der erste der Hirten-

könige, nQOOQfüpEvog *AaövQl(ov rote lax^ovtcov die östlichen

Theile Aegyptens befestigt und namentlich Auaris, die Hauptfeste der

Hyksos, erbaut habe. Also schon damals war die gewaltige assyri-

sche Herrschaft entstanden oder im Entstehen; sie entstand aber nicht

früher als zwischen 2200 und 1900 vor Chr. und über diese Zeit

kann somit die Hyksos-Periode nicht hinaufreichen. Dass die Hin-

weisung der Stelle auf die Assyrier nicht dem Manetho, sondern dem
Josephus angehörc {Stark S. 87.), soll noch bewiesen w'erden. Man
hat freilich für die ältesten Zeiten noch nicht an ein eigentliches bis

zum Mittelmecr gehendes assyrisches Reich zu denken, sondern nur

an eine assyrische Macht, welche auch die Westasiaten traf und in

eine tributäre Stellung brachte (Gen. 14, 4.). Und mehr sagt auch

Manetho nicht. 2) lässt Manetho die Hyksos nur 511 Jahre über

Aegypten herrschen. Josephus nämlich a. a. 0. macht zuerst die er-

sten 6 Hirtenkönige namhaft, erklärt dann den Namen der Hyksos

und fährt darauf fort: Tovrovg öe 7tQoxctrcovo(iaö(iivovg ßaßiXsag

(näml. die ersten 6), rovg zav Ttotfuveov KaXovpivcov^ xai rovg

avTcSv ysvopivovg xQarrjaai Trjg Aiyvnxov (pi]alv (näml. Manetho)

ytrj TtQog roig nEviaKOßioig evSsxa, Es kann nicht dem geringsten

Zweifel unterliegen
,

dass Josephus die Zahl bei Manetho vorl^and.

Sie darf also nicht angetastet werden. Bei Africanus liegt sicher ein

Irrthum vor, von wem er auch herruhre. Die Hirtenkönige fingen

also etwa einige Decennien vor 2100 vor Chr. an in Aegypten zu

herrschen und ihr Einfall war vielleicht durch die sich erhebende

assyrische Macht veranlasst. Wie sehr damit andere Nachrichten

übereinstimmen, ist schon zu Genes. S. 124. 132. 271 f. bemerkt
worden, üehrigens gehört die Angabe von dem neuen Könige nicht

der Grundschrift an. Denn mit ihr verbinden sich V. 9— 12. ebenso,

wie sich V. 13— 14. an V. 7. anschliesscn. — V. 9. 10. Der König
erklärt, Israel sei zahlreicher und gewaltiger als die Aegypter; eine

Angabe, die besser auf die Hyksos, als die minder zahlreichen He-

bräer passt (s. Gen, 42, 6.). “an] wie Gen. 11, 3. beim Jehovisten,
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Ex. 1, 10. 11. o

wir wollen uns weise hallen zu ihm] uns in Beziehung auf iliescs

Volk vorsichtig und klug heuehiiien, zweckmässige Massregeln in Be-
Ireir desselben anwenden. Dieser Massregeln sind zwei; s. V. 11.
15. )£] eig. dass es sich nicht mehre d. h. nicht weiter zunehuie
und noch grösser werde. Der König besorgt, dass hei einem Kriege
Israel sich zu den Feinden Aegyptens schlage, erfolgreich milkSmpfe
und dann fortziehe, ohne von den geschwächten Aegypiern zuruck-
gehalten werden zu können. Er hat besonders die vertriebenen Hyk-
sos im Sinne und fürchtet Bekriegung von ihnen. Eine solclie be-
richtet auch Manelho für die Zeit des Amenophis (s. z. 12, 37 IT.).

Für hat der Samarit. um wird treffen ein Krieg, was
auch von den allen Uebh. ausgedrückl wird und gewiss ursprünglich
ist. rtV?] vom Ziehen aus Aegypten nach Kanaan wie Gen. 13, 1.

46, 4. — V. 11. Die erste iMassregel gegen Israel. Der König und
sein Volk setzten über es Oberste der Frohnen d. h. heslellleii Frohn-
vögle für Israel, nölhiglen es also, ihnen Frohnarbeiten zu Ihun und
brachten es in ein dienstbares Verhältniss. um es zu demüthigen
durch ihre Laslarbeiten] um es herabzudrücken und niederzuhallen,
damit es nicht auf hohe Gedanken und gefährliche Pläne käme (5,
5. 9.). Arislol. poliu 5, 9. erwähnt dies als eine Massregel der Ty-
rannen und führt als Beispiel die ägyptischen Pyramiden an. Zugleich
wollte man damit die Vermehrung schwächen. Denn in gedrückten
und elenden Zuständen nimmt die Population nicht so zu wie in

glücklichen (Zach. 9, 17. Ps. 72, 16.). maroia -»"ly] sind jedenfalls

Vorralhsorte oder Magazinslädte {l'argg. Syr. Sam. Saad. Gr. Venel.

Pers. Ar. Erp.)y die man aber hcfesligie, wonach die LXX durch
noksig oxvQcd erklären. Die auch r'ssö’? •'ra genannt (2 Chron.

17, 12.), erscheinen sonst als zur Aufbewahrung des Erndleerlrages
bestimmt (2 Chron. 32, 2S.) und waren in Kriegszeilen Gegenstände
der Zerstörung von Seilen der Feinde (2 Chron. 16, 4.). Die Ab-
leitung des Wortes ist dunkel. Vielleicht darf man "jch Vorrath, Gü-

^ o ^
(er und Scheuer, Magazin vergleichen. Die beiden genann-

ten Orte hat man in Gosen vorauszusetzen, wo die Hebräer wohn-
ten. Pilhom] unbezweifell TIarovy,og, an dem Kanäle gelegen, der
vom Nil nach dem arabischen Meerhusen führte und etwas oberhalb
Bubaslus anfmg (Ilerod. 2, 158.). Der Name lautet ägyptisch ihom,

mit dem Art. pi-thom, pe-lhom {Champollion l’Egypie II. p. 59 If.).

Das hin. Anton, p. 163. 170. ed. Wess. setzt sein Thou oder Thoum
(die codd. variiren wie in Ih^wp. und Ilsi&d bei den LXX) an die

Strasse von Pelusium nach Memphis. Der Ort war wegen der hier

zusammenlaufenden Strassen von Syrien und Arabien kriegerisch wich-
tig und die Römer hielten Thohu besetzt (Notit. digniit. I. p. 69. ed.

Bock.). Das heutige Abbasieh liegt etwa au derselben Stelle {Jomard
in d. Descr.

,
Antt. Meram. II. cp. 22. p. i3 f. der Orig. Ausg.). —

Baamses] soll nach Joseph, anll. 2, 7, 6., Saad. Ar. Erp. und man-
chen Neueren (s. 14, 2.) Heliopolis sein. Allein dieses wird im A.

T. Oh genannt (Gen. 41, 45.) und von den LXX in der vorliegenden /

DIgitized by Google



6 Ex. 1, II.

Stelle neben Pillioin und Ramesse als dritter Ort angeffilirl. Andre
denken an das nach dem hin. Anton, p. 170. 21 röm. .Meilen (gegen

10 Stunden) ostwürts von Pitliom gelegene llcroopolis, welches sie

an die Stelle des heutigen Abu Keisebeib {Uengstenberg Bficber Mo-
se’s S. 48ir. V. Lengerke Kennan l. S. 351 f.) oder des Turbet Jebudi

in der Nähe von Abu Keisebeib (£ica/d Geseb. Isr. II. S. 52 fl*.) setzen

oder nehmen Kaamses an der Stelle von Abu Keisebeib, Heroopolis

an der von dem 1 Stunden östlicheren Mtikfar an {Lepsius Cbronol.

d. Aegvpler I. S. 345 IT.). Sic stutzen sieb dabei besonders auf die

LXX, welche njra gen Gosen durch Jca^’ tcoLv und

^ÜQfouiv TToXiv €ig y^v '^Papeöoij erklären Gen. 46, 28. 29. vgl. Jo-

seph. antl. 2, 7, 5. Aber dieses T/ipwcov nohv eig. gegen
Heroopolis hin^ in der Richtung nach Heroopolis deutet als üeber-

setzung oder Erklärung des Landsebaftsnamens nur im Allgemeinen

die Landschaft an, wohin Jakob den Juda voran.scliickle und Joseph

dem Vater entgegen fuhr, und lehrt bloss, dass Heroopolis im Lande
Raamses oder Gosen lag. Hätten die LXX Ramesse und Heroopolis

als einerlei genommen, so würden sie nicht beide Namen ohne die

Bemerkung verbunden haben, dass sie denselben Ort bezeichneten

;

sie würden einen Namen mit dem andern erklärt und etwa wie in der

vorliegenden Stelle gesagt haben : elg "‘PapEoarj, iauv '^Hqcocov tco-

Xig. Ein zu Abu Keisebeib aufgefundenes Denkmal des Raamses Mia-

mun (s. 14, 4.) kann schwerlich beweisen, dass der Ort von diesem

Könige angelegt und nach ihm benannt worden sei. Beiden Erklä-

rungen, von Heliopolis und Heroopolis, steht auch die Auszugsge-

schichle entgegen, worüber z. 14, 2. Dies - ist jedoch nicht der Eall

bei der Annahme von Stickel Studd. und Krilt. v. 1850. S. 37711*.,

Raamses sei an der Stelle des heutigen Belbeis zu suchen. Dieser

Ort liegt eine Tagereise nordöstlich von Kairo an der syrisch-ägy pii-

schen Strasse (Edrisi p. Jaubert I. p. 329. Maraszid I. p. 169.) und
ist die Hauptstadt der Provinz Scharkijah (Abulfeda Aegyptus p. 34.

ed. J. D. Mich., de Sacy Abdallatif p. 602.), wie allem Anschein nach
Raamses die Hauptstadt von Gosen war und dieser Landschaft den
Namen gab. Er diente im Mittelalter den von Aegypten nach Syrien

und Arabien Ziehenden als Sammelplatz (Bohadin. vil. Salad. p. 231.
Ritter Erdk. XIV. S. 59.) wie zur Zeit Moses Raamses den Israeliten

(12, 37.). Es gibt dort Backsteintrümmer in Menge (Champollion II.

p. 57.) und della Volle Reiss- Beschr. 1. S. 132. fand daselbst auch
einen Stein mit Hieroglyphen. Eine kleine Strecke südlich davon

kommen weitere Ruinen vor {Jomard p. 14.), wahrscheinlich Reste des

vicus Judaeorum, welchen das Hin. Anton, j). 169f. neben Thou nennt
und 12-röm. Meilen südlich oder südwestlich von Thou setzt,- und
der castra Judaeorum, welche die Notit. dignitt. I. p. 69. neben Thohu
als Platz einer römischen Besatzung anführt. Die Alten kennen frei-

lich kein Belbeis, Wahrscheinlich aber ist dieses verborgen hinter

*Ovlov^ welches Ptolem. 4, 5, 53 f. neben Heliopolis, Babylon und
Heroopolis als Hauptstadt des heliopolit. Nomos erwähnt und eine

gute Strecke nördlicher als Heliopolis ansctzl. Als Onias im 2 Jahrh.
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Ex. 1, 11— 16. 7

vor Clir, Oniu gründete, fand er daselbst schon einen allen verfal-

lenen Bau vor, einen Tempel Bovßaareag dy^lag (Joseph, anll. 13,

3, 1 f. und hell. iud. 7, 10, 2f.). Wenn Joseplius in der lelztcn Stelle

die Entfernung von Meinpliis. auf nur 180 Stadien angihl, so gilt das

wohl von der Landschaft. Den von ihm erwähnten llolzreichlhum

der Landschaft von Oniu liehen Ahulfeda 1. 1. und Helfrich im Reyssh.

S. 386. auch an der Gegend von ßclheis hervor. Diesen allen und
wichtigen Ort scheint der landeskundige Makrizi als das alle Raam-
ses zu nehmen (s. Gen. 45, 10.), vielleicht auch Targ. Jonalli., wel-

ches oDtty“! überall durch d. i. Pelusium gibt und damit Belheis

meinen kann. Denn man nahm an, dass Belheis in der allen Zeit

l’elusium geheissen habe (Willi. Tyr. 19, 13. 20, 5.). — V. 12. Die

Massregel war aber erfolglos. Denn wie die Aegypter Israel demü-
thigten, so vermehrte sich dieses und breilele sich aus d. h. mit der

fortgehendeii Bedrückung hielt die Vermehrung gleichen Schritt, so

dass sie keinesweges ahnahm. T'e] wie Gen. 28, 14. 30, 30. 43.

heim Jehovisten. Ebenso V'P Grauen haben d. i. sicli fürchten Num.

22, 3. — V. 13. 14. Die Aegypter liesseii dienen d. i. machten

dienstbar, hraditen in ein dienslharcs Verhallniss (Gen. 47, 21. Jer.

17 , 4.) die Kinder Israel und zwar wiif Bedrückung

,

also mit

gewaltthatigem und hartem Zwange; sie verbitterten ihr Lehen d. i.

machten ihre Zustände unangenehm und schmerzlich, durch harte

Arbeit in Lehm und Ziegeln] indem sie dieselben nöthigten, Lehm
zu bearbeiten und Ziegeln daraus zu verfertigen für die ägyptischen

Bauten (s. 5, 7 f.). und durch allerlei Dienst im Felde^ z. B. Bewäs-

serung des Bodens, ein sehr beschwerliches Geschäft (Dt. 11, 10.).

Joseplius antt. 2, 9, 1. führt als Arbeiten an die Anlegung von Xilca-

nälen und Dämmen sowie die Erbauung von Pyramiden ' und Mauern

um die Städte. nnas-VD rs] eig. in Ansehung aller ihrer Arbeit

d. i. mit ihr verbitterten sie ihr Lehen; ein Accus, wie Gen. 3, 15.

37, 21. 41, 40. "‘SÄi ntay welche sie arbeiteten durch sie mit Be-

drückung d. i. welche Arbeit sie mit hartem Zwange durch die He-

bräer ausführten, verrichten Dessen. Vgl. die elohist. Stellen Lev.

25, 39. 46. Die vorliegende Stelle erzählt, was schon V. 11. 12.

erzählt und sogar nach seinem Erfolge beschrieben ist; sie hängt mit

V. 7. ziiStammcn und setzt den elohislischen Bericht fort. Den Elo-

liisten verralhen auch die Breite, die Ausdrücke -r;? nriiy vgl. 6, 9.

und i'TB. vgl. Lev. 25, 43. 53. und das Reden von Israel im Plur.,

während V. 11. 12. der Sing, gebraucht ist. Wie er nichts von

der Furcht der Aegypter vor dem wachsenden Israel weiss
, so sagt

er auch nichts vom Zwecke der Bedrückung, sondern führt diese ein-

fach als Tliatsaclie an. — V. 15. Die zweite Massregel gegen Israel

bestand darin, dass die ilehanimen die männlichen Kinder der Hebräer

hei der Geburt umhringen sollten. Die Stelle schliesst sich an V. 12.

an, wo die Erfolglosigkeit der ersten Massregel berichtet war. Siphra

und Pua erscheinen als Vorsteherinnen ihrer sämmtlichen Genossinnen

wie Gen. 40, 1. der Mundschenk und Bäcker. — V. 16. Zur Wie-

derholung des vgl. 12, 41. Gen. 22, 7. 27, 30. Das vielcrklärte
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8 Ex. 1, 16.

von i?»
= •)£> Drehung^ Scheibe und vcrw. mit ic'»« Rad be-

zeichnet Jer. 18, 3. die beiden Töpferscheiben und ist hier übergetra-

gen auf die weibliche Schanispaltc, auf die Mutlerscheide
,

aus wel-

cher ein junges Geschöpf hervorgehl (Dl. 28, 57.), wie aus deu Tö-

pferscheiben ein neues Gebild. Diese Ueberlragung muchle sich leicht

beim Hebräer, dem es geläufig war, die Bildung des Menschen oder

eines Volkes durch den Schöpfer mit der Bildung eines Gefässes durch

den Töpfer zu vergleichen (Job. 10, 9. 33, 6. Jes. 29, 16. 45, 9.

64, 8. Jer. 18, 6.). Uneigenllich wird Prov. 25, 11. auch ge-

braucht. Denn dort ist das geredete und mit goldenen Aepfelu

in silbernen Gerällien verglichene Wort die gedrehte d. i. wohl ge-

bildete und geformte, kunstvolle und Ireöende Rede, auf welche der

Orientale einen sehr hohen Werth legt. Die Hebammen sollen also,

wenn sie die Hebräerinnen gebären lassen d. i. ihnen beim Gebäreu

helfen und wenn sie auf die Mutlerscheide sehen, um zu bemerken,

wie das .
Kind hervorkommt und welchen Geschlechts es ist (Gen.

35, 17.), dasselbe gleich bei seiner Geburt und ohne dass es die

Mutter merkt umbringen, falls es ein Sohn ist, wogegen es leben soll,

wenn es eine Tochter ist. für von vgl. Gen. 3, 22.

Ew. §. 194. a. Geber das Kamez beim Vav s. Gen. 44, 9. Lev.

18, 5. 25, 35. Ew. §. 243. a. An die Mutlerscheide dachten wohl

schon die Targg, mit ihrem was bei ihnen dem hehr,

entspricht (Jes. 37, 3. Hos. 13, 13.) und von Parchon u. p» durch

ßssura erklärt wird. Ebenso deuten das Wort vom Mutler-

schoosse Ben Karisch bei Abenesr.
,
Abulw. Kimch. Parchon (die es

aber fälschlich mit b":» in elymolog. Zusammenhang bringen), Grol.

Reuig in d. Studd. und Krilt. v. 1834. S. 81 ff. Die obige Erklärung

schliesst sich an die \on Böttcher in den Studd. und Krilt. von 1834.

S. 626 ff. an; nur dass B. mehr als Zeitangabe fasst .--Sehet

auf den Drehscheiben d. i. sehet, wenn ihr das Kind noch nicht vom
Mutlerschoosse gelöst habt. Andere vergleichen p» Stein und ver-

stehen unter b^«« die ^beiden Hoden (Maut. WB. nach Redslob in

d. Studd. und Krill, v. 1834. S. 641 ff.), wogegen indess das Folgende

spricht, nach welchem der Ausdruck auf etwas gehen muss, was beide

Geschlechter umfasst. Warum wären auch die Hoden statt der männ-
lichen Geschlechtslheile überhaupt genannt? und wie erklärt sich

dann Jer. 18, 3., da die Töpferscheiben hölzern waren? Misslich

steht es auch mit der Erklärung vom Sitze, Sessel, also vom Gebär-

sluhle {Saad. Abus. Ar. Erp. Venet. Gr. Jarch. Luth. Cleric. Rosenm.
Füller miscell. 5, 19.). Denn scluverlich halten die allen Hebräer

besondre Gebärslühle, wie sie im heutigen Aegypten allerdings in Ge-

brauch sind {Lane Sitten u. Gebräuche III. S. 136 f.), und ihre Er-

wähnung wäre hier auch vollkommen mössig. Noch xveniger ist an

die Wanne zu denken, in welcher man den Neugebornen badete

(Val. Gesen. de W.)y da das Geschlecht des Kindleins nicht erst über

der Wanne d. i. beim Baden erkannt wurde, sondern schon vorher

bemerkt war. Ganz unerw-eislich ist die Bedeutung Arl^ Geschlecht,

eig. Windung, Wendung (Meier in d. Studd. u. Krilt. v. 1842. S. 1048 ff.)
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Ex. 1, 16— 22. 9

und äussersl gezwungen bringt Ewald Gesch. Isr. II.. S. 18. den Be-

griff flugs, eig. aul den beiden Badern d. i. inillen im Fahren, ohne

Aufenthalt, in das Wort. Das sofortige Sehen nach dem Geschlechte

brauchte der König auch nicht anzubefehlcn, weil es ohnehin geschah.— V. 17—19. Die Hebammen waren aber gottesfurchtig und Hessen

sich zu solcher Unmenschlichkeit nicht brauchen. Zur Bede gestellt

erklürlen sie, die Hebräerinnen wären nicht wie die verweichlichten

und schwächlichen Aegypterinneu
,

sondern lebhaft d. i. frisch,

kräftig und hätten die Geburt schon vollendet, ehe die Hebammen
ankämen. Sie thun so, als kämen sie immer erst nach der rasch

erfolgten Geburt an, wo das Umbringen nicht mehr Ihunlich sei, täu-

schen also den König. Dieser bestraft sie nicht, muss daher die Sache

glaublich gefunden haben. Er konnte dies auch. Die Araberinnen

gebären ausserordentlich leicht und schnell; das Beduinenweib sucht

sich einen Platz, wo Wasser ist, sitzt nieder und befreit sich von ihrer

Leibesfrucht (ßroicn Beisen S. Mungo Park letzte Beise S. 24.);

sie gebiert oft im Freien, reibt und reinigt das Kind mit Erde oder

Sand und trügt es eingehüllt nach Hause; auf der Beise steigt sie

vom Kameel ab, wird hinter demselben entbunden und nimmt dann

wieder ihren Sitz ein {Burckhardl Beduinen S. 78.). Dies gilt über-

haupt von den Morgenländerinnen
;

die Vornehme ist bisweilen schon

entbunden, ehe die Hebamme kommt und die Weiber niederen Stan-

des entbinden sich oft selbst {Morier zweite Beise S, 114. Tischen-

dorf Beise 1. S. 108.). — V. 20. 21. Israel mehrte sich also unge-

hindert, Avährcnd Gott den Hebammen Wohlthaten erwies, namentlich

ihnen Häuser machte d. i. Nachkommen, Familie gab (s. Gen. 16, 2.)

dies zum Lohne für ihr religiöses Verhalten. Kinderreichthum galt

als grosses Gluck (Gen. 24, 60. 30, 11. 13.) und als göttlicher Lohn
für Frömmigkeit (23, 26. Dt. 7, 14. Ps. 127, 3. 128, 3.). für

jnV wie Gen. 31, 9. 32, 16. 41, 23. — V. 22. Da der König durch

die Hebammen seinen Zweck nicht erreicht, so erlässt er das allgemeine

Gebot an sein ganzes Volk, jeden männlichen Neugebornen bei den

Hebräern in den Nil zu w'erfen und bloss die Töchter leben zu las-

sen. In ähnlicher Weise soll König ßocchoris einst alle Unreinen

seines Landes in das Meer haben werfen lassen (Lysim. ap. Joseph,

c. Apion. 1, 34.) und von ßusiris wird berichte!, er habe alle Frem-

den umgebracht, die sein Gebiet berührten (Isocrat. laud. Busir. p.

442.). Dies sind indess unzuverlässige Angaben. Bichtig aber steht,

dass die Aegypter einen grossen Fremdenhass hegten (s. Gen. 43, 32.).

Die Könige vor Psammetich Hessen Fremde nicht in das Land und

brachten die etwa Landenden um oder machten sie zu Sklaven (Diod.

Sic. 1, 67.). Eine Parallele zur vorliegenden Erzählung bietet die

griech. Geschichte. Die spartanische Obrigkeit sandte von Zeit zu Zeit

mit Dolchen bew'affnete Jünglinge aus, welche die Strassen und Ort-

schaften durchzogen und jeden Heloten umbrachten, der ihnen in die

Hände fiel (Plutarch. Lyeurg. 28.) und sie forderte einst die Heloten

zur Theilnahme an einem Kriege auf, Hess aber die Erschienenen,

gegen 2000 an der Zahl, Einen nach dem Andern umbringen und -



10 Ex. 1, 22— 2, 1.

enllcdij^tc sich also einer Menge gefäiirlicher Menschen (Thiicyd. 4,

80.). Gleichwohl ist das hier V. 15—22. Erzählte doch sehr zwei-

felhaft. Denn a) hericlUct die Griindschrift bloss von liedrfickung

durch Lastarbeiten
,

nichts aber von den Ausrottungsversuchen , ob-

wohl diese wichtig genug waren; b) lasst sich nicht glauben, dass

die ägyptische Regierung, die später die Entlassung der Hebräer be-

harrlich verweigerte. Befehle erliess, welche befolgt den völligen

Untergang des hebr. Volks zur Folge haben mussten
;

c) erscheint

die AuHbrderung an die Hebammen, welche ihr eigenes Volk zu

Grunde richten sollen, sowie die an das ägyptische Volk, welches

jeder auf seine Hand Vorgefundene hebr. Knaben in den Nil werfen

soll, so thöricht, dass man sie dem Könige nicht wohl Zutrauen kann

;

d) würden die Hebräer, wären sie in solchem Grade gemishandelt

worden, sich empört und spater in der Wüste nicht nach Aegypten

ziirückgesehnt haben (Num. 14, 4.); e) war Israel beim Auszuge

sehr zahlreich und kann also nicht von solchen Vertilgungsbefehlen

getroffen worden sein. Jedenfalls halten die königlichen Verfügungen,

wenn solche wirklich ergingen
,

keinen langen Bestand und trafen

wohl auch nicht das gesammtc Israel, da dieses gewiss nicht ganz

beim Nil wohnte, auch nicht bloss zwei Hebammen gehabt haben wird.

Cap. 2, 1— 10. Die Geburt und Erziehung des Moses. Vgl.

dazu G, A. Schumann Vita Mosis I. Lips. 1826., auch in den com-

roentalt. theoll. cdd. Rosenmüller et Maurer II, 1. p. 187 ff. Ein

Mann aus dem Hause Levis (Aniram) nahm eine Tochter Levis (Jo-

chebed) und das Weib empfing und gebar einen Sohn, iiäml. Moses.

Die Stelle genau genommen und mit Hos. 1, 3. Gen. 38, 2 f. 4, 1.

17. verglichen führt Moses als das erste Kind dieser Ehe vor. ln

diesem Falle müssten Aaron und Mirjam, welche älter als Moses

waren (s. 6, 20.), aus einer früher abgeschlossenen Ehe Amraurs

stammen. Für diese Meinung könnte man sich auch darauf berufen,

dass Aaron und Mirjam gegen Moses Zusammenhalten (Num. 12,

1 f.) und dass Mirjam als Aaron’s Schwester bezeichnet wird (15,

20. vgl. indess Gen. 28, 9. 25, 13. 21, 21.), diesem also näher als

dem Moses gestanden zu haben scheint. Indessen erscheinen doch

sonst die 3 Geschwister als Kinder derselben Mutter, der Joebebed,

einer Tocbier Levis (Num. 26, 59.), welche auch hier unter der r?

'^5 zu verstehen ist. Der Verf. hat sich also nicht vorsichtig ausge-

druckt. Die Talmudislen jedoch, denen Jarcki folgt, helfen sich mit

der unslalthaflcn Annahme, Amrani habe nach dem 1, 22. erwähnten

Gebote die Jochebed entlassen
,

sie aber wieder angenommen
,

das

Letztere sei hier gemeint (Wagenseü Sota p. 258 f.). Das scheinbar

müssige steht gern bei wichtigeren, bedeutenderen Handlungen

und besagt dann s. v. a. an etwas gehen, etwas unternehmen (Gen.

35, 22. Dt. 31, 1. Jos. 23, 16.). Wie es scheint, setzt der Verf.

Mosis Gehurt in die Zeit des 1, 8. erwähnten Königs. Allein er kann

auch an einen Nachfolger desselben gedacht haben, welcher sich wie

die Vorgänger gegen die Hebräer verhielt. Dies muss man anneh-

men, wenn man mit der Zeitrechnung in’s Geschick kommen will.
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11Ex. 2, 2—5.

— V. 2. 3. Die Müller verbirgl den Neugcbornen
,
da er ein wolil-

geslallelcs Kind isl, von welchem sie sich nichl Irenncn kann, einige

Monale bei sich; auf die Länge aber ist dies nicht wohl Ihunlich.

Desshalb setzt sie ilm in einem Hoiirkästchen auf dem Nile aus, wo
er von einer barmherzigen Hand gefunden noch gerettet werden kann,

während er bei ihr im Hause gelroflen sicher ersäuft wird, nar] s.

Gen. 6, 14. für rr’nttnpn, indem Mappik nicht seilen weggelas*

sen wird 9, 18. Jes. 23, i?. Ps. 48, 14. ohne Zweifel der

Papyrus, eine im allen Aegypten häulige, im neuen fast verschwun-

dene Rohrarl (Forskal Flora p. 13 f.), dreieckig, lingersdick und mehr

als mannshoch, welche in Sumpfen und stehendem seichtem Wasser

wuchs und zu verschiedenen Gerülhen verwendet wurde, namentlich auch

zu kleinen Kähnen, die sich durch Leichtigkeit und Schnelligkeit aus-

zeichneten (Theoplirast. hist, planlt. 4, 9. Achill. Tal. 4, 12. Plin. H.

N. 7, 57. 13, 22. 18, 28.) und auch den Hebräern l)ekannt waren

(Jes. 18, 2. Job. 9, 26.). Das Kästchen verkittete Jochebed mit As-

phalt zur gehörigen Verbindung der l’apyrusslengel und mit Pech zur

Abhaltung des. Wassers. Ihren Asphalt z. B. zum Einhalsainiren der

Leichen bezogen die Aegypler aus Palästina (Strabo 16. p. 764. Diod.

19, 99.). in das Schilf am Ufer des Stroms] wo das Kästchen nicht

von der Strömung mit fortgenommen wurde. Die Ufer des Nil, der

daher bei Athen. 1, 36. p. 20. öaxvcoörjg heisst, sind mit dichtem

Schilf bewachsen. Forskal Flora p. 16. 24. Ilussegger Reisen I. S.

122. s. 13, 18. lieber das Dag. f. in s. Ges, §. 20.

2. b. Ew. §. 92. c. — V. 4. Mirjam stellt sich von fern ,
um zu

erfahren, was dem Kinde geschehen wird. aus gewor-

den, indem das zweite n sich in die Stelle des gedrängt und das

erste in olfener Sylbe den langen Vokal erhallen hat. Ew. §. 35. c.

für t'?“ nur hier; s. Gen. 46, 3. — V. 5. Die Tochter Pha-

rao’s steigt, uni zu baden, in den Strom, während die sie beglei-

tenden Dirnen am Ufer sich ergehen, gewahrt das Kästchen und

lässt es durch ihre Magd holen. Sie soll Oigiioyd-ig nach Joseph,

anlt. 2, 9, 5. Barhebr. chron. p. 14. oder OaQLct nach Syncell. I. p.

227. oder Mi^Qig nach Artapanus bei Euseb. praep. ev. 9, 27. oder

rpra nach den Rabbinen (Wagenseil Sola p. 271.) geheissen haben.

ist mit zu verbinden und zu hv zu vgl. 2 Reg. 4, 4.

Job. 6, 16. Es fällt auf, dass die Königstochter im olFenen Strome

bei der Hauptstadt badet. Im heutigen Aegypten Ihun dies nur die

Frauenzimmer der niederen Stände ohne Bedeckung an entlegenen

Orten (Laue Sillen und (iebräuche II. S. 168.) und sie verbinden

zur Zeit der Ueberschwemmung damit gewisse Festlichkeiten {Yrwin

voyagc I. p. 367. 404.). Im allen Aegypten indess halten die Wei-

ber mehr Freiheiten. Herod. 2, 35. sagt: at ftsv ywaiTceg \ayoQK-

^ovtft xcel KaTirjXsvovöL
, ot de avS^eg xar^ ol'xovg iovreg vgjalvovCt

und mit ihm stimmen überein Sophocl. Oedip. Colon. 339 ff. Mela 1,

9. Vgl. auch Gen. 39, 6 ff. Zugleich hat man zu beachten, dass die

Aegypler auf das Baden im Nil einen besonderen Werth gelegt ha-

ben müssen, wie die Hebräer auf das im Jordan (2 Reg. 5, 10.).
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12 Ex. 2, 5—10.

Sie hiellen den Nil selir hoch
;

ovdev ovtfog iv Atyvnzioig cog

6 NsiXog (Plularch de Isid. 5); sie verehrten ihn auch, indem sie

ihm Priester Iwelten (Ilerod. 2, 90.) und Bildsäulen errichteten (Pau-

san. 8 , 24, 0.). Etwas der Art kommt noch jetzt zur Zeit der Ueber-

schwemmung vor (Prosp. Alpin, rer. Aegypt. p. 10. Savary Zustand

Egyptens 111. S. 137.). Man legte seinem VVasser eine besoudere

Wirkung hei (s. 1
, 7.). Noch heute schreibt man dem Nilwasser

eine das Leben verlängernde Kraft zu und die Mütter tauchen bei der

Ueberschwemmung ihre Kinder in den Strom, indem sie davon Gu-

tes für sie erwarten {Wansleb in Paulus Samml. Ilt. S. 23 f. See-

tzen Reisen 111. S. 204.). Josephus entzieht sich der Schwierigkeit

dadurch, dass er Thermuthis bloss am Ufer spazieren gehen lässt.

— V. 6 . Tliermuthis empfindet Mitleid mit dem Knaben, angezogen

durch seine Schönheit und gerührt durch sein Weinen. Dass er ein

Kind der Hebräer sei, schlicsst sie aus seiner Aussetzung, nicht aus

der Beschneidung, welche die Aegypter auch halten (s. Lev. 12, 3.).

Ueber das überllüssige Sulf. in inxT-s s. Ges. §. 119. 6 . Anm. 3.

Ew. §. 309. c. — V. 7. 8 . Mirjam erkennt, dass Thermuthis sich

des Kindes annchmen will und erbietet sich, eine säugende llebräerinu

herbeizuholen, welche das Kind säugen soll; natürlich bringt sie die

Mutier, die somit ihr Kind wieder erhält. Bei dem ägyptischen Frem-
denhasse (s. Gen. 43, 32.) wurde eine Aegyplerinn das Geschäft nicht

übernommen haben, das heranwachsende Frauenzimmer; s. z.

Jes. 7, 14. Mirjam war demnach viel älter als Moses, auch als

Aaron, der Moses nur um 3 Jahre überlraf (7, 7.), mithin überhaupt

das älteste der 3 Geschwister. — V. 9. Tliermulhis bestellt die her-

beigeholte Jochebed als Amme und verspricht ilir den Lohn, welchen

sie für dieses Geschäft zu fordern liaben wird. Befremdlich ist frei-

lich, dass sie das königliche Gebot 1, 22. übertrat, wenn auch, wie

sich von selbst versteht, nur hinter dem Rücken des Königs. Uebri-

gens werden Säugammen schon für die älteste Zeit erwähnt Gen. 24,

59. 35, 8 . für nur hier. Das Wort bedeutet eig. ge-

hen lassen, dann aber überhaupt bringen Num. 17, 11 und fortbrin-

gen Koh. 5, 14. Zach. 5, 10. — V. 10. Jochebed bringt den Kna-

ben, als er entwöhnt ist, zu Thermuthis. Dies geschah wol ziem-

lich spät; die Hebräerinnen pflegten ihre Kinder lange zu säugen,

was hier auch Viri andeutet wie Gen. 21, 8 . und er ward ihr zum
Sohne] kam in ein Verhällniss zu ihr wie das Kind zur Mutter (4,

16. 2 Sam. 7, 14.), so dass sie für seine Erhaltung und Erziehung

sorgte. Nach Act. 7, 22. und Philo vita Mosis I. p. 605. cd. Hösch.

wurde er in aller Weisheit der Aegypter unterrichtet. Dass ihn Ther-

muthis am Hofe erziehen liess, folgt daraus noch nicht. Die Sache

scheint im Geheimen geschehen zu sein, was in dem grossen Mem-
phis anging. Der Name von einer Aegyplerinn gegeben moss
ägyptisch sein und es liegt am nächsten, ihn auf die Rettung aüs

dem Wasser zu beziehen. Dieses heisst ägyptisch maau und wu, kop-

tisch JHCWOT9
.M.OOV

5
ÜOV

5
JtlO. Das wussten bereits die
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Ex. 2, 10. 13

Allen z. B. Philo und Josephus und schon vor ihnen die LXX, welche

durch Mcavörjg ausdrücken sowie Hesych. und Suid.
, welche

fiföt; durch vömQ erklären. Die zweite Sylbe des Namens ist aber

verschieden gedeutet worden. In einem orphischen Gedichte bei
,

Euseb. praep'. ev. 13, 12. heisst Moses vSoYSvujg (so hat man mit

Scaliger für das bedeutungslose vXoysvi^g zu lesen) und es scheint

da der Name nach kopl. HW aqua und nasci oder Siefi.

Uns erklärt zu sein. Dies vielleicht auch
,

xvenn Mcovarjg einfach

durch ix. rov vöatog gedeutet wird (Syncell. I. p. 227.). Anders

der Tragiker Ezechiel (bei Giern. Alex, ström. I. p. 345. und Euseb.

praep. ev. 9, 28.), nach welchem Thermüthis Moses so nannte, weil

sie ihn vy^ag ccvslks noxauiag a;r’ jjovog. Mil ihm stimmen Philo

vila Mosis 1. p. 605. und Giern. Alex, ström. I. p. 343., wenn sie

angeben, die Aeg^pter hallen das Wasser mit ficag (lies fidS oder

fMöv nach codd.) bezeichnet und Thermüthis das Kind Mcovoijg ge-

nannt, dia TO i^ vöcctog avsliad'ai avxo. Dem griech. avmQiiGdat,

womit übrigens schon die LXX wiedergeben, entspricbt theh.

Ä.I und memph. accipere, capere, sumere und ein aller Sclioliast

bei Jabionski bemerkt, im Aegyplischcn bedeute päv (lies pav)
v$(OQ und 6tig Xapßdveiv, Von den Angeführten weicht Joseph, c.

Apion. 1, 31. und anll. 2, 9, 6. ab. Er erklJrt in der ersten Stelle

Mcovorjg durch ix xov vöcaog ßcod'etg, indem die Aegypter das Was-
ser fiwv nennten, wahrend er in der zweiten sagt, die Aegypter be-

zeichneten mit pw das Wasser, mit vCrjg aber xovg vöaxog Oca-

^itrxag. Ebenso sagt Euslalh. in Hexaem. p. 79. ed. Allat. von den

Aegyptern : ro vdwp pcHi) xal x6 ß'qg 6(0‘&ijvat TtQogayoQevovdiv. Dazu

ist das kopt. OVÄCS salvari zu vergleichen. In rabbinischen

Schriften endlich findet sich die Angabe, Moses habe .Igyptisch moni
oder nacli Abenesr. und Abarb. ad h. I. geheissen, w'ozu sich

kopt. SJtS^ SJie ducerCy ferre vergleicht. Mehr in Jablonskii opuscula

I. p. 148. 152 ff. An alles dieses hat jedoch der Erzühlcr nicht ge-

dacht. Er lasst Tbermulliis wie Eva und Lamech Gen. 4, 1. 5, 29.

hebräisch reden und leitet den Namen von ab, xvas nur noch

Ps. 18, 17. vgl. 2 Sam. 22, 17. vorkommt und zwar vom Heraus-

ziehen au^ grossen Wassern d. i. Retten aus grossen Gefahren. Er

muss ihn als ein ParL Poal für angesehen haben. Solche For-

men ohne sind nicht selten z. R. ts'iy für i.:*?’? und andre 3, 2.

Jes. IS, 2. 54, 11. Ges, §. 51. Anm. 5. Ew. §. 169. d. ürir’'»o] für

wie 31, 11. 32, 8. 34, 18. vgl. zu Gen. 6, 7. Bei der tra-

ditionellen Erklärung des Namens, welche den Meisten genügt, wird

vorausgesetzt, dass die vorliegende Erzählung rein geschichtlich sei.

Da sie jedoch auf dem zweifelhaften Gebote 1, 22. beruht und Un-

wahrscheinliches enthält z. R. vom Baden der Königstochter im offe-

nen Nil und vom Ueberlrelen des königlichen Gebots (s. de Weile

Beiirr. z. Einl. 11. S. 173 ff. Bauer hehr. Mythologie 1. S. 264 ff.),

so hat man von ihr auch abgesehen und anders erklärt, nämlich
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14 Ex. 2, 10—15.

bald Hgypliscb nacli infam wie den figyplischen Namen Moäöig
(Lepsius Clironolog. 1. S. 326.) oder als Abkürzung des agjj)!. Na-
mens Aahmes, Ahmes d. i. lunae ßlius^ bei den Griechen ApaGig,
*A(icüCig (Gesen. Tlies. p. 824. v. Lengerke Kenaan S. 390.) ,

bald

hebräisch vom Auszichcndcn
,
Anführer, Herzog [Meier hehr. Wurzel-

\VB. S. 703 f.) oder vom Herauszieher, Befreier [Maar. WB.), so dass

ein besondrcs Zusammenlreffen des Namens mit der nachmaligen Thal
oder eine Aenderung dessclhen nach dem Aiisznge angenommen wer-
den müsste. lieber den Charakter der Erzrdilung wird man sich

schwerlich einigen. Soviel aber steht fest, dass der Verf. zeigen

wollte, wie sich die rettende, schützende und fürsorgcmle Hand Got-

tes bei Moses schon in dessen frühester Jugend wunderbar Ihälig

erwies. Auf ähnliche Weise wurden andre bedeutende Personen aus-

gesetzt und durch wunderbare Fügungen erhallen z. B. Semiramis

(Diod. 2, 4.), Cyrus (llerod. 1, 110 (T.) und Bomulus (Liv. 1, 4.).— V. 11— 20. Mosis Blulthat und Flucht, in selbigen Tagen] in

jener Zeit der ägypl. Bedrückung, worein auch die eben erzfihlle

Gehurt und Jugend Mosis fiel. Die Angabe hat bisweilen einen sehr

umfassenden Sinn Jud. 19, 1. hier vom Hcranwachsen zum
Manne wie Gen. 21, 20. 1 Sam. 3, 19. vgl. 2, 21. seine Brüder]

die llebrncr, denen er trotz seiner ägyptischen Erziehung Bruder blieb.

Zu ihnen geht Moses aus, um ihre Laslarhcitcn anzuschen; er slösst

auf einen Aegypter, der einen Ilehräer mit Schlagen mishandell, und

erschlagt ihn, nachdem er umschauend niemanden sonst bemerkt hat.

Schon in dieser That zeigt sich sein Sinn hinsichtlich des ägyptischen

Drucks und des israelitischen Elends. — V. 13. 14. Am folgenden

Tage abermals ausgegangen sieht er 2 Hebräer im Streite und stellt

wie der dereinstige Richter seines Volks den Unrcchthabenden

wie 23, 1. Dt. 25, 1.) zur Rede, wird aber als unbefugt von ihm

abgewiesen und an seine Blulthat erinnert, die also von dem Tags

vorher Geretteten ausgcplaudert und dadurch bekannt worden ist. Zu
»"s Obmann vgl. Gen. 9, 5. 13, 8. und zu vom inneren Re-

den, Gedenken 1 Sam. 20, 4. 1 Reg. 5, 5. — V. 15. Auch der Kö-

nig hat die Sache erfahren und lasst Moses nachslellen. Ob der Vf.

'

an den König, unter welchem Mosis geboren war (V. 1.), oder an

einen Nachfolger dachte, lässt sich nicht bestimmen. Er berichtet nur

im' Allgemeinen, vor dem damals regierenden Könige sei Moses ge-

flohen und habe sich im Lande Midian niedergelassen. Wo lag die-

ses Midian ? Sinaitische Midianiler kommen bloss bei Erwähnung von

Mosis Schwiegervater vor, alle übrigen Midianiler, wie überhaupt die

von Abraham und Kelura abgeleiteten Stämme, wohnten östlicher (s.

Gen. 25, 1—4.). Von ihnen wird angeführt, dass sie durch Palä-

stina Handel nach Aegypten trieben (Gen. 37, 28. 36.), mit den Söh-

nen des Ostens Raubzüge nach Palästina unternahmen (Jud. 6 IV.), mit

den Moabitern in naher Verbindung standen (Num. 22, 4. 7. 25, 6.),

von Moses bekriegt wurden, als er in den Ebenen Moabs stand (Num.

25, 17 f. 31, 1 ff. Jos. 13, 21.), einst auf dem Gefdde Moab eine

Niederlage durch die Edomitcr erlitten (Gen. 36, 25.) und Karawa-

\
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Ex. 2, 15. 15

nenliandel zwischen Sudarabien und Kanaan trieben (Jes. 60, 6.).

Auch lasst sich auf der Oslseilc des alanitischen Busens ungefähr ge-

genüber von der Sudspitze der Sinaihalbinsel ein Ort Madjan nach-

weisen, wohin die Araber Mosis Schwiegervater Schoaib setzen (s.

Gen. 25, 2.). Das sinaitische Midian kann daher füglich nur im Osten

der Sinaihalbinsel gesucht werden und zwar nach andern bibl. An-

deutungen südlich, also etwa südoslwärts vom Sinai. Denn als die He-

bräer vom Sinai aufl)rcchen und nordostwärts nach Edom hin ziehen,

w'ill llohah, um in sein Land zu gelangen, sich von ihnen trennen

und also eine andre Richtung cinschlagen (Nuni. 10, 30.) und als

Moses aus Midian nach Aegypten zurückkehrt, kommt er am Sinai

vorbei und trifl't hier mit Aaron zusammen, der ihm von Aegypten

her entgegenreiset (4, 27.). Den Sinai umfasste das Land Midian

nicht mit. Denn Jelliro gelangte in sein Land d. i. seine Gegend,

sein Gebiet, als er den Sinai verliess (18, 27. Num. 10, 30.).

Vermulhlich waren die sinailischen Midianitcr nur eine Absiedlung der

östlicheren Slammgenossen. Noch heute gibt es viel Verkehr von der

Ostseite des älanilischcn Meerhusens nach der Sinaihalbinsel. Die Bewoh-

ner von Mukna in der Nähe des Ortes Madjan bringen in kleinen Fahrzeu-

gen Schafe und Ziegen, w'oran sie sehr reich sind, über den Meerbusen

zum Verkauf nach der Halbinsel {Burckhardl Syrien S. 847. 900.) und

weiter südlich gab es früher eine Fähre zwischen Szitte Madian und Nebka

{Seelzen in v. Zach nionall. Corresp. v. Jan. 1813. S. 66.). Auch hat die

Halbinsel von Osten her in verschiedenen Zeiten Bevölkerung erhalten.

Die Mezeine und Koraschi, welche zu den Towara- Arabern gehören, die

den südlichen Thcil des pclr. Arabiens innc haben, stammen aus He-

djaz {Burckhardl Syrien S. S95 f. Robinson Palast. I. S. 220 f.) und

die Szowaleha, ebenfalls eine Abllieilung der Towara, sollen ein Zweig

der Djodham (s. Gen. 36, 11.) sein, welche zur Zeit Muhammed’s das

Land Midian östlich vom älanit. Busen innc hallen {Riller Erdk. Xlil.

S. 313. XIV. S. 935 f.). Der Wohnsilz Jclhro’s lässt sieh aber noch

genauer nachweisen, dies mit Arlcmidor bei Strabo 16. p. 776. Nach-

dem dieser Geograph die Troglodylcn auf der Westseite des arah.

Meerbusens und die Aclhiopen besprochen hat, wendet er sich nach

der Oslseite zu den Arabern und beginnt ihre Beschreibung bei dem
IIoösiÖLOV d. i. nach der gewöhnlichen Annahme der Südspitze derSinai-

halhinscl, dem heutigen RasMuhammed, nicht Ras Zclima oder Ras Jehau

ira hcroopolilan. Busen, wmc Lepsfus Briefe aus Aegypten S. 442 f. annimmt.

Das Posidium ist offenbar einerlei mit ro Kata Qccqkv aKQcoWjQiov hei

Ptolem. 5, 17, 1., auf dessen Tafel es den südlichsten Punkt (28-® 30')

und somit den Grenzort zwischen dem heroopolit. und älanit. Meerbusen

bildeU Arlcmidor sagt aber, das Posidium liege ivdotiQtazov ^Ekavlzov

fjLvxov d. i. innerhalb des älanit. Busens, also auf der Oslseite von Ras Mu-
hamined, bis zu welchem der älanit. Meerbusen im weiteren Sinne

reicht. Nahe beim Posidium, fährt er fort, befinde sich ein wohl
bewässerter Palmcnwald {(poiVLXcSva evvÖqov), welcher hoch in Ehren
gehalten werde, da das ganze Land umher verbrannt und unbewäs-
serl und schattenlos sei

;
dort sei die Fruchtbarkeit der Palmen he-
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wundcrnswerth; ein Mnnn und eine Frau ständen dem Haine vor,

welche durch die Abstammung bestimmt seien (dta yivovq anoSi-

dftyftivot), Kleiderfelle trugen, Nahrung von den Palmen hätten und

wegen der Menge der wilden Thierc in Hütten auf den Bäumen schlie-

fen. Darauf zunächst (also weiter östlich
,
nordöstlich) sei die Pho-

keninsel (vycog tpeoKav), von der Menge dieser Thiere so benannt

(heute Tiran, hei den arab. Geographen Taran z. B. Isztachri
^

cd. Möller p. 16 f. Kazwini 1. p. 119. Maraszid I. p. 194 f.), nahe

hei ihr aber ein Vorgebirge (h. Ras Farlak auf der Ostseite des Bu-

sens), welches sich bis Petra und Palästina erstrecke (indem es sich

fortsetzt), wohin die Minäer und Gerrhäer die Würzwaren brächten;

darauf sei eine andre Küste (auf der W’estseile des Busens südwärts

vom h. Nabk), früher genannt die der Maranilen {MaqctvHz^v), welche

theils Landbauer {ytaqyol) theils Zeltbewohner gewiesen, jetzt die der

Garindäer, welche jene, als sie ein fünfjährliches Volksfest feierten,

überfallen und vertilgt hätten, darauf sei der älanitische Busen d. h.

dieser im engeren, eigentlichen Sinne von Nabk und Ras Fartak an,

wo er sich im Süden am meisten verengt. Mehr aus Artemidor gibt

Diod. Sic. 3, 41, 42., folgt aber nach 3, 10. 17. zugleich auch Aga-

tharchides, welcher ebenfalls von dem Palmenwalde und den Minäern

und Gerrhäern berichtete (Geogr. minn. ed. Hudson I. p. 57.), dem

Strabo aber nicht Vorgelegen zu haben- scheint. Nächst dem Busen

(dem Südende des heroopolit. Busens), sagt er, sei ein Köstenorl

(roTTOg naqu^aXattiog) mit einer Menge sehr fruchtbarer Palmen,

überaus geehrt von den Landesbewohnern und (poiviKCov genannt;

die ganze benachbarte Gegend leide Mangel an fliessendem Wasser

und sei wegen der südlicben Lage heiss, xveshälb die Barbaren jenen

Palmenort billig geheiligt hätten. Denn an ihm entsprängen nicht

wenig Quellen und Wassersammlungen (XtßaSsg), die der Frische

des Schnees nicht wichen und das Land auf beiden Seiten grün und

und ganz angenehm machten. Es befände sich da auch ein alter

Altar aus festem Stein, der eine Inschrift mit alten unbekannten Buch-

staben habe; dem heiligen Haine stände ein Mann und ein Weib vor,

welche das Priesterthum auf Lebenszeit hätten (öca ßtov rfjv teqcoövvriv

yXOVTEg)', langlebend seien die dort Wohnenden und die Lager hät-

ten sie aus Furcht vor den wilden Thieren auf den Bäumen. Dem beim

Palmenwalde VorubergeschilTten (TtaqaTtXEvCavn) sei eine Insel bei

einem Vorgebirge des Festlandes, von den wunderbar zahlreichen an
|

ihr sich auflialtenden Phoken die Phokeninsel genannt, das Vorge-
|

birge aber liege gegen Petra und Palästina, wohin die Minäer und

Gerrhäer Weihrauch und andere wohlriechende Waaren aus dem

oberen Arabien brächten. Die nächstfolgende Küste hätten vor Alters

(to naXaiov) die MaqccvEig (oder MaqiavEig nach Codd.), darnach

aber die Garyndäer, die Nachbarn jener ,v bewohnt und die letzteren

die Gegend auf folgende Weise in Besitz genommen. In dem erw'ähn-

ten Palmenwalde habe man alle 5 Jahre eine Festversammlung gehal-

ten, w’ozu von überallher die Umwohner sich eingefunden und den
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Göttern im heiligen Haine Opfer wohlgenährter Kameele dargehracht,

ebenso Wasser von dort mit nach Hause genommen hallen, indem
sie demselben eine gesund machende Kraft beilegten; als die Maria-

ner zur Festversammlung gereist wären, hätlen die Garyndaner die

Zurückgebliebenen umgebracbt und auch die vom Feste Heimkehren-

den vertilgt, die fruchttragenden Flächen aber und die Viehweiden

verlooset. Diese Küste habe wenig Häfen, sei aber ausgezeichnet durch

dichte und grosse Berge, von welchen sie allerlei Gewinn an Farben

habe, und gewähre den Vorüberschiffenden einen wunderbaren An-

blick. Den bei dieser Gegend Vorübergeschifften nehme der läanitische

(älanilische) Busen auf u. s. w. Diese Angaben des Agalharchides und
Artemidor dienen der vorliegenden Stelle zur Erläuterung. Die sonst

unerhörten MaraneroderMarianer sind offenbar die sinailischen Midianiter.

Der Name j’'"» ist nach LXX, Josephus, Philo und den Arabern Madjariy

Madian zu sprechen, konnte sich aber als Marian anhören, da d

nicht selten in r übergeht (m. Völkerlaf. S. 266. Bopp die kaukas.

Glieder des indoeurop. Spracbstammes S. 32 f.), z. B. in und

welche aus und ?"e:£ geworden sind. Möglich aber auch,

dass ein Vorgänger der griech. Erzähler eine semitische Schrift benutzte

und für ^ las. Beide Buchstaben sind schon in den altsemitischen

Alphabeten einander sehr ähnlich. Darnach ist die Bemerkung zu

Gen. 21, 21. zu berichtigen. Die sinaitischen Midianiter wohnten

also in dem Landstrich zwischen dem heutigen Scherm und Nabk,

einer grossen Ebene, welche in Felsen endet, die das Meer einfassen

{Burckhardt Syrien S. 857.). Bei Scherm findet man, dass die Ko-

rallenbänke sich 30 bis 40 Fuss über die Meeresfiäche erheben

{Rüppell Abyssin. I. S. 141.); die Hügel dieser Gegend und andrer

Orte beim älanit. Meerbusen haben eine auffallende Färbung und

die rothe und gelbe Erde an ihnen brauchen die arabischen Schiffer

als Farbe zum Bemalen der Boote (Wellsied Arabien II. S. 56. 125.).

Dies erläutert Diodors Angabe. Slrabo’s yscoQyol erklären sieh durch

die Palmenpflanzungen auf der Küste, von denen die bei Nabk noch

heute sehr bedeutend ist (Burckhardt S. 859. Wellsted II. S. 95 ff.).

Doch kann der kreidige und kalkige Boden in alter Zeit auch noch

anders benutzt, in der Folge aber durch Sandanwehungen verschlech-

tert worden sein. Die qpwxot der Berichte sind qxaxaivat, d. i. Meer-

schweine, eine Art Delphine (Hesysch.: (pmKog' nijzog 9aXaGaiov opoZov

dfAqpm), von welchen Burckhardt S. 860. bei Nabk eine grosse Menge

dicht am Ufer im Wasser spielen sah; s. auch z. 25, 5. Die Zeit

des Unterganges der Midianiter durch die Garindäer lässt sich nicht

bestimmen. Sie hatten zur Zeit des Artemidor um 100 vor Chr. und
\

seines Vorgängers Agalharchides im 2 Jahrh. vor Chr. bereits vor

Alters dort gewohnt und können als Nachkommen der Midianiter Je-

thro’s betrachtet werden. Der Palmenwald, wo ein lebenslängliches

und erbliches Priestertbum mit Altar, Opferdienst und fünfjährlicher

Feslversammlung bestand und wo mehrere Götter (d-eoi bei Diod.)

verehrt wurden, wahrscheinlich männliche und weibliche, da ein Mann
und ein Weib das Heiliglhum verwalteten, kann nach dem Gange

Hdb. z. A. T. XII. 2
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18 Ex. 2, 15.

der topographischen Beschreibung hei Arlemidor von Westen nach

Osten nur bei Scherm angenommen werden, lieber diesen Ort s.Burck-

hardt Syrien S. S53 IV. und Arabien S. 654 f., de Laborde voyage de

l’Arabie pelree p. 66., Wellsied Arabien II. S. 55 IT., Ritter Erdk. XIV.

S. 197 11*. Er liegt 10 engl. Meilen {Wellst.) oder 4 bis 5 Stunden

{Burckh.) nordöstlich von Ras Mubammed
;
Coutelle in der Descr., Et.

mod. II, t. p. 286. brauchte bloss 8 Stunden. Er bat 2 Häfen.

Her sfulliclie heisst Scherm el Scheich oder Scherm el Bait d. i. Bucht

des Hauses. Hier steht das Orabinal eines Scheich, welcher auf der

Rückkehr von einer Pilgerfahrt nach Mekka in Scherm gestorben sein

soll. Die Beduinen und SchilTsleutc beweisen dem Grabe grosse

Verehrung und behängen die Wände des darüber erbauten kleinen

Hauses rciclilich mit mancherlei Gaben. Der Ort hat also noch heute

etwas Heiliges. W'ieweit diese Verehrung in der Zeit hinaufreiche,

lässt sich nicht sagen : der Name Scherm el Rait findet sich schon

hei Edrisi im Mittelalter. Vom Scheich wissen die Beduinen nichts

anzugeben, als dass er ein frommer Mo.slem gewesen sei. Der nörd-

liche Hafen heist Scherm el" Moje d. i. Wasserbucht oder Scherm el

Bir d. i. Rrunnenbucht. In seiner Nähe gibt es einige auch schon von

Coutelle I. l. und Seetzen in v. Zach monatl. Corresp. Jan. 1813. S. 67.

erwähnte tiefe, reichliche und mit Steinen ausgelegte Brunnen, „augen-

scheinlich ein Werk aus aller Zeit und von vieler Arbeit“ (Burckh.),

in der Nähe auch „einige Dattelpalmen“ (Wellst.). Obwohl ihr Was-

ser schlecht ist, so versehen sich doch die Pilgerboole daraus mit

Vorralh und der Ort ist der llauplwasserplalz in dem Landstrich zwi-

schen Ras Muhamined und Nabk, hat daher auch für den Verkehr

eine grosse Wichtigkeit. Hier findet man immer Beduinen für Passa-

giere, welche aus Iledjaz kommen und zu Lande über Tor und Sues

nacli Aegypten reisen (Burckh.)^ ein Weg, den auch Wellst, andern

Strassen vorzieht. Das anliegende Land ist eine Wüste (3, 1.). Aber

auch der Ort selbst hat seine alle Herrlichkeit verloren
;
der Palnien-

wald ist bis auf einige Reste eingegangen und das Wasser hat sich

vermindert und verschlechtert. Wahrscheinlich indess tragen die Al-
,

ten bei ihrer Schilderung, namentlich des Wasserreichlhums der Oert*
,

lichkeit, durch Vermengung Einzelnes auf den q)oivM(ov hei Scherm

über, was dem schönen cpoiviKfov in dem wohlbewässerten Wadi Fei-

ran beim Serbal nordwärts von Tor galt. Man darf aber Arlemidors

(poivix(6v doch nicht mit Tuch in d. Zeitschr. d. deutsch, morgenl.

Gesellsch. HI. S. 163 fl*., und Lepsius Briefe aus Aegypten S. 443.

im W. Feiran suchen, da er als Küstenort bezeichnet und an den

äianitischen Meerbusen gesetzt wird, also östliclier als Ras Muham-

med lag. Dort befand sich das Heiligthum der Midianiter, welche

sich zu Festzeilen an ihm einfanden, während Andre z. B. die Garyn-

daner nicht mitzogen. Die arabischen Stämme halten sehr verschie-

dene Gottheiten (Abulfeda hist, anteisl. p. 180, Schahrastani von

llaarbrücker II. S. 340.). Dort muss Jelhro, immer als der Priester

Midian's bezeichnet (V. 16. 3, 1. 18, 1.), gewohnt haben. Er war

ein Midianiter, da er als geistliches Haupt an der Spitze seines Volks
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Stand. Er verehrte den semitischen Hauptgott Vk, wie sein Namen
lehrt. Doch scheinen die Midianiler auch die Mondgottinn ver-

ehrt zu haben (Jud. 8, 21.). Pricstersitze und Wallfahrtsorte ühnlich

dem .lethro’s gah es nocli mehr im alten Arabien (s. 3, 18.). Oh
Jethro auch weltliches Haupt seines Stammes war, bleibt dahin ge-

stellt. Die Bibel bezeichnet ihn nur als Priester, ebenso Joseph, antt.

2, 11, 2., Philo de agricultura p. 193. und die meisten alten Ueherss.

Indessen gehen die Targg. 2, 16. 3, 1. 18, 1. 1^» durch pnn-
ceps und C'.rx oppressoi'y Ärtapanus macht ihn zum a^mv rmv totücdv

und der Tragiker Ezechiel bezeichnet ihn als a^cav, TVQCcvvog^ dxQct-

rrjXdrrjg und ffpfivg (Euseb. praep. ev. 9, 27f.). In diesem Falle hätte

Jethro eine Stellung gehabt wie Malkizedek in Salem (Gen. 14, 18.)

und wie die hebr. und edomit. * Patriarchen, welche zugleich den

Gottesdienst initverwalteten (Gen. 12, 7 f. 13, 18. 22, 2. 26, 25.

35, 7. 14. 46, 1. Job. 1, 5. 42, 8.). Noch heute ist bei den Bedu-

inen der Scheich zugleich auch der Imam seines Stammes {Robinson

II. S. 402.). Die V. 17. erzählte Behandlung der Töchter Jethro's

jedoch lässt in diesen keine Töchter des Scheichs erkennen. An Je-

thro’s Priestersitz floh Moses, wahrscheinlich auf dem Landwege
;
hier

war er dem ägyptischen Arme entzogen und konnte bei etwaiger Ge-

fahr sich auch leicht nach Hedjaz hinüberretlen. und er setzte sich

an den Brunnen] an den Hauptbrunnen des Landes, der kurzweg

der Brunnen Midian's hiess. So konnte in dem Landstrich zwischen

Ras Muhammed und Nabk nur der Brunnen bei Scherm genannt wer-

den. — V. 16. 17. An den Platz kommen Jethro’s Töchter, um
Wasser in die Tränken zu schöpfen und das Vieh ihres Vaters zu

tränken, werden aber von den Hirten weggetrieben
;
Moses indessen

steht ihnen bei und tränkt das Vieh, bewährt also denselben entschlos-

senen und raulhigen Sinn wie Jakob bei Babel Gen. 29, 10. Jethro’s

Töchter hüteten w’ohl auch ihres Vaters Heerden (LXX ad h. 1.), ob-

wohl dies nicht ausdrücklich gesagt ist. Noch heute hallen es dort

die freien Männer unter ihrer Würde, das Vieh zu weiden und über-

lassen dies den Weibern {Burckhardt Syrien S. 858.); es ist dieses

Geschäft auf der Sinaihalbinsel überhaupt die ausschliessliche Pflicht

der unverheirathelen Mädchen {Burckhardt Beduinen S. 283.) und

auch die Töchter der Scheiche sind davon nicht ausgenommen {Strauss

Sinai und Golgatha S. 150.). .lunge Mädchen, welche Schafe und Zie-

gen weideten, traf auch Robinson I. S. 130. Die Hirten unsrer Stelle

waren oITenbar Sklaven oder Dienstboten, für vgl. 29,

30. Gen. 19, 19. 29, 32. für vgl. Job. 5 ,12. Zum
Suff. masc. in und asKs vgl. Gen. 33, 13. 31, 9. 32, 16. —
V. 18. 19. Seine früher als gewöhnlich heimg'ekehrten Töchter fragt

Jethro nach dem Grunde des zeitigen Kommens und erführt, dass Mo-

ses sie gerettet hat von der Hand der Hirteny indem er sie nicht in

die Hände der Hirten gerathen, diese nicht Hand an die Mädchen

legen Hess (s. Gen. 37, 21.), und dass er ihnen das ganze Wasser

geschöpft hat. Als Aegyplcr galt -ihnen Moses vielleicht nach seiner

Tracht oder er halte angegeben
,

dass er aus Aegypten gekommen

2 *
.
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20 Ex. 2, 19—25.

sei. Sein Schwiegervater heisst hier und Num. 10, 29. Reguelj sonst

Jether 4, 18. und am öftersten Jethro 3, 1. 18, 1. 5. 6. 9. 10. 12.

Viele verstehen a» hier vom Grossvater und betrachten Reguei als

Vater des Jethro ^Targ. Jonath. Abenesr. Kimch. Münsl. GroL Drus.

PiscaL J. D, Mich. Rosenm. Gesen. Winer u. A.). Allein so wenig

etwa bei einem römiscben Schriftsteller pater et filiae der Grossvater

und die Enkelinnen sein können, ebenso wenig können hier V. 16—22.

die mit einander verbundenen ax und etwas Andres als der Vater und

seine Töchter sein. Warum wäre auch nur der Grossvater genannt, der

Vater gar nicht? nicht einmal bei der Vergebung seiner Tochter- an Moses?

Jene Namen sind also verschiedene Bezeichnungen desselben Mannes.

So schon die LXX, welche den Vater der Töchter bald ’Io^oq V. 16.

bald ’^Payom^X V. 18. nennen. Nicht unpassend nimmt Joseph, anlt.

2, 12, 1., dem Clenc. folgt, Ws»’;', einen gewöhnlichen Eigennamen

z. B. bei den Hebräern und Edomitern (Gen. 36, 4. 10. 1 Chron. 9, 8.

Tob. 6, 10.) als den eigentlichen Namen des Mannes, dagegen in;;

und das sonst nicht weiter als Eigennamen vorkomraende

als Beinamen oder Amtsbezeichnung. Beide Worte kommen von in^

praeslilü (Gen. 49, 4.) und bedeuten eigentlich praeslantia^ dann von

Personen etwa praeposilus. Sie treffen zusammen mit praeposi

(US, pec. sacrorum arUisles, was Reguei bei den Midianitern war,

sind aber in der hebr. Ucberlieferung zu Eigennamen geworden. Ue>

her Jelhro’s Sohn Hobab s. z. Num. 10, 29. — V. 20. Der gast-

freundliche Araber misbilligl es, dass seine Töchter den dienstfertigen

Fremdling draussen gelassen und nicht milgebracht haben
;

sie sollen

ihn holen, damit er Brod esse d. i. eine Mahlzeit halte (18, 12. Gen.

31, 54.), also an der Mahlzeit Jethro’s und seiner Angehörigen Theil

nehme, ixi;?] für vgl. Gen. 4, 23. — V. 21. 22. Und Moses

wollte wohnen bei dem Manne] d. h. er war willig und geneigt
,

es

beliebte und gefiel ihm, zu bleiben bei Jethro, welcher dem heimath-

losen Fremdlinge dies wohl anbot und ihm auch seine Tochter Zip-

pora zum Weibe gab. Sie wird als Kuschilinn bezeichnet Num. 12, 1.

SVahrscheinlich hatten sich Kuschiten mit den Midianitern gemischt,

wie mit Bruderstämmen der letzteren; s. Gen. 25, 3. Seinen ersten

Sohn mit ihr nennt Moses d. i. Vertreibung^ weil er als Vertrie-

bener sich in fremdem Lande aufhalten muss. Mil ia will der Verf.

wohl nicht grade den Namen erklären, sondern nur an ihn anspielen.

Vgl. zu dem Worte öv'ib und Lösung, Gelbheil u. a. —
V. 23—25. Die Kinder Israel seufzen und schreien ob des schwe-

ren Dienstes u. ihr Geschrei steigt auf zu Gott, der es höret und
seines Bundes mit den Vätern gedenkt; er betrachtet die Israeliten

und erkennt, wie es ihnen geht. Die Stelle gehört von irrax’'“) an

der Grundschrift an. Dies lehren die grosse Breite und die Ausdrücke
n^xa vgl. 6, 5. und vgl. Gen. 8, 1. 19, 29. 30, 22., des Golles-

namens Elohim nicht zu gedenken. Sie schlicsst sich an 1, 14. als

die nächstvorhergehende elohistische Stelle an. Der Jehovist verbin-

det seinen Bericht mit der elohistischen Angabe durch die Bemerkung,
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in selbigen vielen Tagen d. i. in Jener Zeit, einem langen Zeiträume,

sei der König von Aegypten gestorben. Er meint die Zeit des Auf-

enthalts Mosis in Midian und den V. 15. erwähnten König. Damals

wurden nach ihm die Israeliten in Klagen laut, um vom Nachfolger

Erleichterung zu erhalten. Denn neue Regenten traten ihr Amt nicht

ungewöhnlich mit Wohlthalen an (2 Reg. 25, 27 f. Esr. 1.). Damals

wurde die Rückkehr Mosis nach Aegypten thunlich. Die Zeit bezeicli-

net er als eine lange, weil Moses als junger Mann nach Midian ge-

kommen war, nach dem Elohisten aber 7, 7. bereits 80 Jahre zählte,

als er die Entlassung Israels von Pharao verlangte. Einen vollen Ein-

klang aber mit der Grundschrift erzielt er kaum. Moses war bei

der Flucht ein junger Mann (V. 11.) und heirathete allem Anschein

nach bald darauf die Zippora (V. 20.); sein Sohn war beim Auszuge

offenbar noch jung (4, 20. 25. 18, 2.). Bei Corabination der elohi-

stischen und jehovistischen Angaben aber kommen auf den Aufenthalt

in Midian 50 oder mehr Jahre; auch für den König eine lange Re-

gierungszeit. Diesen Schwierigkeiten entgeht man nur durch die An-

nahme, Moses habe erst spät geheirathet und die Ehe sei anfangs

lange Zeit unfruchtbar gewesen. Anhaltspunkte jedoch für diese Mei*.

uung fehlen freilich.

Cap. 3, l— 7, 7.

1. Die Sendung Mosis wird deutlich von verschiedenen Bericht-

erstattern erzählt, vom Elohisten 6, 2— 7, 7., wo indess Einzelnes

z. B. 6, 8. sich in Anspruch nehmen lässt. Nach diesem Erzähler

erscheint Gott dem Moses in Aegypten und gibt sich als Jehova zu

erkennen, was er früher noch nicht gethan (V. 2 f.)
;

er erinnert an

seinen Bund mit den Vätern und an die Verleihung des Landes Ka- '

naan, indem er zugleich verheisst, er wolle mit Macht die Israeliten

aus dem schweren ägyptischen Dienste erlösen und sie zu seinem

Volke machen (V. 4—7.). Auf seinen Befehl eröffnet Moses dies

dem Volke, findet aber keine Beachtung (V. 9.). Er soll nun zu

Pliarao gehen und von ihm die Freilassung des Volkes verlangen,

wendet aber seine ünberedtheil ein und erhält seinen Bruder Aaron

zum Gehilfen (V. 10—13.). Hier eine eingeschaltete Geschlechtstafel

der beiden Brüder ,(V. 14—27.). Moses soll vor Pharao sich des

Aaron als Redners bedienen, Jehova aber will, da Pharao nicht will-

fahren wird, Zeichen und Wunder an den Aegyptern thun und Isra-

el unter grossen Gerichten aus Aegypten hinwegführen (V. 28—7, 5.).

Diese Anweisungen befolgten dann die Brüder, von denen Aaron da-

mals 83, Moses 80 Jahr alt war (V. 6. 7.). Der elohistische Bericht

unterscheidet sich dadurch von den andern, dass nach ihm Moses

die völlige Freigebung Israels verlangt (6, 11. 7, 2.) und Israel ohne

Entlassung von Seiten des Königs abziehen wird (7, 4.), zwei Um-

stände, welche in den folgenden elohistischen Stücken w'iederkehren.

Eigenthümlich ist ihm ferner, dass das Volk vor Ungeduld und ün-
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imiüi niciil auf Moses hürl (6, 9. 12.). Den Eluiiislcn lassen in

(liescni Slückc aiidi die genau ausgerüiirlc Gescliledilslarel 1 1 (1., die Zeil-

angaben 6, lOlF. 7, 7. und die Bemerkung, üoll habe sich den Vaicrn nidil

als Jehova kundgegeben 6, 3., erkennen. Ebenso entscheidet die Sprache

für ihn, z. B. abgeselien vom Gollcsnamen o"'“’’« die Ausdrücke Vk

6, 3., 6, 4., und “»aj 6, 5.,

und 6, 6. 7, 4., n«;? n-h? und J»» mit V». 6, 9. 12. 30.

7, 4., TjV« n^s 6, 11. 13. 27. 29., 6, 12. 30., ns^

für riN»a 6, 16. 18. 20., r-.-r^r 6, 16. 19,, ürht'^'oh 6, 17. 25.,

von den Israeliten 6, 26. 7, 4., rp« 7, 3. und das abundirendc i?

7, 6. Die Erzrdilung schliessl sich in der Grundschrift an 2, 23
—25. an und ist so gehalten, dass die ganze Sendung Mosis als et-

was noch nicht Dagewesenes erscheint.

2. Ihr geht 3, 1— 6, 1. ein andrer Bericht voran, welcher im

Verhallniss zur elohistischen Erzählung sich als Vorwegnahme dar-

stellt und Cap. 5. die Sache auch schon viel weiter verfolgt, nämlich

bis zur ersten Audienz der Brüder bei Pharao und bis zu den Folgen

derselben. Sein Inhalt ist im Wesentlichen folgender. Jehova ersdieint

dem Moses am Sinai (3, 2.), gibt sich als Gott der Väter kund (3, 6.),

erklärt seinen Nalimen Jehova (3, 14 f.), kündigt die beschlossene

Wegluhrung Israels aus Aegypten nach Kanaan an (3, 7 f.) und be-

auftragt Moses, dem Volke die Erlösung anzuzeigen (3, 16 f.) und es

hinwegzufüliren (3, 10 f.), von Pharao aber nur die Entlassung der

Israeliten zu einer Festfeier in der Wüste zu verlangen (3, 18.), ver-

heisst auch grosse Strafgerichte an den Aegyptern (3, 19 f.) und Aus-

beutung dieser letztem durch die Hebräer (3, 21f.). Zugleicli ver-

leiht er ihm zu seiner Beglaubigung bei den Israeliten Wundergabeii

(4, 1 fl’.) und bestellt ihm, der wegen seiner Unberedtheit ablehnl,

Aaron zum Redner beim Volke (4, 10 fl*.). Moses verlässt nebst sei-

nem Weibe Zippora und seinem Sohne Gersoni den Jethro, nimmt
den Stab Gottes zu den Wundern mit, wird unterweges von einer

Krankheit befallen, die aber nach Beschneidung Gersom’s durch Zip-

pora weicht, Irilft am Sinai mit Aaron zusammen und kehrt mit ihm
nach Aegypten zurück (4, 18 IT.). Die beiden Brüder eröll'nen dem
Volke Jehova’s Vorhaben, welches freudige Anerkennung findet (4, 29.),

richten aber mit dem Verlangen einer Entlassung Israels zum Feste

bei Pharao nichts aus (5, 1 fl‘.)
;
vielmehr werden die Israeliten nun

noch ärger bedrückt (5, 6 ff.) und klagen über Moses und Aaron

(5, 1911’.). Dass dieser Bericht eine Zuthat des Jehovisten ist, lehren

Sachen und Sprache. Der Elohist redet niemals von einem Aufent-

halt Mosis in älidian und von seinem Verhältniss zu Jethro. Gegen
ihn entscheiden auch die Erwähnung des Engels (3, 2.), die Mensch-
Hchkeil Gottes, welcher dem Moses begegnet (3, 18.), auf ihn

zornig wird (4, 14.) und ihn aufällt und zu tödten sucht (4, 24.),

die Verderblichkeit des Anschauens Gottes (3, 6.), der Wunderstab
in Mosis Hand (4, 2. 17. 20. 30.), die Wunder beim Volke zur Be-
glaubigung (4, 5. 8f. 30.), die Forderung einer Entlassung zur Fesl-

feier (3, 18. 5, 1. 3.), das Entlassen und Austreiben des Volks (3, 20.
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6, 1.), die Ausbeutung der Acgypler (3, 21 T.), der (ilaiil)c und die

Freude des Volks (3, 18. 4, 31.). Dazu komnicu gewisse Namen
und Bezeichnungen z. B. die GoUesnameii JeAor« 3, 2— 18. 4, 1— 31.

5, 2. 21. 22. und Adonai 4, 10. 13. 5, 22., die Namen Horeb 3, 1.

und Berg Gottes 3, 1. 4, '27. vom Sinai, der Stab Gottes 4, 20., die

Schoterim 5, 6. 10. 14. 15. 19., fliessend Milch und Honig von Ka-

naan und die Aufzahlung der kanaanitischen Slümme 3, 8. 17. End*

lieh sind dein Elohislen fremd die Ausdrucke »a 3, 3. 18. 4, G. 13.

J8. 5, 3., 3, 3. 5, 14., 3, 4., 3, 5., und r;;;?::' 3, 7.

9. 5, 8. 15., "a? 3, 7. 17. 4, 31., nnd v-V 3, 9., mit tj?

von Gott 3, 12. 4, 12. 15., die Endung" in 3, 12. 21. 4, 9. 15. 5,

7., 3, 16. 4, 31., mit V'ps und 3, 18. 4, 1. 8. 9. 5,

2., »713 und begegnen 3, 18. 5, 3., rijatr! 3, 19. 6, 1., nns^E:

3, 20., irj 3, 21., 3, 22., 4
, 2., 4, 3. für heim

Elohisten, "a bitte 4, 10. 13., dein Knecht für ich 4, 10. 5, 15f.,

gestern ehegeslern 4, 10. 5, 7. 8. 14., 4, 14. 27. 5, 20., das

prophetische ns 4
,
22. 5, 1., n;n: "an 4

, 28., nnnpttjrji nnj>

4, 31., ht 5, 22., t»i: seit 5, 23., sns 6, 1. Auch erinnert das

doppelte Ä/oses 3, 4. an Gen. 22, 11. 46, 2., 4, 24. 27. an Gen.

32, 18. 33, 8., yns 5, 13. an Gen. 19, 15. und 5, 21. an Gen,

34, 30. sowie aussätzig wie Schnee 4, 6. beim Jehovisten wieder

vorkommt Num. 12, 10. und ebenso 't •'ta nan 4, 15. Num. 22,

38. 23, 5. 12. 16.

3. Indessen herrscht, wie sclion der Unzusammenhang 4, 18.

19. lelirt, in diesem vorgangigen Berichte doch keinesweges Einheit

und der .lehovist folgt hier olVenbar alteren Urkunden. Die eine lasst

sicli erkennen in Caj». 3., welches sich 4, 18. 27—31. fortsetzt, im

letzteren Abschnitt jedoch mit jehovislischer Ergänzung. Dieser Er-

zähler braucht (V. i: 4. 6. 11— 15.) abwechselnd mit JcAova

(V. 2. 4. 7. 15. 16. 18.), lässt wie der Elohist den Gottesnamen Je-

hova zur Zeit Mosis eingeführt werden (V. 14 f.), nennt Mosis Schwie-

gervater nicht Reguel, sondern Jether und Jilhro (3, 1. 4, 18.), be-

richtet von einem Mitgehen der Aeltesten zu Pliarao (3, 18.) und iiat

viel Eigcnthümliches im Ausdruck z. B. ^a-i^n nn» 3, 1., n?c 3, 2 ff.

na*^ 3, 2., a» collect. 3, 6., a*«:?^ 3, 7., von der ägypt. Drangsal

3, 9., 3, 15., wenn nicht, ausser 3, 19., für psV. 3,

19. Eigenthümlicli ist auch der Gedanke 3, 22. Die andre liegt in

dem Berichte 4, 19—26. vor, welcher 2, 11—22. fortsetzt. Gleich

dem Elohisten lässt dieser Erzähler Moses die gänzliche Freilassung

Israels verlangen (4, 23.) und die Zeichen vor Pharao vollziehen

(4, 21.), hat auch manches Eigene im Ausdruck z. B. 4, 26.

und 4, 25.; mit dem Elohisten ist ihm 4, 21. gemein. Beide

ältere Erzähler stimmen darin mit einander und mit dem Elohisten

überein, dass sie nur von Wundern an den Aegyptern berichten (3,

20. 4, 21.). Dagegen erscheint 4, 1— 17. als freie jehovistische Er-

zählung, welche meist in Nachbildungen besteht und vielfach von den

Ackeren ahweicht. Der Verf. berichtet von Wundern, welche Moses

zu seiner Beglaubigung vor den Israeliten verrichtete (V. 1 fl’.), lässt
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Aaron auch bei den Israelilen das Wort führen (V. 16, 30.), be-

trachtet Mosis Hirtenstab als den Wunderstab (V. 2.) und erzählt eine

verwegene Ablehnung des göttlichen Auftrags (V. 13), während bei

den Aelteren Moses nur Bedenken äussert. Ob auch Cap. 5. eine der

Urkunden oder eine freie jehovistische Ausführung vorliege, lässt sich

nicht bestimmt entscheiden. An Eigenlhümlichkeiten im Ausdruck

fehlt es allerdings auch hier nicht z. B. rc*;: lässig V. 8. 17. und

V. 18., von denen jenes nicht mehr, dieses nur noch Ez. 45, 11.

vorkommt.

Cap. 3, 1. Moses war hütend das Kleinvieh d. i. Hirt desselben.

Das Partie, drückt das Beständige aus wie Gen. 1, 6. Nur Kleinvieh

wird hier und 2, 16 f. als Besitz Jelhro’s genannt. Man hält auf

der ganzen Sinai-Halbinsel keine Rinder (fVellsted Arabien 11 . S. 66.)

und Pferde, weil das Futter und Wasser nicht zureichl, sondern nur

Schafe und Ziegen, Esel und Kameele (Seetzen Reisen 111 . S. 100.).

Jelhro] s. 2, 18. Sfidian] s. 2, 15. Moses führte das Vieh hinter

die Wüste d. h. er verlicss Jethro’s Gegend, gelangte dann über die

Wüste hinaus in die Gegend jenseits von ihr und kam endlich zum

Sinai. Zu “hk vgl. Jud. 18, 12. Jos. 8, 2. Die Wüste lag also

zwischen Jethro’s Wohngegend und dem Sinaigebirge, folglich nord-

wärts von Scherm. Die umliegende Landschaft von Jethro’s Wohn-

sitz beschreiben schon die Alten als verbrannt, unbewässert und baum-

los (s. 2, 15.) und die Neueren stimmen damit überein. Nordwestwärls

von Scherm besteht die Gegend in unfruchtbaren Thälern zwischen

steilen Felsen (Burckhardt Arabien S. 656.) und nordostwärts von

Scherm in einer weiten Ebene
,

die vom Meer angespult zu sein

scheint (Burckhardt Syrien S. 857 f.). Moses zog nach dem Sinai,

weil es dort gute Weide gab. Das sinäische Gebirge war irpog votictg

agiarov, aya&ijg (pvofiivrjg Ttoag nach Joseph, antt. 2, 12, 1. Bei

Annäherung des Sommers verlassen die Beduinen der Halbinsel die

niedrigen Gegenden und ziehen sich nach den höheren Theilen, wo
die Weide weit länger frisch bleibt (Burckhardt Syrien S, 789.). Von

Scherm führen 2 Wege nach dem Sinai, Derb Wara und Derb Ked;

die Beduinen ziehen den ersten wegen der reichlicheren Weide vor

{Wellsted 11 . S. 57.). Die Entfernung beträgt 3 bis 4 Tagereisen.

Horeb] s. 19, 2. Berg Gottes] heisst der Sinai nur bei den jüngeren

Erzählern (4, 27. 18, 5. 24, 13. 1 Reg. 19, 8.), einmal auch Berg

Jehova's^ aber erst nach der Offenbarung des Gesetzes (Nura. 10,

33.). Wie Eden als Aufenthaltsland Gottes angesehen (Gen. 4, 14.

16.) und der Garten darin als solcher Gottes oder Jehovas bezeichnet

wurde (Gen. 13, 10. Jes. 51, 3. Ez. 31, 8 f. u. a.) oder wie aus

demselben Grunde die jerusalemischen Berge solche Jehova’s liiessen

(s. Gen. 22, 2.), so galt auch der hohe, gewaltige Sinai als irdische

Wohnstätte Gottes (19, 3 f.) und erhielt darnach seine Bezeichnung.

Er war sicher schon vor Mosis Berufung eine heilige Oertlichkeil

(V. 5.) und nach ihm stellten die alten Araber religiöse Wallfahrten

an (s. V. 18.). Dies war auch ein Grund, weshalb Moses ihn zur

theokratischen Offenbarungsställe wählte. — V. 2. Daselbst erscheint
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ihm ein 1«^, stall dessen aber von V. 4 an Goll eintrilt. Dies

kommt noch oft vor. Wahrend in den meisten Stellen, vornämlich

der jüngeren Bücher des A. T.
,

der TjxVtt bestimmt von Gott

geschieden und als besondres Wesen hingeslellt wird, erscheint er

in manchen Stellen vorexilischer Schriften als Eins mit Gott und wech-

selt in der Darstellung mit diesem ab, z. B. Gen. 31, 11. 13. 48,

15 f. Ex. 13, 21. 14, 19. Jud. 6, 11—16. 13, 20 f. Hos. 12,

4 f. vgl. auch Gen. 16, 7— 13. 21, 17 f. 22, 11 f. So viel

sich erkennen lässt, ist hier der die Gottheit Jehova’s, wie-

fern sie sich äusscrl, offenbart und wirkt, wiefern sie in die Erschei-

nungswelt tritt und da etwas Bestimmtes verrichtet. Auch die Wol-
ken- und Feuersäule, io welcher Jehova als Leiter und Beschützer

des Zuges wirksam war und sich offenbarte
,
wird als be-

zeichnet (23, 20. 23. 32, 34. 33, 2.). Dem entspricht die ursprüng-

liche Bedeutung des Wortes welches sich nach Verrich-

lungj Dienst^ Werk, negotium tractavil, in IV. misii und äthiop.

legavit ,
minislravit erklärt und eig. das Wirken und Verrichten^

dann den Verrichler^ Diener, insbesondre Bolen, vornämlich GoUesbo-

len bezeichnet. Die Gottheit erscheint aber dem Moses in einer

Feuerflamme aus der Mille des Dornbusches d. i. in einer mitten aus

dem dortigen Dorngebüsch emporsleigenden Feuerflamme, ist

aus rzrf? zusammengezogen wie und a''aV aus geworden
ist. na.;?] findet sich nur noch Dt. 33, 16 und als Eigenname einer

Felsspilze bei Gibea 1 Sam. 14 , 4. Es kommt von einer nicht er-

haltenen Wurzel njD, welche verwandt mit ^as spils, scharf sein und

|3« schärfen ist und wie auch •'a-o lehrt (s. 19 , 2.) die Bedeutung

spitz sein gehabt haben muss, und bezeichnet ein Stachelgewächs,

also etwa Dornbusch, wodurch es die allen üeberselzer deuten z. B.

LXX: ßazogy Vulg.; rubus. Warum die Sage einen Dornbusch für

die göttliche Erscheinung wählte, lässt sich nicht bestimmen. Man
nahm wohl an , dass er in der Umgegend des Horeb das gewöhn-
lichste Gewächs war. Das Feuer erklärt sich leichter. Wenn Gott

erscheint (24, 17. 19, 18. vgl. 1 Reg. 19, 12.) oder in prophetischen

Gesichten geschaut wird (Ez. 1, 27. 8, 2.), zeigt er sich immer in

einem Lichlglanze wie Feuer; dieser feurige Glanz begleitet sein Er-

scheinen und ist Zeichen seiner Gegenwart. Daher ist das Feuer das

Sinnbild Gottes, wiefern er sich zeigt und gegenwärtig ist (Gen. 15,

17. Jes. 4, 5.). So auch in der Feuersäule, welche dem Heere vor-

anzog, worüber zu 13, 21 f. Auch sonst nahm man im Alterlhum

an, dass die erscheinenden Götter leuchten und Feuer von ihnen aus-

gehl (Jamblich, de mysteriis 2, 4.) und bei den alten Parsen war
das Feuer Symbol der Gottheit (Zend-Avesta von Kleuker I. S. 44 ff.).

Nicht minder vermuthete der Grieche die Gegenwart eines Gottes, wo
er Glanz wie brennendes Feuer sah (Odyss. 19, 39 *f.). Das Feuer

ist aber kein verzehrendes, sondern nur Feuerglanz. Daher brennt

zwar der Busch im Feuer d. h. er erscheint dem Moses
.
ganz in

Feuer, wird aber nicht verzehrt d. i. verbrannt. Zu brennen d. i.
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in brennendem Zustande sein vgl. Dl. 4, 11. .5, 20. Vsk] kann we-

gen ):» nur das Partie. Pu. für VsK'a sein; s. z. 2, 10. — V. 3— .5.

Moses will hingehen y um das Schauspiel naher zu hctrachlcn und

zuzusehen, warum der Dornbusch nicht verbrenne, wird aber von

Gott angerufen und aufgeforderl, nicht naher zu treten, sondern die

Sandalen auszuziehen, weil der Ort, wo er stehe, heiliges Land sei.

Zu abtoeichen vom eingchaltenen Wege zur Seile vgl. Jud. 14, 8.

Ruth 4, 1. Moses halle die Erscheinung bei seiner Ankunft am Horeb

und zwar zur Seile des Weges, den er kam. Afose, Mose] wie Gen.

22, 11. 46, 2. Dem heiligen Golle zu nahen, sieht dem unheiligen

Menschen nicht zu und ist ihm nach alter Ansicht verderblich. So

durfte das Volk nicht dem Berge Sinai nahen, ihn berühren und zu

Gott hinaufsleigen (19, 12 f. 23 f. 24, 2.), nicht zum Ueiliglhum'

herantrelen und die heiligen Geralhe anrühren (Num. 4, 15. 8, 19.).

Welcher Ungeweihle dies that, verfiel dem Verderben (Num. 17, 28.

2 Sam. 6, 6 f.). Erst in der Folge durften einige Auserwähllc, vor

allem Moses, Jehova näher treten (19, 3. 9. 20. 24, 2. 10 f. 18.).

Bei besonders heiligen Stätten legte der Hebräer die Sandalen ab, um
durch deren Schmutz jene nicht zu entweihen (Jos. 5, 15.). Dieser

Gebrauch findet sich auch sonst im Allerlhum. Die Priester der

heidnischen Völker schrieben vor, bei Betretung der Tempel die

Schuhe auszuziehen (Justin. Mart. apol. l. cp. 62.) und Pylliagoras

gebot, unbeschuhet in die Tempel zu gehen, zu beten und zu opfern

(Jamblich, vit. Pythag. 18. 23.). So ist es im Orient noch heute.

Der Samariter betritt den heiligsten Fleck auf dem Garizim nur bar-

fuss (Robinson 111. S. 320.), ebenso der Araber die heiligste Stelle

auf dem Serbal (AüpjjeW Abyssin. 1. S. 127.). Um die Kaaba in Mekka
darf man niemals mit bedeckten Füssen gehen (Rurckhardt Arabien

S. 216) und auch beim Betreten jeder andern Moschee zieht der

Moslem seine Schulie aus (Muradgea d'Ohsson 1. S. 327. BucMngham
Syrien 11. S. 15. Robinson 11. S. 635.). Die Jeziden in Mesopotamien
betreten heilige Orte auch nur barfuss (Layard Ninive S. 150.).

Ebenso zieht man die Schuhe aus, che man den höheren Theil eines

anständigen Zimmers betritt (Lane Sitten und Gebräuche 1. S. 10.).

Uebrigens war die Stelle am Berge Gottes, wo Moses die Erscheinung

sah, offenbar schon vorher heilig. Sie lässt sich nicht näher nach-

weisen. Nach der Tradition steht das Sinaikloster an derselben Stelle.

So bereits um 600 nach Chr. Antoninus Placentinus llinerar. cp. 37.
(Acta sanctorum, Maji. 11. p. XXII.) und dann wieder Eutychius im
9. Jahrh. bei Robinson I. S. 433 f. — V. 6. Der Erscheinende gibt

sich dem Moses als den Gott der Väter zu erkennen
,
worauf dieser

sein Gesicht verhüllt, wie Elia bei der Ankunft Jehova’s (1 Reg. 19,

13.) und die vor Gott stehenden heiligen Diener (Jes. 6, 2.). Denn Gott

und sein Thun darf der Mensch nicht sehen
;

s. z. Gen. 16, 13. 19, 17.

32,27. Bei den Römern verhüllten die Opfernden ihr Haupt (Virg. Aen.

3, 405. Juven. 6, 390.) und die Auguren verrichteten ihr Geschäft

ebenfalls
^
mit verhülltem Haupte (Liv. 1, 18.). tpax] eig. deines

Vaters d. i. deiner Vorfahren zusammen, so dass sk coUect. steht.
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wie 1.5, 2. 18, 4. — V. 7. 8. Jehova erklärt, er habe das Elend

seines Volks gesehen und das Geschrei desselben gehört, so dass er

seine Leiden kenne; er sei herabgesliegcn vom Himuiel (Gen. 11,

5. 7.), um ,es aus der Gewalt Aegyptens zu retten und in ein gutes

und geräumiges Land hinauf zu führen. Der Anfang seines Reltungs-

planes ist die Berufung des Moses, zu deren Vollziehung er eben

jetzt herabgekommen ist. in ein Land ßiessend Milch und Honig]

welches mit Milch und Honig angefüllt ist und gleichsam Milch- und

llonigtlüsse (Job. 20, 17.), also grossen Reichthum daran hat. Zum
Partie, im Slat. const. s. Gesen. §. 132. £u>. §. 288. Diese Bezeich-

nung Kanaans iindet sich nicht in der Grundschrifl. sondern nur bei

(len andern Erzählern V. 17. 13, 5. 33, 3. Lev. 20, 24. Num. 13,

27. 14, 8. 16, 14. Dt. 6, 3. 11, 9. 26, 9. 15. 27, 3. 31, 20. Jos.

5, 6. und ausserdem noch Jer. 11, 5. 32, 22. Ez. 20, 6. 15. Milch

und Honig so verbunden kommen als Speise zarter Kinder vor (Jes.

7, 15.), aber als süsse Dinge auch zur Bezeichnung der Annehmlich-

keit überhaupt (Cant. 4, 11.). OlTunhar war der Ausdruck bei den

Hebräern sprichwörtlich
,
um ein an Annehmlichkeiten reiches Land,

welches die schönsten Genüsse gewährt, zu bezeichnen. In diesem

allgemeinen Sinne muss er genommen werden, weil er wörtlicher

gefasst die wichtigsten Segnungen des Landes nicht mit eiiischliessen

wurde, z. B. Getreide, Oel und Wein, welche doch sonst immer als

Hauptsache bei Kanaan hervorgehoben werden (Dl. 8, 8. 32, 13 f.

2 Reg. 18, 32. IIos. 2, 10. 11. 24. Neh. 9, 25.). Die Klassiker

verbinden in ähnlichen Ausdrucksweisen Milch, Wein und Honig (Eurip.

Bacch. 142 f. Theocrit. idyll. 5, 124 ff.) oder Milch, Nektar und
Honig (Ovid. met. 1, 111 f.). Will man indess bestimmter deuten,

so hat man unter vs' nicht den Bienenhonig zu verstehen, w'eil dann

in der Formel die Bodenerzeugnissc, also grade die Hauptsache, feh-

len würden und weil dem Bienenhonige unter den Landeserzeugnis-

sen und Nahrungsmitteln sonst niemals eine besondere Wichtigkeit

beigelegt wird, sondern den Traubenhonig; wie die. Milch die Vieh-

zucht, so verträte er den Landbau und statt seiner werden sonst der

Most (Jo. 4, 18.) oder der Wein (Gen. 49, 12.) oder das Oel (Job.

29, 6.) oder die Früchte überhaupt (Ez. 25, 4.) mit der Milch ver-

bunden. Von ihm steht in manchen Stellen z. B. Gen. 43, 11.

Ez. 27, 17. Heber die Fruchtbarkeit des Landes s. Winer R. W. B.

u. Palästina und Wamekros in Eichhorn’s Reperlor. XIV. S. 251 ff,

und XV. S. 176 ff. Die Aufzählung der kanaanitischen Stämme ge-

hört ebenfalls zur jehovistischen Manier, wie schon bemerkt Gen. 15,

20. — V. 9. 10. Da also das Geschrei der Israeliten zu Gott gelangt

ist (Gen. 4, 10. 18, 21. 19, 13.) und er die Drangsal, womit Aegyp-

ten sie dränget, auch wahrgenommen hat, so will er einschreiten und

beauftragt Moses zu Pharao zu gehen und das Volk aus Aegypten zu

führen. Zu dem doppelten Accusativ bei vgl. Jes. 14, 6. 22,

17. 37, 6. — V. 11. 12. Moses als armer Flüchtling und Hirt, als

Mann ohne Ansehn, Einlluss und Macht findet sich zu sq hohem
Werke nicht geeignet; auf ihn wird der Künig nicht hören (6, |2,)
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und ihn das Volk nicht als gottgesendelen Führer annehmen (4, 1.).

Gott aber beseitigt sein Bedenken, ich werde mit dir sein] dich auf

deiner Sendung begleiten und dir zur Seite stehen, also dich in Ge-

fahr beschützen und dir bei dem Unternehmen Erfolg verleihen; vgl.

Gen. 28, 15. 31, 3. Jos. 1, 5. 3, 7. •'s] wie Gen. 4, 23. 20, 11.

Zugleich bestimmt Gott als Zeichen dafür, dass er den Moses beauf-

tragt habe, den Umstand, dass die Israeliten beim Zuge aus Aegypten

durch die Wüste am Sinai den wahren Gott verehren werden. Dies

geht darauf, dass auf der Station am Sinai die Stiftshütte erbaut und
der ganze JehovaciilUis eingerichtet, Israel also das Volk der Jehova-

verehrung wurde. Daran wird Moses dereinst erkennen, dass die

jetzt an derselben Stelle zu ihm redende Erscheinung wirklich der

Gott der Vater gewesen sei; er wird darüber und somit über seine

göttliche Sendung künftig vollkommen gewiss werden. Mit dieser

entschiedenen und festen Berufung auf die Zukunft will Gott dem
Moses Glauben und Vertrauen, Entschlossenheit und Muth einflössen;

Moses soll schon jetzt sicher sein, dass er vom Gott der Vater beauf-

tragt werde, deshalb aber auch mit guter Zuversicht an’s Werk ge-

hen. — V. 13— 15. Auf diese Erklärung wird Moses entschlossener

und will nur wissen, was er dem Volke sagen soll, wenn es ihn nach

dem Namen des väterlichen Gottes, der ihn gesendet, fragen werde.

Israel verehrte in Aegypten verschiedene Götter (s. z. Lev. 17, 7.)

und wird also nach dem Namen dessen fragen, welchen Moses als

den väterlichen Gott bezeichnen wird. Dies passt auch nach Aegypten,

der Ileimath der Götternamen (Herod. 2, 4. 50.). Gott weiset ihn

an, den als den Sender zu bezeichnen
,

und gibt zugleich den

Sinn dieses Namens an. n-'n» rt-'r:»] eig. ich öm, welcher ich

bin d. h. ich bin derjenige, welcher ist, also der Seiende, wirklich

^Ixistirende. Nämlich “i»» zu den beiden Verbis gehörig ist is gut

wie Num. 22, 6. 2 Sam. 18, 4. und das zweite für ge-

setzt, indem der Hebräer mit dem Relat., wenn es auf eine erste

Person zurückgeht, gern die erste Person verbindet z. B. in dem
häufigen Ausdruck : 'säs ich bin Jehova

, welcher

ich dich herausgeßihrt habe d. h. welcher dich herausgeführt hat

(20, 2. 29, 46. Gen. 15, 7. Dt. 5, 6. u. ö.). Weiterhin aber braucht

Gott die dritte Person (von nitr = und erklSrt, das solle

sein Name für alle Zeit sein. Dies war der heiligste Gottesname

und die Juden sprachen ihn nicht aus. Denn cs kam dem unge-

weihten Munde nicht zu, ihn hervorzubringen und dem mensch-
lichen Ohre nicht, ihn zu vernehmen. Spuren dieser Ansicht fin-

den sich schon im A. T. Wenn Gott oder ein Engel bei ihrem
Erscheinen um ihren Namen befragt werden, weigern sie sich, ihn

anzugeben (Gen. 32, 30. Jud. 13, 18.). Aber erst in der nachexili-

schen Zeit wurde es herrschende, auf die raisverstandene Stelle Lev.

24, 16. gegründete Sitte, ihn nicht auszusprechen. Die LXX geben
immer durch nvQiog und substituiren also •'3'tk, dessen Punkte

nachmals, die Punktatoren auf nw angewendet haben. Joseph, anll.

2, 12, 4. und Philo de vita Mosis 111. p. ^70. 683. und de nominum
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mutaU p. 1045 f. ed. Hösch. erklären seine Nennung für unerlaubt.

Aehnliches findet sich auch sonst im Allerlhum. Bei den Aegyptern

gab es einen Gott, quem Aegyptii nefas habent nominare (Cic. de

nat. deor. 3, 22.), cuius nomen Aegyptia gens horret et reveretur

expromere (Arnob. adv. gentt. IV. p. 135.) und bei den Römern war
es verboten, den obersten Schutzgotl Rom’s zu nennen und von ihm

Zureden (Blutareb. quaest. Romm. 61. Macrob. Saturn. 3,9.). Auch
war es Sitte der Alten, bei Schwüren aus Ehrfurcht den Namen des

Gottes nicht auszusprechen (Schol. Aristoph. ran. 1421.). Erklärlich

ist die Unsicherheit der Alten Ober die Aussprache des hebräischen

Am häuGgsten wird der Gott der Hebräer genannt,

z. B. von heidnischen Schriftstellern wie Diod. Sic. 1 , 94 und Por-

phyrius ap. Theodorct. cur. graecc. affeett. serm. 2. vol. IV. p. 369.

der Hall. Ausg. in 4. Nach dem letzteren soll Sanchuniathon bei

seinem Geschichlswerke die Denkschriften eines hebr. Priesters des

Gottes ’/ao) benutzt haben. Dieselbe Aussprache gibt Hesych. u.

und wenn er durch laxvg^Iaco und ön’i'' durch

7a(o CvvxikEUi erklärt. Die Kirchenväter sprechen ebenfalls iccto aus,

z. B. Orig, ad Job. 1, 1., Euseb. demonstr. ev. 10. p. 494. ed. Co*

Ion. und Theodore!, quaestt. in 1 Paralip. im prooem. Damit treffen

auch Andre im Ganzen zusammen. Nach Hieron. ad Ps. 8, 2. konn*

len die vier Buchstaben Jdho gesprochen werden und bei

Iren. adv. haeress. 2, 35, 3. erscheint der Name als Jaolh, wo im

griechischen Texte, das # wohl nur gesetzt war, um das letzte r» in

mn*' auszudrOcken. Bei Giern. Alex, ström. 5. p. 562. ed. Colou., wel-

cher ’iaou als das Telragrammaton darbietet, ist die Lesart nicht ganz

sicher. Allem Anschein nach liegt diesem Jao, Jaho, Jaou, womit die

Kirchenväter das ganze Tetragrainmaton riw' bezeichnen, die unrich-

tige Bildung eines Fut. oder mn;;, nach der Analogie von

"ß”!, und onn;;, den gewöhnlichsten Verbis zum Grunde.

Sollte man aber dann nicht wenigstens ’Javo), Jahvo erwarten?

Wahrscheinlich gab zu jener unhebr. Bildung der Gott Jao Veranlas-

sung, über welchen Movers Phönizier I. S. 539 ff. zu vergleichen

ist. Er wird bei den Alten zum öfteren genannt. Der Apollo zu

Claros in Lydien ertheille einen Ausspruch, in welchem er icko, den

Sonnengott oder Dionysus, für den höchsten Gott erklärte (Macrob.

Saturn. 1, 18.), die Chaldäer nannten in phönizischer Sprache Gott

’/cred d. i. (p&g voyixov (Job. Lydus de raenss., Mart. cp. 5.) und die

Ichthyophagen brauchten die Namen ’Jaw Zeeßadd" als Zaubermittel

keim Fischfang (Gcoponica 20, 18.). Einerlei damit ist wohl der

gnostische Aeon ’law bei Iren. adv. haerr. 1, 4, 1., Orig. c. Cels. 6.

p. 292. , Epiphan. adv. haer. 26. Theodoret. de fab. haeret 1 , 7.,

Tertull. adv. Valent. 14. Den Gott Jao vermengte man mit dem der

Juden, zumal diese Manchen als Verehrer des Dionysus galten (Plu-

larch. symposs. 4, 6, 2. Tacit. hist. 5, 5.), die Kirchenväter aber

trugen den vom Gotte der Juden Vorgefundenen Namen auf rrin*' über

und nahmen jene unhebr. Form an. Liessen sie sich dazu noch Namen
wie ww? und von Juden lesen, was diesen erlaubt war, so
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zweifelten sie um so weniger, dass nin-' = Jao zu sprechen wäre,

wiewohl Hieron. mit seinem legi polesl Unsicherheit verrälli. Keinen*

falls hat sich in Jao die richtige Aussprache des Telragrammaton

erhalten. Ebensowenig in ^Isva, welches Uorphyrius ap. Euseh.

praep. ev. 1 , 9. 10, 9. darbielet. Denn hier scheint die ebenfalls

unhebräische Form oder nach der Analogie von

gebildet, zum Urunde zu liegen. Dazu ist die Lesart unsicher, da

Theodoret. in derselben Stelle des I^orphyr. ’/aw haL Unbrauchbar

ist auch ’JcfiJ hei Orig, ad Ps. 2, 2., indem damit n;; ausgedruckt und
das n der Genauigkeit wegen durch rj ersetzt wird._ Dagegen hat

Werth die von Theodorei. quaest. 15. in Exod. gegebene und von
Phot. ep. 162. p. 219 wiederholte Nachricht, dass der Name ~^von

den Samaritanern von den Juden ^A'Ca gesprochen worden sei.

Hier ist zwar ^A'Ccc nichts als in der vorliegenden Stelle und
also abzuweisen, ^laßi aber, auch von Epiphan. adv. haeress. 20. oder

40. unter den Guttesnamen angefuhrl, feslzuhalten
;
ihm entspricht das

richtig gebildete oder von welchem alle Verkürzungen als,

i", undi sich leicht ahleilen. Damit trilft auch Clemens
zusammen, welchem eine Catene die Aussprache la ovh für ^laov bei-

legt (s. Hengslenberg Aulhentie des Pent. I. S. 227.), wogegen *Icc<o'Ca

hei Orig. c. Cels. 6. p. 297. dem der späteren Juden nahe
kommt. Gestützt also auf Theodorets Zcuigniss von der einheimischen

Aussprache hat man mit fast allen Neueren Jahave oder Jahve als

das Richtige anzusehen. Vergl. über diesen Goltesnamen Reland decas
exercitationum philoll. de vera pronunciatione nominis Jehova. Traj.

ad Rhen. 1707. Hengslenberg Aulhentie des Pent. I. S. 204 ff. 6re-

senius Thesaur. p. 575 ff. Reinke Beiträge zur Erklärung des A. T.

III. S. 1 ff. Die Bedeutung kann nicht zweifelhaft sein. Die LXX
geben durch iya elfu 6 äv und das folgende

durch d äv und Graec. Venel. nin’’ durch d ovTmrjg. Hesych. deutet

akXrikovLa durch alvog tc5 dm und Theodoret. quaesL ad I

Paralip. ’I«cd durch d d'sbg Sv sowie ad Ps. 110,1. durcl» d Sv.
Auch Neuere wie Hitzig zu Jes. 1 ,

2. und Maurer W. B. nehmen
diese Bedeutung an. Jehova nennt sich den Seienden im Gegensatz

zu den andern Göttern, welche als Götter kein Sein halten, sondern
. dem Hebräer nur eingebildete und vorgegebene Gottheiten, also Nich-

tigkeiten waren (s. z. 20, 4.) ;
er bezeichnet sich damit als den wah-

ren und einzigen Gott. Manche nehmen dieses Sein als ein unver-
änderliches und ewiges (Gesen. Rosenm. Hengstenb. Reinke, Herder
Geist der ehr. Poesie 1. S. 108 ff.* l'uch Genes. S. XXXV. v. Coelin

bibJ. Theol. I. S. 100.) und lassen den Namen Ewiger bedeuten
(Saad. Abusaid, Ar. Erp.), wie “in*’ schon Apoc. 1 , 4. 8. durch 6
Sv xal 6 ^v xal 6 igxofisvog und 11, 17. 16, 5. durch d Sv xai
o yv umschrieben sowie von Clemens durch d cov xal b iabpsvog

und von Epiphanius durch og yv xal iaxl xal asl Sv erklärt wird;
es ist nur nicht abzusehen, wie dieser Begriff in einem Derivat von
rtjn sein liegen soll. Neue Erklärungsversuche geben Meier in Zeller’s

Jahrbb. L S. 473 ff. und Ewald Gcsch. Isr. II. S. 204. Die obige

m
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Deulung fordert die vorliegende Stelle und nach ihr ist der Name
ein ächtes Erzeugniss des cigentiiQmlichen hehr. Geistes. Um so

weniger hat man nöthig, iim aus dem Auslande herzuleiten, z. ß. mit

V. Bohlen Genesis S. GUI f. aus Aegypten
,
mit Hartmann hist. krit.

Unterss. fiher die Bücher Moses S. 156 IT. aus Phonizien oder mit

Valke bihl. Theolog. I. S. 668 If. aus Oherasien. üas oft verglichene

Jupiter, Jovis hat mit riin*’ nichts zu schalTen. im A. T. nur noch

Prov. 27, 24. Ausserdem Ps. 72, 5. 102, 25. Jes. 51,8. Das

Gewöhnliche ist — V, 16. 17. Moses soll die Aeltesteii seines

Volkes versammeln und ihnen mittheilen, dass der väterliche Gott ihm

erschienen sei und erklärt habe, er habe die Israeliten und was ihnen

angethan werde, angesehen und wolle sie aus dem Elende Aegyptens

liinaufführen nach Kanaan. Die Aeltesten erscheinen als die Vertreter des

Volkes
;
an sie werden Erolfnungen gemacht, welche dem Volke gel*

len (4, 29. 12, 21. 19, 7.) und sie begleiten bei wichtigen Angele-

genheiten Moses und Aaron statt des Volkes (V. 18. 17, 5f. 18, 12.

24, 1. 9.). Sie waren allem Anschein nach die Vorstände der Häu-

ser und Geschlechter, welche ihre Stellung vermöge des Erstgeburts-

rcchles halten. Zu t]?B ansehen d. i. in Rücksicht, in Beachtung neh-

men vergl. Gen. 21, 1. — V. 18. Gott erölTnet dem Moses weiter,

die Aeltesten würden auf ihn hören und er und sie würden dann

zum Könige gehen. Dagegen wird Cap. 5— 10. berichtet, dass nur

Moses und Aaron zum Könige gingen und die Entlassung des Volkes

forderten; nirgends wird ein Milgehen der Aeltesten erwähnt. Der

Quelle also, welche der Jehovisl hier giebl, scheint er Cap. 5— 10.

weniger gefolgt zu sein. nir:-] eig. Jehova ist auf uns getroffen

d. h. er ist von oben her zu uns gekommen, an uns gegangen (Num.

23, 3. 4. 16.). Andre: er ist auf uns genannt d. h. sein Name ist

uns auf- und beigelegl, wir heissen das Volk Jehova’s (Onfe. Jonath.

Abus, Rosenm.). Allein rufen für ist sonst unerhört und ozj

bei würde dann nicht fehlen wie Dt. 28, 10. Jer. 14, 9. u. ö.

Was Gott wollte, als er zu ihnen kam, lehrt das Folgende'; er ver-

langte ein Opferfesl in der Wüste, zu welchem der König das Volk

ziehen lassen soll. Die 3 Tage bezeichnen die Entfernung von Gosen

bis zum Ort der Feier. Der König soll glauben, das Fest werde in

der nächsten Nähe Aegyptens Statt finden. Denn etwa 3 Tagereisen

betrug die Entfernung von Gosen bis über die ägyptische Grenze hin-

aus (s. 14, 2.). Die Abgeordneten sollen also den König täuschen,

indem sie eine ihnen gewordene göttliche Erscheinung und Forde-

rung vorgeben und nur ein zeitweiliges Forlziehcn des Volkes zu

einer religiösen Feslfeier verlangen sollen. Dem gemäss verfahren

Moses und Aaron bei der ganzen Verhandlung mit Pharao, aber nur

nach dem jüngeren Erzähler (5, 1. 3. 7, 16. 26. 8, 16. 23 f. 9, 1.

13. 10, 3. 7— 11. 24—26.), welcher auch allein von einer Geneh-

migung des Königs (12, 31.), von der Bereuung dieser Genehmig-

ung (14, 5.) und von der Ausbeutung der Aegypter durch die He-

bräer vor dem Abzüge berichtet (s. 12, 36.). Nach dem Elohisten

dagegen forderte Moses die gänzliche Entlassung des Volkes aus Ae-
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gypten (s. 6, 11.). Bemerkung verdient, dass die Angabe von der

Feslfeier in der Wusle an sich den König nicht befremdet. Religi-

öse Walifahrlen auf die Sinai-Halbinsel müssen also nicht ungewöhn-

lich gewesen sein. Dies lässt sich auch nachweisen. Schon bei den Ara-

bern vor Muhammed war die Wallfahrt nach Mekka und die Vollziehung

der heiligen Gebräuche daselbst in Uebung und wurde von Mubani-

'ined nur beibehalten (Abulfeda hist, anteisl. p. 180. Schahrastani von

Haarhröcker II, S. 351 f.). Darauf geht auch wohl die Nachricht des

Nonnosus in Juslinian’s Zeit (Phot. Bibi. cod. 3. p. 2.), die meisten

Saracenen, unter ihnen auch die der tavpoftivow 6qcSv (die Towara

auf der Sinaihalbinsel) hätten ein tegov n xoagtov, otw «va-

fihov, wo sie jährlich zweimal zusammen kämen, in der Mitte des

Frühlings und nach der Sommer-Sonnenwende, die erste Versamm-

lung dauere 1 Monat und die zweite 2, bei ihnen halte man vollen

Frieden. Aber auch auf der Sinaihalbinsel gab es solche heilige Orte, I

z. B. den Palmenwald in Midian, wo Jelhro Priester war (s. z. 2, 15.;.

Ein anderes prieslerliches Heiliglhum, wo ein jährliches Fest zur Ver-

ehrung des Mondes Statt fand, bestand in Elusa gegen 6 Stunden
'

südlich von Berseba (Hieron. viu Uilarionis cp. 25.). Der Sinai war

schon in alter Zeit ein Berg Gottes (s. z. V. 1.) und blieb dies auch

später. Nach Anloninus Placentinus um 600 nach Chr. (Itinerar. cp.

38 f., in den acta sanctorum, Tom. 11. vom Mai p. XXII.) hallen die

Saracenen dort ein marmornes Götzenbild, bei welchem ein Priester

angestellt war, und versammelten sich daselbst in gewissen Zeilen

zu religiösen Festen. Dies bestätigen auch die sogenannten sinaitischen

Inschriften, bereits erwähnt, aber irrthümlich für hebräisch gehalten

von Gosmas Indicopleustes (Collectio nova patrum ed. Monlfaucon II. p-

205.), in grosser Menge von den neueren Reisenden aufgefunden, zuerst

entzilTert von E» F. F, Beer inscripliones veleres ad montem Sinai

1. Lips. 1840 und weiter erklärt von Credner in den Heidelb. -Jahr-

büchern von 1841. S. 90811*. und Tuch in der Zeitschrift der deutsch,

morgenl. Gesellsch. Hl. S. 129 ff. Sie rühren von Arabern her,

welche auf die heiligen Berge der Sinaihalbinsel wallfahrteten und

weisen auch Priester unter den Pilgern auf; sie finden sich auf allen

Hauplslrassen, die von Nordwesten und Westen her nach dem Sinai

führen und kommen z. B. auf der (auch von Moses eingeschlagenen) obe-

ren Strasse vonSues nach dem Sinai in den Wadi Humr, Nash, Chamile,

Barak, Berah und Achdar sowie in den Thälern am Sinai vor (Burck-

hardt Syrien S. 784 f. 789. 791 f. 796. 929 f. Bohinson Palästina I.

S. 120f. 132f. 137f. 144. 179. 185. 210.). Einzelne hat man auch

südwärts und nordoslwärts* vom Sinai gefunden {Laborde voyage de

PArabie Pelree p. 66. Seelzen bei Ritter Erdk. XIV. S. 248.). Häu-

figer sind sie in den Umgebungen des Berges Serbal w^estwärts vom

Sinai und am Berge selbst, wo sie bis zum Gipfel hinauf Vorkommen;
am häufigsten aber finden sie sich im Wadi Mokalleb, durch welchen

die Wallfahrer zum Serbal und gewöhnlich auch die zum Sinai ihren

Weg nehmen (Tuch S. 167 f.). Solche Feslversammlungen finden noch

heule auf der Halbinsel Statt. Alle Tawara-Slärame versammeln sich
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jährlich zu Ende des Juni bei dem sehr heilig gehaltenen Grabe des

Scheich Szaleh in der Nähe des Sinai und halten dort ein Fest {Burck-

hardl Syrien S. 800 f. Reisen III. S. 69.) und auf dem Serbal,

der als heilig gilt, bringen Einzelne bisweilen auch Opfer dar {Rüppell

Ahyssinien 1. S. 127.). Daher fällt es Pharao nicht auf, dass die mit

den Arabern verwandten Hebräer in Arabien ein Fest begehen wol-

len. Ob auch die Aegypter selbst Wallfahrtsorte auf der Sinaihalh*

insei hatten, bleibt dahin gestellt. An Niederlassungen daselbst fehlte

es ihnen nicht. Dies lehren Sarbut el Chadem und W. Mokatteb,

wo sich Ueberreste ägyptischer Bauwerke mit vielen Hieroglyphen

aus sehr alter Zeit befinden, lieber sie s. Niehuhr Reisebeschr. 1.

S. 235 fl*. Rüppell Nubien S. 267 fl*. Robinson Palästina I. S. 125 fl*.,

Laborde voyage p. 42 ff*., Lepsius Briefe aus Aegypten S. 334 ff*, und
Ritter Erdk. XIV. S. 793 ff*. — V. 19. 20. Jehova fügt hinzu, er

wisse aber wohl, dass Pharao sie nicht geben werde zu gehen d. i.

ihnen nicht gestatten werde zu ziehen (Gen. 20, 6. 31, 7.). 'lat

meistens: wenn nicht durch starke Hand d. h. ausser durch grosse

Macht (LXX, Vulg. Jarch. Luth. Calv. Grot. Cleric. Vat. de W.), Das

muss auch der Sinn sein, den aber niemals für üh w stehend,

nicht zulässt. Die Wendung auch nicht bei Ew. §. 351. a. bessert

nichts, da ja nach V. 20. Pharao durch Jehovas Macht dahin gebracht

werden wird, das Volk zu entlassen. Der Samarit. hat «"iVn, was
ob nicht bedeutet, aber auch wenn nicht bedeuten kann, wie kV ok

auch beide Bedeutungen hat. Dies scheint die ursprüngliche Lesart

zu sein. Jehova wMrd also, da Pharao nur durch grosse Machtbe-

weise zur Entlassung Israels gebracht werden kann, Aegypten mit

allen seinen Wundern schlagen d. h. seine ganze göttliche Macht in

ausserordentlichen Ereignissen zum Unheil der Aegypter beweisen,

üebrigens findet sich in der Grundschrift nicht, sondern nur

in den jehovistischen Stücken (6, 1. 13, 9. 32, 11. vgl. Num. 20, 20.)

und sehr oft im Deut. (s. z. 6, 6.). — V. 21. Israel wird aber nicht

nur entlassen w'erden, sondern von den Aegyptern auch Mittel erhal-

ten, welche ihm bei seinem Aufenthalte in der Wüste zu Statten

kommen werden, ich gebe die Huld dieses Volkes in den Augen der

Aegypter] d. h. ich bewirke diesem Volke Huld bei den Aegyptern

und mache, dass diese jenes geneigt ansehen werden (11, 3. 12,

36. Gen. 39, 21.). Zum Stal, constr. für den Dativ vgl. Job. 36, 6.

Ps. 68, 12. nicht werdet ihr leer ziehen] euer Abzug soll nicht

ärmlich, sondern von reichlichen Gaben begleitet sein. Zu vgl.

23, 15. 34, 20. Dt. 15, 13. — V. 22. Die Weiber sollen nämlich

von den Nachbarinnen und Hausbewohnerinnen silberne und goldene

Gerüthe verlangen, angeblich für das Opferfest, wo man Festkleider

und allerhand Geräthe brauchen wird
;

Israel soll die Aegypter aus-

beuten. Darüber s. zu 12, 36., wo aber die Männer und 11, 2.,

wo die Männer und Weiber genannt werden, und ihr leget auf eure

Söhne und Töchter] nämlich die Kleider d. h. ihr legt sie euren Kin-

dern an, bekleidet sie damit. Zum Ausdruck vgl. Lev. 8, 8. Ruth

3, 3. 1 Reg. 21, 27. Die Kinder der Fellah in Aegypten gehen bis

Hdb. z. A. T. XII. 3
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zum 6 oder 7 Jahre nackend {WiUmann Reisen II. S. 61. Lane Sit-

ten I. S. 44.), die Knaben aucli bis zum 11, 12 Jahre, die Mädchen
iiidess seilen (ßeelzen Reisen III. S. 183.). So dachte sich der Verf.

auch die Kinder der dienstbaren Hebräer in Aegypten.

Cap. 4, 1. Xach dem Jehovisteii hat Moses noch Bedenken, in-

dem er meint, das Volk werde nicht glauben und nicht auf ihn hören,

vielmehr sagen, Colt sei ihm nicht erschienen. Das vor steht

adversativ docA, da Moses eine Einwendung gegen seine Sendung macht.
— V. 2—4. Jehova erkennt die Angabe als begründet an und verleiht

dem Moses Wundergaben, durch welche er sich "als Gottesbolcn aus-

weisen soll. Solche Gaben galten als Zeichen {örjiuia) göttlicher

Sendung und beglaubigten ihren Vollbringer beim Volke. Moses wirft

auf Gottes Befehl seinen Stab hin und dieser wird zu einer Schlange
]

er ergreift sie beim Schwänze und sie wird wieder zum Stabe. Die-

ses Wunder ist dem Zeichen nachgebildel, welches nach dem Elohi-

slen 7, 81V. Moses und Aaron vor Pharao vollzogen, die ägyptischen

Hierogrammalen aber nachmachten, worüber zu 7, 12. Es geht pa-

rallel mit den Zeichen, welche die beiden Brüder an den Dingen der

Natur, besonders im Bereiche der Thierwelt verrichteten z. B. mit

den Fröschen, Mücken, Fliegen und Heuschrecken. Der Stab ist hier

ohne Zweifel der Hirtenstab des Moses (s. z. V. 20.). m^] für fij'nö

nur hier vgl. nsV» Jes. 3, 15. — V. 5. Der Zweck des Zeichens

besteht darin, dass das Volk glaube, Jehova sei dem Moses erschienen

und habe ihn beauftragt. Die Stelle ist Rede Gottes und schliesst

sich an dessen Aufforderungen zur Vollziehung des Zeichens an. —
V. G. 7. Ein anderes Zeichen, Auf Jehova’s Geheiss bringt Moses
seine Hand in seinen Busen d. h. er steckt sie in die Oeffnung sei-

nes Gewandes oben an der Brust und sie ist herausgezogen mit Aus-

satz bedeckt, er bringt sie in den Busen zurück und sie ist herausgezogeii

wieder ganz rein
;
das Zeichen geht parallel mit dem Ausschlage und

dem Sterben
,
welche Moses und Aaron über die Aegypter und ihr

Vieh verhängten (9, 1 ff. 8 ff.). Auch gehört. hierher Mirjam
,
welche

wegen ihrer Aufsätzigkeit gegen Moses von Jehova mit dem Aussatz

belegt, auf Mosis Fürbitte aber wieder rein wurde (Num. 12, 10 ff.).

eig. aussätzig wie Schnee d. h. aussätzig und weiss wie
der Schnee, also mit dem weissen Aussatze bedeckt, der gewöhnlich-

sten Art bei den Hebräern (Num. 12, 10. 2 Reg. 5, 27.). na»]

eig. zurückgekehrl war sie wie sein Fleisch d. h. sie war wieder
hcrgeslellt (2 Reg. 5, 10. 14.) und so beschaffen wie sein übriger

Leib. Ueber den Aussatz s. z. Lev. 13f. — V. 8. Jehova verleiht dem
Moses mehrere Zeichen, damit das Volk, wenn es beim ersten nicht

glaubt und auf dessen Stimme nicht hört, der Stimme des folgenden glaube.

Dem Zeichen wird eine Stimme beigelegt, sofern es etwas bezeugt

und gleichsam eine Aussage thut, nämlich über die göttliche Sendung
seines Vollbringers. Aehnlich wird vom Himmel ein Erzählen der

Herrlichkeit Gottes (Ps. 19, 2.) und von der Thierwelt ein Lehren
der göttlichen Grösse ausgesagt (Job. 12, 7 f.). — V. 9. Sollten aber

jene beiden Zeichen den Zweck der Beglaubigung noch nicht erfüllen.
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so soll Moses Wasser des Nils nehmen und auf das Trockene giessen;

es wird hier zu Blut werden. Dieses Zeichen ist der Verwandlung
des Wassers in Blut beim Elohisten nachgebildet, worüber zu 7, 20 f.

Das zweite ist blosse Wiederholung des ersten vergl. 12,41. Lev.

27, 3. Jes. 7, 23. — V. 10. Moses immer noch zaghaft wünscht von

der Sendung los zu kommen und führt an, er sei schwer des Mundes und
schwer der Zunge d. h. schwerfällig im Gebrauch des Mundes und der

Zunge, also uni^aiiig, die Worte deutlich hervorzubringen und geläufig

zu sprechen
,

daher auch nie gewesen ein Mann von Heden d. h.

ein Redner, der Beden fliessend hallen konnte, obendrein vor einem

Könige und seinem Hofe. Redefähigkeit war ein unerlässliches Erfor*

derniss beim GoUesboten, welcher durch die Bede zu W'irken hatte

(Jer. 1, 6. Jes. 49, 2. 50, 4.). Zur Sache vgl. 6, 12. und zum Aus-

druck Ez. 3, 5 f., wo die unverständlich Redende, Barbaren

sind, von gestern ehegeslern^ von früher her, von vordem wie 5,

7. 8. 14. Gen. 31, 2. 5. txtt] seit deinem Reden zu deinem

Knechte d. h. seit deiner gegenwärtigen Verhandlung mit mir; wäh-
rend derselben hat er W'undergaben erhalten, doch nicht die Rede-

gabe. Zu TS« seit vgl. 5, 23. 9, 24. Gen. 39, 5. beim Jeliovisten.

— V. 11. 12. Darauf entgegnet Jehova, er habe dem Menschen den

Mund geschaflen und mache stumm oder taub, sehend oder blind,

werde also auch wohl im Stande sein, dem Mangel bei Moses abzu-

lielfen. Darum soll Moses getrost gehen, ich werde mit deinem

Munde sein] ihn unterstützen (3, 12.), so dass er leicht und geläufig

reden wird. Den Inhalt der Bede aber wird Gott lehren d. i. anzei*

gen, offenbaren. — V. 13. Nachdem Moses sich in Bedenken er-

schöpft hat, lehnt er, weil er nicht an das Gelingen glaubt, rundweg
ab und erregt dadurch Jehova*s Unwillen, sende doch durch den,

welchen du senden willst] d. h. richte durch wen du willst die Sen-

dung aus, übertrage die Mission jedem beliebigen Andern < ausser mir.

Zu rihv in diesem Sinne vgl. 2 Sam. 12, 25. Vor ist zu

ergänzen, welches mit t;;? eig. durch die Hand d. i. mittels, durch

im stat. conslr. steht. Ges. §.121. 3. Ew. §. 333. b. — V. 14. Nach
V. 11 sollte der Verf. eigentlich erzählen, wie Gott dem Mangel an

Bedegabe bei Moses abgeholfen habe; allein er war durch die ältere

üeberlieferung, nach welcher Aaron den Mangel ersetzte (7, 1 f.),

gebunden und hält sich an sie. Mil welches wie Dl. 11, 30.

Gen. 13, 9. 37, 13. für nsn steht, w'eiset er auf Aaron hin und

nennt diesen den Leviten d. i. Priester, um dessen Beruf zu öffent-

licher Rede anzudeulen. Die Priester halten das Volk zu belehren

und somit üebung im Reden (Lev. 10,11. Dl. 33, 10.). Prieslerliche

Geschäfte setzt der Verf. schon für damals bei Aaron voraus (19,22.),

während nach dem Elohisten das Priesterllium erst später am Sinai

eingeführt wurde, ich weiss^ dass zu reden Er redet] dass er in der

Thal reden kann, Redegabe und Redeubung hat. Mit wird Aaron

stark hervorgehoben gegenüber von Moses, der das nicht kann. Aaron

ist dazu auch geneigt und bereit. Schon zieht er aus dem Moses

entgegen d. h. er ist bereits im Begriff und daran, zu Moses zu rei*

3
*

ff
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sen, uni Verabredungen mit diesem zu hallen (s. V. 27.). — V. 15.

In seinen Mund wird Moses die Worte legen d. h. ihm eingeben,

was er sagen soll, Gott aber wird mit dem Munde beider sein d. ii.

sie bei ihrem Reden unterstützen (V. 12.), so dass sie das Rechte und

in rechter Weise reden, auch das anzeigen, was sie Ihun sollen. —
V. 16. Aaron wird für Moses zum Volke reden, demselben also zum

Munde dienen, während Moses ihm zu Gott sein wird d. h. zwischen

Bloses und Aaron wird ein Verhällniss sein, wie zwisciien Gott und

dem Propheten
,

sofern Gott dem Propheten die Gedanken
,

welche

er dem Volke vorlragen soll, eingibl (Dl. 18, 18.) und sich seiner

gleichsam als seines Mundes (Jes. 30, 2. Jer. 15, 19.) oder als des

Organes bedient, durch welches er sich vernehmen lässt. Nach 7,

1 f. fand dieses Verhällniss der Bruder beim Reden vor Pharao Stall;

unser nachbildender Erzähler nimmt es auch beim Reden vor dem

hehr. Volke an. — V. 17. Moses muss auch den Stab milnehmen,

mit welchem er die Zeichen Ihun soll. Ueber ihn s. V. 20. —
V. 18. Er kehrt vom Sinai (3, 1.) zu Jelliro zuruck und äussert den

Wunsch, er wolle nach Aegypten zuruckziehen, um zu sehen, ob

seine Brüder d. i. Verwandle (Gen. 13, 8. 29, 12.) noch lebten;

seine eigentliche Absicht verschweigt er, damit Weib und Schwieger-

vater ihn nicht zurQckhalten ; sie sollen bloss an einen zeilw'eiligen

Besuch in Aegypten denken. Deshalb ertheilt Jetiiro auch sofort seine

Genehmigung. Damit stimmt, dass Moses Weib und Kinder beiJethro

zurücklässt; nach dem Auszuge bringt sie dieser ihm an den Sinai

(18, 2 (f.). Die Stelle setzt Cap. 3. fort, welches mit Cap. 18. den-

selben Verf. hat, schliesst sich aber auch gut an die jehovistische

Ergänzung V. 1— 17. an. für nur hier; ebenso und

ww Neh. 6, 1.2. 6. — V. 19. Jehova fordert Moses in Midian auf,

nach Aegypten zurückzukehren, da diejenigen, welche ihm nach dem
Leben trachteten, gestorben seien, nämlich der König und die Ver-

wandten des von Moses umgebrachlen Aegypters (2, 12. 15.). Offen-

bar berichtet, wie auch das Folgende lehrt, hier ein anderer Erzähler,

derselbe, welcher 2, 23. den Tod des Königs gemeldet hat; er lässt

die Aufforderung nicht am Sinai, sondern in Midian geschehen. Seine

Nachricht ist hier, wo Moses von Gott bereits zur Rückkehr aufge-

fordert ist, sich dazu auch entschlossen hat und schon Jelhro*s Ge-

nehmigung besitzt, vom Jehovisten ziemlich unpassend angereiht Die

Stelle als blosse Aufforderung des vom Sinai nach Midian zurückge-

kehrlen Moses zur Abreise zu betrachten (Baumg.)y gestattet V. 18.

nicht, wo die Abreise bereits ausgesprochen ist Eben so wenig
kann, einen und denselben Erzähler vorausgesetzt, an eine andre vor

Cap. 3 f. ergangene Aufforderung gedacht und als Plusquamperf.

genommen werden (Äbenesr. Calv. Valabl. Rosenm.)y weil dies die

Grammatik nicht zulässt. Wie ungeschickt wäre auch diese Angabe
hierher gesetzt worden! — V. 20. Dem göttlichen Befehle gemäss
nimmt Moses die Seinigen und macht sich auf den Weg, um nach

Aegypten zurück zu kehren. Er trennt sich also mit den Seinigen

völlig von Jelhro, welcher annahm, dass er wieder in Aegypten woh-
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nen wolle, weil dort die Gefahr für ihn vorüber war. seine Söhne\
da der Erzähler bis jetzt nur die Geburt von Mosis erstem Sohne
berichtet hat (2 , 22.) und diesen V. 25. als den damals einzigen

Sohn Mosis vorführt, so hat man *33 zu lesen. Die Lesart ’t"» ist

durch Einen in den Text gekommen, der nach 18, 3 f. an beide

Söhne Mosis denken zu müssen glaubte und iss als i» las, welches

auch sonst für i"« vorkomint (Dt. 2, 33. 33, 9. Dan. 11, 10. 1 Sara.

30, 6.). auf dem Esel] d. h. auf Eseln Hess er sie reiten (vgl. Gen.

14, 13. 15, 11.). Sein Sohn, wie das schwache Weib behandelt,

war nach dem Erzähler damals noch jung (vgl. Gen. 31, 17. 33, 13.),

wofür auch V. 25 f. spricht. Er nimmt aber den Stab Gottes in

seine Hand d. h. er nimmt ihn mit sich (Gen. 24, 10. 43,26.), ohne
Zweifel auf göttlichen Befehl, ivie V. 21 vermuthen lässt. Gemeint
ist der Wunderstab, womit die göttlichen Zeichen verrichtet wurden.
Er erscheint beim Jehovisten und in seinen Quellen durchaus in der

Hand des Moses und dieser ist demnach der Thaumaturg, z. B. bei

der Verwandlung zur Schlange (V. 2 IT.), dem Schlagen des Nils

(7, 15. 17.), dem Hagel (9, 23.), den Heuschrecken (10, 13.), dem
Durchgänge durch das rothe Meer (14, 16.), dem Wasser aus dem
Felsen (17, 5. Nura. 20, 8 If.) und der Schlacht mit den Amaleki-

tern (17, 9.). Dagegen erscheint er beim Elohisten allein in der

Hand des Aaron und dieser ist der Thaumaturg, welcher mit dem-
selben auf Mosis Geheiss die Zeichen verrichtet, z. B. die Verwand-

lung der Schlange (7, 9 f.), die des Wassers in Blut (7, 19 f.), die

Plage der Frösche (cp. 8, 1 f.) und die der Mücken (8, 12 f.).

Dieser Wunderstab ist nach dem Jehovisten V. 2 einerlei mit Mosis

Hirtenstabe; schwerlich aber war dies auch die Meinung der älteren

Erzähler. Die ägyptischen Hierogrammaten, welche dem Aaron gegen-

über standen, hatten ebenfalls Stäbe und verwandelten sie in Schlan-

gen (7, 12.). Bei ihnen ist so wenig wie bei dem Priester (V. 14.)

Aaron an Hirtenstäbe zu denken. Der Stab war ein Insigne heiliger

Personen. Der Priester Chryses führte einen vergoldeten Stab (lliad.

1, 15.), ebenso der Seher Tiresias (Odyss. 11, 91) und die Seherinn

Cassandra desgleichen (Aeschyl. Agam. 1265.). Zu Didyme hielt die

das Orakel ertheilende Priesterinn einen qc^Sov nqmeog vno '^sov

nvog jtccQuöo&eUsav in der Hand (Jamblich, de mysteriis 3, 11.)

und die römischen Augurn führten den oben gekrümmten liluus (Liv.

1, 18. Gell. 8, 5.), der als insigne auguratus bezeichnet wird (Cic.

divin. 1, 17.). Moses und Aaron führen also zunächst als Gollesbo-

ten, als heilige Männer den Stab. Sie erhielten aber von Gott Wuii-

dergaben, welche sie mit dem Stabe ausüben sollten. Dieser ist da-

her zugleich ein Wunderstab und es lässt sich ihm vergleichen der

Stab, mit welchem Götter Wunder verrichten. Circe bewirkt mit

ihrem Stabe ihre Verwandlungen (Odyss. 10, 238. 389. Virg. Aen.

7, 190. Ovid. met. 14, 300.) und Hermes schliesst mit dem seinigen

Sterblichen die Augen und erweckt die Schlummernden wieder (lliad.

24, 343 f. Odyss. 24, 2 f.), weshalb Eustath. ad Od. 10, 238. sagt:

dX(ag «f ^aßöoi IvtqyoL slöi Wie der Zauberstab
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virgula divina genannt wurde (Cic. de off. 1 , 44.) ,
so lieisst der

Stab Mosis hier und 17, 9. Stab GoUeSy indem er zur Verrichtung

von göttlichen Werken, von Wundern diente. Der gegenwärtige Er-

zähler hat ihn noch nicht erwähnt, fiihrt ihn aber hier als etwas

Bestimmtes an
;

er dachte wohl an - des Gottesmannes Jethro Priester-

stab. Dies befremdet nicht. Jethro stellt in der hebr. Ueberlieferung

hoch; er verehrte Jehova mit Opfern (18, 11 f.) und hatte Einfluss

bei Moses (18, 24.). — V. 21. Eine göttliche Anweisung hinsichtlich

der Wunder, bei deinem Gehen zurückzukehren nach Aeggplen »iehe :

anlangend alle die Zeichen, welche ich in deine Hand gelegt, so thusl

du sie vor Pharao] d. h. indem du auf dem nach Aegypten zurück-

führenden Wege bist, hast du dein Augenmerk darauf zu richten,

dass du vor dem Könige alle die Wunder vollziehest, mit welchen

ich dich vermöge des Gottesstabes ausgerüstet habe. Man hat die

Worte von bis als cas. absol. zu nebmen und zum Satzge-

füge zu vgl. 1 Sam. 25, 27. Num. 14, 24. Gemeint sind nicht die

Zeichen, welche Moses beim Volke beglaubigen sollen, sondern die

vor dem Könige, welche diesen zur Entlassung des Volkes bestimmen

sollen. Der Verf. trifft darin mit dem Elobisten zusammen, dass er

die Zeichen vor Pharao vollziehen lässt (s. 11, 10.). Diese Zeichen

aber werden ihren Zweck nicht erreichen, weil Gott Pharao’s Herz

verslocken wird. Der König nämlich willfahrte dem Verlangen Mo-
• sis nicht und liess sich auch durch die ersten 9 Plagen Cap. 7

—

10. nicht zur Entlassung bewegen. Es heisst daher oft von ihm:

und fest war sein Herz d. h. es liess sich nicht bewegen
und erweichen, nicht umstimmen und willfährig machen, es war ver-

stockt (7, 13. 22. 8, 15. 9, 35.) oder: "iaV und schwer war
sein Herz, d. h. es war schwerfällig, also stumpf und unempfindlich,

so dass es nicht gerührt und ergriffen wurde (9, 7. 7,-14. vgl. “taa

vom Munde, Ohre und Auge V. 10. Gen. 48, 10. Jes. 59, 1.) oder:
ia^ na?"! und er machte schwer sein Herz d. h. er stumpfte sich ge-

gen die göttlichen Weisungen ab und Hess sie nicht auf sein Herz
einwirken, erhielt sich fühllos gegen sie (8, 11. 28. 9, 34. vgl.

™n vom Ohre Jes. 6, 10.) oder: n»;?n er machte hart d. h. trieb

es hart, bewies Hartnäckigkeit (13, 15. vgl. Job. 9, 4.). In diesen

Stellen erscheint Pharao als der Urheber seiner Hartnäckigkeit und
Verstocktheit, ln andren Stellen dagegen ist gesagt, dass* Jehova das

Herz des Königs fest machte (9, 12. 10, 20. 27. 11, 10. 14, 4.

8. 17.) oder dass er es hart machte (7, 3.) oder dass er es schwer
machte (10, 1.), also es verhärtete und verstockte. Zugleich wird
der Zweck dieses göttlichen Verfahrens angegeben. Jehova that dies,

um seine Wunder in Menge an den Aegyptern zu erweisen (7, 3.

tO, 1. 11, 9.), um ihnen seine Macht zu zeigen (9, 16.), um sich

an ihnen zu verherrlichen und sie zu der Erkenntniss zu bringen,

dass er der wahre Gott sei (7, 5. 14, 4. 17 f.) und Keiner wie er

auf Erden (9, 14.), um seinen Namen bekannt zu machen auf der
Erde (9, 16.) und um auch den Israeliten Veranlassung zu geben,

ihn als den wahren Gott zu erkennen und von seinen Thaten Kindern
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und Kindeskindern zu erzählen (10, 12.). In diesen Stellen erscheiiil

das als göttliche Absicht, was wir als Folgen des göttlichen Verfah-

rens betrachten, nämlich a) die Weigerung und Verstockung Pharao’s,

b) die dadurch nöthig gewordenen Plagen und c) die dadurch bei

den Aegyptern und Israeliten bewirkte Erkenntniss Jeliova’s. Alle

diese Folgen, die Pharao hätte vermeiden können, fasst der Erzähler

als göttliche Zwecke auf, weil sie nach seiner Ansicht ^nicht eingetre-

ten sein würden, wenn sie nicht in Gottes Absiclit gelegen hätten;

er gerüth aber in ein Räthsel, w'enn er in anderen Stellen Pharao als

den freien Urheber seiner Verstockung und damit als die Ursache der

weiteren Folgen hinslellt. Er w^eiss die Lehren von der gutllichen

Fügung und der menschlichen Freiheit nicht gehörig zu begrenzen

und mit einander in Einklang zu bringen. Mehr bei v. Coelln bibl.

Theol. 1. S. 183 f. — V. 22. 23. Da also Moses mit den von ihm

verrichteten Wundern, also den ersten neun Plagen, den Zweck nicht

erreichen wird, so soll er für die weitere W^eigerung im Namen Je-

hova’s den Tod von Pharao’s Erstgebornem verkündigen. Dies geht

auf die zehnte Plage, w'elche Jehova unmittelbar selbst vollzog (12,

29.), Moses aber ankündigte (11, 4 f.). mein erstgehorner Sohn ist

Israel] die Israeliten gehören mir so innig an wie die Söhne dem
Vater, sind meine Angehörigen (Hos. 2, 1. Jes. 45, 11. 63, 8.).

Wegen des Gegensatzes zum Erstgebornen Pharao’s werden sie zu

einem Sohne Jehova’s zusammengefasst (Hos. 11, 1. Sap. 18, 13.)

und auch als der Erstgeborne bezeichnet d. i. als ein Sohn, den Je-

hova sehr hoch und werth hält (Jer. 31, 9. 20. Ps. 89, 28.), so

hoch wie den einzigen Sohn (Zach. 12, 10.). und ich spreche zu

dir] ich Jehova. In seiuem Namen wird Mores reden, wie alle Got-

lesmänner. und er soll mir dienen] Israel soll aus dem Dienste Pha-

rao’s in den Jehova’s übergehen und fortan allein Jehova zum Herrn

haben. Durch die Herausführung aus Aegypten sollen die Israeliten

Jehova’s Eigenthum (19, 5.) und Knechte (Lev. 25, 42. 55.) w^erden.

Der Erzähler lässt aber in Uebereinstimmung mit dem Elohisten (s. 6,

11.) Moses die gänzliche Entlassung Israels aus Aegypten fordern.

Der Jehovist indess versteht in der älteren Quelle blos von einem

Opferfeste und lässt einem anderen Erzähler 3, 18. folgend Moses

nur die zeitweilige Entlassung Israels zu diesem Feste verlangen. Al-

lein das Motiv, Israel sei Jehova’s Erstgeborner und darum zu entlas-

sen, verlangt für mehr als eine blosse Opferfeier, ich bringe um
deinen erstgebomen Sohn] zur gerechten Vergeltung. Denn w^er sich

an Jehova’s Erstgebornem vergeht, muss mit seinem Erstgebornen für

den Frevel büssen. — V. 24. Jehova nimmt es streng mit seinen For-

derungen und setzt sie mit verderblichen Strafen durch. Dies erfiilirt

auch Moses selbst auf einer der Stationen unterwegs. Er war von

Jehova zum theokratischen Bundesmittler ausersehen und eben bestellt

worden, hatte aber bei seinem Sohne das thcokratische ßundeszeichen,

die Beschneidung, unterlassen. Jehova sliess auf ihn d. h. er traf

ihn auf der Station und ging an ihn, indem er ihn zu tödten suchte.

Denn Todesstrafe hatte er für die Unterlassung der Beschneidung fest-
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gesetzt Gei). 17, 14. Man hat wohl zu denken an eine tudlliche

Krankheit, welche Moses plötzlich befiel. — V. 25. Er betrachtet sie

als Strafe für die Vernachlässigung des geheiligten väterlichen Ge-

brauchs und Zippora muss, da der Erkrankte dies nicht selbst kann,

das Versäumte nachholen. Sie schneidet mit einem scharfen “bs Stein,

Kiesel (Ez. 3, 9. vgl. Jes. 5, 28. und die Vorhaut ihres Soh-

nes weg. Ein Stein oder Steinmesser galt als gefahrloseres Werk-

zeug, als Metall. Daher vollzogen die allen Hebräer die Beschneidung

mit Steinniessern (Jos. 5, 2 f.) wie noch jetzt habessinische Stämme
dies thun (Ludolf, hist, aethiop. 3, 1, 21.). Auch bei Entmannungen

bediente man sich eines scharfen Steins (Plutarclu Nicias 13. Catull.

63, 5. Ovid. fast. 4, 237.) oder einer Scherbe von hartem irdenem

Geschirr (Plin. H. N. 35, 46. Juven. 6, 513.). Die Aegypter brauch-

ten einen scharfen äthiopischen Stein zum Einschnitt in die Weiche

des Leichnams, welcher einbalsamirt werden sollte (Herod. 2, 86.

Diod. 1, 91.). Zippora kennt den Gebrauch, der bei den alten Ara-

bern in Uebung war; aber die blutige und schmerzliche Operation an

dem Kinde gefällt ihr nicht. Dies zeigt ihr weiteres Verhalten, sfani]

gibt schwerlich einen passenden Sinn, da rühren
y

reichen las-

sen ,
gelangen ist

;
man lese und sie warf hin (mit Ab-

scheu) zu seinen Füssen, naml. die abgeschuittene Vorhaut zu den

Füssen Mosis; dieser hat die ßcschneidung gefordert und somit gleich-

sam die Vorhaut verlangt, sie wird ihm von der unwilligen Mutier

hingeworfen. Dabei sagt sie zu ihm: ein Bräutigam des Bluts hist

du mir d. h. ich hatte dich schon verloren, erhalle dich aber aufs

Neue zur Ehe, gleichsam abermals zum Bräutigam, dies jedoch durch

das Blut meines Kindes, welches ich habe vergiessen müssen, um dich

wieder zu gewinnen; du bist mir ein neuer durch Blut erworbener

Gatte. Sie ist zwar mit dem Erfolge zufrieden, aber das Mittel hält

sie für schauderhaft. Zu vgl. 2 Sam. 1, 21. Job. 21, 10. und
zu Gen. 4, 23. — V. 26. Durch den Vollzug der Beschneidung

ist Jehova zufriedengestellt und lässt von ihm d. h. er lässt von Mo-

ses ab (Neh. 6, 9. Jud. 8, 3.), dessen Uebelbefinden also bei Voll-

ziehung des Actes oder unmittelbar nachher aufliörte. Damals und
daraufhin sagte Zippora jene Worte in Beziehung auf die Beschnei-

dung. Zu für vgl. Ew. §. 165. c. An welchen Sohn Mo-

sis aber ist zu denken ? Die Angabe vom Wegschneiden der Vorhaut

ihres Sohnes bezeichnet den Sohn, welchen Zippora damals überhaupt

halte, also den einzigen Sohn; wäre ein Sohn' von mehreren gemeint,

so müsste und würde er namhaft gemacht sein. Mithin geht die

Stelle auf den erstgebornen Gersom, ausser welchem bis jetzt auch

noch kein Sohn Mosis weiter genannt ist (2, 22.). Dafür spricht auch

der Zusammenhang mit V. 22 f. Pharao behandelte Jehova’s Erstge-

bornen so, als wäre es nicht Jehova’s Angehöriger, und soll den Fre-

vel mit dem Verlust des theuersten Lebens büssen: Moses behandelte

seinen Erstgebornen, der wie alle Erstgeburt in Israel Jehova ange-

hörte, ebenfalls wie einen Nichlangehörigen Jehova’s und soll dafür

sein Leben einbüssen, entgeht dem aber durch sofortige Nachholung
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der Iheokralischen Pflicht. Wer Pharao zu seiner Pflicht gegen Got-

tes Erstgebornen bringen will, muss vor allem seine eigne Pflicht an

dem unter seiner Gewalt stehenden, aber Gott gehörenden Erstgebor-

nen erfüllen. Allem Anschein nach halte Moses die Beschneidung

unterlassen, weil Zippora sich dagegen sträubte. Der Gebrauch war
nicht allgemein bei den alten Arabern; s. Gen. 17, 27. Uebrigens

lehrt die Beschneidung durch die Mutter, dass Gersom damals noch

ein Kind >var und die Bezeichnung Mosis als Bräutigam passt am
besten zu einem jungen Ehemanne. — V. 27. Aaron reiset nach der

Sinaihalbinsel und trifft am Sinai mit Moses zusammen. Die beiden

Brüder hallen wohl schon vorher einander Nachrichten zugehen las-

sen, nämlich mit den Handelszügen, indem Moses nahe hei einem

Orte des Verkehrs wohnte (s. z. 2, 15); bei ihrer Zusammenkunft

soll die Befreiung näher verabredet werden. Am Sinai konnten sie

auch die Oertlichkeit ersehen, wo das Volk längere Zeit lagern sollte.

Wahrscheinlich kehrten sie auf der oberen Strasse, welche später Is-

rael zog, nach Aegypten zurück, da sie die kürzeste war. Berg Got-

tes^ s. z. 3, 1. Durch diese Bezeichnung erinnert die Stelle an den

Verf. von Cap. 3. und setzt seinen Bericht 4, 18. fort. Nach ihm

erhielt io derselben Zeit, wo Moses Jethro verlassen wollte, Aaron

von Gott Befehl, dem lleimkehrenden enlgegenzureisen. — V. 28.

Moses theilt dem Aaron die göttlichen Eröffnungen mit und dieser

vernimmt sie an derselben heiligen Stätte, wo sie an Moses ergangen

waren. Zu mit 2 Accuss. jem> mit etwas beaußragen eig. sen-

den vgl. 2 Sara. 11, 22. Jer. 42, 5. Ebenso steht ms mit 2 Accuss.

z. B. 25, 22. Dl 1, 18. Die Angabe von dem Zeichen (V. 8. 9. 21.)

ist wohl eine jehovistische Zuthat, da 3, 20. Zeichen, welche Moses

verrichten sollte, nicht gemeint sind. W'ill man dies nicht, so muss
man annehmen, auch der Verf. von Cap. 3 habe solche Zeichen er-

wähnt, diese Erwähnung aber sei vom Jehovisten mit 4, 1—9 ersetzt

worden. — V. 29. 30. Zurückgekehrt nach Aegypten hallen die Brü-

der eine Versammlung der Aelteslen
;
Aaron redet und Moses thut die

Zeichen. Die Aelteslen erinnern an 3, 16. 18., das Reden Aarons an

4, 14 ff. und die Zeichen an 4, 1 ff. — V. 31. Das Volk glaubt an

die göttliche Sendung des Moses und Aaron und versteht d. h. sieht

ein, erkennt, dass Jehova wirklich Israel in Beachtung und das Elend

desselben in Betracht genommen hat. Schwerlich aber lässt sich

als einsehertj erkennen belegen. Man lese w’ie 2 Reg. 20, 13. vgl.

Jes. 39, 2. und sie freuten sich und voll freudigen Dankes

verneigten und verbeugten sie sich. So nach xal ix^Qr} bei den LXX,
welche noch den richtigen Text hatten, ißs] wie 3, 16. •'«J vom
ägyptischen Elende w'ie 3,7. 17. Beim Elohisten will das Volk nichts

von Moses wissen (6, 9.). Auch der Jehovist setzt kein grosses Ver-

trauen bei demselben voraus (4, 1. 8 f.).

Cap. 5, 1. 2. Nachdem die Brüder sich beim Volke eingeführt,

kommen sie zu Pharao und bringen im Namen Jehovas y des Gottes

Israels ihr Anliegen hinsichtlich der Feslfeier in der Wüste (3, 18.)

vor, werden aber abgewiesen; Pharao kennt nicht einmal Jehova, ge-
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schweige dass er ihn für etwas Bedeutendes hielte und Befehle von

ihm annehmen könnte. Die Religion Israels in Aegypten kann keine

Jehovaverehrung gewesen sein (G, 2. Lev. 17, 7.); sonst müsste der

König wohl den Nationalgotl Israels, eines beträchtlichen Thcils seiner

L’nterthanen, gekannt haben. — V. 3. Die Brüder lassen jetzt die ein-

heimischen Namen Jehova und Israel weg und bezeichnen die For-

derung als solche des Gottes der Hebräer. Das war für den König

verständlich. Denn die Israeliten hiessen Hebräer bei den Ausländern,

namentlich auch bei den Aegyplern (1, 16. 2, 6. Gen. 39, 14. 17.

41, 12.). s. 3, IS. Um ihr Verlangen glaubhaft zu machen,

geben sie auch einen besonderen Zweck an. dass er uns nicht treffe

mit dei' Pest und dem Schwerte] mit Seuchen und Krieg niclit an uns

oder über uns her gehe, diese Uebel nicht verhänge über uns, näml.

die Israeliten, in deren Namen M. und A. reden. Man weihte Gott

Opfer und Feste, um sich seines Wohlgefallens und Schutzes zu ver-

sichern, und nahm an
,
dass man sich durch Vernachlässigung seinen

Unwillen und seine Strafe zuziehe. Denn Geringschätzung ahndet nach

aller Ansicht die Gottheit mit Krankiieiten und Seuchen (Dionys. Ha-

be. 3, 37.). Pest und Krieg werden passend hervorgehoben; jene

w'ar ein sehr gewöhnliches Uebel in Aegypten (s. 12, 29.) und die-

ser drohte oft von Asien her (s. z. 1, 10.). — V. 4. Pharao hält die

Einmischung des Gottes der Hebräer für ein lügenhaftes Vorgeben

(V. 9.) und erblickt in Mosis Verlangen nur den Versuch, dem Volke,

welches bei seiner Lässigkeit und Trägheit auf Festgedanken komme
(V. 8.), für eine Zeit Müssiggang und Feiertage zu verschaffen, warum
macht ihr los das Volk von seinen Werken] wie mögt ihr doch das

Volk von seinen Arbeiten abslehen lassen! Eine Frage der Misbilligung.

Vielmehr sollten sie es zu fleissiger Arbeit anhallen und anfeuern. —
V. 5. Pharao lindet die Sache aucli bedenklich. Denn die Israeliten

und die andern Arbeilsleutc neben ihnen (12, 38.) sind zahlreich und
könnten durch ein gemeinschaftliches fröhliches Fest gehoben und
ermuthigl leicht auf hohe Gedanken kommen und aufsätzig werden,

während sie durch Arbeit niedergehalten werden und demulhig und
gehorsam bleiben (s. z. 1,11.). ey] hier offenbar das Landvolk

(Jer. 52, 25.) als arbeitende Klasse, die Landleute als Frohnarbeiter.

Daher der Plur. während sonst n» gewöhnlich ist. Das Prät.

des 2 Gl. lehrt, dass die Israeliten nach der Eröffnung des Moses

und in der Erwartung der königlichen Erlaubniss von ihrer Arbeit

bereits abgelassen hatten und feierten. — V. 6. Pharao trifft Mass-

regeln, um keine hohen Gedanken bei den Israeliten aufkommen zu

lassen. Die a*'io;3 eig. Dränger^ Treiber, dann Vorgesetzte Oberhaupt

(Jes. 3, 12. 60, 17. Zach. 10, 4.), hier Oberaufseher der öffentlichen

Arbeiten oder Direktoren der Frohnarbeilen, welche die Leistungen

der Israeliten im Grossen uberwaclUen ; sie waren vom Könige ange-

slellte Aegypter und hallen grosse Gewalt (V. 14.). Zur Conslruction

mit a vergl. Jes. 9, 3. Die nach jenen genannt und von ihnen

aus der Mitte der Israeliten gew'ählt und bestellt (V. 14 ff.) hatten

eine untergeordnete Stellung ;
sie scheinen den einzelnen Abtheilungen
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der Arbeiter vorgeslandcn zu haben und ffihrlen als unmittelbare Auf-

seher oder als Ordner und Schaffner die vorgeschriebenen Arbeiten

aus ;
sie waren den verantwortlich und wurden bei Nichtleistung

der geforderten Arbeit selbst geschlagen (V. 14 ff.). Ob sie schrei-

ben konnten, bleibt dahin gestellt. Der Name macht dies nicht sicher.

Er erklSrt sich nach seeuily ampulavity incidily scripsit und kann

sein Schreiber, aber auch EntscheidCr, Beslimmer, Ordner, wozu
und V*:!» vgl. Gesen. Thes. p. 278., “ü»« Herrschaft Job. 38, 33

^
^ « O ^ ,

sowie jhAM praefuH sich vergleichen. Nirgends ist von den

ein Schreiben ausgesagt und neben ihnen werden noch beson-

ders genannt (2 Chron. 34, 13.). Jedenfalls sind Vorsteher gemcinL

Bei den Israeliten nach dem Auszuge erscheinen die neben den

Stammältesten (Dt. 31, 28.), neben den Richtern (Dt. iö, 18.), neben

diesen beiden (Jos. 8, 33.), neben diesen und 'den Häuptern (Jos.

23, 2. 24, 1.), neben den Stammälteslen und Häuptern (Dt. 29, 9.)

und neben dem Herrscher und Richter (Prov. 6, 7.). Sie wurden,

wie es scheint, aus den Aeltesten gewählt (Num. 11, 16.) und hatten

z. B. im Aufträge des Volksoberhauples Befehle dem Volke bekannt

zu machen (Jos. 1, 10. 3, 2.) und bei Kriegeraushebungen die Un-

geeigneten in die Heimath zu entlassen (Dt 20, 5 ff.). Sie gleichen

demnach ungefähr unsern Bürgermeistern und Gemeindeschultheissen.— V. 7. 8. Die Massregel des Königs besieht darin, dass die Israe-

liten ferner nicht mehr wie früher Stroh zur Verfertigung der Ziegeln

geliefert erhalten
,

sondern das erforderliche Stroh selbst erstoppeln,

gleichwohl aber den bisherigen Salz von Ziegeln ohne einen Abzug

liefern sollen. Denn ihr Geschrei nach Festen, meint Pharao, kommt
nur von ihrer Lässigkeit her; der Müssiggänger gerälh auf üppige Ge-

danken
,

vollauf beschäftigt hat man dazu keine Müsse. Das Stroh

brauchten sie übrigens nicht zum Brennen der Ziegeln, sondern, wie

schon Philo vita Mosis I. p. 608. angibt, zur Mischung unter den

Lehm , aus welchem sie Backsteine oder Luftziegeln machten. Dies

war ein ganz gewöhnliches Baumaterial im allen Aegypten, während
gebrannte Ziegeln seltener gewesen zu sein scheinen

;
wenigstens

konnte Norden Reise S. 194. Ruinen von gebrannten Ziegeln aus al-

ter Zeit nicht entdecken. Eine Anzahl Pyramiden z. B. bei Hauara, el

Lahhun und Darschur sind erbaut aus ungebrannten Ziegeln, welche
,

aus Lehm und gehacktem Stroh bestehen (Abdullatif p. 50. Belzoni

voyages I. p. 10. II. p. 143. Pococke Morgenl. I. S. 83. Seetzen

Reisen HL S. 267 f. 315. 319. Robinson I. S. 44. II. S. 631.);

eine von ihnen erwähnt schon Herod. 2, 136. Aus demselben Ma-

teriale bestehen auch bedeutende Mauern aus der allen Zeit z. B. die

von Tamiatis und Sais (Brown Reisen S. 420. Parihey Wanderungen
durch das Nilthal S. 534.). Bei Belbeis

,
dem allen Raamses (s. 1,

11.), wo die Hebräer wohnten, gibt es Backsteinlrümmer in Menge
(Champollion l’Egypte II. p. 57.) und von dem -nicht sehr entfernten

Bubaslus sind noch gewaltige Backsteinmassen übrig, welche die



44 Ex. 5, S— 16.

Grundlage der Stadt gebildet haben, wie fast bei allen alten Städten

in L'nlerägyplen {Malus in der Descr., Et. mod. II, 1. p. 307.);

SchuKhOgel von Nilerde und Scherben zeichnen überhaupt die histo-

rischen Stätten Aegyptens aus {Lepsius Briefe S. 373.). Auch bei

den alten Nubiern waren neben den Steinen ungebrannte Ziegeln das

gewöhnlichste Baumaterial {RüppvH Nubien S. 78 ff.) und im neueren

Aegypten sind bei vielen Orten z. B. Fajuni und Terane die meisten

Häuser aus Luftziegeln erbaut (Wansleb in Paulus Samml. 111. S. 269.

Brown Reisen S. 39.); Breidenbach und Fabri sahen bei Kairo viele

hundert Sklaven, die aus Lehm Ziegelsteine zum Häuserbau machten

und an der Sonne hart werden Hessen (Reyssbuch S. 107. a. 173. a.).

— V. 9. Der Zweck der Massregel. Hie Arbeit soll schwer sein auf

ihnen d. i. sie gehörig drücken und dadurch niederhalten. und sie

sollen machen mit ihr] d. h. mit der Arbeit beschäftigt sein, zu tliun,

zu schallen haben (Prov. 31, 13. Neh. 4,15.), so dass sie keine leere

Zeit haben, z. B. keine Zeit, zu schauen auf Reden der Lüge d. k.

auf sie zu achten und ihnen Aufmerksamkeit zu widmen. Wie r:»*

und häufig, so steht hier ny» im weiteren Sinne vom Achten

auf etwas vgl. Ps. 119, 117. — V. 10— 12. Die Frohuvögte und

Aufseher thun den Willen des Königs dem Volke kund und fordern

es auf, selbst zu sorgen, woher sie das Stroh bekommen, worauf die-

ses sich im ganzen Lande zerstreut, um Stoppeln zu stoppeln zum
Stroh d. h. die beim Mähen stehen gelassenen Stümpfe und liegen

gebliebenen Halme zu sammeln, damit sie ihnen zum Häcksel dien-

ten, wie es beim Ziegelmachen erforderlich ist. ')?r] ist zermalmtes,

zerschnittenes Stroh oder Häckerling wie Jer. 23, 28. Job. 21, 18.

im intrans. Sinne w'ie 1 Sam. 13, 8, Uebrigens hat man die

Angabe nicht zu pressen, so als ob das ganze Volk im ganzen Lande

zum Stoppeln umhergezogen wäre. — V. 13. 14. Obwohl durch Aus-

sendung von Strohsammlern die Masse der Arbeiter beim Ziegelstrei-

chen vermindert ist, verlangen die Frohnvögte doch mit Drängen die-

selbe Menge Backsteine wie früher. Die Israeliten sollen vollenden

iova eig. die Sache eines Tages an ihrem Tage d. h. an je-

^
dem Tage immer die Zahl, welche überhaupt für einen Tag festge-

setzt war, so dass sie nichts davon für den folgenden Tag lassen

dürfen (16, 4. Lev. 23, 37.). Die LXX dem Sinn nach richtig: za

xad^novra xaD’ ripiqav. Als die Israeliten die volle Zahl am 1 und
2 Tage nicht liefern können, erhalten die ihnen von den königlichen

Frohndirektoren Vorgesetzten Aufseher (s. V. 6.) Schläge, um ihr Volk

besser anzutreiben. — V. 15. 16. Die Gemishandellen führen Be-

schwerde beim Könige. ‘'sV ein eingeschobenes Sätzchen (wie

Gen. 3, 3.), w'ozu die Frohnvögte Subj. sind, “pay nstjni] eig. und
es sündigt dein Volk d. h. Israel, welches doch auch dein Volk ist,

ist sündig und schuldig (Gen. 43, 9.), steht als Sündermasse da und

wird nicht behandelt wie ein Volk des Königs, sondern wie schuld-

bedeckte Sträflinge, die aus der Gnade des Oberherrn gefallen sind.

Aehnlich bezeichnet sich Hiob als 3»»^, w’cil er als solcher behandelt

wird und dastebt (Job. 9, 29.). So gefasst schliesst sich die Angabe
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sehr gut . an die vorhergehende von den Schlägen der Vorsteher Is-

raels an. Zu B» als feniin. vgl. Jud. 18, 7. Jer. 8, 5. und zu

für r!K:?n Gen. 33, 11. — V. 17. 18. Der König weiset sie ab und

bezöchligt sie unter Berufung auf ihr Verlangen nach Festen der Läs-

sigkeit und Trägheit (V. 8.), sonst würden sie ja die Arbeit leicht

fertigen, "'«’i ‘jBn’!] eig. und die Bestimmung der Ziegeln werdet ihr

gehen d. i. die bestimmte Zahl davon liefern
,
ohne dass euch Stroh

gegeben w'ird. — V. 19. Diesen Befehl des Königs bringen die israe-

litischen Aufseher zu ihrem innigsten Leidwesen zur Ausführung, sie

sahen sich in Bösem, zu sagen] d. h. sic erblickten sich in Noth und
Pein, fanden sich in schmerzlicher Lage oder fühlten sich unglück-

lich, ihren -Volksgenossen sagen zu müssen, sie sollten von ihren Zie-

geln, dem täglichen Maasse (V. 13.), keine Abzüge machen. Das Suff.

BP« steht also reflexiv wie Jer. 7, 8. Ez. 34, 2. 8. 10. und 5^? be-

sagt in Unheil, Noth (Ps. 10, 6. Prov. 13, 17.); dafür ist ge-

wöhnlicher Ps. 107, 26. Prov. 17, 20. 24, 16. — V. 20. 2Y;‘ Sie

treffen aber bei ihrem Herausgehen aus dem königlichen Palaste Moses

und Aaron, welche da stehen zu ihrer Begegnung d. h. sich an den

Ausgang gestellt haben, um mit ihnen zusammcnzutrelfen (7, 14) und
bald zu erfahren, was sie beim Könige ausgerichtet haben. Sie ma-

chen den Brüdern Vorwürfe. Jehova sehe auf euch und richte] er'

fasse euch ins Auge und lasse nicht unbeachtet und ungeahndet, dass

ihr Unheil über das Volk gebracht habt. Zu von dem , welcher

Schlimmes vorhat, vgl. Job. 41, 26. 2 Reg. 14, 8. und Stellen wie
Ara. 9, 4. 8. Job. 16, 19. die ihr stinkend gemacht habt unsem
Geruch] uns in üblen Geruch gebracht, widrig und verhasst gemacht
habt (Gen. 34, 30.) bei dem Könige, dessen Augen uns nur noch
mit Widerwillen und Hass ansehen. Es ist so gut, als hätten sie den

Aeg)"ptern ein Schwert in die Hand gegeben, die Israeliten umzubrin-

gen. Denn durch ihre Forderung haben sie den bösen Willen der

Aegypter erregt, welcher jeden Anlass benutzen wird, Israel zu Grunde
zu richten. Pharao kann unter dem Vorw'ande, Israel sei lässig und
üppig, unerschwingliche Arbeiten auflegen; ihnen und den sonstigen

Mishandlungen muss das Volk erliegen. — V. 22. 23. Darüber wen-
det Moses sich an Jehova und stellt vor, warum er dem Volke, wel-

ches doch nichts verschuldet habe, solches Unheil widerfahren lasse

und warum er ihn gesendet habe, wenn er dieser Sendung nicht Er-

folg verschalTen wolle. Zu solcher Frage glaubt Moses sich berech-

tigt, da Jehova bis jetzt sein Volk noch nicht gerettet, vielmehr zu-

gelassen hat, dass Pharao dieses seil Mosis Forderung nur gemishandelt

habe. Zu sich wenden, kehren im Sinne von njs vgl. Hos. 7,

16. 11, 9. Ps. 35, 11. Im Hiph. zeigt sich diese Bedeutung noch

häuGger z. B. Dt.' 4, 39. Jes. 1, 25. Ps. 73, 10. Dan. 11, 18. »«b]

seil wie 4, 10.

Cap. 6, 1. Jehova beschwichtigt den Klagenden mit der Versich-

erung, nun solle er sehen, wie es Pharao gehen werde. Dieser wird
Israel nicht nur nicht ferner mishandeln, sondern es aus seinem Lande

entlassen (12, 31.), ja sogar auslreiben (12, 33. 39.), dies durch starke
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Hand d. i. vermöge der Macht Jeliova’s, die er bald zu fühlen be-
kommen soll. Dies geht auf die Plagen; sie werden nöthig, weil
Pharao auf Jehova’s Wort nicht hört, mithin durch Gewalt gezwungen
werden muss. — V. 2. Gott redet zu Moses und sagt zu ihm, er

sei Jehova, giebt sich ihm also als Jehova zu erkennen. Grade so
führt er sich bei Abraham und Jakob als Vk ein

,
wie er ihnen

erscheint (Gen. 17, 1. 35, 11.). An eine Golteserscheinung hat

man auch hier zu denken. Da beim Jehovislen sich Jehova dem
Moses bereits zu erkennen gegeben hat (3, 6. 13 f.), so ist die An-
gabe dem Elohislen zuzusprechen. Er berichtet hier das erste mal
von Moses und scheint zwischen dieser Stelle und 2, 23—25. eine

' kurze Nachricht von Mosis Geburt gegeben zu haben, welche aber

der Jehovisl mit Vollständigerem ersetzt hat. Diese Annahme ist je-

doch nicht grade schlechterdings nothwendig. Man kann sich sehr

wohl denken, dass der Verf. Moses als den bekanntesten und berühm-
testen Mann seines Volkes hier ohne vorherige Benachrichtigung von

seiner Herkunft einfuhrt, um an Jehova’s Beachtung des ägyptischen

Drucks die Bestellung Mosis zur Bettung unmittelbar anzuscbliessen

;

die genealogische Nachricht sollte gleich darauf folgen, jedoch erst

nach Erwähnung von Aarons Mitbestellung, um für die beUien Brüder
zusammen gegeben zu werden; — V. 3. Jehova bemerkt, er sei dem
Abraham, Isaak und Jakob erschienen Vks in GoU dem AUmächii-
gen seiend, bestehend d. h. als Gott der Allmächtige, lieber das

Belh essent. s. Ges. §.151. 3. di. Ew. §. 299. b. Der Elohist erzählt

von Gotteserscheinungen bloss bei Abraham Gen. 17, 1. und bei Jakob

Gen. 35, 9. 48, 3., nicht auch bei Isaak (s. Gen, 28, 4. 35, 12.);

die 3 Patriarchen sind also statt der Erzväter überhaupt genannt und
es liegt eine Einzelangabe statt der Zusammenfassung vor. doch nach
meinem Namen Ihat ich mich ihnen nicht kund] bezeichnete mich bei

meinem Erscheinen ihnen nicht als Jehova und sie lernten mich nicht

als Jehova kennen. Der Accus. wüe Gen. 3, 15. 41, 40. Der

Verf. nimmt 3 Stufen der GoltesolTenbarung und Gotleserkenntniss

an, beschränkt sich aber beim Nachweise derselben natürlich auf

Israel und die von Israel bis zu Adam hinaufführende Linie. Die erste

ist die Zeit vor Abraham. Den Patriarchen dieser Zeit war Gott nur
die Gottheit im Allgemeinen; damals trat er noch nicht bestimmter

denn als Gottheit überhaupt an den Menschen heran und in die mensch-
liche Erkenntniss ein; die damaligen Menschen erkannten ihn bloss

als höheres göttliches Wesen über sich, ohne genauere Begriffe von
ihm zu haben. Für diese Zeit braucht der Verf. daher nur die all-

gemeinste Gottesbezeichnung im A. T., den Namen ö‘'t7‘VK Gottheit

(von göttlich sein, einem Denom. von h» Gott), lässt aber Gott

sich niemals mit einem bei den Menschen einführen und
somit etwas näher offenbaren. Die zweite Stufe ist die Zeit von

Abraham bis Moses. Den Patriarchen dieser Zeit trat Gott näher

;

ihnen erschien er, was er vorher noch nicht gelhan; ihnen bezeich-

nete er sich als Vk den Starken, Gewaltigen' (yon stark sein

und “II» Gewalt üben)', sie hatten nicht bloss eine allgemeine Vor-
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slellung von iler GoUheit, sondern erkannten Gott bestimmte als den

Mäclitigen und Gewaltigen, neben welchem die von andern angenom-

menen Gottheiten die Macht nicht haben. Für diese Zeit behält der

Verf. in der Erzählung die Bezeichnung bei; der Name
findet sich bei ihm bloss im Munde Gottes (Gen. 17, 1. 35, 11.

Ex. 6, 3.) und in dem der Patriarchen (Gen. 28, 3. 48, 3.), welche

indess auch sagen (Gen. 28, 4. 39, 9. 40, 8. 41, 16. 25. 28.

32.). Parallel damit gehen die der vormosaischen Zeit angehörenden

edomilischen Redner im Buch Hiob, xvelche nur die Gottesnameu

Vk und •’ü» brauchen. Die dritte Stufe ist die Zeit seit Moses. Die-

ser erkannte vermöge göttlicher OIfcnbarung zuerst, dass der von den

Patriarchen vor Abraham als Gottheit im Allgemeinen und von den

Patriarchen seit Abraham als der Mächtige im Besonderen erkannte

Gott der einzige oder der allein wahre Gott sei. Ihm nämlich gab

sich Gott zu erkennen als nin*' den Seienden
^

also als den wirklich

exisiircnden Gott, neben welchem kein Gott weiter ist, wirklich exi-

stirt (s. z. 3, 14.). Von da an braucht der Verf. herrschend diesen

Gottesnamen. Dem Fortgänge der Gotteserkenntniss entspricht bei ihm

der Fortgang der Goltesverehrung; vor Abraham nur ein Wandeln mit

Gott (Gen. 5, 22. 24. 6, 9.), seit Abraham Beschneidung und Trank-

opfer (Gen. 17, 10 ff. 35, 14.), seil Moses Heiligthum, Priester, Opfer,

Feste und Reinigkcit, überhaupt ein ausgedehnter Cultus. Es ist ver-

gebliche Mühe, mit der klaren und bestimmten Ansicht des Elohisteii

die jehovistischen Erzählungen von der Gotteserkenntniss und Gottes-

verehrung der vormosaischen Zeit in Einklang zu bringen.' Uebrigens

s. über den Gebrauch der verschiedenen 'Gottesnamen 2'uch Genes.

5. XXXIH ff. — V. 4. 5. Gott bemerkt weiter, wie er mit den Vä-

tern einen die Verleihung Kanaans einschliessenden Bund geschlossen

(Gen. 17, 2. 4. 7f.) und das Seufzen der Kinder Israel gehört habe

(2, 24.), aber auch seines Bundes eingedenk sei, welcher ja für alle

Zeit mit den Erzvätern abgeschlossen worden ist (Gen. 17, 7. 19.),

mithin auch für die Nachkommen derselben gilt rr'*i3 wie Gen.

6, 18. — V. 6. Deshalb schreitet er ein und lässt den Israeliten

verkündigen, dass er sic aus den Lastarbcilen, unter welchen sie seuf-

zen, herausfuhren und aus dem ägyptischen Dienste retten werde.

Das soll Moses ihnen eröffnen im Namen Jehova’s. ich bin Jehova]

ich, der dies verheisst, bin der alleinige und wahre Gott (s. 3, 14.).

Bei der Verstocktheit Pharao’s (s. 4, 21.) aber wird er sie nur er-

lösen können mH ausgeslreeklem Arme d. i. mit einem Anne, welchen

er zum Angreifen und Schlagen ausgestreckt hat, also mit Erweisung

seiner Macht an den Aegyptern. Dieser Ausdruck ist dem Jehovisteii

fremd und dafür geläufig (s. 3, 19.), wie auch dem Deule-

ronomiker (Dt. 3, 24. 6, 21. 7, 8. 9, 26.34, 12.), welcher indessen

gern auch beide Ausdrucke verbindet (Dt 4, 34- 5, 15. 7, 19. 11,

2. 26, 8. vgl. 9, 29.). mit grossen GeritJilen] miter grossen die

Aegypter treffenden Plagen, in welchen Gottes Arm zur Bestrafung

der Aegypter sich thätig zeigt, Strafgerichte vollstreckt Ein nur beim

Elühisten 7, 4. 12, 12. Num. 33, 4. vorkommender Ausdruck. —
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V. 7. Jehova lässt weiter ankOndigen, dass er die Erlöseten sich

zum Volke nehmen und ihnen zu Gott sein wolle (s. Gen, 17, 7.)

und dass sie dann erkennen würden, der wahre Gott Jehova, der sie

aus Aegypten geführt, sei ihr Gott; ihre Befreiung aus der gewaltigen

Herrschaft Aegyptens, welche Jehova hier als sein Werk ankündigt,

dient ihnen zum Beweise, dass er in einem näheren Verhältnisse zu

ilinen steht und ihnen als Gott angehört Vgl. 16, 6. 12. — V. 8.

Jehova fügt noch hinzu, er w'olle sie bringen in das Land, in Belrefl'

dessen er seine Hand erhoben habe, es den Vätern zu gehen d. h.

welches er ihnen eidlich zugesichert habe. Das Erheben der Hand
war Gestus des Schwörenden (Gen. 14, 22.). Die Stelle scheint eine

Zulhat des Jehovisten zu sein. Denn 1) nur er hat von einer eidli-

chen Zusicherung des Landes erzählt (Gen. 24, 7. 26, 3. 50, 24.),

wie er denn überhaupt Gott gern schwören lässt (s. Gen. 22, 16.),

während der Elohist von dieser Form der Verheissung nichts sagt

und überhaupt solche Menschlichkeiten bei Gott meidet; 2) findet sich

vom Schwörenden nur noch Num. 14, 30. und nur

noch Dt 33, 4., also in nichtelohistischen Steilen. Auch dürfte »*'2^

vom Bringen des Volkes nach Kanaan beim Elohisten nicht Vorkommen,
während es den Andern sehr geläufig ist z. B. 13, 5. 11. 15, 17.

23, 20. Lev. 18, 3. 20, 22. u. ö. — V. 9. Moses verkündigt die

göttlichen Eröffnungen den Israeliten, diese aber hören nicht auf ihn,

schenken ihm keine Aufmerksamkeit und Beachtung, vor Kürze des

Geistes d. i. vor Kurzmüthigkeit, Ungeduld (Prov. 14, 29. Job. 21,

4. Mich. 2, 7.) und vor der harten Arbeit, deren Druck sie unmulhig

und ungeduldig machte. Sie glauben dem Worte Mosis nicht, indem
sie die Möglichkeit der Rettung nicht begreifen. Vgl. 14, 12. Ganz

anders, aber minder wahrscheinlich, ein andrer Erzähler 3, 18. 4, 31.

— V. 10. 11. Nach der Eröffnung an das Volkerhält Moses Befehl,

sich zum Könige zu begehen und zu ihm zu reden, dass er entlasse

die Kinder Israel aus seinem Lande] d. h. sie frei gebe, so dass

sie Aegypten verlassen und wohin sie wollen ziehen können. So die

glaubhaftere Ueberlieferung beim Elohisten (7, 2. 9, 35. 11, 10.), die

auch ein anderer alter Erzähler gibt (4, 23.). Nach ihr forderte

Moses die gänzliche Entlassung Israels aus der ägyptischen Herrschaft

und führte, als er mit seinem Verlangen nicht durchdrang, sein Volk

eigenmächtig hinweg, indem er einen Zeitpunkt benutzte, wo die

Aegypter sich in grossen Nöthen befanden (14, 8. Num. 33, 3f.);

Israel halte keine Genehmigung des Königs, sondern entzog sich der

ägypt. Herrschaft. Ganz natürlich erscheint daher das Nachselzen

Pharao’s, welcher die aufsätzigen Unterlhanen züchtigen und in seinen

Dienst zurückführen wollte. Von der Forderung einer bloss zeitwei-

ligen Entlassung zu einem Opferfeste, von der Genehmigung des Königs,

von der Reue über diese Genehmigung und von der Beraubung der

Aegypter durch die Ausziehenden (s. 3, 18.), weiss der Elohist nichts.

wie Gen. 41 ,
46. — V. 12. Moses wendet ein,

die Israeliten hörten nicht auf ihn, noch weniger werde der König

ihn hörend, i. ihn auch nur anhören (Gen. 23, 6. 11. 15), geschweige
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(la«5s er auf ihn hörte. Moses ist ja varhäutig der Uppen
d. h. er hat einen vorhäutigen Mund. Der Ausdruck steht noch V. 30.

und wird von den LXX aXoyog sprachlos und iaxvogxovog sloUemdj
* O * vT »

vom Syr. stoUernd, von Onk. ‘-•'is- schwerredig,

von Jonath. hh'o'o •'»j? harlredig^ von Venel. Gr. ßccQvg rct

Symm. ov xa&a^ov tw gtO-eypatt, ähnlich von Saad. und Ar. Erp.

gedeutet, von Sam. Aquil. Thcod. Vulg. wörtlich wiedergegehen und
also unerklärt gelassen. .Jedenfalls ist er uneigentlich zu verstehen,

nicht grade von zu langen Lippen {Gesen. Thes.). Das vorhäulige Ohr
ist ein solches, welches nicht aufmerken kann (Jer. 6, 10.) und nicht

oder nur schwer hört (Jer. 5, 21. Jes. 6, 10.), indem es gleichsam

umschlossen und verhüllt, nicht frei und offen ist, und das vorhäutige

Herz ein solches (Lev. 26, 41. Dt. 10, 16. Jer. 4,4. 9, 25.), welches

sich guten Eindrücken unzugänglich und unempfänglich vcrschliesst, indem

es gleichsam initFett überzogen und bedeckt ist (Ps. 119, 70. Jes. 6, 10.).

Darnach muss ein vorhäutiger Mund ein solcher sein, auf welchem
Schwerfälligkeit und ünheholfenheit lastet, der sich nicht frei und

geläufig bewegt, nicht leicht und fliessend spricht. So gefasst trifft

die Angabe zusammen mit 4, 10. Tri?r' 'sbV] geht sonst gewöhnlich

auf die heiligen Orte, hier und V. 30. auf den Platz, wo nach V. 2.

Jehova dem Moses erschienen war. Dort vernimmt Moses die göttli-

chen Befehle. — V. 13. Diesen Einwand erkennt Jehova an und ent-

bietet nunmehr Moses und Aaron zusammen an Israel und Pharao.

Der unberedte Moses erhält also in Aaron einen Gehilfen, dessen Auf-

gabe 7, 1 f. folgt. — V, 14—27. Angclangt hei dem berühmten Rrü-

derpaare, welches zur Zeit der Befreiung an der Spitze des Volkes

stand, findet der Verf. es am Orte, eine Nachricht über die Abstam-

mung desselben zu gehen, um dann ihre Berufung weiter zu erzählen.

Diese Stammtafel ist keinesweges ein abgerissenes Stück {Clerk.) oder

ein au unpassender Steile stehendes abgerissenes Fragment eines grö-

sseren Stammbaums (Vater Comm. 111. S. 444 f.) oder die Einschaltung

irgend eines Sammlers (de Welte Beilr. II. S. 191.) oder aus einer

Randbemerkung in den Text hiiieingetragcn {Jahn Einl. II, 1. S. 61.),

sondern ganz angemessen hier angeschlossen. Der Verf. w^ollte die

Erzählung bis zur ersten Erwähnung des Aaron , welcher als Mosis

älterer Bruder und Gehilfe sowie als erster Priester Israels und als

Stammvater der hebräischen Priesterschaft eine besondere Wichtigkeit

hatte und von dessen Nachkommen in der Folge noch Vieles berich-

tet werden sollte, fortführen und erst daun die Herkunft der beiden

Bruder darlegen. Dieser Verfasser ist aber kein anderer als derElohist;

ihn machen die geordnete Ausführung der Stammtafel, die Zeitangaben

und die Sprache kenntlich. Die Stammtafel umfasst von Levi bis Mo-

ses, beide milgerechnet, bloss 4 Generationen und reicht also bei

Weitem nicht aus, den Zeitraum von 430 Jahren des Aufenthalts der

Israeliten in Aegypten auszufüllen. Sie enthält also schwerlich alle

Mittelglieder. Der Verf. aber fand die Genealogie : Levi—Kahalh—Am-

rara—Moses bereits als eine angenommene und feststehende vor und

Hdb. z. A. T. XII. 4
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nahm sic auf, ohne den Versuch zu machen, sic mit den 430 Jahren

in Einklang^zu bringen. Melir z. 12, 40. — V. 14. 15. Diese sind

die Häupter ihrer y’’aterhäuser] d. h. diese stehen an der Spitze der

Stammhäuser, welchen Moses und Aaron angchören. axT's] hezeicli-

net in den Stammtafeln eine (lemcinschaft, welche von einem gemein-

samen Stammvater abstamml und nach ihm sich nennt, und wird

im Sing, ziemlich selten gebraucht (Num. 3, 24. 30. 35. 17, 17. 25,

14 f. Jos. 22, 14. 1 Chron. 23, 11. 24, G. 2 Chron. 35, 5.); viel

häufiger findet sich der Plural welcher wie n*«? Höhen-

häuser 2 Reg. 17, 29. 32. und r*'? Götren/muser l Sam. 31,9.

gebildet ist Gesen. §. lOG. 3. Ew, §. 270. c. So muss die Bezeich-

nung auch genommen werden, wenn von den rt'iaK eines einzel-

nen Slammoherhaupts geredet wird (Num. 1, 4. 44. 2, 34.); es sind

da die r’*'? gemeint, welche den Stamm ausmachen und als Stamm-

abthcilungcn dem Haupte des (iianzen angehören. Der Ausdruck ist

keinesweges terminus technicus für eine bestimmte verwandtschaftliche

Gemeinschaft, wie gewöhnlich angenommen wird, sondern umfasst bald

mehr bald weniger; er kommt vor 1) von den israelitischen Stammen,

deren jeder aus den Nachkommen eines der Söhne Jakobs bestand

(Num. 17, 17. Jos. 22, 14.) und ist in diesem Falle einerlei mit =5?

oder oder nü’s Stamm der Väter jemandes (Num. 1, 16.

47. 13, 2. 2G, 55. 33, 54. 36, 4. 7.) d. i. von seinen Vorfahren

ahstammender väterlicher Stamm, 2) von den Slammabthcilungen, deren

jede aus den Nachkommen eines der Enkel Jakobs bestand (Num. 3,

24. 30. 35. 2G, 2.) und sonst auch genannt wird, 3) von

minder umfassenden verwandtschaftlichen Gemeinschaften, welche von

einem Urenkel oder noch späteren Nachkommen Jakobs abstammten

(1 Chron. 7, 7. 23, 11. 24, 6. u. a. m.). Die n-ax r^'a des Moses

und Aaron sind demnach der Stamm Levi, dessen 3 Ablheilungen und

deren Unterabtheilungen, und die Häupter der sind Levi als

Stammvater des Ganzen, Levi’s 3 Söhne als Stammväter der Ablhei-

lungen und Levi’s Enkel als Stammväler der Unlerabtlieilungen. Ru-

hen, Simeon] wie Gen. 46, 9 f. Geschlechter] dazu waren die Söhne

Rubens und Simeons in der Zeit bis auf Moses geworden. Mit rinw»

werden hier wie anderwärts die Nachkommenschaften von den einzel-

nen Enkeln Jakobs bezeichnet (Num. 26, 5 ff. Jos. 7, 14. 17.), bis-

weilen aber auch die von Jakobs Urenkeln (V. 17. 19. Num. 3, 18 If-

26, 58.) oder noch späteren Nachkommen (V. 24. 12, 21. Num. 36,

1.). Uebrigens beginnt der Verf. mit Jakobs erstem und zweitem Sohne

Ruhen und Simeon, um die genealogische Stellung deutlich zu machen,

welche der dritte Sohn Levi unter Jakobs Söhnen einnahm. — V. 16.

langt er bei Mosis und Aarons Stammvater Levi und dessen Söhnen

Gerson, Kahalh und Merari an, um deren Nachkommenschaften weiter

anzugeben. smVnV] eig. nach ihren Zeugungen, Ursprüngen (1- h-

nach ihrer Abkunft von Levi (Gen. 10, 32.25, 13.), wobei besonders

an die Allersfolge gedacht ist wie 28, 10. Bei Levi und den fol-

genden Gliedern der von Levi auf Moses und Aaron führenden Linie

gibt er das Lebensalter an. In der Genesis sind diese Angaben im

4

i
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Ganzen an die Linie der Erstgeburt geknüpft (s. Genes. S. VIII ff.),

hier an die Linie des Drittgehornen, dessen Nachkommenschaft an die

Stelle der Erstgebornen trat (Num. 3, 12. 41. 45. 8, 16 ff.) und
durch das Priesterthum der erste Stamm in Israel wurde. Der Verf.

bemerkt aber hier nicht, in welchem Lehensjalire jeder seinen Erst-

gebornen zeugte und gewährt also nicht wie in der Genesis einen

chronologischen Zusammenhang. Verinuthlich fand er die Altersangaben

vor und behielt sie hei. Auf eine Berechnung der Zeugung jedes

Erstgebornen verzichtete er, weil er einsah, dass dann das chronolo-

gische Misverhältniss zwischen den 4 Geschlechtern von Levi bis Mo-
ses und zwischen den 430 Jahren des Aufenthalts in Aegypten noch
schärfer hervortreten würde. — V. 17— 19. Levi’s Enkel oder die

Söhne des Gerson, Kahath und Merari. Die Geschlechter des Leviten

sind die Nachkommenschaften der einzelnen Enkel Levi's; von ihnen

machten immer einige eine der 3 Abtheilungen der Gersoniter, Kaha-

thiter und Merariter aus, welche zusammen den Stamm der Leviten .

bildeten (Num. 3.). — V. 20—22. Levi’s Urenkel in der Linie des

Kahath oder die Kinder der 4 Söhne des Kahath, des Grossvaters Mosis

und Aaron’s. Kahath’s erster Sohn Amrara nimmt sich Jochebed zum
Weibe, seine Muhme, eine Tochter des Levi (2, 1.) und somit

Kahath’s Schwester, Amrara’s Tante (Num. 26, 59.). Eine solche Ehe
verbot spater das Gesetz (Lev. 18, 12.), weshalb LXX und Vulg. die

zu einer Tochter des Bruders Kahaths machen. Allein in der

vormosaischen Zeit herrschte eine grössere Freiheit und Abraham
hatte seine Schwester zum Weibe (Gen. 20, 12.). Zu Aaron und
Mose fügen hier Sam. LXX und Syr. noch deren Schwester Mirjam

hinzu
,

offenbar aus Num. 26, 59. Mit der Altersfolge der 3 Ge-

schwister verhält es sich also. Von den beiden Brüdern war Aaron

der ältere, weshalb ihm auch das Priesterthum eingeräumt wurde (28,

1 ff.)
; er zählte beim Auszuge 83, Moses nur 80 Jahre (7, 7.) ;

er

starb im 40. Jahre des Auszugs 123 Jahr alt (Num. 20, 28. 33,

38 f. Dt. 32, 10.), Moses folgte 120 Jahr alt in demselben Jahre

nach (Dt. 34, 7.). Aelter als beide Brüder war Mirjam. Denn sie wird

2, 8. schon hei Mosis Geburt als ein heranwachsendes Frauenzimmer

bezeichnet und starb noch vor Aaron (Num. 20, 1.). Kahath’s zwei-

ter Sohn Jizhar erzeugt 3 Söhne, von denen Korah und sein Anhang
beim Zuge in der Wüste hervortreten (Num. 16. 26, 9 ff.); von Ka-

haths drittem Sohne Hebron weiss der Verf. keine Kinder zu nennen,

führt aber später sein Geschlecht an (Num. 3, 27. 26, 58.); Kahaths

vierter Sohn Ussicl hat drei Söhne, von denen die beiden ersten spä-

ter wieder crw’älmt werden (Lev. 10, 4. Num. 3, 30.). — V. 23

—

24. Levi’s Urenkel in der Linie des Kahath, soweit sie genannt wer-

den sollen. Aaron nimmt sich Elisaba aus dem Stamme Juda zuin

Weihe, die Tochter Amminadabs und Schwester des Nahesson, der

beim Zuge in der Wüste Haupt des Stammes Juda w^ar (Num. 1,7.
2, 3. 7, 12.); er zeugt mit ihr 4 Söhne. Nadah und Ahihii bestie-

gen mit Aaron den Sinai (24, 1. 9.) und wurden nebst Aaron und

dessen übrigen Söhnen Priester (28, 1.), starben aber vor dem Vater,

r
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ohne Kinder zu hinlerlassen (Lev. 10, 1 f. Num. 3, 4. 26, 61.)*

Eleasar stand bei Lebzeiten Aarons den Leviten vor (Num. 3, 32.),

batte andre priesterlicbe (lescbaftc zu verrichten (Nuni. 17,2. 19,3.),

wurde des Vaters Nachfolger im Oberpriestertbume (Num. 20, 26. 28.

26, 1 ir. 31, 12 f. 32, 2. 28. 34, 17. Dt. 10, 6.), verlbeille mit

.losua das eroberte Land (Jos. 14, 1. 19, 51. 21, 1.) und slarb spä-

ter als Josua (Jos. 24
,

33.). Ilhamar stand ebenfalls den Leviten

vor, tritt aber sonst im Pentat. nicht hervor (38, 21. Num. 4, 28.

33.). Die Söhne Korab’s gingen nicht mit ihrem Vater unter und es

gab ein Ge.scblecbt »1er Korabilen (Num. 26, 11. 58 ). — V. 25. Zu-

letzt erwähnt der Vrf., dass Eleasar mit einer der Töchter Pulicls,

eines nicht weiter genannten Mannes, den Pinehas erzeugt habe. Die-

ser kommt noch öfters im Pent. vor (Num. 25, 6 fl‘. 31, 6. Jos. 22,

13.) und war in der ersten Dichlerzcit Oherpriesler (Jud. 20, 28.).

Da der Vrf. Aarons Geschlecht nur bis auf Eleasar und Pinehas ver-

folgt, so wollte er wohl den Faden der Erzählung in seinem Geschichts-

werke nur bis auf die Zeit dieser Männer hcrabföhreu, also nur eine

Tr- und Vorgeschichte bis etwa auf Josua gehen. für

r‘3s 'rs*;. wie Num. 31, 26. 32, 28. 36, 1. Jos. 14, 1. 19, 51.

21, 1. und sehr oft in Chron. Esr. u. Neh.; die elliptische ßezeichnung

ist sogar viel gewöhnlicher als die vollständige V. 14. Num. 7, 2.

1 Chron. 5, 24. 7, 7. 9. 40. — V. 26. 27. Zum Schlüsse weiset der

Vrf. noch mit Nachdruck auf diejenigen hin, um deren willen er die

Stammtafel gegeben hat. das ist Aaron und Moses^ so steht es um
die Abstammung und Verwandtschaft, um die genealogische Stellung

jener beiden bedeutenden Männer, welche von Jehova Auftrag zur

Wegfuhrung Israels aus Aegypten erhielten und demgemäss zu Pharao

redeten. Dass so nur Einer schreiben konnte, welcher aus späterer Zeit

geschichtlich auf Moses und Aaron zurückwies, ist klar. Zu vgl.

Gen. 10, 12. Lev. 25, 33. Jos. 9, 14. arxau-^sj] nach ihren Schaaren
wie 12, 51. heim Elohisten, der aber sonst gewöhnlich ssrkax? sagt,

z. B. Num. 1, 3. 52. 2, 3. 9 fl*. 10, 14. 18. 22 ff. 33, l. “Er al-

lein braucht diesen Ausdruck von den Israeliten (7, 4. 12, 17. 41.),

nicht auch der Jehovisl. Gemeint sind damit die einzelnen Abtheilun-

gen, in welche die Stämme nach den verschiedenen Stammvätern zer-

fielen; abtheilungsweise geordnet sollen die Israeliten fortziehen..

Achnlich der Jehovist 13, 18. — V. 28—30. Der Vrf. kehrt zur Be-

stellung Mosis zurück und wiederholt '3k aus V. 2.; es kommt
ihm aber hier vornämlich auf die wegen Mosis Unberedlheit nölhige

Mitbestellung Aarons und auf das Verhältniss der beiden Bruder zu
' einander bei der Sendung zu Pharao an. Die Stelle ist daher Fort-

setzung von V. 10—13. Zu eig. am Tage^ mit dem Verb. fin. .

als vgl. Lev. 7, 35. Ps. 18, 1. und über V, 30. s. V. 12.

Cap. 7, 1. 2. Jehova bestellt Aaron als Redner vor Pharao.

Er macht Moses zu Gott für Pharao und Aaron zu Mosis Propheten

d. h, wie Gott Eröffnungen, Ankündigungen und Forderungen an die

Menschen erlässt und sich dabei eines Propheten als Organes bedient,

durch welches er sich vernehmen lässt, so soll 3Ioses Eröffnungen
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und Forderungen an Pharao richten, aber durch Aaron als den Red-

ner; er soll, was ihm Jehova gebietet, dem Aaron mittheilen und die-

ser es dem Könige vortragen. Demnach wurde Moses auch für Aaron
zu Gott (s. 4, 16.); der Verf. bemerkt dies jedoch nicht, weil er hier

hauptsächlich die Stellung jedes der beiden Brüder Pharao gegenüber
angeben will. Dem ganzen Verhältniss entspricht die Stellung Aarons
bei den ersten Wundern; er verrichtet sie auf Mosis Geheiss (V. 9.

19. 8, 1.), wie auch Gott seine Boten Wunder thun lässt. Ob übri-

gens V. 1 rein elohistisch ist, sicht dahin; kommt sonst beim
Clohisten nicht vor. — V. 3. 4. Jehova wird aber Pharao’s Herz ver-

härten und ihn nicht auf Moses und Aaron hören lassen (s. 4, 21.),

daher zur Durchführung seines Willens seine Zeichen und Wunder in

Aegypten zahlreich machen, seine Hand an Aegypten geben d. h. sic

an Aegypten bringen, dieses also feindlich anlasten (3, 20. 9, 3.) und
so nur unter grossen Gerichten (6, 6.) die Ausführung bewirken.

meine Schaaren] s. 6, 26. auch V. 9. 11, 9. 10. beim Elo-

histen und 4, 21. bei einem andern allen Erzähler; der Jehovist

braucht nur für diesen Begriff z. B. 4, 8. 9. 17. 28. 30. 8, 19.

10, 1. 2. — V. 5. Das bringt die Aegypler zur Erkenntniss. Wenn
Jehova seine Hand über Aegypten ausstreckt (6, 6.) und mit Gewalt

Israel hinwegführl, dann erkennen die Aegypter, dass er Jehova d. i.

der wahre Gott (s. 3, 14.) ist, zumal ihre Göller ja selbst dem Arme
Jehova’s erliegen werden (s. 12, 12.). Diese Folge sollen die Gross-

Ihaten Jchova’s bei den Aegyptern liaben (14, 4. 18. 7, 17. 8, 6. 18.

9, 14.), aber auch bei den Israeliten (10, 2.). — V. 6. 7. Moses

und Aaron thun, wie Jehova geboten d. h. führen den göttlichen Auf-

trag aus. Die Angabe geht auf die ganze Verhandlung mit Pharao

und greift vor. i»:? is] gehört der breiten Schreibart des Elohisten

an Gen. 6, 22. bei ihrem Reden] ihrer Verhandlung mit Pharao.

Ueber das Alter der Brüder s. z. 6, 20.

Cap. 7, 8— 12, 36.

1. Die ägyptischen Plagen, welche Jehova verhängte, um seiner

Forderung Befolgung zu verschaffen und die Befreiung seines Vol-

kes aus Aegypten zu bewirken. Die älteste Ueberliefening davon ist

folgende. Den Plagen ging ein Zeichen voran, welches Moses und

Aaron als Gollesbolen beglaubigen und ihr Verlangen als einen gött-

lichen Befehl beurkunden sollte. Aaron warf seinen Stab vor Pharao

hin und verwandelte ihn in eine Schlange, was jedoch auf Pharao

keinen Eindruck machte (7, 8— 13.). Nach dem vergeblichen Zei-

chen schritt Jehova zu Plagen. Aaron schlug mit seinem Stabe

den Strom und alle Wasser Aegyptens verwandelten sich zu Blut

und wurden untrinkbar und stinkend, so dass auch die Fische star-

ben (7, 19— 22.). Auf -ähnliche Weise führte Aaron weiterhin

die Frösche aus den Wassern herauf und sic bedeckten das Land

(8, 1— 3. und V. 11 von an.). Die genannten 3 Zeichen vollzog
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Aaron uiil seinem Stabe, jedesmal auf Gehciss des Moses, der immer

von Jebova Uefelil dazu crbiell; die ägyptischen Hierogranimaten aber

machten sie nach und Pharao willfahrte der Forderung der beiden

Brüder nicht. Nach ihnen schlug Aaron von Moses in Folge göttli-

chen Befehls aufgefordert mit seinem Stabe den Staub Aegyptens und

verwandelte ihn in Mücken, welche an Menschen und Vieh waren.

Die Uierogrammaten versuchten dasselbe, brachten aber nichts zu

Wege und leiteten die Plage von den ägyptischen Göttern ab
;
Pharao

blieb unbeweglich (8, 12— 15.). Hierauf nahmen auf Jehova’s Befehl

die Brüder ihre Hände voll Ofenruss, welcher von Moses gegen den

Himmel gestreut zu Staub wurde und einen entzündlichen Ausschlag

an Menschen und Vieh hervorbrachte. Auch dieses Zeichen konnten

die Hierogranimaten nicht nachmacheii, litten vielmehr selbst an der

Plage, Pharao aber gab gleichwohl nicht nach (9, 8— 12) und enl-

liess die Israeliten nicht (9, 35.). Er verstockte sich trotz aller Zei-

chen, welche Moses und Aaron vor ihm verrichteten (11, 9. 10.).

Jehova schritt zur letzten Plage, zur Tödtung aller menschlichen und

thierischen Erstgeburten Aegyptens, welche er selbst vollstreckte, nach-

dem er zum Andenken an die Verschonung der Israeliten dabei und

an ihren Abzug aus Aegypten das Passah und Ungesäuerte eingesetzt

hatte (12, l-*-23. 28.). Er erwirkte damit zwar keine Entlassung

von Seiten des Königs, aber doch das Entweichen seines Volks aus

Aegypten. Dass diese Berichte von einem und demselben Erzähler

herruhren, ergibt sich schon aus ihrem gleichmässigen Zuschnitte und
aus der schönen Planmässigkeit, welche sich durch sic hindurchzieht,

und dass sie dem Elohisten angehören, lehrt die Forderung einer

gänzlichen Freigebung Israels (9, 35. 11, 10.), der W'understab in

Aarons Hand (7, 10. 20. 8, 2. 13.), die Vorführung der Hierograin-

maten als Wunderthäter (7, 11. 22. 8, 3. 14. 15. 9, 11.), die Ge-

richte an den ägyptischen Göttern (12, 12.) und die Ausdrucksweise

z. ß. für »nj beim Jehovisten 7, 9. 10. 12., 7, 9. 11, 9.

10., 7, 11. 22. 8, 3. 14. 15. 9, 11., mit ^ 7, 13. 22.

8, 11. 15. 9, 12. 11, 9., 7, 19., besonders Cap. 12., z. B.

DOS, HMD und "ES gemäss V. 4., i*»»
V. 6., Person V. 1.

15. 16. 19., b’'i:e» V. 12., BS"nV-r*> und Aehnliches V. 14. 17, 21.,

aVs rjn V. 14. 17., «"nn oesn np“S3 V. 15. 19., s;-:P V. 16.,

D3t:? selbig und von den Israeliten V. 17., Vsa V. 20
und -js V. 28.

2. Diese vom Elohisten erzählten Zeichen schliessen sich alle

genau an die Naturverhällnisse Aegyptens an und es beiindet sich unter

ihnen keines, welches nicht ganz besonders zu Aegypten passte; sie

stellen sich zwar als ausserordentliche Ereignisse, als göttliche Wun-
der dar, aber doch als solche, welche der Eigenthümlichkeit Aegyp-

tens entsprechen. Ihre Zahl beträgt fünf, wenn man das vorgängige

Beglaubigungszeichen nicht mit rechnet; die Fünfzahl ist auch sonst

bei ägyptischen Dingen häufig (s. Gen. 43, 34.). Sie treten in ange-

messener Reihefolge ein, wenigstens die 5 Plagen, nämlich die Was-
serverwandlung zu Ende des Juni (s. 7, 20.), die Frösche im Sep-

I

I

f
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leniber (s. 8, 2.), die Mücken im Oktober oder iNovember (s. 8, 13.),

der Ausschlag im Marz (s. 9, 10.) mul die Pest, die allemal im .luni

wieder aufliörl, im April (s. 12, 29.). Die gölllichen Gericlile iu»

den Aegyplerii erfüllen also etwa ein Jahr wie das Slrafgerichl der

Siiiinuth (s. Gen. S. 74.). Die einzelnen Berichte folgen allerdings

sehr unvermittelt und unverbunden auf einander, wie es in der ein-

fachen und schlichten Weise dieses Erzählers liegt; aber es leidet

doch keinen Zweifel, dass der Verf. sich die Plagen nicht als Scl)lag

auf Schlag erfolgt dachte, sondern nach angemessenen Zwischenräu-

men, in welchen Jehova dem Könige Zeit zur Besinnung und rechten

Entschliessung liess (s. 7, 19.). ln dem Verlaufe der Zeichen gibt

sich ein planmassiges Aufsleigen vom Geringeren zum Grosseren zu

erkennen. Dies a) hinsichtlich der Sachen an sich. Das erste Zei-

chen ist noch gar keine Plage, die Verwandlung des Wassers zu Blut

schon unbequem, aber doch noch erträglich, die Herbeiführung der

widrigen Frosche sehr lästig, die der stechenden und peinigenden

Mücken ein unerträgliches l'ebel, der entzündliche Ausschlag eine un-

mittelbare Antastung der Personen, daher auch erst nach längerem

Zwischenräume eintretend
,

die Pest ein AngrifV auf das Leben
,

das

höchste irdische Gut. Schön zeigt damit der Verfasser, wie Jehova

immer schärfere Mittel anwendete, um Pharao zur Entlassung zu be-

stimmen. Dasselbe Aufsteigen zeigt sich b) hinsichtlich der Urheber.

Die unterste Stelle nimmt Aaron ein, welcher bloss als Begleiter, Bed-

ner und Thaumaturg des Moses wirkt (s. 7,2.); er vollzieht mit sei-

nem Stahe das vorgängige Zeichen und die 3 ersten Plagen, aber

immer nur auf Geheiss seines Bruders
,

der ihm als unmittelbarer

Gottgesandter übergeordnet ist. iS'ach ihm tritt Moses ein und führt

die 4 Plage herbei, welche die Personen selbst angreift. Zuletzt

kommt Jehova, der höchste Urheber des Bcfreiungsplans und Sender

des Moses
;
er durchzieht Aegypten und schlägt als Herr des Lebens

und Todes die Erstgeburt
;
er vollstreckt selbst die 5 und letzte Plage.

Endlich tritt die Steigerung auch c) hinsichtlich der Hierogrammaten

hervor. Die Zeichen mit dem Stabe, dem Wasser und den Fröschen

machen sie als Pharao’s Thaumalurgen dem Aaron nach, nicht aber

das folgende mit den Mücken, wo es sich um Hervorbringung lel)en-

diger Wesen handelt, welche allein vom lebendigen Gotte abhängt,

noch weniger das darauf kommende von Moses bewirkte des Aus-

schlages, von welchem sie selbst befallen werden
;
am wenigsten kön-

nen sie Tod und Verderben herbeiführen. Die ganze elohistische

Darstellung ist wue Gen. 1 ein Muster durchdachter Planmässigkeil

und klarer Ordnung, daher auch leicht und sicher aus dem Gesammt-

gemälde von den ägyptischen Plagen auszuscheiden.

3. Der Jehovist hat sie weiter ausgeführt und vervollständigt,

indem er Iheils Zusätze zu den elohistischen Plagen gemacht, Iheils

noch 5 weitere Uebel hinzugefügt hat, so dass die Gesamralzahl der

ägyptischen Plagen 10 beträgt (s. Genes. S. 3.). Zum Zeichen mit

dem Stabe und der Schlange fügt er nichts hinzu, wohl aber zur

Wasserverwandlung eine Ankündigung dieses Uebels durch Moses (7,
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14— 18.) und eine Nachricht über die Dauer desselben und das Ver-

hallen der Aegypter dabei (7, 23—25.). Die Frosclie lässt er eben-

falls durch Moses besonders ankündigeu (7, 26—29.) und berichtet

dann, wie Pharao in der Nolh die Bruder gerufen, ihre Fürbitte ver-

langt und die Entlassung der Hebräer versprochen, aber nach dem
Weichen des Uebels nicht Wort gehallen habe (8, 4— 11, a.). Die

Mückenplage berührt er nicht, reiht aber an sie zwei 'andere Plagen

an, seine beiden ersten oder die 4 und 5 in der Gesauimtzahl, näm-

lich die Fliegen, welche der Ankündigung Mosis gemäss von Jehova

lierbeigefübrt werden, ganz Aegypten und alle Häuser der Aegypler

anfüllen und Pharao zu denselben Schrillen wie bei den Fröschen,

aber nicht zuiii Worthallen bringen (8, 16— 28.) und ein Viebslerben,

welches Moses gleichfalls ankündigl und Jehova verhängt, aber ver-

geblich (9, 1— 7.). Zum Ausschlage macht er keinen Zusatz, lässt

aber auf ihn seine weiteren 3 Plagen folgen, die 7, 8 und 9 in der

ganzen Reibe, nämlich den Hagel, welcher Menschen und Vieh er-

schlägt, die Felder und Pllanzungen verwüstet und Pharao zu Bitten

und Verheissungen nötbigl, aber so wenig wie früher zur Entlassung

des Volkes bestimmt (9, 13—34.), die Heuschrecken, welche das

ganze Land bedecken, alles Uebrige fressen und den König zu Bitten

und Versprechungen zwingen, die er aber auch diesmal nicht erfüllt

(10, 1—20.) und die Finsterniss, welclke drei Tage in Aegypten

herrscht und nicht mehr bewirkt, als die vorhergehenden Plagen (10,
21—29.). Hagel und Heuschrecken werden von Moses besonders an-

geküiidigt und mit dem Stabe herbeigeführt, die Finslerniss mit der

Hand ohne Ankündigung. Beim Sterben der Erstgeburt trilfl er wie-

der mit dem Elohisten zusammen und lässt cs durch Moses ankündi-

gen (11, 1—8.), fügt zur elohistischen Passahvorschrift eine Eiirschär-

fung hinzu (12, 24—27.), und berichtet zuletzt, wie Jehova die Erst-

geburt Aegyptens schlägt, Pharao den Abzug des Volkes zur Festfeier

genehmigt und Israel gedrängt und getrieben den eingemachten Teig

ungesäuert mitnimmt, nachdem es sich vorher von den Aegyptern kost-

bare Geräthe und Kleider hat geben lassen (12,29—36.). In diesen

Abschnitten entscheiden gegen den Elohisten und für den Jehovisten

die Forderung einer bloss zeitweiligen Entlassung des Volkes zu einem

Opferfeste (7, 16. 26. 8, 16. 23 f. 9, 1. 13. 10, 3. 7 If. 24 fl*.

12, 31 f.), der Wunderslab in Mosis Hand (7, 15. 17. 9, 23. 10,

13.

), der Umstand, dass Aaron Moses nur begleitet, aber kein Zeichen

verrichtet (8, 4. 8. 21. 9, 27. 10, 3. 8. 16.), die Ausbeulung der

Aegypler durch die Hebräer (11, 2 f. 12, 35 f.), die Entlassung des

Volkes von Seiten Pharao’s (11, 8. 12, 31 f.), das Ilinausdrängen

des Volkes (11, 1. 12, 33.), das Mitnehmen des Teiges (12, 34.),

und die Ausdrucksweise z. B. der Name Gosen 8, 18. 9, 26., tas

und vom Herzen 7, 14. 8, 11. 28. 9, 7. 34. 10, 1., wofür der

Elohist nur plJn und p»" bat, und »^3 für 7, 15., ns-ty

7, 16., das prophetische ns 7, 17. 8, 16. 9, 1. 10, 3. 11,

4., 7, 23. 10, 6., das Adj. 7, 27. 9, 2. 10, 4., p"^ für

8, 5. 7. 24. 25. 9, 26. 10, 17. 2*4., p?s und 8, 8. 11, 6. 12,
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30., und 8, 16. 9, 13., 8, 18. 25. 9, 17.,

Bwn dasmal 8, 28. 9, 14. 27. 10, 17., rras-p 8, 22., ‘^^aya 9, 14.

16., a^^Ni 9, 16., ^an 9, 20. 21., a»y 9, 22. 25. 10, 15.,

rüp vom Donner 9, 23. 28. 29. 33. 34., ts^a seil 9, 24., die Endung

9,

28—30. 11, 7., 9, 30. 10, 7. 12, 34., 'r,^'r, 10, 7.,

10,

11. 11, 1., K3 lö, 11. 17. 11, 2., 10, 28.,

11, 2., ]n 1^3 11, 3. 12, 36., aViy ty 12, 24, ?^
7'*ay von einer ein-

zelnen religiösen Feier 12, 25., die Wendung 12., 26 f., in)?

12, 27., vom Gefängnisse 12, 29., nVb® 12, 34 f. und 12, 36.

4. Die vom Jeliovisten Iiinzugefuglen Plagen entsprechen eben-

falls den ägyptischen Verhältnissen, besonders indessen doch nur die

Fliegen und die Finsterniss
,

minder das Viehslerben
,
der Hagel und

die Heuschrecken, welche Uebel zwar in Aegypten Vorkommen, dieses

Land aber nicht grade auszcichnen. Sie schliessen sich meist gut an

die eloliistischcn an und stehen in angemessener Reihefolge
;

die Flie-

gen gehören den Herbstmonaten an (s. 8, 20.), der Hagel dem Ja-

nuar (s. 9, 25. 32.), die Heuschrecken dein Felu uar (s. 10, 15.) und

die Finsterniss dem ätärz (s. 10, 23.). Nur darin dürfte ein Miss-

verhältniss anzuerkennen sein, dass Hagel und Heuschrecken dem Aus-

schlage nicht vorangehen, sondern folgen. Von diesen Zeichen ver-

richtet Aaron kein einziges; er kommt als Thaumaturg hier so wenig
wie die ägyptischen Hierogrammaten vor; die beiden ersten vollzieht

Jehova (8, 20. 9, 6.), die 3 folgenden führt Moses durch Ausstreckung

seines Stabes (9, 23. 10, 13.) oder seiner Hand herbei (10, 22.);

die Tödtung der Erstgeburt vollstreckt wie beim Elohisten Jehova

unmittelbar (12,29.). Der Erzähler hält also hinsichtlich der Urheber

das vom Elohisten beobachtete Aufsteigen nicht ein, hat aber in an-

dern Beziehungen doch auch eine Steigerung, indem er bei der 7, 8

und 10 Plage an die bis dahin in Aegypten unerhörte Grösse des

Uebels erinnert (9, 18. 24. 10, 6. 14. 11, 6.) und den geängstigten

König in der Verhandlung mit Moses allmählich immer mehr zugeben

lässt (8, 4. 21. 24. 9, 28. 10, 11. 24. 12, 31 f.). Er weicht auch
darin ab, dass er seine Zeichen nicht vor Pharao verrichten lässt,

wie der Elohist alle ausser dem Sterben der Erstgeburt (s. 11, 10.

vgl. 4, 21.) und dass er gern ausdrücklich bemerkt, wie nur die

Aegj'pter, nicht auch die Israeliten von den Plagen getroffen worden
seien (8, 18 f. 9, 6 f. 26. 10, 23. 11, 7.). Im Allgemeinen unter-

scheidet er sich vom Elohisten noch dadurch, dass er bei den von

ihm und dem Elohisten berichteten Plagen mehr Verhandlung zwi-

schen Moses und Pharao in den Hergang der Ereignisse bringt. Bei

ihm kündigt Moses die Plagen dem Könige meist an, damit dieser

über den Urheber nicht in Zweifel sei und eine Mahnung zum Ueber-

legen und Nachgeben erhalte (7, 17 f. 27 f. 8, 17. 9, 3. 18. 10,

4 f. 11, 4 f,); diese Ankündigung geschieht oft am Tage vor dem
Eintritt des Unheils (8, 6. 19. 9, 5 f. 18. 10, 4. 13.). Bei ihm lässt

der König in der Noth Moses und Aaron rufen, nimmt ihre Fürbitte

in Anspruch und verspricht die Entlassung des Volks (8,^ 4 ff. 21 ff.

9,27 f. 10, 16 f. 24. 12,31 f.). Bei ihm legt Moses die gewünschte
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Furbitle ein und bewirkt das Aufliören des Uebels (8, 8 f. 26 f. '9,

33. 10, 18 f.). Zuin Theil sind diese Abweichungen durch die Ur-

kunden veranlasst, welche dem Bearbeiter der (Irundschrift Vorlagen

und ebenfalls von den ägyptischen Plagen berichleien (3, 20. 4, 21.).

Denn dass er solche auch hier benutzt hat, hisst sich nicht bezwei-

feln. Man s. z. 8, 11. 10, 20. 29. 11, 3. 8.

5. Alle Ei'zrihler stimmen darin uberein, dass diese Plagen den

Israeliten die Freiheit brachten. -Dies muss im Allgemeinen auch fest-

gehalten werden. Denn dass Pharao die Hebr.ler gutwillig entlassen

habe, ist unwahrscheinlich, weil kein König ein dienstbares, brauch-

bares und nützliches Volk entlässt, wenn er es halten kann, und dass

die Hebräer ihre Freiheit von den Aegyplern mit Hewalt erkämpft

haben, ist ebenso unwahrscheinlich, weil sic dazu nicht im Stande

waren. Beide Annahmen haben auch die hebr. Ucberlicferung gegen

sich, welche indessen darin auseinander geht, dass sie die Hebräer

bald eigenmächtig wegzielien (s. 6, 11.) bald vom Könige zu einem

von ihm gewünschten Opferfestc entlassen werden lässt (s. 3, 18.).

Die erslere vom ältesten Erzähler vertretene Ansicht ist sicher die

geschichtlichere und daher anzunehmen, dass zur Zeit des Moses Um-
stände eingelreten waren, welche es den Hebräern möglich machten,

eigenmächtig fortzuziehen
,
den Aegyplern aber unmöglich, das Unter-

nehmen aufzuhallen und rückgängig zu machen. Man könnte an Ver-

wickelung der Aegypter in Krieg mit andern Völkern denken, wäre
etwas davon bekannt und deutele die hebr. lleberlicferung darauf hin.

Diese berichtet jedoch allein von grossen Landplagen und hebt na-

mentlich die Pest als das Unheil, welches den Abzug ermöglichte,

stark hervor. Man hat keinen Grund, das Allgemeine der Sage anzu-

zweifeln, vielmehr es, wenn man dieser nicht allen geschichtlichen

Boden entziehen will, als den geschichtlichen Kern zu betrachten. Das

Maass des Unheils aber, welches die Aegypter in Verwirrung und Noth

stürzte und zur Zurückhaltung der Hebräer unfähig machte, lässt sich

im Besonderen und Einzelnen nicht bestimmen. Die Angaben der Sage

von der Verschonung der Hebräer sind allerdings zu ermässigen; das

Geschichtliche darin erklärt sich daraus, dass die Hebräer einen be-

sonderen Landestheil inne hatten. Die Auffassung der grossen und
wichtigen Ereignisse ergab sich leicht. Der Hebräer erkannte nur den

väterlichen Gott als wahren Gott an (s. 20 , 4.) und konnte sie , die

einen göttlichen Urheber haben mussten, nur von diesem ableiten
;

sie

mussten ihm aber rücksichtlich der Aegypter als Strafen für die lange

und harte Bedrückung und als Zwangsmittel zum Zweck der Freige-

bung, rücksichtlich der Hebräer als Veranstaltungen zur Befreiung er-

scheinen, zumal Moses, welcher das Unternehmen anordnete und lei-

tete, dieses als göttlichen Plan und sich selbst als göttlichen Gesandten

erkannte und gellend machte ;
er konnte den ganzen Auszug aus dem

Lande der Bedrückung und Knechtschaft nur als eine Erlösung durch

Jehova ansehen, wie die exilischen Propheten die Sendung des Cyrus

;

s. z. Jesaia S. 290 f. Die so aufgefasste geschichtliche Thatsache

pflanzte sich zunächst mündlich fort und gehörte Jahrhunderte hin-
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durch allein der mündlichen Ueberlieferung an
;

sie war der weiteren

Ausbildung und Ausführung durch die Sage ausgesetzt, xvclche ihr

Recht der Gestaltung an ihr geübt Iiat, wie sie es an jedem geschicht-

lichen Stoffe übt, so lange er ihr allein angehört; durch sie geslallc-

len sich die Ereignisse zu ausserordentlichen, ihres allmdchtigen Ur-

hebers würdigen Wundern und Moses zum grössten Wunderthäler der

Hebräer. Das musste namentlich den Begebenheiten der mosaischen

Zeit geschehen. Ein Volk, welches in seinen Verhfdtnissen überhaupt

weder ein bloss menschliches Thun noch einen blinden Zufall, son-

dern überall die wallende Hand Gottes erkannte, konnte am wenigsten

in dem wichtigsten Ereignisse seiner Geschiclile die höhere Hand ver-

missen , musste sie vielmehr dort grade recht wirksam finden, dort

vor allem göttliche Grossthaten voraussetzen. Deshalb beschränkte

sich auch die Sage nicht darauf, die Begebenheiten zu Wundern zu

gestalten, sondern vermehrte sie auch, da die Ueberlieferung einmal

von vielen und grossen Gerichten an den Aegyptern erzählte. Die

jüngeren Erzähler bringen eine Anzahl Ereignisse zu den elohistischen

hinzu, unter ihnen auch solche, welche nicht grade an die eigenlhüm-

lichen Verhältnisse Aegyptens anknupfen. Sie lassen das Wallen der

Sage mit dem geschichtlichen Stolle recht deutlich erkennen. Be-

sondre Hilfsmittel : Berlholdl de rebus a Mose in Aegyplo gestis.

Erl. 1795, — Eichhorn de Aegypti anno m'irabili. Gott. 1818. —
Hengstenberg Bücher Mose’s und Aegypten S. 93 ff. — Friedreich zur

Bibel I. S. 95 ff. — Winer RWB u. Moses und den einzelnen Artikeln.

Gap. 7, 8— 13. Das erste Zeichen, erzählt vom Elohisten. Jehova

stattet die Brüder mit Wundergaben aus (4, 21.), da Pharao ohne

Zweifel sic zur Verrichtung eines Zeichens auffordern wird. Denn

von dem, welcher sich für einen Gottesbolen erklärte, verlangte man
zur Beglaubigung göttliche W'erke, w'ie sic der bloss menschlichen

Kraft nicht möglich sind. Nach dem Jehovisten 4, 2 ff. erhielten sie

solche Wundergaben auch, um sich bei ihrem Volke zu beglaubigen,

eine den älteren Erzählern fremde Ansicht. — V. 9. 10. Aaron soll,

wenn Pharao ein Zeichen fordert, auf Mosis Geheiss seinen Stab hin-

werfen und dieser zur Schlange w'crdcn. Er Ihut also. Er erscheint

bei dem ersten Zeichen als der ausführende Thaumalurg und Moses

ihm übergeordnet (s. V. 1.). deinen Slab^ den dir gehörenden Stab. .

Nach den Auslegern soll das der Stab des Moses sein, den dieser

dem Aaron übergeben habe. So scheint allerdings der Jehovist die

Saclic angesehen zu haben. Allein dann w’ärc “ti*? oder er-

forderlich und cs muss eine Verschiedenheit der Ueberlieferung an-

erkannt werden. Beim Elohisten führt Aaron, beim Jehovisten Mo-

ses den Wunderstab (s. 4, 20.). Für “sr beim Elohisten (s. Gen. 1,

21.) hat der Jehovist V. 15. 4, 2. — V. 11. 12. Wie aber

Moses seinen Thaumaturgen hat, so hat auch Pharao solche
;
er beruft

die Weisen und Beschwörer d. i. Gelehrten und Zauberer und diese

d. i. Hierogrammalen Aegyptens (s. Gen. 41, 8.) thun dasselbe,

indem sic ihre Stäbe hinwerfen und zu Schlangen werden lassen. Nach

der jüd. Tradition z. B. 2 Tim. 3, 8. hiessen zwei von ihnen Jannes
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und Jambres, worüber mehr bei Rosenm. ad h. 1. und Winer RWB.
Uebrigens standen die ägyptischen Zauberer in grossem Rufe und man
legte ihnen selbst Einfluss auf die Gestirne bei (Euseb. praep. ev. 5,

10.). on^ünVa] eig. mit ihren Künsten d. h. unter Anordnung der ih-

nen eigenthfimlichcn Zauhergeberden, Bewegungen, Sprüche u. s. w.

So wegen 8, 14. Das elohislische Wort, wofür V. 22. 8, 3. 14.

erklärt sich nach tsstV und b’V verhüllen, bedecken (2 Sara. 19,

5. Jes. 25, 7. l Reg. 19, 13.), wie la? und “a'yB Zauberer von i:?

bedecken

i

in Po. bedeckt handeln d. i. Verborgenes Ihun, geheime

Künste treiben (Lev. 19, 26.). Nach dem Erzähler also war das

Werk auf beiden Seiten dasselbe, nur dass es von den llierogramma-

ten durch Zauberei, von Moses und Aaron durch die Kraft Gottes

gewirkt wurde und dass Aarons zur Schlange gewordener Stab die

zu Schlangen gewordenen Stäbe der Ilierogrammaten schliesslich ver-

schlang, dadurch aber eine Ueberlcgenheit bewies. Unvereinbar mit

dem Texte sind die Annahmen, die Ilierogrammaten hätten das Werk
durch dämonische Kräfte gewirkt {Calv. Clerir. Baumg), eine-dem

A. T. fremde jüngere Vorstellung (Mtt. 9, 34. 12, 24. 2 Thess. 2,9.),

oder sie hätten bloss die Augen täuschende Blendwerke gemacht

{Abenesr. Maimonid. Abarb.) oder sie hätten Schlangen mitgebrachl,

die in der Entfernung wie Stabe erschienen und vor Pharao hinge-

worfen allerdings Schlangen gewesen wären (J. D. Mich,) oder sic

und Moses hätten nur die Kunst gezeigt, die Schlangen so zu behan-

deln, dass man sie wie Stäbe handhaben könne {Eichh.). Jedenfalls

aber ist die hier vorliegende Sage durch diese in Aegxpten einheimische

Kunst veranlasst xvorden und knüpft somit xvie die folgenden Wunder
an die eigenthümlichen ägyptischen Verhältnisse an. Die Alten berich-

ten viel von gewissen Geschlechtern, welche Schlangen bändigten, na-

mentlich von dem afrikanischen Volke der Psyller. Diese hatten eine

tpvaiK^v avtiTtd'&eiuv gegen die Schlangen (Strabo 17. p. 814.) oder

ein angebornes virus serpentibus exitiale, w’clches ihnen besonders im

Frühjahr einen eigenthümlichen Geruch gab, der die Schlangen fliehen

machte und betäubte (Plin. H. N. 7, 2. 8, 38. 28, G.). Ihnen scha-

dete kein Schlangenbiss und sie heilten von Schlangen Gebissene, in-

dem sie ihnen das Gift aussaugten (Plutarch. Cato LTic. 56. Aelian.

hist. anim. 1, 57. 16, 28. Dio (lass. 51, 14. Sohn. Polyh. 27, 41 f.).

Nach dem gewöhnlichen Glauben übten sie als eine magica gens ihre

Gewalt über die Schlangen durch die Sprüche und Gesänge, also durch

Beschw'örung und Zauberei (Lucan. Phars. 9, 890 IT. vgl. Ps. 58, 5 f.

Koh. 10, 11. Jcr. 8, 17.). Am Häufigsten wird von ihnen angeführt,

dass sie durch Annäherung, Geruch und Berührung die Scjilangen in

einen Zustand der Betäubung und Ohnmacht versetzten (Aelian. 16,

27.); sie konnten ihnen cantuque manuque somnos spargere (Virg.

Aen. 7, 753 f.), sie tactu sopirc, ilmen somnum mittere und soporem

cantare (Sil. Ital. 1,411. 5, 354. 8, 498), sie magicis cantibus sopire

(Colum. 10, 367.); bei ihrem Gesänge und ihrer Berührung miles

iacuere cerastae (Sil. Ital. 3, 302.). ln Indien brachte man auch

durch magische Schriften die Schlangen in Schlaf (Philostr. vil, Apoll.
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3, 8.). Desgleichen werden Fälle angeführt, in welchen die Schlangen

in einen Zustand der Erstarrung und des Todes verfielen (Dio Cass.

1. l. Arislot. mirabb. 151.). Dies waren dann gleichsam in Stäbe ver-

wandelte Schlangen. Die Psyller trieben ihr Wesen besonders in

Aegypten, wo sie auch Octavian kommen Hess, um der Kleopatra das

Schlangengift auszusaugen (Plin. II. N. 11, 30. Sueton. August. 17.).

Bis auf den heutigen Tag gibt -es im Morgenlandc, besonders in Aegyp-

ten, solche Schlangenbändigung, ein erbliches Geheimniss gewisser Fa-

milien, welche eine Sekte bilden. Diese Leute wissen unter Beschwö-

rungen und Locktonen die Sclilangcn aus ihren Schlupfwinkeln her-

vorzurufen (Broten Reisen S. 104. v, Schubert Reise II. S. 116.),

gehen mit ihnen um wie mit den unschädlichsten Thieren, ohne Scha-

den zu nehmen {Bruce Reisen V. S. 210 If. Hasselquisl Reise S. 76. 79 fi.)

und richten sie zu gewissen Kunslslficken ab {Kämpfer amoenilt. exolt.

p. 565 0*. Drummond-üay Marokko S. 170 IT.). So z. B. verwandeln

sie sie in einen Stock d. h. der Gaukler legt der Schlange die Hand

auf den Kopf und sic wird steif und unbew eglich
;

sic scheint in

Starrsucht verfallen und erwacht erst wieder, wenn jener sie am
Schwänze fasst und denselben stark mit den Händen reibt {Champol-

lion-Figeac Egypten S. 26.). Bei ölTentlichen Aufzugen erscheinen

sie in einem rasenden Zustande mit Schlangen um den Leib, welche

sic dann mit den Zähnen zerreissen und stückweise verschlingen

;

sie w’erden vom Volke als Menschen höheren Geistes angestaunt und

sehr geehrt und ihre That gilt als Wunderwerk {Maillei descript. de

l’Egyple II. p, 133. Savary Zustand Aegyptens I. S. 50. Sonnini Rei-

sen I. S. 305 ff.). Mehr bei Bochart Hieroz. III. p. 162 ff. Qualre-

mere memoires sur l’Egypte I. p. 202 IT. Bosenmüller A. und N. Mor-

genland IV. S. 5511*. — V. 13. Da also die llierogrammalcn dasselbe

Zeichen verrichten können, so erblickt Pharao in Moses und Aaron

nichts Höheres, wiewohl ihn nach Ansicht des Erzählers die Ueber-

legenhcit von Aarons Stab darauf hätte führen können; er willfahrt

ihrem Verlangen nicht wie Jehova V. 4. gesagt hat. Jehova muss

demnach zu Zeichen schreiten, welche die Aegypter schmerzlich tref-

fen, mithin Plagen verhängen, um durch sic als Zwangsmittel die Ent-

lassung Israels zu bewirken. Er lässt aber nach dem Jehovisten jede

Plage dem Könige immer besonders ankundigen ,
damit dieser über

den Urheber und Zweck derselben nicht im Zweifel sei. Pharao soll

sie ansehen als Strafe für seine bis dahin bewiesene Verstocktheit

und als Zwangsmittel gegen diese Verstocktheit. — V. 14—25. Die

erste Plage, bestehend in einer Verwandlung des Wassers zu Blut und

erzählt vom Elohisten; doch sind V. 14— 16. und V. 23—25. jeho-

vistische Zulhalen. In welclmr Zeit nach dem ersten Zeichen sie er-

folgte, gibt der Verf. nicht an. Ueber "ss und p?n vom Herzen s.

4, 21. Moses soll am Morgen, wo der König zum Wasser ausgehen

d. i. aus seinem Palaslc sich an den Nil begeben wird, sich stellen

zu seinem Begegnen d. i. einen Platz am Ufer einnehmen, wo er mit

ihm zusammentrifft (s. 5, 21.), den Stab mitnehmen, der sich zur

Schlange verwandelt hat (4, 3.) und im Namen des Ilebräergotles Je-
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hova die Entlassung des Volkes zu einem Opferfesle in der Wüste

(s. 3, 18.) aufs neue verlangen. Das Ausgelien Pharao’s zuin Nil er-

klärt man dahin, dass der König Hydromanlie treiben (Jonalh.) oder

sich am Wasser erfrischen {Targ, Hieros.) oder sich Laden {Cleric.

vgl. 2, 5.) oder dem Flusse die tägliche Verehrung beweisen wollle

{Hengslenberg michcv Mose's S. llü f.). Allein dann würde es w’olil

öfter erwähnt sein: es kommt aber nur noch hei der Möckenplagc 8,

16. vor. Vielmehr ist gemeint, der König werde sehen gehen, wie

hoch das Wasser gestiegen sei {Abenesr. Rosenm.). Die Plage fallt

nSmlich in die Zeit des Steigens des Stromes, also in die wichtigste

Zeit Aegyptens, wo der Strom Gegenstand aufmerksamer Beobachtung

ist. Zur Zeit des Abenesr. machten es die ägy ptischen Könige in den

Monaten Tammuz und Ab noch so xvic der mosaische Pharao. S. auch

z. V. 22. — V. 17. 18. Zugleich soll Moses ankündigen, er werde

mit seinem Stabe auf das Wasser des Stromes schlagen und dieses

sich zu Blut verwandeln; auch würden die Fische im Strome sterben,

der Strom seihst stinken und die Aegyplcr sich mühen Wasser aus

dem Strome zu trinken d. h. cs nur mit Mühe, cs kaum trinken kön-

nen. Die Fassung, sic würden es gar nicht trinken können (LXX,

Saad. Abus. Ar. Erp. Cleric.) oder sie würden einen Ekel davor ha-

haben (J. D. Mich. Dath. Rosenm. Gesen. de W.) lässt nicht zu,

was stets sich muhen , ermüden , müde sein bedeutet. Etwas stärker

lautet freilich der Ausdruck V. 21. 24. daran tcirsl du erkennen,

dass ich Jehova öf«] die Verwandlung des Wassers zu Blut lehrt

dich, dass ich der wahre Gott bin (V. 5.). Als Prophet redet Moses

bald in Jehova’s bald in seinem Namen wie 11, 4—8. Zach. 10,

4 ff. 12, 9 f. — V. 19—25. Darstellung des Elohislen. Zwischen

V, 8— 13. und 19—25., also dem ersten und zweiten Zeichen,

muss man sich eine Zwischenzeit denken, in welcher Pharao sich

besinnen und entschliessen sollte; erst nach Ablauf derselben schritt

.lehova zum zweiten Zeichen oder der ersten Plage. Bei ‘•’ss’"; sollte

man demnach wie llos. 3, 1. ein “"iy ferner erw^arten; indessen

kommt doch auch das einfache vor, wo ein folgendes Reden

gemeint ist, z. B. Jes. 8, 1. Mich. 3, 1. Jcr. 3, 6. Diese Bemerkung

auch für 8, l. 12. 9, 8. Aaron soll seinen Stab (s. V. 9.) nehmen

und seine Hand ausstrecken d. i. sie mit dem Stabe erheben, um das

Wasser zu schlagen und dadurch zu Blut w'orden zu lassen, über

die Wasser Aeg'gptens^ welche von dem Wunder, wenn auch nicht

alle von Aarons/ Stahe gelroflen werden sollen. Denn der Schlag ge-

schah nur an einer Stelle des Flusses, wo der König und seine Be-

amten standen
;

aber seine Wirkung umfasste das Ganze der ägypti-

schen Wasser. Sie werden einzeln aufgeführt. Die sind der

Strom selbst und seine Arme, die seine Canäle (8, 1. Job. 28,

10.), w'elche das Land durchschnitten, die die Seen und Teiche

und der die Cisterneii und diejenigen Brunnen, w'elche sich

vom Nil her füllen. Denn nur solche Behältnisse meint der Verf.,

W'elche ihr Wasser vom Nil erhallen. Das letztere ist nicht bloss der

Fall mit den Canälen, sondern auch mit den Seen (Bruns Erdbeschr.
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V. Afrika I. S. 52fl‘.), z, B. den Seen Möris u. Mareotis (Herod. 2,

149. Strabo 17. p. 789. 793.) sowie mit den Cisternen und vielen'

Brunnen {Troilo Reisebeschr. S. 471 f. Harlmann Erdbeschr. von Africa

I. S. 145.). Blut soll sein im ganzen Lande Aegypten und in den

Hölzern und in den Steinen] es soll solches geben sowohl draussen

in den angegebenen Orten, als auch in den hölzernen und steinernen

Behältnissen und Gefassen, die man in den Häusern bat. Nach Har-
mar Beobachtungen II. S. 316 f. Hengslenb» Bücher Mose’s S. 108.

und Rosenm. soll dies auf die ägyptische Sitte geben , das trübe

Nilwasser in hölzernen und steinernen („gewöhnlich den letzteren“

nach Hengstenh.) sich setzen und abklären zu lassen, und der Verf.

meinen, das Wasser werde so verdorben sein, dass kein Beinigungs*

versuch fruchten werde. Allein die zuverlässigsten Beobachter erzäh-

len nichts von hölzernen und steinernen Gefässen bei dieser Läuter-

ung; nach ihnen werden vielmehr sowohl bei der Läuterung des Nil-

wassers als auch bei der Aufbewahrung des abgeklärten Wassers irdene

Gefässe gebraucht. Prosp. Alpin, de medic. Aegyptior. 1, 10. p. 70f.

Norden Reise S. 121. Thevenot Reisen I. S. 341 f. Schultz Leitungen

IV. S. 352 f. Troilo Reise-Besebr. S. 472. Sonnini Reisen I. S. 274.

fKtdmann Reisen II. S. 190. Volney Reise I. S. 16. Irden sind auch

die Gefässe, in welchen die Weiber und Mädchen Wasser aus dem
Nil holen {Seelzen Reisen III. S. 356.) sowie die Wasserflaschen und

Trinkkröge (Seetzen III. S. 388. Lane Sitten und Gebräuche I. S.

156 f.). Die Stelle kann bloss den obigen Sinn haben. Mit den

steinernen und hölzernen Gefässen will der Verf. alle Gefässe, in die

man Wasser that, von den hölzernen bis zu den steinernen zusammen-

fassen, die irdenen nicht ausgeschlossen. Zu den steinernen vgl. Helff-

rieh ira Reyssb. S. 393. a. Er berichtet, in Kairo seien an den

Strassenecken und andern Orten steinerne Töpfe eingemauert, in wel-

chen man das ganze Jahr hindurch frisches Wasser für das arme
Volk halle. — V. 20. 21. Die Brüder vollziehen den göttlichen Befehl.

und er hob mit dem Stabe\ nahm eine Hebung mit ihm vor, erhob

ihn. Ebenso 1 Cbron. 15, 16. und Aehnliches Job. 16, 10. Thren.

1, 17. und schlug das Wasser^ welches im Strome^ d. b. näml. an

einer Stelle, was auf den ganzen Strom wirkte. Denn alles Wasser
ira Strome verwandelte sich zu Blut, die Fische ttarben und der

Fluss stank (Jes. 19, 6.), so dass die Aegypter das Wasser daraus

nicht trinken konnten, und das Blut war im ganzen Lande Aegyp-

ten] dessen V. 19. angeführte Wasserbehälter alle ihr Wasser aus

dem Nil erhalten. Diese erste über Aegypten verhängte Plage fällt

in die ersten Zeilen der Nilüberschwemmung, also gegen Ende des

Juni. Die Aegypter sind von jeher der festen Meinung, dass in der

Nacht auf den 17 Juni (an demselben Monatstage, an welchem die

Sintflut}) eintrat Gen. 7, 11.) der Tropfen, welcher das Steigen des

Flusses veranlassen soll, vom Himmel in den Nil falle {Niebuhr Reise-

beschr. I. S. 128 f. Sonnini Reisen 1. S. 272 f. J^eo Afric. p. 742.)

und bringen diese Nacht fröhlich auf den Dächern oder sonst im Freien

zu (v. Schubert Reise II. S. 139.). Damit stimmen auch neuere Be-

#•
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obachter überein, indem sie versichern, das Steigen beginne zu Kairo

regelmassig alle Jahre am 18 Juni (Prosp. Alpin, de medic. Aegg.

1, 8. Wansleb in Paulus Sammlung III. S. 164f.) oder gegen den

18 oder 19 dieses Monats {Pococke Morgenl. I. S. 311.). Allein

andre Nachrichten lehren, dass der Fluss sich nicht so an den Tag

bindet. Nach der einen f3ngt er schon in den ersten Tagen des Juni

an zu wachsen, was aber erst um das Solstitium merklich wird,* er

steigt bis Ende August und oft bis in den September (Savary Zustand

Egyptens II. S. 135 f.); nach einer andern beginnt die Ueherschwem*

mung um die Mitte des Juni, erreicht um die Milte des August ihre

höchste Höhe {Uerggren Reisen II. S. 113.) und dauert bis zum Sep-

tember (Dübel Wanderungen II. S. 185.). Wieder Andre setzen die

Uebcrschwemmuug in die Zeit vom Sommer-Solstilium bis zum Oclo-

ber (Forskal Flora p. XLIIf.), von den letzten Tagen des Juni bis

zum Oclober (Willmann Reisen II. S. 188f.) oder von da bis zu

Anfang September (Brown Reisen S. 76.). Noch Andere geben nur

im Allgemeinen an, sie falle in die Zeit vom Juni bis September

(Abdullaliph ed. White p. 109. Legh Reise durch Aegypten S. 19.)

und erreiche im September. (Russegger Reisen I. S. 229), gegen Ende

dieses Monats (r. Schubert II. S. 143.) ihren höchsten Stand. Zur

Zeit des Eintrills der Ueberschwemmung geht nun eine Veränderung

des Wassers vor, worüber die Reisenden Folgendes berichten. In

•len letzten 3 Monaten vorher gehl das Wasser des Stroms in Faul-

niss über, wird grünlich, stinkend und voll Würmer, so dass man
es nicht trinkt (Volney Reise I. S. 16. 192.); der Strom verliert da

.seine gewöhnliche Heilsamkeit, sein Wasser wird grün und er führt

kolhige Pfützen mit sich, die einen morastigen Geruch ausdünsten,

dann aber (nach dem 25 Juni) bessert es sich und verliert die grüne

Farbe, ohne sich zu trüben (Denon Reise S. 299. 305.). Im Jahr

596 der Hedjra balle das Wasser 2 Monate vor dem Eintritt des Stei-

gens eine grüne Farbe und einen fauligen stinkenden Geruch, so dass

es Kranke nicht trinken durften; das Abkochen desselben nützte nichts,

indem dadurch vielmehr der abscheuliche faule Geschmack und Geruch

nur verstärkt wurde (AbdullaUph p. 109 f.). Weitere Nachrichten

gewähren noch mehr zur Erklärung. Vor dem Wachslhum des Nil

oder mit seinen ersten Regungen, also beim tiefsten Stande, ist die

Farbe des Flusses lauchgrfm und entwickelt einen Gährungsgeruch,

was 10 bis 20 Tage dauert, dann erhält das Wasser oft mit einem

Male eine rolhgelbliche Farbe, der Haut der Eingebornen ähnlich

(Pruner Krankheiten des Orients S. 21.); es ist anfänglich, w'enii der

Fluss zu steigen beginnt, fast klar und hell, nimmt aber nach kurzer

Zeit eine grünliche und dann eine Ockerfarbe an (Wülmann II. S. 279);
in der ersten Zeit sieht es grünlich aus, ist ungesund und purgirl,

dann wird es vollkommen rolh und trübe, fängt an gesund zu werden
und bleibt rölhlich, bis sich die Gewalt des Stroms vermindert (Po-

cocke und Savary a. dd. aa. 00.). Die grüne Farbe zeigt sich

nicht bloss im Hauplslrome, sondern auch in allen Kanälen und davon

entspringenden Armen; sie dauert in manchen Jahren 20 Tage, in
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andern IfHiger; wenn .sie verschwunden isl, fängl der Nil an rulh zu

werden {Wansleb in Paulus Sammlung III. S. 164 f. 168.). Die An-

gabe vom Rolhwerdcn des Wassers nach dem Anfänge der Ueher-

schwemmung hesläligen Andre, z. B. Brown S. 78. und Legh a. a. 0.,

indem sie es als schmulzigrolh, dunkelrolh hezeichnen. Bei den

Landesbewohnern heisst es in der Zeit des höchsten Steigens ^
roihes ITasser (Abd-Allatif v. de Sacy p. 346.). Vgl. auch Oedmann
verm. Sammlungen I. S. llSIf. Harlmann Erdheschr. v. Afrika I. S.

74 IT. H'iner RWB. u. Nil. An diese jährliche Veränderung des Nils

knüpft die hehr. Sage allerdings an, aber sie geht weil über das Na-

türliche hinaus und erzählt ein Wunder. Denn sie hcrichlel, a) dass

die Verwandlung auf Mosis Geheiss durch einen Schlag Aarons mit

dem Stabe erfolgte, nicht aus natürlichen Ursachen, h) dass das Was-
ser sich zu Blut verwandelte und Blut wurde

, also in Etwas über-

ging, was man als Blut bezeichnen konnte, c) dass in Folge davon

die Fische starben , was die gewöhnliche Hölhung des Wassers nicht

bewirkt, d) dass das Wasser nach, der Verwandlung stank, während
sonst der Gestank der Röthung vorangeht und e) dass es nach der

Verwandlung untrinkbar war, während es sonst nach der Röthung

wieder trinkbar wird. Hengslenberg Bücher Mose’s S. 103 (T. erklärt

bei allem sonstigen Eifer gegen die Rationalisten das Wunder rationa-

listisch heraus, wenn er mit Berufung auf die dichterische Steile Jo.

3, 4., die vielleicht nicht einmal vom blossen Scheine handelt, die Ver-

wandlung nur auf die blutrolhc Farbe bezieht (würden davon die

Fische gestorben sein?), dieser Färbung einen bloss symbolischen an

das von den Aegyptern vergossene Blut erinnernden und auf ihr zu

vergiessendes Blut hinweisenden Charakter gibt und nur darin Wun-
derbares findet, dass die Veränderung auf die Vorhersagung Mosis

und grade in dem Momente, w’o er den Stab erhob (also nicht durch

den Schlag mit dem Stabe?), plötzlich einlrat Noch mehr setzt .sich

Eichhorn mit der Erzählung in Widerspruch, indem er annimmt, Moses

habe die den Aegyptern noch unbekannte Kunst verstanden, das Was-

ser zu rötlien, diese Kunst beim Bevorstehen der Ueberschwemmung
vor Pharao an clw'as Nilwasser gezeigt und dann den Nd geschlagen,

dies mit der Ankündigung, sein Schulzgolt Jehova, der ihm jene Kunst

verliehen, w’erde demnächst bewirken, dass alle Wasser roih w'ürden.

— V. 22. Auch dieses Zeichen wirkte bei Pharao nichts, w'eil die

Hierogrammaten auch .so thun konnten^ s. V. 11. 13. Halten sie

aber noch unverwandclles Wasser, um ihre Kunst zu zeigen? Genug!

Nach dem Verf., der V. 20. 21. bloss vom Nil redet, traf das Wun-
der zunächst diesen und erst weiterhin, nachdem der Auftritt vor

dem Könige vorüber war, durch das Ausströmen des Flusses die an-

dern Wasserbehällnisse. Mil dem 2 Gl. von V. 21. greift der Verf.

etwas vor, wie er dies oft Ihut, z. B. V. 6. Gen. 7, 12. 8, 3. Die

Hierogrammaten werden hier nicht gerufen
; sie sind vom Könige gleich

zur Audienz mitgebracht, um gegen Moses gebraucht zu werden. Dies

scheint die Ansicht des Elohisten zu sein. Nach dem Jehpvisten V. 15.

Hdb. z. A. T. XU. 5
\
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trifll IMiarao zufMlig mil Moses und Aaron am Nil zusammen; er ist

begleitet von den Hierogrammalen, die also am Strome zu tliun haben.

Iin heutigen Aegypten begeben sich die Geistlichen an den Nil und

verricliten Gebete ,
wenn dieser nicht gehörig steigen will {Seetzen

Reisen 111. S. 359 f. Döbel Wanderungen II. S. 186.). Pharao und

seine Priester hatten vielleicht dieselbe Absicht Auch bei der feierli-

chen Durchstechung des Kanals bei Kairo wird der Pascha von dein

ganzen Hofe und den Geistlichen begleitet {Savary Zustand Egyp-

tens III. S. 137.). — V. 23—25. Die Stelle gehört schwerlich dem

Eiohisten an, welclier nach V. 13. 8, 11. 15. 9, 12. seinen Bericht

schon V. 22. geschlossen haben muss. Daran iHsst die von ihm beu-

bachtete Gleichförmigkeit nicht zweifeln. Dass Pharao in sein Haus

gekommen sei, weiset zurück auf die jehovistische Angabe, dass er

ausgegangen sei (V, 15.) und r'*! findet sich so auch in andern je-

hovistischen Stellen (10, 6. 32, 12. Gen. 18, 22.). Zu r*'» eig.

sein Herz stellen d. i. seinen Sinn richten auf etwas, dieses in Be-

achtung und Erwägung nehmen vgl. die ebenfalls jehovistische Stelle

9, 21. und 2 Sam. 13, 20. — V. 24. Da also die Aegypter vom
Wasser des Stroms nicht trinken können, so graben sie in den Um-

gebungen des Flusses nach Wasser zum Trinken. Im neueren Aegyp-

ten nimmt man während der Zeit der Untrinkbarkeit des Nilwassers

seine Zufiucht zu den Cisternen {Pococke Morgenland 1. S. 312. Fol-

ney Reise I. S. 16.) und Brunnen {Abdullaliph p. 110.). Allein die

Cisternen und grossentheils auch die Brunnen füllen sich vom Nil und

waren damals mit verderbt (s. V. 20.); die übrigen Brunnen aber

sind gar wenig zahlreich und Quellen äusserst selten {Maillei descr.

de TEgypte 1. p. 20.), also unzulänglich; sic bieten auch nur ein

schlechtes salziges Wasser für Nothfällc dar {Nordeti Reise S. 98 f.

Laue Sitten und Gebräuche I. S. 156. Hartmann Erdbeschr. v. Afrika

I. S. 131 f.). Von den Alten w'ird sogar berichtet, dass alle Quellen

u. Brunnen Aegyptens salziges und bittres Wasser hätten (Plularch.

de Isid. 40.) und dass Sesostris, um den nicht am Nil Wohnenden
das vortreffliche Nilwasscr zu verschaffen , die vielen Kanäle anlegle

(llerod. 2, 108.). Man leidet also in dieser Zeit viel, da das gute

Wasser äusserst selten ist {Wansleb bei Paulus III. S. 165.). Die Ae-

gypter waren daher zu Nachgrabungen genölhigt. Nach Robinson
Paläst. I. S. 40. dringt das Nilwasser eine ziemliche Strecke in die

Erde ein, auch dahin, wohin die üeberschwenimung nicht reicht und
man findet es überall, wenn man Brunnen 18 bis 20 Fuss tief gräbt.

Woher das zahlreiche Israel damals sein Wasser erhielt, sagt der Verf.

nicht. Er nahm wohl viel Brunnen in ihrer Gegend an. Ein solcher

mit gutem Wasser besteht noch hei Heliopolis {Wansleb S. 170.

Thevenol I. S. 189.). — V. 25. Und erfüllet wurde ein Siebend Tage]

eine volle Woche verlief, seit Jehova den Strom geschlagen und das

Wasser untrinkbar gemacht hatte; so lange wurkte dieses ^Vun der,

dann wurde das Wasser wieder trinkbar. Die erste Plage hörte also

von selbst wieder auf. Die Angabe entspricht nicht genau den neue-

ren Beobachtungen. Denn die rothe Färbung dauert viel länger und
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die üiitrinkharkcit nach Wansleb 20 Tage und länger, nach Pruner
10 bis 20 Tage; s. z. V. 21. — V. 26—8, 11. Die zweite Plage

itestehend in den Fröschen und 8, 1— 3. und V. 11, b. vom Elo-

hislen, im Uehrigen vom Jehovisten erzählt. Sie wird nach dem Je-

liovisien dem Könige besonders angekundigt, worüber zu V. 13. Für
den Fall abermaliger Weigerung soll Moses Pharao eröffnen, Jeliova

werde das ganze (lehiet des Königs schlagen mü den Fröschen d. i.

mit den in Aegypten vorhandenen Fröschen, welche jetzt in den Was-
sern verborgen sind, dann aber hervorkoramen und das Land belästi-

gen werden. Der Art. bezeichnet sie als bekannte und hesliramle

Frösche. Zu rw von Verhängung von Lnlicil über ein Land vgl. Jes.

19, 22. und zu dem jehovislischen Adj. jx« vgl. 9, 2. 10, 4. •’a-tar']

s. 3, 18. — V. 28. Die Frösclie werden in ungeheurer Menge sich

im Strome zeigen, aus demselben lieraufkommen und eindringen in

des Königs Palast und Schlafgemach
,

auf sein Lager, in die lläuser

seiner Diener und Unlerthanen
,

in seine Oefen und Backschüsscln,

also auch die Gerälhe, worin die Backwerke für Pharao (Gen. 40,

17.) zubereilel und gebacken werden (Lev. 2, 4. 7, 9. 26, 26.) zum
grossen Ekel und zur Plage des Königs. Du, deine ^/tnechle

^
dein

lo/k] wie V. 29. 8, 5. 7. 17. 9, 14. 10, 6. beim Jehovisten. n»]
mit dem Accus, wie Gen, 1, 20. Dieses elohislisohe Wort heim Je-

hovisten nur hier, offenbar aus V. 29. hierher gedrungen und

unpassend, weil es sich hier um den Ort handelt. Lies wie

noch die LXX; nal rov iaov aov. — V. 29. Aber auch an der Per-

son werden die widrigen Thiere hinaurkletlcrn und zu unausstehli-

cher Belästigung gereichen. Der Elo hist berichtet 8, 2. bloss von einer

Bedeckung des Landes durch sie und scheint sich die Plage nicht

so arg gedacht zu haben. Zu mit ^ vgl. Jo. 2, 9. Jer. 5, 10.

Cap. 8, 1. 2. Die Plage nach dem Elohisten. üeber ihren An-

schluss an die erste s. 7, 19. Aaron soll ausslrecken seine Hand
mit seinem Stahe d. i. die Hand zugleich mit dem von ihr gehaltenen

Stabe (V. 13. Jos. 8, 26. 18.), dem Wunderstahe Aarons (7, 9.) über

die verschiedenen Wasser Aegyptens (s. 7, 19.) und heraufziehen las-

sen die Frösche d. h. bewirken
,
dass die Frösche das Wasser ver-

lassen und sich über das Land verbreiten; er thut dies und die Frösche

)»edccken das Land Aegypten. Von Froschplagen erzählen die Alten

auch sonst, ln Päonien und Dardanten entstanden einst eine solche

Menge Frösche, dass die Strassen und lläuser mit ihnen angeffillt wa-

ren und die Einw^ohner auswandern mussten (Athen. 8, 6. p. 333.)

und das illyrische Volk der Autariaten w'ard durch die ungeheure

Menge der Frösche genöthigt, sein Land zu verlassen (Diod. Sic. 3,

29. Aelian. H. A. 17, 41. Appian. Illyr. 4. Justin. 15, 2.). Aehnlich

erging es nach Varro einer civitas in Gallien (Plin. H. N. 8, 43.).

Hier handelt es sich indess um die ägyptischen Frösche. Von ihnen

berichten die Reisenden zwar weniger, gehen aber doch .Ausreichendes.

Pjosp, Alpin, rer. aegyptt. 4, 2. sah in Aegypten nur hei Damiette

Frösche, die er als klein bezeiclinel, Sonnhti Reisen II. S. 416. traf

im September hei Rosette viele Tausende lärmender Frö.sclie in den
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Morästen und Breuning oriental. Reyss S. 135. bemerkt, die Aegypler

freuten sich der Störche sehr, weil ohne diese die Frösche bei ihnen

sehr überhand nehmen wurden. Mehr gibt Hasselquisl Reise nach

Palästina Rost. 1762. Er hörte im Mai bei Rosette eine unendliche

Menge einer kleinen Art Frösche, welche sich im Wasser aufliielten

und einen Schall von sich gaben, wie wenn zwei harte Stöcke Holz

an einander gestossen werden (S. 68.). Diese kleinen Frösche er-

wähnt er noch öfter. Sie sind nach ihm noch heute eine Landplage

Aegyptens (S. 254 f.), welche sich aber durch die ardea ibis ermässigL

Dieser Vogel lebt von Insekten und den kleinen Fröschen, an w^elchen

Aegypten während und nach der Ueberschweinmung so reich ist (S.

304.); im Monat September stellt er sich in grosser Menge auf den

Feldern ein und findet da seine beste Nahrung an der Menge von

kleinen Fröschen, welche nach dem Ablaufe des Wassers das Land

bedecken, sich aber während der üeberschwemmung unter dem Was-

ser hallen und vermehren ; er leistet dadurch dem Lande den wich-

tigsten Dienst, indem das Ungeziefer, wenn es zutöckbliebe und ver-

faulte, für Menschen und Vieh einen tödtlichen Gestank verursachen

würde; in der Zeit, wo die kleinen Frösche nicht in solcher Menge

sind, lebt er von Heuschrecken und andern Insekten (S. 103 f.). Wei-

teres gewährt Seelzen Reisen 111. S. 245. 350. 364 f. 490 ff. Er

sah in der Zeit von April bis Juli noch keine Frösche und erfuhr

auch
,

dass sie erst bei höherem Nilstande erschienen. Das erste

Froschquaken hörte er im September, den er als den wahren Frosch-

motiat hezeichnet. Er erwähnt 2 Arten : rana Nilotica und rana Mo-

saica, jene bei den Aegyplcrn backrur^ diese dofda genannt. Jene

ist seltener, hält sich auf den Nilinseln und dem überschwemmten Lande

auf, hüpft leicht und weit und gibt wenig oder gar keinen Laut von

sich. Diese hält sich meist in den Wässcrungsbrunnen auf und lässt

sich in dieser Zeit nicht hören, gleich nach der Üeberschwemmung
aber verbreitet sie sich aus den Schlupfwinkeln über die Ebenen und

lockt sich zur Paarung; zu Ende des Sept. und Anfang des Oktob.

wird das Geschrei immer weniger und um die Mitte des Oktob. ver-

stummt es. Diese Art kriecht gewöhnlich und hüpft nur in der Angst

wenig; sie wird daher von S. als Kröte bezeichnet. Aus diesen Nach-

richten ergibt sich, a) dass es sich bei der ägyptischen Froschplage

nicht um Frösche überhaupt, sondern um eine besondere Art iWefner Frö-

sche handelt, b) dass diese Froschart gewöhnlich im Wasser lebt, bei ab-

nehmender Üeberschwemmung im Sept. aber in grosser Menge auf

dem Lande erscheint und c) dass sie noch jetzt eine Plage werden

kann, wenn nicht gewisse Vögel Abhilfe leisten. Dem entspricht

im Hebr. nur von diesen ägypt. Fröschen gebraucht (Ps. 78, 45.

105, 30.) und wohl besonderer Ausdruck für sie, wie sie nach Seelzen

noch heute im Unterschiede von andern Fröschen heissen. Da-

miri erklärt durch rana parva und für den Frosch überhaupt

hatten die Hebräer ein anderes Wort (Lev. 11, 30.). Der Name

V

f

i
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erklärt sich nacli in XI. intumuü diiicli Aufgeschtcollener^

Dicker {Meier hebr. Wurzel -WB. S. 681.), was besonders zur krö-

lenartigen rana mosaica bei Seelzen passt. Der Arabs Erp. gibt das

Wort durch ohne Zweifel das griechische yigivog, yi^vvog

und yvQivog (Bocharl Hieroz. 111. p. 565 f.), z. B. bei Plato Theaet.

p. 161., Arat. 947. und Nicander alcxipharm. 563. Dieses Wort wird
erklärt durch t6 ix rov ßccxQaxov ncti8i&v von IJesych. und Schob
ad Plat Theaet., durch oi adiaTtXaaroi, ßargaxoi rovriazi ra ysinnjficttct

t(5v |3arpc^Q)v von Schol. ad Arat. und durch fiixQog ßazQccxog von Suid.,

Schol. ad Nicandr. und Sleph. Byz. u. BiDvvia, Es findet sich auch im Latein,

uud bezeichnet die junge Froschbrul (Plin. H. IV. 9, 74.). Demnach erklärt

sich auch diese hebr. Sage, wie die beiden ersten (7, 12.20.), aus einer

Eigenlhümlichkeit Aegy ptens, erzählt aber gleichwohl einWunder. Denn die

Plage entsteht auf Mosis (Icheiss durch Aaron’s Wunderslab , IritTl

Aegypten und verschont Israel und erreicht einen unnatürlichen Grad,

indem die Frösche an allen Orten eindringen und an den Menschen
hiiiaufkleltern (wenigstens nach dem Jehovisten 7, 28 f.) und nicht theils

in’s Wasser zurückkehren theils von den Sumpfvögeln getilgt werden,

sondern in so ungeheurer Masse sterben, dass ihr Gestank das Land
verpestet (V. 9.). Eichhorn sucht das Wunder mit der wunderbaren
Annahme aufzuklären, Moses habe die uns unbekannte Kunst verstan*

den, die Frösche aus dem Wasser hervorzucitiren und vor Pharao

eine Probe davon abgelegt, indem er aus einem nahen Sumpfe Hau-

fen von Fröschen hervorkommen liess
; die Kunst aber habe er von Je-

hova abgeleitet und ihn für den Urheber der jedes Jahr erscheinen-

den Froschmassen erklärt, den König aber nicht überzeugt. — V. 3.

Wie die beiden ersten Zeichen 7, 11. 12. 22. machen die Hierograni-

maten auch das dritte nach, indem sie ebenfalls die Frösche über das

Land heraufkommen lassen. Nach Ansicht des Verf. kamen die Frösche

nicht auf einmal , sondern nach und nach
;

daher blieben solche für

die Zauberer übrig. — V. 4. Diese Plage trifft den König härter

als die vorhergehende; er lässt daher Moses und Aaron rufen und

fordert sie auf, zu Jehova zu beten, dass er die Frösche von ihm

und seinem Volke entferne, dann wolle ey Israel zur Feier des Opfer-

festes (s. 3, 18.) entlassen. — V. 5. Moses ist bereit und frägl nur

nach der Zeit, “ikuph] eig. verherrliche dich über mich d. h. nimm
dir die Ehre, du sollst die Ehre haben, zu bestimmen, w’ann ich für

dich, deine Diener und dein Volk (Dat comm. wie Gen. 9, 5.) beten

soll, um die Frösche von dir wegzutilgen, so dass sie nur im Strome

übrig bleiben d. h. so dass dann nur im Nil noch solche sind. Der

Fürbilter steht sonst über dem Clienten und wählt frei die Zeit der

Fürbitte
;
Pharao aber erhält in dieser Hinsicht den Vorzug vor Moses,

damit er sehe, dass dieser zu jeder Zeit die Plage heben könne.

eig. zu wann d. h. gegen w'elche Zeit hin, ist sonst unerhört im A. T.

Man hat davor ein
*
1»»^ zu ergänzen wie Jud. 7, 2. — V. 6. 7. Be-

scheiden wählt der gepeinigte und in der Noth zaghafte König nicht
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•len gegenwrtrligeii Tag, al)cr doch den folgenden, mn die IMager recht

bald los zu werden. Moses sagl zu, damit der König erkenne, dass

es keinen (Gott) gebe wie Israels Gott Jehova, worüber zu 7, 5.

wie dein Wort d. i. nach deinem Worte, näml. soll es sein, gescliehen.

Sonst sieht ein rr^r dabei z. B. Gen. 30, 34. 44, 10. — V. 8 . Mo-

ses schreit zu Jehova über die Sache d. i. in der Angelegenheit der

Frösche, welclie er Pharao gesetzt d. i. bereitet hatte. Zum Ausdruck

vgl. Gen. 45, 7. I Reg. 20, 34. Die Stelle V. 4

—

8 . gehört dem
Jehovisten an. Er allein lässt den geängstigten König mit Moses über

die Entfernung des Unlieils also verhandeln (V. 21 IT. 9, 27 fl*. 10, 8 fl*.

16 ft*. 24 ff. 12, 31 f.); ihn verräth auch die Erwähnung des Opfer-

festes in der Wusle und der Ausdruck z. B. p";;, du deine Knechte

dein Volk wie, 7, 28. und Jehova unser Gott wie 3, 18. 5, 3. 8
,

22 f. 10, 25 f. beim Jehovisten. — V. 9. Auf Mosis Gebet bewirkte

Jehova, dass die Frösche starben von den Häusern, Gehöften und

Feldern d. h. dass sie starben und sich aus diesen Orten verloren,

wo sic bis dahin unihergekrochen waren. Die Angabe, der Orte weicht

ab von 7, 28. und verräth einen andern Erzähler. — V. 10. Die ge-

storbenen Frösche sammelt inan als Haufen Haufen d. h. zu lauter

Haufen (Gen. 14, 10.) uml das Land stinkt von ihrem Dunste erfüllt.

— V. 11 . Wie aber Pharao sieht, dass die Weite d. i. die Rettung

(Esth. 4, 14.), welche er gewünscht hat, geworden ist, stumpft er

sein Herz ab (s. 4, 21.) und willfahrt dem Verlangen Mosis nicht.

Zu dem Inf. absol. statt des Verb, finit, vgl. Jes. 5, 5. 58, 6 .

59, 4. Auch diese Stelle von V. 9. bis V. 11 . scheint dem Je-

hovisten anzugehören. Denn er allein braucht “i?s vom Herzen (V, 28.

7, 14. 9, 7. 34. 10, 1.) und erinnert an Gen. 32, 17. Er

scheint aber nach V. 9. einer alteren Urkunde hier wörtlich zu fol-

gen
,
welcher das seltene “as mit der Grundschrifl gemeinsam war.

Dagegen ist der Schluss der Stelle von an
,

wahrscheinlich mit

einem vorangehenden und vom Jehovisten weggclassenen 35

clohistisch nach 7, 13. 22. 8 , 15. 9, 12.; er schliesst sich hier grade

so an die Angabe von den Hierogrammaten V. 3. an
,
wie jene Stel-

len. — V. 12— 15. Die dritte Plage erzählt vom Elohisten. und
Jehova sprarA] nämlich in der Folge, weiterhin (s. 7, 19.). ^fach

göttlicher Anordnung soll Aaron auf Mosis Geheiss die Hand mit sei-

nem Stabe d. h. die Hand und den Wunderstah (V. 1 .) ausstrecken

und mit diesem letzteren den Staub der Erde schlagen ; er timt dies

und aller Erdsiauh wird zu Kinnim in ganz Aegypten, diese aber sind

an den Menschen und am Viehe und plagen sie. Für oss, welche

Singularlörm (s. Ew. §. 163.) die Punktatoren wegen des Sing. *nr.

annehmen zu müssen glaubten, ist, wenn man die Form nicht eUva
als veralteten Plur. anschen will {Gesen. §. 86 . 1. d.), nach V. 12.

und nach dem Samaril.
,

der in allen Stellen o-js hat, a?» zu lesen

;

zu diesem Plur. inhum. passt der Sing, des Verb. Gesen. §. 143. 3.

Ew. §. 317. a. Das Wort kommt noch vor Ps. 105, 31. und der

Sing, i? Jes. 51, 6 . Man hat es von den Läusen verstanden z. B.

Joseph, antt. 2, 14, 3., Venet. Gr.y Saad.^ Ar. Erp, (jJl3)j Rabb., Lulh.

*
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Münst.., Valabl.^ Drus.^ Cleric., Bocharl Hicroz. III. p. 457 II'.

Allein diese Deutung ist unerweislich und hat die ägyptischen LXX
gegen sich, ebenso Jcs. 51., wo siclier ein Schwarmlhier damit ge-

meint ist. Die Läuse passen auch nicht, weil sie nicht etwas Aegyp-

ten besonders Eigenthümliches sind. Das talmud. riss, nrs beweiset

nichts. Denn es wird nicht hlos von Laus und Floh gebraucht, son-

dern hat eine weitere Bedeutung und kommt auch von anderem Unge-

ziefer vor, z. B. von einem sieh im Getreide erzeugenden Wurme
(Mischn. Parah 9, 2.) undn's'ss von einem Gewurme in Früchten und

Getreide (Mischn. Machschirin G, 1.). Die LXX gehen ö-ss durch

0Kvl(pBg^ welche auch Sap. 19, 10. als ägyptische Plage genannt wer-

den, und die l’^ulg. durch sciniphes, cimphes. Mit diesem Gxrl'ijj oder

xvlifj bezeichnen die Griechen ein Thierchen, welches sich an man-

chen Pflanzen z. B. Eiche, Feigenbaum und Kohl sowie in den Feigen

erzeugt (Theophrast. hist, planll. 2, 9. 4, 17.), den Honig wittert und

nach ihm begierig ist (Arislol. H. A. 4, 8, 15.), w'ie die Wespen
Feigen frisst (Aristoph. aves 589.) und gewissen Spechlarlen, die an

die Baumstämme anfliegen, und an sie anklopfen um jene hervorzutrei-

hen, als Nahrung dient (Arislot. H. A. 8, 5, 4. 9, 10, 2.). Vielleicht

ist dies der culex ficarius hei Plin. H. N. 11, 41. Nach Suid. war
der oxvl'ifj ein ^c5ov xcovcoTidiösg und nach dem Elym. magn. ein 7mj~

vov %mvumoii6sg. Er wird mit der gewöhnlichen Mücke (xcövwip)

verbunden. Als der Perserkönig Sapor Nisihis belagerte, wurde sein

Heer von einer solchen Menge axvlmg und xeovomeg überfallen, dass

seine Rosse und LasUhiere durchgingen (Th'eodoret. II. E. 2, 30.).

Jedenfalls meinen die LXX eine besondere Mückenart und zwar bei

dein göttlichen Strafgerichte wohl die schlimmste. Damit stimmen

andere einheimische Zeugen überein, wenn sie den oxvfip als ein klei-

nes lästiges Thier bezeichnen, welches nicht nur die Haut verwninde

und dadurch ein unangenehmes und schädliches Jucken verursache,

sondern auch durch Nase und Ohren in das Innere dringe und in

die Augen fliege (Philo de vita Mos. I. p. 618. ed. Hösch.) oder als

ein sehr kleines fliegendes Thierchen, welches dem Blicke dessen ent-

gehe, der nicht scharf sehe, aber angeflogen heftig steche, ut quem
volilantem videre quis non valeat, sentiat stimulantem (Orig. hom. 4,

6. in Exod.). Mit den LXX treffen, soviel sich erkennen lässt. Andre

zusammen. Der Syr. hat nach BB. animalcula palpebris ini-

niica
,

also doch wohl ebenfalls ein möckenartiges Ungeziefer, die

Targg. **J*^\2 und derSamarit. w'elche Wörter trolz der Wör-

terbücher ebenso zu deuten seinw^erdeu. DesAbusaid wird nach dem

WB. von verschiedenen kleinen Insekten gebraucht und steht jener Erklä-

rung nicht entgegen. Mit Fug denken daher auch die meisten Neueren

an Mücken, z. B; J. D. Mich. Dalh. Rosenm. Vat. Eichh. Gesen.

Winer, Hengslenb. Maur. Oedmann verm. Sammlungen LS. 74 ff.

.... w » .. »

Der Name erklärt sich nach susurravU musca und
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gusurrus luuscaruui. Das Summen zeichnet die .Mücke besonders aus

und konnte recht wohl ihren Namen veranlassen. Die Allen erzählen,

die Löwen in Aelhiopien würden durch das Gesumme der Mücken,

welches sie nicht ausslehen könnten, in die Flucht gelriehen (Aga*

Iharchid. p. 37. Diod. Sic. 3, 22.). Ebenso scheint auch fivut von

fiVj dem dumpfen Laute des Unmuthigen, Stöhnenden, Seufzenden und

Brummenden ,
abgeleitet zu sein und das deutsche Breme, Bremse ist

die Bruramfliege. Dem arab. ^ entspricht hebr. 7» nicht seilen. Gesen.

Thesaur. p. 647. Keinenfalls können die Mücken in einer Reihefolge

ägyptischer Plagen fehlen. Denn sie sind von jeher bis heute eine

schreckliche Landplage in Aegypten gewesen. Sie umsummen die

Menschen in unzähliger Menge, stechen sehr empfindlich, verursachen

ihnen grosse Beulen, saugen ihnen das Blut aus und richten sie über-

haupt entsetzlich zu; besonders arg sind sie in der Nacht und nie-

mand kann ohne Schleiervorhänge schlafen. So Herod. 2, 95. Prosp.

Alpin, rer. Aegypt. 4, 3., Thevenot Reisen 1. S. 374., Troilo Orient.

Reisebeschr. S. 774. Arvieux merkww. Nachrr. I. S. 173 f., auch

Forskal descr. animall. p. 85. SvhuUz Leitungen IV. S. 350. Volney

I. S. 203. WiUmann Reisen II. S. 135. Scholz Reise S. 93. Lepsius

Briefe aus Aegypten S. 93. Lane Sitten und Gehr. L S. 3. Buss-

egger Reisen 111. S. 13. Diese Mücken verdanken ihr Entstehen

dem Wasser z. B. der Cislernen und den in den Häusern befind-

lichen Wasserbehältern, deren Inhalt von ihren Larven ganz be-

lebt ist {Ehrenberg I, 1. S. 33.); sie sind klein, verursachen

aber durch ihre Zahl eine unerträgliche Beschwerde; das sich ver-

breitende Wasser des Nil bringt eine so ungeheure Menge hervor,

dass die Luft oft von ihnen verfinstert wird {Maillel descript. de

l'Egypte II. p. 134.); sie sind kleiner als die europäischen, stechen

aber weil schlimmer
; zum Aufenthalte und zur Verwahrung ihrer Eier

dienen ihnen die Reisäcker, welche beständig unter Wasser stehen

und sumpfig sind ( Hasselquisl Reise S. 69.) ; nach der in den Octo-

ber fallenden Reisernle kommen sie schaarenweise aus den über-

schwemmten Feldern hervor, wo das vorhergehende Geschlecht seine

Eier hingelegt hat, zu andern Zeilen trifft man weniger an (Sonnini

Reisen 1. S. 139.). Hieraus ergibt sich auch, dass die Mückenplage

etwa in den Oclober oder November fällt, während die ihr vorange-

hende Froschplage in den September zu setzen war. Die meisten

Klagen der Reisenden gehören in der Thal den Herbstmonaten an und
nach Harltnann Erdbeschr. v. Afrika I. S. 250 f. sind die Mücken zur

Zeit der kühlen Witterung vorzüglich dreist. Die Entstehung aus dem
Staube oder Boden passt, da diese Thiere sehr klein sind und in Mas-
sen wie Staubwolken erscheinen. Aehnliche Ansichten finden sich hei

den Alten auch sonst. Pulvis creat lineas (Plin. H. N. 11, 41.) und
die ifiTctSeg, nach Schot, ad Aristoph. nub. 157. ein elöog nmvcuTtog

itaQK7torDi(uov

,

sollen aus Würmern entstehen, welche sich da, wo
Wasser mit einem erdigen Bodensätze zusammonläuft, aus dem faulen-

den Schlamme erzeugen (Aristol. 11. A. 5, 17,8.). — V. 14. Die Hie*

#
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Ex. S, 14— IS. 73

rogrammaten thun ebenso i1. h. schlagen wie Aaron den Erdboden,

um die Mücken daraus hervorgelicn zu lassen (Gen. 1, 24.), aber ohne

Erfolg. Denn hier handelt es sich um Hervorbringung von Geschöpfen,

welches allein Jehova als Schöpfer aller Wesen vermag, nicht bloss

um Herbeiführung und Verwandlung vorhandener Geschöpfe und Dinge,

wie bei dem Stabe, dein Wasser und den Fröschen. mH ihren A'ünsten]

wie 7, 11. Die Wiederholung im 2 Gl. drückt aus, dass das Wun-
der nicht vorübergehend war, wie z. B. das der Stabverwandlung 7,

10 ir., sondern blieb, fortwirkte. Nach Eichh. indess soll die ganze

Sache sich auf Folgendes beschranken. Moses verstand die Kunst,

Schwärme noch unreifer Mücken aus ihren sumptigen Sitzen hervor-

zutreiben und also vor der Zeit in Bewegung zu setzen, er legte vor

Pharao eine Probe davon ab, kurz vor der Zeit, wo die reifgewor-

denen Mücken von selbst wie jedes Jahr ihren Schlupfwinkel verlas-

sen sollten und erklärte zugleich, er habe diese Kunst von Jehova,

welcher der Urheber der jährlichen .Mückenschwärine und überhaupt

der höchste Herr Aegyptens sei. — V. 15. Die Hierogrammaten er-

klären, es sei ein GoUesßnger d. i. eine göttliche Hand, Macht (Ps. 8,

4. Luc. 11, 20.), welche die Mücken herbeigeführt habe, nicht Moses

und Aaron, welche das so wenig wie sie selbst vermöchten; sie wol-

len in ihrem Stolze (Jes. 19, 11.) diesen nicht nachstehen. Sie mei-

nen aber nicht Jehova, sondern die ägyptischen Gottheiten, welche

alle Jahre solche Mückenschwärme entstehen lassen, wenn auch nicht

so grosse. Pharao erblickt daher in Moses und Aaron auch jetzt noch

nicht Gesandte des höchsten Gottes und willfahrt ihrem Verlangen

nicht. — V. 16—28. Die vierte Plage. Es ist die erste, welche der

Jehovist allein erzählt und in die elohistische Reihenfolge eingeschaltet

hat Von Aaron als Thaumalurgen ist hier keine Rede mehr und

auch Moses vollzieht die Plage nicht, sondern kündigt sie bloss an;

sic erscheint als ein unmittelbar von Jehova herbeigeführtes Unheil.

Moses soll sich früh Morgens aufmachen, um sich zu stellen vor

Pharao d. i. sich einzußnden zu einer Zusammenkunft mit ihm, zu

einer Audienz bei ihm (Job. 1, 6. 2, 1.), der zum Wasser ausgehen

werde (s. 7, 15.). Nach der Rückkehr des Stroms in seine Ufer und

nach seinem Sinken waren wohl gewisse Anordnungen z. B. Uferbau-

ten nölhig, die den König zum Ausgehen veranlassten. und sie sollen

mir dienen] s. 3, 18. — V. 17. Für den Fall der Weigerung kün-

digt Jehova durch Moses an, er werde den Arob an Pharao, seine

Knechte und sein Volk sowie in seine Häuser senden; von diesem

würden die Häuser und auch das Land ausserhalb der Häuser ange-

füllt werden. — V. 18. 19. Dabei aber werde er das Land Gosen,

wo sein ,Volk lebe, scheiden
,
ausscheiden von den ägyptischen Land-

schaften, so dass der Arub daselbst nicht sein werde, also eine Schei-

dung zwischen seinem und Pharao’s Volke feststellen. So ist zu er-

klären nach 9, 4. 11, 7., w'o nVtrj niit v? steht Zu stehen, be-

stehen, d. i. leben vgl. 9, 16. 21, 21. bedeutet sonst Erlösung,

Befreiung und passt nicht, weil von einer Erlösung zwischen zwei

Völkern nicht geredet werden kann, die Bedeutung Scheidung aber,

1.
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74 Ex. S, 19—20.

welche Abenesr, J. D. Mich. Gesen. Maur. u. A. ilcm Worte geben,

iSsst sich nicht erweisen. Man lese also rrt .Schndmg, worauf das

in diesen Stellen gehrauclile nVtr und dtaaroA.t/ der LXX,

des Syr. und divisio der Vulg. führen, damit du erkennest, dass ich Je-

hova bin inmitten des Landes] d. h. dass ich der wahre Gott bin

und somit auch der Gott, unter welchem Aegypten steht, sofern dem
wahren Gotte Alles gehört. Aus dein Hergange soll der König fol*

gern, a) dass Israels Gott der Urheber der Plage sei, 1») dass er auch

über Aegypten Macht habe und c) überhaupt die höchste Macht sei

oder der allein wahre Gott (s. 7, 5.). — V. 20. Jehova thut, wie

er aiigekündigt hat, und es kommt ein schwerer d. i. zahlreicher (10,

14. Num. 20, 20.) Arob in das Haus des Königs und die seiner Die-

ner und überhaupt in das ganze Land Aegypten, a*?] wird noch Ps.

78, 45. 105, 31. angeführt und von LXX un<l Symm. durch xvvo-

tivue Hundsßiege d. i. wahrscheinlich Stechllicgc erklörl. Diese wird

beschrieben als das frechste aller Thiere, welches sich hartnäckig an-

hange und nicht vertreiben lasse, bis es an Fleisch und Blut gesättigt

sei (Philo de vita Mosis I. p. 622 ed. Hösch ). Die LXX glaubten

bei einem göttlichen Strafgerichte an die unverschämteste und schliiiiinstc

Fliegenart denken zu müssen. Im Allgemeinen stimmt damit auch

Aquila; er erklärt zu Ps. 78. nach a*? mischen das Wort durch

Ttag-liiKtog allgemischl und in den andern Stellen durch Ttafifivia AU-

fliege d. i. Gemisch aus allerlei Fliegen. Darnach will Hieron. ep. 106,

86. ad Sunniam xoivofivia für xvvofjtvia gelesen haben und übersetzt

auch in den Pss. a-y durch coenomyia., wahrend er im Ex. musca
hat. Fliegen können auch die Uebersetzer verstanden haben, welche
das hehr. Wort beibehalten z. B. Onk. Sam. und Syr. zu Ex.

j» NT
oder es ohne nTdiere Erklärung <lurch Gemisch w'iedergcben

z. B. Syr. zu Pss. Abus. Venel Gr. avyxvGig.

Dagegen denken Joseph, antt. 2, 14, 3., die jüngeren Targg. Saad. Ar.

Erp. und Rabb. an ein Gemisch w ilder Thiere überhaupt Allein die

Art, wie der Arob hier eingefubrt wird, lässt eine bestimmte Thierart

erkennen, und man hat sich für die Fliegen zu entscheiden, welche

sich sehr gut an die Mücken anscbliessen
,

zu den in Aegypten ein-

heimischen Plagen gehören und Jcs. 7, 18. als Sinnbild der Aegypter

erscheinen. Sie werden von den Reisenden als grosse Plage geschil-

dert, z. B. von Volney , Wiltmann, Scholz, Lepsius und Lane in den

zu V. 13 angeführten Stellen. Sie sind noch zahlreicher und be-

schwerlicher als die Mücken und setzen sich gern an den Rand der

Augenlieder und in die Augenwinkel, die sie verwunden; von ihrer

heftigen Begierde, w'enn sic sich an einen Theil des Körpers anhängen

wollen, _kann man sich keine Vorstellung machen (Prosp. Alpin, rer.

AegypU. 4, 3. Sonnini Reisen II. S. 310.); sic setzen sich dem Ge-

henden auf Gesicht und Augen, dass er kaum den Weg sehen kann,

bedecken als schwarze Masse die Gefässe und beissen scharf {Came
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Leben und Sille iin Morgen). I. S. 63 f.), wie auch P.s. 78. ein Vs»

vom ausgesagt wird. Der ViT. meint aber nicht die immer vor-

liandencn gewölinliclien Fliegen, die er wohl auch a-at genannt liahen

wurde , sondern die zu gewissen Zeilen erscheinenden grossen Flie-

genschwärme, da er vom Kommen eines schweren Arob (s. 10, 4.)

redet. In Dongala verhreilet sich zur Frühlingszeit eine kleine Fliege

in unzähligen Schwärmen über die Fläche des Nilschlamnilhals, My-

riaden von ihnen stürzen gleichzeitig auf Menschen und Vieh, dringen

in die Augen, Nase und Ohren und verursachen empßndliche Schmer-
zen {Rüppell Nubien S. 73.) und als Eyles Yrwin (voyage ä la mer
rouge p. 242 f.) im Juli zu Kosseir war, führte ein Südwind eine

so ungeheure Menge Fliegen herbei
,

dass das ganze Haus davon cr-

fülll wurde und man keinen Augenblick Huhe halle. Dem entspricht

auch die Bezeichnung, die nur im Sing, steht und als Collectivum er-

scheint. Die Wurzel ist knüpfen (vgl. a"^»), binden, mischen, da-

von 3-» Hände, Gemisch, unordentlicher Schwarm, dann Bezeichnung

eines der gewöhnlichsten Schwärme, des Fliegenschwannes. Ebenso
bezeichnet a*y Gemisch den Schwarm der Fremden, welcher sich an

die ansziehenden Israeliten anschloss (12, 38.) und auch pdcdk d. i.

Sammelsurium genannt wird (Num. 1 1 ,
4.). Aehnlich Heu-

schrecken, man mag es von a^» oder ahleiten. Solche Fliegen-

schwärme mögen strichweise ziehen, also einen Landstrich verschonen,

den andern treffen. Daran knüpft die Verheissung einer Scheidung

Gosens und des übrigen Aegyptens au. lieber die gewöhnlichste Zeit,

wo sie in Unterägypten erscheinen, fehlt es an Nachrichten; nach der

Stelle der Plage wird man etwa den November anzunehmen zu haben.

in ganz Aeggplenland wurde das Land verderbt vor den Fliegen]

d. h. ihretwegen wurden alle vorher anmuthigen und angenehmen
Landschaften Aegyptens abscheulich und kaum bewohnbar, sic wan-

delten das schöne Aegypten in ein abscheuliches Land um; vgl. Gen.

6, 1 1 f. Die Macht des kleinen Thiers ist gross. In Cilicien wurde
einst eine ungeheure Mücken- und Fliegenplage einem Kriegsheere ver-

derblich (Barhebr. Chronic, syr. p. 343.). — V. 21—23. In derNolh,

wie bei den Fröschen V. 4., lässt Pharao Moses und Aaron rufen und
erlheilt die Erlaubniss zu einem Opferfeste, aber nur zu einem sol-

chen im Lande. Moses bcharrt indessen dabei, dass sie 3 Tagereisen

in die Wüste ziehen und dort das Opfer halten wollten (s. 3, 18.).

denn einen Greuel Aegyptens würden wir opfern Jehova] d. h. wir
würden zur Verehrung unsers Gottes Opfer vollziehen, vor welchen

die Aegypter Abscheu haben. Gemeint sind mit nicht die Opfer-'

thiere an sich
,

sondern sie als Opfer oder vielmehr das aus ihnen

bestehende Opfer. Moses lindet cs yisa »V nicht recht d. i. ungehörig,

im Lande selbst Opfer zu veranstalten, welche der Landesbevölkerung

zum grössten Anstoss gereichen. Er findet es auch gefährlich, s^iehe,

opferten wir einen Greuel Aegyptens in ihren Augen, würden sie uns

nicht steinigen?] d. h. wenn wir Jenes thäten, so würden sie ent-

rüstet uns angreifen z. B. mit Steinwürfen. Zu "fn siehe, dann auch

wie im Chald. wenn vgl. Lev. 25, 20. Jes. 54, 15. Ew. §. 103. g.
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Uas Vav vor »V führt den Nachsatz ein
;
man könnte aber auch »Viri

wie 3, 19. lesen. Mosis Anfrabe liat Grund. Die Aegypter opferten

nur Stiere, Kälber und Gfinse (Herod. 2, 45.), dagegen keine Kühe,

als welche der Isis heilig waren (llerod. 2, 41. Porphyr, abslin. 2,

11.), auch keine Turleltaubcn (Porphyr. 4, 7.). Schafe und Ziegen

waren wenigstens nicht allgemein; beim Isisdiensle zu Thitorea in

Pliokis durfte man keine darbringen (Pausan. 10, 32, 9.) und in

Aegypten opferten diejenigen
,
welche zum Mendesischen Tempel und

Bereiche gehörten, keine Ziegen und Ziegenböcke, wenn auch Schafe,

während die Oberägypler es umgekehrt machten (Herod. 2, 42. 46.).

Oie Aegypter nahmen grossen Anstoss daran, wenn man heilige Thiere

opferte und verzehrte (Joseph. Apion. 1, 26.). Die Hebräer dagegen

opferten Schafe, Ziegen und Böcke, nicht minder Kühe z. B. als Dank-

Opfer (Lev. 3, 1.), Brandopfer (1 Sam. 6, 14.), Sündopfer (Num. 19.)

und sonst (Gen. 15, 9.). Hengslenberg Bücher Mose’s S. 116. gibt

sich eine arge Blosse, wenn er bchauplel, die Kuh sei auch bei den

Israeliten, den ganz vereinzelten Fall Num. 19. ausgenommen, nicht

geopfert worden. Uebrigens mussten die Opferthiere bei den Aegyp*

teru auch gewisse Eigenschaften haben (Herod. 2, 38.), welche bei

den Hebräern nicht vorgeschrieben waren, indem z. B. nur Stiere

rother Farbe zugelassen wurden (Plularch. de Isid. 31. Diod. Sic. 1,

88.)* — V. 24. Pharao erkennt das an und ertheilt die Erlaubniss;

nur sollen die Hebräer nicht sehr weit fortziehen, belel um mich]

dass die Plage aufliöre. Die Aufforderung zur Fürbitte ergeht bloss

an Moses und Aaron. — V. 25—28. Moses verheisst Abhilfe für den

folgenden Tag, schärft aber dem Könige ein, nicht ferner zu täuschen

;

er betet zu Jehova, welcher darauf die Fliegen entfernt, so dass nicht

eine übrig bleibt. Allein der König macht schwer sein Herz (s. 4,

21.) auch diesmal wie bei der Froschplage V. 11.

Cap. 9, 1—7. Die fünffe Plage, bestehend in einem grossen

Viehsterben
,

erzählt vom Jebovisten. Dieses soll Moses aiikundigen,

wenn Pharao abermals zur Entlassung des Volks aufgefordert dieses

noch ferner festlialten will, siehe die Hand Jehova’s ist wider dein

Vieh] sie ist ihm feindlich, tastet es an und schadet ihm (32, 29.

Du 2, 15. Jud. 2, 15.). f’.si''?] hier Rosse, Esel, Kameele, Rinder und
Kleinvieh (s. Gen. 4, 20.). Für wird man, da die Hebräer nur

von nnn, nicht auch von ein Partie, gebildet zu haben scheinen,

min zu punktiren haben, eine sehr schwere Pest] Appos. zur Hand
d. i. Macht Jehova’s, welche sich in der Krankheit bethätigt und als

verderbliche Krankheit wirkt. Auch Hiob bezeichnet seine Krankheits-

leiden als Hand Gottes (Job. 13, 21. 23, 2.). — V. 4. Jehova will

aber eine Scheidung machen (s. 8, 18.) zwischen dem Vieh Israels

und dem der Aegypter und von allem Vieh der Israeliten soll nicht

etw’as d. i. gar keines sterben. umschreibt den Genit. wie Gen. 7,

11. — V. 5. 6. Jehova setzt als Zeit für diese Plage den folgenden

Tag fest und führt an ihm die Sache aus, so dass alles Vieh der

Aegypter stirbt, von dem Israels aber kein einziges Stück. Derselbe

Erzähler erwähnt bei seiner folgenden Plage V. 19 ff. noch Vieh der
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Aegypter und meint also hier wohl hur das draussen beOndliche Vieh

(V. 3.); er dachte also an eine Seuche, die bloss dieses Vieh ergriff

und wegraflXe. Oder man versiehe "apö Vs vom Ganzen des ägypti-

schen Viehes, vom ägyptischen Viehc im Ganzen, so dass Einzelnes

übrig blieb und vgl. V. 25. 10, 12. — V. 7. Pharao schickt nach

Gosen und errährl, dass vom Vieh Isnaels auch kein einziges Stück

gestorben ist; aber dies demüthigt ihn nicht, sondern macht ihn

trotzig gegen den Gott der Hebräer, der ihm geschadet hat Aegypten

ist nicht grade viel von Viehseuchen heimgcsuchl
;
doch erzählen iVu-

ner Krankheiten des Orients S. 108 f. 112. u. Lepsius Briefe aus

Aegypten S. 14. von einer furchtbaren Rinderpest, welche im März

1842 ausbracli u. die ägyptischen Heerden mit grosser Wulh befiel,

wie sie schon 60 Jahre frülier das Rindergeschlecht fast gänzlich ver-

nichtet halle; Karaeele und Rosse 'aber wurden durch erkrankte Rin-

der nicht angesteckt. Primer schreibt dem Wasser eine grosse Ein-

wirkung zu, indem der Nil beim Auftreten der Seuche auf seinem

niedrigsten Stande und sein Wasser sehr verunreinigt gewesen sei (s.

7, 20.) ; wer die Rinder etwas fern vom Nil abgesondert gehalten und
ihnen etwas Salz und reines Trinkwasser gereicht habe, der habe sie

gerellel
; die Heerden der Beduinen seien ebenfalls verschont geblie-

hen. Die vorhergehende Plage dieses Erzählers fiel in den Oclober

oder November
; die vorliegende wird dem December oder Januar zu-

zusprechen sein. Der Verf. deutet indess die Zeit nicht an. — V. 8

—

12. Die sechste Plage, bestehend in einem bösartigen Ausschlage, er-

zählt vom Elohisten. Sie schliesst sich in der Grundschrift an die

Mflckenplage 8, 12— 15. an und geht dem Sterben der Erstgeburt 12,

1 if. voran
,

hat also als Krankheit die richtige Stelle. Durch sie

lastet Jehova die Personen unmittelbar an, was er vorher noch nicht

gelhan. und Jeh*)va sprach] näml. später, in der Folge (s. 7, 19.).

nehmt euch Ofenruss, eine Fülle eurer Hände] nehmt jeder beide

Hände voll Ofenruss. icas ist der Schmelzofen, während der

Backofen ist (s. Lev. 2, 4.). Der Russ von jenem scheint als schär-

fer denn der von diesem gegolten zu haben. Ihn soll Moses vor

Pharao, also bei einer neuen Audienz, wo die Entlassung Israels ver-

langt werden wird, himmelwärts streuen; er wird dann werden zu

einem Staube über ganz Aegypten d. i. sich wie Staub in der Luft

über das ganze Land verbreiten; er wird werden auf dem Menschen
und auf dem Viehe zu einer Entzündung ausbrechend zu Blattern

d. h. er wird sich an sie anlegen und an ihnen zu einem entzündli-

chen Ausschlage werden. kommt von dem ungebr. incaluit

und bedeutet eig. Entzündung, dann Geschwüre; es wird gebraucht
von den Pestbeulen (2 Reg. 20, 7. Jes. 38, 21.) und vom Aussatz,

z. B. als V'?» von der Aussalzkrankheit des Hiob (Job. 2, 7.) und
von einer unheilbaren Krankheit an den Schenkeln und Knien, welche
in Aegypten besonders zu Hause w’ar (Dl. 28, 27. 35.). Der Aussatz

fing mit einem V'n:? an, doch ward nicht jeder zum Aussatz (Lev.

13, 18 ff.). r?a«s] von dem ungebr. hervorquellen,' anschwellen

muss Blasen, Beulen, Blattern bedeuten. — V. 10. Moses und Aaron
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vollziehen den göttlichen Befehl vor Pharao und ein entzündlicher

Ausschlag entsteht an Menschen und Vieii. Da hier der Elohist be-

richtet, welcher nur solche Plagen vorführl, die Aegypten ganz beson-

ders eigenthümlich sind
,

so muss man auch in diesem Falle an ein

in AogNpten ganz besonders einheimisches Ucbcl denken. Ein solches

ist die Nilhitze oder Nilkrätze, deren Ursache aber verschieden ange-

nommen wird. Nach der einen Ansicht ist das Wasser die Ursache.

Dieses wird in den letzten Monaten vor der Ueberschwcmmung schlecht

(s. z. 7, 20.) und der Körper bekommt davon böse Säfte; das ge-

trunkene neue Wasser erzeugt eine Gährung im Blute, wodurch die

bösen Säfte abgesondert und nach der Haut zu getrieben werden

;

der Körper bedeckt sich mit einer Rothe und kleinen schmerzlichen

Blattern {Volney Reise 1. S. 192.). Beim Wechsel des Wassers fah-

ren am ganzen Leibe um sich fressende Geschwüre auf, die heftig

plagen und stechen und etwa -3 Monate dauern (Thevenol Reisen I.

S. 374.). Die Menschen bekommen da vom Wasser hitzige Schwären,

welche ein unerträgliches Jucken auf der Haut verursachen und in-

nerhalb 6 bis 8 Wochen wieder vergehen
,

zu andern Zeiten aber

nicht Vorkommen (Wansieh in Paulus Sammlung 111. S. 24. 160 f.).

Auf dem ganzen Körper entsteht ein höchst beschwerlicher Ausschlag,

welcher den Masern gleicht und vom Nilwasser abgeleitet w’ird (Berg-

gren Reisen II. S. 121. AVeftuAr Reisebeschr. 1. S. 131.). Beim Stei-

gen des Nils und nach dem Genüsse seines Wassers zeigt sich am
Halse, dann an den Armen und endlich am ganzen Körper eine Rölhe,

welche von einem brennenden Jucken und weiterhin von einer fast

unerträglichen Pein begleitet ist; auf der Haut erscheinen kleine Bläs-

chen, die Nilblattcrn, die aber bald wieder vergehen {Döbel Wander-
ungen II. S. 184.). Vom Nilwasser leiteten auch die Franzosen unter

Bonapartc diesen blatternartigen und schmerzhaften Ausschlag ab (Will-

mann Reisen 11. S. 279.). Nach einer andern Ansicht soll die Hitze

des Uebels Ursache sein. Durch die Sonnenstrahlen entstehen sehmerz-

haDe Blattern, ein Jucken von Hitzblattern und ein Stechen von Blä.s-

chen, die abwechselnd den ganzen Körper überziehen (Denon Reise

S. 305. 309.). Die sogenannten Nilkörner, grosse Buckeln einer ge-

wöhnlichen Beule ähnlich
,
welche zur Zeit des Nilsteigens sich als

Hautausschlag zeigen, sind eine natürliche Folge der übermässigen Hitze

(Sonnini Reisen II. S. 334. Willmann H. S. 106.). Der juckende und
stechende Ausschlag zeigt sich vom ersten Anwachsen des Nil, besteht

aus lauter „rothen kleinen wenig gewölbten Erhabenheiten in der

Haut“, dauert mehrere Monate, endigt mit Abschälferung des Ober-

häutchens und hört mit der Hitze gewöhnlich auf (Seelzen Reisen Hl.

S. 204 f. 209. 377.). Er tritt in der heissen Jahreszeit auf, beson-

ders mit dem wachsenden Nil, bildet sich bei feuchter schwitzender

Haut und ist der übermässigen Ausscheidung von Säuren und Salzen

durch die Haut und der dadurch bedingten Reizung derselben znzu-

.schreiben; es bildet sich zuerst eine scharlachrothe Färbung der Haut

und gleichzeitig steigen leichte unzählige Knötchen auf, welche sich

in kui*zer Zeit in kleine, runde und sehr dicht stehende Bläschen
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mnwamlelii ; besonders werden befallen die Aussenfläche . der Arme,

die Stirne, der Hals, die Brust und die Bauchwand
;

bei rechtem Ver-.

hallen geht das Uebel bald vorüber (Pruner Krankheiten des Orients

S. 138 ff.). Nach einer weiteren Ansicht haben der salzige Staub

und noch mehr die salzigen Dünste der Atmosphäre Einfluss auf die

durch die Hitze irritirbar gewordene Haut; die Krankheit spricht sich

in kleinen schmerzlichen Beulen aus, welche die Haut bedecken, sich

cntzfindeii und in Eiterung übergehen (Hussegger Reisen I. S. 247.).

Daran sciiliessl sich die Angabe des Erzählers vom Ofenruss, der

Menschen und Vieh befiel, nicht übel an; jedenfalls hat er dieses

acht ägyptische Uebel im Sinne, wiewohl er ein Wunder berichten

will. Diese Krankheit gehört nach den Reisenden den Sommermonaten
an, der Verf. aber verbindet sie wohl mit dem heissen elektrischen

Winde Chamsin, welcher vom Marz bis Mai weht, also in der Zeit

der Krankheiten in Aegypten {Prosp. Alpin, medicin. Aeg. 1 , 7.),

grosse Slaubmassen über das Land führt und auch vom andern Er-

zähler bei den 1‘Ia'gen nicht vergessen wird (s. 10, 23.). Da die

letzte Plage in den April fällt (s. 12, 29.), so ist die gegenwärtige

vorletzte dem März zuzuweisen. Zwischen ihr und der nächstvorher-

gehenden elohislischen 8, 12— 15., die in den Oclober gesetzt w'urde,

liegt eine ziemlich lange Zeit. Ganz angemessen! Jehova wollte den

Aegyptern, ehe er ihre Personen unmillelbur anlaslele, eine längere

Zeit zur Besinnung und rechten Enlschlicssung lassen. Dass das Uebel

auch die Thierc befällt, ist sonst nicht bekannt, kann aber in einer

Wundererzählung nicht befremden. Wer sich indessen daran stiesse,

der müsste an die Krätze denken
,

welche in Aegypten einheimisch

ist, z. B. hei den Pferden, Kameelen und Schafen sowie bei der Be-

völkerung und oft von den Thieren auf die Menschen übergeht {Pruner

S. 105. 112 f. 142.). — V. 11. Die Hierograminaten können dieses

Zeichen nicht nur nicht nachmachen, wie sie dies schon bei dem vor-

hergehenden auch nicht vermocht haben (8, 14.), sondern werden
auch selbst davon bclrollcn wie alle übrigen Aegypter, vermögen also

nicht zu stehen vor Moses und dem Ausschläge d. h. sie halten, be-

haupten sich diesen gegenüber nicht, sondern müssen ihnen weichen

und erliegen ihrer Gewalt (Prov. 27, 4. Dan. 8, 7. Ps. 147, 17.). —
V. 12. Gleichwohl w illfahrt Pharao auch jetzt noch nicht, wie Jehova

7, 4. angekündigt hat, indem dieser sein Herz verstockt (s. 4, 21.).— V. 13—34. Die siebente Plage, vom Jehovislen erzählt, ist ein

grosser Hagelschlag. Moses soll am Morgen sich vor Pharao stellen

(8, 16.) und sein Verlangen erneuern; Pharao soll das Volk ja ent-

lassen. denn diesmal sende ich alle meine Plagen] d. h. ich bin

daran, alles Unheil, welches ich bewirken kann, über dich zu bringen

und dich meine ganze Macht fühlen zu lassen. Das Bisherige waren
nur vereinzelte geringere Schläge, das Kommende soll ein Beweis des-

sen sein, w’as Jehova alles vermag. Die Stelle gehl auf alle folgenden

Plagen, die eine volle Machlenlfaltung Jehova’s sein werden; Blitz,

Donner und Hagel bilden den Anfang derselben. eig. gegen

dein Uet z d. i. gegen deine Seele (vgl. Jer. 4, 18. 10.), deine Person,
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dich selbst, so dass hier wie sonst und auch gebraucht

ist. Als Zweck wird angegeben, dass Pharao erkenne. Keiner sei

wie Jehova auf der ganzen Erde, also zu der Einsicht komme, Jehova

sei der wahre GoU (s. 7, 5.). Jehova redet minder bedingungsweise,

als vieiinehr bestimmt' ankändigend
,
weil er weiss

,
dass Pharao sich

nicht bald fügen und es noch zu manclien Plagen kommen w’ird. —
V. 15. 16. Der Grund, weshalb Jehova noch so viel vornehmen w^ill,

liegt nicht etwa darin, dass er nicht leichter mit Pliarao fertig w'ürde,

sondern darin, dass er Pharao zur Erkenntniss bringen und sich ver-

herrlichen will (s. 4, 21.). denn nun hülle ich ausgeslreckt meine

Hand und schlüge dich und dein Volk mit der Pesl und vertilgt

tcürdesl du von der Erde: aber um desswillen lasse ich dich be~

stehen, damit ich dich sehen lasse meine Kraß und man erzähle mei-

nen Namen auf der ganzen Erde d. h. schon hätte ich die Pest ver-

hängt, so dass ich dich und dein Volk in einem Augenblick vertilgte

:

aber ich lasse dich leben (isy wie 8, 18.), um in einer Reihe von

Grossthaten dir meine Macht zu zeigen, dich zur Erkenntniss meiner

Gottheit zu bringen und mir göttliche Anerkennung bei allen Völkern

zu verschaffen. Zu dich sehen zu lassen ist das Subj. ich vgl.

Gen. 6, 19 f. — V. 17. 18. Der erste Machtbew'eis, wenn Pharao

ferner Israel zuruckhält, soll ein schreckliches Hagelwetter sein, er-

höhest du dich ferner gegen inein Volk, sie nicht zu entlassen, so

siehe lasse ich regnen^ d. h. dämmest du dich noch w'eiter Israel ent-

gegen, so dass es nicht fort kann u. s. w'. Zu sich dämmen
d. i. zum Damm machen von erhöhen, aufschulten, wovon nVljb

Wall, vgl. das Bild vom Berge für Diejenigen, welche den heimkeh-

renden Exulanten sich enlgegenslellen Jes. 41, 15. nys] eig. xoie

die Zeit morgen d. i. morgen um diese Zeit, vgl. Jos. 11, 6. Das

Hagelwetter soll ein so schweres sein, wie es noch keines in Aegyp-

ten gegeben hat, seil dieses gegründet worden ist d. i. seit es be-

wohnt worden ist und ein Volk gehabt hat (V. 24. Jes. 23, 13.).

ln fehlt Mappik wie 2,3. Zu so dass vgl. V. 24. 11, 6.

Gen. il, 7. 13, 16. 22, 14. — V. 19. Pharao soll daher hinsenden

und sein Vieh und Alle, die er auf dem Felde hat, flüchten d. i. an

sichre Orte bringen lassen
,
indem alle Menschen und Thiere, welche

sich im Felde befinden und nicht nach Hause genommen würden,

vom Hagel getroffen werden und sterben würden. So fordert ihn

Jehova auf, um ihn zu veranlassen, Gottesfurcht zu beweisen oder
noch weiter zu verleugnen. Zu »'yn, w’ofür V. 20 D'sn, vgl. Jes.

10, 31. onsn Vs] ist cas. absol., zu welchem der Nachsatz

mit Vav eingeführt wird wie 2 Sam. 22, 41. Job. 4, 6. 23, 12. —
V. 20. 21. Die Beamten Pharao’s sind zum Theil goltesfürchtig und
flüchten ihre Knechte und ihr Vieh in die Gebäude, zum Theil aber

achten sie nicht auf Jehova’s Wort und lassen ihre Knechte und ihr

Vieh im Felde, an»] wie 7, 23. der Fürchtende Jehova's Wort]

der, welcher es mit Ehrfurcht hört und beachtet, es ehrt und heilig

hält Prov. 13, 13. 1 Sam. 14, 26. Das Vav vor steht wie Gen.

44, 9. — V, 22—24. Jehova vollzieht seine Ankündigung durch Mo-
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ses, welcher seine Hand und seinen Stab gegen den Himmel hin aus-

streckt und so das Ungevvitter herbeifuhrt Jehova gab Siimmen und
Hagel] er erliess Donner (19, 16. 20, 18.) und sendete zugleich

Hagel herab, und Feuer ging zur Erde] Blitze fuhren hernieder zur

Erde (Job. 38, 35.). für wie Ps. 73, 9. Dieser Hagel

und das Feuer inmitten des Hagels war sehr schwer d. i. gewaltig,

so gross, wie noch niemals in Aegypten, seit dieses zu einem Volke

geworden war (V. 18.). nnpVnö wk] eig. sich gegenseitig nehmendes,

fassendes Feuer kann bloss wie Ez. 1 , 4. zusammenhaltendes Feuer
sein und es ist “'sVnn zu vergleichen Job. 38, 30. 41, 9. Es gab
unter dem Hagel nicht bloss einzelne zerstreute Blitze, sondern eine

zusammenhängende Feuermasse; so dicht fuhren die Blitze, dass sie

nur Ein Feuer bildeten. wie V. 18. wie 4, 10. — V. 25.

Dieser Hagel erschlägt Alle, welche auf dem Felde sind, vom Menschen
bis zum Vieh, er zerschlägt alles Kraut des Feldes d. i. die kleineren

Gewächse (Gen. 1, 11. 30.) und zerbricht alle Bäume, nämlich nach

ihren Zweigen und Aesten. Da bald nachher die Heuschrecken noch
zu fressen linden (10, 5. 15.), so kann nur gemeint sein, der Hagel

habe das Ganze der ägyptischen Pflanzenwelt getrolTen, diese im Gan-

zen zu Grunde gerichtet, wobei aber Einzelnes als Rest blieb; vgl.

V. 6. Gewitter und Hagel sind in Aegypten nicht grade gewöhnliche

Landplagen, am wenigsten in Oberägypten, kommen aber doch oft

genug vor. Hier nur einige Nachrichten, welche sich alle auf das

untere und mittlere Aegypten beziehen. Es erlebten WiUmann Reisen

H. S. 172. 262. im November einen fürchterlichen Sturm und Regen,

der mit starken Donnerseblägen und sehr lebhaften Blitzen begleitet

war, Thevenol Reisen I. S. 344. und Niebuhr Reisebeschr. I. S.

497. im December starken Regen mit Donner und Blitz, Sonnini

Reisen H. S. 133. im Januar Regen und Schnee, Seelzen Reisen III.

S. 238. 394. im Februar und März Gewitter mit Donner, Blitz und
Regen. Aehniich verhält es sich mit dem Hagel. Lepsius Briefe aus

Aegypten S. 26 f. erfuhr im December bei den Pyramiden ein furcht-

bares Schlossen- und Hagelwetter; nach Monconys Beschr. der Reisen

S. 180. regnete und stürmte es im Januar mit Hagel und Blitzen ei-

nen ganzen Tag; als Pocoefce Morgen). I. S. 92. im Februar zu Fajum

war, hagelte und regnete es einen ganzen Morgen; WiUmann II. S.

265. erlebte im März ein schweres Gewitter mit starkem Regen und
Hagel und Seetzen III. S. 398. berichtet ebenfalls von einem im März

geschehenen Donnerwetter mit nassem Hagel. Doch ist der Hagel

nicht häuGg. Pruner Krankheiten des Orients S. ,36. bemerkt, ihm
sei in 12 Jahren Hagclfall nur dreimal im Sommer vorgekommen und
zwar sehr mässig. Die vorliegende Plage fällt nach obigen Nachrich-

ten in die Zeit vom November bis März. Damit stimmt die Angabe
V. 19., dass das Vieh damals sich auf dem Felde befunden habe. In

den Monaten Januar bis April geht das Vieh in Aegypten auf die

Weide, da es sich sonst während verschiedener Monate mit trockenem

Futter behelfen muss (Niebuhr Reisebeschr. 1. S. 142.); vom Mai bis

December hält man die Heerden gewöhnlich in den Ställen {Harlmann

Hdb. z. A. T. XII. 6
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Erdbeschr. von Afrika I. S. 232.). Dafür gibt Diod. Sic. 1, 36. die

Zeit der Ueberschwemmung an, worüber z. 7, 20. Genauer bestimmt

sich die Zeit der Plage durch V. 31 f. — V. 26. Nur in Gosen gibt

es keinen Hagel, indem Jehova sein Volk verschont. Diese Angabe

entspricht auch der Natur der Gewitter und Hagelwetter, welche die

einen Striche trelfen, die andern nicht. — V. 27. 28. Pharao lässt

Moses und Aaron rufen und erklärt, er habe gefelilt, Jehova sei der

Gerechte und die Aegypter die Frevler d. h. jener sei im Rechte,

diese im Unrechte. ?»•] wie 2, 13. dasmal^ wo ich V. 14 If. so

kräftig aufgefordert und bedroht worden bin und mich dennoch nicht

gefügt habe. Die frühere Unnachgiebigkeit rechnet er sich so hoch

nicht au. Er wünscht Fürbitte bei Jehova, 'ai a"’’)] eig. und viel

vom Sein weg d. h. es sei mit dem Bisherigen genug (Gen. 45, 28.

Num. 16, 3.), so dass nicht sind Stimmen Gottes und Hagel d. h.

so dass es keine Donner und Hagel mehr gibt. Dann will er die

Israeliten entlassen und sie sollen nicht ferner bleiben. *;^] beim

Inßn. zum Ausdruck von dass nicht wie 12, 4. Gen. 16, 2. Lev.

26, 13. — V. 29. 30. Moses verspricht beim Hinausgehen aus der

Stadl, vermuthlich an einem besondcrn heiligen Platze (6, 12.), seine

Hände zu Jehova auszubreiten d. h. inbrünstig zu ihm zu beten (Jes. 1,

15.), worauf der Donner aufliören und kein Hagel mehr sein werde.

Dies geschieht, damit Pharao erkenne, dass (7em Jehova das Land
sei, gehöre d. h. dass er der Herr Aegyptens sei, von welchem alle

Schicksale des Landes kommen (s. 8, 18. 7, 5.). Er weiss jedoch,

dass Pharao und seine Beamten sich auch dann noch nicht vor Gott

Jehova fürchten werden, so dass sic der Aulforderung Jehova’s ge*

horsaiuten. T'iaJi nn»] cas. absoi. Gen. 4, 15. — V. 31. 32. Eine

Angabe über den Zustand der verhagelten Felder passend an dieser

Stelle, wo die Plage zum Abschluss kommen soll. Der Flachs und
die Gerste wurden zerschlagen; denn die Gerste war Aehre und der

Flachs Knospe] d. h. beide waren schon emporgeschosst, indem jene

bereits in Aehrcn stand und dieser schon Blüthenknospen hatte ; sie

wurden also vom Hagel zerknickt und dadurch verderbt, s.

Gesen. Thes. p. 261. Dagegen wurden der Weizen und Spelt nicht

zerschlagen; denn sie sind spätzeitig. Sie waren theils noch nicht

aufgegangen liicils noch ganz klein
;
im letzteren Falle litten sie auch

wenig, weil sie nicht geknickt, sondern nur an den Boden ange-

schlagen wurden. W»] s. Gesen. Thes. p. 137. ist sicher der

Spelt; s. Celsii Hierobot. II. p. 98 ff. Gesen. Thes. p. 702. Er war
die gewöhnliche Brodtfrucht der alten Aegypter (Herod. 2, 36. 77.).

Nach vorliegender Stelle bestimmt sich die Zeit der Plage. Im alten

Aegypten erndtete man die Gerste im sechsten, den Waizen im sie-

benten Monat nach der Aussaat (Theophrast. hist, plantt. 8, 3. Plin.

H. N. 18, 10, 6.). Damit stimmen spätere Berichterstatter. Die

Gerste wird beinahe einen Monat eher zeitig als der Weizen (Son-

nini Reisen II. S. 20.); jene reift mit dem Monat Februar, dieser

steht bis Ende März {Forskal Flora p. XLIH.)
;
jene reift zum Theil

schon Ende Februar oder Anfang März, dieser Anfang Aprils (v. Schu-

Digitized by Google



Ex. 9, 32—10, 3. 83

berl Reise II. S. 175.); jene erndlet man im Ailar, diesen im Nisan

(Benjamin Tudelens. ed. l’Empereur p. 118.). Als Olivier voyagelll.

p. 125. 152. zu Anfänge des April von Kairo zu den Pyramiden
reiste, war die Gersfe schon geschnitten und ein guter Theil des

Flachses gerauft, der Weizen aber reifte. Denon Reise S. 143. fand

zu Ende des December die Gerste in der Blüthe und Brown Reisen

S. 181. zu Anfänge des Januar den Weizen im Hervorsprossen. Der

Spelt wird zu Ende des April reif, wenigstens in der Gegend von

Alexandrien, also ganz im Norden {Forskal Flora p. 26.), weiter süd-

lich w'ohl etwas früher^ gleichzeitig mit dem Weizen. Vom Flachse

wird angeführt, er werde im Januar gesäet (Russegger Reisen I.

S, 231.), blühe zu Ende dieses Monats (Forskal Flora p. LV.), ge;

w'inne um diese Zeit auch schon Knoten (t). Schubert II. S. 137.)

und werde zu Anfänge des Aprils gerauft Reisen III. S. 241.);

doch ist auch die Rede vom Verblühen desselben zu Ende des De-

cember {Sicard in Paulus Samml. V. S. 40.) und von seinem Blühen

in der Mille des Marz (Russegger I. S. 126.). Die Angaben w'eichen

etwas von einander ab, da die Jahre nach Witterung, Äckerbestellung

u. s. w. nicht immer ganz gleich sind.
,
Soviel aber ergibt sich, dass

die Plage des Hagels in den Januar zu setzen ist. — V. 33. 34.

Moses thut wie er versprochen und sein Gebet hat den Erfolg, dass

Donner, Hagel und Regen aufhoren; aber Pharao macht schwer sein

Herz (s. z. 4, 21.) und fährt fort zu sündigen, indem er der For-

derung Jehova’s widersteht. — V. 35. Pharao’s Herz ist also fest

d. h. er bleibt verstockt und entlässt die Kinder Israels nicht, wie

Jehova dies 7, 4. angekündigl hat. durch die Hand Mosis] vermit-

telst des Moses, durch ihn. Die Stelle gehört der Grundschrift an

und setzt 9, 12. fort. Denn das nitr' lan hat in diesen Erzäh-

lungen allein der Elohist (7, 13. 22. 8, 11. 15. 9, 12.), welchem

auch besonders geläufig ist sowie nW 6, 11.

7, 2. li, 10., wofür der Jehovist beständig Dan-p» n?® sagt 7, 14.

8, 4. 25. 28. 9, 7. vgl. 5, 1. 7, 16. 26. 8, 16. 9, 1. 13. 10, 3.

Die Stelle 10, 20. gehört einem anderen Erzähler an.

Cap. 10, 1—20. Die achte Plage, eine Heuschreckennoth, vom
Jehovisten erzählt. Jehova hat Pliarao’s Herz stumpf gemacht, damit

er seine Zeichen setze d. i. seine Wunder verrichte, also Anlass genug

habe, seine volle Macht an Pharao zu zeigen, zugleich aber auch,

damit Israel seinen Kindern und Enkeln überhaupt das, was er den

Aegyptern angethan hat, und insbesondere seine Zeichen, die er an

ihnen verrichtet hat, erzähle und erkenne, dass er der wahre Gott

sei. lieber diesen Zweck s. z. 4, 21. 7,5. Zu und dw eig.

setzen, stellen, dann zustande bringen, vollbringen 8, 8. 15, 26.

Gen. 4, 25. Jes. 66, 19. und zu VVy handeln, oft im schlimmen Sinne

übel mitspielen 1 Sam. 6, 6. 31, 4. Num. 22, 29. Das Suff, in

geht auf Aegypten und oa auf die Aegypter. Mit ist Israel in

seinem Vertreter Moses angeredet. — V. 3. 4. Moses und Aaron for-

dern abermals die Entlassung zum Feste (s. 3, 18.) und fragen den

König, wie lange er sich weigere, sich vor Jehova zu demüthigen,

6 ^
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kündigen auch für abermalige Verweigerung der Entlassung Heu*

schrecken auf den folgenden Tag an. für wie 34, 24.

Jes. 1, 12. 1«^] wie 7,27. vgl. vom Kommen des Arob 8,

20. — V. 5. 6. Die Heuschrecken sollen bedecken die Oberllöche

des Landes, so dass man dieses nicht sehen kann, und verzehren

den Rest, welcher den Aegyptern vom Hagel her übrig geblieben ist

(s. 9, 25.). Zu eig. Auge, dann Gesichly Aussehen, hier also von

der Obernäche des Landes vgl. Num. 11, 7. 22, 5. 11. nr*']

eig. Ueberbleibsel der Rettung d. i. entkommener Rest, der vom Hagel

nicht mit zerschlagen \var 1 Chron. 4, 43. Das Genus von

dem nom. rectum wüe Gen. 4, 10. Die Angabe gebt nach V. 15. auf

die kleineren Gewächse. Die Heuschrecken sollen aber auch verzeh-

ren alle Räume, die den Aegyptern aus dem Felde sprossen, welche

sie sich also dort angepflanzt haben, Fruchtbäume. Sie sollen anfül-

len alle Häuser der Aegypter, wie wie 14, 13. 34, 18.) Pha-

rao’s Väter und deren Väter, seit sie im Lande gewesen (s. 9, 18.

24.), es nicht gesehen d. i. erlebt haben. Nach dieser Ankündigung

verlässt Moses den König. — V. 7. Die königlichen Beamten durch

das Bisherige besorgt gemacht, fordern Pharao auf, die Männer zur

Festfeier zu entlassen. Sie meinen, wie das Folgende lehrt, nicht

das ganze Volk, sondern nur die Männer. Sie fragen, ob er noch

nicht eiiisehe, dass Aegypten zu Grunde gehe und wie lange dieser

ihnen zum Netz sein d. h. wie lange Moses den Aegyptern Gefahr

und Verderben bringen solle. Der bildliche Ausdruck ist entlehnt

vom Fange der wilden Tliiere und Vögel, welchen das Netz gefährlich

und verderblich ist. Vgl. 23, 33. 34, 12. Dt. 7, 16. Jos. 23, 13.

Jes. 8, 14. ^— V. 8. Pharao gibt nach; Moses und Aaron kehren also

zurück und erhalten die Genehmigung, werden aber gefragt, wer al-

les zum Feste gehen wolle, wer und wer] wer und wer noch weiter.

Die Frage verlangt eine genaue Angabe Aller, welche zum Feste

ziehen wollen. Zum Accus, beim Pass. vgl. Gen. 4, 18. *17, 5. 27,

42. Ges. §. 140. 1. Ew. §. 295. b. — V. 9. Moses antwortet, sie

wollten mit ihren Jungen und Alten, Söhnen und Töchtern, Kleinvieh

und Rindvieh ziehen, wir] die Israeliten, in deren Namen Moses redet.

Das a steht von der Begleitung wie Num. 20, 20. 1 Reg. 10, 2.

denn ein Fest Jehova's ist u?wj wir wollen nicht eine Versammlung
halten, wo bloss die Männer zu erscheinen haben, sondern ein Je-

hovafest, an welchem das ganze Volk Theil zu nehmen hat. Gesetz-

lich vorgeschrieben war bei den Hebräern bloss das Erscheinen der

Männer (23, 17. 34, 23. Dl. 16, 16.); doch betheiligten sich auch
die Uebrigen (Dl. 16, 11. 14 f. Jes. 32, 9 If. Luc. 2, 4111*.). Auch
bei den Aegyptern nahmen die Weiber an religiösen Aufzügen Theil

(Herod. 2, 60.). — V. 10. Der längst argwöhnische König merkt die

wahre Absicht. Jehova sei so mit euch, wie ich euch entlassen

werde] d. h. er möge euch auf eurem Zuge so sicher geleiten und
beschützen (s. 3, 12.), als icii euch sicher forllasse. Dieser Wunsch
einer glücklichen Reise ist blosser Hohn. Denn Pharao will das Volk

niemals entlassen. Böses ist vor eurem Angesicht] ihr habt Solches
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im Auge und vor, indem ihr euch meinem Dienste entziehen wollt.

Ebenso steht 075*'^ vom Vorsätze, Vorhaben Ps. 101, 3. — V. 11 .

Demgemäss entscheidet Pharao, dass nur. die Männer zum Feste zie-

hen, die Uebrigen aber als Unterpfand für die Rückkehr jener bleiben

sollen, denn es suchet ihr] darauf geht doch euer Gesuch, dass die

Männer ein Fest feiern mögen. Moses halte bei seinem Verlangen

immer die Bezeichnung ey gebraucht (5, 1. 7, 16. 8
,

16. 25. 9, 1.

13. 17. 10
, 2.), damit aber das gesammle Volk gemeint; Pharao da-

gegen will unter dem w nur die Männer, als welche das eigentliche

Volk ausmachen, verstanden wissen und hält sich an* den Ausdruck
in diesem beschränkten Sinne. Das Suff, rtntt steht neuirisch wie
Gen. 15, 6 . 47, 26. Jes. 22, 11. — V. 12. Die Androhung V. 4.

kommt zur Ausführung. Moses soll ausstrecken seinen Stab über

Aegypten eig. mit der Heuschrecke d. h. so dass die Stabaus-

Streckung mit Heuschrecken begleitet ist und sie zur Folge hat (a wie

Jes. 48, 10.); diese sollen über Aegypten heraufziehen und alles

Kraul des Landes verzehren. Zu vgl. Jo. 1, 6 . Die Heuschrecken

erscheinen in der Ferne tief fliegend, höher beim Herankommen und

über dem Lande beim Anlangen, awy] wie V. 15. Dafür sonst

acs beim Jehovisten V. 15. 9, 22. 25. Gen. 2, 5. 3, 18. —
V. 13. 14. Moses thut also und Jehova führt einen Ostwind in das

Land den ganzen Tag und die ganze Nacht; als der Morgen gewor-

den ist, führt der Ostwind die Heuschrecken herbei, welche über

ganz Aegypten heraufziehen und sich sehr zahlreich im ganzen Gebiet

Aegyptens niederlassen. vor ihm sind nicht gewesen so Heuschrecken

wie «e] in der Zeit vor dieser Plage hat es in Aegypten eine solche

Heuschreckenmasse nicht gegeben und auch in der Folge wird es keine

so wieder geben. Aehnlich Jo. 2, 2. Zu ‘js 50 , also, welches bis-

weilen das Pron. solcher vertritt, vgl. Ps. 127, 2. 90, 12. 1 Sam.

23, 17. Dass der Wind die Heuschreckenschwärme bringt, berichten

alle und neue Zeugen z. ß. Agalharchid. p. 42. Slrabo 16. p. 772.

Diod. Sic. 3, 28. Shaw Reisen S. 165. — V. 15. Sie bedecken die

Fläche des Landes und finster wird das Land d. i. seine Oberfläche

wird unsichtbar (Jes. 13, 10.) durch die auf ihr lagernde Heu-

schreckenmenge. Nur dies kann nach V. 5. der Sinn sein. Burck-

hardt Syrien S. 381. sah in Hauran einen Heuschreckenschwarm,

welcher den Erdboden völlig bedeckte. Sie verzehren alles Kraut

des Landes und alle ßaumfruchte und gar kein Grün bleibt übrig an

den Bäumen und Kräutern in Aegypten, hb «V] gar kein, gar nichts

wie 12, 16. Gen. 2, 5. Die Heuschrecken sind in Aegypten jetzt

zwar keine solche Landplage mehr wie in der mosaischen Zeit (Has-

selquist Reise Seite 254.), kommen aber doch auch hier vor v wie in

Syrien und Persien (Volney Reise I. S. 235.). Darüber gibt es hin-

längliche Zeugnisse. Niebuhr Arabien S. 168. und Forskal descript.

animall. p. 81. erlebten zu Gairo 2 grosse Heuschreckenzüge, einen

zu Ende des December, den andern noch fürchterlicheren, welcher mit

einem Südweslwinde von der libyschen Wüste her kam, im Januar.

Ebenso erlebten Lepsius Briefe aus Aegypten S. 45 f. vgl. Tischendorf
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86 Ex. 10, 15—21.

Reise 1. S. 260. im Mfirz ein ungeheures Heuschreckenheer, welches

gleichfalls von Südwesten aus der Wüste kam und die ganze Gegend

weit und breit bedeckte; er bemerkt auch, dass 14 Jahre vorher

diese Plage sich zum letzten Male in ähnlichem Umfange gezeigt halle.

Sie kommen aber auch von Osten nach Aegypten. Denon Reise in

Aegypten S. 286 f. beobachtete im Mai eine von Osten nach Westen

ziehende Wolke von Heuschrecken, welche dicht über der Erde hin*

flogen, sich bei jeder Grasspitze aufhielten und dann zu einem neuen

Prasse fortflogen, endlich aber vom VVinde, der sich gegen ihre bis-

herige Richtung drehte, in die Wüste zurückgetrieben wurden. Nach

diesen Angaben scheinen die Heuschrecken im Winter und im Früh-

jahr Aegypten heimzusuchen, wenn sie überhaupt kommen. Damit

stimmt der Erzähler. Seine vorhergehende Plage fällt in den Januar

(s. 9, 32.), die folgende in den Mürz (s. 10, 23.), die Heuschrecken-

plage wird daher am passendsten in den Februar gesetzt. Ueber die

Heuschrecken überhaupt s. Winer RWB. u. d. W. — V. 16. 17.

Pharao lässt Moses eilig rufen, erklärt, dass er an Jehova und seinen

Boten gesündigt habe und bittet, dass ihm nur dasmal seine Sünde

vergeben werde. Zugleich begehrt er Fürbitte bei Jehova, welcher

von ihm entfernen soll nur diesen Tod d. h. nur dieses Verderben;

sonst will er ihm keine Zumuthungen mehr machen, ln diesem all-

gemeinen Sinne dürfte sich nicht mehr finden
;
von verderblicher

Seuche steht es Job. 27, 15. Als eine pestis irae deorum bezeichnet

die Heuschrecken Plin. H. N. 11, 35. — V. 18. 19. Moses legt Für-

bitte ein. und es kehrte Jehova einen sehr starken Meerwind^ d. h.

er Hess durch Kehrung einen Wind vom Mittelmeer her eintreten,

verwandelte (1 Sara. 10, 9.) die bisherige Windslrömung und wen-

dete einen Meerwind herzu (Zeph. 3, 9.), welcher die Heuschrecken

nahm und in das Scliilfmeer (s. 13, 18.) stiess d. h. gewaltsam in

den arabischen Meerbusen warf, so dass keine einzige im Gebiet

Aegyptens übrig blieb. Gemeint ist ein Nordwestwind, welcher sie

in südöstlicher Richtung nach dem arab. Meerbusen führte. Ebenso

ging es durch Drehung des Windes dem von Denon beobachteten

Heuschreckenheere. In den Meeren finden viele Heuschreckenschwärme,

von Winden ergriffen und fortgeföhrt (Ps. 109, 23.), ihren Untergang,

z. B. im Mittelmeere und Asphaltsee (Jo. 2, 20.). Gregatim sublatae

vento in maria aut stagna decidunt (Plin. H. N. 11, 35.). — V. 20.

Jehova aber verstockt (s. 4, 21.) das Herz Pharao’s und dieser ent-

lässt die Kinder Israel nicht Statt der Kinder Israel hat in dieser

Redensart der Jehovist stets das Volk (s. 9, 35.) und statt aw
V. 12. 15. beständig a®j. Er scheint daher V. 12—20. eine

ältere Quelle ziemlich wörtlich beibehalten zu haben. Dieser Ab-

schnitt zeichnet sich auch durch manche seltene Ausdrücke aus, z. B.

Tra*^Ka n nwa V. 12., Tpen vom Unsichtbarwerden der Erde V. 15.,

Verderben V. 17., vom Winde V. 19., rpjr vom Werfen V. 19.

Dazu erzählt er V. 15. nur ein Verzehren der Baumfrüchte, nicht der

Bäume selbst V, 5., während er das Kriechen der Heuschrecken in

die Häuser V. 6. ganz verschweigt. — V. 21—29. Die neunte Plage,
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eine ungeheure Finslerniss, erzählt vom Jehovislen. Moses soll sei-

nen Stal) ausstrecken gegen den Himmel und es soll Finsterniss Ober

Aegypten sein, »’a*''»] entweder: und man soll lasten fHnslemiss

d. h. diese soll z. B. von Dunst und Staub so dicht sein, dass man
sie greifen kann (LXX, Vulg. Gr. Venet. Abenesr. h'imch. Luth. Calv,

MünsL Piscal. Grol. Rosenm. Maur.) oder: und man soll lappen in

Finslerniss d. i. gar nichts sehen und deshalb sich unsicher bewegen
{Targ. Hieros. Cleric, Raumg.). Die erste Erklärung verdient den

Vorzug. Denn tappen bedeutet das Wort nur in Fiel
,
während das

Hiph. von einer Nebenform zu w®«, auch sonst vom Tasten vor-

kommt (Fs. 115, 7. Jud. 16,26.). Auch werden die Aegypter nach

V. 23. bei der Finsterniss sich gar nicht bewegen. Das Fehlen des

Art. bei “»n fällt freilich auf. — V, 22. Moses thut, wie ihm befoh-

len, und es ist in ganz Aegypten 3 Tage lang ein Dunkel

der Finslerniss d. i. ein finstres Dunkel, eine dichte Finslerniss. Die

Verbindung der Synonyma dient zur Verstärkung des Begriffs (31,

15. Hos. 10, 15. Fs. 40, 3.). — V. 23. Keiner sieht den Andern

und Keiner steht während der 3 Tage auf von seiner Stelle, sondern

jeder bleibt ruhig auf seinem Flatze, weil man bei solcher Finster-

iiiss nichts vornehmen kann. Die Erzählung knüpft an den elektri-

schen Wind Chamsin an, welcher in Aegypten alle Jahre etwa 50
Tage lang (daher der Name) vom März bis Mai oder 25 Tage vor

und 25 Tage nach der Frühlingsnachtgleiche (Sonnini Reisen I. S.

291.) weht und aus Süden, Südosten oder Südweslen kommt. An
ihn dachten schon die LXX

^

wenn sie ?f»n durch anoxog Kal

yvoepog kuI -OvsAA« übersetzen. Dieser Wind ist sehr heftig und
heiss und bringt eine solche Menge heissen Sand und solche Staub-

wolken, dass er die Luft verfinstert und die Sonne unsichtbar macht

(Prosp. Alpin, de medic. Aegg. 1, 7.); er jagt Staub auf, führt

schädliche Dünste mit sich und treibt bisweilen Ströme von glühendem

Sande vor sich her, der Himmel verhüllt sich wie in einen dichten

Schleier und die Sonne bekommt eine blutrolhc Farbe {Savary Zu-

stand Egyptens II. S. 229 f.); die Luft ist dann wie mit Wolken
von feinem Staube und Sande angefüllt (Niebuhr Reisebeschr. I. S.

498 f.); sie wird durch den feinen durch sie hinlliegenden Sand dick

und finster, als wenn sich ein Schnee- oder Hagelsturm näherte

(Legh Reise durch Aegypten S. 48 f.); wenn er mit seinen gröberen

Massen heranslürmt, so verhüllt sich die Sonne wie in einen härenen

Sack, das Dunkel wächst mit einer furchtbaren Schnelle zu einer

solchen Nächtlichkeit, dass die Finsterniss der dichtesten Nebel unsrer

Herbst- und Winlertage in keinem Vergleich damit steht (v. Schubert

Reise 11. S. 409.); die Atmosphäre ist so erfüllt mit Staubwolken,

dass man keine 50 Schritte weit etwas wahrnehmen kann und die

Sonne am wolkenlosen Himmel Tage lang verfinstert ist {Rüppell Nu-

bien S. 270 f.); die Luft wird verdunkelt durch einen dicken Nebel

von feiiTcm Staube
,
der so roth wie eine Feuerflamme aussieht und

sich an die Gesichter festlegt und eine Maske darauf bildet (Sonnini

H. S. 166.). Vermöge des Sandes und Staubes wird die Finslerniss
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in der Thal eine greifbare ; doch ist dieser Sand und Staub überaus

fein und dringt selbst durch wohl verkittete Fenster und in alle Ge-

räthe, wenn sie auch gut verschlossen sind. Bei solchem Unwetter

kommen die Menschen um die Besinnung, verlieren den VVeg, finden

sich nicht mehr zurecht und tappen unsicher; sie und die Thiere

verbergen sich (Denon Reise S. 285. 300. Russegger Reisen 1. S.

226 f.); man begibt sich in die untersten Zimmer und Gewölbe (Po*

cocke Morgenl. I. S, 306.); Alles verlässt die Strassen und tiefes

Schweigen herrscht allenthalben ; man verschliesst sich in den Häusern

und Zelten oder steigt in die Gruben hinab, die man gegraben, und

wartet dort das üngewittcr ab (Volney Reisen I. S. 47f.); man kann

nicht aus dem Hause gehen und reisen {Wansleb in Paulus Samm-
lung IH. S. 18.). Dass der Chamsin ein elektrischer Wind sei, be-

merken Rüpp. Russ. Seelzen Reisen Hl. S. 397. und Pruner Krank-

heiten des Orients S. 35. Der Letztgenannte giebl an, dass bei sei-

nem Beginnen oft die Erscheinungen ohne merkliche Bewegung der

Luft auftreten. „Seltener erscheint er ganz plötzlich und erwächst

dann leicht zum Sturme, ja auch zum Wirbelwinde. Erst wird bei

seinem Auftreten der Horizont' in weiter Ferne um und um grau-

lich, wie bestäubt; diese matte Färbung theilt sich allmählich den

oberen Luftschichten mit, und die nun ebenfalls sich verhüllende Sonne,

ihrer Strahlen und ihres Glanzes beraubt, ertheilt dem Firinamente

einen fahlen röthlichen oft auch bläulichen Widerschein. Gewitter-

stille herrscht durch den Luftkreis, der allmählich mit Sand und Staub— alles einhullend und durchdringend — in Bewegung geräth, und
nun schwächer oder stärker, oft mit der Heftigkeit eines feuersprü-

henden Blasebalges, zu athmen beginnt und sein Wesen treibt, bis

diese Spannung gehoben wird, und gewöhnlich mit einigen Regen-

tropfen oder blassen Blitzen sich ausgleicht. Manchmal und besonders

in südlicheren Breiten, ja schon in der Thebaide, erscheint er als

Sturm im dunkel glühenden Wolkenkleide, als Feuer- und Sand -Säule,

Haufen oder Wirbel. Alle Erscheinungen sind dann heftiger aber

auch kürzer, und die vollkommene Phänomenologie des Gewitters mit

Regenschauer bildet den Nachtrab.“ Der Chamsin weht aber nicht

ununterbrochen während der erwähnten 50 Tage, sondern in Absätzen,

welche 2 bis 3 Tage anhalten nach Sonn, und Rüpp. oder 3 bis

4 Tage nach Prun. oder bisweilen 3 Tage nach Lane Sitten und
Gebräuche 1. S. 2.; das Gewöhnliche sind aber 3 Tage nach Voln.,

Wiltmann Reisen II. S. 54. imA Prosp. Alpin, de medic. Aegg. 1, 18.,

die auch der Verfasser angibt. Seine Bemerkung, die Kinder Israel

hätten in ihren Wohnsitzen Licht gehabt, knüpft daran (vgl. 8, 20.

9. 26.), dass die Staubwolken des Chamsin bisweilen strichweise

ziehen. Denon S. 286. erzählt: „Am folgenden Tage zog die näm-
liche Staubmasse unter den nämlichen Umständen längs der libyschen

Wüste hin, sie folgte der Bergkette, und als wir glaubten, davon be-

freit zu sein, brachte sie der Westwind zurück und tauchte uns aber-

mals in diesen trocknen Strom.“ Uebrigens hat man diese Plage in

den März zu setzen, da die folgende in den April, die vorhergehende

Digitized by Google



Ex. 10, 24— 11, 3. 89

vermutblich io den Februar fällt (s. V. 15. 12, 2.). — V. 24. In

der Nolb genehmigt Pharao das Fortziehen des ganzen Volks
;

nur

das Klein- und Rindvieh werde geslelll d. h. es werde nicht mit

fortgeführt, sondern an gewissen Orlen eingeslellt, wo es unter der

Äufsicht und Gewalt der Aegypter als Unterpfand der Rückkehr Israels ^

bleiben soll. — V. 25. 26. Moses enlgegnel, Pharao müsse auch

Schlacht- und Brandopfer, die sie Jehova machen d. i. zurichten, be-

reiten würden, in ihre Hand geben d. h. sie ihnen mitgeben
;
deshalb

müsse ihr Vieh mit ihnen ziehen und es dürfe nicht eine Klaue d. i.

nicht der geringste Theii davon Zurückbleiben
;
denn von ihm müssten

sie ja nehmen, um Jehova zu verehren. Warum aber alles Vieh mit-

oehmen? wir wissen nicht, womit wir Jehova verehren werden bis

XU unserm Kommen dahin} d. h. wir wissen jetzt noch nicht, was
wir alles beim Opferfeste brauchen werden

;
dies wird sich erst zeigen,

wenn wir am Ort der Verehrung angekommen sein werden; darum
wollen wir gleich alles Vieh milnehmen. Unter den neben den Brand-

opfern genannten sind Lob- und Dankopfer zu verstehen; s. z. Lev.

3. Zu w mit 2 Accus, jem. dienen, ihn verehren mit etwas vgl. Gen.

30, 29. Jes. 19, 21. — V. 27—29. Pharao von Jehova weiter ver-

stockt (s. 4, 21.) entlässt nicht nur das Volk nicht, sondern verbie-

tet dem Moses auch bei Todesstrafe, ferner sein Antlitz zu sehen d. i.

vor ihm zu erscheinen (Gen. 43, 3. 5.) ; er erhält die Antwort, er habe

recht geredet (is wie Nura. 27, 7. 36, 5.), indem Moses allerdings

nicht mehr vor ihm erscheinen wird. Die bevorstehende letzte Plage

wird ja die sofortige Entlassung bewirken und ein ferneres Gesuch

beim Könige unnöthig machen. Pharao ist erbittert, weil er den Vor-

wand, die Israeliten könnten bei dem Opferfeste wohl alles ihr Vieh

brauchen, für nichtig hält und Treulosigkeit argwöhnt. Der Jehovist

lässt 12, 31. Moses und Aaron doch noch einmal vor Pharao erschei-

nen und von diesem zum Auszuge aufgefordert werden. Hier jedoch

folgt er einer Quelle, welche das nicht erzählte, sondern nur angab,

die königlichen Beamten hätten sich zu Moses begeben und ihn zum
Abzüge aufgefordert (11, 8.).

Cap. 11, 1. Jehova eröffnet dem Moses, er werde noch eine

Plage über die Aegypter bringen
,

worauf Pharao sie von da entlas-

sen werde. eig. wie sein Entlassen ganz d. h. wenn er

euch gänzlich, ganz und gar entlässt, während er bisher auf halbem

Wege stehen blieb (10, 8. 24.), dann wird er sogar in der That euch

von da forttreiben, euch drängen, dass ihr forlzieht (12, 33. 39.).

Zu rih'D perfecte, omnino vgl, Gen. 18, 21. 2 Chron. 12, 12. — V. 2.

.Moses soll, ehe es zu dieser Plage kommt, das Volk auffordern, dass

sie silberne und goldene Geräthe von den Aegyptern verlangen
,

sich

geben lassen. Aus 12, 36. muss man sich ergänzen, dass er dies

auch gethan. — V. 3. Dass Volk hat dabei Glück, indem Jehova

ihm die Geneigtheit der Aegypter zuwendet (s. 3, 21.), Auch Mo-

ses hat Glück' in Aegypten, da er bei dem Könige wie bei dessen

Beamten gross ist d. i. wegen seiner Wunderlhaten in hohem Anse-

hen steht. Um so leichter findet sein Volk bei den Aegyptern ein
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geneigtes Gehör. Die ganze Stelle V. 1—3. steht hier sehr wenig an-

gemessen, weil V. 4—8. und 10, 24—29. olTenhar nur Eine Verhand-

lung bilden. Sie gehört dem Jchevisten an. Er erzählt 10, 21—29.

und 11, 4— 8. vermulhlich nach einer älteren Quelle, welche die

Schlussverhandlung mit Pharao im Zusammenhänge gab; er nahm in-

dess einen Zwischenraum an, in welchem Moses erst mit der letzten

Plage bekannt gemacht wurde und die erforderliche AufTorderung zur

Ausführung der göttlichen Verheissung 3, 21f. erliess; er berichtet

dies V. 1. 2., zugleich aber V. 3. vorgreifend auch den Erfolg. Nach

seiner Ansicht gehört 10, 24— 29. nicht zur letzten Verhandlung,

sondern geht ihr voran, womit sich 10, 29. nicht verträgt. — V. 4. 5.

Moses kündigt Pharao die letzte Plage an, nach der älteren Quelle

gleich bei der Verhandlung 10, 24—29., nach dem Jehovisten später.

Dass die Ankündigung an Pharao gerichtet ist, lehrt V. 8. Jehova

will von seinem Wohnsitz ausziehen durch Aegypten und sterben wird

jeder Erstgeborne in Aegypten, vom Erstgebornen Pharao’s, der in

königlicher Macht und Herrlichkeit auf seinem Throne sitzt, bis zum
Erstgebornen der Magd, die hinter der Mühle ist, also vom Höchsten

bis zum Niedrigsten, dazu auch alle Erstgeburt des Viehes. Zur Sache

s. 12, 29. Mühle] Jes. 47, 2. Job. 31, 10. ITmer RWB. u. d. W. —
V. 6. Darüber wird es in ganz Aegypten ein grosses Klaggeschrei ge-

ben, so dass gleich ihm noch nicht geschehen ist und gleich ihm

auch künftig nicht geschehen wird. Vgl. 10, 14. w’ie 9, 18.

— V. 7. Doch allen Kindern Israel wird nicht spitzen ein Hund
seine Zunge. Dieser sprichwörtliche Ausdruck steht Jos. 10, 21. vom
Menschen, welcher die Zunge spitzig macht d. i. spitzige und scharfe,

also feindliche Aeusserungen thut; hier und Judith 11, 19. ist erübergelra-

gen auf den Hund, welcher gegen die Leute muckst, knurrt und bellt. Rich-

tig verstehen LXX andre griech. üebb. imotp^iyyead'ai^ Yulg.

inutire und Saad. g-o die Redensart vom Laute; an mehr dachten

auch nicht Syr, 5^01 litigavil, infeslavit, Onk. und Jonalh. P*'??«

noeuit latrando und Abus. terruit. Gemeint ist also, die Isra-

eliten sollten keinen feindlichen Laut hören, geschweige eine wirk-

liche Beschädigung erfahren, nicht einmal vom dem niedrigsten und
geringsten Thiere (s. Koh. 9, 4.), geschweige denn von einem Men-
schen d. h. ihnen solle nicht das geringste Uebel widerfahren, kein

Haar gekrümmt werden
;

so soll es sein vom Manne bis zum Viehe

d. i. mit ganz Israel und allem, was dazu gehört. Aehnlich 'Gen.

6, 7. Dies geschieht, damit Pharao und seine Beamten erkennen, dass

Jehova zwischen Aegypten und Israel eine Scheidung macht; vgl.

8, 19. 9, 4. — V. 8. Dann werden alle jetzt beim Könige anwe-
senden Beamten zu Moses kommen und unter Verbeugungen ihn bit-

ten, dass er mit dem Volke ausziehe, worauf dieser ausziehen wird.

Dass dies geschehen sei, wird nicht berichtet. Der Jehovist bat au

die Stelle dieser Nachricht einer älteren Quelle die Angabe gesetzt,
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Pharao habe Moses und Aaron rufen lassen (12, 31.). Ein ähnlicher

Fall 3, 18. 5, 1. Der Verf. braucht weil er sich den könig-

lichen Palast höher liegend denkt, als die übrige Stadt und Gegend

(2 Sara. 11, 9. 2 Reg. 6, 33. 7, 17.); in ihm werden bei dem her-

eingebrochenen Unheil die königlichen Beamten sich versammeln.

eig. welches an deinem Fasse d. i. welclies dir folgt und

anhängt wie Dt. 11, 6. Jud. 8, 5. Moses verlässt den König in heisscm

Zorn; er zürnte so besonders wegen der Rede 11, 28. — V. 9. 10.

Jehova erklärt dem Moses und Aaron, Pharao höre nicht auf sie, da-

mit seine Wunder in Aegypten viel werden d. h. damit er Anlass

habe, sich durch zahlreiche Grossthaten an den Acgyplern zu ver-

herrlichen (s. 4, 21.) und der Erzähler bemerkt, die Brüder hätten

alle diese Zeichen vor Pharao gethan, welcher indess verstockt die

Kinder Israel nicht aus seinem Lande entlassen habe. Die Stelle ge-

hört dem Elohisten an und setzt 9, 35. fort. Dies lehrt mit ^
und auch m-’s 7, 3. 9., besonders aber ihr Inhalt. Nur die vom Elo-

histen erzählten Zeichen wurden alle a) vor Pharao vorgenommen
und b) von Moses und Aaron vollzogen, nämlich die Verwandlung

des Stabes und Wassers, die Herbeiführung der Frösche und Mucken

und die Verhängung des Ausschlages (7, 8(1’. 19 ff. 8, 1 ff. 12 ff. 9,

8 ff.)
;

dagegen die vom Jehovisten berichteten Wunder wurden alle

a) nicht vor Pharao vorgenommen und b) iheils von Moses herbei-

geführt (9, 23. 10, 13. 22.) theils unmittelbar von Jehova bewirkt

(8, 20. 9, 6.), so dass Aaron als Thaumalurg nicht raitwirkte.

Cap. 12, 1—28. Die Einsetzung des Passah und des Ungesäu-

erten, ein elohistischer Abschnitt, jedoch mit jehovistischer Ergänzung.

Jehova verordnet, ehe er die Tödtung der ägyptischen Erstgeburt voll-

streckt, Folgendes. Am 10 des 1 Monats sollen die Israeliten, jeder

für sich und sein Haus oder bei schwacher Familie mit dem näch-

sten Nachbar zusammen
,

ein fehlerfreies
,

männliches und einjä-

riges Schaf- oder Ziegenlamm nehmen, bis zum 14 des Monats

aufbewahren und an diesem Tage nach Sonnenuntergang schlachten,

von dem Blute bei den Häusern, in welchen sich Israeliten befinden,

an die beiden Pfosten und an die Oberschwelle der Thür streichen,

dies zum Zeichen für Jehova, damit er bei seinem Durchziehen Aegyp-

tens das Verderben nicht in die israelitischen Häuser eindringen lasse,

dann in der Nacht das Fleisch mit ungesäuertem Backwerk und bit-

tren Kräutern essen, doch nichts davon Ungar oder gekocht, sondern

alles nebst Kopf, Beinen und Eingeweiden gebraten; sie sollen die

Mahlzeit gegürtet, beschuhet und mit dem Stabe in der Hand halten

und etwaige Reste am Morgen darauf verbrennen. Diese Satzung soll

für alle Zeiten gelten. So der Elohisl V. 1— 14. 21—23. 28. Er

fügt aber V. 43 — 49. noch eine Ergänzung hinzu, dahin gehend, dass

dem Passahlamme kein Gebein zerbrochen und nichts davon aus dem
Hause gebracht werden sowie dass kein Fremder an der Feier Theil

nehmen soll, so lange er nicht beschnitten ist
;

die Beschneidung soll

die unerlässliche Bedingung der Theilnahme sein. Das Fest des Un-

gesäuerten soll nach V. 15—20. vom 15 bis 21 des Monats begangen
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und am 1 und 7 Festtage mit Festversammlung und Arbeitslosigkeit

gefeiert werden
;
während der ganzen Festwoche darf es kein gesäu-

ertes, sondern nur ungesäuertes Backwerk im Lande geben. Auch
diese Satzung gilt für alle Zeiten. Zu diesen elohistischen Bestim-

mungen fügt der Jehovist V. 24—27. bloss eine Einschärfuug des

Passahs hinzu. Ohne Zweifel ist das Passah eine Art Opfer. Denn
es wird V. 27. 34, 25. als nat und Num. 9, 7. 13. als 18*15 bezeich-

net. Dazu treffen die einzelnen Vorschriften grösstentheils mit gewis-

sen Opfergesetzen zusammen, z. B. die Fehllosigkeit , Einjährigkeil

und das männliche Geschlecht des Lammes (V. 5.), das Ganzlassen

der Geheine (V. 46.), das Braten und Nichtkochen des Fleisches

(V. 8 f.)
,

das Milbraten des Kopfes ,
der Beine und der Eingeweide

(V. 9.), das Ungesäuerte (V. 8.), das Nichtverhringen des Fleisches

aus dem Hause (V. 46.) und die Verbrennung der üeberreste am
Morgen (V. 10.). Die Abweichungen von den Opfergebräuchen erklären

sich aus den besonderen Verhältnissen der Hebräer in Aegypten. Is-

rael halle dort noch kein Jehovaheiligthum (Lev. 17, 7.), weshalb
das Haus die Stätte der Opferhandlung war; es hatte dort noch keine

Jehovaalläre, weshalb es weder das Blut an den Altar sprengen noch

Fleisch auf dem Altar weihen konnte; es strich daher jenes an das

Haus als an die Opferslälle und verzehrte dieses, wie dies auch spä-

ter bei manchen Opfern geschah
;

es halle dort noch keine Jehova-

priesler, weshalb die Hausväter die heilige Handlung vollzogen. Ob
aber das Passah als Suhno)>fer anzusehen sei (Baur in d. Tübing.

Zeilschr. v. 1832. I. S. 40 ff. v. Lengerke lienaan I. 381. 4c22. Etoal4
Allerthh. Isr. S. 390 f.), ist melir als zweifelhaft. Das A. T. deutet

mit nichts auf ein solches hin; die Gebräuche passen nicht zu einem
Sühnfesle, am wenigsten das Essen, indem bei den Sühnopfern der

Darbringer nichts genoss (s. z. Lev. 4, 11.) und den Versöhnungstag

Fasten auszeichnete (Lev. 16, 29. 31. 23, 27 f.); das Passah wurde
auch stets mit grosser Freude und unter Lobgesängen gefeiert (2 Chrou.

30, 21 If.). Dagegen s. schon Scholl in Klaiber’s Studien V, 2. S. 98 ff.

Eher könnte man es, da es ein Essopfer ist, als Dankopfer betrach-
ten (Bähr SymI). II. S. 632. Hupfeid de primitiva et vera feslorum
ap. Hebr. ralione 1. p. 24.), spräche nicht auch dagegen seine ur-

sprüngliche Bedeutung und Einiges im Gebrauche. Will man es bei

den nachmaligen Opferarten unlerbringen, so hat man es zum Brand-
opfer zu ziehen. Dieses passt als ältestes Opfer am besten in die

vorsinaitische Zeit und V. 9. erinnert an seinen Ritus, auch das männ-
liche Geschlecht und die Einjährigkeit des Lammes. Besonders spricht
dafür seine ursprüngliche Bedeutung. Moses halte für den Abzug
den Volimondstag in Aussicht genommen (s. V. 17.) und ordnete als

religiöse Vorbereitung zu dem wichtigen Unternehmen ein Opfer an,

weiches die Israeliten in reisefertigem Zustande und als Solche
, die

sich auf die Flucht begaben, halten sollten (V. 11.). Philo de vita

Mosis 3. p. 686 . und Orig. c. Gels. 8 . p. 392. nennen das Passah
tu ÖLaßem^QUi d. i. Opfer beim Zuge in ein andres Land (Thueyd.
5, 54. 55. 116. Xenoph. Hellen. 4, 7, 2.). ln solchen Lagen aber
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war das Brandopfer das gewöhnliche Opfer, z. B. heim Ausröcken in

den Kampf (1 Sam. 7, 9 f. 13, 9 f.), beim Regierungsantritt (1 Reg.

3, 4.) ,
beim Bitten um Abhilfe in JVöthen (2 Sam. 24, 25.). Dazu

war der Abzug ein Uebergang aus der Herrschaft der Aegypter in

die Jehova's und somit auch zur ausschliesslichen Jehovaverehrung,

wie sie bis dahin in Israel nicht bestanden hatte (s. Lev. 17, 7.).

Angemessen trat man ihn mit dem Opfer an, welches als das eigent-

liche Verehrungsopfer der Hebräer erscheint (s. Lev. 1, 3 IT.). In-

dessen ist es das Gerathenste, bei dem schon vor Einführung des

Opferdienstes entstandenen Passah von den späteren Opferarten ganz

abzuseheii und es als ein Opfer eigener Art anzusehen. Man be-

ging es in Aegypten unmittelbar vor dem Abzüge, so gut man
unter den damaligen Umständen ein Jehovaopfer begehen konnte,

und wollte mit ihm Hilfe, Schutz und Gedeihen vom väterlichen

Gotte erflehen; man behielt es, als das Unternehmen durch Jehova’s

Gnade gelungen war, bei und feierte es zur Erinnerung an die gött-

liche Huld und Hilfe beim Auszuge. Man gab ihm aber in der Folge

eine besondre Beziehung auf die bei den ägyptischen Plagen und
voruämlich bei dem Pestunheil, welches den Wegzug ermöglichte,

durch die Verschonung Israels bewiesene göttliche Huld und nannte

es no5 Uebergehen^ dann Verschonen (s. V. 13.). Als weiterhin die

Sage entstanden war, nur die ägyptische Erstgeburt sei durch die

Pest gefallen (s. V. 29.), bezog man es speciell darauf und gab auch

dem Blutanstreichen eine dahingehende Deutung (V. 7. 22 f.). Dies

ist aber sicher schon eine Abirrung von der Geschichte. Der streng

iheokralische Charakter der Feier, an welcher bloss Mitglieder der

Theokratie Theil nehmen durften, erklärt sich von selbst (s. V. 43 ff.).

So angesehen erscheint das Passah als eine Stiftung des Moses, wel-

cher es mit dem Feste des Ungesäuerten in Verbindung setzte. Die

Deutung des noe als Uebergang zur Erinnerung an den Auszug der

Israeliten aus Aegypten über den arabischen Meerbusen nach Arabien

{George ältere jüdische Feste S. 239.) entfernt sich schon sehr von

der hebr. Ueberlieferung. Noch mehr thut man dies, wenn man den

Anlass zur Passahfeier ausserhalb der israelitischen Geschichte sucht,

z. B. in dem Fröhlingsfeste der alten Welt, wo man beim Ueber-

gange in das neue Jahr, in welchem Gott gnädig vorübergehen sollte,

ein Sühnopfer dargebracht habe (Ewald a. a. 0.), namentlich einen

Widder, an dessen Stelle aber bei den Hebräern das Passahlamm und
zwar zum Ersatz der Jehova gebührenden Erstgeburt getreten sei

(Baur a. a. 0.) oder wenn man den Sieg der Sonne über den Winter,

den Uebergang und Eintritt derselben in den Widder als das Früh-

lingszeichen gefeiert habe, so dass also hob ursprünglich IransUus

solis wäre (v. Bohlen Genes. Einl. S. 140 f. Valke bibl. Theol. I. S.

492 ff. V. Lengerke a. a. 0.) oder Durchbruch bedeutete und auf den

Aufgang der Frühlingssonne oder auf das neue Aufsprossen der gan-

zen Natur ginge (Meier hehr. Wurzel-W. B. S. 494.). Am weitesten

geht Redslob (die bibl. Angaben über die Stiftung und Grund der

Paschafeier Hamb. 1856.) von der Ueberlieferung ab, wenn er riw
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eig. reissen, spalten, dann die Flügel, Arme auseinander spreizen, brei-

ten, endlich inil V; in Obhut nehmen, behüten erklärt und das Passah

als ein ursprüngliches Hülfest betrachtet, welches an den Schluss des

Viehzuchljahrs angeknüpft und in der Nacht vor dem Auszuge der

Hirten auf die Triften durch Hingebung eines Hammels gefeiert wor-
den sei, seit Salomo aber, wo das Volk sich in den Schutz (die Ob-

hut) Gottes begeben habe und von diesem als Schutzvolk anerkannt

worden sei, einen thcokratischcn Charakter bekommen und diesen

auch in der Folge hehaiten habe, dies jedoch nur in esoterischen

Kreisen. Denn Esra habe, da das politische Jehovathum den Per-

sern verdächtig gewesen sei, aus Furcht vor den Persern die Er-

zählung von der Einsetzung des Festes für die exoterischen Kreise

erdichtet, um durch diese exoterische Hülle die wahre Bedeutung des

Passah zu verstecken. — üebrigens ist die vorliegende Passahvorschrift

in der Folge, wo man auch hinsichtlich der Passahfeier lässig war
(2 Reg. 23, 22. 2 Chron. 35, 18.), nicht nach ihrem Wortlaute be-

folgt worden. Denn a) hatte man es da beim Heiligthume zu halten

und nur die Männer waren zum Erscheinen verptlichtet (s. V. 3.);

b) schlachteten da die Leviten die Passahthiere und bereiteten sie

(s. V. 6.); c) sprengten da die Priester das Blut und verbrannten

die Fettstücke (s. V. 7.); d) waren da neben dem Kleinvieh auch
Rinder zulässig, durch welche die Passahmahlzeit erweitert wurde
(s. V. 5.); e) unterblieb wahrscheinlich auch der reisefertige Zustand

(V. 11.); f) hielt man die Zeit der Bereitung nicht streng ein, indem
die Menge der Passahtiiiere zu gross war (s. V.' 6.). Mehr darüber

bei Meyer de tempp. sacris Hebraeorum p, 278 f. lieber das Fest

des Ungesäuerten s. z. V. 20. Besondre Hilfsmittel: Bochart Hieroz.

I. p. 628 IT. Spencer de legg. Hebr. ritt. 2, 4. Bähr Symbolik II. S.

613 ff. 627 if. Winer RWß. unt.. Pascha. Die rabbin. Ansichten

findet man im talm. Trakt. Pesachim sowie bei HotUnger iuris Hehraeor.

leges p. 17 ff. und OtAo Lexicon rabbin. phil. p. 440 ff. — V. 1. Die

Passahvorschrift ist das einzige den Hebräern in Aegypten gegebene
Gesetz. Daher die örtliche Angabe. — V. 2. Zuerst die Zeitbestim-

mung. dieser Monat] der gegenwärtige, wo ich zu euch rede. Er
soll den Israeliten der Anfang der Monate, der erste der Monate des

Jahrs sein. Er heisst beim Verf. immer der erste Monat (40, 2. 17.

Lev. 23, 5. Num. 9, 1. 28, 16. 33, 3.), bei Andern c-jh Aehren-

monat d. i. Monat, wo das Getreide Aehren bekommt (13, 4. 23, 15. 34,

18. Dt. 16, 1.), nach dem Exil Nisan (Neh. 2, 1. Esth. 3, 7.); er fällt

etwa mit unserm April zusammen. Offenbar hatten die Hebräer bis dahin

einen andern Jahresanfang und zwar entweder im Herbste (s. 23, 16.)

oder gleichzeitig mit den Aegyptern, welche ihr Jahr wahrscheinlich zur

Zeit der Nilanschwellung (s. 7, 20.) um die Sommer-Sonnenwende an-

gefangen haben {Benfey und Stern Monatsnamen S. 229 ff. Lepsius

Chronologie der Aegypter I. S. 148 ff.). Moses änderte dies bei Is-

rael und bestimmte für den Jahresanfang den Aehrenmonat. Denn in

ihm ward Israel frei und selbstständig und ging an Jehova Ober;

damals nahm es als Volk seinen Anfang. Die Zeit des Auszugs gilt
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iiu A. T. als die der Geburt Israels (Hos. 2, 5. Ez. 16, 4.). Auch
andre Völker des allen Morgenlandes fingen das Jahr im Fröhlinge

an, z. B. die Perser mit dem Frühlingsfesle
,
wenigstens das ökono-

mische oder das Neujahr ^Golius ad Aiferg. p. 21 IT. Hyde de relig.

vetl. Perss. p. 236 ff. Benfey a. a. 0. S. 148 f.), die Zahier, bei wel-

chen. der Nisan ebenfalls der erste Monat war {HoUinger hist. Orient,

p. 267. ed. 2.) und die Araber und Damascener (Simplicius ad

Arislot. phys. V. p. 205.). Der jedes Jahr in Kairo erscheinende

Taschenalmanach umfasst die Periode eines Sonnenjahrs, das mit dem
Fruhlingsaquinoctium anfängt und endigt (Lane Sille und Gebräuche

II. S. 29 f.). Uebrigens müssen, da das Passahfest und die beiden

andern grossen Feste immer auf die Epochen der Erndte trafen,

schon die allen nach Mondjahren rechnenden Hebräer das Schaltwe-

sen gekannt und ihr Mondjahr mit dem Sonnenjahr auszugleichen

verstanden haben {Ideler Handb. der Chron. I. S. 488 f.). Dass ih-

nen beiderlei Jahre wohl bekannt waren, lehrt die Sinlflulhgeschichte

(s. Genes. S. 74.). Auch die alten Araber halten ein bewegliches

Mondjahr, fixirten aber ihren zwölften Monat, den Wallfahrlsmonal,

auf den Herbst und üblen das Schallwesen wenigstens zum Behuf

der Pilgerreise (Ideler II. S. 495 ff.). Sie thaten dies schon in der

Zeit vor Muhammed (Schahrastani von Baarbrücker II. S. 352.). —
V. 3. Anordnung des Passah. «nn!j eigentlicli im Zehend des

Monats d. h. wenn dieser zum Zehend wird und sich vollendet, also

am 10 Tage (Lev. 16, 29. 23, 27. 25, 9. vgl. Gen. 7, 10.), da sol-

len die Israeliten jeglicher ein Lamm nehmen und zwar rv’aV

nach Vaterhäusern (s. 6, 11.) d. i. nach Familien, familienweise (2

Chron. 25, 5. 35, 12.), so dass der Kreis der Theilnehmer am Lamme
nicht aus frei zusammengelretenen Personen, sondern aus den Glie-

dern einer Familie besteht; das Passah soll in und von den Familien

gehalten werden. Unten V. 21 steht nach den Geschlechtern

dafür. n“'aV n»] ein Lamm für das Haus d. h. immer ein solches

für einen Hausvater und dessen Angehörige. Zu vgl. Gen. 7, 1.

30, 30. Prov. 31, 15. Nach dem Verf., welcher einfach sagt

und keine Ausnahme erwähnt, sollen alle Familienmitglieder Theil

nehmen. Nach Einführung der Reiuigkeilsgeselze indess wurden die

Unreinen ausgeschlossen und hallen wie auch die iin 1 Monat ver-

reist gewesenen das Passah im 2 Monat uachzufeiern (Nura. 9, 10 ff.).

Später wurde das Passah beim Heiligthum gefeiert (Dt. 16, 5 f.) und

nur das Erscheinen der Männer zum Feste vorgeschrieben (23, 17.

34, 23. Dt. 16, 16.). Moses halte den 15 des Monats zum Abzüge

bestimmt (s. V. 17.), in den nächsten Tagen vorher gab es viel Ge-

schäfte, weshalb man die Zurüstung zum Passah zeitig beginnen

sollte. Grade der 10 Tag ist gewählt, weil er als Schluss der er-

sten Dekade des Monats eine Bedeutsamkeit halte. Am 10 des 1

Monats betrat Israel Kanaan (Jos. 4, 19.) und an demselben Tage

des 7 Monats ward das Ver.söhnungsfest gehalten und das Sabbaths-

und Jubeljahr angefangen (Lev. 23 ,
27. 25 ,

4. 9.). Bei den alten

Arabern findet sich Aehnliches (PocoMi Spccimen p. 177. 309.), in-

$

Digitized by Google



96 Ex. 12, 3—5.

dem z. B. am 10 des Monats das Opfer der Mekkapilger geschah

(Schahraslani 11. S. 352.). Die allen Aegypter halten zehntägige Wo-
chen {Lepsius Chronol. I. S. 132 f.) und die Griechen theiiten den

Monat in 3 Dekaden ein (ideZer Handb. I. S. 279 f.). — V. 4. Indess

soll liinsichtlich der Tlieilnehmer eine Ausnahme gestattet sein, wenn
das Haus gering ist vom Sein von einem Lamme d. h. wenn es we-

nig Mitglieder hat, so dass (s. 9, 28.) es nicht eines Lammes ist,

dieses nicht crreiclit und ihm nicht entspricht. Gemeint ist eine Fa-

milie, die weniger Glieder hat, als zu einem Lamme gehören, um es

auf einmal zu verzehren. Bei den Juden durften nicht weniger als

zehn sein (Joseph, anlt. 6, 9, 3.), die das Targ. Jonalh. hier auch

angibt, ln jenem Falle sollen der Hausvater und sein Nachbar, der

nächste bei seinem Hause, (es) nehmen nach dem Betrage der Seelen

d. h. er soll mit dem Nachbar zusammentreten und mit ihm zusam-

men das Lamm bereiten, dies gemäss der Zahl der Personen, welche

dann gross genug sein wird, jeglichen nach seinem Essen sollt ihr

rechnen auf das Lamm] bei jedem auf das Lamm kommenden Theil-

nehmer in Anschlag bringen, was er im Essen leistet Besieht eine

Familie ausser dem Hausvater nur aus Weibern und Kindern
,

die

nicht viel essen, so ist ein Zusammentritt mit dem Nachbar nölhig;

hat sie dagegen viel erwachsene Männer, so kann sie das Lamm be-

streiten. DDs] nur hier ist schneiden, scheiden, (heilen, zählen, rech-

nen, davon Betrag nur Num. 31, 28. 37—41 und riosb nur noch

Lev. 27, 23., alles beim Elohisten. wie Gen. 47, 12. — V. ,5.

Das Lamm soll 1) genommen werden aus den Schafen und Ziegen

(2 Chron. 35, 7.) d. i. aus dem iks Kleinvieh, statt dessen derVerf.

der Genauigkeit wegen die Bestandtheile des Kleinviehs nennt. Dass

1 hier oder bedeute, ist leere Fabelei der Ausleger. Zu riw vom
Schaf- und Ziegenlamme vgl. Dt. 14, 4. Da jede Familie das Passah

essen sollte, so musste ein kleines Opferlhier gewählt werden. Später

wurden auch Rinder als Passahlhiere zugelassen (Dt. 16, 2.) und
kommen daher bei den Passahfesten des Hiskia und Josia in grosser

Anzahl vor (2 Chron. 30, 24. 35, 7 IL); sie waren gleich den Läm-
mern bestimmt und wurden ollenbar nicht bloss zu Opfern

verwendet, sondern auch zur Passahmahlzeit, die damit eine von der

ursprünglichen Einrichtung abweichende Erweiterung erhielt. 2) soll

das Lamm fehlerfrei sein, wie alle Opferthiere (s. Lev. 22, 17 ff.),

3) männlichen Geschlechtes wie alle Brandopferthiere (Lev. 1, 3. 10.),

während beim Sünd- und Dankopfer beide Geschlechter verkommen.

4) soll es Sohn eines Jahres sein d. i. im ersten Lebensjahre

stehend {Rabb., Clerk. Rosenm. Maur. Baumg. u. A.). Allerdings

waren die Opferthiere und Erstgeburten von ihrem 8 Lebenslage an

zulässig (22, 29. Lev. 22, 27.). Allein ein Sohn des Jahrs kann

nur der sein, welcher nach seiner Existenz nicht bloss Tagen, Wochen
oder Monaten, sondern einem Jahre angehört und somit ein Jahr all

ist. Der Sohn einer Nacht ist, wer eine Nacht zum Entstehen ge-

braucht hat (Jon. 4, 10.), ein Sohn von 8 Tagen der Knabe, wel-

cher den 8 Lebenstag erreicht hat (Gen. 21, 4. Lev. 12, 3.), die
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Söhne eines Monats und darüber sind die männlichen Individuen, welche
einen Monat und mehr alt sind (Lev. 27, 6. Num. 3, 15 IT. 18, 16.

26 , 63.) und die Söhne von 20 Jahren und darüber die Männer,

welche ein Aller von 20 und mehr Jahr haben (30, 14. Num. 1. 4.).

Die LXX geben stets durch hictvaiog. Die Einjährigkeit der

Lämmer kommt am häufigsten heim Brandopfer vor, doch auch

bei andern (s. Lev. 1, 10. 3, 6. 22, 27.). — V. 6. Das herbeige*

schalTte Lamm sollen die Israeliten bis zum 14 Tage des Monats auf-

bewahren und dann alle gleichzeitig die Schlachtung vornehmen zwi-

schen den beiden Abenden (Lev. 23, 5. Num. 9,3. 5. 11.) d. i. in

der Zeit vom Sonnenuntergänge bis zur völligen Dunkelheit; s*Gesen.

Thesaur. p. 1065. Der Ausdruck findet sich im ganzen A. T. nur

beim Elohisten, z. B. von der Zeit des abendlichen Brand* und Rauch*

Opfers (30, 8. 29, 39. 41. Num. 28, 4.) und von der Zeit der An-

kunft der Wachteln (16,12.); er wird Dl.’ 16, 13. Jos. 5, 10. durch

am Abende und Dt. 16, 6. am Abende um den

Untergang der Sonne erklärt. Da der Tag von Abend zu Abend ge*

rechnet (s. Gen. 1, 5.) und also die Nacht zum folgenden Tage ge-

zogen wurde, wie dies noch heute in den Ländern des Islam geschieht

{Lane Sitten und Gebräuche II. S. 29.), so ßel die Passahmahlzeit

eigentlich auf den 15 Tag, in den Anfang desselben. Dies lehrt auch

das Ungesäuerte
,

welches schon zum Passahlamme gegessen w'erden

musste (V. 8.), w’ährend der Anfang des Mazzothfesles auf den 15

Tag gesetzt wird (V. 15.). Wird gleichwohl immer der 14 als Pas-

sahtag genannt (Lev. 23, 5. Num. 9, 3. 28, 16. Jos. 5, 10. Ez. 45,

21. 2 Chron. 29, 15. 35, 1.), so erklärt sich dies daher, dass die

erste Bereitung des Lammes schon auf diesen Tag fiel. Das Schlach-

ten nahm ohne Zweifel der Hausvater unterstützt von den Seinigen

vor; in der späteren Zeit, wo man das Fest beim Heiliglhum beging,

thaten das die Leviten (2 Chron. 30, 17. 35, 6. 11. Esr. 6, 20.);

die hier festgesetzte Zeit des Schlachlens aber war dann bei der

grossen Menge der Passahthiere nicht mehr einzuhalten, worüber 2

Chron, 35, 11— 14. keinen Zw^eifel lässt. Dass man auch später das

Lamm schon am 10 Tage des 1 Monats wählte, ist nicht bekannt.

—

V. 7. Das Blut wurde bei den Opfern in den meisten Fällen an den

Brandopferallar gesprengt, beim Sundopfer an die Hörner der Altäre

gestrichen (s. Lev. 1, 5. 4, 5.); beim Passah in Aegypten aber, w'o

Israel noch kein Jehovaheiligthum und keine Jehovaalläre batte, war

das Haus die Opferstälte. Daher sollen die Israeliten von dem Blute

nehmen und an die beiden Pfosten und an die Oberschwelle der

Thür thun, an die Häuser, in welchen sie die Mahlzeit halten, worin

sich also Israeliten befinden. Das Blutanstreichen nahm jedenfalls

der Hausvater vor, der überhaupt gemäss der ältesten Sitte (Gen. 8,

20. 22, 2. 46, 1. Job. 1, 5.) die ganze Opferhandlung vollzog; spä-

ter, als man das Passah beim Heiliglhum feierte, sprengte der Priester

das Blut an den Altar wie bei allen Opfern (2 Chron. 30, 16. 35,

11. Mischn. Pesach. 5, 2. 6.); da wurden auch die Feltslücke der

Passahthiere Jehova geopfert (23, 18. 34, 25. 2 Chron. 35, 14.

Hdb. z. A. T. XII. 7
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Mischn.' Pesach. 5, 10.) und diese also wie die Ersigeburlen behan-

delt (Num. 18, 17. Gen. 4, 4.). — V. 8. 9. In dieser Nacht vom 14

zum 15 Tage sollen sie das Fleisch verzehren, aber davon nicht es-

sen K3 Rohes
,
Ungares und nicht Vva Gekochtes ,

sondern das ganze

Fleiscli als Braten des Feuers d. i. am Feuer gebraten. Un-

tersagt wird also, vom Passahlamme Fleisch zu nehmen und es ent-

weder roh zu verzehren, wie z. B. die Aral»er und Syrer gern die

Leber und Nieren, auch ganze Fleischschnillen roh mit Salz geniessen

(Burckhardt Nubien S. 547. und Beduinen S. 19f>.), oder es in Was-
ser zu kochen und gekociit zu verspeisen. Das erste Verbot erklärt

sich aus dem des Blutes (s. Lev. 7, 26. vgl. 'n 1 Sam. 2, 15.), das

zweite aus dem Charakter des Passahs als eines Opfers. Bei den

Opfern wurde allerdings auch Fleisch gekocht, aber nicht für Jehova,

sondern nur für die menschlichen Theilhaber (29, 31. Lev. 6, 21.

8, 31. Num. 6, 19. 1 Sam. 2, 13 If. Ez. 46, 20. 24. Zach. 14, 21.)

;

die göttlichen Antheile, mochten sie in den Fettstücken oder in dem
Ganzen bestehen, wurden allemal verbrannt und so Gott geweiht.

Dieser wesentlichsten und wichtigsten Handlung beim Opfer soll das

Passah möglichst entsprechen und daher das Lamm am Feuer gebra-

ten werden. Beim Brandopfer wurde alles Fleisch verbrannt (Lev.

1, 9.) und ihm entspricht das Passah am meisten. Wird Dt. 16, 7.

ein V»a des Passah angeführt, so ist damit doch wohl wkä Vsa 2

Chron. 35, 13. gemeint, "ui iuk“»] eig. sein Haupt nebst seinen Bei-

nen und seinem Inneim nfiml. sollt ihr zugleich mit dem Fleische als

Braten zum Verzehren bereiten. Die Anscbliessung an das Vorherge-

hende ist wie Gen. 17, 12. Ueber und a**)? s. z. Lev. 1, 9.

und zu V? an, neben, nebst vgl. 35, 22. Num. 9, 11. 1 Sam. 14,32.

Die Präp. kommt in dieser Bedeutung besonders häufig in den Opfer-

vorschriflen vor Lev. 2, 2. 16. 3, 4. 10. 15. 4, 9. 11. 7, 4. 23,

20. Kopf, Beine und Eingeweide werden so nur noch beim Brand-

opfer als Opferslücke erwähnt und zwar neben den andern Thei-

len, in welche man das Opferthier zerlegte (29, 17. Lev. 1, 8 f.

12 f. 8, 20 f. 9, 13 f.). Die Stelle lehrt, dass man auch beim

Schlachten des Passahlammes jene Theile ublösen (die Reinigung

der Beine und Eingeweide verstand sich von selbst), wenn auch
' das Ganzd nicht weiter zerlegen sollte. Als Zukost werden wie

Num. 9, 11. bestimmt d. i. Ungesäuertes^ Zu jedem Brand- und
Dankopfer gehörte eine Beigabe von Getreide, die beim Dankopfer in

ungesäuertem Backwerkc bestand (s. Lev. 2, 4 11'.). Schon deshalb

Mazzoth beim Passahopfer. Dazu fiel das Passah in den Anfang des

15 Tages, wo alles Gesäuerte beseitigt sein musste und das Mazzoth-

Fest anging. Das Weitere zu V. 20, ‘ Als Zukost werden auch wie
Num. 9, 11. bestimmt d. i. Bitteres^ Bitterkräuter (Thren. 3,

15.) und durch genau mit den verbunden, wie eine Zubehör
zu diesen. Man hat wohl mit Mischn. Pesach 2, 6. an verschiedne

bittere Kräuter zu denken
;

sie entsprechen dem Weihrauche, welcher

viele Gelreideopfer begleitete (s. Lev. 2, 1.) und an diese im Gesetze

auch so mit V? angeschlossen wird (Lev. 2, 2. 16.). Denn Kräuter
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hitieren Geschmackes haken meist einen angenehmen Geruch (Plin.

n. N. 21, 18.). Indessen ist nach LXX und Yenet. Gr. : mxQlösg
und Vulg . ; lacluca agreslis {Onk. Sam. Syr. Ärabb. behalten das hehr.

Wort bei) etwas Besonderes gemeint. Die niXQlg war einerlei mit

der lactuca silvestris. Denn wo Aristol. hist. anim. 9, 6. jene hat,

nennt Plin. H. N. 8, 41. diese und beschreibt dann 19, 38. 21, 65.

22, 81. die picris als eine sehr bittre Art der lactuca. Nach Apulej.

de lierbis 31. hiess die lactuca silvatica auch ihridax agria, hieracion,

aspidelon, picris und bei den Aegyplern iobousos. Das letzte ist rich-

tig. Im Kopt. findet sich IWß und ICD& lac-

luca amara; s. Peyron Lexic. copt. p. 58. 316. Parihey Lexic.

copl. p. 61. Darnach bezeichnete also den wilden Latlich.

Dagegen versieht Dioscorid. 2, 160. unter mnqtg die wilde osQig,

welche auch xtxwQiov heisst und Theophrasl. hist, planll. 7, 11. scheint

die nixglg ebenfalls zu den xL%(OQicüSYj zu rechnen. Dann wäre intu-

hus, intubum der Hörner gemeint, also die wilde Endivie^ welche bit-

tere Wurzeln hat (Virg. georg. 1, 120.), in Aegypten cichorium ge-

nannt wurde und zu Ende des Frfihlings ,
zu Anfänge des Sommers

kam (Plin. H. N. 19, 39. 20, 29. 61. 21, 52.); sie schmeckt bitter

(Plin. 20, 32.). Möglich aber auch, dass mit beiderlei Salate

zu.sammengefdssl werden .sollten. Die Araber wenden ihr und

Sconzonera, Picris, Sonchus, Hieracium und Leonlopodon

an
, welche alle zur Zunft der cichoracei oder syngenesia gehören

(Forskal Flora p. LXXII. CXVlll. 143.), auch auf Centaurea, die nicht

dazu gehört (p. LXXIV. 152.). Bei arab. Schriftstellern wird

im Besonderen von wilder Endivie und bittrem Lattich gebraucht. Uebri-

gens scheint das Wort ins Griechische übergegangen zu sein. Mit-

telalterliche Schriftsteller fuhren fiagovli^ov als Namen des Lattichs

und der Endivie an, brauchen das Wort aber auch in einem weiteren

Sinne von verschiedenen Würzkräulern
;

s. Geoponica 12, 1. und da-

zu Needham sowie überhaupt Bocharl Hieroz. I. p. 695 f. Uebrigens

sind Latlich und Endivie in Aegypten und Syrien einheimisch
;

s. Fors-

kal Flora p. LV. LVIll. Hasselquisl Heise S. 542. 555. Russell

I. S. 113f. II. S. 180 f. Nach dem Letzteren gibt es in Syrien vom
Anfänge des Winlerinonals bis Ende März Endivien, dann kommt im

April und Mai Latlich. — V. 10. Man soll nichts davon bis zum
Morgen übrig lassen, um es dann noch zu geniessen, indem das Fleisch

eines besonders heiligen Opfers in der Opferzeit, also das des Pas-

sahopfers in der Passahnacht verzehrt werden muss; etwaige Reste

.sind am Morgen zu verbrennen, um sic vor Entweihung zu sichern.

Daröb. s. z. Lev. 7, 15. 17. 4, 12. — V. 11. Die Theilnehmer sol-

len in reisefertigem Zustande essen, also mit heraufgegürtelen und um
die Hüften zusammengehaltenen Kleidern wie beim Laufenden und

Eilenden (1 Reg. 18, 46. 2 Reg. 4, 29.), die Füsse bekleidet mit San-

dalen, wie man sic auf Ausgängen und Reisen führte, im Zimmer aber

1
*
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auszog (Jos. 9, 5. 13. Act. 12, 8.) und mit dem Stabe in der Hand,

überhaupt in ängstlicher Eile d. i. in einer Haltung, wie sie

besorgten Eilenden eigen ist. So ist das Wort zu nehmen. Die

Wurzel bezeichnet das Eilen, doch nicht überhaupt, sondern das

-des Bestürzten, Aengstlichcn
,
Besorgten (1 Sam. 23, 26. 2 Sam. 4,

4. 2 Reg. 7, 15. Ps. 48, 6. 104, 7.), auch die Bestürzung und Angst

(Dt. 20, 3. Ps. 31, 23. 116, 11.). Nach dem Elohisten war das

Fortziehen allerdings eine eilige Flucht (s. 6, 11.); sie konnte auch

misslingen. Die hier angegebenen Vorschririen, die sonst nicht mehr
Vorkommen, galten wohl bloss für das erste Passah in Aegypten. —
V. 12. ln der Passahnacht will Jehova durch Aegypten ziehen, alles

Erstgeborne vom Menschen bis zum Vieh uinbringen (s. V. 29.) und
an allen Göttern Aegyptens Gerichte üben. Dass er Letzteres gethan,

berichtet derselbe Yerf. Num. 33, 4. Dabei ist hauptsächlich an das

Cmkommen der erstgebornen Thierc zu denken , indem die Aegypler

die Thiere wie Götter verehrten (Plutarch. de Isid. 71.), zugleich aber

wohl auch an das Umstürzen der Götterbilder, welches durch Jeho>

va’s Ankunft und Gegenwart erfolgt (l Sam. 5, 3f.). Wie der Verf.

reden auch die Propheten in ihren Drohweissagungen über Aegypten

gern von Ahndungen an den ägyptischen Gottheiten (Jes. 19, 1. Jer.

43, 13. 46, 25. Ez. 30, 13.). Dies erinnert an die Mythe von Ty-

phon, welcher die semitischen Hyksos vertritt (m. Völkertafel S. 210.),

die einst von Asien her Aegypten furchtbar angrilTen und unterjoch-

ten. Damals versteckten sich die ägyptischen Götter aus Furcht vor

Typhon
,
nahmen Thiergestalten an und verwandelten sich in Thiere

(Plutarch. Isid. 72. Apollod. 1, 6, 3. Ovid. metam. 5, 325 If. Hygin.

Fab. 196.); sie legten ihre Kränze ab, als Typhon das Königthum
erhalten hatte (Athen. 15, 25. p. 680.). Auch für eine spätere

Zeit wird etwas Aehnliches erzählt. Als Amenophis von den Palästi-

nensern bedroht wurde, befahl er den Priestern die sorgfältigste Ver-

bergung der Götterbilder, liess die heiligen Thiere zu sich bringen

und nahm sie abziehend mit nach Aethiopien (Joseph, c. Apion. 1,

’26.). — V. 13. Das Blut soll den Hebräern zum Zeichen sein an

den Häusern, woselbst sie sind d. h. es soll ihnen als ein Zeichen

für Jehova dienen, indem dieser, wenn er es an ihren Häusern sieht,

an ihnen vorüber gehen wird. Im Opferdienste diente das Blut zur

Entsündigung und Versöhnung und war Sühnmittel, welches Gottes

Zorn und Strafen abhielt (30, 10. Lev. 4, 5. 8, 15. 17, 10.). Beim
Passah in Aegypten, wo es draussen an die Häuser angestrichen wurde
(V. 7.), hatte es nach dem Verf. einen ähnlichen Zweck; es sollte

zu gnädiger Verschonung von Seilen Jehova's dienen, und nicht wird
unter euch die Plage zu einem Verderben] d. h. sie kommt zwar
unter die Hebräer, welche ja dasselbe Land mit den Aegyplern be-

wohnen, dringt aber nicht in ihre Häuser ein und wird ihnen nicht

verderblich, trifft und lödtet Keinen von ihnen. Zu eig. r«’-

derbend, dann Ferder&en wie Jer. 5, 26. Ez. 5, 16. 21,36. vgl.

lehrend
i Lehre

^ viel machend
y

Menge und schreckendy

Schrecken, eig. bei meinem Schlagen in Aegyptenland d. i.
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bei der Niederlage, die ich in Aegypten anrichte vgl. 2 Sam. 23, 10.

24, 17. nö|] ist eig. springen^ hüpfen (1 Reg. 18, 26.), auch hinken

(1 Reg. 18, 21. 2 Sam. 4, 4.), sofern der Hinkende einen hüpfenden

Schritt hat, mit etwas überspringen, übergehen (V. 23. 27.), end-

lich verschonen (Jes. 31, 5.), wie auch -a» vom Verschooeu steht

(Am. 7, 8. 8, 2.). Ausserdem kommt die Wurzel nicht vor. Von
ihr nöB hinkend, lahm, der Name hdicp eig. Uebergang, Furl und nöB

Uebergehen, vniQßaaig bei Aquil. z. V. 11. und bei Joseph,

anlt. 2, 14, 6., dann Verschonen, Das Wort steht bald vom Passah-

feste (Lev. 23, 5. Num. 28, 16. 33, 3.) bald vom Passahthiere (V. 21.

Ol. 16, 2. 2 Chron. 35, 1. 6(1*.). — V. 14. Dieser Tag soll den

Israeliten sein zur Erinnerung d. i. zu einer Gedenkzeit, welche sie

als Feslzeit dem Jehova feiern, als eine ewige Satzung d. i. als eine

für immer festgesetzte Feicrzeil. dieser Ta^ der 15 des Abib, wel-

cher am Abende des 14 anging (s. V. 6.); an ihm fiel die ägyptische

Erstgeburt und erfolgte der Auszug; an ihm wurde das Passah ge:

gessen und begann das Ungesäuerte
; ihn zeichnete auch die Erstlings-

garbe aus (Lev. 23, 11.); er war der Hauptlag des- ersten Festes.

sD'*p*nV] eig. in, nach euren Geschlechtern d. h. ihr vom jetzigen Ge-

schlecht an bis auf alle zukünftige Geschlechter, ihr sollt die

Feier begehen. Denn die sind die in der Zeit auf einander fol-

genden Generationen und bezeichnen oft die nacheinander kommenden
Nachkommenschaften (16, 32 f. Lev. 22, 3. 23, 43. Num. 9, 10. 15,

14.

), während die die nebeneinander bestehenden Geschlech-

ter sind, in welche ein Volk oder Stamm auseinander geht und zer-

fällt (Num. 1. 3. 4. 26.); jenes ist aetas, dieses gens, familia. Die

vorliegende dem Elohislen besonders geläufige und meist mit oV-iy pjjn

verbundene Formel steht immer bei Bestimmungen, weiche nicht vor-

übergehend sein, sondern für alle Zukunft in Israel gellen sollen,

z. B. hinsichtlich der Festgebräuche (V. 17. 42. 30, 10. 31, 13. 16.

Lev. 23, 14. 21. 41.), der Opfergaben (30, 8. 29, 42. Lev. 17, 7. Num.

15, 21.) und anderer Verhältnisse (30, 31. Gen. 17, 7. 9. 12. Lev.

3, 17. 23, 14. Num. 10, 8. 15, 15. 38. 35, 29.). Sie kommt auch

vor von den einzelnen Generationen einer Familie z. B. der Aaroniden

(27, 21. 30, 21. 40, 15. Lev. 7, 36. 10, 9. 21, 17. 25, 30.). —
V. 15. Mit diesem Tage soll auch das Ungesäuerte beginnen und

7 Tage dauern, am ersten Tage sollt ihr außören lassen den Sauer-

teig aus euren Häusern] mit diesem Tage soll er zu Ende und aus

euren Häusern beseitigt sein. Schon vor dem Essen des Passahlam-

mes war der Sauerteig wegzuschafTen (23, 15. 34, 18.). Denn an

allen 7 Festtagen sollte kein Sauerteig in. einem Hause gefunden

(V. 19.), im ganzen Lande gesehen werden (13, 7. Dt. 16, 4.).

Aehnlich der Ausdruck Gen. 2, 2. s. Gen. 17, 14. Das Vav

davor führt den Nachsatz zu dem vorhergehenden cas. absol. ein wie 30,

38. Lev. 17, 10. — V. 16. Am 1 und 7 Tage auch Festversammlung und

Arbeilsruhe. w^p »'p»] eig. Berufung der Heiligkeit d. i. Zusaramenberu-^

fung zu heiligem Zwecke, im Gegensatz zu weltlichen Volksversamm-

lungen, also Versammlungen beim Heiligthume, um den religiösen Ge-
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bräucheu beizuwoliDen und durch diese Theilnahuie Gott zu verehren.

Der Ausdruck geht nicht auf das Wallfahrten an den Ort des Heiligthums,

sondern auf das Versammeln der an diesem Urte Befindlichen, welche

in der mosaischen Zeit allerdings das ganze Volk waren. Er findet sich

im ganzen A. T. nur beim Elohisten Lev. 23, 4. 7. 8. 24. 27. 35—37.

Num. 28, 18. 25. 26. 29, 1. 7. 12. vgl. Num. 10, 2. und bei einem

andern ihm im Ausdruck nahestehenden Gesetzgeber Lev. 23, 2. 3. Die

Geschäftsruhe braucht keine gänzliche zu sein
;
es darf gemacht wer-

den, was gegessen wird von allen Seelen d. i. die Speisen dürfen bereitet

werden, welche die Personen brauchen. Am Sabbath und Versöhnungs-

tag war jedes Geschäft verboten, auch Feueranmachen
,
Kochen und

Backen (16, 23.35,3.), an den andern Festlagen bloss jedes Arbeitsge-

schäft (s. Lev. 23, 7.). Zu h beim Pass. vgl. Gen. 14, 19. 31, 15.

—

V. 17. Man soll beobachten die Mazzoth d. h. sie achtsam einhallen,

also zur gehörigen Zeit eintreten und die gehörige Zeit dauern lassen,

weil an diesem selbigen Tage d. i. an dem Tage, wu es zu Mazzoth

kommt, am 15 Abib Jehova die Schaaren der Israeliten (s. 6, 26.)

aus Aegypten gefühlt hat. Man hat diese Zeitangabe als geschichtlich

anzusehen. Warum soll bei dem wichtigsten Ereignisse der israel.

Geschichte die einfache Angabe, cs sei am Vollmondstage des Aeh-

renmonals geschehen, sich nicht treu in der Ueberlieferung erhalten

haben? Moses w'ählte zum Abzüge, zur Flucht (s. 6, 11.) den Voll-

mondstag, weil er ihm eine gute Bedeutung beilegte. So dachten

auch Andre. Die Spartaner zogen nicht vor dem Vollmonde zum
Kriege aus, wenigstens nicht in gewissen Monaten (Herod. 6, 106.

120. Pausan. 1, 28, 4.), da Lykurg die politischen Einrichtungen

nach dem Himmel treffend dies so angeordnet hatte (Lucian de aslrol.

25.) ;
die olympischen Spiele begannen am Tage nach dem Vollmonde

(Pind. Olymp. 3, 35.) und die Germanen hielten ihre Volkstage am
Neu- und Vollmonde

; nam agendis rebus hoc auspicatissimum inilium

credunt (Tacit. Germ. 11.). Manche Völker begingen den Vollmondstag

auch festlich (s. z. Lev. 23.) und die Hebräer begannen ihr grösstes Fest

an ihm (Lev. 23, 34.). Dies und ihre Neumondsfeste (s. Lev. 23, 3.)

lehren, dass ihnen die Haupttage im Mondlaufe nicht gleichgiltig wa-

ren. — V. 18. 19. Am Abende des 14 Tages, wo der 15 beginnt

(s. V. 6.), fangen die Mazzoth an und dauern bis zum Abende des

21, also volle 7 Tage. Wer in dieser Zeit Gesäuertes isst, wird tius-

gerotlel, er sei Eingeborner oder Fremder, rrnt«, s. V. 49. Zu
dem einlheilenden a vgl. Gen. 7, 21. — V. 20. Im ganzen Lande
soll nicht Gesäuertes sondern nur Ungesäuertes gegessen werden.
in allen euren Wohnsitzen] an allen Orlen des israelitischen Landes.

Diese elohistische Formel gehl auf die Bestimmungen, welche nicht

bloss beim Heiligthume, sondern im ganzen Lande zur Vollziehung

kommen sollten z. B. auf das Unterlassen der Arbeit am Sabbath (35,
3. Lev. 28i 3.), am Wochenfeste (Lev. 23, 21.) und am Versölinungs-

lagfe (LeV. 2Sj 31.), auf das Meiden des Blutes und Felles (Lev. 3,

17‘. 7, 26.), auf das Nichtgeniessen der neuen Erndte vor der Oster- *

gerbe (Lev. 23, 14.), auf das Einhalten des Gesetzes über den Todt-
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schlag (Num. 35, 29.). vom Sing. geben LXX und Venet.

Gr. a^vfKXy Äquil. zu 29, 2. und Theod. zu Jud. 6, 20. a^v(iot und

Vulg. azymi panes, azyma d. i. Ungesäuertes, dagegen Chaldd.

Sam. “''tse, Syr. und Arahb. Das letzte Wort bedeutet

im Arab. recenier confectus sine azymoy praepropere confectus, infermen-

iata massa, azymum nachj^ ßdit, incepü, recenier fecit, praepro-

pere et immature confecüy sine fermenlo subegil et pinsuü massam
und bezeichnet also eigentlich Frisches. Damit trifft der Aethiops zu-

sammen, wenn er a^vfia durch mts Rohes übersetzt. Der Gegensatz

dazu ist y»n Gesäuertes

y

Saures, welches als verdorben und faul,

mithin als gewissermassen unrein galt und daher nicht auf Jehova’s

Altar kommen durfte (Lev. 2, 11.). Demgemäss hat man ns» nach

sinceruSy purus und JLoA purior et praestantior pars durch

Lauteres, Reines zu deuten
, wie seit Bochart Uieroz. 1. p. 689 f. die

meisten Neueren. Die Erklärung durch Süsses (Gesen. Maur.) ist

unerweislich, da ys» nirgends süss sein bedeutet Die Veranlassung

und Bedeutung des Gesäuerten ist schw^er zu bestimmen. Die Stellen

V. 34. 39. Dt. 16, 3. enthalten schwerlich das Geschichtliche. Man

muss den wahren Sinn auf anderem Wege suchen. Offenbar bat das

Ungesäuerte, wie schon Ewald Allerlhh. S. 390. angenommen, auch

George jüdische Feste S. 224 ff., der aber das Ungesäuertsein nicht

erklärt, eine Beziehung zur Erndte. Denn es wird berichtet, die Is-

raeliten hätten nach ihrem Einzuge in Kanaan am 14 des 1 Monats

das Passah gehalten und am Tage darauf Ungesäuertes und Geröstetes

von der Frucht des Landes gegessen (Jos. 5, 11.).. Sie rückten also

zu Anfang der Erndtezeit (s. Lev. 23, 9.) in Kanaan ein und ihr

erster Genuss von der Erndte bestand nicht in gesäuertem Brodle,

sondern in Ungesäuertem und Geröstetem. Dazu werden für das

Wochenfest am Ende der Getreideerndte gesäuerte Brodle als Opfer-

gabe bestimmt (Lev. 23, 17.), während das Mazzothfest am Anfänge

der Getreideerndte sich durch das Ungesäuerte auszeichnet Der

letztere Gebrauch stammt wahrscheinlich daher, dass man beim ersten

Anfänge der Erndte sich nicht die Zeit nahm, gesäuertes Brodt zu

bereiten, sondern neue Frucht in roherer Form ass, wie man auch

Gott am ersten Erndtefeste eine Garbe, am zweiten aber Brodle

weihte (Lev. 23, 10. 17.) und G e IreideerstlInge in Form von Schrot

opferte (Lev. 2, 14.). Das mag wie noch heute im Morgenlande (s.

Lev. 23, 14.) ziemlich gewöhnlich geschehen und darnach die Sitte

entstanden sein, am Feste der Erndteeröffnung ungesäuertes Backwerk

zu gemessen. Als daraus ein stehender Festgebrauch wurde, hielt

man sich nicht wie ursprünglich allein an das neue Getreide, sondern

bereitete auch aus altem Mazzoth, um der Festsitte nachzukommen.

Bereits das mosaische Gesetz lässt dies ganz frei und musste das

auch, da um die Mitte des Abib nur hier und da die Erndte begann

und neue Frucht zu Gebote stand (s. Lev. 23, 10.). In die Zeit nun,

wo in Kanaan die Erndte anging und Ungesäuertes gegessen wurde,
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fiel der Auszug aus Aegypten; in ihr erlösete Jehova Israel aus Ae-

gypten, erhob es zur Selbstständigkeit und machte cs zu seinem Eigen-

thume ; in ihr wurde Israel der Jehovastaat Diese Zeit der grössten

göttlichen Wohlthat und Auszeichnungen musste den Israeliten beson-

ders heilig sein und festlich von ihnen begangen, der ihr angehörende

Genuss des Ungesäuerten aber zum Festgebrauche erhoben werden.

Daher die oft wiederholte Bestimmung, im Aehrenmonat sei Israel

von Jehova aus Aegypten geführt worden und solle deshalb 7 Tage
Ungesäuertes essen (V. 17. 13, 4 f. 23, 15. 34, 18. Dt 16, 3.);

daher die strenge Einschärfung des Ungesäuerten, welches nicht einem

blossen Erndlefeste, sondern zugleich einem theokratischen Gedenk-

feste galt und deshalb zur Erinnerung an das ägyptische Elend Dt.

16, 3. auch ‘'33» genannt wurde. Ob es zugleich ein Zeichen der

mit dem neuen Jahre zu erstrebenden Reinheit des ganzen Hauses

sein sollte (Ewald Alterthh. S. 399.), bleibt dahingestellt; der Pent
führt nicht darauf, auch nicht auf die Annahme, dass der Genuss des

Ungesäuerten als des Reinen die Bestimmung Israels zu einem reinen

heiligen Volke bezeichne, welches alles Unreine aus seiner Mitte zu

entfernen habe und aus Aegypten errettet worden sei, um ein solches

Volk zu werden (Bahr Symb. II. S. 630.) oder auf die Ansicht, dass

das Ungesäuerte, sonst eine heilige Opfergahe, von welcher nur die

Priester essen durften, die Einweihung Israels zum Priestervolke aus-

drücke (Hupfeid de primitiva et vera fcstorum ap. Hebr. ratione I.

p. 22 f.). Würden die Nichthebräer V. 19 in den Genuss der Maz-

zoth gezogen worden sein, wenn diese eine so ausschliesslich theo-

kratische Bedeutung gehabt hätten? Freilich wird andrerseits damit,

dass ungesäuertes Brodt aus gebeuteltem Weizenmehl die delikateste

Brodtsorte sei, wie sie einem freudigen Feste entspreche (Redslob S.

45 f.), der eigenthümliche Gebrauch auch nicht erklärt. — Da sich

das Fest hinsichtlich der Zeit an Kanaan auschliesst, so könnte man
es hier entstanden sein lassen, wie es allerdings erst in Kanaan ge-

feiert werden sollte (13, 5.). Allein man muss Bedenken tragen,

einer so bedeutsamen und wichtigen Feier den mosaischen Ursprung

abzusprechen. Allem Anschein nach hatten die Hebräer schon in

Aegypten ein Mazzothfest bei Eröflnung der Erndte. Denn die Maz-

zoth werden im Gesetz wie etwas ihnen bereits Bekanntes ohne nä-

here Erklärung eingeführt, nicht als etwas Neues mit umständlicher

Anweisung wie das Passah. Auch musste der Nichthebräer die Maz-

zoth ebenfalls einhalten
, wurde aber beim Passah nicht zugelassen

(V. 43. 45.), was wenigstens beweiset, dass die Mazzoth nicht so

ausschliesslich theokratisch wie das Passah waren. Aehnlich Lev. 23,

42. Das vormosaische Blazzoth-Fest muss aber früher gefallen sein,

da die Erndte in Aegypten früher als in Kanaan beginnt (s. 9, 31.).-

Moses behielt es bei, legte cs jedoch in die Zeit, wo die Erndte in

Kanaan anging, und machte es zugleich zum ersten theokratischen Ge-

denkfestc, da in derselben Zeit der Auszug aus Aegy'pten erfolgt war.
— V. 21. Moses beruft die Aeltesten Israels und gebietet ihnen das

Schlachten des Passah. Zu j;»« eig. ziehen^ hier intrans. vom Dahin-
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ziehen^ Gehen vgl. Jud. 4, 6. 5, 14. 20, 37. Job. 21, 33. So schon

LXX: aJtsX&ovteg kaßsiB, Vulg.: ite lollentes. Aellesle] s. 3, 16.

—

V. 22. Man soll nehmen ein Bündel d. i. Büschel Ysop und es tau-

chen in das Blut, welches in dem Becken sein wird, das man zum
Auirangen des Blutes braucht, von dem Blute aber soll man rühren

lassen an die Oberschwelle und die Pfosten d. i. diese damit berüh-

ren, bestreichen. Den Ysop brauchte man bei Entsündigungen und

Sühnungen (s. z. Lev. 14, 4.); er passt hier bei einem Zeichen, wel-

ches Gott zu gnädiger Verschonung dienen und sein Verderben ab-

halten soll (s. V. 13.). Pts] ist hier nicht Schwelle (LXX. Vulg.), da

man das Blut eines Opfers gewiss nicht auf den Boden an der Thür

auslaufen Hess, sondern bezeichnet wie oft ein Gerälh (2 Sain. 17,

28. 1 Reg. 7, 50. 2 Beg. 12, 14. Jer. 52, 19.), etwa das Becken

(Zach. 12, 2.). Das Verbot des Ausgehens bezweckt, dass sie nicht

vom Verderben ergriffen werden, auch das göttliche Gericht nicht »

sehen sollen (Gen. 19, 17. 22, 13.). — V. 23. Jehova wird bei sei-

nem Durchziehen Aegyptens das Blut an den genannten Theilen se-

hend vorübergehen (V. 13.) an der Thür und nicht geben das Ver-

derben einzugehen in die Häuser d. h. es nicht in die israelitischen

Häuser eindringen und jemanden dort treffen lassen. So steht
'

oft von Sachen, welche eindringen (Jes. 36, 6.) und eintreten, kom-

men z. B. vom Leben, welches in jera. kommt (Ez. 2, 2.), vom Ver-

derben (Prov. 6, 14.), von der Verwüstung (Job. 5, 21.) und

geben, dann zugeben, gestalten drückt bisweilen lassen aus, z. B. den

Mund, die Zunge, den Fuss (Koh. 5, 5. Job. 31, 30. Ps. 66, 9.).

Seil ältester Zeit indess versteht man von 2 Sam. 24, 16. Jes. 37,

36. geleitet unter gewöhnlich den Würgengel, welcher Jehova

begleitet und die ägyptische Erstgeburt umgebracht haben soll. So

vielleicht auch schon Ps. 78, 49. Allein a) findet sich in der gan-

zen Erzählung sonst keine Spur eines Engels, indem vielmehr nach

V. 12. 13. 23. 27. 29. Jehova allein es ist, welcher Aegypten durch-

zieht, die Aegypter schlägt, an ihren Göttern Gerichte übt und an den

israelitischen Häusern vorOhergeht
;
b) erwähnt der Elohist in seinem

ganzen Werke niemals Engel; c) bezeichnet er V. 13 mit das

Verderben selbst, weshalb das Wort auch hier so zu nehmen ist.

Am wenigsten durfte man mit Redslob S. 26. den Würgengel als ei-

nen blind wülhenden Verderber denken, gegen dessen Streiche Jehova

die Israeliten in Schutz genommen, weil ein solcher Engel dem gan-

zen A. T. fremd ist. — V. 24—27. Eine Vorschrift über die künftige

Haltung des Passah, welche neben der elohistischen Verordnung V.

14. 43 ff. als vollkommen überflüssig und darnach wie nach der

Sprache, auch nach dem schlechten Anschluss von V. 28. als jehovisti-

sehe Einschaltung erscheint, diese Sachel das ganze Passah, nicht

etwa bloss das Blulanstreichen. wie 14, 13. Gen. 13, 15.

Jos. 4, 7. 14, 9. beim Jehovisten. Der Elohist würde das ihm ge-

läufige öV^j-pn oder haben. — V, 25. Nach Kanaan ge-

kommen und daselbst wohnend soll man beachten diesen Dienst d. h.

diesen Theil der Gottesverehrung, diesen gottesdienstlichen Gebrauch.

/
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So das Wort auch 13, 5. beim Jehovisten, aber niemals beim Eio-

histen. — V. 26. 27. Dann gefragt von ihren Kindern, was dieser

Dienst sei d. i. was er zu bedeuten habe, sollen die Israeliten den

Gebrauch für das Passahopfer Jehova’s erklären, welcher an ihren

Häusern vorübergegangen sei und dieselben gerettet d. i. dem Ver-

derben entzogen und ausser Gefahr gestellt habe. Moses redet so,

als würden die Angeredeten nach Kanaan gelangen und dort das Pas-

sah halten, was indess abgesehen von Josua und Kaleb nicht geschah

(Num. 14, 30. 26, 65.). Die Wendung von der Belehrung der Kin-

der ist dem Elohisten fremd, tindet sich aber öfter beim Jehovisten

13, 8. 14. Jos. 4, 6. 21. uml Dt. 4, 9. 6, 20. Diesen verräth auch
mnpr^ni wie 4, 31. 34, 8. Gen. 24, 26. 48. 43, 28. Num. 22,

31. — V. 28. Die Israeliten thun nach Mosis Gebot. Die Stelle

schliessl sich nicht sowohl an V. 24—27. als vielmehr an V. 21—
23. an und erscheint darnach wie nach dem umständlichen is vgl.

7, 6. Gen. 6, 22. u. a. als elohistisch. — V. 29—36. Bericht vom
Fall der ägyptischen Erstgeburt und vom Antritt des Auszugs nach

dem Jehovisten, welcher sich durch die Angaben von der königlichen

Genehmigung des Abzuges, vom Fortdrängen der Israeliten durch die

Aegypter, von der vorgeblichen Feslfeier, vom Mitnehmen des Teiges

und von der Ausbeutung der Aegypter sowie durch die Sprache beur-

kundet. Die Grundschrift scheint den Fall der Erstgeburt nur kurz

erzählt zu haben
;
ihre Angabe hat der Jehovist weggclassen und mit

seinen Nachrichten ersetzt. — V. 29. Jehova durchzieht in Person

Aegypten (V. 12. 23.) und wählt die Mille der Nacht (Jes. 37, 36.),

da er und sein Thun vom menschlichen Auge "nicht gesehen werden
darf (Gen. 32, 27.). Wenn Num. 3, 13. 8, 17 der genannt wird,

so ist damit nicht die Tageszeit, sondern der natürliche Tag oder

überhaupt die Zeit des Ereignisses gemeint, vom Erstgebornen Pha-
rao's^ 11, 5. sonst Gefangenschaft^ Gefangene^ hier vom Ein-

zelnen. Stall desselben wird 11, 5. die Mühlmagd genannt. Der
Vrf. wechselt, da er nur im Allgemeinen die Erstgebornen vom höch-

sten bis zum niedrigsten zusaminenfassen will, n-'a] eig. Haus
des Lochs d. i. Gefängnisshaus, wie in den jehovislischen Angaben
Gen. 40, 15. 41, 14. Die hier erwähnte Plage erzählt auch der

Elohist und es muss an ein Aegypten besonders- eigenthümliches Uebel

gedacht werden, also doch wohl an die Pest, welche von den ältesten

Zeilen bis heute eine Hauplheimath in Aegypten gehabt hat. Manelho
erwähnt eine solche Seuche schon für die Zeit der ersten Dynastie

(Syncell. 1. p. 101. 103. ed. Bonn.), Hekatäus eine etwas spätere

(Diod. Sic. 40.), Thueyd. 2, 48. eine aus seiner Zeit, die aus Aethio-

pien nach Aegypten gekommen war, und Procop. bell. pers. 2, 22.

Evagr. H. E. 4, 29. Barhebr. p. 84 eine aus dem 6 chrisll. Jahrhun-

dert. Damit trifft das A. T. zusammen (5, 3. 9, 15. Jer. 44, 13.).

Mehr bieten die Neueren dar und sie belehren zugleich über die Zeit,

in welcher die Pest Aegypten heimsucht. Doch stimmen ihre Nach-
richten nur im Ganzen überein, da die Seuche bald etwas früher bald

etwas später auftritt) wenn sie kommt. Hier eine Anzahl Zeugnisse

r
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darüber. Sie fängt iin Winter an (Pruner Krankheiten des Orients

S. 419.) und ist da am heftigsten (Votney Reise 1. S. 197.)-, nach

Alexandrien kommt sie gewöhnlich im December, nach Kairo gewöhn-

lich im März {Scholz Reise S. 103.); sie beginnt, wenn sie über-

haupt entsteht, im Februar und hält die Zeit der heissen Winde hin-

durch an (Pococfce Morgenl. I. S. 306 f.)
;

die des Jahres 1802 brach

in Unterägypten im Februar aus (IViUmann Reisen II. S. 276.), eine

spätere im März Reise durch Aegypten S. 113.); nur im Febr.,

März und April entsteht sie {Bruce Reisen 111. S. 715.) oder bloss

im April {Sonnini Reisen 1. S. 277.); sie ist am verderblichsten vom
März bis Mai, beginnt aber auch schon im Januar und Februar {Tobler

Lustreise 1. S. 137.); zu Alexandrien furchtet man im Winter nie-

mals Peslanfälle, weiche sich erst nach dem Winterregen im Frühling

einzuhnden pflegen {Ehrenberg Reisen in Aegypten 1, 2. S. 144.);

wenn die Pest Aegypten heirasucht, so tritt sie gewöhnlich im Früh-

linge auf und wüthet in der Zeit der Chamsin-Winde am Heftigsten

{Lane Sitten I. S. 3.). Denn das ist die Zeit der Krankheiten in

Aegypten (Prosp. Alpin, de med. Aeg. 1 , 7.) ;
in ihr verursachen

Krankheiten grosse Gefahr {Thevenol Reisen I. S. 375.) und die Pest

wüthet dann am ärgsten, wenn sie gerade da ist (v. Schubert Reise

II. S. 138 f.). Die 2 bis 3 Monate vor dem Sommer-Solstitium gelten

für sehr ungesund {Legh S. 142.). Die meisten Zeugen entscheiden

also für die Frühlingsmonate, die Zeit des Chamsin. Damit trifl't die

Erzählung zusammen, wenn sie das Sterben der Erstgeburt in die

Mitte des Abib d. i. etwa April setzt und an die Plage des Chamsin

(s. 10, 23.) anreiht. Fast alle Zeugen geben an, die Pest ende in

Aegypten immer gegen Ende des Juni, also in der Zeit der Nilan-

Schwellung, z. B. Bruce ^ Sonn. Voln. Legh^ Scholz, Frun., ebenso

Prosp. Alpin, de medic. Aeg. 1, 17 f., Savary Zustand Egyptens II.

S. 231. Wütmann II. S. 280., Burckhardt Arabien S. 664. Ganz an-

gemessen schliesst die Reihefolge der Plagen mit der Pest, welche

gewöhnlich bis zur Nilüberschwemmung dauert, also bis dahin, wo
die Erzählung die erste Plage eintreten lässt (s. z. 7, 20.). Die 10

Plagen füllen das Jahr ungefähr aus. Die Erzählung knüpft also im

Ganzen an ein einheimisches Uebel Aegyptens an. Auch manches

Einzelne hat einen solchen Anknüpfungspunkt z. B. das Verschontblei-

ben der Hebräer, welche der Masse nach nicht im eigentlichen Ae-

gypten wohnten (1, 7.); die Pest verschont manche Gegenden z. B.

die Wüsten (Pruner S. 419.). Aehnlich das Milsterben des Viehes.

Die Hunde in Kairo haben fast beständig die Pest und wenn sie un-

ter ihnen wüthet, hört sie unter den Menschen auf {Bartmann Erd-

beschreibung von Afrika I. S. 68.). Im Jahre 1834 gingen der Pest

Seuchen unter den Hausthieren voran, welche fast alle Hunde weg-
raflften (Döbel Wanderungen 11. S. 205.). Bei allem dem ist nicht

zu verkennen, dass der Vrf. ein Wunder erzählt, zu welchem die

Sage das Ereigniss ausgebildet hat. Der sagenhaften Ausführung ge-

hört z. B. die Beschränkung auf die Erstgebornen an. Die Erstge-

burten von Menschen und Vieh gehörten Jehova und waren ihm ge*
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weihte Opfer (s. 13, 2.). Unter diesen Gesichtspunkt fallen auch die

umgekommencn Aegyptcr; sie fielen, damit Jehova's Erlösungsplan zu

Stande käme und dienten den göttlichen Zwecken
; sie waren Opfer,

welche Jehova sich aus den Aegyptern nahm und seinem Plane

weihte; sie setzten sich in der Sage zu den Gott geweihten Erstge-

bornen um. — V. 30. Die Aegypter stehen von ihren Lagern auf und
erheben ein grosses, allgemeines Jammergeschrei (11, 6.), indem es

kein Haus giebt, worin nicht ein Todter wäre. Die Angabe ist nicht

genau, sondern als verallgemeinernde Rede zu nehmen wie Jes. 57,
1. Jer. 5, 1. Mich. 7, 2. — V. 31. Moses und Aaron, deren Colt

das Verderben verhängt hat, werden gerufen und aufgefordert, mit

den Israeliten alsbald auszuziehen und Jehova zu dienen d. i. ihm
das besprochene Fest zu feiern (s. 3, 18.). Die Stelle steht mit 10,

29. 11, 8. nicht im Einklänge. — V. 32. Ihr Vieh mögen sie mit-

nehmen, wie sie 10, 25 f. verlangt haben, und ihr segnet auch mich]

d. h. wie ihr bei der Feier gute Wunsche für euch an Jehova richtet,

damit er euch nicht mit Pest oder Krieg treffe (5, 3.), so thut dies

auch für mich, damit er das Unheil nicht andauern lasse und nicht

noch mehr Verderben verhänge. Dies verlangt der König für die er-

theilte Genehmigung der Fcstfeier. Nur zu einer zeitweiligen Entfer-

nung gibt er nach dem Vrf. die Erlaubniss, wie auch die Beisätze

und andeuten. Zu ?t*a vgl. Nura. 6, 23. Ps. 129,
8. — V. 33. Und Aegypten ward stark gegen das Volk zu beeilen

zu entsenden sie] d. h. die Aegypter drangen gewaltig gegen sie an,

trieben sie kräftig an (6, 1. 11, l.Ez. 3, 14.), ihre Entlassung beschleu-

nigend, weil sie glaubten, sie wären alle des Todes, wenn Israel noch

irgend aufgehallen wurde. — V. 34. So gedrängt haben die Israeliten

nicht Zeit, sich Zehrung auf den Weg zu bereiten
;

sie nehmen ihren

Teig, ehe er gesäuert ist, ihre Backschusseln eingepackt in ihre Ge-

wänder auf ihre Achseln und tragen sie; erst auf der ersten Station

verbacken sie nach V. 39. den Teig zu ungesäuerten Kuchen.

von aufgehen, aufschwellen
,

gähren ist das Gährgefdss, doch

nicht gerade unser Backtrog, sondern das hölzerne Gerälh, welches

von den Arabern zum Brodtmachen gebraucht wird und statt einer

breiten Schussel dient (Pococke Morgenl. I. S. 291.), also etwa die

Backschössel (7, 28. Dt. 28, 5. 17.). Sie mit ihrem Teige hüllte

man in das Gewand ein. Wie die Hebräer ihr Obergewand (Ruth

3, 15. 2 Reg. 4, 39.), so brauchen noch heute die Morgenländer

ihren Haik und Burnus statt eines Sackes, um etwas darin aufzuneh-

men und fortzutragen (Shaw Reisen S. 197. Höst Marokos S. 116.).

Der Vrf. und mit ihm Dt 16, 3. will mit dieser Angabe offenbar die

Entstehung der Mazzoth am ersten Feste erklären, gibt aber schwer-

lich Geschichtliches. Denn nach der ältesten Ueb erlieferung (s. 6,

11.12,17.) zogen die Israeliten nicht so unvorbereitet und plötzlich,

sondern in der ihnen vorher bestimmten und bekannt gemachten Zeit

aus, werden daher auch kurz vorher sich nicht mit Teigbereitung

befasst, sondern Mehl und fertiges Brodt mitgenommen haben. Dazu

hatten sie, wie bereits Bohr Symb. II. S. 629. bemerkt hat, schon
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vorher zum Passalilamm Ungesäuertes (V. 8.), weshalb das hier Er-

zählte nicht die Veranlassung des Ungesäuerten sein kann. Auch er-

klärt sich das 7 tägige Fest des Ungesäuerten nicht wohl aus einem

solchen Nekenumslande
,

sondern muss einen andern Anlass haben,

worüber z. V. 20. — V. 35. 36. Die Israeliten hatten, fügt der Vrf.

nachträglich im Plusquamperf. hinzu, nach dem Worte Mosis, der von

Jehova angewiesen war (3, 22. 11, 2.), gethan und von den Aegyp-

tern silberne und goldene Gerälhe sowie Kleider bittend verlangt, mit

ihrer Bitte auch Erfolg gehabt, indem Gott ihnen die Geneigtheit der

Aegypter zuwendete. a?i^»>!!] eig. und sie Hessen sie hüten d. h.

die Aegypter wiesen liie Bittenden nicht ab, so dass sie nichts

hätten davon wissen wollen, sondern hörten ihre Bitten an und

Hessen sich das Bitten gefallen, sie willfahrten den Bittenden und ge-

währten ihren Wunsch. Dass leihen heisse, wie meistens an-

genommen wird, ist unerweislich; es kommt noch 1 Sam. 1, 28. vor

und zwar vom, Gewähren
,
Geben; in welchem besonderen Sinne die

Gewährung gemeint sei, muss imm^r der Zusammenhang lehren,

'-.ai eig. und sie zogen aus die Aegypter d. h. die Israeliten

beuteten die Aegypter aus', machten eine Beute an ihnen, indem sie

ihnen die verlangten Dinge entzogen. Denn eig. eripere steht im

Pi. vom Ausbeuten gefallener Feinde (2 Chron. 12, 36.), im Hithp.

von Solchen, die sich ihres Schmuckes berauben (33, 6.) und im

Hiph. vom Entziehen einer Sache, die einem Andern gegeben werden

soll (Gen. 31, 9. 16.), vom Beutemachen (1 Sam. 30, 22.), vom Ent-

ziehen des Wortes der Wahrheit (Ps. 119, 43.), vom Abziehen von

gefährlichen Wegen und Dingen (Prov. 2, 12. 16.), am häufigsten

bekanntlich vom Herausziehen aus der Gefahr, also vom Retten. Die

hier erzählte Sache wird noch erwähnt Gen. 15, 14. Ps. 105, 37.

Sap. 10, 17. und hat in alter und neuer Zeit grossen Anstoss gegeben

{Daumer Ueber die Entwendung des ägypt. Eigenthums Nörnb. 1833.),

zumal als eine von Moses, ja von Jehova selbst angeordnete, daher

auch sehr verschiedne Erklärungsversuche erfahren; eine Uebersicht

derselben gibt Reinke Beiträge zur Erklärung des A. T. 111. S. 147

—

269. Man hat die Erzählung dahin erklärt, 1) die Aegypter hätten nach

Gottes Fügung den bittenden Israeliten Geschenke gemacht (Joseph,

antt. 2, 14, 6. Cleric. Dath, Rosenm. Kanne bibl. Unterss. II. S. 267 IT.,

Hengstenberg Authent. des Pent. II. S. 520 IT., Kurtz Gesch. des A. B.

II. S. 133 ff., Reinke S. 238 ff.), 2) Gott habe als Herr aller Dinge

sein Eigenthumsrecht auf die Israeliten übertragen und ihnen die Gü-

ter der Aegypter geschenkt {Abenesr. Calv> Pfeiffer dubia vex. ad

h. 1. Varen. decades Mos. ad 3, 21f. und viele Andre bei Reinke S.

182f.), 3) er habe in Rücksicht auf die fleischliche Gesinnung ' und
die irdischen Begierden der Israeliten sowie auf den schlechten Ge-

brauch der irdischen Güter Seitens der Aegypter u. s. w. den Befehl

ertheilt, welcher als göttlich habe befolgt werden müssen (Augustin,

c. Faust. 2, 71 ff. und de doctrina Christ. 2, 40.), 4) die Israeliten

hätten nach Gottes Willen die Güter der Aegypter als Lohn für ihre

Dienste und als Ausgleichung für die erduldeten Unbilden erhalten

/
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{Philo de vita Mosis I. p. 624. Clem. Alex, ström. I. p. 345. Iren. adv.

haeress. 4, 49. Epiphan. ancorat. 113. Theodoret. qiiaest. 23. ad Exod.

Terlull. adv. Marcion. 2, 20. Brent. Grot. Piscai. Hess Gesch. Moses
I. S. 112f. u. A.), 5) das Verfahren sei eigentlich nur ein Tausch
gewesen, indem die Israeliten ihre Häuser und Grundstücke den Ae-
gyptern überlassen hätten (Sponsel Abliandl. von der den Kindern Is-

rael angeschuldigten Dieberei Schwab. 1777. JusU verm. Abbandl. II.

S. 258 ir. u. A. bei Reinke S. 221 f.), 6) die Israeliten hätten mit

dem Vorsatz des Zurückgebens geborgt, dann aber vom wortbrüchi-

gen Pharao verfolgt und bekriegt das Geborgte nacl» Kriegsrecht be-

halten (J. D. Mich. Baumg. Köster Erläuterungen d. h. Schrift S. 26 f.

V.* Lengerke Kema.n I. S. 424 f. Ewald Gesch. Isr. II. S. 86 f.). Alle

diese Erklärungen aber befriedigen nicht, wenn man sie mit dem
Texte zusammenhäll. Nach demjenigen Erzähler, welcher die Sache

berichtet, war der Hergang folgender. Moses verlangte vom Könige

beständig nur die Entlassung zur Feslfcier und stellte also bloss eine'

zeitweilige Entlassung in Aussicht (s. 3, 18.); Pharao glaubte, dass

es sich nur um einen solchen Zug handle, wiewohl er nicht allen

Argwohn unterdrücken konnte (8, 21. 24. 10, 8. 11. 24.); die

Aegypter standen in demselben Glauben (10, 7.); die königliche Ge-

nehmigung war nur eine solche des Abzugs zur Festfeier (V. 31. 32.),

wie auch das Nachselzen lehrt, als man die wahre Absicht Mosis

erkannt hatte (14, 5.). Anders die Israeliten. Ihnen war erölTnet

worden, dass sie befreit und nach Kanaan geführt werden sollten

(4, 30 f. 3, 17.); sie kannten das wahre Ziel des Zuges, wie es die

Aegypter nicht kannten. Dieses Sachverhällniss liegt klar im Texte

vor. Die Aegypter glaubten daher, dass sie die Gerälhe und Gewän-

der nur zur Festfeier hergäben und nach derselben von den zurück-

gekehrten Israeliten wieder erhalten würden, die Hebräer dagegen

gingen jene an mit der Ueberzeugung
,

dass sie nicht wiederkommen
und das Erhaltene nicht zurückgeben, sondern behalten würden; sie

müs.sen es also den Aegyptern gegenüber wie Moses vor Pharao ge-

macht, mithin die Sachen nur für das Fest verlangt haben. Ihr Ver-

fahren erscheint demnach sicher als eine Unredlichkeit. Der Verf.

aber auf dem Standpunkte einer minder geläuterten Moral hat es als

sittlich zulässig erachtet; das unwahre Vorgeben galt ihm als ebenso

erlaubt wie unwahre Angaben im Munde der Patriarchen (Gen. 12,

13. 20, 2. 13. 22, 5.); die Ausbeutung selbst erschien ihm als eine

an Bedrückern und Feinden gemachte, gerechte Beute (daher Vss),

auch wohl als Lohn für lange und grosse Dienste und als theilweiser

Ersatz für das, was die Hebräer in Aegypten zurückliessen. Die Mög-
lichkeit der Ausbeutung erklärt er durch Jehova, der als Herr der

Geister die Aegypter geneigt machte. Hinsichtlich der Geschichtlich-

keit des Vorganges gibt das A. T. selbst eine Entscheidung. Nach
dem Elohisten (s. 6, 11.) verlangte Moses nicht eine zeitweilige Ent-

lassung zu einer Festfeier, sondern Freilassung der Hebräer überhaupt

und führte, als er mit dieser Forderung nicht durchdrang, sein Volk

eigenmächtig hinweg, dies in einem Zeitpunkte, wo die Aegypter in
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grossen Nöthen waren; von einem Feste der Hebräer und einer Aus-

beutung der Aegypler berichtet dieser Erzähler nichts. Er konnte

ja nicht erzählen, die Hebräer hätten bei der offenbaren Absicht eines

Wegzugs für immer von den Aegyplern kostbare Gerälhe und Gewän-

der verlangt und mif der Bitte auch Erfolg gehabt. Hält man sich'

an diese älteste Ueberlieferung, so muss man die mit ihr unverein-

bare jüngere jehovislische Sage als ungeschichllich fallen lassen und

hat dann mit der uninuglichen Rechtfertigung des Verfahrens der He-

bräer nichts zu schaden.

Cap. 12, 37—13, 22.

l. Dei' Auszug der Hebräer aus Aegypten geschah nach einem

Aufenthalt von 430 Jahren in diesem Lande und erfolgte von Raam-

ses nach Sukkoth (12, 37, a. und V. 40—42.). Auf der ersten Sta-

tion gab Moses einen Nachtrag zur Passahvorschrift und setzte fest,

dass kein Fremder, ohne beschnitten worden und in die Theokratie

übergegangen zu sein, an der Feier Theil nehmen und dass jedes ein-

zelne Passahlamm immer in Einem Hause verzehrt werden, auch dem-

selben kein Gebein zerbrochen werden sollte (12, 43—51.).- Zugleich

bestimmte er auf derselben Station, dass alle Erstgeburt an Menschen

und Vieh Jehova heilig sein und gehören sollte (13, 1. 2.). Dann

zogen die Israeliten von Sukkoth nach Etham (13, 20.). Dies sind

elohistische Nachrichten, wie die Vorschrift der Passahfeier in den

Privalhüusern 12, 46., die Zeitbestimmung 12, 40 f. und die Sprache

z. B. n?? selbig 12, 41. 51., von den Israeliten 12, 41. 51,,

ornh!? 12, 42., 12, 43., naj?» 12, 44., 12, 45., ^2,

48., -,5 12, 50. beweisen. Sie haben vom Jehovisten folgende

Ergänzungen erhalten. Die Kinder Israel 600,000 Mann stark wurden

von vielen mitziehenden Fremden begleitet und bereiteten in Sukkoth

aus dem mitgenommenen Teige Mazzoth (12, 37b—39.). Auf dieser

Station setzte Moses das Mazzolhfest ein (13, 3— 10.) und gab das

Gesetz von der Heiligung der Erstgeburt (V. 11— 16.).. Die Lsraeli-

ten nahmen ihren Zug nicht nach Philistäa hin, sondern um das rothe

Meer und führten die Gebeine Josephs mit sich (V. 17— 19.); sie

wurden aber von Jehova geleitet, der seit Sukkoth in der Wolken-

und Feuersäule vor ihnen herzog (V. 21. 22.). Schon die nach der

elohistischen Vorschrift vollkommen überflüssige Einsetzung des Maz-

zoth-Festes lehrt, dass hier ein anderer Erzähler berichtet, der soge-

nannte Jehovist, welchen schier alles kenntlich macht z. B. die Er-

wähnung der milziehenden Fremden (12, 38.), das Austreiben der

Hebräer und der mitgenommene Teig (V. 39.), das Schwören Gottes

und die Nennung der kanaanitischen Stämme (13, 5. 11.), die Ab-

weichung vom elohistischen Erstgeburtsgesetze (13, 13.), das Mitneh-

men der Gebeine Josephs (13, 19.), die Vorstellung von der VVolken-

und Feiicrsäule (13, 21 f.) und die Ausdrucksweise z. B. und

12, 37., 12, 39., Haus der Knechte von Aegypten is, 13. 14.,
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der Monat Abib 13, 4., Milch und Honig von Kanaan 13, 5.,

von einem einzelnen Religionsgebrauciie 13, 5., 13, 8., die Wen-
dung 13, 8. 14f., -j; 13, 9., UünfUg und rH?-n% 13, 14,,

o-wan 13, 18., “i?B 13, 19. und von der Wolkcnsäule 13, 21 f.

Allein Anschein nach aber beriehlel der Jehovist auch hier nach vor-

liegenden Urkunden, wonigslens zum Theil. Denn auf eigene Hand
würde er schwerlich die enlbehrliche Mazzolh- Vorschrift 13, 3 ff. bei-

gegeben haben. Der Gotlesname Elokim 13, 17— 19. weiset eben-

falls auf einen andern Berichterstatter hin und es findet sich in der

Sprache Manches sehr Eigenthümliche z. B. das sonst unerhörte pt*n

für das üblichere njjtn 13, 3. 14. 16. so wie die figürlichen Redens-

arten 13, 9. 16. und 13, 12., welche daun der Deuteronomiker

sich angeeignet hat.

2. Mit der hebr. Ueberlieferung vom Auszuge hat mau frühzei*

tig andere Nachrichten vermengt, z. ß. die vom Abzüge der Hyksos.

Nachdem die Hyksos gegen 511 Jahre in Aegypten geherrscht hatten,

erhoben sich die einheimischen Könige gegen sie, und führten einen

grossen und langwierigen Krieg mit ihnen. Besiegt vom Könige Mis-

phragmuthosis wichen sie aus Aegypten und schlossen sich in Auaris

ein, welches sie stark befestigten, um ihre Besitzthümer zu sichern.

Dort belagerte sie des Misphragmuthosis Sohn Thummosis (oder Teth-

mosis nach Theophil, ad Autolyc. 3, 19.), gab' aber weiterhin die Be-

lagerung auf und traf das Abkommen mit ihnen, dass sie Aeg)'pten

verlassen und wohin sie W'ollten ziehen sollten. Sie wandten sich

240,000 Mann stark nach Syrien und bauten daselbst aus Furcht vor

der Macht der Assyrier Hierosolyma. Nach dem Abzüge des Hirten-

volkes regierte Telhmosis noch 25 Jahr 4 Monate. Dies bei Joseph,

c. Apion. 1, 14f. die Erzählung des Manetho, der aber die Hyksos

nicht für die Hebräer erklärt. Erst Andere vermengen beide Völker.

Nach Justin, cohort. ad gentt. 9. erwähnte Polemo (zu Anfänge des

2 Jahrh. vor Chr.) den Moses in den Zeiten des Ogygus und Inachus

als Anführer des Geschlechts der Juden und Apion gab an, zur Zeit

des Königs Inachus von Argos seien die Juden unter Anführung des

Moses vom Aegypterkönige Amasis abgefallen; mit diesem allem aber

stimmte der mendesische Priester Ptolemäus überein. Dieser nämlich

berichtete, wie Tatian. orat. ad Graecc. 38 anführt, dass der Zug der

Juden aus Aegypten in ihre Gegenden unter Anführung des Moses

zur Zeit des Königs Amasis von Aegypten Statt gefunden habe, und
dem Ptolemäus folgend sagte Apion aus, dass Amasis, ein Zeitgenosse

des Argivers Inachus, Auaris zerstört habe. Talian’s Angaben wieder-

holt Giern. Alex, ström. 1. p. 320. ed. Colon, (beider Stellen auch

Euseb. praep. ev. 10, 11. 12.) und bemerkt p. 335., der Auszug des

Moses zur Zeit des Inachus sei 345 Jahre vor der Hundssternperiode

(der 1322 v. Chr. beginnenden; s. Manetho S. 291 f.) geschehen,

also 1667 vor Chr. Alle 3 Zeugen: Polemo, Ptolemaeus und Apion,

führt für dieselbe Sache ferner Jul. Africanus bei Euseb. praep. ev,

10, 10. an; nach ihm aber berichtete Polemo, zur Zeit des Apis," des

Sohnes von Phoroneus und also Enkels des Inachus, habe ein Theil
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des Heers der Aegypter Aegypleii verlassen {(jloIqcc tov Alyvmlmv orQa-

Tov i^iTCsasv AiyvTtzov) und siel» im paläslinensischen Syrien nicht fern

von Arabien niedergelassen. Hern nehmen die Kirchenväter, um Mo-

ses in der Zeit recht hoch hinauf zu bringen, diese Aussagen an
;
auf

sie gestützt lässt 4ul. Afric. bei Syncell. I p. 115. 128. ed. Bonn,

unter Arnos, dem ersten Könige der 18 Dynastie, Moses aus Aegyp-

ten ziehen und dasselbe thut %ncell. 1. p. 117. 127 f. 233., welcher

auch Amosis und Telhmosis für einerlei erklärt, aber in die 2 Stelle

der 18 Dynastie setzt. Es unterliegt keinem Zweifel, dass jene Zeu-

gen, etwa mit Ausnahme des Polemo, auf die Hebräer übertragen,

was Manetho von dem Abzüge der Hyksos berichtet. Denn ihr Amo-
sis steht an der Stelle von Manetho’s Telhmosis, welcher aber mehr
als ein Jahrhundert vor Moses lebte, sowohl nach den ägyptischen

Königsreihen (s. 1, 8.), als nach den erwähnten drei ersten Königen

von Argos. Denn nach Akusilaus begannen die Griechen ihre Zeitrech-

nung mit Phoroneus und setzten diesen 1020 Jahre vor die erste

Olympiade (Euseb. praep. ev. 10, 10.), welche 776 vor Chr. anhob.

Das Misversländniss Iheilt auch Joseph, c. Apion. 1, 14— 16. 26., wel-

chem Theophil, ad Autolyc. 3, 19 f. folgt. Er erklärt die Hyksos und

Israeliten gradezu für einerlei, ohne sich darum zu kümmern, a) dass

die Hyksos viel früher als die Hebräer kamen
,

viel länger im Lande

wohnten und es auch viel früher verliessen
,

b) dass sie Aegypten

wild eroberten und eine Reihe Jahrhunderte gewaltsam beherrschten,

während die Hebräer als unansehnlicher Nomadenstamm sich mit ägyp-

tischer Bewilligung im Lande ansiedelten und dann lange Zeit den

Aegyptern dienstbar waren, c) dass die Hyksos vor ihrem Abzüge ei-

nen langen Krieg mit den Aegyptern führten, woran die Hebräer als

dazu nicht im Stande nicht gedacht haben, d) dass die Hyksos von

den Aegyptern durch VValTengewalt zum Wegzuge genöthigt wurden,

während die Hebräer sich der ägyptischen Herrschaft durch die Flucht

entzogen (s. 14, 5.). Gleichwohl betrachten auch Neuere wie Pert-

tonius origg. Aegyplt. p. 327 IT., Buddeus hist. eccl. V. T. 1. p. 360 ff.,

Rask alte ägypt. Zeitrechnung S. 109 ff. und Hofmann in den Studd.

und Kritt. v, 1839 S. 393 ff. die Hyksos und die Hebräer als einer-

lei und Hengslenherg Bücher Mose’s imd Aegypten S. 257 ff. meint

gar, der Bericht des Manetho von den Hyksos sei nur eine Umbildung

der hebr. Ueberlieferung vom Aufenthalt der Hebräer in Aegypten,

aus ägyptischer Nationaleitelkeit hervorgegangen, wogegen schon Böckh

Manetho S. 291 f. und Kurlz Gesch. des A. B. II. S. 183 ff. Ein-

spruch gethan haben.

3. Ebenso hat man den Auszug der Philister aus Aegypten mit dem
der Hebräer vermengt. Manetho bei Joseph, c. Apion. 1, 26. erzählt

Folgendes. König Amenophis wünschte die Götter zu schauen wie

ein früherer König Orus. Auf sein Verlangen eröffnete ihm ein wei-

ser Seher Amenophis, er sollte, um seines Wunsches Iheilbaflig zu

werden, das ganze Land von den Aussätzigen und den andern unrei-

nen Menschen (ano ts XsTtQav xai to5v «AAcov ftmpcav «V'ö'pcüTwav) rei-

nigen. Der König darüber erfreut brachte alle diese Leibesgebrech-

Hdb. 2. A. T. XII. 8
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liehen, gegen 80,000 an der Zahl, zusammen und schickte sie in die

Stcinbrüchc östlich vom Nile, damit sie dml arheilelen und von den

andern Aegyplern gesondert wären (für ol iy^sxaigiö^ivoi lies suv

oiexcoQiö^ivoi,). Unter ihnen befanden sieh auch einige gebildete Prie-

ster, die mit dem Aussatze behaftet waren. Der Seher Amenophis

fürchtete den Zorn der Götter, wenn jene in Zwangsarbeit gesehen

würden, weissagte auch, dass Manche Mitstreiter der Unreinen werden

und Aegypten gegen 13 Jahre beherrschen würden, wagte dies aber

nicht dem Könige zu sagen, sondern zeichnete es auf und brachte

sich um. Der König war daroh verzagt. Ais die Unreinen eine

ziemliche Zeit (xoovog ixavog) mit der Arbeit in den Steinbrüchen sich *

geplagt hatten, räumte er ihnen auf ihre Bitte die damals von den

Hirten verlassene Stadt Auaris ein. Eingezogen und den Ort zum Ab-

fall günstig Gndend bestellten sie Osarsiph, einen der lleliopolitanischen

Priester, zu ihrem Anführer und schwuren ihm Gehorsam. Dieser

gab ihnen Gesetze, welche den ägyptischen Sitten entgegengesetzt

waren, nämlich keine Götter zu verehren und sich nicht der in Aegyp-

ten am meisten heilig gehaltenen Thiere zu enthalten, sondern alle

zu opfern und zu verzehren, auch mit niemandem als den Mitverschwor-

nen Gemeinschaft zu haben. Zugleich befahl er ihnen, die Mauern der

Stadt aufzubauen und zum Kriege gegen den König Amenophis bereit

zu sein. Er schickte auch Gesandte zu den von Tethmosis vertriebe-

nen Hirten nach Hierosolymu, zeigte ihnen die ihm uud den Andern

widerfahrene schimpfliche Behandlung an und forderte sie zu gemein-

schaftlicher Bekriegung Aegyptens auf. Die Aufgeforderteu leisteten

gern Folge und kamen 200,000 Manu stark nach Auaris. Amenophis

war nicht wenig bestürzt, indem er sich au die Weissagung des Se-

hers erinnerte
,

rückte indessen doch mit 300,000 Mann gegen die

Feinde aus, nahm aber, als diese ihm entgegen gingen, den Kampf
nicht an, sondern eilte nach Memphis zurück und zog dann mit dem
ganzen Heere nach Aelhiopieu, w'ohin er schon vorher seinen Sohn

Selhos oder Ramesses geschickt hatte. Die Solymiten mit den Unrei-

nen der Aegypter verbrannten Städte und Dörfer, raubten die Heilig-

thümer aus, behandelten die Götterbilder schmählich, bedienten sich

fortwährend der heilig gehaltenen Thiere und verfuhren schändlich

mit den Menschen, selbst mit den Priestern und Propheten. Nach

Verlauf der erwähnten 13 Jahre aber kehrten Amenophis und Ram-
pses mit grosser Heeresmacht aus Aethiopien zurück, besiegten die Hir-

ten und Unreinen in einer Schlacht, brachten Viele um und verfolg-

ten die Uebrigen bis an die Grenzen Syriens. Diese ganze Erzählung

führt Manetho mit der Bemerkung ein, er w’olle tot fivd'svofiEva Kal

Xsyofisva tüsqI tcov ^lovSaimv schreiben und ebenso führt er die An-

gabe,- dass Osarsiph bei seinem Uebergange zu diesem Geschlechle

den Namen geändert und sich Matvöijg genannt habe, mit einem

yszai, ÖS ein, vertritt also die Beziehung des Erzählten auf die Juden

nicht ausdrücklich.

v4. Dies thun erst Andre z. B. Chaeremon bei Joseph.' c. Apiou.

1, 32. Nach ihm erschien Isis dem Amenophis in Träumen und ta-
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delle ihn, dass ilir Ueiliglhuni im Kriege (mit den Hyksos?) zerstört

worden sei. Der Hierogrammal Pliriliphantes llial den Ausspruch, der

Köuig werde dieser Unruhe ledig werden, wenn er Aegypten von den

mit den Unreinheiten hehaftelen Menschen (rav tovg fioXvCfiovg ixov-

T(ov avS^cov) reinigte. Amenopliis liess 250,000 solcher Menschen
austreiben; ihre Fülirer waren die Schriflgelehrten Moyses und Jose-

pos, von denen jener Sgyptisch Tisithen, dieser Peteseph hiess. Sie

kamen nach Pelusium, trafen daseihst 380,000 Menschen, welche Ame-
nophis dort gelassen halte und nicht nach Aegypten bringen wollte,

und schlossen mit ihnen Freundschaft, um gegen Aegypten zu krie-

gen. Amenophis wartete ihren Anzug nicht- ab, sondern floh nach

Aelhiopien, indem er seine schwangere Gattin zuröckliess. Diese ge-

bar einen Sohn Messene , welcher zum Manne geworden die Juden,

an der Zahl 200,000 Mann, nach Syrien vertrieb und seinen Vater

aus Aelhiopien zuruckh'olle. Kurzer erzählt die Sache Diod. Sic. 34,

1. also. Die Vorfahren der Juden wurden als Gottlose und von den

Göllern gehasste Menschen aus Aegypten verbannt. Denn sie halten

weisse Flecken oder Aussatz (aX(povg y X^n^ag) an ihren Leibern

und wurden wegen der Reinigung als Verfluchte zusammengebracht

und aus dem Lande gejagt. Vertrieben nahmen sie die Orte um Hie-

rosolyma in Besitz, vereinigten sich als das Volk der Juden und pflanz-

ten den Hass gegen die Menschen fori. Deshalb ' stellten sie ganz

abweichende Gesetze fest, indem sie z. B. mit keinem andern Volke

Gemeinschaft des Tisches halten und keinem geneigt waren. Noch
feindlicher lautet die Sprache des Lysimachus bei Joseph, c. Apion.

l, 34. Zur Zeit des Königs Bocchoris nahm das Volk der Juden, aus

Aussätzigen, Krätzigen und mit andern Krankheiten Behafteten beste-

hend, seine Zuflucht zu den Heiligthömern und bettelte Nahrung. Als

sehr viele Menschen dieser Krankheit verlielen, entstand Unfruchtbar-

keit in Aegypten. Gott Ammon darüber befragt gab den Bescheid,

die Heiligthümer von den unheiligen und unfrommen Menschen zu

reinigen, indem er diese in wüste Orte vertriebe
,

die Krätzigen und

Aussätzigen aber ersäufte, worauf das Land wieder Früchte bringen

werde. Bocchoris liess daher die Unreinen aiissuchen und durch Sol-

daten in die Wüste bringen, die Aussätzigen aber in das Meer werfen.

Die in die Wusle Getriebenen hielten vereinigt Rath über sich, zün-

deten bei nahender Nacht Feuer und Lichter an, um sich zu bewachen

und riefen die Nacht hindurch die Götter um Rettung an. Am fol-

genden Tage rieth Moyses, es zu wagen, einen Weg fortzugehen, bis

sie in liewohnte Orte kämen, und gebot ihnen, weder einem Menschen

geneigt zu sein, noch ihm das Beste zu rathen, sondern das Schlech-

teste, auch die Tempel und Altäre der Göller zu zerstören, wo sie

solche anträfen. Indem die Andern beislimraten, zogen sie durch die

Wüste und gelangten nach vieler Mühsal die Menschen übermüthig

behandelnd und die Heiligthümer plündernd und zerstörend nach Ju-

däa, wo sie die Stadt Hierosyla gründeten, welche dann Hierosolynia

genannt wurde. Dem Lysimachus folgt Tacit. hist. 5, 3. und berich-

tet als die übereinstimmende Ansicht der Meisten Folgendes. Als in

8
*
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Aegypten eine Seuche entstand
,
welche die Körper hefleckte (labes,

quae Corpora foedaret), erhielt der König ßocchoris vom befragten

Ammon Befehl, das Reich zu reinigen und dieses Geschlecht Menschen

als den Göttern verhasst in andere Länder fortzuschaffen. Man sam-

melte das Volk und öberliess es wüsten Orten; der Milvertriebene

Moses ermahnte ,
während die üehrigen vor Weinen betäubt w’aren,

keine Hülfe von den Göttern oder Menschen zu erwarten, sondern ihm

als himmlischem Führer zu vertrauen. Man stimmte bei und trat auf

das Gerathewohl den Weg an, gerieth aber durch Wassermangel in grosse

Noth. Eine Heerde w ilder Esel, welcher folgend Moses zu reichlichem

Wasser gelangte, wurde die Ursache der Rettung; nach einem Zuge

von 6 Tagen gelangte man am siebenten nach Judäa. Achnlich Justin.

36, 2. Er berichtet: Sed Aegyptii, quum scabiem et vitiliginem pa- i

terenlur, responso monili, eum (den Moses) cum aegris, ne pcstis ad

plures serperet, lerminis Aegypli pellunL Dux igilur exulum factus

sacra Aegyptiorum furto abstulit: quae repetentes anuis Aegyptii do-

mum redire lempestatihus compulsi sunt. Itaque Moses Damascena

antiqua palria repelila montem Synae occupal; quo seplem dierum ie-

iunio per deserta Arabiac cum populo suo fatigatus cum landein venis-

set, scplimuin diem more gentis wSahhatuin appcllaluin in omne aevum

ieiunio sacravit, quoniam illa dies famein illis erroremque finierat. El ^

quoniam metu contagionis pulsos sc ah Aegypto meininerant, ne eadem

causa invisi apud incolas forent, caverunl, ne cum peregriuis commii-

nicarent, quod ex causa factum paulatiiu in disciplinain religionemque
I

ronverlit. Nach dieser ganzen Darstellung waren also die Hebräer

ägyptischer Abstammung und dies ist auch die Meinung des Apion hei
'

Joseph, c. Apion. 2, 3. und des Slrabo 16. p. 760. 17. p. 824. so-
,

wie bei Joseph, anll. 14, 7, 2. Viel günstiger lautet die Naclirichl

des Ahderiten Hekaläus bei Diod. Sic. 40. In alter Zeit, sagt er,

herrschten in Aegypten Pestzustände, deren Ursache mau auf die Gott-

heit zurück führte. Denn es w ohnten viele Fremde verschiedenen Stam-

mes (Jivot, aXX6q)vXoi) im Lande, welche hinsichtlich der Religion

und der Opfer abweichenden Sitten folgten und es gescJiah, dass die

väterliche Verehrung der Göller einging. Die Landesbewohner nahmen
an, dass es kein Ende der üebel geben würde, wenn sie nicht die

Fremden entfernten. Sofort vertrieben sie daher die Fremden , von
'

denen die angesehensten und tüchtigsten unter Leitung berühmter An-

führer, namentlich des Danaus und Cadmus, nach Griechenland und

einigen andern Orten verschlagen wurden, der grösste Haufe aber sich

nach Judäa wendete, welches damals noch ganz wüst war. Diese Ah-

Siedlung führte Moses an, ein kluger und tapfrer Mann; er nahm das

Land ein und erbaute Städte, auch das berühmte Hierosolyma u. s. w\

5. ln der unter No. 3. angeführten Erzählung Manetho’s erblicken

Ewald Gesch. Isr. 11. S. 100 ff., v, Lengerke Kenaan I. S. 411 ff., Lep-

sius Chronologie d. Aegypter 1. S. 317., Stark Gaza und die phili-

släische Küste S. 84 ff., ßunsew Aegyptens Stelle IV. S. 2l7ff., IVlner

RWB. u. Moses u. A. die ägyptische Auffassung des Auszugs der

Hebräer aus Aegypten. Mit Unrecht. Denn die hebr. Ueberlieferung
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weiss nichts davon, a) dass die Hebräer ein Gemisch von unreinen

Aegyptern (die Unreinheit eigentlich genommen) oder auch nur reich

, an Unreinen gewesen wären, h) dass sie im ganzen Lande gewohnt
hätten und zusammen in das Gebiet östlich vom Nile gebracht wor-
den wären, c) dass sie zur Reinigung des Landes aus Aegypten ent-

fernt worden wären, d) dass sie in den östlichen Steinhruchen hät-

ten arbeiten müssen, e) dass sie nach Auaris (Pelusium) gezogen w'ä-

ren und die Stadt befestigt und behauptet hätten, f) dass sie daselbst

einen Heliopolitan. Priester zu ihrem Anführer bestellt hätten, g) dass

sie eine Verschwörung gegen die Aegypter angezeltelt und die Palä-

stinenser in die Angelegenheit gezogen hätten, h) dass sie mit diesen

vereinigt Aegypten bekriegt, den ägyptischen König und sein Heer zur

Flucht nach Aethiopien genöthigt und in seinem Lande 13 Jahre eine

schreckliche Herrschaft geübt hätten, i) dass sie und die Palästinen-

ser von den Aegyptern in einer Schlaclit besiegt, gewaltsam aus Aegyp-

ten vertrieben und bis an die Grenzen Syriens verfolgt worden Nvären.

Sie weiss also überhaupt nichts von allem dem, was den eigentlichen

Stoir der manethonischen Erzählung bildet. Sic berichtet vielmehr Fol-

gendes. Die Hebräer wohnten von Jakob bis auf Moses östlich vom
Nile, w'urden den Aegyptern unterlhan und leisteten ihnen bei Acker-

bau, Ziegelverfertigung und Städtebau Dienste, blieben in diesem Dienst-

verhältnisse bis zum Auszuge, verlangten vergeblich ihre Freilassung,

entzogen sich unter Anführung des Hebräers Moses der ägyptischen

Herrschaft durch die Flucht, gingen durch das rothe Meer, hielten

sich am Sinai auf, zogen lange auf der sinait. Halbinsel umher, umgingen

Edom und Moab, unterwarfen das Ostjordanland und brachen dann in

Canaan ein, um den Palästinensern das Land abzunehmen. Von allem

dem weiss wieder die manethonische Erzählung nichts. Unmöglich

können zwei so durch und durch verschiedene Erzählungen bloss ver-

schiedene Auffassungen derselben Ereignisse sein
;
unmöglich kann der

geschichtliche Stoff, den die hehr, üeberlieferung enthält, die Grund-

lage der manethonischen Erzählung sein, mögen auch einige Kleinig-

keiten aus der hehr. Sage sich angesetzt haben, z. B. die Angabe von

Moses und das Gebot der Abschliessung. Auch steht die Zeitrech-

nung entgegen. Denn jener König Amenophis nimmt die letzte Stelle

in der 18 Dynastie ein und lebte fast 200 Jahre nach Moses. Ver-

steht man aber mit Ewald S. 110. den Amenophis in der 3 Stelle

der 18 Dynastie, so verirrt man sich in die vormosaische Zeit.

6. Vielmehr liegt in Manetho’s Erzählung von den Unreinen die

ägyptische Sage vom Auszuge der Philister vor. Dafür entscheidet

schon das im sethroitischen Nomos gelegene Auaris, worunter Pelusium

zu verstehen ist {Leps^ius Chronol. der Aegypter I. S. 337 ff.), was
Chäremon statt Auaris nennt. Diesen Platz hatten die Unreinen inue

und von ihm zogen sie aus. Damit trifft die hehr. Nachricht zusam-

men, dass die Philister von den Kasluchen, zu deren Gebiet Pelusium

auf der Ostseite der östlichsten Nilmündung gehörte, ausgezogen seien

(Gen. 10, 14.). Damit stimmt auch der Name. Wie TlaKaidrivog

und n.rjX(yv(SLog als einerlei Vorkommen (Plutarch. de Isid. 17.), so
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hängt der Name Pe/ti^tum mii Pelischtim zusammen; hiess der

Ort als Typhonstadl (Joseph, c. Apioii. 1, 14. 26.). Dazu kommt das

Verhällniss zu den Palästinensern. Die Unreinen wandten sich an die

nach Syrien vertriebenen Hyksos, zeigten ihnen die zugefQgle Schmach

an, baten um Beistand und fanden sofort williges Gehör; sie erschei-

nen wie Slammgenosscn und Angehörige der Hyksos, was die Phi-

lister allerdings waren (m. Völkerlaf. S. 220 f.). Bestätigt wird das

Gesagte durch die Einmischung des Typhon
,
welcher einst aus einer

Schlacht auf einem Esel 7 Tage lang nach Syrien gellohen sein und

dort Rettung gefunden haben soll (Plutarch. de Iside cp. 31.). Deut-

lich gehl dies auf die Unreinen, welche von den Aegypterii geschlagen

nach Syrien flohen
;
Typhon erscheint als ihr Repräsentant, wie sonst

als der der Hyksos (m. Völkerlaf. S. 210. Stark Gaza und die philist.

Küste S. 267 ft.). Der Esel war dem Typhon heilig und ein Sinnbild

desselben (Plutarch. de Iside 30. Jabionski Pantheon HI. p. 109.).

Der Weg von Unterägypten nach Palästina beträgt etwa 7 Tagereisen.

Bei der Beziehung auf die Philister erklären sich auch die Unreinen

gut. Das Ursprüngliche hat in dieser Hinsicht noch Hecatäus. Er

redet gar nicht von Unreinen, sondern statt deren von Fremden; diese

aber galten schon als solche den Aegyptern für unrein (s. Gen. 43,

32.), zumal in einer Zeit, wo nach langer Fremdherrschaft das ein-

heimische ägyptische Wesen sich wieder hob; sie galten für doppelt

unrein, wenn sie Hirten und Unbeschnittene waren. Denn ein Gräuel

waren den Aegyptern die Kleinviebhirten (s. Gen. 46, 34.) und die

Beschneidung wurde wenigstens von ihren heiligen Personen als ein

unverbrüchliches Reinigkeilsgeselz beachtet (s. z. Lev. 12, 3.). Dies

alles passt vortrefllich zu den Philistern, jenen fremden (akköcpvkoi

bei den ägyptischen LXX) und unbeschnittenen Angehörigen der Hyksos ;

sie verwandelten sich in der ägyptischen Sage aus Fremden leicht in

Unreine und sogar in Aussätzige und Krätzige, deren sie ja auch viele

gehabt haben können. Das A. T. hebt an keinem Volke die Unbe>
schniltenheit, welche Unreinheit war (Jes. 52, 1.), so stark hervor,

wie an den Philistern (Jud. 14, 3. 15, 18. 1 Sam. 14, 6. 17, 26.

36. 18, 25. 27. 31, 4. 2 Sam. l, 20. 3, 14.) und ein alter Prophet

stellt in Aussicht, dass Philistäa dereinst von den Makelhaften und Un-

reinen Juda’s werde bewohnt werden (Zach. 9, 6 f.). Vermuthlicii

gehört zur Philislersage auch Polemo’s Angabe, die Ausziehenden seien

ein Tlieil des Heers der Aegypter gewesen. Sie passt weder zu den
Hyksos, noch zu den Hebräern, wohl aber zu jenen Menschen, welche

nach Chäremon die Unreinen in Pelusium vorfanden und Amenophis
nicht nach Aegypten bringen wollte, sondern dort an der Grenze ge-

lassen hatte. Die Sache verhielt sich wohl also. Als die Hyksos zur

Zeit des Tethmosis vertragsmässig nach Syrien abzogen, blieben

gleich den Hebräern viele unter der wiederhergestellten einheimischen

Herrschaft zurück, versprachen Gehorsam und nahmen Kriegsdienste,

wie auch später noch ägyptische Ludim als Krieger Aegyptens er-

wähnt werden (Jer. 46, 9. Ez. 30, 5.). Der Hauplort dieser Frem-

den war Pelusium an der Grenze, wo später auch Psammetich die in
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Sold genommenen Joiiier und Karer ansicdelle (Herod. 2, 154. Diod.

Sic. 1, 67.). Andre im Lande Zerslreule wurden gleich den Hebräern

bei andern Arbeiten verwendet, doch ebenfalls nicht im eigentlichen

Aegypten, sondern östlich vom Nile. Des gedrücklen Verhältnisses

müde stifteten sie mit denen in Peliisium eine Verschwörung und zogen

auch die Palästinenser in die Sache, welche aber nach einer kurzen

wilden Herrschaft zuletzt mit Niederlagen und dem Abzüge nach Sy-

rien endete. Dieses Ereigniss geschah nach Manelho unter Amenophis,

dem letzten Gliede der 18 Dynastie, dem Vater des Sethos oder Ua-

inesses. Hier liegt wohl aber .eine Verwechselung vor. Man denkt

besser an den Amenophis in der 8 Stelle der 18 Dynastie, welcher etwa

40 Jahre nach Abzug der Hyksos, also etwa gegen 1600 v. Chr., zur

Herrschaft kam (iManelho hei Joseph, c. Apion. 1, 15.) und auf den

nach Manetlio Amesses, nach Jnl. Afric. Araersis (Syncell. 1. p. 130.),

nach Chärenion Messene folgte. Denn zur Zeit Mosis um 1500 v.

Chr., mithin lange vor jenem letzten Amenophis, wohnten die Philister

bereits in Palästina (m. Völkertaf. S. 218.). Die Lastarheilcn wurden
auch wohl bald nach dem Abzüge der Hyksos und der Wiederher-

stellung der einheimischen Herrschaft auferlegt, wie bei den Hebräern

schon durch den Verlreiher der Hyksos (l
, 8.), dauerten aber nach

Manetlio nur einen tyMvog worunter sicher nicht Jahrhunderte

zu verstehen sind. Dazu lässt Polcmo bei Jul. Afric. den Auszug un-

ter des Inachus Enkel Apis geschehen, wahrend Ptolemäus Mendesius

und Apion, deren Angaben dem früher erfolgten Auszuge der Hyksos

angehören, den inachus nennen. Auch erscheint der Hass der Hyksos

in Palästina gegen die Aegypter noch als lebendig und frisch, wie er

es nach Jahrhunderten schwerlich mehr war.

7. Diese Philistersage bezog man schon zur Zeit des Manetlio,

der nach Plutarch. de Iside 28. unter Ptolemäus Lagi (f 284) lebte,

auf die Hebräer, welche gleich den Philistern in alter Zeit aus Aegyp-

ten nach Palästina gezogen waren ; doch vertritt Manetlio selbst diese

Beziehung nicht ausdrücklich. Dies thun erst seine Nachfolger und

sie nehmen auch Vieles aus der hehr. Sage herüber, welche inzwi-

schen durch die Entstehung der I.XX etwas bekannter geworden war.

Chäremon gibt zwar im Ganzen noch die Philistersage, bezieht sie

aber bestimmt auf die Hebräer, mischt neben Moses auch Joseph ein

und hat die 630,000 Verbündeten vermuthlich aus der hebr. Sage von

den 600,000 Israeliten unter Moses. Anders verhält es sich mit Ly-

simachus, Diodor, Tacitus und Justin. Einer.seits nämlich fehlen bei

ihnen grade die Hauptnachrichten der Philistersage vom Könige Ame-
nophis, von der Verbindung der Ausgestossenen mit den Stammgenos-

sen in Pelusium und Palästina, von der Bekriegung der Aegypter, von

der kurzen Herrschaft, in Aegypten und von der Vertreibung nach

Syrien; beibehalten und zugleich mit Wohlgefallen ausgeschmückt sind

nur die Angaben a) von den Unreinen, Aussätzigen und Krätzigen, die

Apion bei Joseph, c. Apion. 2, 2. noch mit Blinden und Lahmen ver-

mehrt,* b) von der gewaltsamen Ausstossung und Vertreibung der

Unreinen aus Aegypten und c) von Typhons Esel, welcher noch wei-
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tere Fabeleien veranlasst hat. Plutarch. symposs. 4, 5. und Tacit.

hist. 5, 4. dichten den Juden die Verehrung eines Cselshildes an und
erklären dies daher, dass heim Zuge in der Wüste ein Esel oder eine

Eselheerde Moses zu W'asserquellen geführt habe. Apion und Damo-
kritus indess reden bloss von einem goldenen Eselskopfe als Gegen-

stände der Verehrung im jüdischen Heiligthume (Joseph, c. Apion. 2,

7. Suidas u. JafioxQitog und ’/ovdag) und Diod. Sic. 34, 1. setzt das

steinerne Bild eines Esels, auf welchem ein langbärtiger Mann ritt

und ein Bucli in der Hand hielt, in den Tempel. Die 7 Tage des

Zuges hat ausser Tacitus und Justinus auch Apion hei Jos. c. Apion.

2, 2. Andrerseits hat sich bei diesen Zeugen Vieles aus der hehr.

Ueberlieferung angesetzt und die von Manetho und Chäremon erzählte

Philistersage ist zum grössten Theile der Hebräersage gewichen; fast

alles dieses aber ist misverstanden und verdreht, wie es der herr-

schende Judenhass mit sich brachte. Bei Lysimachus erinnern' das

Betteln der Juden an 12, 35 f., die Krankheit an 9, 10. 12, 29., die

Unfruchtbarkeit an 9, 25. 10, 15., das Ersäufen an 1, 22., das Rufen

zu den Göttern an 14, 10 IF., das Anzünden des Feuers und der Lich-

ter an 13, 21 f., die Abneigung und der Hass gegen die Menschen
an Dt. 7, 2. 16. 20, 16 f., das Gebot der Zerstörung der Tempel
und Altäre an 23, 24. 34, 13. Num. 33, 52. Dt. 7, 5. 12, 2., der

Uebermuth, die Plünderung und die Zerstörung an die Siege Mosis

und Josua’s; bei Diodor erinnert die Abschliessung an 23, 32. 34,

12. 15 f. Dt. 7, 3., bei Tacitus der Wasserm.angel an 15, 22 f. 17,

i IT., bei Justin das Stehlen der ägyptischen sacra an 12, 35 f., die

tempe.slales an 14, 27 f., das Fasten beim Zuge an 16, 3. u. s. w\

Wie Bocchoris an die Stelle des Amenophis in die Sage gekommen
sei, lässt sich nicht sicher bestimmen; als ein kluger und verschlage-

ner (Diod. 1, 65. 94.), dabei aber irreligiöser und den Aegyptern

verhasster König (Aelian H. A. 11, 11.) schien er zu Werken der

Härte der geeignete Mann zu sein. Am erträglichsten lautet die Sage

noch bei Hecataeus Abderita, welcher zur Zeit des Alexander und
Ptolemaeus Lagi lebte; es ist aber zweifelhaft, ob die Stelle ächt sei

{Eichhorn allgera. Biblioth. V. S. 431 ff.). Ausser dem Angeführten

wusste man noch Vieles über die Herkunft der Juden zu sagen. Ta-

eilus hist. 5, 2. 3., wozu J. G. Müller in den Studd. und Krilt. von

1843. S. 893 ff. zu vergleichen ist, führt eine Reihe solcher Sagen

auf. Das Meiste davon erklärt sich aus der durch Manetho nicht ver-

schuldeten Vermengung der Hyksos und Philister mit den Hebräern,

welche Völker alle 3 Semiten und in alter Zeit aus Aegypten nach

Syrien gezogen waren. Auf einer solchen Vermengung beruht es wohl
auch, wenn jüngere Schriftsteller Pelusium, den Ausgangsort der Phi-

lister, und Belbeis (Raamses), den Ausgangsort der Hebräer (s. 1, 11.),

als einerlei nehmen. Eine Einwirkung der Hyksos- und Philister-Sage

auf die der Hebräer lässt sich schon im A. T. erkennen, vornämlich

bei den jüngeren Erzählern, z. B. in den Angaben von Josephs Herr-

schaft (s. Gen. 42, 6.), von der Menge des hehr. Volkes in Aegypten

(1, 9.), von den Gerichten an den ägyptischen Göttern (12, 12.), von

Digitized by Google



Ex. 12, 37—40. 121

(1er Austreibung der Hebräer (12, 33.), welche die alte Ueberlieferung beim

Elohislen nicht kennt Vgl. auch 8, 22. Unter welchem ägyptischen Kö-

jiige ilerAuszug der Hebräer erfolgte, lässt sich bei dem Mangel einer Anga-

be im A. T. und der noch herrschenden Unsicherheit in der ägyptischen

Chronologie nicht angeben; jedenfalls war es einer der 18 Dynastie.

Manetho hat allem Anscljein nach diesen Auszug gar nicht erzählt

Das Entweichen des in der mosaischen Zeit noch nicht so bedeuten-

den Israels aus Aegypten war auch kein so wichtiges Ereigniss, dass

es in der ägyptischen Geschichte eine besondere Stelle hätte einneh-

men müssen.

Cap. 12, 37. Abzug von Raainses nach Sukkoth, über welche

Orte zu 1, 11. 14, 2. Das 1 Glied übereinstimmend mit Num. 33, 5.

kann wohl eine erhaltene elohistische Angabe sein, wogegen das

zweite mit Num. 11, 20. und mit dem Plural 10, 11. Jos.

7, 14. 17. 18. den Jehovisten verräth. Ueber die Zahl von 600,000

Männern, welche zu Fusse gingen, während die Weiber und Kinder

auf Lastthieren sassen (Gen. 31, 17, 46, 5.), s. Num. 1 f. c)ü] hier

wie 10, 10. Gen. 43, 8. 47, 12. von den Familien mit Einschluss der

Weiber, sonst auch ohne diese z. B. Gen. 34, 29. 45, 19. 46,5. — V. 38.

Mit den Israeliten zieht auch ein a*: grosses Gemisch (s. 8, 20.)

d. i. eine zahlreiche Menge verschiedener Menschen
,

also Leute ver-

schiedener Völker (Jos. 8, 35.) z. B. Aegypter (Lev. 24, 10.), Araber,

Reste der Hyksos, welche mit den Hebräern Aegypten verlassen. Diese

Nachricht auch Num. 11, 4. beim Jehovisten. — V. 39. Auf dieser

ersten Station verbäckt man den mitgenommenen Teig zu ungesäuer-

ten Kuchen, worüber zu V. 34. — V. 40. 41. Eine Nachricht über

den Aufenthalt der Israeliten in Aegypten
, welche als chronologische

Angabe, sowie nach der Breite des Ausdrucks und den Wörtern

selbig und von Israel (s. 6 , 26.) sicher der Grundschrift zuzu-

sprechen ist. Sie hat aber grosse Schwierigkeit. Abraham war bei

seiner Einwanderung in Kanaan 75 und bei Isaaks Geburt 130 Jahre

alt;- dieser zählte bei Jakobs Geburt 60 und Jakob bei seiner Aus-

wanderung nach Aegypten 130 Jahre (Gen. 12, 4. 21, 5. 25, 26.

47, 9.). Der Zeitraum von Abrahams Einwanderung in Kanaan bis

zu Jakobs Auswanderung nach Aegypten beträgt also 215 Jahre, mit-

hin gerade halb so viel als der Aufenthalt der Nachkommen Jakobs

m Aegypten. Mil den vorliegenden 430 Jahren stimmt Ezechiel (4,

5 f.), wenn er die Sünden Israels und Judas in 390 und 40, also in

430 Tagen, von denen jeder einem Jahre des ägyptischen Elends ent-

spricht, verbüssen soll. Wenn Gen. 15, 13. nur 400 Jahre für den

Aufenthalt in Aegypten angegeben werden, so erklärt sich dies durch

den prophetischen Charakter der Stelle, zu welchem die runde Zahl

besser passt. Die runden 400 Jahre finden sich dann weiter Act. 7,

6. Joseph, antl. 2, 9, 1. und bell. iud. 5, 9, 4., aber auch die 430
Jahre z. B. Theophil, ad Autolyc. 3, 9. 24. Lactant. institt divin. 4,

10. Die meisten Neueren halten sich an den masoreth. Text und neh-

men einen Aufenthalt der Hebräer in Aegypten von 430 Jahren an,

z. ß. Beer Abhandlungen zur Erläuterung der alten Zeitrechnung I. S.
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106 IT. (der ihn aber von Josephs Ankunft in Aegypten bis zum Ein-

züge der Israeliten in Kanaan rechnet), Koppe progr. quo israelitas

non 215, sed 430 annos cominoratos esse efliciliir. (iotl. 1777., auch

in Poll sylloge cominenlalt. theoll. II. p. 255 If., J. D. Michaelis zer-

streute kleine Seliriflen I. S. 269 II., Jahn Einleitung I. S. 534 IT.,

Gesenius de pental. Sam. p. 49 f., Valer, Hosenm,, Winer RWB. u.

Moses, Tiele Chronologie des A. T. S. 53 IT., Hofmann in den Sliidd.

u. Kritt. von 1S39. S. 402 IT., fte/wfce Beiträge zur Erklärung des A. T.

I. S. 11t IT., Ewald (Jesch. Israel. I. S. 51 2 IT., Kurlz Geschichte des

A. B. II. S. 14 IT. n. A. Da indessen die Angabe mit andern im Pen-

tateuch sich nicht verträgt, so hat man frühzeitig daran Anstoss ge-

nommen. Im samaritanischen Texte lautet die Stelle: “ja azji's-.

'ui “üK nr'aKi und bei den LXX: dl

xaroUrjaig twv vlc5v rjv xar^rjOav (Cod. Alex, avroi xat oi

Tcaxi^ig «vtojv) Iv yy AlyvTtxm xcel iv yy Xavaav xxX. liier wer-

den also die 430 Jahre vom Aufenthalte der Patriarchen in Kanaan

und von dem ihrer Nachkommen in Aegypten zusammen verstanden,

so dass auf den letzteren nur 215 Jahre kommen. Diese Berechnung

ist, jedoch mit DilTerenzen über den terminus a qno, bei den Juden

die herrschende und findet sich z. B. Gal. 3, 17. Joseph, antt. 2,

15, 2. vergl. c. Apion. 1, 33 (Joseph, schwankt also), Seder Olain

Rabba p. 8., Targ. Jonalh. ad h. 1., .Meehilta p. 87. ed. Ugolin., Aben-

esr.
,

Jarch., Sal. B. Melech
,

Abarh. Sie findet sich ebenso bei den

von LXX und Josephus abhängigen Kirchenvätern und Byzantinern,

z. B. Eustath. in llexaem. p.,90., Euseb. chronic, arm. I. p. 154.,

Ephraem Syr. ad h. l.
,

llieron. ad Gal. 3, 17., Augustin, quaest. ad

h. I., Snlpic. Sever. hist. sacr. 1, 15., Jul. Polluc. hist, physica p. 94.,

Syncellus I. p. 220 (T. ed. Bonn., Chronicon |>asch. I. p. 114., Malalas

p. 61., Suidas u. Mcovcijg. Sie wird vorgezogen von vielen Auslegern

z. B. Calv. Hrenl. Münsl. tag, Grol. Uaumg. u. Chronologen z. B.

(Jsserius chronol. sacr. p. 38IT.
,
Marsham canon. chronic, p. 70.,

Bengel ordo tempp. p. 57 fl., Buddeus hist. eccl. V. T. I. p. 455 IT.

Viele waren zugleich geneigt, den wahren Lrlexl heim Samarit. und
Alexaudr. zu finden z. B. Fossiu.« de LXX inlerprelt. p. 111 f., Mori~

nus exercitt. bibl. 4, 2., Cappellus crit. sacr. II. p. 663., KennicoU

dissert. I. p. 380 fl*., Houbigani prolegg. 3, 1, 1., Geddes u. A. Eini-

gen war aber auch dieser Zeitraum zu gross. So z. B. versteht Rask
älteste hehr. Zeitrechnung S. 75 fl*. Jahre von 6 Monaten und lässt

von Abraham bis Moses nur 215 Jahre vcrflicssen, Engelslofl hist,

pop. iud. p. 202 U*. 167 f. verwirft einfach die hihi. Zahlen und be-

schränkt den Aufenthalt in Aegypten auf etwa 100 Jahre und Lepsius -

Chronol. der Aegypter 1. S. 380 IT. nimmt an, die Zahl 430 sei erst

in späterer Zeit in den Text gekommen
;
von Ahrahams Einwanderung

in Kanaan bis zu Jakobs Auswanderung nach Aegypten seien etwa 90
Jahre verflossen und ebensoviel von letzterem Ereignisse bis zum mo-
saischen Auszuge, so dass auf den Aufenthalt der Patriarchen in Ka-

naan und auf den ihrer Nachkommen in Aegypten zusammen nur 190
oder höchstens 215 Jahre kämen. Allein die Zahlangabe gehört so
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wesentlich zur vorliegenden Stelle, dass inan sie nur als ursprünglich,

nicht als spätere Zuthal anschen kann
;

die Stelle aber im Ganzen als

ein jüngeres Werk zu betrachten, hindert die Sprache, welche deut-

lich die des allen Elohislen ist. Und wie wäre auch ein Späterer

darauf gekommen, eine solche Schwierigkeit in den Text und in die

israelitische Gescliichle zu bringen ? Ebenso bezweifelt Kriigei' de an-

nis 400 et 430 Gen. 15, 13. et Exod. 12,40. 41. obviis. Bruiishergae

1855. die Ursprünglichkeit des jetzigen Textes. Er will als das Ur-

spüngliche V. 40. b*:» für nar Hstt gelesen und V. 41. hinter

nsr piKtt die Worte ;y3s y-ts-VK rsb? B'nips arr-2x x::*» “^rx '•'nx

eingeschoben wissen, so dass der Aufenthalt in Aegypten zu 4 Gene-

rationen d. i. zu 160 Jahren und 30 Jahren, zusammen 190 berech-

net wäre; die 400 Jahre Gen. 15, 13. rechnet er von Isaaks Gehurt

bis zum Auszuge aus Aegypten und gewinnt auch da für den Aufent-

halt in Aegypten 190 Jahre. Aber abgesehen von dem Bedenken ge-

gen eine so kühne Textbehandlung, so steht' entgegen
,
dass die letzt-

genannten 400 Jahre siclier auf den Aufenthalt in Aegypten gehen,

indem sie solche der Bedrückung und Dienstbarkeit in nur Einem

Lande und bei nur Einem Volke sind; sie und Ezechiel hindern, den

vorliegenden Text anzulasten. Auch brauchte der Hebräer nicht,

wo er genaue Zeitangaben nach Jahren machen wollte Gleich wenig

ist der samaritanische und alexandrinische Text als das Ursprüngliche

anzusehen. Er erscheint klar als ein Versuch , die chronologische

Schwierigkeit zu heben
;
ihn hätte niemand in den masorethischen Text

verwandelt, wenn er vorlag, da man nicht leichte Texte schwerer,

sondern schw’ere leichter macht. Er hat auch Gen. 15. und Ezech.

4. gegen sich, sogar den Verf. selbst, welcher hier den Auszug aus

.\eg}'plen berichtet und natürlicir nur den Aufenthalt in Aegypten an-

geben will, nicht auch den Aufenthalt der Väter in Kanaan, der ihn

beim Auszuge aus Aegypten nichts anging und auch nicht so mit dem
in Aegypten verbunden w'erden konnte. Der masorelhische Text, den

auch Onk. Syr. Yulg. Saad. Venet. Gr. ausdrücken , steht also fest,

beschränkt sich aber auf den Aufenthalt in Aegypten : Und das Woh-
nen der Kinder Israel, welches sie gewohnt haben in Aegypten, (ist,

beträgt) 430 Jahre; und es geschah nach Ablauf der 430 Jahre,

da an diesem selbigen Tage sind alle Heere Jehova's aus Aegypten-

land ausgezogen, Mil dieser Nachricht vertragen sich nun manche
genealogische Angaben nicht, z. B. dass Mosis Mutter Jochebed eine

Tochter des Levi und somit Enkelinn des Jakob gewesen sein soll

(2, 1. 6, 20. Nuin. 26, 59.), während sie doch in der Zeit viel wei-

ter von Jakob abstehen muss, und dass von Levi bis auf Moses (6,

16 ff.) und dessen Zeitgenossen (Num. 16, 1.) nur vier, von Buben

bis auf Dalhaii und Abiram zur Zeit Mosis ebenfalls nur vier (Num.

26, 5 ff.) und von Juda bis auf Achan, den Zeitgenossen Josua’s,

bloss fünf (Jos. 7, 1.) Generationen sein sollen, welche doch nicht

hinreichen, jenen Zeitraum von mehr als 4 Jahrhunderten auszufüllen.

Eine Ausgleichung ist unmöglich und man hat zwischen jener Zeitan-

gabe und diesen Genealogien zu wählen. Schwerlich darf man den
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letzteren das Gewicht zuspreclien, welches Lepsius auf sie legt, wenn
man andere Genealogien vergleicht. Von Juda bis auf Nahesson, den

Zeitgenossen Mosis (6 ,
23. Num. 1 , 7.), werden 6 Generationen ge-

rechnet (Ruth 4, 18 ff. 1 Chron. 2, 4 ff.), von Joseph bis auf Ze-

lophchad in der mosaischen Zeit ebenfalls sechs (Nuiii. 26, 29 ff. 27,

1. Jos. 17, 3.), obwohl Joseph viel jünger als seine Brüder (Genes.

S. 210.), später geheirathet und Kinder gezeugt hatte, von Juda bis

Bezaleel, den Erbauer der Slifsh litte, sieben (1 (’liron. 2, 18 ff.), von

Joseph bis auf Josua eilf (1 Chron. 7, 22 ff.). Der Eine rechnet von

Nahesson bis auf Salomo nur sieben (Ruth 4, 20 ff. 1 Chron. 2,

11 f.), der Andere von Aaron bis auf Salomo’s Zeitgenossen 15 Ge-

nerationen (1 Chron. 5, 29 ff.), das Letztere offenbar richtiger, da

zwischen dem Auszuge und Salomo fast 5 Jahrhunderte liegen. Wie
will man auf so abw'eichende und so oft nicht alle Glieder enthaltende

Genealogien chronologische Entscheidungen gründen ! Die 430 Jahre

sind also fest zu hallen
,

da sich kein Grund ihrer Erdichtung ent-

decken lässt. Denn die Meinung von Lepsius S. 389., die Angabe
erkläre sich daher, dass die eigentliche Herrschaft der Hyksos bis

zum Anfänge der Vertreibung aus Aegypten gerade 430 Jahre gedauert

habe, ist doch nur eine Annahme und hat auch gegen sich, dass ab-

gesehen von V. 12. die in der Grundschrifl aufbew'ahrte Ueberlieferung

keine Spuren einer Einwirkung der Hyksos-Sagc auf die hebräische

Sage enthält. Durch die 430 Jahre erklärt sich auch die grosse

Menge der Ausziehenden am besten, mag sie auch nicht so gross ge-

wesen sein, wie wir Num. 1. 26. lesen. Gut stimmt damit überein,

dass die Num. 3, 21. 27. 33. genannten levitischen Geschlechter, ob-

wohl sie von Levi an erst die 4 Generation bilden, bereits sehr zahl-

reich sind. Auffallend ist nur, dass jene Differenz sich bei einem und
demselben Berichterstatter findet. Vielleicht erklärt sich dies so. Die

Uebcriielerung gab 430 oder in runder Zahl 400 Jahre des Aufent-

haltes in Aegypten an. Diese 4 Jahrhunderte nahm man auch als 4
Generationen, zumal beide Bedeutungen hatte und gestaltete dar-

nach die Genealogien. Solche hat der Elohist vorgefunden und un-

ausgeglichen mit den überlieferten 430 Jahren in sein Werk aufge-

nommen. Das fällt so sehr nicht auf. Der Jehovist hat aus seinen

Quellen sehr Vieles, was sich mit der Grundschrift nicht vereinigen

lässt, mit dieser verarbeitet. — nrr! oi-rt os?a] eig. an diesem selbi-

gen Tage^ also am ersten nach Ablauf der 430 Jahre. Der Verf.

muss angenommen haben, dass Jakob 430 Jahre vorher am 14 Abib

in Aegypten eingewandert sei, wiewohl er das nirgends ausdrücklich

bemerkt. Uebrigens fällt der Auszug 480 Jahre vor das 4 Regierungs-

jahr Salomo’s (1 Reg. 6, 1.), also, wenn man Salomo 1015—975
ansetzt, 1491 vor dir.; .Jakobs Einwanderung in Aegypten 1921 vor

dir. Lässt man die Zeitrechnung der Genesis gellen, so wäre Abraham
2136 nach Kanaan gekommen. Allein die Lebensjahre der Patriarchen

sind zu hoch angeselzt und es muss von den 215 Jahren ihres Auf-

enthaltes in Kanaan ein Abzug gemacht werden
,
zumal diese Zeit als

die gerade Hälfte der Dauer des Aufenthalts in Aegypten Verdacht er-
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weckt. Abraham ist also erst zwisclien 2100 und 2000 vor Chr. in

Kanaan eingewanderl. Damit stehen andere Zeitangaben in gutem

Einklänge; s. z. 1, 8. — V. 42. Daher die religiöse Bedeutung dieses

Tages, eine Nacht der Feier ist er dem Jehova hinsichtlich ihrer

Ausführung aus Aegyplenland] d. ii. er ist eine dem Jehova geweihte

Feiernacht, welche sich auf die durcli diesen bewirkte Erlösung der

Israeliten aus Aegypten bezieht. In seine erste Hrdfle, in die Nacht

vom 14 zum 15 Abib fiel das Passahmahl (s. V. 6.); darnach wird

er hier bezeichnet. Das Hapaxleg. von beobachten y dann

verehren erklärt sich nach was sehr oft vom Dienste bei der

StiftshüUe, beim Altar, bei Jehova steht und bezeichnet eine religiöse

Feier, einen heiligen Dienst, diese selbige Nacht ist dem Jehova eine

Feier für alle Kinder Israel] d. i. eine Jehova geltende Feierzeit für

alle Israeliten. Zu vgl. 2 Chron. 28, 22. Ew. §. 314. a. und zu

dem elohistischen V. 14. — V. 43—50. Eine elohistische Er-

gänzungs-Verordnung zum Passahgesetze (V. 1—28.), gleich nach Ab-

haltung des ersten Passahs, nämlich auf der ersten Station Sukkoth

(V. 37.) gegeben und die künftige Haltung des Festes, namentlich die

Verpflichtung und Berechtigung zur Theilnahme betreffend. Das Passah

galt der That, durch welche Jehova Israel erlösetc und sich aneignele,

durch welche er es in seine Gemeinschaft brachte und die Theokratie

ins Werk setzte
;

es trägt daher einen streng theokratischen Charakter.

Verpflichtet zur Feier desselben sind alle Israeliten, als w'elche alle

der durch die Befreiung begründeten Theokratie angehören; berech-

tigt zur Theilnahme ist kein Nichtisraelit, weil er ausserhalb der

Theokratie steht; er kann nur Theil nehmen, wenn er das Zeichen

des Bürgers der Theokratie, die ßeschneidung annimmt (Lev. 12, 3.)

und in die Theokratie übergeht. — V. 43—45. Ausgeschlossen ist

also jeder Fremde, Beisasse und Lohnarbeiter, worüber zu V. 49.

Was aber jeden Knecht, jeden um Geld gekauften Mann betrifft, so

soll man ihn beschneiden und er mag dann Theil nehmen. Die haus-

gebornen Sclaven nennt der Verfasser nicht, weil sich ihre Theilnahme

von selbst verstand. Denn sie wurden gleich als Kinder beschnitten.

Alle Sclaven gehörten zur Familie, mussten beschnitten w'erden (Gen.

17, 12 fl'.) und waren daher beim Passah zulässig. Ebenso durften

die Sclaven eines Priesters von den heiligen Speisen ihres Herrn es-

sen ,
während dies dem Fremden

,
Beisassen und Lohnarbeiter' nicht

zustand (Lev. 22, 11.). "'s: la] erinnert an den Elohisten Gen. 17,

12. 27. Lev. 22, 25. Zu mit a eig. in etwas hineinessen d.. i.

es theilweise essen, davon essen vgl. Lev. 22,11. Jud. 13, 16. Den-

selben Sinn hat das Wort mit ‘j’? z. B. Lev. 7, 21. Dt. 26, 14, —
V. 46. Das erste Passah war in den Häusern der einzelnen Familien,

welche in Ermangelung von Heiligthümern die heiligen Opferstätten

waren, gehalten worden (V. 3. 7.). Dabei soll es bleiben. Jedes

Passahlamm soll immer in Einem Hause gegessen w'erden, also z. B.

nicht getheilt in zweien, so dass ein Theil des Fleisches aus einem

Hause in das andere gebracht und dadurch entweiht würde. Die Vor-

schrift entspricht der Bestimmung vom Hochheiligen, welches von den
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Priestern nur am heiligen Orte, nicht auch anderwärts verzehrt wer-

den durlte (s. Lev. 21, 22.). Dieses Gesetz trat später, wo man das

Passall heim Heiiigthum feierte (23, 18. 34, 25. Dt. 16, 5 f.), ausser

Kraft. Die weitere Satzung, kein Gebein des Passahlammes zu zer>

brechen
,

entspricht ebenfalls den Opfergesetzen (s. Lev. 1 , 6.) ;
ein

Zerlegen, wenigstens ein theilweises, war damit nicht verboten (V. 9.).

— V. 48. Wenn aber ein Fremdling sich bei Israel aufhält und er

}mI Passah gemacht dem Jehova d. i. ein solches angeordnet und vor-

bereitet (Jes. 22, 11. 37, 26.), um an der israelitischen Feier Theil

zu nehmen, so soll ihm beschnitten werden alles Männliche (Gen. 17,

10 f.) d. i. er, seine Söhne und seine Sclaven, dann mag er nahen

d. i. in heiliger Verehrung Jehova näher treten (Ps. 32, 9. Zeph. 3,

2.

) und das Passahopfer ausführen, so dass er wie der Eingeborne

ist, aber ein rnheschnillener soll nicht davon essen. Der Infin.

statt des Imperat. wie 13, 3. — V. 49. Denn einerlei Gesetz soll dem
Eingebornen und dem Fremden sein, so dass der letztere wie der

Israelit beschnitten sein muss, wenn er am Passah Theil nehmen will.

Diese Bestimmung wird bei verschiedenen Gelegenheiten sehr angele-

gentlich eingeschürfl theils vom Elohislen (V. 19. Lev. 16, 29. Num.

9, 14. 15, 29.) theils von einem anderen allen Gesetzgeber (Lev. 17,

8. 15. 24, 22.). Ueber ihren Zweck und Erfolg s. m. Völkertafel

S. 337 f. Der Verf. hat bei dieser Passahverordnung die Bevölkerun-

gen des Landes im Auge, wie sie zu seiner Zeit waren, hm«] von

hervorbrechen, aufgehen, oriri steht Ps. 37, 35. vom unverpflanzten

Baume, welcher sich noch am Orte seines Entstehens befindet und
bezeichnet beim Menschen den Landessprossen, Eingeborenen, das

Landeskind, dann im Allgemeinen den Landeseigenlhumer oder den

eigentlichen Landesbewohner. So heissen im elohistischen Gesetze

(V. 19. Lev. 16, 29. Num. 9, 14. 15, 13. 29. 30.) und in einem
anderen alten Gesetze (Lev. 17, 15. 18, 26. 19, 34. 23, 42. 24, 16.

22.) immer die Israeliten, sonst auch 's»’' genannt (Lev. 25,

10.

). Der Gegensatz dazu ist der Nichlisraelit. Er heisst Sohn
der Fremde d. i. Fremder, wiefern er anderen Stammes ist, einem
anderen Volke angehört (V. 43. Gen. 17, 12. Lev. 22, 25. Jes. 56,

3. 6.), von *1^8 sich aufhallen, weilen, wiefern er sich vorüberge-

hend oder dauernd in Israel aufhält (Lev. 16, 29. 17, 8 ff. 18, 26.

20, 2. 22, 19. Num. 9, 14. 15, 14 ff. 26 I. u. ö.) und eig.

Wohner, wiefern er bleibend in Israel wohnt und Beisass ist, biswei-

len auch d. i. Fremder, welcher in Israel seinen

Aufenthalt und Wohnsitz hat (Lev. 25, 23. 35. 47.). Zum Begriff

des und gehört, dass er keinen Grundbesitz im Lande hat

und nicht zu den Landesbesilzern gehört (Gen. 23, 4. Lev. 25, 23.).

Dies ist wenigstens die Stellung, welche das Gesetz ihm gibt, wäh-
rend es den Israeliten als hinstellt. Indessen treffen wir auclj

Nichlhebräer als Grundeigenthömer (2 Sam. 24, 21 ff. vgl. Jud. 1.

Ezech. 47, 22.), welche bisweilen sehr reich waren und Hebräer in

Dienste nahmen (Lev. 25, 47.). Das Umgekehrte war jedoch das Ge-

wöhnliche und die Fremden waren den Hebräern dienstbar (m. Völ-

Digitized by Google



Ex. 12, 49—13, l. 127

kerlaf. S. 336 f.). Dahin gehört auch Löhner d. i. Lohnarbei-

ter, der arme Frenullitig oder ßeisass, welcher durch die Verhältnisse

genölhigl zum Hebräer in Arbeit ging (V. 45. 22, 14. Lev. 19, 13.

22, 10. 25, 6. 40. 50. 53.); statt seiner wird auch der 's genannt

(20, 10. 23, 12.). Die Mehrzahl dieser Fremden waren ohne Zweifel

Kanaaniter; ihre Zahl betrug in der davidisch-salomonischen Zeit 153,600

(2 Chroii. 2, 16.}. Das Wort “J, worüber zu Lev. 22, 10., gehört

nicht hierher. — V. 50. Die Kinder thaten nach dem göttlichen Be-

fehle, näml. in den späteren Fällen /, ß. Num. 9, 5. Die Stelle ist

eine vorgreifende Nachricht wie 7, 6. 16, 34. Gen. 7, 12. 8, 3.

— V. 51. An diesem selbigen Tage] dem 15 Abib, wo Israel nach

Sukkoth kam (V. 37.) und die vorstehende Passahverordnung gegeben

wurde, nnsas wie 6, 26.

Cap. 13, 1. 2. .Auf der Station Sukkoth verordnete Jehova noch

weiter, ihm die Erstgeburten an Menschen und Vieh zu weihen und

an ihn abzugeben. Die Vorschrift muss dem Elohisteii angehören,

welcher sie bei späteren Bestimmungen als bereits gegeben voraus-

setzt (Lev. 27, 26 f. Num. 3, 13. S, 17. 18, 15 fl*.) und sich zugleich

durch die Sprache verräth. Denn i.st ihm auch sonst sehr

geläufig (8, 13 f. 9. 10. Num. 8, 17. 'l8,’l5. 31, 11. 26.) und das

breite un";;, jeglicher Erstgeborne, der Spalter des Mutter-

leibes d. Ii. der zuerst den Mutterleib zum Aufgehen und Gebären
bringt, ihn zuerst auf- und durchbricht, findet sich im A. T. sonst

nur noch bei ihm Num. 3, 12. Das elohistische Gesetz über die

Erstgeburt ist folgendes. Vom reinen Vieh d. i. Rindern, Schafen und
Ziegen war sie in natura abzuliefern und fiel den Priestern zu, w'elche

Jehuva das Blut an den Altar zu sprengen und die Fettslücke zu ver-

brennen hatten, das. Fleisch aber verzehrten (Num. 18, 17f.). Als

Jehova ohnehin gehörend sollte sie nicht zum Gegenstände eines Ge-

lübdes gemacht werden (Lev. 27, 26.). Vom unreinen Vieh sollte

man sie nicht in natura ablicfern, sondern lösen d. h. den Preis für

sie nach priesterlicher Schätzung an die Priester bezahlen und sie be-

halten (Lev. 27, 27. Num. 18, 15.). Vom Menschen war sie einen

Monat alt mit 5 Sekcln zu lösen (Num. 3, 46 fl*. 18, 16.). Weitere

Bestimmungen gibt das jehovistischc Gesetz
,

indem es die Abgabe
ausdrücklich auf die männliche Erstgeburt beschränkt (V. 12. 15. 22,

2S. 34, 19.) und feslselzt, dass jede Erstgeburt vom reinen Viehe

mit dem 8 Tage Jehova gegeben werden (22, 29.) und dass das Erst-

geburtsgesetz erst nach dem Einzug in Kanaan in Kraft treten soll

(V. 11.). Durch die Vorschrift, den erstgebornen Esel mit einem

Lamme zu ersetzen oder ihn umzubringen (V. 13. 34, 20.) weicht
es stark vom eloliislischcn ab. Es ist hierin den Priestern viel un-

günstiger. Denn das Lamm ist weniger werth als der junge Esel und
es konnte auch kommen, dass der Priester gar nichts erhielt, wiewohl
dies seilen gewesen sein mag, da doch wohl jeder ein Lamm her-

gab, um seinen Esel behalten zu dürfen. Auffallend ist, dass nach den
vom Jehovisten beigebrachten Gesetzen die menschliche Erstgeburt bald

in natura geweiht (22, 28.) bald gelösel werden soll (13, 13. 34,
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20.) und die Erstgeburl des unreinen Viehes bald gelösel, bald, wie es

scheint, ganz frei gegeben werden soll (22, 29.). Das deuteron. Ge-

setz bestimmt ferner, die männlichen Erstgeburten des reinen Viehs

nicht zu eigenem Nutzen zu gebrauchen (Dt. 15, 19.) und eine mit

einem Fehler behaftete nicht zu weihen, sondern wie andere erlaubte

Thiere zu verzehren (Dt. 15, 21 f.), be.schränkt aber den priesterli-

eben Vortheil noch mehr. Denn nach ihm soll der Hebräer von Jahr

zu Jahr die Erstgeburten des reinen Viehes nacluJerusalem bringen

und dort zu Mahlzeiten für sich, seine Angehörigen und die Leviten

verwenden (Dt. 12, 6 f. 17. 14, 23. 15, 20.); doch durfte er bei

grosser Entfernung vom heiligen Orte die Erstgeburten auch verkau-

fen und den Erlös dafür zu solchen Mahlzeiten aufwenden (Dt. 14,

24 f.). Von den unreinen Erstgeburten und ihrer Losung, sowie der

des Menschen sagt das Deut, nichts. Ueber diese Differenzen s. Riehm
Gesetzgebung im Lande Moab S. 42 ff. Das Gesetz von der Weihung
der Erstgeburt ist den Hebräern eigentliumlicb. Als Grund desselben

wird immer die Todlung der ägyptischen Erstgeburt durch Jehova an-

gegeben (V. 15. Num. 3, 13. 8, 17.), welche indess als mythischer

Zug in der Geschichte (12, 29.) nicht dafür gelten kann. Der Grund
kann auch nicht die vorzügliche Gute sein, welche die Alten wenig-

stens bei den Thieren nicht annahmen. Nach ihnen bringt z. B. das

Schwein das erstemal kleinere und erst später grössere Junge zur

Welt (Arislot. hist. anim. 5, 14.) und die erstgebornen Lämmer sind

schwächer (Plin. H. N. 8, 72.), so dass man sie auch als ungeeignet

zum Halten aussonderte (Geopon. 18, 3.). Vielmehr ruht das Gesetz

auf der Ansicht von der Fortptlanzungsfähigkeit als von einem beson-

deren göttlichen Segen (Gen. 1, 22. 28. 9, 1. 17, 16.). Es war
ein natürlicher Gedanke, das erste Erzeugniss dieses von Gott verlie-

henen Segens, den Erstling der Zeugungskraft (Gen. 49, 3.), dem Ge-

ber zum Danke zu weihen, wie man auch die Erstlinge des Bodens

jedes Jahr ihm weihte. Nicht unpas'Send bezeichnet Philo de sacerdd.

honorr. p. 831. die Gott geweihten Erstgeburten als laQtati^Qta evre-

xvlag Kccl svyovlag ovörjg re xal ikm^Ofiivrjg. Die talinud. und rab-

bin. Bestimmungen findet man im Tr. Bekoroth und bei HoUinger ju-

ris Hebraeorum leges p. 19 ff. Warum die Erstgeburten ein Sühn-

opfer sein sollen (Baur in d. Tubing. Zeitsebr. v. 1832 S. 49 f.), ist

nicht abzusehen; s. dagegen Scholl in Klaibers Studien V, 2. S. 81 ff.

Auch die Annahme, dass die Darbringung der Erstgeburten zum Pas-

sahfeste gehört habe {George judd. Feste S. 223 ff.), ist ungegründet.
— V. 3— 10. Eine Verordnung über das Ungesäuerte am ersten Fe-

ste, angemessen gleich nach dem Auszuge auf der ersten Station er-

theilt. Sie ist vom Jehovisten, den die Sprache verrälh, beigegeben

und erscheint nach der elohistischen Vorschrift 12, 14—20. als wah-

rer Ueberlluss. Die Israeliten sollen des Tage.s, an welchem .sie aus

Aegypten gezogen sind, gedenken d. i. ihn als Gedenktag, als religi-

ösen Festtag begehen. Denn Jehovah hat sie mit Erweisung grosser

Macht ausgeführt und ihm zu Ehren soll man diese Zeit feiern. |?.jna]

wie noch V. 14. 16. für das üblichere jehovistische n)jtn n^a, wo-
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rüber z. 3, 19. 6, 6. Der Inf. absoL “»'ist steht statt des Imperat.

wie oft z. ß. 12, 48. 20, 8. Lev. 2, 6. 6, 7. Dt. 5, 12. Ges, §.

128. 4. Ew. §, 328. c. rr'a] eigentlich Sklavenhaus d. i. Haus,

wo Sclaven sich auflialten
,
wohnen; bei den Römern ergastulum.

Dies war ein feste.s, wolil verwahrtes Gebäude, in welches am Abende

die Ackersclaven gefesselt gesperrt wurden, um am Morgen wieder zur

Arbeit herausgelassen zu werden und wo auch Sclaven als Strafgefangene

sassen (Colum. 1, 6. 8. 11, 1. Flor. 3, 19, 3.). So heisst heim Jehovisten

V. 14. 20, 2. und Dt. 5, 6, 6, 12. 7,8. 8, 14. 13, 6. 11. Jos. 24, 17. uneigent-

lich Aegypten, wo die Hebräer wie eingesperrte Sclaven zu schweren Dien-

sten (s. 1, 13. 5, 7f.) zurückgehalten wurden. — V. 4. Das Particip steht,

weil der Auszug noch in der Ausführung bcgrifTen ist. s. 12, 2.

23, 15.— V. 5. ln Kanaan angelangt und wohnend soll Israel in diesem Mo-

nate eine Feier halten, may] wie 12, 25. beim Jehovisten, welchen

auch die Aufzählung der kanaanilischen Stämme und die Angabe von

Milch und Honig (s. 3, 8.) sow'ie das Scliwören Jehovas (s. 6, 8.)

beurkundet. — V. 6. 7. Die Feier besteht im Genuss des Ungesäu-

erten (s. 12, 20.), w'elcher 7 Tage dauern soll; in dieser Zeit soll

nicht gesehen werden d. i. vorhanden sein Gesäuertes und Sauerteig

im ganzen Bereiche Israels. Mit jn ist die n^.^y gemeint (Dt. 16, 8.),

vorüber z. Lev. 23, 36. eig. Mazzolh soll gegessen wer-

den d. i. man soll solche essen, so dass ein Accus, ist w^ie 10,

8. — V. 8. Leber die Bedeutung der Feier sollen die Israeliten ihren

Kindern Eröffnungen machen; eine jehovistische Wendung wie 12, 26.

nt *^iaya] , wegen dessen^ was Jehova mir gelhan^ näml. geschieht

dies, beobachte ich das Ungesäuerte. Zu dem Relat. nt, hier is qui wie

•reK oft, vgl. Job. 19, 19. 15, 17. •— V. 9. Der heilige Gebrauch

soll dem Hebräer zu einem Zeichen und einer Erinnerung dienen (s.

V. 16.) ,
damit das Gesetz in seinem Munde sei d. h. er soll ihn

als Jehovaangehörigen kenntlich machen und an sein Verhältniss zu

Jehova erinnern, damit er vom Gesetze Jehova’s rede (Dl. 6, 7. 11,

19.) und dadurch das Bewusstsein seiner PHichten gegen Jehova stets

lebendig erhalte. Denn dieser hat ihn mit Machterweisuug aus Aegyp-

ten geführt und die grössten Anspröclie an ihn erworben, nptn t*]

s. 3, 19. — V. 10. Diese Satzung soll der Hebräer beobachten zu

ihrer bestimmten Zeit (Lev, 23, 4.) d. i. vom 15—21 Abib von Ta-

gen zu Tagen d. i. von Zeit zu Zeit (Lev. 25, 8. 29.), in einer Zeit

nach der andern, nämlich Jahr aus Jahr ein (Jud. 11, 40. 21, 19.).

— V. 11—16. Eine Verordnung über die Erstgeburt, ebenfalls an-

gemessen gleich nach dem Auszug auf der ersten Station ertheilt und,

wie Inhalt und Sprache lehren, vom Jehovisten beigegeben. Die elohistische

Verordnung steht V. 2., wozu das Nähere bemerkt ist. Wie das Mazzoth-

fest V. 5. soll sie erst nach der Eroberung Kanaans in Kraft treten.

— V. 12. Der Hebräer soll jedes Erstgeborne zu Jehova übergehen

lassen d. h. an ihn abtreten, ihm weihen und übergeben (Lev. 18,

21. Ez. 16, 21. 23, 37.) und zwar soll er, w’as anlangt alle Erstge-

burt des Wurfs vom Viehe, die Männchen Jehova weihen. Mil

ist hier das Horn- und Kleinvieh gemeint, dessen Erstgeburten allein

Hdb. z. A. T. XII. 9
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abgcliefert wurden (Lev. 27, 26. Num. 18, 17.). erklärt sich

nach chald. syr. sam. **5» Pa. misU, demisü, projecil und findet

sich nur noch DL 7, 13. 28, 4. 18. 51., in allen Stellen vom
jungen Wurfe des Viehs. — V. 13. Doch die Erstgeburt des Esels

soll man mit einem Kleinvieh lösen d. i. durch Ablieferung eines

solchen loskaufen, da ein unreines Thier dem heiligen Gotte nicht

gegeben werden kann. Will man aber das nicht, so soll man den

jungen Esel umbringen und somit nicht besitzen, hat seine

Bedeutung von Nacken und besagt den Hals abschneiden
,
das

Genick brechen d. i. umhringen wie 34, 20. Dt. 21, 4. 6. Jes.

66, 3. Ob der Verf. den Esel nur beispielsweise nennt und
an die übrigen unreinen Hausthiere mitdenkl, bleibt dahingestellt.

Der Elohist schreibt Num. 18, 15. Lösung für alle unreinen Erstge-

burten vor. — V. 14. 15. ln Zukunft (“h’s wie Gen. 30, 33.) vom
Sohne gefragt, was das zu bedeuten habe (12, 26.), soll man hin-

weisen auf die mächtige Ausführung aus Aegypten, dem Sclavenhause

(V. 3.), und insbesondere darauf, dass Pharao hart machte zu ent-

lassen die Hebräer d. i. liinsicbtlich der Entlassung Hartnäckigkeit be-

wies (4, 20. Gen. 35, 17.) und dass Jehova alle Erstgeburt in Ae-

gypten umbraebte (12,29.), weslialb man die männlichen Erstgeburten

vom Vieh ihm opfere und die vom Menschen löse. Nach Num. 18,

17. sprengte man bei den Erstgeburten der Rinder, Schafe und Ziegen

das Blut an den Altar und verbrannte die Feltstücke. — V. 16. Die-

ser Gebrauch binsicbtlicb der Erstgeburt soll dem Hebräer sein zu

einem Merkmal auf der Hand und zu einer Zeichnung zwischen den

Augen d. b. er soll ihm dazu gereichen, wozu Merkmal und Zeichen

auf Hand und Stirn demjenigen gereichen, welcher es trägt. Ebenso

der Gebrauch hinsicbtlicli des Ungesäuerten V. 9., wo aber ’ji“'»! Er-
innerung d. i. Erinnerungszeichen, Denkmal für K'Eonts steht. Der
Ausdruck erklärt sich aus folgender Sitte. Die Alten pflegten Fein-

den, welche sich ergaben (Herod. 7, 233.) und Kriegsgefangenen,

welche dann meist Sklaven wurden, Zeichen auf der Stirn einzubren-

nen oder auf andere Weise zu machen (Plut. Pericl. 26. und Nicias

29., Aelian. V. H. 2, 9.). Dasselbe fand Statt bei den Sklaven (Pbo-

cylid. 212. Aristoph. Lysistr. 331. Athen. 13, 95. p. 612. 14, 77.

p. 658. Plin. H. N. 18, 4.), besonders entlaufenen (Aristoph. aves 759.

Auson. epigr, 15.). Auch die neugeworbenen Soldaten erhielten vor

dem Fahneneide ein solches Zeichen, aber auf die Hand oder den
Arm (Vegel. 2, 5. Salmasii Plinianae exercilt. p. 28.). Mehr darüber

bei Spencer de legg. Hehr. ritt. 2, 20, 1. und Polter griech.' Arcli.

I. S. 136 f. Im Allgemeinen hatte das Zeichen den Zweck, die Be-

zeiebneten als Angehörige eines Herrn kenntlich zu machen und bei

ihm zu erhalten, auch sie an ihre Pflichten gegen ihn zu erinnern.

Es kam auch in der Religion vor. Die Verehrer der syrischen Göttinn

machten sich allgemein Zeichen an der Handwurzel oder am Halse

(Lucian. de Syr. dea 59. Prudent. peristepb. 10, 1076 ff.) und in der

Bibel werden solche Religionszeichen an der Stirn und der rechten

Hand öfter erwähnt (Jes. 44, 5. Apoc. 13, 16. 14, 1. 9.). Der Sinn
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von V. 9. und 16. ist demnach, die heiligen Gebräuche hinsichtlich

des Ungesäuerten und der Erstgeburt sollten die Hebräer bezeichnen

als Angehörige Jehova’s, der diese mit grosser Macht erlöset habe,

und stets an ihr Verhältniss zu Jehova und insbesondere an ihre

Pflichten gegen ihn erinnern. Hzö-iö] für kommt von wel-
^ ^ ^

dies verwandt mit sowie mit 5]?^ tupfen,

m ^

stossen, stampfen (wie arab. v„äI:>), schlagen bedeuten muss und

bezeichnet ein angetupftes Zeichen, wie Gtlypct von tfr/fsiv. Der

Plural erklärt sich daher, dass solche Anzeichnung aus mehreren

Zeichen bestand. Die gewöhnliche Erklärung von der Binde (nach

herumgehen
^
umgehen) hat gegen sich, dass das Stirnband nicht

r? gesetzt und nicht wie das Stigma frontale als be-

zeichnet werden konnte. Wenn Dl. 6, 8. 11, 18. vorgeschrieben

wird, man solle die göttlichen Gebote zu einem Zeichen an die Hand
binden und dieselben sollten zu Hcu'iid zwischen den Augen sein, so

ist damit nur gemeint, sie sollten so unzertrennlich und fest, wie ein

Hand- oder Slirnzeichen dem Hebräer anhangen und immer gegen-

wärtig sein. Denn die Stigmata waren unvertilgbar (Val. Maxim. 6,

8, 7.). Daher geben die LXX rttanta durch ItaaXsvxov. Aehnlich sol-

len Liebe und Wahrheit an den Hals, die älterlichen Lehren an den

Hals und die Brust und die Gebote der Weisheit an die Finger ge-

bunden sein (Prov. 3, 3. 6, 21. 7, 3.). Der jüdische Gebrauch der

Gebetsriemen, worüber Winer RWB. u. Phylaklerien
,

wird mit Un-

recht auf diese Stellen gegründet; er hat im Gesetze keinen Grund,

ist aber alt und nach ihm brauchen die Targg. auch sonst von

dem Bande, der Binde. — V. 17—22. Einige Nachrichten über den

Abzug der Hebräer aus Aegypten. Gott führte die von Pharao Ent-

lassenen nicht den Weg nach dem Lande der Philister, weil dieser

nahe war und als der nächste allerdings zum Einschlagen einlud, da«

her noch heute von den Karawanen gewöhnlich eingeschlagen wird.

Denn er dachte, das Volk werde, wenn es Kampf mit den kriegeri-

schen Philistern vor sich sähe, den Abzug bereuen und wieder nach

Aegypten zurückkehren. Die Philister waren bekanntlich sehr kriege-

risch und streitbar; s. Stark Gaza S. 142 IT. Dazu kam noch, dass

Aegypten in seinen nordöstlichen Theilen gewiss starke Besatzungen

gegen die vertriebenen Hyksos hatte, welche den Abzug der fliehen-

den (14, 5.) Israeliten dort unmöglich machten. Auch hatte Moses

den heiligen Sinai im Auge (s. 3, 1. 18.) und konnte daher nur ge-

rade ostwärts ziehen, wo er aber auch noch Hindernisse fand (s. 14,

2.). — V. 18. Vielmehr Hess Gott das Volk herumziehen den Weg
der Wüste, (den Weg) des Suph-Meeres d. i. er führte es so, dass

es um die Wüste, um die sinaitische Halbinsel und somit an dem
Meere herumzog. Die Hebräer zogen nämlich in der Nähe des he-

roopolitanischen Meerbusens südwärts zum Sinai und von da in der

Nähe des älanitischen Meerbusens nordwärts (Num. 33.). Die Stelle

geht auf den Zug im Grossen und Ganzen. Zu aon vgl. Ez. 47 ,
2.

9 ^
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132 Ex. 13, 18.

Jos. 6, 11. 2 Chron. 13, 13. 14, 6. und zur aram. Form a©: für

ao; 23, 2. könnte Meer des Tanges
j
mare algosum sein.

Denn Jon. 2, 6. bezeichnet jedenfalls Meertang, das Seegras, gyvKog,
>

fucus, alga und im Arab. ist lanay aber nach einem allen WB.

bei Fresnel Jourii. asiatique, Mars 1848 p. 286. auch une chose, qui

se Irouve dans la mcr et offre l’apparcnce ou la forme de la laine

animale. Im Koptischen bedeutet C6IH16
,

0611111
,

OSllSJt Unum,

CSnU6 Unum und alga. Die Orientalen bczeichnetcn also den Tang

figürlich als Meerwollc
,

Meerflacbs
,

was auch Unum, alga

belegt. Die fuci und algae finden sich im rolhen Meere in Menge

(Shaw Reise S. 384.). In manchen Gegenden auf der Westseite ha-

ben sich aus Tang und Sand hohe hngelähnliche Dünen gebildet, in

welche man Höhlen zum Bewohnen grub (Slraho. 16. p. 773. Diod.

3, 18.). Die Allen leiteten auch die grüne Farbe des Meeres von der

Menge des durchscheinenden Seetanges und Seeraoses ah (Agalharchid.

p. 55. Diod. 3, 39. Slrah. 16. p. 770.) und Neuere stimmen damit

überein {Sicard in Paulus Sammlung V. S. 145.). Im Busen von Sues

scheint der Tang zwar nicht so hflufig zu sein; doch nennt Forskal

Flora p. LXXVlll. auch dort eine Anzahl Arten des fucus und Robin-

son 1. S. 77. sah die Untiefen hei Sues dünn mit Seegras bedeckt.

Allein sollte der Hebräer nicht gesagt haben, wie er regel-

mässig nVwn 0
^ sagte ? Und sollte man das rothe Meer nach dem Tange,

der anderen Meeren ebenso eigen ist, benannt haben? Man könnte

also Schilfmeer deuten, da p^o das Schilf bezeichnet (2, 3. 5. Jes.

19, 6.), wie seb im Aegypt. {Bunsen Aegyptens Stelle I. S. 581.) und

CHße, CHßi, cHqe und CH(J1 im Kopt.
, machte nicht auch da-

gegen das Fehlen des Artikels und der Umstand bedenklich, dass im

rothen Meere kein Schilf wächst. Der koptische Uebersetzer nennt

allerdings das rothe Meer ^lOJüL Jicy/.ps, was man gewöhnlich

durch Meer des Schilfs erklärt. Allein hat diese Bedeutung

in koptischen Schriften niemals (ChampoUion TEgypte I. p. 59 f.) und

die zur Vergleichung herbeigezogene dem Papyrus ähnliche Nilpflanze

öapi, sari bei Theophrast. hist, plantt. 4, 9. und Plin. H. N. 13, 45.,

CuqIvj guqov bei Hesych. kann auch nicht zum Belege dienen, da sie

mit nichts zu schaffen hat, sondern dem ägypt. sar d. i. Rohr

{Bunsen I. S. 584.) und dem kopt. c^psc calamus
,

iuncus ent-

spricht. Der Name beim kopt. Uebersetzer bedeutet mare orientale;

s. Peyron Lexic. ling. copt. p. 304. Haltbarer ist die Erklärung von

Forskal Flora p. 24. Nach ihm gibt es etwa 8 Stunden südlich

von Sues nahe beim Meere einen palus *4*^ Ghobeibey wo eine

unermessliche Menge Schilf wächst, welches nach Aegypten und Ara-

bien verführt und zum Dachdecken gebraucht wird. Darnach lässt

F. das rothe Meer benannt sein und bemerkt: Arundines non crescunt

ad lillora maris rubri, nisi ubi fonles et lacuslria sunt loca, velut
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Ghobeibe; quae rarissima inveiiiuntur. Dem stimmt im Journ.

asiat. Mars 1848 p. 274 ff. bei und gibt an, dass die Bucht jener

Gegend noch heute ghoubbet el-bous d. i. Busen des Schilfs heisse',

weiset aber auch eine ähnliche Oertlichkeit beim See Temsah nach,

bis in dessen Nähe der heroopolitanische Meerbusen in alter Zeit

reichte (s. 14,2.); sie heisst ghouwaybel el-bous d. i. la petite forßt

de roseaux. Denn ist das Deminutivuui von «Lc. arun-

dinelum, saltus und ein generale arundinum nomen, (Forskal

p. 16. ,24.), noch heute in Aegypten gebräuchlich (Seetzen Reisen III.

S. 232. 237.). Indessen hat cs immer wenig Wahrscheinlichkeit, dass

der ganze Meerbusen nach einem blossen Schilfgebüsche benannt sein

sollte. Verrauthlich befand sich an jener Stelle eine Stadt, welche

nach dem Schilfe benannt war und dem Meerbusen den Namen gab.

Dafür spricht das Fehlen des Artikel in und der Umstand, dass

der Meerbusen immer nach einer Stadt am Nordende bezeichnet wor-

den ist, z. B. Heroopolis, Kolsum, Sues. Jener Ort lag in der Mün-
dung des breiten Wadi Tawarik, welcher sich zwischen den Bergzügen

.\ttaka im Norden und Deraj oder Kulala, Ghalalla im Süden vom
Meere nach Westen zieht und durch andere gleichfalls geräumige

Wadi bis nach Kairo fortsetzt {Sicard bei Paulus V. S. 210 ff.

Monconys Reise S. 235 ff.). Dies scheint in alter Zeit eine Haupt-

strasse zwischen Memphis, welches ein paar Stunden südlicher als

das heutige Kairo lag {^^iebuhr Reise I. S. 101 ff.) und dem rothen

Meere gewesen zu sein, wie es noch beute eine der gewöhnlichsten

Strassen von Kairo nach dem rothen Meere ist, auch als Verbindungs-

strasse zwischen Oberägypten und Sues dient {Robinson I. S. 59. 80.).

Dort hat in alter Zeit auch Betriebsamkeit geherrscht. An der Süd-

seite des Ghalalla und weiter südwärts finden sich noch Reste bedeu-

tender alter Kupferg'ruben {Russegger Reisen II, 1. S. 352 ff.). An

Ueberbleibseln alten Anbaus in der Mündung des W. Tawarik fehlt es

nicht. In Touareq und in der Nähe dieses Platzes 9 Stunden süd-

westlich von Sues gibt es ansehnliche Ueberbleibsel von Wasserlei-

tungen, Schutthügeln und Trümmern von Gefässen, welche beweisen,

dass einst ein Ort an der Stelle lag {Le Pere in der Description, Et.

raod. I. p. 46. 96.). Aber auch etwas weiter südlich finden sich

solche Ueberbleibsel. Ehrenberg nennt auf der Karte zu seinem

Reisewerke einen Gebel Goaebe d. i. Berg des Schilßusches (der

Djeb. Deraj) und an dessen Nordseite einen Wadi Goaebe
^

in dem

letzteren aber auch die Orte Ain und el Buhs d. i. Schilfy indem er

zugleich bemerkt, das sei der einzige Ort am rothen Meere dieser

Gegend, wo es noch Schilf gebe. Den W. Goaebe und den Ort el

Buhs haben auch Berghaus und Russegger auf ihren Karten. Aus

wie alter Zeit diese Reste sind, steht dahin. Zur Zeit der Ptolemäer

wurde dort die Stadt Philotera gegründet (Strabo 16. p. 769.), welche

auch Plin. H. N. 6, 29. mit den Worten erwähnt; mox oppidum par-

vom est Enum (oder Aennum), alii pro hoc Philoteram scribunt.

Wahrscheinlich aber gab es an dem wichtigen Punkte schon zur Zeit
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der Pharaonen eine Gründung Suphy nach welcher das rothe Meer

benannt wurde. Allerdings wird auch vom älanitischen Meer-

busen gebraucht (Num. 21,4. Dt. 2, 1. 1 Rg. 9, 26.); aber die Araber

dehnen ihr Bahhr al-Kolsum grade so aus und lassen an ihm z. B.

Aila d. i. Elath liegen. Das hehr, etno Schilf stammt vermuthlich aus

dem Aegyptischen. Denn es hat im Semitischen keine Etymologie, fin-

det sich im Chald. Syr. und Arab. in dieser Bedeutung gar nicht und
kommt im Hebr. abgesehen von der jungen Stelle Jon. 2, 6. nur vom
Schilfe Aegyptens vor. — noch Jos. 1, 14. 4, 12. Jud. 7. 11.

• * •

gebraucht muss nach congregavity V. contraxity

conlractus /wtl, contraxity coUegit und r2I5 zusammen-

fassen eig. susammengezogen, gesammelt bedeuten d. i. in vereinigten

Ablheilungen oder festen Schaaren, im Gegensatz zur Vereinzelung

und unordentlichen Zerstreuung. Die Angabe gellt auf die geordnete

Verfassung und Haltung des ausziehenden Heers und trilTt mit dem
Elohisten 6, 26. zusammen. Andere Erklärungen bei Rosenm. ad h. 1.

und Gesen. Thes. p. 494. — V. 19. Der Anordnung Josephs gemäss

nahm äloses dessen Gebeine, die zur Mumie geworden waren, beim

Auszuge mit; s. Gen. 50, 25 f. — V. 20. Zug von der ersten auf

die zweite Station, worüber z. 14, 2. Die Angabe stimmt genau mit

Num. 33, 6. und wird 14, 2. vorausgesetzt, ist also eine erhaltene

Stelle der Grundschrift. — V. 21. 22. Die Sage von der Wolken-

und Feuersäule ist wohl durch die Sitte veranlasst
,
einem ziehenden

Heere Feuer vorantragen zu lassen, welches bei Tag durch Rauch, bei

Nacht durch Feuerschein den Ziehenden die Richtung des Zuges an-

zeigt. Als Alexander durch Babylonien und Susiana zog, perticam,

quae undique conspici posset, supra praetorium statuit, ex qua signum

eminebat pariter omnibus conspieuum, observabatur ignis noctu, fumus

interdiu (Gurt. 5, 2, 7.). Besonders brauchte man solches Feuerzei-

chen in der Nacht. Wie Thrasybulus Verbannte heimführte und in

finsterer Nacht durch unbetretene Gegenden zog, ging ihm ein Feuer
voran (Giern. Alex. Strom. I. p. 348. ed. Golon.). Aehnliches kommt
noch heute im Morgenlande vor. In Arabien werden den Karawanen
an den Spitzen langer Stangen Leuchten d. i. eiserne Gefässe mit bren-

nendem Holze vorangetragen, nach welchen sich die Ziehenden rich-

ten (Barmar Beobb. I. S. 348 If.) und als Pococke Morgenl. II. S.

51. in der Nacht vom Jordan nach Jerusalem reisete, zündete man
fette Spähne in einem eisernen an einer Stange befestigten Kessel an,

um sehen zu können. Aehnlich wahrscheinlich Moses in der arabi-

schen Wüste. In der religiösen Ueberlieferung aber setzten sich, da
Jehova als Anführer Israels gedacht ^vurde und die Sinnbilder seiner

Gegenwart Gewölk und Feuer sind (s. 3, 2. 19,9.), der Rauch und das
Feuer in Gewölk und Feuerglanz um. Die natürliche Sache verwandelte
sich in ein Wunder, als welches sie im A. T. durchaus erscheint. Doch
ist die Vorstellung bei den verschiedenen Erzählern nicht ganz dieselbe.

Nach der Grundschrift stellte sich das Gewölk erst ein, nachdem die

Stiflshütte errichtet war und bedeckte dieselbe bei Tage ; bei Nacht
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war Feuer in ihm und man nahm da auf der Stiflshütte etwas vom
Ansehen des Feuers wahr

;
wenn sich das Gewölk erhob, brachen die

Israelilen auf, und wenn es sich niederliess, lagerten sie sich (40,

34 m Nura. 9, 15 ff. 10, ll f. vgl. Num. 17, 7.). Der Elohist ver-

bindet also die Erscheinung mit der Sliftshötte und redet von einem

Bedecken dieser durch jene, hat also schwerlich au eine Säule ge*

dacht. Nach andern Erzählern war die Erscheinung schon vor Er-

richtung der Stiflshütte vorhanden (14, 19 f. 33, 9 f.) und säulenför-

mig, nämlich eine Wolkensäule bei Tag und eine Feuersäule bei Nacht

(Num. 14, 14. Dt. 1, 33. Neh. 9, 12. 19. Ps. 78, 14.); wenn Moses

in das heilige Zell ging, senkte sie sich herab und stand (t»») an

der Thür (33, 9. vgl. Num. 12, 5. Dl. 31, 15.); beim Durchzuge

durch das Meer halle, sie eine helle und eine dunkle Seite (14, 20.

Ps. 105, 39.). Ul eig. zu gehen Tag und Nacht d. h. so,

dass die Israeliten jederzeit ziehen konnten, indem Jehova in der

Wolkensäule sie den Weg führte und in der Feuersäule ihnen leuch-

tete. Diese Erscheinung vor dem Volke wich nicht d. h. entfernte

sich nicht vom Volke während des Zuges durch die Wüste.

Cap. 14, 1—15, 21.

1. Der Durchzug der Hebräer durch das rothe Meer. Wie
schon die Alten z. B. Herod. 2, 11. Diod. Sic. 3, 39< anführen, hat der

arabische Meerbusen Ebbe und Fluth. Der Unterschied der Wasser-

höhe in den Zeiten der Ebbe und Fluth beträgt bei Sues 3 Fuss

nach Russegger Reisen III. S. 20., 3—3 Fuss nach Niebuhr Ara-

bien S. 421 f., 4 Fuss nach Brown Reisen S. 190 f.
,

Pariser

Fuss, bei besonderen Umständen auch mehr, nach Le Phe in der

Descr., El. Mod. I. p. 90. der Orig. Ausg. und ungefähr 7 Fuss nach

Robinson Paläst. I. S. 79. Zur Zeit der Ebbe kann man eine kleine

Strecke nördlich von Sues den Meerbusen ohne Gefahr durchreiten.

Dies thateu Niebuhr Reisebeschr. I. S. 252., dessen Arabern das*

Wasser nur bis an die Kniee reichte, Came Leben u. Sillen im Mor-

genlande II. S. 49., Russegger Reisen 111. S. 21., welcher eine Stunde

dazu brauchte und Tischendorf Reise I. S. 169., dessen Kameelen

das Wasser nirgends bis an die Schenkel ging. Zur Zeit der Fluth

dagegen muss man, wenn man sich nicht der Boote bedienen will,

das nördliche Ende des Busens umziehen und braucht dann viel mehr
Zeit, wie z. B. Burckhardt Syrien S. 773. Hervorhebung verdient,

dass das Wasser am Anfang der Ebbe sehr schnell fällt und am An-

fang der Fluth sehr schnell steigt {Niebuhr Arabien S. 422.). Wer
beim Herannahen der Fluth hindurch gehen will, geräth in grosse

Gefahr. Chr. Fürer llinerar. p. 41. erzählt: Ante refluxum maris

ego et J. Bajerus parlem maris rubri prope liltus vado Iransivimus,

magno tarnen cum discrimine vitae. lam enim mare praeter spem

citius accreverat, ita ut ante egressum aqua ad axillas usque perlin-

geret. Aehnlich ging es Bonaparte 1799. Er kam an einem Abend
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von Ajun Musa zurück und wollte zur Abkürzung des Weges die

Furth nahe bei Sues benutzen; er ritt hinein; die Flulh stieg und
nahm reissender zu, als man es sich versah; er lief mit seinem Ge-

folge die grösste Gefahr, obwohl Landeseinwohner seine Führer wa-
ren (Du Bois Ayme in der Descr. Antt. Memm. 1. p. 311.). Verstärkt

wird die Ebbe und Fluth noch durch den Wind, welcher gerade beim
Meerbusen von Sues auf das Fallen und Steigen des Wassers den

stärksten Einfluss übt und daher auch vom Erzähler besonders her-

vorgehoben wird (s. 14, 21.). Ueber' den Ort des mosaischen Durch-

zuges eine Strecke nördlich von Sues s. z. 14, 2. Uebrigens gibt cs

auch unterhalb Sues Untiefen und eine Furth, welche die Araber zur

Zeit der Ebbe durdiwalcn
; aber sie ist länger und minder sicher, in-

dem das Wasser doch immer 5 Fuss hoch bleibt und bis an das

Kinn reicht (Robinson I. S. 77. 80. Seelzen Reisen III. S. 122.).

Dies zur Erklärung des mosaischen Ereignisses, wobei aber nicht

ausser Acht zu lassen, dass der Wasserstand in alter Zeit viel höher

war als jetzt. Den Hebräern blieb, als sie Etham erreicht und sich

von dort nach Hachiroth gewendet hatten, nichts übrig als den Meer-

husen zu durchziehen (s. V. 2.); sie wählten natürlich die Zeit der

Ebbe und wurden durch einen Wind begünstigt, welcher die Ebbe
verstärkte (14, 21. 15, 8.); der Durchzug' geschah in der Nacht (14,

21.) Die Aegypler scheinen diesen kühnen Schritt nicht erwartet zu

haben (14, 3.) und rückten, als sie das Geschehene bemerkt Hatten,

im letzten Theile der Nacht (14, 24. 27.) hitzig nach, kamen aber

in der plötzlich eingetretenen
,

wahrscheinlich ebenfalls durch einen

Wind gesteigerten (15, 10.) Flulh um. Diese Ansicht ist nicht neu.

Nach Artapanus bei Euseb. praep. ev. 9, 27. behaupteten die Memphiten,

der landeskundige Moses habe die Ebbe beobachtet und die ganze

Menge durch das trockene Meer hinübergeführt, während die Helio-

politen sagten, er habe vom Könige verfolgt mit dem Stabe das Meer
berührt und getheilt, und nach Diod. Sic. 3, 39. hatten die am Meer-

busen wohnenden Ichthyophagen aus alljer Zeit die Sage, bei einer

grossen Ebbe sei der Busen einst trocken gelegt worden, so dass der

Grund des Meeres erschienen sei, eine darauf folgende Flulh aber

habe das Meer wieder hergestellt. Die Neueren dachten ebenfalls an

Ebbe und Flulh z. B. Clericus, J. D. Michaelis, Rosenmüller, Niebuhr,

Robinson^ Russegger, Tischendorf, Winer RWB. u. rothes Meer u. A.

Man erinnerte auch daran, dass in den Zeilen der Aequinoclien sowie
des Neu- und Vollmondes Ebbe und Flulh stärker seien (Riller in

Henkes N. Magazin IV. S. 291 IT.). Die Schwierigkeit, dass in der

Zeit einer einzigen Ebbe eine so grosse Menge den Uebergang nicht

habe bewerkstelligen können, suchte man mit der Hypothese zu heben,

der Wind habe die Flulh nach der Ebbe abgehallen, so dass es zwi-

schen zwei Ebben keine Fluth gegeben und die Meerenge etwas über

19 Stunden trocken gelegen habe (J. D. Michaelis zerstreute kleine

Schriften S. 114 0*. und zu 14, 21.) oder mit der Vermulhung, ein

grosser Tlieil der Israeliten habe zur Zeit des Auszugs schon östlich

vom Meerbusen nomadisirt und sei nicht mit durchgezogen (Eichhorn
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allgem. Bibliothek 1. S. 670 (1*. Bauer Gesch. der bebr. Nation I. S.

270 f.); sie bebt sich aber leichter durch die Annahme, dass die Zahl

der Hebräer überhaupt niclit so gross gewesen sei, xvie die Erzähler

angeben (s. z. Num. 1 f.). Zu dem Erzählten bietet das übrige Alter-

thum einige Parallelen dar. Als Scipio Neu-Karthago belagerte
,

griff

er es auch von der Seeseite an
,

indem er die durch einen heftigen

Nordwind verstärkte Ebbe benutzte; seinen Kriegern reichte das Was-
ser hier bis an die Kniee, dort bis an den Nabel; er erklärte die

Sache für ein Wunder (Liv. 26 ,
45.). Bei Phaselis in Lykien gibt

es einen Berg Klimax, welcher am Meere einen schmalen Durchgang

lässt; dieser Durchgang ist bei VVindstille wasserfrei und gangbar,

bei anfluthender See aber mit Wasser bedeckt; durch ihn führte

Alexander, ehe die Anfluth ablief, einen Theil seiner Krieger, welche

den ganzen Tag bis an den Bauch durchnässt im Wasser einherzogen

(Slrabo 14. p. 666 f. Plutarch. Alex. 17. Appian. bell. civ. 2, 149.);

nur bei Nordwind ist der Weg gangbar; ein solcher trat damals an

die Stelle des Südwindes und Alexander und die Seinigen betrachte-

ten ihn als göttliche Schickung (Arrian. Alex. 1, 26.). Daran erinnert

bereits Joseph, anlt. 2, 16, 5.

2. In dem grossen Ereignisse, welches Israel zur Rettung und

seinen Feinden zum Verderben gereichte und daher wie kein anderes

im A. T. gefeiert wird, erkannte der Hebräer die mächtige Hand sei-

nes Gottes und fasste es aus diesem Gesichtspunkte auf. Zeitig ver-

loren sich in der Ueberlieferung davon einzelne Thatsachen z. B. die

Ebbe und Flulh und die Begebenheit gestaltete sich zu einem Wun-
der. Ais solches erscheint sie schon beim Elohisten. Nach seinem

Berichte erhallen die Israeliten zu Elham dem 2 Lagerorte seit dem
Auszuge den Befehl, sich nach Pi-Hachiroth zu wenden, indem Jehova

Pharao zur Verfolgung reizen w'olle, um ihn zu verderben und sich

an den Aegyptern zu verherrlichen (V. 1— 4.). Von Jehova verstockt

setzt der Kömig mit Wagen und Reitern den Abziehenden nach und

holt sie ein, als sie bei Pi-Hachiroth am Meere lagern (V. 8. 9.).

Jehova fordert Moses auf, die Hand über das Meer auszuslrecken

und es zu theilen; die Israeliten sollen es durchziehen und die Ae-

gypter ihnen nachfolgen, damit Jehova sich an ihnen verherrliche

(V. 15—18., doch s. z. V. 15. 16.). M oses thiit, wie ihm geboten;

ein starker Ostwind weht die ganze Nacht hindurch und das Meer

theilt sich; die Israeliten gehen hinein und das Wasser steht ihnen

rechts und links wie eine Mauer; die Aegypler ziehen ihnen nach

(V. 21—23.). Abermals streckt Moses auf Gottes Befehl die Hand
aus, die Wasser kehren zurück und bedecken das ganze ägyptische

Heer, während die Israeliten auf dem Trockenen hindurchgelangt

sind (V. 26—29. ausg. V. 27 von an). Diese Angabe wird noch

einmal wiederholt 15, 19. Dass hier der Elohisl erzähle, lehrt schon

die Ansicht, Israel habe nicht mit Erlauhniss des Königs, sondern eigen-

mächtig das Land verlassen (V. 8.). Die genauen örtlichen Angaben V.

2. 9. passen zu diesem Berichlerstatler ebenfalls am besten und keh-

ren Num. 33, 7 f. bei ihm wieder. Auch die Sprache beurkundet
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den älteren Erzähler z. B. die Breite und Wiederholung und manche

Ausdrücke wie nss V. 2., "zs? sich verherrlichen V. 4. 17. 18., "i;*

rwn V. 8., o':*»’? ns*jB V. 8. u. A. Ausserdem verdient Bemerkung,

dass er den König mit Wagen und Beilern nachsetzen lässt (14, 9.

17. 18l 23. 26. 28. 15, 19.) und die Heeresmacht mit bezeich-

net (V. 4. 9. 17. 28.), während in den anderen Stellen, abgesehen

von dem allen Liede, bloss Wagen und Wagenkämpfer erwähnt (V.

6. 7. 25.) und na*’? genannt werden (V. 20. 24.). Nahm der Er-

zähler an, dass die Hebräer am 3 Tage nach dem Auszuge in Pi-

Hachirolh anlanglen, so setzte er das Ereigniss in die Nacht vom 17

zum 18 des Monats, was an den von ihm berichteten Anfang

der Sintfluth am 17 des Monats erinnert (Genes. S. 47.); s. indess

z. 14, 4.

3. Der elohistische Bericht liegt hier in jehovislischer Bearbei-

tung vor. Die Aegypler, heisst es, als sie die Flucht der Hebräer

erfahren hallen, änderten ihren Sinn gegen das Volk und Pharao

sammelte'" seine Wagen und Wagenkämpfer, um nachzuziehen (14,
5— 7.). Bei seinem Herannahen geriethen die Israeliten in die grösste

Angst und haderten mit Moses, welcher ihnen aber Muth einsprach

(V. 10— 14. vgl. auch V. 15. 16.). Die Wolken- und Feuersäule

stellte sich zwischen das ägyptische und israelitische Lager und kehrte

jenem die finstere, diesem die lichte Seite zu (V. 19. 20.). Als die

Aegypter den Israeliten in das Meer gefolgt sind, kehrt sich Jehova

zur Zeit der letzten Nachtwache gegen sie, versetzt sie in Schrecken

und Bestürzung, lässt die Räder von ihren Achsen weichen und be-

wirkt, dass die Verfolger fliehen (V. 24. 25.). Aber sie entkommen
nicht, sondern werden gegen Tagesanbruch in die zuruckkehrenden und
zusammenströmenden Wassermassen gestürzt (V. 27. von a»*'*! an). Die

Israeliten sehen die an das Ufer geschwemmten Leichname der Aegypler

und vertrauen auf Moses (V. 30. 31.), singen auch ein Loblied auf

Jehova, welcher die Aegypter ins Meer stürzte und Israel unter wei-

teren Wundern nach Kanaan führte (15, 1— 18.). \Vie sie feiern

Mirjam und die andern Weiber die Grossthat Jehova’s mit Gesang
(V. 20. 21.). In diesen ßeslandlheilen der Erzählung sprechen, ab-

gesehen von dem eingeschalteten Lobliede, für den Jehovisten zuvör-

derst manche Sachen z. B. die Entlassung der Hebräer von Seiten

der Aegypter (V. 5.), der Wunderstab in Mosis Hand (V. 16.), der

Engel Gottes (V. 19.) und die Wolkensäule (V. 19. 20. 24.), welche

der Elohist erst nach Erbauung der Stiftshütte eintreten lässt. Dazu
kommen gewisse Uebertreibungen, die zu dem einfachen Elohisten

nicht recht passen (V. 7.. 10.) und die Steigerung des Wunderbaren
(V. 20. 24. 25. 27.). Die Sprache endlich erinnert überall an den

Jehovisten z. B. mV für aV V. 5., rw-n» V. 5. 11., V. 10. 15.,

und ßViy n» V. 13., ruhig, unlhälig sein und die

Endung V. 14., von der Wolkensüule V. 19. 24., rip» V. 24.,

B»?n V. 25., r'K'^jsV V. 27., V. 30., Knecht Jehovas von Moses
V. 31. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass, der Erzähler bei

seiner Ergänzung ältere Urkunden benutzte, welche sich auch sonst
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bei ihm zeigen und das grosse Ereigniss nicht übergangen haben

können. Aus einer derselben entlehnte er auch das Loblied, über

welches weiter unten.

4. Auf die hier erzählte Begebenheit wird im übrigen A. T.

häufig zurückgewiesen, um Jehovas Macht und Grösse zu lehren und

seine Wohlthalen an Israel in Erinnerung zu bringen. Besonders ge-

schieht dies in den Geschichtspsalmen und in den prophetischen An-

kündigungen der Heimkehr aus dem Exil. Diese Bückweisungen schlie-

ssen sich im Ganzen an die vorliegende Erzählung an, haben aber im

Einzelnen auch Eigenlhömliches. Pharao verfolgte mit Rossen, Reitern

und Wagen die Israeliten (15, 1. 4. 19. 21. Dl. 11, 4. Jos. 24, 6.

Jes. 43, 17.). Jehova setzte Finsterniss zwischen die Verfolger und
Verfolgten (Jos. 24, 7.), dann spaltete er die Zunge des Aegyptischen

Meeres (Jes. 11, 15.), schied das Schilfmeer zu Theilen (Ps. 136,

13.), trennte brechend das Meer (Ps. 74, 13.), spaltete es und stellte

die Wasser wie Haufen (Ps. 78, 13. Neh. 9, 11.); er liess die Was-

ser des Suph -Meeres versiegen (Jos. 2, 10. 4, 23.), verwandelte das

Meer in trocknes Land, wie die Wüste (Ps. 66, 6. 106, 9.), gab Weg
und Steig im Meere (Jes. 43, 16, 51, 10.). Dass er dies durch den

Wind bewirkte, sagt neben dem Elohisten ein aller Dichter aus (15,

8.). Ihm ist zugleich eigenthümlich, dass er das Zusammenstürzen

der 'Wassermassen ebenfalls durch den Wind geschehen lässt (15, 10.),

wovon die Erzählung nichts berichtet Wahrscheinlich veranlasste die

Erwähnung des Windes und der Wolken- u. Feuersäule die Vorstel-

lung, das Ereigniss habe unter einem Gewitter Statt gefunden. Jehova

erschien unter Donner, Blitz, Sturm und Regen, so dass die Wasser
zitterten und die Erde erbebte und wankte (Ps. 77, 17 f.), er fuhr

das Suph -Meer an und es wurde trocken (Ps. 106, 9.), das Meer
wich fliehend vor ihm (Ps. 114, 3, 5.). Diese Vorstellung ist der

Erzählung fremd. Jehova zog mit durch das Meer (Zach. 10, 11.),

wie auch der Jehovist 14, 20 f. erzählt Den Durchgangsort dachten '

sich Manche als tief, was indessen die Erzählung auch nicht angibt

Jehova machte die Tiefen des Meeres zu Weg (Jes. 51, 10.) und führte

die Seinigen aus dem Meere herauf (Jes. 63, 11.), ihre Verfolger aber

schleuderte er in die Tiefe hinab wie Steine und Blei (15, 5, 10.'

Neh. 9, 11.). Aus diesen Anführungen ersieht man, dass die alle

Sage vom Durchzuge durch das rollie Meer sich im Laufe der Zeit

weiter ausbildete und auf diese Weise manche Züge empfing, welche

sie anfänglich nicht gehabt halte.

Cap. 14, 2. Zu Etham dem zweiten Lagerorte nach dem Aus-

zuge (13, 20.) angelangt, erhalten die Israeliten den Befehl, dass «c
sich wenden und lagern vor Pi-Hachirolh zwischen Migdol und zwi-

schen dem Meer d. h. dass sie eine andere' als die bisherige Richtung

einschlagen und sich bei Pi-Hachirolh am Meere lagern. Nach Num.
33, 7. wendeten sie sich von Etham auf Pi-Bachiroth d. i. auf Hachi-

rolh zu, nach ihm hin und lagerten sich vor Migdol d. i. östlich von

Migdol, welches, wie der Gegensatz zum Meere lehrt, westwärts vom
Meere gelegen haben muss. Da die Hebräer von Norden nach Hachi-
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rotli kamen, so ist ihr Lager nördlich von Hachirolh anzunehmen.

(Jeher s. 5, 22. vor Baal-Zephon, ihm gegenüber, sollt ihr euch

lagern am Meere] an dem Orte des Westufers, welchem auf dem
Ostufer Baal- Zephon gerade gegenüberliegl. LXX

:

i^svavrlag BseX-

6eit(päv. ßaal-Zephon muss, da die Oerllichkeit durch die 3 Punkte

auf der Westseite: 1) Meer östlich vom Lager, 2) Hachirolh südlich

von ihm und 3) Migdol westlich von ihm hinlänglich bestimmt ist,

auf der Oslseile des Meeres gesucht wenien. Dies verlangt auch das

sonst entbehrliche und der semitische Name, welcher wahrschein-

lich Ort des Tgphon bedeutet, stimmt damit überein. Zu nsj, wofür
auch rtsa, vgl. die elohist. Stellen 26, 35. 40, 24. Num. 19, 4. Jos.

15, 7. 18, 17. Der Jehovist sagt dafür Gen. 25, 21. 30, 38.
'53 Vk ist dem Elohisten ganz besonders geläufig z. B. V. 15.

25, 2. Lev. 1, 2. 4, 2. 7, 23. 29. 12, 2. 23, 10. 24. 34. 25, 2.

27, 2. Num. 5, 6. 12. 6, 2. u. a. ; es kommt wohl auch sonst noch

vor, schwerlich aber in rein jehovistischen Stücken. — Hier eine Be-

merkung über den Zug von Raamses über Sukkolh und Elham nach
Hachirolh am Meer, wobei ich mich an Stickel in den Studd. u. Kritl. von

1850 S. 328 ff. anschliesse, welchem Kurtz Gesch. des A. B. H. S.

167 ff. gefolgt ist. „Die Küsten des rothen Meeres liefern den un-
trüglichen Beweis, dass in einer unbestimmbaren Periode das Höhenver-

bältniss des Wasserspiegels zu dem Continente in dem südlichen Theile

um beiläufig 15 Fuss, in dem nördlicben um 30—40 Fuss verschie-

den war.“ So Riippell Abyssinien I. S. 141 f. ln Uebereinslimmung

damit nehmen die zuverlässigsten Beobachter, wie Niebuhr Arabien

S. 403., Robinson Paläst. I. S. 79., Wellsted R. nach Arabien II. S.

41., Russegger Reisen 11. S. 350. u. A. an, dass der heroopolitanische

Meerbusen (der von Sues) früher weiter als jetzt nach Norden gereicht

und sich im Laufe der Zeit durch Sandanwehung verkürzt habe. Er
muss zur Zeit Mosis sogar viel weiter nach Norden gegangen sein.

Denn von Agerud, 4 Stunden nordwestlich von Sues, gingen die ost-

wärts ziehenden Israeliten mitten durch das Meer (Num. 33, 8.), wäh-
rend heule die von Kairo nach dem Sinai und Mekka gehenden Kara-

wanen auf demselben Wege kein Meer mehr treffen, sondern die äus-

serslen Spitzen des Busens zur Rechten haben (Niebuhr Reisebeschr.

I. S. 216 f. und Aral). S. 409.). Von da weiter nördlich beginnt das

grosse Belte der Bitterseen. Es erstreckt sich im Ganzen von Nor-

den nach Süden und wird durch eine 4000—5000 Meter lange Sand-

bank, die seilen über 1 Meter höher ist als das Wasser des Meer-

busens, von diesem letzteren getrennt; es ist 40—50 Fuss tiefer als

die Wasserhühe des Busens und nach deutlichen Zeichen einmal vom
Meer bedeckt gewesen (Du Bois Ayme in der Descr., Et. Mod. I. p.

188 ff. der Orig. Ausg.). Ehe es durch den bekannten Kanal mit dem
Nil in Verbindung kam und Nilwasser empfing, war sein Wasser bit-

ter (Slrabo 17. p. 804.). Kaum unterliegt es einem Zweifel, dass es

einst vom heroopolitanischen Busen mit umfasst wurde (Stickel a. a.

0. S. 369 ff.). Für diese Meinung darf man sich jedoch nicht darauf

berufen , dass die Alten Heroopolis in den innersten Winkel
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des arabischen Meerbusens setzen (Strabo 16. p. 767. und 17. p.

836. Plin. 6, 33) und die Schifle von da ausgehen lassen (Strabo 16.

p. 768.), gleichwohl aber diese Stadt sehr w’eit nördlich von Klysma

d. i. Kolsum beim heutigen Sucs setzen (Ptolem. 4, 5, 14. 54. Itinerar.

Anton, p. 170. ed. Wess.), nämlich etwa an die Stelle des heutigen Abu
Keischeib oderMukfar. Denn dieser Umstand erklärt sich anders (Lepsius

Chronol. d. Aegypler I. S. 346 ff.) und muss anders erklärt werden, weil*

zur Zeit des Strabo und Plinius der Busen schon längst nicht mehr so

weit nach Norden reichte. Nördlich'ist das Bette der Bitlerseen von den Kro-

kodilseen, dem heutigen Birket Temsah, durch einen Landstrich getrennt,

welcher höher als jener Strich südlich von den Bitterseen ist (fioöin-

son I. S. 81 f.) und als die Wasserscheide zwischen dem Gebiete

des Mittelmeeres und Nils und dem des arabischen Meerbusens er-

scheint {Slickei S. 365 ff.). Nur bis an ihn, nicht weiter nordwärts

kann der Meerbusen einst gereicht haben. Die Israeliten nun lagerten

bis zum Durchgänge durch das Meer dreimal. Mit dem ersten Marsche

gelangten sie von Baamses nach Sukkoth (12, 37. Num. 3, 33— 5.).

Der Zug ging also von der Gegend des heutigen Belbeis aus (s. 1, 11.)*

Aber in welcher Richtung? Gewiss nicht in südöstlicher nach der

Gegend von Sues. Denn auf diesem Wege gibt es kein Wasser und

Moses konnte auch nicht gleich anfangs die Absicht haben, sein Volk

durch den Meerbusen zu führen. Noch heute benutzen die Karava-

nen die Fürthen bei Sues zur Zeit der Ebbe nicht, weil sie es ge-

fährlich finden, sondern machen lieber den Umweg um das Nordende

des Busens (iVieöuAr Arab. S. 411. Robinson I. S. 95.). Moses konnte

seine Richtung nur nach der Landenge zwischen den Bitterseen und

Krokodilseen nehmen, um so das Nordende des Busens zu umziehen.

Vermulhlich wendete er sich von Raamses nordöstlich gegen den Land-

strich hin, welchen ein Wadi von Westen nach Osten, westlich Tu-

milal, östlich Seba Biar genannt, bis zu den Krokodilseen durchzieht,

weil er dort Wasser zu finden hoffen durfte {Du Bois Ayme 1. 1. fio-

binson 1. S. 422 f.). Auf der Südseite dieses Landstrichs muss Suk-

kolh (nach r'sc Hüllen vielleicht nur ein Hirtenlager) gelegen haben,

lässt sich aber nicht bestimmter nachweisen. Beim Zuge dahin wer-

den sich die Israeliten angeschlossen haben, welche in diesen Gegen-

den wohnten z. B. in der Landschaft von Pitliom, wo heute Abba-

sieh (s. 1, 11.). Wahrscheinlich haben einst auch die Mekka-Kara-

wanen von Belbeis und Abbasieh ihren Zug nicht nach Sues, sondern

um das Nordende der Bitterseen genommen {Du Bois Ayme 1. 1. p.

190. Devilliers in der Descr., Antt. Memm. II. cp. 24. p. 5.). Der

zweite Marsch führte die Israeliten nach Etham. Dieses lag am
Ende der Wusle t^l3, 20. Num. 33, 6.) und nach ihm war die Wüste

Elham benannt, in welcher die Israeliten nach dem Durchzuge

durch das Meer 3 Tage zogen, ohne Wasser zu finden (Num.

33, 8.). Dieselbe Wüste heisst aber auch die Wüsle Schur (15, 22.),

von welcher immer gesagt wird, sie habe vor Aegyplen gelegen (s.

Gen, 16, 7.). Siciier ist also Etham da zu suchen, wo Aegyplen und
die zu Arabien gehörende Wüsle Schur Zusammentreffen, mithin w’ohl
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an jenem Isthmus zwischen den Bilterseen und den Krokodilseeo.

Bis an ihn gelangt in ungewöhnlichen Fällen das hefruchtende Was*

ser des Qherschweminendcn Nil (Du Bois Ayme 1. 1. p. 164 f. Devil-

Hers 1. 1. p. 6 IT. u. Et. Mod. II. p. 773. Seetzen in r. Zach monall.

Curresp. v. Oct. 1812. S. 389.); was weiter östlich folgt, ist VVüsle.

Dort angekommen holTle Bloses durch den 3 Marsch ganz aus dem
Bereich der Sgypt. Macht zu gelangen. Damit stimmt sein an Pharao

gerichtetes Gesuch, man solle Israel einen Weg von 3 Tagemärschen

in die Wüste ziehen lassen (s. 3, IS.). Den Namen b^k geben die

LXX zu 13, 20. durch oder und zu Num. 33, 6. 7.

durch Bov^aVj wofür auch die Variante verrauthlich aus

BovBdfi entstanden, vorkommt. Man kann ihn mit Jabionski opuscc.

II. p. 157. und Förster epistolae ad J. I). Michaelis p. 31. durch

at-iom. d. i. Nichtmeeri i'nmeer erklären und dabei an das Nordende

des Meerbusens denken. Vielleicht aber deutet man ihn passender als

Bezeichnung der Landenge nach dem kopt. thom, welches Enge be*

deutet (^ChampoUion TEgypte 1. p. 172 1.) und spricht ihn sr» aus.

Das a wäre bloss prosthetisch und Bov^dfi erklärte sich durch den

ägypt. Artikel, wie neben rpa-'B Ez. 30, 17. Wurde dar-,

nach der Meerbusen bezeichnet, — und V. 27. könnte wohl darauf

anspielen — so erklärte sich leicht die Bezeichnung Wüste Etham
auf der Ostseile des Busens. W'ie dem auch sei, man sucht schick*

lieh das 2 Lager beim Nordende der Bilterseen, ungefähr in der Ge*

gend des späteren Serapium. Der Weg vom Vicus Judaeorum (s. 1,

11.) über Thou (Pithom) und Ilero (lleroopolis) nach Serapium be*

trug nach dem Iiin. Anton, p. 169 f. ed. VS^ess. 54 römische Meilen

d. i. beinahe 22 Stunden. Davon gehen aber eine Anzahl Stunden

ab, weil die Israeliten nicht über Thou und Ilero, sondern viel gra*

der ostwärts zogen. Stickel S. 385. rechnet von Belbeis bis zu je-

nem Isthmus 14 Stunden, also 2 gewöhnliche Tageinärsche. In Etham

erhallen die Israeliten die Weisung, nicht die bisherige Richtung des

Zuges beizubehallen, sondern eine andere einzuschlagen. Ohne Zw'ei*

fei gab es an dem wichtigen Durchgangsorle zwischen dem Meerbu-

sen und den Krokodilenseen gegen die östlichen Feinde ägyptische

Kriegeraufstellungen, welche die mit Gewalt fortziehenden (V. 8.),

also ohne Genehmigung des Königs entweichenden Israeliten nicht

über die Grenze Dessen. Jetzt blieb Bloses nichts übrig, als sich süd-

wärts zu wenden, um den Meerbusen da, wo er Untiefen hatte, also

zwischen den nachmaligen Bitterseeh und dem heutigen Busen, zu

durchschreiten und so aus Aegypten zu kommen. Er zog also auf

der Westseite des Busens südwärts. Die Aeusserung des Königs V.

3. passt dazu vorlrefflich. Nach dem 3 Marsche lagerten die Hebräer

bei Pi-Hachiroth. Der Name Uachiroth (pi ist der ägypt. Artikel)

hat sich, wie schon frühere Gelehrte z. B. Du Bois Ayme in der

Descr. Amt. Memm. I. p. 309 IT. angenommen haben , erhalten in

d. i. nach den Reisenden Adjrud, Agerud, Agirud, Adjeroute

und Hadji-Routh, einem Gastelle 4 Stunden nordwestlich von Sues,
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wo die aus Aegyplen nach Mekka und dem Sinai ziehenden Karawa«

nen noch jetzt Halt machen. Denn daseihsl gibt es Wasser; ebenso

in dem nahen Brunnen Emschasch, aus weichem die Besatzung des

Kastells ihr Trinkwasser bezieht. Man s. P. della falle Reissbeschr.

I. S. 113., Pococke Morgen!. I. S. 212 IT., Siehuhr Reiscbeschr. I. S.

21 6 f., PurckAordt Syrien S. 750. Rüppell Abyssinien 1. S. 135.

Robinson I. S. 72. Als Station der von Kairo nach Mekka gehenden

Karawanen kommt der Platz schon bei Edrisi p. Jaubert 1. p. 328 f.

vor. Von dem crwäiinten Serapium bis Clysmum d. i. Kolsum bei

Sucs gibt das Itiii. Anton, p. 170. als Entfernung 50 römische Meilen

an, wofür aber die Lesart 28 röm. Meilen d. i. 11 reichliche Stun-

den den Vorzug verdient. Denn mit ihr stimmen die Neueren besser

überein, z. B. Seelzen (s. Stickel S. 375 f.) und Robinson I. S. 88.

Der letztere bestimmt die Entfernung zwischen der Gegend von Abu
Keischeib (Hero, Ileroopolis) und der Spitze des heutigen Meerhusens

auf 35 engl. Meilen d. i. 17^2 Stunden. Rechnet man davon die

18 röm. Meilen (7 bis 8 Stunden) Entfernung zwischen Hero und
Serapium, sowie auch noch etwas für die Strecke zwischen Agerud

und Kolsum ab, so kommt auf den 3 Marsch nicht zu viel. Der Ort

Migdol muss etw-as nördlicher und westlicher als Hachiroth gelegen

haben. Wahrscheinlich ist zu denken an den Hügel und Pass

Monlala bei Burckhardl Syrien S. 765., Muntula bei Robinson J. S.

70 f. und Mänlele bei Russegger Reisen III. S. 18. zwei Stunden nord-

westlich von Agerud. Der Hügel war nach Robinson früher eine

sehr passende Warte für die rSuberischen Araber; auf der Spitze

desselben befinden sich viele Steinhaufen zum Andenken an die ver-

prospicilur. Zu Gen. 31, 49. drückt Saad. das Hebr. damiP

aus. Möglich dass in alter Zeit ein Thurm oder Castell dort stand

und der heutige Name nur eine üeberselzung von V-i'o ist. Im Aegypt.

lautet der letztere Name meschlol und soll nach Champollion l’Egypte

II. p. 69. ursprünglich ägyptisch sein. Von den beiden Orten Masch-

lul aber, welche arabische Schriftsteller in der Provinz Scharkijah

18 Meilen von Kairo kennen (Maraszid III. p. 103. Jakut Moscht, p.

397. de Sacy Abdallalif p. 617.), passt keines hierher. Von Baal-

Zephon auf der Ostseite des Busens scheinen in der patristischen Zeit

noch Spuren > vorhanden gewesen zu sein. Kosmas Indicopl. lässt

die Hebräer bei Klysma, welches eine kleine Strecke nördlich von

der Stelle des heutigen Sues gelegen hat (Robinson I. S. 76.) durch

das Meer gehen und sagt dann weiterhin: TcaQeXBovrcav zav * IßQKtj-

hrcov slg to nigav elg rov Xsyopsvov <Poa/txc3vof, yg^avro ßaSl^siv

elg Ti)v ^dg^]pov Sovg (Gollectio nova patrum ed. Montfaucon II. p. 194 f.)

und Antoninus Placentinus Iliner. 41., der vom Sinai nach Aegypten

zog, berichtet: hinc (näml. von Surandela = Gharendel = Elim)

übten Gewaltthaten. Der Name erklärt

loms edilus, specula und <JL/c locus, quo ascendilur, ex quo
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veninius ad locum, ubi filii Israel iranseuntes wäre rubrum caslra me*

tali el ibi simililer caslellum cum Xenodochio et in loco quo exieruul

de mari esl Oratorium Eliac. Et Iranseuntes venimus in locum, ubi

intraverunl in marc, ubi est Oratorium Moysis. ibi est civilas parva,

quae appellalur Clysma, ubi de India naves veniunl (Acta Sanclorum,

Tom. II. Mail p. XXill.). Meinen diese Erzübler nicht Ajun &lusa,

welches aber 2^2 Stunden südlicher liegt, so hätte sich noch zu

ihrer Zeit ein, vielleicht heiliger (s. 2, 15.) Pulmenwald und ein Ort

gegenüber von Clysma befunden. Der Weg von Raamses über Suk-

koth und Elham nach Hachirolh betrug 3 Tagemürsche, wurde aber

von den Hebräern nicht in drei Tagen zurückgelegt, worüber zu V.

4. — Uebrigens herrscht über die Richtung des Zuges grosse Mei-

nungsverschiedenheit. Nach V. Raumer Zug der Israeliten Leipzig

1837. zogen die Hebräer aus der Heliopolitanischen Gegend südwärts

über Rabylon (so Joseph, antt. 2, 15, 1.) d. i. Alt-Kairo, dann im

Süden der von Kairo nach Sues sich hinziehenden Bergreihen Dj.

Mokattam und Dj. Attaka von Westen nach Osten zum rothen Meere,

w'elches sie vom Wadi Tawarik (s. 13, 18.) aus, also ziemlich weit

unterhalb Sues durchschritten. Ebenso schon Sicard in Paulus Samm-
lung V. S. 210 (T. und Shaw Reisen S. 265 If. , nur, dass Jener

Raamses im heutigen Besatin südlich von Kairo sucht, dieser den Zug
von Babylon ausgehen lässt. Allein 1) ist Raamses nicht Heliopolis

(s. 1, 11.), 2) kann Moses nicht gleich anfangs beabsichtigt haben,

sein Volk durch das Meer zu führen, 3) erklärt sich dann das nn«

in Etham nicht genügend, 4) betrügt dieser Weg mehr als 3 Tage-

märsche und 5) war die Durchschreitung des Meeres von Tawarik

aus eine Unmöglichkeit, wie Robinson I. S. 90 ff. gezeigt hat. Die

meisten dieser Gründe treffen auch die Ansicht von Niebuhr Arabien

5. 407 ff., welcher die Hebräer ebenfalls aus der Heliopolitanischen

Gegend aufbrechen, aber nördlich von den erwähnten Bergreihen den

geraden Weg über Agerud (d. i. Etham) nach Sues und oberhalb

dieses Orts durch das Meer ziehen lässt, also an der Stelle, wo
nach arabischen Schriftstellern z. B. d. Maraszid II. p. 440., Jakul

Moscht, p. 356. und Abulfeda Aegyptus ed. J. D. Mich. p. 30. Pharao

untergegangen sein soll. Denselben Ausgangspunkt bei Heliopolis

nimmt ferner Tischendorf Reisen I. S. 174 ff. und in seiner Schrift

de Israelitarum per mare rubrum Iransitu Lips. 1847. an, lässt aber

die Hebräer an den beiden ersten Tagen nordoslwärts, am dritten

südoslwärts und dann südlich von Sues nahe beim Orte durch das

Meer ziehen. Mehr gegen die angeführten Ansichten bei Slivkcl S.

34811'., der auch auf den Wassermangel bei diesen Zügen hinweisl.

Andere suchen Raamses im allen Heroopolis
,

dem heutigen Abu
Keischeii) oder in der Nähe und lassen den Zug von dort aus ge*

schehen z. B. zuerst in südwestlicher Richtung über Heliopolis und
Weiterhin in östlicher südlich von Mokattam und Attaka (v. Lengerke

Ken. S. 430 ff.) oder in südöstlicher Richtung, so dass Etham in der

Gegend des heutigen Bir Sues 1 Stunde nordwestlich von Sues

{Hengstenberg Bücher Mose’s S. 48 ff.) oder auf dem Landstriche
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zwischen den BiUerseen und dem Meerbusen gelegen hätte und Israel

unterhalb Sues durch das Meer gegangen wäre (Robinson I. S. 87 IF.).

Warum aber wendete sich Moses mit dem 3 Marsche nach rechts

weiter hinein in das Land Aegypten, aus weichem er hinaus wollte?

warum umzog er, die jetzige Ausdehnung des Meerbusens für die

mosaisclie Zeit angenommen, diesen nicht im Norden, wie die Kara-

wanen heute thun? warum wählte er nicht lieber den ungefäljrliche-

ren Durchgang nördlich von Sues ^ Die Ansicht, Moses sei aus der

Gegend von Abu Keischeib zuerst 2 Lagerplätze nordöstlich gegangen,

indem er anfänglich die dort drohende Gefahr nicht ganz überblickt

habe, dann habe er seinen Entschluss geändert, sich südwärts ge-

wendet und oberhalb Sues das Meer durchschritten (Ewald Gesch.

Isr. 11. S. 52 (F.), empfiehlt sich ebenso wenig. Denn Moses kann

nicht eine so unüberlegte Richtung eingeschlagen haben. Weiteres

gegen diese Meinungen bei SUckel S. 353 IT. — V. 3. Israel soll sich

also auf der Westseite des Busens von Elhain nach Hachiroth wen-'
den. und sagen wird Pharao] nämlich, wenn er von dieser Wen-
dung Nachricht erhält. pKs on a-'saj] eig. beslürzt sind sie im Lande
d. h. verwirrt und ralhlos irren sie im Lande umher und wissen

nicht, wohin sie sich wenden sollen (Jo. 1, 18.), um zu entkommen.
orv'^y *iäd] eig. eingeschlossen hat sie die Wüste d. h. wie in

ein Gefängniss sind sie in die Wüste gerathen, die sie auf allen Sei-

ten umgibt und aus welcher sie nicht entkommen werden. An das

Wagslück einer Durchschreitung des Meerbusens denkt Pharao nicht

und hält daher die Hebräer für verloren. Zu “'sd mit hv vergl. Job.

12, 14. und aao mit V? Job. 16, 12. — V. 4. Der wahre Grund je-

ner Wendung hat sich frühzeitig aus der Ueberlieferung verloren

;

schon der Elohist wusste ihn nicht mehr. Er nahm an, Jehova habe

durch die Wendung Pharao zur Verfolgung reizen wollen, um ihn

zu verderben. Gelangte nämlich Israel nicht bald hinaus nach Ara-

bien , sondern kehrte es ein Stück um und blieb es noch länger iin

ägyptischen Lande, so fand sich der König zu dem Versuche gereizt,

es zu verfolgen und zurückzuholen. Dabei soll er untergehen. Dies

der Plan Jehova’s, der sich an Pharao verherrlichen und die Aegypler

zur Erkenntniss seiner Gottheit bringen will, und ich verstocke das

Herz Pharao's] 4, 21., so dass er nach allen Strafgerichten, auch

dem Sterben der Erstgeburt, Israel noch nicht aufgibt, sondern mit

Gewalt festhallen will, sie sollen erkennen, dass ich Jehova bin] wie
V; 18. 7, 5. 29, 46. beim Elohisten. und sie Ihaten also] wendeten
sich von Elliam nach Hachiroth. Zu vgl. die elohislischen Stel-

len V. 17. 18. Lev. 10, 3., ausser welchen es im Penlaieuch nicht

. vorkommt Nach dem Verf. also setzte Pharao erst nach
,

als die

Hebräer von Ethain nach Hachiroth zogen oder gezogen waren, bolle

dieselben aber gleichwohl noch ein, er, den man sich doch von

Memphis ausgezogen denkt. Der Verfasser muss angenommen haben,

dass die Hebräer einige Tage in Hachiroth
, wie auch auf den vor-

hergehenden Stationen gelagert haben, damit die Vereinzelten und
Nachzügler sich anschliessen könnten. Er lässt Moses in Sukkoth

Hdb. z. A. T. Xri. ' - 10
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auch gewisse Gesetze geben (12, 43. 13, 1.) und setzt einigen

Aufenthalt daselbst voraus. Betrug also der Weg auch nur 3 Tage-

indrsche ,
so legten ihn doch die Hehraer nicht in 3 Tagen zurück.

Nimmt man aber dennoch das Letztere an, so muss man Pharao von

einem Etham näheren Orte uusrücken lassen
,

etwa von Heroopolis,

wohin er sich wegen der im eigentlichen Aegypten herrschenden

Pest (s. 12,29.) begeben haben konnte. Diese Stadl war bedeutend,

da sie dem Meerbusen und einen) Nomos den Namen gab (Plin. H. N.

.5, 9.); sie ist auch alt. In Abu Keischeib gibt es ansehnliche alt-

ägyptische Baureste mit einem merkwürdigen Denkmale (Devüliers

in der Descr. ,
Anll. Memm. 11, 24. p. 6f.), welches die Götter Ra

und Tum und zwischen ihnen den König Ramses Miamun darslellt

{Ijipsius Chronologie 1. S. 349.). Der Ort braucht jedoch nicht erst

von diesem Könige, der auch in andern nicht von ihm gegründeten

Orlen z. ß. lleliopolis Denkmäler halte (Ammian. Marc. 17, 4.), an-

gelegt worden zu sein. Von Heroopolis bis Hachiroth war die Ent-

fernung weniger als 17 Stunden (s. V. 2.) und also der Weg von

W'agen und Keilern am 3 Tage wohl zuröckzulegen. Dabei müsste

freilich vorausgesetzt werden, dass Pharao bereits in der Nacht vom

2 zum 3 Tage Nachricht von der bevorstehenden Wendung der

Hebräer nach Hachiroth erhalten habe. So ist zu urtheilen über die

Ansicht des Erzählers. Sieht man von ihr ab, so hat man anzuneh-

men, dass der König gleich nach der ersten Kunde vom Abzüge der

Hebräer zur Verfolgung ausrückte. — V. 5. Als Israel von Etham

sich nach Hachiroth gewendet halte, wurde dem Könige angezeigt,

dass die Hebräer geflohen wären d. i. sich auf die Flucht begeben

hätten (Gen. 31, 22.), also nicht wie religiöse Wallfahrer einherzö-

gen, sondern als solche, die mit allen Habseligkeiten in Eile entwichen

und davonzögen, und es kehrle sich um das Herz Pharao's und

seiner Knechte gegen das Volk] ihr Sinn gegen Israel verwandelte

sich (Hos. 11, 8.), so dass sie die ertheille Genehmigung bereuten

und rückgängig zu machen beschlossen. Sie erkennen jetzt, dass ihre

Entlassung nicht eine solche zu einer Festfahrt bleibt, sondern eine

solche aus dem Dienstverhältniss, eine gänzliche Freilassung wird

und tadeln sich über ihre Nachgiebigkeit. So konnte nur der Jeho-

vist erzählen (12, 31 ff.), den zugleich die Sprache verräth z. ß. aa?

und PKT-r:«, auch oJn von Israel (7, 14. 8, 4. 25. 28. 9, 7. 11,

3. 8. 12, 27. 33 ff. 13, 3. 17 f.), wofür der Elohist bisher immer
"aa gebraucht hat. — V. 6. 7. Pharao lässt seine W'agen an-

spannen und nimmt mit sich sein Volk d. i. sein Kriegsvolk, seine

Mannschaft (Num. 21, 23. 33. Dt. 2, 32. 3, 1.), auch 600 auserle-

sene Wagen und alle w'eiteren Wagen Aegyptens, welche er sämmt-
lich mit Dreimännem d. i. Wagenkämpfern besetzt. Auf den

assyrischen Kriegswagen erscheinen 1 und 2, doch auch 3 Personen

(Layard Ninive Fig. 19. 51.); bei den Hebräern scheint 3 die ge-

wöhnliche Zahl gewesen zu sein. Das lässt der Name schliessen.

Er findet sich erst seit der davidisch-salomonischen Zeit (15, 4. 2

Sam. 23, 8. 1 Reg. 9, 22.), wo die Sache bei den Hebräern in den
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Gang kam. Demnach erzählt hier nicht der Elohisl, der auch Reiter

mitziehen lässt (V. 9.) und den übertreibenden Ausdruck alle Wagen
Aegyptens kaum gebraucht haben würde. Der Jehovist nahm an,

Pharao sei nur mit Wagen nachgesetzt (V. 25.) und erklärte sich

damit den Untergang sämrallicher Aegypler leichter, indem Reiter sich

leichter als in Verwirrung gerathene Wagen retten konnten. — V. 8.

Pharao wird von Jehova verstockt und setzt den Kindern Israel nach.

Sil •'331] eig. während die Kinder Israel ausziehend waren
d. i. indem sie den Auszug aus Aegypten unternahmen mit hoher Hand
d. i. nach freier Willkühr, mit Gewalt und Eigenmacht, vor den Au-

gen aller Aegypter (Num. 33, 3.). Zum Vav caus. vgl. Gen. 20, 3.

22, 12. Jes. 3, 7. Die hohe Hand ist die erhabene und Kraft und
Gewalt beweisende (Jes. 26, 11. Job. 38, 15.), im Gegensatz zur

schlalT herabhängenden des Verzagten und Kraftlosen (Jes. 13, 7.

Job. 4, 3.). Der Ausdruck steht Num. 15, 30. vom vorsätzlichen

Sünder, der willkürlich sich vergeht, im Gegensatz zum unvorsälzli-

chen Sünder, der unwillkürlich in eine Verschuldung geräth. Er
beurkundet wie Gen. 41, 46. den Elohislen, welcher

von einer Genehmigung des Königs nichts weiss, sondern die Hebräer

ohne eine solche fortziehen lässt (s. 6, 11.). Die Stelle setzt V. 4.

fort. Der Jehovist ist darüber schon hinaus, indem er bereits V. 5

—

7. die Sinnesänderung und Thaten der Verstockung berichtet hat. —
V. 9. Die Aegypter holen die Hebräer ein, welche am Meere bei

Pi-Hachirolh lagern; sie langen nach V. 21 am Abende an, greifen

aber, vom Zuge ermattet, nicht sofort an, zumal die gelagerten Heb-

räer den Morgen erwarten zu wollen scheinen. Pharao’s Macht be-

steht in B’'Dio Wagenpferden und a*'»“;!» Reitpferdeny die auch sonst

z. B. 1 Reg. 5, 6. Ez. 27, 14. so unterschieden werden. Unter

könnte man, wie 2 Reg. 6, 14. das Fiissvolk verstehen, wäre solches

iiei diesem nacheilenden Zuge vorauszusetzen und sonst erwähnU
Das alle Lied 15, 1. 4. 19. 21. und Andre z. B. Jos. 24, 6. nennen

aber auch nur Wagen und Reiter. Demnach bezeichnet iVn die zu

den Wagen und Rossen gehörende Mannschaft, die Wagenkärapfer

lind Reiter. Aus beiderlei Kriegern bestand nach dem Elohislen V.

17. 18. 23. 26. 28. das Heer des Königs. Wagen und Reiter hatten

die Aegypler seit uralten Zeilen (Diod. Sic. 1, 54.) ;
sie werden auch

sonst bei ihnen hervorgehoben z. B. Jes. 31, 1. 36, 9. — V. 10.

Wie die Hebräer die Verfolger herannahen sehen, ergreift sie Schrecken

und Angst und sie schreien zu Jehova, der helfen soll. 3*'*ipn] wie

Gen. 12, 11. siehe Aegypten zog hinter ihnen her] ein übertreiben-

der Ausdruck wie V. 7. — V. 11. Zugleich tadeln sie Moses, die

Ursache des Unheils. •'^aön] eig. ob aus Mangel y
dass nicht in

Aegypten Gräber waren
y du uns hinweggenommen hast d. h. als ob

es in Aegypten keine Gräber für uns gegeben hätte, hast du uns in die

Wüste geführt, um uns hier dem Tode und Grabe zu überliefern. Sie

geben sich verloren. Zu ’j*'« vgl. 2 Reg. 1, 3. 6. 16. — V. 12.

Sie wollen auch schon in Aegypten Moses mit seinem Befreiungsplane

abgewiesen haben, indem es besser wäre, dem Könige zu dienen,

10
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als in (1er Wüste zu sterben. Im ünmuthe behaupten sie mehr, als

vorgekonimen ist. Sie batten den Plan mit Beifall aufgenommen (4,

31.) oder doch wenigstens bloss anfangs nicht auf Moses gehört

(6, 9.) und nach der Steigerung des Druckes sich beklagt (5, 21.).

— V. 13. 14. Moses spricht ihnen Muth ein. ia:f'rrf] eig. stehet

und sehet d. i. haltet Stand, ohne zu fliehen und euch zu zerstreuen,

und ihr werdet Jehova’s Hülfe zu sehen bekommen. So muss

hier wohl genommen werden ;
vom Bestehen kommt cs oft vor Dl.

7, 24. 11, 25. 2 Sam. 21, 5. Moses fügt noch hinzu, wie sie die

Aegypter heule noch sahen, würden sie dieselben niemals Wiederse-

hen, näml. als nahe Verfolger und schreckliche Dränger; Jehova

werde- für sie streiten, während sie sich ruhig, unlhätig verhallen

wurden. für wie 10, 6. Jes. 54, 9. Jer. 33, 22. w'"'r:r]

wie Gen. 34, 5. Schilderungen solcher Klagen des stets unzufriede-

nen und verzagten Volkes liebt besonders der Jehovist 15, 24. 16,

3lf. 17, 2 IT. Num. 11. 20. 21. Ihn macht V. 10— 14. auch der

Ausdruck kenntlich. — V. 15. 16. Moses hat nach den Klagen des

Volks ebenfalls zu Jehovah geschrieen, erhält aber die Weisung, slall

dessen lieber das gelagerte Volk aufbrechen zu lassen
,

sowie die

Hand über das Meer uuszuslrccken und es zu tbeilen, so dass es

von Israel durchschritten werden kann. Jehova will nämlich dieser

Handerhebung die Folge geben, dass er einen Oslwind sendet und

die Theilung bewirkt. "aa Vk wie V. 1. Nach dieser For-

mel erscheint die Stelle als clohislisch. Da aber sonst nur der Jeho-

vist braucht und den Wunderslab dem Moses gibt (s. 4, 20.),

so müssen p»an n» und “ta’s Pn nebst der folgenden copula

von seiner überarbeitenden Hand lierrühren. Die elohislischen Stellen

V. 21. 26. 27. haben auch nichts vom Stabe des Moses. — V. 17.

18. Jehova will Pharao noch weiter verstecken, so dass er denselben

bis in das Meer hinein folgen wird; er thul dies zu seiner Verherr-

lichung (s. V. 4.). ^3»i] erinnert an die elohislischen Stellen 9,

9. Gen. 6, 17. vc^zai las^a] in V. 17. sind Apposition zu ^Vn-Vs,

w'elches aus Wagen und Rossen, Wagenkampfern und Reitern bestand

u. V. 18. als Pharao’s Wagen und Reiter bezeichnet w’ird. — V. 19.

Ehe Moses den Befehl V. 16. ausführt, bricht nach dem Jehovisten

die vor Israel einherziehende Gollheil auf und gehl hinter dasselbe;

ebenso die Wolkcnsäule (s. 13,' 21 f.), in welcher jene ihren Platz

nimmt. *7«^»] s. 3, 2. 13, 20 IT. — V. 20. Die Säule erhält also

zwischen den Verfolgten und Verfolgern ihre Stellung und bildet zw’i-

schen beiden Lagern eine Art Scheidew'and, so dass die ganze Nacht

hindurch beide einander nicht nahen. Jehova hält die Aegypter von

den Hebräern ab. Für das unerklärliche ist zu lesen

und zu übersetzen: und es geschah, was die Wolke anlangl, so hat

sie Finslerniss gemacht und sie erhellete die ?iacht d. h', sie halle

eine finstere und eine lichte Seite und kehrte jene den Aegyplern,

diese den Hebräern zu. So schon Onk. Symm. Jonalh. u. auch W'obl

Syr., welchen die Neueren folgen. Nach Jos. 24, 7. setzte Jehova

Finslerniss zwischen die Aegypter und Hebräer. Unser Verf. nahm
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an, dass die Hebräer beim Durclizuge sahen, die Aegypler aber dieses

Forlziehen anfangs nicht bemerkten, sondern erst später gewahr wur-

den. — V. 21. 22. Moses vollzieht den Befehl V. 16. und Jehova

Hess gehen das Meer durch einen starken Oslwind die ganze Nacht]

er liess von Osten her einen Wind wehen, welcher das Wasser hin-

wegtrieb und die ganze Nacht hindurch weghielt, so dass das Meer

eine Trockenheit d. i. das Meereshelte in der vom Wind getrof-

fenen Gegend wasserlos war (s. Gen. 8, 13.). Das Verbum
bedeutet dahin ziehen lassen Job. 12, 17. 19., dahin fliessen lassen

Ez. 32, 14., vergehen lassen Ps. 125, 5. und gespalten wurden
die IFasser] d. h. theils nordwärts Iheils südwärts getrieben, so dass

in der Mille das Meeresbeile sichtbar wurde. Wie breit der Verf.

die trocken gelegte Stelle angenommen habe, deutet er nicht an;

seine Worte stehen der Annahme nicht entgegen
,

dass er sic sich

ziemlich breit, nicht als enge Wassergasse vorgeslellt habe. Zu bei-

den Seilen des Durchgangs dachte er sich das Wasser durch den

Wind aufgestaut und während der Nacht hochgehallen, so dass es

den durchziehenden Hebräern zur rechten und zur linken Seite >vie

eine Mauer war. eig. in die Mitte des Meeres d. i. zwi-

schen die aufgeslaute nördliche und südliche Wassermasse. Die An-

gabe vom Winde passt gut in die Zeit des Auszugs und zum Meer-

busen von Sues. Der Oslwind ist in Aegypten seilen und zeigt sich

immer nur um die Zeit der Frühlingsnachlgleiche (Sonnini Reisen I.

S. 290.). Im April und Anfang des Mai bläst bei diesem Meerbusen

der Südostwind öfters heftig, gewöhnlich jedesmal drei mal 24 Stun-

den lang und zwar dann unter Reaction eines noch weit heftigeren

Nordweslwindes, der jedoch nicht lange anzuhallen ptlegl (Rüppell

Nubien S. 184.). Nach Tischendorf Reise 1. S. 183. ist es der Nord-

oslwind
,

welcher noch heule die Ebbe verstärkt. Auch das Umge-

kehrte kommt vor. Wenn ein starker Nordwestwind die Flulhen

nach Süden treibt, kann man den Busen durchziehen, springt aber

der Wind nach Südosl um, so treibt er das Wasser nordwärts, wel-

ches dann 6—9 Fuss steigt (v. Schuherl Reise .II. S. 269. Döbel

Wanderungen II. S. 12.). So auch Wellsied Arabien II. S. 41 f.,

welcher zugleich bemerkt, im arab. Meerbusen sei das Steigen und

Fallen des Wassers nirgends so vom Winde abhängig wie bei Sues.

— V. 23. Die Aegypter folgen nach, alle Rosse Pharao*s] das ganze

Wagen- und Reilerheer des Königs , wie die Apposition erklärt. —
V. 24. Jeliova schreitet zum Verderben, in der Wache des Morgens]

zur Zeit der Morgenwache, also in der letzten der 3 Nachtwachen,

in welche die allen Hebräer die Nacht eintheillen. Sie scheint etwa

von 2 Uhr bis Sonnenaufgang gedauert zu haben Winer RWB. u.

Nachtwache. Früher konnte der Verf. den Untergang der Aegypler

nicht anselzcn, weil nach V. 21. die Wasser die ganze Nacht aus-

einander gehalten wurden, und Ji'hova bog zum Lager der Aegypler

hiu] in und mit der Wolken- und Feuersäule neigte er sich von oben

herab gegen das nachrückende Aegypterheer und liess, wie das hier

milgenannte Feuer lehrt, einen furchtbaren Feuerglanz gegen die
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Aegypler hin erscheinen; er setzte sie dadurch in Schrecken, Be-

stürzung und Verwirrung. Auch Israel zitterte und bebte zurück,

wenn er ihm erschien (19, 16. 20, 18.). Spätere wie Ps. 77, 18 f.

Joseph, antt. 2, 16, 3. dachten zugleich an ein Gewitter, wovon aber

die Erzähler nichts sagen, eig. Lager, aber auch Zug, Heer

wie Gen. 32, 8 (T. 33, 8. 50 ,
9. heim Jehovisten. Der Elohist hat

dafür V. 4. 9. 17. 28. — V. 25. Und er Hess weichen das Rad
seiner Wagen] Jehova liess die Räder der ägyptischen Kriegswagen

von ihren Achsen abgehen, so dass die Wagen geschleift wurden. Die

Kriegswagen der Allen waren zweiräderig. Die vom Samaril. darge-

botenc und von den LXX ausgedrückte Lesart und er fesselie,

band gibt keine klare Vorstellung, und er führte ihn in Schwierig-

keit] brachte den Aegypler, das Aegyplervolk in eine Lage, wo sein

Ziehen erschwert und schwerfällig wurde und stockte, während es

vorher in Leichtigkeit und Raschheit geschah. Daher entschlossen

sich die Aegypler, von Israel abzulassen und zu fliehen, indem sie

erkannten, dass der israelitische Gott wider sie streite. Der Verfasser

meint eine Flucht unter Zurücklassung der Wagen, also zu Fusse.—
V. 26. Die* Wasser sollen zurückkehren über Aeggplen d. i. über das

Aegyplervolk, nämlich seine Wagen und Reiter; eine Apposition w'ie

V. 17. — V. 27. Das Meer kehrte zurück zu seiner Üestän-

digkeil d. h. es nahm wieder den Stand ein
,

w'elchen es beständig

hat und auch bis zu dem hier erzählten Ereignisse halte, wurde wie-

der, wie es sonst immer ist. Nach 15, 10. geschah dies ebenfalls

durch den Wind, zum Wenden des Morgens] gegen die Zeit, wo der

Morgen sich herzuwendet, herannaht (Gen. 24, 63.), also gegen das

Ende der letzten Nachtwache V. 24. und die Aegypler flohen ihm ent-

gegen] wendeten sich nordweslwärts und südwestwärls, wo ihnen aber

die von Norden und Süden herandringenden Wassermassen entgegen-

kamen. Den geraden Weg zurück schlugen sie nicht ein
,

weil er

mit Wagen und Rossen in Verwirrung bedeckt war. und Jehova
schüttelte die Aegypler in die Mitte des Meeres] er warf sie ausein-

ander und stiess sie dahin, dass sie zerstreut in die zusammenstür-

zenden Wassermassen geriethen. Nur bis woran sich V. 28.

29. anschliessen, ist die Stelle elohislisch. — V. 28. 29. Die zu-

rückkehrenden Wasser bedecken die Wagen und die Reiter des gan-
zen Heeres Pharao'

s

d. i. die Wagen und Reiter, welche das ägyp-
tische Heer ausmachen, aus welchen dieses besteht. — V. 30. Die

glücklich hindurch gelangten Hebräer sahen den Aegypler, wie er lodl

am östlichen Ufer des Meeres lag und überzeugten sich durch die ange-

schwemmten Leichname, dass die Verfolger sich nicht auf das west-

liche Ufer gerettet hatten. — V. 31. Die an den Aegyptern vollbrachte

Grossthal Jehova’s flösslc ihnen Vertrauen auf ihren Gott und dessen

Knecht Moses ein. Zu Hand, Macht, hier im Sinn von Machtbe-
weis, Handlung, Thal vgl. Ps. 78, 42. Job. 27, 11. Knecht Jeho-

va's] heisst Moses nur in den nichlelohistischen Stucken Num. 12,

7f. Dt.' 34, 5. Jos. 1, If. 7, 13. 15. 8, 31. 33. u. ö.

Cap. 15, 1— 18. Loblied auf Jehova, welcher die Aegypler in
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das Meer warf und Israel nach dem heiligen Lande führte, wo er

selbst inmitten seines Volkes Wohnung nahm, um ewig der König

desselben zu sein. Das Gedicht handelt haupts9chlich vom Unter-

gänge der Aegypter im rothen Meer, beschränkt sich aber nicht auf

dieses Ereigniss
,

sondern feiert auch die folgenden Thaten Jehova’s

für Israel und hat überhaupt die göttlichen Wunder in den Zeiten

des Moses und Josua zum Gegenstände. Es beginnt mit dem Unter-

gang der Aegypter, durch welches Ereigniss Israel für immer von

der Gewalt Aegyptens losgerissen und von Jehova zum Eigenthum er-

worben wurde, und schliesst mit der Bereitung einer Wohnung für

Jehova als Israels König im heiligen Lande, umfasst mithin die Zeit,

wo Israel Gottes Volk wurde und in* Gottes Lande Wohnsitze erhielt.

Mit ihm gehen manche Psalmen, welche aber bald mehr, bald weni-

ger umfassen, parallel z, B. Ps. 78. 105. 106. 114. 77, 12— 21.

ln den Sachen trilft es theils mit dem Elohisten zusammen z. B.

liihsichtlieh der Wagen und Beiter Pharao’s (V. 1. 4. 19. 21.) und

des Windes, welcher das Meer trocken legte (V. 8.), theils mit dem
Jehovisten, z. B. hinsichtlich des Schreckens der Völker beim Ileran-

nuhen Israels (V. 14— 16.) und der wunderbaren Durchschreitung des

Jordans (V. 16.), hat aber auch Eigenthümliches, indem es das Zu-

sammenstürzen der Wasser durch den Wind erklärt (V. 10.) und die

Aegypter in die Tiefen des Meeres gerathen lässt (V. 5. 10.). Es

zerfällt in 3 Absätze, von denen jeder mit einer lobpreisenden Aner-

kennung Jehova’s, nämlich als des erhabenen Kriegshelden (V. 1—3.),

als des höchsten Gottes (V. 4— 11.) und als des Königs Israels für

ewig (V. 12— 18.) schliesst und zeichnet sich durch dichterische Be-

geisterung und Haltung sowie durch Eigenthürolichkeiten in der Dar-

stellung und Sprache aus. ln ihm findet sich Manches, was im A. T.

nicht weiter vorkommt oder doch sehr selten ist und in anderen

Büchern meist als spätere Nachahmung erscheint. Dahin gehören die

Vergleichungen V. 5. 10. 16., die Bezeichnungen »"s V. 3.

und «v'a V. 11. von Jehova, »-p V. 13. und

V. 17. von Kanaan, die Wörter V. 8. und für V. 6. und

die Bedeutungen sich erhaben zeigen V. 1., loben V. 2.,

herrlich ausgeslatlet V. 6., verderben V. 7., »•'‘iw zu

Grunde richten V. 9. ,
wirbeln V. 10. Das collective a« V. 2. ist

ebenfalls sehr selten. Statt des Suff, an, welches sich nur V. 16.

findet, braucht der Verf. neunmal die dichterische Form "'a V. 5. 7.

9. 10. 11. 15. 17. — Von Moses oder einem Zeitgenossen desselben

kann das Lied nicht herrühren. Denn a) verfolgt es V. 16. 17. die

göttlichen Wunder in der Geschichte Israels bis über die mosaische

Zeit hinaus und h) weicht es hinsichtlich der Trockenlegung des

Meeres (V. 8.), des Unterganges der Aegypter (s. V. 1.) und der

Durchschreitung des Jordans (V. 16.) vom Tliatsächlichen ab, wie

man es bei einem mit den Ereignissen gleichzeitigen Dichter nicht

annehmen darf. Nach V. 17. kann es nicht vor der davidisch -salo-

monischen Zeit entstanden sein, wofür man sich auch auf V. 4.

berufen kann; es gehört aber nach seiner Eigenlhümlichkeit gewiss
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einer allen Zeit an. Vom Elohislen ist es, wie schon die Enlslehungs-

zeil lehrt, weder verfasst noch eingeschaltet. Diesem Erzuliler sind

überliaupl dichterische Beigaben fremd. Nur der Jehovisl kann es

eingewebl haben. Es steht aber, da es nicht allein auf den Unter-

gang der Aegypler im rolhen Meere gedichtet ist, an unpassender

Stelle. Ob es indessen diesen unangemessenen Platz schon in einer

rdleren Urkunde halle oder erst vom Jehovislen erhallen hat, lasst

sich nicht bestimmen. — Besondere Hilfsmittel: G. J. Lette obser-

valiones philologico - criticae in auguslissima Dehorae et Musis canlica.

hugd. Bat. 1748. — C. J. Hulh canticum Mosis triumphale Ex. 15.
,

Erl. 1758.— H ”. Green kril. und exeg. Commenlar über einige poe-

tische Stücke des A. T. Giessen 17S4. — K. W. Jusli Nalionalgc-

sange der IlebrScr I. S. 1—55. — Er. Rundquisl Curae philolog.

cxcgel. in canticum Mosis Ex. 15. Upsal. 1834. — V. 1. Die Angabe,

damals hätten Moses und <lie Kinder Israel diesen Gesang dem Jehova

gesungen, rührt vermulhiich vom Jehovislen her, welcher das Lied

dem Moses beilegte und es sehr unwahrscheinlich vom ganzen Israel

gleich nach dem Durchgänge angeslimmt sein lasst. Ueber das Ful.

bei TS s. Ges. §. 125. 4. a. Ew. §. 136. b. — V, 1, b — 3. All-

gemeine Lobpreisung Jehova’s, des Erhabenen und Herrlichen, des

Kriegshelden, welcher die Aegypler in das Meer geworfen und Israel

gerettet hat. singen will ich dem Jehova, denn hoch erhob er sicA|

i)csingcn will ich ihn
,
da er sich als den Hohen und Erhabenen er-

wiesen, seine Grösse und Hoheit gezeigt hat. So sang auch Mirjam

an der Spitze der Weiber V. 21. das Ross und seinen Reiter warf
er in's Meer] liess die Aegypler im Meer versinken. Das Werfen
deutet auf das Gewaltige und Unwiderstehliche der göttlichen Thal;

wie von mächtiger Hand geschleudert gerielhen sie in die Tiefe. Da
die Sage immer einfach von einem Untergänge im Meere, welches

lief ist, redete, so dachte sich der Verf. den Durchgangsorl lief und
lässt die Aegypler in das Meer versenkt (V. 4.) und von der Erde

verschlungen werden (V. 11.) sowie hinahsleigen in die Tiefen de.s

Meeres wie Stein und Blei (V. 5. 10.). Dieselbe Vorstellung Jes. 51, 10.

63, II. Neh. 9, 11., auf welche die Erzählung Cap. 14. jedoch nicht

gerade hinführl. Die Keiler hat der Verfasser mit dem Elohislen

gemein (s. 14, 9.). — V. 2. Meine Herrlichkeit und Gesang ist Je-

hova und er ward mir zur Rettung^ er ist mein Herrlicher und (ie-

genslaml meiner Lieder, da er mir Hilfe und Kettung gewahrt hat.

Die Stelle ist wiederholt Jes. 12, 2. Ps. 118, 14. Zu Stärke,

Macht, dann Grösse, Herrlichkeit, welche auf jener beruht, vgl. Ps.

8, 2. lüG, (). und zum Vav consec. bei Sätzen des Grundes Gen.

35, 14. 2(), 12. dieser ist mein Gott und ich lobe ihn] ein Solcher,

ein so hohes herrliches hilfreiches Wesen ist Jehova, weshalb ich

ihn verheiTlichc. ini3Kj Ful. Hiph. von nja = rtxs, Pil. an-
ständig, anmuthig, schön sein, in Hi])h. loben, verherrlichen. LXX:
öo^a^BLv

,

Viilg. glorilicare. der Gott meiner Väter und ich erhebe

ihn] so ist mein väterlicher Gott, den ich als den Hohen preise.

Zu dem collect, ax vgl. 3, 6. — V. 3. Jejiova ist ein Kriegsmann]
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Einer, welcher Krieg versteht und zu kriegen weiss, indem er die

Feinde im Augenblick gänzlich vernichtet. Der Ausdruck steht als

Ehrenbezeichnung vom Menschen Jos. 17, 1. 2 Sam. 17, 8., hier von

Gott, der sonst rtörrV» *i'iaa Kriegsheld heisst Ps. 24, 8. Jehova sein

xVawe] er heisst der wahrhaftige Gott, der alles Göttliche in sich ver-

einigt (s. 3, 14.). Mit dieser allgemeinen Anerkennung schliesst

angemessen der erste Absatz; ähnlich die beiden andern V. 11. 18.— V. 4— 11. Nähere Schilderung der im ersten Absätze kurz an-

gegebenen göttlichen Grossthat, welche Kunde davon gibt, wie über-

haupt Jehova mit seinen Widersachern verfährt, die Wagen Pharao's

und seine Macht warf er in's Meer] die Kriegswagen nebst der

Mannschaft (14, 9.) versenkte er in’s Meer, und die Auswahl seiner

Dreimänner wurde in's Suph-Meer gesenkt] seine auserlesenen vor-

züglichen (Jes. 22, 7.) Wagenkämpfer wurden in die Tiefe des Mee-

res gestossen. wV®] s. 14, 7. d*'] s. 13, 18. — V. 5. Flu-

then bedeckten sie, sie stiegen wie Stein in die Tiefen hinab] von

der göttlichen Kraft geworfen sanken sie schnell und weit wie unter-

sinkende Steine in die Tiefe, wo die wogenden Fluthen über ihnen

gehen und sie bedecken. defect. Schreibung für

worüber Gesen. §. 74. Anm. 11. Ew. §. 115. d. Das Suff, »i’s für ’i»

kommt nur hier vor. Man kann aber auch wie Ps. 140, 10.

die Punktatoren, lesen: mit Fluthen bedeckte er sie nämlich Jehova

die Aegypter. LXX: Tcovra ixakvtfjev avrovg. Zu nes mit 2 Accuss.

vgl. Ps. 104, 6. Ez. 16, 10. Uebrigens steht das Fut. hier und V.

12. 14— 17. als Präsens zur lebhaften Vergegenwärtigung des Ge-

schehenen. Ges. §. 125, 4. c. Ew. §. 136. b. rrVisö] s. V. 10. —
V. 6. Deine Rechte, Jehova, verherrlicht durch Kraft, deine Rechte,

Jehova ,
zerschlägt den Feind] d. h. dein Arm mit Stärke herrlich

gerüstet und dadurch ein herrlicher Arm zerschmettert die Wider-

sacher. Jehova ist gedacht als Held, welcher mit gewaltigem Arm
den Gegner zu Boden schlägt und zermalmt. Die Stelle geht wie

auch V. 7. auf Gottes Macht überhaupt, wiefern sie die Widersacher

verderblich trifft, nicht auf die Aegypter im Besonderen. Das Jod

in *'*'1X3 wie Gen. 31, 39. 49, 11. Man könnte es als Femin.-En-

dung für = vgl. Jes. 59, 5. nehmen, gäbe es noch wei-

tere Beispiele. ')'»;:] meist. Femin., doch auch Masc. Prov. 27, 16.,

hier beide.s. erweichte Form für wie noch Jud. 10, 8. —
V. 7. Und durch die Fülle deiner Hoheit zerstörest du deine Wider-

sacher] durch deine vollkommene Grösse verderbst du die, welche

dir widerstreben, sich entgegenstellen. Dies thaten auch die Aegyp-

ler, indem sie der Befreiung Israels und somit Jehova selbst ent-

gegenlralcn. Dichterisch ist die göttliche Hoheit und Majestät statt

der Macht genannt, auf welche jene sich gründet. Zu eig.

Aufstehende d. i. feindlich Auflretcnde, Widersacher vgl. 32, 25. Dt.

33, 11. und zu o*2n eig. emreessew vom Verderben überhaupt Ps. 28, 5.

Jer. 42, 10. du entlässest deine Gluth, sie verzehrt sie wie Stoppel] du lässest

deinen heissen Zorn ausströmen (Ez. 7, 3.), welcher an ihnen zu ver-

derblichem Feuer wird (Jes. 9, 18. 10, 17.) und sie so ganz ver-
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niclitel, wie die Flamme leicht verzehrbare Stoppeln (Jes. 5, 24. Nah.

1, 10.). — V. 8. Der Verf. kehrt zurück zur Veranlassung seines

Liedes, welche für das Verfahren Gottes ein besonderes Beispiel ist.

Das Vav führt' den Grund ein; s. 14, 8. denn durch den Athem
deiner Nase erhöhten sich die Wasser] durch den Wind, dieses Schnau-

ben aus Gottes Nase (Ps. 18, 16.), stauten sich die Wasser auf und
wie zwischen Mauern ging man durch sie hindurch 14, 21.

verw. mit ö-« und n— findet sich nur hier und ist sich erhöhen, häu-

fen, wie auch das Derivatum Haufe lehrt, es stellten sich wie

Haufen die Flüsse] die vorher fliessenden, gehenden Wogen gewan-
nen Stand wie aufgedämmt, standen wie Dämme und Hauern. Die

Etymologie von ist dunkel, die Bedeutung nach Jos. 3, 13. 16. Ps.

33, 7. 78, 13. und ^ collis, cumulus, agger sicher. Zu eig.

Fliessende, dann Flüsse, Bäche vgl. Ps. 78, 16. 44. Jes. 44, 3. die

Fluthen gerannen im Herzen des Meeres] vorher lose und aus einan-

der gehend w’urden sie etwas Vereinigtes, Haltbares und Festes und
zwar mitten im Meere, wo die Strömung am stärksten. — V. 9. Es
sprach der' Feind: ich will verfolgen, erreichen, Beute Iheilen] die

raschen Entschliessungen werden in lebhafter Sciiilderung nicht durch

die cop. verbunden wie Jud. 5, 27. Jes. 26, 17. voll soll ihrer

werden meine Seele] meine Gier soll sich an ihnen sättigen, vollstän-

dig befriedigen (Koh. 6, 7.). Gemeint ist Hass und Rache, die man
an ihnen stillen will, ich ziehe mein Schwert aus, meine Hand ver-

'

derbt sie] ich greife sie an und richte sie durch meine Macht zu

Grunde. Zu in diesem Sinne vgl. Num. 14, 10. — V. 10. Du
bliesest mit deinem Athem, das Meer bedeckte sie] bewirktest mit

deinem Athem eine Wehung, einen Wind, welcher die aufgestauten

Wasser wieder zusammentrieb und über die Äegypter führte. Nur
der Verf. sagt, dass der Wind das Zusammenströmen der Wasser be-

wirkt habe (s. 14, 21.). sie wirbelten wie das Blei in den henli-

chen fKossern] wurden von den Wirbeln der gewaltigen Wogen, welche
zusammenstürzten und strudelnde Drehungen bildeten, ergriffen und
dahingeführt ,. so rasch wie das Blei (V. 5.). Der Vergleich auch
Iliad. 24, 80. Das Wort kommt vor vom Schwirren, Gellen der

Ohren (1 Sam. 3, 11. Jer. 19, 3.), vom Rasseln der Thore (Neh. 13,

19.) und vom Vibriren der Lippen des heftig Geängsteten (Hab. 3,

16.); es bezeichnet, wie auch die Derivate von den schwir-

renden Heuschrecken (Dt. 28, 42.) und von den klir-

renden Cymbeln lehren, ein Schwirren, Klirren und Rasseln, aber
auch ein Wirbeln und Strudeln wie hier. Darnach ist und
von eig. WasserStrudel

,
Wasserschlund, dann Tiefe, Ab-

grund. — V. 11. Durch diese Tliat erwies sich Jehova als den

Höchsten, wer ist wie du unter den Göttern, Jehova?] Keiner von
allen, welche man Götter nennt und als solche verehrt

,
gleicht dir,

weil keiner etwas vermag (Ps. 86, 8.). wer ist wie Du verherrlicht

in Heiligkeit] Keiner von ihnen kann sich Ruhm und Herrlichkeit

geben, indem er hehre Erhabenheit bewiese, hier nicht die
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siltliclie Heiligkeit, sondern die hehre Würde und Majestät, welche

Jehova durch Allnaachtslhaten zu seiner Verherrlichung beweiset (Ani.

4, 2. Ps. 89, 36.). furchtbar der Loblieder^ Ihuend Wunder] durch

seine Wunder heilige Scheu und Ehrfurcht einflössend (Gen. 28, 17.

Ps. 96, 4.) und dadurch Verehrung in Lob und Preis veranlassend.

Zur Wortverbindung vgl. Ps. 66
,

5. Diese Anerkennung Jehova’s als

des Höchsten schliesst sich gut an die vorhergehende Schilderung

an und endigt passend den Absatz. — V. 12— 18. Schilderung der

Folgen des grossen Ereignisses und der weiteren göttlichen Gross-

thaten ,
in welchen sich Jchova’s beim Durchzuge bewiesene mäch-

tige Hilfe und Fürsorge für Israel fortsetzte, du strecktest deine

Rechte aus, die Erde verschlang sie] d. h. du übtest deine Macht

und die Aegypter fuhren hinunter in das Meer, welches ein Abgrund

zwischen Erdwänden, eine grosse Tiefe ist, Ps. 18, 16.

Schön beginnt der Verfasser diesen Absatz noch mit einer allge-

meinen Hinweisung auf das Ereigniss, welches die weiteren glück-

licjien Erfolge bedingte und ihre Reihe eröCfnete. — V. 13. Du lei-

tetest durch deine Huld das Volk, das du erlösei] wärest den aus

Aegypten Befreiten Anführer und zwar vermöge deiner Gnade gegen

sie, die sich in deiner Fürsorge offenbarte z. B. bei der Wolken- und

Feuersäule (13, 21 f.), dem Manna, den Wachteln und dem Wasser
(V. 25. 16, 12 ff. Num. 11, 4 ff. 20, 11.). Erst im 3 Absätze be-

zeichnet der Verf. das Volk als von Jehova erlöset und erworben, .

nachdem es durch die Begebenheit im rothen Meere von der Gewalt

Aegyptens losgerissen worden war. du führtest (sie) durch deine

Macht zu deiner heiligen Wohnung] brachtest sie in dein Wohnland
Kanaan, indem du ihnen mit deiner Macht gegen die feindlichen Völ-

ker z. B. die Midianiter und Amoriter beistandest (Num. 21, 21 ff.

31, 1 ff.), den Jordan trocken legtest, ihnen Siege über die Kanaani-

ter verliehest u. s. w. Für das einzige »
7p steht sonst w^p

Ps. 78, 54. und »^p nö-ix Zach. 2, 17. Kanaan war als Besiizlhum

und Wohnland des heiligen Gottes heiliges Land. Die Prätt. gehen

nicht auf die Zukunft (Abenesr. Calv. Vatabl. Cleric. Rosenm. Baumg.),

sondern wie alle in diesem Liede auf die Vergangenheit und der

Verf. besingt die weiteren Thaten Gottes gerade so als bereits ge-

schehene Ereignisse, wie den Untergang der Aegypter im Meere. —
V. 14. Es hörten die Völker, sie bebten] sie vernahmen mit Beben

Jehova’s That an den Aegyplern und die weiteren Wunder für Israel

z. B. den Sieg über Amalek 17, 13. Als Feinde der Hebräer fürch-

teten sie sich vor dem schrecklich waltenden Gotte derselben. Schmerz

ergriff die Bewohner Philistäas] welche Aegypten am nächsten wohn-

ten (13, 17.) und zuerst von Jehova’s Macht bedroht waren, daher

zuerst genannt sind. — V. 15. Ebenso die anderen Völker, in de-

ren Nähe die Hebräer auf ihrem Zuge kamen, dann wurden bestürzt

die Kinder Edom's] die sich vor den Hebräern fürchteten und sie

nicht durch ihr Land ziehen Hessen (Dt. 2, 4. Num. 20, 18 ff.).

Ueber s. Gen. 36, 15. die Widder Moab's ergriff Beben] die

midianitischen und moabilischen Grossen z. B. König Balak waren
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voll Angst, als Israel in ihrer Nähe lagerte (Num. 22, 2 ff.).

eig. Widder, dann bildliche Bezeichnung der Starken, Helden und Vor-

nehmen (Job. 41, 17. Ez. 32, 21. 17, 13.), die sonst auch Böcke,

Löwen u. s. w. heissen (s. Gen. 49, 14. Jes. 14, 9. 33, 7.), bei

den Moabitern auch Golleslöwen (2 Sam. 23, 20.). alle Bewohner

Kanaan'8 zerßossen] verzagten ganz, als die Hebräer den Jordan zu

durchschreiten und in Kanaan einzurficken drohten (Jos. 2, 9 ff. 9, 9.).

— V. 16. Auf sie ßel Schrecken und Furcht, hei der Grösse deines

Armes schwiegen sie wie Stein] sie wurden von der grössten Furcht

befallen und erstarrten in sprachlosem Entsetzen (Jes. 23, 2. 29, 8.),

stummen Steinen gleichend, als sich Jchova’s Macht in ihrer Grösse

zeigte, nämlich bei der Durchschreitung des Jordans (Jos. 4, 22 ff.),

welche die Kanaaniter verzagt machte (Jos. 5, 1.). während hindurch

zieht dein Volk, Jehova, während hindurchzieht das Volk, das du er-

worben] während des Durchzugs der Hebräer durch den Jordan. Da-

mals geschah vor den Augen der Kanaaniter ein stauncnswerllies

Wunder, dessen Zeit das sprachlose Erstarren angehört
;

die Furcht

und Angst blieb ihnen auch nachher noch. Zu während vgl. 33,

22. Jud. 3, 26. Jon. 4, 2. — V. 17. -Du brachtest sie und pflanz-

test sie auf deinem Eigenthumsberge] führtest sie nach Durschreilung

des Jordans in dein Bergland Kanaan und siedeltest sie daselbst an

(Am. 9, 15. Jer. 24, 6.). Kanaan gehörte Jehova als Eigenthum (s.

Lev. 25, 23.) und heisst daher Berge Jehova’s (Jes. 24, 25. 65, 9.),

auch im Sing. Gebirge d. i. Gebirgsland (Dt. 3, 25. Ps. 78, 54.).

eine Stelle hast du gemacht zu demem Wohnen, Jehova] einen Ort

bereitet, an welchem du unter deinem Volke wohnest, einen Wohn-
ort dir geschaffen. Dies geht nicht etwa auf das ganze Land Kanaau

(ftosenm.), sondern auf den Ort des Heiligthums. Denn Stand,

Stelle wird niemals von einem Lande gebraucht, wie Jes. 4, 5. von

Jerusalem und 1 Reg. 8, 13. vom Terapelplalze. ein Heiligthum,

Herr, haben errichtet deine Hände] eine Wohnung hast du dir an

jenem Orte gegründet. An die Stiftshülte ist dabei nicht zu denken,

man mag 'ja'is vom Aufstellen oder vom Erbauen nehmen. Denn in

jenem Falle wäre etwas zu Geringfügiges hier an die göttlichen Gross-

thalen angereiht, in diesem müsste man gegen das übrige A. T. an-

nehmen
,
die Stiftshütte sei erst nach dem Einzuge in Kanaan erbaut

worden. Auch spricht welches offenbar auf die Bereitung

eines festen Ortes geht, gegen die Stiftshütte. Denni für sie war kein

fester Ort bestimmt, wo sie beständig stehen sollte (2 Sam. 7 ,
6 f.).

Entweder also meint der Verf. das von David für die Bundeslade auf

dem Zion errichtete Zell (2 Sam. 6, 17.) oder den salomonischen

Tempel; der letztere passt als etwas Bedeutendes natürlich besser.

Auch er heisst Ihren. 2, 7. 20. Ez. 8, 6. 23, 39. und i.a'is wird

auch vom Bauen gebraucht z. B. Hab. 2, 12. Ps. 107, 36. Das Dag.

f. in wie 2, 3. Gen. 49, 10.— V. 18. Jehova ist König für im-

mer und ewig] d. h. er wird sein Volk, in dessen Milte er Wohnung
genommen und sich einen Palast errichtet hat, allezeit beherrschen und

regieren. Mil dieser theokralischen Hoffnung gewinnt der dritte Absatz
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und das ganze Loblied, welches die Grosslhaten Jehova’s bei der Grün*

düng Israels als des GoUesvolkes feiert, einen schönen Abschluss. —
V. 19. Die Nachricht, die Rosse Pharao’s mit seinen Wagen und Rei-

tern seien in das Meer hineingegangen, welches dann Jehova über

sie zurückgebracht habe, die Kinder Israel aber auf dem Trockenen

durch die Milte des Meeres gezogen, ist nach den 14, 9. 17.

' 18. 23. 26. 28. und dem Ausdrucke eiohistisch, schliesst sich aber

an die elohislische Angabe 14, 29. nicht an; es muss also etwas

Elohislisches wcggefallen sein, welches der Jehovist mit 14, 30. 31.

ersetzt hat. Dieser will die Stelle als Angabe des Anlasses zum vor-

stehenden Liede genommen wissen. — V. 20. 21. Aaron’s Schwe-

ster Mirjam (s. 2, 1. 6
, 20.) nimmt die Handpauke und alle Weiber

ziehen aus mit Handpauken und in Reigen hinter ihr her, um das

Ereigniss durch Lobgesang zu feiern, nx-as] s. m. Prophetism. I. S.

92 f. “lyr“!] und sie antwortete ihnen, näml. den Männern, welche

nach V. 1. das Lied gesungen halten, stimmte einen Gegengesang an,

welcher in einer Wiederholung des ersten Verses, des Hauptsatzes

vom ganzen Liede bestand
;

die übrige Feier von Seiten der Weiber

war Jubel und Tanz. Denn auf solche Weise betheiligten sich die

hehr. Weiber bei Siegesfesten (Jud. 11, 34. 1 Sam. 18, 6 f. 21, 11.

29, 5.). Dass die Stelle nicht der Grundschrift angehöre, lehrt die

Vorführung der Mirjam als einer Prophelinn (Num. 12, 2.) und der

innige Zusammenhang mit V. 1 fl'.

Cap. 15, 22—18, 27.

1 . Der Zug zum Sinai wird in der Grundschrift nur kurz er-

zählt. Nach dem Durchgänge durch das Meer zogen die Israeliten

.3 Tage lang in der wasserlosen Wüste Schur dahin und kamen nach

Mara, wo das Wasser bitter w'ar (15, 22. 23.). Von da rückten

sie weiter nach Elim, fanden daselbst 12 Brunnen und 70 Palmen

und lagerten sich am Wasser (15, 27.). Von Elim wandten sie sich

am 15 Tage des zweiten Monats nach der zwischen Elim und dem
Sinai gelegenen Wüste Sin und murreten hier gegen Moses und Aa-

ron wegen Mangels an Lebensmitteln (16, 1 . 2.). Jehova half dieser

Nolli ab durch Sendung der Wachteln und durch Gewährung des

Manna's, führte auch bei Gelegenheit des Mannasammelns den schon

bei der Schöpfung angcordnelen Sabbalh praktisch ein (16, 9— 26.

31— 36.). Aus der Wüste Sin zogen sie nach Raphidim, wo es

ebenfalls an Wasser fehlte (17, 1.) und von dort nach der Wüste
Sinai (19, 2.). Dass diese Nachrichten der Grundschrift angehören,

lehren die genaue Zeitangabe 16, 1., die Einführung des Sabbaths ^

16, 22 fl*., w^elche Gen. 2, 1—3 vorausselzl, das Maass Gomer 16,

16. 18. 22. 32. 33. 36, welches im ganzen A. T. nur der Elohist

anführt und die Ausdrucksweise, z. B. Vx“»'’ -'« 16, 1. 2. 9.

10. 17, 1., o:?*:?« V'? 16, 12., pn 16, 14., 16, 15., »53 Person

und 16, 16., u. gemäss 16, 16. 18. 21 ., und
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mit ^ 16, 20., 16, 18. 23., K-ra 16, 22., 16, 23.,

16, 32. 33., i?« x"», 16, 35., 17, 1. Alle diese

Ausdrücke sind Iheils ausschliesslich
,

theils wenigslens vorwallend

elohislisch.

2. Die Nachrichten der Grundschrift hat der Jehovist mit Fol-

gendem vermehrt. In Mara murrte das Volk über das Wasser und

versuchte Jehova, wurde aber zufrieden gestellt, indem Moses durch

ein ihm von Gott angezeigles Holz das Wasser trinkbar machte und

empfing für sein ferneres Verhallen eine Iheokratische Mahnung (15,

24— 26.). Aber es kam ihr nicht nach. Denn in der Wüste Sin

klagte es wieder und bedauerte selbst den Auszug aus Aegypten,

wurde jedoch durch die Verheissung von Brot und Fleisch beruhigt

(16, 3—8.). Als das Manna eingelrelen und der Sabbath eingeführl

war, hielt man wieder die Sabbathsvorschrifl nicht ein und cs war
eine Zurechtweisung nölhig (16, 27— 30.). Eine abermalige Versu-

chung Jehova’s fand in Raphidim statt, wo das Volk heftig mit Mo-

ses haderte; dieser brachte indessen mit seinem Stabe auf Gottes

Geheiss Wasser aus dem Horeb hervor (17, 2—7.). Auf derselben

Station erfuhr Israel einen Angriff von den Amalekilernf schlug aber

von Josua angeführt und von Moses mit dem Wunderslabe unterstützt

den Feind, gegen welchen Jehova beständigen Krieg bis zur Vertil-

gung vorschrieb (17, 9— 16.). Am Horeb erhielt Moses auch einen

Besuch von seinem Schwiegervater Jelhro, welcher ihm Weib und
Kinder brachte, ihn wegen des Gelingens der Befreiung beglück-

wünschte, Jehova als den grössten Gott anerkannte und mit Opfern

verehrte und durch seinen Rath die Einsetzung von unteren Richtern

als Gehilfen des Moses für die geringeren Streitsachen veranlasste,

darauf aber wieder in seinen Wohnsitz zurückkehrle - (Cap. 18.).

Israel kam im 3 Monat des Auszugs nach der Wüste Sinai (19, 1.).

ln diesen Abschnitten lassen viele Sachen den Jehovisten erkennen,

z. B. die Schilderungen der unaufliörlichen Unzufriedenheit und Un-

folgsamkeit des Volks, der vom Elohisten niemals erwähnte Jelhro,

die Hervorhebung des Hur (17, 10. 12.), die Gehilfen des Moses bei

der Rechtspflege (18, 21 ff.), der Wunderslab in Mosis Hand (17,

5. 9.), die Erbauung des Altars (17, 15.), die Versuchungen Jeho-

va’s (15, 25. 16, 4. 17, 2. 7.), die Etymologien (17, 7. 18, 3 f.),

das Misverhältniss der Stelle 16, 3— 8. zum Folgenden, die Differenz

zwischen 16, 4 und V. 22. und die Rückbeziehuugen auf jehovisli-

sche Angaben (17, 5. 18, 11.). Dazu kommen gewisse Namen und
Bezeichnungen, z. B. Josua für Hosea (17, 9 ff.), Horeb für Sinai

(17, 6.), Berg GoUes vom Sinai (18, 5.) und Stab Gottes (17, 9.).

Nicht minder beurkundet die übrige Ausdrucksweise den jehovisli-

schen Berichterstatter z. B. pys 15, 25. 17, 4., 15, 25. 16, 4.

17, 2. 7., 15, 26., VpV 15, 26. 18, 24., Vax 16, 3.,

die Disjunclivfragen 16, 4. 17, 7., ^:!73 16, 7. 8., der Plur. 16,

28. 18, 16. 20., die Endung 17, 2. 18, 20. 26., nt 17, 3.,

17, 13., das dichterische 17, 16., 18, 7., ^ny^^ w-'n

18, 7. 16., ri-i« ^jy 18, 8., 18, 10., y-n» 18, 14., V-’pa yttü und
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r:;n mit ö 3? von Gott 18, 19., o'iWa 18, 23. Auffallend ist bei Cap.

18. der Gebrauch mancher Wörter, welche sonst allein oder fast al-

lein der dichterischen Schreibart angehören z. B. V. 9., V>33 V.

18., V. 20., rtm und yaa V. 21., die Weglassung des Relat.

V. 20. Jedenfalls aber folgt der Bearbeiter der Grundschrifl auch

hier älteren Berichlerslaltern. Bei Cap. 18. erinnert der abwechselnde

Gebrauch der Gollesnamen Elohim und Jehova an Cap. 3. und der

Berg GoUes 18, 5. an 3, 1., bei 17, 9. der Stab Gottes an 4, 20.

3. Die Erzähler führen in diesem Abschnitte nicht alle Stationen

an, wo Israel auf seinem Zuge zum Sinai gelagert halte, sondern nur

diejenigen, bei welchen etwas Bemerkenswerthes, z. B. Wassermangel

oder Wasserfülle zu erwähnen war oder auf welchen sich etwas

Merkwürdiges zugeiragen halle. Sie übergehen hinter Elim das La-

ger am Meer (Num. 33, 10.), und hinter der Wüste Sin die Statio-

nen Dophka und Alus (Num. 33, 12 ff.), weil bei ihnen wieder über

die Beschaffenheit des Orts noch über besondere Vorgänge etwas zu

berichten war und sie hier Geschichtserzählung geben wollen. Eine

vollständige Angabe findet sich Num. 33, 8— 15. Nach ihr legte

Israel die Strecke vom Durchgangsorte bis zur Wüste Sinai in 10

Märschen zurück: 1— 3) bis Mara, 4) Elim, 5) Meer, 6) Wüste Sin,

7) Dophka, 8) Alus, 9) Raphidim und 10) Wüste Sinai. Allem An-

schein nach zog es die obere Strasse, welche Moses bei seiner Rück-

kehr aus Midian nach Aegypten kennen gelernt hatte (s. 4, 27.),

während er auf seiner Flucht nach Midian die untere Strasse einge-

schlagen hatte (2, 15.). Bei dieser Annahme lassen sich die einzel-

nen Stationen mit einiger Wahrscheinlichkeit nachweisen. Mara ist

vermulhiich Hawara, Elim Gharandel, Meer W. Taijibe, Sin W. Nasb,

Dophka W. Seih
,
Alus W. Osch

,
Raphidim Ebene Raha und Wüste

Sinai Ebene Sebaije (s. 15, 23. 27. 16, 1. 17, 1. 19, 2.). Auf

manchen Stationen hat es einen längeren Aufenthalt gegeben, da

Israel am 15 des ersten Monats aus Aegypten gezogen war (12,

29 ff.) und erst im dritten Monate am Sinai anlangte (19, 1.). Rech-
net man den Marsch zu 7 Stunden, so betrüge die Entfernung un-

gefähr 70 Stunden. Damit stimmen die neueren Reisenden im Gan-

zen überein; von Sues bis zum Sinaikloster rechnet 28% deutsche

Meilen Niebuhr Reisebeschr. I. S. 243., etwa 57 Stunden Burckhardt

Syrien S. 773 ff., 63 Stunden Robinson III. S. 803 ff. und 69 Stun-

den Russegger Reisen 111. S. 33. Die drei zuletzt genannten legten

die Strecke in 7 Tagen zurück. Die biblischen Erzähler beurkunden
also Kenntniss des Gebietes ,

welches ihre Väter einst durchzogen

hatten. Das zeigen besonders auch die Einzelangaben über manche
Oertlichkeilen z. B. über Wassermangel (15, 22 f. 17, 1.), über

Wasserfülle und Pflanzenwuchs (15, 27.), über den Eintritt des Man-
na’s, welcher erst in der Wüste Sin erfolgte (s. z. 16, 36.), über

den Horeb und Sinai (s. 19, 2.), über den Felsen auf dem Horeb

(17, 6.) und über eine Höhle auf dem Sinai (33, 22.).

Cap. 15, 22. Moses lässt die Israeliten aufbrechen vom Meere,

wo sie nach dem Durchzuge etwas Halt gemacht haben, um sich zu
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ordnen. An ein eigentliches Lager ist nicht zu denken, weil das

Lagerverzeichniss Num. 33, 8 kein solches erwähnt. cjiD b-] s. 13,

18. Die Stelle kann mit V. 23. w'ohl der Grundschrifl augehöreu,

wiewohl nichts Besonderes darauf deutet. — V. 23— 25. Kachdeni

sie 3 Tage in der Wüste dahingezogen sind, ohne Wasser auzutref-

fen, kommen sie nach Mara und linden zwar Wasser, können es aber

wegen seiner Bitterkeit nicht trinken und murren darüber gegen Mo-

ses; ihm zeigt auf sein Flehen Jehova ein Holz an, weiches in das

Wasser geworfen dieses süss und trinkbar macliL Wüste 5c/»ur]

nach Num. 33, 8. die Wüste Etbam, worüber zu 14, 2. Gen. 10,

7. Mara ist wohl der heutige Brunnen Hawara, Bowara. So zu-

erst Burckhardl Syrien S. 777., welchem die meisten Neueren fol-

gen, z. B. V. Schubert Reise II. S. 274., Robitison I. S. 106 IT., de

Laborde comment. ad h. 1., Wellsted Arabien II. S. 38 f., Gesenius

Thesaur. p. 882., Rainer 11WB. u. Mara. Für diese Meinung gibt

es triftige Gründe, a) nämlich ist Hawara etwa 3 Tagereisen vom

Durchgangsorte der Hebräer entfernL Die Entfernung von Sues bis

Hawara beträgt 15 Stunden nach Wellsted
y

etwas mehr nach An-

deren z. B. Burckhardty weicher zwischen Ajun Musa (2^2 Stun-

den südlicher als Sues) nach Hawara 15% Stunden brauchte,

während Robinson und Russegger Reisen III. S. 22 IT. für die-

selbe Strecke 16 72 Stunden ansetzen, was aber immer nicht über

3 Tagereisen hinausführt, b) führt der gewöhnliche Weg von Sues

nach dem Sinai an dem Brunnen Hawara vorüber (Burckh.). c) findet

sich zwischen Sues und Hawara noch bis heute kein Trinkwasser '

{Robins. Wellst.)y w[q es zur Zeit Mosis auch war. d) passt zu Mara

vortrefflich die BeschafTenheit des Wassers, welches unangeneliin

salzig und bitter schmeckt und von den Arabern und ihren kameeleii

zwar getrunken wird {Robins. Seetzen Reisen Ili. S. 117.), aber doch

nur bei grossem Durste und auch dann nicht von allen {Burckh.}.

e) gibt es in dieser Gegend ausser Hawara keinen anderen bitteren

Brunnen (Burckh. Wellst.). Man hat also Mara weder mit Ewald
Gesell. Isr. 11. S. 128. im Wadi Amara, einem ganz unfruchtbaren

Thale 2 Stunden nördlich von Hawara, noch mit Lepsius Briefe S. 343

f. und Seetzen a. a. 0. in dem mit besserem Wasser versehenen

Wadi Gharandel 2 Stunden südlich von Hawara zu suchen
,

sondern

nur in Hawara. Die Araber nennen den Brunnen exUium, in-

teritus wohl nach der Ansicht, dass das Bittre verderblich sei (2 Reg.

4, 40.)*, in alter Zeit hiess er Bitterkeit, vielleicht bloss in der

hebräischen Ueberlieferung
,

wie auch der Verf. andeutel. Nach

Burckh. S. 778. und Robins. S. 108 f. kennen die Beduinen kein

Holz oder sonstiges Mittel, welches dem Wasser die Bitterkeit nähme.

Der Erzähler legt eine solche Kennlniss auch dem Moses nicht bei,

da er ihm das Holz von Gott besonders angezeigt werden lässt.

San Bw] eig. daselbst stellte er ihm Salzung und Recht und daselbst

versuchte er es d. h. in Mara stellte Jehova das Volk auf die Probe,

ob es sich recht gegen ihn verhalten werde (16, 4. Dt. 8, 2. 16.
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33, 8.) und setzte zugleich das Recht fest, welches für Israel gelten

soll. Der Ausdruck wie Jos. 24, 25. Gen. 47, 26. beim Jehovisten.

— V. 26. Diese Hechtssatzung besteht darin, dass Israel auf Jehova

hören, das von ihm als recht Angesehene thun, seinen Geboten ge-

horsamen und seine Satzungen beobachten soll, dann will Jehova alle

die Leiden
,
welche er an den Aegyptern gesetzt d. i. zu Stande ge-

bracht, vollzogen hat (s. 10, 2. 8, 8.), ihnen nicht aufiegen, sic also

vor solchen Leiden behüten und anderen liebeln abhelfeii, wie er

dies bei dem schlimmen Wasser gethan, wo er sich als Israels Arzt

<1. i. Heber der Leiden und Uebcl erwies. Die erste Versuchung Is-

raels, nachdem es von Aegypten los war und allein Jehova angehurte,

fand auf der ersten Station statt; Israel bestand sie schlecht, da es

murrte, als ob sein göttlicher Reiter nicht helfen würde. Daher dort

die Einpragung des allumfassenden Salzes, dass Israel, wenn es wohl

fahren wolle, sich recht gegen Jehova verhalten müsse. vom
Leiden überhaupt wie 23, 25. beim Jehovisten und wie •'V" Jes.

53, 3 f. u. ö. — V. 27. Von Mara kommen sie nach Elim, wo-

selbst 12 Wasserhrunnen und 70 Palmen; hier lagern sie auch nach

Num. 33, 9. Fast allgemein versteht man unter Elim den heutigen

Wadi Gharandel, 2 Stunden südlich von Hawara, der noch jetzt einer

der bekanntesten arabischen WasserplOtze ist {Robinson 1. S. 110 f.

117.). An ihm gibt cs ziemlich gutes Wasser und in der Regenzeit

einen starken Strom
,

der sich in den arabischen Meerbusen ergiesst

(Niebuhr Reisebeschr. 1. S. 227 f. und Arabien S. 403.) oder eine

reiche Quelle nebst einem kleineren Bache {Burckhardi Syrien S.

778 f.), welche seit Kairo das beste Wasser gab (Strauss Sinai und

Golgatha S. 126.) oder doch bedeutend besseres, als alles bei Sues

und nachher getroffene (Russegger Reisen 111. S. 24.), obwohl es et-

was salzig, nur nicht so unangenehm, wie das von Hawara ist (ßo-

bins.). Fast alle Reisende rühmen in diesem Wadi den Pflanzenwuchs,

die vielen Bäume, ja kleine Waldungen (Nieb.) und heben namentlich

die Palmen und zahlreichen Tamarisken hervor {Robins. v. Schubert

Reise II. S. 276. Tischendorf I. S. 189. Seelzen Reisen III. S. 116,),

mit demselben zugleich die Akazien {Burckh. Wellsied Arabien II. S.

38.), auch das hohe Gras, welches genügende Weide gibt {Russ.).

Dieser Beschaffenheit entspricht der Name, der sich wie bei Elalhy

Elolh erklärt (s. Gen. 14, 6.). Die Entfernung von Hawara ist für

einen Tagemarsch allerdings gering; allein bei solchen Zögen richtet

man sich nach den Wasserplätzen und macht je nach der Entfernung

dieser bald grosse bald kleine Märsche. Andere finden die Station

der vorhergehenden zu nahe und suchen sie 2 Stunden südlicher

im W. Usait {de Laborde comm. p. 85.), welcher aber nur wenig

bitteres und salziges Wasser und ein paar Daltelbäume hat (Coutelle

in der Descr., Et. mod. II. p. 282. Burckhardi S. 1S\. ßoöins. S. 1 1 3.)

oder in dem noch südlicheren W. Taijibe (Ewald Gesch. Isr. II. S.

129.), wohin die Hebräer erst auf dem folgenden Marsche gelangten,

(»der in Abu Zelimeh (Leps^ius Briefe S. 343 1.). Der letztgenannte ver-

einigt die Stationen Elim und Suph-Meer, was Num. 33, 9 ff. nicht gestattet.

Hdb. z. A. T. XII. 1

1
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162 Ex. 16, 1.

Cap. 16, 1. Von Elim kommen die Hebräer am 15 Tage des 2

Monats ihres Auszugs in die zwischen Elim und dem Sinai liegende

Wüste Sin, dies jedoch iiichl unmillelhar, sondern nachdem sie an}

Meer ein Lager gehalten haben. Denn Num. 33, 20 f. wird zw ischen

Elim und Sin das Lager am Suph-Meer genannt. Der Verf. über-

springt es, weil sich an ihm nichts Hesonderes zugetragen hatte, er aber

hier die besonderen Begebenheiten bei dem Zuge erzählen will. Es lässt

sich ziemlich sicher nachweisen. Die Hebräer mussten von Gharandel

nach dem oberen Ende des W. Taijibe gehen, in diesem westwärts

fortziehen und an der Mündung desselben in der Gegend des heutigen

Ras Zelima lagern. Die Entfernung von Gharandel bis zum unteren

Ende des Taijibe beträgt 8 Stunden (Robinson I. S. 116 f.), etwas

mehr nach Burckharül S. 985., der aber vom Lager am Meere einen

Umweg über den Berg machte. Der W. Taijibe ist ein schönes Thal

voll Bäume (Burckh. v. Schubert Reise H. S, 277 11*.), mit Tamarisken

und Gesträuch bew'achsen (Slrauss Sinai u. Golgatha S. 126.), einen

kleinen Wald von Tarfabäumeii und Palmenpflanzungen entlialtend (Rii-

ter Erdk. XIV. S. 769.). Auch findet man in ihm beim Graben Was-

ser von leidlicher Beschafl’enheit (Wellsted kräh. II. S. 36.) und .Seet-sen

Reisen III. S. 129. hörte von einer Stelle mit einer reichen Quelle

und vielen Dattelpalmen. Lepsius Briefe S. 342 f. erinnert zugleich

an die Bedeutung von Abu Zelima
,

von wo in alter Zeit ostwärts

Strassen nach W. Maghara, Sarbut el Chadem und W. Nash zu den

ägyptischen Erzgruben führten. Ueber den Weiterzug vom Lager am

.Meere ist man nicht einig. Manche verstehen unter der Wüste Sin

die grosse Ebene am Meere, w’elche elw'a bei Morcha südlich von

Ras Zelima anfaiigt und sich südwärts fast bis an das äussersle

Ende der Halbinsel erstreckt, und lassen die Hebräer vom Süden her

(Ewald Gesch. Isr. II. S. 129 IT.) oder durch den W. Feiran nörd-

lich vom Serbal (Robmson 1. S. 118. Slrauss Sinai S. 127 If. v. Len-

gerke Kcnaan I. S. 447.) dem Sinai nahen, haben aber gegen sich,

dass von dieser Ebene ein Liegen zwischen Elim und Sinai nicht

ausgesagt w'erden konnte. Andre suchen sie östlicher im Landstrich

des W. Mokatleb und lassen durch diesen, W. Feiran u. W. Scheich

Israel gegen den Sinai vorrücken (de Laborde commenl. p. 89., v.

Raumer Zug der Israeliten S. 24., Winer RVVB. 11. S. 702., Kurlz

Gesch. des A. B. II. S. 245.). Diese Ansicht theill auch Lepsius S.

344 f., nur dass er den Sinai nicht im Djebel Musa, sondern im Serbal

findet, worüber zu 19, 2. Allerdings ist die untere Strasse durch

W. Mokatleb u. W. Feiran die bequemere und besuchtere (Burckh.

S. 980. Robins. S. 140 f.); allein Israel ist sic schwerlich gezogen.

Denn abgesehen davon, dass auch zum W. Mokatleb das Liegen zwi-

schen Elim und Sinai nicht recht passen will, so musste der W. Feiran

Besorgniss einflössen. Er ist die wasserreichste und fruchtbarste Partie

der ganzen Halbinsel und balle gewiss schon in der mosaischen Zeit eine

feste Bevölkerung; hier halle Moses sicher Krieg zu erwarten, wie

er ihn bei Horeb mit Arnalek fand (17, 8.); um ihm auszuweicheu,

musste er die Gegend vermeiden, wie nachmals Edom und Moab
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(iVura. 21, 4. 11. Dl. 2, 8 f.). In der Thal lesen wir auch nicht,

dass Israel vor seinem Anlangen am Horeb auf Widersland geslossen

wäre un«l einen Kampf zu beslehen gehabt iiätle. Auch finden wir
bei den nach der Wüsie Sin genannten Lagerorlen keinerlei Hindeu«

lung auf den Wasser- und Baumreichlhum
,

wie bei dem minder
wichtigen Elim; sie wurde schwerlich fehlen, wäre Israel durch

Feiran gezogen. Dazu kommt noch, dass dann für Raphidim kein

schicklicher Ort ausfindig gemacht werden kann, wie denn überhaupt

auf der oberen Strasse, welche zudem auch die kürzere ist (Hobln-

son I. S. 115.), die einzelnen Lagerarle mit mehr Wahrscheinlich-

keit als auf der unteren sich nach weisen lassen (s. 17, 1.). Die

Wüste Sin ist also östlicher zu suchen, bei der oberen Strasse,

welche wir vornehmlich durch Burckhardt Syrien S. 781 If.
, Robin-

son I. S. 118 IT. und Russegger Reisen 111. S. 27 ft*. 222 ff., auch

Niebuhr Reisebeschr. I. S. 230 ff. und Rüppell Nubien S. 264 IT.

kennen. Diese Reisenden gelangten vom W. Taijibe südostwärts

ziehend durch den W. Scheheyke auf eine hohe Ebene mit dem
Berge Sarhul el Djemel, dann durch W. Humr auf die w'eile sandige

Ebene el Debbe oder Debbet en-Nasb ostwärts von Ras Zelima, end-

lich durch W. Nash auf die weil nach Osten hin ausgedehnte Ebene

Debbet Chmeir (Russ.)

,

Debbet er-Ramlch (Robins,) oder Rami el

Morak (Burckh.), von w^o sie ihren Weg durch W. Chamile, W. Ba-

rak u. s. w. fortselzlen. Die grosse Hochebene Debbe und Debbet

Chmeir erstreckt sich von NorjKveslen nach Südoslen fast über die

ganze Halbinsel und liegt zwischen dem Djeb. Tih im Norden und

dem Sinaigebirge im Süden. Sic erschien dem durch die Wüste Tih

nach dem Sinai reisenden Tücher (Reyssbuch von 1584 S. 364, b.)

vom Djeb. Tih aus als ein „roter langer sandiger Grund, der zu der

rechten Hand rührt bis an das rote Meer,“ und würd auch von

Seelzen Reisen III. S. 66. el Ramla d. i. Sand genannt. Ausser ih-

rem Sande zeicimet sic sich durch ihr Gestein aus. Der Djeb. Tih

und die Bergreihen nördlich vom W. Humr gehören dem Kalkstein

an; vom Wadi und Djeb. Humr an aber enden die Ablagerungen der

Kreidekalke und es erscheint bis zu dem W. Chamile und W’. Barak

ein sehr eisenhaltiger, meist braunrother oder gelbbrauner, niemals

grüner oder blauer Sandstein
;

südöstlich vom W. Chamile tritt der

Porphyr aus dem Sandstein empor und wird dann zur herrschenden

Felsarl; vom \V. Barak an wird er vom Granit begleitet und weiter-

hin verdrängt; das Sinaigebirge besteht aus Granit. Jene so eigen-

Ihümliche Hochebene mit ihrem Sande und Sandsteine muss die Wüste

Sin sein, welche wie die W'üsle Elham und die Wüste Sinai als et-

was Besonderes auf der Halbinsel erscheint. Sie beginnt bei Elim,

wozu wahrscheinlich der heutige W. Wulah gerechnet wurde,, wel-

cher von Südoslen her mit dem W. Gharandel zusammengehl und

nur durch den Djeb. Wulah von Debbe getrennt wird (Robinson I.

S. Ulf.) und erstreckt sich südostwärts bis zum Sinaigebirge. Denn

schon bei Chamile erreicht man die obere Kelle der Berge Sinai,

wo Grünslcin, an einigen Stellen mit Granit vermischt, anfängt (Burckh.

n*
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S. 788.)* In ihr lagerlen die Hebräer nur einmal und zwar nach

dem Lager am Suph-.Meer und vor dem Lager zu Doplika (s. 17, 1.),

nalfirlich im nordwestlichen Theile derselben, vermuthlich im W.
Nasb. liier befindet sich 2 Stunden nordwestwärts von Sarbul el

Chadem zwischen Dattelpalmen ein Brunnen mit reichlichem, und trelT-

lichem Wasser {Itüppell S. 264 IL Burckh. S. 784. de Laborde voyage

p. 74.), besserem als alles übrige seit dem Nil {Robins. I. S. 122.

Russegg. 111. S. 28.). Bis dahin konnten die Hebräer wohl mit Ei-

nem Marsche von Ras Zelima ($. 15, 27.) kommen, zumal dort die

ägyptischen Erzgruben Strassen veranlasst hatten. Die Hebräer wen-

deten sich also von B. Zelima ostwärts und änderten die bisherige

Richtung. Dies veranlasste die genaue Angabe des Verfassers über

die Lage der Wüste Sin. Warum aber zog Moses über die Station

am Meere und nicht geraden Weges von Elim nach Sin ? Wegen
des Wassers. Abgesehen von salzigen und bitteren Pfützen im W. üsait

nennen Burckhardl S. 780— 783. und Robinson I. S. lll— 122. auf

der ganzen langen Strecke zwischen W. Gharandel und W. Nasb kei-

nen Brunnen. Der .Name xTJ, welchen die Tawara manchen san-

digen Strichen geben {Burckh. S. 783.), bedeutet tumulus arenaceusy

arenarubrUy arena aequabilis et plena. Aehnlich wohl der alte Name.

Man vgl. acu/t, polivil, planum el aequabilem fecit und davon

aequalis, lenn sicca und Plur. nrena

elatior el longius prolensa per regiohis superßdem. Bei Ahns, zu

Iß, l. 17, 1. haben codd. für auch Zur Dehnung

des in •j''®, vgl. *,*n für von Job. 41, 4. Der arabische

Name dem Hebräer unverständlich wird vom Verf. ohne Artikel ge-

braucht und als Eigenname behamlelt, wie man auch Debbe für el

Debbc sagt. — V. 2. ln der dürren Wüste Sin murren die Hebräer

gegen Moses und Aaron, nach V. I2fl‘. wegen des Mangels an Lebens-

mitteln. r-y wie V. 9. 10. 12, 3. 6. 47. 17, 1. 35,

4. 20. u. o. beim Elohisten. lieber "pV für 1"^; s. Oes. §. 71.

Anm. 9. Etc. §. 114. c. — V. 3. W.ären sie doch, klagen sie, durch
die Hand Jcbova's, durch die Plagen, namentlich durch die Pest in

Aegypten uingekommen, als sie am Fleischtopfe sassen und Brodl zur

Sättigung assen d. h. die Hülle und Fülle zu essen hatten. Ein bei

vollem Lebensgenuss plötzlich und rasch erfolgender Tod dünkt ihnen

vorzüglicher (.lob. 21, 13. 24, 21.), als ein langsames und qualvolles

Hinsterben durch Hunger. Klagen dieser Art führt besonders der Je-

hovist aus (14, 1111’.), welchem auch 52s Lev. 25, 19. 26, 5.

eigen ist. — V. 4. Hierauf erofTnet Jehova, er werde Brodl vom
Himmel regnen lassen, das Volk aber solle aus dem Lager geben und
den täglichen Bedarf sammeln, damit er es bei dieser Gelegenheit er-

probe, ob es in seinen Gesetzen wandle d. i. diesen gemäss sich
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führe (Jer. 32, 23. 44, 10.) oder niclil. Jehovislisch isl hier ns: und
die Disjunclivfra^^e sowie die Beziehung auf V. 27 fl‘., wo die Vcrsucli-

ung sicli deutlicher ergibt, auch von Israel (s. 14, 5.). lat]

s. 5, 13. — V. 5. Am 6 Tage der Woche werde es geschehen,

dass sie das, was sie l)iächten, bereiten, zurecht machen würden und
dass dieses eine Wiederliohing über dem, was sie täglich sammelten,

sein d. i. noch einmal so viel betragen werde, als das an jedem an-

deren Tage Gesammelte, .lehova wird also das am 6 Wochentage
heimgehrachte Manna in wunderbarer Weise sieh auf das Doppelte

vermehren lassen. Xacb dem Elohisten V. 22. sammelten sie am 6

Tage gleich das Doppelte, ohne dies indess zu beabsichtigen. — V.

6. 7. Moses und Aaron kündigen den Murrenden an, am Abende, da

würden sie (an der wunderbaren Menge der Wacbteln) erkennen, dass

der allmäcbtige Gott sie aus Aegypten geführt habe und am Morgen
würden sie seine Herrlicbkeit sehen <1. i. seine Macht und Grösse (an

dem Manna) gewahr werden, kennen lernen. ^3" eig, durch

sein Hören d. i. vermöge, wegen desselben, also weil er gehört das gegen

Jehova gerichtete Murren. Zu ä vgl. 21, 8. 34, 29. 2 Chron. 16, 7. 28, 6.

denn was sind wir, dass ihr murrtet gegen U7is] d. i. euer 3lurren über den

Auszug V. 3. ist ein solches gegen Jehova, den Erheber des Aus-

zugs, nicht gegen uns, die wir als ohnmächtige Menschen das

grosse Ereigniss nicht bewirkt haben. Zum Vav vgl. 15, 8. 14, 8.

irnj] wie Gen. 42, 11. heim Jehovisten. — V. 8. Durch rn? wird

die Stelle grammatisch unerklärlich. Man lese also rra oder rrä und

erkläre nach in Ih V. commealu mstruxit und vialicum,

commeatus. Jehova wird, weil er ihr Murren gegen ihn gehört hat,

sic am Abende mit Fleisch und am .Morgen mit Brodt versehen, ihnen

beides mittheilen. Die Stelle V. 3—8. ist sicher eine jehovislische

Einschaltung, dies nach der Sprache, der Abweichung vom Elohisten

V. 4. und dem Misverhällniss zu V. 9— 12., wo die Folgen des V. 2.

erwähnten Murrens deutlich als etwas Neues erzählt werden. — V.

9. 10. Von Moses aufgefordert ruft Aaron aus, dass die Hebräer

nahen vor Jehova d. h. herzulreten an den Ort, wo Jehova erschei-

nen wird (s. 6, 12. 30.). Gemeint isl wohl der Platz bei Mosis Zelte,

da die Sliftshülle noch errichtet werden soll. Während dieser Volks-

berufung, die nach V. 12. am Morgen geschah, erscheint Jehova im

Gewölk; sie sehen die Erscheinung, als sie sich wenden zur Wüste,

nüml. dem Süden der Wüste Sin (V. 1.), indem Jehova vom Sinai

herkoiumend zu denken isl (24, 16. Dt. 33, 2.). Seine Herrlichkeit,

wofür auch seine Schöne genannt wird (33, 19.), ist der strahlende

Feuerglanz (24, 17.), der glänzende I.ichtschein, womit er als himm-
lisches Wesen umflossen isl (s. 3, 2.13, 21 f.). Ihr Erscheinen wird

oft angeführt, z. B. als Moses Jehova zu sehen begehrt (33, 22.),

als Jehova die Stiftshölle bezieht (40, 34 f.), als die Aaroniden die

ersten Oj)fer bringen (Lev. 0, 6. 29.) und als das Volk sich gegen

Moses und Aaron auflehnl (Num. 14, 10. 16, 19. 17, 7.); im letzten

Falle erscheint Jehova zur Beschülzung seiner Diener und zur Schlich-
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tung der Sache. Die Stelle schliesst sich übrigens an V. 2. an. —
V. 11. 12. Jehova giehl die Verheissung, welche schon der Jeho-

visl V. 6—8. angeffilirl hat. -j-a] s. 12, 6. Es ist der Abend

am Tage der Verheissung gemeint, die letztere also wohl am Morgen

geschehen. — V. 13. Am Abende geschah es, dass der Selav auf-

stieg und das Lager bedeckte d. h. dass er aus der Ferne heranzog,

über dem Lager anlangte, massenhaft in dasselbe einfiel und aller

Orten den Platz erfüllte. Zu in diesem Sinne vgl. Jo. 1, 6. Jes.

30, 27. kommt noch Num. 11, 31 f. Ps. 105, 40. vor und muss

eine Waclilelart sein. Joseph. Anti. 3, 1, 5. 3, 13, 1. und Gr. Venet.

haben OQtvysg, Vulg. colurnix und Ar. Erp. Die LXX, denen

Sap. 16, 2. 19, 12. und Philo vit. Mosis I. p. 635. folgen, geben das

Wort OQtvYopi^TQct d. i. Wachtelkönig, welcher noch jetzt in Aegyp-

ten heissen soll (Niebuhr Arab. S. 176.), meinen damit aber

wohl nur grosse Wachteln. Denn Phot, erklärt oQzvyopjjrQa durch

opru| piyag und Hesychius durch oqxv^ VTtSQfieys&rjg. Targg. Syr.

Sam. Saad. Abus. haben mit dem Urtexle dasselbe Wort, dessen aram.

und arab. Form sich schon im samarit. Texte findet. Dieses Wort nun

bezeichnet die Wachtel. Denn Kazwini I. p. 416. bemerkt, die

heisse auch nach Seelzen Reise III. S. 80. werden in Ae-

gypten und Syrien die Wachteln noch jetzt und genannt.

Beide Namen, und bedeuten pinguis-, jener findet sich

auch im Koran 2, 54. 7, 160. 20, 82. von den Wachteln der Israe-

liten, dieser ist die gewöhnliche arab. Bezeichnung der Wachtel. Die

Erklärung des unterliegt also keinem Zweifel. Die Wachtel passt

auch gut. Sie wird sehr fett, vermehrt sich ungeheuer und zieht im

Frühlinge nach Norden, im Herbst nach Süden. Hier ist an Frühlings-

züge zu denken. Denn das Erzählte ereignete sich im 2 älonat d. i.

etwa Mai (16, 1. Num. 10, 11.) und die Wachteln kamen den Israe-

liten aus Südosteri vom arabischen Meerbusen her (Ps. 78, 26 f. Num.

11, 31.). Auf se'iier Reise vom Sinai nach Edomitis im März sah

Schubert II. S. 360 f. ganze Wolken Zugvögel von solcher Ausdeh-

nung und Dichtigkeit wie vorher niemals; sie kamen aus dem südli-

cheren Winteraufenthalie und eilten nach der Meeresküste. Wahr-
scheinlich waren es Wachteln, wenigstens zum Theil. Ebenso sah

Yrwin voyage I. p. 269. auf seiner Reise von Kosseir nach Keuch
am Nil im Juli eine grosse Menge Wachteln. Im südlichen Palästina

traf WiUmann Reisen II. S. 22. im .März grosse Heerden von Wach-
teln und Russell Aleppo 11. S. 73. bemerkt, in Syrien gebe es iin

Frühlinge Wachteln in grosser Menge, im Herbste kämen sie wieder,

doch nicht so zahlreich. Ob auch die Vögel hierher gehören, welche

an Grösse den Sperlingen und sonst den Wachteln gleichen, ein wohl-

schmeckendes Fleisch haben und sich im Frühjahr äusserst zahlreich

in gewissen Gegenden des Euphrat niederlassen {Gihan Numa I. p.

622. Oller Reisen 1. S. 106.), steht dahin. Nach Aegypten kommen
die Wachteln im Februar aus dem innern Afrika; sie sind nicht so
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fett und wohlschmeckend wie ira Herbste, doch kann man sie länger

essen, ohne ihrer überdrüssig zu werden {Olivier voyage Ul. p. 66.)

;

sie ziehen im April nach Constantinopel und Ende Mais nacii der

Krim (^Forskal descr. animull. p. 7. 9.). Zu Anfänge des Septembers

kehren sie wieder zurück in die Gegend von Constantinopel und zwar

in solcher Menge, dass man sie bisweilen mit Händen greifen kann

{Niebuhr a. a. 0.); sie nehmen ihren Kflckzug im September über

die griechischen Inseln, wo zu gewissen Jahreszeiten alle Felsen von

ihnen bedeckt sind (Tournefort Reise I. S. 493. Olivier voyage 11.

p. 262.) ;
in ganz unglaublicher Anzahl kommen sie dann nach Aegyp-

ten und werden mit Netzen gefangen (Sonnini Reisen II. S. 415.) oder

man macht längs der Meeresküste kleine nach Norden geölfnetc Lö-

cher, in welchen die ermüdeten Vögel bei ihrer Ankunft sich verber-

gen und leicht gegriffen werden {Olivier III. p. 65 f.) oder man erhascht

sie auch mit blossen Händen und verkauft 20 um einen Maidin {Prosp.

Alpin, rer. Aegypt. 4, 1.).' Aehnliches berichtet Schullz Leitungen

IV. S. 333 f., macht diese Vögel aber zu Lerchen. Iin November

gehen sie von Alexandrien weiter nach Süden (Forskal p. 9.). Von

diesen Wachteln erzählen schon die Alten. Die Aegypter pflegten die

Wachteln einzusalzen und so zu verzehren (Herod. 2, 77.). Dies tha-

ten auch die Einwohner von Rhinocolura, welche sie, wenn sie in

grossen Haufen vom Meer her kamen, in Rohrnetzen fingen und eine

solche Menge zusammen brachten, als zu ihrem Unterhalte hinlänglich

war (Diod. Sic. 1, 60.). Herod. und Diod. nennen diese Vögel o^-

xvyeg. Es ist nicht siclier, ob Kazwini 11. p. 120. ganz dieselbe Vö-

geiart meine, wenn er angibl, im Lande Djifar zwischen Palästina und

Aegypten (s. Gen. 16, 7.) finde sich eine Art von Vögeln, welche aus

dem Lande Rum kämen,
£

morgh hiessen, der glichen

und zu bestimmten Zeiten erschienen; man jage von ihnen, so viel

Gott wolle, und salze sie ein. Vgl. dazu Rödiger Zeitschr. d. deutsch.
y .. o

*

morgenländ. Ges. I. S. 338. Er lieset sich nach

Fell erklärt und führt auch Damiri an, nach welchem der Vogel der

gleicht und eine schöne Farbe sowie ein gutes Fleisch hat.

Vermuthlich sind damit die %ivvia, eine Speise der Aegypter, gemeint.

Ihr Name stammt aus dem Aegypt., wo K€JII, K€JIJte pinguedo be-

deutet und bezeichnet nach Hesych. ein OQVid’aQiov xar* AiyvTtzov

TccQLXEvoiiEvov, nacli Athen. 9, 11. p. 393. ein OQtvyiov fuxgov. Die

Aegypter salzten es ein und assen es gern
;

sie werden daher von

llipparchus rtXXovTEg genannt. Vielleicht brauchten die LXX
OQTvyoprjxQa

,

um nicht diese kleinen, sondern eine grössere Art zu

bezeichnen. Uebrigens gehören solche Wachtelzüge auch dem Westen

an. Nach Italien kommen im Frühjahr die Wachteln in ungeheurer

Menge und sind bisweilen so ermattet, dass man sic mit den Händen

fangen kann; auf Malta kehren sic jährlich zweimal ein, im Mai und

September (Okeji Naturgesch. VII. S. 581.). Dort traf sie in unsäg-

licher Anzahl Tavemier Reise 1. S. 56. Aehnlich die Alten. Die
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Waclileln kamen immani numero über das Meer nach llalien (Varro

de re rust. 3, 5.) und gclabrdeten, wenn sie dem Lande nahlen, die

SciiifTer, quippe velis saepe inridunl et hoc seinpcr noetu mergunl*

que navigia (Plin. H. N. 10, 33.); accidil enim in noclibus , ut vela

incidanl el praepouderalis sinibus alveos vertanl (Sohn. 11, 21.). Da-

raus ergibt sich zugleich, dass die Wac-Iilcl des Nachts zieht; iiocle

caslra movet, sagt auch Forskal p. 9. Ebenso unser Erzähler, der

sie am Abende aufsleigen lässt. Weiteres z. Num. 1 1, 33. und bei

Bochart Hieroz. II. p. 648 fl*. Oedmann verm. Sammlungen IV. S. 57 ff.

Winer RWB. u. Wachteln. Der Erzähler knüpft also allerdings an

etwas Tliatsäciiliches an, berichtet aber gleichwohl ein Wunder, da er

die Wachteln in das israelitische Lager eiufallen lässt und zwar io

grösster .Masse. — V. 14. Dazu kam am Morgen eine Lagerung des

Thaues rings um das Lager d. i. ein aufliegender dichter Nebel.

Denn dass h'q diesen mitumfasst, lehren zy Jes. 18, 4. und

die Bilder Hos. 6, 4. 13, 3. Die Ableitung von obumbraviL ob-

texil stimmt damit. Als der Nebel sich erhoben halte, aufgestiegen

war, da gab es auf der Oberfläche der Wüste einen feinen Stoff, fein

wie auf der Erde, dem Boden liegender Reif. Der Thau kommt nach

dem A. T. vom Himmel (Dl. 33, 13. 28. Prov. 3, 20. Zach. 8, 12.

Hagg. 1, 10.), mit ihm stieg das Manna hernieder (Num. 11, 9.), die-

ses erscheint daher als ein vom Himmel geregnetes Brodt (V. 4. Sap.

16, 20.) und wird auch Himmelskorn, Himmelsbrodt genannt (Ps. 78,

24. 105, 40.). Diese Ansicht liegt klar im A. T. vor. Sie hat ihre

Analogien im übrigen Alterthume. Man nahm z. B. an, dass der Ho-

nig, welchen die Bienen einsammeln, aus der Luft falle (Aristot. H. A.

5, 22.), dass es Honig aus der Luft regne z. B. in Indien (Aelian.

H. A. 15, 7.) und dass dieser Honig sive coeli'sudor sive quaedam
siderum saliva sive purgautis se aeris succus sei (Plin. H. N. 11, 12.),

nannte ihn daher auch a^pofieAt (Athen. 1 1, 102. p. 500.). Noch heule

glauben die Orientalen, dass das Manna in baumloser Gegend w ie Thau
vom Himmel gefallen sei {Wellsied Arabien II. S. 48.). Aehnlich er-

klärt schon Avicenna das Manna für einen Thau, der auf Steine und

Gewächse fällt oder für einen aufgestiegenen Dunst, der in der Luft

bereitet wird und des Nachts auf Steine und Bäume niederfälll (Rosen-

mutier Handb. d. bibl. Allherlhumsk. IV. S. 325.). 0£t?na] ist Partie.

Pas.s. eines QuadrililL czen, welches aus dem Pealal gew’orden,

und entweder nach abschälen, durch Abgesvhupples ^ Abschabsei

zu erklären, oder, da in diesem Falle ein ? unentbehrlich wäre, viel-

mehr nach gelu adslriclas fuil und und nix

dura, aspera, glacies mollis, so dass die Sache als ein Stoff bezeichnet

w’ird, welcher in der Art des Reifs, Schnees um! Eises etwas Geronnenes,

Festes, Compactes war, im Gegensatz zum flüssigen Thau und Nebel,

mit welchem er herabgekommen war. Nach V. 31. und Num. 11, 7.

glich das Manna im Aussehen dem weissen Koriandersaamen und dem

Bdellium. Denn chald. k“'? ist sicher der Koriander {Celsii Hiero-

bol. 11. p. 78 ff.), der von den Puniern j’otd genannt wurde (Dioscu-
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rid. 3, 64.) und in kleinen runden Körnern von schmiilzig weisser

oder gelblich grauer Farbe beslchl. lieber das Harz Bdelliuin s. Gen.

2, 12. — V. 15. Die Hebräer haben früher den Stoff nocli nicht

gesehen, kennen ihn nicht und wissen seinen besonderen Namen nicht,

schliessen aber nach der Verheissung V. 12., dass er eine Gottesgabc

sei und bezeichnen ihn mit dem allgemeinen Namen j’s Geschenk^ Gabe
von 13^ Iheilen, zulheilen\ Moses erklärt die Saclie für das Brodl, wei-

ches ihnen Jehova gegeben. p] seit den LXX gewöhnlich: was
ist das? . Allein der Verf. konnte das nichthebräische quis, auch

quid den alten Hebräern niclit wohl in den Mund legen. Im Arab.
w >

ist ^ von ^ benignus fuü, benefecit, eig. donum, dann Name

des Manna’s, eines ros decidens e coelo in arbores aul lapides, qui

dulcis est et lentescü sicut mel el resinae simüis. — V. 16. Eine

Anweisung über das Sammeln des Manna. Sie sollen davon sammeln

jeglicher nach seinem Essen d. i. nach Massgahe seines Bedarfes (12,

4.). einen Gomer für den Kopf^ die Zahl eurer Seelen^ immer einen

Gomer für die einzelne Person, nach der Zahl der jedem Samm-
ler angehörenden Personen

,
welche in seinem Zelte sich hcÜiiden,

seine Zeitgenossen sind. Gomer] s. 29, 40. — V. 17. 18. Die

Israeliten sammeln, der viel Machende und der wenig Machende

d. h. sowohl der, welcher einen grossen Bedarf hat und viel zusam-

men bringt, als auch der, bei welcliein es umgekehrt ist; wie sie

aber dann mit dem Gomer messen, hat jener keinen Ueberschuss,

ilieser keinen Mangel gemacht d. h. Keiner für seinen Bedarf zu viel

oder zu wenig zusammengehrachl, sondern jeder gerade soviel ge-

sammelt, als er für sich und die Soinigen hrauclil. So fügte es nach

dem Verf. Jehova, indem er mit seinem Himmelsbrodte das grade Be-

dürfniss aller befriedigen wollte, so dass keiner Ueberfluss hatte und

keiner Mangel litt.
—

^ V. 19. Daran erkennt Moses, dass das Manna

immer gerade den täglichen Bedarf decken soll und gebietet,

nichts davon bis zum folgenden Tage übrig zu lassen. Das Manna

soll das tägliche Brodt der Hebräer in der Wüste sein und daher

immer am Tage des Sammelns verzehrt werden. Im Morgenlande

bäckt man alle Tage frisch und isst das Brodt vom gestrigen Tage

nicht. Arvieux Nachrr. 1. S. 69. 111. S. 227. 229. Olivier Reise

durch Persien, deutsch v. Müller 1. S. 193. üarmar Beobachtungen

111. S. 474 f. — V. 20. Gegen das Verbot heben einige Männer Manna

bis zum folgenden Morgen auf, aber es bekommt Würmer und wird

stinkend. Gott macht es ungeniessbar und hält so die Bestimmung
V. 19. aufrecht. eig. und es erhob sich zu Würmern
d. h. das Manna ging in Würmern auf, bedeckte sich von entstehen-

dem Ungeziefer, wimmelte davon. Richtig ix^hiVj Andre: «r«-

ßga^siVy Syr. Targg.: Yulg.: scatere coepit. Zur Constr. Ges,

§. 135. 1. Anm. 2. Ew. §. 281. b. — V. 21. An jedem Morgen

sammelt immer Jeglicher seinen Bedarf, nicht später. Denn wenn die

Sonne beim Steigen am Vormittag heiss wurde, so zcrlloss es d. h.

es schmolz durch die Sonnenhitze. — V. 22. Am 6 Tage der Woche
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geschah cs, dass sie Brodt, das Doppelte, also 2 Gomer für Eiueu

gesanimell hauen. Sie thalen dies nicht mit bewusster Absicht, son-

dern nach Gottes Fügung und erkannten erst nachher, dass sie noch

einmal so viel als an jedem der anderen Tage heimgebracht hätten;

Gott hatte sie soviel zusammenbringen lassen. Die Häupter der Ge-

meinde machen Moses von dem \\underbaren Umstande Anzeige. —
V. 23. Dieser erkennt sofort, dass der schon bei der Schöpfung Gen.

2 ,
3. angeordnele Sabbalb jetzt zur praktischen Einführung kommen

soll; er findet in jenem Umstande eine göttliche Anweisung dazu.

Zu von göttlichen Andeutungen durch Thatsachen vgl. Lev. 10, 3.

Er erklärt demgemäss, morgen sei Ruhe, heilige Ruhe, dem Jehova

d. h. eine ilim geltende, durch Gescbäftslosigkeit zu begehende Feier

(20, 10.); was man von dem heimgebrachten Manna am 6 Tage backen

und was man kochen d. i. durch Backen oder kochen zu Speise be-

. reiten wolle, das solle man bereiten, das dann noch Uebrige aber

bis zum folgenden Morgen aufbewabren. Nach Num. 11, 8. behan-

delte man das Manna ganz wie Korn
;
man mahlte es auf der Hand-

mühle, stampfte es im Mörser, kochte es im Topfe und bereitete es

zu Kuchen. Das heutige Manna wird nie so hart, dass es gestossen

werden könnte und aus ihm werden auch nicht Brodle oder Kuchen
gemacht (Burckhardl Syrien S. 954.). — V. 24. Das für den 7 Tag
aufbewahrte Manna verbreitet keinen Gestank und bekommt keine

Würmer, sondern hält sich. — V. 25. 26. Moses erkennt, dass es

zum Genuss dienen und also am 7 Tage verzehrt werden soll
; er

findet darin eine weitere Andeutung, dass der Sabbath jetzt eingeführt

werden soll, esset es heule, denn Ruhe ist heule Jehova] d. h. weil

der heutige Tag Jehova durch Buhe zu feiern ist, so sollt ihr euch

niclit mit Sammeln und Bereiten des Manna befassen, sondern euch

an das vom 6 Tage übrige Manna halten; ihr würdet auch draussen

keins finden. Jehova sendete es bloss an den 6 Werktagen, nicht

auch am Sabbath; er leitete Israel damit an, bloss in den ersten

sechs Tagen der Woche sich um das tägliche Brodt zu bemühen, am
7 Tage aber dies zu lassen; er führte den Sabbath praktisch ein.

Die erste Sabbatbsfeier bestand also darin, dass man die Erwerbung
und Bereitung des täglichen Brodtes, das Hauptgeschäft des Menschen,

unterliess. — V. 27. Gegen das Verbot begeben sich am Sabbath

Einige vom Volke hinaus, linden aber kein Manna, b?«] wie V. 4.

beim Jehovisten. — V. 28. Jehova tadelt dies mit der Frage, wie
lange sie sich weigerten, seine Gebote und Gesetze zu beobachten.

Die Rede ist übertreibend, da noch nicht so viel Gesetze gegeben und
übertreten worden sind. Doch hat Israel schon zum öfteren gemurrt
und geklagt (14, 11 f. 15, 24. 16, 2.), was gegen den Satz 15,26.
Der Plur. 18, 16. 20. Gen. 26, 5. Lev. 26, 46. ist dem Elo-

histen fremd. — V. 29. 30. Sie sollen berücksichtigen, bedenken,

dass er deshalb, weil er ihnen den Sabbath gegeben hat, ihnen am
6 Tage für 2 Tage Brodt gibt; er will sie dadurch vom Sammeln
am Sabbath abhalten und ihnen die Feier dieses Tages möglich und
leicht machen. Darum sollen sie jeder zu Hause bleiben und feiern.
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•‘'phh] an seiner Stelle wie 10, 23. Die Stelle V. 27—30. gehört

nach der Sprache, der üeberlreibung V. 28. und dem Zusammenhänge
mit V. 4. dem Jehovisten an, welclier es liebt, die Widerspenstigkeit

des Volkes zu schildern. — V. 31. Die Hebräer nennen den Namen
dieses Himmelsbrodtes Man (s. V. 15.); es war aber von Aussehen

wie weisser Koriandersarae (s. V. 14.) und schmeckte wie Kuchen

mit Honig, also nicht wie Honig allein, sondern wie mit Honig ver-

sehenes Backwerk, da e.s ein himmlisches Brodt war. Nach Num.

11, 8. schmeckte es Leckerei des Oels d. i. wie mit Oel
^

bereitetes leckeres Backwerk. So nach suxity lamhily linxit.

Zu diesem, Backwerk nahm man vielleicht auch Honig. LXX: ^y^qhy
was nach Athen. 14, 54. p. 645. ein mit Oel und Honig bereitetes

Backwerk war. Uebrigens schliesst sich die Stelle an V. 26. an und
gehört dem Elohisten, welcher auch r^a gern braucht z. B. 40,
38. Lev. 10, 6. 22, 18. — V. 32. Jehova belielilt, dass eine Fülle

des Gomers d, i. ein Gomer voll davon zur Aufbewai)rung für die

Nachkommen sein soll, damit diese das Brodt sehen, welches er die

Vorfahren beim Auszuge hat essen lassen, s. 12, 14. Das
Verb, sein ist zu ergänzen. — V. 33. Aaron soll ein Körbchen neh-
men, einen Gomer voll Manna hinein tliun und es vor Jehova d. h.

in das Heiligthum setzen. Das Hapaxleg. r'.ssas von erklärt sich

nach plexuil und nach »a::, chald. ras Korb. Im Kopt. heisst

Ä^JIO corbis. ‘irk] geht auf das Manna. — V. 34. Das 1 Gl.

gehört zum Vorhergehenden. Aaron stellt das Manna vor das Gesetz

(I. i. vor die Bundeslade, welche das Gesetz enthielt (25, 16. 21.

40, 20.). Eine vorgreifende Angabe (s. 12, 50.), da das Heiliglhum

nocl» errichtet werden soll. Der Verf. macht sie gleich hier, wo er

einmal vom Manna handelt. — V. 35. Die Israeliten assen das Manna
40 Jahre lang, bis sie in bewohntes Land kamen, bis* zum Ende Ka-

naans d. h. bis auf die Grenze desselben. Nach Durchschreitung
des Jordans hörte es auf (Jos. 5, 12,). Es ist nicht gesagt, dass

sie in dieser Zeit allein vom Manna lebten, sondern nur, dass sie

während des ganzen Zugs in Arabien solches Brodt zu essen halten

(Dl. 8, 3. 16.). Andre Nahrungsmillel waren nicht ausgeschlossen
und werden auch oft genug erwähnt (Lev. 8, 2. 26. 31 f. 9, 4. 10,

12. 24, 5 ff. Num. 7, 13 1V. Dt. 2, 6. Jos. 1, 11.). Ob sie aber wäh-
rend der 40 Jahre zu allen oder bloss zu gewissen Zeilen Manna
erhielten und ob sie bei ihrem VVüstenzuge überall Manna fanden,

besliiiimt die Erzählung nicht ausdrücklich; sie erwähnt es noch für

die Zeit, wo die Hebräer den Sinai verlassen hatten (Num. 11, 71V.)

und Edomilis umzogen (Num. 21, 5.). — V. 36. Der Gomer war der

10 Theil des Epha, also gleich mit dem Issaron, worüber z. 29, 40.
— Leber das Manna s. Oedmann verm. Sammlungen IV. S. l IV.

Winer RWß. u. Manna, RosenmüUer bibl. Allerlhumsk. IV. S. 316 fV.,

Riller Erdk. XIV. S. 665 IV. Das sinailische Manna ist der süsse Saft

des Tarfabaums, einer Tamariskenart, und findet sich bloss auf die-
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seni; es dringt in der heissen Soiiiincrzeit des Nachts aus der Rinde

des Stammes und der Zweige hervor und bildet kleine, runde, weisse

Körner, welche aber zei*sclMneIzcn, sobald sic am folgenden Tage die

Sonnenhitze empiinden, und ziisammengehacken dem Harze gleichen.

Die Sammclzeit ist im Juli und dauert einen halben bis ganzen Monat

{Seelzen Keisen lll. S. 76.). Es sitzt in der Form kleiner Kügelchen

an den Zweigen des Baumes und frdlt wahrend der Tageshitze herab

{fVellsled Arabien II. S. 40.). Es tröpfelt auch auf die herahgefalle-

nen Zxveige, Blatter und Dornen, welche <len Boden unter dem Baume

bedecken und wird vor Sonnenaufgang gesammelt, wenn es geronnen

ist; in kühler Temperatur wird es fest, schmilzt aber an tier Sonne

in 5 Minuten; es hat eine schmutzig gelbe Farbe. Die Araber rei-

nigen es von den Blattern und dem Schmutze, kochen es, seigen es

durch ein grobes Stück Zeug und thun cs in lederne Schlauche; sic

bewahren es auf und brauchen es wie Honig, indem sie z. B. das

Brodl damit bestreichen; es schmeckt angenehm, etwas gexvürzhafl

und so süss wie Honig. Es tröpfelt im Juni, fängt aber auch schon

im Mai an
;

die Erndte dauert ungefähr 6 Wochen {Burckhardt Sy-

rien S. 953 f.). Es zeigt sich theils an den zarten Zweigen jenes

Strauchs
,

theils auf den Boden hcrabgetröpfelt und an die dürren

Tamariskenblätter angesetzt (Seelzen in r. Zach monall. Corresp. v,

Oetüb. 1812. S. 392 f.). Es erzeugt sich nach Ehrenberg durch den

Stich eines Insekts (Rüppell Nubien S. 190.) und findet sich in Ge-

stalt durchsichtiger Tropfen an den Ruthen und Zweigen des Tarfa,

wo es in Folge des Insektenstichs ausschwitzt; es schmilzt an der

Sonne und dem Feuer, hat das Ansehen von Gummi und schmeckt

süsslich (Robinson Paläsl. I. S. 1S9. 426.), am ähnlichsten dem Ho-

iiige (Tischendorf Reise I. S. 201 f.). Man findet es bloss in Jahren,

wo cs viel geregnet hat (Burckh.) und es bleibt oft eine Reihe von

Jahren aus (Rob. Wellst.). Die Masse des jährlichen Manna’s ist ge-

ring; auf der ganzen Siiiaihalbinsel wird jetzt nicht mehr als .500

—

700 Pfund gesammelt (Burckh. Wellst.). Nicht überall im pelräischen

Arabien kommt cs vor. Burckhardt S. 955. 977. nennt den W.
Scheich in der Nähe des Sinai und den W. Fciran beim Serbal als

Slannaortc, Seelzen bei v. Zach a. a. 0. fand auch in dem viel nörd-

licheren Thale Taibe (s. V. 1.) viel Manna, das erste seit seiner Ab-

reise aus Aegypten und er bezeichnet zugleich den noch nördlicheren

W. Gharandel als einen Mannaort (Reisen III. S. 79. 129.). Weiler

nordw’ärls aber gibt es keines mehr z. B. in der Gegend des Brun-

nens Szueyra, wo zwar viel Tamarisken sind, aber kein Manna liefern

(Burckhardt S. 986.). Das Manna ist also nachgewiesen in dein

Landstrich von W. Gharandel d. i- Elim (s. 15, 27.) bis zum Sinai,

kommt aber auch südostwärls vom Sinai im W. Nash vor (Ritter

a. a. 0. S. 676.), wo der Tarfa ebenfalls wächst (Burckh. S. 955.).

Etwas Aehiiliches ist der Beyruk-Honig in Edomitis d. i. der aus den

Zweigen und Blättern eines Baumes kommende Saft, welcher sich wie

Thau auf den Blättern ansetzl und von diesen w’ie vom Boden, der

oft ganz damit bedeckt ist, gesammelt wird; er sieht bräunlich oder

\
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gräulich aus, ist früh sehr süss, wird aber in zwei Tagen sauer
; die

Araber essen ihn wie Honig mit Ruller; seine Zeit ist der Mai und

Juni {Burckhardl S. 663.). ,
Uehrigeiis beschränkt sich das Manna

nicht auf die Sinaibalbinsel, sondern kommt auch anderwärts auf ver-

schiedenen Bäumen und Gesträuchen vor {Wellst. S. 47.). In Hyrka-
'

nieii
,

Medien und Armenien floss von den Blättern eines der Eiche

ähnlichen Baumes ein Honig,- von welchem man reiche Vorräthe zum
Genüsse sammelte (Diod. Sic. 17, 75. Strabo 11. p. 509. Gurt.

6, 4, 22.). Das bestätigen Neuere z. B. Niebuhr Arabien S. 145 fl*.

Nach ihm lindel es sich in der Landschaft von Merdin und Diarbekir

wie Mehl auf den Blättern gewisser Bäume und zwar nach einem

gewissen starken Nebel und bei Feuchtigkeit der Luft in grösserer

Menge; es wird im Juli und August auf verschiedene Weise geerndtet;

man schüttelt es des Morgens vor Sonnenaufgang auf ein untergeleg-

tes Tuch oder man kocht die Blätter aus, auf welchen es imabge-

schüttelt sich immer dicker ansetzt oder man stösst Blätter und Manna
unter einander; die erste Art bleibt ganz weiss und ist das schönste

Manna, die letzte Art das schlechteste. Das in Basra ihm gezeigte

persische Manna bestand in lauter kleinen runden gelblichen Körnern,

welche nur in wenigen Monaten des Jahres geerndtet werden. Nach

Rauwolff Reise I. S. 90. sind die Körnlein des persischen Mannas

ein w'enig grösser als unser Coriander-Samen und nach Gestalt und

Geschmack imscrm Manna sehr ähnlich. — - Mil den Reiseberichten

trifft die biblische Erzählung in folgenden Punkten zusammen : a) tritt

das Manna nicht früher als auf der Station Sin zwischen Elim und

dein Sinai ein (s. V. 1.)^ b) fängt es im 2 Monate d. i. etwa Mai

an (s. V. 1.); c) hat es das Ansehen von Reif, Koriander und Bdellium

(V. 14. 31. Num. 11, 7.); d) schmeckt es wie Honig (V. 31.);

e) wird es immer am Morgen gesammelt (V. 21.); f) schmilzt es in

der Sonnenhitze (V. 21.) und g) führt es den Namen, welchen es

noch heule hat (V. 15. 31.). Die Erzählung knüpft also sicherlich

an' das Manna an, wie es noch jetzt auf der Sinaihalbinsel verkommt.

Aber sie weicht vom Thalsäcblichen vielfach ab. Denn a) kommt nach

ihr das Manna mit dem Nebel und Thau vom Himmel (V. 4. 14. Num.

11,9.); h) fällt es in so ungeheurer Masse, dass auf jede Person des

sehr zahlreichen Volkes täglich ein Gomer kommt (V. 16. 36.); c) brin-

gen die Sammelnden jeder gerade immer nur seinen Bedarf, nicht

mehr und nicht weniger, zusammen (V. 18.); d) fällt cs nur an den

G Werktagen, nicht am 7 Tage als dem Sabbatlie (V. 26 f.); c) be-

kommt das von einem Werktage znm andern aufbewahrte Würmer
und wird stinkend (V. 20.), während das vom 6 auf den 7 Tag auf-

gehobene sich hält (V. 24.), w’eshalb es abgesehen vom 6 Tage immer
am Tage des Sammelns gegessen werden muss (V. 19.); f) wird es

auf der Handmühle gemahlen, im Mörser gestossen und durch Backen

und Kochen bereitet z. B. zu Kuchen (V. 23. Num. 11, S.) und g) er-

scheint es überhaupt als eine Art Brodtspeise, welche w'ic Backw’erk

schmeckt (V. 31. Num. 11, 8.) und immer an^, sogar genannt

wird (s. V. 14.), der wunderbaren Verdoppelung V. 5. 22. gar nicht

DIgitized by Google



174 Ex. 16, 36—17, 1.

zu gedenken. Der Erzähler will also sicher ein Wunder berichlen

und es isl vergebliche Mühe, seine Vorslellung mit der Nalurgeschichle

auszugleichen. Die Sage, nach welcher er erzählt, wollte die Frage

beantworten ,
woher die Hebräer wahrend ihres langen Zuges in der

Wüste, welclie kein Getreide erzeugt, das wichtigste Lebensmittel er*

halten hätten. Sie lösete sich die Frage durch die Allmacht Jehova’s,

welcher Brodt vom Himmel sendete
,

indem er seine Gabe mit dem

Manna vereinigte und dieses so gestaltete, dass es wie irdisches Korn

behandelt werden konnte. Es liel in ausreichender Menge und er-

setzte das irdische Brodt bis zu dem Einzuge in Kanaan, wo das Ge-

treide an dessen Stelle trat (s. V. 35.).

Cap. 17, 1. Aus der Wüste Sin ziehen sie nach Raphidim, wo-

selbst kein Wasser ist, wie auch Xum. 33, 14. angegeben wird.

an-'ycttV] nach ihren Zügen d. i. in mehreren Märschen (s. Gen. 13, 3.),

die aber der Verf. hier wie 16, 1. nicht angibt, weil sich auf ihnen

nichts Besonderes zugetragen hat. Zwischen der Wüste Sin und Ra-

phidim machten die Hebräer 2 Lager, zu Dophka und Alus (Nuni. 33,

12 f.). Dophka] muss südostw'ärts vom Brunnen Nasb (s. 16, 1.) lie-

gen, wahrscheinlich im W. es-Seih^ welcher von Südosten herabkommt,

sich etwas mehr nach Westen zu dreht, dann sich w’eiter hinzielit

und tiefer unten mit dem W. Chamile vereinigt, der nach dem Nord-

ende des W. Mokatteb und dem arab. Meerbusen geht {Robinson I.

S. 132.). Von ihm hat wohl auch die Ebene el-Seyh bei Burckhardt

Syrien S. 788. den Namen, welche bei Debbe anlängt und sich am

südlichen Fuss des Berges Tyh 2 Tagereisen weit nach Osten er-

streckt. Die Entfernung zwischen W. Nash und W. Seih beträgt nur

eine Tagereise. Der Name bedeutet aqua ßuens wde

nach effudil nquam, V. se effndil aqua, VII. effusa fuü aqua

und effusa aqua. Auch der alte Name hat sich erhalten.

Als Seetzen nach dem Besuch des W. Mokatteb in nordwestlicher

Richtung 1 ’/2 Stunden weiterzog, erreichte er el Tabbaccha in dem

engen Felsenthale W. Gne d. i. W. Kinch und traf daselbst ägyptische

Alterthümer; s. v. Zach monall. Corresp. v. Jan. 1813. S. 71. Hier

geben die Karten aucli den W. Seyh an oder W. Sich (bei Lepsius

Briefe S. 336.) und es scheint dies der mit dem W'. Cliamile vereinigte

W. es-Seih zu sein. In Dophka waren die Hebräer aus der Wüste

Sin heraus. Denn schon mit oder gleich nach dem W. Chamile hört

der der Wüste Sin eigentliümhche (s. IG, 1.) Sandstein auf und der

Porphyr und Granit treten auf {Burckhardt S. ISS. itoöiwson 1. ,S. 132.

Russegger Reisen III. S. 230 f.). Alus] wahrscheinlich, da in

9

der arabische Art. sein kann, der Wadi jixs: Osch bei Burckhardt

S. 792 IT., Robinson I. S. 139., Russegger III. S. 30 f. Er ist gegen

7 Stunden vom W. Seih entfernt {Robinson HL S. 805.) und hat gutes

Wasser, ücberhaupt isl die Gegend südoslwärts von Sarbut al Chadem

Digitized by Google



Ex. 17, 1—3. 175

nicht so arm an Wasser, wie man gewöhnlich glaubt; iVieftuÄr Reise-

beschr. I. S. 238 f. fand an mehreren Stellen sehr gutes Wasser.

Raphidim] lässt sieh ziemlicl» sicher bestimmen. .lehova stand auf dem
Felsen auf Horeb, als er dem in Raphidim gelagerten Volke Wasser gab

(V. 6.) und auf derselben Station wurde Moses von .lethro besucht,

welcher zu ihm zum Berge Golles kam (18, 5.). Raphidim muss also

am Horeb gelegen haben und kann nur die Ebene er-Raha sein, w’elche

sich von der Xordseite des Horeb-Sinai nach Nordwesten hin erstreckt

und zum Lager wie zum Kampfplatze gross genug ist (s. z. 19, 2.).

Bis auf ihr nordwestliches Ende brauchte Robinson 111. S. 805. von

W, Osch gegen 8 Stunden. Damit stiunuen Russegger 111. S. 31. und

Rüppell Nubien S. 261 fl*, überein, indem jener von W. Osch bis W.
Scheich 3 und dieser vom Siuaiklostcr bis W. Scheich 4 Stunden

brauclite. Nach dem letzteren beträgt die Entfernung vom Sinaikloster

bis zum Brunnen Nasb 20—21 Stunden, was den 3 Stationen Dophka,

Ahis und Raphidim entspricht. Der Name bedeutet terrae pla-

nae et eminentes und passt zur üertlichkeit vortrefflich. Ihm entspricht

Breite, Fläche, Ebene von sich hinbreiten. Ueber den Plur.

von Räumen s. Ges. §. 106. 2. Ew. §. 178. a. Aehnlich Gen.

14, 3. Euseb. ii. Hieron. onom. setzen Raphidim itaqa x6 XcüQtjß

OQog, juxta moiitem Choreb und lassen das Treffen mit den Amaleki-

lern V. 8 ff. iyyvg Oaqav, prope IMiaran geschehen. Da sie aber un-

ter dem Choreb und Sinai den heutigen Djeb. Musa verstehen (s. 19,

2.), so darf man ihr iyyvg, prope schwerlich genau nehmen. Jeden-

falls haben sie Raphidim nicht in W. Feiran gesucht. Dies thun erst

Cosmas Indicopl. (Collect, nova palr. ed. Montfaucon II. p. 195 f.)

und Antoninus Placenlinus Itiner. 40. (Acta Sanctorum, Maii Tom. II.

p. XXll.), von denen jener auch den Serbal für den bibl. Sinai hält,

ihm folgt Lepsius Briefe S. 349 f. Allein es steht entgegen, dass die

Hebräer schwerlich die untere Strasse nach dem Sinai gezogen sind

(s. 16, 1.), dass sie im W. Feiran gerade am wenigsten über Was-
sermangel geklagt haben würden und dass, den biblischen Sinai als

heutigen Dj. Musa genommen, die Strecke von Raphidim bis zur Wüste
Sinai für einen Marsch zu gross ist. Denn vom Sinaikloster bis W.
Feiran sind etwa 11 Stunden {Burckhardt S. 948 ff., Rüppell Nubien

S. 262.). Andere linden daher Raphidim bei der Quelle Abu Suweirah

3 Stunden nördlich vom Sinai (Strauss Sinai und Golgatha S. 131.)-

oder in dem eine Stunde w^eiter nördlich liegenden Defile mit dem
Mosessilze (Robinson 1. S. 198 f. de Laborde corament. p. 98. v. Len-

gerke Kenaan I. S. 447. Tischendorf Reise I. S. 244.) oder in der

Ebene Suweiri J
/2 ßlunde nordöstlich von Suweirah (v. Raumer Zug

der Israeliten S. 29.). Zwischen den beiden letzten Meinungen lässt Winer
RWB. II. S. 703. die Wahl. Alle diese Annahmen aber scheitern daran,

dass Raphidim am Berge Horeb lag. — V. 2. 3. Das Volk hat auf dieser

Station kein Wasser und leidet schweren Durst; es murrt über die

Ausführung aus Aegypten und hadert mit Mose.s, der ihnen aber dies

verweiset, was versuchet ihr Jehova?] vvie mögt ihr ihn auf die
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Probe slcllcn ! Sie sollten nach den bisherigen Wundern für sie der

grdtlichcn Hilfe gcxviss sein und sie zuversichtlich hoffen ; sUitt dessen

hadern sic mit Jehova’s Beaiiflragleu, zweifelhaft und mislrauisch, ob

Jehova mit seiner Macht und Hilfe bei ihnen sei (V. 7.) und sich als

Israels Schutzgott erweisen werde. Ihr Verhalten ist eine thalsächliche

Erprobung Jehova’s. .Vgl. Xum. 14, 22. Ps. 78, 18. 95, 9. 106, 14.

— V. 4. 5. Moses ist in grosser Xolh, da nur noch wenig fehlt, dass

sie ihn steinigen; er erhält von Jehova die Weisung dahin zu gehen

vor dem Volk d. h. demselben vorauszuziehen (Num. 10, 33.) und

mit sich zu nehmen einige von den Volksältcsten sowie seinen Stab,

womit er den Nil geschlagen (7, 17.}. Die Aelleslen (s. 3, 16.) sol-

len den Vorgang mit ansehen, um ihn dann beim Volke bezeugen zu

können; sie erscheinen auch sonst in solcher Bevorzugung (24, 1.9. 14.).

Die grosse Masse des Volks aber soll die göttliche Erscheinung und das

Wunder nicht schauen, worfiber z.Gen. 19, 17. 22, 13. 32, 27. — V. 6.

Jehova will daselbst vor Moses stehen auf dem Felsen auf dem Ho-

reb d. i. sich stellen auf die Felsspilze, welche auf dem Horebberge

steht; er will durch seine segensreiche Gegenwart bewirken, dass der

dürre Fells (a“n ist der Trockene, Oede) an Wasser ergiebig wird;

Moses soll mit dem SUabe an den Felsen schlagen und es wird Was-
ser daraus hervorgehen. So geschieht es auch. Verwandt ist der

Gedanke, dass in der besseren Zeit von Jerusalem und insbesondere

vom Tempel, dem Wohnorte Jehova’s, reichliches Wasser ausgehen

wird (Jo. 4, 18. Zach. 14, 8. Ez. 47, l f.). Die Sage setzt den hier

erzählten Vorgang auch nach Kades, also in eine spätere Zeit des Zu-

ges (Num. 20, 8 ff.). Die Späteren feiern diese göttlichen Wunder
mit Erhebung (DL S, 15. Jes. 48, 21. Ps. 78, 15. 20.105, 41. 114,

8. Neh. 9, 15.). Die Stelle erklärt sich leicbl bei der Annahme, dass

Raphidim die Ebene Raha sei. Die Hebräer kamen von Nordweslen

her auf diese Ebene und schlugen bald ein Lager auf, fanden aber

dort kein Wasser; Moses und die Aelleslen zogen südoslwärls weiter

hin auf der Ebene, die eine Stunde lang ist, bis an den Fuss des

Horeb, den Moses schlug; der Fels auf dem Horeb ist ohne Zweifel

die nordwestliche Spitze, die höchste und äussersl schwer zu erklim-

mende Höhe des Horeb, von den Arabern Safsafeh genannt. Auf die-

sem hohen Felsen kann man die ganze Ebene Raha sehen
;

s. Robin-

son I. S. 1751*. Oiin in d. Zeilschr. d. d. morgcnl. Ges. II. S. 321 fl*.

Sie gilt als die Spitze des Horeb, ist aber nicht so hoch als der Djeb.

Musa {Seelzen Reisen III. S. 83.). Mehr z. 19, 2. Von einer Quelle

oder einem Brunnen auf der Ebene Raha findet sich in den Reisebe-

richten nichts. Der Verf. sagt auch nicht, dass die damals wunderbar

'eröffnele Quelle in der Folge geblieben wäre, wie dies in anderen

Fällen z. B. Jud. 15, 19. geschieht. — V. 7. Nach der Versuchung

und dem Hader nannte man den Ort Massa und Meriha. In der That

brauchen die Späteren diese Namen von Raphidim und Kades (Num.

20, 13. 24. 27, 14. Dl. 6, 16. 9, 22. 32, 51. 33, 8. Ez. 47, 19.

48, 28. Ps. 81, 8. 95, 8. 106, 32.), niemals den Namen Raphidim,

welcher nur beim Elohislen V. 1. 19, 2. Num. 33, 14 f. und in einer
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andern allen Urkunde V. 8. vorkommt. — V. 8. Auf dieser Station

werden die Hebräer von den Anialekilern angegrifl*en (Dt. 25, 17 f.),

dem Hauptslamme auf der sinail. Halbinsel in alter Zeit. M. Völkertaf.

S. 19811*. Dies gesebieht im 2 oder 3 Monat d. i. Mai oder Juni (16,

1. 19, 2.). Nach Burckhardl Syrien S. 789. verlassen alle Beduinen

bei Annäherung des Sommers die niedrigen Gegenden, wo das Gras

vertrocknet ist, und ziehen sich nach den höheren Theileii der Halb-

insel hin, wo die Weide länger frisch bleibt. Die Amalekiler wollten

also die Hebräer als fremde Eindringlinge nicht dulden, sondern ver-

treiben, um den Graswuchs der sinait. Gegend allein zu haben. Streit

um Weiden und Wasserplälze ist bei den Beduinen sclir häufig; s.

Burckhardl Syrien S. 628. und Beduinen S. 118. — V. 9. Moses

fordert Josua auf, Männer auszuwählen und mit den Ainalekitern zu

kämpfen
;
er selbst will am folgenden Tage auf dem Haupte des Hü-

gels stehen und der Wundersiah soll in seiner Hand sein. Die Sache

war offenbar nicht ein blosser räuberischer Ueberfall der Amalekiler

nach Art der Beduinen, sondern ein Kampf um die Gegend (1 Sani.

15, 2.). Der Hügel lässt sich kaum bestimmen. Vielleicht ist der

Feria gemeint an der Nordseile der Ebene Baba, ein wenig ausge-

zeichneter Berg mit tlachera Lande auf dem Gipfel, ein fruchtbarer

Weideplatz mit Anpflanzungen. Burckhardl Syrien S. 801., Robinson

I. S. 155. 239., Stfelzen Reisen Hl. S. 69. Slab Golles] s. 4, 20.

Josua] heisst Mosis Jünger in den jehovislischen Stücken schon hier

und 24, 13. 32, 17. 33, 11. Num. 11, 28. Nach dem Elohisten

Num. 13, 8. 16. erhielt er diesen Namen erst in Kades, indem er

vorher Hosea hiess. — V. 10. Josua greift an und Moses von Aaron

und Hur begleitet besteigt den Hügel. Hur erscheint auch sonst mit

Aaron neben Moses (24, 14.). Er war der Grossvater des Bezaleel,

des Werkmeisters der Stiflshülle, vom Stamme Juda (31, 2. 35, 30.

38, 22.) und kommt in der mosaischen Geschichte nicht weiter vor.

Spätere Stammtafeln führen ihn als Sohn des Judäers Kaleb und der

Ephrath vor (1 Chron. 2, 19 f. 50. 4, 1. 4.). — V. 11. Der Sieg ist

bedingt durch das Verhalten des wunderlhäligen Goltesmannes Moses;

je nachdem dieser seine Hand hoch hält oder herablässt, je nachdem
neigt sich der Sieg auf Israels oder Amaleks Seite. Es ist nicht die

blosse Hand gemeint, sondern sic mit dem Wunderstabe, wie V. 9.

lehrt. Auch hei den ägyptischen Plagen wird oft nur die Hand ge-

nannt, wo zugleich mit an den Stab zu denken ist (8, 1 f. 12 f. 9,

22 f. 10, 12 f.). An das Recken und Hochhalten des Wunderstabes

knüpfte nach dem Verf. Gott die Wirkung, dass die Israeliten stärker

waren und obsiegten. — V. 12. Mosis Hände aber waren schwer
d. h. sie hielten sich nicht oben, sondern sanken. Desshalb legen

Aaron und Hur einen Stein unter, auf welchen Moses sich setzt und
stützen dann jeder auf einer Seite seine Hände, so dass diese

Zuverlässigkeit, Sicherheit sind d. h. nicht zittern und schwanken,

sondern eine ruhige und feste Haltung haben bis zum Abende. Statt

der Hand nennt der Verf» hier die Hände. Nach ihm reckte Moses

beide Hände aus, in der rechten den Slab. Auch die blosse Hand-

Ildb. z. A. T. XII. 12
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ausstreckung kommt als tliaiimaturgi scher Gestus vor (10, 21.). Irrig

beziehen die Targg. die Steile auf die Ausbreitung der Hände beim

Gebet. — V. 13. So streckte Josua die Feinde nieder d. h. er berei*

tetc ihnen eine Niederlage, besiegte sie. Amalek und sein Volk] den

Amalekiterstanim und die zu ihm gehörende Mannschart vgl. Jes. 10,

22. 3*" •!*>] wie Gen. 34, 26. — V. 14. Bei diesem Anlasse be*

schliesst Jehova die Ausrottung der Amaiekiter. Moses soll dies schrei-

ben als Erinnerung d. b. es zur Erinnerung urkundlich aufzeichnen,

dass nämlich Jehova die Erinnerung Amnieks vertilgen d. i. die Ama-

lekiter gänzlich ausrotten will, so dass niemand übrig bleibt und der

amalekitische Name dann nicht ferner- genannt wird. Zu -^sa arr

eig. schreiben in das Buch d. i. schriftlich machen ,
urkundlich auf*

zeichnen vgl. Nura. 5, 23. 1 Sam. 10, 25. Jer. 32, 10. Job. 19, 23.

und -es" sy sagen mit der Schrift d. i. schriftlich befehlen Eslh.

9, 25. Uebcr den Art. s. Ges. §. 107. 3. Anm. 1. Ew, §. 277. a.

Die Aufzeichnung hat den Zweck, dass der Beschluss nicht vergessen,

sondern seiner Zeit ausgeführt werde. Dieser Beschluss findet sich

auch beim jüngsten Gesetzgeber (Dt. 25, 17 ff.) und ihm entspricht

Bileams Weissagung (Num. 24, 20.). Zur Ausführung kam er erst

durch Samuel, welcher Saul zu einem Verlilgungskriege veranlasste

(1 Sam. 15.); doch wurden von den edomitischen Amalekitern auch

noch in Hiskia’s Zeit Ueberbleibsel ausgerotlet (1 Chron. 4, 42 f.).

Moses soll den göttlichen Beschluss auch legen in die Ohren Josua^s

d. h. ihn diesem einprägen, damit er bei der Eroberung Kanaans ihn

ausführe. Zu denken ist an die Amaiekiter Kanaans und die ihnen

nahe verwandten Stämme
;

s. m. Völkerlaf. S. 201 ff. — V. 15. Moses
errichtet zu Raphidim einen Altar, zum Andenken an den von Jehova

verliehenen Sieg. Wie Tempel und Capellen errichtete man der Gott-

heit auch Altäre, welche die Erinnerung an etwas erhielten (Jos. 22,

27 f. Gen. 33 ,
20.). Moses nennt den Altar •’s? eig. Jehova

mein Panier d. h. der Name Jehova's ist das Kriegszeichen, unter

w’elchem wir kämpfen, gleichsam der Sinnsprnch auf den Fahnen und
Panieren, welchen wir folgen; im Anschluss an Jehova und im Ver-

trauen auf ihn, im Namen Jehova’s (Ps. 20, 8 f.) führen wir unsre

Kriege. — V. 16. Krieg aber, erklärt Moses weiter, soll es allezeit

mit Amalek geben, 's] zur Einführung der Rede wie Gen. 4, 23.

Für das unerklärliche llapaxleg. 05 hat man mit Cleric, J. D. Mich.

Val. Gesen. de \V. Maurer u. A. oa zu lesen : Die Band ist am Pa-
nier Jehova's, Krieg isl Jehova mü Amalek von Geschlecht zu Ge-
schlecht d. h. das Jehovavolk lässt das heilige Panier nicht los und
stellt es nicht hin, sondern hält es stets in der Hand und führt be-

ständig Krieg mit den Amalekitern, bis es dieselben ausgerottet bat.

Uebrigens könnte mau auch lesen und V?" nach Ps. 20, 6 .

erklären; es ßaggl das Panier Jehova's d. i. es ist aufgerollt und
wehet, da Jehova Krieg hat. Zu dem Accus. für Jes. 34, 10.

vgl. Ew. §. 281. d.

Cap. 18, 1. Mosis Schwiegervater erhält Kunde von Israels Aus-

zuge aus Aegypten und Ankunft am Horeb. Sein Besuch geschah nach
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der Stellung des Stückes zwischen 17, 1. und 19, 2. auf der Station

Raphidim, nach der Erzählung für sich vielleicht erst auf der folgen-

den Station am Sinai. So wohl auch Du 1 , 6 ff. Jethro , Midian]

s. 2, 15. 18. — V. 2—4. Er nimmt Mosis Weib und Kinder, um sie

nach Raphidim zu bringen. Zippora] s. 2, 21. Nach dem vorliegen-

den Erzähler hat Moses seine Angehörigen nicht mit nach Aegypten

genojnmen (s. 4, 18.), nach einem Anderen hat er dies gethan (s. 4,

20.). Der Jehovist gleicht dies mit der Annahme aus , er habe sie

auf der Reise nach Aegypten oder in Aegypten entlassen d. i. zu

Jethro zurückgesendeU Ihm gehört offenbar das Einschiebsel rr'mVv

an. Sonst kommt von dieser Zuruckseudung nichts vor. Wie es

scheint, berichtete der vorliegende Erzähler die Geburt von Mosis

Söhnen nur an dieser Stelle; die Gehurt des Gersom ist nach einem

anderen Rerichterstatler schon 2, 22. erwähnt, die des Elieser wird

bloss hier erzählt. *»3» •'nV»] eig. der GoU meines Vaters ist in

meiner Hilfe d. h. der Gott meiner Väter bestehet in einem Helfer

für mich, erweist sich als einen Solchen, der mir beisteht und mich

rettet. Zu diesem Gehr, des Beth essent. (s. 6, 3.) vgl. Job. 23, 13.

viell. auch Jes. 40, 10. Oder man nehme als collect, für b-'m?

und vgl. Ps. 118, 7. 54,6. bh] collect, wie 3, 6. — V. 5. 6. Jethro

kommt mit Mosis Angehörigen in das Lager und lässt seine Ankunft

dem Moses ansagen. in die nach Raphidim d. i. der Ebene

Raha (17, 1.). Nach Robinson I. S. 146. sind die Umgebungen des

Sinai eine „schaurige Oede“. Berg Gottes] s. 3, 1. — V. 7. 8. Mo-

ses empfängt den angesehenen Mann mit orientalischen Ehrenbezeigun-

gen und führt ihn in sein Zelt, wo er ihm die ägyptischen Ereignisse

und die Muhe und Drangsal erzählt, welche die Israeliten auf dem
Zuge getroffen hat, und dass Jehova sie rettete. — V. 9. Jethro

äussert seine Freude über die göttlichen W^ohlthaten und insbesondere

darüber, dass Jehova Israel aus der Gewalt Aegyptens gerettet hat.

Zu “i»« dass vgl. Gen. 13, 16. 24, 3. — V. 10. 11. Er preiset zu-

gleich Jehova, welcher Israel aus der Gewalt der Aegypter gerettet

hat, so dass diese jenem nichts thun konnten, und welcher es aus

der ägyptischen Herrschaft erlöset hat. Auf das Letztere zielt f'npö

vgl. 2 Reg. 13, 5. Jes. 3, 6. Er erkennt an den Ereignis.sen
,

dass

Jehova gross sei vor allen Göttern d. i. der herrlichste und verehrungs-

würdigste der Götter. •'s] hängt von ab : dass er gross

ist durch die Sache, mit welcher sie übermüthig gegen sie waren,

näml. die Aegypter gegen die Hebräer (Neh. 9, 10.). Jene wollten

durch das Wasser diesen den Untergang bereiten (1, 22.) und fan-

den selbst im Wasser ihren Untergang durch Jehova (14, 28.), wel-

cher damit die gerechteste Vergeltung übte und seine göttliche Grösse

bewies. So bereits Targg. Rabb. MütisL Fag. Vatabl. J. /). Mich.

Der Untergang der Aegypter im Meere veranlasste auch den Dichter

15, 11., Jehova für den grössten Gott zu erklären. — V. 12* Dem
Verehrungswürdigen bringt der Priester Jethro ein Brandopfer sowie

auch Dankopfer dar; zu den letzteren kommen Aaron und die Volks-

ältesten, um als Gäste mit dem Darbringer zu speisen, vor Gott] an

12 *
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der OpfcrstüUe vgl. 16, 9. nVy] s. Lev. 1, 3. s. Lev. 3.

anV] wie Gen. 31, 54. — V. 13— 16. Am T«ge darauf silzl Moses

zu Gericht und entscheidet die Händel Streitender, das Volk aber

steht vom Morgen bis zum Abende an d. i. bei, vor ihm (Gen. 18,8.),

indem es theils Streitsachen vor ihn bringt theils zuhören will. Jethro

wundert sich, dass Moses dieses Geschäft allein besorgt, erhält aber

die Antwort, das Volk komme, um Goll zu fragen d. h. es veclange

von Jehova, seinem Gotte und Könige, Entscheidungen, welche doch

nur Moses geben kann, sofern er das alleinige Organ göttlicher Offen-

barungen in Israel isU "lai •'Prtini] und ich mache kund die Satzun-

gen Gottes und seine Gesetze d. h. eröffne bei diesen Gelegenheiten

dem Volke, was Gott als recht ansehe und gelhan haben wolle. Die

Streitsachen werden entschieden, sind aber zugleich auch praktische

Anlässe, dem Volke Gesetze zu geben und es an ein geltendes Recht

zu gewöhnen, welches es am Sinai vollständiger und zusammenhängend

erhallen wird. — V. 17— 18. Jethro misbilligt das Verfahren. Denn

dabei müsse sowohl Moses, für welchen die Sache zu schwer, also

unausführbar sei, als auch das Volk hinsinken d. i. erschöpft werden

und erliegen, “ps» tas] vgl. Gen. 18, 14. ist Inf. '’w und Suff.

und kommt nur hier für das gewöhnliche vor. — V. 19. 20.

Er rälh ihm eine andere Einrichtung an, zu welcher er ihm Gottes

Beistand wünscht, "'si eig. sei du dem Volke ein Gegenüber

Gottes d. h. sei für das Volk ein Gegenstück von Gott und dem

letzteren ähnlich, nimm gegen das Volk die Stellung Gottes ein. Zu

V'a eig. vor, gegenüber in diesem Sinne vgl. Gen, 2, 18. Wie das

Volk seine Wünsche nicht unmillelbar, sondern nur mittelbar durch

göttliche Diener an Gott bringt, so soll es künftig seine Streitsachen

nur durch Verraillelung dem Moses vorlegen
,
nicht mehr unmittelbar.

Das ist gemeint nach V. 22. 26. Was an Moses gelangt, soll dieser

nach wie vor zur Entscheidung an Gott bringen und auch ferner das

Volk die Salzungen und Gesetze lehren und ihm den zu wandelnden
Weg und die zu beobachtende Handlungs\veise bekannt machen. —
V. 21. 22. ' Aber es soll niclit mehr Alles an ihn gelangen und gar

Nichts mehr durch das Volk unmittelbar. Deshalb soll er schauen d. i.

ersehen, ausersehen, bestimmen (s. Gen. 22, 8. Jes. 28, 15.) aus dem'
Volke tüchtige, gottesfürchlige, wahrhaftige und uneigennützige Männer
und über die Hebräer setzen Oberste von 1000, 100, 50 und 10,

nämlich Hausvätern, Familienhuuptern. Die Obersten sollen das Volk

richten in aller Zeit d. i. die Rechtspflege beim Volk üben und zwar
so, dass dieses jederzeit ihnen Streitsachen vorlegen kann; die leich-

teren Händel sollen sie für sich enlscheidcn, die wichtigeren und schwie-

rigeren an Moses bringen, damit er sic Gott vorlege. Dann braucht

Moses nicht mehr den ganzen Tag vom Volke umlagert zu Gericht zu

sitzen, Vpm] eig. und mache leicht von auf dir d. i. schalTe

dir Erleichterung von der auf dir ruhenden Last, dadurch, dass sie

mit dir tragen. Bei den verschiedenen Obersten meint der Verf. wohl,

dass der Dekarch nur ganz geringfügige Sachen entscheiden sollte,

bedeutendere der Pentekontarch
,

nocji wichtigere der Hekatonlarch

N
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u. s. w. — V. 23. Wenn Moses diese Einrichtung treffe, werde Je-

hova ihn feststellen d. i. ihn nicht erliegen lassen und er werde be-

stehen können, auch das Volk im Innern wohl geordnet und verwaltet

werde wohlbehalten auf seinen Ort kommen d. i. nach Kanaan ge-

langen. Zu mit W vgl. 34, 12. ist eig. Mellen, setzen, dann
bestimmen, befehlen; s. Gesen. Thes. p. 1155. LXX hier: nanaxveiv,— V. 24—27. Moses führt die angerathene Einrichtung ein und ent-

lässt dann Jethro, welcher in sein Land d. i. seine Gegend (Gen. 22,

2.) zieht. Midian gehörte nicht zur sinaitischen Gegend, sondern war
eine Landschaft für sich (s. 2, 15.). aramaisirende Form für

-B?»: wieHuth 2, 8. Prov. 14, 3. Ges. §. 47. Anm. 1. §. 193. a.— Mit Abweichungen wird die hier berichtete Einführung von den
Gehilfen Mosis auch Num. 11, 16 ff. Dt. 1 , 9 ff. erzählt, worüber
später.

Cap. 19—24.

1. Der Bund Jehova's mit Israel am Sinai. Mit Ausnahme
von 19, 2 a., einer elohistischen Angabe, erscheint dieser ganze Ab-

schnitt als eine jehovistische Einschaltung. Dafür gibt es ausreichende

Beweise. Der Elohist stellt die Stiflshütte als die Offenbarungsslätte

des göttlichen Gesetzes dar (25, 22. 29, 45 f. Num. 7, 89.) und lässt

abgesehen von einigen vereinzelten Füllen (12, 2 ff. 43 ff. 13,2.), sein

ganzes Gesetz in ihr von Gott eröffnet werden (Lev. 1, 1. Num. 1, 1.);

an sie ist auch bei T*? ö»» Berge Sinai Lev. 7, 38. 25, 1. 27,

34. Num. 3, 1. zu denken, wie Lev. 7, 38. vgl. mit 1, 1. lehrt. Sie

soll aber hier noch erbaut, ja sogar noch angeordnet werden und

das Gesetz, welches in die Bundeslade kommen soll, ist dem Elohisten

noch 25, 16. 21. ein zukünftiges. Die vorliegende Gesetzgebung

kommt also für ihn zu früh und passt nicht in seinen Plan
;

sie würde
viel spater stehen, wenn sic von ihm herrflhrte; sie. würde auch in

der Stiftshütto eröffnet werden, da er von Gesetzesoffenbarungen auf

dem Berge überhaupt nichts berichtet. Dazu geht sein Absehen in

* der Hauptsache nur auf das eigentlich theokratische Gesetz und die

anderweitigen Gesetze, wie sie hier Cap. 21—23. vorgeführt werden,

liegen ausser seinem Plane, weshalb er selbst den Dekalog nicht in

sein Werk aufgenommen hat. Was er von diesen anderweitigen Ge-

setzen gibt, hat doch immer einen besonderen Zusammenhang mit der

Theokratie und wird deshalb hcigebracht. Ferner finden sich die in

diesem Abschnitte mitcnlhaltenen Ucligionsgesetze fast alle auch in der

Grundschrift z. B. vom Altäre und Altardienste (20, 24 ff. vgl. 27,

1 ff.), von den Erstgeburten (22, 28 f. vgl. 13, 2.), von den Erstlin-

gen (22, 28. vgl. Lev. 23, 10 f. 15 f. u. a.), vom Sabbath (20, 8 ff.

23, 12. vgl. 31, 12 ff. 35, 1 fl“.), vom Sabbathsjahr (23, 10 f. vgl.

Lev. 25, 1 ff.), von den grossen Festen (23, 14 ff. vgl. Lev. 23.

Num. 28 f.), von der Beinigkeit (22, 30. vgl. Lev. 11— 15. 7, 24.),

vom Wucher (22, 24 ff. vgl. Lev. 25, 36 f.), von der Sklaverei (21,
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2 ff. vgl. Lev. 25, 89 ff.), von Mord und Todtschlag (21, 12 ff. vgl.

Num. 35, 9 ff.). Ein solches Uebermass von Wiederholung bei einem

und demselben Verfasser lässt sich doch kaum annehmen. Wollte

man aber das vorliegende Gesetz als kurzen Auszug des Ganzen be*

trachten, so stände entgegen, dass der Elohist das bürgerliche Gesetz

von seinem Plane ausschloss und nicht wichtige Bestimmungen z. B.

von den Neumondsfeslen ,
vom Versöhnungstage und vom Jubeljahre,

sowie von den Priestern und Leviten übergangen, auch von den Opfer*

und Reinigkeitsgesetzen mehr gegeben haben würde. Dann müssten

auch die gegenwärtigen Gesetze mit den elohistischen übereinstimmen,

was aber in vielen Stücken z. B. hinsichtlich des Altardienstes (20,

24 ff. 24, 5.), der menschlichen Erstgeburt (22, 28.), der 3 Wall-

fahrlsfeste und des Ortes der Passahfeier (23, 17.), des Sabbathsjah*

res (23, 11.), der Sklaverei (21,6.) und der Ausrottung der Kanaani-

ter (23, 33.) nicht der Fall ist. An anderweitigen Verschiedenheiten

fehlt es nicht. Fremd sind dem Elohisten die menschliche Art Gottes,

welcher eifrig ist und auch in Zorn gerälh (20, 5. 22, 22.), unmit-

telbar zum Volke redet und von diesem gehört wird (19, 19. 20, 18 f.)

und sich einem Ausschüsse des Volkes zeigt, der bei ihm isst und

trinkt (24, 11.), desgleichen der Maleach Jehova*s (23, 20 ff.), die

Opfer vor Einführung des Opferdienstes (24, 4 f.), die Priester vor

Einführung des Priesterthums (19, 22. 24.), der Jahresanfang im

Herbste (23, 16.). Eine förmliche Abschliessung des Bundes am Sinai

kennt er ebenfalls nicht, sondern berichtet diese Abschliessung bloss

bei Abraham Gen. 17. In der Sprache endlich erinnert ausser

22, 27. schier nichts an den Elohisten; sie ist im Ganzen die der

jehovistischen Stücke. Der Verf. braucht neben dem vorwaltenden

GoUesnamen Jehova auch die Bezeichnung Elohinij welche der Elo-

hist von Gap. 6. an meidet, ebenso 23, 17. Dazu kommen die

der Grundschrifl fremden Bezeichnungen Berg GoUes vom Sinai (24,

13.), Haus Jehova*

s

vom Heiligthume (23, 19.), Ahib vom Passahmo-

nale (23, 15.), Haus der Knechte von Aegypten (20, 2.) und die

Einzelangabe der kanaanitischen Stämme (23, 23. 28.). Ebenso beur-

kunden den Jehovisten die Ausdrücke mit 19, 5. 23, 21.

22., ‘'wya 19, 9. 20, 20., 19, 10. 14. 22, 8. 25. 26., ‘i»»? mit
'

^ 19, 12. 23, 21., vom Donner 19, 16. 20, 18., und

19» 17., D-'rfVK 20, 3. 23, 13., wv» und 20, 5., ww
Feind und ißi 20, 5. 23, 5., ’Dn 20, 6, Thore für Stadt,

Ort 20, 10., die Endung ^ 20, 12. 23. 21, 18. 35. 22, 8. 21. 24.

30., rioa von Gott und 20, 20. 22, 19., 21, 4. 22., mit

21, 14. 18. 35. 22, 6. 9. 13., gestern ehegestem d. i. vordem

21, 29. 36., yn^ 22, 20. 23, 9., p?» und 22, 22. 26., n:n

23, 11. 29., •’w 23, 17., 23, 27., i:« 23, 28 ff.,

28, 32. 24, 8., 23, 33., ^paa 24, 4., ma hier

24, 14., Fremdlinge seid ihr in Aegypten gewesen 22, 20. 23, 9.

Ausserdem erinnert Einzelnes an frühere jehovistisebe Stellen z. B. "»'t 21,

14 an 18, 1 1., poR21,22.23.auGen.42, 4. 38. 44, 29., 22, 4. an Gen.

45.

17.,

in» 23, 23. an 9, 15.,nVnia 23, 25. an 15, 26., own 23, 27. an 14,25.
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2. Der Beurheiter der Grundsclirift gibt aber nicht Eigenes,

sondern folgt älteren Urkunden, von denen die hier zu Grunde lie-

gende Haupturkunde Folgendes berichtet. Nach der Ankunft Israels

am Sinai besteigt Moses den Berg, wo ihm Jehova eröffnet, dass er

Israel zu seinem Volke annehme; Moses setzt davon das Volk in Ken nt-

niss und hinterbringt die Zustimmung desselben Gott (19,1— 9. ausg.

V. 2 a.). Am dritten Tage darauf, nachdem sich Israel geheiligt hat,

steigt Jehova mit Gewölk, Donner, Blitz und Hörnerklang auf den Si-

nai herab, um die Bundesgeselze zu eröffnen, wobei das Volk nebst

Moses unten am Berge steht (19, 10—19. 20, 1.). Seine erste Er-

öffnung sind die 10 Gebote (20, 2— 17.); sic spricht er unmittelbar

zum Volke, welches sich aber fürchtet und bittet, dass statt Gottes

lieber Moses mit ihnen rede (20, 18—21.). Die weiteren Gesetze

werden daher dem Moses alle auf dem Berge geoffenbart, um durch

ihn dem Volke verkündigt zu werden (20, 22—23, 33., doch 23,

4. 5. ?). Moses kommt vom Berge wieder in das Lager, theilt alle

göttlichen Eröffnungen mit und das Volk erklärt seine Zustimmung;

dann schreibt er die Gesetze auf und auf ihnen wird der Iheokrali-

sche Bund unter Opfern und Blutsprengen förmlich abgeschlossen (24,
3—8.). Darnach besteigt Moses mit Josua abermals den Berg, um
die beiden Stcintafeln mit den 10 Geboten abzuholen, und hält sich

40 Tage oben auf (24, 12— 15. 18.). Naclt dem Verf. also wurden
nicht bloss die 10 Gebote, sondern auch die weiteren Gesetze vor

dem Vorgänge mit dem goldenen Kalbe offenbart und unter ihnen

auch die nichlreligiösen zur Grundlage des Bundes gemacht, die Ab-

schliessung des letztem aber geschah auf eine förmliche Weise. Die

Opfer dabei brachten Jünglinge dar (24, 5.), wahrscheinlich Erstge-

borne, welche sich dem Dienste Jehova’s zu weihen haben (22, 28.);

von Priestern ist hier keine Bede. Ein freierer Geist zeigt sich auch

in den Bestimmungen über Altar und Altardienst (20, 24 ff.). Neben

Moses tritt Josua hervor, indem er seinen Meister auf den Berg be-

gleitet (24, 13.). Der Verf. zeichnet sich durch grosse Eigenthum-

lichkeiten aus, welche aber zum Theil von Späteren angenommen
worden sind. Dahin gehören das Bild vom Adler (19, 4.), von der

Hornisse (23, 28.), vom Priester-Königreiche (19, 6.), der Hörner-

klang bei Jehova’s Erscheinung (19, 16. 19.), der Grund der allmäh-

lichen Vertreibung der Kanaaniter (23, 29.), die Strafe des Erschiessens

(19, 13.). Noch grösser ist seine Eigeuthüralichkeit in sprachlicher

Hinsicht. Er hat Vieles, was im ganzen A. T. sonst nicht vorkommt

z. B. D’'?*» 19, 6., 39 19, 9., V*ip3 laüli vernehmlich 19,

19., p» Körper 21, Z. 4., und n?» 21, 2. 26. 27.,

nr9 Beiwohnung 21, 10., 21, 25., ma 21, 29. 36., naaa 22,' 2.

3-, 5^7?? 22, 5., vom fhierc 22, 14., Blässe 22, 26.,

22, 28., '»?» 22, 30., male 23, 14. Num. 22, 28., das

Hiph. 21, 8., das Hoph. 21, 30., das Niph. nva 19, 13.

Anderes findet sich wenigstens im Pent. nur bei ihm und ist über-

haupt selten! z. B. Haus Jakobs 19, 3., l®?, l®», 1®» vom wol-

kenbedeckten^Berge 19, 18. 20, 18., “i»« 19, 18., 20,
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20,, rrx nachslellen 21, 13., 21, 30., 22, 1., rr;rt’^ rm
22, 10., 24, 6. Noch Anderes isl ihm von den Jüngeren abge-

borgt z. B. n?3o 19, 5. Dl. 7, 6. 14, 2. 26, 18., 23, 28. Dt.

7, 20. Jos. 24, 12., 23, 30. Dl. 7, 22. Die Steinlareln lie-

zeiehnet er als px 24, 12. 31, 18., wofür die Andern a'aax rf^V

sagen (s. 34, 1.). Von den Gottesnainen branclit er vorwaltend Je-

hova (19, 3. 7— 11. 18. 20, 2. 5. 7. 10—12. 22. 22, 10. 23, 17.

19. 25. 24, 3—8. 12.), abwechselnd damit aber auch Elohim (19,

3. 17. 19. 20, 1. 19. 20. 21. 21, 6. 13. 22, 7. 8. 27.). Diese Ei-

genlhümlichkeiten machen es auch gewiss, dass hier nicht der Jehovist

rede, welcher ein gewöhnliches Hebräisch schreibt; ihm ist auch für

20, 10. 17. 21, 7. 20. 26. 27. 32. 23, 12. geläufiger.

3. Neben diesem H.iuplerzähler der sinailischen Vorgänge führt

der Jehovist hier noch einen andern Erzfdiler vor, gibt aber aus ihm

nur folgende Bruchslücke. Jehova beruft Moses auf das Haupt des

Berges und gebietet ihm, dass das Volk nicht auf den Berg Vordrin-

gen, die Drieslerschaft sich heiligen und er mit Aaron später wieder
hinaufkommen soll; Moses eröHnel dies dem Volke und bleibt dann

unlen (19, 20—25.). Jetzt die Ollenharung des Dekalogs, den aber

der Jehovist nach dem Hauplerzähler anfülirt. Darauf begeben sich

Moses, Aaron, Nadab und Abihu sowie 70 Volksällesle auf den Berg,

schauen dort den Gott Israels und essen und trinken bei ihm (24,

1—2. 9— 11.)*, «loch bloss Moses steigt auf die Spitze in die Nähe
der Herrlichkeit Jehova’s, welche dem Volk im Lager wie verzehren-

des Feuer erscheint (24, 16— 17.). Der Verf. lässt also vor dem
Vorgänge mit dem goldenen Kalbe bloss die 10 Gebote offenbart sein,

die andern Gesetze erst später, zuerst die Beligionsgesetze (34, 11—
26.). Von einer besonderen ßundesceremonie ausser jenem Erschei-

nen eines Volksausschusses bei Jehova erzählt er nichts, sondern lässt

Jehova nach dem Vorgänge mit dem Kalbe die Bundabschliessung nur

erklären (34, 10. 27 ); als Grundlage der letzteren führt er ausser

den 10 Geboten bloss die Beligionsgesetze an. Von einer Begleitung

Mosis durch Josua sagt er nichts. Schon dies unterscheidet ihn be-

stimmt vom Haupterzähler. Dazu kommt, dass bei ihm bereits Priester

erscheinen (19, 22. 24.), deren Häujiter mit auf den Berg steigen

(24, l. 9.), dass der Volksausschuss und selbst das Volk Jehova’s

Herrlichkeit schaut (24, 10. 17.) und dass Moses bei der Einholung

von Weisungen und Gesetzen das Haupt des Berges ersteigt (19, 20.

24, 16 f.). Ihm ist auch eigenlhümlich die starke Scheidung a) des

Moses, b) der Priester und ihres Vorstandes, c) des Volkes (19, 21 ff.

24, 1 f.). Der Haupterzähler dagegen sagt nichts von Priestern (24,

5.) und weiss bloss von einem Milgehen Josua’s auf den Berg zur

Abholung der Geselzlafeln (24, 13.); bei ihm nimmt das Volk nur

Gewölk, Donner, Blitze, Hörnerklang und Gottes Stimme wahr (19,

16. 20, 18 ff.), schaut aber nicht Jehova’s Herrlichkeit, welche Gnade
vielmehr allein dem Moses auf .seine Bille und als besonderer Huld-

beweis zu Theil wird (33, 17 ff.); bei ihm steigt xMoses bloss in

diesem letzten Falle auf die Spitze des Berges, sonst aber wohl nicht
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(s. 20, 21.). An Eigenthumlirhkeilen fehlt es auch hei diesem zwei-

ten Erzähler nicht. D.ihin gehören der Fusshoden der göttlichen Er-

scheinung (24, 10.) und das Essen und Trinken bei Jehova auf dem
Berge (24, 11.). Von den Goltesnamen braucht der Verf. nur Jehova

(19, 20— 24. 24, 1. 2. 16. 17.); mit dem Elohim 24, 11. hat es

eine besondere Bewandtniss. Die Ausdrücke tssy Stoff 24, 10., W«
ausgesonderl 24, 11. und mit durchbrechen zu jem. 19, 21.

24. kommen so sonst nicht im A. T. vor und ^ einbrechen

in jem. findet sicli wenigstens im Pent. nur hier 19, 22. 24. Freie

Zuthaien des Zusammenarbeiiers sclieinl der ganze Abschnitt nicht zu

enthalten, man müsste denn 23, 4. 5. vgl. auch 19, 23. dahin rechnen.

4. Am Einfachsten und Natürlichsten erzählt die sinailischen Vor-

gänge der Elohist. Er lässt Moses den Sinai, wie es scheint, nur

einmal besteigen und berii hlet nichts von einer Begleitung desselben

dahin, nichts von einem Erscheinen Gottes unter grossen Phänomenen

und nichts von Geselzeseröflhungen auf dem Berge ;
er redet nur von

Erscheinungen, welche die Stiftshütte und das, was zu ihr gehörte,

darstellten und dem Moses oben zu Theil wurden (25, 9. 40. 26, 30.

27, 8. Num. 8, 4.); alle Gesetze lässt er unten offenbaren und zwar

nach Erbauung der Sliftshütte in dieser letzteren. Mehr weiss der

hier vorliegende llaupterzähler zu berichten. Nach ihm bestieg Moses

den Sinai sechsmal, wenn auch nur das letztemal bis auf die Spitze

(19, 3. 8 f. 20, 21. 24, 13. 32, 31. 33, 21 f.); bei der Gesetzesver-

kündigung stieg Jehova im Feuer mit Gewölk, Donner, Blitz und Hör-

nerklang auf den Sinai herab (19, 16. 18 f. 20, 18.) und eröffnete

mit furchtbarer Stimme die 10 Gebote (20, 1. 16. 19.). Die übrigen

Gesetze offenbarte er dem Moses auf dem Berge (20, 18 ff.); die Ge-

setztafeln machte und beschrieb er seihst (32, 16.); dem Moses ge-

währte er eine Erscheinung, von welcher jedoch dieser nur die Kehr-

seite sah (33, 18 ff. 34, 5 ff.). Die Bundesceremonie vollzog Moses

unten am Berge mit Opfer und Blutsprengen (24, 4 ff.). Mit dem Haupt-

erzähler stimmt der andere Berichterstatter überein, geht aber auch

in manchen Punkten über ihn hinaus. Moses stieg auf die Spitze des

Berges, um Weisungen und Gesetze einzuholen (19, 20. 24, 16. 34,

2.); als er zur Abholung der zweiten Gesetztafeln, die ebenfalls von

Gott beschrieben waren
,
oben war, ass und trank er 40 Tage nicht

(34, 1. 28 ); von Gottes naher Herrlichkeit angeslrahlt glänzte sein

Antlitz und behielt auch diesen Glanz (34, 29 ff.). Ein Ausschuss des

gottverbündeten Volkes erschien hei Jehova , ass und trank bei ihm

und schaute seine Herrlichkeit (24, 11.), welche auf der Spitze des

Berges lagernd auch dem Volke unten im Lager sichtbar war (24,

17.). Der Deuteronomiker endlich redet von den sinaitischen Vor-

gängen überall mit frommem Bewundern und Staunen. Seit der Welt

Anfang hat kein Volk so Grosses erfahren als Israel am Sinai (4, 32.);

es vernahm vom Himmel her aus dem Feuer die Stimme und Worte

Gottes, welcher Angesicht gegen Angesicht zu ihnen redete (4, 36. 5,

4f), es sah seine Grösse und Herrlichkeit und blieb leben (4, 33.

5, 21.), es fürchtete sich vor dem grossen Feuer, in welchem' der
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Berg braiiute und wollle es niclil mehr sehen (5, 20. 22 f. 9, 15.

18, 16.). Die Tafeln waren mit dem Finger Golles beschrieben (9,

10. 10, 4.); Moses ass und Irank niclil die ersten und die zweiten

40 Tage (9, 9, 18.). Man ersieht aus dieser Darlegung, wie ini Laufe

der Zeit die Vorstellung von den sinailischen Ereignissen sich immer

höher steigerte und die Grossarligkeit derselben durch die w'altende

Sage zunahm. Aehnlich verhSll es sich mit andern Begebenheiten der

hebräischen Vorgeschichle z. B. den ägyptischen Plagen und dem Durch*

ziige durch das rothe Meer, worüber üben S. 58 f. 137 IT. Alle Er-

zähler aber stimmen darin überein, dass es auf oder bei dem Sinai,

einer uralten heiligen Goltesslätle (s. 3, 1. 18.), GollesolTenbarungen

gab und dort Israel sein Gesetz von Gott durch Moses empfing. Dazu

finden sich im übrigen Allcrlhume viele Parallelen. Bei den Aegyplern

führte Mneves zuerst schriftliche Gesetze ein und leitete sje von Her-

mes ab (Diod. Sic. 1, 94.), welcher den Aegyplern leges et litteras

gab (Cic. nal. deor. 3, 22.). Der kretische Gesetzgeber Minos wird

als Gesellschafter des Zeus bezeichnet (üdyss. 19, 179.); er besuchte

oft den diktäischen Berg, stieg in die heilige Höhle daselbst hinab

und brachte von dort seine Gesetze, die er für von Zeus empfangen

erklärte (Plato Minos p. 319 f. Strabo 16. p. 762. Dionys. Halic. 2,

61. Nicol. Damasc. p. 316. Pausan. 3, 2, 4. Val. Maxim. 1, 2.).

Lykurg behauptete, dass er hinsichtlich seiner Gesetzgebung von Apollo

unterrichtet worden sei (Strabo, Dionys. Val. Max. 1. 1.). Seine und

Minos Gesetze galten als solche des Zeus und Apollo (Plato de legg.

1. p. 632.). Numa Pompilius halle Umgang mit der Göttinn Egeria

und empfing von ihr Unterricht und Anweisung (Dionys. Hai. 2, 60 f.

Val. Max. 1. 1.). Mil diesen Männern werden auch Zoroaster bei den

Arimaspen (s. 34, 29.), Zamolxis bei den Gelen und Zaleukus bei den

Lokrern als Gesetzgeber angeführt, welche ihre Gesetze von den Göt-

tern empfingen (Diod. 1. 1. Plutarch. Numa 4.).

5. Die göttlichen Gesetze führt der Verf. in folgender Reihe

vor. Die erste Stelle nimmt natürlich der Dekalog 20, 2— 17 (Ausg.

V. V. d. Uooghl) als das theokralische Grundgesetz ein. Darauf folgt

20, 22—26. entsprechend den ersten Sätzen des Dekalogs das Gesetz

über das Hauptstück des mosaischen Gottesdienstes, die Allarverehrung

Jehova’s, welche auch in der Grundschrift Lev. 1— 7. ziemlich weit

vorn steht und dort nur die Bestimmungen über das erste Hauptfest,

die Erstgeburt und den Sabbath vor sich hat. Demnächst kommen 21,

1— 32. die Bestimmungen über Leben, Freiheit und Unverletzlichkeit

der Person und 21, 33—22, 14. über das Eigenthum und dessen Be-

schädigung durch Fahrlässigkeit, Veruntreuung und Diebstahl, woran

sich 22, 15— 19. noch vereinzelte Gesetze über Unzucht, Sodomiterei,

Zauberei und Abgötterei anschliessen. Der ganze Abschnitt 21, 2—22,

19. besteht hauptsächlich in Straf- und Entschädigungsgesetzen. An

sie schliessen sich Vorschriften und Mahnungen an, nämlich für das

Verhalten gegen Dürftige 22, 20—26., gegen Gott und Fürsten 22,

27—30. und gegen den Nächsten bei Rechtshündeln 23, 1—9. sowie

Vorschriften hinsichtlich der heiligen Zeiten 23, 10— 19. Den Schluss
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bilden Verheissungen und Anweisungen für den Weilerzug und die

Eroberung Kanaan’s 23, 20—33., also für das, was Israel nach Em-

pfang des Gesetzes zunächst vorzunehinen hat. Offenbar bewegt sich

der Verf. hinsichtlich der Reihenfolge seiner Gesetze mit ziemlicher

Freiheit und eine streng systematische Ordnung ist nicht vorhanden.

Eine solche hat Berlheau die sieben Gruppen mosaischer Gesetze.

Götl. 1840. S. 7 ff., mit welchem Gesch. Isr. II. S. 214 ff. im

Ganzen übereinstimmt, nachzuweisen gesucht. Er findet die Zehnzahl

nicht bloss im Dekaloge, sondern auch in den Abschnitten 21, 2— 11.,

21, 12—27., 21, 28—22, 16., 22, 17—30., 23, 1—8. 14—19. 20
— 33. Jedoch lässt sich dies nicht durchführen. So z. B. handeln '

die Stücke 21, 12—21. 21, 22— 27. u. 21, 28—32. von dem Leben

und der Unverletzlichkeit der Person und bilden eine Ablheilung, welche

in 3 Abschnitte zerfällt, von denen jeder mit besonderen Bestimmun-

gen hinsiclitlich des Sklaven schliesst. Darauf folgt 21, 33— 22, 14.

das Eigenlhum der Person; mit 22, 19. enden die Straf- und Ent-

schädigungsgeselze und es folgen von V. 20. an Vorschriften und Mah-

nungen. Zur Erklärung ist zu bemerken, dass es dem Verf. nicht auf

eine erschöpfende Berücksichtigung aller möglichen Fälle ankam, son-

dern nur auf allgemeine Grundsätze und Regeln, welche auch in

nicht erwäiinlcn analogen Fällen mutatis mutandis angevvendet werden

sollten. Er nennt z. B. bald den Manu allein (21, 12. 16.), bald das

Weib mit (21, 28— 31.), bald den Sklaven allein (21, 2—6. 20 f.),

bald die Sklavinn mit (21, 26. 27. 32.), bald Rind und Esel (21, 33.)

oder Rind und Kleinvieh (21, 37.), bald Rind, Esel und Kleinvieh

(22, 3. 8. 9.), meint aber in den ersten Fällen gewiss mehr als er

namhaft macht. Ebenso verhält cs sich, wenn er 21, 19. bloss Stein

und Faust und 21, 26 f. bloss Auge und Zahn nennt. Zur Mehrzahl

der vorliegenden Gesetze enthalten vornämlich die talm. Traktate

Baba Kama, Baba Mezia und Sanhedrin weitere Bestimmungen. Die

rabbin. Ansichten findet man im Sepher Hachinuch von Aaron Hallevi

aus Barcelona bei Hotlinger iuris Uebraeorum leges. Tig. 1655. Die

Juden haben im Pentateuch 613 mosaische Gesetze, 248 positive und
325 negative, herausgerechnet; eine Uebersicht derselben bei Leidek-

ker Republ. Hebraeorum I. p. 295 ff. und Näheres darüber bei Ber-

lheau S. XII fl‘. Neuere Bearbeiter des mos. Gesetzes sind J. D. Mi-
chaelis Mosaisches Recht Frankf. 1770 ff. 1775 ff. 6 ßde. und J. L.

Saalschutz Mosaisches Recht. Berl. 1848. Die aus dem 5 christl. Jahrh.

herrührende Collatio Mosaicaruin et Ronianarum legum gab kritisch

heraus Fr. Blume Codex dei sive collatio etc. Boi/n. 1833.

Cap. 19, 1. 2. Die Stelle enthält eine doppelte Angabe. Das

erste Glied von V. 2, welches mit Num. 33, 15. zusammentrilft und

an die letzte elohistische Angabe 17, 1. anknüpft, gehört der Grund-

schrift an; die übrigen Angaben fand der Jehovist in einer Urkunde

vor und vereinigte sie mit der Grundschrift. Ihr könnte

man wegen ai"' als drillen Neumond nehmen und also vom ersten

Tage des 3 Monats verstehen (Jonalh. Jarch., Äbenesr. Münsl. Drus.

J. D. Mich. Vater, Rosenm. Gesen.)j hätten die Hebräer bei chrono-

Digitized by Google



188 Ex. 19, 1. 2.

logischen Angaben »-;H so gebraucht und niclit vielmehr da-

für gesagt (40, 2. 17. Gen. 8, 5. 13. Lev, 23, 24. Num. 1, 1. 18.

29, 1. 33, 38. Dt. 1, 3. Ez. 26, 1. 29, 17. 30, 1. 32, 1. Hagg. 1, 1.). Also

ist »
7
.n der drille Monat und s''"' hier nicht Tag, soinlern Zeit

wie Gen. 2, 4. 30, 33. Num. 3, 1. Jes. 11, 16. An welchem Tage

des dritten Monats die Hebräer ankamen, bemerkt der Verf. nicht.

Hier eine Bemerkung über die Oerllichkeit. Der Berg der Gesetzge-

bung kommt beim Elohisten nur unter dem Namen Sinai vor (16, 1.

Lev. 7, 38. 25, 1. 27, 34. Num. 1*
1. 19. 3. 1. 14. 10, 12. 28, 6.

33, 15f. u. ö.), beim Deuteronomiker
,
welchem Dt. 33, 2. nicht an-

gehört, nur unier dem Namen Horeb (Dt. 1, 2. 6. 19. 4, 10. 15. 5,

2. 9, 8. 18, 16. 28, 69.), in den jehovistischen Stücken bald unter

jenem Namen (V. 11. 18. 20. 23. 24, 16. 34, 2. 4. 29. 32. Lev.

26, 46.), bald unter diesem (3, 1. 17, 6. 33, 6.), auch unter der

Bezeichnung Berg Golles (s. 3, 1.). Beide Namen bezeichnen also

Dasselbe, wenigstens im Allgemeinen und ein Unterschied ist aus dem
A. T. nicht zu erkennen. Doch verdient Bemerkung, a) dass die von

Nordwesten her gekommenen Hebräer bereits auf der Station Kaphi-

dim beim Horeb und erst auf der folgenden Station in der Wüste Si-

nai waren (17, 1. 6. 19, 2.), so als hätte der Horeb nördlicher, der

Sinai südlicher gelegen, b) dass “'ro äusserst häufig (V. 11. 18.

20. 23. 24, 16. 34, 2. 4. 29. 32. Lev. 7, 38. 25, 1. 26, 46. 27,

34. Num. 3, 1. 28, 6.), dagegen äusserst selten gesagt wird

(33, 6. vgl. 3, 1. 1 Reg. 19, 8.), so als wäre der Sinai der eigent-

liche Berg der Oerllichkeit gewesen und c) dass der Lagerort bei der

Gesetzgebung niemals sondern immer 'ro i?"’? genannt wird
(V. 1. 2. Lev. 7, 38. Num. '

1, 1. 19. 3, 14. 9, ’l. l6, 12. 26, 64.

33, 15 f.), so als hätte er am Sinai, nicht am Horeb gelegen. Die

arabischen Geographen des Mittelalters nennen die Berggruppe im Sü-

den der Sinaihalbinsel bald Djebel Tur (Edrisi p. Jaubert

I. p. 332. Maraszid II. p. 214 f.), bald ^ l'ur Sina (Ja-

kut Moscht, p. 267. Maraszid 11. p. 8. Abulfeda geogr. cd. Reinaud

p. 69. 107. .Makrizi hist. Goplorurn ed. Wetzer p. 72. Abulpharag. hist.

Orient, p. 27.), bald Djebel Tur Sina (Kazwini I.

p. 168.). Den ersten und letzten Namen führt sie auch noch heule

nach Robinson I. S. 156 und Russegger Reisen Hl. S. 30. Ein Thcil

dieser Gruppe ist der Bergrücken, welcher von den Arabern

Djebel Musa genannt wird, bei den Christen aber anders heisst.

Sie nämlich bezeichnen seine höchste Höhe im Süden als Sinai, seine

nördliche niedrigere Vorstufe als Horeb (Robinson I. S. 155. Olin in

d. Zcitschr. d. deutsch, morgenl. Ges. II. S. 312.) oder sie nennen

auch den ganzen Bergrücken, auf welchem sich im Süden der Sinai-

Gipfel erhebt, den Horeb (Russegger III. S. 41. Döbel Wanderungen
II. S. 22 f.). Diese Unterscheidung findet sich schon bei früheren Rei-

senden z. B. della Valle Reissb. I. S. 116 f. und im Mittelalter z. B.

bei R. V. Suchen und Maundeville im Reyssb. S. 412. a. 447. b. Sie

liegt vielleicht’ auch vor bei Euseb. onom., welcher vom Horeb sagt

:
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TtaQtxomTai t« oqsl 2ivä und Sir. 48, 7., wo Sinai und Horeb ne-

ben einander genannt werden, wie Jerusalem und Zion im diclileri-

sHien Parallelisnms. Die Angaben des A. T. stellen ihr nicht nur

nicht entgegen, sondern stimmen sehr gut mit ihr zusammen. An
diesem Bergrücken Dj. Miisa oder Horeb-Sinai gibt es nur 2 Plätze,

wo eine grössere Volksmenge lagern kann. Der eine ist die Ebene
Raha an der Nord - oder Nordwestseite des Horeb. Sie Jiat einen

Flnchenraum von 1 englischen Quadratmeile und ist von ehrwürdigen

Granithergen eingeschlossen. Hart an ihrer Südseite erhebt sich wfe

eine .Mauer in drohender Majestät der Horeb zu einer Höhe von 1200
bis 1500 Fuss und ragt als kühne Felswand über sie herein. Man
kann ganz nahe an den Fuss der Felswand herantreten. Diese Ebene

kommt unter dem jetzigen Namen schon vor bei Burckhardl Syrien

S. 94S f.
,

welcher vom Sinaikloster aus in nordwestlicher Richtung

1 Y2 Stunden in ihr dahinzog, und wird als der sinaitische Lagerort

der Hebräer angesehen von Robinson I. S. 145 ff., Olin a. a. 0. S.

317 ff.. Wellsied Arabien II. S. 52., Rüdiger zu Wellsted II. S. 91.,

TescAendor/ Reise I. S. 234. und Winer RWß. u. Sinai. Daran dachten

auch bereits ältere Reisende wie Rreydenbach, R. v. Suchen und üelff-

rieh, ohneindess den Namen der Ebene zu nennen (Reyssbuch von 1584.

S. 102. a. 389. a. 447. h.). Als Ort, wo nach derErzählung Jehova herabstieg

und Moses das (lesetz empfing, gilt dann das nordwestliche Ende des Horeb,

die Felshöhe Safsafeh, von welcher man die Ebene überschauen kann und

die auch auf der Ebene gesehen wird (s. 17, 1. 6.). Der andere

Platz ist folgender. An das Ostende der Ebene Raha schliesst sich

der Wadi esch Scheich und wendet sich von da aus nordostwärts. Von
ihm und der Ebene Raha gehen in südöstlicher Richtung 3 parallele

Tiefthäler aus: 1) an der Westseite des Horeb -Sinai der W. el

Ledja, eine enge Thalkluft voll grosser Felsblöcke und im Süden ge-

schlossen, 2) an der Ostseite dos Horeb -Sinai der W. Schoeib oder

das Klosterthal mit dem Sinaikloster, 3) auf der Ostseitc des östlich

vom Klosierthal liegenden Djebel ed-Deir der Wadi Sebaije, welcher

die beiden andern Tiefthäler an Breite übertrifft und im Süden sich

westwärts zur Ebene Sebaije wendet. Der Horeb-Sinai erstreckt sich

also zwischen den Tiefthälern Ledja und Schoeib und zwar von der

Ebene Raha aus in südöstlicher Richtung. Man besteigt ihn vom
Kloster aus. In 1 V2 Stunden erreicht man eine Ebene

,
welche die

ganze Höhe des Bergrückens zw'ischen den beiden Thälern einnimmt

und etwa 1200 bis 1300 Fuss über der an ihrem Fusse liegenden

Ebene oder 6200 Fuss über dem Meere liegt; eine halbe Stunde

weiter südlich erhebt sich die höchste Spitze des Bergrückens, der

Sinai der Christen oder der Dj. Musa im engeren Sinne. Bis dahin

braucht man vom Kloster etwa 2 Stunden. Sie ist ungefähr 700

Fuss höher als die Ebene, von der sic aufsteigt. Man kann weder

von der Ebene Raha und vom Kloster aus sie, noch von ihr aus einen

Theil der Ebene Raha sehen. Man s. Burckhardl Syrien S. 906 ff.,

Robinson Palast. I. S. 166 ff.. Wellsied Arabien II. S. 80 ff.
,
Russeg-

ger Reisen HI. S. 41 ff. Die Wadi Schoeib und Sebaije führen süd-
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wärts auf die Ebene Sebaije
,

welche an der Südoslseite des Sinai

liegt, 1400 bis 1800 Fuss breit, 12,000 Fuss lang ist und sich im

Osten und Süden ampbitheatralisch erhebt. Aus ihr steigt der Sinai

wie eine monolithische Granitwand in grossarligster Form senkrecht

zu einer Höhe von 2000 Fuss auf; von ihr kann man die Gei)äude

auf dem Gipfel des Sinai sehen wie von diesem aus die Ebene. Sie

wird als der sinaitische Lagerort betrachtet von de Laborde commen-
taire p. 109., Slrauss Sinai und Golgatha S. 136 f., Riller Erdk. XIV.

S. 591 IT., auch Russegger III. S. 42 f., der aber noch mehr hinzu-

nimmt Erwähnt wird sie mit dem gleichnamigen Wadi auch von

Andern z. B. Burckhardt Syrien S. 870. 936., Robinson I. S. 172.

239., Tischendorf Reise I. S. 232 IT.
,

Wellsied I. S. 71., v. Schubert

Reise II. S. 333., welcher zugleich bemerkt, hier sei am Tage der

Gesetzgel)ung für die Heere Israels Raum genug gewesen. Die bibli-

schen Andeutungen entscheiden gegen die Ebene Raha und für die

Ebene Sebaije als^ sinailischen Lagerort. Denn zuvörderst ist die

Ebene Raha das biblische Raphidim (s. 17, 1. 6.), von ihr also die

auf Raphidim folgende Station eine Strecke entfernt Dies führt nach

der Ebene Sebaije ,
welche ausser der Ebene Raha heim Sinai der

einzige geeignete Platz für ein Volkslager ist und am eigentlichen

Sinai liegt,* nur sie kann der Lngerort sein, w^elcher auf Raphidim

folgt und herrschend 'r® niemals genannt wird. Hierher

zog Israel von der Ebene Raha durch die geräumigen W. Scheich und

W. Sebaije. Der Marsch war gleich dem von Mara nach Elim ziem-

lich klein (s. 15, 27.), wie noch Joseph, antt. 3, 2, 5. wusste; xal

nQoicov xar’ oXlyov iv ZQifijjvM fiezct zr\v Alyvnzov kLv^}Giv

Ttatfijv inl zo 2ii>alov ogog. Er betrug aber doch mehrere Stun-

den , da Israel im nordwestlichen Theile der Ebene Raha lagerte (s.

17, 6.). Döbel Wanderungen II. S. 22. brauchte zum Umgehen des

Horeb - Sinai 6 Stunden und Schimper bei Riller Erdk. XIV^ S.

592. auf seiner botanischen Wanderung einen Tag. Dazu wird

das Haupt des Sinai als der Ort, wohin Jehova vom Himmel
herahstieg und Moses hinaufstieg (19, 20. 34, 2.), bezeichnet, und
z'igleich berichtet, dass Israel im Lager die Herrlichkeit Jehova’s auf

dem Haupte des Berges gesehen habe (24, 17. 19, 11. 20, 18.).

Dieses Haupt des Berges kann nicht die Felsenhöhc Safsafeh auf dem
nordwestlichen Ende des Horeb sein, als welche niedriger denn der

Sinai ist und 17,6. genannt wird, auch von dem bejahrten

Moses kaum erklettert w’erden konnte; es kann nur die Spitze des

Sinai sein, welche aus dem Bergrücken Horeb-Sinai als höchste Höhe
desselben emporsteigt und leichter zu ersteigen ist. Da sie nun auf

der Ebene Raha nicht sichtbar ist und man auf ihr auch diese Ebene
nicht sehen kann, so bleibt nur die Ebene Sebaije übrig, w'o mau
die Höhe des Sinai sehen kann und auf ihr auch gesehen w'ird. Die

herrschende Bezeichnung des Gesetzgebungsberges als T® nicht

als ‘'n, steht damit im Einklänge. Der Einwand, dass die Ebene
Sebaije nicht Raum genug gehabt habe, erledigt sich damit, dass Israel

nicht so zahlreich, wie der Pent. angibl, gewesen ist (s. z. Num. 1.)

I
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und zum Theil auch in den Umgebungen gelagert hat. An diesem

Orte blieben die Hebräer beinahe ein Jahr (Num. 10,11.) und erhiel-

ten daselbst fast das ganze Gesetz. Moses wählte ihn Iheils wegen
seiner Heiligkeit (s. 3, 1. 18.) Iheils wegen des Wassers und Pflan-

zenvvuchses der Sinaigegend. In dem Bereiche des Sinaigebirges, ei-

ner Zuflucht der Beduinen, ist Wasser in Menge vorhanden und der

obere Theil des Sinai voller Brunnen und Quellen, von denen die

meisten immer Wasser haben {Burckhardl Syrien S. 918. 927.); die-

ses Gebirge besitzt einen aufl'allenden Beichlhum an herrlichen Quellen

{Tischendorf \. S. 244.); Wasser ist in dem ganzen Gebirge nicht

seilen {Wetlsled II. S. 88.). Daher fehlt es auch nicht an Pflanzen-

wuchs; Burckhardl S, 789. 801. 913. 916. 937.939. nennt eine An-

zahl Oertlichkeiten in der Nähe des Sinai, die gute Weide haben.

Das Gebirge selbst wird beschrieben als rauhe und spitzige Gipfel,

deren steile und zerklüftete Seiten es deutlich von der übrigen Land-

schaft unterscheiden lassen {Burckhardl S. 918.), als wildes, schrof-

fes und zackigles Felsengebirge {Seelzen Reisen III. S. 86. 92.), als

zahllose Zackengipfel {Russegger III. S. 30.), als schwarze, wilde, öde

Gipfel {Robinson I. S. 144.). Daher der Name td spitzig
,

zackig^

man mag ihn nun von njo ableiten und ^von vergleichen,

oder von = r.it unter Vergleichung von amalorius und ’Vna

ferreus, Ueber die Wurzel s. z. 3, 2. Der Name ist der Trockene,

Oede (17, 6.). Uebrigens ist die traditionelle Ansicht, welche den

heutigen Dj. Musa für den biblischen Sinai erklärt, von Lepsius Briefe

aus Aegypten S. 340 fl*. 417 fl*, bestritten w'orden. Er hält, wie schon

Kosmas Indicopleustes, den etwa 10 Stunden westwärts ^von Dj. Musa

liegenden Serbal für den Sinai und den W. Feiran für Raphidim.

Allein es hat Bedenken, bei einer so grossen und denkwürdigen Sache

eine Verirrung der Ueberlieferung wie bei Kleinigkeiten anzunehmen.

Diese Ueberlieferung aber ist keine spätere Mönchstradition, sondern

findet sich schon bei Joseph, anlt. 2, 12, 1. 3, 5, 1., wenn dieser

den Sinai als viprjXoTarov rc5v rccvxp dpwv, als vxfnjkoTarov züv iv

ixEivoig zoig xcogioLg oqav^ bezeichnet. Diese Angaben passen nur zu

der Berggruppe, welcher der Dj. Musa angehört, nicht zum Serbal,

der viel niedriger ist. Seine Hohe beträgt nur 6342 Fuss nach Rüp-

pell Abyssinien 1. S. 128., dagegen die des Djeb. Musa 7035 nach

Rüpp, S. 118. oder 7097 nach Russegger IW. S. 45. oder 7480 oder

7530 nach Wellsied II. S. 82., die des Katharinenberges 8063 nach

Rüpp. S. 121. oder 8168 nach Russ. S. 51., die des Om Schomar
8300 oder noch mehr. Dazu sind die Hebräer allem Anschein nach

nicht die untere Strasse gezogen und gar nicht zum Serbal und nach

W. Feiran gekommen, \venigstens nicht nach Ansicht des Erzählers

(s. 16, l. 17, 1.). Wäre Feiran Raphidim, so sähe man auch nicht

ein, warum Moses den günstigen Ort nicht für den einjährigen Aufent-

halt beibehielt, sondern ihn mit einem weniger günstigen vertauschte.

Ferner erklären sich alle biblischen Stellen, w’elche den Sinai und

Horeb nennen, beim Dj. Musa leicht und befriedigend, nicht so beim

Serbal. Endlich beträgt die Strecke von der Wüste Sinai bis Hazerolh
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nur 2 Märsche (Nuiu. 10, 12. 11, 35. 33, 16 f.); es müssten aber

mehr sein, wäre die Wüste Sinai heim Serbal zu suchen. Dielerici

Keisebilder II. S. 54. erinnert auch, dass man sich auf dem Serbal,

welcher zwar von Weitem her, aber nicht in der Nähe siclilbar sei

und nicht jäh von der Ebene aufsteige, die Scene nicht vergegenwär-

tigen könne. — V. 3— 6. Der erste Vorgang am Sinai ist die Er-

klärung Jeiiova’s, dass er Israel zn seinem Volke anneiimen wolle.

Moses vernimmt sie ,
als er hinaufsleigt zu GoU d. i. auf den Sinai,

einen irdischen Wohnsitz (loltes (s. 3, 1.) und als ihm Gott vom

berge zuruft. Haus Jakobs] im Pent. nur hier. — V. 4. Moses soll

die Israeliten darauf hinweisen, dass Jehova sie aus Aegypten befreit,

auf Adlerflügeln getragen und zu sich d. h. zu seinem Wohnsitze ge-

bracht habe; sie können schon daraus abnehmen, dass sie hier sein

Volk werden sollen. Die Adlerflügel deuten auf das Kräftige und

Rasche der Fortführung aus Aegypten und durch die Wüste, auch

auf die liebreiche Sorge. Der Adler hegt und pflegt seine Jungen

besonders sorgsam und trägt sie auch. Dl. 32, 11. Bocharl llieroz.

II. p. 762. — V. 5. Wenn sie auf ihn hören und seinen Bund beob-

achten d. i. sich als Jehovaangehörige führen
, so sollen sie ihm Ei-

genthum aus allen Völkern sein d. h. aus der Masse der Völker aus-

gewählt sein, um ihm als besonderer Besitz anzugehören (s. Lev. 25,

42.) und von ihm eine Obsorge zu erfahren, wie sie der Besitzer den

Angehörigen im ünterschiede von den Fremden widmet, denn mir

ist die ganze Erde] weshalb ich frei mit den Völkern walten, also

jedes Volk frei mir zueignen, die andern frei ungewählt lassen kann

(33, 19.). — V. 6. Sie sollen als Volk des hohen Herrn ein Reich

bilden und zwar ein solches von Priestern, Dieser Ausdruck findet

sich im A. T. nur hier. Priester heissen sonst die göttlichen Diener,

welche der Gottheit näher stehen und angehören ; ihnen gleichen die

Israeliten
,

sofern sie Gott zum Herrn haben und ihm als Knechte

besonders angchören; sie bilden unter ihm ein Reich, dessen Bür-

ger als Priester bezeichnet werden können. Sie sollen ein heili-

ges Volk sein (Jes. 62, 12.) d. h. in Gottes Gemeinschaft stehend

alles Unsaubere und Unlautere meiden (22, 30. Dt. 14, 21.) und

sich gleich Priestern im ganzen Lehen so rein hallen
,

wie es

die Gemeinschaft mit dem Reinen und Heiligen erheischt (Lev. 11,

44 f.). Ueber den Begriff der Theokratie s. v. Cölln in Wachler’s

Philomalhie III. S. 209 IV. — V. 7—9. Moses kommt wieder zum
Volke, beruft die Aelleslen (s. 3, 16.) und legt vor sie die Worte

Jehova’s d. i. eröffnet sic ihnen, trägt sie ihnen vor (21, 1. Dt. 4,

44.); das ganze Volk erklärt, dass cs alles thun wolle, was Jehova

verlange, und Moses bringt diese Antwort an Jehova und Iheilt sie

ihm mit. Zu eig. Worte zurückbringen d. i. erwarteten Be-

scheid, verlangte Nachricht bringen z. B. vom ausgesendelen Bolen vgl.

Gen. 37, 14. Dl. 1, 22. 25. Jos. 22, 32. Bei dieser Gelegenheit er-

klärt Jehova, warum er in der Wolkenhülle zu Moses komme. Wenn
er vom Himmel zur Erde kommt, bedient er sich der Wolke (16,

10. Ps. 104, 3. Jes. 19, 1.), insbesondere der Gewitterwolke, welche
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sein Kommen begleitet (Ps. 18, 10 fl*. Jes. 29, 6 . 30, 27 ff.). Dies
geschah nach dem Verf. auch hei der Gesetzgebung. Jehova stieg in

einer Wolke nieder aul* den Sinai (V. 19. 34, 5.) und dieser war
mit Gewölk bedeckt (V. 16. 18. 20, 18. 24, 15. Dt. 4, 11. 5, 19.);
Moses ging hinein in das dunkle Gewölk und vernahm dort Jehova’s

Reden (20, 21. 24, 18.), während das Volk unten am Berge abgese*

hen von den 10 Geboten bloss die Blitze sah und die Donner hörte.

Auch auf der Stiflshütte Hess Jehova sich im Gewölk nieder (s. 13,
2 l f.). Die Sage von den sinailischen Erscheinungen erklärt sich also

aus dem hebr. Geiste und knüpft schwerlich daran an, dass in den
Sinai-Bergen bisweilen ein donnernder Lärm gleich wiederholten Sal-

ven von schwerer Artillerie gehört werden soll {Burckhardl Syrien

5. 935. 839.). Als Zweck gibt der Verf. an, damit das Volk es höre,

wenn Jehova mit Moses redet und an diesen glaube. Sie sollen an

den Erscheinungen abnehmen, dass Gott wirklich mit Moses zusammen
komme und rede, dieser also Empfänger göttlicher Offenbarungen und
Iheokratische Mittelsperson sei. — V. 10. 11. Nachdem das Volk seine

Annahme erklärt hat, soll es am 3 Tage zur Eröffnung der Bundes-
gesetze kommen und Moses an den beiden vorhergehenden Tagen die

Israeliten weihen d. i. religiös vorbereiten, indem er z. B. sie sich

des Beischlafs enthalten (V. 15.) und reinigen sowie die Kleider wa-
schen lässt (s. Gen. 35, 2.). Mehr über solche Lustralionen s. z.

Lev. 11—15. Eini. No. 2 ff. Zu fisa eig. aufgesiellt, dann mch hereüei,

bereit vgl. 34, 2. Jos. 8,4. — V. 12. 13. Er soll auch das Volk

ringsum begrenzen d. i. es umhegen und ihm bei Todesstrafe verbie-

ten, während der Gegenwart Gottes den Berg zu besteigen und ihn an

seinem Ende d. i. an seinen äussersten Theilen zu berühren. Denn
gesteinigt oder erschossen soll werden und nicht leben, er sei

Vieh oder Mensch. Das ünheilige darf dem Heiligen nicht nahen; s.

3, 5. Das Niph. von nur hier und ist für W57 gesetzt. Ges.

§. 68 . Anm. 5. Ew. §. 140. b. Die Strafe des Erschiessens wird im
A. T. nur hier erwähnt. Ob sie mit Pfeilen oder Wurfspiessen zu

vollstrecken war, bleibt dahin gestellt; die letztere Art kommt als

Strafe von Tempelräuhern ^und Verräthern gegen das Oberhaupt bei

den Griechen vor (Diodor. 16, 31. Arrian. Alex. 3, 26.).

eig. beian Ziehen des Schalls d. h. wenn nach Beendigung der gött-

lichen Erscheinungen und Reden Allarm und damit zum Aufbruch,

zum Auseinandergehen geblasen wird, mögen sie den Berg besteigen.

Leber s. Lev. 25, 10. und zu für Jos.

6 , 5. vgl. rgin eig. Lärm slossen d. i. durch Stossen in das

Hom Allarm blasen Num. 10, 5 f. — V. 14. 15. Moses weihet das

Volk und untersagt namentlich den Beischlaf, als welcher verunrei-

nigte; s. Lev. 15, 18. — V. 16. Am 3 Tage, als es Morgen wird,

gibt es Stimmen d. i. Donner, Donnergetöse (9, 23 ff.), Blitze und

schweres d. i. dichtes Gewölk auf dem Berge sowie einen gewaltigen

Hörnerklang (V. 19. 20, 18.), so dass das Volk im Lager darob er-

bebt. Denn Jehova steigt im Gewitter hernieder, wie er V. 11 . an-

gekündigt hat. Wie er z. B. auf der Bundeslade unter Lärm und

Hdb. z. A. T. XII. 13
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194 Ex. 19, 16—22.

Hörnerklang in Jerusalem einzieht (2 Sam. 6, 15. Ps. 47, 6. 68,

18 f.), so erscheint er auf dem Sinai, hegleitet von Engeln (LXX z.

Dt. 33, 2.). Aehniich die Vorstellung, dass den Messias bei seiner

Parusie zum Weltgericht Engel begleiten und Einer in die Posaune

slösst (Matth. 16, 27. 25, 31. 1 Thess. 3, 13. 4, 16.). — V. 17.

Moses fuhrt das Volk seinem herabkommenden Herrn entgegen (Am.

4, 12.) d. h. er lässt es aus dem Lager dem Sinai näher rücken

und sich unten am Berge aufstellen, wo es ehrfurchtsvoll steht, so

lange der Herr oben redet und seine Gesetze eröffnet. — V. 18. Der

Berg aber raucht und von ihm steigt Rauch wie der des Schmelz-

ofens empor (Gen. 19,28.) d. h. Wolkendampf erhebt sich vom Berge

zur Höhe, da Jehova im Feuer d. i. im Gewitter (Ps. 19, 8. Jes.

30, 27 f.), nicht in anderer Weise auf ihn herniedergesliegen ist.

Die Wolke auf der Stiftshötte hat nach jehovist. Ansicht ebenfalls eine

säulenförmige Gestalt (s. 13, 21.). Der Berg erbebt auch, als der

Allmächtige ihn betritt (Hab. 3, 6.). für 1®?. öes. §. 9 1 . 4. Ew, §.

213. b. '31B13] nur hier und Jer. 44, 23. — V. 19. Und es war die

Stimme des Horns gehend und sehr stark] d. h. der Hörnerklang

wurde fortgehend stärker, immer gewaltiger vgl. 2 Sam. 3, 1. Gen.

8, 3. 26, 13. Moses redete und Gott antwortete ihm] er führte für

das Volk das Wort und fragte den Herrn nach seinen Befehlen; die-

ser ertheilte zunächst die 10 Gebote. Vipa] cig. mit Stimme d. i. laut,

vernehmlich. Die laute Verkündigung folgt 20, 1 ff. im Dekaloge.

Dieser ist nach dem Verf. eine von Gott unmittelbar zum Volke ge-

sprochene Offenbarung, welche das Volk mit seinen Ohren aus Gottes

Munde vernahm, w'ährend die übrigen Gesetze von Gott zu Moses ge-

sprochen und von diesem dem Volke verkündigt sind (20, 19. 22 ff.

Dt. 4, 12. 33. 36. 18, 16. 5, 4 f. 19 ff.). Das theokratische Grund-

gesetz hat also einen Vorzug vor allen übrigen Gesetzen. — V. 20

—

25. Einschaltung des Jehovisten aus der andern Urkunde. Das lehrt

schon die Angabe, Jehova sei auf den Sinai herab zur Spitze des Ber-

ges gestiegen und habe Moses hinaufgerufen. So konnte derselbe Er-

zähler, der eben das Herabsteigen Gottes auf den Sinai und sein

Reden zum Volke berichtet hatte, unmöglich fortfahren. Die folgende

Verwarnung gehört offenbar vor das Herabsteigen Gottes und geht mit

V. 10— 13. parallel. wie 24, 16 f. 34, 2. beim zweiten

Erzähler. Der Ilaupterzähler lässt Moses bloss bei der erbetenen Gol-

teserscheinung bis auf die Spitze steigen (33,21.), bei der Eröffnung

der Gesetze an ihn nicht (s. 20, 21.). — V. 21. Moses soll hinab-

steigen und das Volk verwarnen, dass sie nicht niederreisseii zu Je-

hova d. h. nicht die Schranken durchbrechend in die Nähe Jehova’s

Vordringen, um da zu sehen, und dass nicht von ihm viel fallen d. i.

eine Menge untergehe. Denn das Anschauen Gottes ist dem Unheiligen

verderblich (Gen. 16, 13.). — V. 22. Auch sollen sich weihen die

Priester, die da nahen zu Jehova d. h. sie, die Dienst bei Jehova,

heiligen Dienst haben (30, 20. Lev. 21, 21. 23. Ez. 44, 13. Jes. 29,
13. Jer. 30, 21.), sollen sich rein und züchtig halten (V. 10. Lev.

10, 9.), dass Jehova nicht breche in sie d. i. nicht durch ihre Zu-
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stände unangenehm berührt in sie einbreche, unter sie fahre und ver-

derblich mit ihnen walle. Unter den sind hier wie V. 24.

wahrscheinlich die priesterlichen Personen überhaupt zu verstehen,

also die Leviten mit den Aaroniden. Solche kennt der Verf. schon
vor Einführung des Priesterthums (4, 14. 32, 29.). Anders der

Haupterzähler 24, 5. Beim Elohisten kommt das Priesterthum erst

seit Lev. 8. und das Levitenlhum erst seit Num. 8. vor. — V. 23.

Moses erinnert, das Volk könne den Berg nicht besteigen, da Jehova

es verwarnt und ihm geboten habe, den Berg zu begrenzen und zu

weihen d. h. durch Umhegung zu einem heiligen, unzugänglichen Orte

zu machen. Der Verf. meint, wie 24, 2., dass das Volk den Berg
überhaupt nicht betreten soll (anders V. 13.); sein Bericht aber von

dem Verbote Jehova’s hat sich nicht erhalten. Möglich aber auch,

dass diese Angabe eine Zuthat des Jchovisten ist, der beide Erzähler

vereinigte. Das Hiph. kommt im A. T. nur hier und V. 12 vor.

nmyn] für Ew, §. 199. a. — V. 24. Jehova bleibt jedoch da-

bei, dass Moses hinabsteige und das Volk verwarne, später aber wie-

der hinaufkomme und Aaron mithringe, während die Priester und das

Volk unten bleiben sollen. Jehova nennt .hier, wo er noch keine

eigentliche Aufforderung erlässt, bloss die beiden Hauptpersonen, Moses
und Aaron; später bei der eigentlichen Aufforderung 24, 1. gibt er

die Personen vollständiger und genauer an. Die Priester (V. 22.)

und das Volk sind die grosse Menge geistlichen und weltlichen Stan-

des. — V. 25. Moses steigt hinab und sagte zu ihnen d. i. er sagte

es ihnen, näml. was Jehova V. 21 ff. befohlen. Er bleibt während
der Verkündigung der 10 Gebote durch Jehova unten. Dass 'auch

der zweite Erzähler den Dekalog gab, ist nicht zweifelhaft (24, 1.

34, 1. 28.).

Cap. 20, 1. Wie schon lehrt, setzt die Stelle den Bericht

des Haupterzählers 19, 3— 19. fort Auch nach ihm 19, 17. 20, 21.

befand sich Moses während der Verkündigung des Dekalogs unten

beim Volke, alle diese Worte'] zunächst die zehn Gebote. Sie wurden
nebst den andern an Moses geoffenbarten Gesetzen 20, 23—23, 33.

nachher, als das Volk ihre Annahme erklärt hatte, aufgeschrieben (24,

3 f.), die 10 Gebote von Jehova selbst auf steinerne Tafeln (24, 12.

31, 18. Dt 4, 13. 5, 19.)

DIE ZEHN GEBOTE.

1. Der Dekalog kommt im Gesetz zweimal vor, hier V. 2— 17.

nach der Ausg. von v. d. Hooght und Deut 5, 6— 18. Die deulero-

nomische Gestalt desselben ist sicherlich nicht die ältere und ursprüng-

lichere. Denn sie enthält Manches, was auf den beiden Tafeln nicht

gestanden haben kann, z. B. bei den Geboten des Sabbaths und der

Ehrfurcht gegen die Aeltern die Worte: wie dir geboten Jehova dein

Gott. Dieser Zusatz weiset zurück auf die Zeit am Sinai, wo Jehova

dem Volke die 10 Gebote gab. Ebenso kann die copula vor den

13*
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Geboten von siKsn an nicht orsprünglich sein, da auf den Tafeln

die einzelnen Gesetze gewiss nicht durch die copiila mit einander

verbunden waren. In doiu Munde Mosis aber, als er in einer Rede

den Dekalog wiederholte, passten diese Zusätze. Dazu kommt, dass

die deuteronomische Begründung der Sabhathsfeicr nicht w'ie die exo-

dische mit dem alten Elohisteri übereinstimmt (s. V. 11.) und darnach

als spater aufgekommene Ansicht erscheint. Auch neigt das Deut, zu

der Ansicht bin, dass der Sabbalh eine Erholung für die Arbeitenden

sein sollte (s. V. 10.), was nicht der eigentliche und ursprüngliche

Zweck desselben ist. Ferner bietet der deuteron. Text einige Erleich-

terungen dar, z. B. die Weglassung der copula vor und das

gewöhnliche "va für das seltenere welche als solche eher ge-

macht, denn ursprünglich sind (s. V. 4. 8.). Andres erscheint als

Erweiterung, welche wenigstens nicht nöthig und deshalb Imi der je-

denfalls kurzgefasslen Tafelschrift nicht vorauszusetzen ist (s. V. 10.

12. 17.). Die Hinzufügung der copula vor in V. 10. ist sicher

keine Verbesserung und die zu V. 5. bemerkte scheint auf einem Mis-

versländnisse #zu beruhen. Der für beim vorletzten Ge-

bote kann aus conformatorischem Streben erklärt werden und die

Aenderungen beim letzten Gebote bieten w'enigstens nichts Besseres

dar als der Exodus. In keinem einzigen Falle ist der deuteronomi-

sche Text dem exodischen vorzuziehen. Demnach gibt der Deulero-

nomiker den Dekalog in einer abweichenden Gestalt. OÖ*enbar kan»

es ihm, der Moses bei dieser Gelegenheit nicht als Gesetzgeber, son-

dern als Mahnredner vorfuhrt, nicht auf buchstäbliche Genauigkeit an,

sonst würde er einfach den Dekalog des Exodus, welchen er ohne

Zweifel als den altmosaisclien betrachtete, wiederholt haben.

2. Ob aber im Exodus die ächt mosaische Fassung des Deka-

logs vorliege, ist zweifelhaft, mag dieselbe auch älter und ursprüng-

licher sein, als die deuteronomische. Denn auch hier findet sich Man-

ches, was man in dem kurzgefassten Gesetz der beiden Tafeln nicht

erwartet, z. B. das entbehrliche »••'a« V. 2. Der letzte Satz in

V. 12. von ‘'»K an passt nur in die mosaische Zeit, wo Jehova den

Hebräern Kanaan eingab, nicht für die ganze Folgezeit; gleichwohl

war das Grundgesetz für diese gegeben. Besonders aber befrem-

den die bei den Geboten V. 3— 12. hinzugefügten Motive. Der Ge-

setzgeber gibt bei den andern Gesetzen Cap. 21—23., die doch nur
geschrieben wurden, äusserst selten Motive an. Sollte er e^ bei dem
Grundgesetze, welches in Stein eingehanen Wurde und grossere Züge
hatte (Jes. 8, 1. Hab. 2, 2.), gethan haben? Die 12 Tafeln der Rö-

mer enthielten, so weit ihre Ueberreste dies erkennen lassen (Cic.

opera XI. p. 420 fl*, ed. ßip.), nur die einfachen gesetzlichen Bestim-

mungen, nicht auch die Motive. Durch diese würden die beiden Tafeln

V. 2—12. und V. 13— 17. einander auch sehr ungleich, indem auf

die erste 146, auf die zweite nur 26 Wörter kämen. Ein Solches

Misverhältniss bei solchem Denkmale kann doch kaum angenommen
werden. Uebrigens mag die Vermehrung des Textes mit den Motiven

die Ansicht veranlasst haben, die beiden Tafeln seien nicht bloss auf
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der vorderen, sondern auch auf der hinteren Seile beschrieben gewe*
seil (32, 15.). Man wird deshalb anzunchmen haben, dass der Verb

sich bei der Angabe des Dekalogs freier bewege. Was sich der Deu-

lerononiiker erlaubte, wenn er sogar den Sabbalh anders als der alle

Dekalog molivirle, das stand auch ihm frei. Mau hat aber keinen

Grund, den Dekalog nach seinen einzelnen geselzlichen Bestimmungen

und nach deren Reihefolge dem Moses abzusprecben. Allerdings kennt

die Grundschrift ihn und die beiden Tafeln nicht. Allein ihr Verf.

halle es bei seinem Werke auf die sittlichen und bürgerlichen Ge-

setze, wie sie der Dekalog von V. 12 an entliall, nicht mit abgesehen,

sondern wollte sich auf das Religiöse beschranken und nur ein ei-

gentlich theokratisches Gesetz geben
;
er liess daher den Dekalog weg.

Die ursprüngliche Gestalt des Dekalogs hat zu ermilleln gesucht E.

Meier die ursprüngliche Form des Dekalogs. Mannh. 1846. Nach
ihm soll sic sein: 1) Ich Jahve bin dein Gott, 2) du sollst keine

andere Gottheit haben neben mir, 3) du sollst dir kein Gollesbild

machen, 4) du sollst den Namen Jahve’s deines Gottes nicht ausspre-

chen zur Falschheit, 5) gedenke des Feiertags, dass du ihn heiligest,

6) ehre deinen Vater und deine Mutter, 7) du sollst nicht ehebre-

chen , 8) du sollst nicht tödten , 9) du sollst nicht falsch Zeuguiss

reden wider deinen Nächsten, 10) du sollst nicht stehlen. Aber es

fehlt an genügenden Gründen zu einer Aenderung der Reihenfolge

der einzelnen Bestimmungen und zur Weglassung des letzten Gebots.

Ueber die beiden Tafeln s. z. 31, 18.

3. Wie der Dekalog einzulheilen sei, sagt die Bibel nicht aus-

drücklich. Sie lehrt bloss, dass -er in 10 Aussprüche zerfiel (34,28.

Dt. 4, 13. 10, 4.). Das älteste Zeuguiss in dieser Hinsicht findet sich

bei Plülo quis rer. divin. haeres p. 507. und de decalogo p. 751.

ed. Uösch. Er theilt ein: 1) fremde Götter, 2) Bilder, 3) Name Got-

tes, 4) Sabbath, 5) Eltern, 6) Ehebruch, 7) Mord, 8) Diebstahl,

9) falsch Zeugniss und 10) Begierde. Mit ihm stimmt Josephus

antl. 3 , 5 , 5. ,
nur dass er gemäss dem hehr. Texte den Ehebruch

hinter den Mord stellt, w'ährend Philo den LXX folgt. Beide, zu de-

ren Zeit bei den Juden ein grosser Rigorismus hinsichtlich der Bilder

herrschte (Winer RWB. u. Bildnerei), fanden es angemessen, das Ver-

bot der Bilder von dem der fremden Götter zu trennen und als selbst-

ständiges Gebot zu betrachten. Ihnen folgen in der Zählung der 10

Gebote Gregorius Nazianzen. carmm. I, 1. N. 15. in den Opji. ed.

Caillau II. p. 263., Sulpicius Severus hist. sacr. 1, 17. und der Am-
brosiasler ad Ephes. 6, 2. Ebenso sind ihnen beizuordnen die Sy-

nopsis S. S. in Alhanasii Opp. II. p. 64. ed. Coloq., welche als erstes

Gebot aiigibt iyü) sipi TivQiog 6 ‘d'sog aov und als zweites: ov rcotr-

ijaeig öEama eiöaXov ovöe navvog opompa, ferner Cassianus collatt. 8,

23., welcJier an der Spitze der Gebote anführt: Israel dominus deus tuus

dcus unus est und: non facies tibi sculptile neque ullam simiUtudinem

eorum, quae in coelo sunt sive quae in terra sunt vel eorum quae

sunt in aquis sub terra, endlich Zonaras annaU. 1, 16., welcher als

erstes Gebot bestimmt: evet ’&eov slvai »al xovzov povov ßißscd'cu
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öelv und als zweites: fMjSevog slxova ^ciov noutv firjSs Tt^ogxvvslv.

Bei den Geboten B— 10 folgen die 3 zuletzt genannten Zeugen dem
Josephus, nur dass Cassian aus Versehen das Sabbatlisgebot weglässU

Alle bisher Genannten stimmen darin zusammen, dass sie V. 2—6.

oder V. 3—6. zu zwei Geboten trennen. Dasselbe thun Origenes

hom. 8. ad Exod., Hieronymus ad Ephes. 6, 2. und der Anonymus
in Chrysostomi Opp. ed. Montfaucon VI. p. 877. liom. 33. ad Matth.,

ohne sich über die folgenden Gebote auszusprechen. Gleicherweise

stimmen obige Genannten darin zusammen, dass sic V. 17. als ein

einziges Gebot nehmen. Dasselbe thun Theophilus ad Autolyc. 2, 50.,

Clemens Alex, ström. VI. p. 687. ed. Colon, und TertuUianus adv.

Marc. 2, 17. und adv; Judaeos 2., auch wohl schon Paulus Rom. 13,

9. Diese vielbezeugte philonisch-josephische Eintheilung wurde von

Calvin gebilligt und ist bei den Reformirten und Sociiiianern, auch den

griech. Katholiken der neueren Zeit angenommen, ln der neuesten

Zeit hal)en sie umständlich vcrtheidigt Züllig in den Studd. und Krill,

von 1847. S. 47 ff.
, Geffcken über die verschiedene Eintheilung des

Decalogus. Hamb. 1838. und Bertheau sieben Gruppen mos. Gesetze

S. 9 ff. Von den älteren Verlheidigern vgl. G. J. Fos«us theses

theoll. p. 338 ff.

4. Alt ist aber auch eine andere Eintheilung. Bereits Origenes

kennt Solche, welche V. 3—6. zu Einem Gebote vereinigten (nonnulli

putant esse unum mandatum), wendet aber ein, dann komme die

Zehnzahl nicht heraus. Wer waren diese nonnulli ? Man könnte den-

ken an Clemens Alex, ström. 6. j). 682. 687. 688. Er gibt als erstes

Gebot an : ori povog slg iatl <&£og nttvxOTiQäzfOQ, og ix rrjg Alyi^ov
rov Jaov (isti^yaysv öia xrjg igijfiov sig xr\v narq^av onayg xerra-

iapßwcoßt (lev 6ia rc3v d'eUov iveqyripatoiv (og iövvctvTO zrjv övvapiv

atrrov, aqjtarcovrm Ss rrjg tmv y£Vvt/Tc3v eiömkoXarqsiag rtjv tcclgclv

iXniöa inl rov xaz ccX'i^'&sutv fy)vzeg -Dfov, lässt das zweite vom
Namen Gottes, das dritte vom Sabbath und das fünfte von der Ehr-

furcht gegen die Eltern handeln, führt darauf die Verbote des Ehe-

bruchs , Mordes und Diebstahls an und bezeichnet zuletzt als zehntes

das der Begierden, ohne ein viertes und neuntes Gebot zu neunen.

Er kann jedoch nicht als Zeuge betrachtet w'erden. Denn er wollte

offenbar keine genaue Eintheilung geben und verfulir fahrlässig
;
wäre

es ihm auf Genauigkeit angekommen, so würde er, da er die Ehr-

furcht gegen die Eltern ausdrücklich als fünftes Gebot bezeichnet, die

Gebote vom Sabbath und Namen Gottes als viertes und drittes bezeich-

net und sein erstes Gebot zu zw'eien getrennt haben. Unsicher ist

auch, ob Tertullian. de pudicit 5. (siquidem post interdictam alieno-

rum deorum superstitionem ipsorumque idolorum fabricationem
,

post

commendatam sabbuti venerationem
,

post imperatam in parentes se-

cundam a deo rcligionem nullum aliud in talibus ßrmandis monendis-

que substruxit praeceplum, quam: Non moechaberis etc.) die Stelle

V. 3—6. als Ein Gebot gerechnet habe, da er hier keine genaue Auf-

zählung gibt und sonst nur Ein Verbot der Begierden angenommen
zu haben scheint. Dagegen unterliegt keinem Zweifel das Zeugniss
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des dem Hieronymus beigelegten breviarium ad Ps. 32, 2. (hebr. Ps.

33.), welches als die drei Gebote der ersten Tafel: 1) audi Israel

dominus deus tiius deus unus est, 2) non habebis nonien dei tui in

van um, 3) observa diem sabbali angibt und die 7 letzten Gebote auf

die zweite Tafel setzt, also V. 17. wohl zu zwei Geboten trennt. Da-

mit stimmt überein Augustinus quaest. 71. ad Exoil. und ep. 119.

Er fasst V. 2—6. zu Einem Gebote zusammen und lässt (nach Dt. 5,

18.) im neunten Gebote die Begierde nach des Nächsten Weibe, im

zehnten die nach des Nächsten Hause und übrigem Eigenthume ver-

boten sein. Ihm folgen die lateinischen Kirchenlehrer des Mittelalters

thess. theoll. p. 354. Augusli Denkww. aus der christl. Ar-

chäol. VI. S. 405.) und in neuerer Zeit Sonntag in den Studd. u.

Kritt. von 1836. S. 61 fl‘. und von 1837. S. 253 IF. Auch der Ja-

kobit Abulpharag. hist. Orient, p. 29 f. verbindet V. 2—6. zu Einem
Gebote und trennt V. 17. zu zweien. Auguslin’s Eintheilung ist, je-

doch mit Umstellung des 9 und 10 Gebots, von den römischen Ka-

tholiken sowie von Luther und den Lutheranern angenommen. Ueber

die dekalogischen Difl'erenzen der Lutheraner und Reformirten s. Walch
Einl. in die Relig. Streitigkeiten ausser der evang. lull). Kirche 111. S.

405 ff. und Baumgarten Untersuchung theoll. Streitigkeiten III, 2. S.

230 ff. Von den Folgen dieser Differenzen im kirchlichen Leben han-

delt gut Geffcken Decalogus S. 30 ff.

5. Die beiden angeführten Eintheilungen haben aber grosse

Schwierigkeiten (sl V. 4. 17.) und es verdient den Vorzug eine dritte

Eintheilung, nach welcher V. 2. als erstes, V. 3—6. als zweites und

V. 17. als zehntes Gebot gellen. Sie wird zuerst erwähnt von Ju-

lianus aposlata in Cyrilli Alex, contr. Julian, lib. 5. init. p. 152. cd.

Spanhem., dann wieder von Syncellus 1. p. 246 f. ed. Bonn, und von

Cedrenus I. p. 132 f. Auch Hieronymus ad Hos. 10, 10. hält sie

für möglich, indem er die Sätze: ego dominus deus tuus und: non

erunt tibi dii alii absque me als duo decalogi praecepta bezeichnet.

Man könnte auch die Synopsis bei Athanas., Gassian. und Zonaras so-

wie Clein. Alex, hierher ziehen, wäre es nicht wahrscheinlicher, dass

diese V. 3. zu ihrem ersten Gebote genommen haben. Bei dea Ju-

den in der Zeit nach Philo und Josephus ist diese Eintheilung die

herrschende. Sie findet sich Talmud Gern. Makkolh p. 24, a. , in

den alten Commentarien Mechilia zu Ex. 20, 16. und Pesikta zu Dt.

5, 6., im Targ. Jonalh. zu Ex. und Dl., in einem Midrasch des 10

Jahrh. bei Jellinek Bet ha-Midrasch 1. p. 69 fl.; sic wird von den

Babbinen des Mittelalters z. B. Ahenesr,y Maimonid,, Nachmanid.y

Abarb,y Kosri 1, 89. u. A. gebilligt und ist auch bei den heutigen

Juden angenommen {Sonntag erste Abhandl. S. 68.). Eine weitere

jüdische Eintheilung könnte man in den Paraschen finden. Nach den

meisten Ausgaben zerfällt der Dekalog in 10 Paraschen, worunter V.

2— 6. eine, dagegen V. 17. zwei bilden. Allein die Paraschentrennung

in V. 17. ist zweifelhaft. Denn sie fehlt in der Mehrzahl der Hand-

schriften {Kennicott ad Ex. 20, 17. und Dt. 5, 18., auch in der dis-

serL general, p. 59.) und findet sich in manchen guten Ausgaben
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nicht (Bibi. rabb. von Btmb. u. Buxl.^ Polygl. von Bertram ^ Ausg.

von Matuisse B. Israel)
\

auch rechnen die Punklatoren V. 17. nni

als Einen Vers. Sie scheint durch Einen entstanden zu sein, welcher

V. 1. nicht mit als Sclirifl der beiden Tafeln ansah und doch die

Zchnzahl haben w'ollte. Verwirft man sie und nimmt man V. 1., der

eine nicht beanstandete besondere Para.sche ist» zur Tafelschrift hinzu,

so dass Vs. 2— 6. die zweite Parasche bilden
,

so zerHillt der Ab-

schnitt V, l — 17. iii 10 Paraschen. Schw'erlich aber sollen diese

Paraschen eine Ciutheilung des Uekalogs sein, vielmehr die zehn

Linien d. i. Absätze, Strophen angeben, in welchen nach Targ. ad

CanL 5» 13. die beiden Tafeln geschrieben waren. Die Punktatoren

fanden die Parascheotrennung vor und hielten sie für die ursprüng-

liche Abtheilung auf den beiden mosaischen Tafeln; sie versahen da-

her den Text mit einer ihr entsprechenden Acceutuaiion, zugleich aber

mit andern den Versen folgenden Accenten. Der Text des Dekalogs

ist deshalb V. 2—6. 8— 10. 13— 15. doppelt accentuirt; in deu übrigen

Stellen fallen die Accente der Verse und Paraschen zusammen. Aus

demselben Grunde erklärt sich die Verschiedenheit in den Vokalzei-

chen und der Setzung des Dag. lene V. 3. 9. 13. 14. 15. Mehr

darüber bei Sancke Anweisung zu den Accenten der llebr. S. 139 IT.

Bemerkung verdient, dass V. 17. nur als ein Vers accentuirt ist. Of-

fenbar haben die Punktatoren die Paraschentrennung in dieser Stelle

nicht vorgefunden, sonst würden sie nicht unterlassen Iiabea, den Vers

zugleich auch als 2 Paraschen zu accentuiren, wie sie V. 13— 16.

als einen Vers und als 4 Paiascheii zugleich accentuirt haben.

6. Da der Tafeln 2 und der Gesetze 10 waren, so liegt es am
nächsten, sich auf jeder Tafel 5 Spräche zu denken. Dies die Ansicht

der Juden seit Philo und Josephus, denen von den Kirchenvätern

Iren. adv. haerr. 2, 42., von den Neueren Geffcken S. 7., Meier u. A.

folgen. Für diese Ansicht entscheidet auch die Oekonomie des Oeka

logs. Die 5 ersten Sätze enthalten die Pflichten gegen Gott und El-

tern, also gegen den Geber alles Lebens und di« irdischen Erzeuger,

gegen die Uebergeordn^en und Höheren; die 5 letzten Sätze dagegen

bestimmen das Verhalten gegen den Mitmenschen überhaupt, welchem
der Handelnde gleich ist; jene umfassen die pietas, diese etwa die

probilas. Dazu kommt noch
,

dass von den 5 ersten Sätzen jeder,

von den 5 letzten keiner eine Motivirung hat. Dieser Umstand lehrt

wenigstens, dass die Bearbeiter des altmosaischen Dekalogs 2 Pentadeii

annahmen und zwar dieselben wie die Juden in der Zeit nach Philo

und Josephus. Die Reihefolge der einzelnen Sätze verräth eine gute

Ordnung und lässt namentlich ein Anfängen vom Höheren und ein

Herabgehen zum Geringeren nicht verkeimen. Der oberste Satz des

ganzen tjlesetzes ist, 1) dass Jehova von Israel als Gott anerkannt und
verehrt werde. Demnächst folgen die weiteren Sätze, 2) dass Jehova

diese Anerkennung ausschliesshch habe und nicht mit andern Göttern

tbeile, 3) dass er als der allein wahre und anerkannte Gott heilig

gehalten und also sein Name nidit za Lug und Trug gemisbrauclit

werde, 4) dass ihm, wie jedes Volk seinem Gotte Feste zu feiern
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hat, Festzeiten gewidmet werden, von welchen der Sahbatli als die

wichtigste auCgenoinnicn ist. Auf Gott folgen 5) die Aellern, welche

eine Art gölllicheu Ansehens haben und sich insofern an Gott an-

schliessen, als Menschen aber einen angemessenen Uebergang zur an-

dern Tafel bilden. Auf der zweiten Tafel handelt es sich um Person

und Eigcnlhum des Mitmenschen und die einzelnen Sätze stehen in

einer der Grösse der untersagten Vergehungen entsprechenden lleilie-

folge. Es wird also verboten, 6) dem Nächsten sein grösstes irdi-

sches Gut, das Leben zu rauben, 7) ihm das Weib zu entfremden,

8) ihm sein übriges Eigenthum durch Diebstahl zu entziehen. Aber

uicht bloss solche grobe unmittelbare Aiigrifle auf Person und Eigen-

thuui des Nächsten sind untersagt, sondern auch 9) die feinere mit-

telbare Benachtheiligung desselben durch falsches Zeugniss
;

ja selbst

10) die böse Begierde als Ursache und Anfang zu solchen Angriflen

auf die Besitzthömer des Nächsten wird verboten. Man muss aner-

kennen, dass diese einfachen, aber viel umfassenden Gesetze mit

grosser Weisheit ausgcwählt und in schöner Ordnung zusammengestellt

sind ,
um die Grundlage für ein weiter ausgeföhrtes theokrutisclies

Gesetz zu bilden, ln den übrigen Gesetzen Gap. 21—23. dürfte sich

w’enig oder nichts linden, was nicht seine Begründung im Dekaloge

hätte und aus ihm sich herleitcn liesse.

V. 2. Der erste Salz. Jehova hat Israel aus Aegypten, aus dem
Hause der Knechte (s. 13, 3.), erlöset und zu seinem Volke gemacht

t,19, 4—6.); Jehova ist Israels Gott. Dieser Satz ist die Grundlage

des ganzen theokratischen Gesetzes; auf ihm beruhen alle Pßichteu

Israels und aus ihm ßiessen alle besonderen Vorschriften. Er wird

daher bei den einzelnen Gesetzen oft wiederholt (29, 46. Lev. 11, 44.

18, 2. 4. 30. 19, 3. 4. 10. 25. 31. 34. 36. 20, 7. 24. 23, 22. 43.

24, 22. 25, 17. 38. 55. 26, 1. 13. 44. Num. 15, 41.) und immer

aufs Neue in Erinnerung gebracht, auch von den Propheten und Dich-

tern (Hos. 12, 10. 13, 4. Ps. 81, 11.). Man sollte erwarten: Erkenne,

dass ich Jehova dein GoU bin! Allein diese Erkenntniss war bei Is-

rael schon vorhanden (19, 8.); Jehova hatte sie durch die Grosstha-

ten an seinem Volke, namentlich durch die Befreiung aus Aegypten

bewirkt (6, 7. 16, 12. 29, 46. Dt. 29, 5.). Als bereits angenommene
und anerkannte thcokratische Grundwahrheit steht sie hier an der

Spitze. Israel soll sich ihrer stets bewusst sein, um bei allem Thun
von ihr bestimmt und geleitet zu werden. Von selbst versteht sich,

dass sie Israels Verpflichtung zur Verehrung iehova’s einscbliesst, dies

luu so gewisser, als sonst diese theokralische Hanptpflicht im Dekalog

nicht ausgesprochen sein wurde. Bei dieser Bedeutung kann der Satz

nicht bloss etwas Einleitendes sein
;

er muss im religiös - sittlichen

Grundgesetze Israels eine selbstständige Stelle haben und unter den

10 Sätzen mitzähleo. Dies deutet der Gesetzgeber auch an. Denn

er nennt den Dekalog niemals die 10 Gebote, sondern stets

die zehn Worte d. i. Aussprüche, Sprüche, Sätze (34, 28. Dt. 4, 13.

10, 4.), oftenbar wegen V. 2., eines Ausspruches ohne Gesetzesform.

Entsprechend ist dsKu^og. Bemerkung verdient, dass die Alten über-

s
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Iiaupt die Gollcsvcrehrung an die Spitze ihrer Gesetze stellten. Der

lokcischc Gesetzgeber Zaleukus begann sein Gesetz mit der Forderung,

die Mitglieder eines Staates müssten vor allen Dingen glauben, dass

Götter wären (Diod. 12, 20. Stob. serm. 42.); die goldenen Sprüche

des Pythagoras fangen mit dem Gebote an : a&av^ovg fih Tcpcara

ovg, vofia (og öiaxsivraiy zifut und Plato bezeichnet die Wahrheit,

dass es Götter gebe, welche gut sind und gerecht walten, als vniQ

afcavTcov tc5v vopcDV xakkiazov zs xeri uquszov Trpoo/fifov (de legg.

10. p. 887. Step4i.)
;
Sokrates behauptet: naQa naciv icyd^gaTioig wp©*

rov vo(ii^ezai zovg ^Bovg aißsiv (Xenoph. meinorabb. 4, 4, 19.) und

Cicero de legg. 2, 7. verlangt: sit hoc a principio persuasum civibus,

dominos esse omnium rerum ac moderalores deos eaque quae geran-

tur eorum geri ditione ac numine. — V. 3—6. Der zweite Satz.

Der erste Salz lässt allenfalls zu, zugleich mit Jehova auch andere Göt-

ter zu verehren, wenn auch nur nebenher, nur in untergeordneter

Weise. Daher folgt sofort eine weitere Bestimmung. Nicht sollen

dir andere Götter sein] Du sollst neben Jehova keine andern Gegen-

stände haben, welche du als Götter anerkenntest und religiös verehr-

test. lieber rt-n- für vgl. Gen. 1, 14. Mit '3| V? eig. an meinem

Antlitz d. i. vor mir {Sam. Vulg. Gr. Venet. Pers.) deutet der Verf.

an, wie ungehörig es sein würde, wenn Israel in Gemeinschaft mit Je-

hova stehend und dessen Land bewohnend, also vor seinen Augen

andere Götter haben wollte, welche für ihn ein widriger Anblick, ein

Greuel sein würden (Dt. 27, 15.). Da indess die Worte so gefasst

ziemlich müssig stehen, so deutet man sie besser : auf meine Person

darauf d. i. zu mir hinzu, was dem Sinne nach s. v. a. neben oder

ausser mir besagt {LXXy Chaldd. Syr.Saad.). Dafür entscheidet besonders

V. 23. Zu b-'3B in diesem Sinne vgl. 33, 14 f. und zu V? Gen. 28,

9. 30, 40. Uebrigens lieset man "ib mit Silluk nach der Vcrsac-

ccnluation, ’sb hy mit Rebia nach der Paraschenaccentualion, bei wel-

cher V. 3-» 6. als Ein Salz gellen. Beide Punktalionen liegen hier

vor wie V. 13. — V. 4. Als das wichstigste Verbot des theokrali-

schen Gesetzes wird V. 3. weiter ausgeführt und besonders begrün-

det, zumal das Volk stark zur Abgötterei hinneigle. Verboten sind

jedoch hier nicht alle und jede Bilder. Denn Moses selbst brachte

Cherubbilder in der Stiflshülle an (25, 18. 26, 31.) und errichtete

später die eherne Schlange (Num. 21, 9.); im Tempel befanden sich

Bilder von Cheruben, Löwen, Rindern und andern Dingen (1 Reg.

6. 7.). Vielmehr gebt das Verbot nach V. 5. nur auf Bilder zu reli-

giöser Verehrung, also auf Götterbilder. Solche wurden auch von an-

dern allen Keligionslelirern und Gesetzgebern verworfen, z. B. von den

Magiern (Diog. Laerl. prooem. 6.), so dass die Perser wenigstens in

älterer Zeit keine Götterbilder halten (Herod. 1, 131. Slrabo 15. p.

732. CIcin. Alex. adm. ad ^enlt. p. 43. ed. Colon.). König Numa
öuxtokvaev av^f)0)7t06töij xal sixova D‘SOv '^Pafuxlovg vo-

indem Gott unsichtbar sei, weshalb Rom in seinen ersten 170

Jahren ohne Götterbild war (Plularcli. Numa 8. Augustin, civ. dei

4, 31.). Die vorliegende Stelle erklärt sich nach Dl. 4, 15— 18., wo
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Götterbilder verboten werden, welche die Gestalten von 1) Menschen,

2) Vierfüsslern, 3) Vögeln, 4) Reptilien und 5) Fischen darstellen.

Die 4 letzten Arten sind in der vorliegenden Stelle mit n:i»n-^3 ge-

meint; man hat also' bei ^oc an die erste Art zu denken. Die Ausdrücke

und bezeichnen eigentlich aus Stein gehauene und aus Holz

geschnitzte Götterbilder, dann aber auch Götzenbilder überhaupt, welclie

ja grösstentheils aus Holz oder Stein verfertigt waren; sie sind die

häufigste Bezeichnung der Götzenbilder und Vdb konnte daher hier

von nienschengestaltigen Götzenbildern als der gewöhnlichsten Art

(Jes. 44, 13.) im Besondern gebraucht werden. Ganz passend nimmt
diese Art auch die erste Stelle ein. Der Deut, indessen fasst Vöe im

weitesten Sinne und nsi'sn-Vs als Apposition dazu, indem er die copula

zwischen beiden Bezeichnungen weglässt. Ueber das Fut. Kal. 0^??^
in V. 5. s. Ew. §. 251. d. Dass die ganze Stelle nur weitere Aus*

führung von V. 3. ist, kann nicht wohl bezweifelt werden. Der He-

bräer kennt nur Einen Gott, welchen er Jehova nennt, und nimmt
weiter keine Gottheit an (Dt. 4, 35. 39. 32, 39. Jes. 44, 6. 45, 5.

14. 21. 46, 9.); was ausser Jehova Gott genannt wird, gilt ihm nicht

als solcher, sondern als Nichtgott (Dt. 32, 17. Jes. 37, 19. Jer. 2,

11. 5, 7.); die ausser Jehova angenommenen Götter haben als Götter

nach ihm keine Existenz. Dem stehen nicht entgegen die Aussprüche, wie

Jehova sei Keiner unter den Göttern (15, 11. Dl. 3, 24. Ps. 86, 8.), Jehova

sei grösser und erhabener als alle Götter (Ps. 97, 9. 135, 5.), ein Gott

der Götter und Herr der Herren (Dt. ,10, 17. Ps. 136, 2 f.), ein grosser

König über alle Götter (Ps. 95, 3.). Denn sie besagen nur, Jehova

sei über Allem erhaben, was man sonst als Gott bezeichne und ver-

ehre, was es an Göttern in diesem Sinne gebe. Man vgl. z. B. Ps. 96,

4f., wo der Dichter zuerst Jehova als furchtbar über alle Göller be-

zeichnet und dann diese Götter Nichtige d. i. Nichtseiende nennt.

Darnach steift sich die Auflassung der Götterbilder. Hinter ihnen

nimmt der Hebräer keine wirklich existirenden Gottheiten an, welche

von den Bildern dargestellt würden, und unterscheidet also nicht Gott-

heiten und Bilder derselben, sondern er behandelt die Bilder selbst

als die Gottheiten der Götzendiener. Demgemäss bezeichnet er einer-

seits die Götterbilder als Götter (Gen. 35, 2. 4. Jes. 37, 19. 44, 10.

15. 17. 45, 20. 46, 6.), freilich als gegossene Götter (34, 17. Lev.

19, 4.) oder als goldene und silberne Götter (20, 23.), andrerseits

nennt er die fremden Götter Holz und Stein (Dt. 28, 36. 64. Jer. 2,

27. Ez. 20, 23. Hab. 2, 19.), Werk von Menschenhand (Jer. 1, 16.),

Schuitzbilder (2 Reg. 17, 41. vgl. V. 35—38.) und Götter, welche

nicht sehen, hören, riechen, essen, greifen und gehen (Dt 4, 28. Jes.

44, 9. Ps. 115, 5 fr. 135, 16 f.). Das ist die im A. T. herrschende

Ansicht von den heidnischen Göttern. Wo diese Götter und ihre Bil-

der unterschieden zu werden scheinen (z. B. Dt. 7, 25. 12, 3. Jes.

21, 9. 41, 29. 46, 1. 2.), ist dies mehr Ausdruck als Ansicht ;
erst

sehr spät fing man an, solchen Unterschied zu maclien. Mit dem Ge-

sagten stimmt die hebräische Aultassung der Jehovabilder überein.

Man gab zwar die Kälber für den Gott aus, welcher Israel aus Aegypten
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gefährl habe (32, 4. 1 Reg. 12, 28. Neh. 9, 18.) und wandte auch

den Namen Jcliovairs auf sie an (32, 5. vgl. Hos. 4, 15.); aber der

gebildete Hebräer lässt dies nicht gelten, da er Jehova als unabbildbar

.kennt und folgerecht kein Uild als solches Jehova’s beU*achten kann;

ihm sind diese Kalbsbilder, w'elche nicht Jehova darstellen und doch

religiös verehrt werden, andere Hotter (1 Reg. 14. 9.) und somit

Nichtgötter (2 Cliron. 13, S. 9.); ihre Verehrung gilt ihm als eine Ver-

tauschung des herrlichen Jehova mit einem Stierbilde (Ps. 100, 20.};

gewöhnlich nennt er sie Kälber (2 Reg. 10, 29. 17, 10. Ps. 100,

19.) und ihre Verehrung eine solche von Kälbern (1 Reg. 12, 32.

Hos. 13, 2.). Natürlich sind die angeblichen Jehovabilder hier mit

verboten und Dt. 4, 12. 15. wird auch bemerkt, Israel habe beim

Sinai, als Jehova zu ihm redete, keine Hestalt gesehen, sondern nur

eine Stimme gehört. Nach diesen Remerkungeu sind die Götzenbilder,

sie mögen Jehova oder eingebildeten Göttern gelten, jedenfalls in den
D*'inK enthalten und sicherlich dachte das israelitische Volk bei

diesen auch vorzugsweise an die Götterbilder. Der Verf. braucht V. 3.

den allgemeinsten Ausdruck für die Abgötter und gibt V. 4. nur nä-

her an, wen er hauptsächlich darunter verstehe. Man darf daher

V. 3—6. nicht zu 2 Geboten trennen. Dies macht auch die Mptivi-

rung V. 5. 0. unrathsam. Man bezieht sie auf jene beiden Gebote

zusammen. Da jedoch die übrigen Molivirungen im Dekaloge V. 7.

11. 12. jede einem besonderen Gebote angehören, so muss man sic,

wenn man trennt, zum Verbote der Bilder nehmen. Dann aber stellt

das wichtigere Verbot anderer Götter unmotivirt da, während das min-

der wichtige der Bilder sehr ernst motivirt wird und alle übrigen

Gebote der ersten Tafel Molivirungen haben. Dazu, gehen die Suff,

in V. 5, a. deutlich auf die o'^nV», da man abgesehen von den

sehr jungen Stellen 2 Reg. 17, 41. Ps. 97, 7. w einem SchtdLz-

bilde dienen nicht sagte, sondern bei Heber den Ausdruck GoU
oder den Namen des gemeinten Gottes wählte. Ja auch der Ausdruck

mit \ in V. 3., welcher den Begrilf haben umschreibt und auf

Dinge deutet, die man haben und besitzen kann, verrälh, dass der Verf.

bei V. 3. hauptsächlich die GöUerhilder im Sinne hatte. — V. 5.

Als Grund wird angegeben, Jehova sei ein eifriger Golly welcher es

also nicht gleichgiltig hinuimmt, wenn man die ihm allein zusteheiide

göttliche Verehrung Andern erw'ciset. Er räumt seine Ehre, die Ehre
des alleinigen Gottseins, keinem Andern ein (Jes. 42, 8. 48, 11.) und
durch Verehrung andrer Göller erregt man seinen Eifer (34, 14. Dl.

1, 24. 327 IB- 21.), der in einen für die Uehelthäler verderblichen

Zorn übergeht (Dl. G, 15. Jos. 24, 19 f.). Dieser Zorn beschränkt
sich aber nicht auf die Ueberlreler; Jehova aAndet das Vergehen dei-

Väter an den Kindern
y an den Drillen und an den Vierten d. i. an

den Nachkommen bis auf die Enkel und Urenkel (34, 7. Num. 14,

18.), also durch mehrere Generationen hindurch. Denn in diesem
allgemeinen Sinne hat man die Angabe zu fassen. Der Ausdruck ist

sprichwörtlich, wie Homers: xal Ttcdöcov naldeg toi xev (letoitus&e

yevnvtcii (II. 20, 308.). Der Deut, indessen hy durch die

/
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copuln anschliessend denkt genau an Söhne, Enkel und Urenkel. Nach
altinosaischer Lehre lässt Gott begangene Sunden auch durch die

Nachkommen der Sünder verbüssen. Diese büssen für ihre und ihrer

Vorfahren Misseihalen (Lev. 26, 39. Jes. 65, 7. Jer. 16, 11 ü*. Dan.

9, 16.) oder stellvertretend für dfe Sunden der straflos gebliebenen

oder nicht hinlänglich gestraften Vorfahren (Job. 21, 19. Jes. 14,

21. Jer. 32, 18. 15, 4. Thren. 5, 7.) oder die Sünder und ihre Söhne
zusammen verbüssen die Sünden (Hos. 4, 6. Am. 7, 17.). Die Völ-

ker, Geschlechter und Familien gelten als zusammenhängende Ganze,

in welchen ein Glied für das andere einslehen muss. Diese in der

späteren Zeit vom Volke verspottete Lehre von der göttlichen Straf-

gerechtigkeit wurde von Ezechiel ermässigt (Gap. 18. vgl. Jer. 31, 29 f.)

und bei der menschlichen Strafgerechtigkeit überhaupt nicht angewen-

det (Dl. 24, 16.). Sie kommt auch im übrigen Aiterthume vor.

Nach Solon avamoi ^Qya rivovaiv naiösg rovtfov (der straflos ge-

bliebenen Aeltern) ij yevog i^oniao) (Gnomici poetae grr. ed. Brunck

p. 106.) und nach Euripides lenken die Götter ta xoSv tSKOvrav C(pdX-

^ectcc sig rovg iyyovovg (Plutarch. de sera numinis viudicla 12. 21.).

Plutarch berichtet hier von göttlichen Strafen, welche bis in das 3

Menschenalter nach dem Verbrechen dauerten und Aeschyl. Sept. 744.

sagt von Oedipus Schuld: aic5va ig tqItov (Aevst. Die Stoiker lehrten,

eam vim deorura esse ut etiamsi quis morte poenas sceleris efi'uge-

rit, expeiantur hae poenae a liberis, a nepotibus, a posleris (Cic. nat.

deor. 3, 38.). •'«aicis] nimmt den Genit. mit j:?. wieder auf, zu dessen

Ausdruck \ dient wie Gen. 7, ll. 16, 3. 14, 18. 41, 12. Das Ver-

gehen wird dadurch näher als Abneigung und Misachtung gegen Je-

hova, welchem sein Volk zugelhan sein soll, bezeichnet. Warum
und die Urenkel und ürurenkel sein sollen {Gesen. Win. Maur.
11 . A.), ist nicht abzusehen. Die Stelle 34, 7. verlangt dies nicht. —
V. 6. Andrerseits belohnt Jehova treue Verehrung mit Huld.

eig. zu Tausenden d. i. durch 1000 Generationen hindurch (Dt. 7,

9.), also bis ins Unendliche vergilt er anhängliches und treues Festhal-

ten an ihm, wie er es gebietet. Er ist ein huldreicher und gütiger

Gott, der das Gute länger belohnt als das Böse bestraft. Ein Beispiel

davon war David, der weder zur Rechten noch zur Linken wich. Mil

um seinetwillen liess Jehova das Reich Juda so lange bestehen (2 Reg.

19, 34. 20, 6.) und seine Familie soll den Thron für alle Zeilen inne

haben (Jes. 9, 6. Jer. 33, 17. Ez. 37, 25. Ps. 89, 37 f.). — V. 7.

Der driUe Salz. Der alleinige und allein zu verehrende Gott Jehova

aber ist ein erhabenes, hehres und herrliches, ein heiliges Wesen
(Lev. 19, 2. Jes. 6, 3. Ps. 99, 3. 5. 9. 1 Sara. 2, 2.) und soll auch

heilig gehalten werden. Nicht sollst du erheben den Namen Jehova*s

zur Nichtigkeit] ihn nicht auf die Lippen nehmen, ihn nicht ausspre-

chen zum Zwecke und im Dienste der Unwahrheit. Man vgl. w
vom Lugner und Heuchler (Ps. 12, 3. 41, 7. Jes. 59, 4.) und n?«

vom falsch Schwörenden (Hos. 10, 4.). Das Verbot geht vornämlich

gegen das Falschschwören, eine Entweihung des heiligen Namens Got-

tes (^Lev. 19, 2. Jer. 7, 9.) und der Gesetzgeber denkt Iheils an Eide
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vor der Obrigkeit z. B. eidliche Zeugenaussagen (Lev. 5, 1. Num. 35,

30. Dl. 17, 6 f. 19, 15.), Reinigungseide (22, 10. Lev. 5, 22. 24. Num.

5, 21 f.), Zusagen wie Gelübde, bei welchen auch geschw'oren wurde
(Nuui. 30, 3. 11. 14. Dl. 23, 22. 24.), Ibeils an das Schwören im

gewöhnlichen Verkehr, welches bei den Hebräern sehr üblich war.

Er verbietel nicht das Schwören an sich, sondern nur den falschen

Eid und Schwur. Wie er reiht l'ythagoras in den goldenen Sprüchen

an die Vorschrift der Göllerverehrung (s. V. 2.) unmittelbar das Ge-

bot an: xal aißov oqxov. Die alten Hebräer nahmen es streng mit

Schwören bei Jehova (Jos. 2, 12. 20. 6, 22. 9, 15. 18. Jud. 11,

30 f. 21, 7. 18.); später scheinen falsche Eide an der Tagesordnung

gewesen zu sein (Hos. 10, 4. Jer. 5, 2. 7, 9. Zach. 5, 4. Mal. 3, 5.).

Daher wird auch das einfache hVk verworfen (Hos. 4, 2. Ps. 59, 13.),

womit das Schwören gemeint ist, wie es in der späteren Zeit im

Schwange war. Vielleicht denkt der Gesetzgeber hier auch an den

Fall, dass Einer sich für einen Gesandten Jehova’s ausgab und zu sei-

nem Luge und Truge Jehova’s Namen misbrauchte (Dl. 18, 20. Jer.

14, 14. 23, 25. 27, 15. 29, 9. 21. 23.), sowie an Lästerungen Je-

hova’s, welche ebenfalls ein Gebrauch des göttlichen Namens zur Un-

wahrheit waren und im Gesetz verboten werden (22, 27. Lev. 24,

15f. Jes. 8, 21.). Von Feinden und Lästerern Gottes kommt k®3

Ps. 139, 20. vor. Schwerlich aber geht das Verbot mit auf das

Fluchen. Denn Verwünschungen finden sich bei den Gesetzgebern und

Propheten (Num. 5, 20 If. Dt. 27, 1411*. 28, 15 fl*. 2 Reg. 2, 24. Jer.

27, 22.). — V. 8— 11. Der vierte Satz. Israel soll seinem Gotte

Festzeiten hallen. Von ihnen ist die wichtigste der Sabbath, welcher

daher in das theokralische Grundgesetz aufgenommen wird. Ueber

seine Bedeutung s. z. Lev. 23. Einl. No. 7. Erinnere dich des Ruhe-

tages, ihn zu heiligen] Denke in der Art an ihn, dass du ihn als Tag
höherer Bedeutung von den gewöhnlichen Tagen scheidest und als

heiligen behandelst. wie 13, 3. Das DeuL fügt hier und beim
Gebote der Ehrfucht gegen die Aeltern noch hinzu: wie dir geboten

Jehova dein Gott und weiset damit zurück auf die erste Bekanntma-

chung des Dekalogs am Sinai. Natürlich haben diese Worte nicht

mit auf den Tafeln gestanden. Ausserdem hat das Deut. für

welches letztere indess als das Seltenere dem gewöhnlichen vor-

zuziehen ist. — V. 9. Die Arbeitszeit soll immer in 6 auf einander

folgenden Tagen bestehen, mit Dag. lene bei vorhergehendem
Tipheha nach der Vcrsaccentuation, ohne Dag. lene (mit Raphe) bei

vorhergehendem Munach nach der Paraschenaccenlualion. Ebenso V.

13—15. — V. 10. Dagegen ist der 7 Tag mn*'V eig. Ruhe dem
Jehova d. i. ein dem Jehova geltender Ruhetag, ein ihm zu Ehren
Statt findender Feiertag, an welchem man nicht Ihun soll alles Geschäft

d. i. kein GeschäD thun soll, während an andern Feiertagen nur Ar^

beitsgeschäfte zu unterlassen waren (s. 31, 15. Lev. 23, 7.). Diesen

Unterschied macht das Ge.setz, bestimmt ihn aber nicht näher. Als

am Sabbath unstatthafte Verrichtungen kommen im Gesetzbuche vor

Pflügen und Erndten (34, 21.), Mannasammeln (16, 2611’.), Holzlesen
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(Nura. 15, 32 ff.), Feueraiimaclien (35, 3.), Kochen und Backen (16, 23.)

und im übrigen A. T. Lasttragen (Jer. 17, 21.), Erndten, Keltern und
Waarenverbringen (Neh. 13, 15.) sowie Handelsgeschäfte (Am. 8, 5.

Neh. 13, 15 ff.). Der Gesetzgeber überliess die Ausbildung seiner

Vorschrift der Praxis, welche in der nachexilischen Zeit sich ins Klein-

liche verlor. Spitzfindig ist das Gesetz ausgesponneii iin talmud. Irak- -

lat Schabbalh. Bei den alten Römern war es nach den priesterlichen

Bestimmungen nicht erlaubt, an den Festtagen arbores iuncto advehere,

apportata serere, terram aperire, arborem collucare,. sementem admi-

nistrare, foenum secare aut vincire aut vehere, vindemiam cogere, oves

tondere, dagegen vieles Andere gestattet, was den Hebräern nicht frei

stand (Coluinella 2, 22.), z. B. die alten Graben aufzuräumen, die

Strasse zu bessern, Hecken abzuhauen, den Garten zu graben, die Wiese

zu reinigen, Ruthen zu binden. Dornen auszurotten, Dinkel zu stampfen

und die Teiche zu säubern (Cato de re rust. 2.) oder den Bach zu

lenken, die Saat einzniiegen, den Vögeln nachzustellen, Dornen zu ver-

brennen
,

Schafe zu schwemmen und Fruchte zum Verkaufe in die

Stadt zu bringen (Virg. georg. 1, 268 ff.). Unser Verf. scheidet die Ru-

henden in 2 Klassen; 1) die freien Israeliten und deren Kinder, 2) die

Dienenden, als Sklaven und Sklavinnen, Lohnarbeiter und das mit rnsns '

zusammengefasste Zug- und Lastvieh vgl. Gen. 34, 23. 36, 6. Der

Deut, verwischt die Scheidung, indem er durch i mit dem Vor-

hergehenden verbindet. Das Zug- und Lastvieh drückt er aus durch
Tirana -^5 ? M*:»rn und liat also bei an die Kameele und
Rosse gedaclit. Hinter dem Verse fügt er hinzu: damit ruhe dein

Knecht und deine Magd wie du und legt' also ein Gewicht darauf,

dass die Arbeitenden am Sabbath Ruhe geniesseu, als wäre dies der

eigentliche Zweck des Sabbaths. Die Thiere, namentlich die Haus-

ihiere, werden mit in die Angelegenheiten des Menschen als des Herrn

der Erde gezogen. Wie sie an Bussfesten Theil nahmen (Jon. 3, 7 f.),

im Sündopfer für ihren Herrn einlraten (s. Lev. 4.) und bei grossen

Strafgerichten die menschlichen Sünden mit verbüssten (s. Gen. 6,

7.), so erhielten sie auch gewisse Vortheile z. B. beim Dreschen (Dl.

25, 4.) und am Sabbath
,

dessen Segen auch für sie bestimmt ist.

Vgl. auch 21, 28. Bei den Römern rasteten an gewissen Festen die

Pferde, Mäuler und Rinder (Dionys. Halic. 1, 33. Tibull. 2, 1,5 ff.);

doch gab es Beschränkungen. Boves feriis coniungere licet. Hoc li-

cet facere, advehant ligna, fabalia, frumentum, quod non daturus erit.

Mulis, equis, asinis feriac nullae, nisi si in familia sunt (Cato de re

rust. 138.). — V. 11. Als Grund der Sabbalhseinrichlung geben die

älteren Gesetzgeber an, dass Jehova in 6 Tagen die Welt mit ihren

Dingen geschaffen, am 7 aber geruht und diesen Tag gesegnet und

geheiligt habe (31, 17. Gen. 2, 2 f.). Nach ihnen hat Jehova den

7 Tag darum zum Ruhetage bestimmt, weil er selbst nach sechstä-

gigem Schaffen an ihm geruht und dadurch ihn ausgezeichnet und

geheiligt hat. Darnach haben seine Angehörigen, welche auf den

Wegen Jehova’s wandeln sollen (Dl. 8, 6. 10, 12. 11,22. 26, 17.),

sich zu richten, also ihre Arbeits- und Ruhezeit ebenso einzulheilen
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wie ihr Herr und sich damit als Verehrer Jehova’s zu. beweisen.

Oetngeiuäss erscheint, ahgeseiien vom ausdräcklichen göttlichen Gebote,

der Vorgang oder das Beispiel Jehova's als Vcrpnichliiogsgrund zur

Beobachtung des Sabbalhs. Daher wird der Sabhaüi auch für ein

Zeichen ztoUchen Jehova und Israel erklärt (31, 13. 17. vgl. Ei. 20,

20.) d. i. für ein Kennzeichen des zwischen beiden bestehenden Ver-

hältnisses, sofern der am 7 Wochentage Buhende und Feiernde es

wie Jehova bei der Schöpfung machte, Jehova\s Weg einhielt und

sich damit als Anhänger dieses Gottes, als Bürger der Theokratie

kund gab, wie auch* die Beschueidung als Keinheitszeicbeii den Ange-

hörigen des heiligen Gottes beurkundete (Gen. 17, 7. 11.). Wer
den Sabhalh schändete, verliess den Weg Jehova's, beobachtete das

Bundeszeichen nicht und brach den Bund, sollte daher sterben (31,

14 f. 35, 2. Nuni. 15, 35 f.), wie der Vernachlässiger der Bcschnei-

dung (Gen. 17, 14.). Anders der Deut. Er erklärt die Sabhaths-

einrichtung mit der Erlösung aus Aegypten. Sie war die grösste

Wohltliat Jehova’s an Israel, durch sie erwarb sich Jehova den grös.s-

ten Anspruch auf Verehrung von Seilen Israels; auf sie gründet sich

die Stiftung des SabbaUis als eines von Israel Jehova gewidmeten

Feiertages. Vereinigen lassen sich die ältere und jüngere Ansicht

nicht. — Vs. 12. Der fünfte Salz gebietet, die Aellern hoch zu hal-

len und zu ehren (Lev. 19, 3.). Ihnen wird vom mosaischen Ge-

setze eine erhabene Stellung gegeben ;
sie erhallen grosse Gewalt

über die Kinder (21, 7. Num. 30, 6. Dl. 21, 18.) und Schmähun-

gen gegen sie sollten mit derselben Strafe geahndet werden (21, 17.

Lev. 20, 9. Dt. 27, 16.) wie Lästerung Gottes (Lev. 24, 15 f.). Sie

werden daher im Dekalog unmittelbar an Gott angeschlossen und

haben eine Art göttlicher Autorität; die Pttichlen gegen sie erhalten

auf der ersten Tafel ihren Platz und werden so mit den Pflichten

gegen Gott verbunden. Dies ist ganz im Geiste des Allerlhums. Die

griechischen VVeishcitslehrer z. B. Pythagoras und Plato gebieten, nach

den Göttern und Halbgöttern am meisten die Aellern zu ehren (Diog.

Laert. 8, 1, 19. Plato de legg. 4. p. 717. ed. Steph. Phocylid. carm.

adm. 6.), sie nQO Tcavrog iv rifictig s%hv und ihnen Ico&^ovg ufiag

vlfisiv (Meuander senlt. 72. 378.) oder iliiien tLfi7jv xaDaree^ '^soig

zu erweisen (Aristot. clh. Nicom. 9, 2.). Denn sie sind ösvttQ&i xai

inlyetoi und eUoveg ßeßcuoTtaot, (Hierocl. comment. in

aurea carmm. p. 288. 290. ed. Needham) und von ihnen heisst es:
|

filyiaxog zolg (ppovovatv oi yovsig (Gnomiei poetae grr. ed.

Brunck p. 306.). Plato »le legg. 11. p. 930. lehrt, (og ovdev , nQog

'&€c5v xvfiicaTSQOv ayccXfi av xzrjCalfU&cc TUtZQog xal TtQOTtutOQog und

Stobaeus serm. 42. berichtet von den Pisidiern: öeiTcvovvzeg itnaQ'iw-

xai xolg yovtvtsiv fog iljiitig xolg d^solg. Auch der Araber hält seine

Aellern in grossen Ehren (Burckhardl Beduinen S. 92.). auf dast>

lang werden deine Tage^ damit du ein hohes Alter erreichest Dieses

galt als Glück und als Lohn rechten Verhaltens (1 Reg. 3, 14. Dt.

4, 40. 5, 30. 6, 2. 11, 9. 22, 7.). Die Pietät gegen die Aeitern

wird auch sonst als segensreich hervorgehoben (Sir. 3.), während
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Unheil als sichere Folge der Impietät betrachtet wird (Prov. 20, 20.

30 , 17.). Denn die Gottheit erhört die Gebete der von ihren Kin-

dern übel behandelten Aeltern (Iliad. 9, 454 f. Odyss. 2, 136. Plato

de legg. 11. p. 931.). Der Deut, schliesst an noch die Worte
an: )9joY und damit dir’s gut sei d. i. wohlgehe. Sie sind

indess nicht nöthig; die Erinnerung an das schöne Land schliesst

diesen Gedanken schon mit ein. — V. 13. Der sechste Salz, Mit

ihm beginnen die Nächslenpflichten, welche die 2 Tafel enthält. Als

höchstes irdisches Gut galt das Leben (Job. 2, 4.), vom Hebräer da-

her auch Einziges genannt (Ps. 22, 21. 35, 17.). Passend
nimmt darum das Verbot, es dem Nächsten durch Mord zu rauben,

die erste Stelle ein. Ueber die Punklation s. V. 2. 9. — V. 14.

Der siebente Satz. Auf das Leben folgt unter den irdischen Gütern

das Weib, sie ist nach dem Leben das kostbarste und theuerste Be-

silzthum des Mannes, ein Geschenk Gottes, werthvoller als Perlen, die

Krone des Mannes (Prov. 12,4. 19, 14. 31, 10. Sir. 26, 1 ff. 13 ff.),

welcher gegen sie selbst seine Aeltern verlässt (Gen. 2, 24.). Wer
daher des Nächsten Weib zum Ehebruch verführt und so ihrem

Herrn (s. Gen. 3, 16.) abwendig macht, begeht einen der grössten

Frevel (Job. 31, 9 ff.). Das Verbot des Ehebruchs schliesst sich sehr

gut an das des Mordes an. Die LXX indess, welchen Philo, manche
Kirchenväter und in neuerer Zeit E, Meier folgen, stellen dieses vor

jenes, wahrscheinlich durch ein blosses Versehen, da sie im Deut,

mit dem Urtexte übereinslimmen. — V. 15. Der achte Satz. Auf
Leben und Weib folgen die übrigen sinnlichen Güter als Geld, Vieh

und andere Besitzlhümer und es wird verboten, sic dem Nächsten durch

Diebstahl zu entziehen. An dieses Gesetz reiht der Deut, die folgen-

den Gebote mit Vav an. Dies ging an, da er Moses die 10 Gebote

in einer Rede nur wiederholen lässt. — V. 16. Der neunte Satz.

Auch nicht mittelbar soll man den Nächsten benachtheiligen. du sollst

nicht aussagen gegen deinen Nächsten als Zeuge der Lüge] d. i. nicht

falsches Zeugniss wider ihn ablegen. Dies ist n» mit a eig. antwor-

ten gegen jem. näml. dem fragenden Richter (Lev. 5, 1.), dann über-

haupt gegen jem. zeugen wie Gen. 30, 33. Nach der Stellung zwi-

schen den Verboten des Mordes, Ehebruchs und Diebstahls und zwischen

dem der Begierde nach des Nächsten Besitzthum hat man an Fälle

zu denken, wo es sich um Leben und Eigenthum des Nächsten han-

delt und dieser durch falsche Zeugenaussagen in Gefahr und Nachtheil

kommen kann (23, 1 ff. Num. 35, 30. Dt. 17, 6 f. 19, 15 ff.). Solche

indirekte Weise, dem Nächsten zu schaden, mochte gar Manchem als

wenig sträflich gellen (vgl. Gen. 37, 22.). Dem tritt der Gesetzgeber

entgegen, wiewohl auch er dies als geringeres Vergehen, denn direk-

ten Eingriff ansieht. Für hat das Deut. na in demselben

Sinne, vielleicht nach dem in V. 7., wo auch von unwahren Aus-

sagen die Rede ist. — V. 17. Der zehnte Satz, Nicht einmal seine

Begierden soll man auf des Nächsten Besitzlhümer lenken, weil solche

Begierden auf schlimme Wege und zu Rechtsverletzungen führen, wie

sie V. 14—16 verboten sind. Unter ist hier der ganze Hausstand

Hdb. z. A. T. XII. 14
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KU versieben (iien. 15, 2. Job. 8, 15. 5, 3.), zu welchem Weib,

Knecht, Magd, Ochs, Esel und Andres geliuren. Der Gesetzgeber faset

alle Gegenstüiule des 7 bis 9 SoUes ausamuien und verbietet, das

Verlangen auf sie zu richten
; in diesem Verlangen bat das Verhol

seine Einheit. Schon deshalb und weil sonst das Weih sicher vor-

anstehen wurde, darf man die Stelle nicht in 2 Verbote zerlegen. Der

Deut, stellt allerdings das Weib voran, aber wohl nur, um die Roihe-

folge der Gegenstände des 7 bis 9 Salzes einzuhalten. Ausserdem

bat er in der 2 Steile kV nicht sollst du Gelüste habeti (Num.

11, 4. 34. Dt. 12, 20. 14, 26.) und schiebt zwischen dem JHause

und Knechte nrnv sein Feld ein. Ihm folgen die LXX hier und im

Deut, erlaul>en sicli aber dazu noch eine Erweiterung.

V. 18—21. Die furchtbaren Erscbcinuiigen , unter welchen Je-

ho^'a das iheokratische Grundgesetz verkündigt, erfüllen das Volk mit

Angst, wodurch für die weiteren gölllichen ErölTnungen eine andere

OfTenbarungsart veranlasst wird. Das gan7<e Volk naliKi wahr die

Stimmen d. i. Donner, die Flammen d. i. Blitze, den Hörnerklang jund

den rauchenden Berg (s. 19, 16.) und sie bewegten sich d. i. er-

bebten und zitterten (Jes. 7, 2. 19, 1.) und standen von fern d- i.

wagten nicht näher heranzutreten. Zu bei Dingen, die man hört

und fühlt, also vom Wahrnehmen überhaupt, vgl. Jer^ 33, 24. Jes.

48, 16. — V. 19. Sie bitten, dass statt Gottes lieber Mo.ses mit ih-

nen rede, indem sie von Todesangst erföUl sind und für ihr Lehen
fürchten. Damit erklärt der Vrf.

,
weshalb Jehova die w^eiteren Ge-

setze dem Moses erufTnete und durch diesen an das Volk brachte,

während er die 10 Gebote unmittelbar zum Volk gesprochen hatte

(s. 19, 19.). — V. 20. Moses beruhigt sie. Gott sei gekommen, sie

zu versudien d. i. sie auf die Probe zu stellen, ob sie sich recht ge-

gen ihn verhalten wurden, als ehrfurchtsvoll, willig, gehorsam (15,
25. 16, 4.) und damit seine Furcht vor ihnen sei, auf dass sie nicht

sündigten d. i. damit Ehrfurcht vor Gott als Pflicht vor ihrer Seele

stehe, ihnen stets gegenwärtig sei und niemals von ihnen weiche.

Wer den Erhabenen gehört und seine Erscheinung gesehen hat, ist

von heiliger Scheu beseelt, die ihn vom Sündigen abhäll. nur
hier und 2 Sam. 14, 20. 17, 14. — V. 21. Das Volk aber hält sich

in Furcht und Ehrerbietung fern und Moses nabet in das Wolkcn-

dunkel, woselbst Gott war, um die weiteren Offenharungen zu em-
pfangen. Der Ausdruck geht nicht auf idas Ersteigen der Spitze des Berges,

welches der Verf. anders 'bezeichnet .haben würde. Wie weit Moses
auf den Berg, der ^anz, also atuch zicmlicli weit nach unten hin, in

Wolkendampf eingehüllt war (19, 1$.), hinajufstieg, gibt dieser Erzäh-

ler nicht bestimmt an, sondern redet allgemein (19, 3. 24, 12 ff. 32,

30.) ;
nur die Erscheinung Gottes lässt er bestimmt auf der Höhe des

Berges geschehen (33,215). Der andere Erzähler dagegen hebt gern

hervor, dass Moses das Haupt des Berges erstieg (s. 19, 20.). ^
V. 22—-26. Die erste Stelle unter den weiteren Gesetzen nimnjt der

Opferdienst als das Hauptstück der GoUesverehrung ein. Jehova hat

vom Himmel d« i. vom Himmel kommend und erscheinend mit Israel
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geredet und ^icli diesem als den erhabenen himmlisclien Gott, als den

wahren Gplt kund gegeben. — V. 23. Da nur dem Höchsten religiöse

Vereinung gebührt, so hat Israel auch nur Jehova zu verehren, den

es als den Höchsten kennen gcdernt hat. nicht sollt ihr machen bei

jnir^ d. i. njcht etwas mir bcilhim, nichts anfertigen und als Gegen-

.sland religiöser Verehrung mir beiordnen, z. B. goldene und silberne

Götterbilder. Die' Wiederholung des Grundgesetzes V. 3. 4. passt bei

Ertheilung des wichtigsten Cullgesetzes. — V. 24. Das Hauptstück

der religiösen Verehrung ist das Opfer. Erdaltar sollst du mir ma-
chen] d. i. wenn du mir einen Altar errichtest, so soll er aus Erd-

boden bestehen, etwa mit Basen eingefasst; apf ihm soll man seine

Brand- und Dankopfer, sein Rind- und Kleinvieh Jehova opfern. Diese

Art Altäre scheint auch im übrigen Alterthume die gewöhnlichste ge-

wesen zu sein, z. B. bei den Griechen {Poller griech. Arch. I. S.

468.) und den Römern, wo sie sehr häufig erwähnt und ara graminea,

ara de cespite oder cespes kurzweg genannt wird z. B. Horat. od.

1, 19, 13. 3, 8, 4. Virg. Aen. 12, 118. Ovid. melam. 4, 752. 7,

240. und trist. 5, 5, 9. Juven. 12, 2. Lucan. Phars. 9, 988. Stal.

Silv. 1, 4, 131. Sil. Ital. 16, 263. Prudent. perist. 5, 50. 10, 187.

Auf ihnen brachte man auch Hekatomben dar: Hecalombe tale sacri-

ficium esl: centum arac uno in loco cespititiac exstruuntur et ad eas

centum sues, centum oves maclantur (Jul. Capilolin. im Maxim, et

Balbin.il.). Sie kommen auch liei den Puniern vor (Sil. Ital. 4, 703.)

und scheinen die älteste Art zu sein
;

wenigstens halten die Römer
ältester Zeit altaria de cespite (Terlull. apolog. 25.). Als einfachste

und älteste Art wird sie hier vorgeschrieben, an jedem Orte, wo ich

gedenken lassen werde meines Namens, werde ich zu dir kommen und
dich segnen] d. i. mit Gnade und Segen mich überall einfinden, wo
ich veranlassen werde, dass man meiner gedenkt, mich anruft und

verehrt, mir eine Ställe der Anbetung bereitet. Jehova selbst gab

durch seine Diener Anweisung, wo man ihm einen Altar erbauen

sollte (Gen. 35, 1. Jud. 6, 26. 1 Chron. 21, 18.). ‘ist kommt vor

vom andächtigen Denken an Gott (Ps. 63, 7. 119, 55.) und vom
Nennen Gottes (Jer. 20, 9. Hos. 2, 19.). Der Verf. wählt den all-

gemeinen Ausdruck, um das Verehren Gottes überhaupt zu bezeichnen.

Dass “>"?Tn auch preisen lassen bedeute, ist ein lirlhimi. Gewöhnlich

bezieht man die Stelle auf den Altar der Sliftshütle, welche in der

Folge bald da bald dort stehen wird. Dies geht aber nicht an. Denn

1) deutet der Verf. mit nichts auf diesen bestimmten einzelnen Altar

hin, sondern redet ganz allgemein von der Altarverehrung Jehova’s

überhaupt und gibt keinen Anlass, hier gegen den Zusammenhang die

Sliftshütle einzumischen
; 2) war der Opfcrallar der .Slifishülte kein

Erdaltar, sondern bestand aus Brettern mit Kupfer überzogen (27, 1 f.)

und wird rtat» genannt (38, 30. 39, 39.); 3) konnte Jeliova

nicht sagen, dass er an jedem Standorte der Sliftshütle zu Israel

kommen werde, weil er die Sliftshütle bewohnte, in ihr mit Israel

zog (13, 21 f. 25, 8. 29, 45 f. 40, 38. 2 Sam. 7, 6 f.) und immer
schon da war, wenn das Volk zum Opfern zu |hm kam; 4) lehrt V.

'

14
"^

Digitized by Google



212 Ex. 20, 24—21, 2.

25., wonach mau auch Steine nehmen konnte, dass hier an Altäre

(Iberhaupl zu denken ist, indem bei einem bestimmten einzelnen Al-

täre die Vorschrift wohl bestimmter lauten wurde. Der Verf. gestat-

tet also im Widerspruch mit Andern (Lev. 17, 8 f. Dt. 12, 6. 11.

13f. Jos. 22, 28 f.), überall im Lande Jehova Altäre zu errichten.

Mit ihm stimmt auch die Praxis Israels in einer Reihe von Jahrhun-

derten nach Moses uberjein (s. z. Lev. 1—7. Einl. No. 8.); in den

jehovistischeii Stücken erbauen die Patriarchen überall Altäre (Gen.

12, 7f. 13, 4. 18. 22, 13. 26, 25. 33, 20. 35, 1. 3. 7. 46, 1.)

und am Opfer Jetliro's in Raphidim nehmen Aaron und dieAeltesten

Theil (18, 13.). Richtig schon de Wette opuscula p. 164. u. Ewald
Aitertlih. S. 137., wogegen Riehm Gesetzgebung Mosis S. 25 f. die

gewöhnliche Erklärung nicht erhärtet. — V. 25. Die Altäre dürfen

auch aus Steinen bestehen; nur soll man diese nicht als n^ra Be-

hauung d. i. Behauenes, also den Altar nicht aus Quadern, sondern

aus unbehauenen Steinen bauen, indem man den Stein entweiht, wenn
man das Eisen über ihm schwingt d. i. ihn mit eisernen Werkzeugen
bearbeitet, a^n] meist 5cAu?ert, aber auch von an<lern scharfen Werk-
zeugen Jos. 5, 2 f. Ez. 5, 1. 26, 9. Die Vorschrift findet sich wie-

der Dt. 27, 5 f. und Altäre aus unbehauenen Steinen werden Jos. S,

31. 1 Reg. 18, 32. 1 Macc. 4, 47 erwähnt; sie kamen auch ander-

wärts vor z. B. in Trapezunt (Arrian. peripl. pont. euxin. p. 1.). Die

Griechen ältester Zeit verehrten unbearbeitete Steine statt der Götter-

bilder (Pausan. 7, 22, 3.). Mehr bei Spencer 2, 6,2. Wie es

scheint, galt der unbehauene, also unverletzte und ungemodelte Stein,

der sich noch in dem ihm vom Schöpfer gegebenen Zustande befand,

als ungefälscht und rein und wurde deshalb vorgeschrieben. Aehn-

liehe Gründe haben die Verbote, verschnittene Thiere zu opfern (Lev.

22, 24.), einen Verstümmelten in die Jehovageraeinde aufzunehmen
(Dt. 23, 2.), Bastarde zu erzielen (Lev. 19, 19.), Kleider vom andern

Geschlechte anzuziehen (Dt. 22, 5.). — V. 26. Man soll aber nicht

auf Stufen zum Altar hinaufsteigen, um nicht seine Blosse zu enthül-

len auf ihm d. i. auf der Treppe an ihm. Der Altar soll also niedrig

sein und ein allmählicher Aufgang hinaulTühren. Die Entblössung der

Beine sollten auch die römischen Priester vermeiden (Gell. 10, 15.

Serv. ad Aen. 4 , 646.). Hier hat man indess, da ganz Israel ange-

redet ist, an alle Israeliten zu denken, w'elche auch ohne die Aaro-

niden opferten (s. z. Lev. 1— 7.) und an den Altar herantraten. Der

Elohist gestattet dies nicht (Num. 18, 3. 5.) und sein 3 Ellen hoher
Altar (27, 1.) hatte gewiss Stufen (Lev. 9, 22.), weshalb er für die

Priester auch Beinkleider bestimmt (28, 42 f.). Zu doss, damit

vgl. Gen. 11, 7. 22, 14.

Cap. 21, 1. An das Opfergesetz reiht der Verf. die weiteren

Rechte d. i. Gesetze, welche Geltung haben und als Normen des Han-

delns dienen sollen; sie reichen bis 23, 19. Zu mit vgl.

19,7. — V. 2— 11. Die erste Stelle nehmen die Gesetze ein, welche

die ganze Person des Hebräers betreffen, also die Sklavengeselze.

Sie werden Dt. 15, 12— 18. wiederholt, eingeschärft und erw’eitert.
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Die Besliininungen V. 2—6. gelten woIjI mit für die Sklavinn hebr.

Stammes, wenn sie eine blosse Arbeitsinagd war, und sollen also

auch bei dieser mutatis mulandis zur Anwendung kommen. Wenig-
stens wurden sie in späterer Zeit so bezogen (Dt 15, 12. Jer. 34,
9.). Zum Sklavengesetz vgl. J. C. Mieg conslitutiones servi Hebraei.

Herb. 1735, Winer RWB. u. Sklaven. — V. 2. Wenn man einen
Hebräer als Knecht kauft, sei es, dass dieser sich selbst aus Noth
verkauft (Lev. 25, 39.) oder in gesetzlicher Weise verkauft wird (22,

2.) — Fälle wie 2 Reg. 4, 1. Neh. 5, 5 gehören als ungesetzlich

nicht hierher — so soll derselbe 6 Jahre dienen und im siebenten

umsonst ausgehen zum Freien d. h. unentgeltlich aus der Gewalt und
Herrschaft austreten, hinausgelangen (2 Reg. 13, 5.) und zum freien

Manne werden. Zu »s; in diesem Sinne, wofür das Deut rrW
hat, vgl. V. 3—5. 11. Lev. 25, 41. 54. Das Wort steht so auch
von Sachen, die sich in fremder Gewalt befinden (Lev. 25, 28. 30 f.

27, 21.). Das Deut schärft dieses Gesetz damit ein, dass auch Je-

hova die Hebräer aus dem ägyptischen Knechtsdienste frei gemacht
habe, dass er den Freilasser segnen werde und dass der Knecht in

den 6 Jahren noch einmal so viel gearbeitet habe, als ein Lohnarbei-

ter gearbeitet haben würde; es fordert auch, dem Entlassenen eine

Unterstützung mitzugeben. Die gerade sechsjährige Dienstzeit erklärt

sich aus dem Sabbath. Wie nach sechstägiger Arbeit Mensch und
Vieh einen Tag Erholung haben (s. 20,10.), nach sechsjähriger Bear-

beitung das Land im Sabbalhsjahre ruhen (Lev. 25, 4 f.) und der hebr.

Schuldner in diesem Jahre vom Gläubiger nicht beunruhigt werden
sollte (Dt. 15, 2.), so sollte der Knecht hebr. Stammes nach sechs-

jährigem Dienste loskommeii und im 7 Jahre zur Ruhe gelangen. Mit

diesen 7 Jahren ist aber nicht die Periode des Sabbathsjahres
, son-

dern die Dienstzeit jedes Einzelnen gemeint. Die^ lehren die Aus-

drücke und der Umstand, dass das Gesetz beim Sabbathsjahr keine

Freilassung der Sklaven erwähnt. Mehr bei Mieg S. 198 ff. Aller-

dings aber gab in Zedckia*s Zeit das. Sabbathsjahr einmal Anlass, alle

Sklaven hebr. Stammes frei zu lassen, um dem bis dahin nicht be-

folgten Gesetze nachzukommen
;

s. Jer. 34, 8 ff. und dazu Hitzig.—
V. 3. Tritt der Sklave allein in Dienst, so wird er natürlich allein

wieder frei; tritt er beweibt ein, so wird sein Weib mit ihm frei,

uia] eig. mit seinem Körper d. i. nur seinen Körper mit dessen Ar-

beitskraft und nichts weiter zum Herrn bringend. Zu ci? und as,

und V Rücken, Buckel vgl. Leib, Körper Gen. 47, 18. Neh. 9,

37. — V. 4. Erhält er dagegen vom Herrn ein Weib und von die-

sem Kinder, so geht er allein frei aus, Weib und Kinder verbleiben

dem Herrn. Dieses Weib war eine Sklavinn des Herrn und blieb

dies natürlich, mit ihr aber auch die Kinder, die ja von Sklaven ge-

zeugt waren und dem Herrn der Sklaven gehörten, üeb. d. Sing.

s. Ges. §. 145. 2. — V. 5. Will er nicht allein gehen, so

hat er die Erklärung abzugeben, er liebe die Seinigen und seinen

Herrn und wolle nicht frei werden. Dies war gewiss das Gewöhn-
liche, da der Vater nicht seine Kinder verlässt. — V. 6. Nachdem
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er so seine aiisdfuckliche Einwiilig:ung erklärt hat, wird er eigcnlli*

eher Sklave. Sein Herr soll ihn an den Ort des Gerichts bringen,

ihn an die Thfir o«lcr die Pfosle stellen und mit einer Pfrieme sein

Ohr durchbohren, damit er in aller Form Hechtens Sklav werde. V«

D-n^Kr] eig. zu Gotl d. i. nach LXX: JtQog ro xqiv^qiov, also an den

Ort des Gerichts, wo die Richter im Namen tioltes Recht sprachen

(22, 7. 8. 18, 15. 19. Dt. 19, 17,). Das Gericht gehörte nach hehr.

Ansicht Gott an (Dt. 1, 17. 2 Ghron. 19, 6.); bei ihm ging man Gott

um Entscheidung an (Lev. 24, 12. Num. 15, 34 f.) und bediente sich

auch des Looses, dessen Entscheidung man als von Gott kommend
betrachtete (Jos. 7, 14. 1 Sam. 14, 41. Prov. 16, 33.). Bei den

Arabern wird man vor Gericht bestellt mit der Formel : Ihr werdet

vor Gottes Gerichtsbarkeit gefordert (.4ri't>ujr Beduinen S. 57.). Das

Durchbohren der Ohren war hei den orientalischen Völkern Zeichen

der Sklaverei; es wird als solches erwähnt bei den Mesopotamiern

(Juven. 1, 104.), bei den Arabern (Petron. sat 102.), nach welchen

auch Sara der llagar zur Strafe die Ohren durchbohrt haben soll

{^Muradgea d’Ohsson olhom. Reich II. S. 90.), bei den Lydiern (Xe-

noph. anab. 3, 1, 31.), bei den Karthagern, wo die Sklaven auch

Zierrathen in die Ohren bängten, wie die anres annlatae lehren (Plaut.

Poen. 5, 2, 21.). Das Zeichen bedeutete, dass sein Inhaber offene,

hörende Ohren haben, also aufmerksam und gehorsam sein sollte.

Vgl. Ps. 40, 7. Es kommt auch vor, ohne gerade als Sklavenzeichen

bezeichnet zu werden z. B. bei den Mauretaniern (Dio Gass. 78, 11.)

und den Libyern (Plularch. Gic. 26. Macrob. sat. 7, 3.), auch als

Zeichen solcher, die einem Heiligen geweiht und dessen Angehörige

sind (Olearius Reise-Beschr. 5, 40. S. 683.) und der Derwische

(Cotovici itinerar. p. 453.). Aehnlich bei den Indiern und andern

Völkern; s. Iken dissertl. p. 226 f. Rosenmüller A. n. N. Morgenl. II.

S. 70 f. Es drückt da die Angehörigkeit überhaupt aus. Wahrschein-

lich ist hier das rechte Ohr gemeint, ivelches bei gewissen Reinigun-

gen und Weihungen den Vorzug hatte (Lev. 8, 23 f. 14, 14. 17.).

und er diene ihm auf ewig d. h. sei für immer, also auf

Lebenszeit sein Sklave vgl. 1 Sam. 1, 22. 27, 12. Ps. 73, 12. Die

Talmudisten und Rabbiiien (s. Mieg p. 387 ff.) wie schon Joseph,

anlt. 4, 8, 28. verstehen dies von der Zeit bis zum Jubeljahre. Al*

lein dann würde nicht aVy*? gesagt und nicht das Sklavenzeicben,

welches unvergänglich war, vorgeschrieben sein. Auch die Erklärung

des Sklaven, dass er nicht frei ausgehen wolle, lehrt, dass hier

Knechtschaft auf immer gemeint ist. Anders freilich der Elohisl Lev.

25, 39 ff., nach welchem a) der Hebräer als Angehöriger Jehova’s

niemals eigentlicher Sklave eines Menschen werden konnte und b) im
Jubeljahre, wenn er nicht vorher gelöset worden war, frei gegeben
werden sollte, er mochte 6 oder weniger oder mehr Jahre gedient

haben. — V. 7— 11. Bestimmungen über die Sklavinn hebr* Stam-
mes , welche ihrem Herrn als Beischläferinn dient. Das Goncubinat
war bei den Hebräern alter Zeit gewöhnlich und kommt z. B. vor

bei den Patriarchen (Gen. 16, 3. 22, 24. 30, 3. 9. 35, 22. 36, 12.
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20, 17.), den Rkhlern (Jud. 8>. 31. 9, 18. 19, 1 IT.) und den ersten

Königen Saul, David, Salomo und Rehabeam (2 Sam; 3, 7. 5, 13.

15, 16. 20, 3. 21, 11. 1 Reg. 11, 3. 2 Chron. 11, 21.). Das Ge-

setz setzt es hier und Lev. 19, 20. voraus und lässt es bestehen,

ohne cs zu empfehlen. Wmer RWß. u. Beischläferinnen. Es findet

sich auch im übrigen AlLerthume z. B. bei den Persern, welche zu

ihren Weibern noch viele Kebsweiber nahmen (llerod. 1, 135. Strabo

15. p. 733.) und bei den Griechen (Nägelsbach bom. Theologie S.

224. Hermann Frivalalterüih. der Griechen §. 29, 5 tf.). Es ist trotz

der Polygamie auch bei den Muhammedanern in Arabien, Syrien und

Aegypten im Gebrauch. Man s. Russell Aleppo 1. S. 389. Burckhardl

Arabien S. 275 f. Lane Sitten und Gebr. I. S. 95. Dübel Wanderun>
gen II. S. 168. — V. 7. fVenn ein Mann seine Tochter verkauft

zur Magd] wenn ein Hebräer seine Tochter einem andern Hebräer

für einen Kaufpreis überlässt, damit sie ihm Dienste leiste, als Ar-

beilerinn und, wie das Folgende lehrt, als Beischläferinn, von welcher
moK auch sonst vorkoounl (Gen. 20, 17. 21, 10. 13. Jud. 9, 18.).

Der Gesetzgeber hat wohl den Fall grosser Verarmung im Auge, wo
der Vater, weicher gegen die Töchter grössere Rechte als gegen die

Söhne hatte (Nuin. 30, 4 ff.), auf diese Weise sich etwas auflialf und
zugleich die Tochter versorgte, die er nicht bölter unlerbringeu

konnte, ln solchem Falle verkauRe der Hebräer auch sich selbst

(Lev. 25, 39. 47.). so soll sie nicht ausgehen wie Äusgehen der

KneclUe] es soll mit dem Freilasscn bei ihr anders als beim Knechte

gehalten werden; sie bleibt dem Herrn für immer, wenn ihr die Be-

dingungen der Kebsehe gehalten werden, andernfalls wird sie früher

als der Knecht frei. — V. 8. Der erste Fall, in welchem sie frei zu

lassen ist. gibt keinen passenden Sinn und ist für zu nehmen
wie Lev. 11, 21. 25, 30., eine Variante, die nach den Masorethen

15 mal vorkoinmt. AwiviUH dissertU p. 466 f. wenn sie böse ist m
den Äugen ihres Herrny welcher sie sich beslimml halt so lasse er

sie lösen] wenn sie, nachdem er sie gekauft, ihm misfälU und er sie

also nicht als Beischläferinn brauchen will, wozu er sie doch beim

Kauf bestimmt hat, so sorge er dafür, dass entweder der Vater sie

wieder rn'inmt und einen Theil des Kaufpreises zuruckzahlt oder ein

anderer Hebräer sie als Magd und Beiscbl^erinu kauft Er soll nichts

einbüsseo, sie aber auch nicht zu kurz kommen. Zu bestimmen,

bescheiden vgl. Mich. 6,9. Jer. 47, 7. und zu demHiph. Gesen.

§. 52. Anm. 6. Ew. §. 141. a. fremdem Volke hat er niefu Macht

sie zu verkaufen] er ist nicht befugt, sie einem Nichlhebräer zu ver-

kaufen, der sie zu einer blossen Arbeitssklavinn für immer machen

würde. Auch der Grieche verkaufte den griech. Sklaven nicht über

die Grenze des Landes hinaus (Philostr. vit. Apoll. 8, 12.). *nMa]

eig. durch sein Trügen an ihr d. i. vermöge, wegen (16, 7.) seiner

Treulosigkeit gegen sie, indem er sie zur Kebsehe genommen hat,

aber diese Bedingung nicht erfüllt. Zu eig. bedecken, dann be-

deckt , trügliüh handeln, von ehelicher Untreue vgL Jer. 3, 20. Mal.

2, 14 f. Ebenso durfte der Hebräer eine Kriegsgefangene, die er zum
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Weibe genommen, nicht um Geld verkaufen, sondern hatte sie frei

zu lassen, wenn sie ihm nicht mehr gefiel (Dt. 21, 14.). Bei den

höheren Ständen in Arabien hält man cs för eine Schande, eine Con-

cubine zu verkaufen; sie bleibt ihr Lebelang beim Herrn und wird

von ihm auch geheirathet, wenn sie Kinder gebiert und er noch nicht

4 Weiber hat {tturckhardl Arabien S. 276.). Er darf sie, wenn sie

von ihm Mutter geworden ist, nicht verkaufen oder an einen Andern

verheirathen (v. Tornauw moslem. Recht S. 184.). — V. 9. Der

zweite Fall, trenn er sie seinem Sohne besUmml] sie diesem als Bei*

schläferinn zuweiset, nachdem er sie gekauft hat. Das war wohl

niclil selten, ln Persien gibt der Vater dem Sohne von da an
,
wo

er darnach verlangt, also nach dem Eintritt der Reife, eine Concubine

(Chardin voyages II. p. 259. Ausg. von 1723.) und in Arabien kauft

er dem Sohne eine Sklavinn, um ihn vom Umgänge mit liederlichen

Frauenzimmern und andern Lastern abzuhalten (Niebuhr Arabien S.

74.). so soll er wie das Recht der Töchter ihr (Aun] sie in Woh-
nung, Nahrung, Kleidung und Behandlung so halten, wie die Töchter

von den Vätern gehalten werden; sie ist ihm als Familienhaupte un-

tergeordnet und gehorsam, aber wie eine Tochter, nicht wie eine

Sklavinn. — V. 10. Der dritte Fall, wenn er eine andere sich

rttmm(] wenn er zu der gekauften Hebräerinn noch ein Kehsweib
hinzunimmt, indem z. B. jene ihm nicht genügt oder nicht mehr ge-

fällt. so soll er ihr Fleisch^ ihre Bedeckung und ihre Beiwohnung
nicht mindern] d. h. er darf zwar die andere hinzunehmen, darüber

aber jene erste in Nahrung, Kleidung und Beischlaf nicht verkürzen,

vielmehr muss er ihr nach wie vor alles das leisten, was sie als

Kehsweib zu fordern hat Der Gesetzgeber hebt das Fleisch als vor-

züglichstes Nahrungsmittel hervor (Gen. 31 ,
54.). Denn er hat den

Wohlhabenden im Auge, welcher sich mehrere Concuhiiien halten

kann und täglich Fleisch geniesst (Job. 31, 31. Russell Aleppo I. S.

145 f.); eine Minderung der geringeren Nahrungsmittel z. B. des

Brodtes setzt er bei einem Solchen nicht voraus. Dass Fleisch

auch Nahrungsmittel überhaupt bezeichne, ist unerweislich. — V. 11.

Wenn er diese Drei ihr nicht <Au(, so gehl sie umsonst ohne Geld

aus] unentgeltlich hat er sie frei zu lassen, wenn er 1) entweder
nicht ihre Lösung bewirkt, sobald sie ihm inisfällig geworden ist und
nicht als Kehsweib von ihm gehalten wird, 2) oder sie nicht seinem
Sohne zur Beischläferinn gibt, 3) oder sie verkürzt, falls er ein an-

deres Kehsweib hinzugenommen
;

sie wird also ^überhaupt ohne Löse-
geld frei, sobald die Bedingungen der Kebsehe, unter welchen sie

gekauft wurde, durch ihn oder seinen Sohn oder auch durch einen

andern Hebräer nicht erfüllt werden. Wenn diese aber erfüllt wer-
den, bleibt sie für immer dem Herrn. Ihr Verhältniss war als ein

dauerndes allerdings ungünstiger als das des hebr. Sklaven, der nach
6 Jahren frei wurde, aber doch auch günstiger, sofern sie nicht

blosse Arbeiterinn, sondern Kehsweib war, als solches der Person
des Herrn nahe stand und wohl auch manchmal ordentliches Eheweib
wurde

;
es war weniger eine Sklaverei, als eine Ehe, wenn auch nur
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von untergeordneter Art. Gebar sie Kinder, was natürlich meistens

geschah, so stieg sie in der Gunst beim Herrn und sehnte sich ge-

wiss nicht nach Entlassung, welche sie von ihren Kindern getrennt

haben würde. — V. 12—21. Bestimmungen, welche das Leben der

Person betreffen. Dazu J. D. Michaelis synlagma commentatt. I. p.

23 ff. 41 ff. Wer einen Mann schlägt und er stirbt d. h. wer ihn

so schlägt, dass er auf der Stelle oder später in unmittelbarer Folge

davon stirbt, der soll getödtet werden. So auch Gen. 9, 6. Lev. 24,

17. Num. 35, 30 f. Diesen Salz, nach welchem das Umbringen ei-

nes Menschen mit dem Tode bestraft werden soll, stellt das Gesetz

als Regel im Allgemeinen an die Spitze
;
gewisse Ermässigungen und

Ausnahmen gibt es im Folgenden besonders an. — V. 13. Doch wenn
er nicht nachgestellt hat und Gott es hat begegnen lassen seiner

Hand] d. h. wenn er die Tödlung nicht beabsichtigte, sondern durch

einen unglücklichen Zufi»ll, den der Verf. vom Lenker aller Dinge

ableitet, also unversehens und von Ungefähr (Num. 35, 22 f. Dt. 19,

5.) ihn lödlele. so werde ich dir Orte festsetzen ^ wohin er fliehen

wird] ich werde ZuÜuchtsstädle bestimmen, worin der Urheber eines

unabsichtlichen Todtschlags vor dem Bluträcher gesichert ist. Darüber

s. Num. 35, 9 ff. Der Verf. scheint später von der Bestimmung der

Zufluchtsorte berichtet zu haben, da er hier darauf hinweiset Der

Sing. oSptt steht, weil der Verf. vom Todtschläger im Sing, redet.

Der Zufluchlsstädte gab es sechs; für den einzelnen Todtschläger war
die nächste der Ort, wohin er zu fliehen halte. wie 22, 8.

Lev. 4, 22. verw. mit ist nachstellen wie noch 1 Sam. 24,

12. rta«] im Pu. zustossen, begegnen wie Prov. 21, 12. Ps. 91, 10.

— V. 14. Doch wenn Einer übermüthig ist gegen den Andern^, ihn

umzubringen mit List] wenn er trotzig und verwegen ist und ihn

mit frechem Entschlüsse und tückischer Gewallthat umbringl. Ge-

naueres über die einzelnen Fälle Num. 35, 16 ff. Dt. 19, 11. von

bei meinem Altar sollst du ihn nehmen zu sterben] du sollst ihn je-

denfalls tödten (Num. 35, 31.) und selbst der Gottesaltar, zu welchem

er etwa geflüchtet ist, soll ihn nicht schützen. Verbrecher flohen

zu einem Altar und erfassten die Hörner desselben, weiche ein Ort

der Sühne waren (s. Lev. 4, 7.), um in Gottes Nähe vor der Strafe

gesichert zu sein (1 Reg. 1, 50. *2, 28.). Auch bei den Griechen

diente der Altar zum Asyle (Thueyd. 4, 98.). — V. 15. Getödtet

soll auch werden der Schläger seines Vaters und seiner MuUer d. h.

der, welcher seine Aellern (Vav wie 12, 5.) durch Schläge mishandelt.

Die Strenge der Strafe erklärt sich aus der hohen Stellung der Ael-

tern, welche gleich auf Gott folgen (s. 20, 12.). Schon beharrlicher

Ungehorsam gegen sie sollte mit dem Tode bestraft werden (Dt. 21,

18 ff.). Gelinder ahndeten die Athener üble Behandlung der Aeltern,

nämlich mit Ausschliessung vom öffentlichem Auftreten, mit Alimie

(Aeschin. adv. Timarch. 4, 42.) oder auch mit Gefängniss bis zur

Zahlung einer auferlegtcn Strafe (Demoslh. adv. Timocr. p. 733.);

doch will Plato de legg. 9. p. 881., dass, wer seine Aeltern schlägt,

für immer verbannt und bei etwaiger Heimkehr getödtet werde. Den
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Aellernmord Tibergebt der Gesetzgeber, weil er so ruchlosen Frevel

liiclil für möglich hielt. Aus demselben Grunde berücksichtigten den

Valerinord Romulus (Plutarch. Romul. 22.) u. Solon (Gic. pro Roscio

25.) nicht; bei den Aegyplern dagegen gab es eine Strafbestimmung

dafür (Diod. 1,* 77.). — V. 16. Getödtet soll ferner werden, wer
einen Menschen (einen Hebräer nach Du 24, 7.) stiehlt und ihn ver-

kauft, also einen Menschenraub vcrübU und er wird gefunden in

seiner Hand] der Geraubte wird vorgefunden in der Gewalt des Käu-

fers, so dass das Verbrechen als ein ausgeführtes erwiesen werden
kann. Das Sutl*. in 'ii; kann nur auf den Käufer gehen, der sich aus

dem Zusammenhänge ergänzt. Bei den Athenern war die Strafe des

Menschenräubers auch der Tod (Xenoph. memorabb. 1,2, 62. De-

mosth. Philipp. 1. p. 53. Harpocration p. 25.) und bei den Römern
wurde der Käufer und Verkäufer eines frei geborenen Bürgers am
Lehen gestraft (Adam röm. Alterthh. 1. S. 360.). — V. 17. Dieselbe

Strafe trifft den, welcher seine Aellern lästert und verwünscht, Fluche

gegen sie ausstösst. So auch Lev. 20, 9. vgl. Dl. 27, 16. Diesen

hohen Strafansatz brachte die hohe Stellung der Aellern init sich (s.

20, 12.); er ist nicht geringer, als bei der Gottesläsleruiig (Lev. 24,

16.). Dass er zur Anwendung kam, kann man nicht bezweifeln (Prov.

30, 17.). — V. 18. 19. Wenn bei einem Streite Einer den Andern

mit einem Steine oder der Faust schlägt und der Getroffene stirbt

nicht, sondern fällt dem Lager zu d. i. verfallt dem Lager, wird bett-

lägerig, so soll der Thäter, sobald der Geschlagene wieder aufkoinmt

und drausseo auf seiner Stütze d. b. auf seinen Stab oder eine

Krücke gestützt einbergeht, frei sein ; nur sein Sitzen soll er geben

und heilen soll er lassen] nur das soll er geben, was der Geschla-

gene durch Ehnsiizen und Arbeilsversäumuiss eingebüsst und für Arzt

und Heilmittel verwendet hat Mit der Stütze deutet das Gesetz auf

den ersten Ausgang des Kranken
;
kam es zu einem solchen nicht,

und starb also der Geschlagene auf dem Lager, so konnte, wenn von

den Verwandten des Verstorbenen nicht ein Vergleich angenommen
ward, V. 12. angewendet werden

;
kam es dagegen zu einem solchen,

so war der Geschlagene nicht tödtlich getroffen und der Thäter ab-

gesehen von den Kosten von diesem Augenblicke an frei; starb der

Kranke nach seinem Ausgehen doch noch, so war das seine Schuld,

sofern er zu zeitig ausgegangen war und sich vernachlässigt hatte.—
V. 20. Anders ist es zu hallen hinsichtlich der Sklaven, wobei aber

wohl nur an die Sklaven im Sinne von Lev. 25, 44 L, also an die

iiichthehräisüben Stammes zu denken ist. Ebenso V. 26. 27. 32.

Wenn einer seinen Kneclit oder seine Magd mit dem Stocke schlägt

d. h. mit dem gew^öbulichen Slrafwerkzeuge (Prov. 10, 13. 13, 24.

23, 13 f. Jes. 9, 3.) züchtigt und er stirbt unter seiner Hand d. h.

auf der Stelle, bei dem Akte der Züchtigung, so soll es geahudet,

der unmenschliche Herr also zur Rechenschaft gezogen und bestraft

werden. Nach den jüdischen Erklärern z. B. 2'arg. Jotiaih. Tatm.
Jareh. und Abenesr. vgl. HolUnger leges Uebraeor. p. 60. Saetlschülz

mos. Recht S. 5^9 f. soll die Todesstrafe und zwar durch das Schwert
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BitV 21, 20-^25.' m
gemeint sein. AlfeiU d^tin wÖrde def Verf. wie sfonst herrschend
w-' gesagt liahen. Auch lehrt die gelindere Beurtheiliing der

Fälle V. 21. vgl. mit V. 19 f., V. 26 f. vgl. mit V. 23 ft*, und V. 32.

vgl. mit V. 29 fl'., dass der Verf. einen grossen Unterschied zwischen

Sklaven und Freien macht und hier nicht dieselbe Ahndung, wie bei

Tödtung eines Freien, sondern nur eine geringere dem Ermessen des

Gerichts überlassene Strafe meinen kann
,
zumal die That eine unab>

sichtliche Tödtung ist. Bei der absichtlichen Tödtung wird allerdings

jener Unterschied nicht gemacht, wenigstens nicht von andern Gesetz-

gebern Ninn. 35, 16 ff. Lev. 24, 17. 21. DL 19, 11 ff. Bei den

.Aegyptern wurde mit dem Tode bestraft, wer einen Freien oder Skla-

ven umgebracht halte (Diod. Sic. 1,77.) und bei den Griechen verbot

(las Gesetz ebenfalls das Umbringen der Sklaven wie des Freien

(Eurip. llecub. 291 f.), so dass der Herr seinen Sklaven nicht lodten

durfte (Antiphon de caede llerod. §. 47 f.); er hatte indess, wenn
er es gelhan, doch nur religiöse Sulingebrauche zu vollziehen (Anti-

phon de Chor. §. 4.). Der Römer dagegen durfte seinen Sklaven

ganz nach Willkuhr behandeln und ihn auch lödten (Dionys. Halic.

7, 69. Plutarch. Calo 21.); ersten der Kaiserzeit trat das Gesetz dem
entgegen (Spartian. Hadr. 18. Codex dei ed. Blwme p. 24 f.). —
V. 21. Nur wenn der Sklave nach der Züchtigung noch eine oder

zwei Tage steht d. i. besteht, dauert (8, 18. 18, 23. Jer. 32, 14.),

so soll es nicht geahndet werden. Denn da konnten ungünstige Zu-

fälle den Tod erst herbeigefübrt haben, nicht die Züchtigung, denn
es ist sein Geld] der Sklave ist sein durch Geld erkauftes Eigenthum

und es müssen ihm zur Verbesserung dieses Eigenthums auch strenge

Massregeln frei stehen, welche beim Hinzutritt ungünstiger Zufälle

übel ablaiifen können, nur sollen sie nicht so unmässig sein, dass sie

(len Tod auf der Stelle herbeiführen und noch weniger die Tödtung

bezweckeu. — V< 22—27. Bestimmungen, welche die Unverletzlich-

keit und Vollständigkeit der Person betreffen. Wenn Männer streiten

und ireft'en eine schwangere Frau, die sie etwa aus einander bringen

will, z. ß. die eines Mitstreitenden (Dt. 25, 11.), so dass ihre Kin-

der herausgehen, sie also eine Fehlgeburt hat, ausserdem aber bei

der Rauferei kein Schade geschieht, so soll eine Bfissung Statt iindeu,

wie sie der Mann des Weibes dem Thäter auflegt und der letztere

soll sie geben mil Richtern d. i. in Begleitung, unter Zuziehung von

solchen, damit Ueberforderungen gehörig ermässigt werden. Die Höhe
der Forderung stellte sich wohl darnach, ob der Beschädigte viel

oder \venig Kinder hatte, reich oder arm war ii. s. w. Das Gesetz

steht passend auf der Grenze der Fälle, welche das Leben und welche

die Unverletzlichkeit der Person betreffen. Das angeborene Kind wird

zur Mutter und gleichsam als ein Theil derselben gerechnet.

V. 23^25. Geschieht aber durch den Streit ein Schade, in dem Ei-

ner das Leben oder eine Gliedmasse einbösst oder eine Wunde er-

hält, so gilt der Grundsatz: Leben für Leben (V. 12.), Auge für

Auge, Zahn für Zahn, Hand für Hand, Fuss für Fuss, Maal für

Maal, Wunde für Wunde, Strieme für Strieme d. h, dem Thäter
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soll genau das widerfahren, was er dem Andern zugefügt hat.

wohl von argen Zerkratzungen zu verstehen wie *'9 Jes. 3, 24. Die-

ses ius talionis findet sich auch Lev. 24, 19f., wo noch Bruch

z. B. des Armes oder Beines hinzugefügt und solche Schäden mit

Makel ^usammengefasst werden, sowie Dt. 19, 21. beim falschen Zeu-

gen, dem das geschehen soll, was er über den Andern zu bringen

gedachte. Es geht durch die alte Welt. Rhadamanthys entschied,

gerecht sei die Strafe, wenn Einer erlitte, was er gethan (Aristot. eth.

Nie. 5, 5, 3.). Bei den Indiern erfuhr der, welcher den Andern ver-

stümmelt halte, dieselbe Verstümmlung und verlor noch die Hand

(Strabo 15. p. 710.) und die Aegypter bestraften den falschen Zeu-

gen mit dem, was der Angeklagte verurtheilt erlitten haben würde
(Diod. 1, 77.). Bei den Thuriern und Lokrern büsste ein Auge ein,

wer dem Andern eins ausgeschlagen (Diod. 12, 17. Demosth. adv. Ti-

inocr. p. 744.) und Solon setzte für den, welcher den Einäugigen

des Auges beraubte, den Verlust beider Augen als Strafe fest (Diog.

Laert. 1, 57.). Die 12 Tafeln der Römer bestimmen für solche Fälle

ebenfalls die talio, wenn nicht ein Vergleich zu Stande kam (Gell. 20,

1, 14. Priscian. 6, 13. Feslus u. talio.). Gewöhnlich geschah wohl
das Letztere, weil man an der Entschädigung etwas Reelles halte, an

der talio Nichts
,

als Befriedigung des Rachegefühls. So bei den Rö-

mern, wo in der älteren Zeit die Parteien meist sich verglichen, spä-

terhin die Gerichte die Abfindungssumme geradezu bestimmten. Man
s. /Aertn^ Geist des röm. Rechts I. S. 125 IT. Auch bei den Hebräern

mag man das Gesetz nur vollzogen haben, wenn der Beschädigte es

bestimmt verlangte. Im heutigen Morgenlande werden solche Verge-

hungen meist mit Vermögensslrafen abgemacht z. B. Viehzählungen

{Burckhardt Beduinen S. 100 f.) u. die Höhe der Strafe stellt sich

z. B. darnach, ob die verletzte oder verlorene Gliedmasse ein- zwei-

oder zehnmahl vorhanden ist (Laue Sitten u. Gehr. LS. 107 f.). Doch
kommt es auch vor, dass Einer, w enn er dem Andern ein Auge aus-

geschlagen, eines der seinigen verliert oder ein Andrer in Stellvertre-

tung für ihn (Seetzen Reisen HL S. 375.) — V. 26. 27. Keine An-

wendung dagegen findet das jus talionis beim Sklaven, welchem der

Herr einen Zahn oder ein Auge ausschlägt und es verderbet d. i. es

vernichtet oder blind macht. Er hat den Beschädigten frei zu lassen

und erleidet also bloss eine Vermögensstrafe, der Gemishandelte er-

hält in der Freiheit eine genügende Entschädigung. wie V. 2.— V. 28—32. Bestimmungen, welche den Untergang eines Menschen-
lebens durch Vieh betreifen. Wenn ein Rind eine Person todt stösst,

so soll es gesteinigt und sein Fleisch nicht gegessen werden, der Be-

sitzer desselben aber straflos bleiben. Das Menschenleben war hei-

lig (Gen. 9, 6.) und eine Antastung desselben auch am Thiere zu ahn-

den, welches mit in die menschlichen Angelegenheiten gezogen wurde
(s. 20, 10.). Bei den Persern war der Hund zu bestrafen, welcher
ein Vieh oder einen Menschen verwundet hatte (Vendid. Farg. 13,

86 if.) und nach Solon soRte er ausgeliefert werden, wenn er Jeman-
den gebissen hatte (Plutarch. Solon 24.), wiewohl in diesem FaUe die
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Bestrafung des Herrn mit dem Verluste seines Hundes als die Haupt-

sache erscheint. Auch Plato de legg. 9. p. 873. schreibt vor, das

Thier zu tödlen, welches einen Menschen umgebracht hat und nach
Drako sollten selbst leblose Dinge, durch welche ein Mensch umge-
kommen war, aus dem attischen Gebiete weggeschafft werden (Demoslh.

adv. Aristocr. p. 645.). Demgemäss versetzten die Thasier die Bild-

säule des Theagenes, die beim Umfallen einen Menschen erschlagen

hatte, in Anklage und warfen sie ins Meer (Pausan. 6, 11, 2.). Das

Thier, welches zur Sunde der Sodomiterei gedient halte, \var eben-

falls zu tödten (Lev. 20, 15.). Das Fleisch sollte nicht gegessen wer-

den, weil es unrein war. Denn das Vergiessen unschuldigen Blutes

entweiht und verunreinigt (Num. 35, 33 f. Gen. 4, 11.). Der Accus.

wie 10, 8. Der Verf. hat aber hier nur ein Thier im Auge,

welches sonst nicht stössig und gefährlich gewesen ist, also kein Un-

heil erwarten lässt; daher keine Strafe für den Herrn, als der Ver-

lust des Rindes; ihn muss er tragen, weil er sein Thier nicht ordent-

lich beaufsichtigt hat. — V. 29. Ist dagegen das Rind schon früher

stössig gewesen und sein Herr darüber auch verwarnt worden, ohne

es indess gehörig zu bewachen, so soll es, wenn es einen Menschen

umbringl, gesteinigt und sein Herr auch getödtet werden. Denn er

konnte das Unheil erwarten, traf aber keine Vorkehrung und muss es

entsprechend verantworten. Ebenso das salische Gesetz bei Bochart

Hieroz. I. p. 416. Die letzte Bestimmung kam indess wahrscheinlich

nur in Vollzug, wenn die Verwandten des Erstossenen es bestimmt

verlangten (s. V. 25.); gewöhnlich nahm man wohl eine Entschädig-

ung an, da das Tödten nur auf einer Fahrlässigkeit beruhte, nicht

auf einer Absicht. Dies Hess auch das Gesetz zu. — V. 30. Wenn
ihm ein Lösegeld auferlegt wird, so soll er die Lösung seiner Seele

d. i. den Loskaufspreis rär sein Leben geben gemäss Allem, was ihm

auferlegt wird d. i. so viel Geld, Vieh u. s. w. an die Verwandten

des Verunglückten zahlen, als sie verlangen. Ueberforderungen trat

das Gericht entgegen, vor welchem wie V. 22. die Sache ohne Zwei-

fel zum Austrag kam. — V. 31. Nach demselben Rechte soll verfah-

ren werden, wenn der Erstossene ein Sohn oder eine Tochter ist

d. i. noch unter älterlicher Gewalt steht und noch nicht selbstständig

ist. Auch der noch unselbstständige Hebräer ist Person und sein Le-

ben heilig. Die Sache wmrde in diesem Falle natürlich von den Aei-

lern betrieben. — V. 32. Ist dagegen der Erstossene ein Sklave, so

gleicht sich das Unheil bloss mit einer Vermögensslrafe aus; der Be-

sitzer des Rindes zahlt an den Herrn des Sklaven ein Geld d. i. ei-

nen Betrag von 30 Sekeln und verliert ausserdem das Rind, welches

natürlich auch in diesem Falle gesteinigt wird. Gemeint sind Sklaven

nichthebräischen Stammes und die Abstufung entspricht den Bestimm-

ungen V. 20. 21. 26. 27. Die 30 Sekel sind wohl der Durchschnitts-

preis eines gewöhnlichen Arbeitssklaven; der freie Hebräer ward auf

50 Sekel geschätzt (Lev. 27, 3 f.) und in der späteren jüdischen Zeit

kouimen 120 Drachmen als Lösegeld für einen Gefangenen vor (Jo-

seph. antt. 12, 2, 3.). Bei den Griechen galt der untergeordnete
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Sklave eine Mine oder auch 150 Drachmen {Böckh Staatshaushaltung

der Athener h S. 95f. Aufl. 2.), also etwas mehr als bei den Uebrä-

ern. — V. 33—22, 14. Besliinmuiigen, welche die Beschädigung frem-

den Eigenlhums durch Fahrlässigkeit, Veruntreuung, Diebstahl u. s. w.

betrelTen. Zunächst V. 33—36. der Fall, wo durch des Einen Nach-

lässigkeit ein Vieh des Andern verunglückL Wenn jemandes Rind oder

Esel in die Grube oder Cisterne fällt, w^elche Einer aufgethan oder

neu gegraben und nicht zugedeckl hat, so soll der Besitzer der Grube

Ersatz leisten, also dem Herrn des Tliieres Geld erstatten, darf aber

das todte Thier behalten. Der Preis betrug natörlich so viel, als das

Thier lebend werlh war. Die Bestrafung der Fahrlässigkeit war hoch

genug, da der Zahlende von dem so umgekoinmenen Thiere nur we-

nig brauchen konnte. — V. 34. 35. VVenn jemandes sonst nicht

stössiges Rind das eines Audern todt stosst, so sollen beide Herren

da^ lebende Kind verkaufen und sein (ield d. h. den Betrag dafür Ihei-

len, wie sie auch das todte Iheilen sollen. Der Herr des lebenden

hat sein Thier nicht gehörig beaufsichtigt (V. 28.) und muss dafür

aufkommeo; er soll aber nicht mehr als der Andere verlieren, weil

er den Gnfall nicht erwarten konnte. — V. 36. ist es aber bekannt,

dass das Thier schon frfiher stössig gewesen ist und dass sein Herr

cs nicht gehörig bewacht, so muss dieser mit einem audern Rinde oder

Geld vollen Ersatz leisten, erhält dafür aber das crslossene Rind. Die

Bestimmung steht in Einklang mit V. 29. 33. Durch Zeugen erhielt

das Gericht kenntniss über die Bösartigkeit des Tlncres und die Fahr-

lässigkeit des Herrn. — V. 37—22, 5. Diebstahl nod ähnliche Benach-

theUigungeu. Wenn Einer ein Bind oder ein Kleinvieh stiehlt und

es schlachtet oder verkauft, so soll er für das Kind 5 Bipider und

für das Kleinvieh 4 Stück Kleiuvieh erstatten, also einen 4 und 5 fachen

Ersatz leisten. Der vierfache Ersatz kommt noch vor 2 Sam. 12, 6.,

der siebenfache Prov. 6, 31. ist nicht wörtlich gemeint, sondern nur

ein vielfacher überhaupt. Bei den Römern späterer Zeit halte der fui

meflifeslus d. Ii. der Djeb, welclier auf der Thal ertappt oder diu'ch

Haussuchung erinitlell wurde, ebenfalls 4 fachen Ersatz zu leisten

(Gell. 11, 18. Quint, inslitt. 7, 6 ), während er nach dem ältereo Ge-

setz der 12 Tafeln Schläge erhielt und dem Bestohlenen als Sklave

zugesproch^n wurde. Sonst wird zwiefiacher Ersatz bestimmt (22, 3.).

Pas Gewicht liegt hier darauf, dass das geschlachtete oder verkaufte

Thier für seinen Herru veriorcu ist, aber einen besonderen persön-

lichen Werth gehabt hohen konnte; für diesen muss der , Dieb durch

einen gesteigerten Ersatz mit aufkommeo. Das Kind wird höher als

Schaf und Ziege gehalten, weil cs vermöge seiner Arbeitsdienste nutz-

barer und heim Ackerbau unentbehrlich war, daher durch einen grö-

sseren Strafensau möglichst gesichert werden mussle- Her Pllugstier

stand als Arheil.sgenossc des Meosclien beim Ackerbau in den ältesten

Zeiten in solcher SeUäUung, dass .seine Tödtung mit dem Tode be-

straft wurde z. B. bei dep Pbrygiem (A^lian. V. |1. 12, 34. Nicjol.

Dnmasc. p. 311.) und den itnüseben Völkern (Varro de re rust. 2, 5

Gntum. 6. preef.) oder mit Vnrbanpimg (Plin. H. N. 8, 70.); das

%
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Schlachten desselben galt als ein Fortschritt sittlicher Verderbniss (Arat.

phaenom. 132. Virg. georg. 2, 537.) und nach aUischem Gesetze sollte er

nicht geopfert werden (Aelian. V. H. 5, 14.8, 3.), eine Bestimmung, welche

Domitian bei den Römern wieder einföluren wollte (Sueton. Domit. 9.).

Cap. 22, 1. Wenn der Dieb im Einbrüche gefunden d. h. dabei

ertappt und geschlagen wird, dass er stirbt, also todt geschlagen

wird (21, 12.), so ist ihm kein Blut A. b. der Todtsdiläger hat keine

Blutschuld und kann nicht als Mörder bestraft werden. wie

Dt. 19, 10. Num. 35, 27. wie Jer. 2, 34. Vom nächtlichen

Einbrechen des Ehebrechers in des Nächsten Haus steht Job. 24,

16. An einen nächtlichen Einbruch ist nach V. 2. hier zu denken.

Bei 'Nacht erkennt der Hausbesitzer den Eingebrochenen nicht, um ihn

dem Gericht anzeigen zu können, weiss auch nicht, ob es ein blosser

Dieb oder ein Mörder ist; er findet sich in Nothwehr und kann nicht

verantwortlich gemacht werden, wenn diese üJiel abläuft. Dieselbe

Bestimmung bei Solon nacli Demostli. adv. Timocr. p. 736., bei Plato

de legg. 9. p. 874. und in den röm. 12 Tafeln, welche nocturnum

furem qfuoquo modo, diurnum autem, si se telo defenderit, interfici

impune vohierunt (Cic. pro Mil. 3. Gell. 11, 18. Macrob. Sat. 1, 4.).

— V. 2. Ist aber die Sonne über ihm aufgegangen d. h. ist es über

der Ausführung des Diebstahls Tag geworden, so hat der Angegriffene

Blutsclmld, wenn er ihn erschlägt, mag dies bald am Orte des Dieb-

stahls oder erst später an einem andern Orte geschehen. Bei Tage

sieht er, dass es kein Mörder ist, erkennt ihn und kann ihn vor Ge-

richt namhaft machen, erhält auch leichter Beistand, wenn er um
Hilfe ruft. Ein Todtschlag in solchem Falle ist nicht zu rechtfertigen.

Wie er geahndet werden sollte, oh nach 21, 12., bestimmt das Gesetz

nicht, sondern überlässt dies wie 21, 20. dem Gerichte. Nicht ster<^

ben soll der Dieb, sondern .erstatten und, wenn er nichts hat, ver-

kauft .werden. Nach den 12 Tafeln fiel der für manifestus überhaupt

dem Bestohlenen zu (Gell. 11, 18, 15.) und bei den Lykiern wurde
er Sklave (Nicol. Damasc. p. 311.). Auch bei den Indiern wurde der

zahlungsun fähige Verurtheilte als Sklave verkauft (Manu 8, 41 5^).

Hier jedoch kann nur ein Verkauf auf einige Zeit gemeint sein. Der

Käufer zahlte den Ersatz, welchen der Dieb dem Bestohlenen zu lei-

sten hatte, und brauchte den Dieb so lange als Sklaven, bjs der gauze

Aufwand durch Aiheit gedeckt war, dann liess er ihn frei, indem der

Zweck des Verkaufs erfüllt war. eig. um sein Gestohlenes soll

er verkauft werden d. h. um den Betrag seines Diebstahls, um .sp

viel, als es sich beim Diebstahl handelt, also nach V. 3. und 21, 37.

um das Zwie-Vier- oder Fünffache des Werths der gestohlenen Saclm.

Zu vom Preise vgl. Di. 21« 14. Jo. 4, 3. Oebrigens wurde
Joseph, antu 16, 1, 1. ein solcher Diehniphtan einen Ausländer verkauft

und im 7 Jahre freigegeben (21, 2.). r-:- V. 3. Wird das Gestohlene

vom Rinde bis zum Esel, bis zum Klemvieh d. h. es sei welphes Vieh

es woDe, lebend in seiner Hand gefunden, in seiner Gewalt angetrof-

fen, so soll. er zwei .erstatten d. das gestohlene Thier ^ufückgeben

and noch ein gleiches .Thier hinaufügen, also d<qppdten . Ersatz leistam
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gehört zu na« und drückt aus als Lebende d. i. ungeschlachlel.

Der Strafansatz ist geringer als 21, 37., weil hier der Bestohlene sein

eigenes, ihm vielleicht besonders werthes Thier wieder bekommt, nicht

ein anderes dafür nehmen muss. Er ßndet sich auch V. 6. 8. und

sonst im Allerllium, z. B. bei den Indiern für die Fälle, wo es sich '

um Sachen geringen Werthes handelte, während bei bedeutenderen

Gegenständen der Diebstahl schärfer geahndet wurde (Manu 8, 329.

320 IT.), bei den Athenern, wo vorsätzliche Beschädigung mit doppel-

tem, unvorsätzliche mit einfachem Ersätze ausgeglichen wurde (Demoslh.

adv. Mid. p. 528. Gell. 11, 18, 5.) und bei Plato de legg. 9. p. 857.

Auch die röm. 12 Tafeln setzen auf das furtum non manifestum neque

repertum doppelten Ersatz als Strafe (2, 8. Gell. 11, 18, 15. Calo

de re rust. prooem.). Die Strafe erscheint als natürlich. Zu dem

einfachen Ersätze, welcher sich von selbst verstand, musste eine Strafe

hinzutreten; sie wurde am einfachsten mit dem Ersätze gleich hoch

gegrilTen und der ganze Slrafansalz war doppelter Ersatz. — V. 4.

Wenn Einer ein Feld oder einen Weinberg abweidet, indem er sein

Vieh hinsendet und im Felde eines Andern weiden lässet, so soll er

das Beste seines Feldes und Weinbergs erstatten d. h. damit Ersatz

leisten, also von seinen besten Reben und jungen Bäumen und vom

Ertrage seines besten Ackers soviel an den Beschädigten abgeben, dass

dieser vollkommen entschädigt wird. Gemeint ist eine absichtliche

Beschädigung; sie gilt aber, weil der Urheber nicht geradezu Hand au

das Eigenthum des Nächsten gelegt hat, dem Verf. als nicht so schbnun

wie eigentlicher Diebstahl; er schreibt daher nicht doppelten Ersatz

vor, begnügt sich aber auch nicht mit dem einfachen, sondern bestimmt

einen gesteigerten oder vermehrten Ersatz im Allgemeinen als Strafe.

Dies liegt in was Gen. 47, 6. 11. vom besten Theile des Lan-

des und 1 Sam. 15, 9. 15. von den besten Stücken des Viehes vor-

kommt, hier von den besten Acker- und Weinbergsstöcken. Talmu-

dische Bestimmungen darüber hei Saalschütz mos. Recht S. 875 f.
—

V. 5. Wenn ein Feuer ausgeht und erreicht Dornen und es wird

ein Garbenhaufe oder eine Saal oder ein Feld verzehrt, so soll Ersatz

leisten, wer den Brand angebrannt. Die Dornen sind die Domhecken,
womit man die Aecker und Pflanzungen umzog (Jes. 5, 5. Sir. 28,

24. Manu 8, 239.); von ihnen soll das Feuer, was man etwa zu

ökonomischen Zwecken anzöndet (Jes. 5, 24. 47, 14.), gehörig ent-

fernt sein und abgehalten werden, damit es nicht die Umgebungen
und dann weiter die Garbenhaufen, stehenden Saaten imd Oelgärlen

ergreife (Jud. 15, 5.). An die Pflanzungen ist bei zu denken,

dessen Bäume oft erwähnt werden (9, 25. 10, 5. Lev. 26, 4.). Die

Strafe besteht bloss in einfachem Ersätze , weil keine böse Absicht,

sondern nur Fahrlässigkeit vorliegt. — V. 6— 14. Veruntreuung und

Verlust anvertrauten Gutes. Wenn einer Geld oder Geräthe dem An-

dern zum Aufbewahren gibt und die Sache wird aus dem Hause des

letzteren gestohlen, so soll der Dieb, falls er entdeckt wird, doppel-

ten Ersatz leisten (wie V. 3.), natürlich an den Eigenthümer, als den

eigentlich Bestohlenen und Benachtheiligten. Denn dieser hatte den
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Schaden allein zu tragen, wenn der Dieb nicht entdeckt wurde und
der Aufbewahrer sich los schwur. kommt nicht bloss von Werk-
zeugen und Geräthen vor, sondern auch von Anzügen und Putzsachen

(Dl. 22, 5* Jes. 61, 10.) und ist hier im weitesten Sinne zu nehmen.— V. 7. Wird aber der Dieb nicht entdeckt, so soll der Herr des

Hauses zu GoU nahen d. i. vor Gericht erscheinen (s. 21, 6.), wo
es sich entscheiden wird, ob er nicht ausgestreckt seine Hand an des

Nächsten eig. Geschäft, dann auch Geschafftes, Erworbenes, Habe
(Gen. 33, 14. 1 Sam. 15, 9.). Natürlich hatte er hier zu schwören
wie V. 10. lehrt. Leistete er den Schwur, so nahm man an, er sei

bestohlen worden, und er hatte, wie bei den Indiern (Manu 8, 189.)

und Aegyptern (Diod. 1, 79.) keinen Ersatz zu leisten. Den Schaden
trug der Andre, welcher die Sache aus eignem Antriebe an vertraut

hatte, auf die Gefahr hin, dass sie durch unglückliche Zufälle verlo-

ren ginge. — V. 8. Ueberhaupt sollen Fälle, wo es sich um eine

Veruntreuung handelt, gerichtlich erledigt werden, damit lange Händel

und Streitereien, die sehr üble Folgen haben können, abgeschnitlen

werden. Zu von dem Vergehen der Veruntreuung vgl. Gen. 31,

36. Prov. 28, 24. auf jeder Sache der Vergehung, auf Rind, auf
Esel, auf Kleinvieh, auf Gewand, auf allem Verlorenen, wovon man
sagt, dass es das sei: an GoU soll kommen die Sache beider] d. h.

vor Gericht (21, 6.) soll gebracht werden jede zwischen Zweien ent-

standene Streitsache, die auf angebliche Veruntreuung eines Gegenstan-

des sich gründet, z. B. auf Veruntreuung eines Viehes oder Kleidung-

stücks oder gefundenen Dinges, welches man als Sache der Verun-

treuung, als veruntreuten Gegenstand angibt und also dem Andern

streitig macht, m] geht auf zurück, 'ta*' eig.

wenn GoU zum Frevler^ macht, so soll er zwei erstatten seinem Näch-

sten d. h. wenn das Gericht erklärt, es liege ein Frevel vor, wenn
es den beklagten Inhaber der Sache verurlheilt, so soll dieser als

Dieb gelten und Ersatz leisten, jedoch nach V. 3. 6. nur doppelten,

nicht nach 21, 36. mehrfachen, weil der streitige Gegenstand noch

bei ihm vorhanden ist. Spricht dagegen das Gericht keine Verurthei-

lung aus, so ist die Klage unbegründet und der Kläger wird abge-

wiesen. Den Eid halte immer der Beklagte zu leisten, wie bei den

Arabern noch heule (Burckhardt Beduinen S. 102.) und ebenso bei

den alten Aegyptern (Diod. 1, 79.). Zu wenn vgl. 21, 13. Lev.

4, 22. und zu o*'^7'Vk mit dem Plur. Gen. 20, 13. Gewöhnlich: t'

welchen GoU verurlheilt, der soll zweifach erstatten. Aber wie konnte

der Kläger zum Ersätze verurlheilt werden, wenn er, mochte seine

Klage auch unbegründet sein, dem Andern nichts entzogen halte?

Eine Erstattung ist nur möglich
,
wo eine Entziehung Statt gefunden.

Wie konnte er zu doppeltem Ersätze verurtheilt und als Dieb behan-

delt werden, wenn er z. B. dem Andern einen Gegenstand, der einem

ihm verloren gegangenen glich, streitig machte und also sich bloss

irrte? Wenn bei den Indiern das Doppelte zahlen musste, wer eine

empfangene Summe fälschlich ableugnete oder eine nicht gezahlte

Summe fälschlich zurückforderle (Manu 8, 59.), so war das Strafe

Hdb. z. A. T. Xll. 15
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nicht Erstaltung. uni welche es sich hier handelt. — V. 9. 10. Wenn
Einer ein Stück Vieh seinem Nürlisten zum Aufbewahren z. B. dem
Hirten zum Hüten gibt und es stirbt oder es wird zeriirochen oder

gefangen, ohne dass ausser dem Hüter Einer es siebet ynd Zeuge

sein kann, so soll ein Schwur Jehovas zwischen beiden sein d. h.

der Auflicwahrende soll bei Jehova schworen, dass er seine Hand nicht

an die Habe seines Nächsten gelegt z. B. das Thier nicht raishandelt

und umgebracht oder verkauft oder geschlachtet und verzehrt hat

(Gen. 31, 38.). n-.n** Matp] wie 2 Sam. 21, 7. 1 Reg. 2, 43. npV»i]

eig. und es soll nehmen sein Besüzer und er soil nicht erstaUen

d. h. der Eigenthümer des Thiers soll die Aussage nicht ablehnen,

sondern als wahr annehinen und der Aufhewahrende keinen Ersatz

zu leisten haben. Aehniich kommt n;;? vom Annchmen von Lehren

und VVeisungen (Prov. 2, 1. 4, 10. Job. 22,22.) und vom Annehnieo

des Gebets vor (Ps. G, 10.). geht auf Krankheit, die ohne

Schuld des Hüters, aber auch durch Vernachlässigung und verkehrte

Behandlung entstanden sein kann, kommt sonst wie von

Thieren vor, welchen Etwas gebrochen i.st (Zach. 11, 16. Ez. 34, 4.

16. Lev. 22, 22.), hier jedoch von solchen, die z. B. in den Abgrund

gestürzt oder von einem Baume erschlagen oder vom Wagen zermalmt

sind; das Thier konnte aber auch vom Hüter zerschlagen werden.

In den Fällen des und schreibt das Gesetz nicht wie V. 12.

Vorweisung des Thiers oder einzelner Theile desselben vor, weil

sich daran niciit immer und sicher erkennen liess, ob das Thier mit

oder ohne Schuld des Hirten zu Grunde gegangen war; zur Festslei*

lang der Thatsaclie ist der Eid nothig. Anders bei den Indiern, wo
der Hirt Ohren, Beine und andere Theile des gestorbenen Thiers zum
Herrn zu bringen hatte (Manu 8, 234.). na»] vom Fortschleppen

des Viehes wie 1 Chroti. 5, 21. 2 Chron. 14, 14. vgl. Jer. 13, 17.,

nämlich durch Räuber, welche der einzelne Hüter nicht hindern kann

(Job. 1, 15. 17.). Bei den Indiern war in diesem Falle der Hirt

ebenfalls frei, wenn er die Sache sogleich ößentlich bekannt gemacht

und dem Herrn angezeigt hatte (Manu 8, 233.). — V. 11. Wird aber

das Thier dem Hüter von einem Diebe gestohlen, so hat er es zu

ersetzen. Denn das hätte er bei angemessener Acht- und Wachsam-
keit verhüten können (Gen. 31, 39.). So auch Manu 8, 230. Hier

wird Ersatz bestimmt, V. 7. nicht, weil der Aufl>ewahrer eines Viehes

Hüter desselben ist, während der Aufbewahrer von Gerälhen nicht

gerade als Wächter derselben angesehen werden kann. Uebrigens

versteht es sich von selbst, dass der Hüter frei war, wenn der Dieb

ermittelt wurde. Denn dann musste dieser erstatten nach V. 2. 3.

6. 21, 36. — V. 12. Ist aber das Thier von einem Raublhiere zer-

rissen worden, so soll der Hüter es als Zeugen d. i. Zeugniss

(Dl. 31, 21. Jes. 19, 20.) zum Eigenthümer bringen und er hat es

nicht zu ersetzen. Bei diesem häufigsten der Hirtenverluste wird kein

Gerichtshandei und Eid vorgeschrieben, weil dies unnöthig war, in-

dem das corpus delicti das Geschehene unzweifelhaft beurkundete,

auch zugleich bewies, dass der Hüter dem Raubthiere die Beute bald
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abgejagt halte (1 Sam. 17, 35. Am. 3, 12.) und somit achtsam ge-

wesen war. Doch geschah es in diesem Falle auch
,

dass der Hirt

Ersatz leistete (Gen. 31, 39.). Es kam darauf an, wie der Vertrag

lautete. Bei den Indiern ersetzte der Hirt, wenn er die Wölfe nicht

abzuwehren gesucht hatte, frei war er aber, wenn der Wolf ihm un-

versehens ein Thier genommen (Manu 8, 235 f.). — V. 13. 14. Wenn
Einer sich vom Andern ein Vieh erbittet, um es zu benutzen, und
ilas Thier wird zerbrochen oder stirbt (s. V. 6.), so soll er es er-

setzen, falls der Eigenthfimer bei dem Unfälle nicht zugegen ist, da-

gegen nicht ersetzen, falls der EigenllHimer gegenwärtig ist. In dem
letzteren Falle wird der anwesende Eigenthfimer als in eine etwaige

verkehrte Behandlung des Thiers, die er nicht hinderte, einwilligend

angesehen, in dem ersteren findet diese Voraussetzung nicht Statt und
der Benutzer, welcher zur Zeit des Unfalls das Thier allein in Auf-

sicht halle, muss den Schaden tragen. es] eig. wenn ein

Miethling es isi, so kommt es auf seinen Lohn d. h. ist das Thier

nicht bloss aus Gefälligkeit unentgeltlich hergegeben, sondern für ei-

nen Mietlipreis gemiethet , so kommt sein Verlust auf das Mielhgeld,

durch dessen Empfang der Eigenthfimer bezahlt ist. Er hat bei Stel-

lung des Miethpreises die Gefahr des Verlustes mit ins Auge gefasst

und muss nach eingetretenem Verluste mit dem Mielhgelde zufrieden

sein. Allerdings kommt mercenarius sonst nur von Menschen
voi\ Vielleicht könnte man daher übersetzen : wenn ein Löhner er isi,

so gehl er ein in seinen Lohn d. h. ist der Mielher ein Lohnarbeiter,

welcher nichts zum Ersätze hat, so tritt der Vcrmielher auf so lange

in den Lohn des Mielhers ein, bis der Verlust ausgeglichen ist. Dann
wäre zu «Ha mil a eingehen in eine Sache d. i. ihrer (heilhaftig wer-

den zu vgl. Ps. 69, 28. Ez. 16, 7. — V. 15— 19. Einige einzelne

Strafbestimmungen über Unzucht, Zauberei, Sodomiterei und Abgöt-

terei. Wenn Einer eine Jungfrau, welche noch nicht verlobt ist, ver-

führt und sie beschläft, so soll er sie sich zum Weibe kaufen; wei-

gert sich aber ihr Vater, sie ihm zu geben, so soll er Geld darwägen

nach dem Kaufpreise der Jungfrauen d. i. so viel zahlen
,

als man
für eine Jungfrau zu zahlen pflegt. Es kam darauf an, ob sie schön

oder hässlich, höheren oder niederen Standes w'ar u. s. w. Jeden-

falls also musste der Vater, welchem die geschwächte Tochter nicht

abgenommen wurde und somit durch die Sdiwächung ein Nachlheil

entstand, entschädigt werden; es stand aber bei ihm, ober die Toch-

ter herausgeben wollte oder nicht
;
im letzteren Falle hatte diese das

Schicksal der Ehelosigkeit als Strafe für ihr Vergehen zu tragen.

Etwas anders der Deuteronomiker (22, 28 f.), der indess die gewalt-

.same Verführung im Auge hat. Er lässt dem Vater die Freiheit der

Weigerung nicht, sondern bestimmt, dass der Verführer die Dime
zum Weibe nehmen und niemals entlassen soll, sorgt also, dass sie

in die Ehe komme; er setzt auch, um Ueberforderungen des Vaters

and etwaigen Händeln voraubeugen
,

die bestimmte Summe von 50

Sekeln als Kaufpreis fest. kommt nur vom Kaufpreise för das

Ftauonaiinmer vor Gen. 34, 12. 1 Sam. 18, 25. Von jeher war es

15 *
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herrschende Sille des Morgenlandes, die Töchler zur Ehe zu verkau-

fen; s. Winer RWB. u. Ehe. Uehrigens wurde die Verführung einer

verloblen Jungfrau als Eingriff in das Nüchslenrecht wie der Ehe-

bruch geahndel Dl. 22, 23 ff. — V. 17. Eine Zauberinn sollst du

nicht leben lassen^ d. h. sie nichl bestehen lassen, sondern fortschaf-

fen, so dass keine in Israel gefunden wird (Dl. 18, 10.). Der Gesetz-

geber meint wohl, dass die hebräische Hexe jedenfalls, die Auslän-

derinn aber nur, wenn sie ausgewiesen nicht geht, gelödlet werden

soll. Daher nichl das übliche p“’», sondern kV, was sonst

die Todesstrafe bezeichnet (Dt. 20, 16.), die auch den Wahrsager traf

(Lev. 20, 27.). Die Zauberei hing mit der Abgötterei zusammen und

war daher im Gollesvolke nicht ‘zu dulden. — V. 18. Ebenso wenig

die Sodomiterei, ein bei der vorhebr. Bevölkerung Kanaans vorkom-

raendes heidnisches Laster (Lev. 18,22.); sic soll ebenfalls mit dem

Tode bestraft wenlen (Lev. 20, 15 f. IS, 23.). — V. 19. Sterben

soll auch, wer den Göttern opfert ausser Jehova allein d. i. einem

Götzen Opfer darbringt z. B. dem Moloch Lev. 20, 2 ff. Denn ein

solcher handelt dem Grundgesetz ausschliesslicher Jehovaverehrung

20, 3 f. entgegen. c’'*:Pp] ist eig. weihen^ insbesondere Jehova. Alles

Lebendige aber, was inan Jehova weihte, konnte man nicht lösen,

sondern musste es umbringen (Lev. 27, 28 f. 1 Sam. 15, 3.). Daran

ist auch hier zu denken. Der abgöttische Israelit trat der Ehre Je-

hova’s zu nahe, welcher ein eifriger Gott ist und die Verehrung eines

Abgottes bei den Seinigen nicht duldet (20, 5.) ;
er fiel zur Genug-

thuung und Befriedigung für Jehova als ein dem göttlichen Strafzorne

dargebrachtes Opfer. Die abgöttische israelitische Stadl sollte mit al-

lem, was sie enthielt, von der Erde vertilgt werden, «in Opfer für

Jehova (Dl. 13, 16 ff.). — V. 20—26. Bestimmungen für das Ver-

halten gegen Dürftige z. B. den Fremdling (s. 12, 49.); ihn soll man
nicht drängen und drücken (23, 9. Lev. 19, 33.) z. B. ihm den Lohn

nicht vorenthallen (Dt. 24, 15.) und sein Recht nicht beugen in ei-

nem Handel mit ihm (Dt. 24, 17. 27, 19.), vielmehr ihn wie den

Eingebornen hallen und ihm Liebe beweisen, wie man sie sich selbst

beweiset (Lev. 19, 34. Dt. 10, 19.), z. B. ihm Ruhe gönnen am Sab-

halbe (23, 12.) und zu gewissen Feslmahlzeiten ihn zuziehen (Dt 14,

29. 16, 11. 14. 26, 11 ff.), ihm die Nachlese in den Oel- und Wein-

pflanzungen (Lev. 19, 10. 23, 22. Dt. 24, 20 f.) sowie die auf dem
Felde vergessene Garbe überlassen (Dt. 24, 19.) und Theil geben am
Selbslwuchse im Sabbalhsjahre (Lev. 25, 6.). So soll Israel thun,

weil es aus eigener Erfahrung weiss
,
wie schmerzlich Drangsal und

Druck in fremdem Lande ist (23, 9. Lev. 19, 34. Dt. 10, 19. 24,

18. 22.). Mehr über die Fremdengesetze bei J. D, Michaelis mos.

Recht 11. S. 427 ff. Saalschülz mos. Recht S. 626 ff. “^a] s. 12, 49.

ppp] s. Lev. 25, 14. yn^] kommt 3, 9. Dt. 26, 7. von der Bedräng-

niss Israels in Aegypten vor und erklärt sich daraus. Gemeint sind

übrigens hier die kanaanit. und nichlkanaanit. Fremden, welche sich

als Einzelne in Israel aufhallen; das kanaanit. Volk im Ganzen soll

auch nach diesem Gesetzgeber ausgerollet werden (s. 23, 33.). —
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V. 21—23. VViltwen und Waisen soll man nicht leiden lassen d. i.

sie nicht hart behandeln und plagen, z. B. dadurch , dass man ihnen

nicht Becht spricht (Jes. 1 ,
23. Jer. 5 , 28.) oder ihr Recht beugt

(Dt. 27, 19.), ihre Kleider oder ihr Vieh pfändet (Dt. 24, 17. Job.

24, 3.), sie um ihr Eigenlhum bringt (Jes. 10, 2. Micha 2, 9.) und

die Kinder der Wittwen wegen Schulden zu Sklaven nimmt (2 Reg.

4, 1. Job. 24, 9.). Thut man Solches, dann ('» wie Gen. 31, 42.

43, 10.) schreit die Waise zu Gott, dieser höret iljr Geschrei und

bringt entbrannten Zornes die Uebelthäter durch das Schwert um d. i.

er lässt sie im Kriege fallen (Jes. 9, 16.), macht also ihre Weiber

und Kinder zu Wittwen und Waisen, die dann auch dem Drucke

preis gegeben sind. Vielmehr soll man diesen Hülflosen wotilthun,

z. B. die Nachlese und vergessene Garbe überlassen (Dt. 24, 19.21.)

und sie zu gewissen Festmahlzeiten zuziehen (Dt. 14, 29. 16, 11. 14.

26, 12 f.). — V. 24. Wenn man dem Elenden d. i. Heruntergekom-

menen und Verarmten Geld borgt, soll man ihm nicht wie ein Wu-
cherer sein und also nicht Zinsen auflegen; s. Lev. 25, 36 f. —
V. 25. 26i Um eine Sicherheit für das Dargelichene zu haben, darf

man w’ohl ein Pfand nehmen; aber wenn man z. B. die oder

nV«® d. i. das Obergewand (12, 34. Gen. 9, 23.) nimmt, soll man
sie bis Sonnenuntergang zurückgeben (Dt. 24, 12 f.), weil sie allein

des Armen Hülle ist. *ip^»3W kw] eig. sie ist sein Gewand für

seine Blässe d. h. er hat nur sie und nichts weiter, um seine Blosse

zu bedecken. Denn so ist von nackt, bloss sein vgl.

Blässe hier zu nehmen, as»*’ rt’aa] eig. in was soll er liegen d. h.

worein eingehüllt schlafen, da er ausserdem keine Hülle hat? Der

unbemittelte Orientale hüllt sich des Nachts in das Obergewand ein.

Shaw Reise S. 196. Niebuhr Arabien S. 64. Das Kleiderpfänden

wird im A. T. oft erwähnt (Am. 2, 8. Job. 22, 6. 24, 9. Prov. 20,

16. 27, 13.) und muss bei den Hebräern sehr gewöhnlich gewesen

sein. Mehr über Pfändung zu Dt. 24, 6. 10 f. und bei J. D, Mi-

chaelis mos. Recht 111. S. 61 tf. — V. 27—30. Bestimmungen für

das Verhalten gegen Gott hinsichtlich der Erstgeburten, Erstlinge und

Beinigkeit. Verbunden ist damit eine Vorschrift für das Verhalten

gegen die Volksfursten, welche Gottes Vertreter waren und z. B. in

seinem Namen Recht sprachen (21, 6.). Man soll Gott nicht lästern

und einen Fürsten im Volke nicht verfluchen. Gotteslästerungen ka-

men vor (Lev. 24, 11. Jes. 8, 21.) und sollten nach Lev. 24, 14 f.

mit dem Tode bestraft werden. Das vorliegende Gesetz jedoch über-

lässt die Strafe dem Gericht, indem es sehr darauf ankam, in welchem
Grade Einer unehrerbietig von Gott redete. Wenn Joseph, antt 4, 8,

10. und c. Apion. 2, 33. sowie Philo vita Mosis HI. p. 684. und de

. monarchia p. 818. hier die Vorschrift finden, nicht die Götter der

andern Völker zu lästern, so erklärt sich dies aus ihrer Zeit und ih-

ren Verhältnissen; der Mosaismus kennt keine solche Berücksichtigung

der Abgötter, welche ihm Nichtigkeit und Greuel sind, die Israel auf

keine Weise anerkennen soll (s. 20, 4.). Ebenso wenig geht
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auf die Richter und Obrigkeiten, an welche Onk. Jomth, Ähenesr.

Jareh. Drus. Cleric. Rösenm. J. D. Michaelis mos. Redit V. S. 169 fl’.

Saalschüts mos. Recht S. 494 fl*. Winer RWB. u. Gotteslästerung

gedacht wissen wollen. Das Wort hat diese Bedeutung nicht, son-

dern ist immer Gott, im Gesetze gewöhnlich von den Häuptern

der Stämme (Num, 7, 10 fl*.), bisweilen von denen der Slammabthei-

lungen (Nuin. 3, 24. 30. 32. 35.), sonst auch von den Königen

(1 Reg. 11, 34. Ez. 12, 10. 45, 7 fl*. 46, 2 17.). Schmähungen des

Königs wurden mit dem Tode bestraft (1 Reg. 2, 8 f. 21, 10. 2 Sam.

16,9.). Die Fürsten werden hier an Gott angereihet, weil sie in seinem

Namen walteten z. B. Recht sprachep 21, 6.— V. 28. Nicht aufsälzig, son-

dern gehorsam soll man gegen Gott sein, daher auch die ihm zukommen-

den Abgaben pünktlich entrichten, nämlich die Erstlinge, worüber zu Lev.

2, 14 fl*. 23, 14. deine Fülle sollst du nicht verzögern^ nicht säumen, sie

darzubringen, sie zeitig und also willig und freudig darbringen. Gemeint

sind die Erstlinge, einTheil der eingeerndtelen Fülle und darnach hier be-

zeichnet Von ganz geringfügiger Erndte verlangt Gott keine Erst-

linge, sondern nur von der grösseren. Zu vgl. Dt. 22,9. Nuin.

18, 27. eig Thränen, Tropfen d. i. Ausgepresstes umfasst hier

Wein und Oel, wovon ebenfalls Erstlinge zu weihen waren (Num. 18,

12.

). Das Wort kommt nur hier so vor. den Erstgebornen deiner

Söhne sollst du mir geben] damit er sich meinem Dienste weihe (Num.

3, 12 f. 8, 16 fl*.), wie z. B. Samuel von seinen Aeltem Jehova ge«

weiht wurde (1 Sam. 1, 11. 28.). Die Stelle lautet so, als sollte

inan die Erstgebornen wirklich an Jehova abgeben, nicht lösen, wie

das Gesetz sonst immer vorschreiht (13, 13. 34, 20. Num. 18, 15 f.).

Möglich, dass Jerobeam, als er die Leviten vom heiligen Dienste ver«

drängle (1 Heg. 12, 31. 2Ghron. 11, 14 f.), gerade die Erstgebornen

wählte. An solche ist vermulhlich auch 24, 5. zu denken, — V. 29.

Von den reinen Thieren soll die Erstgeburt 7 Tage bei ihrer Mutter

bleiben
, am 8 Tage aber an Jehova abgegeben werden. Denn erst

von da an war das Thier opferfähig (Lev. 22, 27.), Das Nähere zu

13, 2. ^s] ist ebenso, gleicherweise wie 23, 11. und macht obige Au-

nähme hinsichtlich der menschlichen Erstgeburt wahrscheinlich. Von

der Erstgeburt des unreinen Viehes und ihrer Lösung schweigt der

Verf. ebenso wie von der Lösung der menschlichen Erstgeburt, als

wollte er überhaupt keine solchen Lösungen und somit beim nnreineii

Viehe eine gänzliche Freigebung der Erstgeburt. — V. 30. Als An-

gehörige des heiligen Gottes sollen die Hebräer Männer der HeiHg-
keil sein d. h. sich von allem Unsauberen frei halten und eine be-

sondere Reinheit beobachleu (19, 6.), also z. B. nicht essen Fleisch

auf dem Felde, Zerrissenes d. i. Fleisch eines Tbieres, welches von

einem Raubtliiere drausscii iin Gefilde zerrissen worden ist, vielmehr sol-

ches dem Hunde hinweri'en. Denn Aas verunreinigt. Mehr zu Lev. 17, 15.

Cap. 23, 1—9. Bestimmungen für das Verhalten gegen den

Nächsten bei Rechlshändeln. Vgl. J. D. Michaelis mos. Recht VI. S.

91 fl*. Saalschutz mos. Recht S. 57 f. 593 IL nicht sollst du anheben
ein Gerücht der Nichtigkeit] nicht unwahre Ausspruche thun, nicht
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falsche Angaben machen. Zu Kva vgl. 20 ,
7. Der Verf. denkt an

Lügen und Verleumdungen ini gewöhnlichen Verkehre, welche auch

sonst verboten (Lev. 19, 16.) und mit Strafen bedroht werden (Dt.

22, 13 ff.), vornämlich aber nach dem Zusammenhänge mit dem Fol-

genden an falsche Aussagen vor Gericht, setze nicht deine Hand beim

Frevler] ordne sie ihm nicht hei (Job. 30, 1.), so dass sie ihn unter-

stützte, handle nicht gemeinschaftlich mit ihm, zu sein ein Zeuge der

Gewalt d. h. so dass du ein Zeuge des Unrechts würdest. Die Stelle

wiederholt also 20, 16. und ist der Unrechthabende wie 2, 13.

—r V. 2. Du sollst nicht hinter Vielen sein zu schaden] d. h. dich

nicht an den grossen Haufen anschliessen und ihm nicht folgen (2

Sam. 2, 10. 1 Reg. 16, 21.), wenn er jemanden z. B. einen beson-

ders Verhassten in Nachtheil und Verderben bringen will. Denn die

Meinung und AVulh der grossen Menge ist oft blind und geht auch

gegen Gerechte, nimmt man wegen der andern Inff. am besten

als Inf. Kal für »:! von J»?*;!, was hier schaden bedeutet wie 2 Sam.

19, 8. 20, 6. Formen dieser Art kommen noch vor. Gesen. Lehrgeb.

S. 365. Ew. §. 238. e. du sollst nicht antworten über einen Streit

zu neigen nach vielen] über keine Streitsache ein Zeugniss in der

Art ablegen, dass du dich nach dem grossen Haufen neigtest und

seine Meinung und Neigung berücksichtigtest, sondern nach eigener

Erkenntniss und Ueberzeugung vom Sachyerhällniss zeugen. Zu w»
vgl. 20, 16. rtarjV] eig. um abzubeugen d. h. so dass du den Weg
nicht einbieltest, den der Zeuge gehen soll, also ein Unrecht verüb-

test. Sonst wird oder etwas Aehnliches mit dem Worte ver-

bunden (Jes. 30, 11. Job. 23, 11. Ps. 125, 5.); doch steht auch

das einfache vom Ueben des Unrechts (Ps. 17, 11.) und r'Vs (7n-

rechl ist eig. Abbiegen, Abweichen (Jes. 30, 12.). — V. 3. Den Dürf-

tigen soll man nicht ehren in seinem Streite d. h. ihm bei seinem

Erscheinen vor Gericht nicht Ehren und Vorzüge erweisen. Das war

jedoch nicht zu besorgen und brauchte nicht verboten zu werden.

-

Daher ist für vielmehr zu lesen, dessen Lev. 19, 15. ver-

boten wird. — V. 4. Wenn man auf den irrenden Slier oder Esel

seines Feindes trifft, so soll man ,ihn zu seinem Besitzer zurückbrin-

gen, damit das Thier, welches sich verlaufen hat, diesem nicht ver-

loren gehe. Beim Freunde verstand sich das von selbst; der Verf.

nennt daher (Ten Feind, um es als Pflicht gegen alle Mitbürger und

Mitbrüder hinzustellen. Im Einklänge damit nennt das Deut. 22, 1 f.

statt des Feindes den Bruder d. i. Stammgenossen. — V. 5. Sieht

man den Esel seines Hassers unter seiner Last liegen, so dass er zu->

sammengesunken ist und nicht mehr fort kann, so soll man sich nach

Dl. 22, 4. nicht entziehen, sondern mit dem Besitzer dem gefallenen

Thiere aufhelfen, rVtni] eig. so hörst du auf vom Lassen ihm

d. h. du lassest ab, ihm allein seine Angelegenheiten zu überlassen.

Um den Feind kümmert man sich sonst nicht und bleibt ihm fern

;

man lässt ihn gehen und seine Werke für sich treiben; man über-

lässt ihm seine Geschäfte ohne alle Theilnahme. Aber im Falle der

Noth soll man dieses Verhalten aufgeben, also ihm sich nähern und
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hülfreiche Hand leisten, ^'f^] eig. lassen wirst du mit ihm d. h.

in Gemeinschaft mit ihm und also ihm beistehend sollst du das ge-

fallene Thier los lassen, es von den Riemen und Stricken los und

frei machen, damit es aufstehen und wieder gehen kann. Dies muss
wofür das Deut. aufstehen lassen hat, hier besagen; es

kommt auch sonst vom Loslassen vor, z. B. in der Formel antyi nns»

eingehalten und losgelassen (Dt. 32, 36. 1 Reg. 14, 10. 21, 21.

2 Reg. 9, 8. 14, 26.), mag man nun dieselbe von Unfreien und.

Freien oder von Kleinen und Erwachsenen verstehen. Das arab.

findet sich auch vom Losmachen der Kameele, damit sie frei schwei-

fen. Uebrigens passt die Stelle V. 4. 5. nicht in die Gedankenreihe,

unterbricht vielmehr sehr unschicklich die Vorschriften V. 1—9. für

das Verhalten bei Rechtshändeln und erscheint daher als eine jüngere

Einschaltung. — V, 6. Man soll das Recht des Armen in seinem

Streite nicht beugen d. h. es nicht hierhin oder dorthin neigen und
richten, so dass dem Armen nicht würde, was ihm gebührt; das

Recht soll in der Anw'endung seinen geraden Lauf haben und vom
Richter nicht nach Gunst oder Ungunst gelenkt werden (Dt. 27, 19.

1 Sam. 8, 3. Ihren. 3, 35.). Der Arme wird genannt, weil er am
ehesten der Beugung des Rechts ausgesetzt war. Das Gesetz gebietet

also eine gerechte Rechtspßege gegen alle. In diesem Sinne wird

es auch Dt. 16, 19. genommen. — V. 7. Von Sache der Lüge sollst

du fern sein] nicht Theil nehmen an einem Handel, welcher auf fal-

schen Anklagen und Aussagen beruht, also die Betheiligung versagen,

wenn mit Lug und Trug gegen jemanden vorgegangen wird, den
Unschuldigen und Gerechten bringe nicht um] bewirke nicht durch

Betheiligung, dass ein Mensch hingerichtet wird
,
w'elcher des ange-

schuldigten Verbrechens nicht schuldig, vielmehr in dem Handel gegen

seine falschen Ankläger der Rechthabende ist. Zu vom mittelba-

ren Umbringen, vom Verursachen der Tödtung vgl. 1 Sam. 22, 21.

2 Sam. 12, 9. und vom Tödtenlassen Jes. 11, 4. denn ich

mache nicht gerecht den Frevler~\ gebe als gerechter Gott dem Un-

rechthabenden (2, 13.) nicht Recht und Gedeihen. Darnach haben

sich meine Angehörigen, insbesondere die Richter, zu richten und
also dem nicht Recht zuzusprechen, welcher einen Unschuldigen und
Gerechten, anklagt. — V. 8. Man soll nicht Geschenke annehmen.
denn das Geschenk macht blind Sehende] es verblendet sic und be-

wirkt, dass sie den Handel nicht im rechten Lichte außassen, lässt

Richter und Zeugen die Sache des Gebers günstiger als recht und
somit parteiisch ansehen; vgl. Gen. 20, 16. und verkehrt die Sachen
der Gerechten] macht, dass der Rechthabende, der nicht besticht, verur-

theilt wird und verwandelt damit sein gutes Recht in Unrecht. Zu
eig. offen, dann offenen Auges, sehend vgl. 4, 11. und zu ciVd

verdrehen, verkehren Jer, 23, 36. Prov. 22, 12. Wiederholt wird

das Verbot Dt. 16, 19. — V. 9. Man soll den Fremdling nicht drän-

gen d. i. den Nichthebräer nicht drücken. Da der Verf. diese Vor-

schrift im Allgemeinen schon 22, 20. gegeben hat, so muss hier etwas-
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Besonderes gemeint sein, nach dem Zusammenhänge wohl Druck bei

der Rechtspflege, also z. B. Justizverweigerung, harte Begegnung vor

Gericht, Beugung des Rechts (Du 24, 17. 27, 19.). Einer solchen

üblen Behandlung vor Gericht war der arme Fremdling am meisten

ausgesetzt, denn ihr kennt die Seele des Fremdlings] ihr kennt aus

eigener Erfahrung seinen Seelenzustand und wisst, wie ihm zu Muthe
ist; er fühlt sich vermöge seiner Stellung ohnehin schon gedrückt

und gebeugt. — V. 10— 19. Bestimmungen über die heiligen Zeiten,

von denen die sabbathischen als die wichtigsten vorangehen. Sechs

Jahre soll man sein Land besäen und dessen Ertrag einsammeln, das

7 Jahr aber es losgeben und lassen d. i. es unbearbeitet liegen lassen

und ihm nichts zumulhen. Den Selbstwuchs dieses Jahres sollen die

Armen verzehren und was diese übrig lassen, das Wild. Das Nähere

zu Lev. 25, 2— 7. mwn ^^n] s. Gen. 1, 25. 2, 19. ebenso sollst du
deinem Weinberge und Oelbaume thun] auf dieselbe Weise mit deinen

Wein - und Oelpflanzungen verfahren, also im 7 Jahre auch sie ru-

hen und ihren Ertrag den Armen lassen. Zu ts vgl. 22, 29. —
V. 12. lieber den Sabbalh s. 20, 3— 11. Sohn deiner Magd] dein

Hausgeborner, den dir eine Sklavinn geboren (s. Gen. 14, 14.), dein

Sklave. Die meisten Sklaven waren wohl bei den Hebräern zugebo-

ren, weshalb die Hausgebornen hier statt der Sklaven überhaupt ge-

nannt werden. ®b3] ist eig. sich athmen, hauchen lassen d. i. ver-

schnaufen, sich erholen und findet sich nur noch 31, 17. 2 Sam. 16,

14. — V. 13. Wie diese sabbathischen Vorschriften soll Israel alle

übrigen Religionsptlichten pünktlich beobachten, in allem
^
was ich

:u euch gesagt, bewachet euch] in allen Stucken, die ich euch gebo-

ten, verhaltet euch w^ach- und achtsam, so dass ihr nichts gegen sie

verfehlet Das wichtigste ist die ausschliessliche Jehovaverehrung. Der

Hebräer soll den Namen eines andern Gottes gar nicht erwähnen d. i.

nennen, ihn gar nicht in den Mund nehmen, geschw'eige dass er ei-

nen solchen Gott anerkennte und verehrte. So thaten auch die stren-

gen Jehovaverehrer (Ps. 16, 4. IIos. 2, 19. Zach. 13, 2.). Demge-

mäss sollte der Hebräer auch nur bei Jehova schw'ören (Dt. 6, 13.

10, 20. Jer. 12, 16.). Ebenso durfte der Phönike nicht o^xov? |£vt-

^ovg schwören (Joseph, c. Apion. 1 , 22.). T® eig. auf deinem

Munde] d. i. auf deinen Lippen wie Ps. 50, 16. Koh. 5, 1. —
V. 14. Ausser der Beobachtung der sabbathischen Zeiten soll Israel

auch dreimal im Jahre Jehova ein Fest halten. So auch 34, 23. Dt.

16, 16. 2 Chron. 8, L3. Anders der Elohist, worüber zu Lev. 23.

Die Stelle schreibt nur die Feier von 3 Festen im Allgemeinen vor;

(lass man an ihnen zum Heiligthum wallfahrten und dort heilige Ge-

bräuche vollziehen sollte, wird erst in V. 17 IT. geboten. eig.

Füsse, dann Tritte, male steht für das üblichere V. 17. 34,

23 f. Dt. 16, 16 und kommt so im A. T. nur noch Num. 22, 28.

32. 33. vor. — V. 15. Das erste ist das siebentägige Mazzothfest,

worüber z. 12, 20. wnri] versteht Hitzig Ostern und Pfingsten

H. S. 21 ff. hier und 34, 18. vgl. 12, 41. 13, 4. Dt. 16, 1. vom

^eumondstage des Aehrenmonats
;

an ihm lasse der Verf. Israel aus
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Aegyplen gezogen sein und die Angabe von den 7 Tagen gehöre dem

späteren Diaskeuaslen an. Allein dann wäre onh s. v. a. Aeh-

ren-Neumondi was D)an doch schwerlich sagen konnte, und das bei*

gesetzte beslimmle Zeii wäre fiberllussig und würde fehlen, wenn
schon v-ih allein hier einen bestimmten Tag bezeicbnete; es sieht,

weil den Monat bezeichnet, und gemeint ist damit der Vollmonds-

tag (s. Lev. 23, 6.). is] gehl also auf den Aehrenmonat, welcher

das Fest erhielt, weil in ihm, am 15 Tage desselben, der Auszug

geschehen war (s. 12, 17.)> Mehr bei Berlheau sieben Gruppeu mos.

Gesetze S. 57 11'. und nichi sollen sie angesichts meiner leer erschei'

nen] nicht ohne Gaben in den Feslzeiten zu meiner Wolmung kom-

men, wie der Morgenländer nicht ohne Geschenke vor den Grossen

der Erde erscheint. Paulsen Regierung der Morgenländer S. 159 ff.

o'at] wie Gen. 30, 40. cig. leer d, i. mit leeren Händen wie

3, 21. Das Gebot gehl weniger auf die Festopfer des Volks, als auf

die der Einzelnen, wie die 3 Plur. schliessen lässt, nämlich auf die

Passahlhiere, an welchen Jehova Antfieil hatte (V. 18.) und auf die

Dankopfer beim Passahfesie (2 Ghron. 30, 22.) ; als wichtig wird es

gleicli beim ersten Feste eingeschärfl, gilt aber auch für die andern

Feste und schliesst sich daher Dt. 16, 16. au die 3 Feste an. Es

würde sich allerdings V. 17., wohin es Hupfeid de primiliva et vera

feslorum ap. liebr. ratione 1. p. 5. verweiset, am besten anreihen,

steht aber doch auch hier nicht unpassend und hat 34, 20. seine

Stelle gleich hinter dem Mazzoth* und Erstgeburlsgeselze. — V. 16.

Das zweite ist das Fest der Erndie, das Fest der Erstlinge deiner

Werkef teekhe du säen wirst im Felde d. h. das Fest, an welchem
du Erstlinge darzubringen hast von deinen Erzeugnissen, die du auf

den Feldern anbauen und ziehen wirst, also von deinen Feldfrüchteii,

nämlich von Weizen, weshalb das Fest 34, 22. Fest der Erstlinge

der Weizenemdte heisst. Geber die Erstlinge als Festgabe s. z. Lev.

23, 14. 16 f. und zu von dem Erzeugnisse, der Frucht vgl.

Hab. 3, 17. Aehnlich geht das SulT. bei nntiap bald auf den Menschen
(Lev. 25, 20.) bald auf das Land. Ras dritte ist das Fest der Ein-
sammlung d. i. Einheimsung; s. Lev. 23, 39. mzyn eig. in
Äusgehen des Jahrs d. h. wenn dieses ausgeht, zu Ende geht. Ebenso

. steht Ks; vom Auslaufen, Ende einer Grenze (Jos. 15, 4. 16, 7.) und
von den Ausläufen , Enden einer Grenze (Num. 34 , 4 ff. Jos.

15, 4 ff.). Denselben Sinn hat renpfr im> Umlaufe des Jo/trs

d. i. wenn dieses seinen Umlauf macht, vollendet, also bei seinem
Ablaufe (34, 22. vgl. 1 Sam. 1, 20. 2 Ghron. 24, 23.). Der Elohist

lässt Moses den Jahresanfang auf den Frühling legen (s. 12, 2.) und
setzt das Laubhültenfest in den 7 Monat, den nachmaligen Tisri d. i.

etwa Oktober (Lev. 23, 34. Num. 29, 12.), wie auch Lev. 23, 39.

geschieht. In der vorliegenden Stelle dagegen und 34, 22. vgl. auch
Lev. 25, 22. wird der Jahresanfang in den Herbst gesetzt, wo die

ökonomische Jahresperiode mit der Einheimsung der Früchte endet

und die folgende mit der Ackerbestelluog und Aussaat beginnt. Dies

scheint im Morgenlande das Gewöhnliche gewesen zu sein. Apud
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orientales populos post coUectionem frugum et torcularia Oetober erat

priinus mensis (Hieroo. ad Ez. 1, 3.). Be» den Syrern 6ng das Jahr

im ersten Teschrin an, der dem 7 Monat des hebr. Kalenders ent-

sprach (Ephraeni Syr. ad 1 Reg. 8, 2.). Gleicher Weise begann es

im Herbste bei den Tyriern, Askaloniten und Gazäern (Ideler Handb.

der Chronol. 1. S. 431. 435. 438 f.), bei den Gypriero (Epiphan. adv.

haerr. 51, 24.) und bei kleinasiatischen Völkern (Siiuplicius ad Aristot.

phys. V. p. 205.), ob überall erst seit den Macedoniem, welche das

Jahr uni die Herbstnachtgleiche antingen (Galen, ad HippocraU epideui.

l. p. 21. ed. Kühn) und darin mit den Spartanern zusammentrafeu

(Tbucyd. 5, 36.), lässt sich bei dem Mangel aller Nachrichten nicht

ausmachen. Ebenso sollen auch die alten Aegypler das Jahr einge-

tbeilt (Joseph, anlt. 1,3,3.) und den Anfang desselben auf den Herbst

gesetzt haben (Abdullaliph ed. White p. 6.), was allerdings für die

alexandrinische Zeit gewiss ist (Ideler I. S. 140 ff.); s. indess z.

12, 2. Wie dem auch sei, die Hebräer haben nach der vorliegenden

Stelle und 34, 22. sicher schon in alter Zeit auch ein im Herbst

anfangendes Jahr gebabt und die Angabe des Targ. Jonalh. ad 1 Reg.

8, 2., die Alten hätten den 7 Monat den ersten genannt, ist nicht

ohne Grund. Es finden sich von diesem nach ökonomischen Rück-

sichten gewählten und bei den Vorderasiaten vielleicht gewöhnlichen

Natorjabr auch sonst noch Spuren. Bei einem vormosaischen Ereig-

nisse wird nach einem solchen gerechnet (s. Genes. S. 74.) und das

ökonomisch wichtige Sabbaths- und Jubeljahr begann nicht im ersten,

sondern siebenten Monat (Lev. 25, 4. 9.). Nach Josephus liess Moses

bei Einführung des gottesdienstlichen Jahres die alte Ordnung für den

Handel und Wandel bestehen. Die Ansicht nav bezeichne hier nicht

das Jahr, sondern die warme Jahreszeit (Benfey und Slem Monats-

namen S. 217 ff.), widerlegt sich durch den herrschenden Sprach-

gebrauch. — V, 17. An diesen 3 Festen sollen Wallfahrten zur Woh-
nung Jehova*s Statt linden, jedoch nur die Männer dazu verpflichtet

sein. Von solchen Feslwallfahrten weiss der Elohist Lev. 23. nichts

und bestimmt daher auch, dass die Hebräer das Passahlamm in ihren

Häusern essen sollen (s. 12, 46.). für ist im A. T. nur noch

34, 23. Du 16, 16. 20, 13. — V. 18. Einige Vorschriften für die

Feier der Feste beim Heihgthume. Die erste betrifft das erste Fest

rUclU solUt du opfern auf Gesäuertes das Blut meines Opfers^ das

Passahopfer nicht anstellen auf Gesäuertes darauf, zu ihm hinzu, so

dass jenes noch auf Gesäuertes träfe und mit ihm in Berührung käme

;

das Passabblut soll nicht fliessen und geweiht werden, wenn noch

Gesäuertes vorhanden ist, also das letztere schon vor dem Passah

beseitigt sein (s. 12, 15. 20.). Das Blut wird hervorgehoben, weil

es Jehova gehörte und daher besonders heilig war, deshalb auch am
wenigsten mit Gesäuertem in Berührung kommen durfte. Zu hy vgl.

Lev. 7, 13. 23, 18. nicht soll bleiben das Feit meines Festes bis

zum Morgen^ meine Festspeise soll noch in der Passahnacht mir ver-

brannt, nicht nachlässiger Weise liegen gelassen und ult werden.

Wie bei den Erstgeburten sprengte man beim Passah Jehova das Blut
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und opferte die Fellslücke (s. 12, 7.). Die Parallele 34, 25. hat

Opfer des Passahfesles

,

womit aber ebenfalls die Fell*

Stücke als die eigentliche Opfergabc gemeint sind. Man darf die Stelle

nicht mil Hupfeid 1. p. 4. auf das Opfer überhaupt beziehen und nach

Lev. 2, 11. 7, 15. 22, 30. erklären. Denn Zusammenhang und Aus-

druck weisen auf die Feste hin und die Parallele lässt darüber keinen

Zweifel. — V. 19. Die nächste Vorschrift belrilTl das zweite Fest, an

welchem man das Erste der Erstlinge des Hodens d. i. das Vorzüglichste

und Beste von den Erstlingen des Bodenertrags zum Hause Jehova’s brin-

gen soll. Zu in diesem Sinne vgl. Jer. 49, 35. Am. 6, 6. Ez. 44, 30.

Num. 18, 12. Gemeint sind die Pfingstbrodte Lev. 23, 17. Ob der

Verf. zugleich auch an eine Erstlingsgabe am ersten Feste (Lev. 23,

10.

) dachte, lässt sich nicht bestimmen. Die letzte Vorschrift klingt

räthselhaft. nicht sollst du kochen das Fleisch des Bäckchens in der

Milch seiner Mutier] nicht Fleisch und Milch zusammen bereiten und

geniessen {Targg. Ar. Erp., Mischna ChoUin 8, \.Jarch.SaL b. Me-

lech, Maimonid. de cibis vetitis cap. 9. und A.). Allein '"a hat diese

weite Bedeutung nicht und es ist auch nicht Milch überhaupt gemeint,

sondern die der Mutter des Böckchens. Gleich wenig enthält die

Stelle eine Abmahnung vom Gebrauch der Butter statt des Baumöls

bei Bereitung der Speisen (/. D. Michaelis mos. Recht. IV. S. 203 ff.)

oder das Verbot, ein noch bei seiner Mutter saugendes, unreifes Thier

zu essen oder als Opfer darzubringen {Lulh. Brent. Calv. Münsi. Fis-

cal. Osiand. Vat.). Denn dann würde für ein allgemeineres Wort

gewählt und nicht bloss das Böckchen genannt sein. Uebrigens opferte

man auch Milchlämmer (1 Sam. 7, 9.). Jedenfalls hat man die Stelle

mit LXX, Symwi. Venet. Gr. Vulg. Syr. Saad. Fers, nach ihrem

Wortlaut zu nehmen, aber nicht bloss als Verbot einer w'idrigen

Rohheit und Grausamkeit anzusehen {Fhilo de carit. p. 711., Clem.

Alex. Strom. 2. p. 401. Bochart Hieroz. I. p. 727 (T. Abeyiesr. Fa*

labl. Baumg.), in welchem Falle nicht das Ziegcnböckchcn allein an*
|

geführt sein würde, vielmehr sie mit der Religion in Zusammenhang

zu bringen. Das Verbot erscheint als wichtig, da es im Gesetze drei-

mal vorkommt; cs steht hier und 34, 26. bei den Festgesetzen und

schliesst sich an Vorschriften hinsichtlich der Festgaben an, während

es Du 14, 21. auf das Verbot unreiner Speisen folgt. Es muss auf

einen Gebrauch bei Darbringung von Opfergaben an den Erndtefeslen

gehen, nach seiner Stelle wahrscheinlich auf einen solchen am letz-

ten Feste. Dafür spricht auch die traditionelle Erklärung. Der sa-

marit. Text hat hier hinter dem Verbote den Zusatz; nats r'Ut 'S

apr' K^rr n*^a>*) nar, welcher sich Dt. 14. auch in Codd. der

LXX findet: og yaq noiel rovto, coöel aöTtaXaxa ori fifjvipci

(al. plcKfpa) i(frt tä *Iaxdß. Für rrsw ist wohl wna zu lesen

und nach samarit. nrwa und syr. )2Uk>aas muslela zu deuten oder

man lese ysw = vp»! und vgl. Jes. 66, 17. Die Vergleichung der lieber-

tretung mit dem Opfern eines unreinen Thiers, eines Greuels (Lev.

1 1, 29.), für welchen sonst der Hund genannt wird (Jes. 66, 3), und

I
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*

die ' Bezeichnung Gott Jakobs lehren, dass es sich um einen iieidnischen

Religionsgebrauch handelt, der von Jehova fern bleiben soll. Nach späte-

ren jüdischen Auslegern sollen die Götzendiener z. B. die Zabier jenen

Gebrauch bei ihrem Cultiis geübt {Maimonid. More Neboch. 3, 48.)

und zur Zeit des Einsainmelns der Früchte bei ihren Feslversammlungen

Böckchen in Milch gekocht haben, um sich ihrem Gotte wohlgefällig

zu machen und seinen Segen für ihr Geschäft zu gewinnen {^Abarb,

ad h. 1.). Ein karait. Ausleger bei Bocharl llieroz. 1. p. 73 t. giebt

auch an, sie hätten nach Einsammlung der Früchte mit solcher Milch

Aecker, Bäume und Gärten besprengt, damit sie iin folgenden Jahre

desto fruchtbarer wären. Diese Ansicht sucht weiter zu begründen

Spencer de legg. Hebr. ritU p. 335 IT. und mit ihm stimmen Grot.

Cleric. Dath. Rosenm. u. A. Das Bereiten des Fleisches mit Milch war
nicht ungewöhnlich im gemeinen Leben und ging von da in den Göt-

terdienst über. Abenesr. und Abarb. erwähnen das Kochen des Böck-

chens in Milch von den Arabern ihrer Zeit und sie haben Recht.

Noch heute kochen die Araber das Laminlleisch gewöhnlich in saurer

Milch
,

wodurch dasselbe einen besonderen Wohlgeschmack erhält

{Berggren Reisen I. S. 327 f. Buckingham Syrien II. S. 92.) ;
Gästen

von Rang schlachten sie ein Zicklein und kochen es mit Kameels-

railch und Burgul {Burckhardi Beduinen S. 50.). Auf ähnliche Weise

scheint man auch Festopfer bereitet zu haben, wo man aber auch die

Milch der Mutter des jungen Opferthieres wählte. Olfcnbar lag da ein

besonderer Aberglaube zum Grunde, der nicht ohne Analogie ist. Die

Türken geben einer Frau, die über den 9 Monat schwanger geht, von

dem Fleische eines jungen Büffelkalbes, welches in dem Rahme von der

Milch seiner Mutier gekocht worden ist, zu essen und erwarten als

Wirkung die baldige Entbindung, legen also dem Fleische eines so

zubereiteten jungen Thieres eine die Geburt befördernde Kraft bei

(Walsh Reisen von Gonstantinop. durch Rumelien I. S. 132.). Mil

Vwa ist jegliche Bereitung des Böckchens auf solche Weise, folglich

das Opfern, Sprengen und Geniessen zugleich mit verboten. Vermulh-

lich galt der hier verbotene Gebrauch den ländlichen Gottheiten

und wurde besonders beim ilerbstfeste geübt, wo die alte Erndte-

periode ablief und die neue anhob. Darauf deutet hier und 34,

26. seine Stelle, aber auch die Art des Opfers. Bei dem Herbst-

feste der Dionysien weihten die Griechen alter Zeit dem Bacchus Wein,

Reben, Feigen und einen Ziegenbock (Plularch. de cupidit. diviiiar. 8.

Suidas u. cicxog) und die Römer, damit er die Weinpflanzungen ge-

deihen liesse, Erstlinge der Feldfrüchte und einen Ziegenbock, ver-

bunden mit fröhlichen Spielen (Varro de re rust. 1, 2. Ovid. fast. 1,

353 ff. Virg. georg. 2, 390 ff. Marlial. 3, 24.). Den Nymphen brachte

man eine Ziege dar, deren Hörner man mit Milch besprengte (Long.

pastoralia 2, 22.) und dem Faunus, einem agreste nuinen, opferte man
an seinem Feste Erstlinge der Früchte nebst einem Zicklein und hielt

eine Opfermahlzeit (Ovid. fast, 2, 361 f. Tibull. 1, 1, 13 f.), libirle ihm

auch Milch (Horat. epist. 2, 1, 143.), die überhaupt in den alten Gül-

ten, jedoch nicht im mosaischen, gewöhnlich war (Plin. H. N. 1. praef.),
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namentlich auch bei den Gottheiten des Lamlbaus z. B. der Isis (Apu-

lej. mct. 11. p. 262. Bip.) und dem Priapus, welcher Milch, Fladen

und Erstlinge der Garten* und Feldfröchte erhielt (Virg. ecl. 7, 33.).

— V. 20—33. An seine Gesetze knäpil Jehova noch einige Ver-

heissungen für den Zug nach Kanaan und die Eroberung des Landes

verbunden mit Weisungen fQr das Verhalten auf dem Zuge und gegen

die Kanaaniter und deren Götter. Er will einen senden vor Is-

rael her, welcher dieses auf dem Zuge behöten und an den bereite-

ten Ort d. i. nach Kaplan bringen soll. Aber man soll sich fnUen

vor ihm d. i. sich mit ihm in Acht nehmen, um ihm nicht zu nahe

zu treten, also auf seine Stimme hören und sich nicht gegen ihn em-

pören d. i. seinen Weisungen nicht ungehorsam sein, da er Misse*

thaten nicht vergibt, denn mein Name ist «n seiner tdiUe] d. i. in

ihm befindet sich die Offenbarung meines Wesens, weichem jede Sünde

zuwider ist. Der Verf. meint die Wolken- und Feuersäule, welche

dem Heere voranzog (s. 13, 21.) und auch 32, 34. 33, 2. so heisst

ln ihr ward Jehova als Leiter und Beschützer des Zuges wirksam;

sie war eine besondere Offenbarung und Verrichtung von seiner Seite

;

sie konnte als eine göttliche Wirkung in der Erscheinungswelt

genannt werden. Ueber die Etymologie des Wortes s. 3, 2. Ein

anderer Erzähler sagt 'ae dafür (34, 15 f.) für wie 13,

18. Ges. §. 66. Anm. 8. Ew. §. 193. c. — V. 22. Ein weiterer

Grund für den Gehorsam gegen den Jehova’s. Wenn man auf

ihn hört und Alles thut, was Jehova redet, -so will dieser Israels Feinde

befeinden und dessen Dränger drängen d. i. seinem Volke Siege über

die Widersacher verleihen. Jehova redete aus der Wolkensäule (33,

9.) und .seine Rede ist mit der des dieselbe. — V. 23. Noch
ein Grund für rechtes Verhalten gegen den Jehova’s ist, dass

dieser die Israeliten führen und zu den Kanaanitern bringen wird,

welche Jehova vertilgen will, wie 9, 15. — V. 24. In Kanaau

angelangt soll Israel die kanaanitischen Götter nicht anbeten und ver-

ehren (majn wie 20, 5.), keinen Bund mit ihnen schliessen und ihnen

nicht dienen (V. 32 f. Dt. 7, 16.), sie nicht aufsuchen, um sie mit

ihren Bräuchen zu verehren (Dt. 12, 30.), nicht die Greuel thun, welche
die Kanaaniter ihnen thun (Dt. 20, 18.), nicht an ihren Opferfeste»

Theil nehmen (34, 15.) und nicht Kanaaniterinnen heirathen, um nicht

zur Abgötterei verführt zu werden (34, 16. Dt. 7, 4.), vielmehr sie

niederreissen d. h. die Götzenbilder, worin die heidnischen Götter be-

stehen (s. 20, 4.), zerstören und ihre Säulen zerbrechen. Sehr an-

gelegentlich wird auch anderwärts ermahnt, die Altäre zu zerstören,

die Bilder zu zerschlagen, die Astarten auszurotten und überhaupt alle

abgöttischen Orte und Anstalten zu vertilgen (34, 13. Num. 33, 52.

Dt. 7, 5. 25 ff. 12, 2 f.). Bemerkung verdient aber, dass der Elohist

keine derartigen Vorschriften hat. Er muss in einer Zeit ausschliess-

licher Jehova - Verehrung gelebt haben, wo man sich zu solchen theo-

kratischen Mahnungen nicht getrieben und gedrängt fand. — V.25. Bloss

Jehova soll man verehren, welcher dies belohnen wird, er segnet

dein Brodt und dein Wasser] macht, dass deine Lebensmittel reich-
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lic/h und vorzüglich sind, Terleiht dir EeberHuss und Wohlleben. Brodt

und Wasser werden als die wichtigsten oft für die Nalirnngsmitlel über-

haupt genannt (Jes. 3, 1. 30, 20. 33, 16.). Auch Leiden d. i. Krapk>

heilen und Plagen entfernt er aus Israel, wie er schon 15, 26. ver-

heissen. Besondere Angaben solcher Leiden Lev. 26, 16. 25 f. Du 28,

20 ff. — V. 26. ln diesen gesegneten Verhältnissen gedeiht Israel, wo
es keine Kinderlose und Unfruchtbare gehen soll d. i. kein Weih,
welches nicht Kinder gebäre und die Ucborenen nicht behielte (Lev.

26, 9. Du 28, 11. 30, 9.). Die Zahl deiner Tage mache ich voll]

ich lasse dich nicht vor der Zeit z. R. durch Hunger, Seuciien und
Nolh sterben, sondern das volle nienschliche Lebensalter erreichen,

erst als lebenssatter Greis soll jeder sterben. Dieselbe Anssicht für

die messianische Zeit Jes. 65, 20. 25, 8. — V. 27. Jehova unter-

stützt und fördert die Eroberung Kanaans, indem er seinen Schrecken

vor Israel hersendet d. h. einen von ihm ausgehenden Schrecken die

Feinde befallen lässt (Gen. 35, 5.), so dass Furcht und Angst vor

Israel sie erfüllt (s. 15, 14 ff.), und tef* zerVreibe -alle Völker unter

welche du kommst] lasse sie gegen dich nicht fest zusammen bleiben,

sondern in Verwirrung sich auflösen. o»n] wie 14, 24. Jos. 10, 10.

und ich gebe alle deine Feinde gegen dich sum Nacken] bewirke, dass

sie gegen dich, in der Uichtung zu dir Nacken werden d. i. dir den

Rücken kehren und vor dir fliehen (Ps. 18, 41. 21, 13. Jos. 7, 8.

12.). — V. 28. Die d. i. Wespe, Hornisse nach den allen Uebb.

u. den Rabb. (s. Gesen. thesaur. p. 1186.) von Jehova vor Israel her

gesendet soll die Kanaaniter vertreiben. So auch Du 7, 20. vgl. Sap.

12, 8. und nach Jos. 24, 12. wurden die Amoriterkönige Sihon und
Og nicht durch Israels Waffen, sondern durch die vertrieben. Ausser-

dem kommt Wort und Sache im A. T. nicht vor. Viele z. B. '^Jardh,

MünsL VatabL Fag. Cleric, Osiand. Dalh. Baumg, Bocharl. Hieroz.

lU. p. 407 ff. und Rosenm. bibl. Allerlhuinsk. IV, 2. S. 429 ff. verste-

hen die Angabe eigentlich und erinnern daran, dass die Hornissen und
Wespen zur Plage werden können und bisweilen die Einwohner einer

Gegend vertrieben haben z. B. die Phaseliten (Aelian. H. A. 11, 28.).

Allein das Senden vor Israel her will dazu nicht passen und' es wird

auch nirgends erzählt, dass bei der Bekriegung der Amoriter und Ka-

naaniter Hornissen milgewirkt hätten, obwohl eine so wunderbare

Sache sehr erwähnenswerth gewesen wäre. Ebenso wenig ist die

Deutung von Plagen überhaupt (Saad. Abus. Abenesr. J. D. Mich,)

annehmbar. Man hat daher mit den meisten Neueren den Ausdruck

nneigcntlich zu nehmen und zu vgl. DU 2, 25. Jos. 2, 11., wo ange-

geben wird, Jehova habe am Tage der Besiegung Sihon’s angefangen,

bei allen Völkern Furcht und Schrecken, Zittern und Beben und Ver-

zagen vor Israel her zu verbreiten. Der Hornissenschwarm ist ein

Schrecken und Entsetzen für die, gegen welche er sich kehrt, um sie

zu überfallen, vor ihm hält man nicht Stand, sondern reisst angstvoll

aus. Ihm glich das EnUselzen, welclies seit der ersten grossen Schlacht

den Hebräern voranging und wie eine gottgesendele geistige Plage

die Völker befiel, so dass sie Verzagt W)r Israel wichen. Sonst er-
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scheinen die Bienen als Bild schlimmer Feinde (Dt. 1, 44. Ps. liS,

12.). — V. 29. 30. Jehova will aber die Kanaaniter nicht in Einem

Jahre, nicht auf einmal vertreiben, damit das Land nicht eine Wüste

d. i. nicht wegen ungenügender Bevölkerung eine Einöde werde und

damit nicht das Thier des Feldes d. i. das Wild und Baubgethier (Gen.

2, 19.) zahlreich gegen Israel werde, also wegen unzureichender

Jagd überhand nehme und theils den Landbau beeinträchtige (Job.

5, 22 f.) theils die Menschen gefährde (2 Reg. 17, 25 f. vgl. Lev. 26,

22. Ez. 14, 15. 21. 34, 28.); vielmehr will er sie allmählich vertrei-

ben, bis dass Israel sich fruchtbar bew'eiset und das Land einnimnU

d. h. sich so mehrt, dass es das ganze Land besetzt und anfüllt (Dt

7, 22.). Damit erklärt der Verf. den Umstand, dass die Kanaaniter

zum grossen Thcile lange Zeiten neben den Hebräern fortbestanden

und nur nach und nach durch Kriege, Auswanderung u. s. w. sich

minderten; s. m. Völkertafel S. 335 f. tayia] wiederholt Dt. 7, 22.

kommt sonst im A. T. nicht vor. — V. 31. Israel soll aber das Land

Jehova’s in seiner grössten Ausdehnung besitzen, nämlich vom Suph-

Meer (13, 18.) bis zum Meer der Philister d. i. bis zum Mitlelmeere

und von der Wüste bis zum Strome d. i. vom petr. Arabien bis

zum Euphrat; Jehova gibt die Bevölkerungen dieses Landgebiets in

die Gewalt Israels und dieses soll sie vor sich vertreiben. So weit

erstreckte sich die hebr. Macht zuerst in der davidisch-salomonischen

Zeit; s. Gen. 15, 18. Das poet. Suff, iö findet sich in der Prosa

nur hier und Gen. 9, 26., in gehobener Rede. — V. 32. Du sollst

nicht schliessen ihnen einen Bund] ihnen keine Verbindung und Freund-

schaft gewähren, kein näheres Verhältniss mit ihnen anknüpfen (34,

12. 15f. Dt. 7, 2 f.). Zum Ausdruck vgl. auch Jos. 9, 6 . 1 Sam.

11, 1 f. und ihren Göttern] s. V. 24. — V. 33. Sie sollen nicht

wohnen im Lande, damit sie Israel nicht zur Sünde an Jehova ver-

leiten, so dass dieses ihre Götter verehrte, denn es würde dir zum
Netz sein] die Verführung und Abgötterei würde dir gefährlich und
verderblich werden (s. 10

, 7.), indem sie Strafgerichte über dich her-

beiführte. Eröffnungen und Weisungen dieser Art finden sich in der

Grundschrift nirgends, wogegen sie in den jehovistischen Stücken

häufig sind. Hier wird oft verheissen, Jehova werde die Kanaaniter

forlsenden vor Israel (Lev. 18, 24. 20, 23.), sie vertreiben (V. 29 f.

33, 2. 34, 11. 24.), sie vertilgen (V. 23.), und sie vom Lande au.s-

speien lassen (Lev. 18, 25. 28. 20, 22.); hier wird den Israeliten

auch oft befohlen, sie zu vertreiben und nicht im Lande wohnen zu

lassen (V. 31. Nura. 33, 52. 55.). Dafür sind rrV», wna, »3 ,

und die gewöhnlichen Ausdrücke. Als Grund wird angegeben,

dass diese Völker gefrevelt und das Land verunreinigt haben (Gen.

15, 16. Lev. 18, 24 ff. 20, 23.), als Zweck, dass Israel nicht feind-

liche Dränger (Num. 33, 55.) und Verführer zu ihren Götterdiensten

im Lande bestehen lasse (34, 15.). Die Weisungen, sich nicht mit

ihnen zu verbinden und ihre abgöttischen Anstalten zu zerstören, sind

schon zu V. 24. 32. bemerkt. Noch häufiger und eifriger hat der

Deut damit zu thun. Nach ihm wird Jehova die Kanaaniter vertrei-
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ben (4, 38. 9, 5. 11, 23.), verslossen (6, 19. 9, 4.), hinauswerren

(7, 2. 22.), verderben (8, 20.), vertilgen (7, 23. 9, 3. 31, 3f.) und
ausrotten (12, 29.), ihnen überhaupt thun wie dem Sihon und Og
(3, 21. 31, 4.); nach ihm soll Israel sie ohne Gnade verbannen (7,

2. 20, 17.), ohne Schonung verzehren (7, 16.), von ihnen nichts Le-

bendiges leben lassen (20, 16.), sondern sie gänzlich vertilgen (7,

21 ff.). Er braucht dafür die Ausdrücke T'aN",

n-'nar:, nVs, Als Grund gibt auch er ihre Frevelhaftigkeit

an (9, 4.) und als Zweck die Sicherung vor Verleitung zum Götzendienste

(7, 4. 16. 20, 18.). Im Buch Josua fehlt es ebenfalls nicht an sol-

chen Verheissungen und Weisungen (3, 10. 9, 24. 10, 40. 13, 6.

23, 4 ff.).

Cap. 24. In diesem Stücke gehören V. 3—8. 12— 15. 18. deut-

lich dem Haupterzähler an, welcher 31, 18 ff. die Fortsetzung gibt,

während V. 1—2. 9— 11. 16— 17. vom andern Erzähler entlehnt und
mit jenem vereinigt sind. — V. 1. 2. Und zu Moses hat er gesagt]

wonach er das Vorhergehende zu Andern gesagt hat. steige herauf
zu Jehoval wonach Moses nach der vorhergehenden Rede Gottes un-

ten am Berge stand. Die Stelle setzt 19, 20—25. fort und knüpft

an die Offenbarung des Dekalogs an, den diese Urkunde des Jelio-

visten ebenfalls hatte und auf 19, 25. folgen liess. Als Jehova den
Dekalog zum Volke gesprochen batte, wandte er sich an Moses und
forderte ihn auf, mit Aaron und dessen beiden Söhnen Nudab und
Abihu sowie 70 Aeltesten den Berg zu besteigen und von fern vor

Jehova anzubeten; näher zu Gott treten aber soll nur Moses allein,

nicht auch die andern Genannten und das Volk soll gar nicht hinauf-

steigen, eine Unterscheidung, die an 19, 21 f. erinnert. Die vorliegende

Nachricht setzt sich V. 9— 1 1. fort — V. 3—8. gehören w'ieder dem
Haupterzähler an. Moses kam vom Berge, auf welchen er sich 20,

21. begeben hatte, unten zum Volke und theilte diesem die auf dem
Berge ihm eröffneten Reden und Gesetze 20, 22—23, 33. mit, worauf
das Volk erklärte, es wolle alles thun, was Jehova geredet habe.

Diese Erklärung erinnert an 19, 8. und an 19, 7. nnn ^ip] eig.

mit Einer Stimme d. i. einstimmig Ges. §. 116. 3. Ew. §. 279. d.

— V. 4. Nachdem die Annahme erklärt ist, zeiclinet Moses alle Er-

öffnungen Jehova’s, natürlich nebst dem Dekaloge, der noch aufgeschrie-

ben werden sollte und bei der folgenden Bundesceremonie nicht feh-

len durfte, auf, damit sie fortan ein Gesetzbuch bilden, darauf errich-

tet er am Morgen einen Altar und 12 Säulen oder Maalsteine für die

12 Stämme. Zum Andenken an merkwürdige Vorgänge stellte man
Denkmäler auf ( s. Gen. 28, 18.), z. B. zum Andenken an die

Abschliessung von Verträgen (Gen. 31, 45 ff.); die Säulen dienen also

zur Erinnerung an die Abschliessung des Bundes zwischen Jehova und

den Stämmen Israels und sind gleichsam Zeugen dieses denkwürdigen

Vorganges. Vgl. auch die Angabe aus Pausan. zu Gen. 21, 31. —
V. 5. Zugleich sendet Moses Jünglinge ' der Kinder Israel hin, welche

Opferthiere herbeiholen und Brandopfer darbringen sowie als Dankopfer

Farren opfern. Die Brandopfer waren allein Jehova geweiht (s. Lev.

Hdh. z. A. T. XII. 16
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1, 3.); an den Dankopfern hallen aiirh die Darbi'ingcr und es

schloss sich also an den feierlichen Akt ein Mahl an (s. Gen. 31, 46.

26, 30.). Die Appos. bestimmt die naher als Dankopfer

;

s. Lev. 3, Die können Jünglinge überhaupt sein, die sich als

kräftige und rüstige Männer zu Opfergehülfen des Moses eigneten

{Cleric. Rosenm, Baumg. nach Lakemacher observv. phill. VI. p. 325flT.),

Aehnliches im übrigen Alterthnme. Wie Jason ein Opfer hält, bringen

die xovgoTS^ot haigojv die Thiere zum Altar (Apoll. Rhod. 1, 407.)

und in Athen opferten bei gewissen Festen Jünglinge als Priester (lliad.

2, 550 f.). Auch bei den Etruskern finden w ir Jünglinge in priester-

lichen Geschäften (Liv. 5, 22.). Da indessen nach diesem Gesetzge-

ber die Erstgebornen sich dem Dienste Jehova’s zu weihen hatten

(22, 28.), so nimmt man mit Onk. Jonaih. Saad. JarcK Abenesr.

schicklicher an, Moses habe zu diesem Geschäft erstgeborne Jünglinge

erwählt, wenn dies auch nicht im Ausdruck liegt. — V. 6. 7. Vom
Blute der Opferthiere nimmt Moses die Hälfte und schüttet sie

wie Lev. 5, 11. Jud. 6, 19.) in die Becken, während er die andere

Hälfte an den Altar sprengt. Ueb. das Blutsprengen s. Lev. 1, 5.

Dann nimmt er die Bundesschrift d. i. die Schrift, welche die Bundes-

geselze von 20, 2. an enlhielt, und lieset sie vor, worauf das Volk

abermals die Annahme erklärt. — V. 8. Darauf sprengt Moses das

Blut aus den Becken auf das Volk und erklärt, das sei das Blut des

Bundes, welchen Jehova mit ihnen schliesse über alle diese Worte
d. h. so, dass seine Zusagen und Gesetze für Israel die Grundlage

des Abschlusses bilden
;
auf ihnen beruht das nähere Verhältniss, in

welches Jehova zu Israel tritt. Für V? hat der Andere "b hv 34, 27.

Dieses Bundesblut wird noch Zach. 9, 11. erwähnt und das Bundes-

opfer Ps. 50, 5. Der Gebrauch hat folgende Bedeutung. Das Opfer

war das Hauptstück des alten Gottesdienstes und begleitete heilige

Handlungen, namentlich auch Aussagen und Versprechungen. Der
Grieche legte feierliche Eide otag inl rav roglav xaitqov xcel xqiov xen

ravQOv ab (s. Gen. 21, Sl.Demosth. adv. Aristocr. p. 642.). Als Aga-

memnon schwmr, dass er des Bryses Tochter nicht berührt habe, zer-

schnitt er die Kehle eine Ebers, der dann ins Meer geworfen wmrde
(lliad. 19, 252 ff.). Man berührte beim Schwören auch die Opfer-

theile (Schob ad Aristoph. Lysistr. 202.), ass aber von keinem Opfer,

bei welchem ein Eid abgelegt worden war (Pausan. 5, 24, 2.). Der-

artige Opfer geschahen besonders bei Zusagen, einseitigen wie gegen-

seitigen. Hannibal machte seinen Kriegern Versprechungen eaque ut

rata scirent fore, agnum laeva manu, de.xtera silicem retinens, si fal-

leret, Jovem ceterosque precatus deos, ita se mactarent, queraadmo-
dum ipse agnum mactasset, secundum precationem caput pecudis saxo

elisit (Liv. 21, 45.). Ebenso schlachteten die Römer bei Abschliess-

ung von Verträgen und Bündnissen Thiere ab und opferten sie (Dio-

nys. Halic. 4, 58.), mit der Verwünschung, dass den Treubrüchigen
ita Jupiter feriat, quemadmodum a fecialibus porcus feriatur (Liv. 1,

24. 9, 5.). Bisweilen schritten die Verbündeten auch durch die Stucke
der geschlachteten Thiere hindurch (Gen. 15, 10. 17.). Eine beson-
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dere Wichtigkeit hatte das Blut beim Bundesopfer. Die vereinigten Kö-
nige vor Theben schlachteten Stiere, tauchten die Hände in das Blut
und schwuren feierlich, dass sie die Stadt zerstören wollten (Aeschyl.

Theb. 43 IT.) und die Griechen und Perser tödtelen. als sie einander
treue Kampfgenossenschaft zuschwuren, ebenfalls Thiere und tauchten
die Waffen in das Opferblut (Xenoph. anab. 2, 2, 9.). Aus diesem
herrschenden Gebrauche erklären, sich die vorliegenden Opfer; sie

konnten beim Eintritte Israels in das wichtigste Verhältniss nicht feh-

len ; sie begleiteten die Verheissungen Jehova’s und die Versprechungen
des Volks. Das Heiligste bei ihnen war das Blut, welches als das
Leben und als aus Gott stammend galt (s. Lev. 1, 5 .). Wer damit
angethan wurde, der empfing eine Weihe, wurde Gott geheiligt (Lev.

8, 23 f. 30.), wie sonst heilig wurde, wer Hochheiliges berührte (s.

Lev. 6, 11.). Die Blutsprengung zielt also auf Weihung, Heilig-

ung, wenigstens bei den Menschen. Aber es muss in dem Ritus noch
etwas mehr liegen, weil der Verf. das Blut als Bundesblul bezeichnet

lind hervorhebt, dass die Hälfte von diesem Einen Blute an den Altar

zu Jehova, die andere Hälfte auf das Volk gesprengt wurde. Im
übrigen Alterthume, namentlich im orientalischen, verwendete man bei

Bundabschliessungen auch sein eigenes Blut z. B. bei den Arabern
(Herod. 3, 8.). Die Lydier, Meder und politischen Völker leisteten

den Bundeseid so, dass sie sich den Arm aufritzteu und Einer dem
Andern das Blut ableckte (Herod. 1, 74. Tac. Ann. 12, 47.), die Scythen
mischten etwas von ihrem Blute zu Wein, tauchten in diese Mischung
die Spitzen der Waffen und tranken dann auch davon (Herod. 4, 70.

Lucian. Tox. 37. Pomp. Mela 2, 1.) und die Karmanen schlossen

ebenfalls durch gemeinschaftliches Trinken eines mit ihrem Blute ge-

mischten Trankes die lidchste Freundschaft (Athen. 2, 24. p. 45.);

Sie machten sich dadurch zu Einem Blute, zu Blutsverwandten, welche
durch unauflösliche Bande verbunden sind und treu zu einander hal-

ten. Diese Form konnte aber im vorliegenden Falle, wo ein Theil

Gott selbst war, nicht angewendet werden *, an die Stelle des Blutes

der Abschliessenden trat daher das Opferblut und es wurde natürlich

nicht getrunken (s. Lev. 7, 26.), sondern an die Verbundenen ge-

sprengt; es diente zum Zeichen des Zusammentretens zu einer Ge-

meinschaft, der Verbindung zu Einem Leben; es ist das Bindemittel

der in den Bund Tretenden und heisst darum Bundesblut. Mehr bei

Böhr Symb. II. S. 420 ff. — V. 9— 11. Fortsetzung von V. 1. 2.

Dem göttlichen Befehle gemäss besteigen die V. 1. Genannten den

Berg und sehen oben angelangt Gott d. i. die die lic^ht-

und glanzumflossene Gestalt Gottes (s. 16, 10.), weshalb der Verf.

V. 11. auch nicht sondern sagt. Nach dem Haupterzähler

wurde bloss dem Moses und zwar erst später und auf seine beson-

dere Bitte diese Gnade zu Theil (s. z. V. 16.). Sie sehen ferner unter

seinen Füssen vne ein Werk von SapphirplaUen d. i. ein Etwas, wel-

ches aussah, wie ein aus Sapphir gemachter Fussboden, wie ein aus

Sapphir bestehender Estrich. Bei Ez. 1, 26. hat der Thron Jehova's

das Ansehen von Sapphirsteinen. ri»!»] ist wie von nVd? stat.

16 ^
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Cüiislr. von Ziegel, welclies Jcs. 65, 3. von der Oberseite des

Opferallars steht, hier von Platten überhaupt, die einen Fuss-

büden oder Estricli bilden, und wie Stoff des Himmels an Rein-

heit] d. h. dieses Etwas war so rein und klar wie der HimmelsstolT.

lieber diesen s. Gen. 1, 6. eig. Starkes, Festes, gewöhnlich

Gebein, Knochen, aber auch wie oxy Ps. 139, 15. Körper Ihren. 4.

7. Substanz, Aus V. 2. muss man sieh ergänzen, dass sie beim An-

blick der göttlichen Erscheinung anbeteten. — V. 11. Das Anschaueii

Gottes, sonst den Menschen gefährlich und verderblich (19, 21. Gen.

16, 13.), schadet ihnen nicht; ungefährdet schauen sie Gott, der seine

Hand nicht an sie streckt, sie nicht antastet, erklärt sich nach

eig. auf die Seite thun d. i. absondern, abnehmen, wegnehmeii

(Gen. 27, 36. Num. 11, 17. 25, Ez. 42, 6.) und bezeichnet passend

die Pfänner, welche ausgewählt und abgesondert worden sind, um als

ein Ausschuss für das Volk vor Gott zu erscheinen, und sie assen

und tranken] hielten eine Mahlzeit auf dem Berge bei Gott, der sie

als seine Gastfreunde behandelte. Heber diesen Gebrauch bei Bund-

abschliessungen s. Gen. 31, 46. Lev. 2, 13. — V. 12— 15. Fort-

setzung von V. 3—8. Nachdem Moses die Bundesgebräuche unten

am Berge vollzogen, erhält er Befehl, den Berg zu besteigen und sich

daselbst aufzuhalten (n^n wie Num. 11, 35. Jes. 30, 4.); Gott will

ihm die Steintafeln mit dem Gesetze und Gebote (^ wie Gen. 3 ,
24.

Ew. §. 339. a.) geben, welches er zu ihrer Weisung aufge.schrieben.

Der Zweck des Ilinaufstcigens ist also das Abholen der Tafeln
;

sie

werden dem Moses übergeben 31, 18., wo la» wie hier steht,

während Andere »"aa« haben (s. 34, 1.). — V. 13. Moses be-

steigt den Berg begleitet von seinem Diener Josua, der auch später

bei diesem Erzähler 32, 17. 33, 11. wieder genannt wird, lieber

Josua für Hosea s. 17, 9. Berg Gottes] s. 3, 1. — V. 14. Als

Moses den Berg besteigt, befiehlt er noch den Aellesten, die im Nameu
des Volks angeredet werden (s. 3, 16.), sie sollten daselbst bleiben

d. h. nicht etwa abziehen und das Lager an eine andere Stelle ver-

legen, sondern ruhig am Orte bleiben, bis dass er und Josua wieder

zu ihnen zurückkehren, etwaige Streitsachen im Volke aber, die man
nicht selbst zu entscheiden wage (s. 18, 2211'.), an Aaron und Hur
als Mosis einstweilige Stellvertreter bringen. o*'*ia“i Vya] eig. Besitzer

von Sachen d. h. Streitsachen habend, in Händeln verwickelt (Jcs. 50,

8. Gen. 37, 19. 14, 13.). Zu "ö quicunque vgl. 32, 24. Jud. 7, 3.
,

Prov. 9, 4. Hur] s. 17, 10. Wie es scheint, hat der Jehovisl die
j

ältere Urkunde hier nicht ganz genau beibehallen
,

sondern bei der

Zusammenarbeitung beider Erzähler etwas geändert. Er dachte wohl
an die Aellesten V. 1. und an den Ort V. 11. Aber dem steht ent-

gegen, a) dass dann die Aellesten 40 Tage auf dem Berge hälteo

bleiben müssen (V. 18.), was nicht wahrscheinlich und auch sonst

nicht ersichtlich ist, b) dass bei ihnen auf dem Berge in der Nähe
Gottes nicht füglich das Entstehen von Streitigkeiten vorausgesetzt

werden konnte wie beim Volke im Lager und c) dass dann Josua
dem Jehova mit genaht wäre, während dies doch nur Moses allein

,
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sollte. — V. 15. Nach dieser Anweisung steigt also Moses auf den
Berg, während dieser uiil Gewölk (s. 19, 19.) bedeckt ist. Dass ihn

Josua begleitet, wiederholt der Verf. nicht. Denn dieser war nur
Nebenperson. — V. 16. 17. Fortsetzung von V. 9— 11. Auf dem
Berge Sinai, auf der Spitze des Berges lagert die Herrlichkeit Jehova’s,

welche den Kindern Israel unten im Lager wie verzehrendes Feuer
erscheint (s. 16, 10.), und es bedeckt ihn zugleich Gewölk 6 Tage
lang, am 7 Tage ruft Gott dem Moses aus dem Gewölke. Dass Moses
in Folge dessen weiter hinaufstieg, um die Gcsetztafeln und die wei-

teren Gesetze zu erhallen, hat der Verf. gewiss erwähnt, derJehovist

aber weggelassen. Auch fehlt eine Angabe darüber, was die V. 1. 9.

genannten Begleiter Mosis thaten. Yermuthlich begaben sie sich am
7 Tage vom Berge hinunter in das Lager. erinnert an 19,

20. und »«n an 19, 20. 34, 2., also an den andern Erzähler.

Für ihn entscheidet auch die Angabe von der Herrlichkeit Jehova’s.

Nach dem Haupterzähler nahm das Volk selbst bei der Verkündigung
der 10 Gebote nur Donner, Blitze, Gewölk, Hörnerklang und die

Stimme Jehova’s (19, 16. 18. 20, 18.), nicht aber auch die

wahr; diese sah selbst Moses bei der Gesetzgebung nicht, sondern

,
begab sich da immer in das auf dem Berge lagernde Gewölk (19, 9.

20, 21. 24, 18. 33, 5.); erst nachher wurde ihm das Schauen der

Herrlichkeit Jehova’s auf seinen Wunsch als eine besondere Gnade zu

Theil (33, 18 ff.). — V. 18. Schluss zuV. 12— 15. Moses gehl hinein

in das Gewölk, welches nach dem Hauplerzähler ziemlich weit nach

unten hin reichte (s. 20, 21.), und steigt weiter hinauf auf den Berg.

Ob Josua ihm in die Nähe Gottes folgte? Nach 32, 17. 33, 11. doch

wohl, wenn auch vielleicht nicht bis auf den Platz, wo Moses die

göttlichen Eröffnungen empflng. Dieser letztere hält sich 40 Tage

und Nächte auf dem Berge auf, um die Geselzlafeln und Anweisungen

zu empfangen. In den Schluss dieser Zeit fällt die Errichtung des

goldenen Kalbes (32, 1. Dt. 9, 11.). Der andere Erzähler erwähnt

die 40 Tage erst nach dem Vorgänge mit dem Kalbe 34, 28.

Cap. 25, 1—31, 17.

1. Die Anordnung der StißshüUe und des Frieslerlhums
^ de-

ren Ausführung Cap. 35—40. fast durchaus mit denselben Worten
berichtet wird. Beide Abschnitte bilden zusammen ein Ganzes und

gehören demselben Verf. an. Dieser aber ist der Elohist, bei 31,

12— 17. indess nur in der Grundlage. Er lässt das Gesetz der Haupt-

sache nach in der Stiftshütle, der Wohnung Jehova’s in Israel, offen-

bart werden (s. oben S. 181.) und setzt von Lev. 1. an überall den

vorliegenden Abschnitt voraus, z. B. bei der Erzählung von der Prie-

sterweihe Lev. 8. ,
welche der Anordnung Ex. 28— 29. entspricht.

Für ihn entscheiden auch die Zeitbestimmung 40, 2. 17., die beson-

deren geschichtlichen Angaben 31, 2 ff. 35, 30 ff., die genaue Berech-

nung 38, 31 ff. und die ausserordentliche Umständlichkeit und Weit-
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Iftufigkeit, welche l»et keinem andern Erzähler sicti in deinsel)>en Maisse

findet; eine so ausgedelinle Wiederholung, wie sie Cap. 35— 40. vor-

liegt, kommt ini ganzen übrigen A. T. nicht weiter vor. Die Sprache

ist dieselbe, weldhe wir bisher in der ririindschrift gefunden halwn

und in den folgenden Büchern noch weiter finden werden. Es seien

bemerkt: KtVip 28, 10., Person 31, 14., Kopf A. i. Person

38, 26., 35, 27., ferner rmyn iswo 38, 21., r*« 25, 22.

26, 33 f., 30, 6. 26. 39, 35. 40, 3. 5. 21., r:;ks 25, 17—22. 26,

34. 30, 6. 31, 7. 35, 12. 37, 6—9. 39, 35. 40, 20., rsne 26, 31.

33. 35. 27, 21. 30, 6. 35, 12. 36, 35. 38, 27. 39, 34. 40, 3. 21.

22. 26., 26, 14. 35, 11. 36, 19. 39, 34, »Vp. 27, 9. 11. 12.

14. 15. 35, 17. 38, 9. 12. 14—16. 18. 39, 40., i? Gestell 30, 8.

18. 28. 31, 9. 35, 16. 39, 11. 39., ^ 29, 3. 23. 32., rrb?,

und r'’'p?3'3 25, 29. 37, 16., 29, 40., für 25, 4.

26, 1. 3i. 36. 27, 16. 28, 5. 6. 8. 33. 39, 3. 5. 8. 29., nnVö 28,

16. 20. 39, 13. und 25, 7. 29, 22. 26. 27. 3t. 34. 35, 9.

27., "’j 36, 5. 7., p-w 26, 12 f., 26, 33., rw? 25, 27. 28, 27.

37, 14. 38, 18. 39, 20., weiter: und von der Opferweihe

29, 24. 26 f. 35, 22. 38, 24. 29., rnö« 29, li 25. 41. 30, 20., nr:

und nr: 29, 17., r^n- 29, 13. 22., 29, 22., nm 29, 26 f., n«
nn**: 29, 18., nVn und 29, 2. 23., nna!’?n 29, Vd. 18. 25.,

30, 13. 15. 23. 38, 26., h:tdo 25, 6. 29‘ 7. 21. 30, 25. 31. 31,

11. 35, 8. 15. 28. 37, 29. 39, 38. 40, 9. und r,r.w 29, 29. 40,

15., PT» 27, 20. 29, 40., 25, 6. 30, 7. 34. 31, 11. 40, 27.,

‘’J
vom Unzulässigen 29, 33. 30, 9. 33., 15. 35, 2. Dazu

kommen noch als elohistische L iebliiigsformein : die gemze Gemeinde

der Minder Israel 35, 4. 20., rede zu den Mindern Israel 25, 2.

31, 13., nachihren Geschlechtern 21 y 21. 29, 42. 30, 8. 10. 21. 31.

31, 13. 16. 40, 15., in allen euren Wohnungen 35, 3., nach ihren

Zügen 40, 36. 38., er und seine Söhne mit ihm 28, 1. 41. 29, 21.,

er und sein Same nach ihm 28, 43. 29, 29., ausgeroUel werde sel-

bige Seele aus ihrem Volke 31, 14. 30, 33. 38., also Ihaien sie 39,

32. 42. 43. 40, 16., zwischen den beiden Abenden 29, 39. 41. 30,

8., ewiger Bund 31, 16., ewiges Prieslerlhum 40, 15., ewige Satzung

21 y 21. 28, 43. 29, 9. 28. 30, 21. Oie Hervorhebung der Priester-,

Salbung 28, 41. 29, 7. 21. 40, 13. 14. und die Erwähnung des hei-

ligen Sekels 30, 12. 24. 38, 24—26. gehören ebenfalls zu den elo-

histisclien Eigeuthümlidikeiten. Die Bezmclmungen der einzelnen Dinge

bei der Stiftshütte und dem priesterlichen Ornate finden sich grosseu-

tbeils nur hier (Einiges wiederholt Lev. 8.) und werden daun erst

wieder in späteren Schriften seit dem Ezile angetrolfen, aber nur we-

nige und sehr selten. Dahin gehören : w'jp. BreU 26, 1 5—29. 35,

11. 36, 20—34. 39, 33. 40, 18., fügen 26, 17. 36, 22.,

gewinkeU 26, 33. 36, 38., NagH 26, 32. 37. 27, 10. 11. 17. Ü,
36. 38. 38, 16—12. 17. 19. 28., Bindstab 27, 10. 11. 36, 38.

38, 10—12. 17. 19., gezwirnt 26, 1. 31. 36. 27, 9. 16. 18.

28, 6. 8. 15. 36, 8. 35. 37. 38,9. 16. 18. 39, 2. 5. 8. 24, 28. 29.,

und p'55’7’2 Verbindung 26, 4. 5. 10. 28, 27. 36, U- 12. 17.
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39, 20., 26, 4. 10.36, 11. \1 Schleife, Schlinge uud

entgegen stehen 26, 4. 5. 10. 11. 36, 11. 12. 17., Haken, Hef-

tel 26, 6. 11. 33. 35, 11. 36, 13. 18. 39, 33., Einfassung 25,

11. 24. 25. 30, 3. 4. 37, 2. 11. 12. 26 f., ftelch 25, 31. 33.

34. 37, 16. 19. 20., aufgegangen 25, 33 f. 37, 19 f., “ssto iVe(s-

werk 27, 4. 35, 16. 38, 4. 5. 30. 39, 39., as*?? Umgebung 27, 5. 38,

4., Wirkerei 31, 10. 35, 19. 39, 1. 41., ya» flechten, wirken

28, 20. 29. nebst ya«p 28, 4. und 28, 11. 13. 14. 25. 39,

6. 13. 16., Drehung und Gedrehtes 28, 14. 22. 39, 15.,

rE:2stt h'opfbund 28, 4. 37. 39. 29, 6. 39, 28. 31., nya;»s Mütze,

Hui 28, 40. 29, 9. 39, 28., )ir. Schmuck 25,* 7. 28, 4. Ib. 22—24.
28—30. 29, 5. 35, 27. 39, 8. 9. 15. 17. 19. 21., zivr: Binde, Band
28, 8. 27 f. 29, 5. 39, 5. 20 f., Hülle 28, 42.‘ 39, 28., rwt
Glöckchen 28, 33 f. 29, 25 f., Panzer 28, 32. 39, 23., bin-

den und nn» bewegen 28, 28. 39, 21.

2. Die Einrichtung eines Heiligthums und Cultus ging nach der

Erzählung von Jehova aus. Er liess den Moses, als dieser auf dein

Sinai war, Erscheinungen sehen, welche die Stiflshütte und ihre Ge*

räthe darstellten, und verschaffte ihm dadurch eine Anschauung von

den heiligen Dingen (25, 9. 40. 26, 30. 27, 8. Num. 8, 4.). Darauf

machte er ihm von 25, 1 ff. an über alles Einzelne die vollständigsten

und genauesten Angaben und ernannte in Bezaleel und Oholiab sogar

die Werkmeister, die er wie auch die andern Arbeiter mit seinem

Geiste ausstattete (31, 2 ff. 35, 30 ff. 36, 1 f.). Das lleiligthum mit

seinen Einrichtungen ist also wie das Gesetz nach dem Verf. göttli-

chen Ursprungs. Den Bau nun bildeten Akazienholzbrelter mit Gold

überzogen, an einander gestellt und mit Riegeln, die durch angebrachte

Ringe gingen, gerade und zusammen gehalten, in silberne Unter-

Sätze eingelassen und darauf stehend. Eine vierfache Decke bedeckte

dieses Bretlgerüst; die erste oder unterste bestand aus Kunstwirkerei

von weissem Linnen, violettem Purpur, rothem Purpur und Karmesin

mit Cherubbilderu, die zweite aus ziegenhärenem Gewebe, die dritte

aus rothgefarhter Widderhaut und die vierte oder oberste aus Seekuh-

haut. Das Gebäude war 30 Ellen lang, 10 breit und 10 hoch und

wurde immer so aufgestellt, dass es sich von Osten nach Westen er-

streckte. Es zerfiel in 2 Abtbeilungen, welche durch einen aus Kunsl-

wirkerei mit Cberubbildern bestehenden und auf Säulen hängenden

Vorhang geschieden wurden; die hintere oder westliche, das Aller-

heiligste genannt, umfasste ein Dritltheil des Raums und enthielt die

Bundeslade mit ihrem Deckel und den darauf angebrachten 2 Cheruben

und mit der in ihr niedergelegteii Gotlesoffenbarung; die vordere oder

östliche umfasste die übrigen zwei Driltthcile und enthielt auf der

nördlichen Seite den Tisch mit den Schaubrodten, auf der südlichen

den siebenannigen Leuchter, in der Mitte zwischen beiden den Räu-

cberaltar. Im Eingänge an der Ostseite hing auf Säulen ein aus den

4 genannten Stoffen, aber nur als Buntwirkerei gewebter Vorhang.

Vor dem Eingänge draussen stand der Brandopferaltar und zwischen

ihm und dem Eingänge das eherne Becken mit Wasser";zum Waschen
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der Priester. Die Unigebunjr des Heiligthuiiis bildete ein Vorhof, 100

Ellen lang und 50 breit, eingcscblosseri von 5 Ellen hohen durch

Bindstäbe verbundenen hölzernen Säulen und von Behängen daran aus

weisseni Linnen. Der Eingang in den Vorhof war 20 Ellen breit und

hatte einen Vorhang wie der im Eingänge der SlifshöUe. Den Dienst

beim lleiligthume erhielten Aaron und seine Söhne als Hoherpriester

und gemeine Priester. Die Amtskleider bei den gemeinen Priestern

waren : Hufthullen, Leibröeke mit Gurtelbinden und hutförmige Kopf-

bunde, alles von schlicht gewebtem weissem Ljnnen, beim Hohenprie-

ster dagegen : eine HüfUiulle, ein gewirkter Leibrock aus weissem Lin-

nen, darüber ein Obergewand von violettem Purpur mit Granaten von

Purpur und Karmesin und mit Glöckchen am unteren Saume, darüber

ein Ephod von Kunst • und Goldwirkerci
,

auf den Schulterstücken

desselben 2 Onyxe mit den Namen der 12 Stämme, auf dem Ephod

an der Brust ein Schmuck von gleichem Stoffe mit 12 Edelsteinen

und den Namen der 12 Stämme auf ihnen und mit den Urim und

Tummim, auf dem Haupte ein Kopfbund von weissem Linnen mit ei-

nem vorn angebrachten goldenen Diademe. Bei der Aufführung des

Einzelnen im vorliegenden Abschnitte lässt der Verf. sich von dem

Gedanken der Heiligkeit und Nothwendigkeit leiten, wenigstens im Gan-

zen. Nach der Angabe der zu Jehovas Wohnung erforderlichen Stoffe

(25, 1—9.) werden von ihm genannt zuerst die Bundeslade als das

heiligste Geräth, auf welchem Jehova seinen Platz hatte (V. 10—22.)

und darauf der Tisch für die Brodte (V. 23—30.) und der Leuchter

zum Erleuchten der Wohnung (V. 31—40.) als die in jeder Wohnung
unentbehrlichsten Dinge; dann die Wohnung seihst mit ihren Decken

und Brettern (26, 1—30.) sowie mit dem Vorhänge zwischen ihren

beiden Abtbeilungen und mit dem in ihrem Eingänge (V. 31—37.);

hierauf der Brandopferaltar drausseii im Vorhofe (27, 1—8.) und der

Vorhof selbst mit seinem Vorhänge im Eingänge (V. 9— 19.). Die

folgende Besorgung des Leuchters steht ziemlich ohne Zusammenhang
an dieser Stelle (V. 20—21.). Nachdem die Wohnung und ihre we-

sentlichsten Geräthe beschrieben sind, folgen angemessen die an ihr

zu bestellenden heiligen Diener. Daher nunmehr die Anordnung der

priesterlichen Amtskleider (Cap. 28.) und der Priesterweihe (29, 1—
37.), worauf das tägliche Brandopfer mit seinem Speis- und Trank-

opfer folgt (V. 38—46.). Das Rauchopfer entspricht einem im Leben

minder wesentlichen Bedürfnisse und der Räucheraltar kommt erst jetzt

daran (30, 1— 10.). Die folgende Anordnung einer Abgabe zur Er-

richtung des Heiligthums steht unverbunden da (V. 11— 16.). Das eherne

Becken, welches keine uuinittelbarc Beziehung zu Jehova hat, nimmt

unter den heiligen Gerälhen schicklich die letzte Stelle ein (V. 17

—

21.). Der ganze Bau und seine Geräthe sollen durch Salbung geweil)t

werden. Darum nun eine Vorschrift über das Salböl (V. 22—33.),

an welches das Räucherwerk als etwas Verwandtes sich anreihl (V.

34—38.). Die göttliche Eröffnung schliesst mit der Bestimmung der

Werkmeister (31, 1— 11.) und mit dem Sabbathsgesetz, welches be-

reits bei den Arbeiten' eingehalten werden soll (V. 12— 17.). Beiner-
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kung verdient noch, dass der Verf. bei der Anordnung des Heiligthuuis

die Schaubrodte (25, 30.), das tägliche Brandopfer (29, 38 ff.), das

tägliche Rauchopfer (30, 7 ff.) und das Oel zum Leuchter (27, 20 f.)

gleich mit anordnen lässt. Denn das waren beständige, mit dem Hei-

liglhume unzertrennlich verbundene Leistungen und sie sollten auch

gleich bei der ersten Aufstellung und Einrichtung des Heiligthums

durch Moses Statt finden (40, 22 ff.). Bei der Cap. 35—40. erzähl-

ten Ausführung der Heiligthums-Verordnung beobachtet der Verf. eine

andere Reihefolge, welche sich leichter erklärt.

3. lieber die Bestimmung und Bedeutung der Sliftshütle gibt

die Urkunde hinlängliche Auskunft. Jehova hat die Israeliten der

Herrschaft Pharao’s entnommen und sie zu sich gebracht (18, 10.

19, 4.); sie sind seine Angehörigen (s. Lev. 25, 42.) und bilden ein

Reich, dessen Herr und König er ist (15, 18. 19, 6.); er lässt sich

in ihrer Mille nieder, um ihnen zu Gott zu sein (29, 46.). Die Slifls-

hötte stellt daher zunächst seine Wohnung immillen der Israeliten vor

(s. 25, 8.). Aber er lässt sich hier nicht unbezeugt, sondern stellt sich

dem Moses und den Israeliten d. h. er wird ihnen von seinem Platze

in der Wohnung aus gegenwärtig und wahrnehmbar, offenbart sich

ihnen und eröffnet ihnen insbesondere seine Befehle (s. 25, 22.).

Die Stiftshulte ist demnach zugleich die göttliche Offenbarungsslälte

in Israel, von welcher aus Jehova sein Volk anweiset, leitet und re-

giert. Dem entsprechen ihre zu 25, 8. 22. angeführten Namen. Ihre

Bedeutung beruht also auf der Idee der Theokratie. Als Ort der Ge-

genwart Jehova’s ist sie natürlich auch die Stätte seiner Verehrung

und immer wird daher vorgeschrieben, dass die Opfer oder

am Eingänge in die Stiftshütte dargebracht werden sollen (s. 29, 42.

Lev. 1, 3. 5.). In dieser letzteren Bestimmung Irifl): sie mit den Hei-

ligthümern des übrigen Allerthums zusammen. Ihre Einrichtung ent-

spricht ihrer Idee. Einerseits erscheint sie z. B. nach ihrer Bedeck-

ung, besonders nach der ziegenhärenen Decke statt des Daches (26,

Iff.), nach ihren Seilen und Pflöcken (s. 26, 14.) und nach ihren

Vor- und Umhängen an hölzernen Säulen statt steinernen Säulen und

Mauern (26, 31 ff. 36 f. 27, 9 ff.) als ein Zelt und wird auch immerW genannt. Als solches Zeltheiligthum eines Wandervolkes, welches

Israel zunächst noch sein sollte, hat es seine Analogien. Im Feldla-

ger der Carthager wird eine tsQci (SKr^vri nahe beim Altäre erwähnt,

welche einst vom Opferfeuer ergriffen wurde (Diod. Sic. 20, 65.) und

Constantin d. Gr. Hess sich aus verschiedenen Zeugen ein Zelt in der

Form einer Kirche machen, welches er im Kriege gegen die Perser

mit sich führen wollte (SberaL H. E. 1, 18.). Bei den nomadischen

Arabern in Afrika steht in der Mitte des Zeltlagers gewöhnlich ein

Zelt zum GoUesdieiiste (flöst Marokos S. 128.) und von den umher-

ziehenden Gätulern heisst es
:
plauslris habitant, inigrare per arva mos

CSt atque erranles circumvectare penates (Sil. Ital. 3, 289 f.). Die no-

madischen Stämme in Nordasien haben selten steinerne Tempel, son-

dern statt solcher gewöhnliche Filzhütten, aber von ansehnlicher Grösse,

Dauer und Schönheit {Klaproih Reise in den Kaukasus 1. S. 166.).
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Minder vergleichbar ist der kleine hölzerne und vergoldele vuog (oder

otxtjfia), worein die Aegypler das GöUerbild stellten, wenn sie Um-

züge mit ihm hallen wullleu (liischr. v. Rosette Lin. 41 f. Herod. 2,

63. Diod. 1, 85. 97.), ein üchrauch, der sich auch bei den Phönikeu

bildet. Denn ihre (juUheil ^AyQOTTjg halle einen vaov j^vyo(poQOv^vov

(Sanchoniath. ed. Orelli p. 20.). Andrerseits erscheint die StiftshülU*

als ein Tempel z. B. nach ihren vergoldeten Breitwänden, der vier-

seitigen Form (s. 20, 21.), der Form der Decke über dem Elinganjje

(26, 9.), der Stellung der beiden äossersten Säulen im Eingänge des

Vorhofs (27, 16.) und der Aufstellung von Osten nach Westen ($.

26, 22.). Die Einlheilung des Raums entspricht dem Zelle wie dem

Tempel (s. 26, 37.). Sie erscheint also überhaupt als ein Zelttcmpel.

Der heiligste Ort in ihr ist der Deckel der Bundeslade, von welchem

her Jehova sich vernehmen Hess. Darnach erklärt sich die feine Ab-

stufung, welche sich durch das ganze Heiligthum iiindurch bemerken

lässt. Je uäiier jenem Orte und somit Jehova selbst, desto kostba-

rer die Stoffe und Arbeiten und umgekehrt Was mit der Ootthe/t

gleichsam in Berührung trat, das musste so vorzüglich sein, als man

es sdialfen konnte; das von ihr mehr oder weniger Entfernte durfte

geringer sein. Diese Abstufung zeigt sich besonders in der Verwen-

dung der Metalle. Du Ailerheiligsien waren von reinem Golde Deckel

und Ueberzug der Bundeslade, auf welcher Jehova seinen Platz hat,

von gewöhnlichem Golde das Zubehör zur Bundeslade als Cherube,

Einfassung, Ringe und Ueberzug der Tragstangen ,
der Ueberzug der

Wände, der Riegel und die Ringe und der Ueberzug der Vorhangs-

Säulen, von Silber nur die Untersätze der Bretter und der Vorhangs-

säulen, von Kupfer gar nichts. Im Heiligen bestanden aus reioeni

Golde die Gerälhe, weiche Jehova unmittelbar dienten, als der Ueber-

zng und die Gerälhe des Tisches, der Leuchter und seine Gerätlie

und der Ueberzug des Räucheraltars, aus gewöhnlichem Golde das

Zubehör zum Tische und Altar als Einfassung ,
Ringe und Ueberzug

der Tragstangen, der Ueberzug der Bretter und der Riegel sowie die

Ringe, die Nägel und der Ueberzug der Knopfe und Bindstäbe bei

den EingaiigssäuLen, aus Silber die Untersätze der Bretter, aus Kupfer

die ÜJitersälze der Eiiigangssäulen, welche letztere nach ihrer Aussen -

1

Seite schon dem Vorhofe ungehürten. Im Vorhofe findet sich gar kein

Gold, das Silber kommt nur vor bei den Knöpfen, Nägeln und Bind-

släben der Säulen, alles Uehrige ist vou Kupfer z. B. der Brandopfer-

allar, das Becken mit seinem Gestell, die Untersätze der Säulen, die

JMlöcke und die Arbeilswcrkzcugc. Die Belegstellen s. 25, 3. Bei

der untersten Decke sind die Haken von Gold, bei der nächsten da-

rüber von Kupfer (26, 6. 11.). Dieselbe Abstufung gibt sich in den

Geweben zu erkennen. Im Allcrheiligsten kommt nur Kunstwirkerei

von weissem Linnen, violettem und rolhem Purpur und Karmesin luil

Uheruhbildern vor, nämlich bei der untersten oder innersten Decke

und dem Vorhänge, im Heiligen hei der innersten Decke ebenfalls,

docli beim Eingänge bloss Bunlwirkerei
, indem dieser nach seiner

Aussonseile schon dem Vorhofe angehörle, im Vorhofe Buntwirkerei
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bloss beim Eingänge gera^eüber vor Jehovas Hatze, bei den Umhängen
jedooh schlichles weisses Linnengewebe. Die Belege zu 25, 4. Die

unterste Dedte war, wie bemerkt, Kunstwirkerei, die nächste darüber

ziegenhärenes Gewebe, die folgende gefärbte Widderhaut und die

äusserste ungefärbte Seekuhhaut (26, 1. 7. 14.). Für die Dinge von

Holz wird immer Akazienholz vorgeschrieben (sl 25, 5.), bei den Vor-

hofssäulen aber nichts bemerkt und hier die Wahl vielleicht frei gelas-

sen (s. 27, 10.). Wie am Heiliglhume zeigt sich die Abstufung auch

im priesterlichen Ornate. Bei dem des Hohenpriesters, welcher von

Allen Jehova am nächsten stand, waren von reinem Golde das Diadem,

die Schnüre am Choschen und Ephod und die Glöckchen am Meil, von

gewöhnlichem Golde die in Choschen und Ephod eingewebten Gold-

fäden, die Ringe an beiden Stücken, die Rosetten am Ephod und die

Fassungen der Edelsteine (s. 25, 3.), von Kunslwirkerei der Choschen

und Ephod mit dessen Binde, von einfachem Purpur der Meil darunter,

von Buntwirkerei die Gürteibinde und von gewirktem weissem Linnen

der Leibrock (s. 25, 4.). Hier stuft sich die Kostbarkeit vom Aeusse-

ren nach dem Inneren ab, indem Jenes Jehova mehr oder weniger

zu Gesicht kam, dieses nicht. Bei den gemeinen Priestern, welche

der Gottheit nicht so nahe traten, bestanden sämmtliche Amtskleider

bloss aus w'eissem Linnen. Mit der nachgewiesenen Abstufung kommt
der Grad der Heiligkeit überein, wie er sich im Opferdieusle beim

Sündopfer zeigt. Ein Sündopfer, dessen Blut in das Heilige oder

Allerheiligste kam und sich gleichsam mit Jehova berührte, war so

heilig, dass das Fleisch auch von den Priestern nicht gegessen werden

durfte, wogegen Letzteres geschehen durfte, wenn das Blut bloss bis

an den Brandopferaltar draussen vor dem Heiliglhume gekommen war

(s. Lev. 4, 11. 6, 23.). Ueber die Bestimmung und Bedeutung der

einzelnen Geräthe s. die Erklärung.

4. Der einfache und schöne Sinn des alten Ueiligthums befrie-

digte in der späteren Zeit grübelnder und spielender Deutelei nicht

mehr luid man begann allerlei in die Slifshulte hineinzudeuten, woran

ihr Urheber nicht gedacht hat. So erblicken Josephus antt. 3, 7, 7.

und PhÜQ de vita Mosis 111. p. 666 (T. in ihr ein Bild der Welt und

deuten das AllerheUigsCe auf den Himmel als das den Menschen Un-

zugäugliche, das Heihge und den Vorhof auf die Erde mit dem Meere

als das für Alle Gangbare, die 4 Webesloffe auf Erde, Meer, Luft und

Feuer als die 4 Elemente, den siebenarmigen Leuchter auf die 7 Pla-

neten, den Tisch mit den 12 Schaubrodten auf das in 12 Monate

zerfallende Jahr, die beiden Onyxe auf Sonne und Mond, die 12

Edelsteine im Choschen auf die 12 Monate oder die 12 Sterne im

Thierkreise u. s. w. An sie schliessen sich die Kirchenväter an, in-

dem sie die Stiftshütte ebenfalls als Bild des Alls auöassen, Einzel-

nes jedoch auch anders deuten, z. B. Justin. M. cohort. ad gentt. 29.,

Clemens Alex, ström. 5. p. 562 ff. ed. Colon., Origenes hom. 9. in

Exod., Theodor. Mopsvest. ad Hebr. 9, 1.. Alhanas. oraL in assumt.

Christi in den Opp. II. ,p. 5. ed. Colon., Theodoret. quaest. 60. in Exod.,

Hieronymus ep. 64, 9. 19 ff. ad Fabiolara u. A. Sie bringen aber
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meist noch das typische Element hinzu, worin sich auch Ephraem
Syrus ad h. 1. ergeht, indem er schier Alles auf Christum und die

christliche Kirche bezieht. Die Neueren verwarfen zum grössten Theile

jene Betrachtung und folgten zunächst einfacher dem A. T., behielten

aber das Typische bei und bildeten es bald mehr bald weniger aus

z. B, Wilsitis Miscellanea sacra 1. p. 393 ff., S. v. TU commentar. de

tabernaculo Mos. Dordr. 1714., Leidekker de republ. Hebraeor. I. p.

497 IT., Lamy de tabernaculo foederis p. 303 ff., Lund jödd. Heilig-

thnmer S. 1 ff., Uengslenberg Authentie des Pent 11. S. 628 ff. u. A.

Dagegen kehrte, wie schon Grotius ad 25, 4., Görres Mythengeschichte

11. S. 525 ff. und i*. Bohlen Genesis S. LXXV f., unter Verwerfung der

Typik zur philonisch-josephischen Auffassung zurück K, Ch. W. F. Bähr
Symbolik des Mosaischen Cultus. lieidclb. 1837. 39. 2Bde., deutele

sie aber nach der Eintheilung und Einrichtung, den Stoffen und Far-

ben sowie den Zahlenverhällnissen der Stifshülte in eigenlhOmlicher

Weise weiter aus. Im Ganzen gilt ihm die Sliflshütte als Abbild der

Well, als Darstellung des Weltgebäudes, wiefern dieses als göttliche

Offenbarungs • und lleiligungsslätte gedacht wird ; das Heilige und Aller-

heiligste entspricht dem Himmel, der Vorhof der Erde. Diese Idee

sucht er dann im Besonderen nachzuweisen und findet so ziemlich

alles Einzelne bedeutsam. Die 3 Metalle bedeuten Licht und das un-

verwesliche Akazienholz Leben, wonach die Sliftshötte eine Stätte des

Lichts und Lebens und zugleich eine Offenbarungsstälte ist; die fei-

nen und leichten, gleichsam ätherischen Linnensloffe stellen den Bau

als etwas Aetherisches
,
vom Himmel Herstammendes dar; von den 4

Farben geht die blaue als Himmelsfarbe auf die Offenbarung Jehova’s

an Israel, der rothe Purpur auf die Königswörde Jehova’s in Israel,

die Karmesinfarbe als die des Feuers und Blutes darauf, dass Gott der

Lebendige und die Quelle alles Lebens ist und die weisse auf Got-

tes Heiligkeit; von den Zahlen ist drei als Zahl jedes in sich abge-

schlossenen Ganzen die Signatur des göttlichen Wesens, vier als aus

jener hervorgegangen und als Zahl des abhängigen Seins die Signatur

der Well, sieben die Zahl der Verbindung Gottes mit der Welt, der

Religion und des Cultus, des Heils und Segens, zwölf als aus 3 mal

4 zusammengesetzt die Zahl einer Gesammtheit, in deren Milte Gott

ist und sich offenbart, zehn als alle Grundzahlen in sich fassend die

Zahl der Vollendung und Vollkommenheit und fünf die Zahl der Voll-

endung auf halber Stufe, der Mitte des Universums und der Lebens-

quelle der Welt. Darnach werden die Zahlenverhältnisse an der Stifts-

hütle erklärt. Die 2 Haupttheile, Zelt und Vorhof, daher, dass die

Sliftshötte Himmel und Erde darstellen soll, die 3 Theile geben ihr

das Gepräge der Göttlichkeit, die vierseitige Form macht sie zu einem
Abbilde der Well, worin Gott sich offenbart u. s. w. Diese Erklärung

bestreitet F. Friederich Symbolik der Mosaischen Sliftshötte Leipzig 1841

.

und stellt im Anschluss an Luther ^ der einmal Leib, Seele und Geist

des Menschen mit Vorhof, Heiligem und Allerheiligstem der Sliftshötte

vergleicht, dafür eine andere auf. Nach ihm nahm Moses die Einrich-

tung der menschlichen Natur zum Modell der Sliftshütle und es ent-
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sprechen der Vorhof, das Heilige und das Alierheiiigste nach der

äusseren Beziehung den Gliedern, dem Rumpfe und dem Haupte, nach

der inneren dem Leibe, der Seele und dem Geiste, das Breltgerüsi

dem Knochenbau, die Zeugbekleidung dem Fleische im Allgemeinen,

die untere Decke dem eigentlichen Fleische, die zweite der Haut, die

4 Säulen im Vorhofs -Eingänge den Armen und Beinen, Brandopferal-

tar und Becken den beiden Geschlechtern u. s. w. Zu allen diesen

Deutungen aber gibt der Text und das A. T. überhaupt keinen Anlass.

Hätte der Verf. Solches im Sinne gebäht, er würde es angedeutel,

gesagt, wiederholt gesagt und selbst geflissentlich hervorgehoben haben,

um zu rechter Betrachtung des Heiligthums anzuleiten, etwa wie er

31, 12— 17. die Bedeutung des Subhaths sorgfältig angibt. Aber

es findet sich weder bei ihm noch sonst im A. T. eine Spur da-

von und jene Ausdeutungen ermangeln der Anhaltspunkte im A. T.,

sind mithin so haltlos und unberechtigt wie die allegorische Ausle-

gung des Hohenliedes. Sie entsprechen auch nicht dem schlichten

und natürlichen Geiste des höheren Alterthums, welches in solchen

Sachen nicht ahstracten BegrüTen, sondern concreten Anschauungen

folgte und erst von späterer Speculation die Tiefsinnigkeiten beige-

messen erhielt, welche es beim Schaffen seiner Werke nicht gehegt

hatte. Hätte der Urheber der Sliftshülle ein Abbild des Universums

oder des Menschen geben wollen, er würde sicher nicht auf einen

viereckigen oblongen Breiterbau mit vierfacher Decke und einem Vor-

hofe verfallen sein, weil solches Werk der Anschauung des darzuslel-

Icnden Gegenstandes nicht entspricht. Dazu sind die gegebenen Deu-

tungen, die man obendrein ohne die grösste Künstelei und Gewalt

gar nicht durchführen kann, vollkommen unnöthig, indem sich Alles

viel einfacher und doch im Einklänge mit der vom Verf. angegebenen

Bestimmung und Bedeutung der Sliftshütle erklärt. Die Stoffe erge-

ben sich von selbst An das Akazienholz war man am Sinai gewie-

sen, weil man daselbst kein anderes in hinlänglicher Masse hatte;

Gold, Silber und Kupfer waren die edelsten Metalle und Purpur und

Karmesin die kostbarsten Farben; daher ihre Wahl bei einer Woh-
nung des Höchsten, zu welcher das Beste genommen werden musste.

Die Edelsteine, feinen Gewebe und vorzüglichen Wirkereien erklären

sich ebenso. Was sollte man denn nehmen, wenn nicht die genann-

ten Stoffe? So lange man diese Frage nicht anders als bisher beant-

wortet, genügt die Annahme, es habe die Rücksicht auf möglichste

Kostbarkeit und Vorzüglichkeit den Erbauer geleitet Ueber die Form,

Einrichtung und Stellung der Stiftshütle s. 26, 21. 22. 37. und über

die Geräthe die Erkl. An dem Menschlichen, was darin verkommt,

darf man keinen Anstoss nehmen. Aller Cultns ist menschlich
,

der

eine mehr, der andre weniger.

5. Den mosaischen Ursprung der Stiftshütle hat man bezweifelt

und angenommen, sie habe niemals bestanden, sondern sei vom Verf.

nach dem Vorbilde des salomonischen Tempels fingirt worden. Man
führt an, a) dass das arme Israel in der Wüste nicht so viele kost-

bare Stoffe als Edelsteine, Gold und Silber, theure Farben besessen
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habe, b) dass es nicht die erforderlichen Kunstferligkeiten und Kunst«

ler gehabt habe, indem es selbst nocli znr Zeit der ersten Könige

ziemlich ungeschickt gewesen sei, c) dass das ganze Werk in der

kurzen Zeit von 9 Monaten nicht habe ausgeführt werden können und

d) dass die hier beschriebene mosaische Stiflshölte in der Zeit nach

Moses nicht nachzuweisen sei. So im Wesentlichen Vater Commen-
tar. III. S. 658 f., de WeUe Beiträge I. S. 258 IT. II. S. 259 ff.. Hart-

mann Hebrüerinn lll. S. 163 fl*., Gramberg Chronik S. 179f-, v. Boh-

len Genes. S. CXll ff., George jftdd. Feste S. 41 f., Valke bibl. Theol.

I. S. 224., C, H. Graf de templo Silonensi Misen. 1855., welcher sich

indessen auf eine Ausführung des 4 Beweisgrundes beschränkt und

p. 19. die Annahme gelten lässt, dass das h. Zelt post Josuae tempus

vel per socordiam amissum vel vi ablatum vel consilio deletum esse.

Allein man hat doch Folgendes zu bedenken. Die Nachricht von der

Erbauung der Stiftshütte steht in der Grundschrift und somit an sehr

guter Stelle ; sie darf ohne die äusserste Noth nicht angefochlen wer-

den. Die Mittel zur Stiftshutte kamen nicht von einigen Einzelnen,

sondern von einem ganzen ziemlich zahlreichen Volke, welches ge-

wiss nicht aus lauter Bettlern hestanden und seinen Auszug auch nicht

unvorbereitet angetreten liat (s. 6, 11. 12, 17.), also nicht ohne seine

werthvollsten Sachen mitzunehmen; die Masse des Goldes erscheint

im Vergleich mit andern Goldmassen im alten Asien als eine Kleinig-

keit (s. 38, 24.) und die Edelsteine und kostbaren Spezereien wurden
von den Volkshäuptern geliefert (35, 27 f.), die doch wohl im Stande

waren, 14 Edelsteine und einiges Andere zu stellen. Die Israeliten

haben sicher auch nicht 400 Jahre in Aegypten gewohnt, ohne in

dieser Urheimath der mechanischen Künste etwas zu lernen. Wie
Vorzügliches die allen Aegypter in Metallarbeilen geleistet haben, leh-

ren die Nachrichten der Allen (s. 26, 1. 28, 11. 32.) und die sehr

zahlreichen auf uns gekommenen altägyptiscben Antiquitäten (Cham-
pollion-Figeac Egypten S. 204 ff.). Es wäre ein Wunder, wenn die

so sehr begabten Hebräer sich nicht Manches von den Aegyplern an-

geeignet hätten, wenigstens Einzelne oder auch Viele. Und nur Ein-

zelnen, nicht der Volksmasse, legt der Verf. solche Kunstfertigkeiten

hei (28, 3. 31, 1 ff. 35, 10 ff. 36, 1 ff.). Der Mangel an Schmieden
in Sauls Zeit 1 Sam. 13, 19 ff. erklärt sich durch die philistäische

Unterdrückung dieses Handwerks bei den Hebräern und 2 Sam. 5, 11.

und 1 Reg. 5, 20. 32. handelt es sich um grosse mas.sive Prachtbau-

ten, wie sie die Hebräer bis dahin noch nicht ausgeföhrt hatten. Auch
können sie in der Richlerzeit, wo Krieg und Bedrückung hinderten,

zuruckgegangen sein. Dass es aber auch damals an sonstiger Kunst-

fertigkeit ihnen nicht fehlte,' lehren die vielen technischen Ausdrücke
(s. 25, 4.), die ziemlich ausgebildete Kunslspraclie unsers Erzählers

Cap. 28. 39. Endlich kann es auch keinem Zweifel unterliegen, dass

sowohl die Stiftshütte, im Allgemeinen doch ein sehr einfaches Werk,
als auch die Geräthe derselben im Verlauf von fast einem Jahre her-

gestellt werden konnten, da die beiden W'erkmeister Bezaleel und Oho-

liab nicht Alles mit eigener Hand machten, sondern ihre Gehilfen hat-
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ten. Uebrigens ist man kaum an die Zeitangabe 40, 2. 17. gebun-

den. Sie scheint eine freie Annahme des Erzählers zu sein. Zu allem

dem kommt noch, dass die mosaische Stiftshütte mit ihrem Zubehör
ursprünglich viel einfacher gewesen und erst in der Folge, wo Israel

sich in besserer Lage befand und mehr für sein Hauptheiiiglhum Ihun

konnte (Jos. 6, 19. 7, 21.22, 8. Jud. 5, 30. 8, 24 ff. Ps. 68, 13f.),

kostbarer und prächtiger gestaltet worden sein mag. Darauf führen

auch einzelne Spuren. Als die Stiflshütle in Silo stand, hatte sie

rrtnT» und die der mosaische Bau nicht hatte (1 Sam. 1, 9. 3,

15.), und wird deshalb und weil man nach Entstehung des Tempels
die Bezeichnungen von diesem auf das vorsalomonische Hauptheiligthum

übertrug, auch Jud. 18, 31., 1 Sara. 1, 7. 24.

3, 15. Jos. 6, 24. und selbst riirr^ 1 Sara. 1, 9. 3, 3. genannt.

Man ist nicht genöthigt, mit Graf p. 7 f. unter dem silonitischen Gol-

teshause ein anderes von der Stiftshütte verschiedenes Heiligthum zu

verstehen. Man darf dies auch nicht. Denn 2 Sam. 7, 6. 1 Chron.

17, 5. wird angegeben, Jehova habe vom Auszuge his auf David nicht

in einem M’i'a gewohnt, und 1 Sam. 2, 22. wird das silonitische Hei-

ligthum genannt. Ebenso wird das von David auf dem Zion

errichtete Zelt bald als 2 Sam. 12, 20., bald als Vr;« be-

zeichnet. An die Stiftshütte seiner Zeit hat sich unser Verf. im Gan-

zen gehalten, wie bei den Opfergesetzen Lev. 1—7. an die Opferpra-

xis der Stiftshütte
; er lässt sic so von Moses geschaffen sein, da die

Ueberlieferung sie von diesem ahleitete. Diese Ueberlieferung muss
in so erheblicher Sache, wenigstens im Allgemeinen, auch festgehalten

werden. Moses führte einen Opferdienst (Lev. 1—7.), ein Priesterthum

(Lev. 8— 10.) und religiöse Feste (Lev. 23.) ein; er muss auch ein

Heiligthuin eingeführt haben, dies gemäss der theokratischen Idee vom
Wohnen Gottes in Israel und um seinem Volke etwas Aeusseres zu

geben, was die Götterbilder bei andern Völkern ersetzen und den

Glauben an Gottes Gegenwart wecken und erhallen konnte. Wie ein-

fach oder prächtig die mosaische Stiftshütte ursprünglich gewesen sei,

lässt sich- nicht bestimmen. Die Berechnung 38, 21 ff. entspricht ver-

mulhlicli der nachmaligen Stiftshütte, mag sie der Verf. vorgefunden

oder frei aufgestellt haben. Er trägt auch Andres aus seiner Zeit auf

die mosaische über z. B. die Rechnung nach heiligen Sekeln (s. 30,

13. 24.) und die Bezeichnung der Himmelsgegenden (26, 22.).

6. Nach Durchschreitutig des Jordans unter Josua machten die

Israeliteq das erste Lager zu Gilgal (Jos. 4, 19. 5, 10. 9, 6. 10, 6.

43.), woselbst auch die Stiftshütte in der ersten Zeit .sich befunden

haben muss, obwohl dies nicht ausdrücklich angegeben wird. Als

Josua die Kanaaniter wiederholt besiegt hatte, kam sic nach Silo im

Stamme Ephraim und hat dort die übrige Zeit Josua*s gestanden (Jos.

18, 1. 8 ff. 19, 51. 21, 2.). In Silo findet sie sich auch noch zu

Anfänge der Richterzeit (Jud. 18, 31. 21, 19.) sowie zu Ende der-

selben (1 Sam. 1 — 4. 14, 3.), überhaupt also während der ganzen

Richterperiode (Ps. 78, 60.). Unter Samuel oder Saul aber erhielt

sie ihren Platz zu Nob im Stamme Benjamin nicht weit von Jerusa-
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lern. Denn hier treifen wir in Sauls Zeit eine grosse Menge Priester

und die Schaubrodte (1 Sam. 21, 7. 10. 22, 18.), welche als Gabe

des ganzen Volkes im Hauptheiligthume aufgelegt wurden. Vielleicht

halle Saul selbst sic dahin versetzt, um sie im Kunigsstamme zu ha-

ben, wie später David die Hundeslade in die königliche Hesidcnz

brachte. Das Verderben aber, welches Saul über Nob verhängte,

wurde Anlass, sie nach Gibeoii, ebenfalls im Stamme Benjamin zu

bringen. Denn hier treffen wir sie unter David (1 Chroii. 16, 39.

21, 29.) und unter seinem Nachfolger Salomo (2 Chron. 1, 3 ff. 1

Reg. 3, 4.). Was zuletzt aus ihr geworden sei, lässt sich nicht be-

stimmen. Gewöhnlich z. B. von Joseph, antt. 8, 4, .1., Thenius zu

1 Reg. 8, 4., Ewald Gesch. Isr. 111. S. 313., Hertheau zu Jud. 18,

31. und 2 Chron. 5, 5. und Winer RWB. 11. S. 533. wird angenom-

men, sie sei nach CnSauung des Tempels nach Jerusalem gebracht

und in den Nebengebäuden des Tempels aufl)cwahrt worden. Aber

diese Meinung ist nicht zu begründen. Die Erzähler geben nicht an,

dass man nach Gibeon gezogen sei und die Stiftshülte von dort nach

Jerusalem geholt habe, sondern blos.s, dass man die Bundeslade, den

-13?^ Vnk und die heiligen Gerathe vom Zion auf den Morijja gebracht

habe (I Reg. 8, 4. 2 Chron. 5, 5.). Unter dem Vnk ist also

das auf dem Zion stehende Zell zu verstehen, welches David für die

Bundeslade errichtet halte (2 Sam. 6, 17. 1 Chron. 15, 1. 16, 1. 2.

Chron. 1, 4.). Es führt diesen Namen ebenfalls (1 Chron. 6, 17. 9,

21. 23, 32.) wie die allmosaische Stiftshülte (2 Chron. 1, 3. 6. 13.).

Hätte man auf die letztere in Jerusalem ein Gewicht gelegt, so würde
David sie bei der Versetzung der Bundeslade mit nach Jerusalem ge-

nommen und nicht ein neues Zelt errichtet haben. Schon dieser aber

wollte bloss die Bundcslade und die heiligen Gerälhe in das beschlos-

sene Heiliglhum bringen (1 Chron. 22, 19.). Die Bundeslade, welche

eigentlich in die Slifshütle gehörte, hat an verschiedenen Orlen ge-

standen, zuerst in der Sliflshülle zu Gilgal (Jos. 4, 19. 6, 6. 7, 6.),

dann zu Anfänge der Richlerzeil einmal vorübergehend in Bethel, wo
es ein Jehovaheiligthum gegeben haben muss (Jud. 20, 27.), später

in Samuels Zeit wieder in der Stiflshütte zu Silo (1 Sara. 3, 3. 4,

3 f.). Damals ging sie an die Philister verloren und stand abwech-
selnd zu Asdod, Gath und Ekron, wurde aber wieder zurückgegeben

und nach Bethsemes im Stamme Juda gebracht (1 Sam. 4, 11. 5, 1.

2. 8. 10. 6, 1. 12.). Von dort kam sie bald nach Kiriath Jeariin

und blieb daselbst 20 Jahre (1 Sam. 6, 19 ff. 7, 1 f.), bis David sie

nach Jerusalem abholle und in dem neuen Zelte auf dem Zion auf-

stellte (2 Sam. 6. 1 Chron. 13, 6.); hier halte sie ihren ständigen

Ort, wenn man sie auch oft mit in den Krieg nahm (2 Sara. 11, 11.

15, 24 ff.). Salomo brachte sie in den Tempel und stellte sie in das Aller-

heiligste (1 Reg. 8, 4 ff.). Ihre letzten Schicksale sind ungewiss und es

bleibt dahin gestellt, ob sie schon in den letzten Zeiten des ersten Tempels
ganz fehlte (Hitzig z. Jer. 3, 16.) oder auf geheimnissvolle W'eise ab-

handen gekommen war und an einem unbekannten Orte verborgen ge-

halten wurde (Movers Chronik S. 139.) oder zur Zeit des Manasse
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nur auf die Seile gestellt, aber nocb rm Tempel bewahrt wurde (The-

niHS z. 2 Reg. 22, 8. lierlheau z. 2 Cliron. 35, 3.) oder bei der Zer-

störung Jerusalems durch dre Chaldäer mit verbrannte. fJewrss ist

nur, dass sie narb dem Untergänge des Reichs Juda nicht mehr be-

stand. Denn sie wird unter «len von den (3ialdäern forlgesclileppteii

und von den Persern zurückgegebenen tierathen .ler. 52. Esr. 1. nicht

genannt und Ez. 43. für den künftigen Tempel nic.ht in Aussicht ge-

nommen. Im Allerheiligslen «tes nachexilischen Tempels befand sich

gar irkhls (Joseph, bell. iud. 5, 5, 5.).

Zur Verordnung von det Sliftsbülle nnd dem Prieslerlhiime sind

zu vergleichen: Josephus anil. 3, 6— 8. und Philo de vita Mosis

III. p. 664 ff. cd. Hösch.
;
von den Neueren: Spencer de legg. Hehr,

rill. 1, 5, 1. p. 245 ff. und 3, 3. p< 663 II'., Heland anli«|«f. sacrr.

1, 3-^5. p. 14 ff., Carpzov apparal. p. 248 ff., G. L. Hauer gottes-

dienslb Verfassung II. S. 9 ff., Jahn bibl. Archaol. III. S. 226 ff.,

de Welle Archüoi. S. 250 ff., Ewald Allerlhh. Isr. S. 360 ff., Wi-

ner RWB. u. Sliftshütle u. andern Artikeln und die schon angeführ-

ten Werke von IPjtstus, Lamy
^
Lund, Bähr und Priedench, auch

Seb. Rau de iis, quae ex Arabia in usum tabernaculi fuerunl petita.

Ups. 1755.

Cap. 25, 1^9. Angabe der Beiträge
,

welche Jehova zur Er-

richtung seiner Wohnung und ihrer Gerälhe sowie zur Anfertigung

iler Priesterkleidimg verlangt. —* V. 2. Die Kinder Israel sollen neh-

men für ihn eine Hebe, jedoch nur von Seilen eines Jeglichen
,
wel-

chen sein Hers Ireibl (35, 21. 29.), von jedem la*; a-'na Getriebenen

seines Herzens (35, 5. 22.) d. h. von jedem, welcher aus Liebe und

Eifer für Jehova sich innerlich angeregt und getrieben lindel. Die

Beitrüge sollen abgesehen von der 30, 1 1 ff. 38, 25 ff. vorgeschrieb«?-

nen Abgabe in Silber von Seiten der erwachsenen Männer freiwillige

sein. Das ganze Volk betheiligle sich und brachte mehr als man be-

durfte (35, 20. 36 ,
5 f.). Der Elohisl hat eine günstigere Meinung

vom Eifer des mosaischen Israels für die Jehovaverehrung als die an-

dern Erzähler (32, 1 ff. Lev. 17, 7.); die grossen Wunder der mo-

saischen Zeit konnten nach seiner Ansicht bei Israel nur dankbare

Anhänglichkeit nnd Treue gegen den göttlichen W’ohlthäter bewirken.

nöi“in] s. Lev. 7, 32. — V. 3. Die erste Stelle nehmen die Metalle

als die werlhvollsten Stoffe ein. Der Verf. nennt 1) reines Gold, 2)

gewöhnliches Gold, 3) Silber und 4) Kupfer, doch kein Eisen, wel-

ches erst später in Gebrauch gekommen (Link Urwelt I. S. 262 f.).

Reines Gold kann nur solches sein, w^elches von allen nichtgoldenen

Bestandtheilen z. B. Silber (Plin. H. N. 33, 23.: omni auro inest ar-

gentum vario pondere) geläutert ist und auch keinen nichlgoldenen

Zusatz erhalten hat, aurum absolutum oder purum bei Plin. 33, 21.

32. Von -solchem Golde waren: der Ueberzug und Deckel der Bun-

«leslade (V. 11. 17. 37, 2. 6.), der Ueberzug des Räucherallars (30,

3- 37, 26.), der Leuchter und seine Gerälhe (V. 31. 36 ff. 37, 17.

22 ff.) und der Ueberzug des Schaubrodltisches und seine Gerätlre (V.

24. 29. 37, 11. 16.) sowie Vieles im Ornate des Hohenpriesters, z.

Hilb, z. A. T. XU. 17
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B. das Diadem (28, 36. 39, 30.), die Schnüre am Ephod und Cho-

scheii (28, 14. 22. 39, 15.) und die rilockchen am Meil (39, 25.), dage-

gen von gewöhnliciiem Cmlde : bei der Bundeslade die Einfassung, die

Hinge und der Ceherzng der Slangen an ihr (25, 11— 13. 37, 2 f. ), so-

wie die Cherube auf ihr (25, 18. 37, 7.), beim Räuchcraitar Einfassung,

Ringe und Ceberzug der Slangen (30, 3— 5. 37, 26— 28.), beim Tische

dieselben Dinge (25, 25—28. 37, 11. 13. 15.), ferner hei den Brettern

der L'ebei’zug, die Ringe und der üeberzug der Riegel (26, 29. 36, 34.),

hei den Säulen der Durochelh der Üeberzug und die Nägel (26, 32. 36,

36.), bei denen des Eingangs die Nägel und der üeberzug der Knöpfe

und ßindsläbe (26, 37. 36, 38.), hei der untersten Decke die Haken (26,

6. 36, 13.), beim hohenpriesterlichen Ornate die Fassungen der Edel-

steine (28, 11. 20. 39, 6. 13.), die Ringe am Ephod und Choschen (28,

23. 26 f. 39, 16. 19 f.), die Rosellen zum Aufnehmen der Schnüre (28,

13. 24. 39, 16.), und die eingeweblen Holdfäden (28, 8. 15. 39, 2. 5.).

Aus Silber bestanden die Unlersälze der Bretter (26, 19. 21. 25.36,
24. 26. 30.), die der Säulen der Parochelh (26, 32. 36, 36.) und ilie

üeberzüge an den Häuptern der Vorhofssäulen (38, 17.), auch die Nägel

der Säulen im Eingänge des Vorhofs und die Ueherzüge der Häupter und

Stäbe dieser Säulen (38, 19. 27, 10. vgl. 38, 27. 28.). Das Kupfer kam
zur Verwendung bei den Haken der ziegenhärenen Decke (26, 11. 36,

18.), hei den Untersälzen der Säulen des Eingangs (26, 37. 36, 38. 38,

* 30.), bei denen der Vorhofssäulen (27, lOf. 17 f. 38, 10 f. 17. 19. 31.),

bei dem Brandopferallar und seinen Gerälhen (27, 2 fl*. 38, 2 ff.), bei

dem Becken und seinem Gestell (30, 18. 38, 8.), bei den Pflocken des

Zeltes und Vorhofs (27, 19. 38, 20. 31.) und bei den Arbeilsgerälhen

(27, 19.). Die Abstufung bemerkt sich leicht; je näher etwas Jehova,

dessen Fussschemel der Deckel der ßundeslade ist, desto kostbarer das

Metall, je weiter von ihm enlfernt, desto geringer.— V. 4. Demnächst
folgen die Zeuge kostbarer Farben. Ueber vom violetten Purpur,

vom rolhen Purpur und “a» rsV'^r' vom Karmesin, den die Spä-

teren ’'?» oder nennen, vgl. BocJtarl Hieroz. HI. p. 524 ff. 665 fl’.,

Braun de veslilu sacerdd. p. 186 ff. 201 ff. 217 ff., Harlmann He-

bräerinn I. S. 367 fl’. III. S. 126 ff., Gesen. Thes. s. hh. vv., Winer
RVVB. u. Carmesin und Purpur. stammt wohl aus dem Aeg., wo
es schenli, schens lautet (Bunxen Aegyptens Stelle I. S. 606.) und

nach U|ejlT pleclere, conserere erklärt ursprunglicli Wirkerei
^ Ge-

webe bedeutet. Der Hebräer hat das Wort wie ein Deriv. von «iw;

album esse geformt und als WeisseSy Weisszeug genommen, welche

Bedeutung auch das hei den Späteren übliche yu hat. Bemerkung
verdient, dass Ezech. 27, 7. 16. das ägyptische Produkt das sy-

rische pa nennt. Oh darunter im A. T. allein die Baumwolle {Förster

de bysso antiquorum. Lond. 1776. Rosenmüller bibl. Allerlhunisk. IV,

1. S. 175 ft‘.) oder allein die Leinwand (Ce/sms HieroboL IL p. 169 fl‘.

259 ff., Braun p. 90 fl‘.) oder wie unter dem griech. ßveaog beides

zu verstehen sei {Harlmann III. S. 34 ff. Winei' RWB. u. Baumw’olle),

ist streitig. Obwohl die Baumwolle in Weslasien und Aegypten nicht

so jung als Manche z. B. Foss niytholog. Briefe III. S. 262fl‘. sie ma-
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eben wollen, sein dürfte, da die Erfindung der l^azia ßvaoiva in die

älteste Zeit gesetzt wird (Clem. Alex, ström. I. p. 307. Eiiscb. praep.

. ev. 10,6.) und bei den Mumien aus allen Zeiten sowolil baumwollene

.als linnene Binden Vorkommen {Champollion- Figeac Egypten S. 218.

289.), so bat man docli liier bei der Stiftshülle und Priesterkleidung

’v'ä von Linnen und zwar von weissem Linnen zu verstehen. Denn
39, 28. wird sicher eine Art Leinwand (28, 42.), als bezeich-

net und Ez. 44, 17. 18. den Priestern fiäcbsene Kleidung vorgeschrie-

ben. Damit stimmen Philo und Josephus. Jener legt dem Hubenprie-

Ster' einen xizav Xtvovg bei oder eine iad^za hvrjv ßvaaov, die er

auch o^ovrj nennt (de somniis p. 597. und de monarch. p. 823.) und
bemerkt: ßv66og ix yvg (vila Mosis III. p, 667.); dieser braucht

vom hdiU\ ßvaaog (anlt. 3, 6,^4. 3, 7 ,
1 f. 8, 3, 3. 8.), bald

aivömv ix ßvaöov und ßvocivov vcpog Civöovog (3, 6, 2.), bald

Uveog (.3, 7, 2. 3. 7.), bald kivov ßvaaog (3, 6, 1.), bald At-

veov hvövpa öLvöovog ßvööivqg (3, 7, 2.) ,
bemerkt auch

,
der ßva-

Gog bezeichne die Erde
,

weil das Xtvov aus ihr wachse (3, 7, 7.).

Die Talmudisten und Rabbinen erklären vv durchaus von Linnen

{Braun p. 101.) und geben an, die Priester ballen bei ihren hei-

ligen Verrichtungen nur Wollenes und Linnenes getragen (Mischn.

Kilairo 9, 1.). Eine vorzügliche Art des r» bezeichnet der Verf. mil

eig. gedrehly zusammengedreht d. i. gezwirnt; s. Rödiger in

Gesen. Thesaur. p. 1386. Er meint damit Garn, dessen Fäden aus

mehreren zusammengedrehlen Fäden bestanden und Gewebe, welches

aus solchem Garn gemacht war (26, 1. 31. 36. 27, 9. 16. 18. 28,

6. 8. 15. 36, 8. 35. 37. 38, 9. 16. 18. 39, 2. 5. 8. 24. 28. 29.X
Dieses Zwirnen hatten die Hebräer bei den Aegyptern gelernt, welche

darin sehr Vorzügliches leisteten, ln dem Panzerhemde, welches Ama-
sis nach Rhodus schickte, soll jeder Fa<len aus 360 zusammengedrehten

Fäden bestanden haben (Herod. 3, 47. Plin. II. N. 19, 2, 2.). Die

genannten 4 Stoffe, welche die Weiber als Garn zur Verwebung ab-

lieferlen (35, 25.), kommen am häufigsten zusammengewebl vor und

der Verf. unterscheidet 1) Kunslwirkerei, 2) Bunlwirkerei und 3) Weberei,

worüber zu 26, 1.36.28,32. Mit der ITuwsttrtrAeret meint er Gewebe aus

jenen 4 Stoffen und eingew'ebten Goldfäden z. B. beim Choschen des

Hohenpriesters (28, 15. 39, 8.), beim Epbod desselben (28, 6. 39,

2 f.) und bei der Binde dieses Ephod (28, 8. 39, 5.), aber auch Ge-

webe aus jenen 4 Stoffen mil eingewebten Figuren z. B. bei der un-

tersten Decke der Stiflshütle (26, 1.36, 8.) und beim Vorhänge zwischen

dem Heiligen und Allerheiligsten (26,31. 36,35.). Bei der Kunstwirkerei

musste der 'v'ä immer gezwirnt sein. Die Bunlwirkerei besteht in ge-

würfelten oder gestreiften Geweben aus jenen 4 Stoffen ohne Goldfäden

und Figuren und kommt vor beim Vorhänge des Einganges in die Slifts-

hütle (26, 36. 36, 37.) und des Eingangs in den Vorhof (27, 16. 38, 18.)

sowie beim Gürtel des Hohenpriesters (28, 39. 39, 29.); auch die Gra-

naten am Meil des Hohenpriesters gehören hierher (28, 38. 39, 24.).

Bei der Buntwirkerei w’ar der ebenfalls gezwirnt. Die einfache

ITeöerei umfasst die Gewebe aus bloss Einem Stoffe. Aus violettem

17 ^
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Purpur bestanden der Meil des Hohenpriesters (28, 31. 39, 22.), die

Schnur zur Befestigung «los Ihadems an seinem kopfhunde (28, 37. 39,

31.), die Schnfire zur Verhindung des Choschen mit dem Epliud (28, 31.

39,21.), die Schleifen an der unlcrsleii Decke der .Stiftsiiütte (26,4.

36, 11.) und ausserdem gewisse Decken ffir die heiligen Gerätiie beim

Zuge (Nuin. 4, 6 if.), aus rulhein Purpur und Kannesin nur sulche

Decken (Num. 4, 8. 13.), aus gezwirntem die Unihänge des Vor-

hofs (27, 9. 18. 38, 9. 16.) und die Hüfthiiilen der Priester (39, 28.),

aus einfachem ungezwirntem vs die Leihröcke und KopOmode aller

Priester (28, 39. 39, 27 f.). Bei dem Schesch ist noch schlichte We-

berei und gemusterte Wirkerei zu unterscheiden (s. 28» 39. 42.).

Die Abstufung gleicht der bei den Metallen. eig. Ziegen d. i.

Ziegenhaar wie Num. 31, 20. 1 Sam. 19, 13. Solches verspannen

die Weiber zu Garn (35, 26.); das Gewebe daraus diente zur zwei-

ten Decke der Sliftshütle über der untersten (26, 7. 36, 14.). — V. 5.

Die ledernen und hölzernen SlolTe. Häute gerülheler Widder] d. i.

rotligpfarbte WidderhSute zur dritten Decke der Stiftshölte (26, 14.

39, 34.). Zur Form für vgl. Ges. §. 51. Anm. 4. £w. §. 131.

b. Das Prädikat entspricht dem nom. rectum wie Gen. 4, 10. ßoth

gefärbter Saffian findet sich oft unter den erhaltenen ögyplischen Al-

lertiiüinern {ChampoUion- Figeac Egypten S. 204.). Des »ftp Haut

brauchte man zur vierten oder obersten Decke der Stiftshütle (26, 14.

36, 19. 39, 34. Num. 4, 25.), zu üussereii Decken für die heiligen

Genlthe beim Zuge (Num. 4, 6 fl’.) und zu Sandalen (Ez. 16, tD.).

Heber die verschiedenen Erklärimgen s. Rüdiger in Gesen. Thes. p.

1500. und Winer RWB. u. Thachasch. Die alten Ueberss.^ weicben

Uocharl llieroz. 11. p. 387 If., Oedmann verm. Sammlungen III. S.

26 IV., Meier Wurzel -WB. S. 154. und Hosenm. folgen, nehmen da«

Wort als eine Farbe, was keine Widerlegung verdient. Andre ver-

stehen darunter den Dachs {Jarch. Lulh. Gesen. Maur.) oder den See-

hund {S. Rau 1. 1. p. 25 IV., Bauer gottesdienstl. Verf. II. S. 28 f.,

de Weile, Faber Archaol. 1. S. 109 IV.), wogegen aber spricht, dass

der Dachs nicht so weit südlich Vorkommen dürfte und der Seehund mei-

nes Wissens bis jetzt im arab. Meerbusen auch noch nicht nachge-

wie.sen ist. Denn der g)miog der Allen ist keine worüber oh.

S. 17. Da das arab. und den Delphin bezeichnet, wel-

cher Name noch jetzt vom Delphin oder dein Meerschweine gebraucht

wird {Niebuhr Arab. S. 178.), so kann man nur mit Th. Hase dis-

sertt. pliilol. p. 596 1V. und J. D. Michaelis an eine Art des Delphins

oder an ein nahe mit ihm verwandtes und unter dem Namen mithe-

grilVenes Thier denken. Delphine gibt es in grosser Menge an den
Küsten des alten Midian, wie alte und neue Zeugen berichten (oben
S. 17. Wellsled Arabien II. S. 17.). Wahrscheinlich ist die Seekuh
(Dujong, Manati, Halicore) gemeint, welche zu derselben Zunft mit

dem Delphin gehört. Sie findet sich im rolhen Meere, erreicht eine

Länge von 8 bis 10 und mehr Fuss, wird wie die Walfische gejagt

und hat eine Haut, die man gern zu Sandalen {Rüppeü Nubien S.
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187. 196. und Ahyssin. J. S. 243 f. 253 f.) und Scliildcrn brauchl

(Monvonys Reisebesclir. S. 261.). Auch neunen die Reisenden einen

grossen Fisch Tun oder Aluin, welcher an den Küsten der Sinaihalb-

insel gefangen wird und dessen iingerdicke und sehr dauerhafle Haut

den Reduinen zu Sohlen dient. Burckhardl Syrien S. 861. RobiiigoH

Palast. I. S. 190. Seelzen Reisen lU. S, 65. Verinulhlich gehört er

zu derselben Zunft, wenn er nicht mit der Seekuh einerlei ist. Uebri-

gciis inu.ss man bei der Manali die obere und untere Haut unter-

scheiden
;

jene ist grösser und viel dicker, diese nur 2 Linien dick

und sehr zäh. Oken Nalurgesch. VII. S. 1092 f. 1106. 1111. nüc]

für die ächte Akazie (niiiuosa Nilotica), von unserer sogenann-

ten Akazie ganz verschieden, in Aegypten und Arabien einheimisch

und daselbst noch jetzt genannt. Der Baum wurde

gross und stark und sein dauerhaftes Holz diente besonders zum
Schitl’bau. So Thcophrasl. hist, plautt. 4, 2, 8. Plin. 11. N. 13, 19.

vgl. Hasselqmsl Reise S. 514 f. und Forskal Flora p. LVI. Wach

Hieron. ad Jo. 4, 18, und Jes. 41, 19. waren die grandes arbo-

res und hatten ein lignum fortissimum, iniputribile et levissimum, in-

credibilis levitatis et pnlchritudinis. Heule soll cs indess auf der Si-

naihalbiiiscl und in Aegypten keine grossen Exemplare mehr geben,

wie Sonnini Reisen II. S. 329. und Seelzen III. S. 108 f. aiiführen.

Mehr bei Celsius Hierobot. I. p. 498 fl*. Riller Erdk. XIV. S. 335 fl*.

Von solchem Holze waren die ßundeslade, der Schaubrodltisch , der

Räuclieraltar und der ßrandopferaltar nebst den an diesen Gerälhen

befindlichen SUingen (V. 10. 13. 23. 28. 27, 1. 6. 30, 1. 5. 37, 1.

4. 10. 15. 25. 28. 38, 1. 6.), die Bretter der Stiftshülte nebst ihren

Riegeln (26, 15. 26. 36, 20. 31.), die Säulen zum Vorhänge vor

dem Allerheiligsten (26, 32. 36, 36.) und zum Vorhänge des Ein-

gangs der Stiftshülte (26, 37,), vielleicht auch die Säulen zu den Um-
hängen des Vorhofs. An dieses Holz war man gewiesen, weil die

Akazie der einzige Baum ist, welchen die Thälcr des Sinai in Menge

hervorbringen. Burckhardl Syrien S. 784. — V. 6.- Das Oel zur

Speisung des Leuchters in der Stiftshülte (27, 20 f. Lev. 24. Num.

8.) und zur Verfertigung des Salböls (30, 24.) ,
die ö*'»»? Wohlge^

räche zum Salböl (30, 22 fl*.) und zum Räucherwerk (30, 34 fl*.).

erklärt sich nach ^ riechen und bezeichnet Riechwerke über-

haupt. Darnach das stehende ö*'»? 30, 7. 31, 11. 35, 8. 15.

28. 37, 29. 39, 38. 40, 27. u. ö. Der Verf. brauchl also ein allge-

meineres Wort, weil nicht jeder Bestandlheil des h. Räucherwerks

für sich wohlriechend war; sagt er vom Räucherwerke nur,

wenn die StoH*e des li. Salböls, welche alle wohlriechend waren, init-

gemeinl sind (35, 8. 28.). Denn a poliori fit denominatio. — V. 7.

Die Edelsteine wurden von den Fürsten der Gemeinde geliefert (35,

27.). orw ’aajt] s. Gen. 2, 12. Diese Onyche kamen auf die Schul-

terstücke des hohenprieslerlichen Ephods (28, 17 11*. 39, 10 11*.). **338

c*kV«J eig. Steine der Füllung d. b. Steine zur Anföllung, also Edel-
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steine, womit etwas eiTullt, besetzt werden soll, nämticli der Ciiosciien

28, 17 fl*. 39, 10 ir. So braucht der Verf. auch k?« 28, 17. 31,

5. 35, 33. 39, 10. und nK-s« 28, 16. 20. vom Einsetzen, Besetzen.

Die gewöbniiclie Erklärung von gefassten Steinen hat gegen sich, dass

die Edelsteine nicht gefasst abgeliefert, sondern erst nacli der Ablie-

ferung gefasst wurden (28, 11. 39, 6. 13.) und dass der Verf. das

Fassen mit ya» bezeichnet. — V. 8. Der Zweck dieser Beiträge ist,

dass Jehova in der Mitte der Kinder Israel wohnen (29, 45 f. Lev

15, 31. Num. 5, 3.), also eine Wohnung haben will, welche als sol-

che (iottes heisst. Demgemäss wird die Stiflsbülte oft

genannt (LevJ l5, 31. 17, 4. Num. 16, 9. 17, 28. 19, 13. 31, 3Ö.

47. Jos. 22. 19.). Sie stand in der Milte des Lagers (Num. 2, 17,),

nach einem andern Erzähler aber ausserhalb des Lagers (33

,

7.).

Die andern Namen s. V. 22. — V. 9. Die Israeliten sollen das Ilei-

ligthum machen, gemäss Allem
^
was ich dich habe sehen lassen als

den Bau der Wohnung und als den Bau aller Geräthe d. h. den Bau

ausführen nach den Mustern, welche ich dir gezeigt habe. Das Par-

ticip gehl auf die Vergangenheit, wie wenn rrx“« ge-

sagt wäre. Gesen. §. 131. 2. c. Ew. §. 168. c. Denn V. 40. ist

damit “'ns auf dem Berge verbunden und 26, 30. 27, 8. Num. 8, 4.

steht dazu noch das Präl. Moses erhielt die vorliegenden Befehle,

als er den Berg verlassen hatte und sich wieder im Lager befand.

Der Elohist muss demnach berichtet haben, dass Moses den Sinai be-

stieg und oben Erscheinungen halte, welche die Stiflshülte und ihre

Geräthe darslellten oder Bilder derselben waren; nach ihnen als Mo-

dellen sollte der Bau ausgeführt werden. Die Idee desselben war
also nicht ein Gedanke Mosis, sondern göttlichen Ursprungs, Diese

elohistischen Angaben hat der Jehovist weggelassen und dafür Gap.

19— 24. gegeben. — V. 10— 22. Zuerst die Bundeslade als das

Geräth der göttlichen Wohnung, wo Jehova seinen Platz hat und sich

offenbart und welches die Gollesoffenbarung enthält, das vorzüglichste

unter Israels Heiliglhümern. Heilige Laden mit einem Gölterbilde oder

einem andern besonders heilig gehaltenen Gegenstände als ihrem In-

halte kommen auch im übrigen Alterthume vor, z. B. bei den Aegyp-

tern (Plutarch. de Isid. 39.), den Etruskern (Giern. Alex. adm. ad

gentt. p, 12. ed. Golon.), den Trojanern und Griechen. Die Lade im

Tempel der Artemis zu Paträ in Acbaja stammte von den Trojanern,

enthielt das Bild des Dionysus und wurde nicht gezeigt (Pausan. 7,

19,^3. 9, 41, 1.); eine ähnliche Kiste gab es im Tempel der Diösku-

ren zu Athen (Pausan. 1, 18, 2. Apollod. 3, 14, 6.); die im Tempel
der Here zu Olympia war von Gedernholz und mit vielen goldenen

und elfenbeinernen Gebilden sowie Schriften versehen (Pausan. 5,

17 ff.). Die niaxai ^ivötixal im Bacchus- und Geres- Gultus bei Ga-

lull. 64, 260., Tibull. 1, 7, 48., Valer. Flacc. 2, 267., Ovid. ars araat.

2, 609., Apulej. mel. 11. p. 262. ed. Bip. sind kaum zu vergleichen;

sie enthielten nach Giern, p. 14. allerhand Opfergaben.* Mehr hei

Bähr I. S. 399 ff. An jene Sitte schliesst sich die Aufstellung der

Bundeslade an. Die heiligste Sache war den Hebräern die Gottesof-
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fenbariing; sie zeichnete sic vor allen übrigen Völkern aus; sie wurde
der Inhalt der heiligen Lade. Angemessen erhielt der Geber, Aufrecht-

baller und Beschützer dieser GoUesoll'enbarung seinen Platz auf der

Lade. Um sich den Sieg zu sichern, nahm man die Lade gern mit

in den Krieg (1 Sam. 4, 3 f. 14, 18. 2 Sara. 11, 11.). Aehnlich

nimmt man in Schoa die heiligen Bücher der Kirchen von Angubar
in einem mit rothem Tuche bedeckten Korbe mit in den Krieg und
bricht auf, sobald sie beim Heere angelangt sind (d'Hnricourt Reise

in d. Königr. Schoa S. 131.). — V. 10. 11. Die Bundeslade soll von

Akazienholz (V. 5.) und inwendig und auswendig mit reinem Golde

(V. 3.) überzogen sein, 2^2 Elle lang, 1 breit und \% hoch,

-prost r«a»s] eig. vom Bause und von der Strasse d. i. auf der Innen-

und Aussenseite, inwendig und auswendig wie 37, 2. Gen. 6, 14. vgl.

26, 33. Lev. 16. 2. 12. Num. 18, 7. und Ex. 26, 35. 27, 21. 40,

22. ist Fassung
f
Einfassung nach -tt zusamtnenprmen (Jud. 6,

38.) verw. mit einschliessen
^

einengen und nach manu cepit

sowie fi-«l collare. Einen solchen hatten ausser der Bundeslade

(37, 2.) auch der Schaubrodttisch (V. 24 f. 37, llf.) und der Rau-

cheraltar (30, 3 f. 37, 26 f.). Sonst kommt das Wort nicht vor. Ob
damit ein oben heruingehender Rand oder ein die Bundeslade in der

Mitte umschliessender Kranz gemeint sei, ist streitig. Bähr Symb. I.

S. 377 f. entscheidet sich für das Letztere, wohl mit Recht, da beim

Brandopferaltar der Karkob in der Mitte um den Altar lief (27, 5.).

— V. 12. Für die Bundeslade soll Moses 4 goldene Ringe giessen

und sie über den 3 Füssen (37, 3, 1 Reg. 7, 30.) anbringen

und zwar je zwei an jeder Längenseite. Sie sollen also ziemlich weit

unten und an den Enden der Seiten sein. Das will die Angabe von

den Füssen sagen. Die Füsse werden bloss erwähnt, nicht besonders

befohlen, weil es wohl gewöhnlich war, einen solchen mit Füssen

zu versehen. Als Mctallgiesser- Arbeit nennt der Verf. die goldenen

Ringe an Bundeslade, Tisch und Räuchcrallar (37,3. 13. 38, 5.), die

silbernen Untersälze der Bretter und Säulen (36, 36.^38, 27.) und

die kupfernen Untersälze der Säulen im Eingänge (26, 37.). Schmelz-

werke gab es schon in ältester Zeit auf der Sinaihalbinsel (s. 32, 4.).

— V. 13. 14. Moses soll weiter Stangen von Akazienholz machen,

sie mit Gold überziehen uud sie bringen d. i. stecken in die Ringe,

um die Kiste zu tragen durch sie d. h. damit sic vermöge der Stan-

gen auf dem Zuge getragen werde. Die Träger sollen das heilige

Gerälhe nicht berühren
,

sondern von ihm entfernt gehalten werden

(Num. 4, 15.). Solche Stangen auch beim Tische, Räucherallar und

Brandopferellar (V. 28. 27, 6. 30, 5.) — V. 15. Damit alle Berüh-

rung vermieden werde, sollen bei der Bundeslade die Stangen in den

Ringen sein d. i. bleiben (24, 12.), stecken gelassen werden und

nicht von da weichen. Bei den andern nicht so heiligen Geräthen

war dies nicht nöthig. Die Stelle Num. 4, 6. geht bloss auf das Zu-

rechtrücken der Stangen. — V. 16. In die Kiste soll Moses das Ge-

setz Ihun, welches Jehova ihm geben wird. Gemeint sind weder die
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beideu Tafeln, wrlihe der Verf. nieuials crwahDl und deren Inhalt

hereils üfVenharl und aufjiescliriehen ist, nocli «lie Cap. 21— 23. ste-

llenden Verordnungen, welche aucli schon oUcnharl und aurgczeidi-

uel sind (21, 4. 7.). Die Stelle gehl auf ein zukünftiges (ieselz,

nämlich auf das in der Crundschnfl eniliakene. Von ihm sind l>i$

hierher nur die Verordnungen über die Besehneidung (Gen. 1 7, 10 fl'.),

das Passah und Ungesäuerte (12, 2 If. 43 IT.) und die Erstgeburt (13,

2.) gegeben
;

alle übrigen und somit das elobisUsche Gesetz iin Gan-

zen sind erst später ull'enbarl und zwar, ausser dem Sa))baths|zeselz

31, 12 IV., in der Stiftshütle, der Wobnung (V. 8.) und OlVenharungs-

stätte (V. 22.) Jehova’s in Israel (Lev. 1, 1.), Daher steht das Ful.

)rK hier und V. 21. ganz richtig. Die Stelle 40, 20. ist eine voi-

greifende Angabe. von lestari, oblt^sUirif hortari^ praeiipere

ist eigenllicJi Bezeugung, Offenbarung und bezeichnet iimjier die Gol-

lesolVenbarung ,
insbesondere das gottgeolVenbarte Gesetz. Das Wort

ist vornehmheb dem Elohisten eigen (z. B. V. 21. 16, 34. 27, 21.

30, 6. 36. 40, 20. Lev. 16, 13. 24, 3. Num. 17, 19. 25.), koniml

aber auch in einigen andern Stellen vor (31, 18. 32, 15. 34, 29.

Jos. 4, 16.), docji niemals im DeuL Darnach heisst die Buodeslade

-j-iK GoUesoffenbaiungslade (V. 22. 26, 33 f. 30, 6. 26. 31,7.

39, 35. 40, 3. 5. 21. Num, 4, 5. 7, 89. Jos. 4, 16.). Diese Bezeich-

nung ist abgesehen von Jos.- 4, 16. elohislisch; die andern Erzähler

brauchen die Namen n*n^ r-'-ia Lade des Hundes Jehova s d. i-

des göuljehen Bundesgesetzes (Num. 10, 33. 14, 44, Dl- 10, 8. 31,

9. 25. 26. Jos. 3, 3. 17. 4, 7. 18. 6, 8. 8, 33.), d. i.

Lade des Buudcsgesetzes (.los. 3, 6. 8. 11. 14. 4, 9. 6, 6.) und p-!«

(Jos. 3, 13. 4, 5. 11. 6, 6. 7. 11 — 13. 7, 6.). Analog siml

ßezcichnungen der Stiftshütle; s. V. 22. V. 17. Zur Bundeslaile

soll kommen ein Deckel von reinem Golde (V. 3.), 2y~i Elle lang und

1 ’/2 breit, also genau auf sic passend , nicht grosser nnd nicht klei-

ner. nehmet! Joseph- autt. 3,6, 5. (iTtid-sficc) , Gr. Venei

(aKinrf)y Saad. Abus. Jarch. Kimch. Piscßl. Cleric. J. 1). Mich- Äo*

senm- Gesen. De W. Val. Maur. als Bedeckung
,

Deckel von -es be-

decken (s. Lev. 4, 20.), während LXX und Philo viia Mosis III. {•.

668. ein UofOTiJpmv, Syr. u. Vulg. ein propiliatorium und Lulh. ij/ürot

Baumg. Winer RVVB. u. Bundesjade, Bähr I. S. 381 f. einen Una-

denstuhl daraus machen. Die erste Deutung verdient den Vorzug-

Die Lade musste einen Deckel haben und dieser auch Deckel heissen, zu-

mal hier bei Anordnung des Baues, wo noch nicht an die Sühngebräuche

Lev. 16, 2. 131V. gedacht w’ird. An die Altarhörner kam weit mehr Sühn-

blut, ohne dass sie darnach bezeichnet werden. Allerdings wird der Deck«l

als etwas Besonderes hingestellt z. B. 26, 34. 30, 6. 31, 7. 40, 20. und

nach ihm das Allerheiligste 1 Ghron. 28, 11. sogar gepanöt;

aber er erführt diese Hervorhebung nicht als Sühnstatle, sondern ah

Stand - und Oflenbarungsort Jehova’s, worauf auch V. 22. 30, 6. Nuui.

7, 89. hindeuten. Darnach, nicht nach eincHi Theile der jährlich ein-

mal stattiindenden Sühngebrauche, würde der Verl',, hätte er nicht die

allgenieinere Benennung vorgezogen, ihn bezeichnet habe«, wie n/a|i

/
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den Tempel (Ps. 99, 5. 132, 7. Tlire». 2, 1. Ez. 43, 7.) uud auch

Jerusalem (Jes. 60, 13.) Jehova’s Fussschemel, Uri seiner Füssc tiannlc.

Die Bedeutung Schemel würde passen {Ewald Allerth. S. 140.)> wenn

sie zu erweisen wäre. Uebrigeiis findet sieh das Wort nur in der

Grufidschrifl Cap. 25—40. Lev. 16, 2. 13— 15. Niinu 7, 89. und dar-

nach 1 Chron. 28.— V. 18. 19. Machen soll man l'emer zwei Cherube

Gold d. i. als Gold, von Gold sie verfertigen (V. 29. 39. 36, 14. 37,

24. 38, 3. Gesen. §. 136. 2. Ew. §. 284. a.) und zwar von den bei-

den Enden des Deckels d. h. so dass sic auf den Enden stehen und

von daher sich erheben und richten. Zum p vgl. Dan, 7, 17. Ps. 72, 16.

Jer. 5, 6. vom Deckel sollt ihr machen die Cherube] d. h. sie so

machen, dass sie vom Deckel sind, sie so an diesen anarheilen, dass

sie mit ihm ein Ganzes bilden. Die Cherube sollen nicht trennbar

und abnehmbar vom Deckel sein. Sonst mit •'j’a sein von etwas

d. i. ein Theii desselben sein
,

ein Ganzes mit ihm ausmachen ,
ihm

untrennbar angeboren (V. 31. 35.27, 2. 28, 8. 30, 2.). kommt
nur vor von den Cheruben (37, 7.), vom Leuchter und seinen Knäu-

fen und Röhren (V. 31. 36. 37, 17. 22. Nuin. 8, 4.), von den Trom-

peten (Num. 10, 2.) und vom Götzenbild o (Jer. 10, 5.), ausserdem

n^|9o vom Lockenworke (Jes. 3, 24.). Es erklärt sich nach Uiö

schälen^ behauen ^ abreiben, auch drehen, drechseln und muss metal-

lene Gerälhe bezeichnen, wie sie der Künstler mit Schneide, Meissei,

Dreheisen, Hammer, Feile, Grabstichel schafft, also getriebene Arbeit.

Richtig LXX: to^evvog und ikarog, Symm. zu 25, 36.: tOQSvrog,

Vulg.: ductilis, productilis, Chaldd. ductile, IraclUe, womit des

Sam. wahrscheinlich einerlei ist, Abus.: schla-

gen. Die Cherube der Stiftshätte waren hohl, die des Tempels da-

gegen von Oelbaumholz und mit Gold öberzogen (1 Reg. 6, 23. 28.).

—r- V. 20. Die Cherube sollen die Flügel ausbreiten nach oben hin

d. h. sie nicht anliegend, sondern erhoben und sich ausbreitend haben,

wie der Vogel, wenn er sich zum Fluge erhebt, so, dass sie mit

ihnen den Deckel überdecken ; ihre Gesichter sollen sie zu einander

kehren und zum Deckel hin richten. Solche Greifen kommen hei der

StiftshüUe ausserdem nur noch als eingewebte Gebilde in der unter-

sten, innersten Decke und in dem Vorhänge zwischen dem Heiligen

und Allerheiligslen vor (26, 1. 31.), beim Tempel an den inneren

Wänden, den Thüren und den Gestellen der Becken (1 Reg. 6, 27.

32. 35. 7, 29. 36.), bei Ez. 41, 18. 20. 25. an den Wänden und

Thüren des Tempels
,

gehören abo zur näheren Gmgebung Gottes.

Sie sind Sinnbilder, welche das Herabkommen, die Gegenwart und

die Olfeiibaruug Gottes bezeichnen, zugleich aber auch andeuten, wie

Gott die an seinem Sitze niedergelegte Offenbarung bewaclie und er.

halte. Sie gehören daher in die Wohnung Gottes und namentlich

auf den Deckel der Bundesiude , welcher Gott als Thron dient und

Decke über dem von ihm offenbarten Gesetze ist. Sie finden sich

auch in den ägyptischen Gölterdiensten. Die Geweihten der Isis hat-

ten auf ihren Gewändern dracones Indici, inde gryphes Hyperborei,
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quos in spccieiu piiiiiytae alitis generat mundus alter (Apulej. metaui.

II. p. 273. Bip.). Mehr zu (len. 3, 24. Jes. 37, 16. und in den dort

an^errdirteu Scliriflen. — V. 22. Und ich gesielte mich dir daselbsi]

d. Ii. ich finde mich dort hei dir ein, werde dir dort, gegenwärtig

und wahrnehiiihar, indem ich vom Deckel aus, von zwisclien den Che-

ruben her alles das zu dir rede, was ich den Kindern Israel gebieten

werde. Ciott befindet sich immer überall
,

aber er ist nicht immer

und überall wahrnehmbar; er will dies jedoch vom Deckel her dem

Moses werden, indem er sich gegen diesen vernehmen lässt und iiiui

Eröirnungen macht (30, 6. 36. Nuin. 7, 89.). Diese gelten natürlich

dem Volke. Die Stätte wird daher auch als die Stätte bezeichnet, wo

sich Jehova den Kindern Israel gestellt (29, 42 f. Niim. 17,19.). Dar-

nach erklärt sich der Name d. i. Zell, wo Jehova sich bei

Moses und Israel einslellt, ihnen gegenwärtig wird und sich olfeubarl.

Er herrscht bei Weitem vor z. B. beim Elohisten (27, 21. 28, 43.

29, 4. 10. 11. 30. 32. 42. 44. 30, 16. 18. 20. 26. 36. 31, 7. u.

s. f.), aber auch bei den andern Erzählern (33, 7. Num. 11, 16. 12,

4. 14, 10. Dt. 31, 14. u. a.). Daneben braucht der Eluhist inde.ss

auch Wohnung der Bezeugung d. i. (^ollesoirenbarungs-

Stätte (38, 21. Num. 1, 50. 53. 10, 11.) und GoUesoffen-

barungszelt (Num. 9, 15. 17, 22. 23. 18, 2. vgl. 2 Cliron. 24, 6.).

Ein weiterer Name ist schon zu V. 8. angefülirt. Die LXX geben

Vnk durch oxrjv^ tov fWQxvQLOVf darnach die Vulg. meist labet-

naculum leslimonii, aber auch labernaculum foederis, woran sich Lu-
,

thers Stiflshülle anschliesst. — V. 23—30. Der Tisch für die Schau-

brodle, die unter den Opfergaben das tägliche Brodt darstellen
,

wel-

ches in jedes Haus gehört und in Jeliova's Wohnung nicht fehlen dart.

Bei der Wichtigkeit dieser Gabe nimmt das Gerälh dafür eine hohe

Stelle ein und reiht sich gleich an die Bundeslade an. Es stand ini Hei-

ligen auf der Nordseite (26, 35.), da tier Leuchter auf die Südseite

(V. 31.) und der Räucheraltar in die Mitte gehörte (30, 6.). Den

Tisch hielten die -Alten, wie es scheint, für ein nothwendiges Stück

im Heiligthuuie. Im Belustempel zu Babylon befand sich neben

dem Gottesbilde ein grosser goldener Tisch (Herod. 1, 181. 183.),

worauf Becher, Rauchfässer und andre Gefässe standen (Diod. 2, 9.),
i

ebenso vor dem Aesculap in Syrakus (Athen. 15, 48. p. 693.); ihn

Hess Dionys forlbriiigen, welcher überhaupt die mensas argenteas de

Omnibus delubris auferri iussil (Cic. nat. deor. 3, 34.). Nach Macrob.

Sal. 3, 11. gab es in allen Tempeln Geräthe zur Vollziehung der

Opfer, unter ihnen auch eine mensa, in qua epulae libationesque et

.slipes reponuntur. Auch Backwerk auf ihnen wird erwähnt Aristopli.

Plul. 678. Die Scliaubrodte indess sind der Jehovaverehrung eigen-

Ihümlich. — V. 23. 24. Der Schaubrodltisch soll sein von Aka-

zienholz (V. 5.), 2 Ellen lang, 1 breit und 1^2 hoch, mit reinem
|

(ioldc (V. 3.) überzogen und eine goldene Einfassung haben. s.
|

V. 11. — V. 25. Dem Tische soll man machen eine Schliessung einer

Handbreite ringsum d. h. eine alle 4 Seiten umfassende und die 4

Kusse verbindende Leiste von der Höhe einer Handbreite, auf welche

I
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das Tischbiatl zu liegen koniinl. Die Tischbeine zu einem (ianzen zu*

saiumenbaltend heisst sie EinscMiessungt Verschluss. Sie soll

den goldenen •'t erhalten, welcher sich um sie herumzieht. — V. 26
—28. Ringe und Tragstangen wie bei der ßundeslade V. 12. 13.

Die Ringe sollen angebracht werden bei der Leiste an den 4 Ecken
der 4 Kusse d. i. an den beiden Längenseiten da, wo die Kusse mit

der Umschliessungsleiste zusammenlreHen und Winkel bilden. Dies

waren die schicklichsten Orte; weder an das Tischblatt noch unten

an die Kusse gehörten sie. Die Kusse werden wie V. 12. hloss ge-

nannt, nicht beschrieben. eig. zur Verbmdung d. i. bei, an wie

28, 27. Lev. 3, 9. beim Elohisten. eig. Häuser, dann Aufent-

haltsorte überhaupt und Behältnisse wie 26, 29. Jes. 3, 20. Der
Accus, beim Pass, k«? wie 10, 8.21,28. — V. 29. Die zum Tische

gehörenden Gefässe von reinem Golde. Der Accus, sht wie V. 18.

von profundus fuü, nach Num. 7, 1311*. zum Herbeibringen

des feinen Opfermehls dienend und 1 30 Sekcl schwer, muss eine tiefe

und weite Schussel sein, in der man vielleicht die Schaubrodte zum
Tische brachte. LXX: tgvßXiov. wj sonst hohle Hand von tics verw.

mit aaj? krümmen, wölben, höhlen ist eig. Höhle d. i. Schale, die nach

Num. 7. nur 10 Sekel schwer war und zum ilerheibringen von Räu-

cherwerk diente; zu den Schaubrodten gehörte Weihrauch (Lev. 24,

7.). LXX: d. i. öKucprj t/ t« ^pata ösxop.ivr\ (Etym. niagn.).

Die beiden andern Gefässe dienten zum Trankopfer (Num. 4, 7.). n»;?]

verw. mit vom Tintenfasse und im Aeth. und Syr. vom Kruge

(s. Gesen. Thes. p. 1240.) scheint ein krugartiges Gefäss oder eine

Kanne zu sein, worin man den Wein hatte, die aber von n;53

ausleeren, ausschüUen, ausgiessen die Opferschale, womit man ihn am
Altar ausgoss, spendete. LXX hier: öTtovSelov und dagegen

37, 16. Num. 4, 7. richtiger: Kvad'og und anovÖHOv. geht

auf die beiden letzten Geßsse. — V. 30. üeher die Schaubrodte s.

Lev. 24, 5 ff. und zu ira mit vom Vorsetzen vgl. Gen. 18, 8. Man
kann jedoch auch jiach 27, 21. 40, 23. 25. erklären. — V. 31
—40. Der goldene Leuchter erhielt seinen Platz auf der Südseite

im Heiligen der Stiftshütte (26, 35.). Denn der Süden ist die Hirn-

meLsgegend des Lichts und wird daher auch genannt. Die sie-

ben Lampen des Leuchters wurden jeden Abend beim abendlichen

Rauchopfer aufgesetzt und bis zum Morgen brennend erhalten (27,

21. 30, 8. Lev. 24, 3.), am Morgen aber zur Zeit des Rauchopfers

gesäubert und wieder eingerichtet (30, 7.). .Licht gehörte in die

Wohnung Jehova’s, der ein Gott des Lichtes ist (Jes. 10, 17. Ps. 104,

2.) und nimmer schläft (Ps. 121, 4.). Leuchter finden sich auch in

den heidnischen Tempeln
;
placuere et lychnuchi pensiles in delubris, ant

arborum modo mala ferentium lucenles (Plin. H. N. 34, 8.). — V. 31.

Der Leuchter soll von reinem Golde (V. 3.) sein und heisst deshalb 31, 8.

39, 37. Lev. 24, 4. kurzweg der reine Leuchter. Er soll ferner als

d. i. getriebene Arbeit (V. 18.) gemacht werden, seine Hüfte

und seine Röhre d. h. sowohl der untere Theil, gleichsam der Rumpf

Digitized by Google



268 Ex. 25, 31^ 35.

(iüs Leuchters, auf wekiiem die Kdtirc wie ein Hals sitzt, als auch

diese Röhre selbst, die mittlere llaiipiröhre
,

von welcher die andern

Röhren ausgeheii. Der Aufsatz, auf weirhcin der Leuchter stand, kann

wohl als Kuss gedacht sein. Man s. die Ahhildung des Leuchters ini

nacheiilisciieu Tempel, wie sie auf dem Triumphbogen des Titus in

Rom erhalten ist, bei Heland de spoliis templi llierosol. p. 54.

für nvyn wahrscheinlich von einem Abschreiber, welcher zum Lesen

des 5'iph. anleiteu wollte. Gesen. Lehrgeb. S. 52. £w. §. 83. b.

seine h'eU'he, seine Knäufe und seine Blüihen sollen von ihm «etn]

d. h. seine Blumenkelche, welche in Knöpfen und aus diesen hervor*

gebrodicnen Blöthen bestehen, sollen Theile von ihm und ein <ian*

zes mit ihm sein (s. V. 19.). sonsi Becher, Kelch (Gen. 44, 2 IT.

Jer. 35, 5.) verw. mit Knospe 9, 31. steht hier deutlich vom

Blnnieiikelche und '^rto sind dazu erklürende Apposition wie aus

V. 33. 34. zu ersehen. So richtig bereits Thenius zu l Reg. 7, 49.

Dass diese Blumenkelclic ebenfalls getriebene Arbeit sein sollen
,

leh-

ren V. 36. Num. 8, 4. In der letzteren Stelle werden die neben

dem genannten aus Blumenkelchen l>estehenden Röhren als n-r

Gespross oder BliUhenwerk des Leuchters zusammengefassl. — V. 32.

Sechs Röhren sollen ausgehen von seinen Seiten, von jeder der bei*

.den Seiten drei. Sie bogen seilwörts über einander von der Haupt-

röhre ab und stiegen dann neben einander in die Höiie. Mit der Haupt-

röhre waren es sieben. Leber diese Zahl s. Lev. 4, 6. — V. 33. Immer
je drei Blumenkelche sollen in der Röhre sein d. h. jede der 6 Röh-

ren soll aus 3 Blumenkelchen , und zwar Knöpfen und Blüthen , be-

stehen. Die Wiederholung drückt jeder, je aus wie 26, 3. 19. 21.

25. 28, 34. Ew. §. 313. a. soll nach der herrschenden Erklä-

rung eig. gemandell d. i. mandelförmig oder gar mandelblüthförmig

sein. Allein weder die Mandel noch Mandelblüthe hat eine für die-

sen Zweck geeignete Form und findet sich auch nicht in der Abbil-

dung des nachexilischen Leuchters
^

der doch wohl im Ganzen das

Alte wahrte. Man nehme also mit Thenius a. a. 0. das Wort als

wach gemacht, aufgeweckt d. i. aufgebrochen, erschlossen. Die Allen

pflegten die unerschlossene Knospe ofp&akfiog, oculus zu nennen;

um so eher konnte von der aufgegangenen gebraucht werden.
—

• V. 34. Der Leuchter aber d. L die Hauptröhre soll vier solche

aufgebrochene in Knöpfen und Blüthen bestehende Blumenkelche haben,

also einen mehr als die 6 Nebenröhren der Arme. — V. 35. Drei-

mal soll von ihm ein Knopf unter den zwei Röhren sein d, h. drei-

mal soll die Hauplröhre einen ihr angehörenden s. V. 19.) Knopf

haben und zw'ar immer unterhalb von zwei Nebenröhren. Die 3 Paare

der 6 Arme sollen von der Hauptröhre ausgehen und zwar immer
von der Stelle, wo in den Kelchen der Hauplröhre Knopf und Blülhc

Zusammenhängen, also das unterste Paar oberhalb des ersten (unter-

sten) Knopfes der Hauplröhre, das mittlere oberhalb des zweiten und

das oberste oberhalb des drillen. Der vierte (oberste) Kelch der

Hauptröhre mit der Blülhe des dritten stehen oberhalb des Ausgangs-

punktes der beiden obersten Arme. Die Abbildung bei Thenius zu
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Ex. 25, 36—26, 1. 269

Regg. Taf. 3. Fig. 11. enUpricht dieser Beschreibung. — V. 36. Oie

Knopfe und Blülhen der 6 Nebenröhren, aus welchen diese bestehen,

sollen von ihm sein d. h. untrennbare Theile des Leuchters sein und

mit ihm ein Ganzes bilden (s. V. 19.), so dass der ganze Leuchter

Eine getriebene Arbeit (V. 18.) d. i. ein einiges Werk solcl>er Arbeit

ist. Di« hier und 37, 22. sind wohl die welche so ge-

nannt werden konnten, wenn sie etwa tulpenförmig und ziemlich lang

waren, reines Gold] s. V. 3. — V. 37. Die sieben Lampen d. i.

Behältnisse des Dochts und Oels soll man hinaufbringen d. h. sie auf

die 7 Röhren aufsetzen. Sie kamen bei jeder Rölire auf den ober-

sten Blumenkelch zu sitzen und wurden nicht angearheitet, da sie

wegen der Säuberung jeden Morgen abgenommen werden mussten,

um frisch eingerichtet am Abend wieder aufgesetzt werden (30, 7 f.

27, 21.). Sie heissen daher Lampen der Aufsetzun^ 39,

37. ta*! eig. und leuchten soll sie auf die Seite seines Antlitzes

d. h. jede Lampe soll ihr Licht werfen nach der Gegend vor dem
Leuchter, nach der Seile vor ihm hin. Auch Num. 8, 2. 3. ist von

einer Vorderseite des Leuchters die Bede. Gemeint ist damit die

Nordseite, da der Leuchter im Heiligthume auf der Sudseite stand

und die Sudwand der Stiflshutte zur Hinterwand hatte. Die Lampen
halten vermulhlich Schnäuzchen, aus welchen der Docht hervorkam

und brannte ; man setzte sie so auf, dass die Schnäuzchen nach Nor-

den gerichtet waren. vgl. 32, 15. — V. 38. Reines Gold sol-

len auch sein seine Zangen (.les. 6, 6.) d. i. Lichtscheeren,

Lampenputzen (Num. 4, 9. 1 Reg. 7, 49.). llnre Zahl wird nicht

angegeben. Dass es nicht bloss Eine war, darf man bei solchem Arm-

leuchter vermulhen. rirn»?] kommt sonst vor von kupfernen Geräthen

beim Brandopferaltare (27, 3 Num. 17, 3f.) und als Geräth, worauf

nvan Feuerkohlen that, um zu räuchern (Lev. 10, 1. 16, 12. Num.

16, 6ir.). Man hat also an Pfannen, worauf die Lichtscheeren lagen,

etwa mit einem Griffe versehen, zu denken. Vielleicht dienten sie

auch beim Reinigen der Lampen zum Aufnehraen der Schneuze, welche

dann aber hinausgehracht wurde. —" V. 39. Man soll den Leuchter

oder viehnehr alle diese Gerälhe, also ihn mit seinen Lampen, Schee-

ren und Pfannen ein Talent reinen Goldes d. h. aus einem solchen

machen (s. V. 18.), ein solches dazu verwenden, lieber den Betrag

s. 38, 24 ft*. — V, 40. Alles soll gemacht werden nach den auf dem
Berge dem Moses gezeigten Mustern, worüber z. V. 9. “>na] lehrt,

dass Moses bei Empfang der vorliegenden Weisungen den Berg wie-

der verlassen hatte und sich unten im Lager befand.

Cap. 26. An die Beschreibung der 3 wichtigsten Gerälhe knüpft

der Verf. die der Wohnung seiht und handelt zuerst V. 1— 14. von

den Deeken, womit die aufgestellten Bretter überdeckt werden sollen,

um mit ihnen ein Zelt zu bilden. — V. 1— 6. Die erste d. i. innerste,

unterste Decke soll bestehen aus 10 Teppichen oder Webestucken,

jedes 28 Ellen lang und 4 breit und gewebt aus gezwirntem Schesch,

violettem Purpur, rothem Purpur und Karmesin d. i. aus Garnen die-

ser Farben (35, 25.) und zwar mit Cheruben d. i. Greifen (25, 20.)
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270 Ex. 26, 2—6.

als a»n Werk des Sinners, Denkers <1. Ii. als Arbeit des Kunst-

wirkers, welciier sieb auf das Einweben von Goldfäden (28, 6. 15.

39, 3. 8.) und von Figuren (V. 31. 36, 8. 35.) versiebt (31, 4.)

und vom BunUvirker (V. 36.) und einfacbem Weber (28, 32. 39, 27.)

verschieden ist. Das Weitere zu 25, 4. Der Grundstoir war der

liier vorangestellle weisse Sebeseb ; die Cberubbiider webte mau mit

farbigem Garne ein. Solche Wirkerei ballen die Hebräer bei den

Aegyptern gelernt, welche den Allen als Erfinder der Weberei gelten

(Plin. H. N. 7, 56.), als Weber berühmt waren (Strabo 11p. 498.)

und sich auch auf das Einweben von Bildern verstanden (Herod. 3,

47.). Die unter den ägyptischen Allerlbümern erhaltenen Wirkereien

beurkunden durch ihre Feinheit und Vcrschiedenarligkeit eine grosse

Kunstfertigkeit {Champollion-Figeac Egypten S. 208 f.) — V. 3. Je

fünf dieser zehn Webestücke sollen sein verbindend eines zum
andern d. i. sich mit einander in Verbindung setzen, zusammengefügt

werden
,
so dass also die ganze Decke aus 2 grossen Hälften oder

Abtheilungen besteht und dem aus 2 Theilen bestehenden Baue ent>

spricht. Die Wiederholung druckt Jeder, je aus wie 25, 33. — V. 4. 5.

An jede der beiden Abtheilungen, die hier und Verbindung
,

d. i. Zusammeiigefügtes heissen, sollen kommmen 50 ^Meifen violet-
|

ten Purpurs d. i. aus Garn dieser Farbe (25, 4.) gedrehte oder ge-

wirkte Schleifen, nämlich auf den Hand des einen Teppichs, welcher

am Ende der Abtheilung ist und ebenso auf den Rand des Endteppichs

in der andern Abtheilung, diese Schleifen der beiden Abtheilungen

aber sollen einander gerade gegenüber stehen. Der Plur. von

wie Gen. 30, 14. Das Wort kommt von sich winden, dre-^

hen und muss Schlingen, Schleifen bezeichnen. — V. 6. In diese

zweimal 50 Schlingen soll man 50 goldene Haken (von ot!lj

sich krümmen, beugen) bringen (V. 11.) und durch sie die beiden

mit Schlingen versehenen Endleppiche (den westlichen bei der östlichen

Abtheilung und den östlichen bei der westlichen) verbinden, so dass

es dann Eine Wohnung gibt d. h. eine Wohnung, die ein Ganzes ist.

Die Haken waren freie, unbefestigte
, an beiden Enden zu Haken um-

gebogene Heftel oder Spangen, welche bloss dazu dienten, die Schlingen

zu verbinden und so die beiden Abtheilungen der Decke genau zu-

sammen zu hallen, so dass sie eine einzige Decke bildeten. Die Ver-

bindung war gerade über dem Vorhänge, der das Heilige und Aller-

heiligste schied (V. 31 ff.). Diese innerste oder unterste Decke den

Wohnraum unmittelbar überdeckend und die Zimmerdecke bildend

machte mit den Brettern die Wohnung. Bähr Symb. 1. S. 63. denkt
|

sie sich an der Innenseite der Wände herabhängend. Allein sollte
|

der goldene Ucherzug der Bretter ganz bedeckt werden und gar nichts

vom dem prächtigen Golde sichtbar gelassen werden? Und woran
war die Decke im Innern aufzuhängen? Unser sonst so umständlicher

und genauer Erzähler sagt darüber kein Wort und meint sicher, dass

die unterste Decke auswendig über das Brettergerüst gehängt wurde.

Sie reichte auf der Nord- und Südseite nicht ganz bis zum Boden,

da die Teppiche nur 28 Ellen lang waren
,

das Brettergerüst aber
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Ex. 26, 6—14. 271

10 hoch und 10 breit, so dass der Umfang vom Boden der Südwand
bis zu dem der Nordwand 30 Ellen betrug; bloss auf der hinteren

oder westlichen Seite reichte sie bis an den Boden. Denn ihre bei-

den Abtheiiungen hatten zusammen eine Länge von 40 Eilen, die Stifts-

hülle aber war 20 lang und 10 hoch. — V. 7— 13. Die zweite

Decke, die über der untersten, soll bestehen in 11 Teppichen von

Ziegenhaar d. i. in so viel aus ziegenhärenein Garne (s. 35, 26.) ge-

wehten Stücken, alle gleicherweise 30 Ellen lang und 4 breit, und dienen

zum Zelte d. i. zur Bedachung über der Wohnung, welche letz-

tere durch die unterste Decke und das ßrellergerüsl gebildet wurde.
— V. 9. Von diesen Teppichen sollen 5 zusammengefügl werden und

eine besondere Ablheilung bilden, ebenso die andern sechs, deren

sechster aber, der an der Vorderseite des Zeltes, zu verdoppeln d. i.

doppelt zu nehmen ist (28, 16.). Er war gleich den andern 4 Ellen

breit und wurde uro- und übergeschlagen, so dass er dann nur noch

eine Breite von 2 Ellen einnabm. Diese Einrichtung soll Giebel und

Portal vorstellen oder ersetzen, wie schon Joseph, anlt. 3, 6, 4. an-

niinml. — V. 10. 11. Schleifen und Haken wie bei der untersten

Decke V. 4—6., nur dass für jene kein Stofl’, für diese Kupfer vorge-

schrieben wird. Je weiter vom Innern und somit von Jehova ab,

desto mehr nimmt die Kostbarkeit des Slolfes ab (s. 25, 3 f.). —
V. 12. Bestimmungen hinsichtlich des Ueberschiisses, welchen diese

längere und breitere Decke im Vergleich mit der ersten hat.

ist das Uebriggebliebene (16, 23.), das Uebrige (Lev. 25, 27.) von

ei'iy darüber, überschüssig (16, 18.), überzählig sein (Num. 3, 46.

48 f.). von n^o sich ausstrecken, ausdehnen (Am. 6, 4. 7.), aus-

breiten (Ez. 17, 6.), verw. mit »j» Lev. 22, 23. Das 1 Gl. ist cas.

absol. Also: die Ausdehnung des Lieberschusses in den ZelUeppichen

:

die Hälfte des überzähligen Teppiclis soll sich ausstrecken an der

Hinterseile der Wohnung. Die 11 Teppiche machten zusammen eine

Länge von 44 Ellen oder vielmehr von 42, da der eilfte, hier der

überzählige genannt, doppelt genommen wurde. Die zweite Decke

war also 2 Ellen länger als die erste und soll um diese 2 Ellen an

der Westseite weiter herab und hinaus reichen. Das Femin. nw nach

nicht nach •'sn wie 25, 5. Gen. 4, 10. — V. 13. Die Elle

an (Jeberschuss d. i. die überschüssige Elle an jeder der beiden

Längenseileu soll an diesen Seilen sich ausdehnen, um die Wohnung
d. i. das Brellgerust zu bedecken^ was die erste nur 28 Ellen habend

nicht that; die zweite mass 30 Ellen. Ihre beiden Abtheiiungen trafen

nicht wie die der ersten über dem Vorhänge vor dem Allerheiligslen

zusammen. Dies war auch nicht ndthig, da sie das Dach bildeten,

während die erste mit den Brettern die Wohnung machte und deshalb

in ihrer Scheidung mit der des * Wohnraums Zusammentreffen musste.

Bähr Symb. 1. S. 65 ff. setzt indess Jenes voraus und kommt darum

mit der Stelle nicht zurecht. — V. 14. Die dritte Decke von roih-

gefärbter Widderhaut und die vierte oben darauf von Tachashaui,

worüber zu 25, 5. braucht der Verf. nur von den aus Leder

und Haut bestehenden Decken 35, 11, 36, 19. 39, 34. 40, 19. Num,
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272 Ex. 20, 14—22.

3, 25. 4, 8 IT. 25. im«l ausserdem von der Decke der Arche Gen. S,

13. Bei den Hümern waren auf Kriegszüfjen die Zelle ini Winter

mit Thierfellen hedeekl. Daher sub peUibus hiemare üv. 5, 2. 37,

39. Caes. hell. gall. 3, 29. iinti l»ell. civ. 3, 13. Tac. »nn. 13, 15. Cir.

aead. 4, 2. Die Decken wurden ait kiijfyferncn ZeUpITdcken befesligl,

welche nehsl den Zellseilen oft erwähnt werden 27, 19. 35, 18.

38, 20. 31. 39, 40. Nnm. 3, 37. 4, 32. — V. 15—30. Die Brei-

ler zur Wohnung soll man machen Aka7.ienholz (25, 5.) d. i.

von Akafzienholz (25, 18.), or'-t« s(**hend d. i. znm Stehen, Auf-

slellen, jedes 10 Ellen lang und 1 '/2 hreil. Die Dicke beslimfnl

der Verfasser nicht, meint also doch wohl Bretter fihlielrer, gewöhn-

licher Dicke. Manche denken sie eine Elle dick z. B. Jarchi, Lnn4

jfidd. Heiligihh. S. 7., Bähr Symh. I. 8. 56 f., Ewald Alterlhüaier

S. 364. Allein eine so ahsonderliclie Dicke der Bretter oder viehuelir

Klötze würde der sorgfältige Verf. bemerkt haben. Mil ihr verträgt

sich anch nicht die Angabe von der zweiten Decke, welche 30 EMen

mass und das lleiligthnin bedeckte (V. 13.), zu einer Hedeckung von

32 EHen Umfang aber nicht hinreichle. Die Bezeichnung des Baues

als Vnk steht ebenfalls entgegen und von schneiden, verw. mil

•v-j-, schneiden und abschneiden
,

zerschneiden
,

in der Stelle Ez.

27, 6. vom Getäfel gehranchl, fuhrt auch nicht anf so dicke ßauro-

klöize. Wozu auch solche 'bei einem wandernden Hei!iglhun>e, dessen

Trans|M>rl man sich nicht unnnlhig ersehvrerl hal>en wird? Wie will

man endlich hei dieser Annahme V. 23. 24. erklären ? Schon des

Joseph, antl. 3, 6, 3. vier Finger dK'.ke Breiter sind sehr dick.r — V,

17. Jedem Breite sollen sein zwei eig. Hände d. i. Grille, Hal-

ler, also Zapfen, {öTQO^zyysg nach Joseph.), gefüget eine zur andern

d. i. durch eine Leiste, ein znsamnienklainmerndes Band an der Ur-

terseile des Brettes mil einander verbunden und so mehr befestigt.

Zu vgl. Leisten 1 Beg. 7, 28 f. Das Wort ist zh erklä-

ren nach aähaesü firmiter, cohaesit und zu

vergleichen ßssura parva in monle mil vallis pana

inter daos monles, eig. wohl ber^fuge. Ueber die Transposition s.

28, 6. V. 18. 19. Die Bretter sollen zur Wohnung gemacht wer-

den, nämlich 20 zur Sudseile und 40 silberne Grundlagen (Job.

38, 6.) oder Füsse (Cant 5, 15.), also lintersätze unter die Breiter,

immer je zwei unter das Breil für die beiden Zapfen. Die Wieder-

holung wie 25, 33. V. 20. 21. Ebenso die Nordseile. Diese und

die südliche massen also 30 Ellen und waren die Längenseiten. Das

Brettergerüst soll ein Viereck bilden. Dies war die bei den Alten

vorherrschende Form der Tempel z. B. hei den Griechen {fVinthel-

mann Werke I. S. 36^.), den Aegyplern, den Babyloniern (Herod. 1,

181.), (len Syrern z. B. zu Palmyra (r. Richter VVallfahrlen S. 219.).

— V. 22. ^r llintor- d. i. Westseite soll man zunächst machen 6

Bretter, welche zusammcni eine Breite von 9 Ellen geben, eig.

5Mm Meei' d. i. meerwärts, we-stÜch. So und nws jum Negeb (i»>
,
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/

Völkertaf, S. 221 f.) d. i. südwärts schreibt der Palästinenser, niclil

Moses. Der Bau erstreckte sich also aufgestellt von Osten nach We-
sten und hatte die Vorderseite, den Eingang im Osten, dies gemäss

der orientalischen Ansicht, dass der Osten die Vorderseite, der We-
sten die Hinterseile der Welt ist {Rosenmüller bibl. Allerlhumsk. I, 1.

S. 137 ff.). Die Tempel errichtete man meist mit dem Eingänge im

Osten (Lucian de domo 6, Plularch. Numa 14. Spencer de legg. rill.

3, 2, 4. p. 912 ff.), z. B. den zu Hierapolis in Syrien (Lucian. de Syr.

dea 30.); die Bildsäule der Athene zu Athen stand auch mit dem
Gesicht nach Osten gekehrt (Dio Lass. 54 , 7.) und die Seher der

Allen richteten sich bei ihrem Geschäfte ebenfalls mit dem Antlitze

nach Morgen (Dionys. Habe. 2, 5.). — V. 23. Dazu soll man 2 weitere

Bretter der Westseite machen zu isttjon rysp» eig. gewinkelten der Woh-
nung d. i. zu Winkeln dienend der Wohnung. Denn von

schneiden, abschneiden, einschneiden ist eig. Einschnitt, dann Winkel,

Ecke z. B, Ez. 46, 21 f. Darnach gewinkelt, geeckt d. i. einen

Winkel habend und bildend. Jedes dieser beiden Bretter soll also

aus 2 Schenkeln bestehen, welche inwendig einen Winkel, auswendig

eine Ecke machen. — V. 24. Und sie sollen sein zwiefach von un-

ten an und zugleich sollen sie sein ganz (jedes) bis an sein Haupt
(bis zu seinem Haupte 36, 29.), bis zum ersten Ringe] d. h. von un-

ten bis oben, in ihrer ganzen Länge sollen sie zweischenkelig und in-

sofern zweilheilig sein, aber doch zugleich aus dem Ganzen, also nicht

etwa aus zwei Brettern zusammengefügl. dp] steht hier deutlich iin

Sinne von vollständig, ganz. Der Gegensatz wäre ein Eckbrett,

welches aus zwei Brettern zusammengesetzt und darum kein Ganzes

ist, sondern immer in 2 Brettern besteht, ''ii js] eig. also soll es

sein ihnen beiden d. h. das soll ihre Beschaffenheit sein, zu den zwei

Winkeln sollen sie .sein] zu den Winkeln dienen oder die Ecken ma-
chen, welche die Westseite mit der Süd- und Nordseite bildet. Von
jedem Eckbreit war der Schenkel, welcher zur Westseite gehörte,

Elle und etwas darüber breit, dagegen der Schenkel, welcher bei

dem einen auf die Südseite
,

bei dem andern auf die Nordseile kam,

dort wie hier das Ende der Längenseile umschliessend, beinahe eine

Elle, vorausgesetzt, dass diese Breiter einerlei Mass mit den andern

hatten. Durch solche Ecken aus dem Ganzen konnte kein Wind und

Sand cindringen. Sie machten auch den Stand des Baites fester. Ueb-

rigens rechnet der Ve'rf. die Eckbreiter zur Westseite, weil, sie da in

die Wand gehörten und einen Theil derselben bildeten, während sie

auf der Nord- und Südseite bloss die Wand umschlossen. — V. 25.

Es sollen also an der Westseite sein 8 Bretter und 16 silberne Un-

lersätze, immer 2 unter jedem Breite. Zum Suff, beim nomen regens

vgl. Lev. 6, 3. — V. 26—28. Zu jeder der 3 Seilen soH man ma-

chen 5 Riegel von Akazienholz, den mittelsten durchgehen lassend

vom Ende zum Ende d. i. ihn aus dem Ganzen machen, so dass man

ihn von einem Ende bis zum andern durch die Ringe steckt, in der

Mitte der Bretter] von oben und unten gleich weil entfernt. Die an-

dern 4 Riegel durften aus kürzeren Stücken bestehen. — V. 29.

Hdb. z. A. T. XII. i 18
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Die Bretter und Riegel soll man mit Gold üherziclien, die Ringe aber

maclien Gold d. i. von Gold (25, IS.) als Behältnisse (25^ 27.) für

die Riegel. — V. 30. Aufstellen ‘soll man die Wohnung ttrie ihr

Recht d. h. wie es ihr zukommt, ihrer Eigenlhümlirhkeit gemäss, auf
dem Berge] s. 25, 9. — V. 31— 35.' Eintheilung des Wohiiraums

innerhalb der Bretter und unter der untersten Decke sowie Besetzung

desselben mit seinen Gerälhen. Zunächst soll ein Vorhang gemacht

werden aus denselben StolTen und von derselben Arbeit wie die iin*

terste Decke (s. V. 1.). Er heisst eig. Trennung^ Scheidung von

brechen, dann trennen, scheiden (27, 21. 30, 6. 36, 5. 38, 27.

11 . s, w.), auch rs/^B Scheidung der Decke d. i. deckende, ver-

hüllende Scheidung (35, 12. 39, 34. 40, 21.Num. 4, 5.). Der Name
kommt bloss vom Vorhänge zwischen dem Heiligen und Allerlieiligslen

vor und zwar allein beim Elohislen und nach ihm 2 Chron. 3, 14. —
V. 32. Ihn soll man geben auf 4 Akazienholzsäulen d. i. ihn auf sie

hängen. Die Nägel derselben sollen Gold
,

sie selbst mit Gold über-

zogen sein und auf 4 silbernen Untersälzen stehen. — V. 33. 34.

Man soll ihn aber aufliängen unter den V. 6. angefrihrlen Haken, .so

dass er die Wohnung zu einer 20 Ellen langen östlichen Abtheilung

und zu einer 10 Ellen messenden westlichen Abtheilung scheidet; jene

heisst ®“p Heiliges

,

diese eig. Heiliges der Heiligen d. h.

Sache, die unter heiligen Sachen heilig, also ganz vorzüglich heilig

ist, etwas Hochheiliges. Gesen, §. 117. 2. Ew. §. 313. c. So wer-

den genannt der Hinterraum der Stiftshütte (V. 34. vgl. Num. 4, 4.

19.), der Räucheraltar (30, 10.), der Brandopferalter (29, 37. 40,

10.) und die Geräthe der Stiftshütte überhaupt (30, 29.), eiumal auch

die StiftshQUe im Ganzen, nach ihrem heiligsten Theile so bezeichnet

(Num. 18, 10.). Der Ausdruck wird auch auf die Opfertheile ange-

wendet (g. Lev. 21,22.) und findet sich im Pent. nur beim Elohisten.

ln den Raum innerhalb des Vorhangs, also in das Hochheilige kam
bloss die Bundeslade und der zu ihr gehörende Deckel, auf welchem
Jehova. Sein Wohnraum war also mit einem Vorhänge verhängt wie

das Adytum in den ägyptischen Tempeln, n-aa] s. 25,11. n-nsn

s. 25, 16. rc'Ba] 25, 17. — V. 35. Der Raum ausserhalb des Vor-

hangs, also das Heilige erhält den Tisch (25, 23 ff.) und den Leuch-

ter (25, 31 ff.). Der letztere gehörte auf die Südseite (25, 23.) und
der Räucheraltar in die Milte (30, 6.), wodurch sich für den Tisch

der Platz auf der Nordseite von selbst ergab, pn^s] s. 25, 11. —
V. 36—37. Für die Thüre des Zeltes d. i. für den Eingang in das-

selbe, also die Oslseile der Wohnung soll man machen eine noft

Decke, Hülle (von -iDb lexuil, texit, protexit) d. h. einen Vorhang,

welcher das Innere des Heiligthums verbirgt und für diesen Vorhang

5 Akazienholzsäulen, die zwar ebenfalls goldene Nägel haben, aber

nur auf kupfernen llntersätzen stehen sollen. Denn der Eingang führt

aus dem Heiligen hinaus in’s Weltliche und muss etwas geringer sein.

Den goldenen üeberziig erhielten nicht die ganzen Säulen, sondern
bloss ihre Knöpfe und Bindstäbe (36, 38.). Auch darnach waren
diese Säulen geringer. Dem entspricht das Gewebe

;
es ist wie beim
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Ex. 26, 37. 275

Eingänge in den Vorhof (27, 16. 38, 18.) und beim Prieslergfirlal

(28, 39. 39 , 29.) blo.sse Biinlwirkcrei d. h. gewürfeltes oder ge«

streifles Zeug, aus den 25, 4. genannten viererlei Garnen geweht,

nieht Kunslwirkerei mit Figuren wie bei <len heiligeren Dingen (V. 1.).

Solrhe buntgewirkle Zeuge verstand man in Babylonien und Aegypten

gut zu machen (Plin. H. N. 8, 74. Jos. 7, 21.). numlich hed.

tupfen, punkliren, dann bunt machen und insbesondere bunt wirken.

Manche z. B. Schröder de veslil. inulierum p. 221 f. Braun de vestil.

sacerdd. p. 301 f. Bähr Symb. I. S. 267 f. Meier hehr. WWB. S. 527.

denken an Stickerei und Gesen. Thes. p. 1311. an aufgenälite Figu-

ren. Allein es muss hier ein minder vorzügliches Gewebe gemeint

sein und die Angabe der Stofl'e, in oder mit welchen der d)?- arbeitet

(35, 35. 38, 23.), passt auch nicht zur Stickerei, sondern nur zur

Buntwirkerci. Dazu konnte aus dem Sticken nicht Wirken werden,

welche Bedeutung doch das Wort Ps. 139, 15. hat. Und wohin

sollte denn die iingeslickle Seite des Vorhangs gekehrt werden, nach

Innen oder nach Aussen? Eines so unschicklich wie das Andere.

Ez. 27, 7. beweiset nichts für Stickerei, weil verinuthlich zu

lesen ist. Die heutigen Araber bezeichnen mit den zur Schei-

dewand im Zelte dienenden wollenen Stolf, in welchen Figuren oder

Blumen gewebt sind {Burcklmrdl Beduinen S. 31.). Mehr bei Hart-

mann Hehrüerinn III. S. 138 IT, Die Einlheilung der Sliftshfllle ent-

spricht theils der Einrichtung der Zelle iheils der der alten Tempel.

Die Zelle der Araber zerfallen gewöhnlich in 2 Ablheilungen
,

von

denen die für Frauenzimmer Ilarim, Meharrem genannt und durch

einen Vorhang von der andern geschieden wird (Hasselquisl Reise

S. 88. Volney Reise I. S. 304. Shaw Reisen S. 194. Seelzen Rei-

sen II. S. 314. Burckhardl a. a. 0.). Die Tempel der allen Aegyp-

ter hatten folgende Anlage. Zuerst ein Vorplatz 100 oder weniger

Fuss breit und 3 bis 4 mal so lang, dann Vorhallen {TtQOJtvXat^a) in

unbestimmter Zahl, darauf der vstag selbst mit einem rcQOvaog und

zuletzt der Grpwg mit einem heiligen Thiere als Gegenstände der Ver-

ehrung (Slrabo 17. p. 805.). Dieser Angabe dienen dre erhaltenen

.Igyptischen Tempel im Ganzen zur Bestätigung. Bei ihnen führt ein

grosses Thor in den mit Säulen umgebenen Vorhof, dann folgt ein

„Porlicus und oft auch noch einer, darauf 2 bis 3 Säle, in deren

letztem das heilige Thier oder das Götterbild gestanden hat“ {Heeren

Ideen II, 2. S. 173.). Die Tempelreste in Nubien lassen dieselbe

Einrichtung erkennen. Sie zerfallen in Vorhof, cella (eine oder zwei)

und adylum
;

die cella und das udytum erhallen ihr Licht >durch die

Thür {Burckhardl Nubien S. 43 ff. 58 f. Rüppell Nubien S. 87 f.

90 f.); die letztere Bemerkung macht für das adytum des Tempels zu

Tenlyris auch Denon Reisen S. 280. Fenster hatten auch die grie-

chischen Tempel nicht und das Götterbild stand im Halbdunkel {Her-

mann gollesdiensll. Alterthli. d. Griechen §; 19,11.). So w^ar es

überhaupt hei den Tempeln der Allen, vornämlich den in’s Geviert

gebauten {Winckelmann Werke I. S. 391 f.). Die Adyta der ägyp-

18 ^
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276 Ex. 26, 37—27, 3.

tischen Tempel wurden mit ähnlichen Vorhängen verhängt, wie das

Allerheiligsle iler Stiflshude (Clem. Alex, paedag. 3, 2. p. 216. cd.

Colon.). Der Tempel zu llierapolis in Syrien war innerlich reich

vergoldet, duftete von köstlichen Wolilgernclien und zerfiel abgesehen

von der Vorhalle in 2 Räume, von denen der erste allenr offen stand,

der zweite aber nur von den Priestern, welche den in ihm aufge-

slelllen Göttern am nächsten standen, betreten werden durfte (Lucian.

ile Syr. dea 30 f.). Von den aSvza des Tempels zu Pergamus wird

bemerkt: quo praeter sacerdotes adire fas non est (Caes. bell. civ.

3, 105.) und Aehnlicbes sagt Suidas u. svvovxog und fisyagov.

Cap. 27, 1—8. Der BrandopferaUai% das wichtigste Geräth des

Vorhofs, zu welchem der Verf. hier nach der Beschreibung der Woh-
uung und der wichtigsten Gerälhc derselben übergeht. Man soll ihn

machen Akazienholz d. i. aus solchem (25, 18.), geviert d. i.

vierseitig, viereckig und 5 Eilen lang. 5 breit und 3 hoch. Diese

Höbe lässt annehmen, dass Stufen zu ihm hinaufföhrten. Dafür spricht

auch “tt!; Eev. 9, 22. und der Umstand, dass der ßrandopferaltar des

salomon. Tempels bei seiner Höhe von 10 Ellen sicher Stufen hatte

(2 Chron. 4, 1.) und Ezechiel (43, 17.) für den seinigen in

Aussicht nimmt. Vgl. Thenius zu Regg. Anh. §. 16. Ein anderer alter

Gesetzgeber 20, 26. verbietet jedoch solche Stufen. — V. 2. Machen

soll man seine Hörner d. i. ihm Hörner (Gen. 39, 21. Jes. 1, 26.)

auf seinen 4 Ecken und sein sollen die Hörner von ihm d. i. Theile

an ihm, welche ein unzertrennliches Ganzes mit ihm bilden, nicht ab-

nehmbar sind (25, 19.). Ebenso beim Räucheraltar 30, 2. Auch bei

andern alten Völkern hatten die Altäre Hörner, wie der evKSQaog ßa-

fiog bei Nonn. Diunyss. 44,97. und erhaltene Abbildungen lehren

[Hermann gottesdienstl. Alterthh. der Griechen §. 17, 11.); sie schei-

nen aber dort nicht so zum herrschenden Gebrauche gehört zu haben.

Nach Joseph, bell. iud. 5, 5, 6. waren sie yoaviaL xsQcnoeiöelg und

erscheinen zunächst als Zierrathen
;

sie erhielten aber durch das

wichtige Sündopfer, wo das Sühnblut an sie gestrichen wurde (s.

Lev. 4, 7.), eine höhere Bedeutung, die sich auch darin ausspricht,

dass der mit dem Tode bedrohte Verbrecher die Hörner des Altars

erfasste (21, 14.); als besonders wichtige Theile des Altars werden
sie daher bisweilen z. B. Am. 3, 14. Ps. 118, 27. statt des Altars

genannl. Von den Metallen kommt beim Brandopferaltar nur Kupfer
vor (s. 25, 3.); kupfern soll daher auch der Ueberzug der Breiter

sein
,

aus welchem er zusammengesetzt wird. Vor dem Tempel der
syrischen Götlinn zu Hierapolis in Syrien stand ebenfalls ein grosser

eherner Altar (Lucian. de Syr. dea 39.). — V. 3. Ebenso die Ge-
räthe z. B. die Töpfe zu entfetten ihn (von lö"- Fett) d. i. ihn zu

säubern von dem Fette, welches beim Verbrennen der Opfer auslief

und sich mit Asche vermischte; man nahm es ab und brachte es in

den Töpfen fort. Ausser dieser Stelle und Num. 4, 13. ist 1»^ fett

machen. Ueber die privative Bedeutung des Pi. s. Gesen. §. 51. 2.

Ew. §. 120. e. y;;] von wegraffen Jes. 28, 17. ist wohl Schau-
fel ^

wie man sie zum Abräumen des Altars brauchte. von p“]?
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streuen, sprengen, spritzen scheint ein Gefäss zum Blulsprengen
,

also

etwa ein Becken zu sein (Zach. 9, 15,), kommt aber auch vor als

grosses Trinkgefäss (Am. 6, 6.) und als ziemlich grosses Gerälli, worin
man Mehl mit Oel beschüttet zum Speisopfer brachte (Num. 7, 13 ff.).

ohne Zweifel die Gabel und wohl einerlei mit dem wel-
cher nach 1 Sam. 2, 13 f. drei Zinken hatte und dazu diente, Fleisch

aus dem Topfe zu ziehen. LXX richtig: KQeayQcc, nnrrtt] s. 25, 38.

zu allen seinen Geräthen sollst du machen Erz] Kupfer dazu verar-

beiten, zur Verarbeitung nehmen. — V. 4. Er soll erhalten ein Ge-
fleckt, Arbeit von Kupfernetz d. h. ein aus Kupferdrath netzartig ge-

machtes FleclU- oder Gilterwerk und an dasselbe 4 kupferne Ringe,

welche an den Enden, also in der Nrdie der Ecken angebraclil wer-
den sollen. Zu ‘’s?« von •’as plexuit, texuU vgl. vom Geflecht

von Ziegenhaaren 1 Sam. 19, 13. 16., von der geflochtenen Decke
2 Reg. 8, 15. und Sieb. — V. 5. Dieses eherne Netz soll aber

nicht den Altar in seiner ganzen Höhe umfassen, sondern von unten

nur bis an die Mitte reichen , also nur um die untere Hälfte gehen
und bloss eine Höhe von 1 % Ellen haben. Es diente dem Altar

zuui Schutze gegen entweihende Berührung von Seiten der Fusse
und Kniee der an ihm beschäftigten Personen, kommt nur in

dieser Beschreibung vor und erklärt sich nach dem zab. ar-s circum-

dedit, ist also Umgebung, Einfassung, «aa*ö bei den Targg. und kv-

Akapa
,

TtEQioxi^ beim Venet. Gr. Dieser Karkob lief gerade in der

.Mitte um den Altar und war eine Verzierung entsprechend dem
bei der Bundeslade, dem Räucheraltar und dem Tische (25, 11. 24.

30, 3.), diente auch zugleich dem Netze, welches oben nicht kahl

gelassen werden konnte, sondern etwas über sich haben musste, zu

einer Bedachung. Schwerlich hat man ihn mit Rosenm. Meyer Bibel-

deutungen S. 206., Bähr Symb. 1. S. 480. Winer RWB. u. Brand-

opferaltar als Bank oder Tritt für die Priester bei ihren Verrichtun-

gen am Altar zu denken. Denn das wäre eine Verunstaltung des

Altars gewesen. Auch wurde er bei dieser Bestimmung doch wohl

einen andern Namen haben. — V. 6. 7. Die Tragstangen sollen von

Akazienholz sein mit Kupferblech überzogen und in die Ringe an den

beiden Seilen des Altars gebracht, gesteckt werden (s. 25, 13 f.).

Das Pass, »aw mit dem Accus, wie 10, 8. 21, 28. 25, 28.

eig. wegen des Tragens d. i. um ihn zu tragen. Vielleicht ist jedoch

zu lesen, was der Verf. sonst regelmässig hat 25, 14. 27. 30,

4, 37, 5. 14. 15. 27. 38, 7. — V. 8. Der Altar soll gemacht wer-

den als Hohles der Tafeln d. h. als ein hohles aus Brettern

zusammengesetztes Werk, nicht mit Holzw'erk irgendwie ausgefullt

(38, 7.). Es ist hier bloss vom Verfertigen die Rede. War er zum
Gebrauch aufgestellt, so füllte man ihn wahrscheinlich mit Erde aus,

da Altäre aus Erde auch sonst gebräuchlich waren (20, 24.). auf
dem Berge] s. 25, 9. — V. 9— 19. Der Vorhof, welcher die Woh-
nung umgab, den Brandopferallar enthielt und der Ort war, wo alle

Opferer sich aufhiellen. Man soll machen den Vorhof und zwar zur

Südseite Vorhofsbehänge von gezwirntem Schesch 100 Ellen d. h. 100
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27S Ex. 27, 9—18.

Ellen Behänge sollen diese Seile bilden, so viel soll die Längeuseile

des Vorhüfs helrageii. •tro »wj s. 25, 4. Eeher was nur von

den Behängen oder Uinhängen des Vorhofs vorkomnil, s. Gesen. Thes.

p. 1218. — V. 10. Seiner Säulen sollen auf der Südseite 20 sein

und dazu 20 eherne ünlersaUe (s. 26, 19.). Von den Vorhofssäulen

als minder wichtigen Dingen handelt der Verf. weniger vollständig.

Dass sic von Holz waren, versteht sich von selbst und ergibt sicii

auch aus dem silhernen Ueberzuge ihrer Köpfe (38, 17. 28.). Ob

bei ihnen Akazienholz erforderlich oder auch anderes Holz zulässig

war, bleibt dahingestellt; vorgeschrieben wird darüber nichts*, auch

nicht darüber, ob sie mit Metall, etwa mit Kupferblech, überzogen

sein stellten oder nicht. Von Silber dagegen die Nägel der Säulen

und ebenso ihre b"'!?''®»?, welches Wort von adhaesit, Pi. coniun-

sU (V. 17. 38, 17. 28.) kommt und eig. Bändei' bezeichnet d. i.

BindsUbe (36, 38. 38, 10—12. 17. 19.). Vgl. von den Bad-

speicben, welche die Felgen mit der Nabe verbinden (1 Reg. 7, 33.).

Wahrscheinlich waren sie nicht ganz von Silber, sondern bloss niil

Silber überzogen (38, 19.), wie die der Säulen im Eingänge der Stifts-

hütte mit Gold (s. 26, 37.). Zum Ausdruck vgl. 38, 30. mit 27, 2.

Sie wurden wohl gleich unterhalb der Säulenköpfe befestigt und dien-

ten vermuthlich mit zum Aufhängen der Behänge. — V. 11. Dasselbe

gilt für die nördliche Längenseite. Zu ip ebenso, gleicherweise vgl.

22, 29. 23, 11. — V. 12. Dagegen soll die Breite des Vorhofs zur

Meerseite (26, 22.) d. i. die westliche Breitenseite sein 50 Ellen Be-

hänge und 10 Säulen mit 10 Unlersätzen, also halb so breit wie

die Längenseite. Bei diesen 10 Säulen sind die beiden westlichen

Ecksäulen der Längenseiten noch einmal gezählt, weshalb auch Piülo

vit. Mosis HL p. 667. bei den Breitenseiten nur 8 Säulen rechnet.

Die Alten scheinen nach Winckelmann Werke I. S. 291. 332. 429.

die Ecksäulen auch doppelt gezählt zu haben. — V. 13— 15. Die

Ostseite ist natürlich ebenfalls 50 Ellen breit, wird aber noch be-

sonders eingelheilt, da ihr der Eingang in den Vorhof angehört Die-

ser Eingang hat eine Breite von 20 Ellen und cs kommen auf jede

Seite rechts und links von ihm 15 Ellen Behänge und 3 Säulen mit

3 Untersätzen. Zu eig. Schulter, dann Seite vgl. 1 Reg. 7, 39.

2 Reg. 11, 11. Ez. 41,2. — V. 16. ln den Eingang des Vorhofs

sollen kommen ein Vorhang von Bunlwirkerei (s, 26, 36.) aus den

oft genannten 4 WehestolTen (25

,

4.) und 4 Säulen mit 4 Unter-

sälzen. Wie bei der Westseite V. 12. sind auch bei der Ostseite die

Ecksäulen der Längenseiten noch einmal gezählt, so dass die Zahl

aller Vorhofssäulen nicht 60, sondern nur 56 beträgt; die beiden

äussersten Säulen des Eingangs aber standen jede mit der nächsten

des r|r9 hart zusammen, um mit ihr eine Art Pfoste zu bilden, eig

fiinriaiv nvXavtov nach Joseph, antt 3, 6, 2. Ohne diese Annahme
» von Lund jüdd. Heiligthh. S. 29. kommt man nicht zurecht. — V. 17.

Alle Säulen des Vorhofs verbunden mit Silber d. i. versilberten Stä-

ben oder Bändern, ihre Nägel von Silber, ihre Untersälze von Erz.

— V. 18. Zu der schon angegebenen Länge und Breite fugt der
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Verf. noch die Höhe hinzu; sie heträgl 5 Ellen und somit halb so

viel als die SliflshüUc (26, 16.). a^uj^ria] scheint durch ein Ver-

sehen aus was der sainarit. Text hat, entstanden zu sein. Oder

man lese nach den LXX: ro (ifjxog zrjg avlijg sjtcttov iqp’ excadv

Kcci ro svQog TCEvrrjxovra inl Tcsvr^xovra Tixa® für n»Na, so dass ge-

meint wäre: hundert mit hundert, fünfzig mit fünfzig d. h. südlich

wie nördlich 100, westlich wie östlich 50.*— V. 19. Kupfer soll

man nehmen zu allen Werkzeugen der Wohnung an aller ihrer Ar-

beit d. i. was es an Arbeitszeug, an Arbeilswerkzeugen unter ihren

(ierällien gibt, sowie an ihren und des Vorhofs Pllöcken (s. 26, 14.).

rrrisy] wie Nuin. 3, 26. 31. 36. Gemeint sind die 39, 40.,

wie man sie beim heiligen Dienste brauchte z. B. zum Aulschlagen

und Abreissen der StiftshüUe. — V. 20—21. Eine Vorschrift über

das Oel, welches schon 25, 6. als Bedürfniss iin^ Allgemeinen ange-

geben ist, hier aber näher beschrieben wird. Das Oel, welches die

Kinder Israel zu Moses nehmen d. i. nehmen und zu ihm bringen

sollen (Num. 11,16. 23,27), soll sein Oe/ desOelbaums d. i. Baumöl,

rein d. i. aus Oliven gemacht, die man vor dem Zerslossen von

Blättern, Zweigen, Staub u. s. w. gereinigt hat (Geoponica 9, 17. 19.)

und gestossen, zerschlagen d. i. aus zerstossenen Oliven gewon-

nen. Man zerschlug und zersliess die abgenommenen Oliven, thal sic

in einen Korb und liess dort das Oel von selbst auslaufen ;
dies war

von allen Sorten die feinste
;
was man weiterhin durch Pressen ge-

wann
,
war geringer und zwar desto mehr, je stärker man presste

(Nischn. Menachoth 8, 4.). Das Zerslossen der Olive bezeichnen die

Talmudisten mit und das Gefäss, worin es geschah, wird

^
»pnr genannt (Mischn. Tohorolh 9, 5.). Der l«® ist also einer-

lei mit dem gricch. ^keuov crccKtov d. i. dem von selbst ausgelaufe-

nen Oele (Geopoii. 7, 12.). Solches Oel wird nur vorgeschrieben

für den Leuchter (Lev. 24, 2.) und für das Speisopfer beim tägli-

licben ßrandopfer (29, 40. Num. 28, 5.); in den übrigen Fällen

scheint auch gewöhnliches Oel zulässig gewesen zu sein,

um hinaufzubringen den Leuchter beständig d. i. um ihn allezeit zur

Erleuchtung der Wohnung aufzusetzen, worüber zu 25, 31 fl.
—

V. 21. Aaron und seine Söhne sollen ihn aufsteilcn ausserhalb des

Vorhangs, welcher an der Gotlesolfenbarung ist d. i. welcher vor der

Gollesotrenbarungsstätle hängt, vor dem Allerheiligsten. nirv'

hier im engem Sinne wie Lev. 4, 6. ’p^»] s. 25, 11. s. 26,

31. s. 25, 16. Diese Abgabe an Oel soll sein eine ewige

Satzung von bei den Kindern Israel d. h. etwas Festgesetztes, was

von Seiten der Israeliten alle Zeit geleistet werden soll (s. Lev. 7, 34.).

s. 12, 14. »

Cap. 28— 29. Von der Wohnung und ihrem Vorhofe und den

Geräthen beider gehl der Verf. zu den Personen über, welche den

Dienst bei und in dem Heiliglliume versehen sollen und beschreibt

die Weihung Aaron^s und der Söhne desselben zu Priestern, zunächst

die Kleidung der Priester, vornämlich die des Oberpriesters. Dazu

ist das Hauptwerk: J, Braun veslilus sacerdolum Hebraeorum. Am-
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slelod. 1701. ed. iill. vgl. Säubert de sacrificiis Cap. 9. 10. und Bähr
Symb. n. S. 61 ir. 97 ff. — V. I. Lass nahen zu dir Aaron und
seine Söhne aus der Mitte der Kinder Israel] lass sie aus der Masse

des Volks hervor und an dich herantreteii , damit du sie v\'eiliesl

(40, 14. Lev. 8, 6. 13. 24. Num. 3, 6.). Moses, der unmittelbare

Beauftragte Jebova’s, ist gedarbt als beim lieiligthume stehend, wo
die Weihung vor sich gehen soll (40, 12. 29, 4. Num. 8, 9 f.). Die

Vollziehung dieser Weihe Lev. 8. Andere verstehen den Ausdruck

davon, dass die Genannten in der Würde an Moses heranlreten, an

Würde die Nächsten an Moses sein sollen (Cleric. Uosenm.), so dass

Num. 16, 5. 9 f. 18, 2. zu vergleichen wäre. Allein

ihre Würde erhielten sie durch ihr Verhältniss zu Jehova und an

dieses würde erinnert sein
,

ginge der Ausdruck auf jene, -h *5713?]

eig. zu seinem priestern mir d. h. damit er mir als Priester diene,

den heiligen Dienst bei mir versehe. Das Wort bedeutet stets UQ&a-

Bat, hgoTEvsiv. Was dazu gehörte, lehrt der Levit. Leber die Ety-

mologie s. Gesen. Thes. p. 661 f. und über Aarons Söhne z. 6, 23.

— V. 2. Zu diesem Endzweck soll Aaron erhalten Kleider der Hei-

ligkeit d. h. besondere Kleider, die er nur bei seinen priesterliclien

Verrichtungen am lieiligthume, bei seinen heiligen Geschäften anziehl

(V. 4. 29,29. 31, 10. 35, 19. 21. u. ö.). zu Ehre und zu Schmuck^

um mit ihnen geschmückt und vor andern ausgezeichnet zu werden,

um sie als auszeichnenden priesterliclien Ornat zu tragen (V. 40.).

Sie werden als ein bezeichnet 2 Chron. 20, 21. Ps. 29, 2.

— V. 3. Cm sie machen zu lassen
,

soll sich Moses wenden an die

3^ •'^asrn Weisen des Herzens d. h. an die Israeliten, welche verstän-

digen Geistes sind. Gemeint sind Kunstverständige, welche sich auf

das Verfertigen solcher Arbeiten verstehen. So hier und 31, 6. 35,

10. 25. 36, 1. 2. 4. 8. Auch sonst steht 02^ vom Kunstverständigen

z. B. Jes. 3, 3. Jer. 10, 9. Wie die höhere Erkenntniss, leitete man
auch Einsichten und Fertigkeiten dieser Art vom Geiste Gottes ab

(31, 3. 35, 21. 36, 2.). eig. zu seinem Heiligen d. h. damit

er zum Priester geweiht werde. Zur Priesterweihe gehört auch die

Einkleidung in den Ornat. — V. 4. Angabe der einzelnen Stücke des

Ornats, worüber im Folgenden. — V. 5. Angabe der dazu erforder-

lichen Stoffe, über welche zu 25, 3. 4. Der Art. steht, weil der Verf.

die bestimmten vom Volke abgelieferten Stoffe meint; sie sollen die

Kunstverständigen nehmen und verarbeiten. — V. 6—12. Das erste

Stück ist der zum Priesterornate erforderliche Ephod oder das Schul-

terkleid, htcoplg bei LXX, Philo und Joseph. Man soll ihn für Aaron
machen als Gold d. i. von Gold, Purpur, Karmesin und Schcsch

(25, 19.), indem man Fäden dieser Art durch einander w^ebt (s. 39,

3.). Der hohepriesterliche Ephod war also golddurchwirkt und heisst

daher nbsis, worüber zu 26, 1. Die Familie Aarons führte ihn

(l Sam. 2, 28. 14, 3.) und er wird erwähnt zu Nob (1 Sam. 21, 10.),

von wo ihn Abjatliar bei seiner Flucht mit zu David nahm (1 Sam.

23, 6. 9. 30, 7.). Einen Ephod von schlichtem Linnen führte Samuel als

Knappe beim Heiligthume (l Sam. 2, 18.) und David bei der Ver-
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selzuDg der Bundeslade nach Jerusalem (2 Sam. 6, 14. 1 Chroii.

15, 27.). Ausserdem kommt der Ephod noch vor als Prieslergewaiid

überhaupt (Hos. 3, 4.) und hei den Pliegern von Privatgottesdiensten

(Jud. 8, 27. 17, 5. 18, 14. 17. 18. 20.). Er erscheint als das we-

sentlichste Stück priesterlicher Kleidung, kommt aber im Gesetze nur

beim Hohenpriester vor, nicht auch bei den gemeinen Priestern; doch
führten auch diese nach 1 Sam. 22, 18. einen solchen und die Pra-

xis wich vom Gesetze ab. Da er ein Oberkleid war, welches uber-

gehängt wurde und oben darauf kam, so hat man ticK wohl zu erklä-

ren nach darüber sein (s. 26, 12.) und IV. dimisit su-

pra fadem velum^ dimisit retia super avem, exlendil nox operimen-

tum i. e. tenebras difludit, so dass das Wort eig. Ueberzug , Ueber-

wurf bedeutet, inivövpa bei Aquil. und Symm. Umsetzungen, nament-

lich des 2 und 3 Radikals, sind häutig; s, Gesen. Lehrg. S. 142. jEu?.

§. 59. c. und vergleiche z. B. «as und und a»r: für

»an V. 8. u. a. m. Das Verbum ick eig. wohl überkleiden kommt
nur 29, 5. Lev. 8, 7. vor und zwar vom Anlegen, Bekleiden

;
es scheint

erst, wie kleiden von Kleidy von tcK gebildet zu sein, da sich in den

übrigen semit Sprachen kein ihm entsprechender Stamm findet; dar-

nach dann das Ankldden (V. 8. 39, 5.) und die Bekleidung

(Jes. 30, 22.). — V. 7. Dem Ephod sollen sein zwei verbindende

Schulterstücke zu seinen beiden Enden d. i. er soll am oberen Ende

rechts und links ein Schulterstück haben, welches über die Achseln

seine Vorder- und Hinterseile verbindet. Der Sing. beim Plur.

wie Gen. 1, 14. Gewöhnlich nimmt man an, der Ephod habe aus 2

getrennten Stücken bestanden, einem vorderen und hinteren
;

s. Braun

p. 463 ff. Bähr Symb. H. S. 101 f. Allein eine solche Zweitheiligkeit

würde der genaue Verf. bemerkt und sich über die Verbindung etwa

wie 26, 3 ff. ausgedrückt haben. Auf sie führt auch sonst im A. T.,

wo der Ephod immer als ein Ganzes erscheint, keine Spur und Joseph.

antU 3, 7, 5. giebt ihm selbst Aermel und vergleicht ihn dem griech.

Man denke sich ihn also als ein Ganzes
, welches aber auf

jeder der beiden Seiten von oben her ein Stuck eiugeschlitzt war,

zum Herausstrecken der Arme. Oder man denke sich Aermel an ilim

und seine obere Oeffnung sehr weil; sie wurde durch die Ansetz-

ung der Schulterstücke auf beiden Seilen angemessen verengt. —
V. 8. Und die Binde seiner Anlegung, welche an ihm, wie sein

fVerk] näml. soll sein d. li. sie soll aus denselben Stoffen w'ie der

Ephod selbst bestehen und von gleicher Arbeit sein. a®n] kommt nur

beim Elohisten und zwar bloss von dieser Binde vor. Es erklärt sicli

nach 3»n= »nn umbinden, zubinden, verbinden, conclusit, inclu-

sit, incarceravit und constrinxit, continuit, ligavit, wovon

cingulum, bezeichnet also eine Binde, welche zum Zusammenhalten

des Kleides dient, daher rinw Anlegungs-Binde d. h. Binde, welche

zur Anlegung dient und macht, dass der Ephod nicht lose herunter
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und hcrumliürigl, suiidern als Kleid sitzl und kleidsam wird; sie ging

unlerliall) des Bruslseliildes um den Leib herum (V. 27 f. 39, 20 f.).

rv'n''
*0019

] eig. von ihm soll sie sein d. i. ein Theil des Ephod soll

sie sein, niehl etwas Besonderes und von ihm lietrenutes (s. 25,

19.). Wo sie aber am Ephod befestigt war, lässt sich nicht besliiii-

men. — V. 9. 10. Weiler soll Moses 2 Schoham-Steiiie (s. Gen. 2,

12.) nehuien und auf sie eingraheu die Namen der Kinder Israel

d. h. die Namen der 12 Stämme, so dass auf jeden Stein 6 kommen.
Nach den Juden z. B. Joseph, anlt. 3, 7, 5. standen die Namen der

6 ältesten Söhne Jakob’s auf dem rechten, die übrigen auf dem lin-

ken Steine. Auf die Altersfolge deutet auch ar-i^nr? vgl. 0, 16. —
V. 11. Als Werk des Steinarbeilers, der Siegelschueiderei soll er die

beiden Steine schneiden d. i. sie gravirend so behandeln wie der

Steinschneider und Siegelstccher. auf die Namen der Kinder Israel]

d. i. nach ihren Namen, mit dem Graviren ihren Namen entsprechend,

so dass sie diese Namen einzeln erhalten (V. 21. 39, 6. 14.). Die

Kunst der Steinschneiderei und Siegelslecherei ist sehr alt {Winckelmann
Gesell, der Kunst des Altcrth. S. 32. Ausg. Wien 1776.), z. B. bei den

Aegyptern (Gen, 41, 42. Diod. 1, 78.), den Aethiopen (Herod. 7, 69.)

und den Indiern (v. Hohlen all. Indien II. S. 122 f.). Moses soll die

Steine ferner machen als anj naoa umgebene der Goldßechle-

rei d. h. eingefasst mit einem aus Golddrahl gemachten Flechlwerk,

weil sie sich ohne Fassung auf den Schulterstücken nicht anhringen

. und befestigen lassen. Das Wort ya« ist eig. miseuUy dann

lexuil und wird gebraucht von Wirkerei und Flechterei z. B. vom
Wirken des Leibrocks (V. 39.), der daher yaw raps heisst (V. 4.).

Davon y?® Verwirrung (2 Sam. 1, 9.) wie lat. perplexus, perplexio,

perplexilas und welches Iheils von Wirkereien aus Goldfäden

(V. 13. 14. 25. 39, 16. 18. Ps. 45, 14.) Iheils von Flechlwerken

aus Golddrahl (39, 6. 13.) vorkomml; das Partie, am yac» V. 20.

ist eig. goldgeflochlen 'd. h. goldumtlochten, in solches Flechlwerk ge-

fasst. Auch im übrigen Alterthume fasste man die Edelsteine gewöhn-
lich in Gold, aber nicht in goldenes Geliechte, sondern, wie es scheint,

in eine goldene Kapsel. Mau vgl. die a(pgayig XQVöoöezog hei Ilerod.

3, 41., die U&ov aq>Qayig ivÖeös(iivri Pausan. 10, 30, 2.

und funda claudere, includere bei Plin. H.'N. 37, 37. 42. — V. 12.

Die beiden Onyche sollten auf die Schulterstücke gesetzt werden als

Steine der Erinnerung für die Kinder Israel
;

Aaron soll die Namen
der Israeliten vor Jehova d. h. hei seinen Amtsverrichlungen im Hei-

liglhuine (s. Lev. 4, 6.) auf seinen Schultern tragen zur Erinnerung.

Das Weitere zu V. 29. — V. 13—30. Der Choschen oder Brusl-

schild mit den 12 Edelsteinen und den Urim und Tummim vorn auf

dem Ephod. Die am rs:?<pa Geflechte des Goldes (s. V. 11.) sind

hier olTenhar Wirkereien aus Goldfäden und zwar bandartige oder

rosettenförmige
;

nach V. 25. waren es zwei. Aus dieser Stelle er-

gibt sich auch ihre Bestimmung. Unter den am rn»nw eig. Gold-

ketten hat man Schnüre aus Golddraht oder auch Goldfäden zu ver-

stehen. Denn sie sollen Ketten von Stricken oder Jrö?»
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na? Slrickwerk d. i. zusammeiigedrclit wie der Strick sein und wer-

den V. 24. rrw genannt, nur hier bezeichnet Gedrehtes und

crklfirt sich nach conlorsil^ plexuily verwandt mit lorsiiy Van

funis und arain. Vas ligavU, vinxit. Davon auch r^iV^ Drehung, Zu-

sammendrehung V. 22. 39, 15.; s, Gesen. Thesaur. p. 258. Jene

goldgewirkten BSnder oder llosetten und diese goldgedreliten Schnüre

sollen zur Verbindung des Choschen mit dem Ephod dienen. — V.

15. 16. Der Chosciien selbst soll aus denselben Stoilen wie der

Ephod (V. 6.) bestehen und gleich diesem Kunslweberarbeit (s.

26, 1.) sein, viereckig (27, 1.), eine Spanne lang und eine Spanne

breit und Vus eig. verdoppelt d. i. doppelt genommen (26, 9.),

also 2 Lagen des Zeuges auf einander, damit er eine steilere und

festere Haltung habe und nicht ein blosses dünnes Läppchen sei. Er

war das kostbarste und prächtigste Stück im ganzen hohenprie-

sterlichen Ornate und heist daher der Schmuck kurzweg. Man er-

klärt nämlich iw.n am besten mit Gesen. Thes. p. 535. nach

pulcher fuil, in 11. IV. ornavU. täte» pn] s. V. 30. — V. 17—20.

Und du füllest in ihn eine Steinfüllung] d. h. du sollst ihn mit Edel-

steinen anfüllen, ihn mit einem Besatz von Edelsteinen besetzen (s.

25, 7.) und zwar so, dass diese 4 Reihen über einander bilden. Bei

der Deutung ihrer .Namen hat man sich hauptsächlich an die LXX als

die ältesten Erklärer zu halten; sie geben hier und 39, 10— 13.

sowie Ez. 28, 13. ganz dieselbe Deutung und Reihefolge, haben aber

wenigstens den Jaspis, welcher nicht den 6, sondern den 12 Platz

einniuimt, an Unrechter Stelle. Dieselben Namen gibt Joseph, antt.

3, 7, 5. und bell. iud. 5, 5, 7., weicht aber in der Rcihefolge etwas

von den LXX ab und bleibt in letzter Hinsicht auch sich selbst nicht

ganz treu. Die Stelle Apoc. 21, 19 f. nennt ebenfalls 12 Edelsteine,

aber in anderer Reihe und unter ihnen auch solche, die LXX und

Joseph, nicht haben. Die Vulg. folgt den LXX und stellt nur den 11

und 12 Stein um. Von diesen Edelsteinen bei den LXX handelt Epi-

phanius Opera ed. Petav. 11. p. 225—234., auch bei M. Uiller de

gemmis Xll in pectorali pontificis Hebraeorum Tubing. 1698. Neuere

Hilfsmittel sind: Braun vestitus sacerdd. Hebraeor. p. 49711*. L. de

Dieu animadverss. in V. T. p. 61 if. ffartmann Hebräerinn 1. S. 27811*.

111. S. 37 ir. Bellermann die Urim und Thummim Berl. 1824. Rosen-

müUer bibl. Alterthumsk. IV, 1 S. 28 ff. Winer RWB. u. Edelsteine.

Die nach Lipperl Dactyliothek aus dem Alterthum erhaltenen Gemmen
sind vorwaltend Carneol, Achat, Ony.x, Achatonyx, Jaspis, Amethyst,

Hyacinth, Sardonyx, Smaragd, Chalcedonicr
,

w'omit die vorliegende

Stelle im Ganzen gut zusaminentriffl. Unter den ägyptischen Alter-

thOmern sind von Edelsteinen auf uns gekommen: Carneol, Sapphir,

Jaspis, Achat, Sardonyx, Lasurstein, Chalcedon {Champollion - Figeac

Egypten S. 205 f.). — V. 17. Die erste Reihe, bedeutet Röthe

und ist nach den LXX und Vulg. der Sardiusy also unser Car-

neol, auch nach Joseph., der aber in einer Stelle auch den Sardonyx

nennt. Andere denken an den Rubin (Saad, Gr. Venel. Pers.) oder
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Iiegiifigen sicli mit einem rolhen Steine überhaupt (Targg. Syr. Sam.

Abus. Ar. Erp.). Der Sanlius zeichnet sich durch seine Röthe aus;

er wird als aipctrosidtjg von Epiphan., als atpunoHQ von Orpheus de

lapp. 608. bezeichnet; der- weibliche ist tqv^QOttqog, der männliche

|iifA«vrfpog (Theophrasl. de lapp. 30.). Er war bei den Alten sein

im Gebrauch
;
den besten fand man in Babylonien, es gab solche aber

auch in Aegypten, Arabien, Indien (Plin. H. N. 37, 31.). Bei Wei-

tem die meisten der aus dem Allcrthiime erhaltenen Gemmen sind

Garneoie. nach LXX, Joseph. Vnlg. der Topas, auch bei den

Indiern pita genannt {PoU clymolog. Forschungen II. S. 421.) und

nach Job. 28, 19. in Aethiopien vorkommend. Er ist goldfarbig, leuch-

tend und durchsichtig und wurde zuerst und besonders auf einer

Insel des arab. Meerbusens gefunden (Slrabo 16. p. 770. Diod. 3,

38.) ;
er kam auch in Oberägypten vor und stand bei den Allen in

grosser Schätzung (Plin. 37, 32.). Plin. bezeichnet ihn als virens.

womit der Targg. zusammenlriiri. Das griech. roTcof^og, to-

Tta^iov scheint aus verdorben. und re'ra bei Ez. nach LXX.,

Joseph. Vnlg. der Smaragd, ein' grüner Edelstein auf Cypern (Theo-

phrasl. de lapp. 25.), in Aegypten, Aethiopien, Persien, Medien, Bak-

Irien und Scythien, dessen Glanz und Schein die Alten ganz besou-

ders rühmen (Plin. 37, 16— 18. Solin. 15, 23 ff.), bei

Orpheus de lapp. 608. Die Graecnli leiteten daher p,aQccy8og\onp>agfiaiQBiv

blinken, funkeln ab (Athen. 3, 46. p. 94.). Aber das Wort ist wohl

semitisch und nach glänzen, blilze^i zu erklären; ebenso das in-

dische marakata (PoU a. a. 0.) ,
da der Smaragd in Indien nicht

vorzukommen scheint und also wohl auch sein Name nichtindisch

ist. — V. 18. Die zweite Reihe, tj«] nach LXX und Joseph. avd-Qa^.

nach Vulg. earbunculus, also der Rubin oder Carfunkel, ein feuerfar-

bener Edelstein in Nordafrika, Aethiopien und Indien, auch Carche-

donius nach Garlhago genannt (Plin. 37, 25.), im Handel zwischen

den Phöniken und Edoinilern erwähnt Ez. 27, 16. Er niuimt der

Sonne ausgesetzt die Farbe brennender Kohle an (Theephrast. de lapp.

18.) und ist vielleicht einerlei mit nn;?« von nn;? anzünden hei Jes.

54, 12. Damit würde stimmen von ?T?|
'= blasen, anblasen,

besonders von Anfachen des Feuers (Ez. 22, 20 f. Job. 20, 26.), na-

mentlich des Kohlenfcuers (Jes. 54, 16.). •'•'et?] der Sapphir, ein

himmelblauer Edelstein (24, 10. Philostr. vil. Apoll. 1, 25.), von Epiph.

als noQrpvQlj^oav bezeichnet und nach Aethiopien und Indien gesetzt,

nach Plin. 37, 39. am besten in Medien. Die Alten scheinen aber

auch den Lasurstein, lapis lazuli, mit darunter zu begreifen, da sic

dem Sapphir goldene Punkte beilegen z. B.-Job. 28, 6. Theophrasl.

lapp. 23. und Epiph. Der Sapphir wird auch beim Brustscliiide des

ägyptischen Überrichlers erwähnt (s. V. 30.). von tkri schlau

gen, zerschlagen soll der Diamant sein (Gr. FeneL Pers. Abenesr.

Abarb. u. A.), der wegen seiner Härte und Schneidefähigkeil bei den

Indiern wadskra d. i. Donnerkeil, Blitz heisst {PoU a. a. 0.). Ihn be-

zeichnet Plin. H. N. 37, 15., mit w’elchem Kimchi WB. u. -to Qber-

einstimrat, als ineudes raalleosque ferreos frangens und führt weiter

\

k
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an, er widerstehe den Haminerschlägeii auf dem Ambos so, ut ferrum

iiLrimqne dissultet, incudcs ipsae etiam dissiliant. Indessen ist es un-

gewiss, ob er in so alter Zeit bekannt war und ob man ihn schon

damals zu schleifen und zu schneiden verstand {Goguel Ursprung der

Gesetze, Knnste etc. II. S. 103 f.). Er heisst arab. türk. kurd. russ.

almas und pers. yalmas, was aber doch wohl das griech. adafidg

und also mit aVr;;; nicht zu vergleichen ist (Poll in d. morgenl. Zeitschr.

IV. S. 275.). Die alten Ausleger bieten keine Hilfe. Denn die LXX
haben in der 6 Stelle den Jaspis (12), Josephus den Sapphir (5)

und das aV^ao der Targg. ist noch unerklärt. — V. 19. Die dritte Reihe.

nach LXX, Joseph. Gr. Venet. und Vulg. Atyvpiov, UyvQog^ ligu-

rius. Dies wäre nach Plin. H. N. 37, 11— 13. das electrum oder

succinum, also der Bernslein, welcher bei den Alten gleichen Werth
mit den Gemmen hatte und in Aegypten sacal (kopt. C€K Irahere

und lapis), in Syrien harpax hiess, quia folia paleasque et ve-

stium limbrias rapiat. Auch Theophrast. lapp.- 28. bezeugt seine An-

ziehungskraft, unterscheidet ihn aber vom Bernstein. Man darf wohl

deuten nach adhaesil und afßxus adhaesil oder nach

^ ^ r
Unxil. Die LXX dachten vermuthlich auch an XeLxsiv und

Hieron. an ligurire, 'ia»] nach LXX, Gr. Venet. und Vulg., auch nach

Joseph, in der einen Stelle der Achat, ein in Kreta, Aegypten, Indien

vorkommender, in verschiedenen Farben schimmernder Edelstein (Plin.

37, 54.); am liebsten hatte man den löwenfarbigen (Orpheus' de lapp.

604 fl*.). LXX, Gr. Venet u. Vulg., auch nach Joseph.,

wenn man 8 und 9 bei ihm umstellt, der Amelhysl, in Aegypten, Ara-

bien, Indien zu Hause und violett (Plin. 37, 40.) oder weinfarbig

(Theophrast. lapp. 31.). Man könnte aber auch nach talra. rabb.

malva deuten und den malvenfarbigen Molochites verstehen , welcher

in Arabien sich findet und grüner als der Smaragd ist (Plin. 37, 36.).

— V. 20. Die vierte Reihe nach LXX, Joseph. Vulg. der

Chrysolilh, ein goldglänzender Edelstein in Indien, Aethiopien und Ara-

bien
,
auch in Hispanien ,

' wo sehr grosse vorkamen (Plin. 37, 42 f.).

Darnach sein hebr. Name, mit welchem die Hebräer Hispanien bezeich-

neten. Aebnlich hiess der Rubin nach Carthago Carchedonius. an®]

der Onyx wie Gen. 2, 12. ohne Zweifel der Jaspis, welchen

auch LXX, Joseph, und Vulg. nennen, aber freilich an anderer Stelle,

nicht hier wie Syr. und Arabb. Er fand sich in Kleinasien, Persien,

Indien (Plin. 37, 37.) und war dem Smaragd verwandt (Theophrast.

27.), öpuQayöi^ayv nach Eßiph., iapo'xpoo? nach Orpheus 264., also

grün, aber auch andersfarbig nach Dioscorid. 5, 159. ant D*'xao«] s.

V. 11. iMan soll die Steine vor ihrer Einsetzung erst mit Gold fas-

sen. — V. 21. Die Steine sollen sein auf die Namen der Kinder

Israel d. h. ihnen entsprechen (V. 11.), zwölf auf ihre Namen d. i.

soviel nach der Zahl ihrer Namen, Siegelslecherei auf jedes seinen

Namen d. h. Steinschneiderarbeit und zwar so ausgeführl, dass der

Name eines jeden Stammes auf einen der 12 Steine kommt. Zu v'k
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vgl. Pffn. 15, 10. Der Verf. drückt sich kurzer aus, weil der Leser

.sich das Weitere aus V. 9— 11. ergänzen kann. Oh die Namen voll-

ständig oder verkürzt eingegraheii werden sollten, lässt sich nicht

heslimmen. — V. 22. An den Choscheu soll Mu.ses weiter machen
Kellen der Drehung, Slrickwerk reines Gold d. h. aus Golddraht nach

Art des Strickes zusamincngedrehlc oder zusammeiigeilochtene Schnüre

(s. V. 14.). reines Gold] .s. 25, 3. Leber diesen Accus. 25, 19.

— V. 23—25. Jene Schnüre sollen aber nicht uumiltelhar, sondern

mittelhar durch Ringe mit dem Choschen in Verbindung gesetzt wer-

den. Moses soll an den letzteren 2 goldene Ringe machen und sie

geben an die beiden Enden des Choschen d. i. sie anbringeu oben

an der rechten und linken Seite desselben; dann soll er die beiden

Schnüre, die hier rrhr heissen, an die beiden Ringe in den oberen

Ecken des Choschen gehen d. h. sie an diesen befestigen
;

endlich

soll er die beiden andern Enden der beiden Schnüre an die beiden

V. 13. genannten Wirkereien geben d. i. an ihnen anbringen und sie

dann an den Schulterstücken des Ephod befestigen auf dessen Vor-

derseite. Die beiden dienten nur dazu, die oberen Enden der

beiden goldenen Schnüre aufzunebmen und dann an die Schulterstücke

des Ephod geheftet zu werden, also die Verbindung zwischen den Schnü-

ren und Schulterstücken zu vermitteln; sie waren entweder goldge-

wirkte kurze Bänder oder goldgewirkte runde Rosetten. i’‘3c V»]

wie 26, 9. — V. 26. Ferner soll Moses 2 goldene Ringe machen
und sie setzen an die beiden Enden des Choschen , an seine Lippe

d. i. an seinen Saum, Rand, welcher zur Seite des Ephod ist nach

Innen hin. Gemeint sind die unteren Enden des Choschen; an sie

in die rechte und linke Ecke sollen diese Ringe kommen und zwar
auf die inwendige dem Ephod zugekehrle Seile, “av] wie 25, 37.

32, 15. nr*'a] s. 25, 11. — V. 27. Diesen Ringen sollen 2 andere

goldene Ringe entsprechen, welche man anbriugt an den beiden Schul-

Lerstücken des Ephod, aber nicht oben auf der Achsel, wo die

an der Vorderseite angeheftel gewesen zu sein scheinen, sondern

unterhalb an seiner Vorderseite d. i. tiefer unten vorn am Ephod
rnyh bei seiner Verbindung d. h. da

,
wo die Schulterstücke

vorn sich mit dem Ephod verbinden (s. V. 7.), oberhalb der Binde,

welche sich um den Ephod herumzieht (s. V. 8.). wie 25,

27. — V. 28. Und sie sollen verbinden den Choschen von seinen

Ringen zu den Ringen des Ephod mit Fäden violetten Jhtrpurs] d. h.

Schnüre von Fäden violetten Purpurs sollen gehen von den beiden

unteren Ringen des Choschen nach den beiden Ringen am Ephod und so

Choschen und Ephod verbinden, während die goldenen Schnüre von den

beiden oberen Ringendes Choschen nach den Schultern gingen und hier

etwas höher mittelst der r-saw« mit den Schulterstücken sich verbanden.
•.;i eig. zu sein über der Binde des Ephod d. h. so da.ss der Cho-

sehen gerade oberhalb der Gürlelbinde des Ephod sich befindet, nr' kVi

eig. und nicht wird sich bewegen der Choschen von dem Ephod d. h.

vermöge der Verbindung wird er fest autliegen und weder vom Ephod ab-

kommen noch seitwärts rechUs oder links hinrücken. Der Stamm nm

Digitized by Google



f

Ex. 28, 28—30. 287

Ist nach dem Arab. removü, dimovü und findet sich wie auch os“
- T

nur hier und 39, 21. — V. 29. Im Choschen soll Aaron die IVa-

luen der Kinder Isracd tragen auf seinem Herzen
,
wenn er eiiigelit

in das Ileiliglhum zu einer Erinnerung vor .Jehova (s. Lev. 4, 6.)

alie/eil. Das Herz d. i. der Busen, die Brust (Cant. 8, 0. Nah. 2,

7.) ist der Ort, wo das theure Weih beim Manne ruht (Dt. 13, 7.

Mich. 7, 5.), wo die Mutter das Kind hegt und pllegt (Ihren. 2, 12.

1 Keg. 3, 20.), wo die Wärterinn es trägt (Ruth 4, 16. vgl. des.

49, 22. 60, 4. 66, 12.) und wo »las liebe Hausiamm bei seinem Be-

sitzer schläft (2 Sam. 12, 3. vgl. des. 40, ll.). Die Edelsteine mit

den Namen der 12 Stämme auf der Brust sind also Zeichen, dass

das theokratische Oberhaupt das Volk im Herzen hat, ihm Zuneigung

und Liebe widmet und für seine Pflege und Wohlfahrt l»esorgt ist; sie

sollen aber auch zugleich zur Erinnerung vor dehova dienen. Durch

ihren blitzenden Glanz wecken sie gleichsam dehova’s Aufmerksam-

keit, wenn der Hohepriester vor ihm erscheint, und erinnern ihn an

die Liebe und Güte, an den Schutz und das Heil, welche er seinem

Volke zugesagt hat. Ziemlich dieselbe Bedeutung und Bestimmung
haben die Edelsteine auf den Schulterstücken mit den Namen der 12
Stämme, nur dass sie auf die Regierung im Besonderen zielen; der

Hohepriester tr.lgt sie zum Zeichen, dass die Volksverwaltnng auf sei-

nen Schultern ruht (.Jes. 9, 5. 22, 22.) und dass er insofern das

ganze Volk trägt d. i. die Angelegenheiten desselben ordnet und lei-

tet (Num. 11, 14. 17. Dl 1, 9. 12.); sie haben aber zugleich den

Zweck, Jehova an Israel zu erinnern, damit er als Oherhen* dessen

Angelegenheiten wahrnehme, als Israels König sein Volk regiere.

Ebenso dienen den Israeliten zur Erinnerung hei Jehova die Bei-

trüge zur Erbauung der SlifLsbiUle (30, 16.) und die Weihegahen
von gemachter Beute (Num. 31, 54.). Auf ähnliciie Weise brachte

Israel durch das Blasen der Trompeten in den Feierzeitcii sich hei

ihm in Erinnerung (Num. 10, 10. Lev. 23, 24.) und Hiskia legte ihm
Sanherihs lästerlichen Brief vor die Angen, um ihn zum Einschreiten

zu bewegen (Jes. 37, 14.). Uebrigens kann man aus diesem Schmucke
die Vergleichung der Israeliten mit Edelsteinen im Gegensatz zu den

Heiden als gemeinen Kie.selsteinen Zach. 9, 16. erklären. — V. 30.

An den Choschen soll Moses geben die Urim und die Tummiin und
sie sollen auf dem Herzen, auf der Brust Aarons sein, wenn er ein-

gebt vor Jehov-j d. i. in das Heiligtbum sich begibt; er soll dicses^Zci-

cben allezeit tragen in seinen Verrichtungen bei und in dem Heilig-

thume. Schon diese Steile lehrt, dass die Urim und Tuniinim von

den Edelsteinen verschieden sind. Denn sic sollen gethan werden an

den mit Edelsteinen besetzten Choschen. Nach Lev. 8, 8. legte Mo-

ses dem Aaron den Choschen an und gab dann an diesen letzteren

die Urim und die Tummiin und nach dem .samaril. Texte 28, 30. 39,

22. machte Moses die U. und T. und gab sie au den Choschen. Die

Redensart ^^3 mit ^ steht allerdings meist vom Thun einer Sache in

ein Gerüth (25, 16. 21. Num. 19, 17. Dt. 23, 25.), aber doch auch

vom Stellen des Menschen an einen Ort (2 Sam. 11, 16.) und vom
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Selzen der ßundeslade auf den Wagen (1 Sam. 6, 8.), sowie o**«

mit Vk vom Legen der Teraphim auf das Bette (t Sam. 19, 13.) und

vom Legen des Steins zum Steine beim Bauen (Hagg. 2, 15.). Man
hat also nicht nölhig, den Choschen sich als ein Behältniss, als eine

Tasche zu denken, sondern kann den Ausdruck davon verstehen, dass

die Lrim und Tummim innerhalb des viereckigen Raumes des Cho-

sehen , im Bereich dieser Fläche angebracht werden sollen. Steht

doch V. 17. selbst »V« mit a ßllen in etwas vom Besetzen der Fläche

des Choschen mit Edelsteinen. Die LXX geben die Redensart hier

und Lev. 8, 8. durch mit hii wieder. Nach den U. und

T. heisst der Choschen hier, V. 15. und 29. ta»»« Rechlsschmuck

oder auch kürzer taaott Recht d. i. Rechlszeichen (vgl. vom Bun-

deszeichen Gen. 17, 10.) und zeigt somit die ßefugniss des Hohen-

priesters zu Kechtsentscheidungen an. ln der That werden die Urim

und Tummim oder auch jene allein fast nur da genannt, >vo es sich

um solche Entscheidungen und Weisungen (Num. 27, 21. 1 Sam. 28,

6. 15. Esr. 2, 63. Neh. 7, 65.) oder um die göttlichen Gesetze han-

delt (Dt. 33, 8.). Der Verf. beschreibt sie aber mit keinem Worte,

obwohl er sonst so umständlich und genau verfährt, führt sie viel-

mehr hier als etwas dem mosaischen Israel wohl Bekanntes ein,

also als Etwas, was nach ihm die Hebräer in Aegypten kennen ge-

lernt hatten. Wirklich lassen sie sich dort auch nachweisen. Bei

den Aegyptern hatten von Alters her die Priester die Rechtspflege

und der Oberste von ihnen führte als Vorstand des Gerichts ein am
Halse hängendes ayaX^a von Sapphirstein, welches aXi^'&Euc genannt

wurde (Aelian. V. H. 14, 34.); es war ein an goldener Kette vom
Halse hängendes ^cödtov von kostbaren Steinen, genannt

; halle

der i(Q%i>di.yu)cötrjg x^v xrjg aXri&Elag stxovcc umgehängt, so gingen die

Verhandlungen an (Diod. Sic. 1, 48. 75.). Dieses Zeichen des ägyp-

tischen Oberrichlers haben die Hebräer offenbar herübergenomnien.

Bei der Deutung der Namen hat man sich an die ägyptischen LXX
zu halten.^ Sie geben durch dtjAwotj xai hier

und Lev. 8, 8., o-'W durch SrjXoi xal aXrj&ELa Dt. 33, 8. und

durch d^Aot Num. 27, 21. 1 Sam. 28, 6., verstehen also die

beiden Worte von Offenbarung und Wahrheit. Nun aber ist der Be-

griff des hebr. bbp und seiner Derivate inlegrilas, nicht veritas, auch

nicht 1 Sara. 14, 41., wo man zu lesen und dieses nach den

Urim und Tummim zu erklären hat. Es liegt also bei b“'«p sicher

das ägypt. wa, mit dem Art. (wia, das kopt. OJULHI veritas {Bwnsen

Aegyptens Stelle I. S. 572. Peyron Lexic. copt. p.87f.) zum Grunde.

Ebenso muss es sich mit dem andern Worte verhallen. Im Hebr.

bedeutet Flamme, Feuer, Licht, auch im geistigen Sinne, doch

nicht Erleuchtung, Offenbarung und “'•'xn erleuchten, doch nicht im

Sinne von offenbaren, wofür vielmehr nVs der übliche Ausdruck ist.

Im Kopt. ist epOVCÜlJlI illuminalio (Peyron Lex. p. 147.). Die

Hebräer nahmen also mit der Sache auch die ägyptischen Bezeichnun-

gen herüber, formten sie aber hebräisch, wie sie dies auch mit an-

dern ägyptischen Wörtern z. B. »» 25
,

4. und gethan haben.
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.Sie wählten die Pluralformen, weil die Namen die Ahstracta Erleuch-

lung, Offenbarung und Wahrheit^ Gereehtigkeil bezeichnen
;

s. Ew. §.

179. Die Plurale und o^öp kommen nur von dieser Sache vor

und nach ihr der letztere noch 1 Sam. 14, 41. Worin die Urim und

Tummim bestanden, gibt das A. T. nicht an. Philo vita Mosis III. p.

670. ed. Hösch. bemerkt, der Choschen habe- sollen ayaX(uctoq>OQBlv

övo «p£T«$, öi^Xfoaiv Ti xal ali^&ELav und sagt de monarchia II. p.

824. vom Moses: inl tov Xoyiiav öitxa vqxxafiata HatcmoiKilkH,

TCffoayoQiwav t6 fisv öyXcoaiv, ro S* aX?j&nav. Aelian und Diodor

heben die Edelsteine hervor. Die Urim und Tummim waren also

wohl zwei gewirkte und mit Edelsteinen besetzte oder aus Edelstei-

nen zusammengesetzte und am Choschen angeliängte oder sonst ir-

gendwie angebrachte Figuren ist eig. Thierchen, dann Thier-

bild und Bild überhaupt), welche die Offenbarung und die Wahrheit

sinnbildlich darstcllten. Solche Sinnbilder waren dem Jehovacultus

nicht fremd, >vie die Cherube lehren (s. 25, 20.), auch die Figuren

am Becken (38, S.). Als den Hebräern bekannte Dinge werden sie

so wenig wie die Cherube vom Verf. näher beschrieben und erklärt.

Die Bedeutung aber ist klar. Die Bechtsentscheidungen gehen nach

hebr. Ansicht von Gott aus (s. 21, 6.); sie sind insofern göttliche

OITenbarungen und als solche immer wahr und recht. In der mo-
saischen Zeit ertheilte sie Moses als Gottes Organ in Israel (18, 15 IT.),

in der Folge soll dies der Hohepriester als Mittelsperson zwischen Je-

hova und Israel thun (Num. 27, 21.) und darum in seiner Amtsklei-

dung ein entsprechendes Zeichen führen. Er führt es auf der Brust,

dem Herzen. Denn dieses ist eine Stätte göttlicher Olfenbarung. In

dem Herzen wirkt Gott gewisse Gefühle und Gesinnungen (ISam. 10,

26.), als Liebe, Eintracht, Lauterkeit (Dt. 30, 6. Ez. 11, 19. Jer. 32,

39. Ps. 51, 12. Koh. 3, 11. Lev. 26, 36.), in ihm weckt er Absich-

ten und Entschliessungen (Esr. 7, 27. Neh. 2, 12. 7, 5.), ihm theilt

er Einsichten und Weisheit mit (31, 6. 35, 34. 36, 2. 1 Reg. 10,

24. Ps. 51, 8.), dahin legt er auch sein Gesetz (Jer. 31, 33.). Auf

dem Herzen hat der Hohepriester auch die 12 Stämme, deren Wohl-
fahrt und Heile seine Entscheidungen gelten. Er führt aber das Zei-

chen nur -3d!5 und gibt nur mit ihm angethan solche Entschei-

dungen. Wenn David Jehova befrägt, so muss Abjathar den Ephod
holen und anlegen (1 Sam. 23, 9. 30, 7.). Ueher die verschiedenen

Ansichten von den Urim und Tummim s. Spencer de legg. ritt. p.

920 ft’., Brauti p. 58811'., Bähr Symh. II. S. 127 ff., de Welle hehr.

Archäol. S. 261 f., Winer RWB. u. Urim und Tummim und die da-

selbst w'eiter angeführten Schriften. — V. 31—35. Der Meil oder

das Obergewand (von lexil, velavil, dann perßde egil, s. Lev. 5,

15.) soll gemacht werden rVsn als Ganzes violetten Purpurs d.

i. ganz geweht aus Garn dieser Farbe, so dass er wie die Num. 4,

6. erwähnte Decke allein aus diesem Stoffe besteht und nicht Bunt-

Kunst- oder Güldwirkerei ist. Er wird daher 39, 22. als Werk des

bezeichnet. Das Gewand war aber doch kostbar, da die Purpur-

farbe in höchster Schätzung stand. W’ie bei den Königen findet sie

Hdb. z. A. T. XII. 19

Digitized by Google



290 Ex. 26, 31—35.

sich auch bei hochgestellten priesterlichen Personen. Ein Purpurge-

wand erhielt der Hohepriester Jonathan vom Könige Alexander (l Macc.

10, 20.) und ein solches führte der Oberpriester zu Hierapolis in Sy-

rien (Lucian. de Syr. dea 42.), der Priester des Zeus /.u Magnesia in

Kleinasien (Strabo 14. p. 648.) und der Priester des Herkules zu

Tarsus (Athen. 5, 54. p. 215.); das letztgenannte war aber fisaoXtv-

xog und also fast von einem Stoffe wie der Ephod. Die römische

trabea, welche z. B. die Auguren trugen, war nach Sueton von drei-

facher Art: unum düs sacratum, quod est tuntum de purpura; aliud

regum, quod csl purpureum, habet tarnen album aliquid; tertium au-

gurale de purpura et cocco mixtum (Serv. ad Aen. 7, 612.). Uebri-

gens lehrt der Ausdruck Meil des Ephod, dass zum Ephod der Meil

gehörte und der Hohepriester jenen nicht ohne diesen anlegte. — V.

32. Sein soll die Oeffnung seines Kopfes in seiner Mitte d. h. ihm

soll in der Mitte ein Kopfloch sein, er soll ein solches haben, zum
Herausstecken des Kopfes beim Anziehen. Er war also geschlossen

und wurde öbergestürzt
;

Aermel halte er nicht, sondern nur Arm-

löcher, wie die Juden z. B. Joseph. anlL 3, 8, 4. richtig anuehmen.

ein Saum soll sein seiner Oeffnung ringsum , W^eberarbeit
, wie die

Oeffnung des Panzers soll er ihm sein] d. h. er soll oben am
Kopfe eine Einfassung haben in der Art, wie man sie dem Panzer-

hemde zu geben pflegt. nur hier und 39, 23. ist ungewisser

Ableitung und trifft mit zusammen. Zu denken ist aber an

den hvo&toQct^, wie ihn z. B. die Griechen hatten (Iliad. 2, 529.

830.). Solche linnene Panzerhemden verstand man in Aegypten sehr

vorzüglich zu machen (Herod. 2, 182. 3, 47. Aelian. H. A. 9, 17.

Plin. H. N. 19, 2.). nicht darf er zerrissen werden, nicht

eingerissen oben am Halse beim An - und Ausziehen. Deshalb die

feste und dauerhafte Einfassung, snit] ist der gewöhnliche Ausdruck

für Weber und bezeichnet "also den gemeinen Weber, welcher nur

einerlei Garn zu schlichten Geweben verwebt (Jes. 19, 9.), im

Gegensatz zum Bunt- und Kunstwirker (s. 25, 4.). Werk von ihm

waren bei den priesterlichen Kleidern ausser dem hier genannten Meil

(39, 22.) die Leibröcke, Hüflhüllen und Kopfbunde (39, 27 f.). —
V. 33. 34. An den unteren Saum des Meil, der wohl etwas bis an

oder über die Knie reichte {Bähr II. S. 98 f.), sollen ringsum sein

Granaten von violettem und rothem Purpur und Karmesin d. i. gra-

nalförmige aus Fäden dieser 3 Farben gebildete Kugeln und in ihrer

Mille goldene Glöckchen, dies jedoch so, das*s immer eine Granate

und ein Glöckchen mit einander abwechseln. Nach 39, 24. war zu

den Kugeln Gezwirntes d. i. gezwirntes Garn (s. 25, 4.) und
nach 39, 25. zu den Glöckchen reines Gold (s. 25, 3.) erforderlich,

jbys] von öje schlagen y
anschlagen (b?b incus) ist Glocke, welches

von ahd. cloccon, clochon d. i. klopfen, anschlagen kommend dieselbe

Etymologie hat. LXX richtig: xtoöcweg. Die Verdoppelung drückt

je aus wie 25, 33. V. 35. Der Meil soll an Aaron sein zu die^

nen d. h. Aaron soll ihn anhaben, um den heiligen Dienst zu verse-

hen und es wird dann gehört sein Schall, wenn er in das Heilig-
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thiim hineingeht und wenn er herausgeht, und er wird nicht ster-

ben. Zu mit hy vom Anhaben vgl. V. 43. l Chron. 15, 27. 18,

7. Job. 24, 9. Wenn der Diener seinem Herrn naht oder von ihm
weggeht, hat er dies mit ehrfurchtsvoller Begrüssung zu Ihun; beim
Hohenpriester soll der Klang der Glöckchen diese Begrüssung und
somit einen ehrfurchtsvollen musikalischen Lobspruch vertreten. Mit

Liedern und Musiken feierte man Jehova^s Herrlichkeit. Das scheint

die Meinung des Verf. zu sein. Wäre nicht das Herausgehn mit er-

wähnt, so könnte man den Klaifg der Glöckchen als Anmeldung be-

trachten, als Zeichen für Jehova, dass der Nahende nicht ein Frem-

der, sondern sein Diener sei. Dem Fremden brachte das Nahen zu

Jehova den Tod (Num. 4, 15. 19 f. Lev. 16, 2.). BäAr Symb. II. S.

127. will nicht an die Glöckchen im Besonderen, sondern an den Meil

überhaupt gedacht wissen ; ihn solle der Hohepriester beim heiligen

Dienste anhaben , sonst sterbe er. Allein mit iVtp weiset der

Verf. auf den Klang der Glöckchen besonders hin und legt ihm deut-

lich eine besondere Bedeutung bei. Die Stelle V. 43. geht sicher

bloss auf die Hüflhüllen, nicht auf den ganzen Anzug. — V. 36—38.

Das Diadem des Hohenpriesters soll sein ein Blech, Blatt von reinem

Golde (s. 25, 3.) und darauf die Worte eingegraben hei-

lig dem Jehova d. i. ihm geweiht und angehörig. Vom ganzen Volke

stand der Hohepriester Jehova am nächsten und halte den nächsten

Dienst hei ihmi; er war daher der Geweihte Jehova'

s

vorzugsweise.

Er führte aber dieses Zeichen zugleich als Haupt und Vertreter des

Volks, w'elches Jehova angehörtc (s. 19, 6.). Es wird als

heiliges Diadem bezeichnet (29, 6. 39, 30. Lev. 8, 9.) und war In-

signe des Hohenpriesters als theokratischen Oberhauptes. Ein golde-

nes Diadem erhielt der Hohepriester Jonathan vom Könige Alexander

(1 Macc. 10, 20.) und führte von den Priestern zu llierapolis in Sy-

rien allein der Oberpriester (Lucian. de Syr. dea 42.) ;
auch die sa-

cerdotes provinciales hatten coronas aureas (Tertull. de idololatr. 18.

Philostr. Apoll. 1, 11.) und in den griechischen Städten hiess nach

diesem Abzeichen der Oherpriesler azs(pccvfi(p6gog und seine Würde
und Befugniss uqxv <iT£<pavr}(p6Qog (Athen. 5, 54. 12, 45. p. 215.

533.). Die corona saccrdolalis zu Icosium in Mauretanien bei Am-
mian. Marcell. 29, 5, 16. war wohl auch von Gold, nicht aber der

stroppus, von welchem Festus indess sagt: sacerdoles pro insigni ha-

bent in capite. Quidam coronam esse dicunt, aut quod pro corona

insigne in caput imponalur, quäle sit strophium. — V. 37, Dieses

goldene Blatt soll man legen an eine Schnur violetten Purpurs und

es soll sein am Kopfbunde, an der Vorderseite des Kopfbundes. An-

gemessener heisst es 39, 31., dass man die Schnur an das Blatt gab

d. i. sie an ihm anbrachte, um zu gehen am Kopfbunde von oben

d. h. um das Blatt von oben her an dem Kopfbunde anzubringen.

Das Blatt scheint nicht ganz bis an den untern Band des Kopfbundes

gereicht, sondern etwas höher gestanden zu haben ; es bog vermulhlich

an beiden Seiten nach den Schläfen hin etwas herum
;
ob die Schnur

an der Aussen- oder Innenseite des Goldblechs herumführte, lässt sich

19
"
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nicht entscheiden, jedenfalls wurde sie an der llinterseite des Kopf-

bundes verknüpft. Vtt] wie V. 25. 26, 9. kommt nur vom
Kopfbunde des Hohenpriesters V. 4. 39. 29, 6. 39, 28. 31. Lev. 8,

9. 16, 4. und ausserdem noch Ez. 21, 31. vor. Nach V. 39. bestand

der Kopfbund aus einfachem ungezwirntem Schesch (s. 25, 4.).

Ob er mehr niedrig und weit {Braun p. 625 IT.) oder mehr hoch

{Böhr II. $. 111 f.), also mehr lurhan- oder hiitförmig gewesen sei,

durfte sich nicht sicher bestimmen lassen. Die Etymologie wi-

ckeln (Lev. 16, 4. vom Umlegen der um das Haupt), knäueln

und nc« Knäuel ist der ersten Ansicht günstig. Die gewöhnliche Be-

zeichnung des Turbans ist si"« und wird Zach. 3, 5. auch vom Tur-

han des Hohenpriesters und Jes. 62, 3. von dem der Könige ge-

braucht — V. 38. Sein soll das Goldblech auf der Stirn des Ho-

henpriesters. Sie wird hier genannt, weil sie bei den Alten der Ort

des Religionszeichens war (s. 13, 16.) und dieses in den Worten «np

sich auf dem Bleche befand. Das Blech hat aber noch eine

besondere Bestimmung hinsichtlich des Volkes. Der Hohepriester näm-

lich soll die Vergehung der Weihungen, welche die Kinder Israel

weihen, hinsichtlich (Lev. 5, 3 f.) aller ihrer Weihegaben tragen d.

h. er soll die Verfehlungen, welche die Israeliten liinsichllich der ge-

setzlichen Weihegahen sich zu Schulden kommen lassen, auf sich

nehmen, für sie eintreten und bei Gott vermitteln (Lev. 10, 17. 22,

16. Num. 18, 23.), er wird dies aber dadurch, dass das Blech alle-

zeit auf seiner Stirn ist zu einem Wohlgefallen für die Kinder Israel

vor Jehova d. h. dass es Jehova zu Gun.sten der Israeliten zum Wohl-
gefallen gereicht (s. Lev. 1 , 3.). Zu denken ist an die geringeren

Verfehlungen, welche bei der Menge und Feinheit der Vorschriften

für die Opfer und Gaben nicht aushleihen konnten, aber nicht beson-

ders gesöhnt wurden. Jehova will sie in Gnaden übersehen und un-

gerügt lassen, dies im Hinblick auf den Hohenpriester, welcher als

Haupt und Vertreter des Volks zur Ehre Gottes fürstlich geschmückt

vor ihm erscheint, um ihm in Demuth zu dienen, und ihm ob solcher •

frommen Ehrfurcht eine angenehme, begütigende Erscheinung ist.

Aehnliches im übrigen Alterthume. Es war alte Sitte, bei den Opfern

sich selbst und auch die Opferthierc zu bekränzen
, um durch solche

Festlichkeit die Gottheit zu ehren (Dlin. H. N. 16, 4. Plato de re-

publ. 1. 328.); man bekränzte Alles, als Thören, Altäre, Üpferthiere

und Priester (Tertull. de corona milit 10.); man glaubte den Göttern

bekränzt angenehmer als unbekränzt zu sein (Athen. 15, 16. p.674.).

Es gab auch gewis.se Prieslerklassen, die sich durch einen Kranz aus-

zeichneten (Plin. 18, 2. Gell. 6, 7.). — V. 39. Die übrigen Stücke des ho-

henpriesterlichen Ornats. Von einfachem ungezwirntem Schesch (s. 25,4.)

sollen sein der Kopfbund (V. 37.) und der Leibrock, der letztere aber ge-

wirkt, da der Verf. v?® braucht und V. 4. den Leibrock als n^h?' be-

zeichnet. Ueber dieses Wort s. V. 11. Das Muster dieser Wirkerei lässt

sich nicht näher bestimmen ; nach 39, 27. war es Sache des gewöhn-
lichen Webers, nicht des Bunt- oder Kunstw'irkers. Der Leibrock wurde
übrigens auf dem blossen Leibe getragen, reichte bis zu den Knöcheln
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und halle Äeriiiel (Joseph, antl. 3, 7, 2.). Zu ihm gehurl die Gür*

leibinde, die aber Arbeil des Bunlwirkers (s. 26, 36.), also aus dem
oll envälmteu viererlei Garne (s. 25, 4.) gewirkl sein soll (39, 29.).

t3?3K] kommt nur vor von dem Gurteibande der Priester (V. 5. 40.

29, 9. 39, 29. Lev. 8, 7. 13. 16, 4.) und dem hoher Beamter (Jes.

22, 21.). Man hat es mit Meier hehr. WurzebWB. S. 697. für t3a?K

aus tasK zu nehmen und nach Hgavü, alligavit zu deuten oder

mit Gesen. Thesaur. p. 221. nach dem pers. Joa ligamenlum, hal-

ieus zu erklären. — V. 40. Die Kleider der gemeinen Priester sind

Leibröcke, Kopfhunde und Gürlelbinden. Die beiden ersten Stücke

bestanden aus ungezwirnlera Schesch, wie ihn der d. i. gewöhn-

liche Weber (V. 32.) fertigte (39, 27 f.). Ob die Gürtelbinde aus

demselben StofTe bestand oder bunlgewirkt war, wie beim Hohenprie-

ster, giebt der Verf. nicht an. Die Stelle 39, 29. geht bloss auf die des

Hohenpriesters. Nach Joseph, antl. 3, 7, 2. waren purpur- und karmesin-

farbige Blumen in die linnenen Gürtelbinden der Priester eingewebl.

wird nur von den Kopfbunden der gemeinen Priester gebraucht 29,

9. 39, 28. Lev. 8, 13. Das Wort ist verwandt mit »"s» Becher,

Kelch (25, 31.), wonach diese Kopfbunde eine konische Form ge-

habt zu haben scheinen. Diese war auch sonst im Alterlhume bei

den geistlichen Personen üblich. Die römischen pontifices und flami-

nes trugen auf dem Haupte ad ostendendam sacerdolii eininentiam (Serv.

ad Aen. 8, 664.) den tutulus d. i. einen pileus lanalus metae iigura,

in altiludinem forma melali exslruclus (Serv. ad Aen. 2, 683. Varro

ling. lat. 7,44. Feslus u. tululum) und die salisehen Priester zu Rom
führten auf dem Kopfe nikovg vtl^Xovg slg oxfj(^cc (jwayofisvovg )«a-

vottöig (Dionys.' Halic. 2, 70.). wie V. 2. Die Kleidung der

gemeinen Priester bestand demnach aus weissem Linnen. So auch

bei den Aegyptern, wo indess auch Baumwolle verwendet wurde (s.

Gen. 41, 42.). Die syrischen Priester zu Hierapolis trugen eine

Xcvxi) und auf dem Haupte einen nlXog (Lucian. de Syr. dea 42.).

Das linnene Zeug galt als reiner und reinlicher denn das wollene

und wurde deshalb vorgezogen z. B. von den Aegyptern und Indiern

(Philoslr. vita Apoll. 1 ,
8. 32. 8, 5.). Ebenso erscheinen bei den

abendländischen Völkern die priesterlichen Personen in weissen linne-

nen Gewändern, welche überhaupt die herrschenden Prieslerkleider

im Alterlhum waren (Säubert de sacriff. p. 194 f. Spencer legg. ritt.

3, 5. p. 682 ff.). Bcmerkenswerlh ist, dass das Gesetz den Ephod nicht

bei den gemeinen Priestern erwähnt, welche doch einen solchen tru-

gen (1 Sam. 22, 18.). — V. 41. Die beschriebenen Kleider sollen

Aaron und seine Söhne anziehen , um darin gesalbt (s, Lev. 8, 12.)

und als Priester eingesetzt zu werden, kw] s. Lev. 7, 37. — V.

42. 43. Ausserdem sollen sämmlliche Priester noch erhallen

Hüllen (von 03s verw. mit «s sammeln^ aufbewahren, verbergen, rer-

hüllen Jes. 28, 20.), um zu bedecken das Fleisch der Blosse d. i.

die Schamgegend. Diese Hüflhüllen sollen sein von den Hüften bis
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XU den Lenden oder an ihren Büßen (Ez. 44, 18.), ein

ne(fl xa alÖoia (Josepli. antl. 3, 7, 1.) oder ntQit^tofia eig

aiöoloiv aninrjv (Philo de inonarch. p. 823.), so dass sic diese und

die Uinterbackco verhüllen. Die Priester sollen sic anhabeu, wenn

sie in das lleiliglhüni gehen oder zum Altar herangeheu, also über-

haupt bei den heiligen Verrichtungen, wo sie Jehova näher treten.

Die religiöse Ehrfurcht fordert, dass sie da die genannten Theile, wei-

che man auch im gcmein(;n Leben mit schamhafter Scheu sorgfältig

verhüllt, mehrfach verhüllen, während beim übrigen Leibe die einfache

Verhüllung genügt Verletzungen jener ehrfurchtsvollen Scheu würde

Jehova mit dem Tode ahnden. V’ s. Lev. 5, 1. Aehnlich der

Flamen Dialis bei den Römern tunicam intimam iiisi in locis teclis

non exuit, ne sub coelo tanquam sub oculis Jovis nudus sil (Geil.

10, 15.) und nefas erat, llamines nudis penitus capitibus incedere

(Serv. ad Aen. 2, 683.). S. auch oben zu 20, 26. ~a] war nach

39, 28. eine Art des Schesch, also ein Linnen und wird von den

LXX hier und Lev. 6, 3. 16, 4. 23, 32. auch durch Xlveog gegeben.

Ausser den HüDhüllen waren von die Kleider des Hohenpriesters

beim Sühnakte am Versöhnungstage, wo es demüthiges Flehen um
Sündenvergebung galt (Lev. 16, 4. 23. 32.), die Kleider des Priesters

bei Reinigung des Altars (Lev. 6, 3.), der Ephod der gemeinen Prie-

ster (1 Sam. 22, 18.), der des Knappen Samuel (1 Sam. 2, 18.) und

der des Nichtpriesters David bei Versetzung der Bundeslade (2 Sam.

6, 14. 1 Chron. 15, 27.). Die Engel in den prophetischen Gesichten

sind ebenfalls mit o'>na angethan (Ez. 9, 3. 11. 10, 2. 6. 7. Dan. 10,

5. 12, 6 f.). Der Name hed. Absonderung^
AUeinheil, Einzelnheity

dann wohl Einfachheil und bezeichnet ein w^eisses Linnen, w'elches

bloss in einem einfachen ohne Anwendung von Kunst gemachten Ge-

webe bestand und also ausser dem zusaipmengewebten Slofie nichts

weiter enthielt, während der Schesch, der ebenfalls weisses Linnen

war (s. 25, 4.), auch nach gewissen Mustern z. B. gekepert, gewür-

felt, Gebilde ausdrückend wie der Zwillich gewirkt sein konnte und
z. B. beim Leibrock des Hohenpriesters V. 39. war. Diese Deutung passt

zu allen Fällen, in welchen der ta vorkommt.

Cap. 29 ,
1—37. ln die beschriebenen Kleider sollen Aaron

und seine Söhne, nachdem sie sich gebadet haben, eingekleidet wer-

den, um dann durch Salbung und Süud- Brand- und Dankopfer 7

Tage lang von Moses zu Priestern geweiht und bestellt zu werden. Die

Erklärung s. z. Lev. 8., wo die Ausführung dieses göttlichen Befehls

berichtet wird, lieber ywn V. 37. s. Lev. 6, 11. — V. 38—46.

Das tägliche Brandopfer nebst dem dazu gehörigen Speis- und Trank-

opfer lässt der Verf. schon hier auordnen, wo es sich doch erst um
die Erbauung und Einrichtung des Heiligthums handelt. Ebenso die

Abgabe von Oel zum heiligen Dienste und die tägliche Bereitung des

Leuchters (27, 20 f.) sowie das gleichfalls tägliche Rauchopfer (30,

7 ff. 34 ff.) und die Schaubrodte (25 , 30.). Denn das waren be-

ständige, zum Heiligthum wesentlich gehörende und gleichsam unzer-

trennlich mit ihm verbundene Leistungen
;

sic werden gleich bei der
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Anordnung des Heiligtliums mit angeordnet, zumal sie schon vor Er-

theilung des ^
eigentlichen Opfergeselzes 40 ,

23 If. anheben sollen.

Die bloss zu gewissen Zeiten darzubringenden Opfer folgen Num.
28 f. nach

,
nachdem diese Zeilen Lev. 23. bestimmt worden sind

;

es wird aber da Num. 28, 3— 8. das vorliegende Gesetz wiederholt,

damit das Verzeichniss der von Israel Jehova zu weihenden Opfer

vollständig sei. Ueber die Bedeutung des täglichen Opfers uud des

Opfers überhaupt s. z. Lev. 1— 7. — V. 38. 39. Und das ist es,

was du machen sollst • auf dem Altar] das sind die Opfer, welche du

auf dem (vorher genannten) Brandopferaltare bereiten und darbringen

sollst; zwei Lämmer für den Tag beständig, das eine am Morgen,

das andere am Abende. Täglich soll man Jehova Mahle w'eihen und
damit Verehrung beweisen. Wegen dieses beständigen Opferdienstes

musste auch das Feuer auf dem Brandopferaltare beständig erhalten

werden (Lev. 6, 2 ff.). Wie bei den Hebräern, war es bei andern

Völkern. Der Indier sollte alle Tage den Göttern gewisse Opfer dar-

bringen (Manu 3, 84 fl‘.) und die Magier der Perser mussten immer
mit Tagesanbruch die Götter besingen und alltäglich ihnen die ge-

hörigen Opfer bereiten (Cyrop. 8,1, 23.). Bei einem Tempel des

Herkules in Mauretanien wurde jeden Tag der Altar mit Blut be-

spritzt (Porphyr, de abslin. 1, 25.) und beim Tempel der Athene zu

Linduä auf Rhodus stellte man ebenfalls täglich Opfer an (Suid. u.

^Po8l(ov). Zu Hierapolis' in Syrien opferte man alle Tage zweimal

(Lucian. de Syr. dea 44.). Auch Plato de legg. 8. p. 828. wull,

dass an jedem Tage Einer der Gottheiten geopfert werde. Mit dem
hebr. nw, dem gewöhnlichen Ausdrucke für das Bereiten der Opfer

(Lev. 22, 24. 23, 12. Num. 6, 17. 15, 3. 8. Ps. 66, 15.), trifft zu-

sammen das griech. und das lat. facere, wovon sacrißeium.

naw •'33] jährige wie 12, 5. Dies war das gewöhnliche Aller des

Brandopferthiers vom Kleinvieh (s. Lev. 22, 27.). B’'3'^yn
i’'3] wie 12, 6.

— V, 40. Zu jedem Brandopfer gehört ein Speis- und Trankopfer.

Das Speisopfer beim Brandopfer besieht in Mehl (s. Lev. 2, 1.) und

zwar für jedes Lamm hier in einem Issaron Feinmehl beschüttet mit

einem Viertheil Hin geslossenen Oels (Num. 15, 4 f.). Der kommt
im ganzen A. T. nur beim Elohisten vor (Lev. 23, 13. 17. 24, 5.

Num. 15. 28. 29.) und muss nach seinem Namen der 10 Theil des

gewöhnlichsten Maasses, also des Epha sein. Dies lehren auch die

LXX, wenn sie Num. 15, 4. das Wort durch dixorov rov olg>i er-

klären, womit sie Lev. 5, 11. 6, 13. Num. 5, 15. 28, 5.

wiedergeben. Dies lehrt ebenso Joseph, anlt. 3, 1, 6., wenn er da

einen angibt, wo das A. T. den hat, welcher 16, 36.

ausdrücklich als der 10 Theil des Epha bezeichnet wird. Diesen

Issaron oder Gomer berechnen die Rabbinen bei Leusden philol. hebr.

mixL p. 204. auf 43 Eier, Bertheau Zur Gesch. der Israeliten S. 73.

auf 198 Paris. Kub. Zoll und Thenius in den Studd. und Kritl. von

1846. S. 122. 128 ff. auf 153 Dresdn. Kub. Zoll oder etw^as mehr
als ein Dresdn. Mässchen oder 2 Dresdn. Pfund, ri^o] s. Lev.

2, 1. 4, geht auf da r’^b ferain. ist. r'*'«] s. 27, 20.

f

Digitized by Google



296 Ex. 29, 40—30, 4.

Sonst ist bei keinem Opfer gestossenes Oel vorgeschrieben. Das täg-

liche Brandopfer wurde also besonders hoch gehalten, lieber das

s. 30 , 24. Das Trankopfer besteht für jedes Lamm in einem Vier-

theil Hin Wein wie Num. 15, 5. — V. 41. Ebenso das abendliche

Brandopfer
;
zu ihm soll man machen wie das Speisopfer des Morgens

und wie sein Trankopfer d. h. zu ihm hinzu ein eben solches Speis-

und Trankopfer bereiten und darbringen. Bei hat der Verf. nV»

im Sinne, ''ii n*'ij s. Lev. 1,9. — V. 42. Dieses Brandopfer soll

ein beständiges sein bei Israel in allen folgenden Geschlechtern (s.

12, 14.), darzubringen an der Thür der Stiflshütte vor Jehova (Lev.

1, 3. 5.), also an dem Orte, wo Jehova sich dem Moses stellt d. i.

ihm gegenwärtig und wahrnehmbar wird (s. 25, 22.), um zu ihm

zu reden. Dort ist seine Wohnung in Israel (25 , 8.) und dorthin

gehören die Opfer, die man ihm zu seiner Verehrung bringt. — V. 43.

Dort nimmt er in seiner Herrlichkeit Wohnung (40, 34 f. 16,10.),

um sich unter Mosis Vermittelung den Kindern Israel zu stellen, und

heiligt dadurch den Ort d. h. er macht ihn zu einer heiligen Stätte.

— V. 44. Aaron und seine Söhne aber weiht er, damit sie als Prie-

ster die zu seiner Verehrung an der heiligen Stätte gehörenden Ver-

richtungen versehen. — V. 45. Unter den Israeliten wohnend ist er

ihnen zu Gott Gen. 17, 7. — V. 46. Daran erkennen sie, dass Je-

hova ihr Gott ist, welcher sie aus Aegypten geführt hat, um in ihrer

Mitte zu wohnen. Jehova wird nämlich die Sliftshütte bewohnen, in

ihr sich ihnen stellen und aus ihr zu ihnen reden
;

sie dient ihnen

dalier zum Kenn- und Wahrzeichen, dass er in einem nälteren Ver-

hältnisse zu ihnen steht, sie macht es ihnen gewiss, dass der wahre
Gott ihr Gott ist und dass sie diesem und keinem andern ihre Er-

lösung, die nur als ein Werk göttlicher Macht angesehen werden
kann, zu verdanken haben. Zu derselben Erkenntniss führten Israel

auch die Befreiung selbst (6, 7.) und die Gaben des Manna’s und
der Wachteln (16, 6. 12.), welche Jehova für sich in Anspruch

nimmt und als seine Werke auch vorherverkündigte.

Cap. 30, 1— 10. Der RäucheraUary welcher zum Anzündeu des

V. 34—38. näher bestimmten Häucherwerks diente, kommt ziem-

lich spät zur Anordnung. Dies erklärt sich daher, dass das Räuchern

im Menschenleben, von wo es in den Cultus übergogangen ist, nicht

als so wesentlich und nothwendig galt, sondern mehr dem Luxus

diente und eine Zuthal zu den höheren Lebensbedürfnissen war. —
V. 1. 2. Den Räucheraltar soll man machen Akazienholz (25, 5.) d. i.

von Akazienholz (25, 18.), viereckig, eine BUe lang, eine breit und
zwei hoch, von ihm seine Hörner] wie beim Brandopferaltare 27, 2.

— V. 3. üeberzieheu soll man ihn mit reinem Golde (25, 3.) und
zwar seine Bedeckung, seine Wände ringsum und seine Hörner, also

ganz mit Ausnahme der unteren Seite, als welche nicht zu sehen

war. Er heisst daher kurzweg der goldene Altar 39, 38. 40, 5. 26.

Num. 4, 11. *'t] wie 25, 11. — V. 4. 5. Erhallen soll er ferner

2 goldene Ringe unterhalb der Einfassung an zwei seiner Seiten
; sie

sollen zu Behältnissen (25, 27.) dienen für die Stangen, womit man

t
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ihn tragen wird
;

die Stangen von Akazienliolz mit Gold überzogen.

Statt der 4 Ringe an der Buudesiade und dem Schaubrodltische (25,

12. 26.) erscheinen hier nur ^ zwei, weil dieser Altar nicht so lang

wie jene Geräthe war; sie kamen wohl an die östliche und westliche

Seite, wo sie bei der ßundeslade angebracht waren. Für hat

man nach dem Samarit. und Godd. zu lesen. — V. 6. Seinen

Platz erhalt der Altar vor der Scheidung, welche an der OlTenbarungs-

lade d. i. vor dem Vorhänge des Allcrheiligsten (26, 31.) oder ge-

nauer bestimmt: vor dem Deckel, welcher über der Offenbarung d. i.

vor dem Deckel auf der Bundeslade (25, 21.), also von der Nord-

und Südwand des Zeltes gleichweit entfernt, gerade in der Milte (40,

5.). Den Deckel nennt der Verf. stall der Lade, weil er Jehova’s

Fussschemel war und es sich hier um Opfer handelt, die gerade vor

Jehova, vor seinem Platze dargebracht werden mussten. Entsprechend

war die Stelle des Brandopferaltars vor dem Eingänge in die Stifts-

hötte. r^-tyrt p»] s. 25, 16. triK s. 25, 22. — V. 7. 8. Auf

dem Altäre soll Aaron täglich zweimal Räucherung von Riechwerken

d. i. riechendes Raucherwerk (s. 25, 6.) anzünden, das eine Mal an

jedem Morgen, wenn er die Lampen säubert und wieder einrichtet,

und das andere Mal am Abende, wenn er die Lampeu aufselzt (s. 25,

31 ff.). pa] s. 26, 6. os-’n-nV] wie 12, 14. Dieses Rauch-

opfer soll beständig vor Jehova d. i. im Heiligthume (s. Lev. 4, 6.)

dargebracht werden. Als etwas Beständiges lässt es der Verf. gleich

bei Anordnung der Stiftshülle mit angeordnet werden, wie das täg-

liche Brandopfer 29, 38 ff. — V. 9. Auf diesem Altäre soll man we-

der ein fremdes Rauchopfer d. h. ein anderes als für die Jehovaver-

ehrung V. 34 ff. vorgeschrieben ist, noch ein Brand- Speis- und

Trankopfer darbringen, sondern allein das Rauchopfer der Jehovare-

ligion. n^t] s. Lev. 22, 10. — V. 10. Ihn soll der Hohepriester je-

des Jahr einmal sühnen d. i. durch Sühngebräuche aufs Neue weihen.

Denn er ist hochheilig und wird durch die Unreinigkeit, die ihm von

den Israeliten kommt, entweiht. “'Bs] s. Lev. 4,20, s. 12, 14.

Dtp] 8. 26, 33. Ueber den Sühnakt s. Lev. 16, 18 f. — V.

11— 16. Anordnung einer Abgabe, welche die Israeliten bei ihrer

Musterung Jehova leisten sollen, ««ri -’s] eig. wann du erhebst

die Summe der Kinder Israel nach ihren Gemusterten d. h. in der

Zeit, wo du eine Zählung des Volkes vornimmsl, um die Zahl der

Gemusterten festzustellen. Zu *s von der Zeit, nicht von der Be-

dingung vgl. Jud. 2, 18. Hos. 11, 1. Ps. 8, 4. 32, 3. Gemeint ist

nicht gerade die auf den Zählakt beschränkte Zeit, sondern die Zeit

im Ganzen, worein die Musterung fällt So ist auch artt np» zu

nehmen. In dieser Zeit sollen die Israeliten gehen jeglicher eine

Sühnung seiner Seele d. i. ein Sühugeld, ein Lösegeld (21, 30.) für

seine Person und es wird dann keine Plage bei ihrer Musterung un-

ter ihnen geben. Der Fall 2 Sam. 24. gehört nicht hierher, wo die

Musterung im Sinne Jehova's geschieht Die Sache ist vielmehr diese.

Jehova errichtet am Sinai die Theokratie (19,6.) und lässt als Ober-

herr zu diesem Behufe den Volksbestand aufnehmen und feststelleii

1
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(Nuiu. 1 , 2 r.). Dabei kommen aber nur die mündigen
,

selbstständi-

gen Männer in Anschlag , welche als Bürger den theokratiscben Staat

bilden. Durch die Musterung werden die Gemusterten Jehova’s Volk

;

sie kommen ihm näher und treten in seine Gemeinschaft ein. Efgent-

lieh wären Lustrationsgebräuchc beim Eintritt in das heilige Verhält-

niss nölhig, wie bei Aaron und dessen Söhnen (Lev. 8, 14 If.), wie

bei den Leviten (Num. 8, 6 fl'.), als sic den heiligen Dienst anlraleii;

es handelt sich aber hier bloss um die gemeinen Israeliten-, sie sollen

nur ein Sühngeld, welches bei ihnen die Sühngebräuche vertritt, an

Jehova zahlen und dieser will dann durch die fromme Gabe begütigt

ihre Unreinigkeiten und Unvollkommenheiten übersehen, also die Feh*

1er, mit welchen behaftet sic in seine Gemeinschaft eintrelen, nicht

mit Plagen ahnden. Eine äussere Aehnlichkeit bieten römische Ge-

bräuche dar. Die Römer nahmen immer am Ende von je 5 Jahren

einen Census vor und beschlossen ihn mit Sühnopfern zur Lustration

des Volkes (Dionys. Habe. 4, 22. Liv. 1, 44. Varro üng. lat. 6, 11.).

Das Gebet dabei w'ar: ut dii populi Romani res meliores ampliores-

que facerent, in späterer Zeit: ut eas perpetuo incoiumes servent

(Val. Max. 4, 1, 10.). Bei ihnen mussten auch an dem jährlichen

Feste der Paganalicn, wo ebenfalls Sühngebräuche Statt fanden (Ovid.

fast. 1, 669 ff.), die Landbewohner nach den Köpfen ein für die

Männer, Weiber und Kinder verschieden bestimmtes Geldstück dar-

bringen, die Opfervorsteher zählten die Geldstücke und stellten darnach

die Volkszahl fest (Dionys. Halic. 4, 15.). Uebrigens nennt der V'^erf.

den auch nw'ip Hebe d. i. Abgabe (s. Lev. 7 , 32.) und scheint

ihn zugleich als Abgabe zu betrachten, welche die Israeliten beim An-

tritt ihres Unterthanenverhältnisses an Jehova als Oberherrn zahlten.

Das Silber passt dazu gut Es kommt bei Tributzahlungen 2 Reg.

15, 19. vor, mit ihm zugleich aber auch das Gold 2 Reg. 18, 14.

23, 33. Die Römer indess Hessen die unterworfenen Völker nur Sil-

ber, nicht auch Gold zahlen (Plin. II. N. 33, 15.). — V. 12. Zahlen

Süll jeder Uebergehende auf die Gemusterten d. i. jeder zu ihnen

Hinzukoinmende
,
der Masse derselben durch die Musterung Zugew'ie-

sene einen halben Sekel nach dem Sekel der Heiligkeit. Der heilige

Sekel findet sich im ganzen A. T. nur beim Elohisten (V. 24. 38, 24
—26. Lev. 5, 15. 27, 3. 25. Nuin. 3, 47. 50. 7, 13—86. 18, 16.)

und scheint der vollwichtige Sekel zu sein, während er im gemeinen
Verkehr nicht immer sein volles Gewicht hatte. Er

,
wird hier und

Lev. 27, 25. Num. 3,47. 18, 16. Ez. 45, 12. auf 20 Gera berechnet,

woraus sich aber bei der Unsicherheit des Gera etwas Bestimmtes

nicht ergibt. Neuere Archäologen bestimmen das Gewicht des Sekels

auf mehr als 250 Paris. Gran, wonach der Silbersekel von Thenius zu

1 Reg. 6, 35. auf 23 Sgr., von Bertheau Zur Gesch. der Isr. S. 34.

39. und Winer RWB. u. Sekel auf 26 Sgr. berechnet wird. — V. 14.

Alle Israeliten, w'elche 20 Jahr und darüber alt sind, sollen als Ge-

musterte die Abgabe an Jehova entrichten. Sie werden sonst als die

Heerespflichtigen bezeichnet (Num. 1, 3. 45.). Die 20 Jahre erschei-

nen als Alter der Mündigkeit und Selbstständigkeit, wie bei den Grie*
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eben, wo man nach Erreichung des 20 Lebensjahres in den Volks-

versammlungen mit reden durfte (Xen. Memm. 3, 6, 1.). Ob bloss

das gehörige Alter oder auch das Freisein von gewissen Gebrechen

und Makeln Bedingung des Eintritts war (Dt. 23, 2 f.), bemerkt der

Verf. nicht. Die Leviten mussten bei ihrem Eintritt in den Dienst

Jehova’s älter sein (Num. 4, 3. 8, 24.). — V. 15. Der Reiche soll

nicht viel und der Dürftige nicht wenig machen vor der Hälfte des

Sekels d. h. jeder soll nicht mehr und nicht weniger als einen hal-

ben Sekel geben. Denn es handelt sich hier um die theokratische

Beziehung zu Jehova, vor welchem abgesehen von den Priestern und

Leviten als seinen näheren Dienern alle Israeliten gleich sind und die

irdische, weltliche Stellung nicht in Betracht kommt. Alle sollen

auch gleichen Antheil an der auferlegten Beisteuer zum Heiligtbume

und an dem daraus kommenden Segen haben. — V. 16. Das zusam-

mengebrachte Sühngeld soll Moses geben an das Werk der Stiftshütte

d. h. es zur Errichtung und Ausstattung derselben verwenden; es

wird den Kindern Israel zu einer Erinnerung vor Jehova sein, sie

zu sühnen d. h. die prächtige Wohnung und deren kostbare Geräthe

erinnern Jehova an die Stifter, welche mit ihren Gaben frommen
Sinn bewiesen und sich um seine Gnade beworben haben, sie stim-

men ihn den Gebern günstig und machen ihn zur Vergebung ihrer

Fehler geneigt lieber s. 28, 29. Die Berechnung und Ver-

wendung jener Gaben folgt 38, 25 ff. Nach dieser Stelle wurde
das Sühngeld zur Errichtung des Heiligthums verwendet, nach 40, 2.

17. das Heiligthum am 1 Tage des 1 Monats im 2 Jahre des Aus-

zugs aufgesleUt und nach Num. 1, 1. 18. die Musterung einen Monat

später vorgenommen. Die Vorstellung des Erzählers ist wohl diese.

Es fand vor Errichtung der Stiftshütte eine vorläufige Zählung Statt,

bei welcher die Ptlichtigen freiwillig erschienen und ihr Sühngeld

entrichteten. Diese Zahlung musste dem wirklichen Eintritte in die

Theokratie vorangehen, wie bei den Aaroniden und Leviteu die Sünd-

opfer dem Dienstantritte. An die vorläufige Zählung, die gleichsam

nur der Anfang der eigentlichen Musterung war, schloss sich nach

Errichtung der Stiftshütte eine förmliche Musterung der Israeliten nach

Stämmen, Geschlechtern und Häusern und eine Aufstellung von Listen,

welche von Moses und einer Anzahl Gehilfen ausgeführt wurde (Num.

1.). Hier wie dort war die Summe dieselbe (38, 26. Num. l, 46.),

so dass also der Volksbestand in der Zeit, wo sich der theokratische

Staat coustituirte, dieselbe Höhe behielt, worauf auch V. 12. hindeu-

lei. — V. 17—21. Das Becken nimmt unter den heiligen Gerälhen

die letzte' Stelle ein, da es keine unmittelbare Beziehung zu Jehova

hat, sondern den Priestern zum Waschen dient. Als minder wichtig

wird es nicht näher beschrieben. Man s. darüber Bähr Symb. I.

S. 482 ff. Es soll wie auch sein Gestell von Kupfer sein, zwischen dem
Brandopferallar und der Stiftshütte, also am Eingänge dieser aufgestellt

und mit Wasser angefüllt werden.— V. 19.20. Die Priester sollen Hände

und Füsse waschen sowohl bei ihrem Eingehen in das Heiligthum

als auch bei ihrem Herantreten an den Brandopferaltar, also über«
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haupl bei allen dem Cullus angehörenden prieslerliclien Verrichtungen.

Die Hände und Füsse sind die der ßesclimutzung am meisten ausgesetz*

len körpertheile und bedürfen der Waschung am meisten, um mit reinem

Fusse die heiligen Orte zu betreten, mit reiner Hand Gott Opfer zu

bereiten. Unreinheit ist Jehova widerwärtig und der ihm unrein Na-

hende verfällt dem Tode. Ueber das Waschen s. Gen. 35, 2.

hok] s. Lev. l, 9. — V. 21. Diese Vorschrift sollen die Aaroniden

allezeit befolgen. nr-'^V] s. 12, 14. — V. 22—33. Anordnung des

heiligen Salböls^ womit die Stiftshülte und ihre Geräthe sowie Aaron

und seine Söhne gesalbt werden sollen, um dadurch für ihre heilige

Bestimmung geweiht zu werden. Cs soll, wie das heilige Räucherwerk

aus 4 Stolfen bestand , abgesehen vom Oele ebenfalls aus vier

Wohlgerüchen d. i. wohlriechenden Stoffen bereitet werden, - -w]

besagt nach^j fluxHy copiose efßuxit erklUrt eig. Myrrhe des Flusses

d. i. lliessende, flüssige Myrrhe und bezeichnet also ein “'»h ;ö» Myr-

rhenöl (Eslh. 2, 12.) im Gegensätze zum trockenen Myrrhenharze. '

So ist um so mehr zu deuten, weil es sich hier um das Salböl han-

delt. Die beste fliessende Myrrhe heisst Siakte (Theophrast. de odo-

rib. 29.) wie die vorzüglichste trockene Myrrhe (s. V. 34.). Man gewann

diese Stakle dadurch, dass man die frische Myrrhe presste , indem

man etwas Wasser hinzuthal; sie war sehr wohlriechend und kostbar

und machte für sich eine Salbe aus (Dioscorid. 1, 73. Plin. H. N.

13, 2.) oder sie war eine Salbe, welche nur aus Myrrhe bestand und

keine anderweitige Zulhat enthielt (Athen. 15, 37. 44. p. 688. 691.).

Als Myrrhenarlen, aus welchen man diese Stakle presste, werden die

dfiv^a und yaßigia angeführt Dioscorid. 1, 77. Mehr über

die Myrrhe in Celsii Hierobol. I. p. 520 ff. RWB. u. d. W.
»K"i] eig. Uaupl d. i. .Erstes, Vorzüglichstes (CanL 4, 14. Cz. 27, 22.)

ist mit "»tt zu verbinden, fünihunderl] näml. Sekel wie V. 24. lehrt.

}S)39p} bei den Griechen und Römern nivvctfjLov und cinuamum, aber

auch Mvva(icopov und cinnainomum ist der Zimml
,

worüber Celsii

Hierobot. 11. p. 351 ff. und Heiner RWß. u. d. W. Auch ihn ver-

wendeten die Alten bei ihren Salben und hielten die cinnama rara

hoch (Theophrast. hist, pluntt. 9, 7. Dioscorid. 1, 13. Marlial 4, 13,

3.); das oft erwähnte unguentum cinnamominum war sehr kostspie-

lig (Plin. 13, 2. Athen. 10, 53. 15, 40. p. 439. 690.). Es gab aber

verschiedene Arten, von denen z. B. ipsvöoMwapcopov und ^vIotuV’

vapcofiov dem ächten Zimmt an Geruch sehr nachslanden (Dioscorid.

l. 1. Theophrast. 9, 5.). Hier ist wegen des heigesetzten der

stark und wohl riechende ächte Zimmt gemeint. Der Name kam mit

der Sache durch die Phöniken nach dem Westen (Herod. 3, 111.),

hat aber im Semit, keine Etymologie. Nimmt man an, dass auf Cey-

lon, der ursprünglichen und eigentlichen Heimath des Zimmts, in

ältester Zeit Malaien wohnten, so kann man ihn aus deren Sprache, wo

oder in Zusammensetzungen lignum und dulce be-

deutet {Reland dissertt. misc. 111. p. 63. 72. Thunberg Reise I. S. 225.
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229.), durch Holz deuten, um so sicherer, da die Malaien den

Zimmt kaimanis, kagumanis nennen {Marliny Encyclopadic der medi-

ein. pharmarcul. Naturalien- und Rohwaarenkunde I. S. 414.). Hesych.

erklärt Tjdvpaßöov durch mwdficDfiov und die Cingalesen nennen den

besten Zimmt rosse curundu d. i. Honigzimmt oder süsses Holz {Thun-

herg II. S. 1^0. RiUer Erdk. VI. S. 130.), während die Indier, Perser,

Armenier und Araber ihn als chinesisches Holz bezeichnen {Lassen

ind. Alterlhumsk. I. S. 280.), Jener fremde Name konnte sich bei den

Semiten wohl in )«!? oder gedehnt *'*8^ verderben; woraus dann durch
>o y

Aullösiuig des Dag. f. pö:]? wurde, wie vAAäS aus idplL aus rVäio

u. a. Vielleicht dachte der Semit dabei wegen der Rohrfonii der ge-

trockneten Zimmtrinde an = neewa, canna
, wie bei der Verläng-

erung des Wortes zu %Lwdg,mg.ov an das Aroma d^to^ov

,

welches

auch in xaQÖdfuofiov erscheint, gedacht worden sein mag. Ini Aethiop.

bedeutet pap auch canna, calamus aromalicus und die LXX geben

3112 na;? Jer. 6, 20. durch Mvvdfuofwv. eig. seine Hälfte

d. i. die Hälfte davon, halb soviel als
;
das Sufl'. geht auf den vorher

genannten SlolV. oöa h:;?] eig. Rohr des Wohlgeruchs, sonst ait: na^

Jer. 6, 20. oder kurzweg Jes. 43, 24. Ez. 27, 19. Cant. 4, 14.

genannt, ist der ndkaiiog dgaficcTi-xog, calamus odoratus der Griechen

und Römer. Dieser wohlriechende Kalmus kam aus Indien und wurde
als Räucherwerk und in der Arzneikunde gebraucht (Dioscorid. 1,

17.), wuchs aber auch in Arabien (Strabo 16. p. 778. Plutarch. gryll.

7.) und Syrien und wurde bei den kostbaren Salben verwendet (Theo-

phrast. 9, 7. Plin. H. N. 13, 2. 12, 48.). — V. 24. Oie noch

Ez. 27, 19. und zwar als arab. Handelsgcgenstand genannt, wird

von LXX auf iQig^ von Syr. Onk. Jonath. Vulg. auf cassia, von Venet.

Gr. Saad. Ar. Erp. auf costus, von Pers. auf ambra und von Vulg.

zu Ez. auf stacte gedeutet. Das Schwanken lehrt den Maugel einer

sicheren sprachlichen Ueberlieferung. Gewöhnlich denkt man an die

von Dioscorid. 1, 12. erwähnte xirtio, eine Art der Cassia, hebr.

Ps. 45, 9. Dies scheint auch das Sicherste. Indess stand

diese Art der Cassia in geringer Geltung und wird als zimratähnlich

hier neben dem (vorzüglicheren) Zimmte bei so wenigen Stollen kaum
erwartet, eher etwas Anderes. Dies wäre die von Forskal Flora p.

172. erwähnte und kadi genannte sudarabische Keura, eine

arbor p'raestantissima palmis siiniiis, weiche odoris caussa colitiir,

quem spirat tarn divitem, ut una spica alterave satis sinl ad replen-

dum cubile spatiosum halitu odorifero per longum teiupus, si loco

subhumido reponanlur. Vielleicht fallen damit die von Strabo 16.

p. 776. neben dem wohlriechenden Kalmus des glücklichen Arabiens

genannten (poivixeg evatöng zusammen. Man könnte auch oder

"715 lesen, wipn ^p®a] nach dem heiligen Sekel, welcher vollwich-

tig war (s. V. 13.). Nach den Rabbinen hatte dieser Sekel das Ge-

wicht von 320 Gerstenkörnern mittler Grösse, welche Angabe Eisen-

schmid de pondd. et menss. p. 57. und Thenius zu 2 Sam. 12, 30,
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durch erhallene Exemplare von Sekein aus Simons Zell als richtig er-

probt haben. Der Letztere berechnet 3000 heilige Sekel auf 83 Vo

Dresdn. Pfund. Darnach betrugen 500 heilige Sekel beinahe 14 und 250
beinahe 7 Pfund, j'??] erklärt sich aus dem Semit, nicht befriedigend;

es wird von den LXX nicht Abersetzt, sondern als tv oder stv bei-

hehalten und "stammt wie andre Maassbezeichnungen aus dem Aegyp-

tischen, wo esjte, IJl€ spedes, forma, modus bedeutet {Peyron

Lexic. ling. copt. p. 37.). Dieses liehr. Maass fasste nach den Rab-

hinen 12 Log, das Log aber betrug s. v. a. 6 Eier (Kimchi im WB.).

Die 6 Eier oder das Log berechnet Thenius in den Studd. und Kritt.

von 1846. S. 98 ff. auf 21,27 Dresdn. Kubikzoll oder auf eine reich-

liche Dresdn. Viertelkanne, wonach also das Hin etwa 255 Kubikzoll

oder 3 reichliche Kannen gefasst hätte. Etwas mehr betrugen diese

Maasse nach Joseph, antt. 3, 8, 3. 3, 9, 4., welcher das Hin auf 2

attische xoBg bestimmt. Darnach berechnet Berlheau Zur Gesch. der

Israel. S. 73. das Log zu 27,58 und das Hin zu 330,96 Paris.

Kubikzoll. Dann würde das Hin zwischen 5 und 6 Preuss. Quart

(zu 57 Paris. Kubikzoll), das Log beinahe ein halbes Preuss. Quart

betragen. Für die Exegese ist die Differenz nicht gerade erheblich.

Uebrigens vgl. Winer RWB. u. Maasse. Oh die Masse des Salböls

für alles, was gesalbt werden sollte, hinreichte? Sicherlich, da die

Saibling bei den Geräthen nur ein Besprengen war und bei den Per-

sonen theils nur das Haupt traf, Iheils nur in einem Bestreichen oder

Ansprengen bestand (s. Lev. 8, 12.). — V. 25. Diese Stoffe soll

Moses bereiten oder vielmehr durch Bczaleel und dessen Gehilfen be-

reiten lassen (37, 29. 31, 6. 39, 38.) als Oel heiliger Salbung d. i.

zu einem heiligen Salböle, als Mischung der Salbe (1 Chron. 9,

30. 2 Chron. 16, 14.), als Werk des Salbenmischers d. i. zu

einer Salbenmischung, wie sie der Salbenverfertiger durch seine

Kunst herstellt. ‘irK] geht auf das Oel, welches der Grundstoff und
insofern die Hauptsache war; es ist aber an die wohlriechenden Stoffe,

welche dazu kommen sollen, mit zu denken. Aehnlich V. 35. Man
zog wohl aus den trockenen Aromen, also aus dem Zimmt, dem Kal-

mus und der Kilta Essenzen und vereinigte dann sie und die fliess-

ende Myrrhe mit dem Oele. So die Rabbinen; s. ßähr Symb. 11. S.

171 f. ist verw. mit Jg*;, was im Hebr. conculcavit, tutudit, im

Syr. pressit, compressit und im Arab. slipavü bedeutet und besagt

eig. zusammenschlagen d. i. mischen, durch Mischung bereiten. Ausser

Ez. 24, 10. aber gehen das Wort und seine Derivv., auf die Arome
und deren Bereitung zu Salben , Räucherwerken und Würzwein und
ng*; ist die technische Bezeichnung für die Ausübung dieser Kunst.

— V. 26—28. Mit dem heiligen Oele sollen gesalbt werden die

Siiftshütte, die Bundesiade, der Schaubrodttisch und seine Gerälhe,

der Leuchter und seine Gerälhe, der Räucheraltar, der Brandopfer-

altar und seine Gerälhe und das Becken und sein Gestell, also die

Wohnung Jehova’s mit den zu ihr gehörenden Geräthen. Diese Vor-

schrift wurde später ausgeführt 40, 9 ff. Lev. 8, 10 f. Num. 7, 1. —
V. 29. Bedeutung und Zweck des Salbens ist die Weihung, Heiligung.
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Ebenso wurden durch Salbung aufgericlitele Steine zu heiligen Denk-

mälern geweiht (s. z. Gen. 28, 18.). »•^p] s. 26, 33. o-jp-' yjsn]

s. Lev. 6, 11. — V. 30. Auch Aaron und seine Söhne soll Moses

salben und dadurch weihen, damit sie Jehova Priester seien. Dieser

Gebrauch scheint folgendermassen erklärt werden zu müssen. Man
salbte sich mit wohlriechenden Salben, welin man sich zu Höheren be-

gab (Ruth 3, 3. Judith 10, 3.), wenn man an festlichen Gastmäh-

lern Theil nahm (Am. 6, 6. Koh. 9, 8. Sap. 2, 7.) und wenn man
am heiligen Orte vor Gott erschien (2 Sam. 12, 20. Jes. 57, 9.);

man that dies, theils um sich ein heiteres und festliches Ansehen zu

geben (Ps. 104, 15. Matth. 6, 17.), theils um einen guten Geruch

um sich zu verbreiten (Cant, l, 3. 4, 10. Koh. 7, 1.), also überhaupt

um den Andern eine anmuthige und angenehme Erscheinung zu sein

(Ps. 133, 2.), während man bei Trauer, wo man Alles vernachlässigte

und eine klägliche Erscheinung sein wollte, sich nicht salbte (2 Sam.

14, 2. Dan. 10, 3. Jes. 61, 3.). Die kostbare Salbung war also Sache

festlicher und feierlicher Anlässe
;
mit ihr trat man aus dem Gewöhn-

lichen und Gemeinen heraus und begab sich an etwas Vorzüglicheres

und Höheres
;

sic vollzog man als eine Vorbereitung und Weihung
zum Höheren. Dieser im Alterthume herrschende Gebrauch scheint

bei den Hebräern die erste Ursache zur heiligen Salbung gegeben

zu haben. Wer ein hehres Amt übernehmen und ein höheres Ge-

biet betreten sollte, der wurde gesalbt und dadurch geweiht. Das

geschah: a) mit den hebräischen Königen (Jud. 9, 8. 1 Reg. 19, 16.),

als Saul, David, Salomo, Absalom, Joas, Joahas und Jehu (1 Sam.

10, 1. 16, 13. 2 Sam. 2, 4. 5, 3. 19, 11. 1 Reg. 1, 39. 2 Reg. 9,

6. 11, 12. 23, 30.), b) mit den hebräischen Hohenpriestern und
theilweise auch den gemeinen Priestern (28, 41. 29, 7. 40, 13. 15.

Lev. 8, 12.), bei welchen oft mit Nachdruck auf die Salbung zurück-

gewiesen wird (Lev. 4, 3. 5. 16. 6, 13. 15. 7, 36. 10, 7. 16, 32.

^1, 10. 12. Num. 3, 3. 35, 25.), c) bisweilen auch mit den hebrä-

ischen Propheten (1 Reg. 19, 16.), wovon indess sonst keine Bei-

spiele bekannt sind. Die Salbung kam also vor bei den Beamten,

Dienern und Bolen Jehova’s und war eine Weihung zu einem göttli-

chen Amte; sie wurde, soweit sich sehen lässt, von Jehovadienern

vollzogen und zwar im Namen Jehova’s; sic trug nach Grund und
Zweck einen göttlichen Charakter und wurde durch die religiöse Be-

ziehung ein heiliger Gebrauch. An sie knöpfte sich der göttliche

Geist, welchen Jehova seinen Erwählten und Bestellten verlieh (1 Sam.

10, 6. 16, 13. Jes. 61, 1.). ln der letzten Stelle ist weihen

zu einem heiligen Berufe und im N. T. ^oramt xp/ftv und xgloficc vom
Weihen zum Goltesreiche und vom Verleihen des heiligen Geistes vor

(Act. 4, 27. 10, 38. 2 Cor. l, 21. 1 Joh. 2, 20. 27.). Der Gebrauch

wurde dann auch an Dingen vollzogen, welche Heiliglhümer werden

sollten
;
er bedeutet bei der Stiflshütle und ihren Geräthen die Wei-

hung zu heiligem Zwecke überhaupt. Eine andere Deutung giebt Bähr

Symb. II. S. 171 IF. Er nimmt das Oel als Symbol des göttlichen

Geistes, welcher Prinzip des Lichtes und Lebens sei, wie das Oel
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Licht und Leben verbreite, und die Salbung als MiMheiliing des gött-

lichen Geistes und der Heiligkeit. Allein man thut besser, wenn mau
bei der Erklärung des Ritus von der allgemeinen Sitte des Salbens

ausgeht und darnach seine Bedeutung bestimmt. Ein ähnliches Bei-

spiel ist das Räucherwerk V. 33 ff. — V. 31. Den Israeliten soll

Moses eröffnen, das solle Jehova ein heiliges Salböl sein d. h. das so

zusammengesetzte und bereitete Salböl solle Jehova eigenthümlich sein

und nur bei seiner Verehrung angewendet werden. wie 12,

14. — V. 32. Auf Fleisch von Menschen soll man yiichl giessen]

oäml. es d. h. man soll es nicht bei den Menschen überhaupt, nicht

als etwas allgemein Menschliches und Gewöhnliches anwenden , wie

andere Salben, welche in allgemeinem Gebrauche bei den Menschen

sind, atnj deutet das Vulgäre an wie Ps. 82, 7. Hos 6, 7. Jes. 8,

1- fut. Kal von einer Nebenform zu giessen und tT‘ö

salben wie Gen. 24, 33. inssntDa] eig. nach seinem Maasse d. i. nach

der Abmessung und dem Verhältniss seiner Bestandtheile wie V. 37.

Verboten wird nicht der weltliche Gebrauch der genannten Stoffe im

Einzelpen, sondern nur der der Zusammensetzung im Ganzen ;
dieses

ist etwas Heiliges und soll den" Israeliten als Heiliges gelten. — V.

33. Wer es sich bereitet oder davon abgibt an einen Fremden d. i.

Nichlpriester , Laien, der soll sterben, s. Gen. 17, 14. Das

1 Gl. ist Gas. absol. und Vav führt den Nachsatz ein. s. Lev.

22, 10. — V. 34—38. Das heilige Räucherwerk ist dem heiligen

Salböl verwandt und wird daher an dieses angereiht. Sein Gebrauch

hei der Verehrung der Gottheit erklärt sich also. Der Morgenländer

ist empfindlich gegen üble Gerüche und sehr empfänglich für Wohl-
gerüche, welche das Herz erfreuen (Prov. 27, 9.). Er hält daher,

wie schon die alten Aegypler (Plutarch. Isi«l. 80.), viel auf das Durch-

. räuchern der Zimmer und braucht zu diesem Zwecke Sandelholz, Aloe*

holz, Mastix, Weihrauch und Benzoe {Burckhardl Arabien S. 53. Lane
Sitten und Gebr. I. S. 148.). Er bringt solche Wohlgerüche auch

an die Personen, welche er ehren will. Es ist bei ihm Sitte, Besu-

cher mit wohlriechenden Dämpfen anzuräuchern, besonders beim Ende

des Besuches, so dass also nach der Beräucherung der Gast sich

empfiehlt. So berichten Maundrell Reisebeschr. S. 40 f. Arvieua:

merkw. Nachrichten IV. S. 447 f. Savari/ Zustand Aegyptens I. S. 109.

Russell Aleppo I. S. 228. Muradgea d’Ohsson othoman. Reich II.

S. 236 f. Lane Sitten und Gebr. II. S. 8. Dieses Anräuchern ist aber

immer ein Beweis besonderer Achtung (Pocoche Morgcnl. I. S. 25.)

und kommt nur bei ausserordentlichen Gelegenheiten vor {Niebuhr

Arabien S. 59.), z. B. bei Besuchern hoher Stellung {Maillel descr. de

TEgypte I. p. 7.). Im alten Morgenlande zeichnete man die Könige

damit aus. Bei den Indiern durchräucherte man die Wege, wenn der

König amsging (Gurt. 8, 9, 23.); als Xerxes über den Hellespont zog,

verbrannte man Räucherwerke auf der Brücke (Herod. 7, 54.) ;
dem

Alexander wurden bei seinem Zuge nach Babylon Altäre errichtet und

auf ihnen Weihrauch und andere Arome angezündet (Gurt. 5, 1, 20.)

und die Alexandriner empfingen Anloninus ebenfalls mit Räucherwerken,
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lim seinen Einzug inögliclisl feierlich zu machen (Herodian. 4,8, 19.

4, 11, 3.). Diesen Gebrauch zog man auch in den Cullus und

weihte der Gollheil wohlriechende Räucherungen, um sie dadurch zu

verehren. Die kostbaren Rauchopfer scheinen hei den weslasialisclien

Völkern entstanden zu sein. Die Indier hatten keine (Straho 15. p.

709.) und hei den Persern sind sie auch nicht nachzu weisen (ßWs-

son. de reg. Persarum principatu p. 378.); das Weihrauchopfer des

.Meders Datis Herod. 6, 97. beweiset für niedische Sitte nichts, da

es auf Delos geschah. Dagegen gehörten sie bei den Nachbarn der

Hebräer zu den Gölterdiensten und werden im A. T. sehr oft er-

wähnt (1 Reg. 1 1, 8. 2Reg. 22, 17. Jer. 1,16. 19, 13. Ez. 6, 13. 23,

41. Hos. 4, 13. 11, 2.), namentlich hei dem phönizischen Baals- und

Astarten-Cultus (2 Reg. 23, 5. Jer. 7, 9. 32, 29. 11, 13. 44, 17 CT.

Hos. 2, 15.); der Astarte auf Paphos brachte man sehr reichliche Weih-

rauchopfer dar (Virg. Aen. 1, 416.) und die Babylonier verbrannten

dem Belus an seinem Jahresfeste eine ungeheure Menge dieses Aroms

(Herod. 1, 183. Jes. 65, 3.). Bei den Aegyplern war besonders das

aus vielen Stoffen bestehende Räucherwerk Kyyhi berühmt (Pliitarch.

Isid. 81. Dioscorid. 1, 24.). Zu den Griechen und Römern kamen die

kostbaren oriental. Arome erst später (Arnob. 7. p.232.), erst nach den tro-

janischen Zeiten, indem bis dahin einheimische Kräuter, Blumen, Wurzeln

und Zweige z. B. vom cedriis und citrus ihre Stelle im Cullus vertreten

hatten (Porphyr, abslin. 2, 5. Plin. H. N. 13, 1. Ovid. fast. 1, 337 ff.

3, 731 f.). Im Jehovacultus gehörte das Rauchopfer, abgesehen von

dem am Versöhnungstage, zum täglichen Gottesdienste; jeden Morgen

und Abend wurde ein solches angezöndel (V. 7 f. 2 Chron. 13, 11.)

auf <lem V. 1 ff. beschriebenen Räuchcraltare im Heiligen des Tem-
pels ; in derselben Zeit stimmten die heiligen Sänger aber auch Lob-

lieder auf Jehova an (1 Chron. 23, 30.) und diese erscheinen ver-

bunden mit dem Rauchopfer (Jes. 6, 3 f. 66, 3. Apoc. 5, 8.); das

Rauchopfer hat daher den Zweck der Verherrlichung Gottes oder der

Gottesverehrung im Allgemeinen. Es galt als Jehova besonders ange-

nehm (Dt. 33, 10. Ps. 141, 2.) und man legte ihm auch eine begü-

tigende oder versöhnende Kraft hei (Lev. 16, 12 f. Num. 17, 11 f.).

Nach diesem seinem Zwecke trifft es mit dem Brandopfer zusammen

(.s. z. Lev. 1, 3 f.) und wurde auch wie dieses täglich dargehrachl;

es ist aber nicht eine Zugabe zu einem andern Opfer, sondern etwas

Selbstständiges und wird im A.T. immer neben den Opfern besonders

genannt. Mehr bei Winer RWB. u. Räuchern und über die verschie-

denen Deutungen s. Bähr Syrab. I. S. 458 ff. — V. 34. Wie das

heilige Salböl bestand es aus 4 Stoffen, während das ägyptische Kyphi

nach Plutarch aus 4 mal 4 Stoffen zusammengesetzt w'ar. d’'’5ö]

steht richtig; s. 25, 6. Pjiaa] von Sjö: träufeln, triefen bedeutet Tro-

pfen (Job. 36, 27.) und wird von LXX und Vulg. durch öraxiij,

atacte (von crd^siv träufeln) gegeben, welches Wort Hesych. durch

TO ctTco ßfivQvrjg yEVOfisvov erklärt. Diese Slakle ist das Harz, wel-

ches der Myrrhenbaum nicht aus Einschnitten von sich gibt, sondern

von selbst ausschwitzl, die vorzüglichste Myrrhe ;
sudanl sponle prius,

Hdb. z. A. T. XII. 20
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306 Kx. 30, 34.

quam incidunlur, stacten dictam, cui nulla praeferlur (Plin. U. N. 12,

35.). Sie war rein und ohne Zuthalen und wird daher der öfivfjva

niadzy d. i. zuhereileleii Myrrhe gegenübergeslellt (Tlieophrast. bist.

plaiiU. 9, 4.). Wahrsclieinlich ist sie einerlei mit "'5? Cant. 5, 5.

13., was sich nach larrymavil und lacrymans durch Thrä-

nentuyrrhe erklürt, in diesen Stellen aber auf eine Hiessende Stakte

oder auf ein aus dem Harze Stakte gemachtes Gel geht. Die ininai*

sehe öTaxri) cißiiq kommt neben der afivQvr] ixkexri] als sudarabischer

llaudelsgegeustand vor im Peripl. mar. erylhr. p. 13f. un<l die 0ftv(»va

yaßigea als viel (fliessendc) arccxri^ gehend bei Dioscori«!. 1, 77.

.\alfiflich ist hier nicht wie V. 23. die Hiessende, sondern die trockene

Myrrhe, das Myrrhenharz gemeint. r'VrtB] verwandt mit nVsn Purpur-

Schnecke bedeutet nach schälen s. v. a. Schale und wird von

LXX, Venel. Cr. und Vulg., mit welchen Sir. 24, 21. Onk. Syr. Pers.

übereinslimmeu, durch oin;|, onyx gegeben, also auf die Bäucherklaue,

den SecMiagel gedeutet. Das ist der dem Deckel der Purpurschnecke

ähnliche Deckel einer Muschelarl (oder vielmehr mehrerer), die sich

in den Seen Indiens und im rolhen Meere findet. Dieser Onyx, auch

oslracium genannt, hat einen starken und angenehmen, nur dem Ki-

bergeil etwas ähnlichen Geruch und diente bei den Allen als Arznei-

mittel (Dioscorid. 2, 10. Plin. II. N. 32, 46. Kazwini I. p. 140.).

Nach den Neueren riecht er allein verbrannt zwar schlecht, macht

aber bei den Itäucherwerken überall z. B. in Indien die Grundlage

aus und gibt den Raucherslolfen ihre eigenlliclie Stärke {Oken Nalur-

gesch. V, 1. S. 484 f.). Man braucht ihn im Morgenlande noch jetzt

als Arznei- und Räuchermittel (Forskal descriptl. animm. p. 143,).

Mehr darüber bei Rüdiger in Gesen. Thes. p. 1388 f. und Winei'

RWR. u. Teufelsklaue, besonders bei Bocharl Uieroz. III. p. 793 If.

7

Dieser erkicirl indess nach 5r/7/ar?l, und denkt irrllium-

licli an das Bdellium, welches rrV-^ heisst Gen. 2, 12. wird

von Syr. Sam. und Chaldd. heibehalten
,

von LXX und Venel. Gr.

durch %aXßavf], von Vulg. durch galbanum gegeben, also auf das

Mullerharz gedeutet. Die Allen kennen das Galbanum nur in Sy-

rien und bezeichnen es als den stark riechenden Saft des

oder der ferula d. i. des Steckenkrauts, welcher vornämlich als Arz-

neimittel diente (Theophrasl. hist, planll. 9, '7. Dioscorid. 3, 87. Plin.

12, 56.). Man brauchte das Galbanum aber auch als Räuchermitlel

zur Vertreibung der Schlangen aus den Ställen (Virg. georg. 3, 415.

Plin. 24, 13. Lucan. Pharsal. 9, 916.) und der dem Vieh schädlichen

Kricclilhiere überhaupt (Geopon. 18, 2.) sowie gegen die Mücken in

den Gärten (Plin. 19, 58. Pallad. 1 , 35.) und gegen das schäilliche

Gewürm in den Weinbergen (Geopon. 5, 48.), auch bei kranken Bie-

nen (Virg. georg. 4, 264.). Die Ferula wird mann.shoch und unten

zolldick; ihr Mark hat einen stinkenden gelben Milchsaft {Oken III.

S. 1818.). Daher wohl rrsaljn verw. mit Milch. Das meiste Gal-

banum kommt aus Syrien und Persien und ist weisslieh; es schmeckt
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Iwlter und scharf und stinkt (Oken Ilf. S. .1808.). An denr unan-

genehmen Gerucii desselben und der Räucherklaue hat inan jedocit

nicht mit Bähr Symb. 1. S. 422 f. Ansloss zu nehmen. Diese SlofFe

dienten zur Schärfung und Stärkung des Geruchs. Oie Aegypter Iha-

ten nach Piutarcii zu ihrem Kyphi Asphalt und hei dem unguenlum

Nendesium war Galbanum ein Kestandiheil (Plin. 13, 2.). ich habe

mir in der Apollteke des Hrn. Prof. Dr. MeUenheimer in Giesseu,

welcher die sonst in den Apotheken seltene Räueberklaue in seinen

Sammlungen besitzt, das b. Räucherwerk der Hebräer zusammensetzen

lassen, cs erprobt und seinen Geruch stark, erfrischend und sehr an-

genehm gefunden. Dasselbe ürtheil haben bei wiederholten Proben

auch Andre geffdlt. der Weihrauch^ ein südarabisches Harz,

welches die Hebräer durch arabische Karawanen erhielten (Jcs. 60,

6. Jer. 6, 20.) ; über ihn s. Celsii Hierobot I. p. 231 IV., Sprengel

ad Dioscorid. 1, 81. und Wine^' RWR. .u. d. W. Ara reinsten war
der auf unlergelegte Decken gefallene

,
minder rein der auf dem Bo-

den liegende Weihrauch (Theophrast. hist pll. 9, 4.). Resser war
auch der Weihrauch der Uerhstlese. Autumno legilur ab aestivo partu.

Hoc purissiinum, candidutu. Secunda viuderoia esl vere, ad eam hieme

corlicibus incisis. Rufum hoc exit nec comparaudum priori (Plin. 12, 32.).

Darnach erklärt sich wobei aber zugleich auch an llnverfälscht-

heit gedacht werden kann. Der Weihrauch war bei den Allen das

gewöhnlichste Rauchopfer und wurde als solches auch allein ange-

zundel (Philostrat vita Apoll. 1, 31. Luciam de sacrilV. 12.); im Je-

hovadienste kommt er nur als Theil des h. Räuciierwerks und hei

gewissen Speisopfern vor, worüber z. Lev. 2, 1. n*'rr' -aa ta] eig.

ein Theil soll für einen Theil sein d. h. einer soll so gut als oder

wie der andere sein, so dass keiner mehr als der andere beträgt; es

soll von jedem der 4 SlolVe gleichviel genommen werden, nicht wie

beim Salböl V. 23. ein verschiedenes Maa.ss. So schon die allen Ueherss.

Zum ^ vgl. Jes. 2, 22. und das lat. pro z. B. aliquem pro deo coiere, ali-

quid pro non diclo habere u. A. Sonst kommt s dafür vor z. B. Dt

18, 8., welches man auch hier lesen kann. — V. 35. Diese Slofl’e

sollen als ein Räucherwerk, als eine wohlriechende Mischung, als ein

Werk des Salbenmischers (s. V. 25.) bereitet werden, rir*] gehl auf

nraV, der zuletzt genannt und bei dem religiösen Räucherwerk des

Allerthums die Hauptsache war, daher auch oft allein als Rauchopfer

genannt wird (Jes. 43, 23. 66, 3. Jer. 6, 20. 17, 26.); aus ihm

wurde mit Hinzunahme anderer StolTe das Räucherwerk bereitet

Aehnlieh V. 25. gc^’en die allen Ueherss. durch gemischt (LXX,

Vulg. Syr. Sam. Ciialdd. Saad. Ar. Erp.) oder zubereilel (Venet Gr.)

und ausgelesen (Abus.). Dies ist ungenau. Denn nV« verw. mit rtya

bedeutet zerreiben (Jes. 51, 6. 38, 21.), wovon Zerriebenes

d. i. Abgetragenes, Lumpen (Jer. 38 ,
11 f.). Gemeint ist al.so, dass

die Stoffe als etwas Zerriebenes bereitet d. i. gehörig gerieben
,

pul-

verisirl werden? sollen. Die Neueren nehmen das Wort als gesalzen

und also Salz als eine Zuthat. Allein dieses ist meines Wissens bei

den Rauchopfern des Alterthums unerhört und würde von dem um-

20 *
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308 Ex. 30, 35—31, 4.

stündlichen Verf. auch ausdrücklich genannt und vorgeschrieben, niciit

so in ein Partie, versteckt sein; beim Salböl kam es vor (Plin. 13,

2.) ,
wo es aber der Verf. nicht hat. Das Gesetz kennt das Saix

bloss heim Speisopfer (Lev. 2, 13.). eig. rein d. i. ohne an-

derweitige geringere Ziithaten (s. 25 , 3.). »"p] erklärt sich aus V.

37 f. — V. 36. Näliere Angabe der Bereitung. Moses soll t?o« ihm

reiben ein Zermalmen d. h. von dem vorräthigen StolTe nehmen und

das Gewonnene so zerreiben, dass es ganz zermalmt, also ein feines

Pulver wird, eine Lev. 16, 12. Der Infin. wie Gen.

21, 16. Jes. 29, 14. 30, 14. Von diesem Räucherpulver soll er

dann einen Theil, wie er für einen gewissen Zeitraum erforderlich

ist, in die Stiftshülle bringen zum heiligen Gebrauche, durch welchen

es hochheilig wird; das üebrige ist anderweitig aufzuhewahren. Das

zweite ns’s« geht nicht wie das erste auf die Stoffe, sondern auf das

bereitete Pulver, rivri •srVj oig. vor die Offenbarung (25, 16.) d. i.

vor «las Gesetz (16, 34. Num. 17, 19. 25.), also vor die Bundeslade,

die das Gesetz enthielt, gegenüber von ihr in östlicher Richtung. Der

Ausdruck geht nicht auf das Allerheiligste
,

sondern wie. 40, 5. auf

das Heilige, wo der Räucheraltar stand und das Räucherpuiver zur

Verwendung kam. Dass das letztere im Heiligen stand, etwa in der

Nähe des Räiicheraltars, lehrt auch Lev. 16, 12. ts*»« •»»] s. 25,

22. n^»-rp w-rp] s. Lev. 21, 22. — V. 37. 38. Solches Räucherpul-

ver sollen die Israeliten als etwas dem Jehova Heiliges achten und

bei Todesstrafe nicht für sich bereiten, zu riechen daran d. h. sich

daran zu ergötzen. Verboten wird nicht das Räuchern der genannten

Stoffe im Einzelnen zu weltlichem Zwecke, sondern der weltliche Ge-

brauch der Zusammensetzung im Ganzen, wie beim Salböl V. 32 f. Das

Vav vor führt den Nachsatz zum Gas. absol. ein wie 12, 15. —
Cap. 31, 1 — 11. Nach Angabe der zur Einrichtung eines Cul-

liis erforderlichen Stoffe, nach Beschreibung des Heiligthums und sei-

ner Geräthe sowie der Priesterkleider und nach Vorschriften über die

Weihung der heiligen Sachen und Personen sind nur noch die Werk-

meister zu hestiiumen, welche das Ganze ausführen sollen. Jehova

ernennt sie selbst wie auch der ganze Plan von ihm herrührt (25,

9.). Der eine ist Bezaleel, der Enkel des 17, 10. 24, 14. erw’ähn-

len Hur vom Stamme Juda. Er wird immer zuerst (35, 30 ff. 36,

1 ff.) und manchmal auch ganz .illein genannt (37, 1 ff.), erscheint

also als Oherwerkmeister
,

welcher den Bau im Ganzen ordnete und

leitete (38, 22.). Zu mit o»a vom Ausrufen, Verkündigen vgl.

33, 19. Jehova macht ihn namhaft als denjenigen, weicher das Werk
ausführen soll. — V. 3. Er erfüllt ihn auch mit seinem Geiste,

welche Erleuchtung begleitet ist von Weisheit, Klugheit, Keniitniss

und allerlei Geschäft d. i. Geschäftskunde und Geschäftstüchtigkeil.

Höhere geistige Gaben, Kenntnisse und Fähigkeiten leitete der Hebräer

vom göttlichen Geiste ah. M. Prophetismus 1. S. 120. Zu ^ von der

Begleitung, «lern begleitenden Erfolge vgl. Ps. 42, 11. Jes. 32, 19.

48, 10. — V. 4. 5. Diese geistige Befähigung setzt ihn io den

Stand, zu ersinnen Ersinnungen d. i. Gebilde auszusinnen uud zu er-

V
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denken (26, 1.) und diese Ideen dann auszufülircn in Gold, Silber

und Kupfer, in Steinarbeit zum Einsetzen (s. 25, 7.) und in lloizar*

beit, kurz uberliaupl in allerlei Werk. Diese Angabe gebt nur auf

Bezaleels Befähigung überhaupt, nicht etwa darauf, dass er die Stifts«

hotte und ihre Dinge ausgesonnen hätte, weiche vielmehr von Jehova

kamen und dem Moses gezeigt wurden (s. 25, 9.). — V. 6. Dem
Bezaleel gibt, ordnet Jehova bei Oholiab vom Stamme Dan. Er erscheint

nach diesem Ausdrucke (38, 23.) und weil er immer nach Bezaleel

genannt wird (35, 34. 36, 1 f.), als die zweite Person. Ausserdem
wird nichts von ihm berichtet. Nach den beiden Werkmeistern fol-

gen dann alle Weisen des Herzens d. i. Kunstverständige, kunstfertige

.Arbeiter, welche derartige Sachen zu fertigen wissen (s. 28, 3.); in

ihr Herz gibt Jehova Weisheit d. h. er stattet sie noch besonders

mit Einsicht aus, damit sie die erforderlichen W'erke wohluuszuführen

im Stande sind. — V. 7— 11. Angabe dieser Werke, wie sie Cap.

25—30. näher beschrieben sind. Die sind nach 35, 19.

39, 1. 41. die aus Purpur und Karmesin gefertigten Kleider, welche

der Hohepriester bei seinem Dienste im Heiliglhume trug, die ange-

reihten '3« die weiteren
,

übrigen Kleider. Man erkläre also

nach arab. suil, conlexuüy conseruil^ und chald. k";D

Flechlwerk^ ’p*;';© Teppiche, Tapeten und *v;!D Teppichmacher von Wir-

kerei im Gegensatz zur einfachen Weberei und vgl. die Bunt- und
Kunstwirkerei im hohenprieslerlichen Ornate 28, 6. 15. 39. und die

Wirkerei des Leibrocks 28, 39. — V. 12— 17. Die letzte göttliche

Eröffnung vor Erbauung der Sliflshutte betrifft den Sabbath, welcher

schon bei der Schöpfung festgesetzt (Gen. 2, 2 f.) und beim Manna-

lesen auf praktischem Wege an das Volk gebracht worden ist (16,

22 ff.), hier endlich durch ein ausdrückliches Gesetz zur Vorschrift

gemacht wird, um bei den Arbeiten zur Stifishütte, also gleich bei

der ersten Entstehung des Cultus, beobachtet zu werden. Moses ver-

kündigt 35, 1—3. dieses Gesetz dem Volke noch vor dem Beginn der

Arbeiten. Es macht im Ganzen einen elohistischen Eindruck, ist aber

vom Jehovisten ergänzt worden, wie einzelne Ausdrücke lehren und

die Wiederholungen bestätigen. Zweimal wird gesagt, dass der Sab-

bath ein Zeichen zwischen Jehova und Israel sei und dreimal seine

Beobachtung geboten und dem Uebertreter die Todesstrafe bestimmt.

Bei so wichtigem Gesetze glaubte der Jehovist nichts von dem ,
was

er in seinen Urkunden vorfand, weglassen zu dürfen. — V. 13. Meine

Sabbathe sollt ihr beobachten] die mir als Feierzeiten gewidmeten und

geltenden Sabbathe eiuhalten. Die Vorschrift findet sich Lev. 19, 3.

30. 26, 2. wörtlich wieder, doch nicht beim Elohisten, welcher nie-

mals sagt denn ein Zeichen ist er zwischen mir und euch]

näml. der Sabbath
;

er ist ein Zeichen des zwischen Jehova und Israel

bestehenden Verhältnisses, des theokratischen Bundes (s. 20, 11.).

Daran soll man erkennen, dass Jehova der Weiher, Heiliger der Is-

raeliten ist (Lev. 20, 8. 21,8. 22, 32.) d. h. dass er es ist, welcher

ihnen ihre religiöse Stellung gegeben und sie zum Gotlesvolke ge-
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weilil hat (19, 6.). os'*r-'nVJ wie 12, 14. Die Formel Ul detti Elo-

histen hesontiers tiiidet Kich aber dorh auch sonst eioi^etnalc

z. D. Lev. 17, 7. 23, II. — V. 14. Wer «len Sahbalh eiilweihl,

soll getödti^l uml aus dem Volke aus<>eroUet werden. Oer

heim Pliir. wie Lev. 17, 14. 19,8. 25, 31. Nmu. 24,9. öes.§. 143.4. Ew.

§. 319. a. ''S'! nr-3r] s. lien. 17, 14. Oer Au»dru«4v kommt am häuti^'sleii in

der ürundschrift vor, «loch auch sonst noch z. D. Lev. 17, 4. 9. 14.

18, 29. 19,8. 20, IS., dag«^gcn r;a»r-rK h\n im tiesetz nur liier

und dann wie«ler hei SpAleren z. H. Jes. 56, 2. 6. Ez. 20, 16. 21.

24. 22, 8. Nell. 43, 17 f. — V. 15. Sechs Tage soll man GescItAfle

treihen , am 7 aber hei Todesslrafe eine vollständige Jehova gew'erhle

Ruhe beobachten, jiraw rao] eig. HuKe der RMhigkeit d. i. gänzliche

Ruhe, vüllsliiidige (ieschSrislosiglveil. indem die Verbindung der Syno-

nyme den Begritr steigert (s. 10, 22.). Diese Bezeiehming wird bloss

angewendel auf den Sabbath (35, 2. Lev. 23, 3.), den Versöhouiigs-

tug (Lev. 16, 31. 23, 32.) und das Subbathsjahr (Lev. 25, 4.), also

auf die Feierzeiteii iiiosaischcr Stiftung, als welche durch strengere

Sabbathsruhe ausgezeichnet werden sollen, nicht auch auf die älteren

Feste
,

an weichen man bloss die Wcrkgeschäftc zu unterlassen halte

(s. 20, 10. Lev. 25, 7.). Abgesehen von Lev. 23, 3. ündel sich die

Formel im ganzen A. T. nur beim Elohisten. — V. 16. Man soll den

Sabbath hallen als ewigen ßund d. i. als ein für immer augeordnetes

Bundeszcicheii (s. 6en. 17, 10. 13.). Der Ausdruck rson-r» rröy

eig. machen den Sabbalh d. i. bewirken, dass er ist, also an ihm

feiern kommt im Gesetz nur noch Dl. 5, 15. vor, ausserdem schwer-

lich weiter im A. T. — V. 17. Der Grund wie 20, 11. cmj passt

nicht wohl zum Elohisten
,

der soh he menschliche Ausdrücke von

Gott meidet Uebrigens s. 23, 12. ^

Cap. 31, 18—34, 35.

1. Die Geselziafeln und das goldene Kalb^ eine jehovistische

Einschaltung, wie schon der innige Zusammenhang des Abschnitts mit

Cap. 19— 24. und der Gegenstand beweiset. Der Elobist führt den

Dekalog und die Geselziafeln niemals an und erzählt nicht wie der

Jehovist (s. Lev. 17, 7.) von den abgöttischen Freveln des Volkes.

Mit ihm ist auch Andres in diesem Stucke unvereinbar, z. B. die Ge-

selzofTcnbarungeu auf dem Berge (34, 11 II'.), die er nicht kennt
Die Nachricht von der Sliftshülte, deren Erbauung er erst Cap. 35

—

40. berichtet, steht hier 38, 7— li. für ihn viel zu früh und ent-

hält Angaben, die seinen Nachrichten geradezu widersprechen, z. B.

dass die Stiflshütle draussen vor dem Lager gestanden liabe (33, 7.)

und Josua ihr Wart gewesen sei (33, 11.). Auch die hier erzählte

besondere Veranlassung des heiligen Zeltes kennt er nicht (s. 33, 6.).

Ebenso sind ihm fremd Ausrottungsvorschriften gegen die Kanaaniter

(34, 13 f.) und die Wallfahrten zum Heiligthuiue an den Festen (34,
23 f.). Nicht minder spricht gegen ihn die menschliche Gestalt Got-
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tes
,

welcher die Geselztafeiu selbst lUiicJil und licschreibl (31, 18.

32, 16. 34, l.), Aiillitz zu Antlitz mit Moses redet, wie ein Mensch

mit dem Andern i33, 11.), sich ihm cmmai zei{»t (33, 23.), den Erz-

vätern schwört (32, 13. 33, 1.) und eifrig ist, so dass sein Zorn

heftig entbrennt (34, 14. 32, 10 1’.). Zu allem dem kommt die Dar-

stellung, z. B. gewisse Bezeichnungen wie tJorcb' vom Sinai (33, 6.),

Josua für Hosea (32, 17. 33, 11.), Äbib vom Passahmoiiat (34, 18.),

Haus Jehova'

s

vom Heiligthume (34,26.), Jehovas Knecht von den

Patriarchen (32, 13.), fliessend Milch und Honig von Kanaan (33, 3.),

die Einzelaugahe der Kanaaniter (33, 2. 34, 11.), die \Volkensä«/e

(33, 9 f.), der Maleach .lehova’s (32, 24. 33, 2.), die liotteshezeich-

nuug ps und ''ans 34, 9. 23. Sonst wird in dem ganzen Abschnitte,

abgesehen von 31, 18. 32, 16. Gott Jehova genannt. Der ülirige

Ausdruck ist im Ganzen derselbe , wie wir iim bislicr in den jeho-

vistischen Stücken gefunden lia!)eii. Es seien bemerkt; bald

32,

8., ri'pV nc)? 32, 9. 33, 3. 5. 34, 9., n; 32, 11., wie die

Slei'ne des Himmels 32, 13,, iev! 32, 15., 32, 25., das profdiet.

"2 32, 27., t)"« mit 32, 27. 33, 11.,. 32, 30., nsk

32,

'

31., »3 32, 32. 33, 13. 18. 34, 9., 33, 2., 33, 6., is-an

33, 8., )r. Kufe 33, 12. 13. 16. 17. 34, 9., “»pia o-ssjn 34, 4.,

34, 5., pJ ^)/fe sowie und 34, 7., 34, 8., n’iNysa

34, 10., n*is 34, 10. 12. 15. 27., *'««3 mit h und n-r

34, 12., die Endung 34, 13., n:r von Abgötterei 34, 15. 16.,

K’^EK 34, 16., 34, 23. Das vereinzelte »'»j 34, 31. ist sonst al-

lerdings elohistisch.

2. Leicht lassen sich die beiden Erzähler unterscheiden, welche

auch Cap. 19— 24. berichten und hier die Fortsetzung geben. Der

Haupterzähler stellt den Verlauf der Sache also dar. Moses nahm
die Gesetztafeln in Empfang, um deren willen er den Berg bestiegen

hatte (31, 18.). Inzwischen liess das Volk, welchem der Anführer

zu lange ausblieb, sich von Aaron ein goldenes Kalb verfertigen und

hielt ein fröhliches Fest zu Ehren des neuen Gottes (32, 1— 6.).

Dabei traf sie Moses, als er mit Josua berabkam, zertrümmerte im

ünmuthe die Tafeln und zerstörte das Kalb zu Staub, welchen er auf

das Wasser streute und die Israeliten trinken liess (32, 15—20.).

Auf den Berg zurückgekehrt legte er Fürbitte ein und erlangte cs,

dass die Ahndung sich auf die Theilnehmer am Götzendienste be-

schränken und hinausgeschoben werden sollte, erhielt aber zugleich

die Weisung, das Volk hinwegzuführen und die Erötfnuug, Jehova

werde nicht in der Mille der Ungehorsamen mitziehen (32 ,
30—34.

33, 1 — 3.). Darüber trauerte das Volk und legte seinen Schmuck

nicht an, Jehova aber wurde dadurch zu einer gütigen Bücksichl be-

wogen
;

er liess die Israeliten ihre Schmucksachen ausliefern und

von diesen Mitteln die Stiftshülle erbauen ,
um in ihr seinem Volke

nahe zu sein und sich ihm zu olfenbaren (33, 4— 11.). Durch die

vielfache göttliche Gnade ermulhigl wünschte Moses, der Führer des

Jehovavolkes, die Herrlichkeit Jehova’s zu sehen und wurde auch seines

Wunsches Iheilhaflig, indem Jehova auf der Spitze des Berges sich.
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wiewohl nur von der Kehrseile, ihm zeigle und als den Gnädigen

und Gerechten verkündigte (33, 12 b. 13. 17— 23. 34,5— 8.). Der
VerF. hericiilet demnach selir Eigenthümliches. Die Ahndung des Ab-

falls bestand nach ihm in der Israel heschümenden und demülhigen-

den Behandlung' des Kalbes (.32, 20.) und in den Plagen, durch
welche das Volk auf dem Weilerzuge nach um! nach fiel (32, 34.),

auch darin, dass Jehova nicht in Israels Mille milziehen wollte (33,
3. 5.). Die Stirishütte kam dadurch zu Stande, dass das trauernde

Volk seine Kostbarkeiten abgelegt hatte und auf Gottes Verlangen

ihnen ganz entsagte (33, 6.); sie stand draussen vor dem Lager

(33, 7.) und Josua, der auch sonst bei diesem Erzähler hervortrill

(24, 13. 32, 17.), war ihr Wart (33, 11.); wenn Moses sich in sie

begab, standen die Israeliten, und wenn die Wolkensäule niederstieg,

verneigten sie sich (33, 8. 10.). Die Tafeln enthielten nicht bloss

göttliche Schrift, sondern waren auch von Gott gemacht und auf der

Vorder- und Hinterseile beschrieben (32, 15 f.). Dass Moses an die

Stelle der ersten zertrümmerten neue setzte, bemerkt der Verf. nicht,

obwohl er ihn nach dem Vorgänge mit dem Kalbe noch zweimal den

Sinai besteigen lässt. Von einer Gesetzofi'enharung auf dem Berge

sagt er hier nichts mehr; sie ist bereits Cap. 19—24. erlheilt und

auch aufgeschrieben, der Bund eine abgeschlossene Thatsache (24,
3— 8.). Die Herrlichkeit Jehova’s hat nach ihm nur Moses einmal

geschaut und zwar zum Beweise besonderer göttlicher Gnade (33,

19 IT.). Auch im Ausdruck hat der Verf. manches Eigenlhümliche z. B.

von der Werkstatt 32, 4., 32, 16., riüüVn 32, 18. und vom
Ablegen des Schmucks 33, 5., die so im A. T. nicht weiter Vorkom-

men. Andres kommt zwar noch vor, ist aber seilen und findet sich

im Pent. nur hier z. B. 32, 1., 2!^ Lärmen 32, 17., n« vom
Jubeln und Singen 32, 18., quicunque 32, 33., 33, 22.

Die Tafeln bezeichnet nur er als 31, 18. und der

32, 34. 33, 2. erinnert an 23, 2Ö 11’.

3. Vom andern Erzähler gibt der Zusammenarbeiler auch hier

nur Bruchstücke. Moses tadelte Aaron, welcher sich mit der Ausge-

lassenheit des Volkes entschuldigte, und liess dann die Leviten ein

grosses Blutbad unter dem Volke anrichlen und sich damit in Je-

hova’s Dienst einweihen (32, 21 — 29. 35.). Nachdem er so die

Zucht wiederhergestelll, fragte er an, wen Jehova beim Weilerzuge

mit ihm senden werde , und erhielt den Bescheid , Jehova’s Person
werde mitziehen, was er auch für nöthig erklärte (33, 12 a. 14— 16.).

Auf göttlichen Befehl machte er 2 neue Tafeln und bestieg mit ihnen

den Berg (34, 1—4.). Hier bat er, Jehova möge den Fehltritt ver-

geben und in der Mille seines Volkes milziehen, worauf Gott erklärte,

er schliesse einen Bund mit ihm und Israel und werde unerhörte

Wunder Ihun (34, 9— 10.). Mit dieser Verheissung verband er aber

eine Angabe der Beligionsgeselze, auf welche er den Bund ahschloss

(34, 11—26.) und befahl dem Moses die Aufzeichnung derselben,

während er selbst die 10 Gebote auf die Tafeln schrieb (34, 27

—

28.). Nach einem Aufenthalte von 40 Tagen begab sich Moses wie-
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der hinunter; sein Angesicht glänzte von Gottes Herrlichkeit und be-

hielt auch diesen Glanz; er verhüllte es gewöhnlich und zeigte es

nur hei seinen Iheokralischeii Verrichtungen (34 ,
29—35.). Nach

dem Verf. also büsste das Volk den Abfall mit einem Blutgerichte und

die 3000 Gefallenen waren ein Sühnopfer für die Sünde Aller. Bei

dieser Gelegenheit traten die Leviten hervor und ihr Amt an (32, 16 ff.),

wogegen Josua vom Verf. nicht erwähnt wird. Jehova w'ard durch

jenes Strafgericht begütigt und sagte nicht nur ohne alle Weigerung

.sein Milziehen zu (33, 14.), sondern schloss auch einen Bund mit

Israel (34, 10. 27.). Die Bundabschliessung erfolgte also erst nach

dem Vorgänge mit dem goldenen Kalbe, während der Haupterzühler

sie voiangehen lässt (24, 3—8.); sie hatte ausser dem Dekaloge nur

die Beligionsgeselze 34, 11—26. zur Grundlage, während der Haupt-

erzähler auch die andern Gesetze unter sie stellt (s. 24, 3 If.); die

Aufzeichnung der Bundesgesetze erfolgte ebenfalls erst nach dem Vor-

gänge mit dem Kalbe (34, 27.), während sie beim Haupterzähler vor-

her geschah (24, 4.); an die Stelle der ersten Tafeln traten neue,

welche aber Moses machte und Jehova nur beschrieb (35, 1. 4. 28.).

Die von ihm angeführten Bundesgeselze stimmen mit den entsprechen-

den des Haupterzählers im Ganzen überein, oft wörtlich; doch fehlt

es auch nicht an Verschiedenheiten. Der Verf. lässt das Sabbaths-

jahr aus, welches der Haupterzähler 23, 10 f. hat; er schreibt 34,20.

die Lösung der Erstgeburt des Menschen und des Esels vor, während

der Hauplerzähler 22, 28 f. von der unreinen Erstgeburt schweigt

und die menschliche in natura gegeben haben will; er folgt 34, 18

—21. einer andern Ordnung, indem er die einzelnen Bestimmungen

in der Reihe vorführt, in welcher sie nach dem Elohislen entstanden

waren. Von der Sliftshülle sagt er nichts, deutet aber 34, 9. auf

sie hin. Der Glanz von Mosis Antlitz entspricht seinen sonstigen

Vorstellungen (s. 34, 35.). Dass Moses in 40 Tagen nicht ass und

nicht trank, gehört ebenfalls zu seinen Vorstellungen (34, 28.). Be-

merkenswerth ist auch die Art, wie Moses vor dem Volke hervorge-

hohen und diesem gegenübergeslelll wird, selbst hinsichtlich der

Bundabschliessung (33, 12. 16. 34, 10. 27.). Die Sprache bietet nicht

minder viel Eigcnlhümliches dar. Ungebräuchlich sind sonst im A. T.

nu«« Gezischei 32, 25., vom Platze 32, 26 f., der dreifache Aus-

druck für aller 32, 27., noen an 34, 25., strahlen 34, 29. 30.

35., 34, 33 ff. und Andres ist wenigstens sehr selten z. B.

ausgelassen, zügellos 32, 22. 25. und rianpn 34, 22. Für den

nrn^ des Haupierzählers hat der Verf. •'jjb 33, 14. 15. Der Ab-

schnitt 32, 7— 14. scheint eine freie Zuthat des Jehovisten zu sein;

er entspricht aber der erwähnten Gegenüberstellung Mosis und Israels.

Cap. 31 ,
18. Moses hatte zur Abholung der Gesetzlafeln den

Berg bestiegen und hielt sich 40 Tage daselbst auf. So der Haupl-

erzähler 24, 12. 18. Ihm gehört nach dem Fortschritt der Erzäh-

lung und nach )?«< wofür die Andern rin^ sagen (s. 34, 1.),

die vorliegende Angabe an. Er berichtet nicht, was Gott in den 40

Tagen mit Moses red ete^' (doch könnte in» auch vom über-
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arbeitenden Jebovislen hcrriihreo und auf den elohistischen Abschoitl

Cap. 25—31. gehen), sondern meldet nur, dass Goll dem Moses die

beiden Ceselxtareln gab und diese mit dem Finger (ioUes geschrieben

waren d. Ii. dass ihre Schrift von Gottes Hand (Jos. 2, S. 17, 8. Ps.

8, 4.) eingezeichnel war. VVeiterhiu erwähnt er ihr MiUieimien und

ihre Zerirfimiuerung (32, 15. 16. 19.), bemerkt aber nicht, dass Mo-

ses neue Tafeln an ihre Stelle gesetzt habe. Dies thul indess der

andre Erzähler (34, 1. 4. 28.) und mit ihm stimmt der Dcuterouo-

miker rihereiii (4, 13. 5, 19. 9, 10. 11. 15. 17. 10, 1—4.), welcher

auch erwähnt, dass Moses sie in die Bundeslade gelegt habe (10, 5.).

Sie und bloss sie befanden sich io der Bundeslade des salomonischen

Tempels (1 Beg. S, 9. 2 Ohroii. 5, 10.). Sonst kommen sie im A.

T. nicht vor, nnmenllich nicht beim Elohislen
,

welcher den Dekalog

nicht in sein Werk aufgenommen hat. Die Aufstellung von dauer-

haften Gesetztafeln war aller legislatorischer Gebrauch. Mau nahm

dazu verschiedenes Material. Ancus Marcius liess die Religionsvor-

stthriften des Numa auf hölzerne Tafeln schreiben und diese auf

dem Markte ötlenllich aufstellen (Dionys. Halic. 3, 37. 4, 43.), Solon

schrieb seine Gesetze ebenfalls auf hölzerne Tafeln (Plularch. Soloii

25. Suid. und Harpocrat. u. Man zog aber das Erz vor.

weil die Schrift darauf unvergänglich war (Soplioci. Trach. 683.);

USUS aeris ad perpeluitatem monumenturum iam pridem translatus est,

tabulis aercis, in quibus publicae conslilutiones incidunlur (Plin. 11.

N. 34, 21.). Solche eherne Gesetztafeln werden bei den Allen oft

erwähnt z. B. auf Greta, wo Talus, des Minos Beamter, das Laut!

durchzog und die Gesetze fiberw'achte
,
iv y^a^^naxtioig

yeyffttfifiivovg rovg voftovg (Plato Minos p. 320.), bei den Atheneru,

wo die diArot ycckTtai^ alg tjaav nakai ivztrvTtcufiivoi ot vd/uot, oi

TtEQi rmv tsQcav xcel rcov nar^ltov, vor Alters in der Akropolis nieder-

gelegt waren, dann aber in das Prylatieum und auf den Markt ver-

setzt wurden, um jedermann zugänglich zu sein (Pollux Onom. 8, 10.

p. 408.) und bei den Römern, wo die leges de(*emvirales in 12

eherne Tafeln eingegraben und diese auf dem Forum aufgeslellt wur-

den (Dionys. Halic. 10, 57. Liv. 3, 57. vgl. Ovid. mel. 1, 91.). Auch

Sta.ilsverträge und herrschaftliche Erlasse wurden auf eherne Tafeln

geschrieben (l Macc. 8, 22. 11,37. 14, 18. 27. 48. Polyb. 3, 26.).

Ebenso kommen aber auch steinerne Tafeln vor, z. B. die 1845 zu

Marseille ausgegrabene punische Tafel, welche am Tempel öffentlich

aufgestclll war und Opfervorschriften enthält. Die jemanischen Ara-

ber pflegten Vorschriften der Weisheit in Stein einzuhauen (Meidanii

proverbb. ed. ii. A. Schiiltens p. 45.) und hei den Messenieru gab

es hinsichtlich der Landesvertheilung inonimentu seuipta saxis et aere

prisco (Tac. Ann. 4, 43.). Man pflegte auch Steine aufzuslellen und

die Gesetze daran zu schreiben (Dl. 27, 2 f. Jos. 8, ,32.).

Gap. 32, 1. Als Moses säumt, vom Berge herahzukommen, for-

ilerl das Volk gegen Ende der 24, 18. erwähnten 40 Tage (Dl. 9, 11.)

Aaron auf, ihnen einen Gott zu machen, der vor ihnen her zieht.

Sie verlangen einen andern Anführer, da sie nicht wissen, was dem
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Moses geschehen, aus ihm geworden ist; ein Goltesbild soll ihnen vor-

angetragen werden und ihm wollen sie wie bisher dem Moses fol-

gen. wohl eig. verschämt ihun, sich scheuen, zurückhaltend

sein, dann xögern
,

säumen nur noch Jud. 5, 28. a''n^>K] mit dem
Plur. wie 22, 8. Gen. 20, 13. — V. 2. 3. Aaron lässt sich von den

Frauen, Jünglingen und Jungfrauen die goldenen Ohrringe gehen,

welche als Ainulete getragen wurden und eine Beziehung zur Abgöt-

terei hatten (Gen. 35, 4.). Die Männer scheinen bei den Hebräern

solche nicht getragen zu haben. Winer RWB. u. Ohrringe. — V. 4.

Aaron nimmt das Gold und macht es zu einem Kalbe des Gusses

d. i. er schmelzt es und verfertigt daraus ein gegossenes Kalb.

i5->n3 nr« eig. und er schloss es ein in den Beutel d. i. brachte

alles abgelieferte Gold in einen Beutel zusammen, so dass

und Dt. 14, 25. 2 Reg. 5, 23. 12, 11. zu vergleicJien wäre. So

Gesen. Rosenm. Maur. nach Bochari Hteroz. l. p. 339 ff. und Schrö-

der de veslitu mulierum p. 227 ff. Allein wozu diese gleichgiltige

und entbehrliche Angabe da, wo man die Nachricht von Verfertigung

des Bildes erwartet? Andere: er bildete es mit dem Meissei d. i.

schlug, stiess das Gold mit dem Meissei zusammen, behandelte es da-

mit {LXX, Onk. Sam. Vulg. Venel. Gr. Kimch. de IV.)* Bazu will nur

nicht passen und der Meissei war auch nicht das Werkzeug für

dieses Geschäft. Also bildete er das Gold, nachdem er ein gegosse-

nes Kalb daraus gemacht^ mit dem Meissei {Cleric. Dath.). Dann

wäre indess die Hauptsache, das Giessen des Goldes zu einem Kalbe,

verschwiegen, auch der Meissei nicht das rechte Werkzeug. Dass

er es nach dem Modell gebildet {Syr. Saad. Ar. Erp. Abenesr. Val.

vgl. J. Ü. Mich.)
,

erschiene als eine ziemlich überilüssige Angabe

und diese Bedeutung wäre für auch nicht zu beweisen. Man

erkl. nach »“in, n'nn einschneiden, eingraben und y;!” schneiden,

einschneiden, graben, wovon Einschnitt, Graben (Dan. 9, 25.),

und verstehe das Wort mit Abusaid von der in den Boden einge-

schnittenen, eingegrabenen Form (1 Reg. 7, 46.), worin das Gold zu

dem gebildet wurde ("'« wie 1 Reg. 7, 15.), was es werde« sollte.

Oder man erkl. tätjrt nach fabricari, «;!* fahricatio, fabtica und

»ijn, [aber von der Werkstatt der Metallarbeiter, welche auch

die bei der Stiftshütte erwähnten gegossenen Metallarbeiten in Israel

voraussetzen la.ssen (s. 25, 12.). Die letzte Erklärung verdient den

Vorzug. Vielleicht darf man auch und er schmolz für '^»^2 le-

sen. Das Schmelzen des Goldes ist eine uralte Kunst, deren ErGii-

dung man dem Phöniken Kadmus zuschrieb (Ptin. II. N. 7, 56.) und

schon in der ältesten Zeit gab es auf der Sinai halbinsel an verschie-

denen Orlen z. B. W. Maghara, W. Nasb und Sarbut el Chadeni (s.

16, 1.) Berg- uud Schmelzwerkc, welche von den Aegyptern betrie-

ben wurden (Rüppell Nubien S. 264 ff. Lepsius Briefe aus Aegypten

S. 336 ff. Russegger Reisen III. S. 226 ft’.). Kenntnisse und Fertig-

keiten dieser Art hatten nach den Erzählern auch die Hebräer der

inos. ZeiL Zu Phunon, wo ebenfalls Metalle gegraben und bearbeitet

wurden, errichtete ftloses die eherne Schlange (Num. 21, 8 f.). De«
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hier erwähnten Bilderdienst hatten die Hebräer in Aegypten kennen

gelernt, wo man die Gottheiten Apis und Mnevis unter dem Bilde

des Rindes verehrte. Winer RWß u. Kalb. Ebenso Jerobeani , der

ihn in Israel einluhrte 1^1 Reg. 11, 40. 12, 28 f.). Wie dieser er-

klären sie das Bild für den Gott, der sie aus Aegypten geführt hat,

behalten also den Jehovadienst dem Namen nach bei, sündigen aber

damit, dass sie ein Bild des unabbildbaren Gottes angefertigt haben

(s. 20, 4.). — V. 5. 6. Aaron errichtet vor dem Bilde einen Altar

und kündigt ein Jehovafest für den folgenden Tag an ; das Volk feiert

diesen mit Brand- und Dankopfern; es selxt sich zu essen und zu

trinken d. i. es lagert sich, um die Dankopfer zu verzehren, dann

steht es wieder auf, zu scherzen d. i. allerhand Spiel und Kurz-

weil zu treiben (Gen. 21, 9.), z. B. Tänze aufzuführen (V. 19.).

s. Lev. 1 ,
3. s. Lev. 3. ®^n] vom Herzubriiigen der

Opfer wie Lev. 2, 8. 8, 14. — V. 7—14. Jehova zeigt dem Moses

die Vorgänge im Lager an und will das Volk vertilgen
,

lässt sich

aber von Moses begütigen. Schwerlich berichlet hier der Haupter-

zähler, wie V. 18. 30. 31. schliessen lassen. Aber auch zum andern

Erzähler passt das Erzählte nicht wohl. Denn er berichtet V. 26

—

29. 35. von einem blutigen Gerichte, welches Jehova an dem Volke

vollstrecken liess. Man betrachtet daher den Abschnitt am besten als

freie Zulhat des Jehovisten. — V. 7. Jehova fordert Moses auf,

nach dem Lager hinunter zu gehen. Denn sein Volk treibe es schlecht

und sei gar bald von dem ihm vorgezeichneten Wege abgewichen,

indem es sich ein gegossenes Kalh gemacht habe. ' Für eig.

verderben d. i. verderbt handeln, es schlecht treiben Dt. 32, 5. Hos.

9, 9. ist das Hiph. r-'nen in demselben Sinne gewöhnlicher Dt. 4,

16. 25. Jes. 1, 4. 11, 9. als Adv. wie Jos. 2, 5. und häufig

im Deut. Auch "jB *'0 ist dem Dt. 9, 12. 16. 11, 28. 31,29.
geläufig. — V. 9. 10. Jehova erklärt weiter, er habe dieses Volk be-

trachtet und gefunden
,

dass es sei n«;; hart des Nackens d. i.

mit hartem und starrem Nacken begabt, unbeugsam und unlenksam
(Jes. 48, 4.). Der Ausdruck findet sich ausserdem nur noch 33 , 3.

5. 34, 9. Dt. 9, 6. 13. nn^sn] eig. lass mich, ohne mich auf- und
abhalten zu wollen (2 Sam. 16, 11. Hos. 4, 17.). Jehova will in

seinem Unwillen Israel vernichten und Moses zu einem grossen Volke

machen d. i. ein solches von ihm abstammeii lassen, was er sich

dann erwählen wird, nby] in dieser Redensart wie Gen. 12, 2. Num.
14,12. beim Jehovisten. — V. 11. 12. Gegen dieses Vorhaben macht

Moses hcmerklich, dass Jehova das Volk mit einem grossen Aufwande
von Macht aus Aegypten geführt, gleichsam mit vieler Mühe erworben
habe; es sei nicht folgerecht, das also Erworbene sogleich zu ver-

tilgen. Die Aegypter würden ja auch schadenfroh und höhnisch sa-

gen
,

er habe sie ins Unheil ausgeführt, erlöset, um sie nämlich in

den Siiiaigebirgen umzubringen und von der Erde wegzutilgen. Warum
ihnen solchen Triumph bereiten? eig. und er streichelte

das Antlitz Jehova"s d. i. schmeichelte ihm und redete ihm gut zu,

um ihn zu beschwichtigen wie 1 Sam. 13, 12. Jer. 26, 19. u. 5.
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Dem Elohisten ist solcher menschliche Ausdruck fremd, npm -i"]

s. 3, 19. — V. 13. Jehova soll auch der Erzväter gedenken, welchen

er geschworen hat, dass er sie zahlreich machen und ihren Nachkom-

men Kanaan zum Besitz geben wollte. mit h ist selten und dürfte

sich nur hei den Späteren finden z. B. Dt. 9, 27. Ps. 25, 7. 136,

23. deine Knechte] von den Patriarchen wie fien. 26, 24. 50, 17.

Dt. 9, 27. Jehova hat bei sich geschworen nach Gen. 22, 16. wie

die Sterne des Himmels] Gen. 15, 5. 22, 17. 26, 4. beim Jeiiovisten.

— V. 14. Auf diese Vorstellung hin lässt Jehova sich die Vertilgung

Israels, die er schon vorhatte, leid sein und steht davon ab. Die

Stelle erinnert an Gen. 6, 6 f. Der ältere Erzähler, .welchem der

Jehovist Cap. 32— 34. haupLsächlich folgt, lehrt Num. 23, 19. anders.

— V. 15—20. Fortsetzung von V. 1— 6. Nachdem Moses die Ge-

setzlafeln erhalten hat (31, 18.), um deren willen er auf den Berg

gestiegen ist (24, 12.), wendet er sich von da und steigt wieder

hinunter, die Tafeln mit sich führend. wie 7, 23. 10, 6. iT'a]

wie 4, 20. Diese waren ton ihren beiden Seiten, von hier und von

da d. h. auf der Vorder- und Hinterseite beschrieben. Diese Angabe
findet sich nur hier. Der Verfasser stellte sich die Tafeln, die ja auch

Moses allein tragen konnte, offenbar ziemlich klein vor und bezwei-

felte, dass sie auf den beiden Vorderseiten den ganzen Text der 10

Gebote fassten; dieser stand zum Theil auch auf den beiden Hinter-

seiten. Zu "lay Seite vgl. 25, 37. 28, 26. 1 Reg. 5, 4. Jes. 18, 1.

Jer. 49, 32. — V. 16. Sowohl die Tafeln selbst als auch die in sie

eingegrabene Schrift waren göttliches Werk, also von Gott verfertigt

und beschrieben. Besonders heiligen Dingen legte das Alterthum einen

göttlichen Ursprung bei und leitete sie vom Himmel ab. So z. B.

galten als vom Himmel gefallen das Palladium zu Troja (Apollod. 3,

12, 3. Serv. ad Aen. 2, 166 f.), die Bilder der Diana zu Ephesus

(Act 19, 35.) und zu Tauris (Eurip. Iphig. Taur. 984.), das Bild der

Athene zu Athen (Pausan. 1, 26, 7.), das der Cybele, welches in

Phrygien niedergefallen und nach Rom gebracht worden war (Hero-

dian. 1, 11, 2.), einer von den 12 heiligen Schildern der Salier in

Rom (Plutarch. Numa 13.). Das aram. für kommt im A. T.

nur hier vor. — V. 17. Beim Hinuntergehen hört Josua, Mosis Be-

gleiter (24, 13.), das Lärmen des Volkes und hält es für Kriegslärin,

indem ein Stamm wie die Amalekiter 17, 8 ff. angegriffen haben kann.

Josua] für Hosea wie 17, 9. von lärmen findet sich noch
Mich. 4, 9. Job. 36, 33. — V. 18. Moses indess entgegnet, das sei

nicht die Stimme eines Anhebens der Stärke und eines Anheb^ der

Niederlage d. h. nicht Laute, wie sie der Starke und Obsiegende

(vgl. "»as 17, 11.) und der Geschlagene und Fliehende vernehmen

lässt, nicht das rohe Brüllen von Siegern und das angstvolle Heulen

von Besiegten
;

vielmehr vernehme er die Stimme des Anhebens

überhaupt d. i. ein Lärmen wie man es von selbst anstiinnU, wenn
man dazu aufgelegt und guter Dinge ist. Das Wort gehl hier auf

fröhlichen Jubel und Gesang und kommt so vom Gesänge noch vor

Ps. 88, 1. Jes. 27, 2. Ausserdem findet sich das Piel nicht. Moses
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und Josun reden als Solche, die nicht wissen, was im Lager vor-

gehl ; sie konnten es aber nach der Mitlheiiung V. 7 L wenigstens

vermulhen. Der Ah.schnitt V. 7— 14. gehört darum kaum diesem Er-

zähler an. — V. 19. Wie Moses dem Lager nahe kommt und das

Kalb und die Reigenirmze V. 6. sieht, ergrimmt er und schleudert die

Tafeln hin, so dass er sie zertrümmert. 1m Augenblicke des Unwil-

lens erachtet er seine Bemühungen für die Jehovareligion bei Israel

als vergeblich und die Tafeln mit dem Grundgesetz dieser Religion

als unnutz. — V. 20. Darauf brennt er das Kalb im Feuer und zer-

mahlt, zermalmt es dann, bis es ganz fein ist, er verwandelt es in

Staub (Dt. 9, 21.), streut diesen auf das Wasser, auf den vom Berge

herahkommenden Bach (Dt.), und lässt es die Israeliten trinken. Er

macht ihnen zu ihrer Beschämung die Nichtigkeit ihres Gottes klar

uml demiUhigl sie durch eine solche Behandlung desselben ; sie

müssen sogar ihren eigenen Gott verschlingen
,

eine harte Strafe für

die Al>götlischen. Die Aegypter verabscheuten den Genuss der als

Gollheilcn verehrten Thiere sehr lebhaft Und assen eher Menschen-

ileisch (Diod. 1, 84.), hielten auch die Umbringung eines geheiligten

Thieres für einen lodeswürdigen Frevel (llerod. 2, 65.). Wie aber

konnte Moses das goldene Bild in Staub verwandeln? Er vernichtete

die Form des Kalbes durch Schmelzen und machte das Gold ganz

klein, etwa durch Feilen (Syr. Saad. Sol. B. Melech^ Bochart Hieroz.

I. p. 363. Valer). Allein dem stehen verbrennen und maA-
/en, zermalmen entgegen und der Goldslaub würde untergesunken,

also nicht zum Trinken gekommen sein. Warum auch das Kalb erst

zerschmelzen und nicht gleich ungeschmolzen zu Staub verarbeiten?

Also hat Moses auf chemischem Wege das Kalb durch Feuer cal-

cinirt und das Oxyd dann zermalmt (Rosenm. Kurtz Gesch. d. A. B.

II. S. 309 f.). Das Gold jedoch ist sehr feuerbeständig und lässt sich

nicht calciniren. Plin. II. N. 33, 19. sagt von ihm: rerum uni nihil

igne deperit, tulo etiam in incendiis rogisque. Oflenbar aber nahm
der Erzähler an

,
dass Moses jene Kunst verstanden habe

,
wie er

auch von Gott besonders belehrt bittres Wasser süss machen konnte

(15, 25,). — V. 21—29. Moses macht Aaron, welcher eine grosse

Sünde über das Volk gebracht, dieses damit behaftet hat (Gen. 20, 9.),

Vorwürfe und hält ein blutiges Strafgericht. Schwerlich berichtet

die.s der vorhergehende Erzähler, vielmehr folgt der Jehovist hier

einer andern Urkunde. Das lehrt schon die erst hier folgende Zu-

rechtweisung Aarons, welche doch wohl der Zerstörung des Kalbes

voranging. Dazu lässt der Haupterzähler V. 34. das Vergehen des

Volks anders ahnden und legt V. 30 (1‘. dem Moses einen liebreichen

Sinn bei, mit welchem die grausame Härle V. 26 If. sich nicht reimt.

— V. 22. Aaron erinnert zu seiner Entschuldigung, Moses kenne ja

das Volk, dass es im- Bösen sei d. h. in Verderbtheit und Schlech-

tigkeit stecke, damit behaftet sei. Diese Aeusserung wäre indess in

Aaron’s Munde zu hart und ist sonst in Unheil (5, 19. Ps. 10, 6.).

Man lese also nach dem samariu Texte losgelassen, ausgelassen,

zügellos, welches Wort V. 25. steht und auch 5, 4. noch vorkommt.
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— V. 23. 24. Aaron gibt Jen Hergang wie V. l—3. an, sucht aber

seine Tiiat möglichsl zu verringern
,
um Mosis Zorn von sich abzii-

leuken; er hat das erhaltene Gold nur so ins Feuer geworfen, um
dem Volke den Willen zu Ihun, und hervorgegangen ist dieses Kalh;

die Sache hat sich gleichsam von selber gemacht, ohne dass er Mühe,

Fleiss und Sorgfalt aufwendele. ’ö] wie 24, 14. — V. 25. Moses

sieht, dass das Volk zügellos (V. 22.) ist, da ihm Aaron deu Zügel

hitl schiessen lassen zu einem Gezischei unter ihren Widersachern

d. h. so ilass sie bei den Feinden Gegenstand übler Nachrede und

spanischer Bemerkungen werden ; man wird über die Angehörigen

des wahren Gottes als tliörichte Kalhsverehrer höhnen. Das Hapax-

leg. kommt wie T’?» Job. 4, 12. 26, 14. von yöo slossen, her-

vorstossen, dann rasch reden, zischeln; s. Rüdiger in Gesen. Thes. p.

1442. wie 15, 7. Dt. 33, 11. — V. 26. 27. Bei dieser Zü-

gellosigkeit schreitet M. strafend ein. Er stellt sich auf den Haupt-

platz des Lagers und erlässt den Ruf: wer dem Jehova, zu mir d. h.

wer dem Jehova als Diener angehörl, finde sich hier bei mir ein.

Alle Leviten stellen sieh und erhallen den Befehl, ihre Schwerter an-

zulegen
,

von Platz zu Platz im Lager dahinzuziehen und zurückzu-

kehren d. h. hin und wieder zu ziehen (Ez. 35, 7. Zach. 7, 14. 9,8.)

auf die verschiedenen Plätze des Lagers und umzubringen der Mann
seinen Genossen und Bruder und Nächsten d. h. Einer immer den

Andern, wer es auch sei, jeglicher immer den ersten den besten An-

dern.. Diese dreifache Bezeichnung des aller findet sich nur hier.

von w fidü, scidüj aperuil bedeutet eigentlich rima, aperlura

und muss, da von Thoren des mosaischen Lagers soivsl nichts bekannt

ist, die offenen, freien Plätze, die sonst heissen, im Lager be-

zeichnen. Dorthin w’erden die Leviten gewiesen, weil es daselbst

Volkshaufen gab. — V. 28. Sie vollführen den Befehl und es fallen

durch sic gegen 3000 Menschen, gleichsam als Sühnopfer in Stell-

verlrelung für das ganze Volk
, welches gesündigt und die Vertilgung

verdient hat (s. 22, 19.). Das Erzählte hat keine Wahrscheinlichkeit.

Einen, solchen Bluthefehl kann man dem Moses nicht Zutrauen und

dass die Leviten Folge leisten und das sonst stets aufsätzige Volk

sich nicht wehrt, ist unglaublich. Der Ilaupterzähler berichtet V.

20. 33 f. auch eine andre Ahndung. — V. 29. Moses ist mit deu

Leviten zufrieden. ßUlel an eure Hand dem Jehova] bevollmächtiget

euch heute für Jehova uml weihet euch für ihn ein, vollziehet heule

eure Einsetzung in seinen Dienst (s. Lev. 7, 37.). so dass der Mann
gegen seinen Sohn und seinen Rruder isl] so dass jeder nur die

Sache Jehova's vertritt und in ihrem Interesse nöthigenlälls auch die

nächsten Angehörigen nicht schont, und zu geben auf heule Segen]

d. h. so dass ihr euch mit Segen bedeckt, welchen Jehova euch für

euren Eifer heule bestimmt und stets verleihen wird. Sie sollen also

von jetzt an, naclidem sie solchen Eifer für Jehova bewiesen, nur dem
Dienste Jehova’s sich widmen und ihn über alles Uebrige setzen.

Nach dem Elohislea Num. 8. wurden sie erst später dazu geweiht.

Unser Verf. erwähnt aber schon früher prieslerliche Personen. (19,
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22. 24.). — V. 30—34. Forlsetzung von V. 15—20. Am Tage nach

der Zerstörung des Kalbes erklfirt Moses dem Volke, es habe eine

grosse SQnde gelhan, doch wolle er zu Jehova hinaufsteigcn, vieiieiclil

erwirke er Versöhnung fflr ihre Sünde, “»ts] s. Lev. 4, 20. Also

Strafen von Seilen Jehova’s stehen bevor. Konnte Moses sie beförcb-

len, nachdem er selbst ein so blutiges Gericht gehalten und Jehova

sich ziemlich begütigt gezeigt batte ? Die Stelle lässt erkennen, dass

V. 9 If. und V. 25 ff. nicht diesem, sondern andern VerflT. angehören.

— V. 31. Moses kehrt auf den Berg zu Jehova zurück und berich-

tet diesem, das Volk habe sich einen goldenen Gott gemacht. Der

Verf. würde sich anders ausgedrückt haben, wenn er V. 8., wo Gott

dem Moses diese Miltheilung macht, erzählt hätte, ksk] wie Gen. 50,

17. — V. 32. Zugleich legt Moses Furhille ein. Möchte Jehova ihre

Sünde aufheben d. i. vergeben ! Wo nicht, so will er nicht länger

leben; Jehova soll ihn aus seinem Buche, w^elches er geschrieben,

auslöschen d. h. ihn aus der Zahl seiner Angehörigen streichen, ihn

dem Verderben überlassen (s. Jes. 4, 3.). Moses zeigt hier eine

grosse Liebe zu seinem Volke, nicht die Härte, die ein Andrer V.

26 ff. ihm beilegt. Zu dem wünschenden dk vergl. Gen. 18, 3. 23,

13. — V. 33. Jehova erwiederl, w’er an ihm gesündigt habe, den

werde er aus seinem Buche ausstreichen. Also nicht das ganze Volk

soll untergehen, sondern nur die Theilnebmer am Abfälle; die Strafe

wird sich auf die Thäter beschränken. Dies gibt Jehova auf Mosis

Fürbitte nach, "'w "’s] quicunque nur hier und 2 Sam. 20, 11. für

das einfache 24, 14. — V. 34. Moses soll auch nicht geslrichen

werden, vielmehr Anführer des Volkes sein und dieses dahin, wovon
Jehova geredet hat (3, 8. 10.) d. i. nach Kanaan führen; Jeho-

va’s TtuV’? wird vor ihnen her ziehen (s. 23, 20). und am Tage mei-

nes Ahndens, da ahnde ich an ihnen ihre Sünde] d. h. in den Zeiten,

w'O ich in der Folge Strafgerichte halte, werde ich das Vergehen mit

dem Kalbe bestrafen, also nicht gleich jetzt. Die Strafe w^ird hinaus-

geschoben. Auch dies giebt Jehova auf Mosis Fürbitte nach. Zu

denken ist an die verschiedenen Plagen beim Weiterzuge (Num. 11,

1. 33. 14, 45. 21, 6.) und an den nach und nach erfolgenden Unter-

gang des Volks in der Wüste bis auf Josua und Kaleb (Num. 14, 28 ff.}.

Damit ahndete Jehova die Sünden des Volks, namentlich die Kalbs-

verchrung. — V. 35. Schlussangabe zu V. 21—29. Jehova traf das

Volk d. i. griff es an, plagte es darüber, dass sie sich das Kalb ge-

macht, welches gefertigt Aaron. Die Leviten halten V. 28. in Mosis

und somit in göttlichem Aufträge gehandelt und ihre That, vielleicht

von einem Schrecken Gottes unterstützt (s. 23, 27 f. Gen. 35, 5.),

erscheint hier als göttliche Plage. Zu wj von Gott, wiefern er jem.

im Kampfe fallen lässt, vgl. 1 Sam. 26, 10. 4, 3. Jud. 20, 35. Dass

die Stelle in diesen Zusammenhang nicht passt, ist klar. —
Cap. 33, t— 11. Nachrichten von «ler Entstehung der Slifts-

hütte, dem Haupterzähler angehörig. Moses und das Volk sollen von

da hinaufziehen in das Land, welches Jehova den Vätern geschworen

(s. 6, 8.). Die Sünder sollen nicht länger in Jehova’s Nähe bleiben ;
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sie haben ja auch Cap. 19—24. Verfassung und Gesetz empfangen

und können nunmelir den Sinai verlassen. Diese abermalige Auifur*

(ierung erhSIt Moses, als er sich bereits wieder iin Lager befindet.— V. 2. 3. Eingedenk indess der den Erzvätern gegebenen Verhoiss-

ungen will Jehova, der sein Wort nicht zurückniminl (Nnm. 23, 19.),

den Israeliten das Land gehen, einen vor ihnen iier senden

(s. 23, 20.) und die Kanaaniter vertreiben ' (s. 23, 33.). Er selbst

aber will nicht in Israels Milte hinaufziehen, nicht ininillen derselben

mit ihnen ziehen, weil sie ein hartnäckiges (32, 9.) Volk sind und

es leicht kommen könnte, dass er von ihren Freveln Obel berührt

ihnen unterwegs das Garaus machte. Milch und Honig] s. 3, 8.

Man hat zu V. 3. 'rhy aus V. 1. zu wiederholen. für

Ges. §. 27. Anm. 2. Ew. §. 252. a. — V. 4. Ueber diese schlimme

Rede ist das Volk betrübt, und nicht legten sie jeglicher seinen

Schmuck an sich] sie legten ihre Hinge, Spangen, Geschmeide und

andere Schmucksachen nicht an, wie man dies bei festlichen Anlässen

Ihat, sondern gingen als Trauernde einher. In Trauer vermied man
alle Pracht und erst nach derselben schmückte man sich wieder

(Ez. 24, 17. 26, 16. Judith 10, 3f.). — V. 5. Jehova wird gerührt

durch dieses Betragen, kann sich aber doch nicht entschliessen
,

in

ihrer Mitte milzuziehen. Denn thäle er dies nur einen Augenblick,

so würde er sie vertilgen, da diese Hartnäckigen schier jeden Augen-

blick sündigen und iiin zu Strafen veranlassen; sie sollen aber ihren *

Schmuck ablegen und er will dann sehen, was er ihnen thut, ob er

also nicht wenigstens einigermassen ihren Wunsch erfüllt. eig. lass

hinabsteigen d. h. wirf die Schmucksachen, die du auf dir hast, hin-

unter uud weg, entsage ihnen und gib sie willig hin. So gebraucht

Dndet sich das Wort nur hier. — V. 6. Gehorsam beraubten sich

die K. I. ihres Schmucks vom Berge Horeb an d. li. sie nahmen,

entzogen sich ihre Schmucksachen und gaben sie dahin, so dass sie

vom Sinai an keinen mehr führten. V:i3] s. 12, 36. Nach dem Elo-

bisleii kam die Sliftshülle zu Stande durch Beiträge, welche das Volk

von Jehova aufgefordert leistete (25, 2.), und hatte den Zweck, dass

Jehova eine Wohnung in Israels Mille hätte (25, 8.). Anders die

vorliegende Urkunde. Jehova wollte nicht inmitten des sündigen Vol-

kes ziehen, sondern bloss einen tikV’? vor ihnen her senden (V. 2.

32, 34.). Darüber trauerte das Volk und legte die Schmucksachen

ab, also die Dinge, von welchen ein Theil zum goldenen Kalbe ge-

dient hatte (32, 3.). Jehova verlangte nun, dass es sich dieser Dinge

ganz enläussern sollte, und man leistete Folge. Womit man also ge-

sündigt, dem entsagte man und was zum Götzendienst gedient halle,

sollte jetzt zur Jehovaverehrung dienen. Der abgelieferte Schmuck

nämlich wurde zur Erbauung der Stiflshütte verwendet. In dieser

wohnend wird Jehova mit Israel ziehen, wenn auch nicht grade in

dessen Mille. Jehova gibt also etwas nach, hält aber doch den Wort-

laut seines Ausspruchs V. 3. 5. aufrecht. — V. 7. Moses nahm das

Zelt, spannte es ausserhalb des Lagers auf, ein Fernmachen vom La-

ger d. i* in einiger Entfernung davon (Gen. 21, 16, Jos. 3, 16.) und

Hdb. z. A. T. XII. 21
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nannte es Zelt der Gestellung, Zusammenkunft (s. 25, 22.). Wer Je-

hova suchte d. h. sich an ihn wendete, um ihn zu befragen, zu ihm

zu beten oder ihm zu opfern, der begab sich hinaus zum Versamni-

lungszelte. Das FuL nj-s wie 15, 5. Zu ntsj mit ^ statt des Accus,

vgl. 2 Sam. 6, 17. Gemeint ist nicht etwa das Zelt Mosis (LJJ,

Syr, Jarch, Abenesr. Piscai, Baumg,) oder ein andres vor Erbauung

der Stiflshutte gebrauchtes Heiligthum iCleric. J. D. Mich. Vat. Ro-

senm.)y sondern die Stiftshütte, wie nebst dem Namen das Vorherge-

hende und Folgende lehren. Von ihrer Erbauung berichtete der ge-

genwärtige Erzähler gewiss auch; der Jehovist hat dies aber wegge-

lassen, weil die Grundschrift Cap. 25—31. 35—40. danlber sehr

ausführliche Nachrichten enthielt; aus ihr ergänzt sich die Lücke

zwischen V. 6. und 7. Mit der vorliegenden Nachricht stimmt Num.

10,.- 33. Nach dem Eiohislen dagegen stand die Stiftshütle mitten im

Lager (Num. 2, 17.) und Jehova wohnte inmitten der Kinder Israel

(25, 8.). — V. 8— 10. Wenn der Goltesinann Moses aus dem La-

ger hinausging zur Stiftshütle, so erhoben sich alle Israeliten ehrer-

bietig, blieben stehen und sahen ihm nach, bis er zum heiligen Zelte

gelangte. Und wenn er in dieses hineinging, so stieg die Wolken-

säule herab, stand dann an der Thür und redete mit ihm (23, 21.).

Die Wolkensäule wurde aber gesehen vom ganzen Volke
,

welches

stand und sich in Anbetung verneigte. Sie erscheint hier als etwas

Bekanntes und der Verf. muss sie schon erwähnt haben. Wahrschein-

lich gehört ihm 13, 21 f. an. — V. 11. ln und aus der Wolken-

säule redete Jehova zu Moses Antlitz zu Antlitz (Dt. 5, 4.) oder Mund
zu Mund (Num. 12, 8.) d. i. nicht aus der Ferne vom Himmel Iter,

sondern ihm gegenüber stehend, also wie ein Mensch zum andern

redet. War dies geschehen, so kehrte Moses wieder in das Lager

zurück ; doch sein Diener Josua als Knappe des Gottesgesandten wich

nicht aus dem Zelte d. h. er verliess es nicht, sondern hielt sich

allezeit darin auf nnd war beständiger Wart desselben. Nach dem
Elohisten durften abgesehen von Mose.« nur die Aaroniden in die Stifts-

hütte gehen und den Altar vor ihr betreten (Num. 3, 10. 38. IS, 7.).

Unser Verf. hat indess hinsichtlich der priesterlichen Rechte beim Cul-

lus freiere Ansichten (20, 24 ff. 22, 28. 24, 5.). — V. 12—23.

Moses wünscht Jehova näher kennen zu lernen und erhält eine ent*

sprechende Zusage. Der Abschnitt gehört dem Haupterzähler an; doch

sind V. 12, a. und V. 14— 16., welche das Mitzieben Jehova’s be-

treffen, vom andern Erzähler entlehnt nnd es liegt hier eine Zusam-

mensetzung vor wie Cap. 24. — V. 12, Moses stellt vor, Jehova

habe ihm die Hinaufführung des Volkes nach Kanaan befohlen, aber

ihn den, welchen er mit ihm senden wolle, nicht kennen lassen d. i.

ihm den Begleiter und Führer nicht angezeigt, den er bei seiner Für-

sorge für das Volk ohne Zweifel ihm mitgeben werde. Jenen Befehl

hat also auch der Verf. erwähnt, der Jehovist aber weggelasses , da

ihn auch der Haupterzähler V. 1. 32, 34. anführt. — V. 14. Jehova

erwiedert, sein werde gehen d. i. sich auf den Weg machen
und also mitziehen. a-*5|] ist die Person (20, 3. 2 Sam. 17, 11.),
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aber wiefern sie jem. das Gesicht zeigt, bei ihm erscheint und ihm
gegenwärtig ist, so dass das Wort dann gradezu die Ersclieinung und
Gegenwart jemandes bezeiciinct (Dt. 4, 37. Ps. 21, 10.). Der D-at

Jehova’s ist also vom Jehova’s beim Haupterzähler V. 2. 32, 34.

23, 20 f. dem Begriffe nacli nicht verschieden, •'rrani] eig. und ich

mache dir Ruhe d. h. bringe dich an Ort und Steile, wo du Ruhe
haben wirst (Jos. 1, 13. 15. 22, 4. DL 3, 20. Jes. 63, 14.). Auge*

redet ist Moses, aber im Namen Israels wie 34, 11 ff. — V. 15. Da*

rauf erklärt Moses, wenn Jehova nicht mitzoge, so möge er sic nur

nicht hinaufziehen lassen. Ohne Jehova wollen sie den Zug nicht

unternehmen
;

sie w'ürden dann beim Sinai in der Nähe ihres Gottes

bleiben. — V. 16. Woran soll denn auch, dass Moses und Israel bei

ihm in Gnaden stehen, erkannt werden, wenn nicht dadurch, dass

Jehova mit ihnen zieht und sic auf diese Weise vor allen Völkern

auf der Erde ausgezeichnet werden? Jehova hat einmal Israel er-

wählt und soll dies auch durch gewisse Zeichen zeigen (34, 10.).

Die ganze Stelle V. 12. a. und V. 14— 16. ist darum dem Haupler-

zähler abzusprechen, weil dieser die Frage vom Mitziehen Jehova’s

bereits V. 1— 11. vollständig erledigt hat. Bei ihm handelt es sich

hier um etwas Andres. — V. 12. Moses nämlicli stellt vor, Jehova

habe ihm erklärt: ich kenne dich mit Namen d. h. du bist mein na-

her und genauer Bekannter. Ein grosser König kennt nicht alle seine

Angehörigen beim Namen; bei welchem dies jedoch der Fall, der hat

den Vorzug, dem Herrn näher bekannt zu sein, und auch Huld hast

du in meinen Augen gefunden] wirst gnädig von mir angesehen Gen.

6, 8. 18, 3. u. ö. So hatte Jehova nicht grade gesagt,* die Angabe
entspricht aber- dem Verhältnisse Mosis zu ihm. — V. 13. Möchte

ich also, fährt M. fort, Huld finden in deinen Augen (s. Gen. 18, 3.)

d. i. möchte deine Huld sich zeigen und bethätigen, mir in folgender

Hinsicht zu Theil werden! lass mich doch erkennen deinen Weg und
ich will dich erkennen, damit ich Huld finde in deinen Augen] zeige

mir deine Art und Weise, lass mich dein Sein und Thun sehen, da-

mit ich dich genauer kennen lerne und einen Beweis deiner Huld er-

halte. So kommt vor von der Art und Weise Jes. 10, 24. Am.

4, 10., von den Zuständen Gen. 31, 35. und dem ganzen Lebens-

verhältniss Ps. 10, 5. 37, 5. siehe, dass dein Volk dieses Volk^ be-

rücksichtige, dass Israel dein Volk ist und dessen Anführer dich näher

kennen zu lernen wünscht, nicht ein Fremder, der solchen Anspruch

nicht machen kann. — V. 17. Jehova will auch diese Sache thun,

wie er dem Moses in andern Stücken willfahrt hat (V. 5 ff. 32, 33 f.).

Denn Moses steht bei ihm in Gnaden. — V. 18. 19. Jetzt spricht Moses

seine Bitte bestimmter aus; er wünscht die Herrlichkeit Jehova’s d. i.

Jehova in seiner Herrlichkeit zu sehen und erhält den Bescheid, Je-

hova wolle vor ihm vorüberziehen lassen seine ganze Schöne d. h.

seinen prächtigen himmlischen Lichtglanz (s. 16, 10.) und rufen mit

dem Namen Jehova’s d. h. diesen Namen bei der Erscheinung nen-

nen, ausrufen, damit Moses dieselbe als solche Jehova’s erkenne (34,

6f.). Denn er beweise Huld und Erbarmen, wem er sie beweise

21
*
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(1. li. er sei freier Herr seiner Gnadenerweisungen und Moses solle

einmal also von ihm begnadigt sein. — V. 20. Aber das Antlitz Je*

bova’s und somit dessen Person darf Moses nicht sehen
,

weil der

Mensch Gott nicht sieht und lebt d. i. des Todes ist, wenn er Gott

sieht (s. 19, 21. Gen. 16, 13.). 'n;] s. 1, 16. Gen. 3, 22. Lev. 25,

35. — V. 21—23. Es ist ein Ort hei Jehova d. i. ein Platz auf

der Höhe des Berges, wo Moses sich auf den Felsen stellen soll ;
Je-

hova will beim Vornberziehen seiner Herrlichkeit ihn in die Höhle

des Felsens stellen und während des VorOberziehens seine Hand auf

ihn docken, dann aber diese wegnehmen
,
so dass Moses auf jenen

Platz des Felsens getreten noch die JUnleren Theile d. i. Rück-

seite (26, 12. Ez. 8, 16.)Jehova’s sehen, wird, '-s?] s. 16, 10.

nur noch Jes. 2, 21. *19
]

ist während wie 15, 16. Der Fels kann

nur die oberste Spitze des Sinai sein, wie die Spitze des Horeb eben-

falls "'“sn genannt wird (17, 6.), also der rs-i beim andern Er-

zähler (19, 20. 24, 17. 34, 2.). Sie hat höchstens einen Einfang

von 60 Fuss (Burckhardl Syrien S. 907.) und besteht aus einer

kleinen Fläche von ungeheuren Granitfelsen
,

die gegen Osten zu am
höchsten ist; auf ihr steht jetzt eine Capelle und etwa 40 Fuss südwest-

lich davon eine Moschee {Robinson Paläst. I. S. 170.), unter welcher eine

kleine Grotte liegt, die etliche hinabföhrende Stufen und einen grossen

Graiutblock zur Decke hat {Seelzen Reisen III. S. 83 f.), wohl dieselbe,

welche einst dem Elia zum Aufenthalte diente (1 Reg. 19, 9.). Man hat

zu denken an ein Zieiien der Erscheinung von der höchsten Spitze nach

Südw'cslen hin
;
während desselben ist die Grotte von Jehova’s Hand

bedeckt d. h. von seiner schirmenden Macht (Jes. 25, 10. 62, 3.),

von dichtem Gewölk beschützt, so dass Moses nicht Schaden nimmt;

darnach sieht er noch die Hinterseite der abziehenden Erscheinung.

Cap. 34, 1—4. Nachricht von 2 neuen Gesetztafeln statt der

zerbrochenen. Sic unterbricht den Zusainineuhang zwisciien der Ver-

heissung 33, 17—23. und der Erfüllung derselben V. 5—8. und ge-

hört nicht dem Haupterzäliler
,

sondern dem andern Berichterstatter

an. — V. 1. Muses soll 2 andre Steintafeln behauen, auf w'elche

Jehova die Worte schreiben will, die auf den ersten standen. Nach
dem Haupterzählcr waren die beiden Tafeln ein Werk Gottes, nicht

bloss die Schrift darauf (32, 16.). o-aan rrV>] noch V. 4. und Dt.

4, 13. 5, 22. 9, 9— 11. 10, 1. 3., während der Haupterzähler 24,

12. 31, 18. 13« rn^ sagt. — V. 2. Dann soll Moses bereit sein

(19, 11.) zum Morgen, am Morgen den Sinai besteigen und sich da-

selbst auf dem Haupt des Berges dein Jehova stellen d. i. sich bei

ihm gestellen (8, 16. 9, 13. Num. 11, 16.). “'nn 19, 20. 24,

17. bei demselben Erzähler, während der llaupterzäiiler 33, 21. sich

anders ausdrückt. — V. 3. 4. Niemand soll mit ihm hinaufsleigen

und niemand sonst auf dem ganzen Berge sich sehen lassen; auch

das Vieh soll nicht weiden gegen jenen Berg hin d. i. in seiner Nähe.

Nichts Unw ürdiges soll bei dem heiligen Acte zugegen sein oder auch

nur nahen. Moses behaut also 2 neue Tafeln und besteigt mit ihnen

am Morgen den Berg. — V. 5— 8. Fortsetzung von 33, 17—23,

DIgitized by Google



Ex. 34, 5— 10. 325

Oie Angabe des llaiipterzählcrs, dass Moses den Berg bestiegen, bat

der Jehovisl weggelassen und mit der Nachricht der andern Urkunde
V. 4. ersetzt. — V. 5. Jehova steigt vom Himmel herab im Uewölk

(s. 19, 9.) und stellt sich bei ibm daselbst d. i. findet sieb bei ihm

auf dem Berge, auf der Spitze desselben (33, 21.) ein; er nennt

auch seinen Namen, wie er 33, 19. verheissen. — V. 6. 7. Dann

zieht er dem Versprechen 33, 19. 22. gemäss vor ihm vorüber und

erlässt die Verkündigung; Jehova, ein barmherziger und gnädiger

Gott, langmülhig und gross an Liebe und Treue, bewahrend Liebe

Tausenden (20, 6.), vergebend Vergehung und Misselhal und Sünde,

der aber nicht ganz ungestraß lässt, ahndend die Vergehung der

Väter an den Kindern und Kindeskindem, an den Drillen und Vier-

ten. D-'w ü"vhv Vy] ohne copula angereiht können bloss Appo-

sition sein, welche die Enkel wiederholend aufnimmt, um noch die
'

Urenkel anzuschliessen und die Verkündigung dem Grundgesetze 20,

5. entsprechend zu machen. Diese göttliche Eröffnung ist ganz am
Orte. Israel hatte mit seinem Kalbe arg an Jehova gefrevelt und we-

gen seines Abfalls den sofortigen und gänzlichen Untergang verdient

(22, 19.); in seiner Gnade aber verhängt er eine solche Strafe nicht,

wiewohl er nach seiner Gerechtigkeit die Sünde auch nicht ganz un-

gestraft lassen kann
,
sondern zu seiner Zeit an den Thälern ahnden

wird (s. 32, 33 f.). In seinem Wesen sind Liebe und Gnade, Hei-

ligkeit und Gerechtigkeit vereinigt. Darnach erklärt sich sein Verfahren mit

Israel bei und nach dem Abfälle. Die Stelle ist im Ganzen eine Wiederho-

lung der im Dekaloge 20, 5f. hinsichtlich der Jehovaverehrung und Ab-

götterei enthaltenen Wahrheit. — V. 8. In Eile verbeugt und verneigt

sich Moses vor der göttlichen Erscheinung und wegen der trostrei-

chen Eröffnung. Die Ausdrücke wie 4, 31. 12, 27. — V. 9—28.

Der Abschnitt handelt vom Mitziehen Jehova’s, von der Abscbliessung

seines Bundes mit Israel, von den ßundesgesetzen und von der Auf-

zeichnung derselben. Er gehört darum dem zweiten Erzähler an.

Denn der Haupterzähler hat dies Alles schon 23, 24 fl*. 24, 3 ff. 33,

4 IT. berichtet. — V. 9. Jehova hat bereits 33, 14— 16. verheissen,

dass sein a-'jB mit Israel ziehen werde. Daran knüpft Moses, als er

sich wegen der Aufzeichnung der 10 Gebote auf die neuen Tafeln

V. 1—4. bei Jehova gestellt hat, die weitere Bille, Jehova möge
in der Mille Israels mitziehen. Allerdings könnte ihn die Frevelhaftig-

keit des Volks abhalten; da es aber einmal ein hartnäckiges Volk

ist, so möge er die Sunde vergeben und es doch in Besitz nehmen

d. h. al» Herr in seiner Mille Wohnung nehmen, t« w] s. Gen.

18, 3. ^s] hier weil, da wie Gen. 3, 14. 17. riwp] s. 32, 9.

Das Motiv erinnert an Gen. 8, 21. Zu in Bezug auf Personen

vgl. Lev. 25, 46. Zepb. 2, 9. Zach. 2, 16. Der Hauplerzähler hat

schon V. 6f. 32, 33 f. von der Vergebung der Sünde mit dem Kalbe

gehandelt und 33, 3— 11. auch die Frage vom* Mitziehen Jehova’s

zum Abschluss gebracht. Deutlich berichtet hier der Andre und hat

bei die Stiftsliülle im Sinne. — V. 10. Jehova ist ganz ge-

neigt und erklärt, er schliesse einen Bund d. h. stifte eine Verbin-
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dun^' uiil Moses und Israel (V. 27.), welche auch durch Zeichen sich

als vorhanden beurkunden werde (33, 16.). Denn vor .Mosis ganzem

Volke werde er Wunder Ihun, wie sie auf der ganzen Erde und un-

ter allen Völkern noch nicht hcrvorgehracht worden seien, das ganze

Volk, unter welchem Moses lebe, werde das Werk Jehova^s sehen,

weil dieses furchtbar d. i. slaunenswerth (Ps. 66, 3. 5. 139, 14.)

sein wird, nicht etwas kleines, was man übersieht und nicht beachtet

qualia wie Jes. 7, 17. auch von Begebenheiten, welche

Gott hervorrult z. B. Jes. 45, 7. 48, 7. Jer. 31, 22. Zu denken

ist an die wunderbaren Ereignisse auf dem Weiterzuge, welche be-

wiesen, dass Gott mit Israel verbunden und unter ihnen war z. B.

Num. 11. 12. 16. 17. 20. 21. Sie geschahen zum Theil durch

Moses und werden daher als Etwas bezeichnet, was Gott mit Mo>

ses thut d. 1). was er ihm anthut, womit er ihn ausstattet und aus-

zeichuet. — V. 11 — 26. Beim Abschluss des Bundes fügt Jehova

zum Bundesgrundgesetze, welches bereits vor dem Vorgänge mit dem
Kalbe geolTenbart w'orden war (s. 19, 25.), weitere Bundesgesetze

hinzu, die der Haupterzahler 23, 10— 33. schon vor dem Vor-

gänge mit dem goldenen Kalbe olTenbart sein lässt. Sie stimmen im

Ganzen mit diesem überein, zum Theil wörtlich. Angeredet ist Mo-

ses als Vertreter Israels wie 33, 14. — V. 11— 16. Zuerst die Vor-

schriften hinsichtlicii der Kanaaniter, welche auf Verhütung abgötti-

schen Unwesens abzwecken. Israel soll den Kanaanitern, die Jehova

vertreibt (s. 23, 33.), sich nicht verbünden (s. 23, 32.), weil ihm

dies zum Netze gereichen würde (10, 7.), vielmehr ihre Altäre Um-

stürzen, ihre Bildsäulen zerbrechen und ihre Äscheren ausrotten (s.

23, 24.), also nicht vereliren einen fremden Gott, indem Jehova eifrig

ist und dies nicht erträgt (s. 20, 5.). Zu mit hy vgl. 18, 23.

Lev. 25, 18 f. — V. 15. Ein Bund mit den Kanaanitern w’ürde die

Folge haben, dass die Israeliten den Göttern jener sich zuwendeteu

und opferten, sowie eingeladen vom heidnischen Opfer ässen, wie es

beim Baal Peor vorkani Num. 25, 2. — V. 16. Er würde auch die

Folge haben, dass die Israeliten für ihre Söhne Kanaaniterinnen zu

Weibern nähmen (Jud. 3, 6.), welche ihren Göttern nachhurten und

ihre israelitischen Männer zu derselben Sünde brächten (Dl. 7 , 4.).

Ueber riat huren im religiösen Sinne vom Abgöttern s. d. WB. und

m. Prophelism. I. S. 270, Der Ausdruck findet sich im Pont, nur noch

Lev. 17, 7. 20, 5 f. Num. 14, 33. 15, 39. Dl. 31, 16. und ist dem
Elohisten fremd. — V. 17. Israel soll sich auch für sich keine ge-

gossenen Götter machen, wie das goldene Kalb einer war (32, 4.).

™ A. T. nur hier und Lev. 19, 4. — V. 18. Jehova

allein soll es verehren, z. B. mit Festen. Das Mazzoth-Fest geht

voran, weil es von Moses zuerst eingefflhrt worden war. wie ich

geboten] 12, 15 ff. 13, 3 ff. für wie 10, 6. 14, 13. Das

Weitere z. 23, 15. — V. 19. 20. Das nächste Gesetz nach den Maz-

zoth war die Heiligung der Erstgeburt, worüber zu 13, 2. Die Vor-

schrift darüber stimmt mit 13, 12 f., während 22, 28 f. anders lautet,

umfasst hier Rind- und Kleinvieh
;

s. Gen. 4 ,
20. Das sonst
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uaerhörte und unerklärliche ist ein alter Schreibfehler für

worüber 13, 12. kaum einen Zweifel lässt, ‘»k“'*' »V] s. 23, 15.

— V. 21, Auf das Erslgeburlsgesetz folgte in der Wüste Sin die

praktische Einführung des Sahbaths 16, 22 IT. lieber diesen s. 20,

8 ir. — V. 22. Das 2 und 3 Fest wurden erst am Sinai angeordnet,

lieber sie s. 23, 16. — V. 23. Also 3 Wallfahrtsfeste sollen gehal-

ten werden; s. 23, 14. 17. —• V. 24. Israel braucht bei seinem Hin-

aufziehen zu den Festen nach Jerusalem nicht in Sorgen zu sein, als

würden ihm die Feinde in ihr Gebiet fallen. Denn Jehova vertreibt

die Völker vor ihm und macht seine Grenze weit d. h. lässt sie das

Land in grösster Ausdehnung besetzen und besitzen (Dt. 19, 8.), so

dass niemand seine Begierden auf dasselbe richten wird. Man wird

einsehen, dass das ganze Land von Gott den Israeliten als Besitzern

gegeben ist und aus Furcht vor ihrem gewaltigen Gotte (s. 23, 27 f.)

keinen Einfall wagen. Die Ausdehnung des hebr. Gebietes gibt der

llaupterzähler 23, 31. etwas bestimmter an. An eine Waffenruhe in

der Pilgerzeit wie bei den Arabern (J. D, Michaelis mos. Recht I.

S. 344 ff.) ist nicht zu denken. wie 10, 3. — V. 25. 26.

Besondere Vorschriften für die 3 Feste wie ?3, 18. 19. — V. 27.

Moses soll alle diese Worte d. h. die V. 11—26. erlheilten Vorschrif-

ten zugleich mit dem Dekaloge aufschreiben. Denn das sind die Ge-

setze, welche Jehova beim Abschluss seines Bundes mit Israel zum
Grunde gelegt hat. Zu *'B V» vgl. Gen. 43, 7. Der Haupterzähler be-

richtet 24, 3—8. die Vollziehung einer besonderen Biindesceremonie

und legt nicht bloss die religiösen, sondern auch die bürgerlichen

Gesetze zum Grunde. Anders der gegenwärtige Erzähler. Er folgt

der Ansicht, dass der Bund schon mit den Erzvätern abgeschlossen

(Gen. 17, 2 ff. 15, 18.) und nach der Erlösung aus der ägyptischen

Herrschaft in der mosaischen Zeit nur ins Werk gesetzt worden sei;

wie der Elohist erwähnt er daher keine besondre Bundesceremonie,

sondern nur das Erscheinen eines Ausschusses von Israel auf dem
Sinai bei Jehova (24, 1 f. 9 ff.) und die Erklärung Jehova's, dass er

einen Bund mit Israel schliesse (V. 10.). Zur Grundlage des Bundes

macht er ausser dem Dekaloge bloss die auf dem Berge geoffenbar-

ten Religionsgesetze V. 11— 26., wie auch der Elohist bei seiner

Darstellung der Gründung der Theokratie sich auf die eigentlichen

Iheokratischen Gesetze beschränkt. Die andern Gesetze wurden nach

dem Verf. erst später in der Stiftshütle geoffenbart. Wahrscheinlich

gehören dahin Lev. 18—20. 24, 13 ff. Uebrigens ist die Stelle un-

vereinbar mit 24, 4., wonach Moses die Bundesgesetze schon vor dem
Vorgänge mit dem goldenen Kalbe aufzeichnete. — V. 28. Moses hält

sich bei Jehova auf dem Berge 40 Tage und Nächte auf, in welcher

Zeit er nicht isst und nicht trinkt, also auf wunderbare Weise von

Gott erhalten wird. Dieses Wunder hat der Haupterzäliler 24 , 18.

nicht Die Zeitangabe kann nur auf den zweiten Aufenthalt Mosis seit

V. 4. gehen; ob Moses auch das erstemal 40 Tage oben war, wie

der Haupterzühler 24, 18. anführt, gibt dieser Berichterstatter nicht

an. Richtig nimmt das Dt. 9, 9. 11. 18. 25, 10, 10. zweimal 40
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Tage an. Zu 3rs!;;i isl nach V. 1. Jehova Subj. die zehn fVorle] s.

20, 2. — V. 29—35. Bericht desselben Erzälilers vom glänzenden

Anllilzc des Moses, welcher, als er mit den Gesetztafeln vom Berge
liinuntcrgeht, noch nicht weiss, dass die Haut seines Antlitzes strahlet,

glänzet. -.-'ana] eig. durch sein Reden mil ihm d. h. vermöge,

wegen desselben, weil Jehova mit ilim geredet hat (16,7.) und zwar
Antlitz zu Antlitz (33, 11.). Die n*rt- -r-'as glänzte den Moses, als

dieser vor Jehova stand, an und verlieh seinem Antlitz einen Licht-

schein oder Strahlenglanz. Etwas Aehnliches erzählten nach Dio Chry-

sost. orat. 36. p. 93. cd. Reisk. die Perser von ihrem Gesetzgeber.

Zoroasler hielt sich der Weisheit und Gerechtigkeit wegen auf einem
Berge auf, welcher in Brand gerieth und brennend blieb; der König
und die Grossen kamen des Gebets wegen dahin und Zoroaster ging

(pavsig avtolq ikeag aus «lern Feuer hervor, ist nach Hom,
Spitze (Jes. 5, 1.) und Strahl (Hab. 3, 4.) s. v. a. Spitzen, Strahlen

haben d. i. strahlen, glänzen. Die arab. Dichter vergleichen die er-

sten Strahlen der aufgehenden Sonne mit Hörnern ; Gesen. Thes. p.

1239. Vom Glanze verstehen das Wort schon LXX, l^auL 2 Cor.

3 , 7. ,
Venel. Gr. Syr. Sam. Chaldd. Arabb.

;

nur Aquil. und • Fu/^f.

deuten es vom Gehörntsein
,
woraus sich die verkehrte Darstellung

.Mosis mit Hörnern erklärt. Mehr bei Deyling observv. sacr. III. p.

63 ir. — V. 30—32. Aaron und die Kinder Israel scheuen sich, an

Moses heranzutreten und nahen erst von ihm gerufen, zuerst Aaron
und die Fürsten, dann das Volk, welchem Moses die Gesetze V. 11
—26. verkündigt. — V. 33—35. Als Moses geendigt vom Reden d. i.

aufgehört hatte zu reden (s. Gen. 2, 2.), verhüllte er sein Antlitz und
trug diese Hölle gewöhnlich; nur wenn er ins Heiligthum ging vor

Jehova, legte er sie ab bis zum Hinausgehen, wo er sie mitnahm,

aber jedesmal erst wieder umlegte, nachdem er dem Volke verkün-

digt hatte, was ihm von Gott geboten worden war. Er trug an sei-

nem Antlitze einen Abglanz der göttlichen Herrlichkeit, welchen er

im gemeinen Leben dem Blicke entzog und bloss bei seinen Verrich-

tungen als göttlicher Gesandter zeigte. ':eV] s. Lev. 1, 5. 4, 6.

Das Uapaxleg. niM ist Hülle wie rino Gen. 49, 11. Nach dem Haupt-

crzähler 33, 20 fl*, sah Moses bloss einmal die Rückseite des erschiene-

nen Gottes; von ihm kann die vorliegende Erzählung nicht herrüliren.

Sie entspricht den Vorstellungen des andern Erzählers, nach welchem Mo-

ses zur Einholung von Weisungen und Gesetzen immer bis auf das Haupt

des Berges stieg (19, 20. 24, 16. 34, 2.) und zu Jehova nahte (24,2.), wo
er natürlich die nnas nahe hatte, w'elche das Volk und dessen

Ausschuss nur in der Entfernung schauten (24, 10. 11. 17.).

Cap. 35—40.

Bericht über die Ausführung der Cap. 25—31. von Jehova er-

theilten Befehle
,

also über die Erbauung und Einrichtung der Stifts-

hüttc als der Wohnung Jehova’s. Zuerst verkündigt Moses das em-

pfangene Sabbathsgesetz, welches bereits bei den bevorstehenden Ar-

beiten beobachtet werden soll (35, 1—3.), nennt dann die zum He-
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liglimm erforderlichen Stoffe (V. 4—9.) und fordert die Kunslver-

sUlndigen iiii Volke zur Anlerligung der Arbeiten auf (V. 10— 19.).

Das Volk betii3tigt den grössten Eifer und bringt mehr als man be-

darf, die Kunstversläudigen aber verarbeiten die gelieferten Stoffe;

Werkmeister sind der Judäer Bezaleel und der ihm beigeordnele

Danit Oholiab (V. 20—36, 7.). In der folgenden Angabe des Einzelnen

beobachtet der Verf. im Ganzen die Keihefolge, welche bei der Auf-

stellung der Stiflshüttc und ihrer Geräthe einzuhallen war und später

auch eingehaltcn wnirde. Er nennt also zuerst die Teppiche und

Decken, sowie die Bretter, welche den Bau bildeten (V. 8—34.),

dann den Scheidevorhang zwischen den beiden Abtiieilungen des Hei-

ligthums und den Vorhang im Eingänge desselben (V. 35— 38.),

darauf die Bundeslade als das Gerülh des Ailerheiligsten (37, 1— 9.)

und den Tisch, den Leuchter und den Räucherallar als die Geräthe

des Heiligen (V. 10—28.), daran das Raucherwerk und das Salböl

anschliessend (V. 29.), weiterhin den Branddpferaltar und das Becken

draussen vor dem Heiliglhurae (38, 1 — 8.) und zuletzt den Vorhof

(V. 9—20.). Hierauf folgt eine summarische Angabe der beim Bau
verwendeten Metalle (V. 21—31.), die Anfertigung der Priesterkleider

(39, 1— 31.) und die Ablieferung säminllicher gefertigter Arbeiten

an Moses (V. 32— 43.), w^elcher am 1 Tage des 1 Monats im 2

Jahre des Auszugs das Heiligthum und seine Gen^ilhe aufslellt und

zugleich Schaubrodle auRegt, sowie das tägliche Rauch- Brand* und

Speisopfer darbringt (40, 1—33.). Von der »also zubereiteten Woh-
nung nimmt Jehova Besitz und die Zeichen seiner Gegenwart, Gewölk
und Feuerglanz, bleiben bei ihr während des ganzen Zuges durch die

Wüste (V. 34—38.). Der Abschnitt bietet nur wenig Neues dar, sondern

besteht zum grössten Theile in Wiederholungen, wie sie der umständliche

und weitläufige Elohist liebt. Das Weitere oben zu Cap. 25—31.

Cap. 35, 1—3. Nach den Cap. 25—31. empfangenen Eröffnun-

gen berull Moses das Volk, um ihm die göttlichen Befehle zu ver-

kündigen. Zuerst macht er das 31, 12— 17. ihm von Gott mitge-

tbeilte Sabbathsgesetz bekannt, indem dasselbe bereits bei den Arbei-

ten zur Stiftshütte beobachtet werden soll, viru® rac w-ij?] 31, 15.

Israel soll am Sabbath nicht bloss die Arbeitsgeschäfte, sondern über-

haupt alles Geschäft unterlassen und auch in allen seinen Wohnungen
(s. 12, 20.) kein Feuer anzünden, also z. B. kein Brodl backen und
nicht kochen und braten, was an andern Festen erlaubt war (12, 16.).

Darüber s. z. 20, 10. Lev. 23, 7. — V. 4—9. Angabe der erforder-

lichen Stoffe, welche die Israeliten als freiwillige Beiträge liefern

sollen, wie 25, 2—7. — V. 10— 19. Aufforderung an die Kunst-

fertigen im Volke, welche die Stoffe zu den Cap. 25—31. bereits

beschriebenen Dingen verarbeiten sollen. aV nan] s. 28, 3. — V. 13.

Leber a-'sBn s. Lev. 24 ,
5 ff. Die ersten Schaubrodle lieferte

«las Volk (39, 36.) und Moses legte sie auf (40, 23.); später wmr-

»len sie von den Priestern bereitet und aufgelegt. — V. 18. Heber

»lie Pflöcke und Stricke s. 26, 14. ’i«] s. 31, 10. — V. 20
—29. Die Israeliten verlassen den Ort (s. 16, 9.), wo sie vor Moses
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gestanden und die göttlichen Befehle vernommen haben, um Gaben

zu holen und lu bringen. — V. 21. Sie kommen dann, jeder Mann,

welchen sein Herz erhebt d. i. welcher sich innerlich gehoben und

aul'gemuntert fühlt (V. 26. 36,2.) und den sein Geist treibt (25,2.);

sic bringen eine Hebe für Jehova zur Herrichtuug des Heiligthums.

— V. 22. Die Männer nebst wie 12, 8 f.) den Weihern kommeu

und bringen Iheiis allerlei goldenes Gerälh als nn eig. Haken, Ring

d. i. Spange, Schnalle, nn Ring d. i. Ohr- und Nasenringe (32, 2.),

ryats Ring d. i. Finger- und Siegelringe und wa wahrsch. Halsge-

svhmeide (nach Kugel, Buckel), iheils Gold in Stöcken, welches

unter ant zu verstehen ist. lieber weihen s. Lev. 7, 30.

— V. 23. 24. Bei wem sich die 25, 4 f. genannten Webe- und Le-

derstaffe vorfinden , wer also im Besitze solcher ist und wer eioe

Hebe an Silber und Kupfer erhebt, von seinem Vorrathe abniramt (s.

Lev. 7, 32.), der bringt sie als eine Hebe für Jehova. — V. 25.

Alle Weiber, die sich auf solche Arbeiten verstehen (s. 28, 3.),

spinnen mit ihren Händen und bringen das Gespinnst, nämlich vio-

letten Purpur, rothen Purpur, Karmesin' und Schesch, worüber zu

25, 4. Sie liefern also, wie auch 39, 3. lehrt, bloss das Garn, wel-

ches dann in verschiedener Weise als Werk des avn, und
von Bezalecl, Oholiab und ihren Gehilfen verw'ebt wird. Ueher diese

Webearheilen s. 26, 1. 33. 28, 32. Das Spinnen war, wie auch

sonst im Altcrthume (Plin. H. N. 8, 74.), bei den Hebräern Sache

der Krauen und geschah mit der Spindel (Prov. 31, 19.). Auch' das

Weben wird als Beschäftigung der Frauen erwähnt (2 Reg. 23, 7.

Joseph, bell. iud. 1, 24, 3.), wie bei den arabischen Stämmen z. B.

im Wadi Gharandel {Russegger Reisen III. S. 24.) und bei den Nu-

biern, wo die Frauen wollene Mäntel und baumwollene Zeuge weben

{Burckhardl Nubien S. 211.). Bei der Stiflshötte indess erscheinen

nur Männer als Weber, wie auch in Aegypten das Weben ein Ge-

schäft der Männer war (Herod. 2, 35.), ebenso in arabischen Gegen-

den z. B. zu Neswa in Oman, wo das Bereiten von Baumwollengam
die Hauptbeschäftigung der Weiber ist und nur die Männer das We-

ben betreiben (Wellsted Reise 1. S. 90.). Nach den Talmudisten und

Rabbinen, denen Rraun vestit. sacerdd. p. 92., Bähr Symh. I. S. 265f.

u. A. folgen, sollen die purpur- und karmesinfarbigen Stoffe Wolle,

der Schesch Linnen gewesen sein. Dann hätte aber der hohepriester-

liche Ornat Verschiedenartiges enthalten, was sich mit Lev. 19, 19.

Dt. 22, 11. nicht verträgt, auch nicht mit Ez. 44, 17 f., wo die Wolle

für Priesterkleider untersagt wird, w'ie sie auch bei den Aegyptern

im Cultus gemieden wurde (s. Gen. 41 , 42. 46, 34.). Sicherer

also nimmt man an
, dass alle 4 Webestoffe flächsenes Garn waren,

die 3 ersten gefärbt, das letzte gebleicht und weiss. Allerdings

kommt die Purpurfarbe hauptsächlich nur bei der Wolle vor; aber

nach Heeren Ideen I, 2. S. 91. doch auch hei baumwollenen und

linnenen Kleidungsstoffen und dass nicht immer die rohe Wolle, son-

dern auch das fertige Garn damit gefärbt wurde, lehrt teUis spärso
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oslro maculare bei Val, Flacc. Arg. 4 ,
369. Das Färben war auch

ein Geschäft der Frauen (lliad. 4, 141.). — V. 26. Andre Weiber,

welche ihr Uerz erSiebt durch Weisheit d. b. welche sich vermöge

ihrer Kunstverstandigkeit gehoben und aufgemuntert fühlen (V. 21.),

spinnen Ziegenhaare (25, 4.) zu dem Zeuge für die zweite Decke

des Heiligthums (26, 7 ff.). Aus solchem ziegenhärenen Gewebe be-

steht bei den Arabern ziemlich herrschend die Zeltdecke (Lynch Be-

richt S. 125.); es ist gewöhnlich schwarz, doch auch schwarz und

weiss gestreift und wird von den \Veiberu verfertigt (Arvieux Nach-

richten 111. S. 214. Sauveboeuf Reisen ll. S. 78.). Eine Beschreibung

ihres Webestuhls gibt Burckhardt Beduinen S. 33. 54. Auf der

Sinaihalbinsel spinnen noch heule die Weiber aus Kameel- und Zie-

genhaaren die Stoffe zu ihren Zelten und verarbeiten die Wolle für

ihre Bekleidung (Rüppell Nubien S. 202.). — V. 27. 28. Die Edel-

steine zum Ephod und Ciioschen und die Aroiue zur Salbe und zum
Räucherwerk sowie das feine Oel (25, 6 f.) als den höheren Lebens-

kreisen angehörende Dinge liefern die Fürsten der Gemeinde. —
V. 29. Alle aber bringen ihre Gabe als nan? Freiwilliges (Lev. 7, 16.),

worauf der Verf. ein Gewicht legt; s.25, 2.— V. 30— 36, 1. Moses ver-

kündigt dem Volke, dass Jehova Bezaleel und Oholiah zu Werkmeistern

für die Verarbeitung der gebrachten Stoffe bestimmt hat, worüber 31, 1

— 10. — V. 34. Und zu lehren gab er in sein Herz] er befähigte ihn die

Leute zu unterweisen und anzuleiten, welche unter seiner Aufsicht Arbei-

ten ausführten (36, 1. 2. 4. 8.). au-'^nKn um] eig. er und Oholiah d. i. in

sein und des Oholiah Herz gab er Gesen. §. 119. 3. Ew. §. 311. —
V. 35. Er erfüllte sie mit Weisheit des Herzens d. i. stattete sie mit

Kunstverständigkeit aus (28, 3.) und setzte sie dadurch in den Stand, zu

schaffen allerlei Werk des Arbeiters in Metall, Stein und Holz, dessen

Kunstwirkers (26, 1.), des op Buntwirkers in Purpur, Karmesin und

Schesch, welcher also diese verschiedenfarbigen Webestoffe nach Mustern

zusammenwirkt und bunte Gewebe schafft (26, 36.) und des schlich-

ten Webers (28, 32.). Apposition zu den beiden Werkmeistern.

Cap. 36, 1. Die Stelle gehört noch zur vorhergehenden Eröff-

nung und geht auf die Zukunft. Bezaleel, Oholiah und die übrigen

Kunstverständigen, welche Jehova ausgestattet, dass sie zu schaffen

wissen, werden schaffen alles^u. s. w, VsV] wie 28, 38. Lev. 5, 4,— V. 2— 7. Moses beruft die Kunstverständigen und sie holen die

abgelieferten Stoffe ab, um sie zu verarbeiten; aber die Kinder Israel

bringen immer noch mehr freiwillige Gaben an jedem Morgen. —
V. 4. 5. Daher kommen die kunstverständigen Arbeiter, jeglicher von

seinem Geschäfte, bei welchem er des Stoffes zu viel bekam ,
und

sprechen : viel macht das Volk zu bringen vor dem Bedarfe der Ar-

beit d. h. mehr bringt es als wir zur Arbeit bedürfen. — V. 6. Auf

Befehl Mosis lassen sie daher den Huf hingehen d. i. im Lager aus-

rufen (Lev. 25, 9.), dass man nicht mehr soll machen Anschaffung

zu heiliger Hebe d. i. nichts mehr von seiner Habe, seinem Eigen-

thurae zu einer heiligen Abgabe bereiten, zurecht machen,

wie 22, 7. — V. 7. Das Suff, in geht auf die einzelnen Dinge,
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an wolclie man nach* dem Zusammenhänge zu denken hat; das Ge-

schafTle war ihr Bedarf d. h. es bestand in so viel Stoffen
,

als man

zu den Dingen des ganzen Werkes brauchte, um cs atiszurfiliren un<l

noch übrig zu lassen, ilbrig zu behalten. Der Eiohist hat eine gfiii-

stigere Ansicht als die jüngeren Erzähler vom mosaischen Israel, wel-

ches er, da es die grössten göttlichen Wunder erlebt hatte, sich nur

eifrig, anhlnglich und treu gegen Jehovi vorstellen konnte. Im Fol-

genden gibt er die einzelnen Dinge an, welche man machte. — V.

8— 19. Die Teppiche zur Stiflshfitte wie 26, l— 14. — V. 20—34.

Das Brettergerüst wie 26, 15—30. — V. 35— 36. Der Sclieidevor-

hang zwischen dem Heiligen und Allerheiiigsten wie 26, 31—35. —
V, 37—38. Der Vorhang am Eingänge der Stiflshütle wie 26, 35—37.;

doch ist die vorliegende Angabe genauer. Nach ilir überzog man nicht

die ganzen Säulen, sondern nur ihre Knöpfe uml Bindstäbe (s. 27, 10.)

mit Gold. Ganz mit Gold überzogen waren nur die zwischen dem

Allerheiligsten und Heiligen stehenden Säulen (V. 36. 26, 32.); für

die Säulen am Eingänge, wo man in den Vorhof binausgelangte. genügte

eine theilweise Vergoldung ; sie stehen in der Mitte zwischen den Säulen

im Heiligthume und denen des Vorhofs
; bei den letzteren waren die

Knöpfe und Bindsläbe bloss mit Silber überzogen (38, 17. 28.). —
Cap. 37,1—9. Die Bundeslade wie 25,10—22. — V. 10—16.

Der Schaubrodttisch wie 25, 23—30, — V. 17—24. Der Leuchter

wie 25, 31—40. — V. 25—28. Der Räuclierallar wie 30, 1— 10.

— V. 29. Die Salbe und das Räucherwerk wie 30, 22—38.

Cap. 38, 1 — 7. Der Brandopferaltar wie 27, 1— 8. — V. 8.

Das Recken wie 30, 17 — 21. "w eig. mit Anblicken auf-

ziehender (Weiber), welche da aufziehen zur Thür der SliflshüUe

d. h. er machte das Recken mit Gestalten, Gebilden von Frauen, wie

sie beim Heiligthum nufzuziehen pflegen , um den Dienst zu thun.

Solche Frauen w'erden l Sam. 2, 22. erwähnt. Wahrscheinlich wa-

ren sie Levitenweiber, welche zu bestimmten Zeiten in einem ge-

wissen Aufzuge mit ihren Geräthschaften sich beim Heiligthume ein-

stellten, um da zu waschen, zu reinigen, zu putzen. Bilder solcher

passten an das Gefäss
,

welches dem Waschen der Priester fliente.

Zu MW vom Aufziehen zum heiligen Dienste vgl. Num. 4, 23. 8, 24.

und zur Etymologie von eig. Sehen^ Aussehm, dann Er-

scheinung ^ Gestalt Bildwerk ics. 2, 16. und Bild Lev.

26, 1. Nach den alten Ucbcrs.s. , welchen die Ausleger folgen, soll

gemeint sein, das kupferne Becken sei von (? wie 38, 30.) den

kupfernen Spiegeln der Frauen, welche zum Heiligthume, zu Mose.s

gekommen wären
,

gemacht worden. Aber der Verf. konnte für die

Zeit, wo das Heiligthum noch nicht aufgestellt war, ein Kommen der

Frauen zur Thür des Heiligthums oder gar ein dieustmässiges Auf-

ziehen daseihst nicht als geschehen berichten. Bähr Symb. I. S.

484 ff. bessert nicht viel mit der Annahme
,
das Becken sei mit den

Frauenspiegeln irgendwie versehen worden. — V. 9—20. Der Vor-

hof wie 27, 7— 19. — V. 21— 31. Summarische Angabe der einge-

gangenen lind verbrauchten Metalle, passend hier eingewebt, da alle
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ßestandllieile der StitlshuUe genannt sind und l»ei den uoch zu nen-

nenden Prieslerkleidern wenig Metall zur Verwendung kam. Das ist

die Musterung der Wohnung, welche gemustert worden auf Mosis

Wort] d. h. Folgendes ist die Zählung, Aufzählung dessen, woraus

das Heiligthum besteht, vorgenommen auf Mosis Hefehl. Demnucli

steht o'TpB hier wie Num. 26, 63 f. etwa im Sinne von tjseö 2 Sam.

24, 9. und 2 Chron. 17, 14. 26, 11. Das 2 Gl. ist dazu Ap-

])Os. und lehrt, dass die Leviten vermöge Ithamars (6, 23.) Leilung,

unter seiner Aufsieht den Dienst leisteten, die eingegangenen Gaben

und deren Verwendung zu berechnen. Sie gehörten also mit zu den

Aufsehern. — V. 22. 23. Dies gibt Anlass die übergeordneten Werk-
meister noch einmal zu nennen: ßezaleel, welcher Alles machte, was
Jehova geboten d. h. den Bau im Ganzen ordnete und ausführte

(31, 2 ff.) und Oholiab, welclier ihm beigeordnet war (31, 6.) und

feine Kunstarbeiten fertigte, wie sic die geu'öhniichen Arbeiter nicht

machen konnten. Die Ausdrücke wie 35, 35. — V. 24. Alles zu

dem Werke verarbeitete Gold: es betrug 29 Talente und 730 Sekel

oder 87,730 Sekel d. i. etwa 877,300 Thlr., wenn man mit Thenius

zu 1 üeg. 6, 35. den Goldsekel zu 10 Thlr. annimmt, heiliger Se-

het] s. 30, 13. 24. rtcnai^] s. Lev. 7, 30. Dieser Goldbetrag er-

scheint gross im Verhällniss zum mosaischen Israel, winzig im Ver-

gleich mit andern erwähnten Geldmassen und mit der Häufigkeit des

Goldes im allen Asien überhaupt. In Ninive gab es eine unglaub-

liche Menge Goldes z. ß. auch 150 Lagerstätten und 150 Tische von

Gold (Athen. 12, 38. p. 529.), in Ekbataua war das Innere der Burg

ganz mit Gold überzogen (Polyb. 10, 27.), in Persien fand Alexander

die grössten Massen dieses Metalls^/. B. allein in Persepolis 120,000'

Talente (Gurt. 5, 6, 9 f.), im Belustempel zu Babylon betrugen die

goldenen Götterbilder und Geräthe viele 1000 Talente (Diod. 2, 9.

llerod. 1, 181. 183.), die Sabäer in Südarabieu besassen die grösste

Menge goldener und silberner Geräthe z. ß. Lagerstätten, Dreifüsse,

Becher und Schalen von diesen Metallen (Slrabo 16. p. 778.) und

nördlichere arabische Stämme fanden in ihren Gebieten so viel Gold,

dass sie es für ein gleiches Gewicht Kupfer und Eisen umlauschlen

(Diod. 3, 44.) oder auch mehr Gold dahin gaben, als sie Eisen und
Kupfer erhielten (Straho 1. 1.). Die ägyptischen Könige halten im

Süden ihres Reiches sehr ergiebige Goldbergwerke (Diod. 3, 11.).

Diese Häufigkeit des Goldes bei den Allen bestätigen Angaben des

A. T. 2. B. 1 Reg. 9, 28. 10, 2. 10. 14 ff. Man vgl. dazu Link

Urwelt 1. S. 253 ff. und mehr bei Bähr Symb. 1. S. 259 ff. — V.

25. 26. Das Silber kam grösslenlheils von der Abgabe, welche nach

30, 12 ff. die Gemusterten enlrichleteii. Die Gemusterten waren

603,550, von denen jeder einen halben heiligen Sekel gab
; die Summe

betrug 100 Talente und 1775 Sekel oder 301,775 Sekel d. i. den

Silbersekel zu 23 bis 26 Sgr. gerechnet (s. 30, 13.) etwa 230 bis

260,000 Thlr. Uebrigens lehrt die Stelle, dass auf den “>ss grade

3000 Sekel gingen. — V. 27. Von diesem Silber dienten 100 Ta-

lente zum Giessen der 100 Untersälze unter den Brettern des Hei- '
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ligthums und iinler den Säulen de.s Scheidungsvorhangs, immer 1 Ta-

lent zu 1 üntersatze. Die Zahl dieser Dntersälze beträgt grade 100

nach 26, 19. 21. 25. 32. — V. 28. Die übrigen 1775 Sekel Silber

verarbeitete man zu Nägeln für die Säulen des Vorhufs und zu deren

Biiidsläben (27, 10. 11. 17.) sowie zu üeberzügen für ihre Knöpfe

(V. 17.). Das Silber, was ausserdem freiwillig gegeben wurde (35,

24.), diente ohne Zweifel zu denselben Zwecken. — V. 29. Das

Kupfer der heiligen VVeibung betrug 70 Talente und 2400 Sekel.

— V. 30. 31. Man schuf damit d. b. man machte daraus die Unler-

sätze der Säulen im Eingänge der Sliftshülte (26, 37.), den Brand-

opferaltar nebst seinem Netze und seinen Gerätlteu (27, 2 ff.), die

Untersätze der Vorhofssüulen (27, 10 ff. 17 ff.) und alle Pflöcke des

Heiligthuras und seines Vorhofs (27, 19.). Das Becken mit seinem

Gestell 30, 18. wird als minder w'ichtig Übergängen. —
Cap. 39, 1. Der Verf. geht zu den Priesterkleidern über. Die

Beschreibung ihrer Anfertigung beginnt mit dem 2 Gl.; das 1 Gl.

dient zur Anschliessung an die vorhergehende Nachricht über die

Verwendung der Stoffe. s. 31, 10. — V. 2— 7. Der Ephod

wie 28, 6— 12. Aus V. 2. ergibt sich etwas Näheres über die Gold-

wirkerei. Man schlug -das Gold zu Blechen und verschnitt diese zu

Fäden, um sie zu verarbeiten in der Mitte des violetten Purpurs, des

rothen Purpurs, des Karmesins und des Scheseh (s. 25, 4.), zu

Werk des Kunstwirkers (s. 26, 1.). Man nahm also zu jedem von

diesen 4 Garnen immer auch Goldfaden und verwebte diese in Ver-

bindung mit jenen. Die Alten verstanden es aber auch alleifi aus

Goldfäden Stoffe zu wirken (Plin. H. N. 33, 19.) und man hat in

neuerer Zeit solche aus lauterem Golde verfertigte Kleider in Be-

gräbnissurneo gefunden {Winckelmann Gesch. der Kunst des Altertb.

S. 395. Ausg. Wien. 1776.). Uebrigens lehrt die Stelle, dass unter

den 4 Webestoffen, welche die Weiber lieferten (35, 25.), Garne

zu verstehen sind. — V. 8—21. Der Choschen wie 28, 13— 30. —
V. 22—26. Der Meil wie 28, 31—35. rM] s. 28, 32. — V. 27.

Die Leibröcke sämmtlicher Priester wurden aus einfachem
,
nicht ge-

zwirntem Scbescii verfertigt und waren Werk des einfachen Webers
(s. 28, 32.); es scheint aber nach 28, 39 f., dass der des Hohen-

priesters aus einer gemusterten Wirkerei
,

die der andern Priester

aus schlichtem Gewebe bestanden. — V. 28. Bei sämmtlichen Prie-

stern bestanden die Kopfbunde aus einfachem, ungezwirulem Scbesch,

die Hüfthüllen dagegen
,
welche fester sein mussten

,
aus gezwirntem.

Das Weitere zu 28, 39. 40. 42. — V. 29. Der Gürtel des Hohen-

priesters wie 28 , 29. Er ist gemeint
,

wie der Artikel lehrt. Die

Gürtel der gemeinen Priester beschreibt der Verf. weder hier noch

28, 40. näher. — V. 30—31. Das Diadem am Kopfbunde des Hohen-

priesters wie 28, 36 -38. — V. 32—43. Nachdem die Kinder Israel

alle Befehle Jehovas ausgeführt haben und alle Arbeit znr Stiflshütte

vollendet ist, bringen sie die gefertigten Dinge zu Moses, ln seiner

umständlichen und weitläußgen Weise zählt sie der Verf. noch ein-

mal auf. n^3D an^j] V. 36. vgl. 35, 13. und über die nnaa» V.
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40. s. 27 ,
19. — V. 43. Moses besichtigt die Arbeiten und findet

sie den Anweisungen Jehovas entsprechend gemacht. > und er segnete

sie] s. Gen. 27, 23. 47, 7. 10. 49, 28.—
Cap. 40, 1— 16. Moses erhält von Jehova Befehl, die Wohnung

am 1 Tage des 1 Monats iin zweiten Jahre dejg Auszugs (V. 17.)

aufzustellen
,

sie und ihre Gerälhe durch Sälhung zu weihen und
ebenso Aaron und seine Söhne durch Einkleidung in die Priesterklei*

der und durch Salbung zu heiligen Dienern bei der Wohnung Je-

hova’s zu weihen. Die Aufstellung der Stiftshötte fiel also ein Jahr

weniger 14 Tage nach dem Auszuge aus Aegypten, wird al>er schick*

lieh gerade in den Jahresanfang gesetzt. Denn mit ihr nahm etwas

Neues, das Wohnen Jehovas unter seinem Volke (25, 8.), seinen An-

fang. — V. 3— 8. An die Aufstellung der Wohnung im Ganzen

schliesst der Verf. die Aufstellung ihrer einzelnen Gerälhe an, indem

er vom Innersten ausgebt und zum Aeusseren fortschreitet. Er nennt

also zuerst die Bundeslade im Allerheiligsten und den Vorhang vor

diesem letzteren, welcher jene bedeckte d. i. eine Hülle vor ihr

bildete (s. 26, 31.), darauf den Tisch mit seinem Aufsätze d. i.

den Schaubrodlen (Lev. 24, 6f.), den Leuchter und den Räucher*

altar als die Gerälhe des Heiligen und den Vorhang am Eingänge

dieses letzteren, dann den Brandopferaltar und da.s kupferne Becken
draussen vor dem Eingänge in die Stiftshüttc, endlich den Vorhof
und den Vorhang am Eingänge desselben, nyn p-»« •‘aE*?] eig. vor

der Lade der Offenbarung d. J. gegenüber von der Bundeslade
,
ge-

rade ostwärts von ihr, also in der Mitte zwischen dem Tische und
dem Leuchter. Der Räucheraltar stand nicht im Allerheiligsten,

sondern im Heiligen. Seine Stellung wird sonst angegeben als vor

dem Scheidevorhang (V. 26. 30, 6.) oder vor dem Hinterraurae (1 Reg.

6, 20. 22.). — V. 9— 11. Alle angeführten Dinge, sowohl die Woh-
nung selbst als auch die in ihr befindlichen Gerälhe sowie der

Brandopferaltar mit . seinen Geräthen und das Becken mit seinem Ge-

stelle sollen geweiht werden und zwar durch Salbung mit heiligem

Salböl, worüber zu 30, 30. Durch diesen Ritus treten sie aus dem
Profanen heraus und werden heilig. B-'vnp s. 26, 33. — V.

12— 16. Zum heiligen Dienste bei Jehova und in der Wohnung de.s-

selben sollen Aaron und dessen Söhne bestellt werden. Moses soll

sie also zur Thür der Stiltshütte kommen lassen, sie mit Wasser
waschen

,
in die Priesterkleider cinkleiden und mit heiligem Salböle

salben. Darüber s. Lev. 8., wo auch wie Cap. 29. die dabei er-

forderlichen Opfer angegeben werden. a‘'"'pn] s. 28, 1. 'iä*) nr’»m]

eig. und es ist zu sein ihnen ihre Salbung zu ewigem Prieslerthum

d. h. das geschieht mit der Wirkung, dass diese Salbung ihnen zur

beständigen Prieslerwürde gereicht
;

in Folge dieser Salbung soll

den Aaroniden allezeit das Priesterlhum in Israel gehören. — V. 16.

Moses that nach allem, was Jeliova geboten.. Die Angabe greift bis

Lev. 8. vor. Solche vorgreifende Angaben liebt der Elohist 7, 6.

12, 50. 16, 34. — V. 17—33. Die Aufstellung der Sliftshütle und

ihrer Gerälhe erfolgt an dem V. 2. genannten Tage und zwar in der
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Reihefoige tles Einzelnen, welche V. 2—8. heobachlet ist. — V. 18.

19. Zuerst also die Woituung selbst nach ihren Unlersälzen, Brettern,

Riegeln und Säulen sowie ihre Bedachung und Bedeckung, worüber

26, 1 ff. — V. 20. 21. Die Bundesiade 25, 10 ff. und Moses nahm
und gab die Offenbarung in die Lade] näuil. soweit sie damals vor-

handen war z. B. über die Errichtung des lleiliglhuins und Anord-

nung des Priesterthuins Cap. 25—31., worin die Vorschriften über

Salböl, Räucherwerk, täglichen GoUesdiensl und Sabbath enlhalten

sind, sowie die schon früher gegebene über das Passah und Unge-

säuerte 12, 1 ff. und die Erstgeburt 13, 1 f. Die meisten Offenba-

rungen aber sollen bei dem Verf. noch kommen und in Hinsicht auf

den grössten Theil des elohistisciien Gesetzes greift die Angabe vor

wie V. 16. ra-e] s. 26, 31 ff. — V. 22. 23. Der Tisch ausserhalb

(s. 25, 11.) des Scheidevorhangs auf der Nordseite 25, 23 ff. Die

von Moses aufgelegten Schaubrodte hatte das Volk geliefert (35, 13.

39, 36.). — V. 24. 25. Der Leuchter ihm gegenüber auf der Süd-

seite 25, 31 ff. — V. 26. 27. Der Räucheraltar zum Anzunden der

Riechwerke zwischen dem Tische und dem Leuchter in der Mitte

30, 1 ff. Das Rauchopfer bringt Moses dar nach der Vorschrift

30, 7 f. — V. 28. Der Vorhang im Eingänge der Stiflshütte 26, 36 f.

— V. 29. Der Brandopferaltar draussen am Eingänge der Sliflshötte

27, 1 ff. Das erste Brand- und Speisopfer brachte Mo.ses dar nach

der Vorschrift 29 ,
38 ff. — V. 30—32. Das Becken zwischen dem

Brandopferaltar und der Sliftshütte 30, 17 ff. Mit dem Wasser darin

wusch Moses seine Hände und Füsse bei den Cullusgeschäften
;

hin-

sichtlich des Aaron und seiner Söhne greift die Angabe vor, da

diese erst Lev. 8. Zutritt erhalten. Das FuL wie V. 36 f.
—

V. 33. Der Vorhof und der Vorhang am Eingang desselben 27, 9 ff.

Der Vorhof umgab die Stiftshütte ringsum. Nach Joseph, antt. 3, 6, 3.

stand diese letztere xava fiiaov im Vorhofe. Wahrscheinlich indess

wurde sie bei der Aufstellung immer etw'as weiter nach Westen hin

gerückt, damit im Osten für die bei ihr Erscheinenden mehr Raum
blieb. — V. 34. 35. Nachdem die Wohnung -auf- und eingerichtet

ist, wird sie von Jehova bezogen; das Gewölk lagert sich auf ihr

und bedeckt sie und die Herrlichkeit Jehovas erfüllt sie, dies der-

massen, dass Moses nicht hineingchen kann. Ebenso bei der Ein-

weihung des Tempels 1 Reg. 8, 10 f. Ez. 43, 4 f. Ueber GewTdk
und Feuerglanz als Zeichen der Gegenwart Gottes s. 3, 2. 19, 9.,

über die Herrlichkeit Jehova*s 16, 10. und über die Wolken- und
Feuersäule 13, 21 f. — V. 36—38. Diese Zeichen blieben während
des ganzen mosaischen Zuges hei der Stiftshütte, wo man am Tage
Gewölk, bei Nacht Feuer d. i. Feuerglanz in demselben sah; er-

hob sich die Wolke, so brachen die Israeliten auf und zogen wei-

ter; erhob sie sich nicht, so blieben sie gelagert, bis sie sich er-

hob. Dieselbe Nachricht Num. 9, 15 ff. Jehova wohnte also unter

seinem Volke (25, 8.) und führte es beim Zuge durch die Wüste
an (23, 20 f. Num. 10,11 f.). Das Ful. bezeichnet die Handlung als

sich wiederholende und fortsetzende. Ges. §.125. 4. b. £w. 136. c.
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Cap. J—7.

1.

Die Opfergeselze zerfallen in zwei Abtheilungen. Das Haupt-

gesetz von Cap. 1—5. enthält eine Theorie über, das hebr. Opfer nach

seinen Arten di\s Brand- Speis- Dank- Sünd^ und ScAtiWop/er und be-

stimmt den Ort des Opfers, die Opfergegeiisfände
,

die Geschäfte des

Darbringers und Priesters und die Art der Darbringung, zum Tlieil

auch die Anlässe gewisser Opfer. Hierauf folgen Cap. 6—7. Nach-

träge oder Zusatzarlikel über die Behandlung des Altars, die priester*

liehen Antheile am Opfer, das Verzehren der Opfer und die Beschaffenheit

der Theilnehmer, die Behandlung der Opferresle, die verbotenen Opfer-

iheileunddas priestcrliche Weiheopfer. Der ganze Abschnitt steht an rich-

tiger Stelle. Er schfiesst sich gut an den Bericht von der Vollendung der

Stiftshutte und aller ihrer Geräthe Ex. 35—40. sowie an den von Aaron’s

und seiner Sohne Bestimmung zum Priesterlhum Ex. 2S—29. an; er

geht aber dem Bericht von der Einw'cihung des Heiligthiims und der

Priester Cap. 8— 10. voran, weil diese Einweihung unter gewissen

Opfern geschehen soll. Da nun sowohl das Vorhergehende als auch

das Nachfolgende Bestandtheile der Grundschrift sind, so muss das

Opfergeselz ebenfalls dem* Elohisten angehören. Das lehrt auch die

umständliche und- an Wiederholung reiche Darstellung und der ganze

Ausdruck, z. B. Person 2, 1. 4, 2. 27. 5, l. 2. 4. 14. 17. 21.

7, 18. 20. 21. 25. 27., «•'tos Fürst 4“, 22., nag? i« ^at männlich oder

weiblich 3, 1. 6., alles Männliche 6
,

11. 22. 7, 6., n«n Wild

5,

2., Kriechthier 5, 2., Darbringang^ Opfer 1, 2. 3. 10.

14. 2, 1. 4. 5. 7. 12. 13. 3, l. 2. 6. 7. 8. 12. 14. 4, 23. 28. 32.

5, 11. 6, 13. 7, 13. 14. 15. 16. 29. 38.. n»« Feuerung 1, 9. 13.

17. 2, 2. 3. 9; 10. 11. 16. 3, 3. 5. 9. 11. 14. 16. 4, 35. 5, 12.

6, 10. 11. 7, 5. 25. 30. 36., nn’’?- mn Wohlgeruch 1, 9. 13. 17.

2, 2. 9. 12. 3, 5. 16. 4, 31. 6, 8. 14., nra zerlegen und nrs Stück 1,

6. 8. 12., ri'rn Kuchen 2, 4. 7, 12. 13., "t n; legen die Hand
auf jem» 1, 4. 3', 2. 8. 13. 4, 4. 15. 24. 29. 33., 3>o» reissen 1,

17., ^•’nan scheiden 1, 17. 5, 18. Dazu kommen ••!! Genüge, Be-

darf 5, 7., neben 1, 16. 6, 3., zu von 4, 12, 21, 6, 4.

und rwh bei, an 3; 9. sowie gewisse Formeln z. B. ewige Satzung

3, 17. 6, 11. 15. 7, 34. nach euren Geschlechtern 3, 17. 6, 11.

7. 36., in euren Wohnungen 3, 17. 7, 26., ausgerottet werde selbige

Seele aus ihrem Volke 7, 20. 21. 25. 27., also thkit er 4, 20. Manche
hier und zum Theil auch schon in Gen. und Exod. gebrauchte Aus-

drücke finden sich nur beim Elohisten und kommen im ganzen A. T.

nicht weiter vor z. B. ?i*'3n von der Opferweihe 7, 30., “'i? Fett 1,

8. 12., ntn Bruststück 7, 30. 31. 34., rut» Steissbein und n^V« Fett--

schwänz 3, 9. 7; 3., Netz 3, 4. 10. 15. 4* 9. 7, 4., n«*^ Ein-

geweide 1, 16., na’r'-'ja junge Taube 1, 14. 5, 7. 11., knicken 1,

22
*
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15. 5, 8., w*» Schrot 2, 14. 16, zusammenfassen 2, 2. 5, 12.,

V’sj? Handvoil 2, 2. 5, 12. 6, 8., Gabe, Abgabe 2, 2. 9. lü.

5, 12. 6, 8., nnttj« Abmessung, Antheil 7, 35., Gebäck 2, 4.,

Pfanne 2, 7. 7, 9., c'rer Aufsätze 6, 14., rre brechen 2, 6., i

rt^;5-i3 Brandstätte 6, 2., Ausschüttung 4, 12., seine Hand
erreictU il. i. er ist im Stande 5, 12,, o-kV’s Einsetzungsopfer 7, 37.,

'

Anvertrauujig 5, 20. 23. und nv.®p Hinterlage 5, 21. An-
,

dres der Art kommt ausser der Grundscliriri erst wieder bei den

späteren Schriristellern seit dem Exil vor, z. ß. exil. Jes. Ezech. Mal.

Regg. Chron. Esr. Neh. Koh. und erklärt sicli da aus dem Studium

des Gesetzbuches. Dahin gehören p?*e Scheidung, Vorhang 4, 6. 17.,

nnsTttn altarwärls d. i. auf dem Altar 1, 9. 13. 15. 17. 2, 2. 9. 3,

5. 11. 16. 4, 19. 26, 31. 35. 5, 12. 7, 5. 31., n-tr Ziegenbock

4, 23. 28. 5, 6., Mist 4, 11., Greuel 7, 21., n« spritzen 4,

6. 17. 5, 9. 6, 2Ö., rnp« Brodtplatte 2, 5. 6, 14. 7, 9., p??'?»

Mimgung 6, 14. 7, 12., Dünnkuchen 2, 4. 7, 12., vy
Hochheiliges 2, 3. 10. 6, 10. 18. 22. 7, 1. 6., d‘'’so Riechwerke 4,

7., p‘'^n^ Hälfte 6, 13. und nw» Verirrung 4, 2. 22. 27. 5, 15. 18.

Die stark hervorgehobene Priestersalbung ist diesem Erzähler ebenfalls

eigenthümlich 4, 3. 5. 16. 6, 13. 15. 7, 35. 36.
|

2. Die wesentlichen Vorschriften des hehr, Opfergesetzes be-

stehen in Folgendem. Als die gesetzlichen Opferthiere erscheinen

"'pa Rindvieh und isa Kleinvieh (1, 3. 10. 22, 21. Num. 15, 3. 22,

40.), zu welchen Collectivis- “*'*•.» und ni? die nomina unitalis sind,

oder “IW Rind, aws Schaf und Ziege (3, 1. 7. 12. 7, 23. 17, 3. '

22, 19. 27. Num. 15, 11. 18, 17.). Diese Opferthiere ergaben sich

von selbst, da sie von den Hausthieren die einzigen reinen waren !

(11, 3.). Unter den wilden Vierfüsslern, welche die Alten ebenfalls

zu Opfern nahmen, gab es zwar auch reine (Dt. 14, 5.); sie gehör-

ten aber ohnehin schon Jehova als dem Herrn der Natur (Ps. 50,

lOf. Jes, 34, 7, 40, 16.) und konnten ihm von Menschen nicht als

Gabe dargeboten werden. Andre alte Völker stimmen im Ganzen

'oder auch vollständig damit uberein. Die Hierapolitaner in Syrien

opferten Rinder, Schafe und Ziegen, aber keine Schweine (Lucian.

de Syr. dea 54.) und der Syrer Heliogahal brachte jeden Tag He-

katomben von Rindern und Kleinvieh dar (Herodian 5, 5.) ;
nur diese

Thiere nennt der Syrer Lucian, wo er von den Opfern überhaupt

handelt (de sacriff. 12.). Ganz dieselben Opferthiere hatten die Aethio-

pen (Plin. H, N. 12, 42.). Ebenso opferten die Phöniken Rinder,

Schafe und Ziegen, doch auch Wild {Movers Opferwesen der Kartha-

ger S. 411T. Ewald über die neuentdeckte phönik. Inschrift zu Mar-
j

seille S. 15 IT.) und die Araber ausser den Rindern, Schafen und Zie-

gen auch Kameele {Muradgea d'Ohsson othom. Reich II. S. 67. Burck-
[

hardl Arabien S. 416. Diod. Sic. 3, 42.), während die Zabier sich
|

auf Rinder und Schafe beschränkt zu haben scheinen {Hotlinger hist.

Orient, p. 268 (T. ed. 2.). Die Aegypter opferten am gewöhnlichsten

Ochsen und Kälber, bei gewissen Gelegenheiten auch Schweine, da-

gegen Schafe und Ziegen nur in einzelnen Landschaften (s. Ex. 8, 22-)-
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Bei den Griechen waren Rinder, Schafe und Ziegen, zugleich aber

auch Schweine die gewöhnlichen Opferthiere (Schol. ad Aristoph. PluL
820. Euslath. ad Od. 11, 130. Suidas u. ßovg sß6o(iog) und mit

ihnen stimmen die Römer überein (Varro ling. lat. 5, 95 ff. Plin. H.

N. 8, 70. 72.), welche übrigens das Schwein für das älteste Opfer-

Ihier hielten (Varro de re rust. 2, 4. Ovid. fast. 1, 349.). Die Reihe-

lolge der Opferthiere ist im hehr. Gesetze gewöhnlich; Rinder, Schafe,

Ziegen. Sie stellt sich so nach Grösse, Werth und Brauchbarkeit

der Thiere. Darnach richten sich auch die Vorschriften hinsichtlich

der Darbringer. Das Rind erscheint nur als Opfer des Hohenpriesters,

des Volkes, einer sonstigen Mehrzahl vom Volke, der Leviten zusam«

men, der Stadt und des Stammfürsten (s. 1, 3. 3, 1. 4, 3. 14.), der

Widder abgesehen vom Schuldopfer nur als Opfer des Hohenpriesters,

des Volkes, des Stainmfürsten und des Nasiräers (s. 8, 18. 22.) und
der Ziegenbock nur als Opfer des Volkes und des Staminfürsten (s.

4, 23. Num. 7, 17 ff.). Dagegen ist das Schaf das Opfer des Ein-

zelnen vom gemeinen Volke, natürlich aber in Mehrzahl auch das des

Volkes und des Stainmfürsten (s. 1, 10. 3, 6. 4, 28.); die Ziege

kommt nur als Opfer des einzelnen Israeliten vor (s. 1, 10. 3, 12.).

Das männliche Geschlecht waltet als das vorzüglichere ira ganzen

Opfergeselze vor und war bei gewissen Opfern auch ausdrücklich vor-

geschrieben (s. 1, 3. 10. 5, 15.). Alles Opfervieh sollte voll^

kommen d. i. ohne Fehler (s. 22, 19 ff.) und wenigstens eine Woche
all sein

;
bis zu welchem Alter hinauf es angenommen werden sollte,

bestimmt das Gesetz nicht; am häußgsten sind die jährigen Thiere

(s. 22, 27.). Neben den genannten Vierfüsslern opferten die Alten

z. B. die Syrer (Lucian. de Syr. dea 49.) und die Phöniken {Movers
'

5. 54 ff. Ewald S. 18 f.) auch Vögel, nämlich die Aegypter Gänse

(Herod. 2, 45. Philostr. vit. Apoll. 5, 25.), namentlich der Isis (Ju-

ven. 6, 539.), auch Hähne z. B. dem Anubis (Plutarch. de Isid.

61.) und Perlhühner (Pausan. 10, 32, 9.), die Zabier Hühner {HoUinger

hist. Orient, p. 269. 274.279.), die Griechen Gänse und Hühner (Suidas

I. I.) und die Römer Gänse, Hühner und Tauben (Ovid. fast. 1, 451 ff.

Apulej. de magia p. 52. ed. Bip.), die letztgenannten als Opfer der

Veuus (Propert. 4, 5, 62.). Gänse und Hühner kennt das A. T. nicht;

jene waren in dem wasserarmen Lande, wenn sie überhaupt vorka-

men (? 1 Reg. 5, 3.), gewiss nicht zahlreich, wie sie noch heule

dort fehlen (WiUmann Reise 1. S. 261.), diese auch von Homer
und Hesiod noch nicht genannt scheinen erst in der pers. Periode

nach Westasien vorgedrungen zu sein. Die Hebräer alter Zeit waren

also auf die Tauben hingewiesen. Daher die •’« jungen Tauben,

wofür auch D‘'VT'i5, und die Turteltauben in ihrem Opfergesetz.

Turteltauben gibt es in Palästina in grosser Menge {Buckingham Syrien

II. S. 394. V. Schubert Reise III. S. 251. Seetzen Reisen I. S. 78.),

desgleichen Feldtauben z. B. bei dem todten Meere, dem See Tibe-

rias, dem Quaranlania {Robinson Paläst. 1. S. 319. II. S. ^^3, Seetzen

II. S. 309.). Nicht minder ist Syrien reich an verschiedenen Tauben-

arten und fast auf jedem Dorfe gibt es Taubenschläge {Maundrell
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Reise S. 4. Rtissell Aleppo 11. S. 73. 89flT.). Ebenso war bei den

alten Hebräern (2 Reg. ö, 25.) wie bei den späteren Juden die Tau<

benzucbt im Gange (Joseph, bell. iud. 5, 4, 4. Euseb. praep. ev. 8,

14. p. 398.). Mehr bei Bochart Hieroz. II. p. 524 ff. und Winer

R\VB. u. d. W. Natürlieh nahmen diese Taubenopfer, wie auch der

Ritus hinsichtlich des Blutes lehrt (s. z. 1, 15. 5, 9.), keine hohe

Steile ein
;

sie kommen nur bei unbedeutenden Veranlassungen vor,

nämlich als Sund- und Brandopfer bei gewissen Verunreinigungen

(12, 6f. 15, 14f. 29 f. Num. G, lOf.) und bei Unvermögen des Dar-

bringers als Ersatz für einen Vierfössler (5, 7. 12, 8. 14, 22. 31.),

niemals als Dank- und Schuldopfer, weil sie dazu nicht genügten.

Sie unterscheiden aber den Jehovadienst von andern Religionen des

alten Morgenlandes. Die Syrer und Assyrier widmeten den Tauben

göttliche Verehrung (Diod. 2, 4. 20. Lucian. Jup. trag. 42.) und ta-

steten sie als hochheilig nicht an (Xenoph. anab. 1, 4, 9. Luciau. de

Syr. dea 54. Tibull. 1, 7, 18.); die Aegypter opferten wenigstens

keine Turteltauben (Porphyr, abstin. 4, 7.). Ausser den genannten

Thieren waren Opfersloffe : Schrot, Mehl und Backwerk, besonders

von Weizen, immer mit Salz versehen und mcistentheils mit Oei au-

gemacht und von Weihrauch begleitet, zum Speisopfer (2, 1 ff.), Wein
zum Trankopfer (Num. 15, 5 ff.) und eine Mischung von Stakte, See-

nagel, Galbanum und Weihrauch zum Rauchopfer (Ex. 30, 34.). Sonst

kennt das hehr. Gesetz keine Opfergegenstände; Gesäuertes und Ho-

nig verbietet es (2, 11.). Menschenopfer, welche Vatke Religion des

A. T. I. S. 275 f. und besonders Daumer Feuer- und Molochdienst

der Hebräer S. 23 ff. und Ghillany Menschenopfer der alten Hebräer

S. 490 ff. der Jehovareligion zuschreiben, sind derselben fremd ; s. z.

Gen. 22. Was davon bei den Hebräern vorkomint, gehört dem Götzen-

dienste an, oder es beweiset, wie der vereinzelte Fall Jud. 11, 30 ff.,

w'enigstens nicht einen bestehenden Gebrauch der Jehovaverehrung.

3. Die angeführten Opfergegenstände wurden nun dargebracht

a) als nVj» Brandopfer, welches in einem männlichen Vierfössler oder

in einer Taube bestand und den allgemeinen Zweck der Verehrung

Gottes und der Erhaltung des göttlichen Wohlgefallens, auch der Be-

gütigung Gottes halte, b) als nat oder Dankopfer

,

wel-

ches in einem männlichen oder weiblichen Vierfössler bestand
,

in

nnip Lobopfery ">“3 Gelübde und nanj Freiwilliges y
auch oVv« Ein-

setzungsopfer (s. 7, 37.) zerfiel und Gott zum Dank für erwiesene

Wohlthaten und seine Gute überhaupt geweiht wurde und c) als nn;a

Speisopfery welches in Schrot, Mehl und Backwerk bestand und meist

als Beigabe zum Brand- und Dankopfer, selten als selbstständiges

Opfer erscheint Die genannten 3 Opferarten verbindet der Verf.

Cap. 1— 3. zu einer einzigen 1, 1. eingeföhrten göttlichen Eröffnung

und stellt sie an die Spitze seines Opfergesetzes. Denn sie sind die

ältesten Opfer oder ursprüngliche Opfer und sic bilden zusammen
die Speise Jehova’s (s. 3, 11.), weshalb auch zu jedem Brand- und

Dankopfer eine ^nnaa und ein 2’rankopfer gehörte (Num. 15, 4 ff.).

Paraus erklärt es sich, dass unter den vorgesebriebenen Brand • und
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Dankopfern niemals Ziegenvieli, am wenigsten ein aller Ziegenbock,

orkommt, wenn ek auch zulässig war. Denn das Ziegenfleisch wird

als Speise nicht so geschätzt wie däs Rind- und SchälHeiscli
; die

Ziege stand dem Schafe und Kalbe nach (älatlh. 25, 32 f. Luc. 15^

29 fi). Diese älteren Opfer vereinigen alle üpferzwecke, wenn inan

die von Porphyr, abstiu. 2j 24. gegebene*, von Jamblich, de inyst. 5>

5. indess als vulgär bestrittene Ginlheilung: ^ Ufi^v ^ öia

^ öia jOQslakf ko)v äyad'cSv gelten lässt, zumal dem ßrdndopfer auch

eine versöhnende Wirkung beigelegt wühle (1^ 4.). Das Goltesvolk

aber bedurfte besohdere Sühnopfer, da es eine besondere Heiligkeit

zu beobachten halte. Daher reiht der Verf. Cap. 4—5. die beiden-

erst seit Moses auftretenden Sühnopfer, dämlich SMdopfer 4—5,

13. und DVK Schuldopfer 5^ 14-^26. an. Jenes hatte zum Anlass

eine unvorsätzliche Verfehlung gegen Jehova, welche eigentlich das

Leben verwirkte, bestand bald in einem mänhlicheri bald in eineid

weiblichen Vierfössler oder ersatzweise auch in einer Taube oder in

etwas Mbhl und wurde in Stellvertretüng für den 800401* geweiht;

dieses berühte aiif einbr ünvorsdtzlichen Benachtheiligung des Näch-

sten, weiche nur eine Strafe örheischtej bestand in einem männlichen

Schalvieh und war eine an Jehova zu entrichtende Busse; beide

bezweckten die Versöhnung Jehova’s und die Begnadigung des Sün-

ders. Sie machten aber Gott keinen Wohlgeruch (s. 4, 31.) und be-

wirkten bodh nicht sein Wohlgefallen (s; 1, 3.); sie waren aüch keine

Speise Jehova’s; weshalb das Opferthief ohne Speis- und Trahkopfef;

das Mehl ohne üel und Weihrauch dargebracht wurde (s. 4, 8.). Beiui

Schuldopfer, wo es sich um eine Busse hahdelte; wird allein das

Schafvieh vorgeschrieben (s. 5* 15.), beim Sündopfer waltet das Zie-

genvieh vor und der alle Ziegenbock erscheint blosS als Süridopfer

(s. 4, 14. 23. 28.). Denn hier galt es hauptsächlich nur die Stellung

eines Lebens für dds verwirkte Leben des Sünders und das Ziegen-

vieli kam bei den übrigen Opfern weniger zur Verwendung. Das

Raüchopfer war eih selbstständiges Opfer zur Verehrung und insbe-

sondere Verherrlichung Gottes (E.\. 30, 34.). Die allgemeinste Bezeich-

nung des Opfefs überhaupt ist Dürbringungy Opfer \
sie kommt

aber bisweilen auch von ändern heiligen Gaben vor (s. 1, 2.), welche

sorist Bebe (s. 7, 33*) oder auch hspö Gabe (s. 23, 38.) heiäsen.

ln maiicheri Stellen, doch nicht im Gesetz; werden die Opfer auch

mit nat eig. Schiächtung d. i. Schlaclitöpfer
,

Fläischopfer und rtnrt

zusamdiengefasst (1 Sam. 2, 29. 3, 14. Jes. 1, 11. 13. 19, 2h Ara.

5, 25. Dam 9, 27.).

4. Alle Opfer waren <<3IdV danubrtn^n d. i; i^ura Heilig-

Ihum zu bringen und dort zu bereiten (s. 1, 3. 5. ll.)j Der Dar-

bringet Idgte die Hand auf das Haupt ded Opferthiers udd Weihte es

damit Jehova (s. 1, 4.), welcher Gebrach indess beini Schuldopfer

unterblieb (7, 2.). Er hatte auch did Schlachtung, Ehlhäutung, Zer-

legung uiid Abwaschimg zu besorgen (1, 5i 0. 9.); wögdgen die Al-

largesChäfld al^l Blutsprengeri^ Unterhalten dds Feuers, sowie Auflegen

und Verbrennen der Opfertheile den Aaronidän d: i. den Priestern zu-
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kamen (1, 5. 7—9. 6, 2 ff. 21, 6. 8. 21.), indem kein Laie und auch

kein Levil den Altar betreten sollte (Num. 18, 1 ff.). Doch bloss

diejenigen Aaroniden, welche keine Leibesfehler hallen
,
wurden zum

AUardiensl zugelassen (21, 16 ff.) und sie durften nur, wenn sie iui

Zustande der Reinheit sich befanden, dem Altar nahen (22, 3ff.)-

Ständige Weihegaben an Gott waren von allen Opfern das Blut und

das Fell und daher bei den Opferlhieren den Menschen verboten

(7, 22 ff.). Das Blut galt als Silz des Lebens und deshalb als etwas

Heiliges, sofern alles Leben aus Gott stammt; es wurde beim Brand-

Dank • und Sehuldopfer an die Seiten des Brandopferaltars ringsum

gesprengt (s. l, 5.), beim Sündopfer aber, wo es als Zeichen der

Vollziehung des slellverlrelenden Slraflodes diente, Jehova näher ge-

bracht z. B. an die Hörner des Brandopferallars oder an die des

Räucherallars gestrichen oder gegen die Bundeslade gesprengt (s. 4,

5.). Das Fett d. i. das grosse Netz, das kleine Netz, das Fett an

den Eingeweiden und die Nieren mit ihrem Fette galt als das Gedie-

genste und Beste, worin sich die hervorbringeude Lebenskraft am

stärksten zeigte; es wurde beim Dank-Sünd- und Schuldopfer Je-

hova allein verbrannt und war beim Brandopfer mit eingeschlossen

(s. 3, 3.). Dass bei den Hebräern auch die edleren Eingeweide ein

besonderer Gegenstand des Opferwesens gewesen seien (^Ewald Alterlli.

S. 45.), ist eine grundlose Annahme. Mit dem Fleische verfuhr man

verschieden. Beim Brandopfer verbrannte man alles (s. 1, 9.), beim

Dankopfer weihte man bloss das Bruststück und die rechte Keule Je-

hova , der das Geweihte aber an seine Diener abtral (s. 7, 30 ff.),

heim Sünd- und Schuldopfer verbrannte man gar kein Fleisch, indem

Jehova von Sündern kein Mahl annimml (s. 4, 8.). Ein untergeord-

netes Opfer war die Taube; beim Brandopfer Hess man ihr Blut an

die Wand des Altars auslaufen und verbrannle sie, nachdem man sie

vom Unralhe gereinigt hatte (1, 15 ff.), beim Sündopfer sprengte man

ihr Blut an die Wand des Altars, jedoch nur zum Theil (5, 8f.).

Vom Speisopfer, mochte es in Schrot, Mehl oder Backwerk bestehen,

wurde Jehova nur ein Theil, genannt, jedoch mit allem beige-

gebenen Weihrauch angezündel (2, 2. 9. 16. 6, 8.); bloss das prie-

slerliche Speisopfer verbrannte man ganz (6, 15 f.). Alle diese Opfer

brachte man auf dem Brandopferaltar dar, welcher draussen vor dem
Eingänge in das Heiligthum stand. Abgesehen vom Blute bei den be-

deutenderen Sündopfern (s. 4, 5.), von den Scha’ubrodlen (24, 5 ff.)

und vom Rauchopfer, welches alle Morgen und Abende im Heiligen

angezündet wurde (Ex. 30, 7 f.), gelangte kein Opfer bis in das Hei-

ligthum. Hinsichtlich des Trankopfers bestimmt das Gesetz den Ge-

brauch nicht näher (Num. 15, 5 ff.); nach Sir. 50, 15. und Joseph,

antt. 3, 9, 4. goss man den Wein unten um den Brandopferaltar

herum.

5. Von den Opfern erhielten die Priester für ihre Mühwallung
bestimmte Anlheile

,
deren Heiligkeit sich nach der mehr oder weni-

ger nahen Berührung mit Jehova verschieden stellte. Der Zehnte vom
Icvit. Zehnten, die Erstgeburten , die Erstlinge und das Gebannte wa-
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ren zwar Gaben für Jehova, wurden aber an die Priester abgelieferl;

sie heissen Heiliges. Als wnp wird auch das Dankopfer bezeich-

net, indem es keine reine Weihung an Jehova, sondern mit einer

Mahlzeit des Darbringers und seiner Gäste verbunden war. Dagegen

heissen die allein Jehova gewidmeten Opfer Hochheiliges.

Das Heilige gehörte allen männlichen und weiblichen Äaroniden nebst

ihren Angehörigen, das Hochheilige bloss den männlichen; jenes hatte

man an reinen Orten (den Zehnten an jeglichem Orte) und im Zu*

Stande der Reinheit, dieses am heiligen Orte und natürlich auch im

Zustande der Reinheit zu geniessen. Das Weitere z. 21, 22. Die

Berührung des Hochheiligen machte den Laien heilig (s. 6, 11.).

Die bedeutenderen Sündopfer, z. R. für Hohenpriester und Volk, bei

welchen das Rlut bis in das Heiligthum gelangte, galten als so heilig,

(lass das Fleisch auch den Priestern nicht zustand, sondern an einem

reinen Orte verbrannt werden musste (s. 4, 11. 6, 23.). Im Einzel-

nen sind die priesterlichen Opferantheile folgende: beim Brandopfer

(las Fell des Opfertliiers (7, 8.), beim Schuldopfer alles Fleisch (7, 6 L),

beim Sündopfer eines Fürsten oder Gemeinen ebenfalls alles Fleisch

(6, 19.), beim Speisopfer, es mochte eine selbstständige Weihegabe

sein oder das Brand- und Dankopfer begleiten, der Ueberrest nach

Opferung der Askara (2, 3. 10.), beim Dankopfer des Volks alles

Fleisch (23, 20.), bei dem des Einzelnen die rechte Hinterkeule und
das Bruststück, welche Antlieile den göttlichen Anthcilen des Blutes

und Fettes entsprachen und dem Ritus des Pi^ar! unterlagen (7, 30 fl’.),

beim Dankopfer des Nasiräers ausserdem noch der Bug (Num. 6, 20 f.).

Diese Opferantheile Gelen in allen Fällen dem besonderen dienst-

thuenden Priester zu
;
nur die in Mehl bestehenden Speisopfer gehör-

ten den Priestern überhaupt und waren ungesäuert zu verbrauchen

(7, 10. 6, 9 f.). Ebenso wurden die Schaubrodte den Priestern zu

Theil (24, 9.). Alle priesterlichen Abgaben erscheinen im Gesetz als

sulche an Jehova, welcher sie aber an seine Diener abgetreten und

als deren Besoldung festgesetzt hat (7, 34. Num. 18, 8 ff.). Nicht-

aaroniden durften von ihnen als einer heiligen Speise nicht essen

(22, 10 ff.). Der Darbringer hatte am Brand- Sünd- und Schuld-

opfer keinen AntheiL Denn das Brandopfer mit seinem Speis- und

Trankopfer stellte ein allein Jehova bereitetes Mahl vor, das Sündopfer

aber war stellvertretend für den Darbringer und, das Schuldopfer

eine von ihm zu entrichtende Busse. Dagegen verwendete er das

Dankopfer, soweit es nicht Jehova und dem Priester gehörte, zu

Mahlzeiten für sich, seine Angehörigen und etwaige Gäste ;
alle Theil-

nchmer mussten aber levitisch rein sein und das Fleisch beim Loh-

opfer am Opfertage, beim Gelübde und Feiwilligen an diesem und

dem folgenden Tage verzehrt werden ; dann noch vorhandene Reste

waren zu verbrennen (7, 15 ff.). Von einem Antheile des Priesters

jnd Darbringers am Trankopfer ist nichts bekannt'

6. Die Bedeutung der Opfer lässt sich leicht aufGnden. Man

enthielt sich der Speisen und Getränke und fastete (23, 27.), man
rersagte sich im Gelübde gewisse Genüsse und ergab sich ernster
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Beschauliehkteil (Nimi. 6, 2 tf.)^ mau unterlicss in den Feierzeiten {steine Ge*

Mcliärie und safe vbn «etitem Interesse und Erwerbe ab (s. Ex. 20, 8tL);

man that dteu mit einem religiösen Bewusstsein, nSniÜch mit dem Ge*

danken, dass solche Entsagung Gott wohlgefällig wäre. Ebenso cnl*

äussertc man sieb geschätzter Lebensgüter und widmete sie'Gott (27^

2 IL), z. B. den Zehnten vom jährlichen Landesertrage und

Zuwachse (27, 30 IL)
,

die Erstgeburten (Ex. 13, 2.), die Et*stlinge

der Felder und IMlanzungen in jedem Jahre (23, 10 ff. 17 ff. Num.

15, 19 IL 18, 12 L Ex. 23, 19.), die Ei'stlinge der Schafschur (Dl.

18, 4.), einch Theil gewonnener Beute (Num. 31,28f.); man wollte

durch solche Verzichtleistungen auf das Eigene und durch eolche

Dahingabe Gott Verehrung und Ergebenheit, Liebe uhd Dank aus-

drücken, zugleich aber auch sein Wohlwollen sich erwerben und er*

halten. Man brachte insbesondere Stücke aus seinen Heerden^ dem
Hauptbesitze der frühesten Menschen (Gen. 4, 3 f.), Gott als Gaben

dar und drückte damit dieselben Gefühle und Gesinnungen aUs. Dies

ist die allgemeinste Idee des Opfers und sie passt zu allen Opferap

ten. Nicht mehr als sie spricht sich Zi B; im arab. Opfer aus. Der

Wallfahrer in Mekka opfert ein Thier, indem er es mit dem Gesidil

nach der Kaaba kehrt, ihm den Hals abschneidet und mit kurzem
Spruche Gott anruft; der Wohlhabende lässt es liegen und niaehl

vom Flei.sche keinen Gebrauch {Burckhardl Arabien S. 416. 427.)*

Indessen gab man bei der Weihung von Thieren der Därbfingurig atta

liebsten die Form eines Mahles, welches man, wie einst Abrahäiu dem
hei ihm eingekehrten Jehova (Geh^ 18, 5 ff.), GOtt Verailstaltetä , uui

ihn zu ehren
;

die Hauptsache dabei war daS Fleisch
,
mäh fügte

aber auch Brodt und Woin hihzu, um das Mahl vollständig Zu iilacheti*

Im Braiidupfer bereitete man Jehova allein ein Mahl und nahm daran

niclit Theil, beim Dankopfer betheiligte man sich und widmete Je-

hova nur das Beste
;

jenes wat* das vofzüglichCfe und eigentliche

Verehrungsopfer, dieses minder ausgezeichnet, weil der Darbribger

das Meiste für Sich behieiL Beide Waren von SpCis- und Trank*^

opfern begleitet (Num. 15, 3 ff.) und wurden als on^ Speise

JeKöva’s bezeichnet (s* 3, 11.); män Hess sie auf deui Altar in

Hauch aufgehen um sie dadurch an Gott im Himmel zu be-

fördern, zu einem ^'1; Geruch des Behagens für ihn (s. 1, 9*).

Das Sund* und Schuldopfer dagegen bereitete man Jdlidva nielit als

Mahl, weil Solches einem Sünder nicht zukam; die ständigen W'eibe^

Stücke jedoch, das Blut Und das Fett, wCibte man Such bei ihnen (S.

4, 5. 8/ 7y 2 ff.). Dieser Fassung des Opfers eiitspreohCn die Zet-

ten, in Welchen Israel Jehova Opfer Zu widmen iiutte. Brodt als

Wichtig.ste Speise musste immer in Jehova’s H.ruse seih, wie die

Schäubrodte vorstellen (24, 5 ff.). Aber auch Fleisclmlahle wareh
ihm jeden Tag in dem täglichen BrandopfeC zu bereiten (E&r 29, 3Bff.);

w'ie der unständige Morgenländer täglich Fleisch geniesst und Fleisch-

speisen liebt, während der Geringere Sich mit anderii Nahrungsmitteln

behilft (s. Ex. 21, 10.). Diese Brandopfer wurden am Sabbalh Ver-

doppelt Und an den hoben Festtagen noch ansehnliclier vermehrt
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(Nuin. 28 f.)> dies gein&ss der Sille, in Festzeiten die Genüsse zu

steigern und iiamentiicli bessere und reichlichere Mahle zu halten.

Manche orientalische Völker schlachten nur bei besonderen feierlichen

Anlässen Thiere, essen aber sonst wenig oder kein Fleisch {Burck*

hardl Beduinen S. 48. 50. und Syrien S. 1003. Seelzen Reisen 1. S.

48. tVittmann Reisen I. S. 258. 261.). Oas an den hohen Festtagen

mit den Brandopfern vereinigte Söndopfer (Num. 28, 15. 22. 30. 29,

5. 16 If.) druckt aus, dass die Darbringer von Sünden gereinigt sein

müssen, um Jehova bei seiner Wohnung angenehm zu sein (Jes. 1,13 ('.).

Das Rauchopfer, welches man an jedem Morgen und Abende im Hei-

ligthum Jehova anzündete, entspricht der morgenländischen Sitte, die

Zimmer auszuräuchern und den Gast dureh Beräuchern zu ehren

(Ex. 30, 34.). Bei allem dem darf man doch schwerlich annehmen,

dass die Hebräer Jehova Bedürfnisse und Befriedigungen sinnlicher

Art zugeschrieben haben (Ps. 50 , 8 (T.). Der Opferdienst des Alter-

thums ist allerdings von sinnlichen Vorstellungen ausgegangen und be-

ruht auf ihnen; er war in allgemeiner Uebung bei den Menschen,

als die Hebräer ihn bei sich einführlen ; sie nahmen ihn als die all-

gemein übliche und stehende Form religiöser Verehrung an und ver-

ehrten Jehova auf dieselbe Weise; sie folgten auch in der Ausbildung

des Einzelnen und in der Kunstsprache seiner ursprünglichen Idee,

ohne grade die sinnlichen Vorstellungen zu theilen
,

von welchen er

ausgegangen war. Gewiss hat wenigstens der gebildete Hebräer im
Opfer keine Speisung Jehova’s und in den Festopfern keine Festmäh-

ler für Jehova gefunden, sondern nur daran gedacht, dass man Je«

hova allezeit und an den Festen gesteigert zu verehren und dabei

der allgemein üblichen und herkömmlichen Weise zu folgen habe.

Verschiedene Ansichten über das Opfer s. bei Bähr Symb. II. S. 269 ff.

7. Während der Jehovist den Opferdienst in die frühesten Zeiten

liiuaufrückt (s. Genes. S. XVII.), lässt der Elohist ihn erst in der

mosaischen Zeit bei den Hebräern angehen. Wie er nämlich annimmt,

dass die Menschen anfänglich allein von Pflanzen 'gelebt haben und

erst nach der Sintfluth zum Fleischgenuss geschritten sind (Gen. 1, 29.

9, 3.), so gibt er auch dem Fleischopfer bei seinem Volke einen

späteren Ursprung. Nach ihm opferten die Patriarchen noch nicht

und als der letzte von ihnen einen Anfang dazu machte, bestand das

Opfer in einer Oelspende (Gen. 35, 14.). Das erste Fleischopfer bei

ihm ist das Passah, welches aber noch als ein sehr unvollkommenes

Opfer erscheint (Ex. 12.). Erst am Sinai kam es zur Einführung

eines ordentlichen Opferdienstes. Diese Ansicht vom geschichtlichen

Gange des Opferwesens findet im übrigen Alterthum vielfache Be-

stätigung. Nach alter Annahme haben die Menschen in frühester Zeit

kein Fleisch gegessen und den Göttern keine Fleischopfer gebracht,

sondern Kuchen, mit Honig angemachle Früchte und Aehnlichcs (Plato

de legg. 6. p. 782.); man hielt das Schlachten der Thiere für sünd-

lich und erst in Folge eines Orakelspruches schritt man zum Fleisch-

genuss und Thieropfer (Plularch. symposs. 8, 8, 3.) ;
damals genügte

Mehl und Honig zur Sühne und Kräuter und Blumen weihte man,
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aber noch nicht kostbares RSucherwerk und geschlachtete Thiere

(Ovid. fast, l, 337 IT. 3, 727 f.); die ältesten Opfer bestanden in

Kräutern, Wurzeln, Blättern und Baumfruchten, darauf folgten Getreide,

Backwerk, Wein, Honig und Üel und weiterhin Menschenopfer, woran
die Thieropfer sich anschlossen (Porphyr, de abstin. 2, 5— 7. 27. 59.).

Mit dieser allgemeinen Ansicht stimmen Einzelangaben gut öberein.

Bei den Indiern war das Trankopfer Soma das älteste; an seine Stelle

trat später ein in Butter bestehendes Opfer; ob Thieropfer in den

Veda Vorkommen, ist zweifelhaft, wenigstens werden sie nicht häuGg
sein {Lassen iiid. Alterthumsk. I. S. 789 II'.). Im Gesetzbuch des

Manu 3, 70. siud 5 Opfer vorgeschrieben: Studium der Veda, Was-
serlibationen für Verstorbene, Butter in’s Feuer gethan für die Gott-

heiten, Reiss oder etwas Aehnliches für die Geisterwesen, Gastfreund-

schaft für die Menschen; doch wird auch das Pferdeopfer genannt

und als vorzüglich hervorgehoben (5, 53. 11, 260.). Bei den

Aegyptern scheint das Opferwesen einen ähnlichen Gang genommen
zu haben; wenigstens opferte Kekrops nichts Lebendes, sondern nur

heimische Kuchen, wie das auch später noch auf dem Altar vor dem
Zeustempel im Erechtheum zu Athen geschah (Pausan. 8, 2, 1. 1,

26, 6.). Die Syrer hatten anfänglich ebenfalls keine Thieropfer, son-

dern führten sie erst später ein, um gewisse Uebel abzuwenden (Por-

phyr. abstin. 4, 15.). Bei den Eleerii galt das jeden Monat darge-

brachte und in W^eihrauch und W’eizen mit Honig bestehende Opfer

als ein besonders allerthümliches (Pausan. 5, 15, 6.) und bei den

allen Römern Numa instituit, deos fruge colere et mola salsa suppli-

care (Plin. II. N. 18, 2.).

8. Als Urheber des hebr. Opferdienstes erscheint demnach in

der Grundschrifl Moses. Er führte Israel aus Aegypten, gründete einen

Goltesstaal, stiftete ein Heiligthum und bestellte eine Priesterschaft;

er muss auch Opfer eingeführl haben, welche im ganzen Altcrlhum

das Hauptslück der Gottesverehrung waren und bei den Hebräern seil

der mosaischen Zeit Vorkommen. Aber er gab schwerlich ein schrift-

liches Opfergesetz, führte vielmehr die Opfer auf dem Wege der

Praxis ein und überliess das Weitere seinen Nachfolgern. Auf der

mosaischen Grundlage bildete sich in den folgenden Jahrhunderten

eine Opferpraxis, welche sich aber, da es an einem schriftlichen

Opfergeselze mit ölTentlicher Anerkennung fehlte, verschieden gestaltete

und auch zu verschiedenen Opfergesetzen führte. In der älteren Zeit

herrscht bei den Hebräern hinsichtlich des Opferortes und der Ver-

walter des Opferdienstes, auch hinsichtlich der Opfergebräuche, eine

grosse Freiheit; man opfert an den verschiedenen Orlen des Landes

und thut dies ohne die Aaroniden, obwohl diesen das Priesterlhum

zugewiesen worden war. Man s. C. H. Graf de templo Silonensi

p. 25 IT. Josua erbaut auf dem Ehal einen Altar und opfert darauf

Brand- und Dankopfer (Jos. 8, 30 f.) und zu seiner Zeit gibt es ein

Jehovaheiliglhum bei Sichern (Jos. 24, 1. 261), wo nach jehovislischer

Ansicht auch schon die Patriarchen Altäre errichtet hatten (Gen. 12,

6. 33 , 20.). Mehr der Art kommt in der Richterzeit vor. Das
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Volk opfert zu Bochim, einem sonst nicht weiter bekannten Orte

(Jud. 2, 5.) und zu Bethel, wo in dieser Zeit zwar einmal die Bun<

deslade stand, nicht aber auch die Stiflshütte (Jud. 20, 18. 23. 26.

21, 4.); man hefindet sich im benjaminilischen Mizpa -«V d. h.

es gab dort eine Jehova geweihte Stätte (Jud. 20, 1. 1 Sam. 10, 17.

1 Macc. 3, 46.) ;
der Manassit Gideon baut zu Ophra einen Altar und

bringt darauf ein Brandopfer dar (Jud. 6, 26 f.); zu Jephtha’s Zeit

besteht im ostjordanischen Mizpa eine Jehovastätte (Jud. 11, 11.);

der Danit Manoah opfert auf einem Altäre zu Zorea (Jud. 13, 16. 19.);

der Ephraimit Samuel hält zum öfteren Opfer z. ß. bei Rama, wo er

einen Altar erbaut hat (l Sam. 7, 17. 9, 12 f.), zu Gilgal (1 Sam.

10, 8. 11, 15.) und zu Bethlehem (1 Sam. 16, 2 tf.); der ßenjami-

nit Saul thut dasselbe, wird aber freilich darüber von Samuel getadelt

(1 Sam. 13, 9 f.). Damals bestund auch zu Bethel, wo nach dem Je-

hovisten schon die Patriarchen geopfert hatten (Gen. 12, 8. 13, 4.

35, 7. 14.), eine Opferhöhe, vielleicht zu Gibea ebenfalls (1 Sam. 10,

3. 5.) und die Bethsemiten brachten an ihrem Orte Brand- und

Schlachtopfcr dar (1 Sam. 6, 15.). Die Zeit Davids bietet vieles

Aehnliche dar. Man pflegt da auf dem Oelberge Jehova anzuheten

(2 Sam. 15, 32.); das Geschlecht Davids hat ein jährliches Opfer zu

Bethlehem (1 Sam. 20, 6.); Ahitophel schlachtet Schlachtopfer in

seiner Heimath Gilo (2 Sam. 15, 12.) und wie Absalom zu Hebron,

wo schon Abraham einen Altar errichtet haben sollte (Gen. 13, 18.),

ein Opfer halten will, lindet David keinen Ansland (2 Sam. 15, 7 f.),

David selbst bringt bei dem auf dem Zion erbauten heiligen Zelte

Brand- und Dankopfer dar und segnet das Volk im Namen Jehova’s

(2 Sam. 6, 17 f.) sowie er auf der Tenne Aravna’s einen Altar her-

stellt und auf ihm opfert (2 Sam. 24, 25.). ln Salomo’s Zeit opfert

das Volk vor Erbauung des Tempels auf den Höhen (1 Reg. 3, 2.)

und diese Opferhöhen bestehen als Stätten der Jehovaverehrung auch

in der Folge fort, selbst unter theokratischen Königen wie Assa,

Josaphat, Joas, Amazia, Usia und Jotham (1 Reg. 15, 14. 22, 44.

2 Reg. 12, 4. 14, 4. 15, 4. 35.). Vielleicht gab es eine solche auch

zu ßersaha, wo die Patriarchen geopfert liaben sollten (Gen. 21, 33.

26, 25. 46, 1.), später aber Götzendienst gepflegt wurde (Am. 5 ,
5.

8, 14.). Auf dem Karmel befand sich ein Altar und Elia opferte

daselbst (1 Reg. 18, 30 IT.); er erwähnt auch Jehovaaltäre in der

Mehrzahl, welche im Reiche Israel zerstört worden sind (1 Reg. 19,

10. 14.). Aeltere Propheten haben auch nichts dagegen, dass man
im Auslande Jehova Opfer bringt (2 Reg. 5, 17.* Jes. 19, 19 11.),

während freilich anderen dies nicht angemessen scheint (Hos. 9, 4.

Jes. 66, 3. Ps. 51, 18.). Ausserdem sind noch gewisse Freiheiten

anzuführen, die man sich hinsichtlich der Opfergehrätiche nimmt.

Samuel opfert einst ein Milchlamm als Brandopfer (1 Sam. 7, 9.),

während die vorgeschriebenen Brandopfer des Gesetzes immer in

wenigstens jährigen Thieren bestanden; die Bethsemiten verwenden

weibliche Thiere zu Brandopfern (1 Sam. 6, 14.) und zur Zeit des

Joas scheint man die Süud- und Schuldopfer mit Geld ersetzt zu hu-
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beo (2 Reg. 12, 17. )> Rer dargelegten freieren Opferpraxis ent-

spricht ein älteres Opfergesetz. Es gestaltet, dass man überall im

Lande Jebovaultäre errichte und sie aus Erde oder Steinen erbaue

(Ex. 20, 24 f.); von den Vorreciiten der Aaroniden sagt es nichts,

scheint vielmehr solche Rechte dem Erstgebornen zuzuweisen (Ex. 22,

28. 24, 5.) ; es lässt auch die Laien den Altar betreten (Ex. 20, 26.).

Diese Bestimmungen führt der Verf. auf Muses zurück. Von ihnen

weicht der Elobist stark ab. Er weiss nur von Opfern bei der Stifts-

bütte, welche durch die Aaroniden als die Priester auf den Altar ge-

bracht werden sollen. Mil ihm sliuiiuen Andre überein, wenn sie

nur beim Uauptheiliglhum geopfert wissen wollen (17, 2 (V. Dl. 12, 4 ff.

Jos. 22, 11 ff.). Wahrscheinlich hielt er sich bei Aufstellung seiner

Opfergesetze hauptsächlich an die Praxis
,

weiche bei der Stiftshülle

in Hebung war. Denn hier konnte er am Sichersten das acht Mo-

saische voruussetzen. Hier bestand wohl auch der Anspruch, dass

alle, auch die privaten, Opfer bei der Stiflshülle, dem von ftlosen ge-

stifteten lleiligthume, welclies in der mosaischen Zeit die einzige

Opferslätle der Hebräer war und dies für die im Namen des Volke.s

geweihten Opfer auch in der Folge bleiben sollte, darzubringen seien,

ein Anspruch, der sich aber schwerlich auf Moses gründete, da ihm

in den nächsten Zeilen nach Moses so wenig entsprochen wurde,

auch nicht von Männern theokralischen Geistes und Wallens. Das

aus der Praxis Entnommene erweiterte der Verf. mit dem, was sich

sonst aus ihr folgern liess und was etwa die Heberlicferung darbot,

und stellte das vorliegende Opfergeselz zusammen. Bei dieser Auf-

fassung der Opfergebrauclie konnte er seine Vorschriften sehr wohl
als mosaische hinslellen und dem Moses in den Mund legen. Er

hält auch in der Thal die Lage Mosis meist gut ein z. B. bei der Er-

wähnung des Aaron (2, 3. 10. 6, 2. D. 13, 18. 7, 34 f.), bei der

des mosaischen Lagers (4, 12. 21. 6, 4.) und bei den Geschäften'

des Darbringers und Priesters, wo er Moses so reden lässt, wie es

zur ersten Einführung passt (1, 7 f. 6, 3 f.). Von der andern Seile

aber gibt er sich doch auch deutlich als nach Moses Icbenil zu er-

kennen. Er unterlässt, die Begriffe, Anlässe und Zwecke der einzel-

nen Opferarten genauer zu bestimmen, redet vielmehr so von diesen

letzteren, als wären sie in Israel längst bekannte Dinge. Man s. z; B.

die Weise, wie er die verschiedenen Arten des Dankopfers einfuhrt

(7, 12. 160, das gesäuerte Brodt bei ihnen voraussetzt (7, 13.) und
die Plätze der Opferasche erwähnt (1, 16. 4, 12.). Die Opfer waren
zu seiner Zeit schon beim Volke vorhanden

;
er gibt von der Praxis

nur eine Theorie und legt sie dem Moses bei
,

von welchem der

hehr. Opferdienst nach .seiner Grundlage aiisgegangen war. Die vor-

getragene Ansicht von der Entstehung des hebr. Opferdienstes und
Opfergeselzes findet ilire Bestätigung bei den Propheten, welche zu-

gleich erkennen lassen, dass die- von den penlateucliischen Verfassern

schriftlich gemachten Opfervorschriften nicht sofort zu öffentlicher An-
erkennung und Geltung gelangten^ obwohl sie als eine dem Moses
gewordene GoUesoffenbarung vorgeführl sind. Hierher gehören die
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Auss^räclte, dass das RitualgeseU ein Gebol von Mensehon sei (JevS.

2R, 13.) , d;iss Jehio.va zur> Zeit des, Auszugs nichts von Rraud- und
Sßhlachtopfenn geboten (Jer. 7, 22.) und Israel beim Zuge durciii die

Wusle 4ehova keine Schlacht», und Speisopfer dargebracht habe (Aul

5, 25.)k Hierher gehören auch die scharfen Lrtheile, welche die
'

Propheten, vornüralieh die ültere« , über den Werth der Opfer fal-

len. (1 Sam. 15, 22. Am. 5, 21 f. Hos. 6 ,
6. Jes. 1, 11 ff. Mich.

6, 6. ff. Jer. 6, 20. 7, 21. 14, 12.). Hat man es auch mit solr

cheo. Aeusserungen eifernder SUteoprcdiger nicht allzu genau zu

nehmen so viel lehren sic uowidcrsprechlich , dass die penlaleuchi-

scheu Opfervorschriftcn nicht in ihrem ganzen Umfiange von Moses
ausgegangen und uioht schon zur Zeit der Redner ein. Gesetz mit öf-

fentlicher Geltung und: Wirksamkeit gewesen sein können« Erst nach

den letzten Bearbeitungen der älteren Gesetze kam es zu dieser Gel-,

tung (2 Rjeg. 22, S ff.); von da an wurden die> peniatoucbischeii

Vorschriften genauer befolgt (2 Reg. 23., 22. 2 Chroo. 30, 5. 20.

35, 18. Neb* 8, 17;)‘ und die scharfen ürtheile der Propheten hör-

ten aufi

Zum Opfergeselz sind zu vergleichen: Ez. 43—46., Joseph, antt.

3, 9., Philo de. victimis und, de victim^s offerentibus sowie die tal-

mud. Tractate. Sebachim und Blenachothi. Hie rabbinischen. Restimr

raungen bei Olho tezic. rabb. pliilob p> 549 ff« und UoUinger juris

Hebraeocum leges p. 143 ff. Wcilerei HUfsmiUeli sind : J* SaM^etrt de

saorificiis. veterum« Jen. 1659. — FK. Oulram de sacrißeiis, Amstel.

1678; — Qmmberg Beligionsideen des A. T. I. S. 94, ff. — Scholl

in Klaibers Studien der evang. Geistlichkeit Wirtembergs I, 2, S. 152 ff.

IV, 1. S- 3ff. V, 1. S, 108 ff. und V, 2. S. 65.ff. — Baehr Sym-

bolik des mos. Cultua U. S. 189 flV —^ J* ü* Kxurlz das mosaische.

Opfer. Mit 1842. — Winer RWBi u. Opfer und dent einzelnen. Artikk.,.

sowie die, bekannten archäologischen Werke voni Relan4, Spmoßr,

Lund; Cafpzom, Jahn^ Bauer
^
Ewald, u. A.

Cap. 1, 1. Nachdem die Stiftsliülte> auf.- und eingerichtet ist,

dient sie als Offenl)arungsstäUe (s. Ex. 25, 220* — 2. Die erste gött-

liche Eröffnung aus. ihr betrifft den Opferdienst. Sie geht der Einr

w.eihung, Aarons und seiner Söhne zu Priestern voran, weil diese un-

ter. Opfern, geschehen solj. von nahm^ lassen d. i. her,-,

zubringea, darbringen bedeutet Darbringung y Opftr , wird aber nur

von den Gott geweihten Gaben gebraucht und, ist, die> allgemeinste Be-

zeichnung derselben, bei den LXX stets dcapqv. Has^ Wort, kommt vor

von den. Opfergaben, überhaupt (7, 38. Num. 18» 9- 28, 2.),. den

Fleisch - und Speisopfem zusammen (Num. 6, 14, 21,), deui Fleisch-

opfam (22, 27, Ez. 40, 43,), dem Brand- Söndr und Dankopfer. (Num.

7, 12. ff.), dem Brandr und Schlachtopfer zusaramenj (Num. 15, 4.),

Brandopfer. (V. 3, 10. 14.), dem Dankopfer; (3, 1 ff. 7, 29.), dem
Sündopfer. (4, 23. 28. 32. 5, 11. Num» 15, 25.), dem, Speisopfer

(2^ l ff* 6) 13i. 7, 13 f.), dem, Passah. (Num. 9, 7. 13.), den. Ersl-

lingieD (2, 12.) und der, Abgabe, von der Kriegsbeute (Num. 31, 50.).

Es findet sich. in. den andern semib Sprachen ebenfalls und war nach
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Joseph, c. Apion. 1, 22. auch bei den Phöniken im Gebrauch, tcenn

ein Mensch von euch darbringt] d. h. wenn ihr einzelne Israelileu

darbringt. Der Verf. redet iiii Sing., damit man die Vorschrift nicht

vom Opfer des ganzen Volkes allein, sondern auch von dem des Ein-

zelnen verstehe. Mit nanan gibt er das Erste an, woraus das

Opfer genommen werden kann, und 's wirkt fort. Der Nach-

satz dazu beginnt mit •’pan p und das Zweite, woraus das Opfer be-

stehen kann, folgt V. 14. rtanaj gewöhnlich die beim Menschen le-

benden Vierfüssler (s. Gen. 1, 25.), von welchen bloss die Rinder,

Schafe und Ziegen als die einzigen reinen (11, 3.) zulässig w'aren.

— V. 3— 17. Das Brandopfer erölfnet angemessen die Reihe. Denn

1) erscheint es sonst im A. T. als das älteste Opfer und wird be-

reits bei Noah, Abraham und Hiob erwähnt (Gen. 8, 20. 22, 13. Job.

1, 5. 42, 8.); mit Jakob tritt das Schlachtopfer d. i. Dankopfer auf

(Gen. 46, 1.) und kommt auch bei seinen Nachkommen in Aegypten neben

dem Brandopfer vor (Ex. 10, 25.). Damit stimmt der Elohist inso-

fern, als er in seinem Opfergesetz das Brand- und Dankopfer voran-

stellt und das Sund- und Schuldopfer folgen lässt Auch andre alte

Angaben treffen damit zusammen. Als bei den Syrern der Opferdiensl

begann, verbrannte man die Opferthierc ganz und die ersten syrischen

Opfer waren Ganzopfer (Porphyr, de abstin. 4, 15.). Das wird auch

als der älteste Gebrauch überhaupt angeführt ; antiqui soliti sunt to-

tas hostias in sacrorum consumere flainma (Hygin. astron. 2, 15.); i

erst seit Prometheus wurde es Sitte, bloss die Schenkelknochen mit

Fett umwickelt zu verbrennen (Hesiod. Theog. 556 f.). Dazu kommt,

2) dass das Brundopfer das wertbvollste und vorzüglichste ist. Denn

es bestand abgesehen von den Tauben immer in einem männlichen

Thiere, welches vollständig Gott verbrannt wurde. Der Vorzug des

männlichen Geschlechts beruht ursprünglich vielleicht darauf, dass

man die wegen der Zucht und Mdch nutzbareren weiblichen Thiere

(Gen. 32, 15 f.) schonen wollte, wie dies hinsichtlich der Rinder von

den Aegypteru und Phöniken berichtet wird (Porphyr, abstin. 2, 11.

Hieron. adv. Jovin. 2, 7.), auch von den Nordafrikanern, welche gleich

den Aegyptern die Kuh als der Isis heilig betrachteten (Herod. 2,41.

4, 186.). Denselben Grund halte es wohl, wenn die Derbiker nichts

Weibliches assen und opferten (Strabo 11. p. 520.). Daher kam es

auch , dass die weiblichen Opferlbiere eine höhere Geltung hatten z.

B. in den italischen Gülten
;

in omnibus sacris feminei generis plus

valent victimae (Serv. ad Aen. 8, 641.). Der hehr. Gesetzgeber in-

dess dachte, wie schon Philo de viclimis p. 838. annimmt, an die

Vorzüglichkeit des männlichen Geschlechts, welches auch in anderu

allen Göllerdienslen vorgezogen wurde z. B. zu Paphos .auf Cypern

;

bosliae ut quisque vovil, sed mares diliguiitur (Tacit. hist. 2, 3.).

Beim Brandopfer widmete man Gott Alles und bereitete wie Abraham
Gen. 18, 8. ihm allein, um ihn zu ehren, ein Mahl, an welchem man
nicht Theil nahm; hei den übrigen Opfern weihte man ihm nur Et-

was. Solches Ganzopfer kommt zwar im übrigen Allerlhum auch

vor, z. B. bei den Phöniken (Porphyr, abstin. 4, 15.), den Kartha-
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gern (Hcrod. 7, 167.), ilen Griechen (Xenopli. Anab. 7, 8, 5. Cyrop,

8, 3, 24. Orph. Argon. 3, 1032. Puusuii. 2, 11, 7. 9, 3, 4.) uiul

den Römern (Virg. Aen. 6, 253.), aber doch nur in vereinzellen Fal-

len; das herrschende Opfer war dort anders (s. 3, 4. 7, 33.). Es

gehört daher zu den Eigenlliömlichkeiten der Jehovareligion und zeich-

net diese durch sein Vorwallen aus. Aus seinem Vorwaften erklärt

sich die Behauptung des Theophrast, die Juden hiellen gar keine

Opfermahlzeilen wie die andern Völker (Porpliyr. 2, 26.). Endlich ^

3) ist das ßrandopfer nach Bedeutung und Gebrauch das allgemeinste

Opfer. Es hat den allgemeinen Zweck, Gott Verehrung zu beweisen

und dadurch sein Wohlgefallen zu erwerben. Es muss als das ei-

gentliche Verehrungsopfer bei den Hebräern helrachlel werden. Dies

lehrt sein Ritus, indem es ganz Gott geweiht w'urde: St* avxov fw-

vov Tov -^fov, ov TwXov (Philo de viciimis p. 838.); dies

lehrt auch seine Zeit. Es war an jedem Tage und Sabbalhe das ein-

zige und an den hohen der Verehrung Jehovas besonders gewidmeten

Festlageu das Hauptopfer, im letzteren Falle jedoch von einem Sund*

Opfer begleitet (Num. 28. 29.). Ausserdem wurde es dargebrachl

:

bei Sühnungen
,
wo es sich meist an das Sühnopfer anschloss

(5, 7. 14, 19. 20. 22. 15, 15. 30. 16, 24. Num. 6, 11.), bisweilen

aber auch vor demselben genannt wird (12, 6. 8. Num. 15, 24.),

bei Einweihungen, wo cs wie auch beim Nasiräer am Ende seines

Gelübdes (Num. 6, 14.) gewöhnlich dem Sündopfer folgte und dem
Dankopfer voranging (8, 21. 9, 3 f. Num. 7, 15 11’. 8, 21.) und bei

besonderen festlichen Gelegenheiten, wo es neben dem Dankopfer er-

scheint (Ex. 10, 25. 18, 12. Num. 10, 10.), z. B. bei dem goldenen

Kalbe (Ex. 32, 6.), der Aufstellung der Bundeslade (2 Sam. 6, 17.),

der Tempelweihc (l Reg. 8, 64.), der Bekanntmachung des Gesetzes

(Jos. 8, 31.), dem AbsciiLuss der Theokratie (Ex. 24, 5.), der Kö-

nigswahl (1 Sam. 10, 8.) u. s. w. üebrigens gehörte zu jedem

Brandopfer ein Speis* und Trankopfer (Num. 15, 3 ff.); jenes be-

stand in Mehl (s. 2, 1.). Der Name nVy von rhy hinansleigen, aber

auch pass, hiuaufgebrachl werden (s. 2, 12.) bedeutet tiinaufgelan-

gendes d. i. Darbringung auf den Altar und trifft mit und Opjer

von Offerte zusammen. Er stammt aus der ältesten Zeit, wo das

Ganzopfer das einzige Fleischopfer und somit das Opfer überhaupt

war, und verblieb auch nach der Entstehung anderer Opferarien je-

nem Opfer, das nach ältester Sille ganz verbrannt wurde. Das ist

die sicherste Erklärung. Man könnte indess das Wort auch als das.

iin Feuer, im Rauche zum Himmel Aufsleigende fassen {Bähr Syinh.

II. S. 361.) und dvaia vergleichen von &v£tVf was ein Auftlammen,

AulTahren, Aufsleigen bezeichnet und .dann opfern bedeutet. Allein

nVy rf^yn wird herrschend mit naTan hy Jud. 6, 28. 1 Reg. 3, 4. 9,

.25. l 'Chron. 16, 40. 2 Chron. 1, 6. 8, 12. 29, 21. 35, 16. Ps.

51, 21. oder mit nataa Gen. 8, 20. Num. 23, 2. 4. 14. oder mit

natanV 2 Chron. 29, 27. oder mit dem Accus, natan Jes. 60, 7. ver-

bunden
,
niemals mit V?a oder )», wie man bei jener Erklärung er-

warten sollte vgl. Jud. 13, 20. Die Deutung von Ewald Alterlh. S.

Ildb. z. A. T. Xtl. 23
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53. nnch W =r^ Ji, welches eigentlich wie ein Glühen, ßrew-

nen bedeuten soll und ein Gliihopfer ergibt, ist noch unsichrer. Für
nVy wird bisweilen Ganzes d. i. Ganzopfer gebraucht (Dt. 13,

17. 33, 10.), was auch als Apposition zu nVy vorkommt (1 Sam. 7,

9.). Aus letzterem Umstande und aus der Nebeneinanderslellung der

nVy und des Ps. 51, 21. darf man folgern, dass die nVy nicht

immer das Ganze umfasste, wie denn die Praxis auch sonst nicht

immer mit dem Gesetze^ stimmte (1 Sam. 6, 14.). Die LXX geben
nVy durch oXoKavtoafict und 6XoxavT0i>aig, seltener durch oAoxa^cofia

und oAoxa^oxrrg, die Vulg. durch holocaiistum; sie halten sich an

den Begrilf, nicht an die Bedeutung. — V. 3. Das Kind nimmt na*

türlich die erste Stelle ein. Denn der Stier war die victima maxima
(Virg. georg. 2, 146.) und von ihm victimae opimae et lautissima

dcoriim placatio (Plin. H. N. 8, 70.). Dieselbe Stelle hat der Stier

hei den phönikischen Opferfesten (Achill. Tal. amorr. 2, l5.) und

auf der karlhag. Opfertafel von Marseille wird er auch zuerst genannt

{Movers Opferwesen der Karthager S. 42.). Er kommt vor als Brand-

opfer des Volkes an allen hohen Festtagen (Num. 28 f.) und hei

einer unwissentlichen Verfehlung gegen ein göttliches Gebot (Num.

15, 24,), als das des Slammfursten bei Einweihung der Sliftshötte

(Num. 7, 15 IT.) und als da^ des Stammes Levi bei seiner Weihe
(Num. 8, 12.). Er heisst in diesen Fällen "'S d. i. männliches

junges Rind, was aber kein Kalb mehr ist. Denn bezeich-

net den Stier als jung, ihn als über das Kalbsaller hinaus, weil

sonst W, w'elches auch als Brandopfer des Volkes erscheint (9, 3.),

stehen müsste. Demnach bezeichnet einen ausgewachsenen Stier,

einen Farren, auch einen schon etwas vorgerückteren z. B. von 7

Jahren (Jud. 6, 25.). Darnach erklärt sich Färse

^

die mit der

jüngeren nicht einerlei ist (Num. 19,). o-'iar] s. 22, 19. Der

Darbringer hat das Thier zu bringen zur Thür des Versammlungszel-

les d. i. vor die Sliftshötte, wo der Brandopferaltar stand (Ex. 40,

6.) und alle Opfer dargebracht werden sollten (17, 8 f.). Der Aus-

druck kehrt häufig wieder (4,4. 12, 6. 15, 29. 17, 9. 19, 21.) und
w’echselt mit ab (3, 1. 7. 12. 9, 2. 4. 5.), ist auch öfters

mit diesem verbunden (4, 4. 4, 11. 23. 15, 14. 16, 7. Ex. 29,42.).
'lii najt-VJ eig. zu seinem Wohlgefallen vor Jehova d. i. zum Wohl-
gefallen für ihn hei Jehova, so dass Jehova Wohlgefallen an ihm hat

und ihm seine Huld und Gnade schenkt. Das Sulf. steht also sensu

obj. wie Gen. 9, 2. Der Ausdruck kommt ausser Ex. 28, 38. nur

beim Brandopfer (22, 19 f. Jer. 6, 20. vgl. Jes. 60, 7.) und Dank-

opfer vor (19, 5. 22, 21. 29. 23, 11.), niemals bei den Sühnopfern,

welche nur Begnadigung, noch nicht aber Gottes Wohlgefallen be-

wirkten. — V. 4. Der Darbringer soll seine Hand auf das Haupt
des Opferthicres stützen, legen und damit die Entlassung aus seiner

Gewalt und seinem Besitze, die Abtretung und Dahingabe an Gott, die

Weihung für diesen ausdrücken. Dies muss die ursprüngliche Bedeu-
tung des Gebrauchs sein, welcher für das Brandopfer (8, 18. Ex. 29,
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15. Num. 8, 12.) > 4as Dankopfer (3, 2. 8. 13. 8, 22. £x. 29, 19.)

und das Sündopfer vorgeselirieben wird (4, 4. 15. 24. 29. 33. 8,

14. Ex. 29, 19. 2 Chron. 29, 23.), nicht aber für das Schuld-

opfer, worüber z. 7, 2. Denselben Sinn hat der Gebrauch in ande-

ren Fällen. Der Hohepriester legte die Hände auf das Haupt des

Sündenbocks und gab ihn Asasei dahin (16, 21.); das Volk legte die

Hände auf das Haupt des Verbrechers und übergab ihn der Strafge-

rechtigkeit Jehova’s (24,14.); es legte die Hände auf die Leviten und
widmete sie Jehova zu seinem Dienste (Num. 8, 10.) ; Moses that das-

selbe mit Josua und weihte ihn zum ersten Diener Gottes (Num. 27,

18. 23. Dt. 34, 9.). Schwerlich dachte der alle Gesetzgeber an ein

Niederlegen der im heiligen Augenblick den Darbringer überströmen-

den Gefühle auf das Haupt des Opferthiers {Ewald Alterth. S. 47 f.).

Mehr bei Bähr Symb. II. S. 338 If., der aber das Hingeben in den

Tod, das Weihen zum Tode darin hndet. Der Gebrauch ist dem
hebr. Opferdiensle eigenthüiiilich

;
vermuthlich sprach man einen

Weihespruch dabei, wie der Grieche betete: öi%Ea&s taSs (Cyrop. 8,

7, 3.), öi^ai &vßlav x^v (Aristoph. pac. 978.). Zur Erläu-

terung dient Festus: manumitli dicebatur servus, cum dominus ejus

aut caput ejusdem servi aut alium membrum tenens dicebat: Hunc ho-

minem liberum esse volo, et emittebat eum e manu, eig.

es wird ihm wohlgefällig d. h. es gereicht ihm zum Wohlgefallen

bei Gott, der ihm um der frommen Gabe willen geneigt wird. Der

Ausdruck ist sonst beim Dankopfer gewöhnlich (7, 18. 19, 7. 22,

23. 25.) und wird von den LXX meist durch Si%sa^aL gegeben. “«sV

eig. zu decken auf ihn d. h. so dass er versöhnt wird (s. 4,

20.). Dem ßrandopfer wird hier und 14, 20. 16, 24. Mich. 6, 6.

Job. 1, 5. 42, 8. wie sonst dem Sund- und Schuldopfer eine süh-

nende Kraft beigelegt; cs ist aber doch kein eigentliches Sühnopfer.

Denn es kommt im Gesetz niemals bei gewissen sündlichen Handlun-

gen oder Zuständen als Sühnopfer vor, erscheint vielmehr häufig ne-

ben dem Sünd- und Schuldopfer und kann nicht ganz denselben Zweck
mit diesem haben, wird auch als Sache fröhlicher Feste (Num. 10,

10.) und bei Gelegenheiten genannt, wo an Söhne nicht gedacht

wurde (Ex. 32, 6.), des von den Sühnopfern abweichenden Ritus gar

nicht zu gedenken. Das Brandopfer hat nur insofern eine versöhnende

Kraft, als es Gott geneigt und gnädig macht, mithin ihn auch be-

stimmt, die sittlichen Mängel, die dem Menschen überhaupt anhaften,

wegen der durch das Opfer bewiesenen Frömmigkeit zu übersehen.

Ebenso wird auch anderen Opfern und Gaben eine versöhnende Kraft

zugeschrieben, z.B. dem Schlacht- und Speisopfer (1 Sam. 3, 14. Ex. 29,

33.), dem Speis-Brand- und Dankopfer (Ez.45, 15.), demRauchopfer (10,

1. 16, 12f. Num. 17, 11 f.) und den Beiträgen zur Stiftshütte (Ex. 30,

15f.). Die Alten legen überhaupt dem Opfer eine die Gottheit be-

gütigende Kraft bei und reden oft von einem tlaaxsa&ai und placare,

wo nicht grade Sühnopfer im Besonderen gemeint sind (Odyss. 3,

419. 16, 184. Hesiod. opp. et dies 338. Herod. 1, 50. 5, 83. Plin. H. N.

8,72.). — V. 5. Der Darbringer hat selbst das Opferthier zu schlach-

23 *

/
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teil. Spater besorgten dies die Priester und Leviten (2 Chron. 29, 22.

24.35.), die Leviten andi das der Passaliliiiere (s. Kx. 12,6.)- vor Jt-

hova] d. i. beim lleiiigtbuinc , eine bei allen Opfern wiederkehreude

und mit npB wediselndc Vorschrift (V. II. 3, 2. 8. 12. 4,

4. 15. 24. 6, IS. Ex. 29, ll. u. ö.). Sie erklärt sich von selbst.

In der Stiflshfitte wohnte Jehov^i und dort war er gegenwärtig (s. Ex.

25, 8, 22.); am Orte seiner Oegenwart war das Opfer darzubringen

und schon die Schlachtung vorzunehinen, damit das Blut gleich warm

an den Altar gesprengt werden könnte. Andre alle Völker stimmen

damit überein. Die Perser opferten nur an reinen Orten (Herod. I,

132. Slraho 15. p. 732.), die Aegypter führten das Thier zum Altar

und schlachteten es dort (lierod. 2, 39.), man vollzog die Schlach-

tung iv 6(p^aXfjLolg tov '^sov am Altäre (Lucian. de sacrilT. 12.). Da-

her die Hörner vom Opfernden: mactare ad aras (Virg. Aen. 2, 202.)

und vom Opferthiere : stare ad aram(Virg. georg. 2, 395.3,486.), cadere

ante aras, concidere ante aras (Virg. Aen. 1, 334. Ovid. metam. 8, 763.de

ari.am. 1, 319. Senec.Agam. 767.). Lebrigens wirdn;-n^ auch in einem

engeren Sinne geliraucht, worüber z. 4, 6. ipa p] ist jwiges Rind

überhaupt, mag es noch ein k'alb oder schon ein Siier sein.

Die Bezeichnung kommt vor vom Kalbe (9, 2. Oen. 18, 7 f.) z. B.

auch da, wo sie neben noch besonders steht (I Sam. 14, 32.), aber

auch vom Stiere, wenn er noch jung ist, wie zu V. 3. bemerkt. Der

Verfasser konnte das ihm sonst geläufige “e hier nicht brau-

chen, weil. er Kalb und Stier zugleich meinte und mit das Kalb

ausgeschlossen haben würde. Ebenso Num. 15, 8 f. Beim Blute begann

das prieslerliche Geschäft, indem die Leviten oder Priester es aufl'iii-

gon (2 Ghron. 29, 22. 30, 16.) und die letzteren es sprengten. Es

galt als der Sitz des Lebens oder als das Leben selbst. . Die Seele

alles Fleisches ist sein Blut (17, 14.). Daher wird es als aca be-

zeichnet (Dl. 12, 23. Job. 24, 12.) und durch erklärt (Gen.

9, 4.). Der Gesetzgeber hielt es für xal Tzi/etifta (Joseph, anll.

3, 11, 2.). Diese Ansicht ist die herrschende im Alterthum. Die

Aegy|)ler bezeichneten die Seele mit dem Bilde des Habichts, als wel-

cher nicht VS'asser, sondern Blut trinkt (Horapollo I, 7.) ;
nach den

Chaldäern entstanden die Menschen und Thiere aus ErdslolT (Leih)

und aus Blutstropfen (Seele) des Gottes Belus (Euseb. chron. arm. I.

p. 24 L); die Zahler betrachteten das Blut als Speise der Dämonen
und weihten cs ihnen bei den Opfern, während sie das Fleisch selbst

assen (Holtinger hist. Orient, p. 303 f. ed. 2.) und die Perser gaben

bei den Opfern der Gottheit, als welche nur die Seele verlange, vom
Fleische nichts (Slrabo 15. p. 732.). Pythagoras liess rrjv

rgiepsadav ano tov aifiarog (Diog. Laert. 8, 1, 19.), Andre betrach-

teten ilie Seele als eine avcc&vfilaaig atp* aifiatog, als eine Ausdün-

stung vom Blute (Marc. Antonin. 5, 33. 6, 15.) und dem Empedokles

war das alfia ccv&QCOTtoiai nsQixaQÖiov vorjp^ct^ der aniinus sanguis

cordi suHusus (Etym. magn. u. al(ia. Cic. Tusc. 1, 9.). Man behaup-

tete, sanguineiu esse animam oder vilam, sanguinem esse sedem ani^

Biae oder vilae, in sanguine esse animam (Serv. ad Aen. 2, 532. 4,
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2. 5, 79. 6, 221. 885. 9, 348. 10, 908.). Dieselbe Ansicht spricht

sich darin aus, dass Weissagerinnen Opferhlul tranken und dadurch

vom Gotte begeistert wurden
,

also eine stärkere Lehensregung em-
pfingen (Pausan. 2, 24, 1.). Daher wird das Blut als anovdrj

bezeichnet (Philo de victimis p. 839.). Da nun alles Lehen nach

hehr. Ansicht von (iolt kommt (m. Proplielisin. I. S. 117.) und also

gcw'issermaassen göttlich ist, so sollte es vom unheiligen Munde der-

Menschen nicht verzehrt (s. 7, 26.), sondern Gott geweiht werden.

Diese Blutweihung war aber nicht sowohl eine Opfergahe, als vielmehr

eine Rückgabe dessen, was Gott gehört, eine Hingabe an den eigent-

lichen Eigenthümer alles Lehens. Das Blut war zu sprengen an den

Altar ringsum d. i. an allen Seiten des Altars, welchen der Priester

umging (Philo de victimis p. 838.), anzusprengen, also zu übergehen

an der ganzen heiligen Stätte, die der Allgegenwärtige ganz erfüllte

oder wo er überall gegenwärtig war. Dieser Ritus fand statt beim

Brandopfer V. 11. 8, 19. 9, 12. Ex. 29, 16., heim Dankopfer 3, 13.

7, 14. 9, 18. 17, 6., heim Einseizungsopfer 8, 23 f. Ex. 29, 20.,

heim Erstgehurlsopfer Num. 18, 17. und heim Schuldopfer 7, 2.,

doch nicht heim Sündopfer, w'orüher z. 4, 5. nar^sn ist schwer-

lich auf den Altar. Denn das Blut war keine auf dem Altar darzu-

hringende Opfergahe und heim Tauhenbrandopfer liess man es an der

Wand des Altars auslaufen. Auch im übrigen Allerthum war jener

• Ritus der gewöhnliche. Das lehren die Ausdrücke ro alpet nEQixhiv

TW |3wjiiw (Lucian. de sacrilf. 13. Orph. Argon. 315.), Tcegiayeiv inl

ßcopcov iKuseh. praep. ev. 4, 9.), imyhLv rw ßtopeo (Euslath. ad

Odyss. 3, 446.), ^aivEiv ngog zovg ßcopovg (Porphyr, ahslin. 2, 27.),

wonchen freilich auch eSTtivÖEiv im rov ßcopov vorkoinmt (Pausan.

8, 2, 1.). Der Kunstausdruck für das Blulsprengen war aipaoaeiv

rovg ßcopovg d. i. die Altäre blutig machen (Porphyr. 2, 7. Philoslr.

vil. Apoll. 1, 1. Pollux 1, 1, 24.) und die Gegner blutiger Opfer he-

zeichnelen es als pialvuv zovg rc5v &€c5v ßapovg aipazi (Plato de

legg. 6. p. 782.). Der Römer sagte aras sanguine spargere (Lucrcl.

5, 1200.), sanguinem arae ohfundere (Tacit. hist. 2, 3.), sanguinem

in aras fundere (Serv. ad Aen. 3, 321.) Uebrigens geschah die

Blutweihe auch auf andre Art. Die alten Araber strichen das Blut

an die Götzenbilder an, um Wohlthaten von ihnen zu erhalten (Shah-

raslani v. Haaihrücker 11. S. 352.) und die Scythen gossen das Blut

gefangener Feinde über ein als Bild des Ares aufgerichteles ei-

sernes Schwert (Herod. 4, 61.). Auf derselben Ansicht wie die Blut*

weihe beruht wohl auch die Behandlung der öTrAayp«, exla d. i. der

oberen Eingeweide wie Herz, Lunge, Leber, Galle. Man betrachtete

diese als besondere Sitze des Lehens, welches aus (Hott oder der Welt-

.scelc kommt und fand in den Zuckungen und Bewegungen der exta fu-

manlia, spiranlia, trepidanlia,palpitantia, dcrsemineces fibrac (Virg.gcorg.

2, 194.0vid. mct. 15,576. Slal.Theh. 4, 466.) göttliche Aeusserungen, vor-

nämlich über die Zukunft; man weissagte aus ihnen (Porphyr, ahstin. 2,

51. Philoslr. vit. Apoll. 8, 15. Pausan. 6, 2, 2.) und weihte sie dann

der Gottheit, wofür reddere der Kunstausdruck der röm. Priester
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war (Serv. ad Virg. 1 . 1.). Diese Kuusi der Eiogeweidescliau war
nicht bloss bei den westlichen Völkern in Uebung z. B. den Lusita-

iiiern (Strabo 3. p. 154.), den Galliern (Diod. 5, 31.), den Etruskern

(Cic. divin. 1, 42.), den Römern {Adam röin. Allerth. 1 . S. 573 f.)

und den Griechen {Polter griech. Archäol. 1 . $. 692 IT. Hermann gol-

tesd. Alterth. §. 38, 22 IT.), sondern auch bei den morgenländischen

z. B. den Armeniern (Juven. 6, 549.)» den Chaldäern (Ez. 21, 26.

Diod. 2, 29.), den Aegyptern (Diod. 1, 73.), den Zabiern (Barhebr.

p. 125.) und den Pböiiiken und Puniern {Movers Opferwesen der

Karthager S. 65 f.). Im hehr. Opfergesetz findet sich nicht die Spur

davon, vielleicht weil die Kunst erst später wieder in Gebrauch ge-

kommen ist ;
Homer und Hesiod kennen sie auch noch nicht. — V. 6.

Der Darbringer hat selbst das Thier zu enthäuten und zu zerstücken

es zu seinen Stücken d. h. es in die Theile zu zerlegen, in weiche es

nach seinem Baue zerfällt (V. 12. 8, 20. Ex. 29, 17.), z. B. nach

seinen Gebeinen (Jud. 19, 29.); er soll es also nicht unordentlich

in beliebige Stucke zerhacken, sondern beim Zerlegen der Gliederung

folgen. Die LXX meist; was der griech. Kunstausdruck für

das Zerlegen des Opferthiers ist, Josephus antt. 3, 9, 1.: öiafieUl^uv.

Die Gebeine galten als Sitze der Kraft (Job. 20, 11. 21, 14. Prov.

.15, 30.), als das Starke und Feste, als die eigentliche Substanz (s.

s:c^ Gebein, selbst und Stärke), welche nicht zerstört Gott darge-

boten werden sollte. Dem Passahlamm durfte daher auch kein Gebein ^

zerbrochen werden (Ex. 12, 46.) und bei den Indiern wurde das

Opferthier nicht geschlachtet, sondern erstickt, damit es der Gottheit

nicht verstümmelt, sondern unversehrt dargebrachl würde (Strabo 15.

p. 710.). .Uebrigens entspricht das Zerlegen der morgenländischeu Sitte,

bei der Mahlzeit das Fleisch zerstückt aufzutragen und vorzusetzen. Man
s. Arvieux Nachrr. 111 . S. 238. Niebuhr Arabien S. 53. Robinson Paläst.

II. S. 726. — V. 7. Aarons Söhne sollen Feuer auf den Altar thun

und Hölzer darüber legen. Der Verf. denkt hier an das erste Brand-

opfer und meint also wohl brennende Kohlen; nach Einrichtung des

Opferdienstes soll das Feuer auf dem Brandopferaltar beständig bren-

nen (6, 6.). Mit reihen, richten, ordnen wird das geordnete

Uebereinanderlegen bezeichnet. — V. 8. Dann sollen die Priester

die Opferstücke ebenfalls ordnungsmässig auf den Holzstoss legen.

Die t3’'nra bestimmt das Gesetz nicht im Einzelnen. Beim Isisopfer

waren es Schienbein, Keule, Schulter und Hais (Herod. 2, 40.). Der

Kopf erscheint bei den ägyptischen Opfern ebenfalls als besonderes

Stück, wurde aber nicht mitgeopfert (Herod. 2, 39. Plutarch. Isid.

31.). wird von den LXX atiag, Gr. Venet. (Stiag, drifiog und
Uriog, Onk. und Syr. und Ar. Erp. gegeben, ist also dar-

nach wie nach der jüdischen Erklärung überhaupt das Fett und mit

Gesen. nach ptnguis evasit, pinguedo und sagina-

vit zu erklären. Das Wort kommt nur beim Brandopfer hier, V. 12.

und 8, 20. vor und scheint der Kunstausdruck für die Feltlheile zu

sein, welche bei Zubereitung des Brandopferthiers herausgenommen
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und besonders aufgelegt wurden, also das Feit an den Eingeweide»,
' die man herausuahin, um sie zu waschen. — V. 9. Die der Reinig-

ung hedürfenden Tlieile waren vorher mit Wasser zu waschen,

eig. Inneres, Mitte bezeichnet in den Üpfervorschriften überall die Ein-

geweide des Unterleibes als Magen, Gekröse und Gedärm (V. 13. 3,

3. 9. 14. 4, 8. 11. 7, 3. 8, 16. 21. 25. 9, 14. Ex. 12, 9. 29, 13.

17. 22.), welche von den Alten gehörig gereinigt gegessen wurden

(Athen. 3, 47. 48. p. 94 f. 9, 67. p. 403.) und auch im Opferdienste

Vorkommen ; die hirae oder fendicae und lactes wurden den Göttern

geopfert (Pers. sal. 2, 29 f. Arnob. 7. p. 230 f. vgl. Schol. ad Aristoph.

equit. 301.). Sie durften beim Brandopfer, welches das ganze Thier

umfassen sollte, nicht weggelassen werden. LXX gehen in den an-

geführten Stellen das Wort stets mit ivöoc&icc, xodla und iyKolha

und Joseph, antt. 3, 9, 1. erklärt es durch tu Koza vrjSvv. Andre

verstehen hier unter die Eingeweide der Brust, als Lunge, Herz,

Leber. Aber nahm' man diese beim Brandopfer heraus und bedurften

sie einer Waschung ? Bei den andern Opfern, wo man z. B. die Nie-

ren opferte, wird niemals eine Waschung erwähnt. Die Aegypler

nahmen beim Isisopfer naaav Kodiriv heraus, Dessen aber die (Snkdy-

%va und das Fett darin (Herod. 2, 40.). Das nur im Dual gebrauchte

kommt bloss beim Rind- und Kleinvieh (V. 13. 4, 11. 8, 21.

9, 14. Ex. 12, 9. 29, 17. Am. 3, 11.) und von den Springfussen

der Heuschrecke vor (11, 21.); es leitet sich ab von sich beugen^

bedeutet eig. Biegung, Krümmung und bezeichnet nach dem arab.
7

pars cruris vel libiae tenuior in ovibus et bobusy pes locuslae,

extremitas cujusque rei das Bein vom Knie bis zum Fusse. Die LXX
meist: rcovg, auch axikog und ukqcot^qlov und Josephus: Tcovg. An
den Schenkel darf man mit BäAr II. S. 351. nicht denken. Denn die-

ser heisst p’*'» und brauchte nicht gewaschen zu werden, was bei

den Füssen nölhig war. Nach diesen Zubereitungen halte der Prie-

ster zu verbrennen Vsn-n« das Ganze, so dass also der Darbringer

nichts für sich behielt, sondern Alles Gott weihte. Daher war das

Brandopfer das vorzüglichste Opfer, eig. rauchen, dampfen
lassen d. i. in Dampf und Rauch aufgehen, aufdampfen lassen ist die

gewöhnliche Bezeichnung des Verbrennens der Opfer und kommt bei

allen Opfern vor (2, 2. 9. 3, 5. 11. 4, 10. 19. 6, 8. 7, 5. u. s. w.).

Sie entspricht dem ursprünglichen Sinn und Zweck der Opfer. Seine

Gaben konnte der Mensch nicht anders an Gott im Himmel bringen, als da-

durch, dass &T sie verbrannte und den Dampf davon zum Himmel empor-

sleigen liess; der Altar war der heilige Heerd, von welchem aus er

sie au die himmlische Gottheit beförderte. Homer lässt den Opfer-

duft mit dem Rauche gen Himmel gelangen (Iliad. 1, 317. 8, 549.).

Dies ist der im ganzen Alterthum vorwaltende Gebrauch
;

doch kom-

men auch andre Gebräuche vor. Den Meergöttern warf man die Opfer

in’s Meer (Iliad. 21, 132. Virg. Aen. 5, 237. 775. Liv. 29, 27.), den

unterirdischen grub man sie in die Erde ein (Euseb. praep. ev. 4, 9.),

der Scythe warf die für die Götter bestimmten Opferstücke vor sich
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Iiin (llerod. 4, 61.) und der Perser Icgle das gekoelUe Opferneisoh

auf das Oras, Hess den Priester einen religiösen Gesang hallen und

nahm es dann für sich hinweg (Herod. 1, 132.). Das bcigeselzle

nnat^rt cig. allarwärls ist in den Opfergeselzen herrschend (V. 13.

15. *17. 2, 2. 9. 3, 5. 11. 16. 4, 19. 26. 31. 35. 5, 12. 7, 5. 31. 8, 16.

21. 28. 9, 10. 14. 20. 16, 25.), wechselt aber aucli mit 6, 8., und

9, 13. 17. und besagt zum Altar d. i. auf dem Altar. Man
vgl. im Deutschen zur Post, zur Eisenbahn reisen, zu Hause, zu Pferde,

tu Schiffe sein. Das ITe loc. gehl auch auf das ßefindcn an einem

Orte. Gesen. §. 88. 1. b. Ew, §. 216. a. nn"3 n*"^] kommt von den

Sühnopfern ausser 4, 31. niemals vor, sondern nur von den übrigen

Opfern (V. 13. 17. 2, 2. 9. 12. 3, 5. 16. 6, 8. 14. Num. 15, 3 fl‘.

II. ö.); es wird von LXX durch svmStagy von Vulg. durch odor

suavis, suavissimus, suavitatis gegeben und besagt eig. Geruch der

Beruhigung d. i. der Befriedigung, des Behagens und Wohlgefallens;

man vgl. acquiescere in aliqua re. Wie Bratenduft dem Menschen
angenehm riecht, so w'ar nach ältester Vorstellung der Duft des ver-

brannten Opfers etwas der Gottheit Angenehmes, eine %vi6r\g i^Svg

itihiAT^ bei Hom. Odyss. 12, 369. Lucian Prometh. 19. ns«] kommt
von WK und ist wie nsVn und gebildet; es bedeutet, da

= ist, eig. feurig d. i. in Feuer oder Brand gesetzt, bezeich-

net also eine Anzündung oder Feuerung, ein Feueropfer; das Wort
gehört ebenfalls der hebr. Opfersprache an und kommt von allen Opfer-

arlcn vor, welche ganz oder Iheilweise verbrannt wurden (V. 13. 17.

2, 3. 10. 11. 16. 3, 3. 9. 11. 14. 16. 4, 35. 5, 12. 6, 10. 11. 7,

5. 25. u. ö.); über 24, 7. 9. s. d. Erkl. Es wird gern mit

zu einer Feuerung des Wohlgeruchs verbunden. — V. 10— 13. Die

Vorschrift für das Brandopfer von Schafen und Ziegen. Das Schaf
war das gewöhnlichste Brandopfer; unter den vorgeschriehenen Brand-

opfern erscheint es als das des Volkes an jedem Tage, Sabballie und

hohen Festtage (9, 3. 23, 12. 18. Ex. 29, 38 If. Num. 28 f. Ez. 46,

13.

), als das des Stammfürsten bei Einweihung der Sliflshulle (Num.

7, 15 ff.) und als das einzelner Verunreinigter und des Nasiräers (12, 6.

14, 10. 19f. Num. 6, 14.); es musste in allen diesen Fällen jährig

und, wie sich von selbst versteht, männlich sein. Der Widder kommt
vor als Brandopfer des Hohenpriesters, des Volkes an allen hohen
Festtagen und des Stammfürsten (s. 8, 18.). Die Ziege findet sich

unter den vorgeschriebenen Brandopfern niemals ,
war aber bei den

freiwilligen zulässig (22, 19. Num. 15, 11.). Beim Passah wurde
das jährige männliclie Schaf - oder Ziegenlamm frcigestelll (Ex. 12, 5.).

Den jüngeren und älteren Ziegenbock, und erwähnt das Ge-

setz niemals als Brandopfer. Die Brandopfervorschrifl für das Klein-

vieh stimmt mit der für das Rindvieh überein
;
nur werden die Anga-

ben von der Handautlegung, der Enthäutung des Thiers und der Wir-

kung des Opfers der Kürze wegen nicht wiederholt, natürlich auch

nicht die von der Auflegung des Holzes. Neu ist die Bestimmung
des Schlachtortcs auf der Seile des Altars nach Norden d. i. nörd-

lich vom Altar, Sie galt für das Brand -Sünd- und Schuldopfer, we-
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nigstons bei Kleinvieh (4, 24. 29. 33. 6, 18. 7, 2. 14, 13.), fehlt

aber heim Üankopfer (3, 2. 8. 13.), welches man also auch an an-

dern Plätzen des Vorhofs schlachten durfte (Mischn. Sebach 5, 6 ff.).

Schwerlich hat man sie aus der Vorstellung von einem Wohnen der

Gottheit im Norden zu erklären (Ew. Alterth. S. 48.), weil dieser Glaube

sich erst bei den spätem Hebräern findet Sie entspricht der vom Schau-

brodtlisch mit dem Speisopfer, welcher im Heiligen auch auf der Nord-

seile stand (s. Ex. 25, 23 ff.). Auf der Westseite des Brandopferal-

tars war das grosse Becken und der Eingang der Sliftshülte (Ex. 40,

30.), auf der Südseite der Zugang zum Altar, wenigstens beim nach-

exil. Tempel (Joseph, bell. jud. 5, 5, 6.) und auf der Ostseile der

Platz für den Abraum vom Altar (V. 16.). Bei und

wirkt np3 zerstücken mit einer Wendung der Bedeutung in abstücken,

loslrennen fort. — V. 14— 17. Das Zweite, woraus Brandopfer ent-

nommen werden können, sind Turteltauben und junge Tauben. Sie

kommen nur als Brand- und Siindopfcr vor z. B. zum Ersatz für ei-

nen Vierfussler bei Unvermögenden, und haben eine geringere Bedeu-

tung; s. oben S. 342. — V. 15. Der Bilus folgt dem bei den wich-

tigeren Vierfi’isslern
,

soweit thunlich und schicklich. Der Priester

soll die Taube zürn Altar bringen, ihr den Kopf abkneipcn und ihr

Blut an die Wand des Altars auslaufen lassen, nur noch 5, 8.

ist verwandt mit brechen, reissen und kommt im Sam. 26, 33.

vom Herausreissen des Schwertes vor. Es entspricht dem arain.

welches im Syr. vom Pflöcken der Aehrcn (Mllh. 12, l.~Marc. 2,

23. Luc. 6, 1.) und vom Raufen der Haare (Esr. 9, 3.), im Chald.

vom Rupfen der Federn und Haare gebraucht wird. Hier ist wohl

nicht mit den jüdischen Auslegern z. B. Mischn. Sebachim 6 ,
5. und

Siphra ad h. 1. an ein Ablösen des Kopfes zu denken, sondern bloss

an ein Abdrehen desselben durch Zerbrechen des Halswirbels und

an ein Einrefssen in die Haut des Halses, so dass der Kopf am Kör-

per hängen blid). Dies lehren V. 17. u. 5, 8. eig. und
es werde ausgedrückt ihr Blut d. h. der Priester drucke cs aus an

die Wand des Altars. Das Blut soll also nicht wie bei den Vierfu.ss-

lern (V. 5.) ringsum gesprengt werden, weil die Taube unbedeuten-

der ist und ihr Blut zu einer solchen Umsprengung nicht ausreicht;

es soll aber auch nicht einfach an den Boden des Altars hinfliessen,

w’ie dies mit dem überflüssigen Blute beim Söndopfer geschah (s. 4,

7.), sondern es soll geweiht werden wie bei allen Thieropfern. Beim

Taubensöndopfer wurde es theils an die Wand angesprengt, theils an

den Boden geschüttet (5, 9.). — V. 16. Dann soll der Priester den

Unrath der Taube mit den Eingeweiden entfernen und neben den Al-

tar auf dessen Ostseitc hinwerfen, also an den Ort der Asche, welche

jeden Morgen vom Brandopfcraltar abgeräumt (6, 3.) und dann weiter

forlgebrachl wurde (4, 12. 6, 4.). versieht man nach den mei-

sten alten Ueberselzern und nach den jödd. Erklärern gewöhnlich

vom Kropfe, indem man Oesophagus von bene concoxil di-
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gessilve cibumy profecil cibus, pabulum vergleicht Allein warum die-

ser allein mul nicht vielmehr die Eingeweide? Richtiger denken An-

dre an den Kropf und die mit ihm herausgehenden Eingeweide (Misebn.

Sebach. 6, 5.) oder an die Eingeweide mit Einschluss des Kropfes

(Rosenm.). Wahrscheinlich aber kommt das Wort von weiden,

wie das Deutsche 6re«?eidc, Eingeweide \on Weide d.i. Futter, Speise

stammt, und bezeichnet die Theile, weiche das Futter aufnehmen, ver-

arbeiten und verdauen. Man vgl. das chald. und vom ver-

dauten Futter, vom Miste und zum Uehergange des y zwischen Voka-

len in K Beispiele wie Vikv? von okre von für a?r, rtss

für Das lat. viscera hängt wohl auch mit vesci zusammen, nrssj

verstehen Manche vom Gefieder {LXX, Symm. Theod. Vulg. Tahn,\

welches indess nicht so mit s an das Eingeweide angeschlossen wer-

den konnte. Auch steht das auf gehende SulT. entgegen. Mil

Recht deuten die Meisten das Wort vom Unrathe. Ob es aber vou

»3; komme und für «sSa stehe, also exerementum bedeute, steht da-

hin. Hier wenigstens ist an ausgeschiedenen Unrath nicht zu denken.

Man erkläre nach dem syr. if^ foeduSj 1 foedavit und dem älhiop.

Kx foeluit und nehme auch für das hebr. riss und Schmutz,

UnßaÜ^t Unrath eine Wurzel kk» an
;
davon ein partic. Niph. «33, im

Femin. ^333, conlrah. nxs eig. das zu ünrath Gemachte d. i. das ver-

daute Futter. Es ist also ~*^s3a zu lesen. — V. 17. Endlich soll

der Priester sie spalten an ihren Flügeln^ nicht scheiden d. h. an den

Flügeln einreissen, ohne diese vom Körper loszutrennen. Kopf und

Flügel sollen also gewissermassen vom Körper getrennt werden, da-

mit das Taubeiiopfer dem Gesetz für die wichtigeren ßrandopfer V. 6.

entspreche, aber nicht gänzlich, sondern nur theilweise, weil diese klei-

nen und fleischlosen Glieder nicht schicklich als besondre Theile Gott

vorgeselzt werden konnten. Die Vögelopfer wurden übrigens auch

bei den Griechen ganz in*s Feuer gethan (Euseb. praep, ev. 4, 9.).

•n-'Bprri] s. V. 9.

Cap. 2. Das Speisopfer folgt auf das Brandopfer, weil es wie

dieses in frühester Zeit entstanden war (s. oben S. 347 f.); es steht

also hier an passender Stelle, dies auch deshalb, weil es eine noLhwendige

Zugabe zum Brandopfer war. Die gewöhnlichen Speisopfer bestanden

Üieils in feinem Weizenmehle (V. 1—3.), theils inBackwerkeu aus solchem

Mehle, welche man im Ofen oder auf der Platte oder in der Pfanne un-

gesäuert bereitete (V. 4— 8.), theils in Schrot als Ersllingsgabe (V. 14

—

16.). Zu allen gehörte Oel (s. V. 1.) und Salz (V. 13.), zu den in Mehl

und Schrot bestehenden auch Weihrauch (s. V. 1.). Von diesen Ga-

ben wurde mit Ausnahme der priesterlicben Mincha, weiche ganz Gott

gehörte (6, 16.), nur ein Theil nebst allem beigegebenen Weihrauch

Jehova auf seinem Altäre verbrannt (s. V. 2.), das Uebrige fiel den

Priestern zu (s. V. 3.). War die Mincha gesäuert, so wurde sie ganz

den Priestern zu Theil, indem nichts Gesäuertes und mit Honig Be-

reitetes auf den Altar kommen durfte (V. 11 f.). Das Speisopfer bil-

dete, wie im Menschenleben Brodl mit Fleisch verbunden wird, mei-
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stentlieils eine Beigabe zum Fleischopfer, jedoch nicht zum Sund«

und Schuldopfer, welche keine Speise Jehova’s waren und daher keine

Miiicha hatten, sondern nur zum Brand- und Dankopfer und bestand

dort in Mehl (s. V. 1.), hier in Backwerk (s. V. 4.). Sellen waren

selbstständige Speisopfer z. B. das des Priesters am Tage seiner

Weihe (6, 12 ff.), der Erstlingsschrol (V. 14 ff.) und der Hebekuchen

(Num. 15, 17 ff.), welcher indess nicht nn?», sondern genannt

wird. Als hesondre Arten der Mineha sind zu betrachten die Erst-

lingsgabe am ersten Passahtage (23, 10 f.) und die beiden gesäuer-

ten Brodle am Wochenfesle, welche den Priestern zufielen (23, 16 f.).

Dahin gehören auch die Schaubrodte, welche aus feinem Weizenmehl

gesäuert bereitet, jeden Sabbath neu aufgelegt, aus einem besondern

Grunde mit Weihrauch versehen und nach der Abnahme ebenfalls

den Priestern zu Theil wurden (24, 5 ff.). Selbstständige Speisopfer

sind auch das des unvermögenden Sünders zum Ersatz für ein Sund-

opferthier (5, 11 ff.) und das der Eifersucht (Num. 5, 15 ff.); jenes be-

stand in Weizenmehl, dieses in Gerstenmehl; beide erhielten als Sünd-

opfer weder Oel noch W'eihrauch. Der Name nna» von naft zutheilen,

schenken bedeutet eigentlich Geschenk, Gabe, Abgabe und kommt am
häufigsten vor vom vegetabilischen Opfer; es ist die technische Be-

zeichnung des Speisopfers. Die LXX geben das Wort, wenn es vom
Speisopfer steht, gewöhnlich wie auch nat durch '^aCoi. — V. 1—3.

Die erste Art des Speisopfers ist feines Weizenmehl mit Oel und

Weihrauch. Sie steht voran, weil siejeu den ältesten Speisopfern

gehört. Lange vor Einführung der Fleischopfer und der kostbaren

Rauchopfer brachte man den Göttern Mehl und Salz dar (Ovid. fast

1, 338.); dieses Opfer folgte auf die Darbringung von Körnern und

ging den Backwerken bei der Ausbildung des Opferdiensles voran

(Porphyr, abstin. 2, 6.). bezeichnet nach den alten Ueberss.

und Ausll. ein besonders feines Mehl. Es war von Weizen (Ex.

29 , 2.) und noch einmal so viel werlh als das von Gerste (2 Reg.

7, 1. 16. 18.); es wird als vorzügliches Erzeugniss neben Honig und

Oel genannt (Ez. 16, 13. 19.) und dem gewöhnlichen Mehle voran-

gestellt (1 Reg. 5, 2.). Am häufigsten kommt es beim Opferdiensle

vor und erscheint daher auch unter den Tempelvorrälhen (1 Chron.

9, 29. 23, 29.). ln solchem Mehle bestand vorschriftsmässig das

Speisopfer, welches das Brandopfer begleitete (14, 10. 21. 23, 13.

Ex. 29, 40. Num. 7, 13—-87. 8, 8. 28, 5. 9. 12 f. 28. 29, 3. 9.

14. Ez. 46, 14.) sowie das Sündopfer, welches der Unvermögende

statt eines Thieres zu geben hatte (5, 11.). Aus solchem Älehle

wurden auch die Backwerke beim Opferdienste bereitet (V. 4. 5. 7.

6, 13.), z. B. die Kuchen beim Dankopfer (7, 12. Ex. 29, 2. Num.

6, 15. 15, 4 ff.) sowie die Schaubrodte und Pfingstbrodle (23, 17.

^ ^

24, 5.). Der Name wird gewöhnlich erklärt nach decorlicavü,

rasil und chald. fidü, seeuit, welche ßegrilVe aber schwerlich ein

Feinmehl ergeben. Auch würde er dann nicht femiu., sondern masc.

sein. Vielmehr kommt er von eig. bewegen, schwingen, dann
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ü)ägen\ v^l. wiegen und wägen. Diese Wurzel isl verwandt inil

»nd hhr, welche Wörter alle ein Schwanken, Bewegen,

Schülteln, Krhehen ausdrucken, auch mit und caXfvHv. Dem-

nach hedeiilel rVö wie rp® gehildel eig. Schwingen , Schwung «I. i.

Schwungmehl, womit in manchen deutschen (jcgeuden das feinste

Weizemmdil hczeichnet wird. Gerade so kommt nakrj und TtcanaXri,

woraus die (iriechcti ihre Opferkuchen hcreilelen, von nakksLv schwin-

gen, schwenken, schülteln. Das SulT. in gehl auf welches

hisweileu als masc. gebraucht (Num. 31 , 28.) und für o'^s gesetzt

häufig als masc. und femin. zugleich hchandelt wird (4 ,
2. 27 f. 5,

1. 2. 4. 15. 17. 21. 7, 20. 20, 6. Num. 15, 30 f.). und er giesse

darauf Oe/] d. h. hcschrillc das Mehl mit Oel. Für isl sonst

heschüUen das übliche Wort (s. z. V. 4.). Das Oel war beim

Speisopfer erforderlich (7,10. 9,4.), mochte dieses in Schrot (2, 15.)

oder in .Mehl (14, 10. 21. 23, 13. Ex. 29, 40. Num. 7, 13—79.
8, 8. 15, 4. 6. 9. 28, 5. 9. 12. 13. 20. 28. 29, 3. 9. 14.) oder in

Hackwerk bestehen (V. 4— 7.* 6 ,
14. 7, 12. 8, 26. Num. 6, 15.).

Es diente, wie hei uns die Butler, zur Anmachung der vegetabilischen

Speisen, welche nicht trocken vorgeselzl werden konnten. Es durfte

daher bei keiner Mincha, die eine Speise Jehova’s sein sollte, fehlen.

Auch die andern allen Völker hallen solche mit Oel angemachte

Mehlopfer. Die griech. ifjatffra waren akevQOv ikalo^ ösöev^ivov

(Schul, ad Aristoph. IMul. 137.) o<ler ixk(pt,Ta ikalw SeSzvfiha (Ile-

sych. s. h. v. und u. oder akcpita ikeeUo x«l olW ösdsviUva,

so dass auch mit Oel und Wein zugleich angemachl wurde (Suidas

u. d. W. und llcsych. u. äfMpceafUx). Solche mit Wein und Oel an-

gcmachle Mehlo|d‘er hiessen 'dvkfjfiaTa (Phot, und Suid. u. d. W.).

und er gebe darauf Weihrauch] füge zum Mehle Weihrauch hinzu.

Diesen streute man wohl nicht auf das Mehl, sondern thal ihn im

Ganzen hinzu
,

da er ganz von der Mincha abgenommen wurde , um
mit verbrannt zu werden. Der Weihrauch kommt abgesehen vom
Raucho|»fer (s. Ex. 30, 34.) nur vor hei den aus Mehl (6, 8.) und

Schrot (2, 15 f.) heslehenden Speisopfern sowie aus einem besonderen

(Jrunde hei den Schauhrodten (24, 7.), welche ein Speisopfer waren,

ausserdem unter den Tempclvorrülhen (1 Chron. 9, 29. Neh. 13, 5. 9.).

Sonst wurde er im Allerthum auch mit den Opferbackwerken (Por-

phyr. abslin. 2, 16 f. Aelian. V. H. 11, 5.) und sogar mit den Fleisch-

opferii verbunden z. B. hei den Aegyptern (Herod. 2, 40. Lucian.

Jup. trag. 15.). Ob er den üblen Geruch verbessern oder eine Würze
sein sollte, lässt sich nicht bestimmen; jedenfalls sollte er die Gabe
zu einer angenehmeren Speise machen. Bei dem vegetabilischen Sünd-

Opfer und dem Eifersuchlsopfer blieb sowohl er als auch das Oel

weg (5, 11. Num. 5, 15.), weil dies keine Speisen Jehova’s waren.
— V. 2. Der Geber soll die Mincha zu den Priestern bringen, der

diensllhuende Priester eine llandvoll davon nehmen, nämlich von ihrem

Mehle und Oele nehsl (V» wie Ex. 12, 8 f.) allem Weihrauch und
das Genommene als Anlhcil Jehova’s verbrennen. o®w] eig. von da
d. i. davon. Das adv. loci vertritt das Pron. sufl“. wie Gen. 3, 23-
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49, 24. Ez. 5, 3. ^'üpn] s. 1, 9. braucht im A. T. nur

der Elohisl und zwar von Jeliova’s Anllieil am Speisopfer (V. 9. 16.

6, 8.), am vegetabilischen Sündopfer (5, 12.), am Eilersuclilsoprer

(Num. 5, 26.) und an den Schaubrodlen (24, 7.). Das Wort ist die

technische Bezeichnung des göttlichen Antheiis an den vegeiabilisclien

Opfern. Es kommt von *'?t sich ei'innern, gedenken, bedenken, ist wie

3T3», “»T3S, u. a. gebildet und hedeulet eigenllich Bedenkung

d. i. Begabung, Gabe, Abgabe; man vgl. das Deutsche jem. mit etwas

bedenken d. i. ihm etwas bestimmen und zuwenden
, mit Etwas be-

gaben, beschenken. Da der Ausdruck immer nur vom abgetretenen

Theile eines Ganzen steht, so bezeichnet er eine Abgabe, die man
vom Speisopfer erhob (V. 9. 6 , 8. ) für Jehova. Bichlig Abusaid

:

quod de opibus ex lege dalur et consecralur deo e. g. decimae,

eleemosyna, vecligal. Gewuliniich indess nimmt man nach den allen

üeberss. z. B. LXX und Gr. Venet. fivtjfioövvov und avapv7\(Siq und

Vulg. memoriale, womit Onk. Syr. Sam. übereinslimmen, das Wort

als Erinnerungs- Gedächlnissopfer, welches Gott an den Darbringer

erinnern sollte (Abenesr. Lulh. Fug. Val. Ges. Maur. Baumg. u. A,).

Allein dann käme es vom Hiph. uihI wäre für stehend eine

araiiiai.sche Form, wie man sie im alten Hebräisch nicht erwartet.

Derselbe Grund spricht gegen die Deutung Prdslheil d. i. zur Ver-

herrlichung Gottes dargebrachler Theil {Jonalh., de Dien, Hosenm.

Winer, Bähr 1. S. 411. II. S. 328.). Sie passt auch nicht bei der-

jenigen Minchu, welche die Lobpreisung Gottes nicht bezweckte (5,

granlia und erklären odor, Üuflopfer, z. B. Valabl. SchuUens ad Prov.

10, 7. Ew. §. 162. c. Diese Deutung ist aber sprachlich unerweis-

bar und will auch bei den Opfern
,
wo der Weihrauch weghlieb,

nicht passen. — V. 3. Das Uebrige vom Mehle und Oele, also das

Ganze ausser der Askara, gehört den Priestern (6, 9.). Ebenso bei

andern Speisopfern der Laien (7 ,
9 f.) z. B. dem vegetabilischen

Sündopfer (5, 13.) und dem Backwerke (V. 10.), wogegen das Speis-

opfer eines Priesters ganz Gott geweiht wurde (6, 16.). w-:p]

s. 21, 22. — V. 4— 13. Die zweite Art des Speisopfers sind Back-

werke mit Oel im Ofen oder auf der Platte oder in der Pfanne be-

reitet. Sie nehmen passend die 2 Stelle ein. Denn sie sind eine

vollkommenere Art des Speisopfers und bei der Ausbildung des Opfer-

dienstes auf das Mehl gefolgt (Porphyr, abstin. 2 , 6.). Sie waren

beim Dankopfer, welches nach dem Peut. geschiclillich auf das Bratul-

opfer gefolgt ist (s. 1, 3.), das gewöhnliche Speisopfer (7, 12 f. 8,

26. E.x. 29, 2. 23. Num. 6, 15. 19.), während dieses beim Brand-

opfer in Mehl bestand (V. 1.). Sie mussten aus Feinmehl und, da

nichts Gesäuertes auf den Altar kommen durfte, aus ungesäuertem

Teige gemacht werden (V. 11.). Ihre Bereitung lag beim Tempel-

dienslc den Leviten ob (1 Chron. 23, 29.). Sie kommen als hesondre

Opfer selten vor (6, 13 f.); meist begleiten sie das Fleischopfer.
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Solche Opferbackwerke hatten auch die andern alten Völker z. B.

die Aegypter (Plutarch. de Isid. 30. Pau^ia^. 8, 2, 1.) und die Gn?-

dien, wo sie tÜXovoi verw. mit nah]^ nmnakr\ hiessen. Diese griecli.

Opferkuchen waren aus feinem Weizenmehle gebacken (Eiym. magn..

Hesych., Harpocr., PhoL und Suid. u. nkktxvoqj lükccvoi)^ allen Göt-

tern gemeinsam (Pollux 6, 11.) und scheinen bei den Griechen häu-

figer wie bei den Hebräern als besondre Opfer dargebracht wordeo

zu sein. Wenigstens werden sie sehr oft auf den Altären angeführt,

ohne dass Fleischopfer mit erwähnt würden (Aeschyl. Pers. 204.

Eurip. Ion 233. 719. Helen. 1353 f. Troad. 1070. Dionys. Hilic.

2, 74.). Uebrigens hatten die Griechen noch viele andre Opferbark-

werke; man s. die alten Lexikographen z. B. Suid. u. avacräroi,

dtaxdvtov, aiXrjvai, (p^olg^ älEXQlm. Abweichend von den Hebräern

brachten sie ihre heiligen JiOTtava mit Weihrauch dar (Porphvr. ah-

slin. 2, 16 f. Aelian. V. H. 11, 5.). Auch bei den Römern waren

die verschiedenen Opferbackwerke (liba, fercla, slrues) sehr zahlrcirh:

Ariiob. 7. p. 230. und Festus nennen africia, catumeum, cubula, con

spolium, farreum, gralilla, pastillum, punicum, secium, subucula, suni-

inanalia. Mehr bei Säubert de sacritf. p, 630 f. — V. 4. Wenn Je-

mand Gebäck des Ofens als Mincha darbringt, so Feinmehl d. h. soll

es aus Feinmehl bereitet sein, kommt vom Backofen des Bäckers

vor (Hos. 7, 4. 6 f.) wie von dem zum Brodtbacken gebrauchten

Feuertopfe (26, 26.), welcher bei den Arabern noch jetzt heissl

(Niebuhr in J, D. Michaelis orieiil. Bibliolli. VII. S. 176.). Man

ffillt ihn halb mit Kieselsteinen, macht diese heiss und breitet den

Teig darüber. Das Backen im Backofen und im Topfe ist noch jelzi

in Palästina die gewöhnlichste Brodlhereitung (ylm’euj; Nacbrichten

Hl. S. 229.). Ueber die Etymologie des Wortes s. Roediger in fie-

sen. Thes. p. 1513. Das Ofengebäck kann bestehen in Kuchen des

Ungesäuerten beschüttet mit Gel d. i. in Kuchen aus ungesäuertem

Teige bereitet und mit Oel angemacht eig. scheiden, trennen,

(Gen. 11, 7.), dann streuen, schütten, wovon Vw Beschüttung, Be-

ßeckung (21, 20.) und ^p Beschmutzung, Schanäthal (18, 23. 20, 12.).

Pas Wort kommt in den Opfergesetzen am häufigsten vor von der

Beschüttung des Feinmehls mit Oel (V. 5. 7, 10. 14, 10. 21. 23, 13.

Ex. 29, 40. Num. 7, 13—79. 8, 8. 15, 4. 6. 9. 28, 5. 9. 12. 13.

20. 28. 29,3. 9. 14.), aber auch von der Beschüttung der mit

Oel (7, 12. 9, 4. Ex. 29, 2. Kum. 6, 15.). Jene be.stand sicher

nicht in einer gänzlichen Bedeckung des Mehles mit Oel, sondern nur

in einem partiellen Daraufthun, mithin wohl auch diese. nVn] von

hhn durchbohren ist wahrscheinlich ein Kuchen, in w'elchen gestochen

oder der durchstochen wurde, so dass das darauf geschüttete Oel i

einzog, also eine etwas dickere Art. ln Aegypten bäckt man eine

Art kleiner weicher durchstochener Kuchen, weiche mit Sesam be-

streut werden und zu den Leckerbissen gehören {Sonnini Reisen 11.

S. 19.). Oder man erkläre nach Vnn drehen, kreisen, tanzen,

wonach an die runde Form des Gebäcks zu denken wäre. Sie war

I
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im Alterthuin die gewöhnliche und iin heutigen Aegypten hat das

Brodt immer die Gestalt eines runden flachen Kuchens {Lane Sitten

und Gehr. I. S. 144.). s. Ex. 12, 20. Das Ofengehäck kann

aber auch bestehen in Fladen des Ungesäuerten bestrichen mit OeL
schlagen, breit schlagen

^
dünn machen ist ein dünner

Kuchen, Fladen und trifft mit panis tenuis, placenta zusammen.

Bei ihm wurde die ganze Oberfläche mit Oel bestrichen. Denn n««

gew. salben bedeutet eig. streichen, bestreichen (Jes. 21, 5. Jer. 22, 14.).

Das Wort ist das gewöhnliche bei diesen Fladen (7, 11. Ex. 29, 2.

Num. 6, 15.). — /V. 5. Wenn die üpfergabe au! der Machabath d. i.

ein auf ihr gebackenes Gebäck ist, so soll sie aus Feinmehi, welches

man mit Oel angemacht hat, bereitet und ungesäuert gebacken sein.

Mit geht der Verf. in die Anrede über und wechselt im Folg,

mit der 2 und 3 Person, noch 6, 14. 7, 9. Ez. 4, 3. genannt

und nach der letzten Stelle von Eisen muss wegen hz ein flaches, plat-

tes Gerät!) sein; auf ihm bereitete man o*'pann nioya, welches auch

ran» genannt wurde (1 Chron. 9, 31. 23, 29.). Das Wort erklärt

sich nach dem arab. und äthiop. j'Ji- panem paravil, pistor

und panis. Diesen Chubs backen die arabischen Beduinen und

syrischen Fellah als runde, ungesäuerte Kuchen auf einem eisernen

Bleche (Burckhardt Beduinen S. 46.). Das ist eine der gewöhnlich-

sten Brodtbereitungen im Morgenlande. Auch Niebuhr Arabien S. 52.

und Reisebeschr. 1. S. 234. und Robinson Paläst. I. S. 55. IL S. 405.

führen an, dass die Araber ungesäuertes Brodt in grossen, runden,

platten Kuchen oder dünnen Scheiben auf einer runden eisernen

Platte über dem Feuer backen. Die Turkomanen Syriens bedienen

sich desselben Geräths zum Backen ihrer dünnen ungesäuerten Kuchen
{Burckhardt Syrien S. 1003.) und in Armenien bereitet man diese

Kuchen, die einen Umfang von 1 ^2 haben und sehr dünn sind,

ebenfalls auf eisernen Platten {Tavemier Reisen 1. S. 280.). Diese

Platte ist hier gemeint und das auf ihr bereitete Gebäck war weize-

nes Brodt von der im Morgenlande gewöhnlichen Form. Die alten

Ueberss. irren, wenn sie an Pfanne oder Tiegel denken. — V. 6.

Der Brodtkuchen soll aber nicht ganz, sondern zu Stücken gebrochen

dargebrachl und die Stücke, weil sie eine Mincha sind (s. V. 1.),

mit Oel begossen, angemacht werden. Man schnitt das ßrod nicht,

sondern brach es in Bissen (Jes. 58, 7. Muh. 14, 19. 26, 26. Act.

20, 11.); daher wird bei diesem aus Brodt bestehenden Speisopfer

die Bissenform vorgeschrieben. Als eine Brodtmincha scheint die

Gabe besonders hoch gehalten worden zu sein; eine solche war es,

welche der Priester am Tage seiner Weihung darzubringen halte

(6, 14.). Etwas Aehnliches ist bei den Beduinen die ftita,

ein Backwerk von ungesäuertem Teige, welches in der heissen Asche

des Kameelmistes gebacken, nachher mit etwas Butter vermischt und
gehörig durchknetet in einem Napfe aufgetragen wird {Burckhardt
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Beduinen S. 46.). Slall der Butler nimmt man auch Oel, wenn man

die SlQekc durchknelet {Monconys Reise S. 235. Wansleb in Paulus

Samml. Ul. S. 330.). Oer Inf. uhsol. r>*rc für das Verb. fiii. wie Ex.

13, 3. 20, 8. — V. 7. Wenn ciidlicii die Gal)e eine Mineha der

Marcheseih ist, so soll sie als Feiiimeld in Oel f^emacht d. h. aus

Feinmehl bereitet und in Oel gebacken werden. nur noch

7, 9. kommt von sich bewegen^ kriechen^ vielleicht auch wallen,

sieden wie efferbuU, bulliendo saliit, wäre also ein Gerälb zum

Sieden, nach dem in beiden Stellen Vorgesetzten ? jedenfalls etwas

Tieferes als die Machabalh , nach Mischn. Menach. 5 , S. auch mit

einem Deckel versehen, also etwa Pfanne oder Kessel. Die allen

L'eberss. denken Iheils an den Rost z. R. LXX iexaga, Syr.

und Vulg. craticula, Iheils an Pfanne oder Tiegel z. B. Jonalh.

von nnn fervere, ebuUire, Arabb. sarlago und VeneL Gr. Äo-

Ttdg, womit des Sam. vielleicht einerlei ist. Wir ziehen

die zweite Erklärung vor und denken an ein Gebäck wie Pfauiikuchen

oder Kräpfeln. Solche werden nicht anders als ungesäuert bereitet,

weshalb der Verf. unterlässt, dies besonders vorzuschreiben. Im heu-

tigen Morgenlande ist der griech. rayt^vov und r^yavov eine

irdene oder thönerne ßackpfanne, in welcher man ungesäuertes ßrodl

wie dicke Pfannkuchen bäckt {Shaw Reisen S. 202. Hoesl Marokos

S. 132.). Man könnte daher auch entstanden denken ans
' * * * "

#

irdenes Ge/ass. Die griech. zayrivua waren Kuchen, welche

in Oel gebacken und warm mit Honig gegessen wurden (Alben. 14, 55.

p. 646., Elym. magn., Hesych., Phot.). — V. 8— 10. Die aus einem

der von V. 6. an genannten Gebäcke bestehende Mineha soll der Ge-

ber zum Altäre bringen und dem Priester übergehen, welcher die

Askara für Jehova abheben und verbrennen wird; das üebrigbleibende

gehört wie der Rest vom Mehlojifer V. 3. den Priestern. Mit rr3**‘pr!

kehrt der Verf. zur 3 Person V. 4. zurück. — V. 11— 13. fugt er

einige allgemeine Vorschriften hinsichtlich der Speisopfer hinzu. Keine

Mineha soll man gesäuert bereiten und Jehova opfern. Daher werden
die Backwerke, welche das Dank- und Einweihungsopfer begleiteten,

immer als Ungesäuertes bezeichnet (7, 12. 8, 2. 26. Ex. 29, 2. 23.

Num. 6, 15 ff.). Auch das Mehl, welches von der Mineha den Prie-

stern zuliel
,
war ungesäuert zu verbacken und zu verspeisen (6, 9.

10. 10, 12.). Die Schauhrodlc und die Pfingslbrodle waren aller-

dings gesäuert, wurden aber nicht geopfert, sondern fielen den Prie-

stern zu (23, 17. 20. 24, 9.) und heim Dankopfer gab es ebenfalls

gesäuertes Brodl (7, 13.), es gehörte aber nicht zum Opfer, sondern

diente dem Darbringer zu seiner Mahlzeit. Es versliess also gegen

das Gesetz, wenn man in Israel dennoch Gesäuertes opferte (Am. 4, 5.).

Das Gesäuerte nämlich war etwas Grdirendes, Faulendes und Ver-

derbles, somit etwas Unreines. Diese Ansicht spricht sich auch in

dem Gegensätze zwischen dem Sauerteige des Bösen und dem Unge-

säuerten der Lauterkeit und Wahrheit (l Cor. 5, 8. Gal. 5, 9.) so-

wie in der Warnung vor dem Sauerteige der Pharisäer d. i. ihrer
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VerderbUieit
,

ihrer Heuchelei aus (Luc. 12, 1.). Aehiilich hrauciil

Pers. sat. 1, 24. das Wort fermenluin. Nach derselben Ansichl war
es bei den Römern dem Hamen dialis non fas, farinam fermenlo im-

biilam allingere (Plularch. quaesl. romm. 109. Gell. 10, 15, 19.).

Denn aller Sauerteig und aller Honig: nicht sollt ihr von ihm an-'

zünden eine Feuerung dem Jehova] d. h. von ihm keinen Theil opfern,

weder für sich noch in andern Gaben, also auch nicht mit Sauerteig

und Honig Bereitetes. Der Honig war sonst iin alten Opferdienste

beliebt {ßoehart Hieroz. 111. p. 394 f.); aber er geht leicht in Säue-

rung über (Plin. H. N. 11, 15.) und diente selbst zur Bereitung von

Essig (Plin. 21, 48.). Er brachte nach dem Verf. Säuerung in den

Teig, was sich auch im talm. fermentari, acescere ausspricht.

Daher sein Verbot. Schwerlich hat man mit Bähr Syml)olik 11. S.

303. 322 f. an Traubenhonig zu denken. Denn dieser scheint beim

Opferdienst und Backen der Alten nicht gebraucht worden zu sein.

Die Stelle Plin. H. N. 18, 26. erwähnt nicht den Traubenhonig, son-

dern den Most bei der Bereitung von Sauerteig. Für den Bienenho-

nig entscheiden auch LXX. Philo de victimas olT. p. 851. und Plutarch.

sympp. 4, 5., von denen jene Zeugen aus einer Zeit sind, wo der

Opferdienst noch bestand; gegen sie kommt Porphyr, de abstin. 2,26.

mit seiner Angabe vom Honig bei den jüdischen Opfern nicht auf.

— V. 12. Nur als Erstlingsgabe, welche nicht auf den Altar kommt,

sondern den Priestern gehört (Num. 18, 12 f.), darf Gesäuertes dar-

gebrachl werden, wie z. B. die Erstlingsbrodte am Wochenfeste (23,

17.) und auch Honig (2 ühron. 31, 5.). nrk] geht auf Sauerteig

und Honig, wobei aber hauptsächlich an die damit bereiteten Back-

werke zu denken ist. n’«] eig. hinaufsteigen, bei leblosen Dingen

aber pass, hinaufgebracht werden wie Num. 19, 2. 1 Reg. 18, 29.

36. Job. 5, 26. vgl. Jes. 60, 7. — V. 13. Dagegen soll Israel jede

Gabe des Speisopfers mit Salz salzen, sie mit Salz versehen, auf
jede deine Gabe sollst du darbringen 5o/z] d. h. zu jedem Speis-

opfer sollst du Salz beigeben, dieses zugleich mit dem Speisopfer

darbringen. Dies besagt mit hy wie 7, 12. 13. Num. 15, 9.

Nacli dem Zusammenhänge geht also hier auf das Speisopfer und

der Satz, auch nicht mit Vav angeschlossen, wiederholt nur einprägend

das Vorhergehende. Es war also eine Abweichung vom allen Gesetze,

wenn man später das Salz auf die Flcischopferstücke streute (Ez. 43,

24. Marc. 9, 49. Joseph, antl. 3, 9, 1.). Hätte der Verf. dies ge-

meint, so würde er bei seiner Umständlichkeit und Sorgfalt es in den

Vorschriften für die Fleischopfer bemerkt haben. Das Salz gehörte

zum Speisopfer und kam nur vermittelst desselben beim Fleischopfer

vor, dies jedoch bloss bei den Brand- und Dankopfern, zu welchen

Speisopfer gehörten (Num. 15.), nicht auch beiden Sünd- und Schuld-

opfern
, welche nicht von Speisopfern begleitet und überhaupt keine

Speise Jehovas w'aren. Aehnlich das übrige Allerlhum. Die oXal

oder ovXai der Griechen waren ganze oder grob geschrolene und

mit Salz gemischte Gerste, womit man das Opferlhier, besonders das

Haupt desselben bestreute (Didym. ad lliad. 1, 449. Schol. ad Aristoph.

Hdb. z. A. T. XII. 24
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equit. 1166. Suidas u. ovkai und ovko9vxetv,). Audi einzelne Opfer-

Mlücke (Odyss. 14,429.) z. ß. die ankdyxvct hestreule man damit, wie-

wohl iiiclil in rdlesler Zeit, wo das Salz nocli niehl in Gehraueli war,

und auch später nidil immer (Al)ieii. 14, 80. pv 661.). Bei den Rö-

mern hie.ss diese Beigabe fruges saisae, mola saUa. Sie bestand nach

Valer. Max. 2, 5, 5. Serv. ad Virg. Aen. 2, 133. 12, 173. ecl. 8,82.

und Feslus u. mola und immolare aus Meid, weiches aus gedorrten

Aehren bereitet worden war und aus hinzugefügtem Salze und musste

vom laufenden Jahre sein; es wurden damit der Kopf des Opferlhiers

(daher immolare)y der Altar und das Opfermesser bestreut. Man be-

trachtete das Salz als uneiilbehrltch beim Opfer; imlla sacra confi-

ciunlur sine mola salsa (Piin. 11. N. 13, 41.). Man ffigte die moli

salsa auch ilen exta boi (Varro iing. lat. 5, 104.) sowie man sie nlleiii

darhrachtc z. B. der Ceres (Ovid. fast. 4, 409. Tibull. 3, 4, 10.).

Oieses aus Mehl und Salz bestehende Opfer galt als eines der ältesten

oder als das älteste (Ovid. fast. 1, 337 f. Horat. od. 3> 23, 20.) und

wurde bei den Römern auf Numa zuruekgefOhrt (Hin. 18, 2.). mehl

sollst du aufhören lassen das Salz des Bundes deines GoHes von

deinem Speisopfer] d. h. niemals soll eine Zeit eintreten, wo du dei-

nem Speisopfer kein Salz beigäbest, niemals sollst du das Salz des

Speisopfers eingehen lassen. Das Bundessalz erklärt sieh so. tie-

meinscbaftlicbcs Essen öberbaupt verbindet und befreundet die Tlied-

nelimer (s. Gen. 31, 46. Ex. 24, 5. 11.). Dies gdl vornämbch hiii-

sichtlicb des Brodles und Salzes, gegen welche heilige GoUesgaben

z. B. der Araber eine grosse Ehrfurcht hegt, so dass er bei iline*

auch biltel und betheuert {Ai'vieux Nachrichten III. S. 164 f.); hat

er mit seinem Gaste erst Brodl und Salz gegessen, so verrälb er ihn

um Alles in der Well nicht (Volney Reise 1. S. 314.), sondora hält

ihn als seinen Freund {Tischendorf Reise I. S. 267.). Daher wird

ein Rund gegenseitiger Freundschaft mit „Brodt und Salz zusammen
essen“ bezeichnet {Itussell Aleppo I. S. 333.). Die Araber essen auch

bei Abscbliessuug von FreundsTbaftsverlrägen etwas Brodl mit Sulz

zum Zeichen des Friedens {Schultz Leitungen V. S. 247 f.). Besonders

hielt man das Salz hoch
,

xvelches eine reinigende und erhallende

Kraft hat und die Speisen geniessbar, scbmackhat'l und kräftig macht;

es war ein cvpßoXov (ptUagy welches vor allen übrigen Speisen dem
Gaslfreunde vorgeselzl W'urde (Eustath. ad lliad. 1 , 449.) ;

es gilt

den Oricnlulen auch als Sinnbild und Unterpfand der GastfreundsebaR

{Uerbelot orienl. Bibliotb. II. S. 773.) und ist Bundeszerciren. Wenn
die Araber einen Bund absebiiessen, so legen sie auf die Khngen der

Schwerter Salz, wovon jeder elwa.H in den Mund steckt; dadurch

werden sie Blutsverwandte und halten einander Treue auch in Todes-

gefahr {Hüter Erdkunde XIV. S. 960.). Ein Salzbund ist daher ein

Bund, we4cher unverhrnchlicli gehalten wdrd und eine beständige

Dauer hat (Num. 18, 19. 2 Chron. 13, 5.). Jehova und Israel hatten

heim Abscliluss des iheokrat. Bundes gleichsam Salz mit einander ge-

gessen. Dies soll niemals auflioixMi, sondern sich im Opferdienste

Siels forlselzcn, wie der Bund selbst ewig bestehen soll. — V, 14
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16. Die (Irilte Arl des Speisopfers isl Sclirol von neuer Frucht,

den man als Erstiingsgabe darbraclite. Sie war nicht so aligeincin

wie die beiden andern Arten, süiidcrn etwas Besonderes und nimmt
daher die letzte Stelle ein. Wenn man ein solches Speisopfer der

Krstlinge weihte, so halte man es darzuhringen als Aehren gernsiet

am Feuer d. h. bereitet aus Aehren, die man am Feuer gedörrt hatte,

als Schrot frischer Frucht* Damit bestimmt der Verf. die

Perm der Gabe genauer. Wie der Mensch die ersten Aehren der
Enidte als frischte oder geröstete Korner ass (s. 23, 14.) und erst

weiterhin Mehl und Backwerk bereitete, so sollten auch die Erstlinge

d<!r Erndte , die er Gott weilite
,
eine rohere Form haben, also nicht

Mehl und noch weniger Backwerk sein. Eine ähnliche Bewandtniss

hat es damit, ditss beim ersten Erndtefeste eine Garbe, beim zweiten

Brodle dargebracht wurden (23, 11. 17.). üra] von zer-

slossen^ zerbrechen
^ zermalmen bezeichnet wohl nicht Graupe oder

Grütze, sondern Schrot, dies nach der Etymologie und nach der ver-

wandten (von welche zu Kuchen verwandt wurde
4ii)d also etwas Mehlartiges war (Num^ 15,20.). bedeutet sonst

i*'ruchUand, Garten als Gegensatz zu Wald und Wüste (Jes, 29, 17.

3^, 16.), hier aber sowie 23, 14. und 2 Beg. 4, 42. vermulhlich

Frucht und zwar frische, da cs sieh um Erstlinge handelt, in der

Steile 23, 14. neben 9«^ Brodt und ‘^5 Geröstetem d. i. gerösteten

Körnern genannt. Die alten Ueherss. kannten die Bedeutung des

Wortes nicht mehr beslimint und reihen alle; s. Rosenm* ad h. I,

Kimehi erklärt es von zarten und frischen Aehren
, Parchon von zer-

riebenen neuen frischen W'eizen- oder Gersteirkornero. — V. 15,

Wie beim Speisopfer von Feinmehl V. 1. gehört Oel und Weihrauch
i|azu. — V. 16. Die Opferung ist dieselbe wie beim Mehle V. 2. D;i

nur eine Askara verbrannt wurde, so scheint der Rest den Priestern

zugefallen zu sein. Der Verf. erwähnt dies ni.cht besonders, weil es

sich von seU)st verstand. Die zu V. 1 . genannten 'tjjccigrd mögen auch

das Schrotopfer mit umfassen. Ein solches war wohl der kißavgnog

ofiov nvQoTg (iSfiayfiivoLg welchen die Eleer jeden Monat als

ein allerlhümliches Opfer darbrachteu (Pausap. 5, 15, 6.).

Cap. 3. Das Dankopfer .erscheint ira A. T, als das älteste Fleisch-

opfer nach dem Brandopfer; es tritt zuerst hei Jakob und dann wie-

der bei seinen Nachkommen kurz vor und nach dem Auszuge auf

(Geji. 46, 1. Ex. 10, 25. 18, 12.). VVahrscheiulich ist es hervort

gegangen aus fröhlichen Fe.slen, wo map sich Pleischgenuss bereitete,

z. B. nach dem glücklichen Ausgange wichtiger Angelegen lieilen (Gen,

Z 1 . 54.). Bei ihm gedacJite man der GoUheit > die Alles gut gefügt

hatte, und weihte ihr zum Dank das Beste vom geschhieldeten liiiere.

Daraus bildete sich eine bestimmte Opferart , welche das Gesetz re-

gelte. Nach diesem zerfiej es in die Unterarten des Lobopfers, Ge~

lüi)des und Freiwilligen
,
je nachdem man .ungezwungen GoU für ge-

wisse Wohllbateo danken oder zufolge eines besondern Gelübdes dies

tliun oder überhaupt ohne besonderen äusseren Anlass seine Gute

feiern wollte (s. 7, 12. 16.). Dazu gehört noch da? Einsetzungsopfer^

24 *
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welches aber nur bei Aarons und seiner Söhne Priesterweihe vor-

kommt (s. 7, 37.). Beim Dankopfer waren inünnliche und weibliche

Tliiere zulässig; das Blut sprengte man wie beim Brandopfer (V. 2.),

die Fett Stöcke verbrannte man auf dem Brandopferaltar (V. 3 f.), den

Priestern gab man Brustkern und rechte Keule, weihte aber diese

Stöcke vorher Jehova (7, 30. 32.) ; das Uebrige verwandte der Dar-

bringer för sich und seine Angehörigen und Gäste zu Mahlzeiten (Dl

12, 17 f. 27, 7.); doch musste jeder Theilnehmer in levitisch reinem

Zustande sein (7, 19 f.) und das Fleisch am üpfertage und hei

den geringeren Dankopfern spätestens am Tage darauf verzehrt wer-

den (7, 16 f.). Tauben konnten nicht wohl eine solche Mahlzeit ge-

währen und kommen daher als Dankopfer nicht vor. Zu Jedem

Dankopfer gehörte öbrigens ein Speis- und Trankopfer (Num. 15.);

das erstere bestand in Backwerk (s. 7, 12.). Aus dein Ursprünge

und Charakter dieser Opferarl erklärt es sich,, dass sie sehr oft ein-

fach Mt Schlachten, Schlachtung genannt wird (7, 16 f. 17, 8. Num.

15, 3. 5. Dt. 12, 27. Jer. 6,20. 7, 21 f. Ez. 40, 42. 44, 11. 1 Sam.

6, 15. 15, 22. 2 Reg. 5, 17. 10, 24. 16, 15. 2 Chron. 7, 5. vgl.

1 Reg. S, 63.) ; sie war das Opfer bei einem Schlachtfeste oder das

Opfer, woran sich ein Schlachtfest anschloss. Indess ist d-öV» nat

die gewöhnlichste Bezeichnung (V. 1. 3. 6. 9. 4, 10. 26. 31. 35. 7,

11. 18. 20. 21. 29.32.34. 37. 9,18. 10. 14. 17,5. 19, 5. u. s. w.),

woför auch das verkörzle vorkommt (9, 22. Ex. 20, 24. 32, 6.

Dl. 27, 7. Jos. 8, 31. Jud. 20, 26. 21, 4. 1 Sam. 13, 9. 2 Sam. 6,

17. 24. 25. u. ö.), auch nV« im Sing., doch nur Ara. 5, 22. Meistens

deutet man den Namen durch Opfer der Vergeltung d. i. Dankopfer,

sofern gegen Gott die menschliche Vergeltung in Dank besteht, z. B.

Joseph, anlt. 3, 9, 2. : &v6la xctquSxigQia^ LuUh. Piscat. Reland. antiqq.

sacr. p. 329. Iken antiqq. 1, 13, 27. Gesen. de Wette^ Maur. Rosenm.

Winery Bähr Symb. II. S. 352 f. Ewald Alterth. S. 56. Mit Recht!

Denn bedeutet, wie sein Deriv. Jes. 1,23. lehrt, sicher Ver-

geltung. Dazu wird das Piel nW, von welchem a^^ seine Bedeutung

hat, sehr häufig vom Darbringer gewisser Dankopfer gebraucht (s.

7, 16.) und M'ir, der Name der Hauptart des Dankopfers, trifft mit

aV^ in der angenommenen Bedeutung zusammen (s. 7, 12.). Der

Einwand, dass aVv nur im Piel vergelten heisse, nicht auch im Kai,

wovon a^9 komme, hat kein Gewicht, da die Derivv. von Kal in der

Bedeutung sich häufig an die abgeleiteten Conjugg. anschliessen
;

s.

Gesen. Lehrgeb. S. 485. Ew. §. 150. Ebenso hat es nicht viel zu

bedeuten, dass auch von Flehenden in üblen Lagen dargebrachl

wurden und also wie Biltopfer erscheinen (Jud. 20,26. 21, 4. 1 Sam.

13, 5 ff. 2 Sam. 24, 25.). Denn konnten bedrängte Psalmisten mit

innigem Flehen den lebhaftesten Dank verbinden, weil sie sich der

Erhörung getrösteten (Ps. 31. 54. 57. 71.), so konnte man seine

Bitten auch mit einem Dankopfer begleiten und seine Dankbarkeit im

Voraus beweisen, um Gott desto eher zur Erhörung zu bewegen.

Andre erklären durch Heilsopfer d. i. Opfer, welche die Wohl-

fahrt des Menschen betreffen und ihretwegen dargebrachl werden
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(Philo de viclimis p. 842. Calvin^ Cleric. Oulram de sacrifl’. p. 107.

Movers Opferwesen der Karlhager S. 61 1.) «»der Friedensopfer d. i.

Opfer, welche in Frieden mit Gull und zuin Beweise und zur Pflege

dieses Friedens dargebrachl werden (Aquü. Theod. Symm. Venel. Gr.

Vulg. Brent. Scholl in Kiaihers Sludien V, 1. S. 108 fl*. Roedi^

ger in Gesen. Thesaur. p. 1422. Hupfeid de festoruiu ap. Hehr,

ratione II. p. 24.). So bereits die LXXj wenn sie das Wort
in Pental. Jos. Jud. Chron. Ezech. Am. durch ocov^piov, dagegen

Sain. Kön. Prov. durch elQ'qvM'y geben. Beide Erklärungen sind

jedoch zu verwerfen. Denn bedeutet weder Heil noch Frie-

den und soll der Name nicht bloss nach seinem Gebrauche, sondern

auch nach seiner Etymologie und Bedeutung eine besondere Opferarl

bezeichnen, so ist Heil und Friede etwas viel zu Allgemeines, was zu

jeder Opferart passt. — Das Gesetz stellt die Dankopfer nicht so hoch

wie die übrigen Opfer. Denn die priesierlichen Anlheile waren bei

ihnen nicht hochheilig, sondern bloss heilig, durften auch von den

Angehörigen der Priester verzehrt werden und man war nicht an den

heiligen Ort gebunden (s. z. 21, 22.). Das Gesetz schreibt auch nur

für das Wochenfest und das Ende des Nasiräats Dankopfer vor (23,

19. Num. 6, 14 f.), ausserdem die einmaligen Dankopfer bei der Ein-

setzung Aarons und seiner Söhne (8, 25 IT. Ex. 29, 19 fl’.) und der

Einweihung des Stiftshütte (9, 4. 18.), w'o auch die Stainmfürslen

helrächlliche Dankopfer brachten (Num. 7, 17 ft*.). Aber sie waren

sehr beliebt und kommen in der Praxis äusserst häufig vor,

fast immer iin Anschluss an die Brandopfer, welche ganz Jehova ge-

hörten (Ex. 20, 21. Ez. 43, 27. 1 Reg. 3, 15.) z. B. beim Abschluss

des theokrai. Bundes (Ex. 24, 5.), bei Aufstellung der Bundeslade (2

Sam. 6, 17 f.), bei Einweihung des Tempels (1 Reg. 8, 64.), beim

goldenen Kalbe (Ex. 32, 6.), an den Festen (Num. 10, 10. 1 Reg. 9,

25.), nach glücklichen Unternehmungen (Dt. 27, 7. Jos. 8, 31.) u. ö. —
V. 1. Wenn das Opfer des Israeliten (1, 2.) ein Dankopfer ist, wenn er es

darbringt vom Rindvieh, es sei männlich oder weiblich, so soll er es

fehl los darbringen vor Jehova d. h. ein fehlerfreies Thier weihen.

o’'»r] s. 22, 19. nirv' s. 1, 5. Während das Brandopfer und

Schuldopfer in einem männlichen Thiere bestand (l, 3. 5, 15.), wa-

ren beim Dankopfer auch weibliche zulässig (V. 6.) ;
doch mag das

männliche Geschlecht vorgeherrsebt haben, da das Gesetz, wo es das

Geschlecht ' andeulct, nur männliche nennt z. B. Stiere (Ex. 24, 5.

Num. 7,88.), Widder (8, 22. 9, 4. 15. Ex. 29, 19. Num. 6, 14. 17.

7, 17 fl*.) und junge Ziegenböcke (Num. 7, 17 fl*.). Beim Sündopfer

herrscht ebenfalls das männliche Geschlecht vor (s. 4, 28.). Uebri-

gens war das Rind das Daukopfer des Volks (9, 4. 18.) und des Stamm-

fürsten (Num. 7, 17 ff.). — V. 2. Der Darbringer soll das Thier wei-

hen und beim Heiliglhum schlachten, wo er indess nicht an den Platz

des Brandopfers gebunden war (s. 1, 11.); der Priester soll das

Blut ringsum an den Altar sprengen, s. 1, 4. Blutsprengen]

s. 1, 5. — V. 3. 4. Von seinem Daukopfer soll er als Feuerung

(s. 1, 9.) für Jehova das Fett darbringen. Dieses besteht in 4 Stö-
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ckeii. Das erste ist das die Eingeweide bedeckende Fell d. i. das

grosse Netz, welches sich vom Magen über die Gedärme iitishreilcl

und diese umhüllcl
;

es iindel sich nur bei den Menschen und den

Säugclhiercn und wird bei den Wiederkäuern sehr fellreieh (,Arist. H.

A. 1, 16. IMiii. H. N. 11, SO.: venlriculus atque inlcslina pingui ac

lenui omento inlegunlur, practerqüaoi ova gigiientibus)
,

daher hier

genannt. Joseph, anll. 3, 9, 2. richtig : imnXovg d. i. oinentuiu.

Das zw'eite ist das Fell an den Eingeweiden d. h. das Fett, welches

sieh an den Gedärmen gebildet hat und leiclit ahschälen lässt z. B.

die netzförmigen Anhänge am Grimmdarm, a*];?.] geht allein auf die

Eingeweide des Unterleibes (s. 1, 9.), nicht zugleich auch auf die

der Brust, an welchen sich abgeselieii vom Herzbeutel kein Fett bil-

det. Das dritte sind die beiden Nieren und das Fell an ihnen. An

den Nieren bildet sich das meiste Fell, bei den Schafen in einem

Maasse, dass sie daran sterben können
;
ot veq^ol fioXLara rtov dTtkdy^

Xvtov üxovei mfuhjv (ArisL de part. aniro. 3, 9. und hisL uniin. 3,

17.); animaha in renibus pinguissima, oves quidein lethalilcr circum

eos concreto pingui (Plin. H. N. 11, 81.). Auch im A. T. el*scheihen

die Nieren als besondere Sitze des Fetts* (Dt 32, 14. Jes. 34, 6.).

V^j eig. an den Lenden d. i. an den inneren Lcudenniiiskein

oiien in der Gegend der Nieren, welche nach Piiiiius I. 1. suwmis ad-

haerent lumhis. Das Wort komUit nut’ in dieser Redensart vor (V.

10« 15. 4, 9. 7, 4.) und ausserdem als Ort der Fetlansetziing (Job.

15, 27.) und vom Inneren (Ps. 38, 8.). Die alten griech. üeberss.

als LXX, Aquil. Theod. Sytnm. Venel. Gt. geben es durch fiif-

qIov, XayaPy ff^oa, ipota, i^a, vjfcolpoi« und die Erklärung unterliegt

keinem Zweifel; s. Bocharl Hieruz. 1. p. 573 IT. und über die Glyino-

logie Gesen. Thes. p. 701. Das vierte ist die Jolherelh an der Leber

(V. 10. 15. 4, 9. 7, 4. Ex« 29, 13.) oder die Jolherelh von der Le-

ber (9, 10.) oder die Jothereih der Leber (8, 16. 25. 9, 19. Ex, 29,

22.). Damit kann bloss das kleine Netz (omentum minus), Magennetz oder

Lebernetz (omentum gastro • hepaticum) gemeint sein {Lulh. Piscal.

de W. nach Vulg. reticuluin jccoris, auch adeps jecoris.). Es geht aus von

der (Zerfurche zwischen dem rechten und linken Leberlappcn und

erstreckt sich einerseits über den Magen, andererseits bis zur Nie-

rengegend
;

es ist zarter, aber meht so fettreich als das g^’osse Netz,

gehört aber doch mit zu den Felistücken. kommt nur in den

angeführten Stellen vor und erklärt sicli nach dem arah. und äthiop.

in II und IV überspannen, ausspannen , spannen und Jsj Behne,

Saile, womit syr. und hebr. in derselben Bedeutung (Ps. 1 1,

2. Jud 16, 7.) sowie von der Bogensehne (l*s. 21, 13.) und
vom uusgespaiintcn Zel'tscile (Ex. 35, 18. 39, 40. u. ö.) ühereinstim-

men, bedeutet also eig. tJebefSpannung , Ausspannung. Das arab.

wird von verschiedenen Nerven und Sehnen des Körpers ge-
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JtrAUclit. Hie LXX und Joseph. aiiU. 3, 9, 2. dagegen : 6 k(tßog tov

tjnawg, im tov ^navog und die ^^466 . augmetUumy wonacli

Uochari Hiero/. 1, 562 IL, welclieiii Cleric. J. D. Mich. Roseum.
Baumg. Winer, Bähr Syinb. II. S. 354. folgen) den gposseii Lelier*

lappen versiehl, indem er bei die Bedeutung abundare, superesse

zu Grunde legt Allein dieser konnte als Tlieil der Leber selbst nicht

gesetzt- werden und war auch kein Petlstück, wie alle übri-

gen Theiie; die Leber bildet kein Fett und \yird nicht fett. Diesel-

ben Gründe stehen den Erklärungen durch alriutn^ also die Le-

berpforle {Chaldd» Syr.) und durch ~ zgaTis^Uy ebenfalls einen

Theil der Leber (Jarch. Kimch. Sal. b. Melech.) entgegen. Mehr
darüber bei Gesen. Thes. p. 646., welcher übrigens wie auch Maur.
WB. als Colleclivuiii „oiniies jecoris lobos (das Auslaufesde, die

Fortsätze d. h. die Lappen der Leber) utpote partes eius pingues et
• esu idooeas“ umfassen lässt und also die Sache ebenfalls nicht trifft.

na’v'O’’ rr*VDn Vr] eig. an den Nieren soll er es entfernen d. i. bei ih-

nen , bis in deren Gegend es reicht, es weguehmen. Die 4 genann-

ten Stücke umfassen alles Fett im Innern des Opfertliiers
;

sie heissen

daher alles Fell des Opfers (V. 16. 4, 8. 19. 26. 31. 35. 7, 3.) oder

das Fell kurzweg (V. 9. 7, 33. 16, 25, 17, 6. Nuin. 18, 17.) oder

die Felle d. i. Fellsiücke (6, 5. 8, 26. 9, 19. 20. 24. 10,15.). Ihre

Verbrennung wird vorgeschrieben bei dem DanLotder (V. 9. 10. 14,

15. 6, 5.- 7, 30. 31. 33 . 9, 19 f. 17, 6.), dem Einweihungsopfer (8,

25. Ex. 29, 22.), der Erstgeburt (Num. 18, 17- vgl. Gen. 4, 4.), dem
Sfindopfer (4, 8. 9. 19. 26. 31. 35. 8, 16. 9, 10. 16,25.) und dem
Schuldopfer (7, 3 f.), also bei sämmthehen Opfern, da es heim Brand-

opfer, wo man alles Fleiscli verbrannte, mit eingeschlossen war. Der

Gebrauch erklärt sich leicht. Wollte man Jehova nicht Alles, sondern

nur einen Theil weilien, so konnte die Walil bloss auf das Fell fal-

len. Denn in ihm zeigt sich die hervorhringende Lebenskraft und das

Geralhen und Gedeihen am stärksten und es galt daher als das Vor-

züglichste und Beste. Der llebr. braucht auch vom Besten der

ftodenerzeugnisse (Gen. 45, 18. Nuin. 18, 12.). Als der ständige

Opferanlhcil Gottes halle das Fett der Opferlhiere eine besondere Hei-

ligbeil und durfte vom Hebräer nicht gegessen werden (s. 7, 23.).

Mehr bei Bähr Svinb. 11. S. 381 f. So haben auch andre alte Völ-

ker gedacht. Die Perser legten bei ihren Opfern etwas vom Netze auf

das Feuer und behielten das Uebrige für sich (Slrabo 15. p. 732.).

Die Aegypter brachten am Vollmonde ein Schweinsopfer dar, von wel-

chem sie Schwanz
,

Milz
,

Netz und allen Schmeer am Bauche des

Thieres der Gottheit anzündeten, das Fleisch aber selbst assen (He-

rod. 2, 47.). Bei den Griechen war es herrschende Sitte ^Pausan.

1, 24, 2.), die ausgeschnittenen Schenkelknochen (ftt/pfa, tsga pijgct)

des Opferrindes mit Fett zu umwickeln und dann zu verbrennen (lliad.

1, 4601*. 2, 423 f. Odyss. 3, 456 f. Apoll. Rhod. 1, 434.); sie fügten

aber noch andre Theile des Opfertliiers hinzu, was mit be-

zeichnet wird. Beim Schweinsopfer bradilen sie von allen Gliedern

Stücke mit Fett dar, bestreuten sie mit Mehl und Ihalen sie in’s
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Feuer C^dyss. 14, 428 f. vgl. Pausan. 8, 38, 6.). Die Römer nah-

men Erstlinge von jedem Theil der Eingeweide und jedem andern

Irliede. versahen sie mit Mehl und Hessen sie von den Priestern ver-

brennen (Dionys. Halic. 7, 72.). Die Götter erhielten das Erste vom
Opfersehmause. Es ist spätere Klügelei, dass jene zwei Stücke den
Schein gewähren sollten, als opfere man alle Glieder des Thicres (Di-

dym. ad lliad. 1, 461.) und dass das Fett das Brennen habe beför-

dern sollen (Schol. ad Apoll. Rhod. 1. I.). — V. 5. Diese Fetlslücke, die io

zu einem a^n zusammengefasst sind, sollen die Priester verbren-

nen. Ueb. die Ausdrücke s. 1,9. eig. auf das Brandopfer

d. i. auf die Weise, nach Art desselben wie 9, 14. vgl. Ps. 56, 1.

110, 4. Esth. 9, 26., brandopferweise vgl. Jes. 60, 7. Jer. 6, 14.

—

V. 6— 11. Die Vorschrift über das in einem männlichen oder weib-

lichen Schafe bestehende Dankopfer (4, 35.). Bei den öirentlichen

Dankopfern scheinen jährige Schafe
,

also Schaflämmer gewöhnlich

gewesen zu sein (23, 19 f. Num. 7, 17 IT.); doch kommt 9,4. auch der Wid-
der vor. Der Nasiräer brachte am Ende seines Gelübdes einen Widder
als Dankopfer (Num. 6, 14.). Der Ritus stimmt mit dem beim Rinde

überein; nur kommt zu den genannten Fettslückeii hier V. 9. noch
der Fellschwanz hinzu. nur noch 7, 3. 8, 25. 9, 19. Ex. 29,

22. genannt wird von Sam. Chald. Syr. Arabb. beibehalten
, von den

griech. Ueberss. haepvg^ xigKiov, von Joseph, anti. 3, 9, 2.

ovQa und von Vulg. cauda gegeben. Es ist das arab. cauda

ovis pinguiSy adiposae cluneSy adeps qua protuberanl nales etc. Schafe

mit solchem Fettschwanz sind im Orient einheimisch z. B. in Nord-

afrika und Aegypten, wo man sie auch mästet und das Thier für den

Schwanz einen kleinen Rollwagen erhält (Leo Afric. p. 753. Sonnini

Reisen II. S. 358.), ebenso in Arabien (Herod. 3, 113. Aelian. H. A.

10, 4.), wobei aber nach andern Zeugnissen an Südarabien zu den-

ken ist (Diod. Sic. 2, 54.). Und auch hier z. B. in Oman ist der

Schwanz der Schafe zwar grösser, als bei den europäischen, aber

nicht so schwer wie bei denen auf der afrikanischen Küste {Wellsted

Reise 1. S. 214.); das beduinische Schaf in Nordarabien und das kur-

dische in Mesopotamien haben keinen Fellschwanz {Burckhardl Be-

duinen S. 162. 165.). Dagegen sind wieder in Syrien neben den ge-

wöhnlichen Schafen die Fellschwänzer zu Hause, wie schon die Alten

berichten (Arisl. H. A. 8, 28. Plin. H. N. 8, 75.) und Neuere bestä-

tigen, Sie haben einen Schwanz, der 15 und mehr Pfund schwer
wird, ganz aus einem Mitteldinge von Mark und Fett besteht, in der

Küche oft statt Butter dient, klein geschnitten zu verschiedenen Ge-

richten kommt und bei jungen Thieren wie das beste Mark schmeckt
{Russell Aleppo II. S. 8 f. Berggren Reise I. S. 266.). Diese Art

Schafe von der afrikanischen Race mit kurzem, fettem und breitem

Schwänze (ludet sich auch in Belka {Buckingham Syrien II. S. 92.)

und im heutigen Palästina gehören alle Schafe zu der breilgeschwänz-

len Gattung (Robinson Palast II. S. 391.), vielleicht auch im alten

Kanaan. Zu vgl. E.x. 25, 27. Das Ilapaxleg. n« erklärt sich
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durch OS caudae und os caudae coccygisve, womit

Saad. und ^46«^. das Wort auch wiedergeben, und ist also das Steiss-

bein, welches in die Schwanzwirbel übergeht Nahe bei ihm,^ an ihm

soll der Geber den Feltschwanz wegnehmen und diesen also ganz

den übrigen Fettslücken beifugen, mithin nichts davon für sich be-

halten. Der Schwanz des Thiers erscheint bei’ den Alten auch sonst

als Opferstöck
,

z. B. bei dem ägyptischen Schweinsopfer (Herod. 2,

17.) und bei den Griechen, welche rt)v ooqfvv x«l xsqkov auf

den Altar zu legen pflegten, um daraus Manches zu entnehmen (Schot

ad Arisloph. pac. 1052.) und vom Komiker Eiibulus beschuldigt wer-

den, sie opferten nur rriv otigxov xai fitjgov den Göttern (Clein. Alex.

Strom. 7. p. 716. ed. Colon.), sowie bei den Römern, deren offa pe-

nita ein obsegmen carnis cum cauda (Festus u. penita) oder cauda

pecoris cum particula visceris war (Arnob. 7. p. 230.). Im hebr.

Opfergeselz indess kommt der Schwanz nur bei den Schafen als

Opferstück vor und zwar lediglich deshalb, weil er aus Fett bestand.

— V. 11. Der Ausdruck onV Speise Jehovas gehört dem älte-

ren Gesetzgeber an und lässt über die ursprüngliche Bedeutung der

Opfer keinen Zweifel. Er steht bald von den Opfern überhaupt (21,

6. 8. 17. 21 f. Num. 28, 2. 24.), bald vom Brand- und Dankopfer

zusammen (22, 25.), bald vom Dankopfer allein wie hier und V. 16.,

niemals aber vom Sünd- und Schuldopfer im Besonderen, weil dies

keine Speise Jehova’s waren, nw« an^ noch V. 16. und Num. 28,

24. ist eig. Speise der Feuerung d. h. Speise, welche gefeuert oder

verbrannt wird und dadurch zum Geniessenden gelangt; s. 1, 9. —
V. 12— 17. Die Bestimmung über das in einer Ziege bestehende

Dankopfer stimmt ebenfalls mit den Vorschriften für das Rindsopfer

iiberein ; nur unterlässt der Verf. an die Zulässigkeit der weiblichen

Ziege besonders zu erinnern
,

weil dies nach dem Vorhergehenden

nicht nöthig schien. Das Ziegenvieh erscheint im Gesetz nicht wie

das Schafvieh unter den vorschriftsmässigen Dankopfern, kommt aber

als Dankopfer vor Num. 7, 17 ff. — V. 16. Das Suff, in gebt

wie 4, 10. 35. auf die Feilslücke
^

welche vorher einzeln ge-

nannt sind und als alles Fell d. i. als das gesammte Pett des

Opferthiers verbrannt werden sollen. — V. 17. lieber das Verbot

des Blutes und Fettes s. z. 7, 23. 25. aa^m'^nV] wie E.x. 12, 14.

Vaa] wie Ex. 12, 20.

Cap. 4—5. Die Sühnopfer, welche in Sünd- und Schuldopfer

zerfallen, nehmen die letzte Stelle ein, weil sie später als die übrigen

entstanden sind. Sie beziehen sich alle auf Verletzungen des durch

Moses geoffenbarlen göttlichen Gesetzes und kommen daher erst seit

Moses vor. Sie werden aber ziemlich auseinandergehalten. Denn

während das Brand- und Dankopfer mit dem Speisopfer als die Speise

•lehova’s Cap. l—3. zusammen eine einzige 1, 1. cingefuhrte göttliche

Eröffnung bilden
,

erscheint das Sündopfer Cap. 4—5, 13. ebenfalls

als eine besondere 4, 1. eingeführte Eröffnung, worauf dann Cap. 5,

14—26. zwei göttliche Anweisungen über dos Schuldopfer folgen.
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Die erste Stelle nimmt das Sfuidopfer ein, welches eine grössere Be-

dciiliiiig liat und im Gesetz vorwallet. Es belrillt, soweit sich sehen

Ussl, initiier eigentlich Iheokratisclie Vergehungen
,

also Verfehlungen

gegen das göiilidie Gesetz, wiefern es ein gewisses Verhalten gegen

Jehova vnrschreibt. Ein Sundopfer hatten darzubringen alle in stär-

kerer Weise Verunreinigte, z. B. die Kindbellerinn
,

der AussSlzige,

der SaniPtiflässige , die Blutflussige
,

der durch einen Tudten verun-

reinigte Nasiräer und wer das Aas eines unreinen Thieres oder eine

menschliche Unreinheit berührt halte (5 , 2 f. 12, 6. 8. 14, 10. 19.

22. 31. 15, 15. 30. Nuin. 6, 11.). Vorzüglich auch den Verunrei-

nigungen galten die Sündopfer am Versöbnungslage (16, 16. 19.)

und das Sündopfer der rollien Kuh diente der Reinigung der durch

Leichen Verunreinigten (Nuni. 19, 9. 17.). Um in die Gemeiuschart

des Reinen und Heiligen zu passen, mussten Jehova*s Angehörige sich

rein halten und Verfehlungen dagegen gut luaciien
,

gröbere mit

einem Srindopfer. Ebenso waren Söndopferfälle Verletzungen der

Ehrfurcht und des Gehorsams gegen Jehova (5, 1. 4.) und Verfeh-

lungen gegen das Gelübde, welches inan Jehova zu Ehren fibernoai-

nien hatte (Num. 6, 14.). Im vorliegenden Abschnitte Gap. 4. vgl.

Num. 15, 12 tr. wird, wie es beim Scliuldopfer nicht geschieht, auf

die Ihcokralische Stellung Gewicht gelegt und datier ebenfalls an

iheokratisehe Sntiden gedacht werden müssen. Dasselbe gilt vou

den Sündopfem, weiche an den grossen Fesleu, also bei Geiegenliei-

teu dargebracht wurden, wo cs sich um die Verehrung Jeheva’s han-

deiU', (16, 9. 15. 23, 19. Num. 28, 15. 22. 30. 29, 5. 11. 16 ff.}.

Denn iml Sünde lieschinulzte Verehrer sind Jehova ein Greuel (ies.

1, 11 (f.). Möglidi indessen, dass solche allgetueine Sühnopfer zu-

gleich den silflicheii Vergehungen niitgalten, als welche wie die Be-

ligionssündeii (Jer. 2, 23. Ez. 20, 7. 22, 3. Ps. 51, 4. 106, 39.)

Verunreinigungen waren (18, 24 ff. Jcs. 1, 16. 4, 4. Ps. 18, 21.

25.), nplliin den Heiligen verlelzleii und eine Sühne erbeisdtte«.

Unter denselben Gesichlspunct fallen wohl a«kdi die Sündopfer für

Priester und Leviten, als sie den heiligen Dienst antralen (8 ,
14. 9,

2 f. Ex. 29, 14. 36. Num. 8, 8. 12.) und die Sündopfer der FfirsieH

bet EiiKweihiing der Stiftslifillc (Num. 7, 16 ff.). Mil allem dem siiiunH

der Name rtn»;? cig. VerfeMung y
insbesondcin; gegen das götUicbe

Gesotz, also Sünde. Das Wort ist die gew'öhuliidisle Bezeichnung

der Iheoknitischen Sünden und koimiil am liäuiigslen vor von Ver-

gehungen binsiclitlich der Verehrung Jchova’s (Ex. 32, 30 ff. Dl. 9,

18. 21. 1 Sam. 2, 17. 15, 23. 1 Reg. 14,' 16. 15, 3. 26. 30. 16,

13. 19. 26. 31. 2 Reg. 3, 3. 10, 31. 13, 2. 6. 11. 14, 24. 15, 9.

18. 24. 28. 16, 2. 17, 22. 21, 16. Jes. 30, 1. Jer. 16, 10. 18. 17,

1. Ilos. 10, 8. Ps. 51, 4 f. u. ö.) sowie von Vergehungen an Jeho-

va’s Gesandten (Ex. 10, 17. Num. 12, 11. 16, 26. 1 Sam. 15, 25.).

Es bedeutet dann auch die Süuile in ihrer Wirkung und Folge, a(l$o

Bwfse , Strafe (Jes. 5, 18. Zach. 14, 19. Prov. 21, 4.), und

Swndopftr

;

in der letzten Bedeutung w'kd es im Gesetz am öftersieu

gebraudit. AUeiii nicht jedes Ibeekralisobe Vergehen war ein Süod-
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opferfall. Wer mit Vorsatz das theokratische Gesetz ubertrat
,

verfiel

(lein Tode und sollte uouaclisiciiUidi getödtet werden (Num. 15, 30 f.),

z. B. wer Jehova lästerte (24, 16.), sich nicht beschneiden liess

(Gen. 17, 14.), sich nach Verunreinigung an einem Todlen nicht ent-

sündigte (Nuni. 19, 13. 20.), den Sabhalh entweihte (Ex. 31, 14 f.

35, 2.), das Passah nicht hielt (Num. 9, 13.), an diesem Feste Ge-

säuertes genoss (Ex. 12, 15. 19.), am Versöhnungstage Geschäfte

trieb und nicht fastete (23, 29 f.), heiliges Salböl und Räucherwerk

für sich bereitete (Ex. 30, 33. 38.), Blut oder Opferfettstücke ass

(7, 25. 27. 17, 14.), nicht beim Heiligtlium opferte (17, 4. 9.), ira

Zustande der Unreinheit opferte (7, 20 f.), am 3 Tage nach dem
Opfer noch von dem Opferfleisciie ass (19, 8.) u. a. m. Wer dage-

gen ohne Vorsatz, also z. B. ohne zu wissen, dass er sündigte (4,

2. 13. 22. 27. 5, 2 f. Num. 15, 12 ff.) oder aus irgend einer Schwach-

heit (5, 1.) oder aus Unbesonnenheit und Uebereilung (5 , 4.) sich

am theokratischeu Gesetze verfehlte, sollte nicht getödtet werden,

sondern hatte ein Sfindopfer darzubringen und gewann dadurch Be-

gnadigung. An solche unvorsätzliche tlieokrat. Sünden ist bei allen

üben angeführten* Sündopfern zu denken. Die Grösse der zu sühnen-

den Sünde stufte sich nach der theokratischeu Stellung, auch der

mehr oder minder grossen Zahl der Sünder ab (s. 4, 5.). Als grösste

Verfehlung galt die des Hohenpriesters und ' die des ganzen Volkes,

also des theokratischen Hauptes und der theokratisehen Gemeinde,

als minder gross die eines Fürsten oder Gemeinen, also einzelner

Mitglieder der Theokratie. Nach der Grösse der Sünde stellte sich

die Grösse des Opferthiers; dieses bestand heim Hohenpriester in

einem Stiere
,

heim Volke in einem Stiere oder Ziegenbocke ,
beim

Fürsten in einem Ziegenbocke und beim Gemeinen in einer weibli-

eben Ziege oder einem weiblichen Schafe, wofür indessen, wenn der

Darbringer unvermögend war, auch Tauben und selbst ein Speisopfer

von Mehl angenommen wurden. Nach der Grösse der Sünde stellte

sich ferner die Verwendung des Blutes, welches bei allen übrigen

Opfern an die Seiten des Brandopferallars gesprengt, beim Sfindopfer

aber bald bis in das Allerheiligste, bald bloss in das Heilige, bald

bloss bis vor das Heiligtlium gebracht und tbeils gesprengt, theils an

die Homer des Räuclieralturs und ßrundopferaltars gethan wurde, je

nadnlem das Sfindopfer der ganzen Gemeinde mit ihrem Haupte oder

dem Uoiienpriester oder dem Volke oder einem einzelnen Israeliten

galt (s. z. 4, 5 ff.). Nach der Grösse der Sunde stellte sich endlich

auch die Verwendung des Fleisches, welches heim Sfindopfer für den

Hohenpriester oder das Volk an einen reinen Ort gebracht und dort

verbrannt werden musste
,

beim Sfindopfer für einen Fürsten oder

Gemeinen dem Priester zufiel (s. z. 4, 11.), während die Feltstücke

von allen Sündopfern gleicherweise Jehova auf dem Brandopferaltare

angezündet w'urden (s. z. 4, 10.). Die Bedeutung des Sündopfers

bestimmt sich also. Durch die Verletzung der Pflicht gegen Gott,

also der heiligsten Pflicht, war eigentlich das Leben des Thäters ver-

wirkt und sollte der Strafgerecht^keit Gottes fallen; dies geschah
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aber nur bei vorsatzlicben tbeokratisclieii Vergehungen; bei unvor-

sSlzliebeii Verfehlungen, die nichl aus bösem Willen hervorgingen,

forderte tloll das Leben des Sünders nie.bl, sondern nahm eine Ver-

tretung desselben an, welche aber gestellt werden musste, damit

seiner (lercehligkeit genug gethan würde. Als Idee des Sündopfers

erscheint also die satisfaclio vicaria , die auch sonst häufig genug iin

A. T. angelrolfen wird. Es w'ar eine stellvertretende Straferduld ung,

wenn der Knecht Jehova’s die Leiden trug, welche das Volk mit sei-

nen Sünden verdient halte (Jes. 53, 4 ff. 57, 1.), wenn das Volk die

Vergehung seines Königs verbüsste (2 Sam. 24, 10 ff.), wenn die

Nachkommen für die Misselhalen der Vorfahren bössten (s. z. Ex. 20,

5.) und wenn Sauls Härle gegen die Gibeoniteii durch den Tod von

7 Mitgliedern seiner Familie gesöhnt wurde (2 Sam. 21.), Es war

eine Mitverbflssung menschlicher Sunden, wenn die Thicre durch die

Sintilulh umkamen nnd auch andres Unheil mitzutragen hatten (s. z.

tien. 6, 7.). Das Thier erscheint in die Angelegenheiten des Herrn

der Erde hineingezogen
,
muss seinen Zwecken dienen und mit für

ihn einlreten, besonders das Hausthier, welches dem Menschen ge-

hört, von ihm erhalten wird und Wohlthaten empfängt. Sein Blut

und Leben ist von Gott bestimmt zur Sühne für das Blut und Leben

des Menschen
,
wenn dieser es durch Sünden verwirkt hat und den

Tod erleiden soll (17, 11.). Für einen Mord, dessen Urheber unbe-

kannt blieb, musste die Stadt, in deren Weichbild er geschehen war,

die Verantwortung übernehmen und sie halle eine junge Kuh unter

gewissen Gebräuchen abzuschlachten, um das Verbrechen zu söhnen (Dt.

21.). Der Gedanke einer Stellvertretung durch das Thier findet sich auch

im übrigen Allerthum, z. B. wenn die Aegypler über dem Kopfe des

Opferlbiers den Fluch aussprachen, es möge das ihnen oder Aegypten

etwa bevorstehende Unheil diesen Kopf treffen (Herod. 2, 39.) oder

wenn bei ihnen die zum Opfer bestimmten Stiere ein Siegel erhiel-

ten, mit dem Bilde eines knienden Menschen, welchem die Hände auf

den Rücken gebunden und ein Schwert an die Kehle gesetzt waren
(Plutarch. Isid, cp. 31.). Als die Syrer die Thierojifer einführten,

geschah dieses für gewisse Zeiten, welche T/wjriJv avrl forder-

ten (Porphyr, abstin. 4, 15.). Daher gingen auch, wo Menschenopfer

bestanden, diese leicht in Thieropfer über
;

die Menschen setzten an

die Stelle ursprünglicher Menschenopfer Thieropfer und machten r«
tc5v Xoincjv ^(otov ocofiara zu einem VTialkccyfia rmv ISitov acoftdrav

(Porphyr, abstin. 2, 27.). Davon w’erden viele Beispiele erwähnt.

Auf Gypern verwandelte man ein ursprüngliches Menschenopfer in

ein Stieropfer und im syrischen Laodicea trat eine Hirschkuh an die

Stelle der Jungfrau (Porphyr, abstin. 2, 55 f.); eine solche stellte

sich durch göttliche Fügung auch für Iphigenia ein, als diese geopfert

werden sollte (Eurip. Iphig. Aulid. 1591 fl’.); die Bewohner einer

böolischen Stadt mussten wegen eines Prieslermordes mehrere Jahre

hindurch dem Dionysus einen Knaben opfern
,

an dessen Stelle der

Gott aber weiterhin eine Ziege setzte (Pausan. 9, 8, 1.); die sabini-

schen Knaben, welche dem Ares gelobt w’orden waren, opferten er-
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wachsen statt ihrer einen Stier (Strabo 5. p. 250.) und Abraham
brachte statt des Isaak einen Widder dar (Gen. 22, 13.). Indessen

fehlte es auch nicht an sulclien, die eine Stelivertretung durch das

Opferthier ungereimt fanden
:
Quum sis ipse nocens, nioritur cur vi-

ctima pro te? Stultitia est, morle alterius sperare salulem (Cato

ilistich. 4 , 14.). Die satisfactio vicaria beim hebr. Sundopfer kann

also nicht befremden ; sie drängt sich sogar als der nächste Ge-

danke auf, wenn man erwägt, dass das Lehen des Sünders verwirkt

war, aber nicht fiel, sondern das Leben des von ihm gestellten Opfer-

thiers. Sie ist auch 17, 11. deutlich ausgesprochen und muss be-

sonders wegen des Ritus angenommen werden. Nur beim Sündopfer

kam Blut an die Altarhörner und gelangte bis in’s Heilige und Aller-

heiligste, also bis in die unmittelbare Nähe Jehova’s und nur bei ihm

wurde in gewissen Fällen das Fleisch so heilig, dass es nicht ge-

nossen werden durfte, sondern verbrannt werden musste. Dieser

Ritus weicht von allen übrigen Opfern ab und lässt eine eigenthümliche

hei den andern Opfern nicht vorhandene Bedeutung voraussetzen, welche

sich aber genügend nur durch die satisfactio vicaria erklärt (s. z. 4, 5.).

Bei dem sonst verwandten Schuldopfer ßndet er sich nicht, weil da das

Lehen des Schuldigen nicht verwirkt war und keine satisfactio vicaria

Statt hatte (s. z. 5, 14 ff.). Gegen diese Auffassung des Sündopfers be-

weiset nichts der Ausnahmsfall 5, 11— 13. Was blieb denn dem
Gesetzgeber übrig, als dieser Nothbehelf, wenn er doch auch bei

dem ganz Armen eine Sühne festsetzen wollte? Man kommt der

Sache nicht bei mit der Erklärung, die Sühnopfer seien eine Busse

gewesen, nach deren Zahlung die Strafe erlassen oder gemildert wor-

den sei (J. D. Michaelis mos. Recht IV. S. 59 f. Rosenm. ad Levit.

p. 198.) oder eine anschauliche Darstellung der Strafe, welche der

Sünder und Schuldige verdient habe und zugleich ein Sinnbild der

göttlichen Verheissungen
,

welche wegen der unwissentlichen und

übereilten Uebertretungen nicht zurückgenommen werden sollten {Jahn

hihi. Archäol. 111. S. 403.) oder sic hätten Gebeuglheit über die Ver-

letzung des Gesetzes, Beschämung über die zugezogene Unreinigkeit,

volle Hingabe, Dank und Freude ausdrücken und als wohlgefällige

Gabe von Gott angenommen dem Darbringer verbürgen sollen, er

habe als Mitglied des Volkes Gottes zu geilen und sein Verhällniss zu

Gott sei ungestört {Sleudel Theol. des A. T. S. 332 f.) oder sie

drückten die Abhängigkeit von Gott als dem heiligen Gesetzgeber aus,

mit dem Gefühle und der Anerkennung der geschehenen Verletzung

dieser Abhängigkeit, der Schuld und Strafbarkeit dieser Verletzung,

der Verpflichtung dieselbe fernerhin zu achten und des Verlangens,

zu Gott wieder in ein freundliches Verhältniss zu treten, also die Ab-

hängigkeit des sündigen Menschen, welcher wegen Uebertretung des

Willens Jehova's Strafe verdient hätte, dieser Strafe aber los werden

möchte {Klaiber Studien Vlll, 2. S. 46 ff.) oder sie seien als ein Dar-

urid Nahebringen des Ncphesch im Opferblute Symbol von dem Dar-

und Nahebringen des Nephesch' des Opfernden an Jehova und drückten

aus, dass das seelische d. i. selbstische im Gegensatz zu Gott befind-
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liehe Leben des Opfernden hin» und aufgegeben werden d. i. sterben

suHe, was aber kein Aufgeben schleeiilliiii sei, sondern ein Sterben,

weiches eo ipso zum Leben werde, indem die Hingabe an Jehova

das wahre Leben sei oder das seeiisclie Sein an GoU in den Tod

hingegeben werde, um das wahre Sein zu erlangen {Böhr Symb. li.

S. 210 IT.). Schon bei den Allen halten Manche die salisfactio vi-

caria im Sündopfer richtig erkannt (Euseb. demonstr. ev. 1,10. Theo-

dorel. quaest. 61. ad Exod.) ; die Rabbineii fassen das Sühnopfer ebenso

auf {Ouiram de sacriheiis p. 251 IL); die Neueren sind grossentheiis

gefolgt z. B. Outram p. 231 ff., Bauer bihl. Theol. des \. T. IV. S.

124 ff.
,

de Welle opuscula p. 23 ff., Gesenius zu Jes. 53., Winer
RWB. u. Sühnopfer, v. Coelln hihi. Theol. I. S. 270 f.. Scholl in

klaiber*s Studien V, 2 S. 153 ff. und 1, 2. S. 177 ff. u. A. Aber sie

irren, wenn sie nicht bloss eine ücberlragung der Strafe, sooderu

auch eine solche der Sünde und St huld auf das Opferthier annebmen.
Haran hat der Gesetzgeber nicht gedacht , da er das Sündopferneiscii

nicht als unrein, sondern als hochheilig betrachtet (s. 6, 23.) und für

tias Versöhnungsfesl neben den Sündopfern noch den hircus emissa*

rius vorschreibl und zwar zur Fortbringung der Sünde, welche also

an den Sündopfern nicht gehaftet liaben und mit ihnen nicht getödtet

worden sein kann (16, 21 L). Noch weniger Imt er daran gedacht,

dass nach dem Rlulsprengen die Unreinigkeit und Sdiuld vom Opfern*

den losgerätteil worden und in den Leib des geloilleleu Thieres ge-

fahren sei, dessen Blut jene so unwiderstehlich berausgelrieJ>eo hatte

{Ewald Alterth. S. 72 L). Seine Ansicht ist vielmehr folgende. Das

OpferÜHer hat mit der Sünde und Schuld nichts zu schaffen, sondern

bloss mit der Strafe, die es in Stellvertretung für seinen Herrn er-

duldet; wie es ein reines Thier ist, so bleibt es auch rein und wird

als Gott geweihte Gabe sogar hochheilig. Wenn die Strafe volislreckt

ist, fordert Gottes Gerechtigkeit nichts weiter; aber seine verletzte

Heiligkeit muss noch begütigt und sein Wohlwollen wieder gewonnen
werden. Dies geschieht <ladurch, dass der Sünder reuig «md Hebend
vor ihm erscheint und ihm etne fromme Gabe weiht sowie dadurch,

dass der Priester sich des Sünders aamoimt und ihn bei Gott vertrilh
|

iiHlejn er die Schuld auf sich nimmt (10, 17.). Bloss der versöh-

nende Priester und seine Gehilfen haben mit der Sünde und Schuld

zu thiin, werden von ihr berührt und verunreinigen sich durcli diese

Theilnahme auch in gewissen Fällen, worüber zu >6, 23.

Gap. 4 , l. Die Lelvre vom Sündopfer wird als besondere vom
Brand- Speis- und Dankopfer geschiedene Eröfl’nung Jehova's einge-

lührt ui>d betrifft hier bloss die unvorsälziiciien Verfehlungen gegeu

göttliche Verbote oder die Begeliungssünden, dagegen Num. 15, 22 fl. I

die Vemachlässiguiigen der göttlichen Gebote oder die Unterlassungs-

siirfden. — V. 2. Allgemeine Bezeichmmg eines sobdicn Sündopferfails.

wenn eine Seele sündigt von allen Geboten Jehova’*, welche nichi ge-

ihan werden sollen] wenn Einer Etwas von den göttlichen Verboten

verfehlet, irgend ein göttliches Verl»ot überlrill. Zu dem pa partil.

muss man nach V. 13.22. 27. „Etw'as“ als lObj. Accus., w’elcher von
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«ürt verfehlen d. i. jsflndigend thun abliängl, ergänzen, 'w und
sie ihut von einem von ihnen d. wenn er eins von diesen Ver-

holen vollbringt, etwas Verbotenes thut. Das ')«a ist für unsre Sprech-

weise überflüssig, wird aber im Hebr. und Arab. oft so gebraucht

a. B. 5, 13. 24. Dt. 15, 7. Ez. 18, 10. Gesen, Lehrg. S. 839. Jüw.

§. 278. c. als masc. und feinin. wie 2, 1. eig. durch

irrungy Verirrung d. i. aus Versehen. Dieser Ausdruck sowie »v
und kommen vor von Handlungen wider das göttliche Gesetz,

welche ohne ein Bewusstsein von ihrer Lnrechlinassigkeil begangen

und erst nachher als Sünden erkannt werden (V. 13. 22. 27. 5, 18.

22, 14.), z. B. von Sünden hinter dem Röcken der Gemeinde (Num.

(5. 2211'.), aber auch von unrechtmässigen Handlungen, welche aus

irgend einer Schwäche z. B. Fahrlässigkeit hervorgehen (5, 15.) oder

auf einem unglücklichen Zufalle beruhen (Num. 35, 11. 15. 22 f. Jos.

20, 3. 9.), mithin überhaupt von unvorsätzlichen Sünden, im Gegeu-

salK zu den d. i. gewaltthätig, vorsätzlich verübten, welche

mU dem Tode zu bestrafen waren (Num. 15, 27 — 31.) uud niclit

mit Opfern gesühnt werden konnten. Oie vorliegende Steile ist ein

blosser Vordersatz, der in den folgenden einzelnen Fällen V. 8. 13.

28. 27» wieder aufgenommen wird und erst da den Nachsatz erliält.

V. 8—12. Der erste Fall ist die unvorsätzliche Sünde de.s Hohen-
priesters. Er eröffnet als erster Beamter der Theokratie angemessen

die Reihe und ist als Organ und Vertreter Jehovas (Num. 27, 21.)

.selbst dem ganzen Israel übergeordnet. Er heisst, weil nur er durch

eine vollständige Salbung geweiht und diese Weihung hei jedem neuen

Hohenpriester vollzogen wurde, während dies hei dem gemeinen Prie-

stern nicht geschah (s. 8, 12. 30.), der gesalbte Friesler kurzweg
(V. 5. 16. 6, 15.), sonst in’sn der grosse Priester, der Gross-

priesler (21, 10. Num. 35, 25. 28. Jos. 20, 6.), bei den Späteren

auch VH"in der I^ester das Haupt, der Hauptpriester (2 Reg.

2f>, 18. 2Chron. 19, 11. 24,11. 26,20. 31, 10. Esr. 7, 5.). Wenn
er sündigt, soll er wegen seiner Sünde einen jungen Stier Jehova

zum Sundopfer darbringen, dies jedoch nur« wenu er sich verfehlet

wn rwDuls zur Verschuldung des Volks d. h. so, dass es diesem zur

Verschuldung gereicht. Gemeint kann nui' eine Sünde sein, die er in

seinem Amte als Haupt des Volks begelit, mit Ausschluss geringer

privater Vergehungen; eine Vergehung des Volkshaupte.s als solchen

bringt Schuld auf das Volk
,
wie das Volk eine Unrechte Handlung

.seines Königs verbüssen muss (2 Sam. 24, 10 If.). Dafür spricht auch

der Stier, das grösste Opferlbier der Hebräer (s. 1, 3.), weklier

übrigens auch sonst als das Sündopfer des Hohenpriesters ersclieiut

(8, 14. 16, 6. 11. Ex. 29, 10. 36.), neben ihm indess auch das

Kall) (9, 2. 8.). Auch das Rind des Sündopfers soll ein p ".fi

sein V. 14. 16. 3. Ex. 29, 1. Num. 8, 8., worüber z. 1, 3. 22, 27.

V. 4. Die Darbringung bis zum Schlacliten ist wie bei den übri-

gen Opfern, -nn" s. l, 5. -»o] s. 1,4. — V. 5—7. Anders

verhält es sich mit dem Blute, dessen Gel)raucb von dem aller übri-

gen Opfer abweichi. Beim Sündopfer für einen einzelnen Isr.ielilen,
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mochte er vornehm oder gering sein, nalim der Priester mit dem Fin-

ger etwas Blut und that es an die Hörner des Brandopferallars

draussen vor der Sliftshülte, das übrige Blut aber goss er an den

Grund dieses Altars aus (V. 25. 30. 34.). Dies geschah auch beim

Sündopfer Aarons, jedoch noch vor Abschluss seiner Weihung zum

Priester (8, 15. 9, 9. Ex. 29, 12.). Beim Sündupfer der rotheo

kuh, deren Asche zu einem Enlsündigungswasser für Verunreinigung

durch Leichen diente und eine Bestimmung für Viele hatte
,
sprengte

der Priester von dem Blute 7 mal gegen die SlifUhfitte (Num. 19, 4.).

Beim Sündopfer für das ganze Volk brachte der Hohepriester etwas

Blut in das Heilige der Sliflshütte, tauchte seinen Finger darein,

sprengte davon 7 mal vor Jehova bei dem Vorhänge zwischen dem
Heiligen und Allerheiiigsten und that davon auch an die Hörner des

Käucheraltars
,
welcher im Heiligen stand , das übrige Blut aber goss

er an den Grund des Brandopferallars draussen (V. 16— 18.). Ganz

dasselbe Verfahren fand nach der vorliegenden Stelle beim Sündopfer

des Hohenpriesters Statt, wenn dieser unabsichtlich gegen das göll-

liehe Gesetz gefehlt hatte. Bei den Sündopfern am grossen Versöh-

iiungstage, welche die vom Volke und dem Hohenpriester begangenen

iinvorsälzlicheii Sünden sühnen sollten, wurde vom Hohenpriester

Blut Iheils in das Allerheiligsle gebracht und damit 7 mal vor und

an den Deckel der Bundeslade gesprengt, iheils an den Räucheraltar

im Heiligen gesprengt und an die Hörner desselben gestrichen (16,

14f. 18 f.). Alle diese Gebräuche fanden aber nur Statt, wenn das

Sündopfer in einem Vierfüssler bestand; beim Tauliensündopfer wurde
das Blut bloss an die Wand des Brandopferallars gesprengt (5, 9.).

Aus dem Angeführten ergibt sich
,

dass das Blut , welches man bei

allen übrigen Opfern an die Seiten des Brandopferallars ringsum

sprengte (s. 1, 5.), beim Sündopfer mehr vor die Augen Gottes und

mehr in seine Nähe gebracht wurde. Dies erklärt sich aus der Idee

des Sündopfers. Das Thier vertritt den Menschen und sein Leben

fällt für das des Menschen. Mil dem Blule oder dem Leben (s. 1,5.)

seines Vertreters erscheint der Sünder bei Gott, bringt es vor seine

Augen und legt es ihm vor als Zeichen, dass er der göttliciicn Straf-

gerechligkeil, welcher sein Leben verfallen war, zu genügen gesuclit

habe. Durch sein Erscheinen beurkundet er zugleich, dass er sich

als slrallällig anerkenne, die Verfehlung bereue und Gottes Gnade an-

rufe. Gott lässt sich die Vertretung gefallen, da die Verfehlung nicht

aus bösem Willen hervorgegangen ist und der Ueberlreler durch sein

Erscheinen und Flehen frommen Sinn beweiset; er ahndet das Ge-

schehene nicht und der Sünder geht straflos aus. Das Blut des

Thiers ist Sühne für das Leben des Sünders (17, 11.). Der Grad, in

welchem es Gott nahe gebracht wird, stellt sich nach der Grösse der

Sünde. Die letztere ist minder gross, wenn sie ein einzelner Israelit

begangen hat, grösser, wenn viele Israeliten daran Theil haben, noch

grösser, wenn sie das ganze Volk oder das Haupt der Theokratie be-

gangen hat, am grössten, wenn sie die in einem längeren Zeiträume

begangenen Sünden des Volks und seines Hauptes umfasst. Je grösser
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sie aber ist, desto stärker berührt sie Gottes Heiligkeit, desto leb-

hafter ist Gottes Unwille und desto bedeutender die Strafe, desto in-

niger und angelegentlicher hat der Sünder um Gnade zu liehen, desto

mehr Gott anzugehen und in ihn zu dringen, desto näher dem Throne
Gottes die Sühne zu bringen. Wer recht inbrünstig und angelegent-

lich bitten wollte, der trat näher an den Andern heran und redete

in seine Ohren (Gen. 18, 23. 44, 18. 1 Sam. 25, 24.). siebenmal]

soll er sprengen wie hei andern Sündopfern (V. 17. 16, 14. 19. Num.
19, 4.) und ähnlichen Sprengungen (8, 11. 14, 7. 16. 27. 51.). Die

Siebenzahl ist auch sonst häufig ini Cultus, z. B. beim Opferdienste

(23, 18. Num. 23, 1. 4. 14. 29. 28, 11. 19. 27. 29, 2. 8. 13. 36.)

und beim goldenen Leuchter (Ex. 25, 37. 37, 23.). Ihre Bevorzu-

gung und Heiligkeit erklärt sich aus dem Einfluss der himmlischen

Verhältnisse auf die irdischen oder aus der Herrschaft des Himmels
über die Erde, man mag nun an die siebentägigen Mondviertel oder
die 7 Planeten oder an Beides zugleich denken; s. Gen. 21, 31.

Lev. 23. Einl. No. 7. vor Jehova] der im Allerheiligsten auf der

Bundeslade thronte (Ex. 25, 22.). Der Ausdruck steht hier wie auch
sonst im engeren Sinne von dem Raume vor dem Allerheiligsten, wo
der Räucheraltar, Schaubrodttisch und Leuchter standen (Ex. 27, 21.

28, 35. 30, 8. 34, 34. 40, 23. 25.). •'3C rx] vor dem Vor-

hange (V. 17.), welcher zwischen dem Allerheiligsten und Heiligen

hing und beide schied (Ex. 26, 31 fl'.). In andern Fällen wird •'»V

gesagt (Ex. 30, 6. 40, 26.). Ueber den Räucheraltar s. Ex.

30, 1 (f. An seine Hörner, welche emporstanden (s. Ex. 27, 2.),

that man das Blut der Sühne, um es am heiligen Orte recht deutlich

hervortreten zu lassen und dem Auge Gottes recht sichtbar zu machen
als das Zeichen dafür, dass man der göttlichen Strafgerechtigkeit zu

genügen gesucht habe "und um Begnadigung flehe. Als Ort der Sühne
fasste daher die Altarhörner, wer heim Heiligthum ein Asyl suchte

und der Strafe entgehen wollte (Ex. 21, 14.). n-: Vs rx] eig. das

ganze Blut des Farren d. h. sein Blut im Ganzen ,
die grosse Masse

desselben. Beim Sprengen mit dem Finger brauchte man nur wenig

Blut, die grosse Masse kam nicht zur Verwendung; sie wurde an
den Grund des Brandopferallars d. h. an seinem Fusse ausgeschüttet.

Dies wird nur beim Sündopfer vorgeschrieben (V. 18. 25. 30. 34.

5, 9. 8, 15. 9, 9. Ex. 29, 12.), wo das Blut, weil cs Gott besonders

nahe gebracht wurde, eine besondre Heiligkeit hatte; es stand nicht

frei, es auf jede beliebige Art wegzuschaffen
,

soweit man es zur

Sühnhandlung nicht bedurfte, sondern man hatte es am heiligen Orte

auszugiessen. Analog ist die Vorschrift die hochheiligen Gaben um
heiligen Orte zu geniessen, worüb. z. 21, 22. — V. 8— 10. Bloss

die Fettstücke des Opferthiers sollen heim Sündopfer Gott verbrannt

werden (V. 19. 26. 31. 35. 8, 16. 9, 10. 16, 25. Ex. 29, 13.).

Warum nicht das Fleisch, nicht wie beim Brandopfer das ganze Opfer-

thier, welches doch der göttlichen Gerechtigkeit fiel? Das würde der

Bedeutung des Sündopfers widerstreiten. Dieses hat nur den Zweck,

der göttlichen Strafgerechtigkeit zu genügen und dem Sünder Begna-

Hdb, z. A. T. XII. 25
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(Hgung zu erwirken
,
es soll aber keine Speise Jehova’s sein , indem

es einem Sünder nicht ziemt, Gott ein Mahl zu bereiten und ihn

gleichsam zum Gaste zu haben. Daher wird es nicht als Speise Je-

hova’s bezeicimel (s. 3, II.) und nicht zum Wohlgeruch für Jehova

angezündet (s. V. 31.); daher wird den Sühnopfern kein Speis* und

Trankopfer (Num. 15. 28. 29.) und dem in Mehl bestehenden SQnd-

opfer kein Oel und Weihrauch heigegehen (5, ll. Num. 5, 15.).

Denn durch diese Beigaben würde das Opfer zu einer Mahlzeit he*

. reitet worden sein. Die Fetlslfnke stellen daher hier nicht eine

Speise Jehova’s vor, sondern sind eine Hebe für ihn, worauf auch

heben, erheben d. i. als Hebe nehmen hindeutet Was Zu Gott

gebracht wird, gehört ihm ganz oder nach seinem vorzAglichsten

Theile; dies gilt für alle Opfer und davon kann auch das SAndopfer

keine Au.snahme machen. Zu ist Suhj. Geher die ein-

zelnen Fettslucke .s. z. 3 , 3. ; auf sie gehl das Suff, in wie

3, 16. •’*»] ist das Rind überhaupt, es sei männlich oder weiblich,

während bei und und die Verschiedenheit des Ge-

schlechts ausgedrückt wird. Beim Dankopfer waren beide Geschlech-

ter zulässig (8, 1. 7, 23. 9, 4. 18 f.). — V. 11. 12. Die Verw^en-

- düng des übrigen Opfers ausser dem Blute und Fette. Jehova nahm,

wie bemerkt, das Fleisch von einem Sünder nicht als Speise für sich

an
;
dem Darbringer aber kam davon nichts zu

;
er brachte das Opfer

zu seiner Vertretung und zum Zweck seiner Begnadigung, konnte also

an ihm nicht Antheil nehmen und mit ihm sich nicht einen Genuss

bereiten wollen. Auch im übrigen Aiterthum berührten die Opfernde»

die Sühnopfer nicht (Porphyr, de abstin. 2, 44.). Es blieb mithin

mir Abtretung an den Priester sowie Vernichtung übrig. Bei den ge-

ringeren Sündopfem
,
also denen der einzelnen Israeliten

,
erhielt der

Priester das Fleisch und hatte es am heiligen Orte zu verzehren (6,

19 ff.), wie auch das der Schuldopfer (7, 6 f.). Sie waren, da das

Blut nicht bis in das Heiligthum gelangt w'ar, nicht so heilig, dass

der Priester als heilige Person das Fleisch nicht wie andre heilige

Gaben hätte geniessen dürfen. Die abenteuerliche Meinung, dass mnr

der Priester fähig genug gewo.sen sei, das gefährliche (!) Fleisch zu

geniessen und die gebüsste Schuld gleichsam mit in sich aufzunch-

meii (!) lind zu verzehren (Ewald Allerthh. S. 74 f.), ist natüriidi

dem Gesetzgeber fremd (s. 6, 23.). Bei den bedeutenderen SAnd*

opfern dagegen
,

w^elche dem Hohenpriester und dem Volke galten,

war die Haut des Thiers, all sein Fleisch nebst (V>> wie Ex. 12, 8 f.)

seinem Kopfe und seinen Beinen sowie sein Eingeweide und sein

Mist zu verbrennen (V. 21. 6, 23. 8, 17. 9, 11. 16, 27. .Ex. 29, 14.).

a*^p] s. 1,9. Denn hier galt, da das Blut bis in das Heilig-

thum
,

bis in die unmiUelhare Nähe Gottes gelangt war
,

das Fleisch

als so heilig, dass sein Genuss auch dem Priester nicht zustand, wie

man etwas von Gott ßenlhrtes (Gen. 32, 33.) oder die stlndigen

göttlichen Antheile an den Opfern (7, 22 ff.) nicht geniessen durfte.

. Wer hätte auch hei die.sen Sündopfem der Verzehrer sein sollen,

da die Darbringer ausgeschlossen w^aren? Das Verbrennen aber war
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die reinlichste und zugleich vollkommenste Art der Vernichtung; durch

sie wurde ein profaner Gebrauch am sichersten verhütet. Sie war
daher auch bei Opferreslen vorgeschriehen , weiche einem weltlichen

Gebrauche entzogen werden sollten z. B. heim Passahlamme (Ex. 12, 10.)

und beim Einweihungs- und Dankopfer (7, 17. 8, 32. 19, 6. Ex. 29, 34.).

Sie halte zu geschehen an einem reinen Orte d. h. auf einem Platze,

welcher von levit. Verunreinigung frei war und natürlich auch vor

anderweitiger Verunreinigung geschätzt wurde, in der mosaischen Zeit

bei der AussehüUung der Asche d. h. auf dem Platze ausserhalb des

Lagers, wohin von Zeit zu Zeit die Opferasche von dem 1, 16. er-

wähnten Orte gebracht wurde (6, 4.). Reinheit .des Orts war auch

vorgeschrieben für die Aufbewahrung der Asche von der rothen Kuh
(Num. 19, 9.) und für den Genuss der heiligen Gaben zweiten Ran-

ges (s. 21 , 22.). Diese Verbrennung nahm nicht der Hohepriester,

sondern ein Anderer vor (16, 27 f. vgl. Num. 19, 8 f.). Geber das

V. 11. vorangeschobene Object s. Ges. §. 142. 2. Eto. §. 309. —
V. 13—21. Der zweite Fall ist die unvorsälzliche Sünde der ganzen

Gemeinde d. i. des ganzen Volkes Israel. Wenn dieses sich verirrt und die

Sache ist verborgen vor seinen Augen d. h. wenn es ein Versehen be-

geht , ohne dieses als solches zu erkennen und ohne also zu bemerken,

dass es sündigt, wenn es von allen Geboten Jehova’s, die nicht ge-

than werden sollen, eines tliut und sich verschuldet d. h. wenn es

ein göttliches Verbot Übertritt und dadurch straffällig wird
,
wenn

dann endlich die begangene Sünde erkannt wird d. h. wenn es her-

nach zu der Erkenntniss kommt
^

dass es gesündigt habe, so soll es

einen Stier zum Sündopfer darbringen. Eine solche Verirrung z. B.

war es, als das Volk einst, des Biutverbotes nicht gedenkend, bluti-

ges Fleisch ass (1 Sam. 14, 32f.). Sonst erscheint nur der Ziegen-

bock als Sündopfer des Volkes (.s. V. 23.), hier dagegen, wo die

Sühne der Verfehlung gegen ein göttliches Verbot und also einer

Begehungssönde gilt, der Stier wie beim Holienpriester (V. 3.) und

bei den Leviten zur Zeit ihrer Weihe (Num. 8, 12.), sonst auch eine

Kuh (Num. 19. Dt. 21.). Zu mit hv eig. sündigen auf einer

Sünde d. h. sich auf Grund einer solchen verfehlen, sie zur Grund-

lage des Verfehlens haben und somit sie Ixegehen vgl. 5, 5. 22.

Sonst z. B. V. 23. kommt auch ^ vor: durch einey mit einer Sünde
sündigen d. h. sie begehen und dadurch sich verfehlen. Gewöhnlicher

aber ist r'Ktsn »ün eine Sünde sündigen d. i. eine solche begehen

(V. 3. 28. 35. 5, 6. 10. 19, 22. u. ö.). (Jebrigens bezeichnet »on

fehlen das Handeln, welches vom göttlichen Gesetze abweicht und

ihm zuwider läuft, sich verschulden das Handeln, welches bei

Gott schuldig und straffällig macht, also eine Sühne erfordert; jenes

ist immer zugleich auch dieses. — V. 15— 19. Bei der Sühnung er-

scheinen die Aeltesten im Namen des Volkes, die Gebräuche w'erden

vom Hohenpriester vollzogen; sie sind dieselben wie beim Sündopfer

für den Hohenpriester und das Volk steht auf gleicher Linie mit sei-

nem theokralischen Haupte, wird jedoch erst nach demselben ge-

nannt. Zu ist w^ohl der erste der Aeltesten Suhject. —^ V. 20.

25 *
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21. Der Hohepriester soll dem Stiere thuii, wie er dem Stiere des

Sfindopfers gethaii d. i. so mit ihm verfahren wie mit dem bei sei-

nem Sundopfer erwähnten, wie mit dem ersten d. i. dem erstgenann-

ten Stiere. anW “Mi] eig. und er decke auf sie d. h. er bedecke

und verhülle sie, er bewirke, dass sie gedeckt sind (vgl. decken —
schirmen, schützen, sichern), er schütze sie vor dem göttlichen Un-

willen , indem er sich ihrer bei Gott anniromt. Der Ausdruck be-

zeichnet das Versöhnen, wiefern es in Befreiung von der Strafe und

in Sicherung vor ihr besteht. Es wird bewirkt vom Priester
,

wel-

cher zwischen Gott und Menschen vermittelt, insbesondre sich der

Sünder bei Gott anniinnU und die Söhngebräuche für sie vollzieht;

das Mittel, wodurch er die Begnadigung erwirkt, ist das Opfer (7,

7. 19, 22. Num. 5, 8.), welches als Dahingahe eines Lebens Gottes

Slrafgerechtigkeit befriedigt (s. V. 5.) und als fromme Weihegabe
Gottes Wohlwollen weckt; nach demselben lässt Gott in seiner Gnade

den Sünder als Einen gelten
,
welcher nicht gesündigt hat. Er kann

zwar Geschehenes nicht ungeschehen machen ; aber er kann an der

Sünde vorübergehen (Mich. 7, 18.), ihrer nicht gedenken (Jer. 31,

34. Ez. 18, 22. 33, 16.), sie hinter sich werfen (Jes. 38, 17.), sie

unter sich treten oder in’s Meer werfen (Mich. 7, 19.), sie zudecken

(Ps. 85 , 3.) und sie wegtilgen (Jes. 43 ,
25. 44 , 22.) d. h. sie

ausser Betracht und Berücksichtigung lassen und sie als nicht vor-

handen behandeln (Jer. 50, 20.), mithin den Sünder unbestraft las-

sen. Das Wort ~ts, dessen Piel stets "“E» ist ((?es,'§. 51. Anm. 1.

Ew. §. 141. b.), bedeutet eigentlich überziehen (Gen. 6, 14.), verhüi-

len, bedecken (Gen. 32, 21.), auch verbergen, verlilgen (Jes. 28, 18.),

im Arab. und Aram. auch verleugnen und wird meist mit und

,
seltener mit dem Accus, verbunden. Es kommt vor von Gott,

welcher die Sünde bedeckt d. i. sie unberücksichtigt lässt und also

vergibt (Jer. 18, 23. Ps. 65, 4. 78, 38. 79, 9.) oder dem Fehlen-

den Verzeihung gewährt (Dt. 21, 8. Ez. 16, 63. 2 Chron. 30, 18.),

am häufigsten aber vom Priester, wiefern er die Sünde bedeckt d. i.

sie sühnet (Ex. 32, 30.) oder wiefern er Personen, die gefehlt ha-

ben, vor Gott bedeckt d. i. bei Gott versöhnt (V. 26. 31. 35. 5, 6.

10. 13. 16. 18. 26. 9, 7. 10, 17. 12, 7 f. 14, 18 ff. 15, 15. 30.

16, 6. 11. 17. 24. 33 f. 17, 11. 19, 22 u. ö.) oder wiefern er ent-

weihte heilige Sachen bedeckt d. i. durch Söhngebräuche vor Gottes

Misfallen und Unwillen schützt (8, 15. 14, 53. 16, 6. 11. 16. 18.

20. 33. Ex. 29, 36 f. 30, 10. Ez. 43, 20. 45, 20.). an^ und
es wird ihnen verziehen werden d. i. Gott wird sie nicht mehr mis-

fällig und unwillig
,

sondern so ansehen
,

als hätten sie nicht gesün-

digt, ihnen also auch wieder wie vorher sein Wohlwollen schenken.

Diese Verzeihung ei*w'ähnt das Gesetz nur bei der Sühnung sündlicher

Handlungen (V. 26. 35. 5, 10. 13. 16. 18. 19, 22. Num. 15, 25 ff,\

nicht auch hei der Sühnung gewisser sündlicher Zustände, in welche
man gerieth, z. B. Verunreinigungen; in diesem Falle wird bloss die

Reinheit als Folge der Vollziehung des Sühngebrauchs angegeben (12,

7. 8. 14, 20. 53. Num. 8, 21.). — V. 22—26. Der dritte Fall ist
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die unvorsätzliche Sunde eines Fürsten d. i. des Hauptes eines Stani-

mes oder einer Stammabtheilung. Auch das Haupt einer Stammab«
theilung wurde «'»3 genannt (Nuni. 3, 24. 30. 35. 1 Reg. 8, 1.

1 Chron. 4, 38.). Ob auch der gemeine Priester
,

der sonst in die-

sem Sündopfergeselz nicht vorkommt, hier mit inbegriften sei, lässt

sich nicht entscheiden. Der Name «'»3 findet sich niemals als Prie-

sterbezeichnung, wenn auch der Stamm Levi seine ö’'k*'® 3 halte, deren

x"»3 der Hohepriester war (Num. 3 , 32.). Der vorliegende 3 Fall

steht an Bedeutung den beiden ersten natürlich nach und unterschei-

det sich von ihnen dadurch, a) dass das Opfer nicht in einem Stiere,

sondern nur in einem Ziegenbocke besteht, b) dass das Blut nicht

bis in das Heiligthum gebracht, sondern nur an die Hörner des Brand-

opferaltars gethan wird
,

c) dass das Fleisch nicht verbrannt wird,

sondern dem Priester zufällt (6, 19. 22.), und d) dass nicht der

Hohepriester, sondern ein gewöhnlicher Priester die Sühnung voll-

zieht. Zu wenn vgl. 5, 2. Ex. 21 ,
13. Deut. 11, 27. Jos. 4,

21. — V. 23. iVenn kund gemacht wird an ihn seine Sünde, womit

er sich verfehiet] d. h. wenn ihn ein Anderer aufmerksam macht,

ihm zur Kenntniss bringt, dass er ein göttliches Verbot übertreten

habe. Das ist der Sinn wegen des Hoph. Zu "i» wenn s. (7es. §. 152.

2. b. Ew. §. 352. a. eig. rauh, haarig (Gen. 27, 11. 23.),

zottig, ddiOn Ziegenhock (vgl. hircus m'il hirtus, fUrsutus), wofür ebenso

häufig das vollständigere ‘n"»» gebraucht wird, kommt im ganzen

Gesetz niemals als Speise Jehova’s d. i. als Brand- und Dankopfer,

niemals als Schlachtlhier des Menschen vor. Neben ihm führt der-

selbe Verf. Num. 7, 16 ff. den eig. bereit, rüstig an, aber als

Dankopfer
,
also als Opfer, mit welchem Mahlzeiten verbunden waren.

Schon deshalb und weil dieses Wort im Arab. den jungen jährigen

Ziegenbock bezeichnet (Bocharl Hieroz. l. p. 740.), hat man unter

den jüngeren Ziegenbock zu verstehen, welcher die Mutterthiere

bespringt (Gen. 31, 10. 12.), als Schlachtlhier wie Lamm, Schaf und

Widder dient (Dt. 32, 14. Jer. 51, 40.) und oft als Brand- und

Dankopfer neben Rind, Widder und Lamm genannt wird (Jes. 1, 11.

34, 6. Ez. 39, 18. Ps. 50, 9. 13. 66, 15,). Er ist wohl einerlei

mit dem SlÖsser, der als Zuchtbock und Gegenstand des Schen-

keiis erscheint (Gen. 30, 35. 31, 10. 32, 15. 2 Chron. 17, 11.).

Demnach muss unter *^"5» der ältere Ziegenbock, welcher mit den ^

•lahren immer längere Haare bekommt, namentlich am Halse und Rük-

ken, und unter die ältere Ziege verstanden, werden. Beide

kommen bloss als Sündopfer vor, jener als das des Slammfürslen

(Num. 7, 16 ff.) und als das des Volks an den hohen Festtagen (16,

9. 15, 23, 19. Num. 28, 15. 22, 30. 29, 5. 16 ff.), bei Einweihung

der SliRshülle (9, 3. 15. 10, 16.) und bei Verfehlungen gegen gött-

liche Gebote (Num. 15, 24.), diese als das des einzelnen Israeliten

vom gemeinen Volke (V. 28. 5 , 6.). Das Ziegenvieh überhaupt er-

scheint unter den vorschriflsmässigen Opfern nur beim Sündopfer

und wallet hier vor. Es hat ein minder schmackhaftes und geschätz-

tes Fleisch und kam bei den Opfern, die eine Speise Jehova’s vor-
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stellten, weniger zur Verwendung; das Gesetz wies es daher dem

SOndopfer zu ,
bei weichem Jehova kein Mahl bereitet wurde , son-

dern die Stellung eines Lebens für das verwirkte Leben des Sünders

die Hauptsache W’ar. — V. 24. 25. Am Ort des Brandopfers (s. 1,

11.) soll man ihn schlachten und das Blut an die Hörner des Brand-

opferaltars thun (s. V. 5.). Dass •jnbn der FriesteTf nämlich der fun-

girende, ein gewöhnlicher Priester sei, ergibt sich aus 6, 19. 22.

Der Hohepriester würde auch anders bezeichnet, sein (s. V. 3.). —
V. 26. Zu ron wegen^ wegen seiner Sünde vgl. 5, 6. 10. 14,

19. 19, 22. Num. 6, 11. Es kommt dafür auch vor (V. 35.

5, 18. 19, 22.); so dass über den Sinn kein Zweifel sein kann. —
V. 27—35. Der vierte Fall ist die unvorsätzliche Sünde eines ge-

wöhnlichen Israeliten. Er trilTt hinsichtlich der Gebräuche ganz mit

dem dritten zusammen, das Opfer ist jedoch etwas kleiner und ge-

ringer, nämlich eine Ziege, die aber auch mit einem Schafe ersetzt

werden konnte. offenbar die ältere Ziege (s. V. 23.), da

es sich hier um eine Begehungssünde handelt, nicht um eine Unter-

lassungssünde, wo ein einjähriges Ziegenlamm genügte (Num. 15,27.).

Dafür entscheidet auch die Analogie. Das Volk stellte bei einer Be-

gehungssünde einen Stier (V. 1 4.), bei einer Unterlassungssünde aber

bloss einen Ziegenbock (Num. 15, 24.). Der Verf. bemerkt auch hier

und 5, 6. nichts von der Einjährigkeit, die er bei den geringeren

Sündopferfällen vorschreibt (4, 10. Num. 6, 14. 15, 27.). Das weib-

liche Geschlecht hat .keine besondere Bedeutung; es wird bestimmt,

weil die Abstufung ein kleineres Thier erforderte. So ist um so

mehr zu urtheilen, weil sonst beim Sündopfer das männliche Ge-

schlecht vorherrschte. Beim Hohenpriester ist es ein Stier (V. 3.),

. beim Volke ein Stier oder Ziegenbock (V. 13.), beim Stammfürslen

ein Ziegenbock (V. 23.). Kommt bisweilen eine Kuh vor (Num. 19.

Dt 21.), so ist der Grund ebenfalls die Abstufung. Dass ursprüng-

lich beständig ein weibliches Thier zum Sühnopfer habe gew^ählt

werden müssen {Ewald Altertlih. S. 68 f.) , ist eine grundlose An-

nahme. Bw] vom Volk des Landes eine Seele d. i. eine Per-

son der Landesbevölkerung, Einer aus der grossen Masse, im Unter-

schiede von den über dem Volke stehenden Häuptern (2 Reg. 11,

18 f. 16, 15. 21, 24. Ez. 7, 27.). nmwpa] eig. durvh ihr Thun d. i.

dadurch, dass sie eines von den Verboten Jehova’s, etwas von Jehova

Verbotenes thut und sich verschuldet Zu tan als masc. und fern,

vgl. 2, 1. * V. 31. Ueber nn-’j s. 1, 9. Der Ausdruck ist dem
Verf., der ihn sehr häufig braucht und hier eben das Dankopfer er-

wähnt hat, aus Versehen entschlüpft; er kommt sousl niemals beim

Sünd- und Schuldopfer vor und passt auch nicht bei diesen Opfern,

als welche von Sündern kommend Gott keinen angeneluuen Geruch

gewährten (.les. 1, 13 f.), ihm keinen Genuss darboten und daher

auch nicht als Speise Jeliova’s zubereitet wunlen (s. V. 8.). -— V. 35.

Das Suff. geht auf die Pctlstücke wie 3, 16. mm -wk W] eig.

auf die Feuerungen Jehova'

s

d. i. auf die Art der Feueropfer, wie

die sonstigen Feueropfer; s. 3, 5.
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Cap. 5, l— 13. Einige Beispiele von Vergehungen, welche ein

Sündopfer erheischten, sowie Vorschriften hinsichtlich der Süiuiopfer

Unvermögender, welche ausser Stande waren, eine Ziege oder ein

Schaf zu stellen. — V. 1. Das erste Beispiel ist, wenn Einer sich

verfehlet, indem er die Stimme des Fluches vernommen hat und

Zeuge ist d. i. Zeugniss abzulegen im Stande ist, sei es dass er das

Geschehene gesehen oder sei es dass er ns erkannt d. i. ander-

weitig Kenntniss davon erhalten hat, so trägt er, wenn er nicht an«

zeigt, seine Vergehung d. h. er sündigt durch Unterlassung des Zeug-

nisses und hat dies zu bössen. Die Ausdrücke k«: und tti»

eig. seine Vergehung ^ Sünde tragen näml. in ihrer Kraft und Wir-

kung d. i. die Folgen derselben erfahren, die Strafe dafür erhallen,

haben eine ganz allgemeine Beziehung; sie. kommen vor von ir-

gend welchem Unglück, welches Gott für Sünden verhängt (7, 18.

17, 16. 19, 8. 17.), z. B. von Kinderlosigkeit und Krankheilsleiden

Uukeuscher (20, 20. Num. 5, 31.), vom Sterben (22, 9. Ex. 28, 43.

iVum. 18, 22.) und von den Mühsalcn Israels in der Wusle (Num.

14, 33 f.), aber auch von der durch Menschen vollstreckten Tödluug

oder sonstigen Bestrafung von Verbrechern (20, 17. 19. 24, 15.

Num. 9, 13.). Hier und V. 17. ist wohl an die Opferleislung zu

denken, womit das Vergehen verbüssl wurde. Ueber eine andre Be*

Ziehung der Redensart s. 10, 27. Mit •v'r dk wird der Bedin*

gungssatz H«nn wieder aufgenommen und für den vorliegenden

Fall näher bestimmt. Zum
)

vor vgl. Gen. 15, 2. 18, 13* Ex.

6, 12. Das doppelte ist sive sive wie V. 21 f. Ueber wf? als

masc. und fern. s. 2, 1. Bei Ermittelung von Verbrechen z. B. von

Diebstählen wurde eine Verwünschung ausgesprochen (Prov. 29, ,24.

Jud. 17, 2.); wer dann nicht als Zeuge auftrat und das Geschehene

doch wusste, der sündigte und zwar gegen Gott, da der Richter im

Namen Gottes Recht sprach (Ex. 21, 6.) und seine Aufforderung zum
Zeugniss von Gott ausging. Daher schreibt der Gesetzgeber hier auch

ein Sündopfer vor. Doch leitet er das Vergehen nicht von einem

bösen Vorsatze her, sondern aus einer Schwäche z. B. Furcht vor

dem Verbrecher oder weichliche Rücksichtsnahme auf seine Umstände

u. s. w. — V. 2. 3. Das zweite Beispiel ist, wenn Einer eine un-

reine Sache, sei es das Aas eines unreinen wilden oder zahmen Vier-

füsslers (s, Gen. 1, 25. 2, 19.) oder das eines unreinen Kriechlhicrs

(s. Gen. 7, 21. 1, 21.) oder die Unreinigkeit eines Menschen, be-

rührt und sich dadurch Verschuldet, wenn ihm aber die Verunreini-

gung verborgen d. i. unbekannt ist und er sie erst nachher erkennt

d. i. erst später erfährt oder inne wird, dass er sich verunreinigt

habe, durch im Folgenden fortgesetzt ist wie 4, 22. als

wenn zu fassen
; der Nachsatz zu diesen Bedingungssätzen folgt V. 5 f.

Ebenso 4 , 2. '»’» eig, «n Bezug auf alle seine Unreinigkeit^

womit er sich verunreinigt d. li. hinsichtlich aller der Verunreinigun-

gen, welchen der Mensch ausgesetzl ist. Ueber dieselbe s. Cap. 11

— 15. Gemeint sind Fälle, wo Einer sich verunreinigt, aber die vor- .

geschriebene Reinigung unterlassen hat, jedoch nicht absichtlich; er
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lud eine Schuld auf sich und musste sie mit einem Sundopfer süh-

nen. — V. 4. Das dritte Beispiel ist, wenn Einer schwört zu plap-

pern mit den Lippen Böses oder (Hutes zu thun d. h. wenn er mit

eitlem Lippenworl , ohne dass das Herz Etwas davon weiss, also un-

besonnen schwört, er wolle dies oder jenes thun und hernach er-

fährt, dass er eine eidliche Versicherung gethan und sich verschuldel

habe, in Bezug auf Alles, was dfr Mensch plappert mö
Schwur d. i. hinsichtlich alles dessen (Ex. 28, 38. 36, 1.), was der

Mensch so in unhesonnenem ('icschwätz eidlich versichern kann,

nV>K«] in Bezug auf eins von diesen, nämlich von allen diesen Din-

gen, hinsichtlich deren man thöricht schwören und sich verschulden

kann. Böses und Gutes] überhaupt etwas, was es auch sei (Jes. 41,

23. Num. 24, 13.). Das geht auf Fälle, wo Einer in Lebhaftigkeil

und Uebereilung mit einem eidlichen Versprechen herausfährt
,

z. B.

bei Gelübden, wovon «wa» vorkomml (Num. 30, 7. 9.), ohne daran

zu denken, dass er schwört, also eidliche Versicherungen, die man

zu hallen nicht beabsichtigt oder vermag, nicht ernst meint und mit-

hin nicht erfüllt. Dies ist eine Verletzung der Ehrfurcht gegen GoU,

dessen Name heilig gehalten werden soll (s. Ex. 20, 7.), und er-

heischt eine Söhne. — V. 5. 6. Wenn also jemand hinsichtlich einer

von den V. 1—4. genannten Sachen sich verschuldet, so soll er be-

kennen, womit er gesündigt hat (Vj wie 4, 14.) d. i. sein Vergehen

eingeslehen und über seine Sünde, welche er gesündigt hat d. i. we-

gen der von ihm begangenen Sünde als seine Schuld Jehova bringen

ein Weibchen vom Kleinvieh. Durch sein Vergehen ist er Jehova

ein solches Thier schuldig geworden, dieses bildet eine an Jehova

abzutragende Schuld und es heisst Sündopfer in den erwähnten Fäl-

len , wo ein theokralisches Vergehen vorliegt. Eigentlich verwirkte

der Sünder sein Leben und wurde es Jehova schuldig, dieser aber

nimmt dafür einen Ersatz an , welcher eine ihm gebührende Schuld

ist und im Sundopfer ihm gebracht wird (s. 4, 5.). Die Stelle han-

delt nicht vom Schuldopfer, sondern allein vom Sündopfer. Das

Wort n®K bedeutet nicht immer culpa und sacrißeium reatus

,

son-

dern oft auch debitum z. B. Num. 5, 7 f. So auch hier und in an-

dern Stellen, z. B. wenn Einer als zwei Tauben, die eine zum
Sündopfer , die andre zum Brandopfer bringt (V. 7.) oder wenn er

als einen Widder dwkV zu einem Schuldopfer gibt (V. 15. 25.)

oder wenn er als einen ow« W opfert (19, 22.). Die Vor-

schriften des Gesetzes sind klar und bestimmt; nur die falsche Fas-

sung von otDM und andre Misvei^släiidnisse haben Unklarheit und Ver-

wirrung in die Lehre von den Sühnopfern gebracht. "'«] s. 4, 20.

nrKtantt] s. 4, 26. — V. 7. An die bisherigen Vorschriften , welche

(las eigentliche Sändopf(*rgesetz bilden, schliessl der Verf. noch einige

ermässigende Bestimmungen über die Leistungen Unvermögender an.

Wenn des Sünders Hand nicht erreicht die Genüge eines Kleinviehs

d. h. wenn er nach seinen Uiiistäiiden nicht so viel vermag
, als für

ein Schaf oder eine Ziege hinreichl (12, 8.), also wegen Armuth ein

solches Thier nicht erwerben und hergeben kann, so soll er als
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seine Schuld, welche er gesündigt hat d. i. die er durch Sündigen

verursacht und sich aufgeladen, ersündigt hat (V. 11.), die er schul-

tiig geworden ist (Gen. 43, 9.) oder verwirkt hat (Hab. 2, 10. Prov.

20, 2.), 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben bringen, die eine zum
Süiiclopfer, die andre zum Brandopfer, jene zum Zw'eck der Verge-

bung und Straferlassung (s. 4, 20.), diese zum Zweck der Wieder-

erwerbung des göUiichen Wohlgefallens (s. 1, 4.). Bei dem nur in

einem einzigen Thiere bestehenden Sündopfer vereinigten sich beide

Zwecke (s. 4, 20.); wurden aber mehrere Opfer gebracht, wie bei

'grossen Weibungen und Sühnungen, so folgte seiner Bedeutung ganz

entsprechend das Brandopfer gewöhnlich auf das Sündopfer (s. 1,

3 IT.). — V. 8. Der Priester soll die zum Sündopfer bestimmte Taube
zuerst darbringen und ihren Kopf abknicken (s. 1 , 15.)

von vor ihrem Nacken d. i. gegenüber vom Halse, beim Genicke

gleich unterhalb des Kopfes, jedoch diesen letzteren nicht ganz los-

trennen. Das Äbknicken entspricht dem Halsabschneiden bei den

wichtigeren Sündopfern und somit der Hauplvorschrift Ober das Sünd-

opfer; über das Daraiilassen des Kopfes s. 1 ,
17. Das Einreisseii

der Flügel wird hier nicht wie beim Brandopfer gefordert, weil beim

Sündopfer, wo man nur die Fettslücke opferte, eine opfermässige

Zerlegung des Thiers nicht vorgeschrieben war. Dass die Taube vom
Unrath gereinigt wurde, versteht sich nach 4, 11. 1, 16 f. von selbst.

Sie gehörte dem Priester (Mischn. Sebach. 6, 4.), wie sich aus 6,

19. 22. ergibt. — V. 9. Vom Blute soll der Priester etwas an die

Wand des Brandopferaltars sprengen, das üebrige aber an den Grund

desselben auslaufen lassen. Das Opfer war nicht bedeutend genug,

um das Blut an die Allarhörner zu thun und so besonders vor Got-

tes Augen zu bringen; aber auf beliebige Weise durfte man es bei

einena so heiligen Opfer auch nicht beseitigen. S. z. 1, 15. 4, 7.

ms -sKwan] eig. das Uebrige am Blute d. i. am Ganzen, an der Masse

des Blutes, der Rest davon vgl. 25, 52. Jes. 10, 22. Ps. 139, 16.

—

V. 10. Die andre Taube soll er als Brandopfer bereiten wb®’?? wie

das Recht d. i. gemäss dem Gesetze, nach den 1, 14 fl’, vorgeschrie-

benen Gebräuchen. — V. 11. Kann aber der Sünder wegen Armulh
nicht 2 Tauben geben , so soll er als seine Gabe , die er ersündigt

hat (s. V. 7.), ein Zehiilheil Epha Feinmehl zu einem Sündopfer brin-

gen, aber Oel und Weihrauch nicht daran thun, da es ein Sündopfer

ist und nicht als Speise Jehova’s zubereitet werden darf. Man s. z.

2, 1. 4, 8. Der Ausdruck i"** a’'»r hier mit h, sonst mit dem Accus,

verbunden ist eig. seine Hand reicht zu etwas , erreicht etwas d. i.

wird einer Sache habhaft, kann sie aufbringen, ist im Stande und

, vermögend. Er kommt im A. T. nur beim Elohisten vor (14, 21.

,

22. 30—32. 25, 26. 47. 49. 27, 8. Num. 6, 21. 27, 8.). Bei ihm

, finden sich auch ähnliche Redensarten V. 7. 12, 8. 25, 28. — V. 12.

,

Mil dem Mehle soll der Priester verfahren wie beim Speisopfer, wor-

[

über z. 2, 2. Ji'in'' !j3>] wie 4, 35. — V. 13. Der Rest davon

- gehört den Priestern wie beim Speisopfer 2, 3. »iVs’a rnK»] wie

, 4, 2.
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Cap. 5, 14— 26. Das Schuldopfer IrilTt mil dem Sündopfer dario

zusammen, dass es durcli eine Vergehung veranlasst wird uod Ver-

gebung bei Gott bewirken soll, also ebenfalls ein Sühnopfer isl (V.

16. 18. 26. 19, 22. Nuin. 5, 8.); aber es wird doch überall voo

Sündopfer unterschieden
,

da es sehr oD neben diesem genauol (6,

10. 7, 7. 37. Num. 18, 9. Ez. 40, 39. 42, 13. 44, 29. 46,20.

2 Reg. 12, 17.) und bei der Reinerkläruiig des Aussätzigen und des

durch einen Todlen verunreinigten Nasiräers zugleich mit dem Süml-

Opfer vorgeschriebeu wird (14, 12 11'. Num. 6, 11 f.). Es muss also

seine besoudre Beziehung und Beijeutung haben. Dafür enlscheulet

auch der vom Sündopfer stark abweichende Ritus , wie ihn das Ge-

setz bestimmt. Das Schuldopfer galt immer nur dem einzelnen Israeli

ten und war für alle gleich, während das Sündopfer auch dem gan-

zen Volke galt und sich nach der theokrat. Stellung des Sünders ab-

slufte; das Schuldopfer bestand immer in einem Schafvieh, währenii

beim Sündopfer alle Opferthiere Vorkommen; das Schuldopfer mu&nle

seinen gesetzlich bestimmten Werth haben und wurde bei Unvermö-

gen nicht wie das Sündopfer auf ein Paar Tauben oder ein Speis

Opfer ermässigt; das Blut wurde beim Schuldopfer wie beim Brami

und Dankopfer an die Seiten des Brandopferallars gesprengt (7, 2.],

beim Sündopfer dagegen abweichend von allen übrigen Opfern vor

Gott gebracht (s. 4, 5.) ; das Fleisch gehörte beim Schuldopfer immer

dem Priester (7, 6.), während es bei den bedeutenderen Sündopfero

auch verbrannt wurde. Mehr Liciit indessen werfen auf die Bedeu-

tung des Scbuldopfers die Anlässe, welche ein solches erheischleo

Ein Schuidopfer hatte darzubringen : wer heilige Gaben . die zu den

priesterhchen Einkünften gehörten, nicht ablieferte und er musste zu

gleich das Veruntreute ersetzen und ein Füuftheil d^s Werths darauf-

legen (V. 15 f.), wer dem Nächsten etwas Anvertrautes, HinlerlegUi

oder Gefundenes ableugnetc oder ihn sonst bevortheille und er musste

zugleich das Vorenthallene zurückgebeu oder ersetzen und ein Füuf

theil des Werths binzufügen (V, 21 ff. Num. 5, 6 ff.), wer das amem
,

Andern angehöreiide , aber unfreie Weib beschlief und er wurde zu

gleich gezüchtigt (19, 20 ff.). In diesen Fällen waren EingrilTe io

|

das Eigentbumsrecht des Nächsten, die aber nach V. 15. 18.. ausir-|

geod einer Irrung oder Schwäche hervorgingen, der Anlass zum Schuld-

opfer und an solche Anlässe hl auch V. 17— 19. zu denken. Nacli

ihnen müssen die andern minder deutlichen Fälle aufgefassL uerdeu
,

z. B. das Schuidopfer der Priester, welche ausländische Weiber gc

ehelicht und dadurch die Töchter Israels, die sie hätten wählen sol-

len, beoachtheiiigt hatten (Esr. 10, 19.) und das Schuidopfer da

Philister, welche die Bundeslade, das kostbarste und Iheuerste Besitz

thum Israels, genommen und eine Zeit behalten halteu (1 Sam. 6,

Unter denselben Gesichtspnnct lässt sieb auch das Schuidopfer de^

Aussätzigen bringen, welcher in seiner meist langwierigen KraBklieü

seine Pflichten gegen die Angehörigen und die Gemeinde nicht er

füllt, vielmehr diese belästigt und heiiachtheiligt
,
auch vermöge der

Ansteckung gefährdet hatte (14, 12 ff. 21 ff.), sowie das Schuidopfer
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des Nasiräers, welcher durch Veninroinigung sein Nasiräat und somit

die Zeit verlängerte, wo er sich der Beschaulichkeit ergab und den

Pflichten des bürgerlichen Lebens entzog (Num. 6, 12.). Uebrigens

bestand in den beiden letzten Fällen, wo kein directer Eingriff ge-

schah, das Schuldopfer nur in einem männlichen Schafe, sonst in

einem Widder. Das sind alle Beispiele von Schuldopfern im A. T. Die

Stelle Jes. 53; 10., wo bvk kein eigentliches Schuldopfer ist, kann

ausser Betracht bleiben. Nach diesen Beispielen unterscheidet sich

das Schuldopfer vom Sündopfer folgendcrmassen. Es geht vom Näch-

stenrechte aus und beruht auf einer ßenachtheiligung dieses Rechts;

es scbliesst sich an die Entschädigung des Benachtheiligten und an

die BQssung des Beschädigers an, welche in allen Fällen Statt findet,

wo dies thunlich ist; es bildet den Theil der Ausgleichung und Ge-

iiugthnung, welcher Gott gebührt. Jehova nämlich hat die Rechte

seiner Angehörigen festgestellt (V. 17.) und will als Gott des Rechts

und der Gerechtigkeit ihre Einhaltung; wer hinsichtlich derselben

einen Fehler begeht, fehlt auch gegen ihn (V, 21. Num. 5, 6.) und-

verschuldet sich an ihm (V. 19.); er hat dies durch eine Busse gut

zu machen. Da er sich aber bloss am Eigenthum des Nächsten ver-

fehlt hat und zwar aus Verirrung oder irgend einer Schwäche, so ist

sein Leben nicht wie beim Sündopfer verwirkt und sein Blut nicht

zu vergiessen. Daher vertritt das Opfer in diesem Falle nicht sein

Leben und das Blut desselben wird nicht in der Weise des Sünd-

opfers vor Gott gebracht, sondern bloss wie bei den andern Opfern

gesprengt; das Scbuldopfer ist nicht sowohl eine Stellvertretung des

Schuldigen, als vielmehr eine an Gott zu entrichtende Busse, nach

deren Zahlung Gott begütigt und der Schuldige straflos ist. Es be-

steht daher regelmässig in einem Schafviehe, der in ältester Zeit ge-

wöhnlichen, besonders bei geringeren Vergehungen üblichen Busse (s.

V. 15.). Mit dieser Auffassung stimmt auch der Name überein. Denn
Dw« 'bedeutet sich verschulden d. h. durch Verfehlungen sich stralfäl-

lig machen (Jer. 2, 3. 50, 7. Ez. 22, 4. 25, 12. Hos. 4, 15. 13, 1.),

schuldig werden
y sein als Folge der Verfehlung, sich an oder

ein andres verbum peccandi anschliessend (V. 2. 3. 17. 23. 4, 13.

22. 27. Num. 5, 6. Hab. 1, 11.), endlich hüssen d. i. die Folge der

Verfehlung tragen, die Schuld zugerechnel erhalten (Jes. 24, 6. Hos.

5, 15. 10, 2. 14, 1. Jo. 1, 18. Zach. 11, 5. Ps. 5, 11. 34, 22 f.

Prov. 30, 10.). Davon b»« eig. Verschuldung (Jer. 51, 5. Gen. 26, 10.),

dann Schuld (debitum), die Einer an den Andern abzulragen hat, doch

immer von einer Schuld, die durch eine unrechtmässige Handlung

herbeigeführt ist (V. 6. 7. 15. 25. 19, 22. Num. 5, 7 f.), endlich

Busse, welche an Gott entrichtet ein ^huldopfer ist Das Wort be-

zeichnet ein Opfer, welches nach seinem Wesen eine schuldige Strafe

oder Busse ist. Aus dem festgestellten Begriffe erklären sich die

weiteren Abweicliungeu vom Sündopfer. Das Ungehörige, was ein

Schuldopfer veranlasst, erscheint immer als Sache des einzelnen Israe-

liten und zwar in dessen Verhältniss zum irdischen Rechte des Näch-

sten; es besteht in einer Benachtheiligung des Nächsten in dessen
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irdiscliein Besitze und hat zunächst keine theokralische Beziehung; die

Beiiachlheiligung des Laien erfordert ganz dieselbe Busse (V. 24 f.)

wie die des Priesters (V. I5f.). Daher werden hier uiclil wie beim

Sfindopfer Volk, ilolierpriester
,
Fürst und Gemeiner unterschie<lcn

und es flndel keine theokralische Abstufung Statt. Als Schuldopfer-

fälle aber gelten nicht geringere (22, 14.), sondern nur gröbere Be-

nachtheiiigungen , wie auch nur stärkere, nicht geringere Verunreini-

gungen als Sündopferfälle gellen (s. z. Cap. 11— 15.); das Schuld-

opfer darf daher nichts Geringeres als ein Stück Vieh sein. Es kann

auch nicht wie das Sündopfer auf ein ‘Paar Tauben oder ein Speis-

opfer (V. 7. 11.) erinässigt werden. Denn bei ihm iiandell es sich

in irdischer Hinsicht um Herstellung des verletzten Rechts durch vol-

len Ersatz, von welchem nichts nachgelassen werden kann; dem
muss die himmlische Beziehung, die an Gott zu entrichtende Busse

entsprechen. Beim Sündopfer ist Gott allein belbeiligt und kann in

Rücksicht auf die Armuth des Sünders nach freier Gnade Erlass ge-

währen (Ps. 51 , 6.). Als schuldige Busse unterlag es nicht der

Handauflegung, welche die freie Dahingabe ausdrückte ( s. 7, 2.).

lieber d.ie Verwendung des Fleisches s. z. 4, 11. Jedenfalls hat mau
das Schuldopfer, welches nach Grund, Bedeutung und Gebrauch sich

vom Sündopfer unterscheidet, immer als etwas Besonderes neben

diesem erscheint, und hier wie 7, l—7. in einem besonderen Ab-

schnitte behandelt wird, nicht bloss als eine Unterart des Söndopfers

{Bähr, Ewald), sondern als ein selbstständiges Sühnopfer zu betrach-

ten; es nimmt aber die zweite Stelle ein und kommt nicht so häufig

wie das Sündopfer vor. Wunderbar ist das Gewirre der Meinungen

über den Unterschied der beiden Sühnopfer. Bald soll derselbe nur

in der Verschiedenheit der Namen bestehen {Cleric. ad 5, 16.), bald

lediglich von der Willkühr des Gesetzgebers abhängen {Cai'pzov ap-

parat, p. 707. Gesen. Thes. p. 160.), bald ursprünglich vorhanden

gewesen
,
im Laufe der Zeit aber vergessen oder vernachlässigt wor-

den sein {de Welle opuscula p. 20 f.), so dass er nicht mehr auf-

gefunden werden könne (Scholl in Klaibers Studien IV, 1. S. 40 IT.).

Auch Bähr Symb. II. S. 409 f. vermisst einen durchgreifenden Unter-

schied und bemerkt nur, das Schuldopfer sei eine untergeordnete

Nebenart des Sündopfers, beziehe sich meist auf speciellere theokr.

Vergehen und sei durch das Selbstbekeiintniss des Fehlenden be-

dingt (s. aber V. 5.) und veranlasst. Andre suchten den Unterschied

genauer festzustellcn. Manche fanden ihn darin, dass der Fehlende

beim Sündopfer bestimmt wusste, er habe unwissentlich gegen ein

Gesetz gefehlt, welches das Verderben nach sich zieht, beim Schuld-

opfer aber ungewiss war, ob er gegen ein solches Gesetz gefehlt

habe (Abenesr. und Abarb. im exord. coniment. ad Lev.), Andre darin,

dass das Sündopfer eine unvorsätzliche Sünde betraf, welche öffent-

lich begangen Andern bekannt war und von ihnen zur Kenntniss ge-

bracht wurde, das Schuhlopfer aber ein Vergehen, dessen der Feh-

lende sich selbst bewusst wurde, ohne von Andern erinnert oder

überführt zu werden (Bauer gottesdienstl. Verf. I. S. 149. Winer
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Real-WB. II. S. 432. Ewald Alterihh. S. 65 f., auch Reland autiqq.

sacr. 4, 4, 3.). Diesen Unlerschied scheinen schon Philo de vicli-

mis p. 844. und Joseph, anlt. 3, 9> 3. gemacht zu haben
; -wenigstens

sprechen sie sich über ilas Schuldopfer in demseli)en Sinne aus.

Ihn macht auch Jahn bibl. Archäoi. III. S. 388 f., nimmt aber zu«

gleich an, das Sündopfer beziehe sich auf Begehungssünden (gegen

göttliche Verbote), das Schuldopfer auf Unterlassungssünden (gegen

göttliche Gebote). Hinsichtlich dieser letzteren Annahme hat er zu

Vorgängern J. D. Michaelis supplemm. p. 718 if. und Wamekros
hehr. Alterthh. S. 195 If.

,
welche den ganzen Unterschied darauf be-

schränken. Alle diese Ansichten iinben keinen Grund in dem richtig

verstandenen Gesetze, Dasselbe gilt von den Meinungen
,

das Sünd-

opfer habe zur Abwendung der Strafe, das Schuldopfer zur Beruhi-

gung des Gewissens gedient (Iken antiqq. sacr. 1, 13, 24.) oder je-

nes gehe auf unwissentliche
,

«lieses auf vorsätzliche oder böswillige

Sünden {Sauberl de sacritf. cp. 3. p. 66.) oder jenes betreffe die

Sünde, wiefern sie' die Harmonie der Seele störe und eine innere

Zerrüttung des Menschen oder ein Abfall desselben von sich selbst

sei, dieses die Sünde, wiefern sie eine Verletzung des göttlichen Ge-

setzes und ein Frevel an Gott, also ein schweres Vergehen sei

{Hengslenb. Penfat. II. S. 214 ff.). In der Ansicht, dass das Schuld-

opfer einer Verletzung der Bundesrechte gelte, welche theils Jehova

gegenüber dem Volke theils der Volksgenosse gegenüber dem Nächsten

habe, das Sündopfer aber einer Ucbcrtretung der Bunde.ssatzungeii

und Bundesgebote (Riehm in den Studd. und Kritt. von 1854. S. 93 ff.),

ist zwar die Beziehung auf die Rechtsverletzung richtig, nicht aber

die auf den theokrat. Bund. Das Schuldopfer betraf nach den Bei-

spielen, welche deutlich sind, z. B. bei den Philistern, niemals eigent-

liche theokratische Vergehungen. Dies verräth auch der Mangel einer

theokrat. Abstufung der Fehlenden und das gewöhnliche Blutsprengen.

Auch die Meinung ist nicht hallbar, dass beim Schuldopfer die Er-

stattung, beim Sündopfer die Sühne hervortrete und der Unterschied

nicht auf einer Verschiedenartigkeit des Vergebens beruhe, sondern

auf der Stellung und Andacht der Opfernden, welchem es entweder

auf eine satisfactio und restitutio in integrum oder auf eine expiatio

ankomme {Rinck in den Studd. und Kritt. v. 1855. S. 369 ff.). Am
nächsten kommen der Sache Brenlius und Oslander ad Lev. 4, 1.

mit der Annahme, das Sündopfer betreffe die Sünden, welche ausser

dem Opfer keine Verpllichtung gegen den Nächsten auferlegten und

keine weitere Sühne erheischten, das Schuldopfer die Sünden, welche

ausser dem Opfer noch eine Verpflichtung gegen den Nächsten mit

sich führten. Ein grosser Theil der Verwirrung beruht darauf, dass

man V. 1— 13. auf das Schuldopfer bezog und d»» daselbst vom
Schuldopfer deutete, worüber z. V. 6. — V. 15— 16. Als ersten Fall

eines Schuldopfers nennt der Verf. die. Veruntreuung von Heiliglhü-

mem Jehovas d. i. von heiligen Abgaben, welche den Priestern ge-

hörten (s. z. 21 , 22.). Die Veruntreuung des Heiligen nimmt ange-

messen die erste Stelle ein. Das Wort V?» meist mit verbunden,
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bedeutet treulos handeln (s. Ex. 28, 81.) und kommt vor von der

Treulosigkeit gegen Jehova z. B. Verleugnen der Ehrfurcht und des

Vertrauens (Dt 32. 50.), Uebcrtreten seines Gesetzes (26, 40.) und

Abgehen von seiner Verehrung (Num. 31, J6. Jos. 22, 16. 22. 31.),

von der Veruntreuung des Gebannten (Jos. 7, 1. 22, 20.) und von

der Untreue des Eheweibes gegen den Mann (Num. 5, 12. 27.). Im

Arab. ist detulii accusando et obtrectavit und perfidia,

fraus. Wenn also Einer eine Untreue untreul d. i. eine Veruntreu-

ung begeht und sündigt von den Heiligthümern d. h. nimmt sündi-

gend etwas von den heiligen Abgaben, entzieht es ihnen unrecht-

mässig, dies jedoch durch Verirrung (s. 4, 2.), indem er vergesslicher,

saumseliger, nach- und fahrlässiger Weise nicht abliefert, was er nach
- dem Gesetz abzuliefern hat, so soll er als seine Schuld (s. V. 6.)

Jehova einen Widder zum Schuldopfer bringen, 'w eine Art

Apposition zum Widder: nach deiner Schätzung ein Geld von Sekeln

d. h. ein Geldbetrag von mehreren Sekeln (Ez. 21, 32. Num. 18, 16.

2 Sam. 24, 24.) soll der Widder sein, also nicht zu gering, sondern

mehrere Sekel werth. Man versieht den Plural einfach von 2 Sekeln

{Vulg. Abus. Jarch. Lulh. Brent.) oder von wenigstens 2 Sekeln, so-

fern eine Mehrheit von Sekeln mindestens 2 beträgt {Abenesr, Abarb.y

Dies ist allerdings die Meinung des Gesetzgebers. Der Widder soll

so ausgewachsen und gross (nach Mischn. Sehach. 10, 5. zwei Jahre

all) sein, dass sein Werth Sekel in der Mehrzahl beträgt, sollten es

auch nur zwei sein, heiliger Sekel] s. Ex. 30, 13. Angeredet ist

Moses, mit welchem aber sonst die Priester wechseln 27, 2. 12.

Num. 18, 8. 16. Das Opfer besteht hei allen solchen Veruntreuun-

gen in einem Widder (V. 18. 25. 19, 21. Num. 5, 8.), bei Benach-

theiligungen geringerer Schuld in einem älteren oder bloss jährigen

männlichen Schafe (14, 10. 12. 21. Num. 6, 12.). Nur das Schaf-

vieh kommt beim Schuldopfer vor, während bei den übrigen Opfern

alle Opferthiere zulässig waren. Dies erklärt sicii aus dem Charakter

des Schuldopfers als einer zu entrichtenden Busse. Das Schaf war

ein gewöhnliches Zahlmiltel. Trihutzahlungen leistete man in Schafen

(2 Beg. 3, 4. Jes. 16, 1. vgl. 2 Chron. 17, 11.) und Strafen ver-

büsste man ebenfalls mit Schafvieh
,

w’clchcs mit den Kameelen bei

den Arabern noch jetzt oft die Geldbusse vertritt (ßurckhardt Bedui-

nen S. 100 f. Seelzen Beisen 1. S. 356 f.). Bei den Römern ältester

Zeit, wo es noch an Geld fehlte, bestanden die zudictirlen Strafen

in Schafen und Rindern (Plin. H. N. 18, 3. Varro ling. lat. 5, 95.

Plutarch. Public. 11.); kleinere Vergehen büsste man mit einem Schafe,

grössere mit einem Rinde, die grösste Vermögensslrafe waren 2 Schafe

und 30 Rinder; später trat Geld mit dem aufgepragten Bilde eines

Rindes, Schafes oder Hammels (Plin. I. 1. Varro de re rust. 2, 1. und

ap. Non. Marcell. u. vervecem) an die Stelle und man berechnete das

Schaf zu 10, das Rind zu 100 As (Feslus u. aestimata, multam, ovi-

bus, peculatus). Bei jenen Viehslrafen sah man aber auf das männ-

liche Geschlecht (Gell. 11, 1.) und der Widder erscheint häufig als

Busse und Sühnopfer. Bei den Athenern expiandi gratia aries inigitur
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ab eO) qui scelus admifüt poenae pendendae loco (Feslus u. subici)

und Numa setzte fest, dass der unvorsätzliche Todlschläger den Kin-

dern de« ümgebrachlen einen Widder gab (Serv. ad Virg. eelog. 4,

43.); am Feste der Agonalien, wo man Janus versöhnte, war das

Opfer ein Widder (Ovid. fast. 1, 334. Varro ling. laL 6, 12.). —
V. 16. Ausserdem soll der Schuldige das Veruntreute erstatten und

zugleich sein fünftheil auf es hinzufugen d. i. den fünften Theil

davon, den 5 Theil seines Werlhes darauflegen und dem Priester ge-

ben (V. 24. 22, 14. Num. 5, 7.). Die Erstattung glich das benacli-

iheiligt« Recht aus, die Darauflage war eine Entschädigung für den

Renachtheiligten und eine Busse auf Seiten des Schuldigen. Beim
Oiebstahle als vorsätzlicher Entwendung musste mehrfacher Ersatz ge-

leistet werden (Ex. 21, 37. 22, 3.). Den 5 Theil des Werthes hatte,

auch daraufzulegen, wer die Erstgeburt unreinen Viehs oder einen

Theil des vegetabilischen Zehntens behalten wollte und also loskau-

fen iBussie (27, 27. 31.) oder wer etwas Gott Gelobtes nicht geben

wollte und also dafür zahlen musste (27, 13. 15. 19.). Die Funf-

zahl ist nicht selten bei Abgaben (Gen. 41. 34. 47, 24.), Opfern

(Num. 7, 17 ff.) und Loskaufungen (Num. 18, 16.); sie erklärt sich

leicht als halbe Zehnzahl oder auch anders (s. Gen. 43, 34.).

r6D8, -zs] s. 4, 20. — V. 17—19. Der zweite Fall muss ebenfalls

Reohlsvcrletzungen betreffen. Dies lehrt der Zusammenhang mit dem
Vorhergehenden und Folgenden sowie die Verschreibung eines in

eifiem Widder bestehenden Schuldopfers. Zu denken hat man an

di« Rechte der einzelnen Israeliten, die hier wie Gap. 4. auf die Prie-

ster folgen. Die ErstaUnng und Darauflage ist freilich nicht erwähnt,

ergänzt sich aber aus dem Zusammenhänge für Fälle, wo sie thunlich

war; nicht in allen konnte sie geschehen (19, 20 f.). Mit wieder-

holt der Verf. au und nimmt den Satz neu auf; ähnlich Gen. 23,13.

Wenn also Einer dadurch sündigt, dass er eins von den Geboten Je-

hova"« thut, welche nicht geüian werden sollen, also ein göUliches

Verbot Übertritt, dies aber unbewusst thul und sich verschuldet, so

trägt er seine Vergehung d. h. er hat die Folgen davon zu tragen

{s. V. 1.). Die hier gemeinten Verbote betreffen Verhältnisse, wie sie

19, 11 ff. Ex. 20, 17. 22, 4 f. 23, 1 ff. angedeulet sind; sie galten

in der Praxis und wurden von Jehova abgeleitet, werden al>er vom
Eiobisten, welcher es mit der Religionsgesetzgebung zu thun hat, nicht

besonders aufgeführt; hier bezieht sich der Verf. auf sie nur, weil

gewisse Verletzungen derselben Scliuldopferfälle waren. — V. 18.

Der Schuldige hat also einen Widder zum Schuldopfer zu bringen

und der Priester wird ihn versöhnen über seine Verirrung ^ welche

er sich verirri hat d. h. wegen der Verfdblung
,
welche er begangen

hat. Der Verf. hat Benachtheiligungen des Nächslenrechls im Sinne,

welche auf einer falschen Ansicht oder sonstigen Irruag beruhen und

nicht schon beim Begehen, sondern erst nachher vom Urheber als

* unrechtmässig erkannt werden. — V. 19. Solche Benachtheiligungen

des Nächsten konnte man leicht als Etwas ansehen, was Gott niciit

berürhre und ein Opfer niciu erheische; daher fügt der Vorf. mit

4
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Nachdruck hinzu : zu verschulden hat er sich verschuldet Jehova d. h.

in der Thal hat er sich an ihm verschuldet und ist ihm straffällig

geworden. Denn ieliova hat die Hechte seiner Angehörigen festge-

stellt und ist der Hort derselben. — V. 20—26. Der dritte Fall isL

wenn Einer dem Nächsten ahleugnet ein eig. Aufsicht d. i. Ge-

genstand derselben, also etwas ihm zur Aufbew'ahrung und Beauf-

sichtigung Allvertrautes (Gen. 41, 36.) oder wwr eig. f^egung

der Hand d. i. etwas in seine Hand Gelegtes, ihm als Hinterlage oder

Unterpfand Uehergebenes oder -ts Entrissenes d. i. etwas, was er

von den Gütern des Nächsten z. K. Aeckern, Brunnen und Vieh (Gen.

21, 25. Mich. 2, 2. Job. 24, 2.) an sich gerissen und diesem entzo-

gen hat oder wenn er seinen Nächsten eig. gedrückt d. i. ihm
etwas ahgepresst oder vorenthalten oder üiierhaupt ihn unrechtmässig

bevorlheilt hat (19, 13. Dl. 24, 12. Hos. 12, 8. Mal. 3, 5.) oder

wenn er eig. Untergegangenes d. i. etwas Verlorenes (Ex. 22, 8.

Ez. 34, 4. 16.) gefunden hat und es ableugnet und wenn er schwört

auf Lüge d. i. auf Grund von ihr, sie zur Grundlage der Aussage

machend (s. 4, 14.), wenn er also falsch schwört über irgend eine

von den Sachen , welche der Mensch lliiil zu sündigen durch sie

d. h. mit denen er sich verfehlen kann und verfehlt. Zu mit

doppeltem z eig. an jemand mit Etwas lügen d. i. an ihm damit

zum Lügner werden, ihm etwas ableugnen vgl. mit a der Sache

Ps. 44, 18. 89, 34. Das Schwören geht auf alle genannten Fälle.

Gemeint sind auch hier, obwohl dies der Verf. nicht ausdrücklich

bemerkt, unrechtmässige Handlungen, welche aus gewissen Schwächen
und Fehlern z. B. Eigennutz und leichtem Sinn hervorgehen, nicht

grade aus einem bösen Vorsatz
,

weil sonst nicht bloss ein Schuld-

opfer und einfacher Ersatz nebst Darautlage vorgeschrieben sein

würde. Sie sind nicht bloss eine Beeinträchtigung des Nächsten,

sondern auch ein hra an Jehova (V. 19. Num. 5, 6.). Sie stehen

den vorsätzlichen Sünden schon ziemlich nahe und werden daher

durch eine neue Einführungsformel von den vorhergehenden etwas

geschieden. — V. 23. 24. Der Nachsatz wie V. 5. Der Schuldige soll

zuvörderst das zurückgeben, was er dem Nächsten genommen und ab-

geleugnet hat, also es erstatten iox-a nach seiner Summe (Ex. 30, 12.

Num. 1 ,
2. 49.) d. i. nach seinem vollen Betrage und hinzufügen

auf es seine Fünflheile d. i. bei jeder einzelnen der veruntreuten

Sachen den fünften Theil des Werths darauf legen. Ueber den Plur.

s. Ges. §. 86. 2. Ew. §. 186. e. dem, welchem es

ist, soll er es geben d. i. dem w'ahren, rechtmässigen Eigenlhümer,

welchem es gehört, es erstatten, am Tage seiner Büssung] wo er

seine Schuld bekennt (V, 5. Num. 5, 7.) und sich durch das Opfer

versöhnen lässt. Das i»? in steht wie 4, 2. — V. 25. 26. Zu-

gleich soll er Jehova einen Widder als Schuldopfer zur Versöhnung

darbringen. »»»»] wie V. 6. rn» Vy] über Einem d. i. wegen einer

Sache von allen, die man thut, sich zu verschulden damit, die man '

also nicht ohne Verschuldung thun kann, soll Versöhnung geschehen.

Cap., 6— 7. Auf das Hauptgeselz vom Opfer und dessen Arten
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folgen eine Anzahl einzelner Bestimmungen. Sie betreffen die Unter-

haltung des Feuers auf dem Altar und die Wegschaffung der Asche,

das Opfer des Hohenpriesters beim Amtsantritt, die priesterlichen

Opferantheile und deren Verzehrung, das Verzehren der Dankopfer

und die Beschaffenheit der Theilnehmer daran, das Verfahren mit den

Opferreslen und die verbotenen Opfertheile. Sie erscheinen als Er-

gänzungs- oder Zusatzartikel zum Hauptgesetz und enthalten meist

Neues, darunter Einzelnes, was in das Hauptgesetz gehört hätte (7, 2 ff.),

wiederholen aber auch manche schon ertheilte Vorschrift. Sie halten

im Einzelnen die beim Hauptgesetz beobachtete Reihenfolge ein, nur

dass hier das Dankopfer die letzte Stelle einnimmt. — V. 2—6. Der

erste Zusatz betrifft das Brandopfer
y
welches auch beim Hauptgesetz

die erste Stelle einnimmt. Es soll auf der Brandstätte auf dem Altar

die ganze Nacht bis zum Morgen sein und das Feuer des Altars

•a Tßw soll gebrannt werden auf ihm d. i. auf dem Altar im Bren-

nen erhalten werden, so dass es also die ganze Nacht hindurch nicht

ausgeht, u^n] vertritt das Verbum sein (Jer. 5, 2.) und steht bis-

weilen conjunctivisch, also hier für •np vergl. Gen. 30, 34. 44, 10.

Jos. 2, 21. Der Verf. hat ein bestimmtes Brandopfer im Auge, wel-

ches nie ausbleiben konnte, weil es vorgeschrieben war, nämlich das

am Abende jedes Tages (Ex. 29, 38 ff. Niim. 28, 3 ff.). Er nennt

es zuerst, da er den Tag mit dem Abende anfängt, worüber z. Gen.

1, 5. — V. 3. Am Morgen jedes Tages soll der Priester sein linne-

nes Gewand und die linnenen Beinkleider anziehen und heben d. i.

ahheben, abräumen die Asche, zu welcher das Feuer das Brandopfer

verzehrt d. i. in welche es das Fleisch verwandelt, und sie neben den

Altar legen d. i. hinschütten ($. 1, 16.). Zu dem Suff, 'inu im stat.

constr. vgl. 26, 42. Ex. 26, 25. Jer. 9, 2. 2 Sam. 22, 33. Ges. §.

119. 6. Ew. §* 291. b. Oder man nehme das i als Bindevokal mit

Ew. §. 211. b. ta] s. Ex. 28, 42. Gemeint sind die priesterlichen.

Kleider, welche bei den gemeinen Priestern aus blossem bestanden

(Ex. 28, 40.). Ohne sie durfte der Priester den Altar nicht betreten.

Daher hier ihre Nennung, auf sein Fleisch] an seine Scham Ex. 28, 42.

Statt des Accus. steht auch V z. B. Am. 2, 1. — V. 4. Dann

soll er die Priesterkleider ablegen, welche nur am heiligen Orte zu

tragen w'aren, und andre anziehen, näml. seine gewöhnlichen und die

Asche an einen reinen Ort ausserhalb des Lagers bringen (s. 4, 12.).

Dies geschah wohl nur von Zeit zu Zeit; in der Darstellung dieser

Geschäfte aber wird das Einzelne einander näher gerückt. Achnlich

4, 20 f. — V: 5. Das Feuer auf dem Altar soll auch am Morgen

nicht ausgehen
;

vielmehr soll der Priester an jedem Morgen anzün-

den (Neh. 10, 35. Jes. 50 » 11.) auf ihm Hölzer d. i. Holz auf das

Feuer, auf die noch brennenden oder glühenden Kohlen auffegen und

angehen lassen und dann das gesetzliche Morgenbrandopfer anrichten

sowie ferner die Fettstücke (s. 3,3.) der Dankopfer verbrennen; die

letzteren sollen sich an jenes Brandopfer anschliessen und den Tag

über geschehen. Dankopfer waren nicht für jeden Tag vorgeschrie-

ben. Wie also, wenn sie einmal ausbleiben? Der Vert. setzt voraus,

Hdb. z. A. T. XU. 26
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dass es bei den zahlreichen Anlässen zu Dankopfern niemals an sol-

chen fehlen wird. — V. 6. Das Brand- und Dankopfer mit ihren

Speisopfem bilden die Speise Jehova’s (s. 3, 11.). Diese soll an

keinem Tage und zu keiner Zeit des Tages auf dem Altäre fehlen

und der Opferdiensl ein ununterbrochener sein ; Jehova soll beständig

verehrt werden und Israel in unausgesetzter Ciottesverehrung sein,

wie es sich für das (ioUesvolk geziemt. Darum soll auf dem Altar

beständig Feuer unterhalten werden und niemals erlöschen. Aehuliches

tlndet sich auch hei den andern alten Völkern. Auf den Altäreo des

Ammon zu Bostar in Afrika unterhielt man ein unauslöschliches Feuer

(Sil. ital. 3, 29.)y ebenso im Tempel der Demeter zu Mantinea in Ar-

kadien (Pausan. S, 9, 1.) und im Pantempel einer andern arkadischen

Sta<lt (Pausan. 8, 37, 8.). lieber die Bedeutung dieses Feuers aber

wird nichts berichtet. Das unauslöschliche Feuer der Heslia oder

Vesta (Orph. hymn. 83.), z. B. zu Athen und Delphi (Plutarch. Numa
cp. 9. Pollux 1, 4.), zu Olympia in Eiis (Pausan. 5, 15, 5.) und

zu Rom (Plutarch. Camill. 20.) beruht auf der eigentlifimlichen Be-

deutung dieser Ootlheit und das ewige Feuer auf den Altären der

Perser (Strabo 15 p. 732 f. Curt, 3, 3, 9. Amm. Marcell. 23, 6, 34.)

auf der religiösen Verehning des Feuers. — V. 7— 11. Der zweite

Zusatz belrilTt das Speisopfer^ welches meist eine Beigabe zum Brand-

iind Dankopfer war und auch itn Hauplgesetz Cap. 2. auf das Brand-

opfer folgt. Die Priester sollen es darbringen. Der Infin. absol.

wie 2, 6. Ex. 13, 3. nin*» •'jc'j] s. 1 , 5. •'36 !>«] för *'afcV> bei

Verhis der Bewegung 9, 5. 16, 2. Ex. 23, 17. Num. 17, 8. 20, 10.

— V. 8. Der Weihungsantheil für Jehova; s. z. 2, 1. 2.

s. 1, 9. — V. 9. Der Rest för die Priester (s. 2, 3.), weldie ihn

aber als Ungesäuertes essen, also ohne Säuerung verbacken sollen (s.

2, 11.) und zwar am heiligen Orte. — V. 10. Er ist ihr Theil, den

Jehova von seinen Feuerungen ihnen verleiht und hochheilig wie Sönd-

und Schuldopfer. Das Brandopfer war ebenso heilig, wird aber nicht

genannt, weil die Priester keinen Antheil daran hallen. V. 11.

Nur die männlichen Aaroniden durften die heiligen Gaben ersten Ran-

ges verzehren, ihre Angehörigen waren bloss bei denen zweiten Ran-

ges zugelassen; s. 21, 22. wie Ex. 12, 14. Das Suff, ana

geht auf die eben genannten hochheiligen Gaben, jeglicher, welcher

sie amiihrl, wird heilig] d. i. er wird dem Heiligihum geweiht und

verfällt demselben, so dass er bei ihm Dienste zu leisten hat. Die-

selbe Wirkung hatte die Berührung des Söndopfers (V. 20.), des

Brandopferaltars (Ex. 29, 37.) und der Gerälhe der Stiftshütie, die

auch hochheilig waren (Ex. 30, 29.). Wahrscheinlich aber konnte

man sich lösen, etwa wie» Einer, welcher sich Gott gelobt halte (27,

2 ir.). Das Wort »ni; hat also mit denselben Sinn (27, 10.

21. Jos. 6, 19. Num. 6, 10. 18, 10.) und kommt auch sonst noch

so vor (Num. 17, 2 f. Dt. 22, 9.). So richtig schon Theodoret

quaesl. 5. ad Levit. und Abenesr. För den Sinn; nur dor Geweihte

und Heilige d. i. der • Priester dürfe sie anrühren {Luth. Cteric. J. D.

Mich,) mussten die Worte anders lauten. — V. 12-*- 16. Der dritte
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Zusatz Ober dat Speisopfer des Hohenpriestersy welches dieser am Tage

seiner Weihe darzuhringen halle. Es schiiesst sich als ein besonde-

res Speisopfer an das allgeoieine an. am Tage seiner Salbung] s.

4, 3. 8, 12. Der Accus, heim Pass, wie Ex. 10, 8. s. 2, 1.

Em Zehntheil Epha Mehl war das kleinste Speisopfer, welches das

Schaf begleitete (Num. 15, 4. 28, 5.), aber auch statt des Silndopfers

.selbstständig vorkommt (5, 11. Num. 5, 15.). rmsta] eig. ein

Speisopfer immer d. i. auf, für immer (Num. 28, 3.), welches also

auch kOnflig jeder neue Hohepriester beim Amtsantritt darbritigen soll.

Der Stal, conslr. ist sonst gewöhnlicher. Ges. §. 114.6. Anm. b. Ew,
§, 287. h. — V. 14. Auf der Machabalh (s. 2, 5.) soll es mit Oel

bereitet werden und Moses soll es zum Altar herbeibritigen als

roA'lta eig. Gemischtes, Gemengtes d. h. gehörig mit Oel durchmengt
und durcheinander gearbeitet Es ist eine Bereitung gemeint, wie sie

bei der Ftila der Araber Statt findet. Das Wort findet sich nur noch

7, 12. 1 Chron. 23, 29. und bestimmt sich nach commiscuil,

paravU miscendo cibum. Das Hapaxleg. erklärt sich am besten

nach dem chald. und syr. setzen, welches die aramm. Ueberss.

2 Reg. 4, 38. Ez. 24, 3. vom Zu- Aiif-Uebersetzen des Topfes zum

Kochen brauchen sowie nach und welches den Aufsalt

7.. B. Dreifnss oder Steine bezeichnet, worauf der Topf beim Kocheu
steht. Zum Schurek sind Wörter wie “«o, siw und zur Endung

von zu vergleichen
;

vielleicht darf man indess •'rzp lesen,

wiewohl die masorethische Aussprache alt ist, indem der sam. Text

und Onk. haben. Moses soll also das Speisopfer darbringen

als Aufsätze einer Bissen - Mincha d. i. es in der Form und Weise
aufgelegt und geordnet auf den Altar bringen, welche bei dem in

Brodt bestehenden Speisopfer zu beobachten ist Das deutsche Auf-
satz kommt ebenso vor von den auf die Tafel gesetzten Gerichten,

besonders von den Gebäcken. Bei Auflegung der Schaubrodte war
auch eine besondre Form vorgeschrieben (24 ,

5 f.). Die strues der

Römer hatte nach Festus ebenfalls eine besondre Form. Die igintd

fracta der LXX, mit denen Syr. Sam. Jonath. Saad. Abus. Rosenm.
Maur. fibereinstimmen, scheinen bloss aus den geralhen zu sein

lind lassen sidi etymologisch nicht begründen, die Ableitung aber von
rwK, welche Gebäcke ergibt {Gr. Venet. Abenesr. Jarch. Kirnch. Gesen.),

passt hier schon als Plur. nicht und steht der ersten Erklärung nach,

da der Verf. oflTenbar auf die Form der Darbringung zielt Diese soll

die Brodlform sein (s. 2, 6.). Mil seiner Weihe trat der Hoheprie-

ster in Jehova’s Dienst und Brodt, sein Lebensunterhalt beruhte auf

den Einkünften seines Herrn, sein tägliches Brodt wurde ihm durch

seines Gottes Gaben. Ganz angemessen trat er das Amt damit an,

dass er von seinen Einkünften Gott eine Gabe in Form des täglichen

Brodles weihte. Er that dies aber als Haupt und Vertreter der Prie-

sterschafl zugleich mit im Namen der übrigen Priester. Denn V. 13.

werden auch Aarons Söhne genannt Das Opfer wiederholte sich im-
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mer wieder nach dem Tode des Hohcnprteslers, welcher in der Theo-

kratie einen Zeilabsclinill bildete (Num. 35, 25. 28.). — V. 15. 16.

Der gesalbte Priester (s. 4 , 3.) statt seiner von seinen Söhnen soll

es machen d. i. wer in Zukunft von Aarons Nachkommen Hohcrprie-

ster wird und Aarons Stelle einnimmt, .soll es darzubringen haben-,

es soll aber dem Jehova als Ganzopfer verbrannt werden , wie auch

jedes andre Speisopfer eines Priesters nicht gegessen werden, sondern

ein Ganzopfer sein soll. Am Speisopfer hatte der Darbringer keinen

Anlheil (2, 3. 10.). Da nun hier der Darbringer ein Priester ist und
Hochheiliges .sonst niemand essen darf, so muss da.s priesterliche

Speisopfer ganz verbrannt werden. — V. 17—23. Der vierte Zusatz

Ober das Sündopfer, welches mit dem Schuldopfer hier dem Dank-

opfer vorangeht, im Hauptgesetz folgt, vielleicht deshalb, weil es wich-

tiger war. Am Ort des Brandopfers (1, 11.) ist es darzubringen,

wodurch es hochheilig (21, 22.) wird, riw "»V] s. 1, 5. — V. 19.

Der Priester, welcher das Sündopfer bringt, soll es essen d. i. dem
die Sühngebräuche vollziehenden Priester soll das Fleisch gehören (s.

4, 11.), er darf es aber nur am heiligen Orte im Vorhofe des Hei-

ligthums bereiten und verzehren (s. 21, 22.). Zu dem Piel »en eig.

die Sünde behandeln d. i. das Sündopfer vollziehen, also entsündigen,

versöhnen s. 8 , 15. 14, 49 If. Ew. 120. e. Ge&. §. 51. 2. — V. 20.

Wer es berührt] s. V. 11 . wer spritzt von seinem Blute auf das

Kleid: das worauf er spritzt sollst du waschen am heiligen Orte]

d. h. wenn Einer von dem Blute des Sündopfers befleckt wird, so

soll der Flecken an Ort und Stelle ausgewaschen w^erden, damit der

Bespritzte nicht so heiliges Blut (s. 4, 7.) mit hinwegnehme in*s ge-

meine Leben und es entw'eihe. Angeredet ist Aaron d. i. der Prie-

ster; er soll waschen, weil der Laie das heilige Blut nicht anruh*

ren darf, — V. 21. Das irdene Geräth, worin der Priester sich das

Sündopferfleisch kocht, soll zerbrochen werden; wenn es aber in

einem kupfernen gekocht w'orden ist, so soll dieses gerieben und ge-

schwemmt d. i. gehörig gescheuert und abgespület werden. Das

irdene Geräth zieht den Stoff ein und wird von ihm durchdrungen,

während er beim metallenen sich bloss aussen ansetzt. Dieser Stoff

aber ist hochheilig und darf von weltlicher Speise nicht berührt, nicht

entweiht werden. Daher soll man das irdene Gefäss, aus welchem
er nicht herauszubringen ist, vernichten und das metallene nach

gründlicher Scheuerung zur Bereitung gewöhnlicher Speise wieder

brauchen. Aehnlich die Bestimmungen hinsichtlich verunreinigter ir-

dener Gefässe und Gerälhe 11, 33. 35. — V. 22. Alles Männliche]

s. 21, 22. Die Vorschriften V. 19. 21. 22. beziehen sich bloss auf

die geringeren Sündopfer, die einem einzelnen Israeliten galten 4, 22 If.

— V. 23. geht dagegen auf die für den Hohenpriester oder das

Volk dargebrachlen bedeutenderen Sündopfer, von deren Blut in die

Stiftshütte hineingebracht wird, ^55!: zu versöhnen im Heiliglhum

d. i. um daselbst mit dem Blute Sühngebräuche zu vollziehen (16,

17. 27.); sie sollen nicht gegessen, sondern mit Feuer verbrannt

werden, worüber z.‘4, 11. Waren sie denn unrein ? Gewisse Waschun-
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gen hatten allerdings vorzunehmen der Hohepriester nach Vollziehung

der Sühngebräuche am Versöhnungstage (16, 24.), ebenso der, wel-

cher den Sündenbock für Asasel fortführte (16, 26.) und der, wel-

cher den Stier und Bock des Sündupfers weggebracht und verbrannt

halle (16, 28.), desgleichen der Priester nach Vollziehung des Sünd-

opfers der rolhen Kuh (Num. 19, 7.) sowie der Verbrenner dieser

Kuh und der Summier ihrer Äsche (Num. 19 ,
8. 10.). Daraus ha-

ben Oulram de sacrificiis p. 234 ff., de Welle opuscula p. 24., v.

Cölln bibl. Theol. I. S. 270., Scholl in Klaibcrs Studien V, 2. S. 154 ff.,

Ewald Alterthh. S. 72 f. u. A. wie schon die Bubbinen bei Oulram
p. 251 ff. geschlossen, das Sündopferfleisch sei unrein gewesen. Allein

es kann etwas nicht hochheilig und unrein zugleich sein. Das Ge-

setz deutet nirgends auf eine Unreinheit des Sündopfers hin und kann

dies auch nicht, da das Thier mit der Sünde nichts zu schaffen hatte,

sondern bloss mit der Strafe; s. oben S. 377. Eine Uebertragung

der Sünde auf das Thier findet sich nur beim Sündenbocke für Asa-

sel (16, 21 f.), der aber kein Sundopfer war. Der Priester und seine

Gehilfen verunreinigten sich also in den angeführten Fällen nicht

durch das Opfer, sondern durch die Sünde des Darbringers, mit wel-

cher sie zu thun hatten, indem sie dieselbe sühnten
;
diese Fälle sind

obendrein solche, wo es eine Verunreinigung und zwar eine umfas-

sendere zu sühnen gab; bei den Sündopfern für alle andern theokra-

tischen Vergehungen (4, 1 ff. 5, 1 ff.) und bei denen für einzelne

Verunreinigte (Cap. 12 ff.) ist von einer Verunreinigung des Sühnper-

sonals gar nicht die Rede. Mit Recht erklären sich gegen die Un-

reinheit des Sündopfers Klaiher Studien VIII, 2. S. 29 ff. und Bahr
Symb. II. S. 396 f. Alles Sündopferfleisch war rein und heilig, bei

den höheren Sündopfern so heilig, dass es selbst dem Priester nicht

geziemte, es zu essen. —
Cap. 7, 1— 10. Der fünfte Zusatz über das Schuldopfer

y
wel-

ches sich auch im Hauptgesetze an das Sündopfer anschliesst. Den

Ritus desselben beschreibt der Verf. erst hier und fügt zugleich noch

einige nachträgliche Vorschriften über das Brand- und Speisopfer

hinzu. »np] s. 21, 22. — V. 2. Das Blut ist zu sprengen wie

beim Brand- und Dankopfer (s. 1, 5.), nicht wie beim Sündopfer,

worüber zu 4, 5. Ort des Brandopfers] 1, 11. Die bei allen übri-

gen Opfern vorgeschriebene Auflegung der Hand auf das Haupt des

Opferlhiers (s. 1, 4.) fehlt beim Schuldopfer. Denn dieses war keine

freie Abtretung, keine freiwillige Gabe, welche der Darbringer zum
Zweck der Verehrung oder des Dankes oder der Versöhnung Gott

weihte, sondern eine Busse, die er Gott schuldig geworden war und

zu entrichten halle. Daher unterblieb bei ihm der Gebrauch, welcher

die freie Dahingabe ausdrückte. — V. 3. 4. Die Fettslücke (s. 3,

3 f.) nebst dem Fellschwanze (s. 3, 9.) wie beim Dank- und Sünd-

opfer 4, 8. — V. 5. Ueber die Ausdrücke s. 1, 9. — V. 6. Nur die

männlichen Aaroniden haben daran Theil, sind aber an den heiligen

Ort gebunden; s. 21, 22. — V. 7. Dem Priester soll es sein, wel-

cher damit versöhnet d. h. durch die Darbringung desselben dem
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Schuldigen bei UoU Begnadigung erwirkt, so dass also in dieser

Hinsicht das Schuldupfer wie das Sündopfer 6 ,
19. ist und beide

Ein Hesetz liahen. la •'B3''] s. 4, 20. —- V. 8 f. Einmal von den

Priestertheilen handelnd fugt der Verf. noch einige Bestimmungen hin*

sichtlich derselben beim Brand* und Speisopfer hinzu, die er oben

vergessen hat; er sj^hliesst sie hier an, wo es sich um Opfer han-

delt, an welchen nur Jehova und seine Diener Theil haben, nicht

auch der Darbringer, Ihs”] Nomin. absol. wie V. 7. Der Prie-

ster, der das Brandopfer eines Menschen darbringt: ihm soll die

Haut des Brandopfers, welches er darbringt, gehören, also bei jedem
Brandopfor immer dem fungirenden Priester. Dies war wohl auch

beim Sohuldopfer und den geringeren Sfindopfern der Fall, doch nicht

heim Dankopfer, wo sic dem Darbringer verblieb (Mischn. Sebach.

12, 3.). Nach Schob ad Aristoph. PluL 1181. und Vesp. 715. so-

wie nach Suid. u. KColccuQhrjg und pofiu^ofuvtt fielen auch hei den

tiriechen die Häute der Opferthiere den Priestern zu. V. 9. Jedes

im Ofen oder in der Pfanne oder auf der Platte bereitete und also

in Backwerk bestehende Speisopfer fällt, soweit es nicht Gott ver-

brannt wird, dem Priester zu, welcher es darbringt; s. z. 2, 4*—

10. — V. 10. Dagegen gehört jedes in Mehl und Schrot 2, 14 ff.

bestehende Speisopfer den Aaroniden zusammen, so dass jeder glei-

chel'weise daran Theil hat. Das vUt Oel btschüUeie ist das, welches

das Brandopfer begleitete ($. z. 2, 3.) und das trockene ist das mit

Oel nicht angeroachte Mehl des Sund- und BifersuchUopfers (5, 11.

Num. 5, 15.). Das Mehl konnte man zu Vorräthen ansammeln, wäh-

rend das Backwerk bald verzehrt werden musste. — V. 11—21.

Der sechste Zusatz über das Dankapfer

,

welches allein noch übng
ist und auch sonst die letzte Stelle einniinmt, z. B. bei Feierlichkei-

ten
,
wo mehrere Arten von Opfern vorkamen. Das Subj. zu a*'*'p*'

ergänzt sich aus dem Verb. Ew. §. 294. b. — V. 12. Wenn Einer

es durbringt mir V? auf Lob d. i. auf Grund davon, wegen Lobes,

so soll er auf das Lobopfer darauf d. i. zu ihm hinzu (Gen. 28, 9.

30, 40.) gewisse Backwerke als Beigaben darbringen, über welche

z. 2, 411’. Der hier und 22, 29. Ps. 107, 22. 116, 17.,

wofür kürzer Jer. 17, 26. 33, 11. Am. 4, 5. Ps. 56, 13.

2 Chron. 29, 31., abet* V. 13. 16. auch vollständiger n-ivi nar

C^fer des Lobes der Vergeltung d. i. Opfer, durch welches GoW aus

Dank, also für empfangene Wohllhalen gepriesen Wird, war eiiie he-

sondre Art des Dankopfers, verschieden von dem V. 16. genamUen
Gelübde und Freiwilligen. Es erscheint als die wichtigste Art. Denn

es wird hier zuerst genannt und sein Fleisch musste am Opfertage

verzehrt werden (V. 15.), was bei den beiden andern nicht geboten

w'ar. Auch wird es bisweilen neben dem Gelübde und Freiwilligen

als nat kurzw’eg lyezeiclmet (23, 38. Num. 29 ,
39. Dt. 12, 6.) und

führt da den Namen , welchen sonst das Dankopfer überhaupt erhält

(s. oben S. 372.). Es muss das eigentliche Dankopfer sein, also die

Art, welche bestimmte göttliche Woiiilhaten und zwar sie allein zum
Anlass hat, nicht aber auch zugleich noch ein besondres Verspre-

I
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chei). Der Slamm ejg. bekennen, dann loben, preisen steht meist

mit Beziehung auf die gdttiichc Huld und Güte (der. 33, 11. Ps. 30,

5. 100, 4, 106, l. 107, 1. 108, 4. 118, 1. 29. 136, 1. 2. 3. 26.)

und vom Lohen GoUes zum Dank für gewisse empfangene Wohitha>

teil (Jes. 12, 1. 4. 25, 1. 38, 19. Ps. 18, 50. 30, 13. 35, 18. 52,

11. 54, 8. 106, 47. 107, 8. 15. 21. 31. 109, 30. 118, 19. 21.

138, 2. 142, 8.). Die ist also Sache dessen, welcher gewisse

Woblthaleu von Gott mit Loh und Dank gegen den Geher hekeimt.

s. 2, 4. 'lin rVcij eig. und Feinmehl der Mengung 4iTu-

chen beschüUel mü Oel d. h. Kuchen, welche als ölgemengles Fein’'

mehl, also aus solchem bereitet und dann mit Oel beschüttet sind,

ln andern Stellen heisst dieses Gebäck Brodl, ungesäueries Bvodl und
Oelbrodlkuchen (8, 26. Ex. 29, 2. 23.); es lisst sich aber nicht •

näher bestimmen. Zur Gonslr. vgl. Gesen. §. 136. 2. Mu). 284. a.

r^o] s. 2, 1. nsaitt] 6, 14. — V, 13, Auf die Kuchen gesäuerten

Brodies soll er seine Gabe darbringen, auf sein fjobdankopfer] d. h.

zu dem gesäuerten Brodle und zu dem Opferthiere hinzu, also über*

dem (23, 18. Ex. 23, 18.) soll er die V. 12. genannnten Backwerke

darbringen; sie sind mit gemeint. Das gesäuerte Brodt brachte

der Darbringer von selbst mit, um es bei der Opfermahlzeit zum
Fleische zu geniesseo; es gehörte nicht mit zum Opfer und wird

daher hier nicht voi^eschrieben
,

sondern nur vorausgesetzt und er*

wähnt Die vorgeschriehenen Backwerke mussten ungesäuert sein,

weil Jehova davon erhielt und auf seinen Altar nichts Gesäuertes-

kommen durfte (2, 11.). Mit Unrecht haben Manche z. B. J. D.

Mich. Winer RWB. u. Dankopfer hier den Gebrauch gefunden, auf

einer Scheibe von gesäuertem Teige ungesäuerte Opferkuchen darzu-

bringen. — V. 14. Von diesem ungesäuerten Backwerke soll er Je-

hova eine Hebe darbringen, nämlich einen von jeder Gabe d. i. je

einen Kuchen von den V. 12. genannten 3 Arten. Das Uebrige ver-

bleibt ihm für sich und seine Gäste. Jene Hebe gehört dem dienst-

thuenden Priester, natürlich nachdem die vorschriftmassige Askara

(2, 9.) davon Jehova geweiht ist Der Veif. erwähnt dies nicht be^

sonders, da es sich von selbst verstand. Ebenso V. 9. 10.’— V. 15.

Das Fleisch des Lohdankopfers soll an seinem Opferlage gegessen

werden und er soll nichts bis zum Morgen lassen, wogegen es beim

Üankopfer des Gelübdes und Freiwilligen auch noch am Tage nach

dem Opfer gegessen werden darf; was beim Lobopfer am zweiten

und beim Gelübde und Freiwilligen am dritten Tage noch übrig ist,

soll verbrannt werden (8, 32. 22, 30. Ex. 29, 34.). Ein andrer

alter Gesetzgeber macht diesen Unterschied nicht, sondern gibt

die mildere Vorschrift für die Dankopfer überhaupt (19, 5 ff.), bis

sum Morgen] Die fröhlichen Opfermablzeiten mochten oft bis tief

in die Nacht dauern
,

zumal wenn sie , wie grössere Gastmäler (Jo-

seph. beB. i, 17, 4.), erst gegen Abend anßngen. Die Vorschrifl

des Verhrennens bezweckt nicht etwa, dass die Darbringer genöthigt

werden sollten, die. Aermercn Theil uehmen zu lassen (Theodorei.

(tuaest. 6. ad Lev. Clerks J. D. Mich. Vat. Kosenm. Scholl bei Klai-
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her V, 2. S. 123.), und das Opfertleisch wirklich zu verwenden

(Winer RVVB. u. Dankopfer), sondern hat einen andern Grund. Das i

Fleisch ging in dem warmen Klima leicht in FSulniss Aber, näherte

sich dem Aase und wurde unrein, daher bei einer heiligen Mahlzeit

ungeeignet; am schärfsten nimmt es das Gesetz bei den wichtigeren

Lobopfern, minder scharf bei den andern weniger w'ichtigen Dank-

opfern; durch die Verbrennung entzog man es der Entweihung (s. 4,

. 12.). So schon Maimonid. Mor. Neboch. 3, 46. und Bähr Symb. II.

S. 375 f. Jenen wie diesen Grund und noch mehr nimmt Philo de

victimis p. 842. an und ihm folgt Outram de sacriff. p. 185 f. Sonst

entzog man Opferreste der Entweihung auch durch Vergrabung (Pau-

san. 10, 32, 9.).‘ — V. 16. Die beiden andern Arten des Dankopfers

kommen auch sonst neben einander vor (22, 21. Num. 15, 3. Dt.

12, 17.) und zugleich neben dem nat
,
worunter wahrscheinlich das

Lobopfer zu verstehen ist (23, 38. Num. 29, 39. DL 12, 6.), werden

aber nirgends näher bestimmt. Der *^^5 Gelübde kann nur ein Opfer

sein, welches bei irgend einem Anlasse z. B. für die Erhöruiig einer

Bitte Gott gelobt worden war, zu welchem sich also der Mensch

verpflichtet hatte, während bei den beiden andern Arten eine recht-

liche Verpflichtung nicht vorlag. Es wurde dargebracht, wenn die

Bitte sich erfüllt batte und drückte Dank für die Erhörung aus ; der i

gew'öhnliche Ausdruck dafür ist oV® ein Gelübde vollständig ma- !

eben d. i. cs vollenden, erfüllen, das Gelübde bezahlen (2 Sam. 15,

17. Jes. 19. 21. Jon. 2, 10. Nab. 2, 1. Ps. 22, 26. 50, 24. 61, 9.

65, 2. 66, 13. 76, 12. 116, 14. 18. Job. 22, 27. Prov. 7, 14. Koh.
;

5, 3.), woneben auch rt-j'ip dV» vorkommt Ps. 56, 13. Die »an?
|

Freiwilliges von a'ia treiben, antreiben (Ex. 25, 2.), im Hithp. sich

anlreiben ist ein Opfer, welches weder eine bestimmte göttliche Wohl-

that noch ein besonderes Versprechen zum Anlass hatte, sondern aus

eigener Bewegung des Herzens, aus freiem religiösem Triebe hervor-
j

ging (Ex. 35 ,
29. 36 , 3.)

,
gleichsam ohne dass eine sittliche und

rechtliche Verbindlichkeit vorlag, aber doch immer vornämlich der

Güte Gottes galt (Ps. 54, 8.) und als Anerkennung derselben ein

Dankopfer war. Bei ihm war auch ein nicht ganz fehlloses Thier

zulässig (22, 23.), dagegen nicht beim Lobopfer und Gelübde, wel-

che eine bestimmte Wohlthal oder Erhörung vergelten sollten. Dass

auch zum Gelobten und Freiwilligen Speisopfer gehörten, lehrt Num.

15, 3 fl’. Der Verf. hat sie bei der «'i'in genannt und wiederholt dies

hier nicht. Von selbst versteht sich, dass man auch Brandopfer ge-

loben und freiwillig darbringen konnte (22, 18. Ez. 46, 12.). ninwi

^a'^] und am folgenden Tage, da soll der Rest von ihm gegessen

werden, nachdem am Opfertage die Hauptmahlzeit Statt gefunden hat.

Äum
)
nach Zeitangaben vgl. Ex. 16, 6. Den Ort solcher Mahlzeiten

bestimmt der Verf. nicht näher; jedenfalls hatten sie an dem Orte

zu geschehen, wo das Heiliglhum stand (Dt. 12, 17 f. 27, 7.); beim

nachexilischen Tempel durfte man sie in ganz Jerusalem halten (Mischn.

Sebach. 5, 6 f.). — V. 17. 18. Das am 3 Tage noch übrige Fleisch ;

ist zu verbrennen. Sollte da in der That, wirklich noch davon ge-

I
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gessen werden, was der Gesetzgeber für möglich hält, so wird es

nicht wohlgefällig sein (s. 1, 4.) und das Opfer dem Darbringer nicht

gerechnet werden, so dass er also ein andres Dankopfer zu bringen

hat; die andern Theilnehmer aber wenlen ihre Schuld tragen (s. 5,

1.), indem ihnen Gott irgend welches Unglück zustossen lassen wird.

Verdorbenheit wird es seiri\ das Fleisch wird Gott als verdorben und

mithin als unrein gelten, sollte es auch z. B. in der Winterzeit noch

frisch genug sein, im Hehr, nur vom Opferfleische (19, 7. Jes.

65, 4. Ez. 4, 14.), im Chald. auch für hehr. von der menschlichen

Leiche (1 Sam. 17, 46.) kommt von dem nicht erhaltenen Vjb =
erschlaffen, hinsinken, im Arab. Chald. Sam. auch verderben,

verdorben sein, wornach das talm. verdorben machen zu er-

klären sein wird. — V. 19. Ungeeignet ist das Fleisch auch

dann, wenn es rührt an alles Unreine d. i. an eine von allen unrei-

nen Sachen antrilTt und dadurch unrein wird
;
es soll nicht gegessen,

sondern verbrannt werden. Das zweite drücken LXX u. Vulg,

nicht aus, während die Samaritt. Abus. Syr. Boubig. die copula

weglassen und zum Vorhergehenden ziehen. Den masorelh.

Text geben Onk. Jonath. Venet. Gr. Ar. Erp.; er ist auch wohl der

ursprüngliche. Man fasse ihn: und was das Fleisch noch ferner he-

trifft, so soll jeder Reine Fleisch essen d. i. am Fleischgenuss Theil

haben, fleischberechtigt sein. Vorher handelte der Verf. von der Be-

schaffenheit des Fleisches, hier geht er zu der der Personen über;

mit ohne welches das 2 Gl. sehr kahl daslehen wurde, führt

er das Weitere ein. -j- V. 20. 21. Getödlet soll werden, wer vom
Opferfleisch isset, wenn seine Unreinheit an ihm, er also mit

einem verunreinigenden Uehel wie Aussatz
,

Samenfluss
,

Folgen des

Beischlafs behaftet ist oder wenn er eine solche menschliche Unrein-

heit oder ein unreines Thier berührt und sich nicht gereinigt hat.

Denn rein muss sein, wer von einer heiligen Weihegahe essen will.

Darüber z. Cap. 11— 15. beschränkt die Vorschrift auf

die eigentlichen Dankopfer und schliesst die Schlachtungen aus, die

keine eigentlichen Dankopfer waren, wenn man dabei auch Je-

hova’s gedachte, wenigstens in der mosaischen Zeit (s. 17, 5.). nn-'S3‘>]

s. Gen. 17, 14. f)?w] umfasst die unreinen Vögel, Fische, Kriechthiere

und Insekten, von denen allein der Verf. das Wort 11, 10 ff. braucht.

Es ist gesichert durch LXX , Vulg. und Venet. Gr. Das vom Sam.

und einigen codd. dargehotene V^V., welches allerdings Onk. Syr. Saad.,

aber doch wohl nur 7)?® erklärend, ausdrücken und Boubig. J. D.

Mich. Rosenm. de Wette vorzichen, scheint aus 5, 2. herzurühren und

ist entbehrlich. Im breiten Style des Verf. fällt das überflüssige «5®

nicht auf; es ist erträglich wie bei Ez. 6, 11. 8, 9. — V.

22—27. Der siebente Zusatz über das Fett und Blut, passend hier

an das Dankopfer angereiht , wo es sich um das Essen heiliger

Dinge handelt. Ebenso schon oben 3, 17. Das Verbot des Fett-

genusses gehl bloss auf die 3, 3. 4. 9. genannten aus lauter Fett

bestehenden Stücke, nicht auch auf das mit dem Fleische verwach-

sene Fett und es beschränkt sich auf die 3 Hauptopferlhiere oder auf
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da Vieh, von welchem man Jehova Feuerung darbringl <1. i. wel-

ches beim Opfenlienslc zulässig ist. so dass also das Fett der andern

reinen Thierc nicht verboten war. Jene SlQcke gehörten bei allen

Opfern Jeliov.i und waren bei den meisten das Einzige, was man vom
Fleische ihm weihte (s. z. 3, 3.) ;

sie wurden durch diese ständige

Weihung an Gott geheiligt und sollten bei Todesstrafe nicht in den

unreinen Mund des Menschen gelangen. Aehnlich die Heiligkeit des

nervus ischiadicus, den Gott bei Jacob berührt hatte (Gen. 32, 33.).

Fremd ist dem Verf. der rabbinische Grund, dass das Fett der Ge-

sundheit schade (Maimonid. More Neboch. 3, 48. Oulram de sacrilf.

p. 175.); ihn nehmen auch Grol. und J. D. Michaelis mos. Recht IV.

S. 2111. an, der letztere aber findet in der Beförderung des Oelbaus

durch das Verbot ein weiteres Motiv, welches Rosenm. sich aneigoet

Winer KWB. ii. Speisegesetze erkennt den theokral. Grund, zugleich

aber auch die übrigen Rücksichten an. Das Rechte schon bei Spencer

de legg. ritt. 1, 10, 2. Ewald Ältertb. S. 45. Das Fettverbol bei

Gefallenem und Zerrissenem geht auf alle Thiere und hat die Unrein-

heit zum Grunde (s. 17, 15. 22, 8.); solches Fett soll man nur zu

allerlei Geschäft machen d. i. es für Zwecke im gemeinen Leben be-

reiten und verwenden. Bei ordentlich geschlachteten Rindern, Scha-

fen und Ziegen stand dies otfenbar nicht frei. Was aber mit ihrem

Fett geschehen sollte, gibt das Gesetz nicht an. nr'^aai] g. Gen* 17,

14. — V. 26. 27. Das Blutverbot beschränkt sich auf die Vierfüss-

1er und Vögel und scliliesst die Fische nicht mit ein. nonaVi q*i9V]

eig. in üinsichl auf das Geflügel und Vieh d. i. was nämlich anlangl

das Vieh und Geflügel; vgl. Dl. 34, 11 f. Jos. 17, 16. Das Verbot

wird im Gesetz stark hervorgehohen und wiederholt euigescliäri'l (s.

Gen. 9, 4.); es gründet sich darauf, dass das Blut als Sitz des Le-

bens oder als das Leben galt, bei den Opfern stets Gott gew'eiht

wurde und auch andre heilige Zwecke erfüllte (s. 1, 5.), namentlich

die Sühnung (4, 5.), mithin eine ganz besondre Heiligkeit hatte. Auch
im Koran 2, 168. 5, 4. 6, 146. 16, 116. wird ßlutgenuss untersagt.

An (len nachtheiligen Einfluss des Blutgenusses auf Leib und Seele,

wie die Rabbineii annehmen (Maimonid More Neboch. 3, 48. HoUiU’

ger Hebraeor. leges p. 200 f.) oder au den ßlutgenuss bei den heid-

nischen Gülten Asiens (J. l). Mich. Mos. Recht IV. 8. 214 f.) oder

an Beides zusammen (Rosenm. ad 3, 17.) hat der Verf. nicht gedacht
Das Rechte hat schon Spencer de legg. ritt 1, 10, 2., auch Winei'

RVVB. u. Speisege.selze, der aber auch au die andern Rücksichten er-

innert in allen euren Wohnsitzen] s. Ex. 12, 20. — V. 28—36.

Der achte Zusatz über den priesterlichen Antbeil am Dankopfer. Der

Darbringende sein Dankopfer Jehova d. i. wer Gott ein Dankopfer

widmet und veranstaltet, der soll von demselben seine Gabe (L i. den

ihm obliegenden göttlichen Antlmil Jdiova bringen , zum Altar herzu-

iiringen. — V. 30. Seine Hände sollen bringen die Feuerungen Je-

hova s] er seihst mit, auf seinen Händen {8, 27 f. Ex. 29, 24 f. Num. 6, 19 f.)

hat die göttlichen Opferlheile zu bringen, um sie am Altar Jehova zu

weilieu; er darf sie nicbl abholen lassen oder fchicken, soodern muss
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in Person sie Jehova Öbergeben , nämlich das Fett nebst der Brust

d. i. die Fettslücke (3, 3 1.) und das Bruststück
,

jene zur Verbren-

nung auf dem Altar, dieses zum Weben einer Webe vor Jehova. V?]

wie Ex. 12, 8 f. ntn] kommt ira ganzen A. T. nur beim Eloliisten

vor (V. 31. 34. 8, 29. 9, 20. 21. 10, 14. 15. Ex. 29, 26. 27. Num.

6, 20. 18, 18.) und wird von den arainm. Ueberss. pectus, von

den arabb. Jlsä pectus^ pectoris capul, medium, von Josepli. anlt. 3,

9, 2. und Venel. Gr. (Siij-9og, von Vulg. pectusculum und von LXX
otfj^viov gegeben. Dieses letztere erklärt Etym. magn. durch pigog

tov (Svfj&ovg und Pollux 2, 4, 33. durch to pioov tcov artjd^äv. Da-

mit stimmt nm eig. Scheide d. i. Mitte, Miltelstück von nm scheiden,

unterscheiden, dann sehen (wie cemere) verw. mit Tm schneiden,

scheiden und nsn (heilen, halöiren. Gemeint ist also die Brustscheide

oder das Bruststück , welches bei den Rindern
,
Schafen und Ziegen

Brustkern heisst, grösstentJieils aus Knorpelfett besteht und zu den

schmackhaftesten Theilen gehört; die an^dvvuit 7ta%i<»v agvicov wa-

ren ein Leckerbissen bei gewissen Familienfesten der Alten (Athen. 2,

70. 9, 10. p. 65. 370.). Dieses Bruststück gehörte von den Dank-

opfern den Priestern. Wie Jehova das reine Fett als das Beste er-

hielt (s. 3, 3.), so seine Diener das aus durchwachsenem und ge-

iiiessbiirem Knorpelfelt bestehende vorzüglichste Bruststück. Es heisst

immer rtm, weil das mit ihm vorgenomraen wor-

den war. Dieses Wort bedeutet bewegen, schwingen und wird sonst

z. B. gebraucht von dem Bewegen der Säge (Jes. 10, 15.) und des

Siebes (Jes. 30, 28.), dem Erheben und Schwingen der Steinhaue (Ex.

20, 25.) und der Sichel (Dt. 23, 25.), dem Schwingen der Hand,

welche winkt (Jes. 13, 2.) oder schlägt (Jes. 19, 16. Job. 31, 21.).

Ini Opferdienste bezeichnet es einen bestimmten vom Priester zu voll-

ziehenden Ritus, der vornämlich dem Dank- und Einweibungsopfer ei-

genthümlich war. Beim Dankopfer nahm ihn der Priester vor mit

dem Bruststück und der rechten Keule (9, 21. 10, 15.), mit dem
Bug und dm Speisopfer des Nasiräers (Num. 6, 20.) ,

mit den Ge-

treideefstlingen am Passahfeste und den Erstlingsbrodten nebst den

beiden Dankopferlämmem am Wochenfeste (23, 11. 20.). in den

angeführten Fällen gehörte das also Geweihte den Priestern. Beim

Einweihungsopfer Aaroos und seiner Söhne vollzog Moses den (ie-

brauch mit den Feltstückcn, der rechten Keule und dem Speisopfer

und verbrannte dann diese Opfertheile auf deiu Altäre (8, 27 f. Ex.

29, 24 f.), desgleichen mit dem Bruststück, welches er aber als seinen

Theil behielt (8, 29. Ex. 29, 26.). Ausserdem findet sich im Opfer-

diensle der Ritus noch beim Speisopfer der Eifersucht (Num. 5,24 f.)

und beim Schuldopfer des Aussätzigen (14, 12. 24.), die nach Opfe-

rung der Gott gebührenden Theile ebenfalls dem Priester gehörten.

Der Gebrauch bestand wohl darin, dass man die Opfertheile empor-

hob und hin und her bewegte; man drückte damit aus, dass man sie

Gott im Himmel darrciche und zuwende, dass man sic ihm weihe,

welche Bedeutung auch in mancJien Stellen Imt (Ex. 35, 22. 38,
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24. 29. Num. 18, 11.). Er Tand fast nur bei den Priestertheüen Statt

und deutete schön an, wie jene besten Stücke eigentlich Gott gehör-

ten, von ihm aber seinen Dienern gegeben würden, damit sie gemäss
dem Charakter des Dankopfers auch eine Mahlzeit halten könnten.

Die Diener Gottes sollten sich bewusst bleiben, dass sie diese Stöcke

der Güte Gottes verdankten und der Darbringer, dass pr sie nicht

den Priestern, sondern eigentlich Gott widme, lieber das an den

Leviten vollzogene sT'sh s. Num. 8, 1 1 ff. Im heutigen Orient kommt
es vor, dass der Vater sein neugeborncs Kind auf die Arme nimmt
und gegen den Himmel in die Höhe hebt, um es Gott aufzuopfern

{Toumeforl Reise II. S. 434.). Etwas Aehnüches war das porricere

der Römer. Exta deis cum dabant, porricere dicebant (Varro de re

rust. 1, 29.); Yeranius: exta porriciunto, düs danto in altaria aramve

focumve eove quo exta dari debebunt (Macrob. Saturn. 3, 2.). Wie
bei den Hebräern hielt der Darbringer die Opferstücke. Si sacriti-

cem summo Jovi atque in. manibus exta teneam, ut porriciam (Plaut.

Pseud. 1, 3, 32.). Der Gegensatz zum porrectum ist nach Verrius

das profanum : Porricitur foculo arisque, quod consecrandum est deo

dicandumque, contra id consumitur in sacro, quod est profanatum

(Feslus u. profanum.). Daher hiessen die Weihestöcke porriciae

(Solin. 5, 23. Arnob. 7. p. 231.). Für porricere aber sagte man
auch movere

f ohmovere, commovere z. B. Cato de re rust 134. —
V. 32. 33. Wie das Brustsück soll auch der rechte dem Prie-

ster, welcher das Blut sprengt und die Fettstücke verbrennt, als sein

Aniheil zufallen. Mit gehl der Verf. in die 2 Person über wie

2, 5. pStaJ von pn» verw. mit pp» laufen, rennen ist eig. Lauft Bein.

Nach dem ßgaxicov der LXX und armus der Vulg. versteht man im

Opfergesetz das Wort herrschend vom Vorderbeine oder vielmehr von

der Schulter des Vorderbeins. Allein dafür ist die Bezeichnung

(Num. 6, 19. Dt 18, 3.) und p'i» kann nur auf das Hinterbein ge-

hen, zumal es auch den menschlichen Schenkel bezeichnet (Cant 5,

15. Ps. 147, 10. Jud. 15, 8.). So wahrscheinlich die andern grie-

chischen Überss., mit denen Joseph, antt. 3, 9, 2. stimmt; sie haben

d. i. Bein, insbes. Schienbein (zu 7, 32. 8, 25. 9, 21. Ex.

29, 22.) und Venet Gr. daneben auch aniXog d. i. Schenkel, Bein.

Aus Syr. Sam. Chaldd. Arabb., welche dasselbe Wort mit dem hebr.

brauchen, ist nichts zu ersehen. Natürlich aber kann p'i», den Prie-

stern als Antheil bestimmt und 1 Sam. 9, 24. als ganz vorzügliches

Stück angeführt, hier nicht das armselige Schienbein, sondern nur

die Keule sein. Sie gehört zu den heiligen Gaben und wird gewöhn-

lich Hebekeule genannt d. i. Keule, die vom Opfer erhoben und

als Abgabe dem Priester gegeben wurde. Wie das fette Bruststück

beim Priester dem Felle bei Gott entspricht (s. V. 30.), so entspricht

die Keule beim Priester dem Blute, welches als Sitz des Lebens Gott

zurückgegeben wurde (s. 1, 5.). Denn Hüfte und Schenkel, aus wel-

chen die Kinder hervorgehön (Gen. 35, 11. 46, 26. Ex. 1, 5. Jud.

8, 30. 1 Reg. 8, 19.) und Leben kommt, sind besondere Sitze der

Lebenskraft. Die rechte Keule ist gewählt, weil die rechte Seite die
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bevorzugte ist (Gen. 48, 14.); die rechte Hand erscheint immer als

die kräftige, mächtige und wirksame (Ex. 15, 6. 12. Zach. 11, 17.

Job. 40, 14. Ps. 118, 15 f.). Dieselbe Ansicht liegt zum Grunde,

wenn die Griechen die ausgeschnittenen Schenkelknochen (fe^a tirjQo)

und uro sie gewickeltes Fett opferten (s. z. 3, 4. 9.), jene roil ihrem

Marke als Sitze der Lebenskraft (vgl. femur, fernen mit feto, fetus,

fecundus, femina), dieses als das Vorzüglichste. Dazu die Erklärung,

dass die Thiere mit den Schenkeln, die man ag xi xtfuov den Göttern

weihte, das Gehen und Zeugen verrichteten (Eustath. ad 11. 1, 461.).

Die Heiligkeit der öTtkayxva, exta hat einen ähnlichen Grund (.s. z. 1,

5.). Bei den Komikern klagen freilich die Götter über die fleischlosen

Knochen (Clem. Alex, ström. 7. p. 716. 719.). Von jenem wird

nun in einer Stelle das ausgesagt. Nach dem Vorgänge der

Talmudisten (Mischn. Menach. 5, 6.) und Rabbinen versieht man dar*

unter ziemlich allgemein einen besonderen dem ähnliciien Ritus,

der etwa in einer Elevation des Opfertheils bestanden habe, z. B.

Reiand antiqq. sacr. 3, 1, 17. Carpzov apparat. p. 709 f. Ou<-

ram de sacrilf. p. 151 f. Witsius Miscell. I. p. 502 f. Scholl in Klei-

bers Studien V, 1. S. 120 f. Bähr Symb. II. S. 355 f. Ewald Al-

terth. S. 320. 352. Winer RWB. u. Weben und die Ausleger. Aber

diese Meinung hat im A. T. keinen Grund und ist vollkommen halt-

los. Niemals wird bei den Opfern mit oder wie f)''an

mit njrp verbunden, sondern stets gesagt heben für

Jehova d. i. eine Hebe für Jehova erheben (22, 15. Num. 15,

19. 28, 19. 24. 31, 28. Ez. 45, 1. 46, 9.); häufig steht das

Wort mit )»? vor dem Ganzen, von welchem die Hebe erhoben, ge-

nommen wird (2, 9. 4, 8. 10. 19. 6, 8. Ex. 29, 27. Num. 28, 26.

30. 32.). Dass Aaron und seine Söhne bei ihrer Einweihung die

Keule auf den Händen hielten, geschah nicht, weil ein sondern

bloss, weil das damit vorgenoramen werden sollte (8, 27. Ex.

29, 24.). In diesem allgemeinen Sinne wird das Wort gebraucht

von der Erhebung der Askara beim Speisopfer (2, 9. 6, 8.), der

Fellstucke beim Dank- und Sündopfer (4, 8- 10. 19.), der rechten

Keule beim Dankopfer (Ex. 29, 27.), der Erstlingshebe (Num. 15,

19 f.), des levit und priesterlichen Zehntens (Num. 18, 24 11.), eines

Beuteantheils für Jehova (Num. 31, 28. 52.) und der heiligen Gaben

überhaupt (22, 15. Num. 18, 19.), auch der Beiträge zur Erbauung
der Stiftshülte (Ex. 35, 24.); nirgends hat es im Gesetz eine beson-

dere rituelle Bedeutung. Das Deriv. ist Hebe und kommt vor

von den Heben beim Speis- Sönd- und Schuldopfer (7, 14. Num. 18,

8 11.), insbesondere von der Keule der Hebe beim Dankopfer (V. 34,

10, 14 f. Ex. 29, 27 f. Num. 6, 20 f.), von den Erstgeburten, den

Erstlingen, dem Zehnten, dem Gebannten und dem Beuteanlheil Je-

hova’s (Num. 15, 19 f. 18, 11 H. 31, 41.), von den heiligen Gaben

überhaupt (22, 12. Num. 5, 9.), auch den Beiträgen zur Stiftshülte

(Ex. 25, 2 f. 30, 13 f. 35, 5. 12. 24. 36, 3. 6.). — V. 34. Die

Webebrust und Hebekeule hat Jehova von Seilen der Kinder Israel

von ihren Dankopfern genommen d. i. als Abgabe festgesetzt und den

/
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Aaroniden gegeben tu einer ewigen Bestimmung d. i. als

etwas auf ewig ilinen Bestimmtes , als eine immerdar von Seiten des

Volks an sie zu entrichtende Gebühr. So hier w'ie 6, 11. 11), 13 f.

24, 9. Ex. 27, 21. 29, 28. Num. 18. 8. 11. 19. — V. 35. 36. Diese

Stucke sind der Anlheil der Aaroniden von den Feuerungen Jehova's,

weichen Jehova befahl ihnen zu geben von Seiten der Kinder Israel

d. i. der nach Jehova’s Gebot ihnen von Seiten des Volks zu Theil

werden soll. 3’'*'pn on^a] am Tage, wo er sie nahen liess d. i. in

der Zeit, wo (s. Ex. 4, 13.) er sie zu sich brachte und sie annahro,

dass sie Jehovapriester wären. von nwa streichen
^ bestreichen

(2, 4.), dann über etwas hiyislreicheHy es ermessen, ausmessen, (so im

Chald. Syr. Sam. häufig, auch iiu Arab.) ist eig. Abmessung d. i. be-

stimmter Autheil wie Num. 18, 8. Der Verf. braucht giade

dieses Wort, weil cs au die Salbung der Aaroniden erinnert (s. 8,

12.) und somit an die Erhebung zu Priestern, die ihre Einkünfte wie

der König als Gesalbter Jehova’s (1 Sara. 8, 11 ff.) vom Volke be*

ziehen. Uebrigens finden sich und ira ganzen A. T. nur

beim Elohislen. — V, 37. 38. In der Schlussformel nennt er aus-

ser den Cap. 1—7. behandelten Opferarten noch die Art o*«!^ eig.

BevoUmäcMigung d. i. Einsetzung (8, 22. 29. *33. Ex. 29, 22. 26.

27. 31.), z. 6. auch von der Einsetzung der Edelsteine in etwas (Ei.

25, 7. 35, 9.), dann Einseizungsopfer (8, 28. 31. Ex. 29, 34.). Das

gleichfalls eloiiist. Wort erklärt sich nach t «Vu eig. die Hand
jem. voll macheny also etwas in sie tliun und ihr übergeben, so dass

sie etwas hat und vermag oder vermögend wird d. i. ihn bevoiimäch-

ligen, einselzen (8, 33. 16, 32. 21, 10. Ex. 28, 41. 29, 9. 29. 33.

35. Num. 3, 3. Jud. 17, 5. 12.). Die Hand ist die handelnde und

waltende und an sie geschieht die Ertheilung der AmUbefugniss (Jes.

22, 21.). Das Einselzungsopfer gehört nach seinem Kitus zu den

Dankopfern und wird daher auch Ex. 29, 28. zu ihnen gerechnet.

Deshalb und weil es bloss bei der Einweihung Aarons und seiner

Söhne zu Priestern vorkam, hat der Verf. Cap. 1—7. keine besondere

Bestimmung darüber gegeben.

Cap. 8— 10.

l. Die Einführung des Priesterthums geschieht auf sehr feier

liehe Weise und hebt mit einer umständlichen Einweihung au, welche

Moses in der Art ausführt, dass er Aaron und dessen Söhne wäscht,

in die Prieslerkleidcr einkleidet und mit lieiligein Salböle salbt (8,

1— 14.), dann sie ein Sund* Brand- und Dankofifer darbringen lässt

und diese Opfer vollzieht, zugleich vom Blute des letztgenannten

etwas an das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen und die rechte

grosse Zehe der Geweihten streicht, auch ihre Kleider mit Salböl

und Dankopferblut besprengt (V. 15—30.) und zuletzt sic auweiset,

das Fleisch des Dankopfers nebst dem dazu gehörenden Backwerk

beim Eingänge der Stiflshütte zu geniessen und 7 Tage lang an die-

sem Platze zu bleiben (V. 31—36.). Am 8 Tage erfolgt der Dienst-

Digitized



Lev. 8— 10. 415

antritl der Eingeweihten ; Aaron bringt unter Anleitung Mosis für

sich und seine Söhne ein Sünd- und Brandopfer dar (9, 1— 14.),

fftr das Volk vollzieht er Sönd- Brand- und Dankopfer und ertheilt

darauf den Segen (V. 15—22.); Jehova erscheint auf geschehenes

Bitten und Feuer von ihm verzehrt die aufgelegten Opferstücke (V.

23. 24.). Dabei erlauben sich die beiden ältesten Söhne Aarons ein

ungesetzliches Rauchopfer anzuzünden unä werden durch Feuer, wel-

ches von Jehova ausßhrt, getödtel (10, 1—5.). Dies gibt dem Mo-
ses Anlass, hinsichtlich der Trauer der Priester und hinsichtlich der

Enthaltung von Wein heim heiligen Dienste Vorschriften zu ertheilen

(V. 6— 11.). Daran schliessen sich, noch Bestimmungen über . den

Genuss der Priestertheile des Speis- und Dankopfers (V. 12—15.)
und der Bericht von einem Handel zwischen Mo^es und Aaron Ober
den SOndopferbock des Volkes, welcher nicht verzehrt, sondern ver-

brannt worden war (V. 16 — 20.). Abgeselien von diesem letzten

Berichte gehört der ganze Abschnitt dem Elohisten an. Das lehren

sowohl Plan und Zusammenhang seines Werkes, als auch die Aus-

drucksweise. Er hat Ex. 25—31. die Anordnung der Sliftshötte und
des Priesterlhums

, darauf Ex. 35—40. die Aufstellung und Einrich-

tung des Heiligthums und zuletzt Lev. 1—7. die Ertheilung der Opfer-

gesetze erzählt; er gibt jetzt den Bericht über die Einführung der

Priester, welche den Opferdienst beim Heiligthum verwalten sollen,

lind setzt von Cap. 11. an überall die Aaroniden als bestellte Prie-

ster voraus. Dem Berichte von der Anordnung des Priesterthums

Ex. 29. ent.spricht fast wörtlich der Bericht von der Ausführung je-

ner Anordnung hier Cap. 8. Auch im Einzelnen kehren die Ausdrücke

wieder, welche schon früher als elohistischc erkannt worden sind

z. B. bei der Priesterkleidung z. B. •jon, awn, und 8, 7—9. 13. und beim Opferwesen 9, 7. 15., r?»« 8, 21. 28. 10,

12. 13. 15., 8, 22.28. 29. 31. 33., nnpmd nw 8, 20. 9, 13.,

8,

20., 8, 16. 25. 9, 10. 19., 8, 25. 9, 19., wf; 8, 29.

9, 20. 21. 10, 14. 15., 8, 17., a-n» 9, 3., 'b ^ rjtD 8,

14. 18. 22., 8, 11. 30., q‘'3n und ntwn 8, 27. 29. 9, 21. 10,

14. 15., 8, 16. 21. 28. 9, 10. 14. 20., n’n^s 8, 21. 28.,

a-sw-i)? vip 10, 13., Vo 8, 2. 26. 31., rjVn und 8, 26. Dazu

kommen noch j» Gestell 8, 11., ‘•t vom IJnzulässigen 10, 1., im3

10, 3., a*^8 10, 6. l>*'narT 10, 10., Isx» 10, 12., 10, 4. 5. und

die Formeln er und seine Söhne mH ihm 8, 2. 30. 10, 9.' 14. 15.,

nach euren Geschlechtern 10, 9., ewige Salzung 10, 9. 15. Die

Priestersalbung wird hier 8, 10. 12. 30. 10, 7. wie sonst in der

Griindschrift hervorgehoben.

2. Später Num. 8. erzählt die Gnindschrift auch die BesteJlung

der Leviten und sie enthält überhaupt folgende Nachrichten und Ge-

setze hinsichtlich der heiligen Personen. Da alle Erstgeburt Jehova

gehörte (Ex, 13, 2.), so sollten sich eigentlich immer die Erstgebor-

nen der israelitisdien Familten dem heiligen Dienste weihen; aber

Jehova verlangt sie nicht, sondern belässt sie in ihren Verhältnissen

und nimmt nur ein Lösegeld für ihre Personen (Num. 3, 46ir. 18,16.).
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Kr zog es hei der EiofQhruiig des heiligen Dienstes vor, stall der

Erstgebornen den ganzen Stamm Levi, welchem Moses und Aaron an-

gelidrten ,
aus dem gesammten Volke auszuscheiden und zu seinem

Dienste zu bestellen (Num. 3, 12. 41. 45. 8, 14. 16. 18.), liess den

erwählten Stamm durch besondere Feierlichkeiten weihen (Num.

8, 5 IT.) und bestätigte, als wegen dieser Bevorzugung der Leviten

Unzufriedenheit laut geworden war, die geschehene Erwählung durch

den Vorgang mit Aarons sprossendem Stabe (Num. 17, 16 ff.). Die

Leviten erhielten nur untergeordnete Befugnisse; sie hatten die Woh-

nung Jehovas zu besorgen und Dienst bei ihr und ihren Geräthen zu

thun (Num. 3, 7 f. 18, 3 f. 31, 30. 47.) z. B. sich bei Aufschlagung

des Lagers um die Sliftshütte zu lagern (Num. 1 , 53.) und beim

Zuge die Heiliglhümer zu tragen, nämlich die Gersoniten die Decken,

Vorhänge und Uoihänge der Wohnung und des Vorhofs sowie die

Seile und Aebnliches (Num. 3, 25 f. 4, 25 f.), die Kahathilen die

ßiindeslade ,
den Tisch , den Leuchter und die beiden Altäre nebst

den dazu gehörenden Gelassen und Geräthen sowie den Vorhang vor

dem Allerheiligsten (Num. 3, 31. 4, 4 ff.) und die Nerariteo die Bret-

ter, Riegel, Säulen, Untersätze, Seile und Zubehör (Num. 3, 36 f. 4,

31 f.); aber sie durften kein priesterliches Geschäft vornehmen, also

nicht nahen zum Brandopferaltare und seinen Geräthen (Num. 18, 3.),

nicht in das Heiligthum hineingehen (Num. 4, 20.) und nicht die hei-

ligen Geräthe berCihren, sondern nur bedeckt zum Tragen erhalten

(Num. 4, 15.). Sie ersclminen also bloss als den Aaroniden beige-

gebene Gehilfen und haben diesen anzuhängen und zu dienen (Num.

3, 6. 9. 8, 19. 18, 2. 6.); vorgesetzt sind ihnen in der mosaischen

Zeit die einzelnen Söhne Aarons (Ex. 38, 21. Num. 3, 32. 4, 28.).

Sie stehen in der Mitte zwischen den Priestern und dem Volke und
vermitteln es, dass das Volk nicht mehr dem Heiligthum nahe tritt

(Num. 8, 19. 18, 22.). Ihre W'^eiber wurden wahrscheinlich zu ge-

ringen Wasch- und Putzdiensten beim Heiligthum herbeigezogen (s.

Ex. 38, 8.). Bei der Eroberung des Landes erhielten sie kein zu-

sammenhängendes Gebiet, sondern mit den Priestern 48 Städte in

den verschiedenen Theilen des Landes , darunter die 6 Freistädte

(Num. 35. Jos. 21.); ihre Häuser in diesen Orten verfielen veräussert

niemals und wurden im Jubeljahre unentgeldlich zuröckgegeben (25,

32 f.). Ihre Einkünfte bestanden in dem Zehnten, welchen die übri-

gen Stämme alljährlich von dem Getreide, den Baumfruchten und dem
Zuw'achse des Bind- und Kleinviehs geben sollten (27

,

30 ff. Num.
18, 21 ff.).

3. Aus dem Stamme Levi und zw'ar aus dem Geschlechte der

Kahathiten erhob, wie die Grundschrift weiter ausführt, Jehova Aaron
und dessen Söhne zu Priestern (Ex. 28, 1. 41. 29, 1. 44. Num. 3,

10.), liess sie durch Moses, seinen unmittelbaren Gesandten, feierlich

einweihen, namentlich auch durch Salbung, den königlichen Weiheritus

(s. 8, 12.), bestimmte ihnen das Priesterthum als ewiges Beeilt in

Israel (29, 9. 40, 15.) und erhielt diese Bestimmung auch aufrecht,

als unzufriedene Leviten und Bubeniten, welche als Nachkommen von
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Jakobs Erstgebornen priesterliche Rechte beanspruchten, sich dage-

gen aiiflehnten (Num. 16. 26, 9 Mosis Familie gelangte nicht

zum israelitischen Priesterthum
,

weil Moses der jüngere Bruder ($.

Ex. 6, 20.) und sein Geschlecht nicht rein hebräischer AbkunR war,

indem er die Midianitinn Zippora zum Weibe hatte (vgl.21, 14.)* Seine

Nachkommen waren blosse Leviten (1 Chron. 23, 14.). Als priester-

liche Befugnisse bestimmt der Elohist die Geschäfte am Altäre und
im Heiligthume und mit den heiligen Geräthen (Num. 18, 7. 3.).

Die Priester sollen also den Altardienst besorgen, z. B. das Holz auf-

legen, das Feuer erhalten und den Altar reinigen (1, 7. 6, 2 ff.), das

^
Blut an den Brandopferaltar sprengen und an seine Hörner streichen

(s. 1, 5. 4, 5.), die Opfertheile auflegen und verbrennen (1, 8. 9.

12. 13. 15 ff. 2, 2. 9. 16. 3, 5. 11. 16. 4, 10. 19. 26. 31. 35. 5,

12. 6, 8. 7, 5. 31.), im Heiligthume an jedem Sabbathe Schaubrodte
auf dem Tische auflegen (24, 8.), den Leuchter zurecht machen und
seine Lampen anzönden (24, 3. Ex. 27, 31. Num. 8, 2 f.), und das

an jedem Tage zweimalige Rauchopfer darbringen (Ex. 30, 7 f. Num.
17, 5.), welche Geschäfte, so weit sie erfordert wurden, vor Einfüh-

rung des Priesterthums Moses versah (Ex. 40, 22 ff.). Sie sollen

also überhaupt die eigentlichen Cultusgeschäfte verrichten, z. B. auch

dem Volke den Segen ertheilen (Num. 6, 22 fl.) und beim Aufbruche
des Lagers die Heiligthümer einhüilen, um sie den Leviten zum Tra-

gen zu übergeben (Num. 4 , 5 ff.). Ausserdem haben sie die heili-

gen Trompeten zu blasen (Num. 10, 8.), die heiligen Gaben zu

schätzen, welche man lösen wollte (27, 12 ff.), feierliche Eide und
Gottesurtheile zu vollziehen (Num. 5, 1 1 ff.), die Gebräuche am Ende
des Nasiräats auszuführen (Num. 6, 13 ff.) und die Reinigkeitsgesetze

zu handhaben (13, 2 ff. 14, 2 ff. 19, 2 ff.). Da ihre Verrichtungen

sie in Jehovas Nähe führen, so haben sie sich einer besonderen Rein-

heit und Heiligkeit zu befleissigen
,

also beim heiligen Dienste die

Hände und Füsse zu waschen (Ex. 30, 19 ff. 40, 31 f.) und sich be-

rauschender Getränke zu enthalten (10, 9.); sie dürfen nicht im Zu-.

Stande der Unreinheit an priesterliche Geschäfte gehen oder von den

heiligen Gaben essen (22, 2 ff.), nicht um Todte trauern, ausser um
die nächsten Anverwandten (21, 1 ff.) und keine Hure, Gefallene oder

Verstossene, sondern nur eine Jungfrau oder Wittwe zum Weibe
nehmen (21, 7.). Sie sollen so vollkommen als möglich sein. Daher

machen auch hässliche Leibesfehler unfähig zum heiligen Dienste,

doch nicht zur Theilnahme an den priesterlichen Einkünften (21, 17 ff.).

Die Amtstracht besteht bei den gemeinen Priestern in einem Leibrocke

nebst Gürteibinde, einem Kopfbunde und Höfthüllen, alles von weissem

Linnen (Ex. 28, 40. 42.). Heber ihre Einkünfte s. oben S. 345. und

zu 21 ,
22. Bei der Eroberung des Landes erhielten sie von den

48 Levitenstädten 13 in den Gebieten von Simeon, Juda und Benja-

min zum Besitz (Jos. 21‘, 11 ff.). Der Hohepriester ist natürlich zu

allen Geschäften der gemeinen Priester befugt, hat aber Vieles vor

diesen voraus. Er wird vollständiger gesalbt und die Salbung bei

jedem neuen Hohenpriester wiederholt (s. 8, 12.) )
er soll den heili-

Hdb. z. A. T. XII. 27
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gen Ort nicht verUssen (21, 12.); er fungirt bei den Sündopfem für

ihn selbst oder für das Volk (4, 1 if. 13 ff.) und daher auch am
Versöhnungstage, wo er in das Allerheiligsle eingehl (16. 1 ff.); er

darf um niemand trauern und nur eine Jungfrau aus seinem Volke

heiratlien (10, 6 f. 21, 10 IT.); er ffihrt einen kostbaren und präch-

tigen Ornat (Ex. 28, 6 ff.) und in demselben ein Diadem als das Zei>

eben seiner obersten Wörde in der Theokratie (Ex. 28, 36 ff.) und

die Urim und Tuimniin als das Zeichen seiner Befugniss zu höchsten

Entscheidungen (Ex. 28,30.); hei ihm soll Mosis Nachfolger Jehova’s

Entscheidungen einholen und sich nach ihnen richten (Nutn. 27, ISIL);

er erscheint bei der Vertheilung des Landes an der Spitze des Vol*

kes und die weltlichen Volksbäupter nur neben ihm (Num. 34, 17.

.los. 14, 1. 17, 4. 19, 51. 21, 1.).

4. Von den elohistischeu Gesetzen über die heiligen Personen

weichen andere Stellen des Gesetzbuches stark ab. Ein aller Be*

richlerslalter kennt die Vorrechte der Leviten und Aaroniden sowie

die der Stiflshüttc nichL Bei ihm haben, wie es scheint, die Erst*

gehornen sich dem Dienste Jehovas zu weihen (Ex. 22, 28. 24, 5.)

und er gestaltet, dass man überall im Lande Jehova Altäre errichtet

^ (Ex. 20, 24.) und dass auch Nichtpriester den Altar betreten (Ex.

20, 26.) ;
er lässt den Ephrainüten Josua sich als Wart in der Stifts*

hötle aufhalten (Ex. 33,11.) und mit Moses den Sinai besteigen, Aa-

ron aber unten bleiben (Ex. 24, 12 ff.) und den Israeliten das gol-

dene Kalb machen (Ex. 32, 2 ff.). Bemerkenswerth ist auch, dass in

einem allen Liede die Vertheilung der Leviten durch das Land als

eine göttliche Strafe angesehen wird (Gen. 49, 7.). Andere Stellen

schliessen sieh besser an den Elohisten an, gehen aber zum Tbeil

auch über ihn hinaus. Aaron hat bereits in Aegypten bei seinem

Volke priesterliche Geschäfte (Ex. 4, 14.) und es gibt schon vor Ein-

führung des Prieslerthums "eine Priesterschafl (Ex. 19, 22. 24.); er

und seine beiden ältesten Söhne besteigen mit Moses den Berg (Ex.

24, 1.) und die Leviten weiiien sich schon heim Vorgänge mit dem
goklenen Kalbe dem Dienste Jehova's (Ex. 32, 29.). Alle Opfer sol-

len hei der SliftshüUe, wo die Priester die priesterlichen Geschäfte

zu versehen haben, dargehrachl werden (17, 2 IL 19, 22. Jos. 22,

11 ff.). Der Priesterstamm vereinigt mit seinen priesterlichen Ver-

richtungen einen Lehrberuf heim Volke (Dt. 33, 10.), was der Elo-

hist 10, 11. so nicht gemeint hat. Pinehas erscheint an der. Spitze

einer Volksabordnung (Jos. 22, 30 ff.). Hierher gehören auch die

jehovistiseben Änlheile an Num. 16 f. Aufl'allend ist, dass Aaron ge-

genüber von Moses der Levit d. i. der Priester genannt (Ex. 4, 14.)

und die Bezeichnung mit auf die Leviten angewandt wird (Ex.

19, 22. 24.), auch das Prieslerthum und die Feuerung Jehovas das

Besitzlhum des Stammes Levi heissen (Jos. 13, 14. 18, 7,), als liäl-

ten alle Leviten dieselben priesterlichen Rechte geliahl. Noch stärker

treten die Abweichungen im Deuteronomium hervor. Bei diesem

jüngsten Gesetzgeber ist von den Söhnen Aarons, welche der Elohist

immer als die Priester bezeichnet, niemals die Rede; vieimebr nennt

DIgitized by Google



Lev. 8— 10. 419

er die Cuhuspersonen gewöhnlich die Priester die Leviten (17, 9. 18.

24, 8. 27, 9.), die Priester die Söhne Levis (21, 5. 31, 9.) und die Prie-

ster die Leviten der ganze Stamme Levi (18, 1.). Ebenso Jos. 3,3.

8 , 33. Ihm kommt es bei den Priestern offenbar nicht auf die Ab-

stammung von Aaron, sondern nur auf die von Levi an. Bei ihm
erscheinen die Leviten in priesterliehen Geschäften; der Stamm Levi

ist aus allen Stämmen ausgesondert, vor Jehova zu stehen, den hei-

ligen Dienst zu versehen und in Jehova’s Namen zu segnen (10, 8.

18,5. 7.); die Leviten sollen die göttlichen Flüche ausrufen (27, 14.)

und das Gesetzbuch bei der Bundeslade niederlegen (31,25f.). Deut-

lich üben sie hier Rechte, die nach dem Elohisten nur den Aaroni-

den zukommen und es unterliegt keinem Zweifel, dass zur Zeit des

Deuteronomikers ausser den Aaroniden auch andere Leviten zum Prie-

sterthum zugelassen waren. Daher werden die Feuerungen Jehova^s

als die Besitzung des Stammes Levi bezeichnet (18, 1. 10, 9.) und
der Levit Korah, der nach dem Priesterthume getrachtet hatte, neben

den Rubeniten Dathan und Ahiram 11, 6. nicht mit genannt, weil der

Verf. in jenem Streben kein besonderes Unrecht erblickte. Die mei-

sten Leviten wohnten damals nicht in den bestimmten ihnen ange-

wiesenen Städten, sondern zerstreut in den verschiedenen Orten des

Landes mit den anderen Israeliten zusammen. Daher die häufige For-

mel : der Levit
j

welcher in deinen, euren Thoren ist (12, 12. 18.

14, 27. 16, 11. vgl. 14, 29. 16, 14. 26, 12.) oder welcher sich

aufhält in einem deiner Thore (18, 6.). An diesen Orten waren sie

Beisassen und hatten eine dürftige Stellung, weshalb sie dem Wohl-
wollen des Volkes angelegentlicfi empfohlen werden (12, 19. 14, 27.

u. a.). Ihre EinkünAe waren hier gering. Sie erhielten nicht mehr,

wie der Elohist bestimmt, alle Jahre den Zehnten von dem Getreide,

den Baumfrüchten und dem Heerdenzuwachse , sondern nur alte 3

Jahre einen Zehnten von dem Erndteertrage , welcher obendrein zu

Mahlzeiten verwendet wurde und zugleich den übrigen Bedürftigen

des Orts, als Fremden, Wittwen und Waisen zu Gute kam (14, 28 f.

26, 12 f.). Dazu sollte man, wenn man heilige Gaben nach Jerusalem

brachte oder sieh zu Festen daselbst einfand , sie nebst seinen Ange-

hörigen und den Bedürftigen Theil nehmen lassen (12, 18. 16, 11. 14.

26, 11.). Natürlich sehnten sie sich nach Jerusalem und mancher
Levit zog dorthin, wo er zur Theilnahme an den priesterlichen Ge-

schäAen und Einkünften gelangen konnte (18, 6 ff.). Diese aus Aa-

roniden und anderen Leviten bestehende jerusalemische Priesterschaft

hatte ausser der Verwaltung des Gultus auch an der Rechtspflege

Theil (17, 9 ff. 19, 17. vgl. 2t, 5.), während beim Elohisten bloss

der Hohepriester als zu solchen Entscheidungen berechtigt erscheint.

Ihre Einkünfte erscheinen verglichen mit den elohistischen Bestim-

mungen sehr vermindert. Der Zehnte vom jährlichen Heerdenzuwachse

und die Lösung der menschlichen und der unreinen Erstgeburt wer-

den hier nicht erwähnt und scheinen eingegangen zu sein; der jähr-

liche Zehnte von Getreide, Most und Oel und die reinen Erstgeburten

soUen allerdings nach Jerusalem gebrüht (oder auch der Geldbetrag

27 *
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dafür) , aber zu Mahlzeiten verwendet werden . an welchen auch der

Darbringer mit seinen Angehörigen und den Bedürftigen Theil hat

(12, 6 f. 17 f. 14, 23. 15, 19 f.). Ebenso sollen alle Opfer in Je-

rusalem dargebracht werden, aber die priesterlichen Opferantheile sind

herabgesetzt (18, 3.). Hinsichtlich der Erstlinge lässt es der Verf.

beim Alten und fugt noch die Erstlinge der Schafschur hinzu (18,4.

26, 2 If.), die aber keinen genügenden Ersatz für die anderen Ver-

luste der Priester bilden konnten.

5. Heber die Einführung des Priester - und Leviteuthums durch

Muses ist im Allgemeinen zu urtheilen wie über den mosaischen Ur-

sprung des hehr. Opferdienstes oben S. 348 IT. Wie Moses, der Ur-

heber der Theokratie, ein Heiligthuin, einen Opferdienst und religöse

Feste stiftete
,

so muss er auch ein Priesterthum eingeführt haben.

Dies ist um so sicherer als seine Stiftung anzusehen , da wir es bei

seinem Stamme und Geschleclite ßnden, nicht bei den Kubeniten, den

Nachkommen von Israels Erstgebornem, ln der That erscheint auch

gleich von Moses an das Priesterthum im Besitz der Aaroniden. Un-

ter Josua ist Aarons Sohn Eleasar Iloherpriester (Jos. 14, 1. 17, 4.

19, 51. 21. 1.); ihm folgt in der ersten Richterzeit sein Sohn Pine-

has (Jud. 20, 28.); gegen das Ende der Richterperiode waltet Eli,

der Linie Ithamar angehörig (1 Chron. 24, 3.), als Hoherpriester und

als Regent und wohnt bei der SliftshüUe zu Silo (1 Sam. 1,9. 4,

18.

); für die Zeit der ersten 3 Könige werden ebenfalls Nachkommen
des Eleasar und des Ithamar als Häupter der Priesterschaft genannt

(1 Sam. 14, 3. 22, 11 ff. 2 Sam. 8, 17. 15, 24 ff. 17, 15. 19, 12.

1 Reg. 1 f. 4, 4.). Stammtafeln der Aaroniden stehen 1 Chron. 5,

27 ff. 24, 1 ff. Esr. 7, 1 ff. Aehnlich die Leviten. Sie erhalten in

Josuas Zeit ihre Städte (Jos. 21.), werden schon in der ersten Rich-

terzeit bei Einrichtung von Privatgottesdiensten Anderen vorgezogen

(Jud. 17, 7 ff. 18, 11 ff.) und haben beider Stiflshütte zu thun (Jud.

19, 18.). ln den Zeiten Samuels und Davids erscheinen sie als

Träger der Bundeslade (1 Sam. 6, 15. 2 Sam. 15, 24.) und unter

Salomo bringen sie und die Priester die heiligen Geräthe auf den

Tentpelberg (1 Reg. 8, 4.). Schwerlich aber hat Moses ein schrift-

liches Priester- und Levitengesetz gegeben, vielmehr das Institut auf

dem Wege der Praxis eingeführt. Dieses konnte sich daher frei ent-

wickeln und gestalten und es konnten auch erhebliche Abweichungen
vom Ursprünglichen eintreten, welche so lange fortgingen, bis die

später schriftlich gewordenen Gesetze zu öffentlicher Geltung gelangt

waren, ln der Praxis der nachmosaischen Zeiten entspricht daher

gar Manches nicht dem elohistischcn Priester- und Leviten-Gesetze.

Man nahm es da hei der Zulassung zum Priesterthum nicht genau

mit der Abstammung von Aaron. Der Ephraimit Elkana weiht seinen

Erstgebornen Samuel dem Jehova und der Geweihte ist ein Diener

Jehova’s, trägt einen Ephod, hält sich im Heiligthume auf und ver-

richtet später Opferhandlungen (1 Sam. 1, 28. 2, 11. 18. 3, 1 ff.);

der Judäer David reiht seine Söhne der Priesterschafl ein (2 Sani.

8, 18.) und Jerobeam bestellt Nichtleviten als Priester (1 Reg. 12, 31.),

'S
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tlie jedoch feierlich geweiht wurden (2 Chron. 13, 9 f.). Die Haus-

priester Davids und Salonio*s scheinen auch keine Aaroniden gewesen

zu sein (2 Sam. 20, 26. 1 Reg. 4, 5.). Der Epliraimit Micha richtet

sich einen Privatgottcsdienst ein und bestellt dabei einen seiner Söhne

als Priester, an dessen Stelle er später Jonathan, den Enkel Mosis,

also einen Leviten setzt (Jud. 17,5 If.); dieser aber bleibt ihm nicht,

sondern nimmt das Priesterthum der Daniten zu Lais an (Jud. 18, 11 ff.).

Bei den späteren Schriftstellern findet sich wie im Deut, häufig die

Bezeichnung der Cultus-Personen als Priester Leviten (Jer. 33, 18 ff.

Jes. 66, 21.), auch bei solchen, welche sonst die Priester und Levi-

ten gehörig unterscheiden, nämlich Ez. 43, 19. 44, 15. und 1 Chron.

5, 5. 2 Chron. 23, 18. 30, 27., bei dem Chronisten wohl nach den

Quellen desselben. Sie lehrt, dass es in der späteren Zeit gewöhn-

lich geworden war, beim Priesterthume hauptsächlich nur auf die Ab-

stammung von Levi zu sehen. Erst nach dem Eiile, wo das Gesetz

nach seinen späteren Bearbeitungen zu voller Geltung gekommen war,

nahm man es strenger und wies diejenigen vom Priesterthume zuruck,

welche ihre Abstammung von Aaron nicht nachweisen konnten (Esr.

2, 61 ff. Neh. 7, 63 ff. vgl. Neh. 10, 39. 12, 47.). Uebrigens hat

der cxilische Jesaia a. a. 0. nichts dagegen, dass auch Nichtleviten

zum Priesterthum zugelassen werden. Auch in einzelnen Fällen nah-

men Laien priesterliche Verrichtungen vor, z. B. die Segnung des

Volks bei öffentlichen religiösen Feierlichkeiten, wo David sogar mit

einem Ephod angethan war (2 Sam. 6, 14. 18. 1 Reg. 8, 14.), und

König Usia, ein entschiedener Jehovaverehrer, ging einst in das Hei-

lige des Tempels, um daselbst zu räuchern (2 Chron. 26, 16 ff.).

Man beschränkte die Befugnisse und Rechte, weiche das elohistische

tlesetz den Priestern einräumt. Die weltlichen Häupter des Volkes

übergehen bei wichtigen Angelegenheiten den Oberpriester, z. B. bei

der Aufnahme der Gibeoniten (Jos. 9, 14.); dieser erscheint nach Ein-

führung des Königthums nur als eine Person vor dem Könige, welche

dieser, wenn sie nicht zu derselben politischen Partei gehört, auch

vom Priesterthume ahselzen kann (1 Sam. 2, 35. 1 Reg. 2, 26 f.),

schwerlich im Sinne des elohistischen Gesetzes. In der Zeit des Da-

vid (2 Sam. 8, 17. 15, 35. 17, 15. 19, 12. 20, 25. 1 Chron. 15, 11.

18, 16. 24, 3. 6. 31.) und Salomo (1 Reg. 4, 4.) gibt es zwei,

allem Anschein gleich berechtigte, Häupter der Priesterschaft, während

der Elohist nur von Einem Hohenpriester redet (4, 3. 16. 6, 15.

21, 10. Ex. 29, 30. Num. 35, 25 ff.). Den Ephod erwähnt das Ge-

setz bloss bei Aaron, nicht auch bei dessen Söhnen (Ex. 28, 6. 40.),

wir finden ihn aber zur Zeit Sauls auch bei den gemeinen Priestern

(1 Sara. 22, 18.). Wie sehr durch die Freiheit des Opferdienstes

in der älteren Zeit (s. oben S. 349.) die durch das elohistische Ge-

setz den Aaroniden bestimmten Opferantheile geschmälert wurden, be-

darf keiner weiteren Ausführung. An sonstigen Unregelmässigkeiten

fehlt es nicht. Man gab den Priestern auch gekochtes Fleisch (1 Sam.

2, 15.), während sie rohes zu fordern halten. Die Zulassung von

Laien zu den Schaubrodten 1 Sam. 21, 7. hat indessen als ein Noth-
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fall nicht viel tu bedeuten. Hinsichtlich des levitischen Beinifes tra-

ten im Laufe der Zeit ebenfalls Aenderungen ein. Seil David und

Salomo wirken die Leviten auch als Sänger und Musiker beim öf-

fentlichen Cullus (1 Chron. 15, 16 IL 16, 4 fl*. 23, 5. 25, 1 fl*. 2 Chron.

5, 12 f. 7, 6.), wovon das Gesetz nichts vorschreibt. Auch sollen

sie durch David Antheil an der Rechtspflege erhallen haben (1 Chron.

23, 4. 26, 29.) und Josaphat setzte in Jerusalem einen obersten Ge-

richtshof ein, welcher aus Leviten, Priestern und Slammhäuptern be-

stand (2 Chron. 19, 5 if.) sowie er das Volk auch durch die Levi-

ten, Priester und Oberste über das göttliche Gesetz belehren Hess

(2 Chron. 17, 7 If. 35, 3.). Von diesem höheren Berufe der Levi-

ten indess schweigt das elohistischc Gesetz. Ohne Erinnem erkennt

man, dass die Praxis der nachmosaischen Zeiten vielfach mit den jün-

geren Bestimmungen des Gesetzbuches zusammentrüTt und dass diese

Bestimmungen zum Theil aus der Praxis hervorgegangen sind. Ebenso

hat sich der Elohist an die Praxis seiner Zeit, gewiss aber auch an

Ueberlieferungen und bestellende Ansprüche der Aaroniden gehalten

und auf diesen Grundlagen sein schön zusammenhängendes und fol-

gerichtiges Priester- und Levitengesetz aufgestelJt. Der vorliegende

Abschnitt erscheint als seine freie Ausführung; die Nachricht 10, 1 ff.

verdankte er der Ucberlieferung, welche aussagte, dass Nadab und

Abihu bei Einführung des Prieslertliuins gestorben wären. — lieber

das Priester- und Levilenthum sind besonders zu vergleichen: Slähe-

lin in d. Zcitschr. d. deutsch, inorgenl. Gesellsch. IX. S. 704 ff.,

Riehm Gesetzgebung Mosis im Lande Moab $.31 ff., Ewald Alterthh.

Israels S. 299 fl'.. Bahr Syinb. II. S. 3 ff. und fViner RWB. u. Le-

viten, Priester und lloherpriesler, man auch weitere Hülfsmittel

angeführt findet.

Cap. 8. Die Weihung Aarons und seiner Söhne zu Priestern,

eine Ausführung der Verordnung Ex. 29, 1—37. — V. 2—5. Moses

soll nehmen d. i. herbeischaffen Aaron und seine Söhne
,
das Salböl,

die Opferlhiere und das Ungesäuerte (V. 26.), zugleich aber das Volk

vor der Stiftshülte versammeln, damit es der Priesterweihe beiwohne.

Der Art. V. 2. steht, weil diese Dinge dem Leser aus Ex. 29. bekannt,

also bestimmt sind. — V. 6. Moses lässt Aaron und dessen Söhne
herannahen d. i. in die Nähe des Brandopferaltars beim Eingänge in

die Stiftshütte, wo er selbst steht (s. Ex. >28, 1.), treten und wäscht

sie d. i. er lässt sie sich waschen. Es ist w'ohl nicht bloss ein Wa-
schen der Hände und Füsse gemeint, weil dies bei der so wichtigen

Weihung nicht genügen konnte und auch wohl wie Ex. 30, 19 f-

40, 31 f. bemerkt sein würde, sondern ein solches der ganzen Per-

sonen, auf welche der Ausdruck auch einfach lautet. Man nahm es

vermuthlich hinter einem Vorhänge vor, nicht gerade vor den Augen
der Versammlung. Die Alten zogen die leibliche Reinheit mit in die

religiöse Verehrung (s, Einl. No. 5. zu ^Cap. 11— 15.) und wer in

Gottes, des Reinen und Heiligen, Nähe und Dienst treten wollte,

musste wie an Geist und Herz, so auch am Leibe rein sein. Die

Leviten hatten beim Eintritt in den heiligen Dienst die Kleider zu
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waschen (Nuiu. 8, 7. 21.) unü die Israelilen dasselbe zu timn, aU
sie vor Jehova geführl wurden, um sein Gesetz zu vernehmen und

in seinen Bund einzulreten (Ex. 19, 10. 14.). Der Einweihung in

die Mysterien der Isis ging ebenfalls ein Bad voran (Apulej. inetam.

11. p. 272. ed. ßip.). Aehiiliclies geschah vor den einzelnen prie*

sterliclien Geschäften. Ehe der Hohepriester am Versöhnungstage die

heiligen Kleider anthal, wusch er seinen Leib (16, 4.) und allen

priesterlicheu Verrichtungen im lieiiigthum und am Altäre ging eine

Waschung der Hände und Füsse voran (Ex. 30, 19 1.). — V, 7—9.

An die Reinigung des Leibes schliesst sich angemessen die Einklei-

dung Aaron’s in die heiligen Amtskleider an
;

sie erfolgt durch Mo-

ses in richtiger Reihefolge des Einzelnen. Die Hüfthullen Ex. 28, 42.

werden nicht mit angeführt, weil sie Aaron selbst gleich nach der

Waschung angelegt hat. ü:3k, rsrs] s. Ex. 28, 39. W«] s. Ex.

28, 31, 3»n, ics] Ex. 28, 6. pnj Ex. 28, 13 fl*, Ex.

28, 30. Ex. 28, 36. — V. 10— 12. Auf die Waschung und
Einkleidung folgt die Salbung als die eigentliche Weihung, an welche

sich das Prieslertbuui der Aaroniden für alle Zeiten knöpft (Ex. 40,

15.). lieber Sinn und Bedeutung der Salbung s. z. Ex. 30, 30.

Sie wird zuerst vollzogen an der Wohnung und an allem, was in ihr,

also zugleich an ßundeslade, Tisch, Leuchter und Räucheraltar nebst

ihren Geräthen, sodann am Brandopferaltar und .seinen Gerathen und

am Becken und seinem Gestelle. Beim Brandopferallare besteht sie

in einer siebenmaligen ($. 4, 6.) Ansprengung mit heiligem Salböle

und es scheint, dass der Ritus nicht bei allen Geräthen gleich war.

Bei Aaron ist sie eine Begiessung des Hauptes mit Salböl. Von einer

Salbung der Söhne Aaron’s ist hier und Ex. 29, 7 f. nicht die Rede.

Damit Irellen andere Stellen zusammen, z. B. wenn Aaron und seine

Söhne am Tage seiner Salbung ein Speisopfer darbringen sollen (6,

13.), wenn Aaron’s Nachfolger im Amte als der gesalbte Priester kurz-

weg bezeichnet wird (4, 3. 5. 16. 6, 15.) oder als der Priester, den

man gesalbt an die Slelle seines Vaters (16, 32.) oder als der grosse

Priester, auf dessen Haupt das Salböl ausgegossen worden (21, 10.),

den man gesalbt mit Oel (Num. 35, 25.), auf weichem das Salböl

Gottes ist (21, 12.). Andrerseits aber wird' auch gesagt, Moses habe

Aaron und dessen Söhne salben sollen (Ex. 28, 41. 40, 15.), Jehova

habe sie salben lassen (7, 36.) und auf ihnen sei das Salböl

gewesen (10, 7.); sic werden daher D‘'3ns genannt Num. 3,3.

Da nun die Salbung nicht bei allen ihren Gegenständen ganz einerlei

gewesen zu sein scheint und da eine Begiessung des Hauptes nur

bei Aaron berichtet wir.d (21, 10. Ex. 29, 7. Ps. 133, 2.), nicht

auch bei den andern Priestern, so hat man bei den letzteren an et-

was Geringeres zu denken, etwa nur an eine partielle Besprengung

oder Bestreichung* was sehr gut erträgt (s. z. 2, 4. 7, 35.).

So schon Reland antiqq. sacr. 2, l, 5., Bähr Symb. H. S. 167.,

Winer RWB. u. Priesterweihe u. A. Genaueres wollen davon die

Juden wissen; s. Seiden de success. in pontificatum 2, 9. und Schi-

ckard ius regium 1, 4. — V. 13. Die Einkleidung der Söhne Aaron’s,
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worüber z. Ex. 28, 40, — V. 14— 17. Den letzten Theil der Prie-

sterweihe bilden die Opfer. Sie folgen in angemessener Reihe auf

einander. Die erste Stelle nimmt das Sündopfer ein, worüber z.

Cap. 4. Es diente zugleich zur Sühnung des Altars und musste alle

Tage wiederholt werden (Ex. 29, 36.). Aaron und seine Söhne kom-

men zu Jehova, um in seinen Dienst zu treten und als seine Diener

ihm nahe zu stehen; sie sind aber mit religiösen und sittlichen Un-

reinigkeiten behaftet, wie sie dem Menschen einmal anhängen, also

mit Dingen, welche den Heiligen widrig berühren. Daher ist eine

Begütigung und Versöhnung Jehovas durch Sündopfer nöthig. Ebenso

beim Eintritt der Leviten in den heiligen Dienst (Num. 8, 8. 12.),

während beim Eintritt der Israeliten in die Theokratie ein geringes

Sühngeld genügt (Ex. 30, 11.). Natürlich besteht das Sündopfer

hier, wo es sich um die Versöhnung aller zum Priesterthume be-

stimmten Personen handelt, im grössten Opferthiere, in einem Stiere

(s. 1, 3. 4, 3.). Die Sühnung vollzieht Moses, welcher als unmittel-

barer Gesandter Gottes zu allen heiligen Verrichtungen befähigt und

berechtigt ist. w"?«] wie Ex. 32, 6. 7p?ö] s. 1, 4. — V. 15. Vom
Blute streicht Moses an die Hörner des Brandopferaltars , um ihn zu

entsündigen und zu heiligen, damit er eine Jehova angenehme Opfer-

stätte sei (Ex. 29, 36 f.). »an] s. 6, 19. 4, 20. Heber das

Hingiessen des übrigen Blutes s. 4, 7. Dass jene Blutanstreichung

nicht bloss dem Altäre, sondern auch Aaron und seinen Söhnen galt,

versteht sich von selbst Ihre Weihe ist noch nicht vollendet; da-

her werden sie nicht als Hoherpriester und Priester nach 4, 5— 7.,

sondern wie die Laien 4, 25. 30. 34. behandelt. Das Blut ihres

Sündopfers kommt bloss bis an den Brandopferaltar, nicht bis in das

Heiligthum hinein. — V. 16. Die Fettstöcke s. 3, 3. und

1, 9. — V. 17. Haut, Fleisch und Mist wird verbrannt nach

4, il f.— V. 18—21. Die zweite Stelle erhält das Brandopfer. Ent-

sündigt und versöhnt sind Aaron und seine Söhne Jehova nicht mehr
unangenehm und können es wagen, ihm in Verehrung zu nahen und

ihn um sein Wohlgefallen anzugehen. Dies der Sinn des Brandopfers.

Man s. 1, 3—9., wo auch die Ausdrücke erklärt sind. Dieses Brand- ,

Opfer besteht in einem Widder, welcher sonst ebenfalls als Brand-

opferlhier des Hohenpriesters erscheint (9, 2. 16, 3.), aber auch als

das des Volkes (16, 5. 23, 18. Num. 28, 11 If. 29, 2ff.) und als das des

Stammförsten (Num. 7, 15 fl*.), niemals jedoch als das des einzelnen

gemeinen Israeliten. — V. 22—29. Zuletzt kommt das Dankopfer,

worüber zu Cap. 3. Es drückt Dank aus für die gnädige Versöhnung,

für die gütige Annahme des Brandopfers und für die Berufung zum
Priesterthume

;
mit ihm schliesst die Reihe der Weiheopfer ab und

die Einsetzung in das Priesterthuin vollzieht sich. Es wird daher
B*'»Vö Einsetzung genannt, worüber z. 7, 37. Mit seinem Blute wer-

den die Gebräuche vollzogen, die den hei der Einsetzung zu über-

nehmenden und angehenden priesterlichen PHichten entsprechen. Es
"

besteht in einem Widder, welcher sonst das Dankopfer des Volkes

(9, 4. 18.), des Staramfürsten (Num. 7, 17 If.) und des Nasiräers ist
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(Num. 6, 14. 17.), niemals das eines einzelnen gemeinen Israeliten.

Der Nasiräer halte nach Am. 2, 11 f. eine höhere Stellung. —
V. 23. 24. Das Blut sprengt Moses nach 3, 2. an den Altar ringsum,

thut davon aber auch bei Aaron und bei dessen Söhnen etwas an

das rechte Ohrläppchen, den rechten Daumen und die rechte grosse

Zehe. Das Blut eines Gott geweihten Opfers ist heilig und hat eine

heiligende Kraft oder weiht durch seine Berührung (s. Ex. 24, 8.).

Es ist hier solches vom Einseizungsopfer und kommt an die Glied-

massen des Hörens, Handelns und Gehens
;
es deutet schön die Pflich-

ten an, zu deren Hebung der Priester geweiht wird und welche er

mit seiner Einsetzung übernimmt; er soll geweihte Ohren haben, um
allezeit auf Gottes heilige Stimme zu hören, geweihte Hände, um
stets heilige Werke zu ihun, und geweihte Füsse, um immer heilige

Wege zu wandeln; er soll überhaupt in seinem ganzen Thun und

Treiben sich als heilige Person erweisen. So im Wesentlichen schon

Philo viL Mosis 111. p. 675 f. und Theodoret quaest. 8. in Levit,

welchen Bähr Symb. II. S. 424 f. folgt. Die rechte Seite ist über-

haupt die bevorzugte (Ex. 21, 6. 1 Reg. 2, 19. Ps. 45, 10. 110, 1.)

und desshalb gewählt. Eine Bestreichung der ganzen Gliedmassen

war bei solchem sinnbildlichen Gebrauche nicht nöthig. — V. 25—
29. Hierauf nimmt Moses die inneren Fettstücke (3, 3f.), den Fett-

schwanz (3, 9.) und den rechten Schenkel (7, 32 f.) und dazu von

den dreierlei Kuchen (7, 12. Ex. 29, 23.) im Korbe je einen, thut

die letzteren auf jene animalischen Opferstücke, legt das alles auf die

Hände Aarons und seiner Söhne und vollzieht die Webung (s. 7, 30.)

an diesen Opfertheilen, dann verbrennt er sie Jehova auf dem Altäre

;

das Bruststück (7, 30.) aber behält er für sich, nachdem er die We-
buDg mit ihm vorgenommen. Der ganze Ritus entspricht den ange-

zogenen Dankopfergesetzen, nur dass der rechte Schenkel
,
der sonst

als Hebekeule den Priestern zufiel, hier mit verbrannt wird und dass

das Bruststück, sonst ebenfalls ein priesterlicher Opferantheil
,
dem

Moses zu Theil wird. Das erklärt sich einfach. Aaron und Söhne
sind die Darbringer des Dankopfers und noch nicht ausgeweihte Prie-

ster; sie können die priesterlichen Opfertheile nicht erhalten. Moses

aber fuiigirt bloss ausserordentlicher Weise und vollzieht nur diesmal

das Dankopfer; er nimmt daher nicht die Keule, welche nach 7, 32.

als Hebe den Charakter einer ständigen Abgabe für die Prie-

sterschaft trägt und daher hier, wo es noch an einer Priesterschaft

fehlt, dem Herrn derselben mit übergeben wird
;
er begnügt sich mit dem

Bruststück, welches als ntüsi" nicht sowohl eine priesterliche Abgabe,

als vielmehr der priesterliche Theil am Opfermahle ist ; ihn nimmt
er als Vollzieher des Dankopfers in Anspruch. — V. 30. Weiter

nimmt Moses von dem Salböle und von dem auf dem Altäre stehen-

den Blute und besprengt damit Aaron und dessen Söhne und ihre

Kleider. Den letzteren vornehmlich gilt dieser Gebrauch; sie werden

<lurch das Salböl zu priesterlichen und durch das Blut zu heiligen

Kleidern geweiht; sie sollen daher nur für priesterliche Verrichtun-

gen angezogen und allezeit heilig gehalten, nicht entweiht werden.
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Dazu wird Lx. 29, 29 L noch veronliicl, dass Aarons Ornat seioefi

Nachkommen, zum Zwecke der Salbung und Ltnselzuhg in ihm, ver-

bleiben und dass von ihnen der Nachfolger Aarons im Amte ihn zu

jenem Behufe. 7 Tage aiihaben solle (Nuni. 20, 28.)* Eine förmliche

Priesterweihe soll sich also nur heim Hohenpriester als dem Haupte

der PrieslerscliaD wiederholen, welcher daher auch der gesalbte Prie-

ster heisst V!»* 3.); hei den gemeinen Priestern soll die erste Sal-

bung durch Moses für alle Zeiten genügen (Ex. 40, 15.); die Sal-

bung ihres Hauptes gilt für die ganze Kaste. Damit stimiul die Ver-
’

Ordnung über das Speisopfer
,

welches nach 6, 1 1 i\. der Hoheprie-

ster beim Amtsantritte darzubringen hatte. — V. 31. 32. Am Dank-

opfer betheiligte sich nach stehender Sitte der Darbringer (7, lltl..

Daher sollen Aaron und seine Söhne als die Darbringer am Eingau):«

der Stiftshütte das Fleisch kochen und nebst den Kuchen loi Korbe

verzehren, die Opferreste aber mit Feuer verhreiiuen. Als priesterb-

dies Einweihungsopfer hat dieses Dankopfer eine höhere Heiligkeit

Daher muss es am heiligen Orte bereitet und verzehrt werden, was

sonst nicht vorgescliricben war (s. 7, 16.) und ebendaher hat ausser

den pi ieslerlichen Personen niemand Anlheil, auch nicht die weibli-

chen Angehörigen der leUleren (s. 21, 22.). Durch Verbrennen ent-

zog man die Beste der Eiilweiliiing (s. 4, 12.). Zu mit ? vgl.

5, 9. Oben Ex. 29 ,
33. wird dem Blute dieses Opfers sogar eine

sühnende Kraft beigelcgt (s. l, 4.), da vermöge desselben nach V.

23 f. Aaron und seine Söhne sich zur Heiligkeit verpBichten , woran

liotl ein Wohlgefallen hat. — V. 33—35. Sieben Tage sollen sif

an dem Eingänge der SliflshüUe bleiben und nicht aus dem Vorhole

hinausgehen. Denn so lange ßUil man ihre Hand d. i. setzt man sie

ein (s. 7, 37.), dauert die Einweihung. eig. wie man ye*

Ihan an diesem Taget tsai Jehova geboten zu thun, um euch zu ver-

söhnen d. h. die heule an euch vollzogenen Gebräuche hat GoU zu

eurer Versöhnung angeordnel (s. 1, 4. 4, 20.). Welche Gebräuche

an den andern 6 Tagen Statt fanden, gibt der Verf. abgesehen von

dem Sündopfer an jedem Tage Ex. 29, 36. nicht an.

Cap. 9. Der Dienstantritt Aarons und seiner Söhne lindel am

Tage nach der sichentägigen Einweihung Stall und die erste Aml>-

liandlung der Priester besieht in Opfern, dem Uauptslück der aileo

Beligionsübung. Das Volk ist hei der heiligen Handlung zugegen iiuii

Jehova nimmt das Brand- und Dankopfer desselben gütig an , indem

er erscheinl und es durch Feuer verzehren lässt. — V. 2. Aarou

Süll für sich (und seine Söhne) ein Sund- und Brandopfer darbringeii,

jenes zur Begütigung und Versöhnung Jeliova’s, dieses zur Verehriiog

.lehuva’s und zur Erwerbung seines Wohlgefallens (s. 8, 14. IS.).

Das Brandopfer heslchl in einem Widder wie 8, 18., das Sündopfer

aber diesmal niciil in einem Stiere, sondern bloss in einem Kalbe, da

genügende Sündopfer bei der Einweihung unmittelbar vorliergegangen

sind (Ex. 29, 36.). Ein Dankopfer ist nicht nölhig. Denn es ban-

dell sich heim Dieiislantrilte Aarons weuiger um eine göttliche Ge-

währung, als um eiue priesLerliche Leistung und die ganze Handlung
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soll mit einem Oankopfer des Volks V. 18 fl', absciiliessen
,

an wei-

chem die Priester Äntheil haben werden.

22, 17 IT. — V. 3. 4. Das Volk soll bringen ein Sütidopfer, um Je-

hova zu versöhnen und ihm eine angenehme Erscheinung zu sein, ein

Brandopfer, um ihm Verehrung zu beweisen und sich um sein Wohl-

gefallen zu bewerben, ein Oankopfer, um ihm für seine Güte zu dan-

ken, die er durch Einführung des Priesterlhums und durch sein Er-

scheinen dabei beweiset und ein Speisopfer als Zubehör zum Brand-

und Dankopfer. Der alte Ziegenbock ist das stehende Sündopferthier

des Volks in allen Fällen, wo das Sündopfer nicht einer B^gehungs-

sönde der Gemeinde gilt (s. 4, 14. 23.). Das Brandopfer besteht in

einem jährigen Kalbe und einem jährigen Lamme, umfasst also die

beiden Thierarten, aus welchen alle vorgeschriebenen Brandopfer ge<

nommen wurden (s. 1, 3. 10.); es erscheint aber in Vergleich mit

den Brandopfern des Volks an den Festen Num. 28, 1 1 (f. 29, 2 ff.

als gering, da die Feier weniger ein Volksfest ist, als vielmehr dem
Dienstantritte der Priester gilt. Aus deniselben Grunde ist auch das

Oankopfer nicht bedeutend z. B. verglichen mit dem der Stammfürsten

Nuni. 7, 17 fl', lieber die Dankopferthiere s. 3, 1. 6. 12. Mit

Rind wird das Geschlecht freigestelll ; s. 4, 10. naw •'sa] s. Ex. 12,

5. Der jährige ist hier offenbar ein jüngeres Bind als der “»b

^ier, welchen der im Ausdruck sorgfältige Verf. in andern Fällen

vorschreibl (s. 1, 3. 5.). Andre brauchen auch vom Rinde, wel-

ches bereits 3 Jahre alt ist (Gen. 15, 9.), Milch gibt (Jes. 7, 21.)

und pflügen und dreschen kann (Jud. 14, 18. Jer. 50, 11. Uos. 10,

11.). lieber das Alter der Opfcrthiere überhaupt s. z. 22, 27. nna»

^a'^] s. 2, 1. 4. — V. 5. 6. Man bringt die Opfertliiere vor die

Stiftshütte und das Volk stellt sich ebenfalls dort auf, Moses aber

eröffnet, was zu geschehen hat, damit die Herrlichkeit Jehova’s

erscheine, •’ae wie 6, 7. nin** ntaa] s. Ex. 16, 10. — V,

7. Aaron soll dem Altar nahen und zuerst sein Sünd- und Brand-

opfer, dann das Opfer, des Volkes verrichten, zu seiner und des Vol-

kes Versöhnung. Sein Opfer wirkt auch mit für das Volk, sofern er

Voikshaupt ist (s. 4, 3, Ex. 28, 38.). vom Opfern wie Ex. 29,

39. p">p] s. 1, 2. •'Bs] 4, 20. — V. 8— 11. Zuerst also sein

Sündopfer, womit er verfährt wie Moses 8, 14— 17., nur dass ihm

seine Söhne Handreichung thun, was bei Moses nicht der Fall war.

Die Handauflegung als sich von selbst verstehend übergeht der Verf.

Das Blut kommt auch jetzt noch nicht bis in das Heiligthum hinein,

weil Aaron sich erst im Dienstantritte befindet, das Fleisch aber wird

ausserhalb des Lagers verbrannt. Denn das Volk durfte es nicht ver-

zehren, weil es zum Genuss heiliger Gaben nicht berechtigt war, die

Priester aber auch nicht, weil sie die Darbringer waren und diese an

ihren Sündopfern natürlich keinen Antheil hatten (s. 4, 8 If.). — V.

12— 14. Hierauf folgt sein Brandopfer wie 8, 18—21. eig.

gelangen lassen^ hier und V. 18. vom Darreichen, Hingehen, sonst

vom Ueberliefern z. B. 2 Sam. 3, 8. Zach. 11, 6. nach sei-

nen Slüekenf in die man nach 1, 6. das Brandopfer zerlegte ; diese
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reichen sic ihm einzeln dar. Mil dem doppelten meldet der

Verf. die Verbrennung bei jeder Ilauptpartie des. Fleisches besonders,

meint aber doch wohl ein- und dieselbe Verbrennung nach 1, 8. 9.

nhyrt *)>] wie 3, 5. Von einem Speisopfer sagt er bei diesem Brand-

upfer nichts; es kann aber nach Num. 15. kaum gefehlt haben. —
V. 15. Das Sundopfer für das Volk. Wie bei dem Versöhnungslage

Cap. 16. folgt es erst, nachdem der fungirende Hohepriester sich in

das rechte Verhältniss zu Jehova gesetzt hat. Es (vird behandelt

wie das für den Hohenpriester, also das Blut nicht in das Heiligthuni

hineingebracht, da der Eintritt des Volk.« in die Theokratie noch nicht

abgeschlossen ist (s. z. Ex. 30, 11. 16.), das Fleisch indess verbrannt.

Warum genossen es nicht die Priester, wie sie nach einem andern

ErzAhler 10, 16 fl*, gesollt hätten ? Weil sie doch immer mit

zum Volke und insofern zu den Darbringern gehörten, kein Dar-

bringer aber an seinem Sühnopfer Anlheil hatte. Nur das Fleisch von

den Sühnopfern der einzelnen Israeliten gehörte ihnen (s. 4 ,
8 ff.),

lieber «ün s. 6, 19. Es bezeichnet hier nach rKün Sündopfer das

Behandeln als Sündopfer, das Darbringen zum Sündopfer. — V. 16.

17. Das Braiidopfer mit seinem Speisopfer. Das letztere bestand

nach 2, 2. in einer Handvoll Feinmehl und wurde hier ausser dem
täglichen Morgenopfer Ex. 29, 40. dargebracht, tsewas] wie 5, 10.

— V. 18— 21. Das Dankopfer für das Volk, "lai n-»Vicn] Einzelan-

gabe der Fettstücke, bei welcher hmö eig. bedeckend d. i. Decke,

hier von der Fettdecke, die beiden 3, 3. genannten Fellstöcke zusam-

menfasst. Die Fettstücke reichen die Söhne Aarons dar und legen

sic auf die Bruststücke, Aaron aber zündet sie an, während er mit den

Bruststücken und dem rechten Schenkel bloss die Webung vornimmt.

Das Nähere zu 7, 30 fl‘. Das nach 7, 12. zum Dankopfer gehörende

und 8, 26. auch genannte Speisopfer lässt der Verf. unerwähnt, hier

wie 10, 12— 15. — V. 22. Nach Verrichtung der Opfer segnet

Aaron mit erhobenen Händen das Volk (Num. 6, 22 ff.) und steigt

herab vom Altar, der wohl Stufen hatte (s. Ex. 27, 1.). — V. 23.

24. Moses und Aaron begeben sich in die Stiftshülte, um Jehova

anzutlehcn
,

dass er zu dem ihm bereiteten Mahle erscheinen möge,

und begrussen herausgekommen das Volk mit Segenswünschen (Gen.

27, 23. Ex. 39, 43.), zum Zeichen der Erhörung; die Herrlichkeit

Jehovas erscheint, wie V. 6. versprochen, und Feuer geht von ihr

aus und verzehrt das Brandopfer und die Fettstücke des Dankopfers;

ehrfurchtsvoll wirft sich das Volk nieder (Gen. 17, 3. Jud. 13, 20.

1 Reg. 18, 39.) und jubelt dankend. Das Verzehren durch Feuer

drückt aus, dass Jehova das Mahl annehme und gleichsam verzehre;

cs beschränkt sich aber auf das Brand- und Dankopfer als die Speise

Jehova’s (s. 3, 11.), wozu die Sühnopfer nicht gehörten (s. 4, 8.).

Ebenso nahm Jehova durch Feuer vom Himmel die Opfer des Gideon,

David, Salomo und Elia an Jud. 6, 21. 1 Reg. 18, 38. 1 Chron. 21,

26. 2 Chron. 7, 1. Aehnliche Vorstellungen und Sagen bietet das

übrige Alterthum dar. Apud inajores arac non incendebanlur , sed

ignem divinum precibus eliciebanl, qui incendehat altaria, sagt Serv.
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ad Aen. 12, 200. und Solin. 5, 23. fuhrt einen Altar in Sicilien an,

wo ab ipso numine fit accendium. Pausan. 5, 27, 3. und Sueton.

Tib. 14. erzählen Fälle, wo die Altäre sponte subitis ignibus colluce*

rent. Das heilige Feuer der Perser galt ebenfalls als ignis coelitus

lapsus Amm. Marc. 23, 6, 34.

Cap. 10, 1— 5. ßei dieser Gelegenheit erlauben sich Nadab

und Abihu, die beiden ältesten Söbne Aarons (Ex. 6, 23.), ein unge-

höriges Rauchopfer und müssen diese Verfehlung mit dem Tode bfis-

sen, woran der Verf. auch später 16, 1. Num. 3, 4. 26, 61. wieder

erinnert Sie nehmen nämlich jeder seine Pfanne, thun Feuer darein,

legen Räucherwerk darauf und bringen so ein nicht gebotenes frem-

des Feuer vor Jehova d. i. veranstalten diesem einen unzulässigen Brand.

Entweder wollen sie den Dankesjubel des Volkes mit einem Rauch-

opfer zur Verherrlichung Gottes (s. Ex. 30, 34.) begleiten, indem sie

fröhlichen Muthes sind (s. V. 8 ff.), oder sie halten durch das ver-

zehrende Feuer 9, 24. erschreckt eine Begütigung Jehovas für nölhig

(Num. -17, 11 f.) und veranstalten deshalb ein Rauchopfer zur Ver-

söhnung (s. 1 , 4.) ; sie verfehlen sich aber dadurch ,
sofern Jehova

bis jetzt nur ein Rauchopfer an jedem Morgen und Abende Ex. 30,

7 f. geboten hat, weiches vom vorgeschriebenen Räucherwerke genom-
men, durch Aaron angezündet und im Heiligthum, nicht draussen vor

demselben, dargebracht werden soll, s. Ex. 25, 38. s.

22, 10. Zu »K vgl. nt;;;» nwy 2 Chron. 16, 14. 21, 19. Jer.

34, 5. — V. 2. Darum geht Feuer von Jehova aus und vei’zehrt sie

d. i. verderbt, vernichtet (wie 3>Va) sie, so dass sie sterben vor Je-

hova, d. i. beim Eingänge in die Stiftshütte (s. 1, 5.), wie V. 4. lehrt.

Aehnliche göttliche Gerichte Num. 11, 1. 16, 35. 2 Reg. 1, 10. 12.

— V. 3. Moses erlässt eine Mahnung an Aaron, welcher den unzei-

tigen Eifer seiner Söhne nicht gezügelt hat und schuldbewusst dazu

schweigt : durch meine Nahen will ich geheiligt und vor dem ganzen

Volke geehrt werden] vor allen sollen meine Diener durch pünktliche

Beobachtung meiner Gesetze beweisen, dass ich ihnen der Hehre und
Heilige bin, den man nicht hoch und herrlich genug halten kann, dies

als Vorbilder und Muster des Volkes. So hat Jehova nicht wörtlich

gesagt; aber der Gedanke liegt in der Stellung, die er Ex. 28,-1.41.

29, 1. 9. 44. 40, 15. den Aaroniden gegeben. Die Priester heissen

B-'an;? Ez. 42, 13. 43, 19. und es wird ein ^"2?, von

ihnen ausgesagt Num. 16, 5. vgl. Ex. 19, 12. »aa?] wie Ex. 14, 4.

17 f. beim Elohisten. — V. 4. 5. Auf Befehl Mosis kommen Misael

und Elzaphan, Vettern des Aaron (Ex. 6, 18. 22.), heben Nadab und

Abihu auf und bringen sie in ihren prieslerlichen Leibröcken, die

durch die Leichen verunreinigt sind, aus dem Lager hinaus, nioa

wtprt •'3b] lehrt an sich und vgl. mit 9, 5., dass der Verf. den Vor-

gang draussen vor dem Heiligthume geschehen sein lässt. — V. 6. 7.

Bei diesem Anlässe schreibt Moses vor, dass zwar das Volk den Un-

fall betrauern möge, Aaron aber und seine beiden Söhne Eleasar

und Ithamar sich der Trauergebräuche enthalten, auch die Stiftshütte

nicht verlassen sollen, um die Gefallenen zu bestatten und solche Ge-
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hräuche anzuslellen; dann würden sie nicht sterhen und iehoTa die

Gemeinde, weiche die Schuld seines Hauptes mit zu verhfissen hStte

(s. 4, 3.), nicht mit seinem Zorne heimsuchen. Diese Vorschrift ward
dann überhaupt ein Priestergesetz. Das Nähere z. 21, 5. 10. — V.

8 — 11. Zugleich verordnet Moses, dass die Priester zur Zeit ihrer

Verrichtungen im Heiligthume nicht Wein und Getränk trinken sol-

len und zwar um einen Unterschied zu machen zwischen dem Heili-

gen und Profanen, dem Unreinen und Reinen und um zu lehren die

Kinder Israel Jehova’s Satzungen d. h. sie durch ihr Beispiel zu

weisen und anzuleiten in der Beobachtung des gdttlicben Gesetzes.

Das Verbot ist wiederholt Ez. 44, 21. und wird auch von Joseph.

. antt. 3, 12, 2. bell. iud. 5, 5, 7. und Philo de temulent. p. 240.

angeführt Der Wein macht fröhlich (Ps. 104, 15.), weckt Leicht-

sinn und Spötterei (Hos. 7, 5. Prov. 20, 1.) umt raubt den Verstand

(Hos. 4, 11.), hindert also eine ernste und heilige Stimmung und Hal-

tung, wie man sie in Gottes Nähe haben soll. Darum sollen die Prie-

ster bei ihren heiligen Geschäften ihn meiden und damit bewei.sen,

wie sie das Heilige vor dem Weltlichen auszeichnen und heilig hal-

ten, damit das Volk von ihnen lerne, die göttlichen Dinge ebenfalls

heilig zu halten. Im gemeinen Leben war er ihnen natürlich nicht

untersagt, wie Solches anderwärts vorkam. Die persischen Magier

mieden den Wein (dem. Alex, ström. III. p. 446.) und die ägypti-

schen Priester tranken wenig oder keinen (Porphyr, abstin. 4 ,
6.

Plutarcb. Isid. 6.); bei den Pythagoräem war er verboten (Jamblich,

vit. Pythag. cp. 16. 24.). Vielleicht nahm der Verf. an, dass Nadab

und Abihu beim Dankopfer Wein getrunken und davon erhitzt das

ungesetzliche Rauchopfer vorgenommen hatten. Für diese Vermuthong
spricht die Stelle des Verbots, welches sonst passender Cap. 21 f.

folgen würde. — V. 12—15. Nach den durch den Unfall veranlass-

ten Bestimmungen ertheiit Moses noch eine Vorschrift über das Ver-

zehren der priesterliehen Antheile an den vom Volke gestellten Opfern.

Das Speisopfer soll als hochheilig nach Weihung der Askara von den

Priestern am heiligen Orte verzehrt werden (s. 6, 11 ff.), die Webe*
brust und Hebekeule dagegen als heilig von ihnen und ihren Söhnen

und Töchtern an reinem Orte (s. 7, 30 ff.). Ueber diese Vorschrif-

ten s. z. 21, 22. Unter der r»njö, welche als Ungesäuertes (Ex. 12,

20.) gegessen, also hier noch verbacken werden soll, ist das Mehl

zu verstehen, w^elches das Brandopfer 9, 4. 17. begleitete und die

sind die beiden 9 , 3. genannten Brandopferthiere. Von einen)

in Backwerk bestehenden, dem Dankopfer beigegebenen Spetsopfer

(7, 11 ir.) schweigt der Verf. hier wie -9, 18— 21. und es scheint

fast, als sei bei den vom Volke dargebrachten Dankopfem das Speis^

Opfer auch weggeblieben. — V. 16—20. Nach 6, 17 ff. sollten die

Priester das Fleisch derjenigen Sündopfer verzehren, deren Blut nicht

bis in das Heiliglhum gelangte, dagegen von den Sündopfern, deren

Blut in das Heiligthum gebracht worden war, es verbrennen lassen.

Moses sucht daher den 9, 3. 15.

'

erwähnten Ziegenbock, um ihn

den Priestern zum Genüsse anzuweisen, findet -aber, dass er ver-

f
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hrannt worden ist und zürnt desshalb auf Aarons Söhne, w'elche

die Verbrennung vorgenonimen oder angeordnet haben : er frägt, wa-

rum sie (las Sfindopi'er, dessen Blut nicht in das Heiiigthuin hinein-

gebrachl worden sei, nicht verzehrt hätten, da .lehova es ihnen doch

gegeben habe, zu tragen die Vergehung der Gemeinde y zu versöhnen

sie d. h. es ihnen als Belohnung dafür bestimint habe, dass sie die

Sünden des Volkes auf sich nehmen, für sie eintreten und Versöh-

nung bewirken (s. 6, 23. Ex. 28, 38.). s. 4, 20. Der Accus,

heim Pass. wie Ex, 10, 8. 13, 7. 21, 28. Aaron entschuldigt

sich mit der Gegenfrage, ob es denn Jehova gefallen haben wurde,

wenn sie als Tieflietrubte ein Mahl gehalten hätten, als innig Trau-

ernde aber hätten sie es halten müssen, da ihnen, nachdem sie ihr

Brand- und Sündopfer dargebracht und nichts Schlimmes besorgt hat-

te», ganz unerwartet ein solches Unheil begegnet sei. Diese Entschul-

digung lässt Moses gellen. So konnte der Elohist nicht erzählen. Bei

ihm Lst es festes Gesetz, dass Sündopfer für den Hohenpriester und für

das Volk, die er auch 6, 23. im Sinne hat, nicht verzehrt, sondern

verbrannt werden sollen (4, 11. 21.); für die Abweichung hinsicht-

lich des Blutes in vorliegendem Falle hat er seine Gründe (s. 9, 9.

15,). Er konnte also Moses den mit Recht verbrannten Ziegenbock

nicht suchen lassen. Bei ihm V. 12 ff. fordert Moses die Priester

sogar zum Genuss des Dank- und Speisopfers auf, ohne an Aarons

Traurigkeit, die er hier V. 20. als Entschuldigung des Nichtgenusses

gelten lässt, zu denken. Die Stelle erscheint schon darnach als je-

hovislische Zugabe; dies auch nach der Sprache z. B. und
begegnen. Die verstärkenden Inff. absoll, sind dem Jehovisten geläu-

figer als dem Elohisleu und t ao;; erinnert an t 'rya a'iu Gen.

34, 18. 45, 16. Jos. 30. 33. vgl. indess Gen. 41, 37. Für
«•njpn ist beim Elohisten »"’p o^p»a gewöhnlicher und d*'3c kommt
sonst nur bei den späteren Sehriflstellern seit dem Exilc vor. Dage-

gen können ti~p und cixp nicht viel beweisen. Der Verf. hat

sich allein an den Wortlaut des Gesetzes 6, 17—23. gehalten, hätte

sich aber auch an 4, 21. hallen und daran bei 6, 23. mit denken sollen.

Cap. 11— 15.

1. Die Reinigkeilsgesetze felgen hier an rechter Stelle. Die Is-

raeliten sind im Eintritte in die Theokratie begriffen, welcher durch

ihre Musterung seinen Abschluss gewannen wird (s. Ex. 30, 11. 16.) ;

sie werden in dem neuen Verhältnisse vor allen Dingen sich rein und

heilig zu hallen haben, um in die Gemeinschaft des reinen und hei-

ligen Gottes zu passen; sie erhalten schon hier die erforderlichen

Anweisungen dafür und insbesondere für die Beseitigung und Sühnung
eingetreteuer Unreinigkeiten. Die stärkeren Unreinigkeiten werden

sie unter Aufsicht und Leitung der Priester, welche die Reinigkeits-

gesetze handhaben sollen
,

durch Opfer und Reinigungsgebräuche am
Heiligthume heben und sühnen, um die Reinheit und Heiligkeit wie-
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der herzustellen, welche ihre iheokralische Stellung erheischt. Daher

schlicssen sich diese Vorschriften an die Einführung des Ueiligthums,

der Priesterschaft und des Opferdienstes, wie sie von Ex. 35. bis

Lev. 10. dargestellt wird, gut an und gehen ebenso angemessen dem
Gesetze vom Versöhnungstage voran, welches Cap. 16. unmittelbar

auf sie folgt und der im Laufe des Jahres eingetretenen Verunreinig-

ung der ganzen iheokratischen Gemeinde gilt Der Abschnitt ist un-

entbehrlich im Plane der Grundschrift und schon desshalb dem £lo>

histen zuzusprechen. Ihn verräth auch die umständliche und weit*

lüuftige Darstellung sowie die Sprache z. ß. gewisse in seinen Opfer-

vorschriften häufige Ausdrücke wie 12, 6. 8. 14, 22. 30. 15,

14. 29., 1^3«?-;? jährig 12, 6. 14, 10., 11, 21., und

14, 12. 21. 24., nnatttn 14, 20., a*'»")? w^.F 14, 13., nt: 14, 7. 16.

27. 51. Dazu kommen «t: Person 11, 43. 44., n«n Thier 11, 2. 27. 47,,

r» 11, 10. 20. 21. 23. 29. 31. 41—44., r’? H, 14 ff., ‘^at und
na?.: 12, 7. 15, 33., rP» H, 10—13. 20. 23. 41., nVsK 11, 39.,

raVin •:» für "3® 14, 4. 6. 49. 51. 52., 12, 8., *i?3s und ntn«

14, 34., n*!?« 11, 36., y*!® H» 29. 41—46., »a*; 11, 44. 46.,

11, 47., a;fi 13, 45., 3'®n 14, 21. 22. 30—32., 13, 30.,

14, 3. 40. 41. 45. 53., auch 13, 36. vgl. 27, 33. Das vereinzelte

sonst dem Elohisten fremde o'ntp.a 14, 36. kann gegen den elohisti-

sehen Ursprung nichts entscheiden. Uebrigens ist der Abschnitt, vor-

nehmlich das Aussatzgesetz, reich an eigenthümlichen Bezeichnungen,

welche sonst im A. T. nicht Vorkommen, freilich aber grösstentheiis

durch die Eigenthümlichkeit der Sache veranlasst sind. Dahin gehö-

ren rtm 13, 2. 10. 19. 28. 43. 14, 56., nnno und 13, 2. 6—8.

14, 56., n?na 13, 2. 4. 19. 23—26. 28. 38 f. 14, 56., 13, 39.,

pr? 13, 30—37. 14, 54., ans 13, 30. 32. 36., und 13,

4Ö. 42. 43. 55. vgl. indess 2 Reg. 2, 23., naa und rnaa 13, 41.

42. 43. 55., a^ian« 13, 19. 24. 42. 43. 49. 14, 37., rrrtn 13, 55.,

T'P und a^y 13, 48— 59., 13, 51. 52. 14, 44. vgl. Ez. 28,

24. und 13, 5—35. 14, 39. 44. 48. Ebenso viele Thiernamen

im Speisegesetze. Das Maass Log wird nur hier 14, 10. 12. 15.

21. 24. erwähnt und das Maass Issaron 14, 10. 21. kennt unter die-

sem Namen auch nur der Elohist

2. Als verunreinigend werden im Gesetze angesehen der Genuss

gewisser Thiere und die Berührung von Aas (Cap. 11.), die Nieder-

kunft des Weibes (Cap. 12.), der Aussatz (Cap. 13— 14.), der Samen-
fluss des Mannes (15, 1— 15.), die unwillkürliche Samenergiessung

(15, 16. 17.), die fleischliche Vermischung der Geschlechter (15, 18.),

die monatliche Reinigung des Weibes (15, 19—24.) und der andau-

ernde Blutfluss desselben (15, 25—30.), wozu Num. 19, 11—22.

noch die Berührung von Todten kommt. Die genannten Dinge gal-

ten aber nicht als gleich unrein, sondern es findet hinsichtlich der

verunreinigenden Kraft und Wirkung derselben ein Unterschied Statt

Sowohl das Aas der reinen Thiere als das der unreinen Land-Was-
ser- und Flugthiere macht bloss die Personen und deren Kleider un-

rein, wenn jene es berühren, tragen oder essen (11, 24 ff. 39 f.).
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während das Aas gewisser verbotener Kriechlhiere auch die von ihm
berührten Gerälhe, Gefässe, Nahrungsmittel und selbst erweichtes Saat-

korn verunreinigte (11, 31 ff.). Die menschliche Leiche verunreinigt

nicht bloss die sie Berührenden, sondern auch die Wohnung und
deren Bewohner und unbedeckte Gerälhe (Num. 19, 14 ff.). In man-
chen Fällen theilt sich die Unreinheit verunreinigter Personen Andern
nicht mit, sondern beschränkt sich auf jene, z. B. bei der Berührung
eines Aases (11, 24. 25. 27. 39 f. 17, 15.), der unwillkürlichen Sa-

menergiessung (15, 6.), dem Beischlafe (15, 18.) und dem Kindbelle

(Cap. 12.). Denn hier wird nicht bemerkt, dass der also Verunrei-

nigte auch Andre ansteckte. In andern Fällen dagegen theilt sich die

Verunreinigung durch unmittelbare oder mittelbare Berührung mit

z. B. hei dem Aussalze (13, 45 f.), dem Samenflusse (15, 4 ff.), der

monatlichen Reinigung (15, 20 fl‘.)^und dem Blulflusse (15, 26 ff.).

Die mit diesen Uebeln Bchaflelcn sind nicht bloss selbst unrein, son-

dern machen auch Andre unrein. Ebenso verunreinigt der durch
eine Leiche Verunreinigte Andere (Num. 19, 22.) und selbst der wird
unrein, welcher jenen Verunreinigten mit Reinigungswasser enlsündigl

oder dieses Wasser nur berührt (Num. 19, 21.). Der Unterschied

zeigt sich auch in der Dauer der Verunreinigung, ln den meisten

Fällen dauert die Unreinheit bloss bis an den Abe7td d. h. bis zum
Ende des laufenden Tages. Der Tag war der kürzeste Zeitraum im

althebr. Calendcr; ihn bestimmte das Gesetz bei den geringeren Ver-

unreinigungen-, er endete aber am Abende (s. Gen. l, 5.). In an-

deren Fällen wird man auf sieben Tage d. i. auf eine Woche unrein

z. B. durch Berührung einer Leiche (Num. 19, 11. 16. 31, 19.), Be-

tretung eines Leichenhauses (Num. 19, 14.), Menstruation (15, 19.)

und Liegen bei einer Mcnstruirchden (15, 24.). Die Kindbetterinn ist

bei einem Knaben 7 resp. 40, bei einem Mädchen 14 resp. 80 Tage
unrein (12, 2. 4f.). Die Woche ist der nächste hestimmte Zeitraum

nach dem Tage und dcsshalb hei den etwas stärkeren Verunreinig-

ungen gewählt. Bei andauernden Uebeln wie Aussatz, Samenfluss

und Blulfluss ist man natürlich so lange unrein, als das Ucbel fort-

besteht (13, 46. 15, 25.). Der Unter.schied tritl endlich auch hin-

sichtlich der Reinigunsmittel hervor. In manchen Stellen spricht das

Gesetz bloss Unreinheit bis an den Abend aus, z. B. bei Berührung

eines Aases (11, 24. 27. 31. 39.), eines durch eine Leiche Verunrei-

nigten (Num. 19, 22.), des Reinigungswassers (Num. 19, 21.), einer

Menstruirenden (15, 19.), einer unter ihr oder einem Samenflüssigen

befindlichen Sache (15, 10. 23.) sowie bei dem Betreten eines aus-

sätzigen Hauses (14, 46.)-, es meint aber gewiss, dass auch in die-

sen Fällen eine WascJiung zu geschehen hat, weshalb cs dem, wel-

cher dieser Pflicht unvorsätzlich nicht nachgekommen ist, ein Sünd-

opfer vorschreibt (5, 2 f.). In anderen Stellen verbindet cs mit je-

ner Unreinerklärung ausdrücklich die Vorschrift des Waschens z. ß.

bei der unwillkürlichen Samenergiessung (15, 16. Deut. 23, llf.),

dem Beischlafe (15, 18.) und der Verunreinigung eines Priesters durch

eine Leiche oder ein unreines Kriechlhier oder einen unreinen Men-

Hdb. z. A. T. XII. 28
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sehen (22, 4 fT.) oder die Vorschrift des Kleiderwaschens 2 . B, bei

dem, welcher ein Aas Irügl oder davon issl (11, 25. 28. 40.) nnd

heim Sprengen des Reinigungswasäers (Num. 19, 21.). In noch an-

deren Stellen schreibt es Waschen und KleiderWaschen zusammen vor

z. B. hei dem Aussälzij^en, wenn er rein erklärt wird (14, 8 f.), der

Berührung mit einem Samenllussigen (15, 5 ff.), mit einer Menstruiren-

den (15, 21 f.), mit eiiter BlulliAssigen (15, 27.), beim Essen von

Oerallenem und Zerrissenem (17, 15.) und hei der EnCsfindigiing eines

durch 6ine Leiche Verüitreiniglen (Num. 19, 19. vgl. 31, 24.). Bie

Kleider hat auch zu waschen
,

Wer tn einem aussätzigen Hause ge-

gessen oder geschlafen (14,47.) und Wer an einem verdächtigen Aus-

schläge oder Grinde gelitten hat (13, 6. 34.). Ras Baden und Klei-

derwasclien ist die gewöhnlichste und einfachste BelniguUg. Darauf

beschränkt sich in den geringereb Fällen 'die Reiniguhg. Mehr hat

inan in andern Fällen zu leisten. Der durch eine Leiche Verunrei-

nigte muss sich am 3 und 7 Tage mit Reinigungswasser d. i. mit

einer aus lebendigem Wasser und der Asche vom Sündopfer der

rothen Kiih bereiteten Lauge besprengen lassen (Num. 19,17.). Der

Samcniiussige hat am S Tage hach dem Aufliöreb seines Uebels ein

Sund- und Brandopfer darzuhringen
,
nachdem er die Kleider gewa-

schen und sich gebadet hat (15, 13 fl“.). Dieselben Opfdr bringt dite

Blutflössige am 8 Tage nach dem AUfhören ihrer Krankheit (15, 28 f.).

Der Aussätzige liat sich umständlichen Reinigungsgebräucheh zu un-

Verziehen und ein Schuld- SAnd- und Brandopfer Zu stellen (14, 2 fl“.).

3, Üeher den ursprunglicheb Sinn der mosaischen Reinigkeitsge-

setze hat hiah Verschieden ge'ürtheill. Sie sollen sich beziehen anf

Erzeugung und Geburt, Töd un‘d Verwesung, also auf Anfang iiUd

Ende, auf die beiden F61e und Factöreti des endhehdn Seins, w^elches

gegenAher dem urt'e'n'dllchen Sein in die Sphäre des religiösen Be-

wusslseins und als Gegensatz zu dem absolut Heiligen in die Sphäre

des Sundlichen und Unremen falle {Bähr Symb. II. S. 459 ff.). Ein

vollkommen rreuVdarlige'r Gedanke! Das A. T. enthält keine Spur,

dass dem Hebräer die Endlichkeit des menschlicheb Seins als nnbein

und sündhaft gegolten habe. Vielmehr machen vör Giölt nur unrein

gewisse Handliihgcn iiiid Zustände und iver sich von 'diesen frei er-

hält, ist trotz seines endlichen Sems rein, heilig und gerecht. Dazu
hätte die Förderung der Reinheit und Heiligkeit

,
an Wesen eines

hlölss endlichen Seins gerichtet, bei jener Aulfässüng auch keinen
Sinn. Und Warum wäre der Neugeborhe, der in ‘das endliche Sein

eingetreten, nicht für unrein erklärt? wariim dagegen- dCr feeischlaf,

der nicht immer die Grundlage zu 'Ctnem endlichen Sein ist? ’watum
die unwillkurliclie Samene'rgiessiing? wärum der Tddte, deC aus dem
Sein ausgetreten uiid dem Nichtsein Verfallen ist? Obendrein ’schliesst

diese ‘Autfas'suiig die Speisegeselzc, ’wötche derch aiiÖh tmler den “Ge-

gensatz von rein And 'linratn fallen, Von den Reinigkeilsgesfetzen aus,

kann kiso nicht die Meinung des Gesetzgebers sein. Das uhklaCe
‘Gerede Von Häverni(^ Theologie de.s A. T. S. '194 If., in der Thier-

welt spiegele sich das ethische Verhintni.ss zwischen 'Guten ubd Bösen
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in ihrem >P ‘len Krankheiten und gesch,^ecli|^|ic^en Verhält-

nissen zeige siqh eine Zerrüttung und der Tod, eine Folg^ der Sünde,

sei die Spitze n^er Störungen des V^rliallnisses zwischen Meiiscli

und r«C(tl, die Theokratie ab.^r wplle eine Art yon ursp.rünglipher

Ordpupg und Einrichtung der Natur darslßllen
,

enthält schwerlich

eipen einheitlichen Gedankep. Diesen hat die Deutung von Sotnmei'

l|ihl. .^Ijhaiidlungen I. S. 201 IV., welcher den Tod ;ils die Folge und
das hleihende ßenknial iler Süpde und als etwas Unreines und Un-

heiliges zppi Grunde legt und gewls.se Krankheiten und geschlechtliche

Zustande als Analoga der Zustände dps Todten und Verwesenden,
als in dieselbe Kalegprie gesetzt betrachtet. Ipdessen steht entgegen,

«jass der Tod iin A. T. nicht als Sündenfolge und als ethisch unrein

angesehen wird, dass die Gleichsetzung z. B. dps Beischlafs und der

Niederkunft, wo es sich um Lehen handelt, mit den Zuständen des

Todten etwas Unnatürliches hat und dass der Gedanke bei den Speise-

gesetzpii nicht durchzuführen ist, wiewohl er zu den Aas fressenden

Thberen passt. Noch weiter irrt vom A. T. ah Br. Bauer Religion

des A. B. I. S. 256 IV., wenn er meint, bei den hier besprochenen

Zu.sfantlen entziehe sich die Materie der Gewalt des Geistes, führe ein

Leben für .sich und hegehe Aushrüche der Selbstsucht; die Natur
hafte tiabei als die Erscheinung des selbstsüchtigen vom geistigen Ge-

setz niebl durchdrungenen Wesens dem Menschen an, verunrejiiige seine

Seele und ziehe ihn in die Sphäre der Sünde hinein. Das A. T. kennt

wolil die Schwäche und Hinfälligkeit, nicht aber eine Eigenwilligkeit

und Selbstsucht des Fleisches. Wie wäre di,es auch möglich z. B.

bei krankhaften Zuständen und dem Tode, wo der Leib leidet und
vergeht? Upd auf die Spcisegeselze ist diese Idee auch niebl anwend-
bar. Richtiger urlheilcn Diejenigen

,
welche ,den Grund der Reinig-

keitsgesetze in dem Gefühl des Widerwillens, Ekels upd Abscheus
ypr gewissen Dingen verbunden mit der Scheu vor schädlichen Sa-

chen finden {Scholl in Klaibers Studien V, 2. S. 125 1V., Etcald Al-

jlerlhh. S. 1611V., Winer RWB. u. Beinigkeit), wiewohl damit noch
nicht Alles erklärt wird. Andere haben den Grund ganz auf sich be-

ruhen lassen ,und nur nach dem Zwecke gefragt. Derselbe .soll darin

bestehen, die Ehrfurcht gegen das Ueiligthum und den Eifer für das

Erscheinen am heiligen ()rte zu erhöhen , indem ,die zajilreichen Un-

reinerklärungen einen allzuhäufigen Besuch des lleiligthupis verhinder-

ten upd ihn zu etwas Alltäglichem herabsinken .(ms^en {Maimonid. Mor.

Nehoch. 3, 47.). Diesen rahhinischen Einfall eignet sich Sppicp- de

legg. ritt. 1, 11, 2. an, fügt aber als weitere Z.>yecke lunzu, dass Gott

durch diese Gesetze sein noch rohes V'olk bilden, für die in der

Wüste hpg^ngenen Sünden bestrafen, die von dqn Heiden angenom-
mepen U.nreinheiten aus Ihm eutfernen und es ^s ejue gentem deo

sapeto (devotam et a geplibus aliis seppratani hin^leDen ,wollte. Auf

dpn Ahspndcruugszvyeck weisen puch Apdre hjn, erinnern aber zu-

gleich an
,die Gesundheitspflege und an dje jfür Isrftel, welches Je-

hova als Kpnig in seiner Mille halle, ^ich ziemende Heinfichkeit (Hess

Ge.sch. Mpsis l. S. 374 iV.) oder an die \yichligkeil und

28 *
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religiöse Bedeutsamkeit {de WeUe Archnol. §. 187 f.), während J.D.

Michaelis mos. Recht IV. S. 220 (T., Schmidt bibl. Medicus S. 653 ff.

und Saalschutz mos. Recht S. 217. die Reinigkeitsgeselze als bloss

polizeiliche Vorschriften zum Schulze vor Krankheiten und zur Erhal

Inng des Lehens und der (lesundlieil betrachten und somit den reli-

giösen Charakter derselben ganz verkennen. Noch mehr Ihul dies

Gramherg Religionsideen I. S. 364., wenn er in ihnen gar nur eine

hierarchische Veranstaltung erblickt, den Priestern, welche Alles zu

untersuchen und zu sühnen hallen
,
grosses Ansehen und ausgebreile-

len Einfluss zu gehen. Auch darauf zielen sie nicht ah, das Be-

wusslsein um Sünde und Heiligkeit zu wecken und die sittliche Rein-

heit zu befördern
,

so dass sie einen symbolischen Charakter trügen

(Theodoret. qnaest. 14 11'. ad Levii., Leidekker de repuhl. Hebraeor. I

p. 687 f., Hengstenherg Chrislol. Ilf. S. 592 ff. 663 f.), sondern sie

dienen der Religion und haben eine religiöse Bedeutung. Näher

kommt der Sache die Ansicht, das Volk habe vor der Gottheit ehens»i

rein und sauber wie vor den Königen und Fürsten erscheinen und

dadurch seine Achtung ausdrücken sollen (Hess^ Meiners Gesch. aller

Religionen II. S. 101 f. Warnekros hehr. Allerthh. S. 229.), der Gott

Nahende habe körperlich rein sein müssen und bei allen allen Völ-

kern seien Reinigungen ein noihwendiges Stück des Gottesdienstes

gewesen {Bauer gollesdienstl. Verfassung der Hehr. I. S. 391 iT.),

Israel habe auch äusserlich ein heiliges Volk Gottes darstellen .sollen,

die äusserliche Heiligkeit aber in der körperlichen Reinheit gefunden

(v. Cölln bibl. Theol. 1. S. 281 f.).

4. Da fast alle allen Völker solche Reinigkeitsgeselze haben
,

so

muss der ursprüngliche Sinn der letzteren eine ganz allgemeine Ide<

sein, die nicht zu hoch liegen kann. Man findet sie leicht, wenr

man sich an die Ausdrücke rein und unrein hält, welche sachgeinäsj

gewählt sein und somit die “Sache IrelTen müssen. Und so ist e.‘

auch in der Tbat Die geschlechtlichen Ausflüsse bei Beischlaf, un

willkürlichem Samenerguss, Samenfluss, Menstruation, BlutDuss um
Niederkunft führen allerdings eine leibliche Befleckung mit sich

; dies'

aber galt den Allen, da die Geschlechlsllieile Gegenstände schanihal

ler Scheu und auch religiöser Verehrung waren, nicht als eine ge

wohnliche Beschmutzung, sondern als eine stärkere Verunreinigung
man hielt sie nicht für etwas Geringfügiges, sondern für etw^as Be

deutendes. Ebenso sind der mit Flecken, Ansschlag, Eiter und Grim
bedeckte Aussätzige — ein Ilalbverweseler wde die Todtgeburl (Nun
12, 12.) —

,
die gefleckte und zerfliessendc Leiche mit ihrem Todlen

dunste und das stinkende und sich auflösende Aas nicht wie der Le

bende und Gesunde rein, sondern unrein; ihre Berührung macht un

rein und zwar nach allgemein menschlichem Gefühle in stärkerer

Grade. Denn der z. B. mit Slrassenschmulz Verunsauberte fühl

sich sicher nicht so verunreinigt, wie der mit dem Eiter eines Aus
sätzigen, der fliessenden Materie einer Leiche oder einem faule

Aase Befleckte. Das Angeführte sind also wirkliche leibliche Unrein
heilen und zwar gewissermassen eminente, w^eil das Gefühl sich Ic

X
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Lcndiger und stärker gegen sie regt, als gegen andere ' ßeschnmtzun-

gen. Auf das etwa entgegenstehende ürtlieil des Naturforschers und
Arztes kommt ln solcher Suche nichts an. Die bezüglichen Vorschrif-

ten beruhen also sicher darauf, dass die genannten Dinge den Leib

verunsauhern
,

unrein machen und haben bei anderen Völkern ihre

Parallelen, wie denn überhaupt fast nirgends so viel Uehereinstim-

111 ung unter den alten Völkern herrscht, als bei den Reinigkeitsge-

setzen. Der hebräische Gesetzgeber beschränkt sich aber auf die

stärkeren Unreiidieilen
,

welche einen lebhafteren Abscheu erregen;

Andere ziehen viel mehr in ihre Reinigkeitsgesetze. Bei den Indiern

verunreinigten alle Aussonderungen des Körpers (Manu 5, 132.), als

dicke Ausscliwitzung, Samenfeuchtigkeit, Blut, Kopfschmutz, Urin, Un-

rath, Nasenschleim, Ohrenschmalz, dicker Auswurf, Tliränen, Augen-

ansatz und Scliweiss (Manu Gesetze 5, 135. nach der Ueb. von DeS'

longchamps Paris 1833.) und wer spie und purgirte, musste sich ba-

den (das. 5, 144.). Der Parse hatte nach dem Uriniren gewisse

Gebete zu sprechen und sicli zu waschen (Jescht Sade "56.) und die

abgeschnittenen Nägel und Haare wie etwas Unreines zu behandeln

(Vendid. 17, 11 IT. Jescht Sade 47. 48.). Nach den jüngeren mu-
hammedanischen Gesetzbüchern verunreinigen und machen zu einer

heiligen Handlung unfähig menschlicher und thierischer Urin und Un-

rath
,

Blut, Schweiss, Nasenschleim, Speichel u. s. w. {Muradgeß
d'Ohsson otlioman. Reich I. S. 237. 244 f. Chardin voyy. VII. p.

226 IV.). Das Blut bezeichnet auch das mosaische Gesetz als ver-

unreinigend und entweihend (Num. 35, 33 f.), ebenso den menschli-

chen Unrath (Dt. 23, 13 fl’.), weshalb die Essener die Verrichtung der

Notlidurft als verunreinigend ansahen ‘und sich nach ihr wuschen (Jo-

seph. bell. iud. 2, 8, 9.); doch sind dies keine eigentlichen Reinig-

keitsgesetze.

5. Ohne Zweifel fand der Gesetzgeber hei seinem Volke bereits

gewisse Reinigkeitssitlen vor, welche er beibehielt und genau regelte,

auch wohl vermehrte. Zugleich gab er ihnen eine religiöse Beziehung

und erhob sie zu Religionsgesetzen. Das Alterthum zog nämlich auch

das Leibliche in die religiöse Verehrung. Bei den Hebräern schlossen

gewisse leibliche Fehler und Makel von der Jehovagemeinde (Du

23, 2.) und von der Verwaltung des Priesterthums aus (21, 17 IL)

;

die Opferlhiere mussten fehllos sein (22, 19 IT.) und wenn man am
lieiligen Orte erschien, schmückte man sich und that die besten Klei-

der an (Jes. 57, 9. Hos. 2, 15.). Insbesondere hielten die Alten auf

leibliche Reinheit als Erforderniss beim Gottesdienste; sie erachteten

es als ungehörig, in Unreinheit z. B. mit Blut und Staub besudelt

(lliad. 6, 265 f. Virg. Aen. 2, 719.) oder durch eine Gebärende cnler

einen Todten verunreinigt (Eurip. Iphig. Taur. 382 f.) den Göttern zu

nahen und an ihre Altäre heranzutreten; sie hielten bei der Gottes-

verehruug körperliche Reinheit, wie sie durch Reinigung, Bad und

Sprengung sowie durch Enthaltung von Todtentrauer , Ehebett und

Aas bewirkt >vird
,

für nöthig (Diog. Laert. 8, 33.). Daher nahmen

sie Waschungen und Sprengungen vor und thaten reine Gewänder
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an, wcnh sic zü Ücn Götteni beten, ihiicb Gel&bd^ Ibuh und Liba-

iionen weihen wollfen (ijiad. 16, 230. 24, 305. Odyss. 2, ^62. 4,

750. 750. 12, 336. 17, 48. 58.)*, Sie besprengten oder waschen die

HSnde öder badeten sich ganz Vor der Vollziehung von Öpferii (llräd.

1, 312 f. 3, 270. Odyss. 3, 445. Enrip. Eleclr. 706 ff. Virg. Aen. 4,

635. Liv. 1, 45.). Denn rein musste sein, wer opfern n^oille (Hesiod.

opp. et dies 338 f.). Bei gewissen der Here gewidmeten Kampf-

spielen und Reigentänzen in Eiis wuschen sich die Theilnehmerinnen

vorher mit Wasser (Pausan. 5, 17, 5.). Wer in ein Heiligthum ein-

ging, nahm Reinigungen mit sich vor (Justin. Mart apol. 1, 62.) und

wurde gewaschen (AriStoph. Pllit 656 ff.), z. B. in Aegira, wo man
das Heiligthum der syrischen iOöttinn an bestimmten Tagen besuchte,

sich aber vorher reinigte, besonders hinsichtlich der Speisen ^Pausan.

7, 26, 3.). Die Aegypler hielten cs ebenso. Kein Unreiner durfte

ein Heiligthum betreten (Porphyr. äbsL 4, 6.), die Könige wuschen
sich, ehe sie opferten (Diod. 1,70.), die Träger der Götterbilder bei

öffentlichen Aufzögen mussten reih sein (Macrob. ’Sat. 1 , 23.) und

der Einweihung in die religiösen Mysterien ging ein Bad voran (s.

8, 6.). Wenn die Jeziden aU heiligen Festen Therl liehmen wblfen,

so nehmen sie erst Waschungeh vor (Ldyard Ninive S. 149. 152 f.).

Dasselbe that der Hebräer, wenn er Gott nahte (s. 8, 6.). Kühe,

leibliche Reinheit galt den Alten als Pflicht, wenn man vor der Gott-

heit erschien uhd religiöse Handlungen vollzog. Nun hat aber Je-

Iföv'a Isradl aus den Völkern erwählt und zu seinem bekönderen Ei-

genthum gemacht; er hat es sich nahe gestellt und in semc Gemein-
schaft 'aufgenommen; Israel hat eine Stellung zu Gott, wie sie die

Priester 'haben, welche Gott näher stehen (Ex. 19, '5 f.). Daraus er-

gibt sich für dieses Volk die Pflicht, in seinem ganzen Lebcnsverhäll*

niss die Reinheit zu bewahren, die andre Völker bloss bei der ‘'reli-

giösen Verehrung beobachteten. Wie der heilige Gott alles Unreine

und Unlicilige verabscheut, so sollen auch sic sich rein und heilig

halten (11^ 44 *f. 20, 26.), sojlen heilige Männer oder ein heiliges

Volk iein'^. 22, '30. Deut. 14, 21;). Sie sollen aiich, ’ila Stelidv^a

ih 'ihrer 'MrÜe Wohnt, ‘ihr ‘Lager von Unreinheiten ’frbi 'hallen ‘(jNüm.

5, 3. Dt. 23, 15.) , ifidem ‘durch *iliese die Wohnung 'JeliÖvas.Vörün-

reinigt und ’eiitweiht 'werden würde (15, *31. Num. 19, 13.). “Sie ha-

ben daher Verunreinigte, so lange ' deren Unreinheit dauert, ausserhalb

des Lagers wohnen zu lassen (13, '46. 14, 3. '8. Num. 5, 2 'fl‘. 12,

14 f. 31, 19 'f. 'Dl. 23, 11 f.). Sie sollen diese 'Reinheit beobach-

ten, nicht weil Gefühl und Herkommen dafür entscheiden, 'sondern

weil es ihr Vei^hältniss zu Jehova erfordert. ‘Die altherkömmlichen

Beitiigkeitssitten haben 'also im MosaiSra'us eine 'theokratisclre Bedeu-

tung erhalten und tragen durchaus ' einen religiösen •'Charakter
;

‘sie

sind Pflichten gegen Jehöya und Gesetze der Jehovareligion. 'Der Ge-

setzgeber begründet sie daher 'überall iheökratiseh. Damit wird ‘nicht

geleugnet, dass er sich bei'raanchen von' ihnen des diätetischen'Nützens

bewusst gewesen ik; er macht diesen Nutzen aber nicht 'zum' Grunde
lind'Zweiike des Gesetzes. ’Aehnlich 'verhält es sich init ‘der BCschiiei-

DIgitized by Google



Lev. 11. 439

cluug (s. 12,3.)- selbst versteht sicii, liass die ReioigkeitT welche

alle Israeliten im ganzen Leben einhalten sollen^ bei den lu^heren Bo-

'46iehuugen zu Gott ganz besonders beobachtet werden muss. Im Zu*

Stande der Unreinheit durfte man nicht an Festmählern Thcil nehmen

(1 Sam. 20, 26.), niciit vom DaukopXer essen (7, 19 f.), nicht das

Passall halten (Num. 9, 6 ff.), uiclit vou deu heiligen Gaben, .die

übrigens an reinem Orte zu verzehren waren (10, 14.), geniessen

(22, 2 ff. Xum. IS, 11. 13. 1 Sam. 21, 5 f.), nichts Heiliges berüh-

ren und nicht zum Ueiliglhum kommen (12, 4.). Die Priester und

vor allen der Hohepriester, als welche Gott näher standen, hallen Ver-

unreiniguiigeo z. B. durch Leichen sorgfältig zu vermeiden (21, 1 ff.

10 f.) und für deu ^’asiräer bestanden ähnliche Vorschriften (l^miu.

6, 6 ff.). — Hilfsmittel zur Erklärung: Spenqer de legg. Hehrr. rill.

1, 11. p. 181 ff., J. Ü. Michaelis mos. Recht IV. S. 220, ff.

,

öchülz mos. Recht S. 217 ff., Böhr Symbolik II. S. 454 ff., Somfner

biblische Abhandlungen Bonn 1S46. 1. S. 183 ff., HV^r RWB. u.

Beinigkeit.

jCap. 11. Bestimmungen über die unreinen Thiere, Als rein gel-

ten: a) von den Vierfüssleni .alle, welche wiederkäuen upd (|urcjige-

spaltene Klauen haben, wie Rind, Schaf, Ziege, Hirsch, Damhirsch,

Antilope, Gazelle, SteiulTock u. a., b) von den Wasserthicren alle,

welche Flossen und Schuppen haben, c) van den Vögeln ausser dep

y. 13— 19. genannten alle z. B. Tauben und ,VVachieln und d) von

deu übrigen Thieren .die Heuschrecken. Als unrein gelten' al|e än-

dern Th.iere; ihr Fleisch soll nicht gegessen und ihr Aas sowie auch

das der reinen Thiere nicht berührt werden. Dieses Gesetz wird

wiederholt Deut. 14. Der jüngere Gesetzgeber weicht aber darin von

dem älteren ab, a) dass er die reinen upd erlaubten Vierfüssler ein-

zeln nauihaft maclit, b) dass er bei den Vögeln die nx*; und

mehr hat, ,dem ,einc midcre , Stelle anweiset und s(a,tt (Jes

eine gibt und c) dass er bei den übrigen Thieren ,dic Heu-

schrecken nicht als erlaubt initnennt und dje V. 29. 30. angeführten

8 Kriechlhiere weglasst, ,weil er ,ei,n .Verbot derselben nicht mehr
.nöthig findet. .Verboten waren ausserdem das neben dem Gefallenen

oft genannte Zerrissene (s. 17, 15.) und das mit Unreinem in Be-

rührung gekpmmene .Dankopferfleisch (7, 19,), weil Solches unrein

war, ebenso das heidnische OpferOeisch (Ex. 34, 15.3 und d^s in der

Milcli seiner Mutter gekochte Böckclien (Ex. 23, 10.), weil das Theil-

iiahine an,Abgötterei und heidnischem Aherglauhcn gewesen wäre, end-

lich das F]ett der Opferthiere und das Blut (s. 7, 22 ff.), weiU dieses

heilig war. Aus demselben Grunde enthielt man sich auch des nur-

vus ischiadicus (s, Gen. 32, 33.). — ^Solche Speisegeselze linden

auch bei andern Völkern des Morgenlandes. Bei den Indiern v.erbielcl

xManu’s Gesetzbuch ,von ,den Vierfüsslern alje, deren Huf nicht gespal-

ten ist (5, ,11.), aber ,auch Scliwein und ^naecl (5, 14. t6,) ijhd

alle einsam lebenden und fünfklauigen (5, 17.), erlaubt dagegen al|e

Tiiiere mit Einer Reihe Zähne d. i. die Wiederkäuer, ausgcfiommen

das Kameel, zugleich aber .auch Suche(scbwein, Igel, ^Hejse unil Rhi-

y-'
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noceros (5, 18.); von den Vögeln verbietet es alle, welclie Fleisch

fressen und in den Städten sich auriialteii (5, 11.), welche mit den

Schnäbeln schlagen, plallffissig sind, mit ihren Klauen verwunden

und ins Wasser tauchen, um Fleisch zu fressen (5, 13.), namentlich

Sperling, Taucher, Schwan, Rothgans, Stadthahn, Kranicli, Wasser-

huhn, Papagei, Kibitz, Reiher, Rabe und Bachstelze (5, 12— 14.), von

den Fischen alle mit Ausnahme einiger namhaft gemachten Arten (5,

14— 16.) und von den Amphibien alle, welche Fische fressen (5, 14.),

erlaubt aber Schildkröte und Krokodil (5, 18.). An diese Bestimmun-

gen jedoch haben abgesehen von den besonders Enthaltsamen und
Heiligen die Indier sich nicht gebunden (r. Bohlen Altes Indien II.

S. 160 IT.). Bei dem Zendvolk hat es ein Speisegesetz gegeben, sich

aber nicht erhalten. Die Unterscheidung reiner und unreiner Thiere

Bundeh. 14. 19. ist nur eine Eintheilung'^in gute und böse, nützliche

und schädliche Thiere, von denen jene des Ormuzd, diese des Ahri-

man Schöpfungen sind. Rhode heilige Sage des Zendvolks S. 422 f.

Sommer bibl. Abhandll. 1. S. 197 f. 277 f. Die Zabier hatten eben-

falls Speisevorschriflen. Ihnen waren verboten alle Thiere, welche

in beiden Kinnladen Zähne haben und welclie zum Opfer nichtige-

eignet sind
,

also nicht Lunge und Blut haben. Namhaft gemacht

werden als unrein z. B. Kameel, Esel, Hund, Schwein sowie die Tau-

ben und alle Vögel, welche Krallen haben d. i. die Raubvögel (Schah-

rastani von HaarbrQcker II. S. 76. HoUinger hist. Orient, p. 282.

ed. 2.)* Bei den Aegyptern beobachteten die Priester folgendes

Speisegesetz. Von den Vierfüsslern enthielten sie sich aller einhufi-

gen, vielgespaltenen und ungehörnten Thiere, von den Vögeln aller

Fleischfresser, aber auch z. B. der Turteltaube, die ja vom Habichte

berührt sein konnte, endlich aller und jeder Fische (Porphyr, ahslin.

4, 7.). Die Angabe von den Fischen auch bei Herod. 2, 37. Hora-

pollo 1, 44. Wenn Orig, conlr. Gels. 5. p. 264. die Schweine, Zie-

gen, Schafe, Rinder und Fische als von den ägyptischen Priestern

gemieden anführt, so ist dabei wohl an Solche zu denken, welche

sich einer besonderen Heiligkeit befleissigten
,

zumal in heiligen Zei-

ten. Auch die äluhammedaner haben Speisegesetze. Muhammed selbst

hat von ilen Thieren allerdings bloss das Schwein ausdrücklich ver-

boten (s. V. 7.) und dabei sind die Beduinen stehen geblieben (ßureft-

hardl Beduinen S.^80.); aber es hat sich bei seinen Bekenuern nach

ihm ein traditionelles Speisegeselz ausgebildel, welches indess nicht

überall gleich lautet. Es verbietet alle Fleisch fressenden Vierfüssler,

alle Raubvögel, alle Kriechthiere, alle Wasserthiere ausser den Fischen

und macht als verholen namhaft Elephant, Pferd, Esel, Schwein, Mar-

der, Rabe, Elster, Schildkröte, Schlange, Skorpion {Muradgea d'Ohs-

son othoman. Reich. II. S. 186 f.) oder es verbietet alle fleischfres-

senden Raubthiere sowie Hund, Schwein, Katze, Ratze
,
Maus

, ferner

alle Vögel, die Fänge besitzen, keinen Kropf zur Aufbewahrung der

Atzung haben und mit ihren Flügeln die Luft gleichmässig durch-

schneiden, endlich alle ungeschupplen und schlangenartigen Wasser-

thiere, auch Seehund, Schildkröte und Auster, wogegen es erlaubt

%

I
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Kaiiicel, Ochs, Schaf, Antilope, Reh, Hirsch sowie Taube, Feldhuhn,

Auerhahn, Wachtel, Sperling, Slaar und die zahmen Vögel {v. Tor-

nauw moslein. Recht S. 229 f.). In Basra rechnet inan zu den un-

reinen Thieren: Löwe und alle zum Katzengcschlecht gehörenden

T liiere, Wolf, Tiger, Fahed und alle Raublhiere, wie Adler, Falke,

Habicht. Den Hanefiten ist ferner verboten : Hyäne, Schakal, Fuchs,

.lerboa, Ulis, Aasgeier, Landeidechsc, Frosch, Igel, Schildkröte, Wespe,

Schlange, Skorpion {Niebuhr Arabiens. 179 f.). Die abendländischen

Völker haben sich mit solchen Speisegeselzen nicht belastet, Verreck-

tes aber hielten auch sie für unrein (Diog. Laert. 8, 33. Porphyr, ab-

stin. 4, 16.), ebenso Vöj^el, die andere Vögel fressen, also die Raubvögel

(IMutarch. quaest. Romm. 93.). Wie sehr auch die angeführten Speisegesetze

aus einander gehen, im (ianzen trefleu sie darin zusammen, dass sie

die Fleisch fressenden Vierfüssler und Vögel sowie die Kriechthiere

verbieten
,

dagegen die von Vegetabilien lebenden Thiere erlauben,

iiuiiientlich die Wiederkäuer. — Die mosaischen Speisegesetze im Be-

sonderen hat man eben so verschieden aufgefasst, wie die Reinig-

keitsgeselze überhaupt; s. Spencer de legg. Hebrr. ritt. 1,7, 1. Som-
mer S. 187 ff. Sie sollen gegeben sein in Rücksicht auf die Gesund-

heit des Leibes, also auf Zuträglichkeit und Unzuträglichkeit {^Münster,

Grolius, J, D. Michaelis) oder in Rücksicht auf die Gesundheit der

Seele, indem ungesunde Speisen der Seele nachtheilig sind und die

Erkenntniss der Wahrheit hindern (^Joseph, de Macc. 5. Lipmann Niz-

zaclion 53.) oder um andere religiös -sittliche Zwecke zu befördern

z. B. die Gottesfurcht, die man auch beim Essen und Trinken haben

soll (Justin, dial. c. Tryph. 20.) und die Enthaltsamkeit und Mässig-

keit (Joseph. 1. 1. Tertullian c. Marc. 2, 18. Novatian. de cibis Judd.

4.). Sie sollen auch nicht blosse Speisegesetze sein, sondern einen

lieferen Sinn und höheren Zweck haben
,

also allegorisch aufzufassen

sein. So schon die Juden z. B. Aristeas p. 277 ff. und Philo de

agricultura p. 206. und de migrat. Abrahami p. 398. Ihnen folgen

die Kirchenväter z. B. Barnab. ep. 10., Iren. adv. haerr. 5, 8., Clcm.

Alex, paedag. 3. p. 254. und ström. 2. p. 389 f. 5. p. 571 f., Orige-

ncs hom. 7. in Levit. , Cyrill, conlr. Julian. 9. p. 317 f. ed. Spauh.,

Theodoret. quaest. 11. ad Lev., Novatian 1. l. 3., Ephraem Syr. ad

Dl. 14. Nach dieser Dcuterei gehl das Wiederkäuen auf die wiederholte,

beständige Beschäftigung mit dem göttlichen Worte und das Gespal-

lensein des Hufes auf die guten und bösen Handlungen und recht-

schaffenen Wandel; im Schweine sind verboten unsaubere Lasier

und die Gemeinschaft mit Lasterhaften, im Hasen wollüstige Begierden

nach dem Weibe (Novat.), in den Raubvögeln Habsucht, Gewallthal,

Raub und Umgang mit Räubern, in den Nachtvögeln Feindschaft gegen

das Licht und nächtliche Werke wie Diebstahl, in den auf dem Bau-

« che gehenden Thieren die Lüste des Bauches (Philo). Ergötzliche

Proben gibt besonders Ephraem. Er bezieht die hoch fliegenden Vö-

gel auf die Dünkelhaften, welche die himmlischen Geheimnisse erfor-

schen wollen, den Pelekan oder Reiher auf die Ruchlosen, welche

sich an die durch das Wasser der Taufe Wiedergebornen machen und
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sie uiit freiiidartigen Lehreo fangen
, den Slrauss auf die schlechleu

£xegeleu, welche die Worte der li. Schrift verkehren, wie derSlrauss

Metalle verdaut und in Uuralb verwandelt. Andere legten den Spei-

segeselzeii einen Absonderungszw’cck hei. Gott habe gerade die Tliiere

verboten, durch welche als der Einwirkung der Dämonen ausgesetzte

die Aeg^pter Wahrsagungen emplingen (Orig. c. Gels. 4. p. 225 f.)

oder er hahe der ägyptischen Vergötterung der Thiere begegnen wol-

len und die reinen zu Upferlliieren erklärt, die unreinen verboten

j(Theodoret. (piacsL 1. in Lev.) oder er habe durch diese Gesetze

sein Volk von den Heiden gehörig absondern wollen (Calv. PiscaU

Cleric.}, dies zugleich unter Berücksichtigung des Gesundheitszweckes

(Rosenm.) und des natörbchen Abscheus (£fmiL). Sichen Grün<Le^

unter welchen die Erwählung, Heiligung, Beinheit, Würde und Abson-

derung Israels die wichtigsten sind, hat Spencer 1, 7, 2. ausfindig

gemacht. Das Alles bedarf keiner Widerlegung. Gegen die Erklärung

des Unterschiedes reiner und unreiner Thiere aus dem persischen

Dualismus {Rhode Sage des Zendvolks S. 453 if., Bleek in den Studd.

u. Kritl. v. 1831. S. 498 f., v. Bohlen Genes. S. 88 f.) hat schon

Sommer S. 193 11'. gegründete Einwendungen gemacht. Aber seine

Ansicht (S. 24G 11'.), nach welcher das Verbot des Unreinen auf dem
Tode beruhen soll, lässt sich bei den Speisegesetzen am wenigsten

durchführen. Da der Gesetzgeber diese Bestimmungen unter den Ge-

gensatz von rein und unrein bringt und an die Spitze seines Reinig-

keitsgesetzes stellt, so müssen sie wie die übrigen Rcinigkeitsge.setze

erklärt werden. Diess ist im Voraus gewiss und lässt sich auch ziem-

lich durchführen. Es gibt unter den Thieren viele, .welche vermöge

ihres unreinlichen Aetisseren, ihres unreinen Geruchs
,

ihrer unsau-

bern Ernährung z. B. von Aas und sonstigem Unrath und ihrer ekel-

haften Krankheiten wirklich unrein sind und verunreinigen. D,urch die

Berührung z. B. eines stinkenden Aasfressers oder eines feuchten

Kriechthieres erhält die Hand einen unreinen Gerucdi (gegen solche

ist der Orientale sehr empfindlich), w'elcher eine ihr anhaftende Un-

« reinheit beweiset. Schon gegen die Berührung mit der Hand regt

sich das Gefühl des Ekels und Abscheus; stärker und bei viel mehr
Thieren regt .es sich gegen die Berührung mit dem Munde ,

.weil

solche näher, innerlicher und einpfindlicher ist. Die Fleisch fressen-

den Vierfüssler und Vögel, gegen welche das Verbot besonders gehl,

verwandeln durch Verdauung das Fleisch in Aas; sie, gelten darnach

als unrein, wenigstens für die Berührung mit dem Munde. Die Un-

terscheidung reiner und unreiner Thiere hat also ihren tbatsächlichen

Grund; hinsichtlich des Wieviel? und Welche? gehen die allen Mor-

genländer nach ihrer Eigenlhümlichkeit und ihren Verhältnissen aus

einander. Es handelt sich also auch hier um leibliche Verunreiiiigun-

.gen, wie .-bei den übrigen Reinigkeitsgeselzen. Ohne Zweifel fand der

hehr. Gesetzgeber schon SpeisesiUen bei .seinem Volke , vor, indem er

sonst wohl die Heuschrecken verboten haben würde; er erhob diese

.Gewohnheiten geregelt und vermehrt .zum Gesetz, indem .er ilmen

{eine .Dezieliuug .auf Jehova .und somit eine lheokra.tiscbe .Bedeutuiig

DIgitized by Google



fjfeT. 11, 1 —"^3% 443

gal) ; sie wurden ntnrch ilift eiii Thieil der Keiigionsgesetzc. ftie An-

'gaben von den Wiederkänerii , den gespallOiiön Klauen, den Fiossefn

ünd Seliuppen
,
den beiden Springfussen u. s. w. sind nur fassliche

'Bestimmungen der erlaubten und verbotenen Thierarien und haben

keine lieferen Grönde.

V. 2 — 8. Von dem riena d. i. den grösseren Vierfüsslern (s.

Gen. i, 25. 6^ 7.) darf man essen jedes brechende die

Klaue d. h. welches einen dürcbbrocbeften Huf Imt und zwar jedes

jo» reissende einen ‘Riss der Klauen d. h. weiches einen

in Klauen getrennten Huf, also ganz durchge^paltene Klauen hat (und

•zwar zwei nach Deut.), zugleich aber auch ist n;;# rhyn heraufbringend

Wiederkäuung d. h. welches ein Wiederkauen liat, indem es das Ge-

•Iressene aus dem Magen durch den Scidund in das Maul .heraufzieht.

•So von ziehen^ zerren, reissen, insbesondere heraufziehen (Hab.

1, 15.) und Wiederkäuen (V. 7.). LXX: avayeiv fwiQvxLOfiov. Ebenso

hängt rumen, ruminare mit Qvew ziehen untl firjQvxa^ELV
^

giriQvxi^ziv

mit ziehen zusammen. Der Gesetzgeber legt nicht auf die

beiden Merkmale an sich ein Gewicht, sondern er will damit nur auf

eine fas.sliche Weise die erlaubten Vierfüssler bezeichnen, liii Gan-

zen gehl seine Bezeichnung auf die Wiederkäuer, deren -Fleisch von

jeher 'am meisten zur Nahrung gedient hat. Das uralte Herkommen
wird hier zum Gesetz erhoben und unter den Gesichtspunkt des Rei-

nen und Unreinen .gebracht. Die Wiederkäuer ernähren sich aus dem
Pflanzenreiche und sind reiner, als z. <B. die Fleischfresser, deren

Nahrung durch Verdauung zu Aas wird. Ob der Verf. auch daran

dachte, dass jene die ursprüngliche Ernährung beibehielten, diese ilv-

ren Weg verderbt hatten (s. Gen. 1, 3D. 6, 1«2.), bleibt dahingestellt.

Das Deut, nennt die erlaubten Vierfüs^tler einzeln und führt Rind,

Schaf, Ziege, Hirsch, Gazelle und folgende 5 an. wird nooli

<1 Reg. 5, 3. bei Saloiuo’s Hofküche .genannt und an Hirsch und Ga-

zelle angereiht, ist also jedenfalls ein vorzügliches Wildpret. Die ara-

bischen Naturkundigen beschreiben den 'Jachmur als flüchtiges, dem
wilden Ochsen ähnliches Thier von röthlicher Farbe und mit säge-

artigen Hörnern, die es alljährlich «abwirfl {Bocharl Hieroz. II. ,p.

284.). Dies .passt gut zum Damhirsch , der noch heute in Palästina

vorkommt. Hasselquisl Reise S. 342. v. 5cAu6er( «Reise HI. S. 118.

Oedmann vcrin. Sanimll. I. S. 24 ff. geben Chaldd. Syr. Arabb.

durch Steinbock, der in Palästina sehr häuflg ist {Seelzen Reisen

1. S. 337. 391. 423. H. S. 228 f. 258. 309. 339. 350. Burckhardl

Syrien 'S. 681.) und in der Aufzählung nicht wohl fehlen kann. Viel-

leicht meinen Ihn auch LXX und Vulg. mit xQctyzksicpog

,

Gr. Venet.

mit xQuyog. nach LXX und Vulg. der nvyagyog, eine dem Hir-

sche ähnliche (Schol. Juven.il, 138.) Antilopenarl in .Africa (Herod.

4, 192.), vielleicht auch in Syrien, nach Chaldd. und Syr. der

und nach Sam. und Arabb. die Bergziege. Mehr Schwankendes bei

Böchärl fl. p. 26841*. und Gewann 1. 'S. 15 ff. Htr] 'nach -Jes. '51,

20. in Netzen gefangen ist entweder der wilde Ochse (Chaldd. Gr.

Venet. Kimch.), JL gcnanrtt und in Aegypten und Arabien
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noch vorkommend (Sonnini Reisen I. S. 393 f. Burckhardl Syrien S.

1045. Seelzen I. S. 422.) oder der Oryx (LXX. Vulg.) eine hirsch-

grosse Anlilopeii.trt. Sic meinen wohl auch die Arabb. mit

welche Anlilopc zum (ieschlechl des wilden Ochsen gcreclinel wird.

soll die Oiraffe sein (LXX, Vnlg. Or. Venel. Arahh. Pers. Ahulw.

kimch.), welche Afrikanerinu aber den Hebräern nicht zu Gebote

stand. Besser passt der Ghaldd. welches Prov. 5, 19. dem

hehr, enlspricht und des Syr. |J4l capricomus. Man wird also

an eine Ziegenart zu denken haben. — V. 4. Verboten sind alle

Vierfössler, welche jene beiden Merkmale oder auch nur eines nicht

haben, z. B. das auch den Indiern und Zabiern verbotene Kameel.

Denn es ist zwar ein Wiederkäuer, die Spalte des Fusses geht aber

nur oben, nicht auch unten ganz durch. — V. 5. 6. Verboten sind

auch Klippdachs und Hase, weil sic keine gespaltenen Klauen haben,

wenn sie auch Wiederkäuen. Die letztere Angabe ist ein Irrthum.

Diese Thiere haben nicht die 4 Magen der Wiederkäuer, machen aber

bisweilen mit dem Maule Bewegungen wie die Wiederkäuer beim Wie-
derkäuen und erschienen daher nach äusserer Anschauung den Alten

als W'iederkäuer. Dies ist jetzt ausgemacht, wie mich Hr. Prof. Dr.

Leuckart zu Giessen versichert hat. Der icw kommt noch Dt. 14,

7. Ps. 104, 18. Prov. 30, 26. vor und zwar als geselliges und klu-

ges, aber schwaches Thier, welches Felsen bewohnt. Er heisst bei

den Arabern Wahr oder Wahr und ist der hyrax Syriacus oder

Klippdachs. Geber ihn s. Bochart Hieroz. II. p. 413 fl'., Shaw Rei-

sen S. 301., Bruce Reisen V. S. 145 If.
,

Forskal descriptt. animall.

p. V., Seelzen Reisen II. S. 228 0*., Rüdiger in Gesen. Thesaur. p.

1467., Oken Naturgesch. VII, 2. S. 885 IL, de Laborde voyage p.

47 f., w'o auch Tab. 63. eine hübsche Abbildung. Er ist in den Liba-

non- und Jordanländern sowie in Arabien und Africa einheimisch und

etwa so gross, wie das Kaninchen. Er wird von den verschiedenen

Berichterstattern verglichen dem Kaninchen, Hasen, Meerschweinchen,

Murmelthiere, Bären. Seine Farbe ist braungrau oder braungelb, un-

ter dem Bauche welsslich
;

er hat lebhafte Augen, runde Uhren und

keinen Schwanz; er nährt sich von Pflanzen. Er kann mit seinen

Füssen nicht graben und hält sich in den natürlichen Klüften und
Höhlen der Felsen auf; er lebt da gesellig und sitzt bisweilen trupp-

weise vor den Mündungen der Höhlen und Felsenspallen, flüchtet sich

aber schnell hinein, wenn er Gefahr ahnet. Denn er ist ganz wehr-

los und sehr furchtsam. Die Araber essen ihn, setzen ihn aber Gä-

sten nicht vor. Ihn verstehen unter It» Shawy Bruccy Seetzen, Oken,

Rüdiger, Meier hebr. Wurzel-WB. S. 200 f. u. A. Dafür gibt es auch

ausreichende (iründc. Das Thier hat einen dichten Pelz, in welchem
aber schwarze Slachelhaare zerstreut stehen. Dem entsprechen die

* Namen von JaJ pilosus fuil und n® nach pellis aspera er-

klärt, ebenso der ägyptische Name eig. pifus und der amha-
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rische aschkoko von aschkok, womit in Amhnra die igelartigen Haare
bezeichnet werden, welclie dem Thiere wie kleine Dornen auf dem

Kucken wachsen {Bruce). In Südarabien heisst der Wahr iho-

fun, was mit 15» zusammen tri fl't und Saadia undAbusaid geben ito durch

wieder. Diesen meinen wohl auch LXX zu Dt. Ps. Prov., Aquil.

Theod. Symm. zu Ps. und Vulg. zu Lev. Dt., wenn sie )&» durch
XoiQoyQvXhog ,

choerogryllus (d. i. iytvog nach Hesych.) erklären.

Ueber den choerogryllus macht Hieron. ep. 106. ad Suiiniam die An-

gal)e: Sciendum autem animal non majiis hericio, habens similitudinern

imiris et ursi, unde in Palaestina aQxrofivg dicitur, et magna est in

isiis regionibus huius generis ahundantia semperqiie in cavernis pc-

tranim et terrae foveis habitare consueverunt. Doch sind sie nicht

ganz sicher, da sie in anderen Stellen vom Hasen (LXX u. Aquil.

zu Lev., Vulg. zu Prov.) und vom Igel deuten (Vulg. zu Ps. und Gr.

VeiieL. zu Lev. Dt.). Die Targg. zu Lev. Dl. und Ps. sowie der Sa-

maril. erklären durch »dbc von tbi? salire und meinen
vielleicht ebenfalls den Wahr, welcher sprungweise gehl und leicht

und hoch springt {Oken S. 887 f.), vielleicht aber auch das Kanin*

chen, welches die Rabbincn unter IB» verstehen. Das Targ. zu Prov.

und der Syr. überall deuten durch ojrr, w'orfiher die Wbb. schw'an-

kende Angaben enthalten. Gewiss hat man nicht mit Bock. Oedmann
IV. S. 48 11. Rosenm. Gesen. Winer u. A. an die Jerboa zu denken,

welche der Verf. V. 29. “'aw nennt. Hasen gibt es in Syrien, Ara-

bien und Aegypten sehr viel
,

man setzt aber ihr Fleisch dem der

Jerboa nach {Seelzen Reisen I. S. 380.), weil es weichlich und un-

schmackhaft ist {Sauveboeuf l^c\scn II. S. 91. Pruner Krankheiten des

Orients S. 52,); mit Ausnahme der Araber essen es die Einwohner
Syriens niclit und die Armenier enthalten sich desselben aus religiö-

sen Bedenken {Russell Aleppo II. S. 20. Berggren Reisen \. S. 267.);

den Parsen gilt der Hase als das unreinste Thier {Niebuhr Reise-

beschr. II. S. 47.), vielleicht wegen seiner ekelhaften Krankheiten.

—

V. 7. Das Schwein hat zwar ganz durchgespallene Klauen, aber keine

Wiederkäuung und wird deshalb verboten. So auch bei vielen andern

Völkern z. B. den Indiern (Aelian. H. A. 16, 37.) und Zahiern. Die

Aegypler assen kein Schweinefleisch (Athen. 7, 55. p. 299.), ausge-

nommen an dem jährlichen Feste des Dionysos und der Selene
;

ih-

nen galt das Schwein als verunreinigend und der Schweinehirt als

unrein (Herod. 2, 47. Plutarch. Isid. 8 . Aelian. H. A. 10, 16.). Be-

sonders hielten es die Priester also, die Joseph, c. Apion. 2, 13. al-

lein nennt. Noch jetzt meiden die koptischen Christen, die Nachkom-
men der alten Aegypler, fast allgemein das Schweinefleisch und geben

Unreinlichkeit als den Grund an {Sonnini Reisen I. S. 412. II. S. 363.

Lane Sitten und Gehr. III. S. 182.). Gleicherweise enthielten sich die

allen Araber des Schweinefleisches (Solin. 33, 4. Sozom. H. E. 6
,
38.

Hieron. adv. Jovin. 2, 7.), eine Gewohnheit, die Muhammed zum Gesetze

erhob (Koran 2, 168. 5, 4. 6
,

146. 16, 116^). Nicht minder mieden
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das Schweinefleiscli die Phöpiken (Porphyr, abstiii. 1, 14. Herodian.

5, i), 22.) und die Syrer, yvenigstens die zu llierapolis, weiche es nicht

opferten und assen (Lucian. de Syr. »lea 54.); auch die Drusen enl*

hallen sich dessen (5ee/:en I. S. 102.) und die Komaner in Pontus

Hessen gar kein Schwein in ihre Stadt (Strab. 12* p. 575.). Den bei

den Weslasialen ziemlich aligemeinen Abscheu vor dem Schweine er-

klären Aelian und Plutarch, der letztere auch in den Symposs. 4, 5.,

durch die ünreinlichkeit des Thiers und dnrch die Furcht vor Baut-

krankheiten. Die Hebräer liaben mit Ausnahme abgöttischer Exulao-

teil Jes. G5, 4. 66, 17. das Verbot wohl immer eingehallen; die

gadarenischen Schweine Matth. 8, 30. gehörten Heiden an. — V. 8.

Wie man das frisch geschlachtete Fleisch der verbotenen Thiere

nicht essen darf, so soll man das der gefallenen nicht einmal berüh-

ren. Wer es ihat, z. ß. ein gefallenes Kameel forlsch^irie, verunrei-

nigte sich nach V. 26. und hatte eine Reinigung vorzpnehmen.
.s. 17, 15. — V. 9— 12. Von allen Thieren, die im Wasser leben,

in dem Meere und in den Flüssen, darf man essen, was Flosse UQd

Schuppe hat, alle übrigen soll man verabscheuen, daher w-eder ihr

Fleisch essen noch ihr Aas berühren. Ueher die BesLönmupgsart

dieser Klasse Ist zu urüieilen w'ie fiher die der Vierfüssler. Das

Verbot geht in der Hauptsache gegen alte Wasserlhiere, welche nicht

Fische sind z. B. Schlangen und Molche; sie gelten als Greuel, als

unrein. Indessen umfasst es doch auch manche Fiscliarten init. In

Aegypten hat man gefunden, dass Fisphe ohne Schuppen in der Re-

gel eine ungesunde Speise sind {Lane Sitten und Qebr* 1. S. 92.).

Dies war wohl auch der Grund, dass der Chalipii Hakem den Fang
und Verkauf solcher untersagte (de Sacy ebrestom. arahe I. p. 82.

92.). Bei den alten Römern durften iinbescImppLe Fische nicht als

\ Opfer dargebradit werden (Plin. U. N. 32, 10. Festus q. pollucere).

— V. 13— 19. Von den Vögeln verbietet der Verf. mit Einschluss

der Fledermaus 19 Arten, fast durchaus solche, weielie Fleisch,

oder Unralh fressen und in Wcslasicn Vorkommen. Schwerlich aber

Süll sein Verzeiebniss gerade erschöpfend sein, sondern nur die neu-

nen, welche sonst gegessen wurden und wo also {ür Israel, das sie

nicht essen sollte , ein Verbot nölliig war. ist im Sepiit. die

allgemeinste Bezeicimung des Adlergesolilechts .und >vipd auch ypq
den allen (Jeberss. durch Adler gegeben- Als König der Vögel .erölf-

net der Adler scliicjtlich die Reibe. Der Name sieht aber hier von

den eigentlichen Adlerarten- Ihr Fleisch
, besouders das der Jungen,

wird von ungebildeten Völkern gegessen {Bechsfiein Naturgeschichte

Deiitacblands II. S. 211. 221. 225.) z. B. von ,den |labessiniern,

es für ein kösUicbes Mahl hallen (Sali Beisc nacji Abyssin. S. 1 52.).

Illach der gewöhnlichen Aniialuue soll der in .manchen Stellen,

w’o Aasfressen von ihm ausgcsagl (Jo|). 39, 30. Prov. ,30, 17.) und
ihm iKahlköpitgkeil hcigelegl wird (Mich. 1, 16.), das Geiergeschlecbl

mit ;umfasseu. Allein auch dje Adler fressen Aas, wenn es nicht ver-

dorben, sondern .frisch ist (Bechslein II. S. 210. 215. ;221. 224.f.).

Dasselbe sagen arabische Scltriftstelißr (Dapiiri bei. |0ocA^r(,H. p. 757 f..
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K.Yzi^ini i. p. 424f., Leo Äfric. p. 767.) Dr>d neuere iföltfrkiirrdrge Kei-

«tferide Wie Forskal p. 12. und Seetzen Reisen I. S. 37Ö. vom

ans. Kazwini versichert, der folge den Heeren, Wallfahrern und

trächtigen Heerden nach, um die Getodtelen, die gefallenen Thiere und
die Abortus zu verzehren. Die Ansicht also, dass der Adler kein

Aas anrühre (Arist. H. A. 9 ,
32. Aelian. H. A. 2 , 39. Plin, H. N.

10, 3.), ist ein Irrthum. Dagegen passt die Kahlköpfigkeit allerdings

nicht zum Adler; indessen rechneten die Allen den Aasgeier, der einen

kahlen Kopf hat, mit zum AdlergeSchlechle. Unser Verf. jedoch thut dies

nicht, sondern führt den Aasgeier als besonders auf. — a^;®] kommt
von b^B, brechen

y
zerbrechen und ist also Brecher, Zerbrecher.

Demgemäss erklären Abusaid durch frangens

,

Onk. und

Targ. Hieros. was mit chald. frangere bei Buwtorf p, 1590.
zusammen zu hängen scheint. Gemeint ist offenbar der ossifragus

der Römer, der mit der (plvi^ oder (pi^vri der Griechen einerlei ist

(Dioscorid. 2, 58.). Welcher Vogel aber ist darunter zu verstehen?
Wahrscheinlich der Bart* oder Lämmergeier (gypaelos), welcher Ad-
ler- und Geierarliges in .sich vereinigt (und also hier sehr passend
zwischen Adler und Geier steht), ziemlich in der ganzen allen Well
vorkornml, z. ß. auch auf der Sinaihalbinsel (Ruppell Abyssin. I.

S. 127.), oben schwarzbraun und unten roslgelb ist, einen Bart von
Borsten hat, Gemsen, Ziegen und Schafe raubt, die einporgftführle

Beute in den Abgrund fallen lä.sst, lange und dicke Knoehenstücke
vollkommen verdaut u. s. w. (Oken Nalurgesch. VII, 1. S. 145 ff.). ^

Dafür spricht ausser dem römischen N>amen, a) dass die Phene als

Kind des Seeadlers und als Hervorbringerinn von Geiern betrachtet

wird (Aristot. de mirabb. 60.) oder dass die Brut des Seeadlers ge*

nus in ossifragis habet, e quibus vultures progeneranlur minores
(PHn. H. N. 10, 3.), aber nicht mit zu den 6 Adlerarten zäidt, son-

dern als ein üebergang vom Adler zum Geier erscheint, b) dass die

Phene neben Adler und Geier genannt und somit von beiden unter-

schieden, zugleich aber als grösser, denn der Adler bezeichnet wird
(Arist. H. A. 8, 3.), c) dass die aquila barbata, worunter doch nur
der bartbegabte Lämmergeier verstanden werden kann, bei den
Etruskern ossifraga hiess (Plin. 1. I.) und d) dass dem ossifragus ein

intestinum omnia devorata conficiens beigelegl wird (Plin. H. N. 30,

20.). Das Thier kommt als alytmiog Ziegengirer ^chon bei Homer
vor und zwar als Bild, tapfer ansturzender Helden (Iliad. 13, 531.

16, 428 f. 17, 460. Odyss. 22, 3Ö2 f.) und als der Vogel, dessen

Gestalt einst ‘Phöbus und Athene annahmen (Iliad. 7, 59., wo Didj'-

mus bemerkt, die Einen erklärten das Wort von einer Adlerart, die

Andern vom Geier), während Athene allein die Gestalt der Phene
annimint (Odyss. 3, 372,). Vermuthlich ist die das Weibchen
des cilyvTCiog, Beide werden auch neben einander genannt Odyss.

16, 216 f. Uebrigens nahm man an, die Phene nehme die vom Ad-

ler ausgeworfenen Jungen auf und ernähre sie (Arist. H. A. 6, 6. 9,

34.). Dasselbe berichtet Damiri von der aJLö, welche aber ge-

Digitized by Google



448 Lev. 11, 13—14.

wohnlicher (= colore nigra cum flava mijcto praedi-

lus) iiiuJ |*Li3jij| fracior assium heisst Bochart II. p. 773. OL

Jonalli. hei seinem uml LXX und Vulg. bei ilirein ypvtp, gryps

an <len Lämmergeier dachten, bleibt dahin gestellt. — hängt

vielleicht mit tt; stark sein /.usammcn oder erklärt sich nach chald.

rohustum esse y
was in den Targg. dem hehr, entspricht, so-

wie nach hehr, lon robustum esse und n« robuslum esse, im Arab.

magnum essCy bezeichnet also jedenfalls einen grossen und starken

Vogel, nacli Bochart II. p. 774 f. den .Melanaelus, welcher als stär-

ker, denn die anderen Adlerarten galt (Hiad. 21, 253. Arisl. H. A.

9, 32.) und daher bei den Kornern Valeria hiess (Plin. IL N. 10,

3.). Dieser ist jedoch wohl schon im milenlhaltcn und mau
denkt besser an den Oeicr, ilcn grössten Raubvogel, der sich hier

gut an den Lämmergeier anschliessl. Zur Etymologie vgl.

aquiluy vultur von rabustus, crassus fuH und camelus

cursu validusy vultur. Der Geier ist in Palästina zu Hause {Hassel-

quist Reise S. 342. Mariti Reisen S. 392. Seetzen Reisen I. S. 163.

173. Lynch Rericht 229.) und findet sich auch in Arabien, wo Well-

sted Reise 1. S. 214. 11. S. 210, vgl. Seelzen Reisen III. S. 20. 81.

drei Arten, unter ihnen den grauen, gesellen hat; ebenso in Meso-

potamien {Buckingham Reise in Mesopot. S. 51.). Uehrigens läge es

,
^

,

auch nahe, Barl, Backenbart, Kinnbarl, wofür es auch eine

Form y
gegeben haben könnte , zu vergleichen

,
'aty als

bärtig zu nehmen und an den Barl - oder Lämmergeier zu denken.

Ueb. d. Femin.- Endung s. z. on-n. Dann müsste man unter den

Seeadler verstehen
,

den schon die Alten bisweilen ossifraga genannt

zu haben scheinen (Liieret. 5, 1079.), wie die Neueren den Namen
bald auf den Seeadler, bald auf den Fischadler anwenden. — n«^]

von ßiegen, schweben (Ps. 18, 11.), in der Form nnn noch Jes.

34, 15. als geselliger Vogel genannt, der das verödete Edom be-

wohnen soll, muss ein ausgezeichneter Flieger sein, also ein Raub-

vogel, wie er denn Siphra p. 1013. ed. IJgolin. zur Art des v.? ge-

rechnet wird. Vulg. gibt das Wort mit milvus und Saad. Abus. u.

Ar. Erp. durch die im Arab. gewöhnliche Bezeichnung des

Weihen {Bruce Reisen V. S. 154. Farskal p. 8. vgl. Seetzen III.

S. 308.). Die Targg. Syr. und Sam. haben 1^?, was der

Arab. zu Job. 28, 7. durch wiedergiht. Nimmt man w'ie in

u. a. die gutliiralis als prosthetisch, so trifft der

arabische Name mit dem hehr, und aram. znsamincn und die Erklä-

rung vom VVeihen steht fest. Dieser wird von manchen Völkern ge-

gessen {Oedmann verm. Sammlungen III. S. 80.), ist in Palästina
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häuCg (f. Schubert Reise III. S. 120.), z. B. die Art Schuha,

welche Aas frisst {Seetzen Reisen I. S. 379.) und passt vornehnolich

zu Jes. 34. Denn nach Oken VII, 1. S. 135 f. ist er ein geselliger

Vogel ; er fliegt meist ein halb Dutzend bei einander, schwebend und

spielend in der Luft, wo er oft stehen bleibt oder rittelt; er frisst

Aas und wittert es von Weitem wie der Geier. Im Orient ist der

schwarze Weihe, welcher in ungeheurer Menge erscheint und die

weggeworfenen Unreinigkeiten auffrissl, sehr gewöhnlich. Daher viel-

leicht die Verwandlung der nsn in eine n-jn von obscuri coloris

fuil. Dass der Weihe zu den Zugvögeln gehört, aber sich nicht

weit von seinem gew’öhnlichen Aufenthaltsorte entfernt, bemerken

Arist. H. A. 8, 16. Plin. H. N. 10, 12. SUUt

hat das Deut, und diesen Text drilk-

ken Targg. Vulg. Saad. Pers. Venet. Gr. aus. Allein der sam. Text

bietet nt<-:n nxi statt dar und hat das folgende njnni nicht,

wie auch heim masoreth. Texte es 4 codd. Kennic. nicht haben.

Damit stimmen LXX und Ar. Erp. überein. Gewiss ist das auch der

ursprüngliche Text. Ein Abschreiber las im Deut, für und

er oder ein Anderer fügte dann die njn hinzu, welche iin Levit. ge-

nannt nicht fehlen durfte. — ri««] muss wegen des Beisatzes na^^öV

ein grösseres Geschlecht bezeichnen und zwar wohl ein Raubvogel-

geschlecht, weil das Thier Job. 28, 7. als Beispiel besonderer Scharf-

sichtigkeit hervorgehoben wird. Da nun Geier, Adler, Weihe und

Hai)icht unter andern Namen in dem Verzeichnisse Vorkommen, so

bietet sich am nächsten der Falke dar. Er ist in vielen Arten in

Syrien und Palästina zu Hause (Hasselquisl S. 342. Russell Natur-

gesch. von Aleppo II. S. 76 IT. Seetzen Reisen 1. S. 310 f.). Die Ara-

her kennen einen Falken und bezeichnen sein Geschrei mit

rühmen auch sein scharfes Gesicht und seinen schnellen Flug (Bo-

charl II. p. 780 f.). Nach Damiri hiess er in Aegypten und Syrien

eig. falXj secula, weil er scharf die Luft durehschneidet. Das

latein. falco kommt von falx

,

scheint aber auf die krummen Klauen

des Vogels zu gehen. Es ist ein späteres Wort und mag nach orien-

talischem Vorgänge gebildet sein , als man abgerichtele Falken aus

dem Orient nach dem Occident gebracht hatte. Der Name ent-

spricht also dem Geschrei des Vogels. Nach Beckstein Naturgesch.

Deutschlands II. S. 275. 300. schreit der Edelfalke zu manchen Zei-

ten gau, gau und der gemeine Falke, der ein ausserordentlich feines

Gesicht hat, lässt unaufhörlich sein geya^ geya erschallen. In der

Levante werden die Falken gegessen; sie sollen ein sehr schmack-

haftes Fleisch haben {Toumefort Reise I. S. 374.). — nach

seiner Art ist der Rabe mit den übrigen rabenartigen Vögeln, als

Schwarzkrähe, Nebelkrähe, Mandelkrähe, Dohle, Elster, welche alle

in Syrien und Palästina einheimisch sind (Russell Aleppo II. S. 79 f.

V. Schubert Reise III. S. 120.). Uebrigens ist hier das von vie-

len Codd. und dem sam. Texte dargebotene sowie von den alten

Uebb. ausgedrückte nxi vorzuziehen, da der Verf. in diesem

Hdb. z. A. T. XII.

"
”

29
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Verzeichnisse jedes Thier durch die copula an das vorgehende an*

reiht. — nj?;; rs] noch oft genannt als Bewohnerinn der Wüste
(Jes. 13, 21. 34, 13. 43, 20. Jer. 50, 39.), als klägliche Schreierion

(Mich. 1, 8. Job. 30, 39.) und als hartherziges Thier (Thren. 4, 3.).

Alle allen Ueherss. verstehen darunter den Slrauss. Das Thier be-

schränkt sich nicht auf Arabien, sondern lässt sich bisweilen auch

in Hüurau und Belka sehen, also iin hebr. Ostjordanlande {Seelzeti

11. S. 340. Burckhardl Beduinen S. 176.), konnte daher in einem
hebr. Speisegesetz einen Platz erhallen. Sein Fleisch ass man in

aller Zeit, z. B. in Aelhiopien, wo es ein Volk der Strulhophagen

gab (Agatharchid. p. 42. Strab. 16. p. 772. Diod. 3, 27.). Man isst

es auch in neuerer Zeit noch
,

z. B. in Arabien (Seetzen 111. S. 20.)

und in Numidien (Leo Afric. p. 766.) und bei den Arabern in Djof

{Burckimrdl Beduinen S. 178.). Andre Araber jedoch essen es nicht,

sondern geniessen bloss die Eier und brauchen das Fett bei Zube-

reitung von Speisen (Sonnini Reisen I. S. 396. vgl. WiUmann Rei-

sen II. S. 200.). — ^iohnler egil^ iniuriam inlulü

soll nach Bocharl 11. p. 830 H‘. der männliche Strauss sein, welcher

auch von den Arabern violeiüus, iniquus genannt wird. Allein

warum wurde bei diesem Vogel jedes Geschlecht besonders ange-

führt? Andere verstehen darunter die Eule (LXX, Vulg. Gr. Venet.

Oedmann verm. Samrall. III. S. 45 ff.), wozu unguibus vulne^

ravil fadem und bubo von iniuslus fuil zu vergleichen

wäre. Auf die Eule aber gehen andere Bezeichnungen , die obenein

durch und ys von getrennt sind. Ungewiss ist, ob Jonath.

bei seinem von r-jn rapuU, laceravit an eine Eulenart dachte

;

man kann dieses Wort auch nach olLi»- . hirundo (^Russell

Aleppo II. S. 98.) deuten, zumal auch andere Ueberselzer die Schw^albe

hier finden (Saad. Ar. Erp. Onk.
,
der ss-'s hat, vgl. c^'O Jer. 8, 7.)

und die Juden in Mosul die Schwalbe noch nennen (^Niebuhr

Arabien S. XLII.). Indess enthält das Verzeichniss sonst keinen ein-

zigen so kleinen Vogel wie die Schwalbe. Zur Etymologie und zu

den beiden folgenden Wörtern würde auch der Kukuk passen, wel-

cher in Palästina vorkommt (Seelzen I. S. 78. Schulz Reise in das

gelobte Land S. 243.). Er soll die Eier und Jungen der Ptlegeäl-

tern seines Kindes aus dem Neste werfen und fressen (Arislot. H.

A. 6, 7. 9, 29. Aelian H. A. 3, 30.) und wird mit dem Habicht in

Verwandtschaft gesetzt; man nahm an, dass er aus dem Habichte ent-

stände (Aristol. H. A. 6, 7.) und zum Habichte w’örde (Aesop. fab.

317. Plutarch. Arat. 30.). Sein Fleisch galt nach Aristot. als schmack-

haft und wird in Italien noch jetzt gegessen (Oken Vil, 1. S. 225.).

Pin»] von den Targg. beihehallen, vom Sam. rrti®, peki?
,

von Abus.

oLä, von Saad. und Ar. Erp. und vom Pers. gege-

ben ist wohl der
,

eine Habichtart, die man in Syrien zur

Jagd der Gazellen, Hasen, Trappen, Reiher abrichtet (Russell Aleppo

II. S. 77.). Der Name bezeichnet den Mageren und passt zu einem

X
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Habichte. Andere, wie z. ß. Bocharl Ilf. p. 1 iT. ziehen nach LXX,

Vulg. Venel. Gr. den larus, xE7tg)og d. i. die Möve vor, die

aber hier kaum einen schicklichen Platz hätte. — ys] wird noch er-

wähnt als Vogel, welcher sich hoch schwingt, seine Flügel nach Sü-

den ausbreilet (Job. 39, 26.) und nebst dem Reiher einen Gegensatz

zum Strauss bildet, der sich nicht emporschwingen kann (Job. 39,

13., wo nacli LXX, Chald. Vulg. ns? als Femin. vun ya zu lesen)

und muss nach ein grösseres Geschlecht umfassen. Es ist

der tiQa^, accipitcr gemeint, von welchem die Alten, freilich mit

Einrechnung der Falken, eine Menge Arten aufzählen (Arist. H. A.

9, 24. Aelian. H. A. 12, 4. Plin. U. N. 10, 8.). Die alten Ueberss.

stimmen hier zusammen. Die Targg. Syr. Abus. haben das Wort des

Urtextes, LXX und Venet. Gr. Vulg. accipiter und Saad. Pers.

Ar. Erp. jb, d. i. Habicht nach Leo Afric. p. 768. Niehuhr

Arabien S. XLIl. 179. So erklären auch Jarch. u. Kimch. und Siphr.

p. 1011. wird zur Art des ya der Weihe gerechnet. Der Name
kommt von y:s3 ßiegen und bezeichnet also einen durch seinen Flug

ausgezeichneten Vogel. Ebenso accipiter durch o^vmeQog oder toKV-

msQog schnellflügelig erklärt, ein Beiwort des bei Manelho apo-

teiesin. 5, 176. Das lateinische nisus d. i. Sperber (Virg. Georg. 1,

404 IT.) stammt vielleicht aus dem Orient; s. z. Mehr bei Bo-

charl III. p. 5 fl‘. Die Angabe
,

dass der y; seine Flügel zum Süden

ausbreite d. i. nach der Südseite, nach der Sonne hin fliege Job. 39,

26. erklärt sich nach der alten Ansicht, von allen Vögeln könnten

allein die Habichte in die Strahlen der Sonne sehen und die Reise

nach oben unternehmen, auch umgewendet d. i. mit dem Rficj^en zur

Erde gekehrt fliegen und frei und furchtlos zum Himmel und zur

Oollheit hinsehen (Aelian. H. A. 10, 14.). Von den Geiern soll Ari-

stoteles angenommen haben
,

dass sie ccvuTtQCOQOvg rra Nora tcexo-

fievovg iyxvfiovetv Kal Sta tqlwv hcov tLkxeiv (Geoponica 15, 26.).

Erwähnung verdient auch, dass der Falke sein Nest im Felsen im-

mer an der Mittagsseite anlegt {Bechsiein Naturgesch. II. S. 276 f.).

— D's] noch Ps. 102, 7. erwähnt und zwar als Bewohner von

Trümmern, mit welchem sich ein Unglücklicher vergleicht. Jedenfalls

bezeichnet das Wort eine Eule, die in verschiedenen Arten in Syrien

und Palästina zu Hause ist (Hasselquisl S. 291., Russell Aleppo II.

S. 79. Seelzen Reisen I. S. 163.). Denn die alten Uehersetzer stim-

men wenigstens hinsichtlich der Art des Vogels hier überein und
fussen also wohl auf einer sprachlichen Ueberlieferung. Sie verste-

hen theils den Uhu, z. B. Saad. Abus. Ar. Erp. Pers. |*^, Onk. »;;7I2,

Vulg. zu Lev. bubo und Sam. Jonath. zu Lev. H-ns, was nach

bubo zu erklären, theils die Nachteule z. B. Hieron. ep. 106.

noclua sowie Jonath. zu D.t. und Targ. zu Ps. theils die strix

otus d. i. Ohreule, z. B. die gricch. üebb. zu Lev. u. Ps. vvKXLXoQa^

und Vulg. zu Ps. nycticorax

,

worunter die Eulenart (oxog^ otus zu

verstehen ist (Aristol. H. A. 8, 12. Plin. H. N. 10, 33.), desgleichen

29*

DIgitized by Google



452 Lev. 11, 17—18.

der Syr. was das griech. iaxog ist; vgl. Tychsen physiologus Syrus

p. 14. 115. Man hat zu denken entweder an den Kauz, der nicht in Wäl-

dern, sondern in verfallenen Gebäuden, Gemäuern und Felsenritzen wohnt .

und ein schmackhaftes Fleisch haben soll {Bechslein II. S. 365 f.) oder

an das Käuzchen, welches sich ebenfalls in alten Gebäuden und Gemäuern
aufliält, des Nachts auf verschiedene klägliche Weise schreit und auch

für schmackhaft gehalten wird {Oken VII. l. S. 116 fl*.). Der Name
kos kommt vermuthlich vom Geschrei. — steht im Deut, bei

nr»q?7 und hat dort eine angemessenere Stelle. — hier an den

Kauz oder das Käuzchen angereiht und Jes. 34, 11. als Bewohner
des verödeten Edom genannt scheint ebenfalls eine Eulenart zu sein,

vielleicht der Uhu. Zu diesem passt gut der dumpfe Laut des Na-

mens
,

der sich schier in allen Bezeichnungen dieses Thiers ßndet,

z. B. pers. und arab. |*^ bum und buh, armen, bou, kurd. bumi,

griech. ßvag, ßgvag und ßovcpog, lal. bubo, schwed. u/*, deutsch Uhu,
Buhu, Schuhuj Schubut, Schuffut u. s. w’. Der Vogel lebt auf hohen

Felsen und in alten wüsten Thflrmen und Schlössern auf den Berg>

rücken; er schreit uhu, puhu, lässt aber bisweilen auch ein starkes

Jauchzen hören {Bechslein II. S. 336.). Der Name kommt von

hauchen, blasen, schnaufen und es sind dazu zu vergleichen bubo

von anhelavil sowie argly^, strix von GtQi^eiv schwirren, schril-

len, zischen. Ovid. fast. 6, 140. sagt von den striges: horrenda stri-

dere nocte solent. Die alten Uebb. schwanken; doch treffen es Targg.

und Syr. im Allgemeinen mit tcenEq, {liaasLO zufällig und Kimchi erklärt

den Janschuph für einen Vogel, der in der Nacht fliegt, — racjp]

wahrscheinlich auch eine Eulenart. Denn Onk. erklärt Kn‘ia=

nach Damiri ein dem Uhu ähnlicher Vogel, doch kleiner {Bocharl III.

p. 31.), Jonalh. K^rn«= a)TOg und = bubo, Syr.

— Ki^naßriy xoxxaßa d. i. Nachteule, deren Geschrei cucubare heisst

{Bocharl 111. p. 33.), xccxxccßi^stv bei Aristoph. Lysistr. 761., Sam.
nentp d. i. vermuthlich Eule, Venet. Gr. ykav^. Auch Jarchi bei

Kimclii WB. versteht die Nachteule. Der Name kommt von oca hau-
chen, was nur Jes. 42, 14. sich findet und zwar von Gott, das De-

riv. nttc? Hauch steht nur von Gott und dem Menschen, doch Gen.

7, 22. mit Einschluss der Thiere. Es kann gemeint sein die strix

stridula, Zischeule {Bechslein II. S. 356, ff.), welche in Aegypten und
Syrien, dort massusu, hier bane genannt, zu Hause ist (Hasselquist

S. 291.) und des Abends durch die offenen Fenster einfliegen und
die Kinder tödten soll, daher sehr gefürchtet wird oder die gleich-

falls in Syrien einheimische {Russell II. S. 79.) strix flammea, welche
ein klagendes Geschrei hat und dazu bläset, wie ein schlafender,

schnaubender Mensch, schlafend auch schnarcht wie der Mensch und
deren Fleisch nicht übel schmecken soll {Bechslein II. S. 361 ff.)

oder die in Aegypten nicht seltene {Hasselquist S. 290.) strix otus,

welche bisweilen ein sausendes boshaftes Blasen hören lässt und bald

DIgitized by Google



Lev. 11, 18. 453

sich ausdelinet und die Flügel weit ausbreitet, bald wieder sich wie

ein Ball zusanimendrückt {Beckstein II. S. 342. Oken VII, 1. S. 124.).

Uebrigens war auch Name des Chamäleons V. 30. —
kommt noch vor als Bewohner verödeter Gegenden (Jes, 34, 11.

Zeph. 2, 14.) und der Wüste, daher ein Bild des Unglücklichen (Ps.

102, 7.), und ist wahrscheinlich die LL3 fta/a, eine Haselhuhn- oder

Rebhuhnart, die sich in Syrien und Arabien findet {Burckhardl Syrien

S. 168. 681 f. Robinson Palast. III. S. 183.) und iin Orient geges-

sen wird, doch nicht allgemein, da ihr Fleisch schwarz, hart und

trocken ist (Russell Aleppo II. S. 74.). Sie hat ihren Namen von

ihrem Rufe kal kat^ hält sich in Wüsten auf, wo sie auch ihre Eier

legt (Kazwinl I. S. 422 f.) und soll des Nachts nicht schlafen (Kazw.

in de Sacy chrestom. I. p. 561. ed. I.); sonst aber zieht sie in

grossen Schaaren. Mehr über sie bei Hasselquist S. 331 IT. und de

Sacy chrestom. III. p. 487 IL). Diese Kata passt als Wüstenvogel,

der aber bei seinen Zügen gesellig erscheint, zu allen Steilen des A.

T. Die gewöhnliche, schon bei den alten Ueherss., welche aber kei-

neswegs uhereinstimmen
,
vorkommende Deutung vom Pelekan beruht

darauf, dass man das Wort von «"ip speien ahleitete und der Pelekan

den Fang ausspeit, passt aber nicht, weil der Pelekan kein Wüsten-

sondern ein Wasservogel ist. — Dn*j] ohne Zweifel der

oder der Araber, wie denn Saad. Abus. Ar. Erp. überall diesen

Namen haben, also der ägyptische Erdgeier (vultur perenopterus),

welcher auch in Arabien, Palästina und Syrien häutig ist (Russell

Aleppo II. S. 76. Hasselquist S. 342. v. Schubert Reise 111. S. 120.

Burckhardl Beduinen S. 180.). Die Alten kennen ihn als neqKVOTtteQogy

perenopterus sehr gut, rechnen ihn zu den Adlerarten, bezeichnen

ihn aber als dem Geier ähnlich und berichten von seinen unedlen Ei-

genschaften, z. B. dem Aasfressen, was von den Adlern er allein thue

(Arist. H. A. 9, 32. Plin. H. N. 10, 3.). Auch nach den Arabern ist

er dem Adler ähnlich und begierig nach Aas (Kazwini I. p. 414. Da-

rairi bei Bochart III. p. 67.). Er ist abgesehen von seinen schwar-

zen Schwingen ganz weiss, kahlköpfig (Burckhardl Beduinen S. 584.)

und so gross wie der Gabelweihe; er hat etwas Rabenartiges, sitzt

immer auf der Erde, frisst Aas und ünflath und ist ein stinkendes,

abscheuliches Thier (Forskal p. 11. Hasselquist S. 286 IT. Bruce

Reise V. S. 167 ff. Oken VII, l.’S. 157 ff.). Andre vergleichen ihn dem

Storche (Shaw Reise S. 386.) wie er auch bei den Alten oQEinBXaQ-

yog .hiess (Arist. H. A. 9 , 32.). Er wird von den Arabern gegessen

(Burckhardl Syrien S. 1046.), nicht aber von den Hanefiten. Nach

den Arabern beschützt er seine Eier und Jungen mit besonderer

Liebe und ist ihnen stets anhänglich (Meidanii proverbb. ed. Schullens

p. 219 f. Bochart lll. p. 56 f.). Den Aegyplern diente das Bild des

Geiers, welcher seine Jungen mit grösster Sorge erhalte, in dieser

Zeit 100 Tage lang das Nest nicht verlasse und bei Futtermangel die

Jungen mit Blut aus seinem geöffneten Oberschenkel nähre
,

zur Be-

zeichnung des Barmherzigen und der Mutter (Uorapollo 1,11*). Auch
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nahm man an» dass der Geier lodle Vögel nicht berühre, weil sie

den Verwandten angehören (Plularcl). Roinul. 9. und quaest. romm. 93.).

Daher der hehr, und arah. Name des Thiers. Das Deut lial dafür

die auch l»ei den Arabern gewöhnlichere Feminiu-Form viel*

leiciil geuiüss der allen in Aegypten einheimischen Ansicht, dass das

Geiergeschleciit nur Weibchen, nicht auch Männchen habe (Hora*

pollo 1. 1. Plularch quaesl. Romm. 93. Aelian H. A. 2. 46. Aiumian.

Marcell. 17,4, 11.). — 7i^^] im Deut, beim Reiher stehend, während
,

der Levii. ihn zwisclien 2 Eulen aulTührt, scheint ein Wasservogel zu

sein. Dafür entscheiden auch die alten Ueberss. Die Targg. und Syr.

erklären exlrahens pisces, LXX uml Venel. Gr. zu Lev. xa-

ta^gdarrig^ ein Vogel, der lange Zeit unter dem Wasser bleiben kann

(Arisl. H. A. 9, 12.), Venel. Gr. z. Dl. Vulg. zu Lev. mergu-

lus. Man kann also verstehen die braune Raubmöve (larus catarrba*

des), die heftig herabzuslossen pHegt, aber nur in den nördlichen

Meeren vorzukommen scheint {Oken VII, 1. S. 398 f.). Sicherer also

denkt man an den Pelekan, welcher in Syrien, Palästina und Arabien sich

findet (Berggren Reisen I. S. 269. Russell Aleppo II. S. 83. Robinson

III. S. 574. Forskal p. VII.), sehr gut schwimmt und taucht und oft

sich senkrecht ins Wasser stürzt, wenn er auf Fische slösst oder er*

schreckt wird {Oken VII, 1. S. 408 IT.). Daher sein Name von .

werfen, slürten, in dem ungebr. Kal sich stürzen oder stürzen in*

Irans. Sein Fleisch schmeckt thranig, w’ird aber doch gegessen

{Beckstein II. S. 755.). — kommt noch öfter vor (Zach. 5, 9.)

und zwar als Vogel im Himmel, der die Zeit des Ziehens kennt (Jer.

8, 7.), im Gegensatz zum Slrausse sich emporschvtingen kann (Job.

39, 13.) und auf Cypressen nistet (Ps. 104, 17.). Die alten Leberss.

gehen sehr auseinander und hatten hier keine ganz sichere Heberlie*

ferung, weshalb sie auch bisweilen das hebr. Wort beibehalten, z. B.

LXX zu Jer. Job. und Theod. zu Jer. Doch entscheiden sie sich

vielfach für den i^oodiog, herodius d. i. Reiher, z. B. LXX zu Lev.

Ps., Aquil. überall, Theod. zu Lev. Zach., Symm. zu Zach., Venel. Gr.

zu Lev. Dl., Vulg. zu Lev. Ps. Job. Auch hat der hexaplar. Syr. zu

Jer. Zach. Hiob die Variante d. i. i^coöiog. Vielleicht geht aucli

von weiss sein bei Onk. sow'ie Targg. zu Jer. und Job.

auf den Reiher, nämlich den weissen, den kevxs^a^Log der Allen
(Arisl. H. A. 8, 3.), welcher in Aegypten sehr häufig ist, aber nicht

gegessen vv'ird (Sonnini Reisen I. S. 229 f.). Das Meiste spricht also

für den Reiher
;

s. Oedmann verm. Sammlungen V. S. 58 fl*. Zu ihm
pa<isen auch alle Bibelstcllen. Er findet sich in Syrien (Russell II. S-

84.), nistet auf hoben Bäumen, ist ein Zugvogel und kann sehr hoch
fliegen ; er steigt bisweilen zu den Wolken hinauf {Bechslein III. S.
8. 10.). Die Neueren z. ß. Bocharl 111. p. 85 fl*, verstehen das Wort
meistens vom Storche, welcher indess bei keinem allen Uebersetzer

sich findet, gewöhnlich auf Gebäuden, nicbl auf Bäumen nistet (Oed-
mann V. S. 60.) und auf dem Libanon, dessen Cypressen wohl Ps. 104.
gemeint sind, nicht vorkommt (Seelzen Reisen I. S. 163.). Immerhin
aber darf man annehmen , dass auch in einem weiteren Sinne
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vom Reiher und den ihm ähnlichen Vögeln gebraucht wurde. n^N]

erscheint im Lev., wo sonst jedes Thier mit hki an das vorhergehende

angereiht wird, als AdJ. zu n^'^on und ist nach syr. iuba und

waJUk Elhp. iuba praedilum esse sowie chald. und hehr, frons^

cjay frondens durch buschig, mähnig zu erklären. Der Verf. will vom
Gesclileclit der rin^orr nur die verschiedenen Reiherarten

, deren die

Allen 3 kannten (Arisl. H. A. 9, 2. Plin. H. N. 10, 79. Hieron. ad

Zach. 5, 9.), verbieten und bezeichnet sie als die buschige Chasida.

Denn die Reiher haben am Hinterkopfe einen herabhängenden Feder-

husch oder lange vom Halse herabgehende Federn, was den anderen
Sumpfvögeln wie Flamingo, Kranich, Ibis, Rohrdommel und Storch

uhgehl {Oken VH, 1. S. 534 IF.). Im Deut, jedoch wird ritss mit
*

Vav angereiht, ebenso vom Sam. in beiden Stellen und -von den alten

üebb. desgleichen, also als besonderer Vogel betrachtet. Indess wäre
es aulFalleud, dass die nfea», nach dem heigesetzteu ein umfas-

senderes Vögelgeschleciit, im A. T. sonst gar nicht mehr vorkäme. —
nach Hahn und ke*s Fels oder Schönheit gedeutet

wäre s. V. a. Felshahn oder Schönhahn. Das passt zum Wiedeliopfe,

welcher nach den Alten Berge und Felsen bewohnt (Arist H. A. 1, 1.

9, 49. Aelian. H. A. 3 , 26.) , ein schönes Gefieder hat und durch

seinen Federkamm an den Hahn erinnert, daher auch hei uns Koth-

hahn, Dreckhahn, Stinkhahn heisst. Vom Wiedehopfe verstehen das

Wort LXX zu Lev., Vulg. zu Lev. Dt., Saad. Abus. Ar. Erp. Pers. (zu

Lev.), .larcbi und die Neueren, vielleicht auch der Syr. mit seinem

^5-0 wilder Hahn, Venet. Gr. mit ayQiaktKtOQig, Targg^. mit

und Pers. mit Berghahn. Der Wiedehopf ist in

Syrien und Arabien zu Hause und besonders in Aegypten häufig

{Forskal p. VII. Russell Aleppo H. S. 81. Sonnini Reisen I. S. 204.)

;

er wird hier und da gegessen; er soll im Herbste sehr fett und sein

Fleisch schmackhaft wie das der Wachtel sein { Beckstein H. S. 549.).

Er riecht aber übel und soll nach den xUten Menschenunrath zu sei-

nem Neste verwenden. — wird noch Jes. 2, 20. erwähnt und*

ist nach der fast einstimmigen Ansicht der alten Ueberss. die Fle-

dermaus. Wie die Araber rechnet der Verf. sie zum Geflügel. —
V. 20—23. An die Vögel reiht er noch andres Geflügel an, näml.

das Gewimmel des Geflügels, welches auf Vieren geht d. h. die 4

Füsse habenden KrieclUhiere , welche aber geflügelt sind und fliegen

können und wegen ihrer Menge ein Gewimmel auf der Erde bilden.

Er verbietet sie alle, ausgenommen die, welche oberhalb der Füsse

noch 2 Springfüsse haben, mit ihnen zu hüpfen. »?] für wie Ex.

21, 8. s. 1,9, Er erlaubt demnach die Heuschrecken, wäh-

rend Dt. 14, 19. der y*:«. ohne Ausnahme verboten und die

Heuschrecke nicht als zugelassen genannt wird. Zweifelsohne folgt

der elohistischc Gesetzgeber mit seiner Erlaubniss alter orientalischer

Sitte. Wie die Griechen die Cicaden wohlschmeckend fanden (Arist.

U. A. 5, 30.), so genossen andere alle Völker Heuschrecken z. B.
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die Orientales et Lihyae populi (llieron. adv. Jovin. 2, 7. Leo Afric.

p. 771.), die Nasamonen
,

welche zu den Libyern gehörten (Herod.

4, 172. Dioscorid. 2, 57.), die Akridophagen in Aethiopicn , weiche

von Heuschrecken gelebt haben sollen (Agalharchid. p. 42 f. Strabc

16. p. 772. Diod. Sic. 3,28. Plin. H. N. 6, 35.), die Partlier, denen

die Heuschrecken eine angenehme Speise waren (Plin. H. N. 11,35.)

und ein Volk Indiens, welches angeblich sich ebenfalls von Heu-

schrecken ernährte (Plin. H. N. 7 , 2.). Bei den Juden wird Heu-

schreckengenuss von dem asketischen Täufer Johannes erwähnt (Matth.

3, 4. Marc. 1, 6.). Dieser Gebrauch hat sich nach den Reisenden

bis in die neuere Zeit erhalten. Er findet sich bei den miihammeda-

nischen und jüdischen Bewohnern des Beiches Marokko {Ludolf com-

ment. ad hist. Aethiop. p. 177 f.), z. B. bei den Mauren (Höst Maro-

kos S. 301. Drummond-llay Marokko S. 105.), bei den Juden in

Jemen {Siebuhr Arabien S. XLIV.), bei vielen Leuten in Darfur, be-

sonders den Sclaven {Brown Reisen S. 310.), auf Madagaskar, wo
man sie den besten Fischen vorziehl {Ives Reisen 1. S. 30.), und bei

den Stämmen Habessiniens {Ludolf hisL Aethiop. 1, 13i, 20 f. SaU

R. nach Abyss. S. 311.), wo indess nur die Armen unter den Muham-
medanern, nicht auch die Christen sich dazu bequemen {Rüppell Abys-

sin. I. S. 384.). Mit den africanischcn Völkern w^erden aber auch

die Araber als Heuschreckenesser genannt (Leo Afric. p. 769.) und

zwar sie am öftersten, z. B. von Hasselquisi Reise S. 454 ff., Siebuhr

Arabien S. 170 ff., Joliffe Reise S. 161., Forskal descriplt animali.

p. 81., Seelzen in v. Zach monatl. Corresp. März 1809. S. 216. und

Reisen Hl. S. 20., Burckhardt Beduinen S. 375 f. u. A. Bei ihnen

werden auch Heuschrecken auf dem öffentlichen Markte in besonde-

ren Buden feilgeboten {Wellsted Reisen II. S. 176.) und bald auf

Schnüre gezogen {Forskal und Siebuhr 11. II.) bald nach dem Maasse

verkauft {Burckhardt Arabien S. 162. und Beduinen I. l.) sowie ge-

dörrt als Winterspeise in Säcken aufgehoben {Siebuhr Reisebeschr. I.

5. 402. Burckh. Syrien S. 382. Berggren Reisen II. S. 175.). Mil

den Arabern thcilen die Gewohnheit des Heuschreckenessens die Be-

wohner Persiens {Tischendorf Reisen I. S. 260.), wo ebenfalls Heu-

schrecken in kleinen Kramen als Nahrungsmittel ausgeboten w'erden

{Tavemier Reisen I. S. 68.); es gilt dies aber nur von dem armen
Volke, welches fast ganz arab. Herkunft ist, weniger von den eigent-

lichen Persern {Ouseley travels 1. p. 196.); die armen Leute sammeln
sie und verkaufen sie wie gewöhnliche Lebensmittel dem niedrigsten

Landvolke {Chardin voyage IX. p. 227. Morier zweite Reise S. 51.).

Indessen theilen doch nicht Alle diesen Geschmack
; in Aegypten und

Nubien werden Heuschrecken nur von den ärmsten Bettlern gegessen

(Burckhardt Beduinen S. 375.); in Hauran machen nur einige arme
Fellah, wenn der Hunger sie plagt, eine Mahlzeit daraus und die Ein-

wohner Syriens essen sie gar nicht {Burckh. Syrien S. 382.). Ebenso

werden sie von manchen arabischen Stämmen verabscheut {Robinson

Paläst. Hl. S. 190.) und z. B. von den Beduinen des Sinai nicht als

Speise benutzt {Burckh. Bedd. S. 376.). Auch die Türken essen sie
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nicht {Niehuhr Arab. S. 172.). Man bereitet die Heuschrecken auf

verschiedene Art zu. Die gewöhnlichste Art ist die , dass man sie

über Kohlen oder auf einer Platte oder im Backofen röstet oder auch

in Butter schmort und mit Salz, auch mit Gewürz und Essig ver-

zehrt; Kopf, Flügel und Füsse wirft man weg. Ebenso siedet man
sie in Wasser, wozu man Salz gethan, und isst sie mit Salz oder

Butter. Desgleichen mahlt man sie zu Mehl, bereitet einen Teig und

bäckt daraus Kuchen. Die vorliegende Stelle geht auf 4 verschiedene

Arten von Heuschrecken und, wie das jedesmal beigefügte lehrt,

auf deren Unterarten. Das Gesetz gestattet also, wie es scheint, nur

gewisse Gattungen. Die Araber essen auch nicht alle Heuschrecken-

arten, z. B. nicht die Art Kuttoni und Dübbe {Niehuhr Arabien S,

172 f.), nicht die schwarze Heuschrecke {Seetxen a. a. 0.) und nicht

den gryllus cristatus {Forskal p. XXII.). ln Persien nennt man die

eine Art der Heuschrecken erlaubt, die andre verboten.

Die letztere ist kleiner und verderblicher, als der halal, von dem sie

sich auch in der Farbe unterscheidet {Ouseley Travels 1. p. 1Ö6.).

Bei den orientalischen Reisenden kommen folgende Arten der Heu-

schrecken vor. Die grüne Heuschrecke, 2—3 Zoll lang, am ganzen

Leibe und den Flügeln grunfarbig, doch mit kleinem gelben Rande

um den Kopf und mit einem weissen Flecken auf jedem Flügel {Nor-

den Reise S. 119.), im peträischen Arabien und Palästina in Schwär-

men, die das Land bedeckten und Alles zerfrassen, beobachtet {Ro-

binson Paläst. III. S. 190. 433.), nach dem Auskriechen schwarz,

bald darauf aber grün (Le Brun voyage au Levant p. 252.), ohne

Zweifel der gryllus viridis
, elytro singulo macula flava bei Forskal

descriptt. animall. p. 81. Die gelbe Heuschrecke, 3 Zoll lang und

grösser als unsere gemeine Heuschrecke, doch kleiner als die rolhe,

an Kopf, Körper und Beinen glänzend gelb, an den Flögeln braun

gefleckt, gesehen in Nordafrica von Shaw Reisen S. 165., im petr.

Arabien von Tischendorf Reise I. S. 260. und in Persien von Morier

zweite Reise S. 51., wohl der nicht näher beschriebene gryllus fla-

vus bei Forskal p. XXII. Die rothe Heuschrecke, ^^2 Zoll lang und

grösser als die gelbe, an Beinen, Kopf und Umrissen roth, am Rumpfe

blassröthlich {Morier zweite Reise S. 51. 105. 107. Chardin voyage

IX. p. 227.) ,
wird am fettesten und gilt bei den Arabern als nahr-

hafte und gesunde Speise {Niebuhr Arabien S. 171. Wellsted a. a. 0.).

Vielleicht ist dies die von Denon Reise S. 287. in Aegypten be-

obachtete Heuschreckenart, welche eine rosenrothe Farbe mit schwar-

zen Flecken hat, vielleicht auch die in Habessinien einheimische, sehr

grosse Art mit rothen Oberflögeln und gelhen Unterflfigeln {Burck-
'

hardt Nubien S. 543.), der gryllus vulgaris, alis subtus rubris, auch

alis totis rubris bei Forskal p. XXII.
,
ob auch die von Salt R. nach

Abyss. S. 473 f. beobachtete (Kopf bleigrau mit Roth untermischt,

Schullerdecken röthlich braun, weiss getüpfelt, Flügel gelblich braun,

der untere Theil mit einem schönen Purpur gefärbt und das Ganze

mit Schwarz getüpfelt), bleibt dahingestellt. Als von jener grossen
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rothen Art verschieden erscheint die von Tischendorf I. S. 260. io

Palästina und Syrien gesehene graue und iichtrothe, beim Fliegen mit
den unteren Flögeln einen rölhliciien Schimmer verbreitende Art, in-

dem dieselbe selbst kleiner als die gelbe isL Die leichte Heuschrecke,

welche fett geworden die fette heisst und den Arabern auch zur
Speise dient (Niebxihr Arabien S. 171.), lässt sich nicht näher be-

stimmen. Nach Seelzen u. a. 0. gibt es vorzüglich 2 Arten: gelbe

und schwarze, von denen nur die erstere bei den Arabern gegessen

wird. Die letztere ist wahrscheinlich der gryllus cinereus, fasciis

tribus nigris hei Forskal p. XXII. Anders wieder Burckhardt Sy-
rien S. 381 f. Nach ihm gibt es in Syrien 2 Arten, fliegende uud
fressende Heuschrecken. Die fliegenden haben gelben Körper, graue
Brust und schmutzig w'eisse Flügel mit grauen Flecken, leben allein

von Baumblättern und Pflanzen
,

verschonen aber Weizen und Gerste

(? vielleicht nur die cerealia matura et jain rigida, die nach Forskal

p. 81. der gryllus gregarius nicht verzehrt) und sind weniger ge-

fürchtet; sie fliegen in einzelnen Haufen und breiten sich nicht über
einai) ganzen Landstrich aus ; ihre Jungen sind bis zu einem gewissen

Alter ganz schwarz und fallen auch über Getreidefelder her. Die

fressenden haben weisslich grauen Körper und weisse Flügel, ver-

zehren alle Gewächse und sind der Schrecken der Landwirthe. Noch
andere Arten bei Forskal p. XXll. Manche Arten sind sehr gross,

z. B. 4, ja 6 Zoll lang (Tavemier Reisen I. S. 68. Burckhardt Sy-
rien S. 94.). Uebrigens fehlt es noch an eingehenden Untersuchun-

gen über die Gattungen und Arten der orientalischen Heuschrecken

und die vorliegende Stelle lässt sich nicht genügend erledigen, da

auch die alten Uebersetzer schwanken. Die Araber theilen die

Heuschrecke in die reitende und in die gehende ein

und verstehen unter jener Art die fliegenden , unter dieser die bloss

springenden Heuschrecken {Kazwini Kosmogr. I. S. 430.). So wohl
^ p Pp p Y

auch die Syrer, da der syr. Uebet'selzcr UmIo fliegende

und kriechende Heuschrecken sagt (Jo. l, 4. 2 Chron. 6, 28.) und

Barhebr. p. 134. die fliegende Zugheuschrecke mit

zeichnet, sonst aber z. B. p. 214. 217. das einfache braucht.

Vielleicht theilten die Hebräer auch so ein. Bekanntlich haben manche
Heuschreckenarten entweder gar keine oder doch zum Fliegen ungenü-

gende Flügel. Cuvier Thierrcich V. S. 361. 363. 366. Hurmeister Handb.

der Entomologie 11. S. 598. 669. — hier wde in andern Stellen,

z. B. Jo. 1, 4. 2, 25. eine besondere Heuschreckenart und zwar

nach Ex. 10, 13. 19. Nahum 3, 17. die fliegende Zugheuschrecke

(gryllus laigratorius), welche noch jetzt in xMaskat und Bagdad jenen

Namen führen soll (Niebuhr Arabien S. XXXVII.). Zu ihr, die io un-

zähligen Massen zieht und an Menge die anderen Arten zu übertrelTen

scheint, passt der Name besonders (s. Ex. 8 , 20.) und sie ist daher

auch am öftersten Beispiel der Unzähligkeit (Jud. 6, 5. 7, 12. Jer.

46, 23. Nah. 3, 15. 17.). Zu ihr passt auch gut das geordnete Ein-

I
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herziehen (Prov. 30, 27.) und als die wichtigste nimnat sie hier die

erste Stelle ein. Die von Joel neben ihr genannten Arten des ata, und
^'an sind vermulhlich nur zu ihr gehörige UnterabtheiUingen. Denn

während der Erzähler im Exod. als ägyptische Plage bloss den Arbe

anführl, nennen Andre zugleich den Jelek und Chasil (Ps. 78, 46.

105, 34.). Auch sonst erscheinen sowohl der Jelek, eine fliegende

Heuschrecke (Nah. 3, 16.) und ein Beispiel der Unzuhligkeit (Jer. 51,

14. 27.), als auch der Chasil neben dem Arbe (Nah. 3, 15. 2Chron.

6, 28. Mischn. Taanith 3, 5.) und 1 Reg. 8, 37. ist der

vielleicht die Chasil genannte Unterart des Arbe. Unser Verf. nennt

diese Unterarten nicht besonders, hat sie aber bei ira Sinne. Ge-

wisseres lässt sich nicht ausmachen. Nur soviel lehrt noch die Ver-

gleichung der sich niederlassenden Heuschrecken mit der sich verbrei-

tenden Morgenröthe (Jo. 2, 2.) ,
dass die rothe Zugheuschrecke mit

bei Joels Heuschreckenarten war. — erklärt sich nach chald.

absorbere, con^umere, welches in den Targg. dem hebr. »V® ent-

spricht, sowie nach arab. deglutivit, omnino pinguiSf

crassus und locusta, pec. longa, ln Uebereinstimmung da-

mit geben Onk., Jonath., Sam., Ar. Erp., Siphra p. 1014. und Talm.

bei Bocharl 111. p. 266. das Wort durch pB"*, und

was nach dem arab. omnes apposilos cibos comedens zu deu-

ten ist. Der Soleam wäre demnach eine grössere, besonders gefräs-

sige Heuschreckenart. Schwerlioli richtig verstehen Saad. und Abus.

darunter den IJJ, eine fliegende Heuschreckenart (Hamasa 1. p. 678.), wel-

che viel kleiner, als die anderen Arten ist und von den Arabern nicht geges-

sen wird {Niebuhr Arabien S. 172.). Für den icTraxog^ attacus der LXX und
Vulg. fehlt es noch an einer sichren Erklärung. Da der Soleam im A. T.

nicht weiter vorkommt, so war er wohl keine besondere Landesplage,

sondern nur in geringerer Anzahl vorhanden. Doch könnte man auch

in den sonst neben dem Arbe genannten Arten den Soleam finden

und letzteren Namen als ältere Bezeichnung betrachten, wie denn das

Targ. zu Ps. 105, 34. durch wn®*! wiedergibt. Die Namen p^.^.

und Vprj treffen in der Bedeutung mit zusammen. — wird

von Onk. Syr. Saad. Abus. und Ar. Erp. beibehalten nnd erklärt sich

nach cucurril alacriler et vehementer, V longus, celer

genus locustae alis carenlis. -Das Wort bezeichnet

also eine nicht fliegende Heuschreckenart. Damit stimmt des sama-

rit. Uebers. pedes sowie der LXX und Vulg. 6g)io(iaxr}g

,

ophio-

machus. Denn dieser war eine Heuschreckenart ohne Flügel (Hesych.

Suid.) und wird von Philo de opif. mundi p. 37. ed. Hösch. beschrie-

ben als i^Ttsrov e^ov avcor^pco tcöv Trodeov, olg emo yrjg ni-

cpvae m/i8av ml pezieoQOv aiQscd^ca md-aTteg t6 rwv cmgtöav yivog.
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Dass Heuschrecken mit Schlangen kämpften und sie am Halse anpack-
ten, berichten Aristot. 11. A. 9, 6. Plin. H. N. 11, 35. Vielleicht geht

darauf die von Jonath., Siphra p. 1014. und Talm. bei Boch. III. p.

266. gegebene Deutung des durch von W: cadere , ruere,

irruere. Manche Heuschrecken beissen heOig, z. B. der braune Gras-

hüpfer (locusta verrucivora), von welchem man sich die Warzen beis-

sen lässt, um dieselben zu vertreiben {Voigt Lehrb. der Zoologie V.

S. 334.). Man wird also unter eine besonders grosse, starke und
muthige, aber kriechende Heuschrecke zu verstehen haben. Für die Grösse

zeugt auch, dass man ein Ei des Chargol nahm und an das Ohr hängte,

uni damit den Ohrenschmerz zu vertreiben (älischn. Schabb. 6, 10.).

Niebuhr Arabien S. 170. sah in Mesopotamien verschiedene Heuschre-

ckenarten, darunter auch zwei .sehr grosse, welche Springfüsse, aber
keine Flügel hatten. Eine Landplage ist der sonst im A. T. nicht

weiter genannte Chargol allem Anschein nach so wenig wie der So-

leam gewesen. — ajf;] wird noch öfter genannt z. B. als Thier, wel-

ches das Land verzehrt (2 Chron. 7, 13.) und mit welchem die mo-
saischen Kundschafter gegenüber den Biesen (Num. 1 3, 33.) oder die

Menschen vor dem erhabenen Gott des Himmels (Jes. 40, 22.) ver-

glichen werden. Nach diesen Vergleichungen denkt man am schick-

lichsten an eine nicht fliegende kleinere Heuschrecke, wofür auch
die Anreihung an spricht. Sie war aber eine Landplage, also

in grosser Menge vorhanden und ihrem Gewimmel ähnlich erscheint

vor Gott das die Erde bedeckende Menschengew’imrael. Daher wohl

der Name, nach texit, ohlexil gedeutet ;^r soll in Maskat von

einer besondern Heuschreckenart noch im Gebrauch sein (Niebuhr

Arabien S. XXXVII.). Wahrscheinlich ist der ^riXaßog gemeinly wel-

cher oft neben der axglg genannt und von ihr also unterschieden

wird (Arist. H. A. 5, 19. 29.), eine kleine Heuschreckenart war (He-

sych. Cyrill, ad Nah. 3,' 17.) oder locustarum minima sine pennis

(Plin. H. N. 29, 29.) oder parva locusta modicis pennis rcptans po-

tius quam volitans semperque subsiliens (Ilieron. ad Nah. 3,17.), aber

mit dem zu ihr gehörenden ß^ovxog schlimmer als die axQlg. Theo-

phrastus de animalihus gregatim apparentibus cap. 4. sagt:

filv ovv xal at axgldsg, %akB7tcoTeQOL öh ot avtiXeßoL xal tovtoov fta-

kiCra ovff xaXovav ßgovxovg. Damit stimmt die Erklärung des aan

durch vgl. syr. saliens im Siphra p. 1014. und Talm.

bei Boch. 111. p. 266., durch parva locusta bei Saad. Abus.

und Ar. Erp. ad Levit. sowie durch (nach Mischn. Edajoth 8,

4. eine essbare Heuschreckenart) in den Targg. zu Num. u. Jes. Die-

ses Wort nämlich erklärt sich nach springen, galoppiren und

minutae locuslae primum ex ovis egressae. Der Syr. hat über-

all was aber freilich im Syr. auch die allgemeine Bezeichnung

der Heuschrecke ist. Der im A. T. oft genannte Chagab war jeden-

falls eine sehr gewöhnliche und verbreitete Art Daher brauchen die

Talmudisten asn auch in einem weiteren Sinne, nämlich von allen rei-

DIgitized by Google



Lev. 11, 22—29. 461

nen Heuschreckenarten (Mischn. Cholin 3, 7. 8, 1.) oder von den Heu-

schrecken überhaupt, reinen und unreinen (Mischn. Terum. 10, 9.

Gdaj. 7, 2.). Auch die LXX und Vulg. geben das Wort überall durch

die allgemeinen Bezeichnungen aiiqlg und locusta sowie Saad. u. Ar.

Erp. zu Num.' durch den allgemeinsten Ausdruck im Arabischen.

— V. 24— 28. Allgemeine Bestimmungen hinsichtlich der Verunrei-

nigung durch das Aas der bis jetzt genannten Thiere. Der Verf. fasst

hier zusammen: a) die Wasser- und Flugthiere, so weit sie unrein

sind (auf sie geht b) die Vierfüssler, welche nicht ganz durch-

gespaltene Klauen haben und nicht widerkäuen, also auch unrein sind,

c) die Vierfüssler, welche auf ihren Händen d. i. Tatzen, also nicht

auf Hufen oder Klauen gehen und gleichfalls unrein sind, z. B. die

aus dem Katzen- Hunde- Bärengeschlechte, njn, n^na] s. Gen. 1.

25. 2, 19. 6, 7. Wer ihr Aas berührt z. B. mit den Händen, wird

bis zum Abende d. h. für den laufenden Tag unrein und hat natür-

lich sich zu waschen, wer es trägt, wird ebenfalls bis zum Abende
unrein und hat stärker verunreinigt seine Kleider zu waschen, als

welche von der Unreinigkeit berührt worden sind. Das Nähere dar-

über oben S. 434 f. Ein Essen davon erwähnt der Verf. nicht, weil

die hier gemeinten Thiere überhaupt nicht essbar sind. — V. 29

—

38. Auf die (grösseren) Land- Wasser- und Flugthiere lässt der

Verf. die Kriechthiere folgen, welche er gewöhnlich nennt, bis-

weilen aber auch Geioimmel z. B. 5, 2. Gen. 7, 21. Sie erre-

gen meist schon lebend einen Abscheu und verunreinigen todt stär-

ker als andere. Er macht aber von ihnen nur die namhaft, welche
sonst auch gegessen wurden, und verbietet sie. Der Deuteronomiker

übergeht sie und scheint in seiner fortgeschrittenen Zeit ein Verbot

nicht mehr nöthig gefunden zu haben. "|n] verstehen Saad. Abus.

Ar. Erp. Bochart II. p. 435 If. u. A. vom Maulwurfe , der noch jetzt

im Orient und gjJU.. heisst (Russell Aleppo II. S. 60. Seelzen

Reisen I. S. 12. 126. 163. 169. 272. II. S. 139.), Andre wie LXX,

Onk. Jonath. Syr. Vulg. Jarch. Kimch. Gesen. Thes. p. 474 f. vom
Wiesel, welches in Syrien und Palästina häufig ist (Hasselquisl S.

'550. Seetzen LS. 163.) und in Zeiten der Noth auch gegessen wurde
(Barbebr, p. 216.). Zu diesem letzteren passt gut die Etymologie

von schlüpfen und entscheidend sind manche talmud. Stellen. Die

kommt sehr oft im Talm. vor (Mischn. Kelim 15, 6. Kilaim 8,

5.) und zwar als ein Thier, w'elches Vögel angrilT (Mischn. Cholin

3, 4.), mit einem im Maule über die Hebebrodte hinweglaufen

(Mischn. Tohoroth 4, 2.) und Wasser aus einem Gefäss lecken konnte

(Mischn. Parah 9, 3.), auch gezähmt und gehalten wurde (Gern. Bab.

Kam. ^f. 80, 1.). Nach Maimonid. ad Kilaim 8, 5. war die

n*'»3ön muslela ruborum (Feldwiesel) eine species vulpium mustelis si-

milium. — “lasy] nach den alten Uebb. und talmud. rabb. Sprachge-

brauch die Maus, hier wohl die Jerbua genannte Springmaus, von
O

welcher das Männchen im Arab. heissU Sie kommt in Palästina
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vor (Robinson 11. S. 514.). Beschreibungen derselben s. bei Has^
sdquist Reise S. 277 IT. Russell Naliirgesch. v. Aleppo II. S. 24 IT.

Sonnini Reisen I. S. 89 If. H'tner HVVB. u. Springhase. Sie lebt in

Erdlöchern, doch nichl wo Sand ist und wird in Aegypten und von

den Arabern gern gegessen, doch nicht von den andern Muhammedanern
(Seelzen I. S. 310. II. S. 226. Miebuhr Arabien S. 167. Sonnini I.

S. 104. Sauveboeuf Reisen II. S. 91 f.), z. B. nicht von der Sekte

der Haaefiten. Die Aeneze in Nordarahien halten sie für einen Le-

ckerbissen (Burckhardl Beduinen S. 50.) und die abgöllisclien Exu-

lanten in Babylonien assen sic ebenfalls (Jes. 66, 17.). — as] wird

von Onk. beibehallen, ebenso von Saad. Abusaid und Ar. Erp., welche

haben. Die LXX deuten nQonoÖBiXog xsQOalog und Vulg. cro-

Op ^

codilus. Damit sliinmt'P?r«* des Syr., des Jonath. und

des Sam., nach dem arab. ^^y^lacerla, crocodilus lerreslris erklfirU

Der Dhab oder Dhob ist eine ungiftige gelbe Eidechse, welche sich in

Wüsten aufhält, niemals Wasser trinkt und 18 Zoll oder einen Arm lang

wird; ihr Fleisch wird von den Arabern, doch nur von einzelnen Stämmen
gegessen und schmeckt wie Froschlleisch (Leo Afric. p. 764. Burck*

hardl Syrien S. 863. 1046. und Beduinen S. 180. Seelzen Reisen I.

S. 308. 111. S. 111 f.). Eine genaue Beschreibung s. bei Seelzen

III. S. 436 Ü'. und Hasselquist S. 353 IT., der sie wie auch Forskal

p. 13. lacerla Aegyptia nennt. Sie ist den arabischen Schriflslellero

wohl bekannt (Kazwini I. p. 437 f.) und dient zu manchen Sprich-

wörtern (Meidanii proverb. ed. Schultens. p. 240. 242. 245 (L). Sie

findet sich auch in Palästina und wird von den Beduinen in einigen

Gegenden gegessen (Seelzen Reisen II. S. 311.). Schon der Peripl.

mar. erythr. p. 17. führt an, dass es in Sudarabien sehr grosse Ei-

dechsen gebe, deren Fleisch man esse und Ilieron. adv. Jovin. 2, 7.

erwähnt als Gewohnheit der Syrer, crocodilis terrenis vesci. Sehr

viel gibt aus arab. Schriflslellcrn Bocharl II. p. 464 fl‘. Mit

deutet der Verf. auf ein grösseres Geschlecht und hat dabei wohl

vornehmlich den Waral im Sinne, eine grosse und starke den

Dhab und die Sclilangen verfolgende Eidechse, welche 4 Fuss lang

wird und wie der Dhab auf dem Trockenen lebt (Abdullatif p. 42. ed.

White, Kazwini I. p. 448., Pococke Morgenland I. S. 325. Sonnini

Reisen II. S. 367.). Sie kommt auch in Palästina vor (Robinson II.

S. 492.) und wird von den Arabern gegessen, doch nicht Kopf und

Schwanz, da diese Gift führen sollen (Leo Afric. p. 764.). Mehr
über sie bei Bocharl II. p. 493 IF. Eine Beschreibung bei Seelzen III.

S. 434 fr. — scheint ebenfalls eine essbare Eidechse zu sein,

doch keine Landeidechse, die mit dem und seinem ‘j*'ö gemeint

sind, sondern wahrscheinlich die grosse und starke Flus.seidechse,

welche in Ilabessinien Angueg oder Änguga heisst (Ludolf WisL aethiop.

1, 11. und Lexic. aethiop. s. h. v.) oder auch Angee nach Mungo
Park neueste Reise S. 106. Die Araber nennen sie Iskankur, lassen
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sie gelb und schwarz bezeichnet sein, sich im Wasser aufhaiten und

bezeichnen sie daher auch als den Wasser-Waral (Abdullatif p. 42 f.

\1 . A. bei Bocharl II. p. 477 f.). Bei Oken Nalurgescli. VI. S. 626 f.

heisst sie Nileidechse, bei Hasselquisl S. 361 IF. lacerla Nilotica. Kam
sie aber in Palästina vor? Doch wohl. Schon Strabo 16. p. 758.

und Plin. H. N. 5, 17. kennen in dem Strich zwischen dem Karmel

und Joppe ein oppidum crocodildn et Humen und nach Joseph, anlt.

13, 15, 1. 16, 5, 2. hiess das eine bedeutende Strecke nordöstlich

von Joppe liegende Antipalris XaßaQ^aßci oder KcctpaQaaßä d. i. "cs

KrokodüsiadU Ebenso berichtet Breydenbach im Reyssbuch S.

73. von einem See ostwärts von Cüsarea, worin viel Crocodile, und
neuere Reisende wie Pococke Morgenl. II. S. 86. Marili Reisen S.

342 f. und Seelzen Reisen II. S. 73. vgl. Berggren Reisen 111. S. 166.

hörten auf das Bestimmteste, in dem Flusse eine Strecke südlich von

Tanlara, Nähr el Temasieh genannt, gebe es Krokodile, die aber nicht

über 5 bis 6 Fuss lang wären. Keiner hat indess die Sache näher
untersucht. Eigentlich ist das Thier schon bei den Wasserthieren V.

9— 12, verboten; der Verf. nennt es indess hier besonders, da es

sich auch viel auf dem Lande aufhält und daselbst z. B. seine Eier

legt und im Sande vergräbt {Seelzen 111. S. 501.). Uehrigens gehen
hei diesem und dem folgenden Namen die alten Ueberss. dermassen

auseinander, dass man den Mangel einer sprachlichen Ueberlieferung

bei ihnen deutlich erkennt; meistens verstehen .sie und die neueren

Erklärer, mit dem au einmal in die Eidechsen gerathen, die kleineren

Eideebsenarten darunter, zumal die Aufzählung auch mit einer Eidechse

abschliesst. Wurden aber diese gegessen? und darf man bei dem
hebr. Gesetzgeber ein öberllüssiges Verbot derselben voraussetzen?

Suchen wir auf andere Weise die Namen zu erklären! — ns] scheint

der Frosch zu sein, der in Syrien, wenn auch nicht allgemein gegessen

wird und köstlich schmecken soll (fiusseW"Aleppo 11. S. 117.), den

Hanefiten aber verboten ist. Die Araber nennen den Frosch gewölm«
^ y

lieh aber auch ^3 Awrr und in Syrien ist das gewöhnliche Wort

akurrak (Russell Aleppo S. 128.), womit das talmud. und das

syr. zusammentrilFl. Aehnlich die Punier, welche das Kraul

ßcctQoxiov, ranunculus nach Apulejus de herbis 9. alzicurur= “'“Sin

np nannten. Näher aber kommt Andres. Dem Araber scheint das

Geschrei der Frösche zu lauten (Maraszid II. p. 462.); ernennt

ein froschreiches Wasser nach Russell II. S. 116. und bezeich-

w
net das Schreien der Frösche mit , den Frosch selbst als

Bei Aristoph. ist das Schreien der Frösche xoa|, beim Rö-

mer coaxarey beim Deutschen quaken. Die Alten haben die Thiere

gern nach ihrem Geschrei benannt. Wie passend des Frosches Stelle

zwischen Eidechse und Schildkröte sei, leuchtet ein. Dass nicht

die allgemeine Bezeichnung des Frosches bei den Hebräern gewesen
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sei, ist schon S. 68. bemerkt worden. Frösche gibt es genug in Pa-

läslina {Robinson hihi. Forschungen S. 523.). — oach

terrae adhaesU erklärt bezeichnet einen Erdkriecber, wahrscheinlich

die Schildkröte, welche nicht hüpft, springt und klettert, sondern

sehr langsam an der Erde hinkriecht und sich in die Erde vergräbt.
fr

Sie heisst hei den Arabern auch eig. rana (Abdullatif p. 48.

ed. White, Seetzen Reisen I. S. 317. 111. S. 502.), was sich von

der Wurzel confugit schwer ableiten lassen möchte und wie eine

verdorbene Form aus küV, erscheint. Zum Wechsel vgl. rsp»

und n^B, HP» und n;?», Bombay gramm. ling.

maur. arab. p. 100.. Sa und y^, Sv6q)og und pfoqpog. Das Thier ist

in Palästina sehr gewöhnlich, sowohl die Land- als die Wasserschild-

kröte (Seetzen I. S. 220. 317. 327. 365. II. S. 84. 92. 118.). Sie

wird in Aegypten gegessen (Abdollatiph ed. White p. 48. Sonnini 1.

S. 313.), nicht minder in Syrien und Palästina von Christen und

Muhammedanern in der Fastenzeit (Berggren Reisen I. S. 268. See^

tzen II. S. 284.), anderwärts aber auch verabscheut z. B. von den

Mauren (Höst Marokos S. 295.) und den llanefiten ist sie verboten.

Sie schliesst sich gut an den Frosch an. ta^n] muss nach

contraxit, contractus fuit und chald. lenebrae, eig. Zu-

sammenziehungj Dichüieit ein sich zusammenziehendes Thier sein, ver-

mulhlich die Schnecke, von welcher Sam. Venet. Gr. iarch. Kimch.

das Wort verstehen. Der Name umfasst die nackte wie die Muschel-

schnecke, während Ps. 58, 9. die nackte Schnecke im Besonde-

ren bezeichnet. Man speiset in Aegypten und Palästina, besonders an

Fasttagen, die Purpurschnecke und alle übrigen Meerconchylien (Ab-

dollatiph p. 49. Hasselquist S. 485 f. 489. Seetzen 11. S. 115.). —
i;fiü3p] gemäss der Etymologie (s. V. 18.) von Bocharl II. p. 503 ff.

mit Recht vom Chamäleon erklärt. Das Thier liebt sehr die frische

Luft, schöpft ins Freie gesetzt sogleich frische Luft und holt mit

Wollust Athem (Oken Naturgesch. VI. S. 647 f.)
j
man nahm auch an,

dass es immer das Maul aufsperre und von der Luft lebe, die es

einathme (Plin. H. N. 8, 51. Leo Afric. p. 765.). Es hat ausnehmend
grosse Lungen und kann sich damit nach Willköhr aufblasen oder

dünner machen; es bläsct oft z. B. im Zorn den ganzen Leib auf

und bleibt so mehrere Stunden, worauf es den Bauch allmählig ent-

leert und ganz dünn wird (Belzoni voyages II. p. 298 f. Blumenbach
Handb. der N. G. I. S. 200. Oken VI. S. 646 If.). Die Araber neu-

nen es daher auch tumuü, IV. inßavit. Es fuhrt

im Ilebr. denselben Namen mit einer blasenden Eulenart (s. V. 18.).

Ebenso wird es von den Mauren mit bua, dem Namen einer Eule,

bezeichnet (Höst Marokos S. 299.). Bekanntlich kommt es in Pa-

lästina vor. Eine gewöhnliche Speise war das fast fleischlose Thier-
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eben wohl nicht; indessen ass inan es doch zu gewissen Zwecken,

wie z. B. noch jetzt in Nordafrica, wo die Weiber, welche fett werden

wollen, es kochen und geniessen, cs auch getrocknet und pulverisirt deu

Kindern geben, welche übel von der Mildi geworden sind, sowie ge-

dörrtes Fleisch vom Chamäleon gegen das Fieber brauchen (Hösl S.

248. 300.). Der Verf. lial.es, wie er oben die Fledermaus an das

Ende des Geflügels stellte, liier hinten angefügt, da er cs nicht un-

terzubringen wusste, wie unsere Naturforscher. Oken VI. S. 644.

sagt von ihm; „diese Eidechsen wollen nirgendshin recht passen we-

gen ihrer grossen Augen und kurzen Zehen“ u. s. w. — V. 31.

Wer ein solches Thier, wenn es todt ist, berülirt,. wird für den lau-

fenden Tag unrein. nn»s] eig. in ihrem Tode, in ihrem Todtsein

d. i. wenn sie todt sind. Der Verf. meint nicht bloss das von selbst

gestorbene, weil er sonst wohl nVa? gesagt haben würde, sondern

auch das getödtete. — V. 32. Jede Sache von allen hölzernen und
ledernen Dingen sowie von Kleidern und Säcken, auf welche ein

solches todtes Thier fällt, wird unrein; jede der Sachen, womit Ge-

schüft gelhan wird d. i. welche zum Gebrauche des Menschen dienen,

soll in diesem Falle für den laufenden Tag unrein sein und ins Was-
ser gebracht werden, damit es wieder rein sei. im weitesten

Sinn wie 13, 49. Ex. 22, 6. — V. 33. Ein irdenes Gefass aber,

worein ein solches todtes Thier fällt, soll aus dem zu 6, 21. ange-

führten Grunde zerbrochen werden und sein Inhalt unrein sein, also

ungebraucht beseitigt werden. — V. 34. Jede sonst geniessbare Speise,

worauf aus einem so verunreinigten Gefüsse Wasser kommt, ist un-

rein und ebenso jedes Getränk, welches man aus einem solchen Ge-

fässe trinkt. Das vor wie 4, 2. — V. 35. Alles, worauf von

ihrem Aase fallt, wird unrein und so verunreinigte Gefässe sollen zer-

schlagen werden. Natürlich sind auch hier irdene Gefässe gemeint,

also mit der irdene Backtopf (s. 2, 4.) und mit dem Hapaxleg.

wahrscheinlich die irdene Deckelpfanne, das Casserol. Das Wort
kommt von graben, höhlen vgl. von der Schmelzpfanne und

vom Wasserbecken (Ex. 38, 18.), Feuerbecken (Zach. 12, 6.)

und Koch- oder Brat-Gefäss (1 Sam. 2, 14.). Der Dual daher, dass

das Geräth aus Pfanne und Deckel bestand. LXX: xvtQonovg, —
V. 36. Nur Quelle und Brunnen werden durch solches Aas nicht un-

rein, indem das sich abselzende Unreine in der Wassermasse so aus-

einandergeht, dass es verschwindet; w'er aber beim Herausziehen das

Aas berührt, verunreinigt sich, an ihm haftet Unreines. — V. 37. 38.

Fällt solches Aas auf Saatkorn
,
welches nicht gegessen

,
sondern ge-

säet werden soll, so bleibt dieses rein
;
es wird das an seiner Aussen-

seite haftende Unreine an die Erde absetzen. Thut man aber Wasser

auf das Korn und es fällt dann ein Aas darauf, so wird das Korn

unrein, indem das Unreine in das Innere der erweichten Körner

dringt und so Unreinheit der Frucht verursachL — V. 39. 40. Die

Vorschrift hinsichtlich der reinen Thiere, \veiui diese nicht geschlachtet

werden, sondern eines natürlichen Todes sterben und ihr Fleisch also

Aas ist, stimmt mit der über das Aas der unreinen Land- Wasser-

Hdb. z. A. T. XII. • 30
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und Fluglhiere V« 24—28. überein
; nur wird hier noch das Essen

solches Fleiselies besonders untersagt. — V. 41—45. Verbeten whrd

zuletzt auch alles auf der Krde wimmelnde riewiminel, gehe es auf

dem Hauche wie die Schlangen und Würmer oder geh« es auf vier

oder mehr Füssen wie die Inscclen. Die Ilebr.lcr sollen Solches

nicht esseu, um nicht abscheulich zu machen ihre Seelen, ihre Perso-

nen un<l sich nicht zu verunreinigen. Denn iehova ist ihr Gott , er

hat sic aus Aegypten geführt, um ihnen zu Gott zu sein (Ex. 6, 7.

29, 45.) ;
er ist aber rein und heilig und seine Angehörigen sollen

es auch sein. S. oben S. 438 f. Das grosse Vav in lina erinnert den

Leser, dass dies der mittelste Buchstab «les Pentaleuches ist. —

^

V. 46. 47. Dies das (iesetz von den verschiedenen Thierarien, dahin

gehend und die Israeliten dazu anleitend, zwisciien Unreinem und Her-

neu» und zwischen essbaren »ind nicljt essbaren Thieren zu tfntersclrei-

<len, einen gehörigen Unterschied zu inachen (10, 10. 20, 25.).

Cap. 1 2. Bestimmungen über die Kindbelierinn. Zu ilinen gihi

es liei den übrigen alten Völkern zaiilreiche Parallelen. Bei den al-

ten Indiern wurden nicht bloss die Mutter, .sondern auch der Vater,

ja selbst die Verwandten durch die Geburt eines Kindes unrein ; die

Mutter blieb 10 Tage lang unrein, der Vater reinigte sich durch Ba-

den wieder (Manu 5, 58. 61 f.). Bei den heutigen Indiern verun-

reinigl die tfelmrl das Haus und man reinigt es durch BeSprCngung

mit gewoililem Wasser; die Bewohner waschen sich sorgfältig und

die Kindbelterinn nimnit Bäder; das Kind erhalt am 10 Tage seinen

Namen (Sonneral Beise I. S. 71.). Ebenso ist bei den Parsen die

Gebärerinn unrein und hat sich nach der Entbindung zu waschen;

dann lebt sie 40 Tage ohne Umgang mit Menschen und erst nach

anderen 40 Tagen darf sie den Mann sehen; das neugebome Kind

ist gleichfalls unrein, verunreinigt den Berührenden und muss gewa-

schen werden (Kleuker Zend-Avesta 111. S. 222. 233.), dies alles ge-

mäss dem Avesta im Vendidad 16. Er enthält auch noch besondere

Reinigung.sgesetze für den Fall einer Fehlgeburt Vendid. 5, 136 If.

7, 151 IT. vgl. k’leuher iil. S. 232. Nach dem Islam ist das Weib
in den auf die Niederkunft folgenden 40 Tagen unrein {Burckhardl

arab. Spriehww. S. 133.). Die Gricclien dachten nicht anders. Mae
hütete sich, einem Wochenbette zu nahen, um sich nicht zu verun-

reinigen (Theophrasl. charact. 16.); die Gebärerinn durfte nicht an

einen Altar heranlreten (Eurip. Iphig. Taur. 383.) und ging erst nach

40 Tagen zum Heiliglhum (Censorin. de die nat. 11, 7.). Auf Delos

und im Bereiche des Aeskulaptempels zu Epidaurus Uess man kein

Weib gebären, um diese heiligen Gebiete nicht zu verunreinigen und
zu entweihen (Thueyd. 3, 104. Pausan. 2, 27, 1.). Die Entbundene
hatte sich zu baden (Callim. hymn. in Del. 123 f.) und das Kind

badete man bald nach der Geburt gleichfalls (Callim. hymn. in Jov.

16 f.); mit dem letzteren nahm man am 5 Tage nach der Geburt

gewisse Lustralionsgehrauche vor und gab ihm am 10 den Namen
(Suid. u. aiKpiÖQOfiia). Admlichos beohachlelcn die Römer. Auch
hei ihnen galt die Kindbetlerinn als unrein und halle sich zu baden

DIgitized by Google



f

Lev. 12, 1—4. 467

CTerenl. Andr. 3, 2, 3.). Der Knabe erhielt am 9, das MSdehen am
8 Tage den Namen (Plutarch. quaest Komm. 102.) und es fanden da

zugleich gewisse Lustrationen mit dem Kinde "Statt (Pers. 2, 31 IL).

Der 9 öder 8 Tag Iiiess deshalb dies lustricus, quo infantes luslran-

tur et nöfinina accipiunt (Macrob. Sat. 1,- 16.), quia bis lustrantur at-

que eis nomina impomintur (Festus u. lustrici dies). Am 5 Tage
brächte man für das Kind auch Opfer dar (Plaut. Trucul. 2, 4, 69 f.).

Selbst bei den ungebildeten iVölkern in Asien, Afrika und Amerika

Wird die Wöchneriim wie die Menslruirende als unrein angesehen

iMeiners Gesch; der Religg. 11. S. 106 If.). — V. 2. Wenn ein Weib
einen Knaben gebiert, so ist sie 7 Tage, also grade eine Woche un-

rein und zWar wie die Tage der Unteinheil ihres Krankseins d. h.

so lange und auf die Weise, wie in der Zeit, wo sie an der monat-

lichen Reinigung leidet 15, 19. Ob sie in den 7 Tagen auch als

verunreinigend gelten soll, sagt der Verf sonst nicht. Zu
eig. Sarnen fnachen d. i: ihn bilden und hervorbringen, hier vom Aus-

bilden vgl. Gen. 1, 11 f. und n«n Gen. 19, 32. 7, 3. — V. 3.

Am 8 Tage, mithin gerade nach Ablauf der Zeit, in welcher die Mut-

ter unrein war, soll die heilige Handlung der Beschneidung vorge-

nommen werden, worüber zu Gen. 17, 12.’ 25.* Die Beschneidung

erscheint hier unter den Reinigkeitsgebrauchen
,

da sie ursprünglich

ein soldier war. Sie wurde so angesehen von den Arabern (Schah-

rastani von Haarbrücker II. S. 354.) und die Aegypter beschnitten

sich nach Herod. 2, 37. ebenfalls der Reinheit wegen. Diesen Zweck
gibt neben andern z. B. dem der Abhaltung des Carbunkcls und dem
einer Iröheren Fruchtbarkeit auch Philo de circumcisioiie p. 810 f. an,

erinnert aber zugleich an die dadurch bedingte Püliigkcil zu heiligen

Handlungen. Wie also im Gottesdienst leibliche Reinheit überhaupt

(^. ob^n S. 437 f.)', so galt iin Bcsondern Reinheit des heilig gehalte-

nen und im Phallusdienstc verehrten männlichen Gliedes als religiöse

Pflicht. Die Beschncidung war bei den Aegyptern ein den Göttern

gellender Gebrauch (Orig. hom. 5. ad Jer. 4, 4.) und wurde daher

von den ägyptischen Priestern, die Hieron. ad Gal. 4, 1. auch allein

nennt, sehr gewissenhaft beobachtet (Horapollo 1, 14.); ihr mussten

sreh all6 Priester sowie andere heilige z. B. den heiligen Wissen-

sehaftch obliegende Personen unterziehen (Orig, ad Rom. 2, 13.)'

und auch Pythagoras soll dies geihan haben, um die ägyptischen My-

sterien kennen zu lernen (Giern. Alex, ström. 1. p. 302. ed. Colon.

Theodore!, curat, graecc. atfecU. 1. p. 349.). Bei den Hebräern, ei-

nem Reiche von Priestern (Ex. 19, 6.), war sie das Zeichen der

Jehovaangehörigkeit oder des theokratischen Bundüs (Geii. 17, lO f.).

— V. 4. Nach jenen 7 Tagen soll sie noch 33 Tage sitzen d. i. ah

ibidem Orte bleiben, ohne au^zugehen (Hos. 3, 3.) und weder ctw’as

Heiliges* berühren noch zum Hciliglhuin kommen, bis die Tage ihre's

Reinwerdens voll sind d. h. bis diese Zeit abläuft. Die blutigen,*

wässerigen und schleimigen Abgänge der Entbundenen sind in der

ersten Woche am stärksten, nehmen dann ab und erstrecken sieh in

ihrer Dauer selten* über 6 Wochen;* sie heisvsen hier nach der Haupt-*

30
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Sache •'an Blute der Reinigung ti. h. blutige Abflüsse
, durch

welche sie sich reinigt. Die Unterscheidung der 7 und 33 Tage

sowie die 40 Tage im Ganzen beruhen also auf der Natur der Sache.

Die Vierzigzahl hielten auch die Kindbetterinnen der Parsen und Grie-

chen ein. — V. 5. Bei einem Mädchen dauert die eigentliche Unrein-

heit 2 Wochen und das Daheimhleiben noch 66 Tage, zusammen 80

Tage, nnnjs] wie V. 2. Die Allen nahmen an, dass die Reinigung der

Entbundenen beim Mädchen länner als beim Knaben dauere; dort

nämlich 42, hier bloss 30 Tage (llippocrat. opp. ed. Kühn I. p. 392 f.)

und wollen auch andere ähnliche Beobachtungen gemacht haben, z. B.

dass die Menstruation des Weibes nach der Empfängniss beim Kna-

ben noch 40, heim Mädchen nur noch 30 Tage fortgehe (Aristot. H.

A. 7, 3, 2.), dass die Schwangerschaft dort minder, hier mehr be-

schwerlich sei (ibid. 7, 4, 3.) und dass die Niederkunft mit einem

Mädchen schmerzlicher und schwerer sei (Theodoret. quaest. 14. ad

Lev.). — V. 6. 7. Beim Ablauf der Tage ihres Reinwerdens hin-

sichtlich eines Sohnes oder einer Tochter d. h. nach 40 oder 80
Tagen soll sic ein jähriges Lamm zum Brandopfer und eine junge

Taube oder Turteltaube zum Sündopfer zum Heiligthume bringen und

der Priester dieses Opfer bereiten und sie versöhnen, dass sie rein

sei vom Quelle ihres Blutes d. i. für rein erklärt werde von wegen
ihres ßlutflusses (20, 18.), nicht mehr als unrein in dieser Hinsicht

gelle. Das Brandopfer ist grösser, als in ähnlichen Fällen (15, 14 f.

29 f.), weil es vermuthlich dem Kinde mitgall; es wird wegen der

Grösse vorangestellt, folgt aber bei der Darbringung doch wohl wie
gewöhnlich dem Sündopfer. Ueber die Bedeutung s. z. 8, 14. 18.

und oben S. 352 f. 377 f. s. 4, 20. eig. SoAn seines

Jahres d. i. welcher sein Jahr hat und diesem angehört, also ein Jahr

alt, jährig. Nur der Elohist 14, 10. 23, 12. Num. 6, 12. 14. 7,

15—81. 15, 27. und nach ihm Ez. 46, 13. brauchen diesen Aus-

druck, für welchen worüber z. Ex. 12, 5., gewöhnlicher ist.— V. 8. Bei Unvermögen der Kindbetterinn aber darf das Lamm des

Brandopfers auch mit einer Taube ersetzt werden. Zum Ausdruck
vgl. 5, 7. 11.

Cap. 13— 14. Bestimmungen über den Aussatz, welche Dl.

24, 8 f. wieder eingeschärfl werden. Sie belreflen nur den weissen
Aussatz als die bei den Hebräern gewöhnlichste Art, nicht auch an-

dere Arten z. B. die Elephantiasis. Er heisst hebr./ arab.

baras, griech. und lat. Xknqa, Xsvnrj, lepra. Er war ein bei den
Hebräern und Juden häufiges Uebel (Num. 12, 10 flf. 2 Sam. 3, 29.

2 Reg. 5, 27. 7, 3. 15, 5. Matth. 8, 2 f. 10, 8. 11, 5. 26, 6.) wie
bei den Aegyptern (s. oben S. 113 fr.) und kam auch bei den Syrern
(2 Reg. 5, 1 fl*.), Persern (s. 13, 45.) und in andern Ländern vor.

Er ist noch jetzt im Morgenlande einheimisch z. B. in Aegypten, wo
er aber doch ziemlich selten vorkommt (Prosp. Alpin, meilic. Aegg.

1, 14. Sonnini Reisen I. S. 281. 289 f. Seetzen Reiseu III. S. 368.),
in den Ländern des Libanon und Jordan, von wo die Aussätzigen in
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die Siechhäuser zu Damaskus gebracht werden {Seelzen I. S. 278.)

und in Arabien, wo sich der Aussatz durch handgrosse weisse Flecken,

welche an verschiedenen Theilen des Körpers zuui Vorschein koni-

men, aber sich nicht über die Haut erheben, charaklerisirt {Burck-

hardl Beduinen S. 76.) und mehrere Arten untersclüeden werden

z. B. der Bohak und Barras; jener besteht in dunkel weissen oder

etwas röthlichen Flecken von ungleicher Grösse, welche unmerklich

höher als die Haut sind
,
keinen Glanz haben und von selbst wieder

vergehen, dieser in viel weisseren, sich überall hin ausbreitenden

Flecken, welche von denen des Bohak ganz verschieden sind {Nie-

buhr Arabien S. 135 flf.). Der vorliegende Abschnitt beurkundet eine

genaue Sachkenntniss und gewissenhafte Sorgfalt. Der Verf. handelt

zuerst Cap. 13, 2—28. von dem Aussatze, welcher auf der blossen

Haut theils aus vorgängigen Grinden
,
Ausschlägen und Lichtflecken

wird, theils in unmittelbarer Weise ausbrichl, theils in Folge von Ge-

schwüren und Brandwunden entsteht. Als Zeichen des Aussatzes gel-

ten ihm hier: a) die Verw’andlung des schwarzen Haares in weisses,

b) das niedrigere, tiefere Aussehen, der helroflenen Stellen, c) das

Umsichgreifen derselben z. B. der weissen Lichlstellen und der Ge-

schwür- und Brandplätze und d) das wilde Fleisch in alten Aussatz-

und Brandstellen. Bei dem Aussätze auf der behaarten Haut, den

er V. 29—37. behandelt, bestimmt er als Merkmale : a) tieferes Aus-

sehen der betroffenen Stelle, b) Verwandlung des schwarzen Haars

in röthliches und c) Umsichgreifen der Erscheinung. Den in weissen,

aber blassen Lichtllecken bestehenden Bohak erklärt er V. 38—39.

für rein, ebenso V. 40—44. den Glatzkopf, bei welchem aber ein

w'eissröthlicher Grind sicher der Aussatz ist. Er beschliesst seine

Bestimmungen V. 45—46. mit der Vorschrift, dass der Aussätzige als

Trauernder einhergehen, vor sich warnen und abgesondert wohnen

soll. Hierauf handelt er V. 47—58. vom Aussatze an linnenen, wol-

lenen und ledernen Stoffen und bestimmt als Kennzeichen um sich

greifende Flecken von grünlicher oder röthlicher Farbe. An diese Be-

lehrung vom Aussatze knöpft er 14, 1—32. die Beschreibung der

Rcinigungsgebräuche ,
denen der Aussätzige nach seiner Heilung sich

zu unterziehen hat, und handelt im Anhänge V. 33—53. noch vom

Häuseraussatze, als dessen Merkmale er um sich greifende Vertiefun-

gen von grünlicher oder röthlicher Farbe bestimmt. — Besondere

Hülfsmittel: Rhenferd de lepra cutis Hebraeorum bei Meuschen Nov.

Test, ex Talm. illustr. p. 1057 ff. — G. G. Schilling de lepra coni-

iiientationes rec. J. D. Hahn Lugd. Bat. 1778. — Ph. G. Uensler

Vom abendländischen Aussatze im Mittelalter Hamb. 1790. — J, D,

Michaelis mos. Recht IV. S. 222 ft‘. — Jahn bibl. Archäol. 1, 2.

S. 355 ff. — Pruner Krankheiten des Orients S. 163 ff. — Tobler

Beitrag zur medicin. Topographie von .lerusalem S. 47 ff. — Winer

RWB. u. Aussatz, wo man auch weitere Litteralur angeführt findet.

V. 2—28. Zuerst der Aussatz, welcher auf der blossen Haut

entweder aus gewissen Malern oder auf unmittelbare Weise oder in

Folge von Entzündungen und Brandmälern entsteht, “iij] bezeichnet
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hier die hlosse Haut (s. Ex. 22, 26.) im Gegensatz zu der behaarten,

welche V. 21) IF. folgt. — V. 2—8. Der Fall, dass an der Haut ge-

wisse Erscheinungen entstehen
,

aus welchen der Aussatz werden
kann. eig. Erhebung

^
Erhabenheit (Gen. 4, 7. 49, 3.) kommt

sonst noch vor hei dem alt gewordenen Aussätze (V. 10.), dem ge-

heilten Geschwüre (V. 19.), der Stelle einer Brandwunde (V. 28.)

und dem Aussatze auf dem Kopfe (V. 43.) und bezeichnet wohl den

Grind, der etwas sich auf der Ilaui Erhebendes ist. von nre

giessen^ schütten, ausschüUen scheint die eruptio
,

der Ausschlag zu

sein
,

gleichsam eine Ausschüttung aus dem Fleische und der Haut.

Die Stelle eines solchen heisst rnep’s V. 6— 8. von leuch-

ten ist eig. Lichtung und bezeichnet lichte Stellen und Flecken auf

der Haut, die heim Hebräer dunkel war. Solche Lichtungen konn-

ten von selbst (V. 38 f.) und in Folge von Geschw’üren und Brand-

wunden entstehen (V. 19. 24.). ^Yenn also eine dieser drei Er-

scheinungen wird und sich bildet zu einem r?*:» y« Treffen des

Aussatzes, d. h. zu einer Stelle, wie die vom Aussatz getroffenen

Stellen sind , also zu einer Aussatzstelle. Erst dann wird die Er-

scheinung bedenklich, nicht gleich heim ersten Anfänge, ist eig.

Berühren, Treffen und bezeichi»et bald das l’ebel selbst (V. 20. 22.

25. 27. 45. 46. 51. 52. 57. 58.) bald den damit behafteten Gegen-
stand, also die ^avon gelrofl'ene Stelle (V, 3. 29— 32. 42. 43. 51

u. ö.), Sache (V. 50. 55.) und Person (V. 4. 12. 13. 17. 31.). —
V. 3. Der damit Behaftete soll zum Priester gebracht werden, dieser

die Stelle hesichtigeu und jenen unrein machen d. i. für unrein er-

klären, wenn 1) das Haar an der Stelle sich weiss verkehrt hat d. i.

das den Hebräern eigenlhümliche schw'arze Haar sich in weisses ver-

wandelt hat, weiss geworden ist und 2) das Ansehen der Stelle tie-

fer ist a|s die Haut d. h. wenn die Stelle im Verhältniss zur übri-

gen Haut als eingesunken und niedriger erscheint. Denn dann ist cs

das Uebel des Aussatzes. Die Talinudistcn heben nur das erste, nicht

auch das zweite Merkmal hervor. Neuere Beobachter wie Schilling

p. 6 ff. 124 ff. und Uensler S. 272 ff. erkennen beide an, legen aber

ein besonderes Gewiclit auf die Unemplindlichkeil und das Umsich-
greifen der betroffenen Stellen; hinsichtlich des letzteren Ihut das

auch der Verf. von V. 5. an. Bei den Arabern gilt der Aussatz als

heilbar, wenn das Haar schwarz geblieben, als unheilbar, wenn es

vveisslich geworden {Forskal bei Niebuhr Arab. S. 137.). ist

eig. Ausbruch, Ausschlag und kommt von
, welches sich nach

ausbrechen d. i. schreien, hervorbrechen von der aufgehen-

den Sonne, dem aus dem Mutterleibe kommenden Kinde und dein

Aussatze und vorslrecken (22, 23.) erklärt. Davon und

ausgeschlagen, aussätzig. — V. 4. Wenn die Erscheinung
eine weissc Lichtung d. h. eine lichte Stelle von wejsser Farbe ist,

ohne dass sie als tiefer denn die übrige Hai\t erscheint und ohne
dass das schwarze Haar an ihr weiss gew’orden, so soll der Priester

den Betroffenen, den damit Behafteten auf 7 Tage einschliessen
, um

zu sehen, was daraus wird. Denn weisse Flecken auf der Haut sind
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noch kein gewisses Zeichen des cnlsteiicndcii Aussalzes; sie kunmicn

bei den ßewolmern Syriens z. B. in llauran hilulig vor {Seelzen Rei-

sen L S. 125.). — V. 5. Findel der Priesler am 7 Tage, dass die

belrullcne Stelle in ihrer Ersclieinung sieben gehiioben ist und sieii

nicht Weiler verbreilel, nichl um sich gegrillen hal, so soll er den

Behafleleii noch einmal 7 Tage einscliliesseu. *,*y] vom Ansehen,

Aussehen wie V. 55. Kum. 11, 7., auch von der Oberfläche Ex. 10,

5. 15. Num. 22, 5. 11. — V. 0. Findel er am Ende dieser Zeit,

dass die Slelie erloschen ist d. h. dass ihr heller weisser Schein

abgenommen hal und vergangen isl und dass die Slelie sich nichl

Weiler ausgedehnl hal, so soll er ihn rem machen d. i. für rein er-

klären. Denn dann ist es ein blosser Ausschlag, nichk der Aussalz.

Der Reinerklärte hat nach dieser geringen Verunreinigung nur seine

Kleider zu waschen, worfiher oben S. 434. — V. 7. 8. Hat dage-

gen der Ausschlag sich weiter verbreitet nach seinem Erscheinen

beim Priester hinsirhllirh seines Reinwerdens d. i. nachdem der Be-

haflele nach der ersten Einschhessung sich dem Priester gezeigt hat,

uii) sich von diesem bezüglich seines Reinwerdens besichtigen zu las-

sen, hal also während der zweiten Einscbliessung das IJebel zuge-

nounnen, dann ist es der Aussalz und der Betrofleiie Für unrein zu

erklären. — V. 9-?— 17, Der Fall, wo es sich um den Aussatz han-

delt, welcher nicht aus vorgängigen Malern, sondern aul unmillelbare

Weise sich gebildet hal. Wenn eine Aussatzslellc an einem Men-

schen entsteht, so soll der Priester den Behaflelen besehen; findet

er ^an der Haut desselben einen weissen (Irind und hal dieser das

schwarze Haar iu weisses verwandelt und findet er zugleich Leben

lebendigen Fleisches in dem Grinde d. h. sieht er, dass an der Slelie

rohes (1 Sam. 2i 15.), wildes Fleisch lebendig wird, dass es da

wächst und wuchert (V. 24.), so isl das Ucbel ein all gewordener

Aussatz, der schon längere Zeit bestanden hat; er hat den Menschen

sofort für unrein zu erklären, nicht erst einzuschliesscn , da die Sa-

che klar und gewiss ist. rv'rr] für nach dem Nom. rccl. wie

Ex. 25, 5. 26, 12, Oen. 4, 10. Solcher aller Aussalz w’ar es wohl,

welchen SeeUen Reistoi H. S. 315 f. hei einigen Beduinen-Negern iu

l*alästina fa«d. Die Krankheit bestand aus grösseren, oflenen, inwen-

dig rolhen hässlichen Fleischgeschwüren, welche steile Ränder hal-

len und bisw'eilcn sehr lief waren
; sie fangen mil Ablösung der

Oberhaut an und befallen alle muskulöse Theile des Körpers
;

aus

der Haut dringt beständig ein wenig Jauche. — V. 12. 13, Doch

wenn der Aussatz auf der Haut in der Art hervorbrichl, dass er die

ganze Haut des GelrQlfenen vom Kopfe bis zum Fussc bedeckt, hin-

sichtlich des ganzen Sehens der Augen des Priesters d. h. so weit

nur die Augen des Priesters sehen, so soll der Behaftete, der sich

ganz weiss verwandelt hal d. i. aus einem Dunkeln ein Weisser ge-

worden ist, für rein erklärt werden. Bei einem Solchen trat der

ganze Ausaal;sstofl‘ heraus und wurde ein lodler Schorf, welcher ab-

fiel; damit endigte das Uebel und )>egann der Zustand der Reinheit.

Näheres darüber bei Schilling p. 30 f. und Hensler S. 285 f.
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V. 14. An dein Tage jedoch, wo lebendiges d. i. wildes Fleisch an

ihm erscheinl, wird er unrein. Dieses scheint, wie auch V. 10. lehrt,

ein Nachzügler des schon vergangenen Aussatzes gewesen zu sein;

in ihm lebte das Aussutzübcl wieder auf und -setzte sich fort. —
V. 16. 17. Wenn aber das wilde Fleisch sich wendet d. i. zu-

rückgeht, ablSsst, um zu weichen und zu vergehen und wenn der

Behaftete .sich zu einem Weissen verwandelt, so soll der Priester ihn

rein erklären. Zu ‘k wenn vgl. 4, 23. 28. Ex. 21, 36. — V. 18

—

23. Der Fall, wo der Aussatz Folge eines bereits geheilten ist,

d. i. einer Enlzüiulung oder eines (leschwürs (s. Ex. 9, 9.), wie es

z. B. durch einen Sclilag mit Holz oder Stein oder durch Verbrü-

hung verursacht wird (Mischn. Negaim 9, 1.). — V. 19. 20. Wenn
an der Stelle der geheilten Wunde ein weisser Grind oder eine weiss-

röthliche Lichtung entsteht, so hat der Behaftete beim Priester zu

erscheinen. Findet dieser, dass das Ansehen der Stelle niedriger als

die Haut und ihr Haar weiss geworden ist, so erkennt er den Aus-

satz, welcher auf dem Wundplatze ausgebrochen ist, und spricht die

ünreinerklärung aus. — V. 21—23. Findet er dagegen bei der Be-

sichtigung kein weisses Haar an der Stelle, die Stelle selbst aber

auch nicht niedriger und nicht hell , sondern erloschen (s. V. 6.),

so schliesst er den Behafteten 7 Tage ein und erklärt ihn für un-

rein oder rein, je nachdem das Hebel sich verbreitet und dadurch

als Aussatz verräth oder an seiner Stelle stehen bleibt, ohne zuzu-

iiehmen; im letzteren Falle ist es bloss die Verharschung der Ent-
zündung. ra^.iz] von a'-s glühen, brennen (Ez. 21, 3. Prov. 16, 27.)

ist eig. Brennen, Brand und kann hier bloss das bezeichnen, was
von Haut und Fleisch durch die Entzündung erlödtet ist und bei der

Verheilung durch Abschieferung vergeht. — V. 24—28. Der Fall,

wo der Aussatz an einer njaö Brandstelle entsteht, also in Folge

einer Verbrennung z. B. mit Kohlen oder glühender Asche (Mischn.

Negaim 9, 1.). Wird das Leben der Brandstelle d. h. das auf der

Stelle auflebende und wachsende (s. V. 10.) Fleisch, welches das

durch Eiterung verlorne ersetzt, eine vveissröthliche oder weisse

Lichtung, in weicher das Haar sich weiss verwandelt und die tiefer

als die Haut ist, so hat der Priester die Unreinheit zu erklären.

Denn es ist der Aussatz, der an der Brandstelle ausgebrochen. —
V. 26—28. Andernfalls ist zu verfahren wde V. 21—24. Dehnt sich

die Stelle nicht aus, so ist es bloss der Grind der Brandstelle d. h.

die auf dieser aufliegende Verharschung, welche' durch allmähliche

Abschuppung von selbst vergeht. — V. 29—37. Der Aussatz, wel-

cher auf der behaarten Haut, nämlich auf dem Kopfe und im Barte

entsteht und pra heissU Das Wort kommt von pM raufen, reissen

und bedeutet eig. die Raufe, Reisse

;

es erklärt sich wie

Krätze von xvorw schaben, kratzen, ipcoqa von 'il/ma) reiben,

scabies von scabere und Krätze von kratzen. Wenn bei jem. auf

dem Kopfe oder im Barte ein y« Treffen d. i. eine getroflTene Stelle

entsteht und der besichtigende Priester findet, dass 1) ihr Ansehen

tiefer als die andere Haut und 2) in ihr dünues, gelbes d. i. röthli-
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ches, fuchsiges Haar ist, so hat die Unreinerklärung zu geschehen;

es ist der Nelhek d. i. der Aussatz des Kopfes oder des Bartes.

Ueber das gelbe Haar Hensler S. 303 f. — S. 31. Wenn aber der

Priester jene beiden Merkmale nicht antrifft, so hat er den Betroffe-

nen 7 Tage einzuschliessen. Für schwarz ist offenbar ans zu

lesen, mag man eine Verschreibung des Verf. oder ein Abschreiber-

versehen annchmen. Die LXX geben das Wort wie ans durch Jav-

'O'l^ovaa und scheinen noch den richtigen Text vor sich gehabt zu

haben. — V. 32. 33. Trifft er jene beiden Merkmale auch bei der

Besichtigung am Ende der 7 Tage nicht an und findet er zugleich

den Grind nicht weiter verbreitet , so soll er den Behafteten , nach-

dem dieser sich mit Ausnahme der grindigen Stelle geschoren hat,

noch einmal 7 Tage einschliessen. — V. 34. Findet er am Ende die-

ser Zeit den Grind nicht weiter verbreitet und das Ansehen der Steile

nicht tiefer als die übrige Haut, so soll er ihn rein erklären und

dieser als Beinigungsgebrauch eine Kleiderwäsche vornehmen. —
V. 35. 36. Wenn indess später nach dieser Reinerklärung der Grind

noch um sich greift, so hat der Priester den Behafteten für unrein

zu erklären, ohne nach dem röthlichen Haare zu sehen und zu su<

eben d. i. ohne darnach zu fragen, ob solches vorhanden ist oder

nicht, indem jenes Umsichgreifen allein den Aussatz hinlänglich be-

urkundet. — V. 37. Bleibt aber der Grind in seiner Erscheinung

stehen und es wächst zugleich schwarzes Haar auf der Stelle, dann

ist das Uebel geheilt und der Behaftete rein, darum auch rein zu

erklären. — V. 38—39. Ein unbedenklicher Aussatz. Wenn bei

jem. auf der blossen Haut werden (der Sing, wie Gen. 1, 14.), ent-

stehen Lichtungen, weisse Lichtungen d. i. lichte, weisse Stellen oder

Flecken, die aber nins erloschen sind d. i. ein erloschenes blasses

Ansehen haben
,

also nicht frisch und hell leuchten ,
so ist es der

Bohak, der auf der Haut ausgebrochen ist und nicht verunreinigt.

Denn hei ihm fehlt das weiss gewordene Haar und das eingesunkene

Aussehn der Stelle (V. 3.), während die Blassheil der Flecken (V. 6.)

vorhanden ist. Ihn hallen auch die Araber für einen nicht anstek-

kenden und nicht gefährlichen Aussatz {Niebuhr Arabien S. 135.

137. Sonnini Reisen II. S. 195 f.). — V. 40—44. Der Aussatz der

Kahlköpfe, sowohl des d. i. Hinlerglalzkopfs, dessen Haupt oben

und hinten das Haar verloren hat, als auch des naa d. i. des Vor-

derglatzkopfs, bei welchem das Haupt von der Seite seines Anllilzes

her d. i. von Stirn und Schläfen aus kahl geworden ist. In Mischn.

Negaim 10, 10. wird der Wirbel als Grenzpunkt der Vorder- und

Hinlerglalze angegeben. Beiderlei Kahlköpfe sind natürlich rein. —
V. 42. Wenn aber auf der Hinter- oder Vorderglatze eine weissröth-

lichc Stelle entsteht, so ist es der Aussatz, der dort hervorbricht.—
V. 43. 44. Findet also der Priester eine weissröthliche Maalstelle

auf der Glatze, ähnlich dem Aussätze der blossen Haut, so soll er

den Behafteten zuverlässig für unrein erklären. Denn dieser ist aus-

sätzig und unrein, auf seinem Haupte ist seine Plage] d. h. ihm ist,

er hat ein Aussatzübel auf seinem Kopfe. — V. 45—46. Bestimmun-
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ffir das VcriialUMi aller Aussälzigen
,

so lange sic das Hebel bä-

hen. Bei ihnen sollen die Kleider zerrissen (s. 21, 10.), das llaupl

losgelassen (Kx. 5, 4. 32, 25.) d. i. ungeordnet und ungeschmQckl.

mit lliegendeiu Haar und der Barl verhüllt sein (,Kz. 24, 17. 22.

Mich. 3, 7.), der Aussätzige also oh seines Unglücks als ein Trauern-

der cinherziehen und zuglcicii rufen: unrein, unrein^ damit jeder-

mann ihm ausweiche, um sich nicht zu verunreinigen und anzu-

slecken (Thren. 4, 15.). Auch die Perser verahscheuten den Aus-

sätzigen sehr; er war ihnen eine unnahhare Person (Ktesias Persiea

11.) und wurde nicht in der Gesellschaft, nicht einmal in der Stadl

geduldet, wenn er ein Fremder war, seihst nicht im Lande (llero-

dot. 1, 138.). Nach dem Avesta sollte er mit einem Reinen nichts

zu tliun haben und dieser heim Anblick eines Aussätzigen ein Gehet

sprcclieu (Jeschi Sade 40.). Ebenso fürchten die Araber den Aus-

satz. Niemand w'ill neben einem Aussätzigen schlafen, von derselben

Speise mit ihm gcnicssen und durch Heirath mit einer aussätzigen

Familie in Verwandtschaft treten {liurckhardl Beduinen S. 77,). üeher-

haupl hatten die asiatischen Völker vor keiner Krankheit eine solche

Scheu wie vor dem Aussalze (Aelian 11. A. 10, 16. Plularch. syiu-

poss. 4, 5.). — V. 46. So lange sein Ucbel dauert, ist der Aus-

sätzige unrein und muss ausserhalb des Lagers abgesondert wohnen
(Nuin. 5, 2 fl’. 12, 10 11'.). So halle auch König Usia einen besoii-

|

deren Wohnort (2 Reg. 15, 5.) und sonst IreW’en wir Aussätzige vor

dem Thore an (2 Reg. 7 , 3.). Im heutigen Morgenlande z. R. zu

Basra, Bagdad und Damask gibt es ausserhalb der Stadt hesondre

Siechhäuser, wohin die Aussätzigen aus den verschiedenen Gegenden

gebracht werden und Zusammenleben, auch sich forlpflanzen ; sie ge-

hen zu Zeilen aus , um Almosen einzusammeln
;

von diesen und von

sonstigen Geschenken und Vermächtnissen erhalten sic sich {Niebuhr
,

Arabien S. 136 f. Seclscn Reisen I. S. 120. 277 f.). In Jerusalem

ist das Quartier der Aussätzigen beim Zionslhore, wo sie einige ärm-

liche Hütten bewohnen (Hobinson Paläst. L S. 404» Slrauss Sinai

und Golgatha S. 207.). — V. 47—50. Der Aussatz an linneneni wol-

lenen und ledernen Sloflen und Kleidern. Dass der menschliche Aus-

satz sich an diese absetzen und in ihnen verbreiten konnte
, darf

'

nach der vorliegenden Stelle und nach Miselin. Negaim 11. nicht be-

zweifelt werden, zumal auch Aerzte es bestätigen z, 11. Mead mcdica

sacra p. 14 f. und Schilling de lepra p, 102 f. Der Letztere, welcher

seihst viele Aussätzige behandelte, versichert, dass er sich oft ge-

wundert habe über die vis saniei ex leprosis ulceribus inanantis in

coinmaculando et vclut rodendo res exanifucs, panuos, xylina texta

perinde ac liiitea. Quainquam oculis boni puris speciem praebeat,

tameii vestes, imlusia, fuscias, splcnia sic conlaminat, ul iteratis la-r

valionibus repurgari nequeant. Älaceranda crebro curavi lixiviis cah-

dis et frigidis, variis liquoribus spiriluosis, acidis et alcalicis saponi-

bus; sed frustra. Sunt enim maculae omnino indelebiles et potius

incrementum capere, quam minui sub bis lavalionihus videutur. —
V. 47. Nur Wolle und Flachs werden hier und sonst im A. T- a|s
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KLlcider$tofle genannt (Dl. 22, 11. Hos. 2, 7. 11. Prov. 31, 13.);

5 io waren auch bei den Aegypteru die gewölinlichen (Herod. 2, 81.)

uml die gricch. Schriftsteller bis zur PerserherrschafL kennen eben-

r^iils bloss wollene und linnene Gewebe (Foss niytholog. Briefe III.

S. 264 f.). Dies macht die Baumwolle für die älteste Zeit fast zwei-

felhaft
;

s. indess z. Ex. 25, 4. a*;:?, erklärt man seit den LXX
und den andern alten üeberss. gewöhnlich vom Aufzuge und Ein-

sehlage (Einträge), also *'»:«? von den Fäden, welche auf dem Webe- •

Stuhle in die Länge ausgespannt werden, von denen, welche in

ilcn Aufzug eingetragen werden und mit ihm das Gewebe bilden. Es

ist nur nicht abzusehen, warum hier beim Aussatze beides so aus

einander gehalten wird und wie Eines ohne das Andre aussätzig und

dann gesondert behandelt werden konnte. Wahrscheinlich bezeich-

nen die Ausdrücke verschiedene Gewebe, gewebte Zepge, wie man
sie auch hier zwischen den Kleidern und Ledern erwartet, liu Arah.

ist in IV allerdings slamina lelae disposuU, das aram.

aber bedeutet lexuü und entspricht im Targ. dem hehr. Tjao flechlen,

zeeben Ps. 139, 13. Job. 10,11.; das ägypt. ^tIT lexlor bei Pey-

ron Lexic. copt. p. 312. trifft damit zusammen und erklärt sich

nach knüpfen,,bmden, mischen (Ex. 8, 20.), dann ßechten, we-

ben. eig. Werk des Leders d. i. Lederarbeit, etwas aus

Leder Gefertigtes. — V. 49. Wenn also an einem dieser Dinge eine

Aussatzstelle entsteht und dieselbe eine grünliche oder rölhliche Farbe

hat, so soll sie dem Priester gezeigt werden. Denn es ist eine Aus-

satzstelle d. i. eine Erscheinung, woraus der Aussatz werden kann,

"»^s] wie 11, 32. Ex. 22, 6. — V. 50— 52. Der Priester soll die

getroffene Sache 7 Tage verschiiessen und am 7 Tage besichtigen.

Findet er, dass die Stelle um sich gegritfen, sich verbreitet hat, so

erkennt er darin einen fressenden Aussatz und hat die Sache als

unrein verbrennen zu lassen. nach deßuvio pilorum lar

boravitj in IV depavil ist eig. kahl machend d. i. abzehrend, fres-

send. — V. 53—55. Hat aber die Stelle an Umfang nicht ziigenora-

men, so soll der Priester den Gegenstand, woran sie ist, waschen

lassen, 7 weitere Tage cinschliessen und dann wieder besichtigen.

Hat sie ihr Aussehen (V. 5.) in Folge des Waschens nicht verwan-

delt, geändert und sich nicht weiter verbreitet, so ist es eine Einfres-

sung an der Hinter- oder Vorderseite (s. V. 40 f.) des Gegenstandes,

dieser daher unrein und zu verbrennen. erklärt sich nach

rne Grube durch Eingrabung, Einzehrung; die Wurzel bed. im

Arab. percussit, perforavit, im Syr. fodil, und im Talm. minuil. —
V. 56. Ist dagegen die Stolle nach dem Waschen erloschen d. i.

verblasst, erbleicht (V. 6.), hat sie also ihre grünliche oder rölhliche .

Farbe verloren, so hat man sie von der Sache zu trennen d. i. aus

dem Kleide , Zeuge oder Leder auszuschneiden
,

weil es immerhin

nicht gewiss ist, ob nicht später noch der Aussatz daraus wird. —
V. 57. Erscheint an einem solchen Kleide oder Zeuge in der Folge

Digitized by Google



476 Lev. 13, 57—14, 7.

noch so isl cs frisch aushrechendcr Aussatz (V. 42.) und der

beiiuftete (legensland muss verbrannt werden. — V. 58. Jeglicher

Gegenstand, von welchem nach der ersten Waschung das Uebel ge-

wichen ist, soll noch einmal gewaschen werden und dann als rein

gelten.

Cap. 14. Bestimmungen über die BcinerklSrung und Versöhnung

des Aussätzigen (V. 2—32.) sowie über die Behandlung des vom
Aussätze angesteckten Hauses (V. 33—53.). — V. 2. 3. Der Geheilte

Süll am Tage seines Reiiiwerdens d. i. am Tage, wo er rein erklärt

werden soll (13, 35. Num. 6, 9.), zum Priester gebracht und von

diesem besichtigt werden, jedoch ausserhalb des Lagers, da der bis-

herige Zustand der Unreinheit noch nicht für beendigt, die Reinheit

noch nicht für eingetreten erklärt ist. — V. 4—7. W'ird er geheilt

befunden, so haben zunächst gewisse Reinigungsgebräuche zu gesche-

hen. Nach Anordnung des I'riesters soll man für den Geheilten neh-

men d. i. holen und bringen zwei lebendige, reine, also nicht den

11, 13— 19. erwähnten Arten angehörende, Vögel, nicht grade Sper-

linge (Vulg.), weil der Verf. dann nicht erst rt“'hü hiiizugefögt ha-

ben würde, ferner etwas Cedernbolz, Karmesin und Esob. Der Kar-

mesin war vermulhiieb ein Faden, Band oder Stück Zeug dieser Farbe,

womit man das Cedernbolz und den Esob umwickelte. — V. 5. Der Prie-

ster soll dann den einen der beiden Vögel schlachten lassen in ein irde-

nes Gefäss auf lebendiges Wasser d. h. so, dass das Blut auf und in das

Wasser des Gefässes tröpfelt und sich mit ihm mischt, lebendiges Wasser]

d. i. fliessendes aus einer Quelle oder einem Bache oder Flusse wie 15,

13. Gen. 26, 19. Num. 19, 17. — V. 6. 7. ln das mit Wasser gemischte

Blut soll er darauf sowohl das Cedernbolz, den Karmesin und den

Esob als auch den andern Vogel einlauchen, damit den Geheilten sieben-

mal (s. 4, 6.) ansprengen und diesen Ritus mit der Reinerklärung des

Menschen und der Entlassung des Vogels in das freie Feld beschliessen.

Die Bedeutung des Gebrauchs ist schwer zu erklären
; s. Bähr Synib.

11. S. 512 ff. Cedernbolz, Karmesin und Esob kommen auch bei dem
Reinigungswasser für Solche vor, w'elcbe sich durch einen Todteu

verunreinigt hatten, also mit dem Tode in Berührung gekommen wa-

ren (Num. 19, 6.). Da nun auch der Aussätzige vom Tode 'l)erübrt

ist, indem er mit der todlen Fehlgeburt verglichen wird (Num. 12,

12.

), so muss der Ritus hauptsächlich einen Gegensatz zum Tode dar-

stellen und auf frisches Leben und feste Gesundheit zielen. Dass

die Vögel rein sein müssen, versteht sich bei einem heiligen Ge-

brauche von selbst, zumal bei einer Reinerklärung. Auf das Leben

deuten die als lebendig hervorgehobenen Vögel und das lebendige

Wasser sowie das Blut als Silz des Lebens (s. 1 , 5.) und der Kar-

mesin als Farbe des Blutes (Jes. 1, 18. Nah. 2, 4.), auch der blul-

rothen frischen Lippen (Cant. 4, 3.), auf feste Gesundheit und uner-

schütterliche Dauer das Cedernbolz, welches nicht fault (Theodoret. ad

Ez. 17, 22.), sondern unverweslich isl (Hierou. ad Jes. 41, 19.) und

wegen seiner aelerniUis gern zu Bildsäulen genommen wurde (Pliii.

H. N. 13, 11.). Das Cedernöl verleiht nach den Allen Dauerhaftig-

DIgitized by Google



Lev. 14, 7. 477

keit; cedri oieo peruncla materies nec lineam nec cariem sentit; ihm

ist tanta vis, ut in Aegypto Corpora hominum defunctorum eo perfusa

servenlur; cedri succus defuncla corpora incorrupta aevis servat (Plin.

H, N. 16, 21. 76. 24, 11.); es hat eine Svvaiuv (pvXaKZMrjv rcov

vsKQov 0o}/üaTCi)V
,

weshalb es Manche auch vexqov nannten

(Dioscorid. 1, 105.). Man brauchte es nach P. und D. auch zum
Einschmieren bei Läusesucht, Grind, Krätze, Geschwüren und Ele-

phantiasis. Der ait» deutet auf die Reinheit. Er kommt noch vor

bei der Reinerklürung des aussätzigen Hauses (V. 49 ff.) und der

durch einen Todten Verunreinigten (Num. 19, 6. 18.) sowie als Mit-

tel zur Entsündigung und Reinigung überhaupt (Ps. 51, 9.) und

beim Passah in Aegypten (Ex. 12, 22.), ausserdem im Gegensatz zur

Ceder als sehr kleines Gewächs 1 Reg. 5, 13. Das Wort wird bei-

behalten von Chaldd. und Sam., durch vGaomog^ hyssopus gegeben
p ^

von LXX, Vulg. und Venet. Gr. und durch Lsol vom Syr., also vom

Ysop verstanden, einer ßotavrj 6y-'<^xov6a oder (Mesych. Suid.),

ßozavri xa-^orptm) ^iwrov ähnlich dem Majoran (Etym. magn.), die

eine abführende Wirkung hat und z. B. zur Reinigung der Brust ge-

braucht wurde, auch eine gesunde Hautfarbe verschaffen soll (Dios-

corid. 3, 27. Plin. 26, 11. 15.). Aehnliche Wirkungen legte man
dem Hyssopites, einem mit Ysop angemachten Weine, bei (Dioscorid.

5, 50. Geoponica 8, 15.). Aber das Vorkommen des hyssopus offi-

cinalis in Syrien und Palästina ist ungewiss (Riller Erdk. XVH

,

1.

S. 686.) und es scheint, dass ait» mehrere verwandle scharfe Ge-

würzkräuter umfasst, z. B. auch das origanum d. i. den Dosten,

Wohlgemuth (Faber bei Keil und Tzschirner Analekten I. S. 3 ff. Ge-

sen. Thesaur. p. 57. Winer RWB. u. Ysop), welches in Syrien und
Palästina einheimisch ist {Hasselquist Reise S. 554. Russell Aleppo 11.

S. 170.). Nach den Alten gleicht es in den Blättern dem hyssopus,

ist acerrimae virtutis und hat eine abführende Wirkung, diente auch

gegen Grind und Krätze (Dioscorid. 3, 29. Plin. 20, 67. Apulej. de

medicc. herhb. 122.). Es war sehr scharf und wurde zugleich als

Gewürz gebraucht (Athen. 2, 77. p. 68.). Daran dachten schon alle

griech. üeberss. z. 14, 4; ogyavov = o^lyavov und Maimonid. ad

Negaim 14, 6. Vielleicht umfasste auch die Satureja d. i. Sa-

turei. Pfefferkraut, Bohnenkraut, griech. von deren Arten die

Satureja montana dem hyssopus ofßcin. sehr ähnlich ist. Nämlich

Saad. Abus. Ar. Erp. Abulw. Tanch. Kimch. erklären das Wort durch

,
womit im heutigen Orient die Satureja bezeichnet wird (Rus-

sell Aleppo 1, S. 116.), auch der Thymian (Forskal Flora p. 107.).

Dieser Sater ist in Syrien und Arabien sehr häufig {Burckhardl Sy-

rien S. 913. Robinson Paläst. I. S. 175. 180.). Wie der Hebräer

so hat wohl auch der Grieche vöGcmog in einem weiteren Sinne

gebraucht, wenigstens der Laie in volksthümlicher Rede. Denn wenn
berichtet wird, die ägyptischen Priester hätten vüßamog zum Brodle

gelhan (Porphyr, abkin. 4, 6.) und die Therapeuten in Aegypten

Salz und vcaomog (Philo vit. contempl. p. 894.), so ist schwerlich
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der liyssop. oflTic., sondern etwas Verwandtes gemeint, viel!, die Sa-

Itireja, welche mit dem Salze im heutigen Morgenlande stark geLraucbi

wird, um dem Brodle einen Wohlgeschmack zu gehen (Russell a. a.

().), auch hei den alten Griechen, wie &vfißQE7tlSsi,nv6g Äristoph.

nuhb. 421. lehrt. Durch die Besprengung also erhält der Geheille

die Zeichen des Lebens, der Gesundheit und Daaerhafligkeit and

der Keinheit, durch sie wird er diesen Zuständen zugesprochen und

wiedergegeben. Dieselben Zeichen erhält aber auch dor noch le-

bende Vogel und wird darauf frei gelassen. Er ist ein Sinnbild des

Geheilten, welcher nach dem Akte wieder der Freiheit angehöri.

nicht mehr in Wohnung, Verkehr und Umgang beschränkt ist (13,46.).

Von den menschlichen Verhältnissen ist der Gebrauch als ein stehen-

der Hilus V. 49 ff. auf das Haus übertragen, obwohl zu diesem nicht

alles Einzelne nach seinem ursprünglichen Sinne passt. — 8. 9.

Der priestcrlichen Beiuerklärung lässt der Geheilte eine gänzliche

Reinigung folgen, indem er seine Kleider wäscht, alle seine Haare

abscheert und seinen Leib in Wasser badet; dann ist er rein und

darf in das Lager kommen, muss aber in der ersten Woche noch

ausserhalb seines Zeltes wohnen; vollendet ist seine Reinigung erst,

wenn er am letzten Tage dieser Woche jene gänzliche Reinigung noch

einmal vollzogen hat. Zwischen den Haaren setzt sich Unreines an

und wird durch sie gehalten wie auch das Ungeziefer. Daher die Ab-

scheerung. Die Leviten mussten sich bei ihrer Weihe ebenfalls scheeren

(Num. S, 7.) und die ägyptischen Priester thaten cs der Reinlichkeit

wegen alle 3 Tage (Herod. 2, 37.). — V. 10—20. Den Schluss bil-

den die am 8 Tage Statt ündeuden Opfer und Weihegebräuche , mit

welchen der Geheilte sein Verhältniss zu Jehova wiederherstellt, w'ie-

der in die Theokratie eintritt. Die Opfer sind ein männliches Schaf

zum Schuldopfcr, ein eben solches zum Brandopfer, ein jähriges Laoiiu

weiblichen Geschlechts (4 ,
28. 32.) zum Sündopfer und 3 Issaron

Feinmehl zum Speisopfer, welches zum Brandopfer gehört. Sonst

w'ird bei einem Schafe nur 1 Issaron zum Speisopfer vorgeschrieben

(Num. 15, 4.), hier aber auf die vielen Geschäfte des Priesters beim

Aussätzigen Rücksicht genommen und etwas mehr bestimmL B*tr]

s. 22, 17. nraw m] wie 12, ö. n^oj s. 2, 1. 4. /ssaron]

s. Ex. 29, 40. Log] Ex. 30, 24. Dieses Maass kommt nur im ge-

genwärtigen Stücke vor. Das Oel diente zu den Weihegebräuchen.

Alle genannten Dinge und den Geheilten selbst hat der reinigende

Priester vor der SUftshütle aufzustellen und dort die heiligen Ge-

bräuche zu vollziehen, mrr' “:tV] s. 1, 3. 5. — V. 12— 18. Zuerst

das Schuldopfer^ dessen Blut nebst dem Oele zur neuen theokratiseben

Weihe dient. Der Priester soll das Schaf und das Log Oel nehme«

und an beiden die Webung vollziehen ; dann soll man das Schaf

schlachten
,
^aber an dem Orte des Vorhofes, wo man Sünd- und

Brandopfer schlachtet, also bei der Xordseile des Brandopferaltars (s.

l, 11.), da das Schuldopfer gleich dem Sündopfer hochheilig ist und !

dem Priester gehört (7, G f.). P‘':n) s. 7, 30. s. 21, 22.
,

Durch seinen Aussatz ist der Mensch aus der Jehovagemeinde heraus-
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geralhen (13, 46,), hat seihe Stellung in' ihr und seine Pfliehlen ge-

gen sie verlassen, auch wohl auf ihre Kosten gelebt iind vermöge der

Ansteckung sie gefährdet, überhaupt sie benachthefli^L Eirte Ent-

schädigung, ein Ersatz ist unbesliiHmbar und daher nielit zu leisten;

tfher bei Jehova, dem Oberherrn der Gemeinde und dem Hort ihrer

Rechte, muss er die Bcnachlheiligung mit einem SchuldopPer gut ma-

chen; doch besteht dieses nicht wie sonst in einem sondern nur

in einem da kein directer Eingriff geschehen ist. Das Weitere

über das Schuldopfer oben S. 394. — V. 14. Die neue Weilie, dttreh

welche er in die Jehovagemeinde zurflekgeführt wird, um fortan seine

Pflichten gegen sie zu erfüllen, verbindet sich angemessen mit dem
Schuldofvfer und wird zum Theil mit dem Blute desselben vollzogen.

Der Ritus des Blulanstreichens erklärt sich nach 8, 23. und drückt

au.s, dass der neu Geweihte wieder Iheokratische Ohren, Hände und

Füsse haben, dass sein ganzes Thun und Treiben wieder Iheokra-

lisch sein solle. — V. 15. lieber den Sinn des Salberts s. z. Ex. 30,

30. Es geschieht hier, wo es sich bloss um die Weilte eines gemei-

nen Mitgliedes der Jehovagemcinde handelt, nicht w^e bei den Prie-

stern mit heiligem Salböle, sondern mit gewöhnlichem Oele. Der

Priester schüttet von dem Oele im Log etwas auf seine linke Hand,

benetzt davon seinen rechten (Zeige-)Fingei‘ durch Eintauchen, sprengt

vom Oele am Finger siebenmal (4, 6.) vor Jehova
,

streicht dann von

dem Oele auf seiner Hand auf die vorhergenannten Theile auf das

Hiut des Schuldopfers d. i. auf die vorher mit dem Blute bestriche-

nen Stellen (V. 28.) und schüttet den Rest des Oels auf seiner Hand
auf das Haupt des Reinerklärten. Die rechte Hand als die bevor-

zugte (8, 23 f.) hat zu sprengen
,
weshalb das Oel nur auf die linke

gegossen werden kann. Das Sprengen vor Jehova d. h. am heiligen

Orte beim Altäre vor der Stiftshütte deutet die Beziehung der Weihe
an

;
der Reinerklärte wird aufs Neue in die Gemeinschaft Jehovas ge-

stellt und Jehova geweiht; das Oel , welches theils Jehova zuge-

sprengt theils auf seinen Angehörigen gethan wird, ist das Bindemit-

tel, Wie beim Abschlüsse der Theokratie das Blut S. 243. “>n'a] mit

a wie 5, 9. 8, 32. 4, 20. — V. 19. Auf das Schuldopfer

folgt das Süitdopfer, mit welchem Jehova wegen der Verunreinigung,

die ihn unangenehm berührte, versöhnt wird. Darüber oben S. 377 f.

n-oy] s. Ex. 29, 38 f. ir«>3täö] s. 4, 26. — V. 20. Den Schluss

macht das Brandopfer nebst seinem Speisopfer. Mit ihm als dem
allgemeinen Verehrungsopfer (s. 1 , 3.) tritt der durch Schuld- und
Sündopfer Versöhnte das Iheokratische Verhällniss von Neuem an (s.

8, 18 f.); er schlachtet es selbst (s. 1,5 f.), der Priester aber bringt

cs auf den Altar und zündet es an. Damit ist der ganze Reinigungs-

act geschlossen. Heber die Sühnkrafl des Brandopfers s. 1 , 4. —
V. 21— 32. Bei Dürftigkeit des Reinerklärlen ist das Sünd- und Brand-

opfer jedes auf eine Turteltaube oder eine junge Taube und das zum
Brandopfer gehörende Speisopfer auf ein Issaron Feinmehl zu er-

müssigen (5, 7,), dagegen vom Schuldopfer nichts nachzulassen. Das

fordert der Begriff dieses Opfers, worüber oben S. 396. ä‘>wp]
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s. 5, 11. — V. 33—53. Bestimmungen über den Häuseraussalz
,

für

liie Zeit gegeben , wo Israel Kanaan bewohnen und Häuser haben

wird, Während es in der mosaischen Zeit Zelte und Hütten bewohnte
(V. 8. 23, 44. Kx. 16, 16. 33, 8. 10. Nnm. ll, 10. 16, 26 f.) und

erst hier angereiht, weil der Verf. mit der Belehrung über den Häu-

seraussatz die erst Cap. 14, 4 If. gegebene Beschreibung des Reini-

gungs-Ritus verbinden wollte. Dazu scheint der Verf. diesen Aussatz

als etwas verschieden von den 13, 1— 14, 32. behandelten Arten an-

gesehen zu haben. Denn er führt die Anweisung über denselben

als eine besondere göttliche Eröffnung ein und leitet V. 34. das Uebel

von Gott ab, was er bei den anderen Arten nicht thul. Ob er aber

den sogenannten Salpeterfrass meine, wie Mead medica sacra p. 16.,

J. D. Michaelis mos. Recht. IV. S. 265 If., Winer RWB. u. Haus,

triedreich Zur Bibel 1. S. 234. u. A. annehmen, oder an einen Ueber-

gung des menschlichen Aussatzes an und in die Wunde, den Schil-

ling de lepra p. 189 (f. für möglich hält, gedacht habe, lässt sich

so leicht nicht entscheiden. Im Ganzen spricht seine Darstellung

stark für das Letztere. Er nennt das Uebel rsjyx und V.

34. 44. 55. , legt ihm nur eine grünliche oder röthliche (V. 37.),

nicht auch eine weissliche Farbe bei, die doch beim Mauer- und Sal-

peterfrass die gewöhnliche ist, hebt das tiefere Ansehen als Vorzei-

chen w’ie beim menschlichen Aussatze hervor (V. 37.), fasst nur das

Innere des Hauses ins Auge, so als ob er diesen Aussatz von An-

steckung durch die Bewohner herleitete (V. 41.), spricht ihm eine

die im Hause befindlichen Personen und Suchen verunreinigende Wir-

kung zu (V. 36. 46. 47.), nimmt eine Entscheidung des verdächtigen

Maales innerhalb einer Woche an , wie beim aussätzigen Menschen
(V. 38.), redet von einer Heilung des Uebels (V. 48.) und schreibt

denselben Reinigungsritus wie beim aussätzigen Menschen vor (V. 49ff.).

Der Aussatz ist in der ältesten Zeit viel allgemeiner und stärker ge-

wesen und es kann damals Manches vorgekommen sein , w'as sich

jetzt nicht mehr aufklären lässt. Im Abendlande hörte er im 16

Jahrh. auf {Uensler S. 226 f.). — V. 34. 35. Wenn sich das Uebel

an einem Hause zeigt, so soll der Besitzer des letzteren die Sache

dem Priester anzeigen. — V. 36. Dieser soll, ehe er zur Besichtigung

schreitet, das Haus ausräumen lassen, damit die darin befindlichen

Sachen nicht unrein werden, und dann die Besichtigung vornehmen.

Zu nsE vom Aufräumen, Wegräumen, hier vom Ausräumen vgl. Gen.

24, 31. Zeph. 3, 15. Ps. 80, 10. Das jehovistische kommt beim

Elohisten nur hier vor, weshalb man die entbehrliche Angabe von

bis als jehovist. Zuthat ansehen könnte. — V. 37. 38. Sind

die Maalstellen in den Wänden des Hauses grünliche oder röthliche

(wie 13, 49.) Vertiefungen und ist ihr Ansehen niedriger als die

Wand, erscheinen sie also als tiefer, denn die 'Oberfläche der Wand,
.so ist das Haus verdächtig und auf 7 Tage zu verschliessen.

wohl eine forma schaphelica von "«»ij profundum esse vgl. Ex. 25, 29.

LXX: xotXadf^, Vulg.: valliculae und Onk.: vgl. rnnt 13, 55.

— V. 39. 40. Findet der Priester am 7 Tage, dass die Maalstellen
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an Uen Wänden sich vcrbreilel haben, so soll er die Steine, an

welchen sie sich behnden
,

herausreissen und an einen unreinen Ort

ausserhalb der Stadt werfen lassen. — V. 41. Zugleich hat er das

Haus inwendig abkratzen und den abgekratzten Lehm gleichfalls an

einen unreinen Platz ausserlialb des Ortes schulten zu lassen,

wie Ex. 25, 11. — V. 42. An die Stelle der herausgenommenen Steine

soll man andere einsetzen und das Haus mit einem andren Putz von

Lehm bewerfen. — V. 43—45. Brechen die Maalslellen
,
nachdem

man die Steine herausgerissen, den Putz abgekratzl und einen > frischen

an seine Stelle gesetzt hat, am Hause wieder aus und verbreiten sie

sich, so ist es ein fressender Aussatz und das Haus unrein; man soll

es niederreissen und all sein Material an einen unreinen Ort ausser-

halb der Stadt bringen. wie 13, 51 f. Heber die Inff. yVrt

und für und n^j:|5n s. Gesen. Lehrgeb. S. 314. 320. Ew,
§. 238. d. — V. 46. Wer in das Haus hineingeht iu der Zeit, wo
man es verschlossen hält und wo also, das Haus des Aussatzes noch

verdächtig ist, soll für den laufenden Tag unrein sein. Die Form des

Slat. constr. vor einem Relativsätze nach Ges. §. 114. 3. Ew. §.

332. c. oder man nehme als Inf. für wie V. 43. —

•

V. 47. Wer aber ira Hause isst oder liegt d. i. eine Mahlzeit oder

ein Nachtlager hält, hat seine Kleider zu waschen. — V. 48. Findet

dagegen der Priester nach der frischen Bewerfung des diauses die

Maalslellen nicht wieder ausgebrochen und verbreitet, so hat er das

Haus, dessen Uebel geheilt ist, rein zu erklären. — V. 49—53. Er

vollzieht dann noch den V. 4—7. beschriebenen Reinigungs-Ritus an

dem Hause, um dieses zu entsündigen und rein zu machen. Zu
»ttn erUsündigen d. i. von Sünde befreien vgl. Num. 19, 19. Ps. 51,9.

Das Piel hat oft privative Bedeutung; s. Ex. 27, 3. Die Sünde ist

hier die Unreinheit, welche Jehova unangenehm berührt und als Ver-

fehlung gegen ihn gilt. — V. 54—57. Dieses Gesetz vom Aussalze

ist gegeben, zu lehren am Tage des Unreinen und am Tage des

Reinen d. h. damit der Priester in den Zeiten, wo er mit dem Un-

reinen und Reinen zu thun, unrein oder rein zu erklären hat, eine

Anweisung für sein Verhallen habe.

Cap. 15. Bestimmungen über die Verunreinigung durch die ge*

schlechllichen Ausflüsse als Sameiifluss, unwillkürliche Samenergiessung,

fleischliche Vermischung, monatliche Reinigung und Blutfluss. Zuerst

wird von dem Manne, dann von ihm und dem Weibe, zuletzt vom
Weibe gehandelt. — V. 2— 15. Der Samenfluss des Mannes. Wenn
Einer wird fliessend aus seinem Fleisclie d. h. wenn er einen Fluss

aus dem männlichen Gliedc bekommt, welcher aiihält, so ist er an

seinem Flusse unrein, Näml. ist euphemist. Bezeichnung der

Schamtheile beim Manne (6,3. 16,4. Ez. 16,26. 23, 20.) und beim

Weibe (V. 19.); es kommt dafür auch "»wjj vor Ex. 28, 42.

Die anhaltende Dauer drückt das Partie, aus w4e Gen. 1, 6. 4, 17.

Jes. 2, 2. Der Accus, ia-.t wie Gen. 3, 15. 41, 40. Ob der Verf.

bloss einen Schleimfluss aus der Harnröhre {Winer RWB. u. Samen-r

fluss, Sommer bihL Abhandll. I. S. 332 f.) oder den Samenfluss meine

Hdb. z. A. T. XII. 31

/
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(J. D. Mivliaelix mos. Recht. IV. S. 279 fl’.), ist streitig. Die’ übrigen

in diesem Cap. genannten Unreinheiten und die traditionelle Erklärung

sprechen mehr für Letzteres. Die LXX verstehen unter aj den yo-

Joseph, antt. 3( 11, 3. und bell. iiid. 5, 5,6. 6, 9, 3. den

t^v yovrjv ^sofisvog, den yovd^^otof und ebenso die Talmudisten Tr.

Sahim und Vulg. Möglich indess, dass der Verf. beides zusammen*

fasste. — V. 3. Genauere Bestimmung seiner durch seinen Fluss

verursachten Unreinheit, schleimt sein Fleisch seinen Fluss oder ver-

schliesset sein Fleisch vor seinem Flusse] d. h. sein Glied mag den

Sloff aiisfliessen lassen oder sich verschliessend ihn zurückhalten. In

. letzterem Falle ist ein durch einen Fehler verursachtes Aufhören des

Fliessens vor dem Ablaufe der Krankheit und somit auch der Unrei-

nigkeit gemeint, seine Unreinheit ist es] d. h. in diesem wie jenem
Falle ist ihm Unreinheit, ist solche an ihm. Das Suff, für den Da-

tiv wie Gen. 15, 1. 39, 21. — V. 4. Das Lager und Geräth, worauf

er liegt oder sitzt, wird unrein. — V. 5—7. Wer ihn selbst oder

sein Lager berührt oder auf seinen Sitz sich setzt, wird unrein für

den laufenden Tag und hat sich zu baden und die Kleider zu wa-
schen. — V. 8. Ebenso der, welchen der Flüssige bespeit. — V. 9.

10. Unrein werden auch der Wagen, auf welchem der Flüssige fährt

und alle Dinge unter ihm, auf welchen er liegt, sitzt oder steht;

wer sie berührt, verunreinigt sich für den laufenden Tag und hat die

erforderlichen Reinigungen vorzunehmen. — V. 11. So auch, wen
der Flüssige berührt, ohne sich die HSndc mit Wasser abgespült zu

haben. — V. 12. Nach einer Berührung von Seiten des Flüssigen ist

das irdene Gefäss zu zerbrechen
,

das hölzerne mit Wasser zu spü-

len. Der Grund wie 6, 21. 11, 33. 35. — V. 13—15. Stellt sich

aber sein Uebel ein und er wird wieder rein, so soll er 7 Tage bis

zu seiner Reinerklärung zuwarten und dann am 8 Tage 2 Tauben
zum Heiligthuine bringen, von denen der Priester die eine als Sünd-

opler, die andre als Brandopfer bereiten wird. Ueber die Bedeutung

beider Opfer s. 8, 14. 18. 12, 6 f. 14, 19 f. "*D5] s. 4, 20. rau-

hen] oben S. 341. — V. 16— 17. Der zufällige Samenerguss verun-

reinigt für den laufenden Tag. Wem er begegnet, der hat sich zu

baden
;
auf Kriegszügen soll er bis Sonnenuntergang sich ausserhalb

des Lagers auftialtcn (Dt. 23, 1 1 f.) ; ein davon getroffenes Kleid oder

Leder muss gewaschen werden. ”55»] in dieser oft vorkommenden
Phrase (V. 18. 32. 19, 20. 22, 4. Num. 5, 13.) ist nicht cubatiOy

concubitus, sondern effusiOy efßuvium. Dies lehren die vorliegende

Stelle und Ausdrücke, wie 18, 20. 23. 20, 15. Num. 5, 20. Der

Stamm asw eig. sich hinslreckeny legen bed. in Hiph. hinstrecken, hin-

legen
y bei flüssigen Dingen ausschüUeny ausgiessen (Job. 38, 37 J,

was im Arab. die herrschende Bedeutung ist Mit dem vorliegenden

Gesetze treffen andre alte Völker zusammen. Wem bei den Indiern

im Schlafe der Same entging, der hatte sich zu baden und zur Sonne
zu beten (Manu 2, 181.). Beten musste nach solchem Begegniss
auch der Parse (Vendid. 18, 101 ff.) und sein Kleid oder Tuch mit

Ochsenurin besprengen (Jescht Sade 51.). Die Zabier wuschen sich
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nach einer nSchtUcheii Saiiieubefleckuug und wechselten die Kleider

(Schahraslani II. S. 76. HoUinger hist Orient, p. 281.). Der ägypti-

sche Priester reinigte nach einer Pollution sofort den Leib durch

ein Bad (Porphyr, abstin. 4 , 7.) und nach Muhammed soll der also

Befleckte nicht beten, ehe er sich gewaschen* hat (Koran 4, 46.). —
V. 18. Die fleischliche Vermischung verunreinigt Mann und Weib für

den laufenden Tag und macht ein Bad nöthig. nr»] PrSp. wie Gen.

34 ,
2. Der Accus, ras» bestimmt die Art des Liegens beim

Weibe näher als solche, wobei die Begattung Statt flndet Ges. §. 136.

Evo. §. 281. Der also Verunreinigte durfte Gott nicht nahen (Ex.

19, 15.) und nicht von heiligen Gaben essen (1 Sam. 21, 5 f.). Dar-

über herrscht bei den Allen eine grosse Uebereinslimmung. Bei den

Indiern musste sich baden, wer sich einem Weibe genähert hatte

(Manu 5, 144.); bei den Babyloniern thaten Mann und Weib am
Morgen nach dem Beischlafe dasselbe (Herod. 1 , 198.) und beräu-

cherteu sich auch (Strabo 16 p. 745.); bei den Aegyptern enthielten

sich die Priester des Beischlafs, wenn sie heilige Geschäfte verrich-

ten wollten (Porphyr, abstin. 2, 50. 4, 7.) und niemand durfte un-

gewaschen vom Weibe in das lleiligthuui gehen (llerod. 2, 64. Clem.

Alex. Strom. 1. p. 306.). Die alten Araber wuschen sich nach der

Beiwohnung wie die Babylonier (llerod. 1, 198. Schahrastani LS. 353.)

und Muhammed gebietet dies insbesondere vor dem Gebete (Koran

4, 46.). Weitere Bestimmungen über die Pollution und die fleisch-

liche Vermisciiung enlhallcn die späteren islamitischen Gesetzbücher

(^Muradgea d'Ohsson othoin. Ueich II. S. 245 IL Chardin voyages VII.

p. 159 IL). Auch nach Ansicht der Griechen verunreinigte die ehe-

liche Beiwohnung (Herod. 1, 198. Porphyr, abstin. 4, 20.) und oaiog

war bei ihnen, wer ohne den Beischlaf vollzogen zu haben vom Ehe-

bette kam (Eurip. Ion 150.); uiigewasclien sollte kein Grieche vom
Weibe in das lleiligthuui gehen (llerod. 2, 64.) und kein Samenbe-

fleckter dem heiligen Heerde nahen (Hesiod. opp. et dies 735 f.)

oder Opferhandlungen vornehmen (Plutarch. symposs. 3, 6.). Denn

zu der Reinheit bei der religiösen Verehrung gehurte Entlialtung

vom Ehebette (Diog. Laert. 8, 33.). Bei den Römern pflegte man
sich nach der Beiwohnung zu waschen und zu baden (Suet. Aug. 94,

5. Per.s. 2, 15 f.), iiuiem der Beischlaf zur Tiieilnahme an religiösen

Handlungen und Festen und zum Heranirelen an den Altar unfähig

iiiachle (Tibull. 2, 1, 11 f. Ovid. 10, 434 f.). — V. 19—24. Die

monalliche Reinigung des Weibes galt ebenfalls als unrein. Wenn
ein Weib fliessend wird, wenn Blul ist ihr Fluss an ihrem Fleische

d. h. wenn sie den monatlichen Blulabgang hekonimt und sich Blut

an ihrer Scham beßndel, so soll sie 7 Tage in ihrer Unreinheit sein

d. h. so lange als mit Unreinheit behaftet gellen. Die monatliche

Reinigung dauert 4 bis 8 Tage. *»a] wie V. 2. — V. 20—22. Alles,

worauf sie liegt oder sitzt, wird unrein und wer sie selbst oder ihr

Lager oder ihren Sitz berührt, ebenfalls; er hat sich zu baden und

die Kleider zu waschen. — V. 23. Unrein wird natürlich auch, wer

das Blul anrührt, was etwa auf ihrem Lager oder Sitze liegt. Man

31
*

DIgitized by Google



484 Lev. 15, 23—31.

hal uud auf au beziehen. — V. 24. Liegl Einer bei- ibr

und kommt von ilirer Lnreinlieil an ihn, so wird er auf 7 Tage un-

rein und ebenso das Lager, auf welchem er liegt. Gemeint ist nicht

der beischluf, welcher bei Todesstrafe verboten war (18, 19. 20, 18.),

sondern bloss das Liegen auf demselben Lager mit ihr. Die Alten

schrieben diesem Blulabgangc eine giftige Kraft uud verzehrende,

verderbliche Wirkung zu (IMin. H. N. 7, 13.). Die andern morgen-

ländischen Völker stimmen mit den Hebräern iil>erein. Bei den In-

diern durfte der lUann der Menstruireuden nicht nahen und nicht in
%

demselben Bette mit ihr schlafen (Manu 4, 40 f.); wer sie berührte,

musste sich baden (Manu 5, 86.); sie selbst hatte sich gleichfalls

zu baden, wenn ihr Blutfluss aufgehöit (M. 5, 66.). Bei den Par-

sen befleckte sie das Haus (Vendidad 5, 165f. 7, 45 f.); man son-

derte sie ab und Keiner durfte ihr bis auf 3 Schritte nahen (Veudid.

16, 1 ir.). Wer bei ihr sass, erhielt Schläge, im Wiederholungsfälle

vervielfachte (16, 33 ff.); wer sie beschließ beging ein grosses Ver-

brechen (15, 23. 16, 30 ir. 18, 134 fl'.). Bei den Zabiern verunrei-

nigte sie, was sie berührte, und wurde abgesondert; unrein wurde
.sogar schon, wer mit ihr redete und wen der von ihr herkommende
Wind traf (Maimonid. Mor. Neboeh. 3, 47. p. 492.); der Ehemann
entliiclt sich ihrer (UolUnger hist. Orient, p. 282.), was auch der

ägyptische Priester that (Porphyr, abstin. 2, 50.). Bei den Arabern

erklärt Muiiammed die Menstruation für Befleckung und verbietet,

einer Solchen zu nahen (Koran 2, 222.). Die späteren islamit. Ge-

setzgeber enthalten darüber weitere Bestimmungen {Muradgea d'Ohs^

son othom. Reich I. S. 247 f. Chardin voyages VII. p. 162 ff.). —
V. 25—30. Der Blulfluss des Weibes d. i. der andauernde Blutab-

gang desselben, eine Krankheit, die auch sonst noch erwähnt wird

(Matth. 9, 20. Luc. 8, 44.). Wenn bei einem Weibe fliesst der Fluss

ihres Blutes viele Tage ohne die Zeit ihrer Unreinheit d. i. nicht in

der Zeit ihrer monatlichen Reinigung oder wenn sie fliesst über ihre

Unreinheit d. i. den Blulfluss über die Zeit ihrer Reiuigung hinaus

hat, so soll sie alle Tage ihres Unreinheitsflusses unrein sein, wie

in den Tagen ihrer monatlichen UnreinigkeiL Das Uebel entstand

also bald ausser der Zeit der Menstruation bald aus der Menstrua-

tion, wenn sich dieselbe nicht stellte, sondern über die gewöhnliche

Zeit hinaus anhielt. — V. 26. 27. Ihr Lager und Sitz sind unrein

wie zur Zeit ihrer Menstruation. Wer diese Dinge und sie selbst

berührt, desgleichen. — V. 28—30. Nach dem Aufhören des Uebels

hat sie es zu machen wie der Samenflüssige V. 13—15. — V. 31.

Nach den vorstehenden Vorschriften sollen Moses und Aaron (V. 1.)

und mit ihnen die Priester die Kinder Israel befreien von ihrer Un-

reinigkeit, damit sie nicht sterben durch ihre Unreinigkeit, womit
sie die Wohnung Jehova\s verunreinigen. Der Reine und Heilige

würde ungehobene Unreinigkeiten mit Tödtung ahnden (11, 44 f. Ex.

30, 20 f.). *123] ist in Niph. sich absondem, zutückhallen
j

enlhallen

(22, 2. Zach. 7, 3. Ez. 14, 5. 7.), auch sich weihen (Hos, 9, 10.),

in Hiph. ein Enthaltungsgelubde weihen (Num. 6, 2 ff«). Hier geht
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\

•i'Tn auf das Ausscheiden, Hcrausbringen aus unreinen Zusländen und
auf das damit vcrhundcne neue Weihen.

Cap. 16.

1. Der B’^63 ö’i*' lag der ^iihnc d. i. Versöhnungslag, hei den
Taltuudislen und Ral)hineii kurzweg, fiel auf den 10 Tag des

7 Monats und wurde mit strenger Sahljalhsruhe und Fasten (V. 29.

31.) sowie mit vermelirleii Opfern (Nuin. 29, 8 ff.) und Versammlung
heim Heiligthume (23, 27.) feierlich begangen. Alle heiligen Hand-
lungen an ihm vollzog der Hohepriester und er tritt hei der ganzen

Feier stark hervor. Als das Wichtigste erscheinen die Sühngebräu-

che, welche er nicht in seinem prächtigen Ornate, sondern in schlich-

ten linnenen Kleidern vollzog, nachdem er sich gebadet hatte (V. 4.).

Als Süiidopfer stellte er für sich und die übrigen Priester einen

Stier, das Volk für sich 2 Ziegenböcke, von denen der eine für Je-

hova, der andre für Asasel durch das Loos bestimmt wurde (V. 3

—

10.). Nachdem man den Stier geschlachtet halle, ging er mit einer

Räucherpfanne und mit Räucherwerk in das Allerheiligslc und hüllte

den Platz Jehova’s auf dem Deckel der Bundeslade in eine Rauch-

wolke ein (V. 11— 13.). Sodann nahm er Blut des Stiers, brachte

es in das Allerheiligslc und sprengte davon an die Vorderseite des

Deckels der Bundeslade und auf den Platz vor ihr (V. 14.). Das-

selbe that er mit Blut des Jehova zugefallenen Ziegenbocks, welcher

nach jener Handlung geschlachtet worden war (V. 15.). Durch diese

Gebräuche, bei deren Vollziehung ausser ihm niemand im Heilig-

thume sein durfte, versöhnte er sich und die andern Priester sowie

das Volk, zugleich aber auch das Allerheiligste (V. 16. 17.). Ebenso

versöhnte er auch den Räucherallar und das Heilige , indem er beim

Herausgehen aus dem Allerhciligslen vom Blute des Stiers und Zie-

genbocks etwas an den Räucherallar spritzte und an die Hörner des-

selben strich (V. 18. 19.). Nachdem so die geschehenen Verunreini-

gungen und Vergehungen gesühnt waren, bekannte er alle Sünden

des Volkes auf das Haupt des für Asasel bestimmten lebendigen Zie-

genbockes und liess diesen durch einen bereiten Mann zu Asasel in

eine abgelegene Gegend der Wüste bringen (V. 20— 22.). Damit

waren die Sühngebräuche beendigt. Der Hohepriester legte die

schlichten Kleider ab, badete sich und zog seinen Ornat an, in wel-

chem er sein und des Volkes Brandopfer verrichtete (V. 23. 24.).

Von den Sündopfern wurden nur die Fettslücke auf dem Altäre an-

gezündet, das Uebrige ausserhalb des Lagers verbrannt; wer es hin-

ausgebracht und wer den Bock zu Asasel geführt, der hatte sich zu

baden und die Kleider zu waschen (V. 25—28.), Diese Versöh-

nungsfeier ordnete Jehova zur Zeit des Moses für alle Zukunft an

(V. 29—34.).
2. Die Bedeutung der Feier tritt in der ganzen Darstellung klar

hervor. Jehova ist der Reine und Heilige und will, dass seine An-
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gehörigen, um i$eiiier Geiueinscliari und seines Wohlgefallens würdig

zu sein, sich auch so hallen (oben S. 438.). Aber diese lassen sich

das Jahr hindurch viele Verunreinigungen und andre Vergehungen,

die ebenfalls verunreinigen (S. 37S.), zu Schulden kommen, ohne sie

im Einzelnen zu söhnen und die MistSnde zu heben. Sie geralhen

damit in einen unlheokratischen Zusland, der sie Jehova misfallig

und für seine Gemeinschafl ungeeignet macht; sie verdienen seinen

Zorn und seine Strafen. Sie verunreinigen und entweihen durch

ihre Sünden auch seine Wohnung, welche in ihrer Mitte sich befin-

det, und machen sie ihm misfallig. Deshalb ist nach gewissem Zeit-

verlaufe ein allgemeines Sühnfest nöthig, durch welches das Misver-

hältniss ausgeglichen, die göttliche Ungnade und Strafe abgewendet

und ein der göttlichen Heiligkeit entsprechender Zusland hcrgestellt

wird. Diesen Zweck hat die Versöhnungsfeier; sie gilt den in einem

Jahre geschehenen Verunreinigungen (V. 16. 19. 30.) und anderwei-

tigen Vergehungen (V. 16. 21. 22. 30. 34.), überhaupt allen Sünden

des gesammten Volkes vom Hohenpriester bis zum geringsten Israeli-

ten und soll dieselben sühnen und tilgen, sowie Jehova’s Volk und

Wohnung von Neuem für Jehova weihen. Im ganzen Ritus herrscht

gute Ordnung. Oer Hohepriester bedeckt zuerst den Platz Jehova’s

auf der Dundesladc mit einer Rauchwolke, damit er ohne Gefahr für

sein Leben herannahen und die Sühne vollziehen kann. Sodann nimmt

er die Sühnung mit dem Blute der Süiidopfer vor, zuerst die für sich

und die andern Priester, da er das theokratische Haupt ist und das

Volk versöhnen soll, darauf die für das Volk. Er bringt das Blut

bis in das Allerheiligste
,
weil es hier der 'Sündenmasse eines ganzen

Jahres gilt (s. 4, 5.). .
Mil diesen Sühnungen sühnt er zugleich das

Heiligthum, in welchem sic geschehen. Es ist durch die Sünden der

Priester und des Volks entweiht worden und muss durch das Blut

der Sündopfer beider neu geweiht werden. Die genannten Sühnun-
gen wenden Jchova’s Misfallcu, Zorn und Strafe ab und bewirken

Begnadigung und Straflosigkeit. Die darauf folgende sinnbildliche

Handlung mit dem Ziegenbocke für Asasel gilt der Sünde selbst und

drückt ihre Entfernung aus Jehova’s Lande und Volke, ihre Beseiti-

gung und Tilgung aus. Die einfachen schmuck- und prunklosen Klei-

der des Hohenpriesters bei Vollziehung dieser Gebräuche entsprechen

der Demuth der um Sündenvergebung Flehenden und das Fasten am
ganzen Tage, das einzige im mosaischen jGesetze, der ernsten Trauer,

Reue und Busse. Nach den Sühn • und Reinigungsgebräuchen sind

Priester und Volk begnadigt und eiitsündigt und nahen Jehova in

Verehrung, indem sie Brandopfer darbringen
;

sie werden von Jehova

angenommen, der Hohepriester in seinem prächtigen Schmucke, und

die durch das Böse vorher gestörte theokratische Gemeinschaft stellt

sich wieder her; die theokratische Restauration ist vollzogen. Die

ganze Feier ist der Jehovareligion cigcnthümlich und hat im übrigen

Alterthume keine entsprechende Parallele. Doch fühlte man auch

hier das Bedürfniss, zu gewissen Zeiten Reinigungsfeste anzustellen

und durch sie sich in das rechte Verhältniss zur Gottheit zu setzen.
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So Lei den Griechen (0. Müller Dorier I. S. 326 f.) , z. H. hei den
Athenern, wo inan am grossen Feste der Thargelien Reiiiigungsge*

brauche vollzog (Diog. Laert. 2, 44.) und bei den Leuuuern (Philo-

slrat. Heroica 19, 14.). Ebenso fanden bei den Römern jährliche

und fünfjährliche Lustrationen Statt (s. Ex. 30, 11.). Mehr hei Lo-

tneier de vett. gentilium lustrationibus p. 275
3. Das Gesetz vom Versöhnungstage gehört der Grundschrift an.

Das verrätli schon seine Stelle. Durch seine Hervorhebung der Ver-

unreinigungen (V. 16. 19. 30.) schjiesst es sich an die cloliistischen

beinigkeitsgesetze Cap. 11— 15. an und durch seine Beziehung auf

einen Vorgang bei Einführung des Priesterthums (V. 1.) an den

gleichfalls elohistischen Bericht Cap. 8— 10. Es passt also genau

in den Plan der Grundschrift. Dazu weiset der Elohist Ex. 30, 10.

im Voraus darauf hin und später 23 , 26 ff. 25 ,
9. Nura. 29 ,

7 ff.

wieder darauf zurück. Endlich entscheidet für diesen Verf. auch die

Sprache, z. B. gewisse Ausdrücke für Dinge des Heiligthums und
Priesterornales wie rs*! V. 2. 12. 15., V. 2. 13— 15., rt«»
V. 4. und V. 4., gewisse üpferausdrücke wie V. 5.,

7]»o V. 21., nt: V. 14. 15. 19., V. 25., V. 27. und b'>so

V. 12., ausserdem noch V. 15. 27., vna« ra» V. 13. und ngn

V. 29. 31'. 34. Die Erwähnung der Prieslersalbung V. 32. be-

urkundet ihn ebenfalls und das Wort d*'‘;ibs bat im ganzen A. T. nur

er, wiewohl er es hier nicht braucht. Bloss der Eloiiist kennt den

Versöhnungstag und erwähnt ihn in den angeführten Stellen ; die

andern Gesetzgeber übergehen Um in ihren Festverzeichnissen Ex.

23, 10 IT. 34, 18(1'. Dt. 16. und es scheint, als habe er zu ihren

Zeilen nicht bestanden. Der Chronist verschweigt ihn bei Angabe

der Opferzeilen Salomos 2 Chron. 8, 13. ebenfalls und Ezechiel

nimmt ihn für die künftige Theokratie nicht in Aussicht, sondern

verordnet 45, 18 fl'. Sühnungen für den 1 und 7 Tag des ersten

Monats. Üb er in der vorexilischen Zeit begangen worden ist, steht

dahin; nachweisen lässt es sich nicht Nncli dem Exil aber, wo
das Gesetz nach seinen jüngsten Bearbeitungen besser zur Ausfüh-

rung kam
, ist es geschehen. Dies ergibt sich aus Stellen wie Act.

27, 9. Hebr. 9, 13. Joseph, anlt 3, 10, 3. Philo de seplen. et fe-

slis p. 1174. 1194 f. Plutarch. symposs. 4, 6, 2. Daraus folgt aber

nicht, dass er erst im Exil entstanden sei {George jüdd. Feste S. 300 fl*.

Valke bibl. Theol. 1. S. 548.), wogegen schon das Zeitalter des Elu-

histen bestimmt entscheidet Er kann vielmehr im Wesentlichen sehr

Wühl eine Stiftung des Moses sein, des Gründers der Theokratie,

welchem ein solches iheokratisches Sühn- und Reinigungsfesl sich

sicher sehr empfehlen musste. Es ist aber mit ihm gegangen wie mit

andern mosaischen Anordnungen z. B. dem Opferdiensle (s. S. 348 fl*.)

und dem Prieslerlhume (S. 420 fl*.). — Besondre Hilfsmittel: Im Tal-

mud der Tr. Joma
,

besonders herausgegebeii und erläutert von R.

Sheringham Lond. 1648. Die rabbin. Vorschriften bei Danz in Afeu-

sehen Nov. Test ex Talm. illuslr. p. 912 11*. und bei Otho Lexic.

rabb. phil. p. 182 fl*. Manches über die späteren Gebräuche der Juden
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am Vcrsölinun^stagc auch hei Bariiab. c)>. 7. Ausserdem sind zu

vgl. Meyer de lempp. sacr. el feslis dich, ilebraeor. p. 309 fl*., Carp-

tov ap|iaral. p. 433 fl*. Uäfir Symh. 11. S. 664 fl*, und Winer BWB.
^

u. Versdhimngslag.

V. 1. 2. rieschichlliche Anknüpfung. Es wird erinnert an Na-

dab und Abihu, welche durch eigeninnchliges und unzeiliges Vordrin-

gen vor Jehova sich den Tod zugezogen hallen (10, 1 f.), weil Aa-

ron hinsichllich seines Eingehens in das Heiligthum hier eine Ver-

warnung erhalten soll. — V. 2. Er soll nämlich nicht in aller Zeit

d. i. nicht in jeder Zeit, wo es ihm heliebl, in das Allerheiligste der

Stiflshülle gehen, sondern nur in der von Jehova festgesetzten Zeit

' und zu den von diesem bestimmten Verrichtungen
;
dann wird er nicht

wie seine beiden Söhne sterben. Das unberechtigte Nahen zum Hei-

ligen ist dem tinreincn und sündigen Menschen verderblich
;

s. Ex.

28, 35. rs-z] s. Ex. 26, 31. n-'a's] Ex. 25, 11. p’^cs] Ex. 25, 17.

•'3Z-Vk] wie 6 ,
7. 9 ,

5. *|3>a -s] denn in Gewölk erscheine ich

auf dem Deckel d. h. der Deckel der Bundeslade im Allerheiligsten

ist der Ort, wo ich der Allmächtige, Hehre und Furchtbare mit den

Zeichen meiner Gegenwart mich zeige (Ex. 25, 22.), er ist die hei-

ligste Stelle, welcher Aaron darum nicht nahen soll, ausser auf mei-

nen Befehl und auch dann nur mit Sühnmitleln. Moses betrat we-

nigstens zur Zeit einer Gotlescrsi heinung das Allerheiligste Ex. 40,

34 f. Gewöhnlich erklärt man nach V. 13. und versieht die Stelle

davon, dass Jehova in der von Aaron zu bewirkenden Rauchw'olke

erscheinen wolle. So z. B. VUringa observv. sacr. I. p. 16811*., Tha-

lemann de nuhe super arca foederis Lips. 1771., Winer RWB. I.

, S. 204., Bähr Symb. I. S. 396 f., Ewald Allerthh. S. 403., J. D.

Mich. Val. Maur. Baumg. Allein das ist ein unhihlischer Gedanke;

der 135 hei Gotteserscheinungen ist immer von Gott bewirktes Ge-

w'ölk und V. 13. hat einen andern Sinn. S. dagegen schon Rosenm.

. und J. E. Rau pro nube super arcam foederis Herb. 1757. UUraj.

1760. — V. 3— 5. Angabe der Mittel, welche für das Eingehen des

Hohenpriesters in das Allerheiligste erforderlich sind. Aaron soll

diese heilige Ställe allerdings betreten, aber nur pkts mit diesem d. i.

mit folgenden Opfern, Kleidern und Gebräuchen soll sein Eingang ge-

schehen, davon begleitet sein. Dies geschah nur einmal im Jahre,

nämlich am Versöhnungslage (V. 29. 34.). Die Opfer des Hohen-
priesters waren hei dieser Gelegenheit ein Stier als Sundopfer (4,

3.) und ein Widder als Brandopfer (8, 18.). — V. 4. Vor seinem

Eingehen soll er, um reinen Leibes vor Jehova zu erscheinen (s. 8,

6.), sein Fleisch waschen d. i. seinen Leih baden und dann Hüfl-

holle, Leibrock, Gürtel und Kopfbund von einfachem schlichtem Lin-

nen anlhun, nicht seinen prächtigen Ornat. Denn er erscheint als

Busser, welcher demülhig um Sündenvergebung fleht; für ihn ziemen

"sich hei diesem «Anlasse nur pracht- und schmucklose Kleider, wel-

che der Demuth des Geistes entsprechen. Bei den Griechen Ihat der

Büsser einen Sack oder ganz alle Kleidungsstücke an (Plutarch. de

superstit. 6.). la] s. Ex. 28, 42. «np •'-«] heissen bald diese Klei*
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j

ler von schlichtem Linnen (Ex. 31, 10. 35, 1;9. 39, 1. 41.), welche

om Hohenpriester nur hei diesem heiligen Sühnaklc gebraucht und

lann im Heiiiglhume aufhewahrt wurden (V. 23. 32.), bald sämml*

iche Priesterkloider
,

wie sie bei den verschiedenen Priestcrgeschaf-

tcn am Altäre und im Heiiiglhume vurgesebrieben waren (Ex. 28, 2.

4. 29, 29. 35, 21. 40, 13.). Hier siebt der Ausdruck in einem

weiteren, dort in einem engeren Sinne. s'. 15, 2. — V. 5.

Von Seiten des Volks soll Aaron nehmen 2 Ziegenböcke zum Sund-

opfer und einen Widder zum Brandopfer. Der Widder kommt beim

Volke auch sonst als Brandopfer vor (s. 8, 18.), der Ziegenbock ist

das gewöhnliche Sundopfer (s. 4, 23.). Beide Ziegenböcke galten

zusammen der Beseitigung der Sunde des Volks und werden als Ein

rKtarr zusammengefassl
,
wiewohl nur Einer wirklich geopfert wurde.

4er alle Ziegenbock; s. 4, 23. — V. 6— 10.' Das Verfahren

mit den genannten Söndopferlhieren. Den Stier hat Aaron als Sünd-

opfer darzubringen, um damit sich und seine Familie zu versöhnen.— V. 7. 8. Die beiden Ziegenböcke aber soll er am Eingänge der

Stiftshutte hinstellen und Tiber sie Loose gehen d. i. solche über sic

bestimmen, anordnen, das eine für .Jehova, das andre für Asasel.

mrr' •su^s] wie 1, 5. — V. 9. Den Ziegenbock, auf welchen dasYoos
für Jehova gekommen ist, hat er als Sundopfer zu bringen und zu

bereiten, nw] wie E.\. 29, 38. nV?] erklärt sich daher, dass man
die Loose in einem Gefässe halte und durch Schütteln heraufkoramen

und' hervorgehen liess (Jos. 18, 11. 19, 10.); dafür ist kx; häufiger

Num. 33, 54. Jos. 19, 1. 17. 24. 32. 40. u. ö. — V. 10. Der an-

dre Ziegenbock dagegen, auf welchen rias Loos für Asasel gekommen
ist, soll lebendig hingestellt w'erden, eig. zu sühnen über

ihm d. i. die V. 21. angeführten Sühngebräuche über ihm zu voll-

ziehen. Vulg. richtig: ut fiindal prcces super eo. Dass nicht

per et*m, eo sein kann {Clerk. Rosenm.)

,

versieht sich ebenso von

selbst, wie dass hier nicht von einer Entsündigung und Versöhnung

des Ziegenbocks (de Welle
^
Bähr, Hengslenb., Baumg. u. A.), w’cl-

cher eben mit aller Unreinheit und Sunde Israels beladen und dem
bösen Asasel in die Wüste zugesendel werden soll, die Rede Ist.

Unter dem nur in diesem Abschnitte vorkommenden versteht

man bald eine Oerllichkeit in der W'üsle (Deyling observv. sacr. 1.

p. 49 ff., Lund jüdd. Heiliglbh. S. 1168.), eine abgelegene Einöde

(Bocharl Hieroz. f. p. 745 fl’., Carpzov p. 439.) und im Besonderen

einen rauhen Berg in der Wusle {Siphra p. 1766. ed. ügolin., Targ.

Jonalh. Saad. Ar. Erp. Jarch. Kimch. Abenesr. Cleric.)

,

bald den

Ziegenbock selbst {Theodorei. quaest. 22 in Lev.), so dass der Name

nach ty und h>i9 zu erklären und rgayog ansg^opBvog {Symm.), rga-

yog anoXvopevog {Aquil. bei Theodorel.)
,

xgayog hepikpzvog {Theo-

doiion), caper emissarius (Vulg.), der ledige Bock (LutA.), der weg-

gehende, fortlaufende Bock wäre {Valer, Bauer gollcsdiensll. Verf. I.

S. 162.), bald das freie Weggehen {J. D. Mich. Jahn bibl. Arch.

lll. S. 321.) oder die gänzliche Wegschaffung {Bähr II. S. 668.

Winer II. S. 659 f.), .so dass das Wort ein abstraclum wäre. Hier-

i

i
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her gcliüren vielleiciil uuch die LXX mil iiircni anoTtofinti und

a(fi(Stg, wofür sic freilich einiiiai auch anonoiinaiog haben. Mit

Hecht aber ist gegen diese Erklärungen längst eingewendcl worden,
<lass Asasel als Empfänger des zweiten Bockes dein Jehova als Em-

pfänger des ersten gegenüber gestellt nur etwas Persönliches , also

weder ein Ort noch ein Äbstractuin sein könne, dass der zweite

Kuck für Asasel bestimmt und ihm zugesendel deutlich von diesem

verschieden sei, dass immer Ziegcy niemals Bock bedeute u. s. w.

Richtiger denken Andre an einen Kakodämon (v. Coelln bibl. Theol.

I. S. 199., Gesen. Thesaur. p. 1012 f., £tra/d Alterlh. S. 402 f., Meier

hehr. WWB. S. 654., Rosenm. de Wette, Maur. u. A.) oder an den

Teufel selbst {Orig. c. Cels. 6. p. 305., Spencer de legg. ritt. 3, 8.

p. 1039 ir., George jüdd. Feste S. 297., Uengstenberg Bücher Mose's

S. 165 IT., Reinke Beitrr. zur Erkl. des A. T. II. S. 278 IT.
,
Baumg.

II. A.) , welcher indess in den althebr. Büchern nicht vorkomml und

kein Wüstenbewohner ist. Ebenso bereits rabbini.sche Erklärer, wel-

che Asasel und Sammael als einerlei nehmen {Eisenmenger entd. Ju-

denth. 11. S. 155 11'.). Für die Erklärung von einem Dämon spricht,

dass die jüdischen Schriften einen gefallenen Engel Azazel kennen,

welcher als böser Geist die Menschen zum Schlimmen verleitet (He-

noch 8, 1. 10, 12. 13, 1 ff.); er heisst im griech. Texte des B.

Henoch und 'A^ctriX (Synccll. p. 20. 21. 43 ed. Bonn.) und

lindet sich auch bei den Gnostikern (Iren. adv. haerr. 1, 12. Epiphan.

haeres. 34, 1 1.). Unser Verf. dachte sich den Asasel als ein böses

Wesen in der Wüste (V. 21 f.), als einen Wüstenunhold. Solcher

Glaube war den alten Hebräern nicht fremd (s. 17, 7.) und kommt
noch heute bei den Arabern der Sinaihalbinsel vor; der Führer von

Seetzen (Reisen 1. S. 273 f.) wollte einst den schrecklichen Unhold

Schibe gesehen haben. Der Name Asasel erklärt sich nach se-

movily dimovity se separavit und bezeichnet Einen
,

der es zurückge-

zogen und abgesondert treibt; er ist entstanden aus einem wie

gebildeten Nomen, indem h sich

aufgelösel hat wie in für roXyo&ci für pun.

rnoch für malch (Gesen. Monumm. phoenn. p. 431.). Die Liquida

löset sich ebenso auf; s. Gen. 11, 9. Von den Dämonen nahm man
an

,
dass sie einsame Wüsten liebten und sich in ihnen aufhielten

(Jes. 13,' 21. 34, 14. Bar. 4, 35. Tob. 8, 3. Henoch 10, 6. Mtth.

12, 43. Luc. 11, 24. Apoc. 18, 2.). — V. 11— 19. Die Sühnge-

hräuche mit dem Blute der Süudopfer. Zuerst hat Aaron den Stier

als Sündopfer darzubringen und zu .schlachten, um sich und seine

Familie zu versöhnen. Er ist das theokratische Haupt und soll die

Snhngebräuclie für das Heiligthum und für das Volk vollziehen
;

er

muss, ehe er als Vermittler für Andre vor Jehova erscheinen kann,

zuvor sich selb.st in das rechte Verhältniss zu Gott gesetzt haben.

Für das Haus Aarons sind V. 33 die Priester genannt. Denn hier

ist von der Folgezeit die Rede, in welcher die zur Zeit Mosis noch

kleine Familie Aarons sich zu einer zahlreichen Priesterschaft ver-

\
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melirl haben wird. — V. 12. Nach der Schlachtung des Stiers soll

er soviel Kohlen, als die Raucherpfanne fasst, und soviel pulverisir*

tes RäUcherwerk, als in seine beiden Hände geht, also 2 Handvoil,

nehmen und in das Allcrhciligste bringen, s. Ex. 25, 38.

ö'^sö] Ex. 25, 6. Dieses pulverisirle Raucherwerk befand sich ini

Ileiligthume (s. Ex. 30, 36.). Der Altar kann nur der Brandopfer-

allar sein, auf welchem es allezeit Feuer gab (6, 2 ff.), so dass also

wie 1, 5. steht, r-'3ö] wie V. 2. — V. 13. Im Al-

lerheiligsten soll er dann vor Jehova das HSucherwerk auf das Feuer

thun und eine Rauchwolke hervorbringen, welche den Deckel über

der Gotlesoffenbarung bedecken wird; er wird dann nicht sterben.

Durch die Rauchwolke entzieht er die heiligste Steile, den Ort der

Gegenwart Jehova*s (Ex. 25, 22.), dem Blicke des unheiligen mensch-

lichen Auges und sondert sich ehrfurchtsvoll von ihr; er wird daher

beim Herannahen nicht vom Verderben ergriffen. Zudem hat das Rauch-

opfer auch eine versöhnende, begütigende Wirkung (s. 1, 4. 10,

1.). Das die Bedeutung der Rauchwolke, welche nicht etwa ein die

göttliche Gegenwart begleitendes Zeichen ist, so als ob dieses vom
Menschen gewirkt würde und der Mensch Gott gleichsam herbeizau-

berte (s. V. 2.). Geber das Räucherwerk s. Ex. 30, 34 ff.

riTj] Ex. 25, 16 f. kV] w ie V. 2. — V. 14. Nachdem er das

Allerheiligste verlassen und sich zum Brandopferallare zurückbegeheii

(Mischn. Joma 5, 1. 3.), soll er von dem Blute des Stiers nehmen

und in das Allerheiligste zurückgekehrt mit seinem Finger spritzen

auf den Deckel vornhin d. i. nicht auf den Deckel über und über,

sondern bloss auf dessen vordere Östliche Seite, also vor die Füsse

Jehova’s, ebenso vor den Deckel d. i. auf den Platz vor der Bundes-

lade. Das ist der eigentliche Sühnakt für den Hohenpriester und

sein Haus, worüber z. 4, 6. "se Vr] erklärt sich durch Vy V. 15.

—

V. 15. Abermals aus dem Heiligthume zum Altäre zuruckgekehrt (M.

Joma 5, 3. 4.) soll er den Ziegenbock als Sündopfer für das Volk

schlachten lassen, das Blut desselben in das Allerheiligste bringen

und ' damit verfahren wie mit dem Blute des Stiers. Dies ist der

Sühnakt für das Volk. — V. 16. Mit dem Blutsprengen soll er zu-

gleich versöhnen das Heiligthum von wegen (i’s wie 4, 26.) der Un-

reinheiten und Missethaten der Kinder Israel und ebenso (15 wie Ex.

22, 29. 23, 11.) soll er thun der Stiftshülle, die da wohnet bei

ihnen d. i. ihre Heimath und Stelle unter ihnen hat (Jos. 22, 19.

Job. 38, 18. Jes. 32, 16. Ps. 85, 10.) inmitten ihrer Unreinheiten,

wodurch sie verunreinigt und entw'eiht, daher Jehova misfällig und

einer Reinigung und neuen Weihung bedürftig wird. oPKtan-VsV] vgl.

5, 2 f. Ex. 28, 38. Eine verunreinigende Wirkung haben nicht blos

die Verfehlungen gegen die Reinigkeitsgesetzc, sondern auch die sitt-

lichen Vergehungen (oben S. 378.). Unter Vnk ist hier wie

V. 20. 33. das Heilige der Stiflshütte zu verstehen, welches' als

Hauptraum der Wohnung den Namen des Ganzen führt, unter

wofür »"p« V. 33., das Allerheüigste
,

als der heiligste Raum
des Ganzen auch kurzweg genannt. Geber beide Räume s. Ex,
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26, 33 f. Der Sölinakt für «las Heilige folgt V. 18 f. Uebcr 'B?

auch in Bezug auf Sachen s. 4 20. und über die weihende und
heiligende Kraft des Opferblutes 8, 23. 24. 30. Ex. 24, 8. — V. 17.

Niemand soll in der Stiftshütte sein, w'cnn der Hohepriester in das

Allerheiligste cingehl, ‘'«V eig. tim zu sühnen im Heiliglhume

d. h. um daselbst Suhiigchrfliiche zu vollziehen (V. 27.), bis zu sei-

nem Herausgehen d. i. Ins dahin, wo er das Allerheiiigste verlassen

hat. Niemand ausser dem obersten Diener Jehova*s war würdig ge-

nug, um hei dem heiligen Gange zu Gott und dem heiligen Akte vor

Gott als Zuschauer und Theiinehmer nahe oder gegenwärtig zu sein.

Dass v'l? auch hier das Allerheiiigste sei
,

lehrt der Zusammenliang

mit dem Folgenden und dass das a davor in örtlichem Sinne stehe,

ist für sich deutlich und ergibt sich auch aus 6, 23. S. auch z.

17, 11. — V. 18. 19. llerausgegangen aus dem Allerheiligsten in

das Heilige soll Aaron auch den Uäucheraltar versöhnen, indem er

etwas von dem Blute des Stiers und Ziegenbocks sowohl an die Hör-

ner desselben thut als auch mit dem Finger siebenmal an ihn spritzt,

wodurch er ihn, der durch die Unreinheiten der Kinder Israel ver-

unreinigt ist, reinigt und neu heiligt. Der ist jedenfalls der

Bäucherallar, wie auch 4, 7. 18. Ex. 30, 10. lehren, daher

wie 4, 6 f. vgl. Ex. 30, 6. zu nehmen. Seine Weihung beschränk
sich nicht auf ihn, sondern ist zugleich eine solche des ganzen Rati-

mes,^in welchem er steht (s. V. 16.), aber an ihm als der einzigen

Sftndopferstätte im Heiligen zu vollziehen. Aus natißn-VK ks;; ergibt

sich, dass der Hohepriester diese Weihe beim Herausgange vornahra.

Vermulhlich liess er die Schale mit dem Slierblute nach dem V. 14.

erwähnten Akte im Heiligen stehen, vollzog dann den Akt mit dem
Bocksblute V. 15. und sühnte auf dem Bückwege das Heilige mit

Stier- und Bocksblut zusammen. — V. 20—22. Die Gebräuche mit

dem lebendigen für Asasel bestimmten Ziegenbocke, welche auf die

Entsündigung und Weihung des Allerheiligslen, Heiligen (V. 16.) und
Räucheraltars folgen. Aaron soll seine beiden Hände legen (s. 1,

4.) auf das Haupt des Bocks, über demselben alle Vergehungen und

Missethaten hinsichtlich aller ihrer Sünden (s. V. 16.) bekennen, diese

damit auf das Haupt des Bockes laden und den letzteren durch einen ^

Mann entsenden nach der Wüste
;

der Bock soll alle Vergehungen

Israels auf sich fortnehmen in ein abgeschnittenes Gebiet und man
soll ihn in die Wüste hinein entsenden. Das Hapaxleg. "pj bedeutet

eig. zeitig d. i. in der bezüglichen Zeit vorhanden , rechtzeitig wie

(üQalogy temporaneus und das gleichfalls nur hier vorkommende
von -ts schnndeUy abschneiden (Ps. 88, 6. 2 Chron. 26, 21.) ist aä-

geschniUen im Sinne der Scheidung und Trennung. Gemeint ist eine

abgeschlossene Gegend
,

aus welcher keine Wege in das bewohnte
Land führen und jene mit diesem verbinden. Der Bock soll sich

nicht zurückfinden und nicht zurückkehren. LXX

:

yij o/Satoj, Vulg.

:

terra solitaria, Saad. Abus. Ar. Erp.: terra abrupta,

disjuncta. Der sinnbildliche Gebrauch erklärt sich folgendermassen.

Durch die Sündopfer und insbesandre das Blutsprengen ist wegen
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der begungeneii Sünden Begnadigung und Slraflosigkeil erwirkt (s. 4,

5 fl', und oben $. 380 ff.); aber diese Sünden sind vorhandene Thal-

Sachen und trennen Israel von dem heiligen Gotte. Das Bekcnnlniss

derselben drückt aus, dass Israel sie bereue und verabscheue, Be-

freiung von ihnen wünsche und sie künftig meiden wolle
,

ist al.so

ein Zeichen der Busse. Jehova nimmt in seiner Gnade den guten

Sinn und Willen für die That; er will die Sünden als mit dem
Bucke beseitigt und entfernt ansehen und Israel als sündeorein gel-

len lassen; er nimmt das von Unreinheit und Sunde befreite Volk

wieder in seine Gemeinschaft auf, während der höse Asasel das ihm
zugesandte Böse Israels bei sich aufnehmen muss. Der Sündenbock
versinnbildet demnach den Gedanken, dass Israel seiner Sünden los

und ledig werde
, um wieder in die göttliche Gemeinschaft cinzulrc-

len. Das Sündenbekenntniss geschieht auf das Haupt des Sünden-

bocks, weil dieses der Platz ist, auf welchen Lasten gelegt werden
und den insbesondere die Wirkungen der Sünde trellen (Jer. 23, 19.'

Ez. 9, 10. 11, 21. 16, 43. 17, 19. 22, 31. Jo. 4, 4. Ps. 7, 17.).

Die Aegypter pflegten bei ihren Opfern den Kopf des Opferthiers

mit Flüchen zu beluden und ihn dann zu beseitigen, indem sie ihn

in den Fluss warfen oder an Fremde verkauften (Herod. 2, 39. Phi-

larch. de Iside 31.). Typische Deutungen der beiden Ziegenböcke

bei den christlichen Auslegern führt Bähr 11. S. 689 11'. an. — V. 23—28. Die Gebräuche nach der Vollendung des Sühnakts. Aaron

soll nach dem Ritus mit dem lebendigen Bocke in die Stiftshütte ge-

hen, die linnenen Kleider dort ausziehen und sie daselbst niederlegen

d. i. aufheben. Der Hohepriester that sie wohl nur bei Vollziehung

der Sühngebräuche am Versöhnungstage an (s.' V. 4.). — V. 24.

Dann soll er am heiligen Orte sein Fleisch waschen d. i. seinen Leih

baden
,

indem er sich durch die Beschäftigung mit Unreinheit und

Sünde verunreinigt hat (s. 6, 23.), seine Kleider d. i. den ihm als

Oherpriester eigenthüralichen Ornat Ex. 28. anziehen und in dem-

selben sowohl sein als des Volkes ßrandopfer darbringen, nämlich

die V. 3. 5. genannten Widder. Entsündigt und versöhnt sind die

Israeliten Jehova angenehm und dürfen ihm in Verehrung näher tre-

ten. Daher schh'essen sich Brandopfer als die eigentlichen Vereh-

rungsopfer (oben S. 353.) an die Sündopfer an wie 8, 18 If. 9,

12 fl*. 16f. 14, 20. u. ö. Ueber die begütigende und versöhnende

Wirkung derselben s. 1, 4. — V. 25. Die Sündopferfeltslücke vom
Stiere und Ziegenbocke sind auf dem Altäre zu verbrennen nach 4,

8— 10. 19. — V. 26. Der Mann, welcher den mit Unreinheit und

Sünde beladenen Ziegenbock zu Asasel gebracht und sich durch die-

ses Geschäft verunreinigt hat (s. 6, 23.), darf erst wieder in das

Lager kommen ,
wenn er sich gebadet und seine Kleider gewaschen

hat. Ueher diesen Gebrauch s. oben S. 433. — V. 27. Von den

beiden genannten Sündopferthieren soll man Häute, Fleisch und Mist

aus dem Lager bringen und ausserhalb desselben mit Feuer verbren-

nen. Dies nach 4, 11. 12. 21. Der Accus, n^n beim Pass, wie

10, 18. Ex. 10, 8. wfpa wie V. 17. — V. 28. Wer dies hin-
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ausbringt und verbrennt, niojiut ebenfalls Theil an der Entsündigung

des Volks und verunreinigt sich durch dieses Gesciiäft (6, 23.) ; er

soll sich baden und die Kleider waschen, worauf er wieder in das

Lager konimen darf. — V. 29—34. Bestiiiimungeii über die Feier

des Versöhnungstages in der Folgezeit. Er soll immer am 10 Tage

des 7 Monats begangen werden, also an demselben Tage, wo das

Sabbaths* und Jubeljahr, diese Freijahre der Bedrängten, begannen

(s. 25, 4. 9.). Die Feierzeiten ursprünglich mosaischer Stiftung ha-

ben einen Zusammenhang mit dem Sabbathe, dem von Moses gestif-

teten wichtigsten Festtage der Jehovaverehrung; zu ihnen gehört der

Versöhnungstag; er wird daher in den 7 Monat gesetzt, welcher eine

Beziehung zum Sahbatlie hat und einen sabhathischen Charakter trägt

(s. EinU z. Cap. 23. No. 8.). Der 10 Tag als die erste Dekade des

Monats beschliessend erscheint auch sonst als ein bevorzugter Tag

(s. Ex. 12, 3.). Die bürgerliche Feier dieses Tages, an welchem

man die Kinder Israel versöhnet, sie zu reinigen, so dass sie von

allen ihren Sünden rein werden vor Jehova d. h. dass sie ihrer Sün-

den ledig werden und Jehova dann als sündenrein gellen, soll darin

bestehen, a) dass man strenge Sabhuthsruhe einhalL und also alle

Geschäfte, nicht bloss schwere Arbeiten (s. 23, 7. Ex: 20, 10.), un-

terlässt, h) dass man die Seele leiden lässt d. i. sich selbst kasteiet,

also des Essens und Trinkens enthält und Fasten beohachteU Beides

schärft der Verf. später 23, 27 If. Num. 29, 7. bei Todesstrafe wie-

der ein. nnri« und "a] s. Ex. 12, 49. rac] Ex. 31, 15. Dieses

Fasten ist das einzige des mosaischen Gesetzes und passt zum Ver-

söhnungslage, wo man über seine Sünden Leid und Trauer hegen

und darüber allen Sinnengenüsseu entsagen , , wo man mit Ernst und

Demüthigung Busse Ihun sollte. Es kommt auch sonst bei Buss- und

belfeslen vor (1 Sam. 7, 6. Jo. 1, 14. 2, 12. 15. Jon. 3, 5. 7.) und

man vers]>rach sich gnädige Berücksichtigung bei Gott davon (Jes. 5S,

3. Jer. 14, 12.). — V. 32. 33. ln Zukunft soll die Sühngebräuche

am Versöhnungstage vollziehen der Priester, welchen man salben (s.

8, 12.) und bevollmächtigen, einsetzen wird (s. 7, 37.), dass er statt

seines Vaters das Priesterthum verwalte , also der jedesmalige Hohe-

priester, der zu seinem Amte durch Salbung geweiht wurde. Er hat

die heiligen Kleider (V. 4.) anzulhun und das Allerheiligste, das Hei-

lige (V. 16.) und den Räucherallar (V. 18 f.) sowie die Priester

(V. 11.) und das Volk zu versöhnen. — V. 34. Nach diesem Gesetze

Ihat Aaron, nämlich in der Folge, wenn der Versöhnungslag einlral.

Eine vorgreifende Angabe wie Ex. 12, 50. orKtsn-^ss«] s. 4, 26. —

Gap. 17.

Einige lleligionsgeselze den Üpferdiensl und verbotene Speisen

belreftend. Sie schreiben vor, «lass alle Schlachtungen an der Stifls-

hülte vorgenommen (V. 2—7.) und alle Brand- und Dankopfer eben-

daselbst dargebrachl werden sollen (V. 8—9.). Daran schliessen sich
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die Verbote des Blutes (V. 10— 14.) und des Gefallenen und Zerris-

senen (V. 15— 16.). Das Stück hat im Ausdrucke Manches mit dem
Elohisten gemein z. B. V. 14., Person V. 10— 12. 15.,

Thier V. 13., V. 4., fjir'3 n";;j V. 6., ewige Satzung und

nach ihren Geschlechtern V. 7., kann aber doch nicht von ihm her-

röhren. Denn a) wurde er es an Cap. 1— 7., wohin es am besten

passt, oder wegen V. 15 f. wenigstens- an Cap. 11— 15. angereiht,

nicht aber hierher hinter das Gesetz vom Versöhnungslage gestellt

haben; b) hat er die Verbote des Blutes sowie des Gefallenen und

Zerrissenen schon gegeben und zwar so, dass man hei ihm nichts

mehr darüber erwartet; c) passt die nachlheilige Aeusseriing über

das abgöttische Treiben des mosaischen Israel V. 7. nicht zu ihm,

der eine günstigere Ansicht über das Volk in der damaligen Zeit hat

(Ex. 25, 2. 36, 2 ff.); d) weicht der Ausdruck vielfach vom elohi-

stischen ab und trifft mit der Sprache andrer Stücke zusammen, na-

mentlich mit Cap. 18—20. und 26., die sicher nicht dem Elohisten

angehören. Es seien bemerkt **3nn »'«n V. 4. 9., nat« V. 6.,

nar von der Abgötterei V. 7., '«»p dH'« V. 8., a'ss inj V. 10. und
•ir« •'PW ebendas. Die ausführliche Motivirung des Blutverbols V. 1

1

— 14. passt auch nicht zum Elohisten, der seine Gebote und Ver-

hole gewöhnlich unmotivirt lässt. Es liegt also hier ein Gesetz vor,

welches der Jehovisl aus einer Urkunde in die Griindscbrift einge-

schaltet hat. Es kann seinem Inhalte nach mosaisch sein; bei V. 8.

9. jedoch ist dies nicht ganz der Fall. Die erste Vorschrift gilt

hloss für die mosaische Zeit, die andern 3 für alle Zeiten.

V. 3—7. Die erste Vorschrift bestimmt, dass die Israeliten nur

bei der Sliftshütte schlachten sollen, um daselbst das Blut und Fett

Jehova zu weihen. Sie ist bloss für die Israeliten
,

nicht auch für

die Fremden unter ihnen, und gilt nur für die mosaische Zeit. Sie

bezweckt die Verhinderung abgöttischen Unwesens bei den Schlacht-

festen, welches für alle Zeit Israel verboten ist. — V. 3. 4. Wer
also vom Hause Israels Rind, Schaf oder Ziege innerhalb oder ausser-

halb des Lagers schlachtet, ohne das Thier zur Stiftshülle gebracht

zu haben, um Jehova hier vor seiner Wohnung eine Opfergabe zu

weihen, dem soll Blut zugerechnet werden, er hat Blut vergossen

d. h. er soll wie ein Mörder behandelt und somit ausgerottet wer-

den. Wie sich von selbst versteht und die Hervorhebung des nantt

lehrt, denkt der Verf. bloss an die mosaische Zeit; in Kanaan durf-

ten die Israeliten an allen ihren Wohnorten schlachten und Fleisch

essen (Dl. 12, 15.). p">p] s. 1, 2. p^s?] s. Gen. 17, 14. Für
«ünn hier und V. 9. hat der Elohisl in dieser Formel bestän-

dig trnn Bwn z. B. 7, 20. 21. 27. 22, 3. Ex. 12, 15. 19. u. ö.

—

V. 5. Die Vorschrift bezweckt demnach , dass die Kinder Israel ihre

Schlachtthiere, die sie jetzt noch im freien Felde schlachten, künftig

herbeibringen, sie dem Jehova an die Stiftshütte zum Priester brin-

gen und sie als Dankopfer dem Jehova schlachten, nämlich als Dank-

opfer in einem weiteren Sinne, da von einem dazu gehörigen Speis-

und Trankopfer und von priesterlichen Antheilen nichts bemerkt wird,

i
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wie beim eigeDllichen Dankopfer. Die Hebräer der mosaischen Zeit

sulllen also kein Thier essen, bei dessen Schlachtung Jehovas nicht

gedacht worden war. Ebenso durfte der Indier kein Fleisch essen,

ohne davon vorher den 6ötteru gH^weihl zu haben (Manu 5, 31 H.)

und die Opfer der allen Perser waren ähnlich
; man schlachlele un-

ter Zuziehung der Magier, legte das Fleisch auf das Gras und nahm
es dann zu beliebigem (iebrauche hinweg (Herod. 1, 131.) oder gab

den Göllern doch nur die Seele und etwas Fett (Slrabo 15. p. 732.).

Der Koran 2, 108. 5, 4. 0, IIS ff. verbietet Fleisch, über welchem

nicht der Name des wahren Gottes angerufen worden ist und die

Muhammedaner rufen beim Schlachten immer Gott an und essen kein

andres Fleisch {yiebuhr Arabien S. 178 f. Uösi Marokos S. 109.

Lane Sitten und Gehr. I. S. 92.). n-icr 'jbJ wie 14, 7. 53. Num.

19, 16. vom freien Felde im Gegensatz zum eingeschlosseuen Raume.
— V. 6. Der Priester soll das Blut (s. 1, 5.) sprengen und das Fell

(s. 3, 3.) anzünden, also mit den Schlachllhieren verfahren, wie man

mit den Erstgeburten (Num. 18, 17.) und den Passahlämraern ver-

fuhr (s. Ex. 12, 7.). •'•'•Jpn] s. l, 9. Der Elohist verbindet damit

fast immer doch s. 2, 16. Num. 18, 17. Dagegen ist ihm

napa ganz freiml
,
kommt aber sonst oft vor z. B. Ex. 20, 26.

21, U". bl. 12, 27. 16, 21. 26, 4. 27, 6. 33, 10. Jos. 22, 29. —
V. 7. Durch diese Verordnung sollen die Israeliten gehindert werden,

ihre Schlachllhiere ferner den zu schlachten
, welchen sie

nachhuren d. h. die sie verehren. Oer Elohist berichtet nichts von

der Abgötterei des mosaischen Israel und ihm ist auch nat in die-

sem Sinne fremd (s. Ex. 34, 15.). Desto mehr erzählen Andre.

Israel trieb, als es noch jung war, Hurerei in Aegypten, verehrte

Greuel und verunreinigte sich mit den ägyptischen Götzen (Ez. 23,

3. 8. 19. 21. 27. 20, 7 f.); auch in der Wüste ging sein Herz den

Götzen nach (Ez. 20, 16. 18. 24.); es Hess sich ein goldnes Kalb

machen (Ex. 32 ,
1 If.) und bängte sich später an den Baal Peor

(Num. 25.). Noch Josua musste es auffordern, die fremden Götter

voii sich zu thun (Jos. 24, 14. 23.). Wie es also scheint, wandte

es sich in Aegypten den dortigen Landesgoltheiten zu, was auch

sonst geschah (1 Sam. 26, 19. Ruth 1, 15. 2, 12.), mochten auch

die Besseren bei dem väterlichen El Sehaddai bleiben, der dann als

Jehova von Moses zum ausschliesslichen Gegenstände der religiösen

Verehrung gemacht wurde (s. Ex. 3, 14 f. 6, 3.). Das Gesagte be-

legt auch die vorliegende Stelle. Die Aegypler verehrten auch Böcke

als Götter (Joseph, c. Apion. 2, 7.), z. B. die Mendesier, welche da-

her keine Ziegen opferten (Herod. 2, 42. 46. Slrabo 17. p. 813.);

man verehrte den Bock und bocksgeslaltigen Pan (Slrabo 17. p. 802.).

Der Letztgenannte war eine uralte, zu den ersten 8 Göttern gehö*

rende Gottheit, wurde mit Ziegenkopf und Bocksfüssen dargeslellt

(Herod. 2, 46. 145.) und halte überall in den Tempeln Bildsäulen

(Diod. Sic. 1, 18.). Man bildete ihn als Gott der Zeugungskraft mit

starrem Gliede ab (Sleph. Byz. u. Jlavog noUg^ Suid. u. MivÖTjv)

und gab ihm die Bocksgeslalt, weil der Bock, in der Bilderschrift
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Lev. 17, 7—11. 497

das Zeichen der Manneskraft des Vielzeugenden (Horapollo 1, 48.),

den stärksten Trieb zur Begattung habe (Diod. 1, 88.). Auch andre
Völker z. B. die Zabier hatten bocksgestaltige Gottheiten und enthiel-

ten sich des Ziegenfleisches (Maiinonid. Mor. Nehoch. 3, 46.). Etwas
der Art, also etwa Wüsten- und Hirtengottheiten

,
die zu dem in der

Wüste nomadisirenden Israel passen, müssen die eig. Böcke
sein. Sie kommen noch wie der Asasel (s. 16, 10.) als Bewoh-
ner der Wfi.ste (Jes. 13, 21. 34, 14.) und neben den Kälbern als

Götter vor
,
welchen Jerobeam diente, der in Aegypten gewesen war

(2 Chron. 11, 15.). Der E.x. 23, 19. verbotene Gebrauch galt wohl
auch solchen Gottheiten. Waren sie wie Asasel schlimme Wesen, so

verehrte man sie, damit sie nicht schaden möchten. kann

nur auf das Verbot ihrer Verehrung gehen, nicht auf die ganze Ver-

ordnung. an*n^] s. Ex. 12, 14. — V. 8—9.' Die zweite Vorschrift

bestimmt, dass ausgerottet werden soll, wer ein Brand- oder Dank-

opfer verrichtet und es nicht zur Stiftshülte bringt, um es hier Je-

hova zu bereiten. Sie gilt auch für den Nichthebräer. Er darf zwar
Schlachtungen vornehmen und Schlachtfeste halten

,
ohne dabei Je-

hova’s zu gedenken, weil er diesem nicht angehört wie die Hebräer;

aber opfern darf auch er keinem andern Gotte als Jehova, weil die-

ser der alleinige Gegenstand religiöser Verehrung in Israel sein soll.

Will er also nicht Jehova opfern , so muss er das Opfern ganz las-

sen. Das vorliegende Gesetz soll offenbar für alle Zeit gelten. Denn
auch anderwärts wird dem Hauptheiligthume das ausschliessliche

üpferrechl zuerkannt (.los. 22, 11 ff. Dt. 12, 4 ff.) und der Elohist

kennt ebenfalls nur Opfer bei der Stiftshütte, ohne indess ein aus-

drückliches Verbot anderweitiger Opfer aufzustellcn. Wahrscheinlich

hatte Moses bestimmt, dass in seiner Zeit sämmtliche Opfer, in der

Folge aber wenigstens die für das Volk, nicht auch alle private, bei

der Stiftshütle dargebracht werden sollten. Da aber das Hauptheilig-

Ihum die Wohnung Jehova’s in Israel war (Ex. 25, 8. 22.), so nahm
man von einem streng thcokratischcn Geiste geleitet an, dass Jehova

geweihte Gaben füglich nur dort dargehracht werden könnten und

dehnte die auf die mosaische Zeit beschränkte Bestimmung auf alle

Zeiten aus. Zu dieser Ansicht führt eine Betrachtung der sehr freien

Opferpraxis in den nächsten Jahrhunderten nach Moses, worüber oben

S. 348 ff. und zu ihnen sollst du sagen] näml. weiter, sollst ihnen

ferner eröffnen. Die Formel kommt noch oft vor z. B. 20 ,
2. Ex.

3, 14. 19, 3. 20, 22., doch nicht beim Elohisten, der eine andre

liebt (s. Ex. 14, 2.). — V. 10— 14. Die dritte Vorschrift verbietet

dem Israeliten und dem Fremden Blutgenuss bei Todesstrafe. Der

Elohist hat davon schon öfter gehandelt z. B. 3, 17. 7, 26 f. Gen.

9, 4. Wer das Gesetz Übertritt und etwa nicht von der Obrigkeit

bestraft wird, weil diese es nicht erfährt, gegen den will Jehova sein

Antiilz geben d. i. sich gegen ihn kehren, ihn feindlich angehen und

ausrotten. Die Redensart so auch 20, 3. 6. 26, 17., doch nicht

heim Elohisten. Dieser hat auch 20, 3. 5. 6. nicht, son-

dern ttrsn dafür. — V. li. Der Grund des Verbots.

Hdb. z. A. T. XnV 32
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Denn die Seele des Fleisches isl im ttlule] d. )i. das Leben des Siu-

nenwesens bctindet sich im Blulc, isl darin eiiliialten (s. 1, 5.). und

ich habe es euch auf den Altar gegeben^ zu decken auf eure Seelen]

ich hübe es bcstiinuit, dass ihr es auf dem Altar weihet, um euch

dadurch bei mir zu versöhnen und euer Leben vor meinem Slraf-

zurn zu sichern. Solche versöhnende Wirkung hat es vornämlich

beim Sündopfer (s. 4, 5.), aber auch bei den andern Opfern (s. 1,

4.

). denn das Ülutj es versöhnet durch die SVe/e] d. h. vermöge

des in ihm enthaltenen Lebens hat es Snhnkrafl, die es ohne das

Leben in ihm nicht haben würde. Denn nicht wegen der Blulmale-

ric an sich, sondern wegen des in ihr beiimllichen Lebens wird Je-

hova durch die ßlulweihe versöhnt. Ihm isl nämlich eigentlich das

Le!»en des Sünders verfallen, er nimmt dafür aber das stellvertre-

tende Leben des Opfcrlhicrs an
,

dessen Blut vergossen und vor ihn

gebracht wird, worauf er den Sünder begnadigt. Das Nähere oben

5. 380 f. Die gewöhnliche Erklärung: das Blut versöhnet das Le-

ben, ist sicher falsch. Denn dann würde V? i)der mit ver-

bunden sein oder dieses im Accus, stehen (s. 4, 20.). Das a bei

‘’Bs isl immer praep. loci (6, 23. IG, 17. 27.) oder instriimenti (7,

7. Ex. 29, 33. Num. 5, 8.). — V. 12. Wegen dieser hohen und

hehren religiösen Bestimmung und Bedeutung isl das Blut heilig und

sein Genuss dem Menschen verboten; s. 7, 2G f. — V. 13. Wie bei

den zahmen Schlachtlhicren ,
so ist auch hei den wilden das Blut

untersagt. Wer ein W'ildpret oder einen essbaren Vogel jagl, soll das

Blut desselben hingicsseii d. i. es auslaufen lassen und dann mit Erde

bedecken, also etwa behandeln wie heilige Opferresle, welche man
verbrannte (4, 12. 7, 15.) oder vergrub (Pausan. 10, 32, 9.) oder

wie den menschlichen Leichnam » den man auch nicht ofl’en liegen

Hess. — V. 14. Denn das Leben alles Fleisches: sein Blut mit sei-

nem Leben ist es] d. h. was das Leben jedes Sinnenwesens anlangt,

so besteht es in seinem Blute, jedoch nur in sofern und so lange,

als dieses mit seinem verbunden ist und ihn einschliesst und

enthält. Der Beisatz wie Gen. 9 , 4. dient zur genaueren Be-

stimmung des damit man nicht die Blutmalerie an sich für das

Leben halte z. B. nicht auch geronnenes und vertrocknetes Blut, aus

welchem der geschwunden isl. lieber den Sing, rns'^ heim Plur.

s. Ex. 31, 14. — V. 15. 16. Die vierte Vorschrift untersagt Gefalle-

nes und Zerrissenes. Wer Solches isset; er sei Eingeborner oder

Fremder (s. Ex. 12, 49.), wird baden und die Kleider waschen (oben

S. 433.). Unterlässt er diese Reinigung, so trägt er seine Vergehung

d. i. er wird irgend eine göttliche Strafe erfahren (s. 5, l.).

von V« erschlaffen y
verwelken, hinsinken bezeichnet Thiere, welche

gefallen, eines natürlichen Todes z. B. durch Krankheit oder vor

Altersschwäche gestorben sind. ist Zerrissenes und bezeichnet

Thiere, welche von einem Raublhiere zerrissen und dann draussen

gefunden worden sind (Gen. 31, 39. Ex. 22, 12.). Solches Fleisch

galt als Aas oder dem Aase ähnlich und somit als unrein (Diog. Laert.

8, 33. Porphyr, abstin. 4, 16.). Auch Muliammed verbot es (Koran 2,
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168. 5, 4. 6, 146. 16, 116.) und seine Bekenner hatten dieses Ge-

setz ein {Niebuhr Arabien S. 178 f.). Die vorliegende Stelle geht

nicht mit auf die unreinen Thiere, als welche auch ordentlich ge-

schlachtet verboten waren, sondern bloss auf die reinen Schlacht-

und Jagdthiere, die nicht anders als nach ordentlicher Tödtung ge-

gessen werden sollen. Der Elohist handelt davon 5, 2. 7 ,
24. 22,

8., besonders 11, 39 f. Ein andrer alter Gesetzgeber gebietet, sol-

ches Fleisch den Hunden hinzuwcrfen (Ex. 22, 30.). Von den äl-

teren Bestimmungen weicht der Deuteronomiker ab, indem er gestat-

tet, es an die Nichthebräer abzugeben (Dl. 14, 21.). Das Gesetz ist

wohl meist gewissenhaft befolgt worden. Ezechiel hielt es ein und
gebietet es auch den Priestern (Ez. 4, 14. 44, 31.); die ersten Chri-

sten enthielten sich des nviHwv ebenfalls (Act. 15, 20. 29. 21, 25.).

Cap. 18—20.

1. Verschiedene Gesetze. Zuerst eine allgemeine Verwarnung vor

den kanaanitischen und ägyptischen Unsitten (18, 1—5.), dann Ver-

bote der Blutschande zwischen Blutsverwandten und Verschwägerten

(V. 6—18.) und anderweitiger Unzucht z. B. des Ehebruchs, der un-

natürlichen Wollust und der Kinderopfer beim Moiochdienste (V. 19
—23.), zuletzt Abmahnungen von diesen Lastern, welche für die Ka>

naaniter den Verlust des h. Landes herbeigeführt haben (V. 24—30.).

An diese Unzuchtsgesetze schliessen sich vereinzelte VorschriDen über

die Heiligkeit, Verehrung der Aeltern, Sabbalhsbeobaclitung, Abgötte-

rei und das Dankopfer (19, 1—8.), über das Verhalten gegen den

Nächsten, insbesondere den Eienden und Armen z. B. bei der Erndte

und Lese sowie in der Rechtspflege (V. 9— 18.), über die religiös-

sittliche Zucht, z. B. hinsichtlich der Vermischung des Verschieden-

artigen , der Beischläferinn des Nächsten, der jungen Ohstbaumpflan-

zungen, des Biutgenusses
,

der Zauberei und andrer heidnischer Ge-

bräuche, des Alters (V. 19—32.) und über Gerechtigkeit ini Handel

und Wandel (V. 33—37.). Darauf folgen Slrafl>eslirainungen für die

Ueberlretung jener Verbote, nämlich den Molochdienst und die Zau-

berei (20, 1—8.), die Schmähung der Aeltern (V. 9.) und die ver-

schiedenen Arten der Unzucht (V. 10—21.). Den Schluss bilden

Ermahnungen zur Befolgung dieser Vorschriften, insbesondere zur

Reinigkeil und Heiligkeit (V. 22— 27.). Die vorliegenden Gesetze

gehören zusammen und sind ein Ganzes, welches einen besonderen

Abschnitt im Gesetzhuche ausmacht. Dies tritt am deutlichsten her-

vor bei Cap. 18 und 20.; dort werden die Verbote der einzelnen

Arten der Unzucht aufgeslclit, hier die entsprechenden Strafen dafür

festgesetzt. Der Molochdienst kommt im Gesetze nur in diesen bei-

den Capp. vor (18, 21. 20, 2 fl*.) und sprachliche Berührungen die-

nen zur Bestätigung z. B. 18, 23. 20, 12., «"pn vom Ausstossen

der Landeseinwohner 18, 25. 28. 20, 22. und ß 18, 3.

4. 20, 23. Aber es unterliegt auch keinem Zweifel, dass Cap. 19.

32 *
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dazu gehört. Denn die StrafansStzc Cap. 20. beziehen sich nicht alle

auf Cap. 18. zurück, .sondern zuiii Theil auch auf Cap. 19., z. ß. 20,

6. 27. auf 19, 31. und 20, 9. auf 19, 3. Dazu fehlt e.s auch hier

nicht an sprachlichen Berühningen z. B. ya-; 18, 23. 19, 19. 20,

16., 18, 17. 19, 29. 20, 14. und nioyi 18, 4. 19, 37. 20,

8. 22. Ueiierhaupt gibt es keinen Grund, Cap. 19. vom Vorherge-

henden und Folgenden zu trennen.

2. Die Sprache des Stücks trilfl allerdings in Einigem mit der

elohistischen Ausdrucksweise zusammen z. B. in "j?:? 18, 3.,

"33 19, 2., «?3 Person 18, 29. 19, 8. 2Ö, 6. 25.,

20, 25., 20, 24— 26. und ausgerottel werde selbige Seele 18,

29. 19, 8. vgl. 20, 17. 18. Allein schon der Inhalt im Ganzen lässt

schliesscn, dass der Elohist nicht der Verfasser ist. Denn die.ser hat

es ziemlich ausschliesslich mit dem Religiösen zu thun und will nur

ein eigentlich theokratischcs Gesetz geben
;

Vorschriften für das sitt-

liche und bürgerliche Leben liegen ausser seinem Plane und er hat

selbst den Dekalog aus seinem Werke ausgeschlossen (oben S. 181.),

Auch im Einzelnen spricht der Inhalt mehrfach gegen ihn
,

z. B. die

Vorschrift über das Dankopfer (19, 6f.), die starken Aeus.serungen

über den sittlichen Charakter der Kanaaniter (18, 3. '24 ff. 20, 23.),

die Angaben von der Vertreibung der Kanaaniter, die seiner milden

Art auch fremd ist (18, 24 f, 28. 20, 23.) und die angelegentliche

und eifrige Warnung vor Abgötterei und heidnischen Sitten als Un-

reinigkeiten (18, 21. 19, 4. 26. 31. 20, 2—6. 27.). Dies Alles fin-

det sich sonst nur in den jüngeren Stücken des Gesetzes. Er würde
auch diesen Vorschriften, hätte er sie überhaupt geben wollen, eine

angemessenere Stelle angewiesen haben, da er sonst sehr planmässig

und ordentlich verfährt. Sie folgen nämlich auf seine Opfer- Prie-

ster- und Reinigkeitsgesetzc Cap. 1— 16. und gehen seinen w'ei-

teren Priester- und Opfergesetzen Cap. 21—22. voran, bilden mit-

hin eine sehr unschickliche Unterbrechung der elohislischeii Cuit-

gesetze. Dazu herrscht Cap. 19. in der Aufeinanderfolge des Einzel-

nen eine solche Unordnung, wie sie sich sonst beim Elohisten nicht

findet. Endlich fehlt es nicht an sprachlichen Eigenthümlichkeiten,

welche sonst nur in den jehovistischen Stücken , nicht auch in der

Grundschrift Vorkommen. Dahin gehören ; Fremdlinge seid ihr in

Aegypten gewesen 19, 34., das Land ßiessend Milch und Honig 20,

24., der Plur. Sabbathe 19, 3. 30., li» "»gs 18, 25., nst von der Ab-

götterei 20, 5, 6., »"SP vom Bringen nach Kanaan 18, 3. 20, 22.,

nwip 18, 22. 26. 27. 29. 30., aaV für 19, 17., ^ für nW 18,

27., 18, 30. 20, 4. Die Verbindungen •’ppni "tazzJ’s 18, 4. 5.

26. 19,’ 37. 20, 22. und 19, 37. 20,' 8. 2% erscheinen

hier als Lieblingsausdrücke, sind aber dem Elohisten ziemlich fremd.

Auch das so sehr gehäufte *'?« ist nicht zu übersehen (s. 18,2.).

3. Der Jehovist kann indessen auch nicht der Verfasser sein.

Gegen ihn sprechen die zahlreichen seltenen Ausdrucke, welche die-

sen Abschnitt auszeichnen. Vieles kommt nur hier und sonst im

A. T. nicht mehr vor, z. B. 18, 23. 19, 19. 20, 16., ^ap 18, 23.
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20, 12., 19, 9. 23, 22., 19, 10., rc^Ktj 18, 17., 19,

20., 19, 20., raps 19, 28., vom Äusstosseii der

Einwohner 18, 25. 28. 20, 22., von der Frucht des jungen

Obslbaums 19, 23. und nala 18, 9. 11. sowie das ägyptische

19, 19., was der Deuteronoiniker wiederholt. Andres findet

sich wenigstens im Geset/.buclie sonst nicht weiter z. B. 19,

4. 26, 1., nttt 18, 17. 19. 29. 20, 14., Ton Schimpf 20,
17.’,"

19, 16., D-'VnVn 19, 24. und ia vian 20, 9. U. 12. 13. 16. 27. Of-

fenbar liegt also hier eine altere Urkunde vor, aus welcher der Je-"*

hovist diese Gesetze entlehnt hat, wahrscheinlich dieselbe, welcher

auch Cap. 17 und 26 angehören. Denn diese Stucke trellen mehr-

fach im Ausdrucke * zusammen, z. B. in c'jß ips 17, 10. 20, 3. 6. 26,

17., iPk 'P'^an 17, 10. 20, 3. 5. 6. 26, 30., 'b pipna 18, 3. 4.,

20, 23. 26, 3. und den schon erwähnten ö*'W?. ,
die ausserdem im

Gesetzbuche nicht Vorkommen. Auch werden die nichtelohistischeii

Zusätze in Cap. 23 und 25 sowie 24, 10—23. dahin zu rechnen

sein. Das von der Abgötterei gebrauchte nst 17, 7. 20, 5. 6. erin-

nert an Ex. 34, 15. 16. und die nae« 'ras finden sich im ganzen

A. T. nur 19, 4. und Ex. 34, 17. Wir haben es also hier wohl
mit der Urkunde zu Ihun, welche zu Ex. 19—24. und 32—34. als

der zweite Erzähler bezeichnet worden ist. Aus ihr hat der Jeho-

vist, vom Dekaloge abgesehen, oben Ex. 34, 11—26. bloss die Reli-

gionsgesetze gegeben, hier bringt er aus ihr noch die Gesetze für

das sittliche und bürgerliche Leben bei; aus dem ersten oder Haupt-

erzähler dagegen hat er die religiösen
,

sittlichen und bürgerlichen

Gesetze zusammen bereits Ex. 20—23. eingewebt. Alle diese Ge-

setze wurden nach dem Haupterzähler auf dem Berge Sinai offen-

bart, während der zweite Erzähler dies nur vom Dekaloge und den

Religionsgesetzen annimmt, die übrigen Gesetze aber in der Stifts-

hütte eröffnet sein lässt. Daraus erklärt es sich
,

dass der Jehovist

die Gesetze des ersten Erzählers alle vor die Erbauung der Slifts-

hütte setzt, die des zweiten dagegen theils vorher Iheils nachher bei-

bringt, die letzteren erst von Cap. 17. an, nicht früher, da die vom
Elohisten mitgetheilten götflichen Offenbarungen Cap. 1— 16. gleich

nach Erbauung der Stiftshülle ergangen waren (s. 1, 1. 16, 1.) und

an den Bericht von dieser Erbauung Ex. 35—40. angeschlossen blei-

ben mussten.

Cap. 18. Die Ehe- und Keuschheilsgesetze. — V. 2—5. Eine

allgemeine Mahnung, nicht nach den Gewohnheiten und Sitten Ae-

gyptens und Kanaans zu thun und nicht in den Satzungen dieser

Völker zu wandeln, vielmehr Jehova’s Rechte und Satzungen zu beob-

achten. eig. welche der Mensch IhtU und lebt durch sie d. h.

wenn der Menscli sie übt, so bleibt er am Leben und befindet sich

wohl (Ez. 20, 25. Neli. 9, 29. Hab. 2, 4.); durch die Befolgung

des göttlichen Gesetzes wird ihm solches Glück zu Theil. Zu

vgl. 25, 35. Ex. 1, 16. Der Verf. denkt an die Unzucht, welche io

Aegypten und Kanaan Hau])lheimalhen halle. Man s. z. V. 6 ff. 21

—23. Gen. 19, 5. 29, 30 ff. 39, 6 ff. ich bin Jehova] ich, der dies

DIgitized by Google



502 Lev. 18, 2

—

6 .

gebietet, bin der erliai)enc und hehre, der wahre Gott (Ex. 3, 14.).

Die Erinnerung an den Gesetzgeber weckt und erhält den Gedanken
an die Heiligkeit des Geselzes, welches von Gott gegeben unverbrüch-

lich zu halten ist. Dieser wichtige Satz steht aucli an der Spitze

des Dekalogs Ex. 20, 2. und wird im vorliegenden Abschnitte ausser-

ordentlich oft wiederholt (V. 6 . 21. 30. 19, 4. 10. 12. 14. 16. 18.

25. 28. 30—33. 36. 37. 20, 7. 8 . 24.); er ist dein Elohisten nicht

fremd , aber doch ziemlich selten hei ihm. Dasselbe gilt von den

Verbindungen •''.sbcib V. 26. 19, 37. 20, 22. 25, 18. 26, 15.

43. vgl. Num. 9, 3. und rröyi na© 19, 37 . 20, 8 . 22. 25, 18. 26,

3. vgl. 22, 31. lieber s. Ex. 6
,
8 . Die Redensart 't n'jsna TjVn

gehen in jem. Satzungen d. i. sich innerhalb der Grenzen eines Ge-

setzes bewegen, sich nach ihnen bemessen und richten ündet sich

im Pent. nur hier und 20, 23. 26, 3. — V. 6— 18. Bestimmungen

über die Blutschande. Der Hebräer soll sich nicht neischlich ver-

mischen: 1) mit seiner Mutier, 2) mit einem andern Eheweibe sei-

nes Vaters, 3) mit seiner Enkelinn, der Tochter seines Sohnes oder

seiner Tochter, 4) mit seiner Slicfenkelinn
,

der Tochter vom Sohne

oder der Tochter seines Weihes, 5) mit seiner Schwester, 6 ) mit

seiner Halbschwester, der Tochter seines Vaters oder seiner Mutier,

der ehelich oder ausserehelich erzeugten, 7) mit seiner Tante, der .

Schwester seines Vaters oder seiner Mutter, 8 ) mit dem Weibe sei-

nes Oheims väterlicher Seite, 9) mit seiner Schwiegermutter, 10) mit

seiner Schwiegertochter, 11) mit seiner Schwagerinn, dem Weibe
seines Bruders und 12) mit zwei Schwestern zugleich. Ausgelassen

ist die Vermischung des Vaters mit der Tochter. Der Gesetzgeber

hat sie wie den Aelternmord (Ex. 21, 15.) nicht besonders ange-

führt, weil er das Verbot eines so abscheulichen Vergehens nicht für

iiölhig hielt. Sic ist auch V. 6 . mit eingeschlossen. Denn nieman-

den konnte man mehr als anschen, denn sein leibliches Kind.

Aus einem ähnlichen Grunde lässt er später 20, 10 IV. manche Straf-

bestimmungen weg, weil sie sich von selbst verstanden. Mil diesen

Bestimmungen trelfcn am meisten die arabischen zu.sainmen. Die al-

len Araber vor Muhamincd heiralheten nicht die Mutter, Tochter und
Tante väterlicher oder mütterlicher Seile und nicht zwei Schwestern
zusammen, wohnten auch niclil dem Eheweibe des Vaters nach dem
Tode des letzteren bei (Schahraslani II. S. 349.); doch werden bei

den Arabern in Marbal Ehen zwischen Geschwistern erwähnt (Seelzen

bei v. Zacli monatl. Corresp. vom Oclob. 1809. S. 309.). Muham-
med erhob jene Gewohnheiten zum Gesetz (Koran 4, 26 f.) und seine

Verbote gehen zum Theil noch über die mosaischen hinaus (v. Tor-

nauw moslem. Recht S. 64 f.). Auch das indische Gesetzbuch gehl

weiter als das mosaische (Manu 3, 5. 11
,
59. 104 f. 171 ff.). Ebenso

verhält es sich mit der römischen Sille. Der Römer vermischte sich

nicht mit der Mutter und Tochter (Tac. ann. 6
, 19.), nicht mit der

Schwester und Tante (Plularch. quaeslt. romm. 6 .), nicht mit der

Schwiegermutter (Cic. pro Cluent. 5.) und nicht mit der Nichte (Sue-

lon. Ciaud. 26. Tacil. ann. 12, 7.), in älterer Zeit auch nicht mit

DIgitized by Google



/

Lev. 18, 6. 503

der Cousine; die Seliwägerscliafl dagegen wurde erst unter den
christlichen Kaisern ein Ehehinderniss. Mehr darüber hei Pauly
Keal-.Eneyclop. u. inceslus und inalriinonium. Auch der Grieche ver-

warf die Vermischung mit Mutter, Tochter und Schwester (Janihlich.

vit. Pylhag. 31. p. 172.); die Ehe z. B. mit der Schwester war ihm
ein ya(iog avoGiog (Arisloph. ranae 850. und dazu der Schol.). Doch
durfte der Athenienser die Halbschwesler lieiralhen , die nicht die-

selbe Mutter, sondern nur denselben Vater mit ihm halle (Corn. Nep.

Cini. 1. Schol. ad Arisloph. nubb. 1374.) und es werden mehrere
Ehen dieser Art erwähnt (Dcmoslh. adv. Eubul. p. 1304 f. PlulaVch

Cimon 4. und Themislocl. 32.), während umgekehrt dem Spartaner

die Halbschwesler nur dann freistund, wenn sic von einem andern
Vater war (Philo de spcciall. legg. p. 779.). Bei andern Völkern

herrschten grosse Freiheiten. Eine Griechinn macht den Barbaren

den Vorwurf, dass sie sTch uiil der Mutter, Tochter und Schwester
vermischten (Eurip. Andromach. 174 f.). Als solche Völker werden
die Perser, Meder, Inder und Aelhiopen genannt (Hieron. adv. Jovin.

2, 7.) und ganz besonders die Perser hervorgehohen
;

bei ihnen war
'

die Mutier, Tochter und Schwester erlaubt (Clera. Rom. recognill.

9, 20. Giern. Alex, ström. 3. j». 431. Euseb. praep. ev. 6, 10.), wäh-
rend der Grieche dies verabscheute (Üiog. Laerl. prooem. 7 und 11,

83.) ;
die Ehe mit der Schwester wird zugleich auch als assyrische

Sille bezeichnet (Lucian. sacrilf. 5.), soll aller vor Kambyses bei den

Persern nicht üblich gewesen sein (Herod. 3, 31.). Ebenso gcslal-

lele den Aegyplern das Gesetz, die Schwester und Halbschwester zu

nehmen (Diod. 1 ,
27. Philo I. 1.) und Plolemäus heiralhele seine

Schwester Arsinoe, nach ägyptischer
,
aber nicht nach macedonischcr

Sille (Pausan. 1, 7, 1.). Mehr bei Seidenus de jure iialurali et gen-

tium 5, 11. p, 619 ff. Aus diesen Anführungen erhellet, wie nölhig

der hehr. Gesetzgeber Verbote solclier Unsitten linden musste. Auch
bei seinem eignen Volke kam in ältester Zeit Aehnliches vor, z. B.

Ehen mit der Halbschwesler (Gen. 20, 12.) und mit 2 Schwestern

zugleich (Gen. 29, 27 f.). Zu dem Abschnitt sind zu vergleichen:

Seldeni uxor ebraica p. 4 ff., J. D. Michaelis Ahhandl. von den Ehe*

geselzen Mosis. Gott. 1768. und mos. Recht H. S. 206 ff. und Saal-

schütz mos. Recht S. 764 ff. — V. 6. Die Israeliten sollen nicht na-

hen irgend Einer zum Fleische" seines Fleisches d. h. zu einem Flei-

sche, welches sein Fleisch oder von seinem Fleische ist, mit welchem
er also desselben Fleisches ist, zu einem Fleisch- oder Blutsverwand-

ten. Der Ausdruck auch 25, 49. vgl. Prov. 5, 11. Gewöhnlicher

ist aber das einfache “’k«! mit dem Suffix (20, 19. 21 ,
2. Num. 27,

11.) oder auch ohne dieses (V. 12. 13.). Davon Blutsver-

wandtschaft V. 17. eig. zu enthüllen die Blosse d. i.

aufzudecken die Scham und sich fleischlich zu vermischen (Ez. 16,

36. 23, 18.). Der Zusatz heslimml das a-i; näher, welches indess

auch ohne ihn von der Beiwohnung steht (V. 14. Gen. 20, 4. Jes. 8,

3.

). Das Verbot beschränkt sich nicht etwa bloss auf aussereheliche

Blutschande (Ko«enw.), sondern ist vornümlich gegen blulschänderi-
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solle Cheu geriolilel, uiifasst aber die ausserelieliciie Blutschande mit

Uichaelis Abliandl. S. 34 IL — V. 7. I'ebergang zu den einzelnen

Frdlen, von denen die BluUcliande iiiil der Mutter angemessen die

erste Stelle eiiiniiumt. die Blosse deines Vaters und die Blosse dei-

ner Mutter sollst du nicht enthüllen] dich nicht mit deinen Aellern

(Ex. 21, 15. 17.) vermischen, nicht in fleischliche Berührung mit ih-

nen treten. Oer Ausdruck 't nW geht meist auf das Weih, wird

dann aber auch auf den Mann, mit dessen Weih ein Andrer sich zu-

sammcnthul, angewendel (V. 8. 14. 16. 20, 11. 20. 21.) und he-

zeichnel in diesem Falle nur die fleischliche Berührung im Allgemei-

men. Oer Blutschänder mit der Mutier berührt sich auch mit dem
Vater, sofern er dessen Ehebett besteigt, die Stätte, wo .der Vater

der Mutter beizuwohiien pllegt. Oas Gesetz verbietet daher diese

Blutschande zugleich auch in Uücksiciil auf den Vater, dessen Ehe-

bett der Sohn nicht berühren und nicht aufdeckeu (Oeut. 23, 1. 27,

20.), vielmehr in heiliger Scheu davon fern bleiben soll, um es nicht

zu entweihen (Gen. 40, 4.) und damit den Vater zu schänden. Die

Stelle bezieht sich nicht auch mit auf die Vermischung der Toch-

ter mit dem Vater {Jonalh. Clerk.). Oas lehrt das 2 Gl.
,

wel-

ches bloss die Mutter nennt. Dazu werden die Gesetze nicht den

Frauen als unselbstständigen Oersonen gegeben, sondern den Männern,

und der Mann ist auch hier angeredet, für wie Gen. 26,

29. — V. 8. Der Hebräer soll sich auch nicht vermischen mit ei-

nem andern Weihe seines Vaters, die nicht seine Mutter ist, weil dies

eine fleischliche Berührung mit seinem Vater sein würde (Dt. 23^ 1.).

Durch den Tod muss eine so verruchte That geahndet werden (20,

11. Dl. 27, 20.). Nach herrschendem Sprachgebrauche bezeich-

net 'e rvK das ordentliche Eheweib, nicht auch die blosse Beischlä-

ferinn , wenn auch von dieser und "jPi mit vorkommt
(Gen. 16, 3. 30, 4. 9.). Es ist daher zweifelhaft, ob die Stelle das

Kebsweib mit umfasst. Gebilligt wurde ein Frevel dieser Art gewiss

nicht (Gen. 35, 22. 49, 4.), vielleicht aber nicht grade mit dem Tode,

sondern minder streng bestraft. Man vgl. 19, 20—22. mit 20, 10.

11. und Ex. 21, 9. — V. 9. Nicht mit der Schwester, sie mag
seines Vaters oder seiner Mutter Tochter und daheim oder auswärts

geboren .sein. Gemeint ist die Halbschwester, die mit ihm bloss ent-

weder den Vater oder die Mutier gemeinschaftlich hat. zielt auf

die ausserehelich z. B. vor Abschluss der Ehe erzeugte Schw'ester.

Auch diese Thal muss mit dem Tode bestraft werden (20, 17. Dl

27, 22.). Sie ist “on Schimpf
y
Schande d. i. etwas Schimpfliches

und Schändliches. So das Wort im Aram. und Prov. 14, 34. sowie

der Stamm Prov. 25, 10. — V. 10. Nicht mit der Enkelinn, sei sie

die Tochter des Sohnes oder der Tochter, denn deine Blässe sind

sie] sie sind deine Scham, aus dieser hervorgegangen, so dass du gleich-

sam mit dir selbst in fleischliche Berührung treten, mit dir selbst Un-

zucht treiben würdest. — V. 11. Nicht mit der Schwester, die sei-

nem Vater geboren ist. r»»] deine Mutter und Stiefmutter, aber

das ordentliche Eheweib deines Vaters wie V. 8. Dl. 23, 1. 27, 20.
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Verboten ist also hier die in ordentlicher Ehe erzeugte Schwester und

Stiefschwester, während V. 9. sich auf die Halbschwester beschränkt

und die ausserchelich erzeugte mit umfasst. Die Stelle ist nicht blosse

Wiederholung, sondern enthält etwas Neues, sofern sie die vollbür-

lige Schwester mit umfasst, welche das V. 9. ausschliessL — V. 12.

13. Nicht mit der Tante väterlicher oder mütterlicher Seile, weil sie

eine Blutsverwandte (s. V. 6.) des Vaters oder der Mutter ist. Die

das Verbot übertreten, sollen ihr Vergehen tragen (20, 19.) d. h. die

Strafe dafür erfahren. Ob damit die Todesstrafe durch die Obrigkeit

oder die Zusendung eines Unheils durch Gott gemeint sei, lässt sich

nicht ausmachen ; der Ausdruck kommt von beiderlei Strafen vor

(s. 5, 1.). Wie es scheint, durfte die Obrigkeit mit der Todesstrafe

Vorgehen, musste es aber bei irgend mildernden Umständen nicht grade.

— V. 14. Nicht mit dem Weibe des Bruders vom Vater als seiner

Muhme oder Tante, weil er dadurch mit des Vaters Bruder, mit seinem

Oheime in fleischliche Berührung treten würde
;

s. V. 7. Die es Ihun,

sollen ihre Sünden tragen und o*"?“'*:'?. kinderlos sterben (20, 20. vgl.

Gen. 15, 2.) d. h. bis an ihren Tod nicht mit Kindern erfreut wer*

den, mit Unfruchtbarkeit gestraft sein und also den Zweck der Ehe,

weil diese ungehörig ist, nicht erreichen, nm] Ex. 6, 20. — V. 15.

Nicht mit der Schwiegertochter, des Sohnes Weibe. Das wäre

Beschmutzung, d. i. etwas Abscheuliches, Schändliches (s. 2, 4.) und

an beiden mit der Todesstrafe zu ahnden (20, 12.). — V. 16. Nicht

mit des Bruders VYeibe, also der Schwägerinn, weil das eine fleisch-

liche Berührung mit dem Bruder wäre. Wer die vom Bruder ent-

lassene Ehefrau heirathet, verübt eine nns Unreinheit d. i. etwas

Schmutziges, Abscheuliches und Schändliches (Ez. 7, 19.f. Thren. 1,

17.) und die beiden Uebertreler sollen zur Strafe kinderlos bleiben

(20, 21.). Nach dem Tode eines Ehemanns aber durfte dessen Bru-

der die hinterbliebene Wittwe heirathen und sollte es sogar, wenn
der Verstorbene keinen Sohn hinterliess (Dl. 25, 5.). — V. 17. Der

Hebräer soll auch nicht die Scham eines Weibes und ihrer Tochter

blossen d. h. nicht beide zugleich oder nacheinander heirathen. Denn

das wäre eine fluchwürdige Ehe mit der Schwiegermutter (Dt. 27,

23.) und mit der Stieftochter, eine n’?! eig. Ersinnung, Anschlag, dann

Frechheit, Frevel, gewöhnlich Verbrechen der Unzucht (19, 29. Jud.

20, 6. Job. 31, 11.) und durch die Strafe des Verbrennens zu ahn-

den (20, 14.). Ebenso ist ihm untersagt seine Stiefenkelinn, die Toch-

ter vom Sohne oder der Tocliter seines Weibes, als welche durch

seine Ehe mit ihrer Grossmulter Blutsverwandte von ihm sind,

s. V. 6. — V. 18. Endlich soll man nicht nehmen ein Weib zu

ihrer Schwester, um zu entblössfen ihre Scham bei ihrem Leben d. i.

nicht die Schwester seines Weibes, so lange das letztere noch lebt,

zur Frau nehmen, nicht zwei Schwe.stern zugleich zu Weibern haben.

eig. auf sie darauf d. i. zu ihr hinzu wie 7, 13. Gen. 28, 9.

31, 50. eig. zusammenzupacken d. li. so dass du sie beide zu-

sammenpacktest, in einer Ehe verbände.st. Vermittelst des gemein-

schaftlichen Mannes wären die beiden Schwestern in eine fleischliche
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ßerühriin^ mit einander getreten, was (Geschwister nicht sollten. Eine

nacii der andern, nacli dem Tode der andern zu heirathen, wird nicht

verboten. — V. 19—23. ßestiminungen über andere Arten der Un-

zucht. Zuerst das Verhol, dem Weibe beizuwohnen in ihrer Verun-

reinigung d. i. in der Zeit ihrer monnlliehen Reinigung, worüber -z.

15, 24. Die Ucberlreler sollen beide mit dem Tode bestraft w'erden

(20, 18.). — V. 20. Ebenso soll man nicht geben seine Ergiess-

ung (s. 15, 16f.) in das VVeib seines Nächsten. eig. zu Samen
d. h. so dass man sie besamete und schwängerte, damit aber unächte

' Kinder in die Familie des Nächsten brächte, ra eig. sich zu

verunreinigen damit d. li. so dass man sich durch solche Schandthat

zu einem schmutzigen und abscheulichen Menschen machte. Diese

Zusätze deuten die Gründe des Verbotes an, die in andern Stellen

mit und "n: angezeigl werden (s. V. 15. 16.). Der Ehebrecher

und die Ehebrecberinn sollten durch Steinigung gelödtet werden (20,

10. Dt. 22, 22. Ez. 16, 38. 40. Job. 8, 5.). Die andern allen Völ-

ker waren minder streng; sie ahndeten das Verbrechen meist mit

Geldstrafen (Diod. 12, 21.), doch auch mit härteren. Bei den Aegyp-

lern erhielt der Ehebrecher 1000 Slockscbläge und ihr wurde die

Nase abgescbnillen (Diod. 1, 78.); bei den Indiern waren Geld-” und

Leibesslrafen, sowie Verbannung und auch Tödlung vorgeschricben

(Manu 8, 352 fl*.); bei den Griechen traf die Frau Verstossung und

Ehrlosigkeit, während der Ehebrecher gelödtet werden konnte oder

vom rierichle eine ibarle Leibesslrafe empfing (Wachsmuth II, 1. S.

272.). Das moslemische Recht verhängt Leibes- und Lebensslrafen

über ihn und sie (v, Tornauw moslem. Recht S. 234.). Besonders

streng nimmt man es im Oriente mit ihr; sie wird z. B. bei den Land-

leulen im heutigen Aegypten und bei den arabischen Beduinen von

ihrem Manne oder Vater oder Bruder unnachsichtlich umgebraebt {Lane
Sillen und Gebräuche I. S. 213. Niebuhr Arabien S. 39. ßurckhardt

Syrien S. 361 und Beduinen S. 89.). — V. 21. An die Verbote ei-

ner abscheulichen Kinderzeugung schliessl der Verf. das Verbot eines

abscheulichen (Gebrauchs der Kinder und reiht es als ein religiöses

IJnzuchtsgesclz den übrigen Unzucbtsgeselzen an. von deinem Samen
sollst du nicht geben, übergehen zu lassen zum Molech] du sollst von

deinen Kindern keins liingeben, damit man cs dem Moloch zuführe

und übergebe, es ihm weihe (Jer. 32, 35. Ez. 23, 37.), nämlich wwa

durch Feuer y wie der Ausdruck sonst vollständiger lautete (2 Reg.

23, 10. 16, 3. 17, 17: 21, 6. Dl. 18, 10. Ez. 20, 31.). Damit wird

nicht eine blosse Lustralion durch Feuer bezeichnet, sondern ein wirk-

liches Verbrennen; s. Movers Phönizier I. S. 328 ff. Gesen. Thesaur.

p. 985. Dies lehrt auch üks verbrennen mit Feuer, welches mit

dem vorliegenden Ausdrucke abwechselt (Jer. 7, 31. 19, 5. 2 Reg.

17, 31.). Den zu opfernden Menschen schlachtete man zuerst (Ez.

16, 20 f. Ps. 106, 37 f. Jes. 57, 5. Euseb. praep. ev. 4, 16.) und

legte ihn dann in die Arme, welche das unten geheizte, eherne Mo-

locbsbild ausstreckle (Diod. 20, 14.); aber Kinder scheinen ihm auch

lebendig übergeben worden zu sein. Denn es wird angeführt, die
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Karlhager iiätlen bei grossen Sühnfeslen einen Knaben auf die Hände
lies Kronos gelegt und dann das Bild unten geheizt, das Opfer aber

vom Feuer zusammengezogen habe zu lachen geschienen, ein sardo-

nisches Lachen. So Klilarch bei Suid. und Phot. u. SaQÖovLog yi-

kcog. Dazu passt gut das von diesem Opfer gebrauchte wel-

dies sonst auch vom Abgeben der Erstgeburt an Jehova vorkoramt

(Ex. 13, 12. Ez. 20, 26.). Damit das Weinen und Schreien nicht

f^ehört würde, machte man bei der Bildsäule einen grossen Lärm
(Plutarch. de superstit. 12.). Mehr über diesen Cult bei Münler Re*

ligion der Karthager S. 17 ff. Bötliger Ideen zur Kunstmylhologie L
S. 355 ff., auch oben Genes. S. 172 f. Wer solchen Cult übt, Israelit

oder Fremder, unterliegt der Strafe der Steinigung (20, 2.), wie je-

der Abgöttische getödtet werden soll (Ex. 22, 19.). Denn er lial

durch den abscheulichen Brauch unreiner Heiden Jehova’s Wohnung
verunreinigt (20, 3.) wie ein levitisch Verunreinigter (15, 31. Num.

19, 13. 20. und oben S. 438 f.); er hat Jehova’s heiligen Namen ent-

weiht d. li. Jehova nicht in heiliger Verehrung hoch und hehr gehal-

ten, sondern mit Ehrfurchtslosigkeit und Verachtung behandelt, gleich-

sam rücksichtslos und frech herabgewürdigt durch Gebräuche, die er

verabscheut und verboten hat (19, 12. 21, 6. 22, 32. Am. 2, 7.).— V. 22. Der Hebräer soll nicht liegen beim Manne Liegen des Wei-

bes d. h. wie man beim Weibe liegt, also nicht die Geschlechtslust

an ihm ausuben, nicht Knabenschande treiben. Der Accus, nw« ’asw»

wie 15, 18. Beide Uebellhäter sollen mit dem Tode bestraft wer-

den (20, 13. Dt. 23, 18.). Das Lasier war bei den Kanaanitern im

Schwange und kam auch bei den Hebräern vor (s. Gen. L9, 5.); zur

Zeit der Apostel war es weit verbreitet (Rom. 1, 27. 1 Cor. 6, 9.

und dazu Wetstein), stand aber sonst bei den asiatischen Völkern in

grösster Verachtung (Euseb. praep. ev. 6, 10. p. 276.). Der Avesta

verbietet es ebenfalls streng (Vendid. 8, 102 ff.) und das moslem.

Recht setzt die Todesstrafe darauf (v. Tomauw moslem. Recht S.

234 f.), welche indess jetzt nicht mehr angewendet wird (Lane Sitten

1. S. 110.). Bei den Griechen ahndete man es mit der Todes- oder

einer Geldstrafe (Wachsmuth hellen. Allerlhumsk. 11, 1. S. 271 f.). —
V. 23. Bei Todesstrafe ist auch verboten (20, 15f. Ex. 22, 18. Dt.

27, 21.), dass der Hebräer seinen Erguss (s. 15, 16.) in ein Vieh

gibt und sich damit verunreinigt, sowie dass die Hebräerinn sich

vor ein Vieh stellt, sich mit ihm zu begatten. Das Suff, in geht

auf das Vieh und das nur hier und 19, 19. 20, 16. vgl. Ps. 139,

3. vorkommende verw. mit bedeutet eig. sich niederlassen,

liegen, dann jem. beliegen d. i. sich mit ihm begatten. Die letzte Be-

deutung auch im Arab. Chald. Talm. Verbote dieser Art waren nicht

überflüssig. Nach Herodol und Pindar Hessen sich Weiber zu Mendes

in Aegypten vom Ziegenbocke besteigen (Herod. 2, 46. Strabo 17.

p. 802. Plutarch Gryll. 5.) und im heutigen Aegypten soll es Vor-

kommen, dass man sich mit dem Krokodilweibchen begattet {Sonnini

Reisen H. S. 336.). Ein römisches Beispiel von einem Weibe und

einem Hunde erwähnt Aelian H. A. 7, 19. Das moslem. Recht (v. Tor-
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nauw S. 237.) verhängt über den Verbrecher Peitschenhiebe, beim vier-

ten Male den Tod, der indess nicht volLstreckt wird {Laue Sitten I.

S. 110.). Manu ll, 174. verbietet solche Sciiandlhat gleichfalls. —
V. 24—30. Allgemeine Warnung und Mahnung. Israel soll sich nicht

verunreinigen, schänden mit diesen Unsitten, womit sich die Völker, die

Jehova vor ihnen fortsendet d. i. vertreibt (s. Ex. 23, 33.), verunreinigt

haben. Durch diese Uräiiel ward das Land unrein und Jehova ahn-

dete das Vorgehen desselben an ihm d. i. das der Landesbevölkerung an

ihr iryr. w ie 19, 29.), so dass das Land seine Einwohner ausspie

d. i. wie etwas Abscheuliches von sich gab und ausstiess (20, 22.).

Ais Gottes Land war Kanaan wie Eden Gen. 4, 11. heilig und wurde
durch die abscheulichen Gewohnheiten entweiht (25, 23. Jes. 24, 5.);

es ertrug eine ruchlose Bevölkerung nicht länger, sondern schüttelte

sie ab. Der Jehovist hebt gern die Sünden der Kanaaniter hervor

(s. Gen. 15, 16.). Er hält übrigens die mosaische Zeit nicht ein, in

welcher die Vertreibung noch angehen sollte. — V. 26. 27. Viel-

mehr soll Israel, der Eingeborene und Fremde (s. Ex. 12, 49.), Je-

hovas Gesetze befolgen und solche Gräuel meiden, immer bedenkend,

dass diese es waren, durch weiche die Kanaaniter das Land verun-

reinigten und ihre Ausstossung hcrbeiführlen. für hVk wie Gen.

19, 8. — V. 28. Dann wdrd das Land die Israeliten nicht dadurch,

nicht aus der Ursache, dass sie es verunreinigten, ausstossen wie die

Kanaaniter, welche es vor ihnen bewohnten. — V. 29. 30. Durch

Jehova’s Satzungen bleibt das Land rein und Israel im Besitz dessel-

ben. Denn nach ihnen sollen alle ausgerottet w'erden, welche etwas

von diesen Greueln thun, und nach ihnen soll Alles gewahrt werden,

was gegen Jehova zu wahren ist, um nicht eine von jenen Greuel-

Salzungen zu üben. s. Gen. 17, 14.

Cap. 19. Verschiedene Gesetze für das religiöse, sittliche und

bürgerliche Leben. V. 2—8. Zuerst religiöse Vorschriften. Die Kinder

Israel sollen heilig sein, weil Jehova es ist, welchem sie angehören

und in dessen Lande sie wohnen (11, 45 f. 20,26. Ex. 22,30.). Die

Forderung an der Spitze eines Abschnittes, der viele sittliche Gebote

enthält, umfasst wohl die sittliche Heiligkeit mit. "sa

sonst elohislisch ; s. Ex. 16, 2. — V. 3. Sie sollen jeder seine Ael-

tern furchten d. h. sie in Worten und Werken mit Ehrfurcht behan-

deln, sie lief verehren. Diese Vorschrift steht hier unter Religions-

gesetzen, weil das Gesetz den Aeltern ein fast göttliches Ansehen ein-

räumt; s. Ex. 20, 12. meine Sabbathe] s. Ex, 31, 13. 20, 8fl‘. Der

Sabbalh wird als der wichtigste Feiertag aus den Festzeilen heraus-

gehoben und eingeschärfl, V. 30. noch einmal. — V. 4. Sie sollen

sich nicht wenden zu den Götzen d. i. sich ihnen nicht zuwenden,

um ihnen als Verehrer anzugehören (20, 6. Dt. 31, 18. 20. Hos. 3,

1.) und nicht gegossene Götter sich machen. Denn das wäre eine

Sünde gegen das Grundgesetz der Theokratie (Ex. 20, 3. 4. 23.).

Das dichterische kommt sonst im Gesetze nicht weiter vor und

erinnert an Ex. 34, 17. — V. 5. Aus den Opfervorschrif-

ten hebt der Verf. die für das Dankopfer hervor, welches nach sei-
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nein Charakter am ehesten von Unregelmässigkeiten begleite sein

konnte. Wenn sie ein solches veranstalten, so sollen sie es verrichten

z\jk ihrem Wohlgefallen d. i. zum VVohlgefallen für sie, mithin so, dass

fiolt ein Gefallen an ihnen hat. s. l, 3. oben S. 372.

V. 6. 7. Am Opfertage und am Tage darauf soll es verzehrt, der

am 3 Tage aber vorhandene Rest mit Feuer verbrannt werden; isst

man ihn da noch
, so wird es als ein Essen verdorbenen Fleisches

nicht wohlgefällig bei Gott sein. Der Verf, gibt diese Vorschrift für

alle Dankopfer, der Elohist nur für die beiden minder wichtigen Ar-

ien des Dankopfers, während er für die Hauplart ein strengeres Ge-

setz ertheilt. S. 7, 15— 18. — V. 8. Der üebertreter wird seine

Vergehung tragen d. i. seine Strafe erfahren (s. 5, 1.); er soll aus-

gerotlet werden (Gen. 17, 14.), w'eil er Jehova’s Heiliges entweihet

hat, dies insofern, als er heiliges Opferlleisch wie gemeines Fleisch

behandelte, welches man mehrere Tage aufliebt, alt werden lässt und

dann noch verzehrt. Alles Opferfleisch war frisch zu opfern oder zu

verzehren oder zu verbrennen, keins durfte alt, verdorben und unrein

werden. Zum Ausdruck vgl. 22, 15. Num. 18, 32. und über den

Sing. K»: s. Ex. 31, 14. — V. 9— 18. Vorschriften für das Verhal-

ten gegen den Nächsten, insbesondere gegen den Elenden und Be-

«lurfligen. Wenn die Israeliten erndten die Erndie ihres Landes d. i.

die Getreideerndte halten, so soll der Einzelne nicht vollenden die

Seite, den Rand seines Feldes zu erndten d. h. sein Ackerstück nicht

ganz aberndten, sondern den Rand stehen lassen und nicht eine Lese

seiner Erndte lesen d. h. nicht die beim Schneiden und Binden zer-

streuten Halme und Aehren zusammenlesen, ebenso auch in der Pflan-

zung keine Nachlese halten d. h. die bei der Lese vereinzelt stehen

gebliebenen Trauben und Früchte niclU nachträglich einsammeln und

nicht zusammenlesen den dtV Verslreuung d. i. die einzelnen Früchte,

Trauben und Traubentheile, welche beim Sammeln entfallen sind und

zerstreut am Boden liegen, sondern diese Dinge dem Elenden und

Fremden (s. Ex. 12,49. 22, 20 ft’.) überlassen, damit er auch Anlheil

an der Erndte und Lese habe. 05‘::£|:] für worüb. Ges. §. 60.

Anm. 2. Ew. §. 255. d. ist allerdings gewöhnlich Weinpflanzung

^

steht aber doch auch von andern Pflanzungen z. B. vom Oelgarten

4ud. 15, 5. Die Vorschrift wird 23, 22. bei Gelegenheit des Wochen-

festes, mit welchem die Getreideerndte abschloss, wiederholt, jedoch

an dieser Stelle bloss für die Getreideerndte. Der Deuteronomiker 24,

19—21. nennt neben dem o'^s auch die Oelpflanzung, erweitert das

Gesetz mit der Vorschrift, dass man eine auf dem Felde vergessene

Garbe nicht nachholen solle und bezeichnet als Empfänger dieser

Wohllhaten den Fremden , die Wittwe und die Waise. Er gibt 23,

25 f. auch die vornämlich auf die Elenden berechnete Bestimmung,

dass man im Weinberge und Felde des Nächsten Trauben und Aeh-

ren pflücken dürfe, soviel man zur Sättigung brauche, jedoch ohne

ein Gefäss und eine Sichel zu brauchen und ohne also' Vorräthe mit-

zunehmen. Die Talmudisten haben im Tr. Peah das Gesetz weiter

ausgefnhrt und z. B. bestimmt, dass die Peah mindestens den 60 Theil
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des Ackerstücks umfassen müsse (Mischna 1, 2.), streiten aber darü-

ber, oh von jedem, auch vom kleinsten, Acker eine Peah zu geben

sei (3, 6.); den b~s verstehen sie mit von den Baumptlanzungen und

gehen die Fruchthäume an, die unter dieses Gesetz fallen sollen (1,

5.). — V. 11. Man soll nicht stehlen (s. Ex. 20, 15.), nicht etwas

ahleugneii (s. 5, 21 f.) und nicht lü^eu an seinem Nächsten d. h. nicht

zum unredlichen und treulosen Lügner an diesem werden , ihn nicht

täuschen und betrügen (I’s. 44, 18. 89, 34. Jes. 03, 8.). — V. 12. Man
soll nicht im Namen Jehova’s zu Lug und Trug schwören (s. Ex. 20,

7. 10.), weil man den heiligen Namen durch solches Hereioziehen

in schlechtes Treiben ruchlos entweihen würde. !jVn] wie 18, 21. —
V. 13. Man soll den Nächsten nicht bedrücken und berauben, indem

man ihm etwas unrechtmässig entrisse, entzöge oder vorenthielle (s.

5, 21.). Ein Beispiel ist der arme Lohnarbeiter, dessen Lohn man
jeden Tag am Abende auszahlen, nicht über Nacht bis zum andern

Morgen behalten soll (Dt. 24, 141'.). Das geschah bei Tagearbeitern

wohl gewöhnlich (Mtth. 20, 8.), ob auch bei Arbeitern
,

welche auf

längere Zeit in Arbeit gegangen waren (25, 53.), bleibt dahingestellt.

s. 25, 44 f. Ex. 12, 49. Diese Lohnarbeiter waren grösslen-

theils Nichthebräer. — V. 14. Mau soll den Tauben nicht schmähen
und schelten

,
weil dieser Uuglückliche nichts erwiedern

,
die Unbill

nicht abwehren und dem Angreifer nicht entsprechend vergelten kann

(Ps. 38, 15.), also gegen ihn wehrlos ist. Der Verf. hat den Taub-

stummen im Sinn. Vor den Blinden soll man nicht einen Anstoss

geben d. i. ihm nicht Etwas in den Weg legen, damit er slrauchle

und falle, nach Dt. 27, 18. ihn auch nicht irre führen, vielmehr ihm

Auge seiu (Job. 29, 15.). und fürchten sollst du dich vor deinem

fjroMe] der das, w'as der Taube. und Blinde nicht wahrgenommen hat,

gehört und gesehen hat und so ruchlose Unbill nicht ungeahndet las-

sen kann (V. 32. 25, 17. 30. 43.). — V. 15. Man soll im Gericht

d. i. bei der Rechtspflege nicht Unrecht thiin, sondern mit Gerechtig-

keit den Nächsten richten d. i. seine Sache entscheiden
,

also weder
den Dürftigen begünstigen d. i. auf seine elenden Umstände eine den

Widerpart benachtheiligeude Rücksicht nehmen
,

noch dem Grossen

Vorzüge einräumen. Zur Sache vgl. Ex. 23, 2. 3. 0. 8., zu von

der Person Ex. 20, 3. 33, 14 f. und zu dabei Gen. 32, 21. Jes.

3, 3. — V. 16. Man soll nicht Angeberei und Verleumdung im

Volke üben
, um dadurch den Nächsten ins Verderben zu bringen

(Ez. 22, 9.) und nicht sich stellen gegen das Blut des Nächsten d.

h. nicht gegen sein Leben auflreten (1 Chron. 21, 1. Dan. 8, 25.

11, 14.), nicht ein Bluturtheil über ihn herbeizuführen suchen. Zur

Sache vgl. Ex. 23, 1. 7. und zu TfVn gehen Verleumdung d. i.

angeberische und verleumderische Gänge machen, das ähnliche

26, 21. 23. — V. 17. Man soll nicht Hass gegen den Bruder ira

Herzen tragen, sondern diesen zurechtweisen d. h. wenn man etwas

gegen ihn hat, ihn offen zur Rede stellen und ihm sein Verhal-

ten verweisen. Die Sache erledigt sich damit und gleicht sich

aus, während im Geheimen genährter Hass - wie bei Kain Gen.
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4, 6 f. zu bösen Tliaten führt, die man dann zu büssen hat.

lieber »ba s. 5, 1. und zu über ihm d. i. seinetwegen vgl.

22, 9. Num. 18, 32. Ps. 89, 8. — V. 18. Man soll überhaupt nicht

rächen und bewahren d. h. nicht nachträgerisch und rachsüchtig ge-

gen die Volksgenossen sein, sondern dem Nächsten Liebe beweisen,

Wohlwollen und Güte für ihn haben. Dieses schone Gebot wird

V. 34. auch auf die Fremden ausgedehnt. — V. 19—32. Vorschrif-

ten religiös-sittlicher Zucht in den verschiedenen Verhältnissen des

gemeinen Lebens. — V. 19. Man soll nicht zweierlei Vieh sich zu-

sammen begatten lassen und also nicht Bastarde erzielen, nicht das

Feld mit zweierlei unter einander gemischten Samen besäen und nicht

aus zweierlei Stofl' z. B. Wolle und Linnen gewebte Kleider tragen.

s. 18, 23. l)cd. eig. relenlio, separalio, dann diversitasj im

Dual Zweierlei. Zu vgl. 2, 12. Ex. 28, 43. 3, 22. ist

Appos. zu und hat im Semit, keine Etymologie. Wahrscheinlich

stammt es wie w» aus Aegypten (s. Ex. 25, 4.), einer Hauptheimath

der Weberei, wo auch die Hebräer ihre VVebekunsl gelernt hatten

(s. Ex. 26, 1. 36.). Die LXX geben es xißSrjkog d. i. verfälscht,

unächl. Nach ihnen hat man das Wort zu deuten iliirch kopt.

texlura und JlOVSt falsus (s. Peyron Lexic. p. 224. 133 f.) und viel-

leicht T3B5» auszusprechen. Der Deuleronoiuikei hat 22, 5. 9— 11.

das Gesetz ebenfalls, erweitert es aber, indem er bestimmt, dass man
auch den Weinberg nicht mit zweierlei Sämerei besäen

,
nicht Ochs

und Esel beim Pflügen zusammenspannen und nicht Kleider vom an-

dern Geschlechte tragen solle, also der Mann nicht ein Frauenge-

wand und umgekehrt. Das Wort erklärt er von Zeug aus Wolle

und Linnen, den beiden gewöhnlichen Kleiderstollen der Hebräer (s.

13, 47.), und für die verbotene Mischsaat setzt er den Verlust des

ganzen Weinbergsertrags als Strafe fest. Weitere Bestimmungen ge-

ben die Tahnudisten im Tr. Kilaim und die Babbinen z. ß. bei Hol-

linger leges Hebraeor. p. 374 If. Ueber die verschiedenen Ansichten

vom Sinne des Gesetzes s. Winer RWB. u. Saat und Verschiedenar-

tiges. Wie es scheint, beruht das Gesetz auf der Idee der Reinheit.

Die Dinge gehen rein und gut aus der Hand des Schöpfers hervor

und sollen jegliches in seiner ihnen von Gott gegehenen Eigenthüm-

lichkeit bestehen, also frei von Fremdartigem bleiben; durch Zumi-

schung von etwas Andrem wird das W’esen getrübt und das Ding

gefälscht; die Vermischung bewirkt Verunreinigung und was aus ihr

hervorgeht, ist unächt. Diese Idee passt zum vorliegenden Gesetze,

welches aber freilich später im Deut, eine weiter ausgedehnte An-

wendung erhalten hat. Ob die allen Hebräer die Vorschrift einge-

halten haben, lässt sich nicht ausmachen. Die bei ihnen öfters z. B.

2 Sam. 13, 29. 18, 9. 1 Reg. 1, 33. 38. 18, 5. erwähnten Maul-

thiere können aus dem Auslande bezogen worden sein, wie auch

1 Reg. 10, 25. andeutel. Dass die Priesterkleider aus Wolle und

f.innen bestanden hätten (.loseph. antt. 4, 8, 11. Mischn. Kilaim 9,

1.), ist nicht zu beweisen (s. Ex. 35, 25.). — V. 20— 22. Ein ün-

zuchtsgesetz , welches die Vermischung verschiedener Stände behan-

DIgitized by Google



512 Lev. 19, 20—24.

dell und wie etwas Verwandtes durch Vav angeschlossen wird. Wenn

einer ein Weih beschläft, welches Magd ist, angehörend einem MaiiEK

und weder losgckaufl worden ist, noch sonst die Freiheit erhaUen

hat, die also nocii Eigenthuin des Mannes ist und ihm als Beischl:

ferinn dient (s. Ex. 21, 7 11*.), so kann das Vergehen, weil das Ver-

hältnLss keine ordentliche Ehe ist, nicht als Eitehruch angesehen and

nicht nach 20, 10. bestraft werden; die beiden Uehelthäter sollea
'

also nicht sterben. Aber das Eigeiithuinsrecht des Mannes ist doch

verletzt worden und dessbalb muss es eine Ahndung geben, rzzz

r*t] s. 15, 16. Zu c)“" im Pi. schtnähen, dann wohl schmählich be-

handeln j
als etwas beriuges preisgeben, hingeben vgl. Jud. 5, IS.

und Gesen. Thesaur. p. 523. Das Hapaileg. von suchen

(13, 36.), untersuchen, mustern (27, 33. Ez. 34, 11 f.) ist Heim-

suchung, Ahndung, Züchtigung und zu vergleichen
, wo sich die

Bedeutungen ähnlich stellen. Dass die Rüge beide traf, lässt der

Plural schliesseii;' worin sie bestand, sagt das Gesetz nicht

;

bei ihr jedenfalls in Schlagen (Mischn. kcrith. 2, 4.). Er hatte ausser

der bürgerlichen Ahndung wegen seines Eingriffs in das Nächsten-

recht Jehova einen Widder als sein Schuldopfer darzubringen
, um

,

sich vom Priester versöhnen zu lassen. Darüber s. S. 394 f. “e:

nVoa] s. 4, 20. '.rssrre] s. 4, 26. — V. 23—25. Wenn die Kinder

Israel nach Kanaan kommen und allerlei Fruchtbäume aupllaiizen
,

so

sollen sie bei jedem seine Frucht machen als seine Vorhaut d.' h.

sie als seine Vorhaut behandeln , es mit ihr machen wie mit der

Vorhaut beim Menschen, also sie beseitigen. Drei Jahre hindurch

sollen ihnen solche junge Obstbäume jeder vorhäutig sein
, als vor-

'

häutig gellen und davon nicht gegessen werden. Bei dem Sing.

ist Subj. und W hat seine Bedeutung von ist also hier

Vorhaut machen, als solche behandeln. In den ersten Jahren brin-

gen die jungen Obslbäume nur w'enige vereinzelte Früchte. Zum Her-

anziehen z. B. des Oclbaums sind 3 oder 4 Jahre erforderlich (Geo-

ponica 9, 10.), und die Dattelpalme trägt mit dem 3, 4 oder 5 Jahre

(Theophrast. hist, plantt. 2, 8. Plin. 11. N. 13, 8.). Was sic aber

in dieser Zeit von Früchten hervorbringen, das hat etwas Unzeitiges

(Joseph, antt. 4, 8, 19.) und Unvollkommenes (Philo de cariU p. 713.

Clem. Alex, ström. 2. p. 401.); es ist dürftig und gering, auch von

herbem und wildem Geschmacke, indem erst beim älteren Obstbaume

die Früchte mild und angenehm werden. 31an soll also solche Frucht

wie einen wilden Auswuchs ansehn und sie entfernen. — V. 24. Im
'

4 Jahre soll die ganze Frucht, die dann schon vollkommener ist, eine

»rj? Weihung des Lobes für Jehova sein d. h. diesem als hei-
,

lige Gabe geweiht werden und zwar zum Lobe und Preise dafür,

dass er solchen Segen in die Fruchtbäume gelegt und ihn den Men-

schen verliehen hat. Ausser der Andeutung Jud. 9 , 27. kommt im

A. T. von dieser Weihung nichts vor und das Nähere ist unbekannt.

Die Gabe fällt aber unter denselben Gesichtspunkt mit der Erstgeburt

des Menschen und Viehes (s. oben S. 128.). Der erste Ertrag der
i

Fruchtbarkeit des Obstbaums gehörte dem Schöpfer als dem Geber
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und wurde ilim zum Danke gew'eiht Der Verf. bestimmt das 4 Jahr

wo die jungen Bäume wohl in der Regel schon Früchte von guter

Art brachten
;

in den Jahren vorher gab es keine oder doch nur

wenige und zwar solche von unangenehmer Beschaifenheit
,

die man
Jehova nicht darhringen konnte. — V. 25. Erst im 5 Jahre dürfen

die Besitzer die Früchte der jungen Obslbäume geniessen. S)*'Onr!^j]

eig. zuzufügen euch seinen Ertrag d. h. so dass ihr da die Frucht

des Baumes euch zuleget, euch angedeihen lasset. Zum Ausdruck

vgl. Ps. 120, 3. 1 Sam. 3, 17. — V. 26. Man soll nicht heidnische

Sitten befolgen z. B. nicht essen nehsi Blut d. i. nichts geniessen,

womit Blut verbunden, woran noch Blut ist. Darüb. s. 7, 26. und

über hy Ex. 12, 8 f. Sonst steht dafür auch a Gen. 9, 4. oder oy

Dt. 12, 23. Ebenso darf man nicht w^ahrsagerische und zauberische

Künste treiben, als welche gewöhnlich mit Abgötterei zusammenhin-

gen (Ex. 22, 17.). on:] s. Gen. 44, 5. s. Ex. 7, 11, — V. 27.

Nicht sollt ihr kreisen lassen den Rand eures Hauptes] ihn nicht

rund machen, nicht das Haar von einem Schlafe bis zum andern

ringsherum abscheeren
, wie gewisse VVüstenaraber zu Ehren ihres

Gottes ürolal Ihaten (Herod. 3, 8 .), die daher n«t ‘'anx;? Randge-

stutzte heissen Jer. 9 ,
26. 25 ,

23. 49 ,
32. Auch die Solymer in

Kleinasien schoren sich so (Joseph, c. Apion. 1, 22.). Bei den Grie-

chen thaten dies die Buhldirnen (Hesych. u. axcc(pLov) und bei den

Frauken die Untergebenen, während der Herr langes Haar trug (Agath.

1, 3.). Mehr bei Salmasius de caesarie virorura p. 46 ff. hkb] 13,

41. und nicht sollst du verderben den Rand deines Bartes] den letz-

teren nicht ringsherum abscheeren und dadurch diese Zier verder-

ben (21, 5.), sondern ihn wachsen und stehen lassen. Arabes mi-

trati degunt aut intonso crine; barba abraditur, praelerquam in su-

periore labro; aliis et haec intonsa (Plin. H. N. 6 , 32.). Die heutigen

Araber halten den Knebelbart kurz oder schneiden ihn ganz ab {Niebuhr

Arabien S. 68.). — V. 28. Man soll sich wegen eines Todten nicht

Einschnitte machen und sich nicht vor Trauer zerkratzen und zer-

fleischen. ®?aV] eig. hinsichtlich einer Seele d. i. einer Person , hier

von einer todten wie 22, 4. Num. 5, 2. 9, 6 . 7. 10. Sonst steht

das vollständigere ri® »55 21, 11. Num. 6
,
6 . oder auch r» z. B.

Dt. 14, 1 ., >vo das vorliegende Verbot wiederholt ist. Die Stelle

geht auf die Todlentrauer, die nicht wild, unbändig und wüthend

sein soll. Diese Art Trauer war ganz gewöhnlich bei den Alten

z. B. den Hebräern (Jes. 3, 24. Jer. 16, 6 . 41, 5. 47, 5.), den Ba-

byloniern und Armeniern (Cyrop. 3, 1, 13. 3, 3, 67.), den Scythen

(Herod. 4, 71.), den Römern (Quinlil. decl. 10, 8.), wo aber schon

die 12 Tafeln den Frauen das genas rädere untersagten (Cic. de legg.

2, 23.); sie ist noch in Uebung z. B. bei den Persern (iWorter zweite

Reise S. 189.), den Arabern {Arvieux Beduinen S. 153.) und Ha-

hessiniern {Rüppell Abyssin. II. S. 57.). Mehr bei Geier de Ebraeor.

luclu cp. 10. Ob mit der scriplio stigmatis (s. Gesen.

Thes. p. 1207 f.) ebenfalls solche Trauerzeichen oder die zu Ex. 13,

16. besprochenen Religionszeichen gemeint sind oder die gleichgiltige

Hdb. 2 . A. T. XII. 33
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Talowirtinp, iHssl sich nicht heslimmt entscheiden. Die letztgenannte

ist Sitte in Aegypten hei den Frauenzimmern der niederen Stande,

kommt aber ajich hei Münnern vor {Lane Sitten und Gebr. I. S. 25.

35. III. S. 169.), ebenso in Arabien (Arvieux Beduinen S. 115.

Durckhardl Beduinen S. 40 f.). — V. 29—31. Verbote heidnischer

Religioiisgel)r.1iiche. Der HebrSer soll nicht seine Tochter entweihen,

dass er sie huren liesse, damit das Land d. i. die Landesbevöikerung

nicht liure und von Hurerei angefüllt werde. Gemeint ist die reli-

giöse Unzucht, wie sie mit manchen Culten verbunden war (Nura.

25, l fl*. Hos. 4, 13 f. 2 Reg. 23, 7. Winer RWB. u. Hure); durch

sie trat die Israelitinn aus der GemeinschaFt mit dem heiligen Gotte

heraus, gerietli in die der unreinen Heiden und ihrer Götter und

wurde enlweilU
;
durch sie gewöhnte sich das Volk an Unzuciit über-

haupt und verfiel ihr. von der Landesbevölkerung wie Jud.

18, 30. Jes. 66, 8. Hos. 1," 2. nat] s. 18, 17. — V. 30. Vielmehr

soll man Jchova’s Sahhalhe beobachten (V. 3.), um durch sie immer

an sein Verlulltniss zu Jehova, welches alles Abgöttische ausschliesst,

erinnert zu werden und Jehova’s tieiligthum fürchlen d. i. Jehova’s

Wohnung mit heiliger Scheu betrachten, mit frommer Ehrfurcht be-

handeln, also es nicht durch Beschmutzung mit unreinen Greueln

verunreinigen (s. oben, S. 438.). — V. 31. Man soll sich auch nicht

wenden zu den Wahrsagern und klugen Mfinnern d. i. sich nicht an

sie anschliessen (V. 4.), um sie zu befragen und sich durch sie zu

verunreinigen d. i. durch Ausübung abgöttischer Greuel sich zu be-

schmutzen und zu schänden (18, 20. 23.). ais] s. m. Pro-

phelism. I. S. 237 fl*. — V. 32. Vor dem Greise soll man ehrfurchts-

voll (Job 29, 8.) von seinem Sitze sich erheben und den Alten eh-

ren
,

dies in heiliger Scheu vor Gott, der Ehrfurchtslosigkeit gegen

das Alter ahndet (V. 14.). o"«] wie V. 15. Ebenso gebietet das

indische Gesetzbuch dem Jüngeren Aufslehn und Gruss gegen den

Alten (Manu 2, 120 f.) und bei den Aegyptern stand der Jüngere

ebenfalls vor dem Aelleren auf (Herod. 2, 80.), womit die Sparta-

ner ühereinslimmten (Plutarch. instilt. Laconn. p. 248. ed. HutL),

aber auch die Alhenienser (Arisloph. nubh. 993.); bei den Römern
ällcsler Zeit majores natu a minorihus colebantur ad deum prope

et parentum vicem alque omni in loco inque omni specie honoris

priores polioresque hahiti (Gell. 2, 15.). Diese Ehrerbietung gegen

das Aller besteht noch heule im Morgenlande (Lane Sitten und Gebr.

II. S. 121.). — V. 33—37. Verbote der Ungerechtigkeit im Ver-

kehre. Den Fremden sollen die Hebräer nicht drücken, sondern ihn

halten wie einen Eingeborenen aus ihrer Mille und ihm Liebe be-

weisen wie sich selbst. Darüber z. Ex. 22 , 20. und über z.

Ex. 12, 49. — V. 35—37. Keinerlei Unrecht soll man thun z. B.

in der Rechtspflege (V. 15.) und im Handel und Wandel mit Län-

genmass, Wage und Hohlmass, also richtige Wage, richtige Steine,

richtiges Epha und richtiges Hin führen. Die Steine sind abgewogene
und wurden als Gewichte in einem Beutel geführt. HB*'«] stammt
vermuthl. aus Aegypten (Gesen. Thesaur. p. S3.) und fasste 10 Go-
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mer, worüber z. Ex. 29, 40. Bin] Ex. 30, 24. Der Deut. 25, 13— 16. w’iederholl das Gesetz und verbietet auch
,

zweierlei Gewicht

und Maass zu fäiiren. Die Sittcniebrer des Volks schärlen es ein

(Prov. 16, 11. 20, 10. 23. Ez. 45, 10.), man kam ihm aber nicht

nach (Am. 8, 5. Mich. 6, 10 f.).

Cap. 20. Strafbestimmungen für die im Vorhergehenden ange-

führten Verbrechen. — V. 2—8. Die Bestrafung der Abgötterei als

des grössten theokratischen Verbrechens besieht natürlich in Tödlung

(s. Ex. 22, 19.). Wer also z. B. von seinen Kindern dem Moloch
weiht (s. 18, 21.), er sei Israelit oder Fremder, der soll gesteinigt

werden vom Volke des Landes d. h. von den Miteinwohnern Kanaans,

die er durch seine Verunreinigung des Landes verletzt und gefährdet

(s. 18, 25.). — V. 3. Damit geschieht der Wille Jeliova’s. Denn
dieser will sein Antlitz geben d. i. sich feindlich kehren (17, 10.)

gegen selbigen Mann und ihn wegen der Verunreinigung der göttlichen

Wohnung und wegen der Entweihung Gottes (s. 18, 21.) ausroUen.— V. 4. 5. Sollten die Mitbewohner des Landes ilire Augen vor ihm
veritülien (Jes. 1, 15. Prov. 28, 27.) d. i. sie zudrücken, wenn er

den Greuel vullführt, so will Jehova sich gegen ihn und zugleich ge-

gen sein Geschlecht kehren und ihn und alle, die im Anschlüsse an

ihn den Unfug mittreiben, ausrotten, indem er Verderben über sie

verhängt. Seine Stammgenossen sind zunächst verpUiclilet, ihn als

Abtrünnigen von Jehova zu tödten; tliun sic cs nicht, so verrathen

sie, dass auch sie abgöttisch gesinnt und derselben Strafe würdig sind,

njt] wie Ex. 34, 16. — V. 6. Der Untergang trifll auch den, welcher
* sich an die Wahrsager und Zauberer anschliessl (19, 31.) und somit

an heidnischen Greueln beiheiligt (Ex. 22, 17.). — V. 7. Die Israeli-

ten sollen sich heilig hallen d. i. entfernt und frei von allen verun-

reinigenden Greueln der Heiden, weil sic Jehova angehören, der ihr

Gott ist Vgl. 11 , 44 f. 19, 2. — V. 8. Jehova ist ihr Heiliger; s.

Ex. 31, 13. — V. 9. Der Tod trifft aucli den, welcher die 19, 3.

gebotene Ehrfurcht gegen die Acltcrn gröblich verletzt, indem er diese

schmäht und lästert (Ex. 21, 17. 15.). Die AelLern schliessen sich

hier an Gott an wie 19, 3. Ex. 20, 12. *ia eig. sein Blut auf
ihm näml. sei d. h. die Vergiessung seines Bluts trcfl'c ihn, seine

Tödtung sei die Strafe, welche auf sein Haupt kommt und er zu tra-

gen hat (Jos. 2, 19. 2 Sam. 1, 16. 1 Reg. 2, 37. Ez. 18, 13. 33,4.).

Der Ausdruck ist dem vorliegenden Abschnitte cigenthümlich (V. 11.

12. 13. 16. 27.). — V. 10— 18. Gleicherweise tritt die Todesstrafe

bei Verletzung der Cap. 18. ertheilten Ehe- und Keuschheitsgesetze

ein, nämlich bei dem Ehebrüche (s. 18, 20.), der Vermischung mit

des Vaters Eheweibe (18,7. 8.), mit der Schwiegertochter (18,15.),

bei der Knabenschande (18, 22.), bei der Vermischung mit der Mut-

ter und ihrer Tochter (18, 17.), mit einem Viehe (18, 23.), mit des

Vaters oder der Mutter Tochter, also mit der Halbschwester (18, 9.

11.) und mit der Menstruirenden (18, 19.). Ueberall wird hier die

Tödtung für beide Uebelthäter bestimmt, auch für das zur Sodomiterei

gemisbrauchte Vieh (vgl. Ex. 21, 28.). Gemeint ist aber die Steini-

33
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gung als die gewöhnliche Todesstrafe im Gesetze, worüber Wxner
RWß. u. Steinigung; sie wird hier auch in einigen Fällen V. 2. 27.

ausdrücklich genannt und Dt. 22, 21 fl*, für Ehebruch und andere Un-

zucht vorgeschricben. Das Verbrennen V. 14. ist kein solches Leben-

diger, sondern Gesteinigter, wie sich aus Jos. 7, 15. 25. ergibt Es

diente zur Verschärfung der Strafe. So verhält es sich auch bei 21,

9. Gen. 38, 24. VsrJ s. 18, 15. m»t] 18, 17. 18,9.

hier nicht wie 12, 7. vom Blutflusse selbst, sondern vom Orte dessel-

ben, der blutfliessenden Scham. — V. 19—21. Geringer sind die

Strafansätze für Unzucht zwischen entfernteren Verwandten, nämlich

für die Vermischung mit der Tante (s. 18, 12 f.), mit des Oheims

Weibe (18, 14.) und mit der Schwägerinn (18, 16.). Beim 1 Gl.

fällt der Verf. in die 20, 7 IT. gebrauchte Anrede, kehrt aber im 2 Gl.

zur 3 Person zurück, denn sein Fleisch blössel er, sie sollen ihr

Vergehen tragen] d. h. ein Solcher, der das im 1 Gl. Verbotene thut,

mischt sich mit seiner Verwandten (s. 18, 6.) und er und sie sollen

es büssen. Uebrigens lässt der Verf. in dem Strafverzeichnisse V.

10—21. die Vermischung mit der Mutter, Tochter, Enkelinn und Voll-

schwester weg, weil sich in diesen Fällen die Todesstrafe von selbst

versteht. — V. 22—26. Schlussermahnung an die Kinder Israel, Je-

hova’s Gesetze zu befolgen und nicht zu wandeln in den Satzungen

des kanaanitischen Volks (18, 3 f.), welches er, da er es verabscheue,

vor ihnen vertreibe, dann w^rde das Land sie nicht ausspeien (18,

24 fl’.). Die Greuel der Kanaaniter sind die Ursache (Gen. 15, 16.),

dass Jehova sie vertreibt und das von Milch und Honig fliessende

Land (Ex. 3, 8.) den Israeliten verleiht, welche er aus der Masse der

Völker ausgeschieden hat (s. 25, 42.). — V. 25. Von Jehova in seine

Gemeinschaft aufgenommen sollen die Israeliten sich rein halten, darum
auch einen gehörigen Unterschied machen (11, 47.) zwischen reinem

und unreinem Viehe und Geflügel und ihre Person nicht abscheulich

machen (11, 43.) durch die unreinen Thiere, von welchen (Accus,

wie Gen. 9, 2.) die Erde wimmelt und die Jehova ihnen ausgeschie-

den zum Unreinmachen d. i. die er aus der Masse der Thiere bestimmt

bat, dass sie als unrein gelten sollen. Der Verf. setzt das Gesetz Cap.

11. voraus. — V. 26. Kurz, heilig sollen sie sein, weil sie Jehova

angeboren und dieser heilig ist (19, 2.). — V. 27. Verunreinigungen

durch abgöttische Greuel (19, 31.) soll man dadurch verhüten oder

entfernen, dass man die Wahrsager und Zauberer steinigt und somit

ausrottet (Ex. 22, 17.).

Cap. 21—22.

Bestimmungen über die BeschalTenheit, Haltung und Führung der

Priester, über die Zulassung zum Genüsse der heiligen Gaben und

über die Beschaffenheit und das Alter der Opferthiere. Die gemeinen

Priester sollen sich ausser bei den Aeltern, Kindern und Geschwistern

der Todtentrauer enthalten, in den erlaubten Fällen das Uebermässige
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vermeiden, nur eine ehrbare Jungfrau oder Witlwe heirathen und

Zucht in ihren Familien halten (21, 1—9.). Der Hohepriester, als

das Haupt der Prieslerschaft, darf an gar keiner Todtenfeier Theil

nehmen, auch nicht heim Tode der n<1chsteu Angehörigen trauern und

nur eine Jungfrau Israels heirathen (V. 10— 15.). Alle Priester haben

nur dann zum Dienste am Altäre und im Heiligthume Zutritt, wenn

sie leiblich vollkommen gesund sind
;
hässliche Leibesfehler schliessen

von den eigentlichen Priestergeschäften aus ,
doch nicht von der

Theilnahme an den heiligen Gaben (V. 16—24.). Nur im Zustande

der Reinheit dürfen die Priester diese Gaben geniessen, der Verun-

reinigte hat sich ihrer zu enthalten, bis er wieder rein ist und Ge-

fallenes und Zerrissenes ist ihnen wie allen Andern verboten (22, 1

—9.). Theil haben an den Gott geweihten Gaben nur die Aaroni-

den als die Priester und die Angehörigen ihrer Familien
;

alle Andern

sind ausgeschlossen und wer von ihnen aus Versehen davon geges-

sen hat, muss den Fehler gut machen (V. 10—16.). Zulässig beim

Opferdienste sind nur solche Thiere, welche keinen Fehler haben

(V. 17—25.) und zwar von ihrem achten Lebenstage an; man soll

aber nicht das Alte und sein Junges an demselben Tage schlachten

(V. 26—28.). Beim Lobopfer ist das Fleisch am Opfertage zu ver-

zehren (V. 29—33.). — Diese Bestimmungen erscheinen wie Nach-

träge zu den elohistischen Opfer- Priester- und Beinigkeitsgesetzen

und schliessen sich ira Allgemeinen gut an Cap. 1— 16. an, wenn

auch Einzelnes ebenso angemessen eine andre Stelle hätte erhalten

können, z. B. die Vorschriften über die Opferthiere 22, 17 33. beim

Opfergesetze Cap. 1— 7, Sie passen im Ganzen in den Plan der

Grundschrift und gehören ihr an. Die Hervorhebung der Priester-

salbung 21, 10. 12. ist ihr eigenthumlich und einzelne Bestimmun-

gen erinnern an frühere elohistische Stellen z. B. 21, 10. an 10, 6.

und 22, 30. an 7, 15. Entscheidendes Gewicht hat die Ausdrucks-

weise, welche überall den Elohisten verrälh z. B. Person 22, 6.

n»® 22, 14., ötl® 21, 10., auch die Formeln nach ihren beschlech-

lern 21, 17. 22, 3. und ausgeroUet werde selbige Seele 22, 3.

Cap. 21, 1—9. Vorschriften für die Haltung und Führung des

gemeinen Priesters, von denen die wichtigste ist, dass er sich nicht

verunreinige »bsV hinsichtlich einer Person d. i. eines Todten, einer

Leiche (s. 19, 28.), ihr also nicht nahe und sie nicht anrühre. Die

Leiche galt nach allgemeiner Ansicht des Alterthums als verunreini-

gend und nach einer Berührung mit ihr waren Reinigungen nölhig

(s. Num. 19.). Daher wird besonders den Priestern, welche dem.

heiligen und reinen Gotte näher standen, solche Berührung untersagt

Das war auch bei den andern alten Völkern Sitte und Vorschrift.

Die ägyptischen Priester und Opferschauer enthielten sich der Tod-

lenfeier (Porphyr, abstin. 2, 50.) und die syrischen zu Hierapolis

Digltized by Google



518 Le?. 21, l—6.

mussten, wenn sie einen Genossen begraben batten, 7 Tage lang den

Tempel meiden und wer von ihnen einen Todlen gesellen batte, durfte

nicht schon an «liesem Tage, sondern erst am folgenden den Tempel

wieder betreten, halle sich aber vorher zu reinigen (Lucian. de Svr.

dea 52. 53.). Auch hei den Griechen blieben Priester und Prie-

slerinnen den Leichenbegängnissen fern (Plato de legg. 12. p. 947.)

und bei de^ Römern durfte der Flamen dialis keine Leiche berüh-

ren (Gell. 10, 15.), der Augur nicht altreclare feralia (Tacit. ann. 1,

62.) und der Pontifex keinen Leichenzug begleiten (Dio Lass. 56,

31.); er durfte nicht einmal eine Leiche sehen (Serv. ad Aen. 6,

176.) und wenn er etwa eine Leichenrede hielt, so gab es zwischen

ihm und 'der Leiche einen Vorhang (Seneca consol. ad Marciain 15.

Dio Cass. 54, 28. 35.). Daher steckten die Römer auch vor dem
Leic.henhause einen Cypressenzweig auf, ne quisipiam ponlifex per

ignorantiam pollueretur ingressus (Serv. ad Aen. 3, 64.). — V. 2. 3.

Nur bei den nächsten Blutsverwandten darf er die Bestattung besor-

gend und an der Leichenfeier Theil nehmend sich verunreinigen, näm-
lich bei Mutter, Vater, Sohn^ Tochter und Bruder, auch bei der Sclivye-

Ster, welche nicht einem Manne geworden d. i. nicht verheirathet,

sondern noch Jungfrau ist. die nahe zu iTwi] die in einem näheren

Verhältnisse zu ihm sieht, indem sie noch der Familie seines Vaters

angehörl, noch nicht durch Verlieiralhung diese Familie verlassen hat

(Gen. 2, 24.) und in eine andre übergegangen ist. Diese 6 Fälle

führt auch Ez. 44, 25. an. s. 18, 6. — V. 5. Als Ehemann
darf er sich nicht verunreinigen d. h. beim Tode seines Weibes, s^-

ner Schwiegermutter und Schwiegertochter nicht an der Bestattung

und Leichenfeier sich betheiligen. Denn diese Personen sind nicht

Blutsverwandte und* ihretwegen kann er nicht in einen Gott unwohl-
gefälligen Zustand treten. Vvnn^] eig. zu enliveiheti sich d. b. so

dass er seine Prieslerw'ürde verleugnete und aus seiner Heiligkeit

herausträte. Die Form ist Inf. Niph. Zur Bedeutung vgl. V. 9. 15.

19, 29. — V. 6. In den 6 erlaubten Fällen aber hat er alle groben
Entstellungen zu vermeiden, um nicht eine Gott unw'ohlgefallige Er-

scheinung zu werden, also nicht sich eine Glatze zu scheeren , die

den Israeliten überhaupt verboten wird (Dt. 14, 1.), aber oft genug
bei ihnen vorkommt (Am. 8, 10. Mich. 1, 16. Jcs. 3, 24. 22, 12.

Ez. 7, 18.), nicht den Rand des Barles abzuscheeren, was überhaupt
untersagt w'ar (19, 27. Jer. 41, 5.) und nicht am Leibe Einschnitte

zu machen, die gleichfalls den Israeliten nicht gestattet waren (19,

28.). Bei den heutigen Arabern schneiden die Kinder, w'enn der

Vater gestorben ist, ihre Haarllechlen zum Zeichen des Kummers ab

(Burckhardl Beduinen S. 81.). Elw'as mehr w’ird den Priestern 10,

6. untersagt. Dort aber handelt es sich um Brüder, die durch ein

göttliches Gericht gefallen waren und das Verbot gilt zugleich dem
Oberpriester, der nach V. 10. noch mehr zu unterlassen balle. —
V. 6. Der Grund ist die Heiligkeit der Priester, welche Gott gew^eihte

Diener sind und die Speise Jehova’s (s. 3, 11.) darbringen, daher
Unreinheit und hässliche Entstellung zu meiden haben, um nicht Got-
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tes Namen zu entweihen (s. 18, 21.). — V. 7. Ihrer heiligen Würde
entsprechend sollen sie sich auch verheiralhen, also nicht nehmen

eine Buhlerinn, eine Geschwächte und eine von ihrem Manne entlas-

sene Frau, folglicli nur eine Jungfrau oder auch, wie V. 14. schlie-

ssen lässt, eine Willwe. Gewiss meint der Verf., ohne es ausdrück-

lich zu sagen, eine Israelilinn, wie auch Ez. 44, 22. beslimmL Wenn
später die Priester Heidinnen heiralheten (Esr. 9, 1 f. 10, 18 ff.

Neh. 13, 28 ff.), so handelten sie sicherlich nicht im Sinne des Ge-

setzes, welches die Kanaaniterinnen sogar allen Israeliten verbietet

(Ex. 34, 16. Dt. 7, 4.). — V. 8. Man soll den Priester heilig ma-
chen d. i. als Gott geweihte, heilige Person ansehen und behandeln,

seine heilige Würde rcspectiren, weil er Gott nahe steht und dieser

heilig ist. Angeredet ist Israel, der Israelit, wie 20, 8.

Ex. 31, 13. — V. 9. In der Familie des Priesters soll Zucht und

Ordnung herrschen. Fängt die Tochter eines Priesters an zu huren

d. h. ergibt sie sich der Buhlerei, so soll sie, nachdem sie gestei-

nigt worden (s. 20, 14.), verbrannt werden und zwar gleich heim

Anfänge ihres unzüchtigen Treibens. Denn sie entweiht ihren Vater

d. h. sie macht ihm Schande und würdigt seine heilige Person herab;

er wird durch sie der Vater einer Hure. Die durch einen einzigen

Fehltritt mit ihrem Geliebten gefallene Jungfrau meint der Verf. of-

fenbar nicht mit; bei ihr wurde wohl nach Ex. 22, 15 f. verfahren,

jnb ©'«] s. Gen. 9,5. — V. 10— 15. Vorschriften für die Haltung

und Führung des grossen Priesters d. h. des Hohenpriesters (s. 4,

3.), auf dessen Haupt das heilige Salböl ausgegossen wird (s. 8,

12.) und welchen man feierlich bevollmächtigt, einsetzt (s. 7, 37.),

so dass er anzieht und trägt die Ex. 28. beschriebenen heiligen Prie-

slcrkleider. Vermöge seiner höheren Würde
,

zu welcher er in he-
'

sonders feierlicher Weise eingevveiht wird, hat er nicht bloss alles

das zu vermeiden, was den gemeinen Priestern untersagt ist, sondern

noch mehr zu beobachten. Er darf bei Trauerfällen nicht loslassen

sein Haupt d. h. nicht mit losgelassenem
,

unordentlich herabhängen-

dera und frei fliegendem Haare einhergehen (13, 45.), sondern er hat

dieses auch da gescheitelt und wohl geordnet zu tragen, um eine

wohlgefällige Erscheinung zu sein. Das Wort »tis ist eig. brechen,

losbrechen, dann loslassen von etwas, es nicht festhalten (Prov. 1,

25. 4, 15. 8, 33. 13, 18. 15, 32.), jem. loslassen , losmachen von

etwas (Ex. 5, 4.), jem. ausgelassen, zügellos machen (Ex. 32, 25.

22. Prov. 29, 18. 2 Chron. 28, 19.), auch vom Lösen des Haares,

solvere crines, capillos (Num. 5, 18.). Davon der freie Wuchs
des Haars (Num. 6, 5. Ez. 44, 20.). lieber den Gebrauch, hei Trauer

die Haare zu lösen und wild fliegen zu lassen, s. Kirchmann de

funerihus Romanor. 2, 12. p. 200 ff. und Geier de Ebraeor. luctu 8,

2 f. Das Blossen des Hauptes d. i. entweder das Ablegen des Kopf-

bundes {LXXy Vulg. Kimch. Cleric. J. D. Alich^ Rosenm.) oder Jas

Abscheeren des Haars {Gesen. de W. Maur?) bezeichnet der Ausdruck

gewiss nicht. Ebenso soll er nicht seine Kleider zerrcissen d. i.

nicht einen Riss in das Kleid vorn an der Brust machen, wie Trauernde
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gewöhnlich Ihatcn (2 Sam. 1, II. 3, 31. 13, 31. 2 Reg. 2, 12.).

Auch dies war ein bei den Alten allgemeiner Trauergebrauch ; s. Mfirck-

mann 2, 17. p. 241 f., Geier 22. 9 IT. und Jahn hi bl. Arch. I, 2.

S. 557. Für das im A. T. nur heim Elohislen 10, 6. 13, 45. vor-

kommende ist der gewöhnliche Ausdruck, üebrigens geht

die Stelle hioss auf die verunreinigende Leichentrauer und Fälle

wie Matth. 26, 56. 1 Macc. 11, 71. Joseph, bell. jud. 2, 15, 4.

fallen nicht unter dieses Gesetz. Den gemeinen Priestern waren

beide hier untersagte Gebräuche erlaubt, da sie oben nicht mit
|

angeführt werden. Die Stelle 10, 6. beweiset nicht dagegen. — i

V. 11. An Leichen soll er nicht kommen d. h. nicht an sie geheo,

um sie etwa zu berühren oder Todtengebräuche bei ihnen vor-

zunehmen (Gen. 23,3.), selbst nicht an die des Vaters oder der Mutter.

Ptt wt:] wie Num. 6, 6. ist eig. Person des Gestorbenen d. i. gestor-

bene Person, todte Leiche. Das Partie, als Subst. wie Jes. 28, 4.

17, 10. 22, 24. — V. 12. Er soll den Platz des Heiligthums, wo

er seinen gewöhnlichen Aufenthalt haben wird (1 Sam. 1, 9. 3, 2.j,

nicht verlassen, um etwa an der Leichenfeier Theil zu nehmen, wo-

durch er verunreinigt werden und zurückkehrend das Heiligthum ent-

weihen würde (10, 7.). denn die Weihe des Salböls seines Gottes

ist auf ihm] er wird feierlich gesalbt und- dadurch Jehova geheiligt,

hat darum alles Unreine von sich ferne zu hallen. Zu Weihe vgl.

Num. 6, 7. und oben 15, 13. Dass das Wort hier nicht das Diadem '

bezeichne {Onk. Syr. Sam. Arabb. Lulh. Cleric. Rosenm.)
y ist klar.— V. 13. 14. Heiralhen darf er nur eine Jungfrau aus Israel, nicht i

eine Witlvve oder eine Entlassene oder eine Geschwächtey Hure d. h.

eine gefallene Jungfrau, die im Verhrdlniss zu seiner heiligen Wörde
nur als Hure zu bezeichnen ist. Die Buhlerinn verbietet der Verf.

hier nicht wie V. 7., weil sich beim Hohenpriester das von selbst

verstand. — V. 15. Er soll seinen Samen nicht entweihen d. i. seine

Nachkommenschaft nicht unedel und gemein machen, w^as - sie sein

würde, w'enn sie nicht von einer des Hohenpriesters würdigen Mutter

abstammle. — V. 16—24. Bestimmungen über die leibliche Beschaf-

fenheit der Aaroniden , welche zu den Priestergeschäflen zugelassen

sein sollen. Kein Aaronide, an dessen Leibe ein Makel ist, soll na-

hen, um Speise Gottes (3, 11.) darzuhringen, soll den Altar und das

Heiligthum betreten (V. 23.). Bn*nV] s. Ex. 12, 14. Gottes Diener

sollen auch leiblich so vollkommen als möglich sein. Das Alterthum

zog das Leibliche mit in die religiöse Verehrung (oben S. 437 ff.).

Bei den Griechen war es vofiog, tovg tsQsag oXoxk'yQOvg efvat (Athen.

7, 55. p. 300.) und bei den Athenern untersuchte man die Könige

und Priester, ob sie atpsXelg xal oXoxXrjQOi wären (Etym. magn. u.

aq)sX'yg.). Das Wort aiptki^g erklärt Hesych durch aotvijg, xad-agog,

oXoxXrjQogy o nXtova^cav öitov ti rov oeoy.cczog. Auch Plato

de legg. 6. p. 759. verlangt, dass der Priester oAoxAr^pog sei. Ebenso

wurde bei den Römern auf leibliche Felillosigkeil der prieslerlichen

Personen gesehen (Plutarch. quaeslt. Bomm. 73.) und ein sacerdos

non iulegri corporis galt als res mali ominis (Seneca excerpla con-
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rovv. 4, 2.). Zur Veslalinn durfte keine Jungfrau gew’ähll werden,

}uae lingua debili sensuvc aurium diminuta aliave corporis labe in-

iignita war (Gell. 1, 12, 3.). — V. 18. Ausgeschlossen ist also der

blinde, der Lahme und der d. i. Derjenige, welcher irgendwie

über das Normale hinausreicht (s. 22, 23.), z. B. mehr als 10 Finger

nd 10 Zehen hat (2 Sam. 21, 20.). Das ’ Wort erklärt sich

nach 0*2” spalten (Jes. 11, 15.), disrupily ßdit, seeuit,

habuil perforatam aurem, perforatum islhmum narium und

Habens ßssum labium, imbricem narium, sectum nasi mucronem, per-

foratam aurem, ßssos oculos und bezeichnet Einen, welcher eine Ver-

stfimmelung erfahren hat, vornamlich im Gesichte; es entspricht dem
bei den Opferthieren 22, 22. Schwerlich geht es hier auf den

Nasenverslümmelten
,
den Stumpfnasigen im Besonderen {LXX, Syr.

Jonalh. Vulg. Venet. Gr.), sondern ist in jenem allgemeinen Sinne zu

nehmen (Sam. Abus. Ar. Erp. auch Saad., wenn man bei ihm

für lieset)
,

weil sonst andere bedeutende Verstümmelungen,

die gewiss ausschlossen, hier nicht mit inbegriffen sein würden. —
V. 19. Unfähig machen auch Arm- und Beinbruch, die bei den alten

Hebräern wohl selten ordentlich geheilt w'urden. — V. 20. Ferner

der Mann, welcher buckelig, höckerig ist (Gesen. Thesaur. p. 259.)

oder eig. zermalmt, fein, dann dünn, mager, abgemagert d. i. an

krankhafter Abmagerung einzelner Gliedmassen (1 Reg. 13, 4. Zach.

11, 17. Matth. 12, 10.) oder des ganzen Leibes (26, 16. Dt. 28, 12.)

leidend oder in dessen Auge es gibt eine Beschüttung, Befleckung

(^s. 2, 4.) d. i. weisse Streifen oder Flecken in einem oder beiden

Augen (Syr. Vulg. Venet. Gr. Saad. Ar. Erp.). Schwerlich gehl der

Ausdruck auf Triefaugigkeil (LXX, Targg.). wdrd noch 22, 22.

Dt 28, 27. erwähnt und ist nach den allen Ueberss.
,

von denen

Chaldd. Arabb. Syr. und Sam. dasselbe Wort haben, die Krätze, welche
im Arab. und Syr. allerdings so heisst. reV;;] noch 22, 22. genannt

und von LXX, Venet. Gr. Targg. Sam. Vulg. auf die Flechte gedeu-
^ E

let erklärt sich nach junxit, nexuit. Die Wurzelform für

findet sich im Aramäischen, "ok hS-i^s] eig. zerrieben der Hode
d. i. welcher zermalmte, zerdrückte Hoden hat. So LXX, Venet. Gr.

Onk. Targ. Hieros. Syr. Sam. Ar. Erp. Indess wmII reiben zum
Zerdrücken der Hoden nicht passen und es verstand sich von selbst,

dass der halbe oder ganze Eunuch nicht Priester sein konnte (Dt.

23, 2.). Andre wie Vulg. Saad. Abus. verstehen den Ausdruck vom
Bruche und Juda b. Karisch bei Ewald und Dukes Beiträge 1. S.

121. von geschwollenen Hoden. Der VVasserhodenbruch ist im heu-

tigen Aegypten eines der allergewöhnliclisteir Uehcl (Pruner Krank-

heiten des Orients S. 281 f.), bei welchem der Hodensack anschwMllf,

bisweilen auch die Hoden selbst. Man lese also Ti®» Weite der

Bode (von ni*; amplus fuit) d. i. Erweiterung des Hodensacks. Die-

's
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ses Suhst. schliessl sich besser als das Adj. an das Vorhergeheaiic

an. — V. 22. 23. Die mit einem der angeführten Makel behafieUü

Aaroiiiden sollen nicht zum Vorhänge d. i. in das Heilige der SliiU

hülte hineingehen und nicht nahen zum Altar d. i. ihn nicht betreiei

weil sie diese heiligen Ställen entweihen würden; sie sollen als

überhaupt von den eigentlichen Prieslergeschäflen in der Nähe Jeho^

va’s (oben S. 417.) ausgesclilossen sein, aber doch die Speise ihres

Gottes essen d. i. davon leben und Antheil an den heiligen Gaben

ersten und zweiten Ranges haben, Hochheiliges (s. Ei.

26, 33.) heissen die Opfergaben , welche in eine nähere Berühruoc

mit Gott kommen und dadurch eine höhere Heiligkeit erhalten, näm-

lich die Schaubrodle (24, 9.) und das Rauchopfer (Ex. 30, 36.), die >

im Heiligthum selbst geweiht wurden, das Sund- und Schuldopfer

(6, 18. 22. 7, 1. 6. 10, 17. 14, 13. Num. 18, 9.), die beim Altäre

geschlachtet wurden, was beim Dankopfer nicht nölhig war (s. 1, 11.

14, 13.), das Speisopfer (2, 3. 10. 6, 10. 10, 12.), welches zum i

Theil auf den Altar kam, während beim Dankopfer vom Opferfleische,

also vom eigentlichen Opfer, nichts dahin gelangte. Ausserdem vgl

27, 28. Das Brandopfer war gewiss auch hochheilig, heisst aber

uiemals so. Denn die Bezeichnung hat eine Beziehung auf die Men-

schen
,
vom Brandopfer aber erhielt kein Meusch etwas. Für das

Hochheilige bestand die Vorschrift, a) dass kein Nichtaarunide daran

Theil haben, h) dass nur die Männer unter den Aaroniden es verzeh-

zehren (6, 11. 22. 7, 6. Num. 18, 10.) und c) dass sie dies am

heiligen Orte d. i. im Vorhofe des Heiliglhiims thun sollten (6, 6.

19. 7, 6. 10, 12 f. 24, 9. Num. 18, 10.). Der Zustand der Reinheit

versteht sich von selbst, da nur der Reine am heiligen Orte erschei-

nen durfte. Wer das Hochheilige berührte, ward heilig (6, 11. 20.).

Das Speisopfer von Mehl war ungesäuert zu verbrauchen (6, 9f.),

nicht gesäuert, w’odurch es unrein gew'orden sein wurde (2, 11.).

®~p] Heiliges heissen die Gott geweihten Gaben, welche in keine so

nahe Berührung mit Gott treten, nämlich das Dankopfer (7, 31 ff. 10,

14f. 23, 20. Nura. 6, 20 f. E.\. 29, 27 f.), die Erstgeburt vom rei-

nen Viehe (Num. 18, 15 ff.), die Erstlinge von Getreide, Most und

Wein (Num. 18, 12 f.), der Zehnte für die Priester (Nura. 18, 26 ff.),

'

der für die Leviten (27, 30 f.). Gebanntes (Num. 18, 14.). Diese !

Gaben gelangten nicht bis in das Heiligthum und, abgesehen von der

Blulweihe und der ständigen Abgabe des Felles bei den Dankopfem
und Erstgeburten, niclil bis auf den Altar, zum Theil selbst nicht bis an

den Ort des Heiliglhums
; sie behaupten unter den heiligen Gaben nur den

zweiten Rang. Für sie bestand, abgesehen vom Zehnten, die Vorschrift,

a) dass alle männlichen und weiblichen Aaroniden sowde die weiteren

Glieder der Prieslerfamilien, sonst aber niemand daran Theil haben sollten

(10, 14. 22, 10— 13. Num. 18, 11. 19.), b) dass alle Geniessenden im

Zustande der Reinheit sein mussten (22, 3— 7. Num. 18, 11. 13.) und

c) dass das Verzehren an reinen Orlen zu geschehen hatte (10, 14.).

Cap. 22, 1—9. Vorschriften für das Geniessen der heiligen Ga-

ben von Seilen der dazu berechtigten Aaroniden. Sie gehen dahin,
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dass der Unreine, so lange er in diesem Zustande sich befindet, nicht

Heiliges essen soll. Denn nur in einem Gott wohlgeffdligen Zustande

kann man an Gott geweihte Gaben herantrelen und sie berühren

;

wer unrein dies Ihut, entweiht das Heilige. Bei den Römern durfte

der Priester keine Äugurien halten, wenn er ein Geschwür hatte,

weil man rein den Anzeigen der Götter nachgehen sollte (Plutareh.

quaestt. Komm. 73.). Zu denken ist hier aber nur an die Gaben zwei-

ten Ranges, die ausserhalb des heiligen Ortes verzehrt wurden, nicht

auch an das Hochheilige, bei welchem sich das Reinsein von selbst

verstand (s. 21, 22.). — V. 2. Die Priester sollen sich sondern, sich

zurückhallen (s. 15, 31.) von den Weihungen der Kinder Israel d. h.

hinsichtlich derselben die gehörige Znrnckhallnng und Enthaltung beo-

bachten und nicht entweihen den heiligen Namen Gottes (18, 21.);

sondern sollen sie sich von den Weihungen, welche die Kinder Is-

rael .lehova weihen. — V, 3. Angabe der Falle, wo solche Enthal-

tung nölhig. Für alle folgenden Geschlechter der Aaroniden (s. Ex.

12, 14.) gilt das Gesetz, dass ausgerottet werden soll (Gen. 17, 14.),

wer zu jenen heiligen Dingen naht d. i. sie berührt, wfihrend seine

Unreinheit an ihm d. h. wahrend er Unreines an sich hat. *’3DV»a] eig.

von vor mir d. i. aus meiner Nähe, in welcher er als Priester sich

befindet, so dass ich den Unwürdigen nicht mehr sehe. Der priester-

liche Dienst wird als ein Stehen bezeichnet Dt. 10, 8. 18,

7. Jud. 20, 28. u. 5. — V. 4—7, .leder Aaronide also soll, während
er aussätzig (13, 3.) oder samenilüssig (15, 2.) d. h. so lange er

mit einem dieser Uebel behaftet ist
,

nicht von den heiligen Gaben
essen; dies bis dahin, wo er wieder rein wird. Ueber mit a s.

Ex. 12, 43. Andre Verunreinigungen haben eine kürzere Dauer. Wer
nämlich einen Unreinen der Person d. i. einen durch eine Leiche Ver-

unreinigten (19, 28. Num. 19. 22.) anrührt oder aus wem ein Samen-

erguss geht, geschehe dies unwillknhrlich oder durch Beischlaf (15,

16. 18.) oder wer ein Kriechthier (11, 29 fi‘.) oder einen Menschen
z. B. einen Aussätzigen, Samenflüssigen und Andre (13, 45. 15, 2 If.)

anrührt, hinsichtlich dessen er unrein wird : der soll bis an den

Abend d. i. für den laufenden Tag (oben S. 433.) unrein sein und
nicht vom Heiligen essen, sondern er hat zuvor seinen Leib zu baden
und wird erst nach Sonnenuntergang, womit der laufende Tag zu

Ende geht (Gen. 1, 5.), wieder rein; dann mag er essen vom Geweih-
ten, welches ihm zu seinem Unterhalte zugewiesen ist. Zu
vgl. 5, 3. 4. Ex. 28, 38. 36, 1. — V. 8. Gefallenes und Zerrissenes

ist den Priestern wie allen übrigen Israeliten 17, 15 f. verboten. —
V. 9. Wahren sollen sie, was gegen Jehova zu wahren ist, dann wer-

den sie keine Sünde zu tragen hal)en (s. 5, 1.) und nicht sterben,

nämlich dadurch, dass sie es entweihten. Die Suff, gehen nach dem
Zusammenhänge auf und über ihm ist seinetwegen wie 19,

17. — V. 10— 10. Vorschriften hinsiclillich derjenigen Personen,

welche vom Genüsse der heiligen Gaben ausgeschlossen und derjeni-

gen, welche neben den Aaroniden zugelassen sein sollen. Ein Fremder
soll nicht davon essen, z. B. nicht der Beisass und Lolinarbeiler (s.
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Ex. 12, 49.) des Priesters. Denn er gehört nicht zur Familie des

letzteren, mag er auch sonst in einem näheren Verhältnisse zu ihm

stehen. von •''t zurückweichen ^ sich entfernen ^
dann abstehen,

fremd sein, ist der Fremde und hat im Gesetze sehr verschiedene

Beziehungen; der Begrifl* hestiinrat sich immer näher nach Demjenigen,

welchem Einer fremd isL Das Wort hezcichnet z. B. den Nichtaaroni-

den (V. 12.), welcher nicht zum Altar nahen (Num. 17, 5. 18, 7.),

nicht vom Einsetzungsopfer essen (Ex. 29, 33.) und überhaupt nicht

Priesterliches verrichten soll (Num. 3, 10. 38. vgl. Ex. 30, 33.), ebenso

den Nichtleviten, welcher nicht dem Priester nahen und nicht die Stifts-

hütie ahnehmen und aufrichten soll (Num. 1, 51. 18, 4.), ferner den

Nichtverwandten, welcher die W'iltwe nicht zu heirathen hat (Dt. 25,

5.). Fremdes Feuer ist das im Jehovadienste unzulässige (10, 1.

Num. 3, 4. 26, 61.) und fremdes Rauchopfer solches, /welches nicht

auf Jehova’s Altar kommen darf (Ex. 30, 9.). Hier und V. 13. steht

das Wort vom Nichtangehörigen der priestcrlichen Familien, welcher

hei den heiligen Gaben unzulässig ist, dem sie nicht mit zustehen,

llebrigens gehört es dem elohistischen Sprachgebrauche an. — V.

^ 11. Doch wenn ein Priester eine Person erwirbt als Erwerb seinem

Geldes d. h. sie für sein Geld erkauft, so mag sie davon essen wie

auch der Hausgeborene des Priesters (s. Gen. 14, 14.). Die Sklaven

gehören mit zu den Familien und sind Glieder derselben; billig leben

sie mit von den Einkünften des Familienvaters. Sie wurden auch be-

schnitten und dadurch in die Theokratie aiifgenommen (Gen. 17, 12f.).

Am Passahlamme nahmen sie daher ebenfalls Theil, während der Bei-

sass und Lohnarbeiter ausgeschlossen war (Ex. 12, 44 f.). — V. 12.

Dagegen hat die Tochter eines Priesters, die einem fremden Manne
wird d. h. einen Nichtaaroniden, einen Nichtpriester heiralhet, keinen

Anlheil mehr an der Hebe (oben S. 413.) der heiligen Gaben. Denn

sie tritt aus der Gemeinschaft der Priester aus und geht in eine Fa-

milie der Laien über. Der Fall ist wie der zu 21, 3. bemerkte. —
V. 13. Wird aber eine Prieslertochler Wiltwe oder von ihrem Manne
entlassen und kehrt sie, ohne Kinder mitzubringen, also als ledige Per-

son wie in ihrer Jugend, in das väterliche Haus zurück, so isst sie

natürlich wieder am Tische des Vaters. Anders, wenn sie Kinder

hat, welche einen Nichtpriester zum Vater haben
; diese sind ausge-

schlossen, mit ihnen aber auch die Mutter, die sich im Essen nicht

von ihnen trennt. — V. 14. W’enn ein Laie aus Versehen (s. 4, 2.)

eine heilige Gabe verzehrt, so hat er dem Priester die Gabe zu ge-

hen d. h. eine andre dafür zu erstatten und den fünften Theil ihres

Werlhes hinzuzufugen (s. 5, 16.). Diese Darauflage war eine Busse

dafür, dass ein Unrecht begangen worden war. Der Verf. hat nur

Geringeres im Sinne. Denn bei Grösserem schreibt er ausserdem ein

Schuldopfer vor (5, 15.). — V. 15. So ist zu verfahren, damit

das Heilige heilig gehalten werde. Die Priester sollen die heiligen

Gaben der Israeliten, das, was sie für Jehova als Hebe nehmen, nicht

entweihen d. h. eine Entweihung derselben nicht geschehen und die

etwa geschehene Entweihung nicht ungerugt lassen. — V. 16. Sie

X
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sollen die Kinder Israel nicht ein Vergehen der Verschuldung tragen

d. h. sie nicht ein schuldvolles Vergehen büssen lassen, was sie thun

würden, wenn sie es nicht streng nahmen. Denn Jehova würde sol-

ches Vergehen ahnden, wenn es nicht in vorgeschriebener Weise gut

gemacht würde, bei ihrem Essen ihre Weihungen] d. h. bei dem
Gebrauche, welchen die Priester von den heiligen Gaben der Israeliten

machen. — V. 17—25. Vorschriften über die Beschaffenheit der Opfer-

thiere, ein Nachtrag zu dem Cap. 1— 7. gegebenen Opfergesetze. Je-

des Opferthier soll sein vollständig
y vollkommen d. h. fehllos,

tadellos, so dass es mit keinem Gebrechen und Makel behaftet ist und
ihm nichts mangelt. Diese Vorschrift wird ertheilt beim ßrandopfer

(1, 3. 10. 9, 2. 3. 14, 10. 23, 12. 18. Ex. 29, 1. Num. 6, 14. 28,

3. 9. 11. 19. 31. 29, 2—32. Ez. 43, 23—25. 45, 23. 46, 4. 6.

13.), beim Dankopfer (3, 1. 6. Ex. 29, 1. Num. 6, 14.), beim Sünd-

opfer (4, 3. 23. 28. 32. 9, 2. 3. 14, 10. Ex. 29, 1. Num. 6, 14.

19, 2. Ez. 43, 22. 25. 45, 18.) und beim Schuldopfer (5, 15. 18.

25. 14, 10.), also bei allen Fleischopfern. Sie erklärt sich von selbst.

Die religiöse Ehrfurcht verbot, etwas irgend Tadel hafles Gott, wel-

chem das Vollkommenste gebührt, darzubringen. Dem vollkommenen
Gotte war ein makelhafles Thier ein Greuel (Dt. 17, 1.). Daher durfte

man auch die Erstgeburt Jehova nicht bringen, wenn sie einen Makel

halte z. B. lahm oder blind war (Dl. 15, 21 f.) und es war eine Frech-

heit, wenn man in Nehemia’s Zeit blinde, lahme und kranke Thiere

zu Opfern nahm (Mal. 1, 8. 13.). Das übrige Allerthum stimmt

damit überein* Die Aegypler nahmen es sehr genau mit den Opfer-

thieren (s. Ex. 8, 22.) und ihre Priester assen z. B. nicht makelhafle,

einäugige, unnormale, misgeslaltele und ähnliche Thiere (Porphyr,

abstin. 4, 7.), opferten sie natürlich auch nicht. Bei den Griechen

und Römern mussten die Opferthiere xiXua Kal oXa sein (Athen. 15,

16. p. 674.), an Leib und Seele unversehrt und unverdorben (Plu-

larch. de defecl. oracc. 49.), weshalb man jedes vorher untersuchte,

ob es ivteXeg wäre (Liician. de sacriff. 12.); nur das riXsiov Kal

vyiig wurde zugelassen und z. B. der Stutzschwanz abgewiesen (Schob
ad Aristoph. Acharn. 792. Suidas u. koXovqu), ebenso das Kalb, dessen

Schwanz nicht wenigstens bis zum Knie reichte (Plin. H. N. 8, 70.).

Die victima musste sein inlegri corporis (Seneca excerpta controvv.

4, 2.) und labe carens (Ovid. metam. 15, 130.); man las dazu Schafe

aus, quibus nihil deesset (Serv. ad Aen. 4, 57.) und die z. B. nicht

hatten caudam aculeatam
,

linguam nigram und aurem fissam (Serv.

ad Aen. 6, 38.). Am vollständigsten gibt Pollux onom. 1, 1, 26. die

Eigenschaften des Opferlhiers an. Homer bezeichnet die tadellose Be-

schaffenheit der Opferthiere mit tiXsiog (lliad. 1, 66. 24, 34.), wel-

chen Ausdruck auch Andre brauchen (Herod. 1, 183. 6, 57.), wohl
mit Beziehung auf das Ausgewachsensein. Mehr bei Bochart Hieroz.

I. p. 594 ff. und Bähr Symb. II. S. 296 f. Dass das Opferthier auch

kein Joch getragen haben durfte , würd in einigen besonderen Fällen

vorgeschrieben (Num. 19, 2. Dl. 21 , 3.), nicht aber beim Opferge-

setze, war also sicher keine allgemeine Opfervorschrift (Ewald Al-
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lerllili. S. 35.). — V. 18—20. Der Israelit o«ler der Fremde in Israel,

welelier sein Opfer darhrin^l zum Brandopfer (oben S. 352 f.), hin-

siciulirii ihrer (ieiubdc und Freiwilligen, welche sic Jehova darbrin-

gen d. i. sei es eines von den geloblen oder freiwilligen Opfern (s.

7, 16.), wie man sie Jehova zu weihen pllegt: der soll es darbrin-

gen zu eureru Wohlyejallen d. h. zum Wohlgefallen für euch (s. 1,

3.), also fehllos, männlich (1, 3.) von den Hindern, Schafen und Zie-

gen ; nicht zum Wulilgefalleii gereicht ein Thier mit einem Makel

und ist darum nichl darzuhringen. -3^) vgl. Ex. 28, 38. — V. 21.

Wenn Einer ein Dankopfer (oben S. 372 f.) darhringl, sei es, dass

er ein Gelübde weiht, oder sei es zu einem Freiwilligen, vom Rind-

oder Kleinvieh: so wird es felillus zum Wohlgefallen gereichen, w'es-

halb kein Makel daran sein soll. eig. ein Gelübde ausson-

dern d. i. ein versprochenes Dankopfer weihen, gehört der elohisti-

sehen Ausdrucksweise an (.\uin. 15, 3. 8.) wie auch in dem-
selben Sinne (27, 2. Num. 6, 2.). Bei stellen sich die Bedeutungen

ähnlich (s. 15, 31.). — V. 22. Makel an Opferlhieren sind aber

^1“? Blindheü eines Auges oder beider, Gebrochenes d. i. Bruch

einer Gliedmasse (s. Ex. 22, 9.), Geschniltenes nach \j^j^ se-

euU, fidit, culem fidiL Gemeint ist die durch Verwundung bewirkte

Verstümmelung überhaujil {Onk. Syr. Vulg. Gr. Venet. Abus. Ar.

Erp.), nicht eine besondre z. B. des Schwanzes (5aad.), der Zunge

(LXX), der Augenlieder {Jonalh.)

,

dieser und der Lippen {Talm.

Jarch.), dieser beiden und der Zähne {Siphra). Das Wort entspricht

dem 21, 18. von wallen, fliessen (s. 25, 10.) be-

zeichnet wohl ein Geschwür, welches eitert und lliesst, nichl War-
zen {LXX ,

Talm. Saad. Kimch. Jarch.) oder Blattern, Bläschen

{Vulg.) oder Schiip|ten
,

Schaben (Abus.) oder Schlalfheit {Syr. Ar.

Erp.) oder Augenübcl (Jojialh.). Krätze und Flechte wie

21, 20. So beschafleric Thiere soll man Jehova nichl weihen und

von ihnen nichl auf den Altar bringen. — V. 23. Zum Freiwilligen

indess, doch nichl zum Gelübde (s. 7, 16.) soll ein Thier zulässig

sein, welches nichl ganz lehllos ist. «»?] s. Ex. 29, 38.

werden von Onk. gegeben durch “'r: abundans und egens, von

Venet. Gr. durch vitBQXBTapivov und ßsßQaxvp.ivov

,

von Ar. Erp.

redundans und diminulus, imperfeclus, von Abus. ebenso,

bezeichnen also Thiere
,

welche zu viel oder zu wenig haben
,

bei

denen Zahl und Grosse der einzelnen Gliedmassen das Normale über-

steigen oder nichl erreichen. Bei den Griechen musste das Opfer-

ihier atpsXi^g sein (Pollux 1, 1, 26.), was llesych. erklärt:

nXeova^cüv p.7jTS dicop u zov acopeezog. Diese Deutung ist auch sprach-

lich haltbar. Denn ist eig. gestreckt, ausgedehnt (Jes. 28, 20.)

und verwandt mit n*o sich ausstrecken, ausdehnen (s. Ex. 26, 12.),

im Aram. redundavU, superfluum fuit', aber besagt eig. zusam-

mengezogen, verkleinert, verringert nach dem talm. colligere, coa-

lescere und dem arab. conlraclus, corrugatus
,

diminulus fuit

und valde brevis, pumilio. Die alten Ueberss. und Erklärer
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gehen wunderlich auseinander und ralhen ohne eine sprachliche Ueber-

lieferung. — V. 24. Unzulässig sind auch verschnittene Thiere wie

auch sonst im AUerlhume, wo man nur den Todlen verschnittene,

den Göttern aber unverschniltene Thiere opferte (Etym. magn. u. Iv-

rofta, Suid. u. ivro^iöai, und Schol. ad Apoll. Rhod. 1, 587.). Auch

bei den homerischen Opfern sind die Thiere unverschnillen (lliad.

23, 147.). Die Allen erwähnen verschiedene Arten der Verschnei-

dung, von welchen man hei den Kälbern das comprimere testiculos

et paullatim confringere für die zweckmässigsle hielt (Arislol. H. A.

9, 37, 3. Colum. 6, 26. 7, 11. Pallad. 6, 7.). eig. gedrückt

ist ein Thier mit zerdrückten oder zerquetschten Hoden, eig.

geschlagen ein solches mit zerschlagenen oder zerklopften, während
abgerissen, losgelrennt auf das Abdrehen, Abklemmen und

ausgeroUel auf das Aus- und Abschneiden der Hoden geht Die Stelle

lässt schliessen, dass die Hebräer verschnittene und unverschniltene

Thiere hielten wie die heutigen Morgenländer. In Habessinien ver-

schneidet man die Böcke (Rüppell Abyss. 11. S. 21.), in Hauran die

Hengste, Stiere und Schafböcke {Seelzen Reisen 1. S. 75.) und in

Arabien bindet man den Schafen und Ziegen den Hodenbeutel ab

{Wellsied Reisen I. S. 214. Niebuhr Arabien S. 82.); die meisten

orientalischen Völker jedoch verstümmeln ihre Widder nicht {Sonnini

Reise 1. S. 328.) und im Innern der arabischen Wüste findet man
keine Wallachen {Burckhardt Beduinen S. 350.). lajr td>

und in eurem Lande sollt ihr nicht machen, näml. solche Thiere

d. i. die Thiere auf keine Art verschneiden. Dies die herrschende

Erklärung, welche schon Joseph, antt. 4,8, 40. gibt Allein Fer-

schnillene machen für Thiere verschneiden wäre ein wunderlicher

Ausdruck und ein allgemeines Verbot der Verschneidung passt unter

die vorliegenden Opfervorschriften nicht Auch würde der Verf., hätte

er ein solches gegeben, verschnittene Thiere nicht noch beim

Opferdiensle besonders verboten haben. Mit diesem Verbote setzt er

offenbar solche Thiere als bei seinem Volke vorhanden. Man ver-

stehe also rrw vom Bereiten des Opfers, vom Opfern (s. Ex. 29, 38.).

Das Wort schliesst sich auch sonst an darbringen d. i. zum
Altar bringen an (16, 9. 17, 9. Num. 6, 16.). So gefasst entspricht

die Stelle dem V. 22., wo ein ähnlicher Zusatz auf a‘'*?|5n folgt Das

beigefügle in eurem Lande steht wegen des Gegensatzes zu den Hei-

denländern
;

in 'Jehova’s reinem und heiligem Lande soll nichts ge-

opfert werden, dessen Natur verderbt w'orden wäre. Aehnliches 19,

19. Ex. 20, 25. Demnach lässt das Gesetz die Verschneidung der

Thiere frei und verbietet nur die Opferung verschnittener Thiere. —
V. 25. An diese Bestimmung ist auch der Sohn der Fremde d. i. der

Nichthebräer (s. Ex. 12, 49.) gebunden und hat also ebenfalls die

hebräischen Opfervorschriften einzuhalten (V. 18. 17, 8 f. Num. 15,

14.). Die Israeliten sollen daher von allen diesen d. h. von den be-

zeichneten fehlerhaften Thiereu aus seiner Hand nicht Speise ihres

Gottes darbringen d. h. keines dieser Thiere zulassen und annehmen,

wenn etwa seine Hand es bringt und darreicht, z. ß. ein verschnitt
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lenes Thier, denn ihr Verderbles ist an t'Awen] d. h. sie haben et-

was Verderbtes, einen Fehler und Makel an sich und sind deshalb

nicht wohlgefüllig. Das SulL für den Dativ wie 15, 3. Zu vgl.

Nuni. 5, 25. Jes. 1, 12. Dass jedes nicht im Volke Israel selbst auf-

erzogene Thier als unzulässig gelten solle {Ewald Ällerlhh. S. 35.),

meint der Verf. sicher nicht, wie lehrt. — V. 26—33. Noch
einige Opfervorschriften nebst einer allgemeinen Ermahnung. Das

junge Kind oder Kleinvieh soll nach der (ieburt 7 Tage lang unter

seiner Mutter sein d. i. bei ihr saugen und erst vom 8 Tage an zum
Opfer Wohlgefallen. Dieselbe Bestimmung auch bei der Erstgeburt

Ex. 22 ,
29. Bis zu welchem Alter hinauf Opferlhiere zugelassen

wurden, bestimmt das Gesetz nicht, unterscheidet aber überHll ältere

und jüngere Thiere im Allgemeinen , nämlich a) beim Rindvieh

und Kalb z. B. von einem Jahre und -c Farre, Färse von

mehr als einem Jahre (s. 1, 3. 5. 9, 3.), b) beim Schafvieh «a?,

a»», r:®3S, nioa» Schaf z. ß. von einem Jahre (s. 1, 10. 3, 6.)> aber

auch von höherem Aller bei gewissen Sühnopfern (s. 4, 32. 28. 14,

10.) und Widder, aber von mehr als einem Jahre, weil sonst

•'at a®s stehen wurde und weil der a*'» immer als ein bedeutenderes
T VV • •

Opfer z. B. des Hohenpriesters, Volkes, Stammfürsten und Nasiräers,

niemals ausser dem Schuldopfer als das des gemeinen Israeliten er-

scheint (s. 5, 15. 8, 18. 22.), c) beim Ziegenvieh das jährige Lamm
(Num. 15, 27. Ex, 12, 5.), die ältere Ziege, d'?? genannt (s.

4, 28. 5, 6.) und den jüngern und älteren Ziegenbock, von denen

jener *v'ry, dieser anv heisst (s. 4, 13. 23.). Die Behaup-

tung, dass nach der Gruiidschrift das Opferlhier nicht über ein Jahr

alt sein solle (Ewald Alterlhh. S. 35.), ist so grundlos, wie etwas

sein kann. Als wenn die Hebräer bloss Kälber und Lämmer hätten

opfern sollen ! Aus dem übrigen A. T. ist auch nichts Näheres zu

ersehen ;
es kommen als Opferlhiere vor das Milchlamra (1 Sam. 7,

9.), Kuh, Widder und Ziege von 3 Jahren (Gen. 15, 9.) und der

Stier von 7 Jahren (Jud. 6 , 25.). Die späteren Juden nahmen zu

Brandopfern jähriges Kleinvieh; die Rinder durften auch älter sein

(Joseph, anll. 3, 9, 1.). Das übrige Alterthum bietet ebenfalls nicht

Genügendes dar. Die Babylonier opferten erwachsene und saugende

Thiere, aber auf verschiedenen Altären (Herod. 1, 183.). Bei Homer
kommen als Opferlhiere Stier und Schwein von 5 Jahren (Iliad. 2,

403. Od. 14, 419.), öfter aber das einjährige Rind vor (Iliad. 6, 94.

275. 309. 10, 292. Odyss. 3, 382.). Nach allen griechischen In-

schriften mussten, um opferfähig zu sein, Rind und Schaf die Zähne

geworfen haben und das Schwein noch nicht über % Jahr alt sein;

der Pallas opferte man zweijährige Kälber und dreijährige Rinder

{Hermann goltesdiensll. Allerthümer §. 26 ,
21.). Bei den Römern

werden als Kleinviehopfer am häufigsten die bidentes genannt (Ho-

rat. Od. 3, 23, 14. Virg. Aen. 4, 57, 6, 39. 7, 93. 12, 170. Ovid.

metam. 10, 227. 15, 575.). W’underbar ist die Ungewissheit der

röm. Grammatiker über den ßegrill* dieses Worts (Gell. 16, 6, 14.

Macrob. Sat. 6, 9. Festus u. ambidens). Der bidens d. i. Zweizähner
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«dmn nur das jährige Schaf- und Ziegenlamm sein. Denn Schaf und
iege bekomnaen im ersten Lebensjahre 8 Vorderzähne, welche sieom 2—5 Jahre wieder verlieren, jedes Jahr zwei; an die Stelle

verlorenen treten bleibende Zähne, die beiden ersten nach zu-

fickgelegtem ersten Jahre. Im hebräischen Gesetz heisst der bidens
ra^-ja, woriib. z. Ex. 12, 5. und ist bei Weitem das häufigste Opfer
. B. beim Brand- und Dankopfer (s. 1, 10. 3, 6.), in gewissen Fäl-

erx auch bei den Sühnopfern (14, 10. Num. 6, 12. 14. 15, 27.),

iL>enso beim Passah (Ex. 12, 5.). Die Alten stimmen also in die-

sem Stücke zusammen. Nach Plin. H. N. 8 , 77. wollten Strengere

lie hostias ruminales nicht als puras gellen lassen, donec bidentes

1 erent; er selbst aber erklärt: suis felus sacrificio die quinto puriis

SSt, pecoris die octavo, bovis tricesimo. Statt des 5 bestimmt Varro

ile re rust. 2, 4. beim Schweine den 10 Tag. — V. 28. Man soll

txicht ein Opferthier und sein Junges an einem und demselben Tage
zum Opfer schlachten. Denn es war eine Grausamkeit, die Mutter

nebst den Kindern umzubringen (Gen. 32, 10.). Das Alte hätte den
Xod seines Kindes oder das Junge den seiner Mutter gleichsam mit

ansehen müssen. Zu dieser, nicht zum Vater, hält sich das Junge.

Aehnlich Dl. 22, 6 f. — V. 29. 30. Eine Einschärfung hinsichtlich

des Lobopfers, worüber zu 7, 15. 19, 5. — V. 31—33. Schlusser-

rnahnung an die Kinder Israel, die göttlichen Gebote zu beobachten

und zu thun (18, 4.) und nicht zu entweihen Gottes heiligen Namen
(18, 21.), damit Jehova, der sie aus Aegypten geführt hat, um ihnen

Gott zu sein und in ihrer Mitte zu wohnen (11, 44 f.), geheiligt

werde (10, 3.).

Cap. 23.

1. Ein Verzeichniss derjenigen Feslzeiien, an welchen Feslver-

sammlungen beim Ueiliglhume Statt finden sollten.
.
Es gehört im

Ganzen der Grundschrift an, welche bisher Bestimmungen über den

heiligen Ort, die heiligen Sachen und die heiligen Personen gegeben

hat und nun noch die heiligen Zeiten verführt, in welchen man sich

am heiligen Orte einfinden soll, um der Vollziehung der heiligen Ge-

bräuche durch die heiligen Personen beizuwohnen. Sie setzt Cap. 25.

die Vorschriften über die heiligen Zeilen fort. Wie die Stellung ent-

scheidet auch die Sprache für die Grundschrift, z. B. wm Person

V. 29. 30., V. 12., V. 14., nw» V. 8. 13. 25i 27. 36.

37., nn-'a V. 13., V. 13. 17., 'j'ina» na» V. 4. 32., nnäy reaV»

V. 7. 8. 2"l”. 25. 35. 3^, »nj? V. 4
"

7. 8. 24. 27. 35. 36. 37.,

d*''^!bs V. 27 f., f)*'an weihen V. 11., ojtj selbig V. 14. 21. 28. 29. 30.,

auch wohl laV» V. 38. Dazu die Formeln: nach euren Geschlech-

lern V. 14. 21. 31., in allen euren Wohnungen V. 14. 21. 31.,

ewige Satzung V. 14. 21. 31., zwischen beiden Abenden V. 5., otw-

geroUel werde die Seele V. 29. Auch jvird Num. 28—29., wo der

Elohist ein Verzeichniss der allgemeinen Festopfer gibt, die Angabe

Hdb. z. A. T. XII. 34
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der Festzciten vorausgesetzt und Num. 28, 26. bezieht sich auf Lev.

23, 16. zurück. Ueberhaupt kann in der Grundschrift, welche ge-

rade den Cultus sehr umständlich beschreibt, ein Festkalender nicht

gefehlt haben. Indessen hat sich dieser elohistische Festkalender

nicht in seiner ursprünglichen Gestalt erhalten, sondern V. 2. 3. 18.

19. 22. 39—44. Erweiterungen erfahren, welche der Jehovi$t aus

einer Urkunde entlehnt hat, die der Grundschrift im Ausdruck z. B.

mit V. 2. 3., ra® V. 3., nn’’? wsk V: 18., a"'«

V. 19. und in cUlen euren Wohnungen V. 3., ewige Satzung nach
euren Geschlechtern V. 41. sehr nabe gestanden hat. Hupfeid de
primitiva et vera feslorum ap. Hehr, ratione II. p. 3 ff. erklärt den
ganzen Abschnitt V. 9—22. für eine fremde Einschaltung, weil der-

selbe Angaben über die Feslopfer enthält, welche erst Num. 28—29.

folgen sollten. Allein der Elohist beschränkt sich hier doch auf die

besonderen Festgaben, wie sie die Festzeit mit sich brachte und er-

forderte-, dies passt aber in eine Uebersicht der Festzeiten; von den
allgemeinen Festopfern, die er erst Num. 28 f. bringen will, sagt er

hier noch nichts. Man hat darum nicht nuthig, ausser den bemerk-

ten Stellen ihm etwas abzusprechen. Seine Festordnung ist folgende.

Als Feste, an welchen d. i. Festversammlung beim Heilig-

thume Süitt finden soll, schreilit er vor: 1) das Mazzoth-Fest, 2) das

Wochenfest, 3) den siebenten Neumond, 4) den Versohnungstag und

5) das Laubhültenfest. Unter der Festversammlung versteht er für

die mosaische Zeit gewiss die des ganzen Volks, für die Folgezeit

aber gewiss nicht, weil er sonst auf einen einzigen Monat 3 Volks-

wallfahrten angesetzt hätte (s. Ex. 12, 16.). Den Sabbath und ge-

wöhnlichen Neumond erwähnt er hier nicht, weil sie keine Tage
von Festversammlungen sein sollten; erst beim Opferverzeichniss Num.
28, 9 ff. führt er sic an. Wie weit seiner Festordnung die vona Je-

hovisten hier benutzte Urkunde parallel ging, lässt sich nicht bestim-

men; die aus ihr entlehnten Zusätze betreffen den Sabbath, das Wo-
chenfest, den Erndleantbeil der Armen und das Laubhüttenfest, üeber
die Differenzen zwischen ihm und den jüngeren Gesetzgebern s. un-
ten No. 9. Die Entstehung und Ausbildung dieser Feste ist in Dunkel

gehüllt. Als sicher darf indessen angenommen werden, dass Moses,

der ein Heiliglhum, eine Priesterschaft und einen Opferdienst schuf,

auch religiöse Feste gestiftet hat. Er hat aber Jedenfalls schon Man-
ches vorgefunden und man muss ältere und ursprünglich mosaische
Feste unterscheiden.

2. Die älteren Feste hatten die Israeliten mutatis mutandis mit

dem übrigen Alterthum gemein und ihre Entstehung erklärt sich fol-

gendemiassen. Das heidnische Alterthum schied Gott und Welt nicht

und stellte sie einander nicht gegenüber, sondern dachte sie mit

einander verwebt und als Eins, fand daher im Leben der Natur das

Leben der Gottheit und in den Veränderungen derselben Offenbarun-

gen des göttlichen Wesens. Demgemäss betrachtete* es die Erschei-

nungen im Naturleben, welche nur zu gewissen Zeiten eintraten , als

besondere Offenbarungen der Gottheit und schenkte ihnen eine ge-
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steigerte Beachtung; es sah die Zeilen derselben als besondere Gol-

leszeilen an und zeichnete die Epochen des Nalurluufs aus; es hei-

ligte sie. Denn in diesen Zeiten regte sich das religiöse Gefühl leb-

hafter als sonst; in ihnen fand man sich vorzugsweise angelriebeii,

der Gottheit Verehrung zu beweisen ; in ihnen veranstaltete inan be-

sondere Arten religiöser Feier. Daher knüpfen sich die Feste der

alten NaUirreligion immer an irgend welche Epochen im Leben der

Natur. Vor allen richtete man die sinnige Betrachtung auf die bei-

den für den Erdbewohner wichtigsten Gestirne, auf Mond und Sonne,

welche die Epochen im Naturleben der Erde bewirken und über-

haupt den grössten Einfluss auf diese ausuben , weshalb ihnen auch

eine Herrschafl, über die Erde beigclegt wird (Gen. 1, 16. Job 38,

33.). Beim Umlaufe des Mondes zeichnete man die Zeiten aus, wo
das Gestirn nach längerer Unsichtbarkeit wieder erschien und wo es

sich in seiner Erscheinung vollendete, also die Zeiten des Neumonds
und des Vollmonds, beim Sonnenläufe die Zeiten, wo die Erde aus

ihrem Winterschlafe erwacht, wieder frisches Leben zeigt und aufs

Neue hervorbringt, aber auch wieder dem Schlafe und Tode verfällt

und für eine Zeit aufhört zu treiben und zu erzeugen , sowie die

Zeiten, wo die Sonne ihren höchsten oder niedrigsten Stand, die

Wärme ihre grösste oder geringste Stärke und die tägliche Lichtzeil

ihre längste oder kürzeste Dauer hat, also das Frühlings- und Herbsl-

äquinoctium und das Sommer- und Winter-Solstilium, mithin über-

haupt die Wechsel der Jahreszeiten. An die wichtigsten Epochen

des Mond- und Sonnenlaufs und des dadurch bedingten Naturlebens

der Erde knüpfte man religiöse Feierlichkeiten und fast alle bedeu-

tenden Feste des heidnischen Alterthums, welche nicht geschichtliclie

Begebenheiten zu Anlässen haben, sondern der Naturreligion angebö-

ren, sind ursprünglich lunarischer und solarischer Art. Die Erndle-

feste dürfen, wenn bei ihnen auch die tellurische Bezieliung vorwal-

tet, zu den solarischen gezogen werden, sofern die Erndten sich an

die Epochen im Naturleben der Erde anschliesscn , diese aber durch

die Sonne bedingt sind. Die Grösse der Feier aber stellte sich nach der

geringeren oder grösseren Wichtigkeit; die lunarischen Feste galten

als geringer und wurden weniger und kürzer gefeiert, die solarischen

dagegen beging man feierlicher und gab ihnen eine längere Dauer.

3. Die Mondfeste gehen
,

so viel sich ersehen lässt , . durch das

ganze Alterlhum und haben sich bei manchen Völkern auch bis auf

die neuere Zeit erhalten. Die Indier vergötterten die 4 Mondphasen

(^Lassen ind. Alterlhk. 11. S. 1118 f.) und die Tamulen beobachten

Fasten an jedem Neu- und Vollmondstage (Sonnerat Reise 1. S. 191.);

die alten Germanen hielten ihre Volkslage am Neu- und Vollmond

(Tacit. Germ. 11.). Am häufigsten wird die Neumondsfeier erwähnt.

Äpud veteres omnium mensium principia colebantur (Isidor. Hisp.

origg. 5, 33.). Bei den Indiern gab es eine Sekte
,

welche an. die-

sem Tage wie die abgöttischen Judäer (s. z. V. 3.) auf die Dächer

stieg, dort dem Neumonde räucherte und ihn anrief, dann aber wie-

der binabstieg zu Mahlzeiten und Vergnügungen (Scliahrastani IL

34 *
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S. 367.); die Zabier begaben sich am Neumondslage des 12 Monats

in den Tempel
,

brachten der Mondgöllinn Opler dar und assen und

tranken dann iUoUinger hist Orient, p. 279. cd. 2.) ;
die Aegypter

opferten an diesem Tage ebenfalls der Mondgoltheil (Maimonid. More
Neboch. 3, 46.) und begingen besonders den ersten Neumond des

Jahres festlich (Drumann Inschr. v. llosette S. 255 f.). Auch neuere

Volker Asiens haben solche Neumondsfeier. Die Osseten halten die

Erscheinung des Mondes für sehr heilig {klaproth Reise in d. Kau-

kasus 11. S. 602.) und den Burülen ist der Neumondstag wie uns

der Sonntag (Meiners Gesch. aller Religionen 11. S. 315.). Den Grie-

chen und Römern war dieser Tag die tepmonifj i^fASQtov (Plutarch.

de aere alien. 2.). Schon Homer kennt die Opfer- und Feslschmäuse.

welche man da dem Apollo anslellte (Odyss. 20, 276 11’. 21, 258.).

ln Athen zog man am Neumonde auf die Akropolis, um für die Stadt

und sich selbst zu den Göttern zu beten (Demosth. Arislog., I. p. 800.)

;

man widmete an diesen Tagen den Göttern, am folgenden den Un-

lergöttern Verehrung (Plutarch. quaest. rom. 25.); man bekränzte

und schmückte ihre Bilder und gab Weihrauch, Libationen und Ku-

chen, agroL vovpi^vioi genannt (Porphyr, de abstin. 2, 16. Aristoph.

vesp. 96. Lucian. Lexiph. 6.), betete auch zum Neumonde (Lucian.

Icaromenipp. 13.); man salbte sich und hielt Gastmähler (Aristoph.

Acharn. 998. Athen. 12, 76. p. 551.); man stellte auch Spiele an

(TheophrasL char. 4. Athen. 8, 41. p. 349.). Ebenso war bei den

Römern der Neumond ein gewöhnlicher Festtag. Im alten Rom brachte

man an ihm ein Opfer dar und l)erief das Volk auf das Capitol

(Macrob. Saturn. 1, 15.); man putzte und schmückte die häuslichen

Laren und opferte (Virg. eclog. 1, 43. und dazu Voss)
;
man betete

zu den Göttern (Horat. Od. 3,23, 2.). Eine geringere Bedeutung

hatte der Vollmond; aber er wurde doch auch gefeiert. An ihm
brachten z. B. die Aegypter der Mondgöltin und dem Dionysus Schweins-

opfer dar (Herod. 2, 47. Plutarch. de Isid. 8. Aelian. H. A. 10, 16.)

und die Keltiberen sowie ihre nördlichen Nachbarn opferten in den
Vollmondsnächten einem namenlosen Gotte und hielten mit dem gan-

zen Hause Feste und Tänze (Strabo 3. p. 164.). Auch den Römern
war der Vollmondstag heilig (Plutarch. quaest. rom. 24.). Dass er

auch sonst bevorzugt war, ist schon zu Ex. 12, 17. bemerkt worden.
4. Nicht minder allgemein sind bei den Alten die solarischen

Feste, in welchen bald die Beziehung auf die Sonne bald die auf die

Jahreszeit bald die auf die Erndte vorwallel. Im ägyptischen Osiris-

dienste treten .besonders 2 hervor, von denen das eine auf den Neu-
mond des Monats Phamenoth d. i. März, das andere auf den Voll-

mond des Athyr d. i. November fiel, jenes also ein Frühlings-, dieses

ein Herbstfest war (Plutarch. de Isid. 13. 39. 42 f.). Etwas Ver-

wandtes haben die in Phönikien und Syrien einheimischen Adonis-

feste. Adonis stellt sich als Sonnengottheil dar. Dies wird ausdrück-
lich angegeben (Macrob. Saturn. 1, 21.), und durch die Gleichsetzung

mit Osiris bestätigt. Der arabische Adoneus ist der ägyptische Osiris

(Auson. epigr. 30.); die Alexandriner verehrten eine Gottheit, die

9
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Osiris und Adonis zugleich war (Damasc. ap. Phot, bibl, p. 558. Sui-

das u. JiayvcoiMov) und zu Amathus auf Cypern wurde Adonis-Osi-

ris verehrt, welchen sich die Cyprier und Phöniken von den Aegyp-

tern angeeignet hatten (Steph. Byz. u. ^Afia^ovg). Adonis stellt aber

nicht die Sonnengottheit an sich vor, sondern dieselbe nach ihrer

Einwirkung auf die Erde und deren Vegetation, insbesondere nach

ihrer Beziehung zum Reifen der Früchte. Er ist daher ein avfißo^

kov t^g TiSv tekBicüv xaQTcmv iKtofiijg (Porphyr, ap. Euseb. praep. ev.

3, 11.), ein Sinnbild adultarum frugum (Ammian. Marcell. 19, 1, 11.)

und sein Fest Zeichen sectarum fru^ura in adulto flore (Ammian.

Marc. 22, 9, 15.), weshalb Manche aöan/ig durch xapnog erklärten

(Joh. Lydus de mensib. 4, 44.) z. B. das' Etym. mgn. s. h. v. Er

erscheint als Fruhlingsgottheit, da ihn Manche für den Mai erklärten

(Lydus 1. 1.) und die Adonisgärtchen, worüber Engel Kypros II.

S. 548 ff.
,
sein Fest auszeichneten, als Sommergottheit, da er nach

Porphyr, und Ammian. eine Beziehung zu den gereiften Früchten

hatte, nach Hieron. ad Ez. 8, 14. im Juni gefeiert wurde und sein

hebr. Name bei den Syrern und späteren Juden den Monat Juli

bezeichnet, an welchem auch die Nabatäer und Zahier das Fest des

Tammus begingen (Hottinger hist. Orient, p. 270 f.), endlich als Herbst-

gollheit. Denn abgöttische Weiber in Jerusalem beweinten den Tara-

mus im 6 Monat d. i. September (Ez. 8, 1. 14.), in Syrien fanden

die Adonien annuo cursu completo d. i. im Herbste Statt’ (Ammian.

22.), zu Byblos in der Zeit, wo der Fluss Adonis alle Jahre rothes

Wasser bekommt (Lucian. de Syr. dea 8.), also in der Regenzeit,

wo viel rother Boden sich im Wasser aufgelöst hat oder in der

Zeit, quo terra obnupla nuhibus sole viduata stupet fontesque veluti

terrae oculi uberius manant agrique iterurn suo cultu vidui moestam

faciem sui monstrant (Macrob. 1. 1.), in Alexandrien zu Ende des

Jahres, im 12 macedonischen Monat d. i. im September (Theocrit.

id. 15, 103. 143.). Man scheint die Adonien in verschiedenen Zeit-

punkten vom Frühling his zum Herbste gefeiert und sich dabei an

die Epochen des Sonnenlaufes und des Nalurlebens der Erde gehal-

ten zu haben. Indess stehen diese Adonien abgesehen von der Zeit

und der Beziehung auf die Früchte den hebr. Festen ziemlich fern;

näher kommen ihnen die beiden Feste, welche uns bei den Alten

am häufigsten entgegentrelen. Die heutigen Hindu feiern der Göttin

Durga jährlich 2 grosse mehrtägige Feste, das Hulifest im März um
die Frühlingsnachtgleiche, wo in den obern Gangesländern die Aussaat

geschieht, und ein Erndtefest im September um die Herbstnachtglei-

che, beide sehr fröhlich mit Mahlzeiten, Gesängen, Tänzen und Um-

zügen {Turner Gesandtschaftsreise S. 194 ff. Rhode Ueber die reli-

giöse Bildung etc. der Hindus II. S. 263 f.). Ebenso begingen die

alten Perser im Frühlinge und Herbste ihre beiden feierlichsten Fe-

ste, jedes 6 Tage (Zendavesta von Kleuker 1. S. 51. 111. S. 243.),

das erste als Neujahrsfest (Nauruz) im März und das zweite 6 Mo-

nate später iin September; an jenem brachte man gewisse Geschenke

von Getreide, auch ein grosses Brodt zum Könige, an diesem bestan-
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(ku die Festgaben vuriiuuilich in Baiirarrücltten, welche vom Obersten

der Magier dem Könige überreicht wurden (Hyde de relig. vett.

Perss. p. 236 fl*. Golius ad Alferg. p. 21 IT.). Das erslere haben die

Perser sich durch den Islam nicht nehmen lassen, sondern bis auf

die neuere Zeit beibehallen (Chardin voyage II. p. 280 fl*. tCaempfer

amoenitt. exolL p. 162. Niebuhr Arabien S. 110.). Ihnen war also

das Frühlingsfesl das wichtigere. Ebenso halten die nordasiatiscben

Völker jährlich ein Frühlingsfest als das ilauptfest (Gmelin Reise

durch Sibirien II. S. 361 fl*. 111. S. 8 f. der Vorr.) und die Syrer

feierten ihr grösstes Fest gleichfalls zu Anfänge des Frühlings mit

grosser Festwallfahrt und zahlreichen Opfern (Lucian. de Syr. dea

49.). Die Phrygicr nahmen an, dass die Oottheit im Winter schlafe,

im Sommer aber wieder aufstehe. und veranstalteten jährlich 2 Feste

mit bacchischen Gebräuchen, von denen das eine dem Schlafengehen,

das andere dem Erwachen der Gottheit galt (Plutarch. de Isid. 69.).

Von den Arabern wissen wir bloss, dass sie den 1, 7, 11 und 12

Monat heilig hielten und nicht durch Krieg störten, vornämlich den

1 und 7 , den Moharram und Radjeb , von denen jener etwa dem
Oktober, dieser dem April entspricht und auch der Monat Gottes hiess

(Goliits ad Alferg. p. 3 (T. Pocockii specim. hist. Arabb. p. 175 fl*.).

Der ägyptischen Isis zu Tithorea in Phokis feierte man mit Opfern

jährlich 2 Feste, das eine im Frühlinge, das andere im Herbste (Pau-

san. 10, 32, 9.) und bei den Athenern erscheinen als 2 Hauptfeste

die Thargelien im Mai und die Pyanepsien im Oktober, welche Apollo

und den Horen d. i. den Gottheiten der Sonne und der Jahreszeiten

galten und sich auf die Feldfrüchte und deren Zeitigung bezogen.

Man opferte an ihnen Erstlinge von den Früchten und hielt Umzöge
mit Oelbaumstäben

,
welche mit Wolle umwickelt und mit Früchten

ausgestattet waren und vor den Tempeln und Häusern aufgehängt

wurden (Hermann gottesdienstl. Alterthb. der Griechen §. 56, 5 fl*.

§. 60, 4 fl*.). Deutlich waren dies Erndtefeste, wie denn überhaupt
die Alten an die Erndten Opfer und Feste anschlossen und in die-

sen Zeiten am meisten feierten (AristoU ethic. Nicom. 8, 9, 5.). Nicht

bloss die Griechen, sondern auch fast alle Barbaren widmeten der

Gottheit des Ackerbaus Erndtefeste (Diod. Sic. 5, 68.).

5. Solche Feste lunarischer und solarischer Beziehung hatte

auch Israel, feierte sie aber seinem Religionsglauben gemäss in einem
andern Sinne. Es trennte, Gott und Welt und hielt sie aus einan-

der; ihm war Gott der Schöpfer und Regierer, die Welt das Ge-

schalTene und Regierte; in den Wechseln und Erscheinungen der Na-

, tur erblickte es nidht das Leben der Gottheit, sondern Akte des Wil-

lens und Wallens Gottes. Demgemäss hielt es die Feste, welche es

an die Veränderungen im Naturleben knüpfte, nicht als einen Natur-

dienst, sondern zur Verehrung Jehova’s, welcher die Natur geschaf-

fen hat und regiert, widmete sie also dem Schöpfer und Herrn der

Welt und beging sie als Jehovafeste. So feierte es den Neumonds-
lag (s. z. V. 3.) und besonders festlich den des 7 Monats (s. V. 24 f.),

wogegen es den Vollmondslag nicht als Fest beging, wenn auch he-

«i

Digltized



Lev. 23. 535

vorzugtc (s. z. V. 6.). Ebenso feierte es die 3 grossen Feste, das

des Ungesäuerten, der Wochen und der Laubhütten, weiche zunächst

als Erndtefeste erscheinen. Beim Feste des Ungesäuerten vom 15

bis 21 des 1 Monats (etwa April) wird immer angegeben, dass es

in den Monat 3‘'3k, in den Achrenmonal fiel d. i. in den Monat, wo
das Getreide in Aehren stand und reifte (Ex. 13, 4. 23, 15. 34, 18.

Dt. 16, 1.), wo man anhob die Sichel an die Saat zu legen (Dl 16,

9.). Dem entsprach der Genuss des Ungesäuerten während des gan-

zen Festes (s. z. Ex. 12, 20.) und die eigenlhümliche Festgabe, wel-

che in einer Gerstengarbe bestand und von einem ßrandopfer beglei-

tet war (V. 10 fl'.). Mit der Gerste begann die Erndte und bis zur

Darbringung der Garbe am 1 Festtage durfte der Israelit nichts von

der neuen Frucht geniessen (V. 14.). Das erste Fest fiel also bald

nach Frühlingsanfang und in den ersten Anfang der Erndte; es er-

scheint wie ein Frühlingsfest, aber auch wie ein ErndtefesL Das

Wochenfest wurde am 50 Tage nach dem 1 Ostertage (also im Juni)

gehalten und fiel an das Ende der Getreideerndte, welche mit dem
Weizen schloss (V. 15 f.). An ihm bestand die Festgabe in 2 ge-

säuerten Brodten von Weizenmehl, welche als Erstlinge der Getreide-

erndte dargebracht wurden und von einem Dankopfer begleitet waren

(V. 17 IT.), Es heisst daher auch Fest der Erndte, der Erstlinge,

der Erstlinge der Weizenerndle (s. V. 15.). Das Laubhüttenfest wurde
vom 15 bis 21 des 7 Monats (etwa October) sieben Tage lang ge-

feiert, wozu noch der 22 als achter Tag kam, der aber nicht zum

Feste gehörte, sondern wie ein die Reihe der Jahresfeste abschlie-

ssender Zusatz erscheint. Das Fest fiel also in das Ende der Ge-

sammterndte, welche mit der Obst- und Weinlese schloss, und heisst

auch Fest der Einsammlung am Ende des ökonomischen Jahres (.s.

V. 33.). Während des Festes bew'ohntc man Laubhüllen (V. 42.),

führte Laubsläbe mit Baumfrüchten (V. 40.) und brachte mehr Opfer dar,

als an irgend einem andern Feste (Num. 29, 12 IT.); am 1 und 8

unterliess man auch alle Geschäftsarbeit und fand sich beim Heilig-

thuine ein.

6. Feste dieser Art müssen die Hebräer schon vor Moses ge-

habt haben. Sic waren in 4 Jahrhunderten aus einem Nomadenstamme

ein ansehnliches Volk geworden und bewohnten einen besonderen

Landstrich (s. Ex. 1, 7.), halten also eine volkslhümliche Einheit ; sie

trieben nicht bloss Viehzucht, sondern auch Ackerbau, indem sie an-

sässig waren (Dl 11, 10. Num. 11, 5. 20, 5.); sie verstanden sich

auf Bauwerke und wurden dazu verwendet (Ex. 5. 1, 14.); sie leb-

ten in einem Lande der Götterdienste und bei einem Volke hoher Bil-

dung. Unmöglich kann ein Volk in diesen Verhältnissen ohne alle

religiöse Feste gedacht werden. Am ehesten aber hat man Nalurfeslc,

als welche dem ganzen Alterthume seil den frühesten Zeiten gemein-

sam sind , bei dem vormosaischen Israel vorauszuselzen , ohne dass

man indess Näheres bestimmen könnte. Moses fand sie vor und

liess sie fortbestehen ; er gab ihnen aber eine ausschliessliche Be-

ziehung auf Jehova, die sie schwerlich vor ihm schon hatten (s.
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17, 7.), und erhob sie zu Festen der Jehovarcligion
; er setzte ihre

Zeiten fest und rückte z. B. die Erndtefeslc weiter vor, weil in Ka-

naan die Erndlcn später als in Aegypten fallen (s. z. V. 9. 15. 39.

und Ex. 9, 31.); er bestimmte auch wohl das WesentlicHe in den

Festgebräuchen; er verknüpfte mit ihnen Erinnerungen an des Volkes

Erlösung durch Jehova und machte sie zugleich zu geschichtlichen Er-

innerungs • und Dankfeslen der Jehovaverehrer. Und was er nicht

that, das geschah von seinen Nachfolgern. Auf diese Ansicht führt

der Pentat. .selbst. Die Mazzoth werden wie etwas den Hebräern

bereits Bekanntes eingeführt und cs scheint schon vor Moses ein Fest

der Art bei ihnen bestanden zu' haben
;
Moses behielt es bei

,
setzte

es aber in die Zeit, wo in Kanaan die Erndte anging und der Aus-

zug aus Aegypten erfolgt war (s. z. Ex. 12, 20.). Mit diesem Erndte-

und Auszugsfeste verband er das Passahopfer (Ex. 12, 2 fl*.), welches

deutlich eine ursprünglich mosaische Feier ist, wie denn nach dem
Elohisten die Fleischopfer bei den Hebräern überhaupt nicht über Mo-

ses hinaufreichen. Das Wochenfest erscheint als ein blosses Erndte-

fest und erst sehr spät gab man ihm eine Beziehung auf die sinaili-

sche Gesetzgebung (s. z. V. 15.). Ebenso verhält es sich nach dem
Elohisten mit dem Hüttenfeste, w'elches V. 34. so eingeführt wird,

als wäre seine Bedeutung dem Volke bereits bekannt. Erst ein Spä-

terer, vielleicht aber im Sinne Mosis, gibt ihm V. 43. eine geschicht-

liche Beziehung, indem er es zur Erinnerung an das Wohnen in Hüt-

ten heim Zuge in der Wüste dienen lässt, ln der nachexilischen Zeit

traten noch Wasseropfer hinzu; s. Winer u. Laubhüttenfeste. Für

die Neumondsfeste werden Num. 28, 11 ff. bloss die Opfer bestimmt,

sie selbst aber sonst nicht besonders vorgeschrieben; ofl'enhar fanden

sie sich zur Zeit Mosis bei den Hebräern schon vor; eine nationale

Bedeutung erhielten sie nicht. Die genannten Nalurfeste waren nicht

ursprünglich von Jehova ausgegangen, sondern hatten sich nach dem
Beispiel anderer Völker bei den Hebräern gebildet; sie wurden nicht

von Moses gestiftet, sondern nur in die Jehovarcligion herübergenom-

raen
;

sie hatten daher nicht dieselbe Heiligkeit wie die ursprüngli-

chen Jehovafeste. Denn a) ist von ihnen keines in den Dekalog auf-

genommen, sondern nur der Sabbath (Ex. 20, 8 ff.) als der wichtigste

Feiertag der Jehovaverehrer; b) ist an den ursprünglichen Jehovafe-

sten wie Sabbath und Versöhnungstag jedes Geschäft, an den Feier-

tagen der 3 Erndtefeste und am 7 Neumond nur jedes Arbeüsgeschäft

untersagt (s. z. V. 7. Ex. 31, 15.); c) steht Todesstrafe auf Verletz-

ung der Vorschriften für den Sabbath (Ex. 31, 14 f. 35, 2. Num. 15,

36.), den Versöhnungstag (V. 29 f.) und das Passah (Num. 9, 13.),

was bei dem Wochenfeste, dem Hüttenfeste und dem 7 Neumonde nicht

der Fall ist, sondern nur noch beim Ungesäuerten (Ex. 12, 15. 19.), wel-

ches aber auch an die wichtigste That Jehovas für Israel erinnerte ; d)

ist für die gewöhnlichen Neumondsfeste weder Sabbathsnihe nochFeslver-

sammlung vorgeschrieben (s. z. V. 3.) und der 7 Neumond verdankt seine

Auszeichnung lediglich seinem sabbathischen Charakter (s. V. 24 f.).

Ging das Volk an^diesen Festen über die gesetzliche Vorschrift hinaus
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so lliat es dies nach uralter unverlilgbarer Gewohnheit. Zudem ist

noch zu bemerken, dass jene älteren Feste nicht immer regelmässig

gefeiert wurden, während z. B. der Sabbath in der vorexilischen Zeit

gewissenhaft beobachtet worden zu sein scheint. Darüber unter No. 9.

7. Zu den älteren Festen fugte Moses noch weitere Feierzeiten

hinzu, die er selbstständig stiftete ; sie sind dem Mosaismus eigen*

thumlich. Dahin gehört das Passah, welches er mit dem Feste des

Ungesäuerten verknüpfte (Ex. 12.), das Versöhnungsfest, worüber zu

Cap. 16. und vor allem der Sabbath d. i. die Feier des 7 Tages der

Woche. Seine ursprüngliche Veranlassung und Bedeutung ist folgende.

Wie die Berechnung der Zeiten überhaupt sich bei den Hebräern nach

dem Monde bestimmte, so beruht die siebentägige Woche derselben

auf der Beobachtung, dass die Umlaufszeit des Mondes ungefähr 29

Tage beträgt und in 4 Phasen oder Viertel zu etwa 7 Tagen zerfällt.

Durch diese Wahrnehmung ist die Zeiteintheilung der siebentägigen

Woche veranlasst worden. Sie findet sich auch bei andern Völkern

des Morgenlandes z. B. den Chinesen (du Halde Beschr. des chines.

Reiches III. S. 362,), den Siamesen (Crawfurd Tagebuch der Gesandt-

schaft S. 504.), den älteren Arabern (Alferg. astron. ed. Golius p. 2.

15. Ideler Handb. der Chronol. II. S. 473.), den Aramäern Mesopo-

tamiens (Gen. 29, 27 f.) und den Aegyptern (Ideler I. S. 178f. vgl.
*

indess Lepsius Chronol. der Aegypter I. S. 131 f.), ist aber erst spä-

ter in das Abendland vorgedrungen, nachdem die Juden dorthin ge-

kommen waren. Vgl. Joseph, c. Apion. 2, 39., der jedoch nicht für

die alte Zeit zeugt Dagegen haben eine Feier des letzten Tages die-

ser Woche von allen allen Völkern nur die Hebräer, welche daher

auch sabbalarii genannt wurden (Marlial. 4, 4, 7.) und noch heule

bei den Arabern Sabbathsgenossen heissen (Burckhardl arab. Sprüchw.

S. 191.). Als Gotlesvolk nämlich halten sie Gott viel Verehrung zu

widmen und sich vor den andern Völkern hervorzulhun
;

sie bedurften

nach ihrer Iheokratischen Stellung mehr religiöse Feierzeiten als sonst

gewöhnlich waren, oder einen oft wiederkehrenden Gotte gewidmeten

Feiertag. Leicht kam der Gesetzgeber darauf, einen Tag der beste-

henden siebentägigen Woche dazu auszuersehen
; er wählte aber nicht

einen am Anfänge oder in der Mitte, sondern den letzten der Woche,
weil dieser am besten zum Ruhetage passt, vielleicht auch zugleich

nach der Rücksicht, dass der Mond am 7 Tage die Phase beendigt

und gleichsam einen Ruhepunkt macht, um darauf eine neue Phase

anzutreten und zu durchlaufen. Der Sabbath hat also, mag dem Ge-

setzgeber auch der ökonomische Vorlheil eines Ruhetages nach 6 Ar-

beitstagen nicht entgangen sein (Dl. 5, 14.), einen religiösen Grund

und Zweck ; er soll ein Jehova gewidmeter Feiertag sein. An einen

Zusammenhang mit dem Saturndienste (Dio Cass. 37, 17. Tacit. hist.

5, 4.), wie ihn Baut in der Tübing. Zeitschrift v. 1832. 111. S. 152 fl’.

V. Bohlen Genes, S. 137. der Einl. und Vatke bibl. Theol. I. S. 198f.

wollen, ist aber schwerlich zu denken, sondern der Sabbath als eine

eigenthümliche mosaische Stiftung zu betrachten. Er sollte abgesehen

von der Auflegung frischer Schaubrodle (24, 8), von den vermehrten*
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Opfern (Num. 28, 9 f.) und von der Feslversaiumlung (V. 3.) vor-

iiäuiiii’h durcli die Unterlassung jeder also durch gescliäftslose

Ruhe (s. V. 7.) gefeiert werden. Diese Art der Feier erklärt sich

leicht. Wie man beim Fasten sich zu Ehren Gottes Genüsse versagte,

bei Gelübden Gott Leistungen und Gaben zusiclicrle und in den Opfern

ihm Geschenke machte, also überhaupt von seinen Gütern an Gott ab-

(rat und seinen Vortheil zu Gunsten Gottes beschränkte ,
so verhielt

es sich auch mit dem Unterlassen der Geschäfte am Sabbath ; man
wollte durch das Ablassen vom gewöhnlichen Treiben, durch das Auf-

geben seines Erwerbes und das Verzichten auf seinen Gewinn und
Vortheii Gott etwas leisten oder ihm ein Opfer bringen, um ihn da-

durch zu ehren ; die Sabbathsruhe ist ein Gott geweihtes Opfer. Sie

gehört der alten Sitte überhaupt an. Abgesehen von den religiösen

(iebräuchen in und bei den Heiligtbumern feierten die Alten ihre

Festtage durch arbeitslose Ruhe. Den Hellenen und Barbaren war
gemein to tag tsgonottag fina avicsag ioQxaauHrjg noislö&cci und
dies auch ganz natürlich, da die Ruhe den Geist von den mensch-

lichen Geschäften abführt und zur Gottheit wendet (Strabo 10. p.

467.), auch dazu dient, die Götter mit der gehörigen Scheu und Ehr-

furcht aufzunehmen, wenn sie zu ihren Opfern kommen (Athen. 8,

* 65. p. 363 ). Die Götter bestimmten, sich der arbeitsbelasleten Men-
schen erbarmend, diesen etvanavkag xcHv noveov xagxäv ioQxav afiotßag

xoig &solg (Plato delegg. 2. p. 653.). Insbesondere feierten die Griechen

Unglückstage in müssiger Stille (Plutarch. Alcib. 34.) und in Athen

hielt man an den Festtagen auch nicht Gericht (Xenoph. resp. Athen.

3, 8.). Ebenso Dessen die Römer an den Festtagen die gewöhnli-

chen Geschäfte und Arbeiten liegen (Cic. de legg. 2, 12. Macrob. Sat

1, 16.) und thaten gar nichts, sondern schenkten alle Zeit den Göttern

(Plutarch. quaest. rom. 25.) oder unterliessen doch wenigstens Last-

arbeiten (Columella 2, 22.). Für das Fest der Flurenweihe schreibt

Tibull. 2, 1, 9f. vor: Omnia sint operata deo, non audeat ulla lanifi*

cam pensis imposuisse manum und Serv. ad Virg. georg. 1, 268. sagt:

Sunt aliqua, quae si festis diebus fiant, ferias polluant; quapropler et

pontifices sacrificaturi praemittere calatores suos solent, ut sicubi vide-

rint opifices adsidentes opus suum prohibeant, ne pro negotio suo et

ipsurum oculos et ceremoiiias deum attaminent (vgl. Fcslus u. prac-

cias, praeclamitatoros)
; feriae eiiim operae deorum creditae sunt.

Sane feriis lerram ferro tangi nefas est, quia feriae deorum caussa iu-

stituuntur, festi dies homiiiuin quoque. Indessen stand den Römern
Manches frei, was den Hebräern untersagt war; s. z. Ex. 20, 10.

Uebrigens wird der hebr. Sabbath im A. T. verschieden begründet

(s. z. Ex. 20, 11.). Alle Gesetzgeber aber treflen darin zusammen,

dass sie die Beobachtung des Sabbaths einschärfen und kein Gebot

wird im Gesetz so oft wiederholt als dieses (V. 3. 19, 3. 30. 26,

2. Ex. 16, 23. 20, 81f. 23, 12. 31, 12fl’. 35, 1 ff. Num. 15, 32 1V.

28, 9f. Dt. 5, 12 ff.).

8. Die hohe Bedeutung des Sabbaths, welchen Gott selbst bei

der Schöpfung eingehalten und schon damals zum Ruhetage bestimmt.
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lann in das theokratischc Grundgesetz aufgenomoien) zum Bundeszei-

oll eil gemacht und oft bei Todesstrafe eingeschärft hatte, verbunden

mit dem Umstande, dass derselbe die Jehovareligion vor den übrigen

Religionen auszeichnete, indem er ihr eigenthümlich war und in ihr

vorlierrschte, erklärt es, dass dieser Feiertag im Kreise der israeliti-

schen Festzeiten eine weitere Wirkung i^hte; von ihm gingen ausge-

dehntere und umfassendere Sabbathszeiten aus, welche nach einem

längeren Zeitverlaufe wiederkehrten und eine längere Dauer hatten.

Die nächste ist der siebente Monat des Jahres. Sein Neumond wurde
mit Sabbalhsruhe, Festversammlung und vermehrten Opfern, mithin fest-

licher gefeiert als die übrigen Neumonde des Jahres (V. 24 f.); am
10 Tage desselben fand das wichtige Versohnungsfest (V. 27.) und

die Eröffnung des Sabbaths- und des Jubeljahres Statt (25, 9.); vom
15 bis 22 feierte man das Laubhüttenfest, das grösste der hebräischen

Feste (V. 34 f.). Der 7 Monat hatte also mehr Festliches als irgend

ein anderer Monat (Philo de septen. et festis p. 1183.) und trägt,

obwohl er nicht ganz ein Ruhemonat war, einen sabbatUischen Cha-

rakter. Mit ihm endigte auch das ökonomische Jahr (Fx. 23, 16.

34, 22.) wie mit dem Sabbath die Woche. Auf ihn folgt im Kreise

der sabbathiscben Zeiten das Sabbathsjahr d. i. das 7 Jahr eines

Jahrsiebends oder einer Jahrwoche. In ihm sollte der gesammte

Landbau eingestellt werden und ruhen, der von selbst werdende Er-

trag der Felder und Pflanzungen aber Gemeingut sein (25, 3 ff. Ex.

23, 10 f.). Dazu kamen-die späteren Bestimmungen, dass in diesem

Erlassjahre der Gläubiger den israelitischen Schuldner nicht drängen,

sondern in Ruhe lassen (Dt. 15, 1 ff.) und am Laubhuttenfeste dem
Volke das Gesetz vorgelesen werden sollte (Dl. 31, lOfl*.). Den äusser-

sten Ring der sabbathischen Zeiten bildet das Jubeljahr d. i. das nach

7 mal 7 Jahren eintretende oder vielmehr auf 7 Sabbathsjahrperioden

folgende und sich an das 7 Sabbathsjahr unmittelbar anschliessende

fünfzigste Jahr. In ihm sollte der Landbau wie im Sabbathsjahre

ruhen, .veräusserter Grundbesitz unentgeltlich an die ursprünglichen

Besitzer zurückfallen und der dienstbar gewordene Israelit ohne Los-

kaufspreis frei zu seinem Geschlechte und väterlichen Eigenthume zu-

rückkehren (25, 8 fl'.). Nicht das 49, sondern das 50 Jahr wählte

der Gesetzgeber, weil das Jubeljahr etwas Besonderes sein sollte und

das 49 als Sabbathsjahr schon seine Bestimmung hatte. Auch wirkte

der Umstand, dass das 50 Jahr das halbe Jahrhundert abschliessl.

Aehnlich ist die Bestimmung des Wochenfestes auf den 50 Tag nach 7

mal 7 Tagen oder 7 Wochen hinter dem ersten Oslertage (V. 15L).

Eine weiter gehende Wirkung aber hat der Sabbath nicht; die mit

sich selbst multiplicirte Siebenzahl führt an die äusserste Grenze der

sabbathischen Zeiten und eine noch umfassendere Sabbathszeit kennt

das mosaische Gesetz nicht.

9. Die vorliegende Festordnung kann im Ganzen von Moses

ausgegangen sein, wenn dies auch wie bei andern Einrichtungen (oben

S. 348 f. 420 f.) nicht auf schriftlichem Wege geschehen ist und

wenn auch nicht alles Einzelne io den Festgesetzen, die ja nicht über-

I
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einstimmen, von ihm hcrruhrt Moses hat eine Festordnung gesüfleL
'

ihre Ausbildung aber der Folgezeit überlassen, weshalb dieselbe einer

freieren Gang nehmen konnte. Zu dieser Ansicht führt das , was

sonst im A. T. über die Feste vorkonimt. Von den älteren Festen scheint

mau den Neumond zu allen Zeiten ordentlich gefeiert zu haben , udi!

man that selbst mehr, als das schriftliche Gesetz verlangt (s. V. 3.);
'

eine Bevorzugung des siebenten Neumonds aber, wie sie das elohi*

stische Gesetz vorschreibt, lässt sich für die vorexilische Zeit nicht

sicher nacl»weisen (s. V. 24 f.). Hinsichtlich der 3 grossen Feste

wird berichtet, dass zur Zeit Mosis und Josua’s das Passah fesUidi

begangen worden ist (Ex. 12, 50. Nuin. 9, 6. Jos. 5, 10.), auch das

Laubhüttenfest, als man sich in Kanaan niedergelassen halle (Neh.

8, 17.). Zu Anfänge der Richterzeit hält man bei der Sliflshütle in

Silo Jehovafesle, wobei indess keine Wallfahrer, sondern nur Siloni-

ten als Feiernde genannt werden (Jud. 21, 19 ff.), zu Ende dieser !

Periode aber wallfahren fromme Jehovaverehrer, wenigstens einmal

im Jahre, zur Stiftshfitte, um daselbst Jehova Opfer darzubringen il

Sam. 1, 3. 21.). Dass in der Richterzeit, namentlich in der des Sa-

muel, die Betheiligung an der Passahfeier beim Hauptheiligthume eine
|

starke war, versichern spätere Schriftsteller (2 Reg. 23, 22. 2 Chron.

35, 18.) Rieselbe Versicherung findet sich auch für die Passahfeier

zur Zeit des Salomo (2 Chron. 30, 5. 26.), welcher jährlich dreimal

grosse Opfer hielt (1 Reg. 9, 25.), nämlich an den 3 Hauptfesten

(2 Chron. 8, 13.). Für die nächste Zeit nach ihm wird die Feier

des Laubhüttenfesles im Reiche Juda erwähnt; sie veranla«ste Jero-

beam, ein ähnliches Fest in seinem Reiche einzuführen ;
er setzte es

aber in den 8 Monat (1 Reg. 12, 32 f.). Soviel sich ersehen lässt,

war in dieser älteren Zeit das Erscheinen bei den Festen ein freies

Solclier, welche ihr religiöser Sinn trieb. Man folgte der allgemei-

nen Sitte religiöser Fcstwallfahrten (s. z. Ex. 3, 18.), wie sie z. B.

am Frühlingsfesle auch nach dem Tempel zu Hierapolis in Syrien ge-

schahen (Lucian. de Syr. doa 49.). Der Elohist schreibt noch keine

vor, sondern lässt sie frei (S. 530.); das Passah z. B. soll nach ihm

von den Familien in ihren Häusern gehalten werden (Ex. 12, 46.).

Die folgenden Gesetzgeber dagegen erheben jene Sitte zum Gesetze

und bestimmen, dass alle Männer jährlich dreimal, nämlich an den 3

Hauptfesten, bei Jehova erscheinen sollen (Ex. 23, 14 ff. 34, 18tf.

Dt. 16, 16 f.). Man könnte diese Vorschrift mit George judd. Feste

S. 200 ff., Uilzig Ostern und Pfingsten II. S. 32 ff., Hupfeid de pH-

mitiva et vera fcslorum ap. Hehr, ratione I. p. 3. u. A. als die älteste

Festordnung ansehen. Allein würde dann der Elohist, w^elcher vod

den pentateuchischen Berichterstattern der mo.saischen Zeit am näch-

sten steht und sonst eine treuere Ueberlieferung als die Uebrigen gibt,

sie nicht haben? Auch erklärt sich die Differenz zwischen den Ge-

setzgehern immer am einfachsten durch die Annahme, dass die be-

stehende Wallfahrtssilte zu einem Wallfahrtsgesetze geführt habe, wel-

ches mit der eintretenden Centralisation des Cultus zusammentraf.

Wer seit dieser ielzlcren aus religiösem Bedürfnisse in den Feslzeiten
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Jehova eine Opfergube weihen wollte, dem blieb nichts Obrig, als nach

dem Orte des Heiligthums zu wallfahren. In der früheren Zeit der

Könige von Israel und Juda war die Theilnahme an den Festwallfahr-

len auch geringer und erst Hiskia und Josua suchten dem Wallfalirts-

geselze mehr Geltung zu verschaffen (2 Reg. 23, 22. 2 Chron. 30,

5. 26. 35, 18. vgl. Jes. 29, 1. 30, 29.). In der nachexilischen Zeit

wurde es dann jeingehal len. Mit den übrigen Festen, den von Moses

neu gestifteten, hat es folgende Bewaiidtniss. Der von allen Gesetz-

gebern gleichmässig eingeschärfte Sabbath ist vor dem Exil woiil stets

gewissenhaft beobachtet worden. Denn abgesehen von einigen Sab-

bathsverletzungen in der mosaischen Zeit, wo das Volk sich noch ge-

wöhnen sollte (Ez. 20, 13 ff. Ex. 16, 27. Num. 15, 32.), lesen wir

nichts von Verfehlungen; man beobachtet den Sabbath auch unter

untheokratischen Regierungen (Jes. 1, 13.), selbst im abgöttischen Reiche

Israel (2 Reg. 4, 23. Hos. 2, 13. Am. 8, 5.). Erst gegen das Exil

hin werden Klagen laut (Ez. 22, 8. 26.) und Einschärfungen nöthig

(Jer. 17, 19 ff.), die sich im Exil fortsetzen (Jes. 56, 2 ff. 58, 13.).

ln der nachexilischen Zeit hat Nehemia gegen Sabbathsentweihung zu

kämpfen (Neh. 10, 34. 13, 15 ff.); seit dem kräftigen Walten der

Hasmonäer wurde die Haltung des Sabbatlis strenger, artete aber auch

ins Kleinliche aus, wovon schon das N. T., besonders aber der talni.

Traktat Schabbath Zeugniss geben; s. Winer RWB. u. Sabbath. An-

ders verhält es sich mit dem Sabbathsjahre. Es wird zwar ebenfalls

von allen Gesetzgebern vorgeschrieben, ist aber vor dem Exil gar nicht

oder wenigstens nicht regelmässig cingehalten, sondern erst in der

nachexilischen Zeit durchgeführt worden (s. 25, 2 ff.). Das nur beim

Elohislen vorgeschriebene Jubeljahr dagegen scheint weder vor noch

nach dem Exile beobachtet worden zu sein; wenigstens findet sich

davon im A. T. keine Spur (s. 25, 8 ff.). Ebenso hat es allem An-

scheine nach in der vorexilischen Zeit mit dem gleichfalls nur beim

Elohisten gebotenen Versöhnungstage gestanden; nach dem Exile aber

ist man diesem Gebote nachgekommen (oben S. 531.).

Besondere Hilfsmittel ausser den bekannten archäologischen Wer-
ken: Hospiniani de festis Judaeorum et Ethnicorum libri tres. Genev.

1674. ed. 3. — J. Meyer de temporibus sacris et festis diebus He-

braeorum. Amstel. 1724. — Baur in der Tübinger Zeitschrift von

1832. III. S. 125 ff. — George die älteren jüdischen Feste. Berl.

1835. — Bähr Symbolik des mosaischen Cultus II. S. 525 ff. — Ewald
de feriarum Hebracaruin origine ac ratione Gott. 1841., auch in der

Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes III. S. 410 ff. — Hupfeid
de primitiva et vera festorum apud Hebraeos ratione ex legum Mosai-

carum varietate eruenda. Hai. 1852. 11 particc. — Winer RWB. u.

Feste und den einzelnen Artikeln. — lieber die Feier der Feste in

der nachexilischen Zeit s. Herzfeld Gesch. des Volkes Israel Ili. S.

nur. 174ff.

V. 1. 2. Einführungsformel. Die Feste Jehova's, welche ihr

ausrufen sollt als heilige Versammlungen, diese sind sie, meine Feste

d. h. das sind die mir geltenden Feste, die Jehovafeste, an welchen
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ilir «las Volk hei mir zu meiner Verehrung versammeln sollt, die also

duiTh Erscheinen heim Heiligthume gefeiert werden sollen. DaslZei-

dien dazu gah man mit Trompeten (Nuin. 10, 10.). «ip K“^ptt] s. Ex.

12, !6. or wie (Jen. 25, 16. Num. 3, 20. 21. 27. 33. — V.

3. Zuerst der Sahhath. Ihn konnte der Verf. in die folgende Reihe

der jShriichen Feste nicht aufnehmen, da er das Jahr hindurch viel*

mal vorkommt; er stellt ihn daher jener Reihe der Jjibresfeste voran,

lieber seine Bedeutung s. vorher und ühcr die Opfer an ihm Num.
28, 9 f. Dass man ihn durch Erscheinen heim Heiligthume feieni sollte,

bestimmt das Oesctz nur hier, ln dem Verzeichniss der Festopfer

Num. 28—29. wird bloss hei den 3 Emdtefesten, 7 Neumond und
Versöhnungstage, nicht auch heim Sahhath Festversammlung geboten,

j'ira» rau] s. Ex. 31, 15. in allen euren Wohnungen] s. Ex. 12, 20.

Im Verzeichniss der Festopfer Num. 28 f. reiht sich an den Sahhath

der Neumond an, hier fehlt er. Denn hier gilt es hioss die Festtage,

welche mit Sahbathsruhe und Festversammlung gefeiert werden sollen

;

Beides aber schreibt das Gesetz nur für den 7 Neumond vor (V. 24 f.),

nicht auch für die andern Neumonde ,
welche gesetzlich nur durch

Opfer zu feiern waren, wie die Zwischenlage heim Passah* und Laub*

hfittenfeste. Im gemeinen Lehen jedoch that man mehr, als das Ge-

setz vorschrieh. Man unterliess da das Fasten (Judith 8, 6.), hielt

Mahlzeiten und lud Güste (1 Sam. 20, 5. 18. 24. 27.), trieb keine

Handelsgeschäfte (Am. 8, 5.), erschien heim Heiligthume (Jes. 1, 13f.

66, 23. Ez. 46, l. 3.) un«l beging den Tag Oberhaupt als Festtag

(Hos. 2, 13. Col. 2, 16.). Auch benutzte man ihn um sich zu den

Propheten zu begehen und Belehrung einzuholen] (2 Reg. 4, 23.).

Daraus erklärt es sich, dass so manche prophetische Reden am ersten

Tage des Monats gehalten worden sind (Ez. 26, 1. 29, 17. 31, 1.

32, 1. Hagg. 1, 1. vgl. Jes. 47, 13.). Die abgöttische Verehrung der

Königinn des Himmels auf den Dächern geschah wohl auoh an den

Neumonden (Jer. 7, 18. 19, 13. 32, 29. 44, 17 ff.). — V. 4. Der

Verfasser geht zu den Jahresfesten über und führt sie als die eigent*

liehen von denen auch sonst die Sabbathe und Neumonde un*

terscJiieden werde« (V. 37 f. Jes. 1, 13 f. 1 Chron. 23, 31. 2 Chroo.

31, 3. Neh. 10, 34.), noch einmal besonders ein, um sie dann nach

der Zeitfoige einzeln aufzuzähltm. So ist zu urtheilen, wenn V. 2—4.

demselben Verf. angehören sollen. Allein das wiederliolte rtV«

befremdet doch und man thut besser, die Worte des 2 und 3

Verses von bis trotz der elohistischen Ausdrucks*

w'eise der UrkiUHle zuzuweisen, welche der Jehovist auch sonst bei

Ergänzung dieses Stückes lienulzt hat, zumal die Festversammlung am
Sabbath dem Elohisten

,
weicher solche bloss för die 3 Erndtefesle,

den 7 Neumond und den Versöhnungstag vorschreibt (Num. 28, 25.

26. 29, 1. 7. 12. 35.), sonst fremd ist. Die Schlussforntel V. 38.

dient zur Bestätigung, mxi’aa] eig. in ihrer Bestimmung d. i. in der

bestimmten Zeit soll man jedes von ihnen ausmfen. Denn von

heslimmen, insbesond. Ort und Zeit, ist eig. Beslimmung^ dann

bestimmter Ort, bestimmte Zeit (Gen. 17, 21. 21, 2. Jer. 8, 7.), end*
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lieh Fesizeii, Fest, welches einer bestimmlen Zeit angehort, die sich

durch den Mondlauf ergibt (Ps. 104, 19. Sir. 43, 7.). — V. 5— 14.

Das erste Jahresfesl ist das des Ungesäuerten, immer ar Ex.

23, 15. 34, 18. Dt. 16, 6. 2 Chron. 8, 13. 30, 13. 21. Esr. 6, 22.

und nur einmal Ex. 34, 25. genannt. Es war ein ursprüng-

liches Erndlefest und fiel in den Anfang der Erndle, der also von ei-

ner religiösen Feier begleitet war. Ebenso im übrigen Alterthume.

Ehe der Römer die Erndle begann, brachte er den Göttern, nament-

lich der Ceres, gewisse Opfergaben dar (Cato de re rust. 134.). Es

wurde am Abende des 14 des ersten Monats mit dem Passah eröffnet

und vom 15 bis 21 begangen; die Feier bestand im Genuss des Un-

gesäuerten und in Opfern durch das ganze Fest hindurch (Num. 28,

16 ff.) sowie in Darbringung der Erstlingsgarbe am ersten Festlage;

an diesem und am 7 Tage fand auch Sabbathsnihe und Feslversamm-

lung Statt. Das Nähere s. z. Ex. 12, 2 ff. Das erste und das letzte

Erndtefest, also die beiden Hauplfeste, begannen am Vollraondstage,

worauf auch Ps. 81 , 4. und Philo viia Mosis III. p. 686. und de

septen. et festis p. 1196. hinweisen. Ebenso fing das Laubhütlenfest,

welches Jerobeam für den 8 Monat anordnete, am Vollmonde an

(1 Reg. 12, 32.). Denn dieser Tag galt als ein solcher von guter

Bedeutung und war bevorzugt (s. Ex. 12, 17.), wurde auch von man-

chen Völkern gefeiert (s. oben S. 532.). Dass ihn jedocli auch die

Hebräer einmal gefeiert hätten (Etoald Allerlhh. S. 386.), lässt sich

nicht beweisen, nna? eig. Geschäft der Arbeit d. i. Arbeilsge-

schäft, Werkgeschäft, so dass also Geschäfte, welche nicht unter den

Begriff der Werkarbeit fielen, erlaubt sein sollten z. B. die Bereitung

der Speisen (Ex. 12, 16.). Der Ausdruck gehört dem Elohisten an

und kommt nur bei den 3 grossen Festen und dem 7 Neumonde vor

d. i. bei den aus vormosaischer Zeit herruhrenden Festen (V. 7. 8.

21. 25. 35 f. Num. 28, 18. 25 f. 29, 1. 12. 35.), deren Sabbaths-

ruhe also nicht so ausgedehnt war. Dagegen wird beim Sabbath und

Versöhnungstage als ursprünglich mosaischen Festen jede unter-

sagt und also eine ausgedehntere Geschäflslosigkeit geboten (V. 3.

30. 31. 16, 29. Ex. 20, 10. 31, 14 f. 35, 2 f. Num. 29, 7. Dt. 5, 14.

Jer. 17, 22. 24.); sie heisst Vimw m®, worüber zu Ex. 31, 15. Man

sollte demnach V. 8 beim 7 Tage, der ein Sabbath war, das einfache

erwarten, was Dl. 16, 8. auch steht; aus Versehen ist indess

dem Verf., welcher nur an das Mazzolh-Fest dachte, die rnay naKV»®

entschlüpft. Ein ähnlicher Fall 4, 31. — V. 9— 11. Als ein ur-

sprüngliches Erndtefest muss das Fest eine seiner Bedeutung entspre-

chende Gabe haben. Diese besieht in einer Garbe, welche das Volk,

wenn es in Kanaan wohnen und dort Erndlen machen wird, als Erst-

ling seiner Erndte Jehova darbringen und der Priester weihen soll.

Zur Erklärung der Stelle s. Grüner de primitiarum oblalione et con-

secratione Lugd. Bat. 1739. s. 7, 30. s. 1, 3. Es war

eine Gerstengarbe (Joseph, antt. 3, 10, 5. Philo de septen. et festis

p. 1192.), was der Verf. nicht besonders bemerkt, weil es sich, von

seihst verstand. Denn mit der Gerste fing die Emdte an, der Weizen
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folgte viel später (2 Sam. 21, 9. Ruth 2, 23. 1, 22.). Jene reift

in (len wärmeren Gegenden Palästina’s schon in der zweiten Hälfte

des April und wird in dieser Zeit hier und da geerndtet {Seelzen

Reisen 11. S. IG. Hobinson Faläst. II. S. 504. 522.); als die eigent-

liche Zeit der Gerstenerndle im Ganzen jedoch erscheint die erste

Hälfte des Mai, auch im Ostjordanlande {Seelzen 1. S. 45. 11. S. 56.

66. Burckhardl Syrien S. 432. Robinson II. S. 597. 628. 668.). Das
Verfahren mit der Garbe bestimmt der Verf. nicht näher. Nach Jo-

sephus und Mischna Menach. 10, 4. brachte man bloss einen Theü
ihrer zerstossenen oder zerschrotenen Körner auf den Altar und zwar
in der 2, 14 f. vorgeschriebenen Form; das Cebrige verblieb den
Priestern. Sie wurde also als eine als ein Speisopfer behan-

delt. Die Gabe und ihre Form passte in die Zeit, wo man im ersten

Anfänge der Erndte stand und von der neuen Erndte nur erst Ger-

stengarben hatte, noch keine andere Frucht und noch kein Mehl und
Backwerk von neuer Frucht. Wie das beigegebene Brandopfer lehrt,

• hatte die Gabe den Zweck der Verehrung Gottes im AUgemeineo.

Man wollte damit Jehova als den Geber der Früchte , als den Herrn
der Natur und somit als den wahren Gott feiern oder das Bewusst-

sein ausdrücken, dass man die Früchte der Erde von seiner Macht,

Weisheit und Güte ableite, mit dem Brandopfer aber ihn zugleich um
seinen Segen bei der Erndte bitten. Beim Pfingstfest am Ende der

Getreideerndte trat zu der eigenthüinlichen Festgabe noch ein beson-

deres Dankopfer hinzu (V. 19 f.). Das W'eitere zu V. 14. nawn rm»»]
eig. am folgenden Tage des Sabbalhs d. i. am Tage nach dem Sab-

bath. Seit den LXX: rj} inavQiov Trjg TtQforrjgy Joseph. 1. 1., Philo

p. 1191., Talm. und Rabb. versteht man unter diesem fast allge-

mein den ersten Ostertag, welcher als ein Ruhetag so genannt sein

soll, und setzt die Weihung der Garbe auf den 2 Festtag, den 16
des Monats. Diese Ansicht jedoch ist schon in alter Zeit bei den
Juden beanstandet worden {Lighlfool horae hebr. ad Luc. 6, 1. Act.

2, 1. Meyer de temp. s. et festis diebus p. 295 ff. Grüner de primi-

tiarum oblatione p. 21 ff.), in neuerer Zeit von üilzig Ostern und
Pfingsten Heidelb. 1837. 38. Mit Recht! Denn 1) nennt das A. T.

ausser dem Sabbath keinen Festtag einfach ras und hätte der Verf.

gegen den herrschenden Gebrauch den ersten Ostertag, der nicht ein-

mal ein so strenger Ruhetag wie der gewöhnliche Sabbath war (s.

V. 7.), hier so bezeichnet, so würde er das bemerklich gemacht ha-

ben; 2) berichtet Jos. 5, 11. offenbar mit Rücksicht auf dieses Ge-
setz derselbe Verfasser, die in Kanaan cingerückten Israeliten hätten

am Abende des 14 das Passah bereitet und roBn d. i. am Tage
nach dem Passah, also bereits am 15 des Monats (Num. 33, 3.), Un-
gesäuertes und Geröstetes von der Frucht des Landes gegessen, und
lehrt mit dieser Angabe, dass schon am 15 d. M. der Genuss der
neuen Frucht anging und also auch die Garbe dargebracht wurde,
vor deren Weihung keine neue Frucht gegessen werden sollte

; 3) ist

nicht abzusehen , warum gerade der 2 Tag der Azyma, wo das Volk
seinen Geschäften nachging und sich nicht beim Heiligthume zu ver-
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sammeln hatte, durcli die dem Feste eigenthümlichc Opfergabe ausge-

zeichnet worden sein soll. Als ob das Volk nicht hätte gegenwärtig

sein sollen, wenn die von ihm Jehova geweihte Garbe feierlich dar-

gebracht wurde I Der dieser Stelle kann also bloss der Wochen-
sabbath sein. Das hebr. Jahr hng wahrscheinlich immer mit dem
ersten Wochentage an (Hilzig 1. S. 14 f.) und die 3 ersten Sabbalhe

des Jahres fielen auf den 7, 14 und 21 des ersten Monats (Ez. 45,

18. 20 f.), der zweite und dritte Sabhath umgrenzten das Fest, wel-

ches an jenem Tage des Abends mit dem Passah efölTnet, an diesem

geschlossen wurde. Dies lehrt auch Dt. 16, 8., wo für den letzten

Tag des Festes jede nicht bloss jede untersagt

und damit dieser Tag als Sabhath deutlich gemacht wird; s. z. V. 7.

Unter dem vorliegenden na» hat man aber nicht mit Hilzig den 3

Sabbath zu verstehen, weil dann die Festgarbe erst am 22 d. M.

geweiht worden und somit post festum gekommen wäre, sondern den

Sabbath, welchen es zuerst bei diesem Feste, beim Eintritt die.ses

Festes gab, also den zweiten. Der Tag der Garbenweihe war folg-

lich der 15 des Monats oder der erste Festtag. Er eröffnete das

Erndtefest und war schon darum für die diesem Feste eigenthümliche

Opfergabe der geeignete Tag, dies auch deshalb, weil an ihm das

Volk feierte und sich beim Heiligthume einfand. Darüber lässt auch

Jos. 5. keinen Zweifel. Der erste Tag der Azyma zeichnete sich also

durch die meisten Festgaben aus; ebenso der erste Tag des Laub-

hütlenfcstes (Num. 29, 13.), bei welchem sie jeden folgenden Tag

immer um einen Stier abnahmen. — V, 12. 13. Der Festgarhe ist

ein Brandopfer bestehend in einem jährigen Lamme nebst dem dazu

gehörenden Speis- und Trankopfer beizugesellen, dies natürlich ausser

den für jeden Festtag Num. 28, 19 f. vorgeschriebenen Brandopfern.

n»5] wie Ex. 29, 38. inaw laj s. 12, 6. s. 22, 19.

s. 2, 1. 4. Viertel Hin] s. Num. 15, 5. p“’»?] s. Ex. 29, 40. In dieser

Stelle und sonst überall wird als Speisopfer zum Lamme nur Ein

Issaron Feinmehl vorgeschrieben (Ex. 29, 40. Num. 28, 9. 13. 21.

29. 29, 4. lOf 15.), hier dagegen zwei. Bei einem Erndtefeste muss

das Getreideopfer reichlicher als gewöhnlich sein. — V. 14. Bis zum
1 Festtage, bis zur Darbringung der Garbe mit dem dazu gehörenden

Brandopfer soll man im ganzen Lande nichts von der neuen Erndte

geniessen
;

die ersten Früchte des Jahresertrags gebühren Jehova als

dem Geber und erst nach ihrer Darbringung dürfen auch seine An-

gehörigen essen. ist Frucht (s. 2, 14.) und steht hier von den

frischen Körnern, welche vom Hungrigen aus gepflückten Aehren ge-

rieben und grün verzehrt wurden (Dt. 23, 26. Luc. 6, 1.). 'V^] von

rösten ist Geröstetes und bezeichnet geröstete Körner. Sie kom-

men unter den Nahrungsmitteln im A. T. vor (Ruth 2, 14. 1 Sam.

17, 17. 25, 18. 2 Sam. 17, 28.) und ihr Genuss war bei den He-

bräern gewöhnlich, wie noch heute in Syrien und Aegypten, beson-

ders der von Weizen und Mais {Hasselquist Reise S. 191. Forskal

Flora p. UW. Seelzen Reisen 111. S.. 221.). Man verbrennt noch nicht

ganz reife Aehren mit Pflanzenstengeln zusammen, reibt die so gerö-

Hdb. z. A. T. XII. 35
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Stelen Aehren auf einem Siebe aus und isst die Körner als eine Nä-

scherei {^Seelien I. S. 94. Robinson Forschungen S. 515.) oder man
röstet die nocli niclit ganz trocknen und harten Körner auf einer Platte

oder Pfanne und isst sie als schmackhaftes Nahrungsmittel mit Brodt

oder stall desselben {Robinson Palästina 11. S. 660.). s. Elx-

12, 14. in allen euren Wohnsitzen] s. Ex. 12, 20. Die vorliegende

Bestimmung bestand auch im öhrigen Allerlhum. ln Rom sollte vor

dem Cercsfesle, welches der Erndte voranging, die Sicheh nicht an

die Saaten gebracht (Virg. georg. 1, 34S.) und von der neuen Frucht

nicht gegessen werden, ehe man die Göller bedacht batte. Die Allen,

cum perciperent fruges, anlequam vescerentur, düs libare instiluerunt

(Censorin. de die nal. 1, 10.) ac ne deguslabanl quidem novas fruges

aut vina, anlequam sacerdoles primilias libassent (Plin. U. N. 18, 2.).

Diese libamina von der neuen Erndte heissen anuQxai, primitiae. Sie

gehören zu den ältesten Opfern der Menschheit (Gen. 4, 3. Porphyr,

abslin. 2, 6. 27. 32. lliad. 9, 534.) und wurden von Gesetzgebern

und Siltenlehrern verlangt (Epiclet Enchir. 31.) z. B. von Drakon, der

die Göller durch Lobpreisung, Erstlinge der Früchte und Opferkuchen

verehrt wissen will (Porphyr. 4, 22.). Bei den Aegyptern bestand

seit ältester Zeit der Gebraucli, der Isis Erstlingsähren zu weihen und

sie dabei anzurufen, um sie für die ErGndung des Ackerbaus zu ehren

(Diod. I, 14.) und dem Harpokrates brachte man Erstlinge von Linsen

dar (Plutarch. de Isid. 65.). Bei den Griechen und Römern wurde
besonders Demeter oder Ceres durch die Erstlinge der Feldfrüchte

geehrt (Tlieocril. 7, 31 f. Ovid. melam. 8, 274. 10, 433. und fast.

2, 520.), aber auch Apollo und Artemis z. B. auf Delos, wohin man
aus sehr verschiedenen Gegenden solche Erstlingsgaben sendete (Gal-

lim. hymn. in Delum 283 f.), Apollo und die Horen an den schon er-

wähnten Thargelien und Pyanepsien
,
Neptun zu Trözene (Plutarch.

Thes. 6.) und die Götter überhaupt (Elym. magn. u. ^akvcia). In

Athen war es Gesetz, von allen Jahresfrüchten dem Bacchus Erstlinge

als Geschenke sowie Opfer darzubringen (Demosth. adv. Mid. p. 531.).

Die Darbringung der Erstlinge geschah gleich nach der Gelreideerndle

und Weinlese (Clement, recognilt. 5, 30.). Mehr Belege zu Ex. 23,

19. Uebrigens hat man dieses Erstlingsopfer des Volks, diese beim

Heiliglhunie darzuhringende nicht mit den Erstlingen der Ein-

zelnen, welche an die Priester fielen (Num. 18, 12f. Dl. 26, 2 ff.),

zu verwechseln. — V. 15—22. Das zweite Fest ist das an Fest

der Wochen (Ex. 34, 22. Dt 16, 10.) oder Fest der Emdle
(Ex. 23, 16.) oder der Tag der Erstlinge (Num. 28, 26.).

Es fiel auf den 50 Tag nach dem ersten Ostertage und wurde mit

Sabbathsruhe, Festversammlung und Opfern (Num. 1. I.) gefeiert. Die

ihm eigenthümliche Festgabe bestand in 2 gesäuerten Brodten, welche
von einem Dankopfer begleitet waren. Es erscheint als blosses Erndle-

fest Die späteren Juden jedoch gaben ihm auch eine Beziehung

auf die nach Ex. 19, 1. im 3 Monat erfolgte sinaitische Gesetzgebung
{J. A. Danz bei Menschen Nov. Test ex Talin. illustr. p. 737 ff.), wo-
von indessen die biblischen Schriftsteller sowie Philo und Josephus
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noch nichts wissen. — V. 15 f. Als das zweite Erndtefesl, womit sich

die Getreideerndle abscliloss, wird es nach dem ersten berechnet und
so mit diesem in Verbindung gesetzt. Man soll von dem V. 11 be-

zeichnelen Tage, dem Tage der Garbenweihe, also vom ersten Oster-

lage an — sieben vollständige Wochen sollen es sein (daher Wochen-

fest) — bis zum Tage nach der 7 Woche
, also gerade 50 Tage

zählen und dann an diesem 50 Tage eine Gabe darbringen. Wie das

erste, schloss sich auch das zweite Fest an den Sabbath an (Joseph,

antt. 13, 8, 4.). ra»] bed. hier Woche wie 25, 8. und cdßßccvov

im N. T. z. B. Marc. 16, 2. 9. Luc. 18, 12., jedoch nicht jedes, son-

dern nur das mit dem Sabbath endende Tagsiebend. Der Name des

Tages, welcher die Woche vollendete und abschloss, ist übergegangen

auf den Zeitraum, w'elchen jener Tag vollendete, wie ®nh Neumond
auch den ganzen Monat bezeichnet, ein neues Speisoyfer^ ein sol-

ches von der neuen Erndle, Frucht (26, 10, Num. 28, 26.), so dass

also vorjähriges Getreide ausgeschlossen war. Es musste von Weizen

sein (Ex. 34, 22.) und entsprach der Zeit. Die Weizenerndte folgt

in l'alästina einige Wochen nach der Gerstenerndte, z. 6. in Hauran zu

Ende des Mai {Burckhardt Syrien S. 462.), im Ganzen in der 2 Hälfte

des Mai und der 1 des Juni {Seeixen Reisen I. S. 87. 94. 119 f.

Robinson Paläst. II. S. 308. 597. 633. 654. 668. 720. III. S. 5.

195. 206. 210. 215. 233. 515.), in welche letztere auch das Wo-
chenfest Oel. — V. 17. Die Festgabe besteht in 2 Brodten der Weih-

ung, weiche als Gesäuertes gebacken d. i. aus gesäuertem Teige be-

reitet werden und Erstlinge für Jehova sein sollen. Das Brodt passt

an das Ende der Erndle, wo man bereits Mehl von der neuen Frucht

hatte, wie die Giirbe an den Anfang der Erndte passte. Gesäuert soll

es sein, weil es Dank für Gewährung des tägliclien Brodtes, welches

gesäuert war, ausdrückt Aus ähnlichem Grunde waren auch die Schau-

brodle gesäuert (24, 6.). Bei den griech. Erndtefeslen erscheint eben-

falls Brodt, aQwg B-aXvctog genannt, unter den andern Erstlingsgaben

(Suidas u. slQSOtavri^ Eustalh. ad II. 9, 530, Athen. 3, 80. p. 114.).

aus euren Wohnsitzen] aus irgend einem eurer Orte (45en. 8, 4.), so

dass nicht das Heiliglhum, sondern das Volk das Mehl zu stellen hatte.

Denn eine vom Volke ausgehende Opfergabe sollte es sein, zwei Issa-

ron Schwungmehl sollen sie sein] so viel sollen die beiden Brodle be-

tragen, aus so viel Schwungmehl (s. 2, 1.) bereitet sein. Der Issa-

ron war mit dem Maasse einerlei (s. Ex. 29, 40.). Nimmt man
an, dass ein Garbe immer etwa einen Körner gab, so betrug

die POngstgabe noch einmal so viel als die Ostergahe. Ganz ange-

messen, da Pfingsten in die Zeit fiel, wo aller Erndtesegen glücklich

eingebracht war, und als Dankfest die Erndte abschloss. — V. 18.

19. Auf das Brodt darauf d. h. zu den Erstlingsbrodlen hinzu (7, 13.)

soll man darbringen 7 Lämmer, 1 Stier und 2 Widder, die ein Brand-

opfer für Jehova sein sollen, nebst ihren d. i. den zu diesen Opfer-

thieren gehörigen Speis- und Trankopfern sowie einen Ziegenbock

zum Sündopfer. Offenbar sind dies die allgemeinen Festopfer. Die

Worte von bis gehören schwerlich der Grundschrift an.

35
*
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Denn a) will der Eloliist hier die allgemeinen Feslopfer nicht behar-

deln, sondern erst Nuin. 28—29. ein Verzeichniss derselben gebei

und h) stimmt die Angabe nicht mit ihm überein, indem er 7 Lämmer,
|

2 Stiere, 1 Widder und l Ziegenhock für das Wochenfest vorschreiU

(Num. 2S, 27.). Der Jehovist fand jene Bestimmung in der von ibm
,

benutzten Urkunde vor, bezog sie wegen ihrer Abweichung vom elohisl.

Opfcrverzeichiuss auf die Begleilungsopfer der ßrodte und schalteb*

sie hier in die Grundschrift ein. So haben sie auch die Juden be-

zogen (Mischii. Mcnach. 4, 2.) und bereits Joseph, antt. 3, 10, G.

rechnet als IMingstopfer 14 Lämmer, 3 Stiere und 2 Ziegenböcke,

doch aus Versehen nicht 3, sondern nur 2 Widder. Der Text der

Grundschrifl lautete : 'lai •'sv anVn-^5 schrieb also

zur Begleitung der Brodte nur 2 jährige Lämmer vor. Dieses Dank-
,

Opfer nach Einbringung des Erndlesegens war ebenso - passend, wrie

das Brandopfer beim Anfänge der Erndlc. So angeseheu stimmen die I

elohislischcu Vorsebriften über die Festgaben zu Ostern und Pfingsten

bestens überein. — V. 20. Der Priester soll die beiden Lämmer
|

nebst (s. Ex. 12, 8.) den Erstlingsbrodten vor Jehova weihen (s. 7,

30.). Zu ':» hf sind die Brodte Subj. nebst den beiden Lämmern
sollen sie Jehova heilig sein für den Priester] die Brodle und die

Lämmer sollen Jehova gewidmet werden, welcher sie aber seinem Die

ner überlässt. Die Brodte durften als gesäuert nicht auf den Altar

kommen (s. 2, 11.), das Fleisch der Dankopfer gehörte sonst im Gan-

zen dem Darbringer, hier aber, wo das ganze Volk Darbringer ist,

wird cs dem Priester zugewiesen. — V. 21. Und ihr rufet] lasst

an diesem Tage eine Ausrufung ergehen (V. 2.), eine Verkündigung

des Festes und Berufung des Volkes zum Heiligthume. Das Weitere

wie V. 7. 14. — V. 22. Eine Erndtevorschrift veranlasst durch das

Erndlefest. Sie stimmt genau mit 19, 9. 10. überein und gehört

schwerlich dem Elohislen an, welcher hier nur den Festkalender ge-

ben will, auch sonst mit den Armengesetzen wenig zu thun hat. Dazu

ist die 2 Pers. Sing, diesem Stücke fremd. — V. 23—25. Das dritte

Fest ist der Neumond des siebenten Monats. Er soll mit Unterlassung

aller Arbeilsgeschäfte (s. V. 7.) und mit Feslversaramlung beim Hei-

ligthume gefeiert werden, was bei den andeni Neumonden nicht ge-

boten war (s. z. V. 3.); er zeichnete sich auch durch mehr Opfer

vor den übrigen Neumonden, aus (Num. 29, 1 IL). Dies kommt vom

Sabbath, worüber oben S. 538. An ihm soll sein Erinner-

ung des Lärmens d. i. lärmende, laute Erinnerung. Der Festlag wurde

als erster Tag des Sabbalhsmonals auf besondere Weise mit Trom-

peten angekündigl und erölfnel und daher auch njü-p o'i'’ genannt (Num.

29, 1.); Israel brachte sich damit als die Jehovafesle gehörig hallend

bei Jehova in Erinnerung, um sich seine Huld zu sichern (Num. 10,

9 f.). Aehnlich Ex. 28, 12. 29. 30, 16. Num. 31, 54. Man nahm
an ihm gern heilige Handlungen vor. Die heimgekehrten Exulanten be-

gannen an ihm ihre Opfer (Esr. 3, 6.) und bei einer späteren Gele-

genheit fand an ihm die Vorlesung des Gesetzes Statt (Neh. 8, 2.),

üb auch die Einweihung des salomonischen Tempels (1 Reg. 8, 2.),

i

I
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ist noch fraglich. — V. 26—32. Das vierte Fest ist der Versöhnungs-

lag am 10 des siebenten Monats. Er soll gefeiert werden mit Un-

terlassung aller Geschäfte und also vollständiger Sabhathsruhe, mit

Fasten und mit Opfern, unter welchen die Sundopfer besonders her-

vortreten. Die Sabhathsruhe und das Fasten werden bei Todesstrafe

cingescharft. Das Nähere s. z. Cap. 16. und über die Festopfer Num.
29, 8 ff. am zehnten des Monats] s. Ex. 12, 3. »tp s. Ex. 12,

16. s. V. 7. mn-' wie 10, 17. 14, 29. s.

Gen. 17, 14. ds*'P‘i*iV] s. Ex. 12, 14. in allen euren Wohnsitzen] Ex.

12, 20. — V. 32. Am Abend des 9 soll die Sabhathsruhe und das

Fasten angehen und bis zum Abende des 10 dauern. Der 10 Tag
begann am Abende des neunten, da die Hebräer nach dem Monde
rechneten; s. Gen. 1, 5. Ex. 12, 6. Neh. 13, 19. pa©] s. Ex.

31, 15. Ö5P3© iPa«p] ihr sollt ruhen eure Ruhe d. h. die euch zu-

gehörende, zukommende, obliegende Rulic beobachten, Geschäftslosig--

keit einhallen 25, 2. 26, 34. — V. 33—36. Das fünfte und letzte

Jahresfest ist das P*isBP an Fest der Hüllen (Dt. 16, 13. 16. 31, 10.

Zach. 14, 16 ff. 2 Chron. 8, 13. Esr. 3, 4.) oder an Fest der

Einsammlung d. i. Einheimsung (Ex. 23, 16. 34, 22.). Es wurde
im 7 Monat vom 15 bis 21, also 7 Tage lang damit gefeiert, dass

man in Laubhütten wohnte und zahlreiche Opfer darbrachle
, mehr

als an irgend einem andern Feste, am ersten Tage auch feierte und
sicli beim Heiligthunie einfand. Nach dem jüngeren Gesetz sollte im
Sabbathsjahr an diesem Feste auch das Gesetz vorgelesen werden,

wie dies später allerdings geschah (Dt. 31, 10. Neh. 8, 18.). An
die eigentliche Festwoche schloss sich noch der 22 als 8 Festtag

an; er wurde mit Sabhathsruhe und Festversammlung, doch mit we-

niger Opfern gefeiert und bildete das Ende der Jahresfeste. Von ei-

ner Erndtefestgabe am Laubhüttenfeste wie die zu. Ostern und Pfing-

sten ist nichts bekannt. Die Früchte der Herbslerndte gehörten nicht

unter die Opfergegenstände der Jehovaverehrung xvie das Getreide.

am 15 Tage] also am Vollmond w'ie das erste Fest V. 6. Fest der

Hütten] s. V. 42. ©np «“^pö] s. Ex. 12, 16. rnia» pssVö] s. V. 7. Fest-

opfer] s. Num. ^9, 12 ff. p'iJis] und n;;!S9 von “sy cohibuit, detinuit,

clausit bed. eig. Zurückhaltung, Einhaltung, dann auch Versammlung
insbes. zu religiösem Zwecke, also Festversammlung (Jes. 1, 13. Jo.

1, 14. Am. 5, 21. 2 Reg. 10, 20.), mit welcher Ab- und Zurückhal-

tung des Volkes vom gewöhnlichen Treiben und Verkehr verbunden

war. Das Wort steht im Resonderen vom letzten Tage des Ungesäu-

erten (Dt. 16, 8.) und öfter vom Tage nach dem 7 tägigen Laub-

hüttenfeste (Num. 29, 35. 2 Chron. 7, 9. Neh. 8, 18.), an welchem
man sich wieder einhielt, während man an den vorhergehenden Fest-

tagen seinen Geschäften nächgegangen war. Dieser 8 Tag gehört

nicht zum eigentlichen Laubhüttenfeste, da er w^eniger Opfer als die

7 Festtage hatte (Num. 29 ,
35 ff.) und das Fest immer ausdrücklich

auf 7 Tage angeselzt wird
;
er erscheint wie eine Zugabe zum Laub-

hütlenfesle, mit welcher der Kreis der Jahresfeste abschliesscn sollte,

und ward schicklich an das letzte Fest angeschlossen, aber auch von
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ihm unterschieden. — V. 37—38, Die Schlussformel geht bloss auf

die 5 von V. 4—36. genannten Jahresfeste und schliesst den Sab-

balh aus; sie macht es zweifelhaft, ob die Sabbathsvorschrift V. 2—3.

demselben Verf. angehört, nat] vom Dankopfer; s. oben S. 372.

BV'] wie Ex. 5, 13. Ueber die Sabbalhsopfer s. Nuni. 28, 9f. Mit

K’?, Gabe sind vornänilich die Erstlinge und der priesterliche

Zehnten gemeint (Num. 18, 11. 29.). Gelübde^ Freitoilliges] s. 7,

16. — V. 39—44. Ein Zusatz über die Gebrauche und die Bedeu-

tung des Laubhötlenfestes. Er kommt nach dem Abschluss des Fest-

kalenders durch die Schlussformel V. 37 f. ganz unerwartet und er-

scheint als eine Beigabe, welche der Jehovist aus der mehrerwähnten

Urkunde entlehnt und hier angefügt hat. Dies lehrt besonders auch

die nach dem Vorhergehenden ganz überflüssige Angabe der Zeit und

Dauer des Festes. Bscc»aJ eig. bei eurem Sammeln den Ertrag

des Landes d. i. in der Zeit, wo ihr den Landesertrag einheimset,

von der Tenne und von der Kelter (Dt. 16, 13.). Zu denken ist da-

bei vornämlich an den Ertrag der Pflanzungen, also an die Obsterndte,

welche heisst und an die Weinlese , welche mit jener im

Ganzen gleichzeitig war (Jes. 32, 10. Mich. 7, 1.). Das Reifen und

Lesen der Trauben fällt im südlichen Lande in den September (v.

Schubert Reise 111. S. 113.). ln diesem Monate werden ebenso die

Oliven zeitig und im Oktober, wo auch die Granaten reifen, geerndtet

{Scholz Reise S. 140. 5eetzen Reisen II. S. 130.). Die eigentliche Obst-

und Weinlese fällt erst in den Oktober. Denn um die Mitte dieses

Monats traf IFittmann Reisen I. S. 195. 199. 210. 21^. die Trauben,

Oliven, Datteln, Granaten u. s. w. noch draussen. Im nördlichen Sy-

rien geschieht die Weinlese noch später {Arvieux Nachrichten VI.

S. 397.) wie auch im nördlichen Palästina die Olivenerndlc {Seetzen

II. S. 168.), weshalb Jerobeam das Fest einen Monat später setzte

(1 Reg. 12, 32 f.). Die Baumwolle reift zu Ende des September und

wird im Oktober eingebracht {Seelzen II. S. 105. 116. 136.). Mehr
bei Buhle calendarium PalaesL p. 49 f. und Walch calend. Palaest

p. 39 ff. Nach seiner ökonomischen Beziehung wird das Fest als das

der Einsammlung bezeichnet und an das Ende des ökonomischen Jah-

res gesetzt (Ex. 23. 16. 34, 22.). Es beschloss die Erndtefeste und

überhaupt die Jahresfeste. — V. 40. An ihm soll man nehmen Frucht

des Baumes der Zier d. i. Früchte von Zierbäumen, Zweige von Pal-

men und Busch dichten Baums d. i. Büsche (s. 11, 19.) von dicht-

belaubten (Ez. 6, 13.) Bäumen und Bachweiden und sich 7 Tage vor

Jehova freuen. Die Angabe, dass sie nehmen und sich freuen sollen,

deutet weniger auf die Errichtung von Laubhütten
,
wie man sie in

Esra’s Zeit auflTasste (Neh. 8, 15f.), als vielmehr auf ein fröhliches

Tragen und Schwenken “zum Ausdruck der Freude. So haben die Ju-

den die Vorschrift auch bezogen. In der makkab. Zeit feierten sie

das Fest dvqaovg xal nlaSovg wQaiovg hri öh <poivixag ¥iovrsg (2

Macc. 10, 6f.) und zur Zeit Christi qpipomff iv rcclg %€Qa\v el^eanovrjv

fiVQCflvrjg Kal ixsag avv KQaöy (poiviKog TtSTCOi/gfiiinpf
^

xov fitjAov

xov xrlg UeQaiag TCQoaovxog (Joseph, anlt. 3, 10, 4.); es war bei
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ihnen Sitle , am Laubhtittenfeste ?xa<Srov ^Qßovg Ix (poiviwav

xai MTQiav (Joseph, anlt. 13, 13, 5.). Damit stimmt der Talmud,

dessen aus Palm- Myrlhen- und Weidenzweig besteht, wozu noch

ein d. i. Orange kommt (Mischn. Succa 3.). Der Gebrauch er-

innert an die griech. slgsamovr)

,

einen mit Wolle umwundenen und

mit allerhand Ersllingsfrüchlen behängten Oelzweig, den man am
Herbstfeste der Pyanepsien unter Gesängen umliertrug (Plutarch.

Thes. 22. Suidas u. elQSöLmvri) und an den mit Epheu und Weinlaub

umwundenen ^vpooj, den man an den Bacchusfesten trug und schwang
(Lakemacher observv. philoll. I. p. 47 ff.). Deshalb legt auch Plu-

tarch. Symposs. 4 , 6 ,
2. den Juden den Bacchusdieust bei. Unter

yj darf man wohl mit Chaldd. Syr. Saad. die Orangen- und Ci-

tronenbäume, welche man mehr zur Zier des Gartens als wegen des

Nutzens zog, verstehen. Sie sind in den Gärten Palästina’s einhei-

misch; s. Hasselquisl Reise S. 188. Arvieux Nachrichten I. S. 302.

V. Schubert Reise III. S. 115. Robinson II. S. 89. 416. 111. S. 699.

Seetzen II. S. 177. — V. 41. Aber Jehova und keinem andern Gotte

soll man das Fest feiern, wk] geht auf an V. 39. — V. 42. 43.

Zugleich soll man während der 7 Festtage Hütten bewohnen und an

diesem Gebrauche in Zukunft erkennen, dass Jehova die Israeliten beim

Zuge in der Wüste in Hütten wohnen liess. Ueber diese Laubhütten

s. Neh. 8, 15 ff. und über den Art Ges. §. 107. 3. Anm. 1. Ewald
§. 277. a. Solche Hüttenfeste finden sich auch im übrigen Alter-

thume. In Syrien feierte man alle 3 Jahre im Monate Mai eine lopr^

anr\viur\ zu Ehren des Dionysos und der Aphrodite auf ziemlich aus-

gelassene Weise (Malalas Chronogr. 12. p. 284 f. ed. Bonn.) und die

Römer begingen an den Iden des März zu Ehren der Anna Perenna

draussen im Freien ein Fest, bei w^elchem man sich Zelte und Laub-

hütten errichtete und zechte, sang und tanzte (Ovid. fast. 3, 523 ff.).

Andere Hütlenfestc fielen auf das Ende des Sommers und in den

Herbst. Die Inder haben von alter Zeit her im August ein neuntä-

giges Fest, an welchem sie vor den Thüren der Tempel und an den

Kreuzstrassen Hallen aus Baumästen und Leinwand errichten (5on>

nerat Reise 1. S. 195.) und die Römer begingen am 18. August das

Fest der Consualien oder Neplunalien, welchem die umbrae genannten

. casae frondeae eigenlhümlich waren (Festus u. umbrae); sie pfleg-

ten auch beim herbstlichen Feste der Feldweihe ex virgis casas ex-

struere (Tibull. 2, 1, 24.). Hierher darf man wohl auch mit Moxers

Phönizier 1. S. 480 ff. das fünftägige Fest der ziehen
,

wel-

ches nach Berosus die Babylonier in der Mitte des Monats Loos (etwa

Aug., auch Sept) anzustellen pflegten; an ihm stellten sich die Her-

ren unter die Dienstboten, von denen Einer mit königlichem Gewände

angethan für die Dauer des Festes das Haupt war (Athen. 14, 44.

p. 639. Eustath. ad II. 17, 132.). Es ist einerlei mit der mehrtägi-

gen lopri) r<5v .SaxxcSv der Perser, an welcher man einen verur-

theillen Verbrecher auf den königlichen Thron setzte, mit dem kö-

niglichen Gewände bekleidete und Alles treiben liess, was er wollte

(Dio Chrysost. 4. p. 69 f. ed. Morell.) und mit dem Schwärmerfeste
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ta Haxaia, welches der Anailis galt und in allen HeiligthüDiern die-

ser Götlinn mit Zechen und allerlei Muthwillen begangen wurde z. B.

zu Zela in Pontus (Strabo ll. p. 512.). Doch werden keine Hütten

hei diesem Feste erwähnt; der Name aber erklärt sieh nach einem

aram. kso = hehr. und der Gebrauch hinsichtlich der Sklaven-

erinnert an die Freilassung der hehr. Sklaven am Versöhnungsfeste

einige Tage vor dem Laubhütten feste (25, 9 f.). Das Bewohnen der

Hütten am Herbstfeste erklärt sich von selbst. Noch jetzt verlassen

bei der Weinlese die Einwohner von Hebron die Stadt und leben iu

den Weinbergen in Hütten und Zelten (Robinson Paläst. 11. S. 717.).

Wahrscheinlich hatten die Hebräer schon vor Moses ein solches

Herbstfest. Der Elohist lässt daher V. 34. Moses nichts zur Erklä-

rung der Hso sagen, indem diese etwas Bekanntes waren. Die vor-

liegende Stelle jedoch macht die Hütten zu Zeichen iler Erinnerung

an das Wohnen in der Wüste und gibt dem Feste eine nationale

Beziehung
,
weshalb sie auch bloss den d. i. den Israeliten ('s.

Ex. 12, 49.) zur Einhaltung des Gebrauchs verpflichtet. Dass Israel

in der Wüste Hütten bewohnte, wird sonst nicht berichtet, ist aber

anzunehmen
;
noch heute kommen Hütten als Wohnung auf der Si-

naihalhinsel vor {Burckhardl Syrien S. 858.), wiewohl die Zelte ge-

wöhnlicher sind. Sie werden als Wohnungen der Hebräer unter

Moses oft genannt (14, 8. Ex. 16, 16. 18, 7. 33, 8. 10. Nuni. 11,

10. 16, 26 f. 19, 14.) und kommen auch heim Laubhüttenfeste vor

(Hos. 12, 10.), welches man in der ganzen Zeit zwischen Josua und

Esra nicht auf die hier beschriebene Weise feierte (Neh. 8, 17.).

Einige Aehnlichkeit hat das dorische Stammfest der Kameen, an w'el-

chem die Spartaner zur Erinnerung an das alte Lagerleben axtaöeg
.

bewohnten (Athen. 4, 19. p. 141.).

Cap. 24.

Verordnungen über die Besorgung des Leuchters (V. 1—4.) und

des Schaubrodttisches im Heiliglhume (V. 5—9.) sowie Strafbestim-

mungen über Gotteslästerung, Mord, Beschädigung und Benachtheili-

gung, durch einen besondern Vorfall veranlasst Die beiden Verord-

nungen gehören der Grundschrift an, wie das Maass Issaron V. 5.

und die Sprache verräth, z. B, V. 2., V. 3^, nVn V. 5.,

^ttI- Formeln nach euren \

Geschlechtern V. 3., ewige Salzung V. 3. 9. und ewiger Bund V. 8.

Sie stehen unter den elohistischen Gesetzen über die Zeiten religio-
j

ser Verehrung Cap. 23 und 25. nicht gerade unpassend, sofern sie
j

von Sachen handeln, die jeden Tag und jede Woche zur Verehrung
Jehova’s geschehen sollen

,
würden indessen doch vielleicht vor Cap.

23. eine angemessenere Stelle haben. Dann würde sich auch das

Gesetz von den Feierzeiten des Sabbaths - und Jubeljahrs Cap. 25.

in der Grundschrift unmittelbar an das Gesetz von den eigentlichen

Festen Cap. 23. anschliessen. Uebrigens sind beide mit einander

verbunden wie Tisch und Leuchter oben Ex. 25.

I
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V. 1—4. Die Besorgung des Leuchters
,
über welchen zu Ex.

25, 31 IT. Diese Verordnung ist schon vor der Erbauung der. Stifls-

Lütte Ex. 27, 20. 21. gegeben und wird hier wiederholt, nachdem

Aaron und dessen Sühne als Priester bestellt sind, um fortan den

heiligen Dienst in der Stiftshüttc zu versehen. Vor ihrer Einweihung

hat Moses den Leuchter aufgcstellt (Ex. 40, 24 f.). Die Ausführung

der gegenwärtigen Verordnung wird Num. 8, 1 — 4. berichtet. Alle

diese Stellen sind Bestandthcile der Grundschrift. — V. 5—9. Die

Besorgung des Tisches, über welcben zu Ex. 25, 23 ff. Nach der

Aufstellung der Sliftshütte legte Moses Schaubrodt auf, welches in-

dessen weniger gewesen zu sein scheint (Ex. 25, 30. 35, 13. 39,

36. 40, 23.). Für die Zukunft folgt eine Verordnung über Stoff,

Grösse und Zahl sowie über Zeit und Darbringung solcher Brodte

erst hier, nachdem das’ Priesterthum eingeführt ist, zu dessen Oblie-

genheiten das Auflegen dieser Weihegal)e geboren wird. Die erste

Auflegung wie die ersten Opfer Gap. 8 f. vollzieht Moses
,

von wel-

chem Aaron es lernt. Er soll also Feinmehl nehmen und daraus

12 Kuchen backen, deren jeder 2 Issaron betragen soll. Die Zwölf-

zahl entspricht den 12 Stammen, von welchen nach V. 8. diese Gabe

Gott geweiht wird, r'^ö] s. 2, 1. nVn] 2, 4. fssaron] Ex. 29, 40.

—

V. 6. Diese Kuchen soll er auf den vor Jehova (s. 4 , 6.) stehenden

reinen d. i. mit reinem Golde überzogenen (Ex. 25 , 24.) Tiscb le-

gen als zwei Reihen, sechs die Reihe. Also in bestimmter Ordnung

ist diese Mincha aufzulegen, wie dies auch bei andern Speisopfern

zu geschehen hatte (s. 6, 14.). Die 2 mal 6 Kuchen erinnern an

die 2 mal 6 Namen der Stämme Ex. 28, 10. — V. 7. Er soll ferner

geben an die Auflegung reinen Weihrauch d. h. er soll Weihrauch

ihr beigeben, mit ihr verbinden, nst] wie Ex. 30, 34. 27, 20. Die

Ausdrucksweise lehrt, dass der Weihrauch nicht auf die Brodte kam,

welche in diesem Falle genannt sein würden, sondern eine besondre

Beigabe bildeten, die man bei der Auflegung des Brodtes mit auf-

legte, zu ihr hinzufügte. Nach Joseph, antt. 3, 10, 7. und Mischn.

Menach. 11, 7 f. stellte man ihn in goldenen Schalen hinzu. Er

kommt sonst bei der Mincha von Backwerk nicht vor, sondern bloss

bei den in Schrot und Mehl bestehenden Speisopfern und wurde auch

bei ihnen im Ganzen beigefügt (oben S. 364.). Die vorliegende Aus-

nahme erklärt das Folgende. Die LXX fügen xal aXot hinzu, wonach

Ewald Alterthh. S. 37. rthw hinter nst einschieben will. Aber das

ist willkührlich und unnöthig. Salz gehörte allerdings zu den Speis-

opfern (s. 2, 13.), aber nur zu denjenigen, von welchen Jehova

wirklich etwas geopfert werden
,

von welchen er gleichsam essen

sollte; von den Schaubrodten aber wurde ihm nichts geopfert. Ohen-

ein ersetzte bei diesen auch die Säuerung das Salz, eig.

und sein soll er dem Brodle zu einer Bedenkung , einer Feuerung

für Jehova d. h. der Weihrauch soll den Sebaubrodten zu Etwas

dienen, womit Jehova bedacht wird, indem man es ihm auf seinem

Altäre anzündet, Bezeichnung des göttlichen Antheils am Speis-

opfer; s. 2, 2. Aus der vorliegenden Steile und aus dem Sinne
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dieser Opfergabe überhaupt ergibt sich, dass die Schaubrodte ge-

säuertes Backwerk waren, wie die Pfingstbrodte, welche ebenfalls

gesäuert bereitet und Jehova geweiht wurden
,

dann aber den Prie*

Stern zufieien (23, 17. 20.). Ohne diese Annahme erklärt sich

nicht gut, warum von ihnen nichts geopfert werden soll. Gesäuertes

durfte Jehova geweiht, nur nicht auf seinen Altar gebracht werden
(2, 11.). Gleichwohl sollte Jehova an dieser wöchentlichen Brodt-

w'eihe einen wirklichen Antlieil haben. Denn Alles, w’as vor ihn ge-

bracht wird, gehört ihm ganz oder nach seinem vorzüglichsten Theile

und selbst bei den Sühnopfern, von w'elchen er sonst nichts annimmt,
wird ihm das Fett angezündel (s. 4, 8.). Man verband daher mit

den Schaubrodten Weihrauch
, der ja auch sonst eine Beigabe gewis-

ser Speisopfer war, und zündete ihn auf dem Bäucheraltare (Ex. 30,

1 ff.) im Heiligen an
;
er bildete bei dem Spcisopfei der Schaubrodte

die Askara für Jehova und wird aus diesem Grunde noK genannt,

welches Wort sonst nur die auf dem Brandopferaltare verbrannten

Opfer bezeichnet (s. 1, 9.). Indessen kann auch angenommen wer-

den^ man habe von den Schaubrodten deshalb nichts geopfert, weil

man sie nicht aus dem Heiligthume hinaus in den Vorhof, einen min-

der heiligen Ort, auf den Brandopferaltar bringen, im Heiligthume

aber, wo nur Wohlriechendes angezündet wurde, auch nicht verbren-

nen durfte. — V. 8. Immer am Sabbathe soll man das Brodt vor Jehova

auflegen, warm nach 1 Sam. 21, 7. DasSulT. gehl auf nn^ und die Wieder-

holung drückt je, jeder aus wie Ex. 25, 33. von bei den Kindern Is-

rael als ewigen Bund] d. h. man soll das Brodt von Seiten der Kinder

Israel nehmen und vorsetzen, so dass diese es stellen und zwar als Zei-

chen ihrer Verbindung mit Jehova. Zu vom Bundeszeichen vgl. Gen.

17, 10. 31, 44. und tts»« vom Gerichtszeichen Ex. 28, 30. Wer
dem Andern Brodt zu essen gibt und ihn zum Gaste hat

,
der tritt

mit ihm in freundschaftliche Verbindung, macht sich zu seinem Ver-

bündeten und Freunde (oben S. 370.). Israel beweiset also dadurch,

dass es das tägliche Brodt allezeit Jehova vorsetzt, seine innige Ver-

bindung mit Jehova und seine Ergebenheit, Anhänglichkeit und Treue

gegen ihn. — V. 9. Nach Ablauf der Woche wird das Brodt den

Priestern zu Theil
,

welche es aber am heiligen Orte zu verzehren

haben
,

da es für sie etwas Hochheiliges von den Feuerungen Jeho-

va*s ist d. h. ihnen als solches zu gelten hat; andre priesterliche

Anlheile z. B. heim Dankopfer waren bloss heilig. Darüber zu 21,

22. Bei ist Subj., wofür sich aber im Folgenden ein-

stellt. — Der Sinn des hier angeordnelen Gebrauchs ist nicht schwer
aufzufinden. Man gab Jehova eine Wohnung und nahm an, dass er

inmitten seines Volkes wohne (Ex. 25, 8. 22.); man stattete dieselbe

auch mit dem aus, was nolhwendig in eine solche Wohnung gehört,

nämlich mit einem Leuchter, um sie des Nachts zu erleuchten (Ex.

25, 31.), mit einem Altäre (Ex. 30, 1.), um sie täglich zu durch-

räuchern und auch den Bewohner durch Beräuchern zu verehren

(Ex. 30, 34.) und mit einem Tische (Ex. 25, 23.), um Brodte auf-

zulegcn. Man betrachtete Brodt als wesentliches Erforderniss in einem
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wohlbestellten Hause (Jes. 3, 6.) und versah deshalb auch das Haus

Jehova’s damit Aus dem Gedanken
,

dass Brodt in das Haus ge-

höre, erklärt sich die Darbringung dieser Weihegabe im Innern des

Heiliglhums, während die Opfer draussen vor dem Heiliglbume dar-

gebracht wurden. Die Schaubrodle sind etwas Eigenthümliches
,

ge-

hören aber doch mit zu den Speisopfern
,
da eine Askara von ihnen

Jehova verbrannt wurde, die auch rro« heisst Das tägliche Brodt in

Jehova’s Hause vorstellend können sie nicht ungesäuert gewesen sein,

wie seit Joseph, anlt. 3, 6, 6. 3, 10, 7. und Talm. Menach. 5, 1.

gewöhnlich angenommen wird , sondern nur gesäuert Denn die He-

bräer bereiteten das tägliche Brodt herrschend gesäuert und nur un-

ter besondern Umständen ungesäuert (6, 10. Ex. 12, 15. 19. 20. 34.

13, 3. 7. 23, 18. 34, 25.). Sie buken daher, indem das gesäuerte

Brodt sich hält, auch Vorrälhe ein für das Haus (Jes. 3, 6. Luk. 11,

5.), zum Milnehmen auf Reisen (Gen. 45, 23. Jos., 9 ,
5. 12.) und

zur Versendung in die Ferne (1 Sam. 16, 20. 25, 18. 1 Reg. 14,

3. 2 Reg. 4, 42. 1 Chron. 12, 40.). Daraus erklärt sich, warum
man nicht täglich Schaubrodt auflegte. Dies würde man nur bei Un-

gesäuertem gelhan haben, welches täglich frisch bereitet und verzehrt,

am folgenden Tage aber nicht mehr genossen wird {Ärvieux Nach-

richten III. S. 227. 229.). Für die Auflegung gesäuerter Brodle, die

im Menschenleben nicht jeden Tag frisch bereitet wurden
,

wählte

man einen längeren Termin und kam natürlich auf den Sabbath, der

sich auch sonst durch Opfergaben vor den 6 Werktagen auszeich-

nele (Num. 28, 9 f.). Wer sich an dieser Auffassung der Schau-

brodte stösst, muss auch daran Anstoss nehmen, dass Jehova sich

unter den Israeliten aufhält, weshalb diese Reinheit zu beobachten

haben (oben S. 438.), dass man ihm ein Zelt baut, worin er wohnt

und mit Moses zusammen kommt (S. 249.) und dass man ihm bei

seiner Wohnung Opfer veranstaltet, die seine Speise heissen (S. 346 f.);

er muss sich an dem ganzen alten Cultus stossen, welcher nun ein-

mal von den menschlichen Verhältnissen ausgeht und sich demge-

mäss gestaltet. Etwas den Schaubrodten Entsprechendes findet sich

im übrigen Alterthume nicht. Vergleichen aber lassen sich die lecti-

sternia, welche darin bestanden, dass man den Göttern Mahlzeiten

anrichtete und ihre Bilder an die wohlbesetzte Tafel setzte, also sie

bewirthete, z. B. an gewissen Festen und bei besonderen Ereignissen

(Val. Maxim. 2, 1, 2. Arnob. 7. p. 238. Augustin, civ. dei 3, 17.).

Sie waren bei den Römern sehr üblich (Liv. 5, 13. 7, 2. 27. 21,

62. 22, 1.), kamen aber auch im Morgenlande vor z. B. in Baby-

lonien (Jes. 65, 11. Bel zu Babel V. 11 ff.). Der gewöhnliche Name
der Schaubrodte ist Brodt des Antlitzes (Ex. 25, 30. 35,

13. 39, 36. 1 Sam. 21, 7. i Reg. 7, 48. 2 Chron. 4, 19.), näm-

lich des Antlitzes Jehova's, welches der Hebräer auch kurzweg

nannte, wie er für öü sagte (V. 11. 16.). Der Ausdruck

bezeichnet Brodt, welches bei Jehova’s Antlitz sich befindet d. i. bei

ihm gegenwärtig und da ist, ihm zu seinem Dienste vorliegt. Dar-

über lassen Ex. 40, 23. 25, 30., wo das beigesetzle dem ste-
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Lenden terniinus teclinicus b''36 zur Erkhlrung dient, keinen Zwei-

fel und Nuin. 4, 7. erklärt sich darnach. Die LXX meist:

a^TOi TtQO&iaecog und die Vulg. immer: panes proposilionis. Die Spä-

teren brauchen lieber 1 Chron. 0, 32. 23, 29. Neh. 10,

34., en? 2 Chron. 13, 11. und abgekürzt 2 Chron. 2,

3., wonach der Tisch in-;» heisst 2 Chron. 29, 18. Die Be-

zeichnung ®"i? orrV». 1 Sam. 21 ,
5. erklärt sich von selbst und

T«i>3Pn Num. 4, 7. w’ie Num. 28, 10. 15. u. ö. lieber die

Schaubrodte bei den späteren Juden s. Mischn. Menacholh 11. und

im Ganzen vgl. Scholl in Klaibers Studien IV, 1. S. 56 fl*., ßähr Symb.

I. S. 425 fl*, und ITmer RWB. u. Schaubrodte. — V. 10—23. Einige

Strafgesetze
,

veranlasst durch einen Vorfall im mosaischen Lager.

Ein Halbfremder erfrechte sich im Streite mit Israeliten Jehova zu

lästern und wurde auf göttlichen Befehl gesteinigt Dies führte zu

einem Strafgesetze über die Gotteslästerung , woran zugleich Strafbe-

stimmungen über Mord
,

Beschädigung und Benachtheiligung ange-

schlossen vvurden. Obwohl die Stelle durch einige Ausdrücke wie

T[BO und *i’3“VK an «len Elohisten erinnert
,
so kann dieser doch nicht

Verfasser sein. Denn er hat es sonst bloss mit der eigentlich theo-

kratischen Gesetzgebung, nicht auch mit bürgerlichen Strafgesetzen

zu thun; er setzt niemals ausdrücklich die Steinigung als Strafe fest,

sondern bezeichnet die Todesstrafe immer mit dem allgemeinen

oder und überlässt die Art derselben der Obrigkeit; ihm ist

auch fremd. Dazu scliliesst sich der Abschnitt an die Verord-

nungen über den Leuchter und die Schaubrodte schlecht an; er steht

abgerissen an dieser Stelle und stört den Plan der GrundschrifL

Wahrscheinlich rührt er aus der Urkunde her, welcher auch Cap. 17

—20. und die Ergänzungen zu Cap. 23. angehören; er dient den

Cap. 18—20. gegebenen Gesetzen zur Vervollständigung. Alle diese

Gesetze treffen vielfach mit einem andern allen Gesetzgeber Ex. 20
—23. zusammen. Wie es scheint

,
folgte der vorliegende Abschnitt,

welcher Einen vorführt, der Jehova nicht verehren wollte, sondern

herabsetzte, in seiner Urkunde auf die Feslgeselze, also auf die Vor-

schriften
,

welche heilig Verehrung gegen Jehova vorschreiben. —
V. 10. Der Sohn eines israelitischen Weibes und eines ägyptischen

Mannes gehl aus in die Milte der Israeliten d. h. er begibt sich in

das Lager der letzteren. Er gehörte zu den Fremden, die mit Israel

zogen (Ex. 12, 38.). Als Aegypter wmhnle er wohl etwas abgeson-

dert, indem er nicht Mitglied der Jehovageraeinde war. Denn erst

im 3 Geschlecht wurde der Aegypter aufgenommen (Dt. 23, 9.). Die

Israeliten lagerten nach ihren Stammhäusern (Num. 2, 2.). ks*'*:] wie

Ex. 2, 11. 13. Im Lager bekam er Streit; es zankten sich er und

der israelitische Mann d. i. er und die Männer Israels, so dass »"k

collect, steht wie Jos. 9, 6 f. 10, 24. — V. 11. In der Hitze des

Streites erlaubt er sich, den Namen des Gottes Israels zu beschim-

pfen und so eine Gotteslästerung zu verüben, weshalb man ihn zu

Moses bringt, fisn] eig. der Name d. i. der Name Jehova. Dieser

bezeichnele dem Hebräer alles Grosse und Hohe, alles Göttliche zu-
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samraen ;
er war ihm die höchste und wichtigste Bezeichnung in sei-

ner Sprache und daher der Name kurzweg. Man vgl. das emphati-

sche i«» in Stellen, wo die wahre fiottlieit Jehova’s hervorge-

hoben werden soll (Am. 4, 13. 5, 27. Jer. 10, 16. 31, 35.). Aehnlich

ö*'3sn für •'3?, worüber zu V. 9. So kommt im A. T. nur

hier, V. 16. und Dt. 28, 58. vor. Im späteren Jüdisch ist diese

Gottesbezeichnung ganz üblich (Buxlorf Lexic. chald. p. 2432 ff.).

Das Wort a|?a ist cig. bohren, stechen, dann wohl Zeichen machen,

daher bezeichnen wie Gxi^siv stechen, dann zeichnen. Das Wort wird

gebraucht vom namentlichen Bezeichnen im Allgemeinen (Num. '1,

17. 1 Chron. 12, 31. 16, 41. 2 Chron. 28, 15. 31, 19. Esr. 8, 20.)

und vom Bestimmen einer Sache (Gen. 30, 28.), aber auch im Be-

sonderen vom ehrenden Bezeichnen (Am. 6, 1. Jes. 62, 2.) wie an-

drerseits vom Verwünschen und Verfluchen (Num. 23, 8. Job. 3, 8.

5, 3. Prov. 11, 26. 24, 24.). In letzterem Sinne steht das VVort

auch hier. Der Uebellhäter nannte Jehova’s Namen, mit Beschimpfung

und Schmähung, mit Fluch und Lästerung. So richtig alte griech.

Uebb., Vulg., Saad. Abus. und die meisten Neueren. Die Juden da-

gegen verstanden ags vom blossen Nennen, Aussprechen des Gottes-

namens Jehova und gründeten darauf ihr bekanntes Verbot (oben

S. 28 f.). So LXX: l7tovog.a^uv
,
Gr. Venet.: iQfirjvEVELV

, Chaldd.,

Syr., Sam. Ar. Erp., welchen Vatabl. Grot. Cleric. J. D. Mich. Äo-
senm. folgen. Allein der aga wird hier als bezeichnet und aus

V. 15. 16. ergibt sich, dass er noch über den gewöhnlichen

hinausging, was die erste Erklärung über allen Zweifel erhebt. —
V. 12. Die Israeliten setzen den Uebelthäter in’s Gewahrsam, zu be-

stimmen ihnen nach dem Munde Jehova’s d. h. damit ihnen eine

durch Moses bei Gott einzuholende Bestimmung darüber werde, was
zu geschehen hat. Mit der Einsperrung wollen sie eine göttliche

Anweisung erwirken. »*s] im Pent. nur noch Num. 15, 34. bei

demselben Verf. — V. 13. 14. Jehova befiehlt, dass sie den Lästerer

aus dem Lager hinausführen, dass die Ohrenzeugen die Hände auf

ihn legen (s. 1, 4.) und dass das ganze Volk die Steinigung an ihm

vollziehe. Die Zeugen hatten ihn dem Tode zu weihen und zu über-

liefern, daher auch die ersten Steine auf ihn zu werfen (Dt. 17, 7.);

sie waren verantwortlich für ein etwaiges Unrecht. — V. 15. Der

Fall veranlasst ein Strafgesetz über Gotteslästerung, wenn ein Mensch
gering macht seinen Gott, so trägt er seine Sünde] d. h. wenn er

Jehova, der sein Gott ist, unehrbietig und nicht der göttlichen Grösse,

Erhabenheit und Heiligkeit gemäss behandelt, also z. B. mit unziem-

licher Rede die Ehrfurcht gegen ihn verletzt, so soll er dies büssen

und also nicht ungestraft bleiben (s. 5, 1.). Die Bestimmung der

Strafe überlässt das Gesetz hier wie' Ex. 22, 27. dem Gerichte, da

das bald etwas Geringeres bald etwas Grösseres sein konnte und

darnach das Strafmass sich verschieden stellte. Das Wort kommt
z. B. auch vor vom llerabsetzen (Koh. 7, 21.) und vom Schelten

(19, 14. Neh. 13, 25.). — V. 16. Wer aber den Namen Jehova’s

mit Schimpf belegt, ihn mit Fluch und Lästerung nennt, der soll un-

I

I
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fehlbar getödlet werden
;

das Volk soll ihn steinigen
,

er mag ein

Landeskind oder ein Fremder sein. n';iTK] s. Ex. 12, 49. Das

a bei wie Ex. 16, 7. 34, 29. — V. 17. An diese bestimmung

reihen sich einige andre Strafgesetze an, wie auch oben Ex. 20

—

23. verschiedene Gesetze vereinigt sind. Das nächste betrifft das

Menschenleben. Wenn Einer eine Menschenseele schlägl d. i. ein

menschliches Wesen umbringt, so soll er getödtet \Verden. Mit nsn

ist die gewaltsame Ermordung gemeint; der unvorsätzliche Todlschlä*

ger wurde nicht als h9Q angesehen. Darüber zu Ex. 21 ,
12— 14.

Der Verf. macht keinen linterschied zwischen Freien und Sklaven und

will also in beiden Fällen die Todesstrafe angewendet wissen. Mehr
zu Ex. 21, 20. wp] wie Num. 19, 11. 31, 31. 35. 40. 46. —
V. 18. Auf das Leben des Menschen folgt das des Thiers. W^er ein

Stück Vieh umbringt, hat es zu ersetzen, also aus seinem Viehbe-

sitze dem benachtheiligten Nächsten Ersatz zu leisten. Seele siatt

Seele] ein lebendiges Wesen für das andre. Die Fälle Ex. 21, 33 f.

22, 13. sind von andrer Art. — V. 19. 20. Die Unverletzlichkeit und

Vollständigkeit der Person des Menschen. Wenn Einer gibt einen

Makel an seinen Nächsten d. h. wenn er ihn so misbandelt, dass er

einen bleibenden Fehler an sich hat, z. B. ihm ein Bein oder einen

Arm oder Finger zerbricht oder ihm ein Auge oder einen Zahn aus-

schlägt, so soll ihm angeihan werden
,
was er dem Andern zugefügt

hat. Ueber dieses ius talionis s. Ex. 21, 23. erklärt sich nach

21, 17 fl’. 22, 20 ff. — V. 22. Diese Strafgesetze gelten für den Ein-

gebornen und Fremden, worüber zu Ex. 12, 49. — V. 23. Nach
Ertheilung derselben lässt Moses an dem Gotteslästerer die Steinigung

vollstrecken.

Cap. 25.

Das Gesetz vom Sabbalhsjahre (V. 1— ?.) und vom Jubeljahre

(V. 8— 55.) d. i. von dem je siebenten und je fünfzigsten Jahre. In

beiden soll der gesammte Landbau ruhen, in dem letzteren zugleich

auch der veräusserte Grundbesitz unentgeltlich an seinen ursprüng-

lichen Besitzer zurückgegeben und der in ein dienstbares Verhältniss

gerathene Hebräer ohne Lösegeld freigelassen werden. Von heiligen

Feierzeiten handelnd folgt dieser Abschnitt angemessen auf das Cap.

23. gegebene Verzeichniss der eigentlichen Feste, wird aber durch

die besondere Einführung V. 1. doch auch etwas von ihm geschie-

den. Mit Ausnahme von V. 18—22., wo Stellung und Ausdruck eine

Einschaltung des Jehovisien verrathen, gehört es der Grundschrift an.

Darüber lässt die Sprache keinen Zweifel, z. B. wnu V. 10. 13. 24.

25. 27. 28. 32—34. 41. 45. 46., nap?» V. 16. 5L, V. 34.,

V. 6., V. 6. 23. 35. 40. 45. 47., n;n V. 7., V. 43. 46.

53., •’n V. 26. 28., •’m und •'tla V. 16. 51. 52., lina© ra« V. 4.,

in;; V. 28.,. m-'ten in; V. 2*6. 47. 49., V. 45., TfW V. 25.

35. 39. 47., ^nann V. 46., V. 27., zu stehen kommen durch
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Kauf V. 30., auch i?3s V. 38. sowie die Zusammensetzungen mit

oVw V. 32. 34. und die Formeln nach seinen Geschlechtern V. 30.,

er und seine Söhne mit ihm 41. 54., eure Söhne nach euch V. 46.

Dazu kommt, dass einzelne vom Jehovisten vorgeführte Bestimmungen

von den vorliegenden mehrfach abweichen, z. B. die Vorschrift überden

Genuss des Feldertrags im Sabbathsjahr (s. V. 6.) und die über den

hebräischen Sklaven (s. V. 43.). Auch führt der Elohist das Jubel-

jahr noch öfter an, während die andern Gesetzgeber es niemals er-

wähnen und es gar nicht vorschreiben, da sie verschiedene hier ver-

einigte Bestimmungen zerstreut* an vereinzelten Orlen geben (s. V.

8 fl*.) — Besondere Hilfsmittel : J, Th. K. Kranold de anno Hebrae-

orum iubilaeo Gott. 1837., G. Wolde de anno Hebraeor. iubilaeo Gott.

1837., Bähr Symbolik des Mos. Cullus II. S. 569 fl*. BOI fl*., die älteren

findet man bei Winer RWB. u. Sabbaths- und Jubeljahr, die jüdischen

Ansichten bei J. H. Mai Maimonidis tractaU de iuribus anni septimi

et iubilaei Francof. 1708.

V. 2—7. Das Sabbathsjahr war das je siebente Jahr nach 6

Arbeitsjahren und ging von Herbst zu Herbst, ln ihm sollten die

Aecker und Pflanzungen nicht bestellt und ihre Früchte nicht geerndlet

werden, sondern Gemeingut sein. Diese Ruhe des Landes galt Jehova

und fand zu seiner Verehrung Statt. Das Sabbathsjahr tritfl also in

seiner Bedeutung mit dem Sabbathstage zusammen uud erklärt sich

als eine Wirkung des Sabbaths, des wichtigsten Feiertages der Jeho-

vaverehrer. Wie die Hebräer mit ihren Arbeitern und Arbeilsthieren

immer den 7 Tag Jehova widmen sollten, so sollten sie immer auch das 7

Jahr zu Ehren Jehovas feiern. Diese Feier wird aber besonders als eine

Ruhezeit des Landes dargestellt, welches nach 6 Arbeitsjahren ein

Feierjahr halten soll. Wie beim Menschen der Tag, wird beim Lande

das Jahr als abgeschlossene Arbeitszeit genommen. Was man von

den ökonomischen Vortheilen eines Brachjahrs nach 6 Bebauungsjah-

ren anführt (J. D. Michaelis conimehtatt. v. 1758—62. p. 176 0*. und
mos. Recht II. S. 36 fl*.), war dem Gesetzgeber sicher nur Neben-

sache. Dieses Gesetz vom Sabbathsjahr ist dem Mosaismus eigenthüm-

lich, wie sein sabbathischer Charakter schon voraussetzen lässt. Gleich

dem Elohisten haben es auch die andern Gesetzgeber (V. 18 fl*. 26,

34 f. Ex. 23, lOf.) und der jüngste erweitert es mit den Bestim-

mungen, dass auch der hebr. Schuldner im Sabbathsjahre vor dem An-

dringen des Gläubigers Ruhe haben (Dt. 15, 1 fl*.) und am Laubhöt-

tenfeste dieses Feierjahres dem Volke das Gesetz vorgelesen werden
sollte (Dt. 31, lOtr.). Dagegen gehört die Freilassung des hebr.

Knechtes nach 6 Dienstjahren nicht hierher (Ex. 21, 2.). ln der

vorexilischen Zeit ist es nicht befolgt worden, wenigstens nicht regel-

mässig. Denn das Unbebautliegen der Ländereien während der Weg-
führung wird als ein Nachholen der versäumten Sabbathsjahre be-

zeichnet (26, 34. 35. 43. 2 Chron. 36, 21.). Anders nach dem Exil.

In Nehemia’s Zeit verpflichtete man sich zur Beobachtung des Sabbaths-

^ jahres (Neh. 10, 32.) und zur Zeit Alexanders hielten es Juden wie

Samaritaner ein (Joseph, anlt. 11, 8, 6.). Dasselbe fand Statt zur
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Zeit der Hasmonäcr (l Macc. G, 49. 53. Josepl). anll. 13, 8, 1. 14,

10, 6. bell. iud. 1, 2, 4.) und der Ilerodier (Joseph. anU. 14, 16,

2. 15, 1, 2.). Mil den NacliriclUen des Joseplius slimtiit Philo bei

Euseh. praep. ev. 8, 7. überein und Tacit. hisU 5, 4. kennt das Sab*

balhsjahr ehenralls, leitet es aber aus der Faulheit der Juden ab. —
V. 2. Wenn die Israeliten nach Kanaan kommen und sich dort wer-

den eingerichtet haben, soll das Land dem Jehova eine Ruhe ruhen

(23, 32.) d. h. eine ihm gellende Huhe/.eil hallen, in welcher es nicht

hearheitel und zur Thriligkeil gebracht wird , sondern müssig liegt.

Leber die religiöse Hedeulung, der Arbeitslosigkeit s. oben S. 537. —
V. 3. 4. Immer 6 Jahre hinter einander soll man das Feld besäen

und den Weinstock beschneiden d. i. Aecker und Weinberge, auch

die Oelpflanzungen (Ex. 23, 11.), bestellen und den Ertrag eiiiheim-

.sen
;
im siebenten aber soll dem Lande vollständige Ruhe sein

,
eine

Jehova gewidiiiele Ruhe, wo man die ßeslellung unterlässt. Das Sufl'.

in nrKian geht auf das Land, ’jirao ra®] s. Ex. 31, 15. Der Aus-

druck bezeichnet auch hier die gänzliche Ruhe, gehl aber, wie

lehrt, auf die Geschäfte des Landbaus, welche in diesem Jahre alle

ruhen sollen. Wann im Jahre sollte das Sabbathsjahr angehen ? Jedenfalls

im Herbste. Das lehren die Reihefolge der hier erwähnten ökonomischen

Geschäfte und die Berechnung V. 21 f. Das liegt auch in der Natur der

Sache. Im Herbste begann die Bearbeitung des Landes, der Kreislauf

der ökonomischen Geschäfte
;
da musste auch das Jahr beginnen, während

dessen der Laudbau eingestellt bleiben sollte. Hätte es im 1 Monat

(Abib, Nisan) angefangen, so hätten die Hebräer eine Erndte schwin-

den lassen müssen, für welche sie <loch gesäet hatten, und im fol-

genden Jahre auch keine ordentliche Erndte gehabt, w^eil sie im Herbste

des Sabbalhsjahres die Aecker nicht bestellt gehabt hätten-, es wären

ihnen dann 2 Erndlen verloren gegangen, was das Gesetz mit seiner

Forderung einer einjährigen Ruhe gewiss nicht wollte. Da das am

10 des 7 Monats beginnende Jubeljahr sich genau an das Sabbaths-

jahr anschliessen sollte, so wird man den Anfang des letzteren auf den-

selben Tag zu setzen haben. — V. 5. Im siebenten Jahre soll man nicht

erndlen und lesen d. i. nicht einheimsen, was die Aecker und Pflan-

zungen ohne Bestellung von selbst trugen; das Land soll in dieser

Ruhezeit nicht eine ordentliche Erndte hervorzubringen und zu ge-

währen haben. T'*’sp n-to] eig. das AusgeschüUele deiner Emdle d. i.

der Wuchs und Ertrag, welcher von den bei der vorhergehenden

Erndte ausgefallenen Kornern geworden ist (Jes. 37, 30.). “'•'ta] steht

hier und V. 11. vom unbeschniltenen Weinslocke. Der Name ist vom

Nasiräer, der sein Haar wachsen und stehen Hess (Num. 6, 5.), auf

den unbeschnillen gelassenen Weinslock öbergelragen und dieser ügür-

lich ein Nasiräer genannt worden. Zweige und Laub galten als Be-

haarung des Stammes, wie die Gewächse als eine solche des Landes

CJes. 7, 20.); sie waren auch den Römern eine viridis coma des

Weinslocks (Tibull. 1, 7, 34. Propert. 2, 15, 12.). — V. 6. 7. Und
die Ruhe des Landes ist auch zur Speise] näral. in ihrer Wirkung

und Folge, in ihrem Ergebniss
; also was sic ergibt und mit sich bringt.
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ihr Ertrag soll ihnen zur Nahrung dienen
,

wie sonst die Thätigkeit

,

des Landes die Einwohner ernährt. Nur sollen sie diesen Ertrag

nicht einheimsen, sondern vom Felde essen (V. 12.) d. i. den jedes-

maligen Bedarf immer vom Felde holen. Statt des Besitzers, seiner

Knechte und Mägde, seiner Lohnarbeiter und Beisassen, seines Viehes

und des Wildes werden Ex. 23, 11. die Armen des Volks und das

Wild genannt, dagegen der Besitzer und seine Angehörigen ausge-

schlossen
;

diese sollten also im Sabbalhsjahre allein von der aufge-

speicherten Erndte des 6 Jahres leben und den Ertrag des Sabbaths-

jahres den Bedürftigen überlassen, welche keine Vorruthe für längere

Zeit einsammellen. Die Verschiedenheit dieser Bestimmungen leuchtet

ein. n»na] s. Gen. 1, 25. n*'n] Gen. 7, 14. Eine solche Ernährung

war möglich. Auch noch im heutigen Palästina säet sich ein grosser

Theil des Getreides von selber aus den reifen Aehren aus und in

vielen Gegenden pflanzt sich das Getreide ohne Ackerbeslellung fort

(v. Schubert Wehe 111. S. 115. 166.). Aehnliches kam in andern Län-

dern vor. ln Ilyrkanien, wo man keinen ordentlichen Ackerbau trieb,

wuchs das Getreide aus den bei der Erndte ausgefallenen Körnern,

in Numidien brachten die ausgefallenen Körner im folgenden Som-
mer eine ordentliche Erndte und in Albanien machte man von einer

Aussaat 2 bis 3 Erndten (s. z. Jes. 37, 30.). — V. 8—55. Das Jubel-

jahr war das je fünfzigste Jahr, schloss sich unmittelbar an die 7

.vorhergegangenen Sahbathsjahre an und wurde am 10 des 7 Monats,

also am Versöhnungslage, mit Hörnerklang eröffnet (V. 8— 10.). Das

Gesetz darüber umfasst 3 Hauplbeslimmungen. Die erste V. 11— 12.

betrifft die Feier und schreibt Ruhen des Landes wie im Sabbaths-

jahre vor. Die zweite V. 13—34. betrifft den Besitz. Veräusserte

der Hebräer von Noth gedrängt seinen Grundbesitz, so kam ihm eine

den Erndteerlrägen von der Veräusserung bis zum nächsten Jubeljahre

entsprechende Summe zu, er behielt aber das Besitzrecht; jederzeit

konnte er oder ein Verwandter das Veräusserte einlösen und halte

nur einen Betrag zu zahlen, welcher den Erndten von der Einlösung

bis zum nächsten Jubeljahre gleich kam
;
unterblieb die Einlösung, so

erhielt er im Jubeljahre das Grundstück unentgeltlich zurück. Die

Veräusserung war also kein eigentlicher Verkauf, sondern nur eine

zeitweilige Dahingabe zur Nulzniessung. Ebenso wurden Wohnhäuser

in offenen Orten behandelt, wogegen veräusserte Häuser in Städten

mit Mauern dem Käufer als Eigenthum zufielen, wenn sie nicht im

ersten Jahre seit der Veräusserung eingelöst worden waren. Eine

Ausnahme machten die Häuser der Leviten in den Levitenstädten; sie

konnten jeder Zeit eingelöst werden und fielen, wenn dies nicht ge-

schehen, im Jubeljahre unentgeltlich an die Eigenlhümer zurück. Der

zu den Levitenstädten gehörende Grundbesitz sollte nicht verkauft

werden. Die dritte V. 35— 55. betrifft die persönliche Stellung,

Sank ein Hebräer durch Verarmung vom Grundbesitzer zum Beisassen

herab, so sollte man ihm Geld und Lebensmittel vorschiessen, ohne

Zinsen oder bei der Wiedererstattung eine Darauflage zu fordern.

Verkaufte er sich einem Hebräer als Knecht, so sollte er nicht als

Hdb. z. A. T. XII. 36
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Sklave, sondern als Beisasse und Lohnarbeiter gehalten und im Ju-

beljahre unentgeltlich freigelassen werden , während Nichthehräer als

Sklaven erworben und gehalten werden durften. Verkaufte er sich

einem Nichthebräer als Knecht, so sollte er auch von diesem wie
ein Lohnarbeiter gehalten werden und im Jubeljahre unentgeltlich frei

ausgehen, konnte sich aber auch vorher schon auslösen oder durch einen

Verwandten auslösen lassen
;
die Auslösungssumme entsprach der Zeit

von der Auslösung bis zum nächsten Jubeljahre und betrug so viel als

ein Lohnarbeiter in diesem Zeiträume verdient haben würde. — Dieses

Gesetz trägt eiuen streng theokratischen Charakter. Die Hebräer waren
die Angehörigen Jehova's und hatten in diesem ihren alleinigen Herrn
(V. 42.); sie konnten daher nicht eigentlich verkauft werden und als

Leibeigene einem andern Herrn zufallen. Sie bewohnten Jehova's Land,

aber nicht als Eigenthümer, sondern nur als Beissassen Jehova’s (V. 23.)

;

sie konnten daher ihren Grundbesitz nicht wirklich verkaufen, weil er

ihnen nicht als Eigenthum gehörte. Diese Stellung erhielten sie in der

mosaischen Zeit; damals entnahm sie Jehova der ägyptischen Herrschaft

und machte sic zu seinen Knechten; damals gab er ihnen sein Land

zum Bewohnen ein und vertheille es unter ihre Stämme und Geschlech-

ter; damals wurden sie der Gottesstaat in Gottes Lande. Diese An-

ordnung des Ewigen soll ewigen Bestand haben. Treten durch die

Noth des Lebens Abweichungen und Ungleichheiten ein, so können

sie nur vorübergehend sein; sie sind immer wieder auszugleichen

und spätestens im Jubeljahre soll jeder Abgekommene wieder zur ur-

sprünglichen göttlichen Anordnung zurückkehren. Diese Rückkehr des

Hebräers zu seinem Besitze und Geschlechte hebt der Verf. wiederholt

hervor (V. 10. 13. 27. 28. 41.). Sie fand Statt nach Ablauf von 7

mal 7 Jahren oder 7 Sabbathsjahrsperioden oder im Jahr des halben

Jahrhunderts, welche Zeit nach der Heiligkeit des Sabbaths gewählt

ist und für solche Sache ganz angemessen erscheint. Sie begann am
Versöhnungstage, also gerade an dem Tage, wo Israel sich jedes Jahr

wegen seiner Abirrungen von Jehova versöhnte und die GemeinschafI,

in welche es in der mosaischen Zeit eingelreten war, mit ihm wie-

derherstellLe. Dieser Tag theokratischer Wiederherstellung war
für den Eintritt des Jubeljahrs der passendste. Das 50 Jahr heisst

Jahr der Freiheit (V. 10.), weil es den Personen und Grundstücken

Befreiung aus fremder Gewalt brachte, aber auch Jubeljahr, weil es

eine Zeit festlicher Freude und Fröhlichkeit war (V. 10.); es wurde
daher und weil es nach seinem Zwecke theokratischer Wiederher-

stellung heilig war, wie das Sabbathsjahr durch Einstellung des Land-

baus gefeiert. Ueber die verschiedenen Auflassungen des Jubeljahrs

s« Kranold p. 61 ff. Bähr Symbolik II. S. 608 IT. Das Gesetz hat ab-

gesehen von Einzelheiten (s. V. 28.) im übrigen Alterlhume keine

Parallelen, sondern ist den Hebräern eigenthümlicb, findet sich aber

hier nur in der Grundschrift (27, 17 IT. Num. 36, 4.) und wird dann

später Ez. 46, 17. noch einmal envähnt; die andern Gesetzgeber

haben es nicht und reden niemals von einem unentgeltlichen Ruck-

falle veräusserter Grundstöcke nach einem bestimmten Zeitveilaufe

;
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sie haben an verschiedenen Stellen nur Einzelnes davon z. B. die Vor-

schrift der Unterstützung verarmter Hebräer (Dl. 15, 7 ff.) und das

Verbot der Zinsen bei Darlehen (Ex. 22, 24. Dt. 23, 20 f.); statt des

elohistischen Sklavengesetzes V. 39 ff. geben sie andere Bestimmungen
(Ex. 21, 2ff. Dt. 15, 12 ff.). Ob es in ältester Zeit einmal eingehal-

ten worden ist, wie Ewald Alterthh. S. 422. annimmt^ steht dahin

;

das A. T. enthält keine Spuren geschehener Beobachtung, wohl aber,

besonders für die spätere Zeit, solche der Nichteinhaltung; man er-

laubte sich Unrechtmässigkeiten hinsichtlich des Grundbesitzes (Jes.

5, 8. Mich. 2, 2. Ez. 45, 8.) und machte Hebräer zu Sklaven (2 Reg.

4, 1. Neh. 5, 5.). Es war schwer, ein so ideales Gesetz praktisch

zu machen, und die späteren Gesetzgeber scheinen deshalb davon ab-

gesehen zu haben. Auch nach dem Exile ist es nicht geübt worden;
man hat das Jubeljahr nur gezählt, nicht aber gefeiert, wie' wenig-

stens die Talmudislen und Rabbinen angeben {Wähner antiqq. Ebraeor.

II. p. 65.); doch wird im Seder Olam cp. 30. von einer Verpflichtung

des Volks zur Einhaltung des Jubeljahrs in Esras Zeit geredet. —
V. 8— 10. Zeit und Eröffnung des Jubeljahrs. Man soll sich zählen

sieben Sabbalhe von Jahren d. i. 7 Wochen oder Siebende von Jah-

ren oder sieben Jahre siebenmal und wird dann eine Zeit von 7 Jahr-

sabbathen oder von 49 Jahren haben. Gemeint sind weder theokra-

tische im 1 Monat beginnende (Ex. 12, 2.) noch ökonomische erst

nach dem Versöhnungsfeste anfangende (Ex. 23, 16.) Jahre, sondern

eben Sabbathsjahre, welche am 10 des 7 Monats angingen, mw] wie

23, 15. 0^»''] ist Zeit überhaupt wie Gen. 25, 7. 47, 8 f. Ex. l3, 10.— V. 9. Dann soll man am 10 des 7 Monats, am Versöhnungstage

das Hom des Lärmens hingehen lassen durch das ganze Land d. i.

Hörnerallarm blasen, ergehen lassen durch das ganze Land. Man soll

Boten durch das Land senden, welche durch muntere Hörnersignale

das Jahr der Freiheit aiikündigen. Zu vgl. Ex. 36, 6. Esr. 1,

1. 10, 7. Die Feste blies man mit den heiligen Trompeten an, welche

indess nur von den Priestern gebraucht wurden (Num. 10, 8. 10.);

jene Boten beim Jubeljahre führten den Schophar, welcher das Horn

oder doch ein hornartiges Instrument ist. Denn er wird Jos. 6, 5.

auch genannt und von Hieron. ad Hos. 5, 8. mit den Worten
beschrieben: buccina pastoralis est, et cornu recurvo efflcitur, unde

et graece xsQcctivrj appellatur. Damit stimmen die Talmudisten inMischn.

Rosch Haschana 3, 2f. überein, nicht eine besondere Art

von Horn, sondern das Horn überhaupt, nach seinem diesmaligen Ge-

brauche als Lärmhorn bezeichnet. Ebenso die Lärmtrompeten Nura.

31, 6. 2 Chron. 13, 12. und die Jubelhörner Jos. 6, 4 ff. — V. 10.

Man soll das Jahr der 50 Jahre heiligen d. i. das Jahr, mit welchem
das Jahrfünfzig sich vollendet und abschliesst, mit welchem es wird,

also das fünfzigste Jahr (Gen. 7, 11.' 2 Reg. 13, 10.) zu einer reli-

giösen Festzeit machen (Ex. 20, 8.) und Freiheit ausrufen im Lande
allen seinen Bewohnern d. h. den Israeliten, welche die Inhaber und

somit die eigentlichen Bewohner des Landes sind (Jes. 5, 8. Job.

22, 8.) ; von ihnen soll Keiner als Knecht bei einem Herrn und ent-

36 *

I

Digltized by Google



564 Lev. 25, 10—14.

fernt von seinem Heimathsorte bleiben, sondern jeder zu seinem Be-

sitze und Geschlechte zurückkehren, um wieder selbstständig auf sei-

nem Grunde und Boden zu leben. Daher heisst Ez. 46, 17. das Ju-

beljahr das Jahr der Freiheit, "w K'ri eig. ein Jubel soll es euch

sein d. h. das 50 Jahr soll eine Zeit frohen L3rmens, fröhlichen Ju-

bels für euch sein. Die semit. Wurzel bedeutet eig. treiben, be-

wegen, wallen und ist gebraucht worden : a) vom Einherziehen Geh-

ender, besonders einer Volksmenge, wie das hebr. und aram. CausaL
wohin führen, bringen lehrt, b) vom Hervor- und Aufwallen, vom
Wachsen der Pflanzen, wie aus V^ia^, Gewächs und Van von der

bewachsenen und bewohnten Erde erhellet, c) von der Bewegung,
dem Fliessen des Wassers, wie das Arab. und die hebr. Derivate V^a

Regen, Va^, Van-' und Va^i« Fluss, r'Va^ Eiterßuss und Fluth zeigen

und d) von der Bewegung der Luft (nach syr. Spiritus, ventus)

und der Tune, vom Hallen und Schallen. Demnach ist VaS*« eig. das

Hallende, Schallende, dann auch der Hall und Schall selbst, z. B.

das Allarmsignal des Instruments (Ex. 19, 13. Jos. 6, 4 IT., wo
Va'mn dem nan*^p •'Cis V. 9. entspricht), insbesondere der fröhliche

Lärm, der laute Jubel. Vgl. auch den Namen Va;\'' Gen. 4, 21. Mit-

hin besagt Vainn p3» s. v. a. Jubeljahr (V. 13. 28. 40. 50. 52. 54.

27, 17 ff.)j doch steht auch das einfache VaS*' im zeitlichen Sinne,

also von einer Jubelzeit, dem Jubeljahre (V. 11. 12. 15. 28. 30.

31. 33. 27, 18. 21. Nuin. 36, 4.). Das Wort ist sehr verschieden

erklärt worden; s. Carpzov apparat p. 447 ff. Kranold Tp, 11 ff. Wolde

p. 18 ff. Auch darüber hat man gezweifelt, ob das 49 Jahr gemeint

sei, wie R. Juda und manche nachtalmudische Gelehrte wollten , oder

das fünfzigste, nach der herrschenden, schon von Joseph, antt. 3, 12,

3. und Philo de caritate p. 704., de decalogo p. 767. und de seplen.

et feslis p. 1173. 1187. 1189. vertretenen Ansicht. Für die letztere

Meinung entscheiden der Text, welcher klar und bestimmt das 50

nach 49 Jahren angibt, andrer Gründe gar nicht zu gedenken
;

s. da-

rüber Meyer de tempp. sacris p. 343 ff. Leidehher de republ. Hebraeor.

I. p. 322 ff. und Ideler Handb. der Chronol. I. S. 503 ff.— V. 11— 12.

Die Feier des Jubeljahrs. Weil es, das fünfzigste Jahr, den Israeli-

ten eine Jubelzeil sein soll, indem es ihnen Freiheit bringt, und weil

es Jehova heilig sein soll, indem es zu seiner Anordnung zurückführt

und der theokratischen Wiederherstellung dient, soll man es durch

Ruhenlassen des Landbaues feiern. n-'co] s. V. 5. Die Suff,

gehen auf das Land, vom Felde sollt ihr essen seinen Ertrag] immer

frisch vom Felde holen, was ihr zum Unterhalte braucht, nicht aus

Speichern und Kellern, da nicht eingeheimset werden soll. — V.

13—28. Die Rückkehr zum Besitz d. i. die Wiedererlangung ver-

äusserter Grundstücke. — V. 14. Zuerst eine Vorschrift für das Ver-

halten bei der Veräusserung. Die Israeliten sollen einander nicht

drücken, wenn sie Einer dem Andern ein Grundstück verkaufen und

Einer vom Andern ein solches kauft d. h. der Verkäufer soll sein

Grundstück nicht durch falsche Angaben über den Ertrag und Werth
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zu hoch anbringen wollen und den Andern nicht übervortheilen, der
Käufer aber die bedrängte Lage des Verkäufers nicht ausbeuten und
nicht zu wenig geben; Gerechtigkeit und Billigkeit soll herrschen,

row] steht vornämlich von der Bedrückung und Bedrangung hinsichtlich

der irdischen Güter, z. B. der des Sklaven (Dt. 23, 17.), des Frem-
den, den man vielmehr lieben und wie den Eingebornen halten

soll (19, 33. Ex. 22, 20.), der Armen, Elenden, Wittwen und
Waisen (Jer. 22, 3. Ez. 18, 8. 12. 16, 22, 7. 29.), des Volkes

durch den Fürsten (Ez. 45, 8.), von Verdrängung aus dem Ei-

genthume (Ez. 46, 18.). Bei ist jeder einzelne Israelit an-

geredet und das Suff, steht distributiv wie Hos. 4, 8. Jes. 5, 23.

Der Inf. absol. wie Gen. 41, 43. — V. 15. 16. Der Käufer soll
*

sich richten nach der Zahl der seit dem letzten Jubeljahre verflosse-

nen Jahre, um zu sehen, wie viel Jahre noch bis zum nächsten Jubel-

jahre übrig sind; je nach der grossen oder geringen Anzahl der letz-

teren hat er den Kaufpreis hoch oder niedrig zu machen. Denn der

Verkäufer verkauft ihm nicht den Acker, sondern die bis zum Jubel-

jahre noch kommenden Erndten und richtet sich bei seiner Forderung

nach den Jahren der Erträge d. i. nach den Jahren bis zum näch-

sten Jubeljahre. Das Suff, bei Kauf^ hier vom Kaufpreise, geht

auf den Verkäufer, dessen Kaufpreis der ihm gehörende, gebührende

Betrag äst — V. 17. Man soll sich fürchten vor Jehova d. i. seinen

Zorn und Strafen befürchten und darum kein Unrecht thun (V. 36.

43. 19, 14. 32.). Dies besagt mit p, verschieden von mit

dem Accus. — V. 18— 22. Ein Zusatz über das Sabbathsjahr, vom
Jehovisten hier eingefügt. Er stört den Zusammenhang und trennt

sehr unpassend V. 23. von V. 16. 17. Die Sprache weicht stark

von der des Elohisten ab und trilfl mit der von Cap. 18—20 und

Cap. 26. zusammen. Er ist aus der Urkunde entlehnt, die wir schon

Cap. 17—20. und in den Zusätzen zu Cap. 23—24. angetrofifen

haben. In ihr stand das Gesetz vom Sabbalhsjahre nicht unter den

religiösen Grundgesetzen Ex. 34, 11—26., wo es auch jetzt fehlt,

sondern unter den späteren Verordnungen über die Feierzeiten. Da-

her die Stelle des vorliegenden Zusatzes. Der Haupterzähler der sinai-

tischen Ereignisse hat es aber Ex. 23, lOf. unter den religiösen Grund-

gesetzen. — V. 18f. Die Israeliten sollen Jehovas Gesetze beobach-

ten und sie werden dann ungestört im Lande wohnen, welches ^eine

Früchte hergeben wird, so dass sie satt zu essen haben; sie brau-

chen auch im Sabbaths - und Jubeljahre nicht Hunger zu fürchten.

meine Satzungen und Rechte^ wie 18, 4. 5. 26. 19, 37. 20, 22. 26,

15. 43. und im Deut Dem Elohisten ist dies (vgl. indess Num. 9,

3.) sowie a»;; 26, 5. Dt 33, 12., die Gonslr. mit 26, 35.

Num. 13, 28. Dt 30, 20. vgl. Ex. 8, 18. Jos. 23, 13. 15 f” und Va»

26, 5. Ex. 16, 3. fremd und 19, 37. 20, 8. 22. 26,

3. durfte sich bei ihm auch nur 22, 31. finden. — V. 20—22. Dem
Bedenken der Israeliten, was sie denn im 7 Jahre essen sollten, wenn
sie nicht säeten und ihren Ertrag einheimseien, begegnet Jehova mit

der Verheissung, er werde seinen Segen entbieten im 6 Jahre und
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dieses den für die 3 Jahre erforderlichen Ertrag hervorbringen , sie

würden dann das 8 Jahr säen und von jenem reichlichen Ertrage

Altes essen bis zum 9 Jahre, his zur Eriuile dieses Jahres. für

nrwv wie 26, 34. Gen. 33, 11. Ex. 5, 16. heim Jehovislen. Subj.

dazu ist das 6 Jahr und ihm als Wirkung heigelegl, was in ihm wird

(Job 3, 3. 10. 30, 17.). in] cig. siehe

y

dann wenn wie Ex. 8, 22.

beim Jehovislen und im Pent. nur noch 26, 10. Da der Jeliovisl

die Stelle beim Jubeljahre eingeschaltet hat, so muss er bei den 3

Jahren an dieses mitgedachl haben. Er rechnete nach ökonomischen

Jahren (s. Ex. 23, 16.). Das erste oder in der Sabhathsjahrsperiode

das siebente ist das Sabhalhsjahr, das 2 oder 8 das Jubeljahr, wel-

ches mit dem 9 des 7 Monats schloss, also mehrere Wochen vor dem

Schluss des ökonomischen Jahres; in diesen Schlusswochen des S

Jahres soll die Aussaat für das 9 Jahr bestellt werden; in der ersten

Hälfte des 3 oder 9 Jahres isst man noch altes Getreide. Ob aber

schon der Vormann des Jehovislen so dachte, Trägt sich. Denn er

redet nur von einem Essen tm siebenten Jahre d. i. im Sabbalhsjahre.

Wie es scheint rechnete er nach dem ihcokratischen Jahre, welches

im Abib begann (s. Ex. 12, 2.). Dann bestimmen sich die Jahre

7—9 also. Bei dem Segen ist an die zweite Hälfte des 6 Jahres zu

denken, wo die Saaten bestellt werden und wachsen und gedeihen,

aber erst in den ersten Monaten des 7 Jahres geerndtet werden (s.

23, 10. 16.); im 7 Monat des 7 Jahres beginnt das Sabbathsjahr

und dauert his zum 7 Monat des achten ; in ihm ruht der Landbau.

Im 7 und 8 Monat des 8 Jahres säet man wieder, erndlet aber den

Ertrag erst in den ersten Monaten des 9 Jahres. Die 3 Jahre sind

nicht voll zu nehmen, da das Essen des Allen nur bis in die erste

Zeit des 9 forlgeht ln jedem Falle lehrt die Stelle, dass das Sab-

bathsjahr im Herbste anging. — V. 23. Fortsetzung der V. 17. ab-

gebrochenen elohistischen Bestimmungen über das Jubeljahr. Nur die

Erndleerträge darf man verkaufen, nicht das Land seihst eig.

zur Bindung d. h. so, dass es an den Käufer gebunden und dessen

wirkliches Eigenthum wäre. Denn verw. mit "o?» ist eig. bindeuy

fesseln (Thren/ 3, 53.), auch inlrans. gebunden^ zugebunden sein,

dann schweigen und wie vertilgt werden. Der Grund dieser Be-

stimmung ist theokratisch. Jehova ist der eigentliche Eigenthümer
von Kanaan und dieses heisst das Land Jehova’s (Ex. 15, 17. Jes.

14, 2. 25. Jer. 2, 7. Ez. 36, 5. 38, 16. Ps. 10, 16.); er wohnt
selbst darin und es ist ein heiliges Land (Ex. 15, 13. Num. 35, 34.

Ez. 35, 10. Zach. 2. 16.), welches durch Unlhalen entweiht wird
(Jes. 24, 5. 26, 10. Ez. 36, 17.); er hat es den Israeliten zum Be-

wohnen und Innehaben gegeben (14, 34. 20, 24. 23, 10. Num. 13,

2« 15, 2.), sie müssen es aber wieder verlassen, wenn sie seine Ge-
bote nicht befolgen (Dt. 28, 63. 29, 27. Hos. 9, 3. Mich. 2, 10:).

Sie sind daher nur Fremdlinge und Beisassen d. i. solche, welche
bei Jehova sich aufhalten und wohnen dürfen, nicht aber Eigen-

thümer, welche Grundbesitz verkaufen könnten. a»ip, ‘^j] s. E.x. 12,

49, —• V, 24. Nicht einmal hi» zum Jubeljahre braucht veräusserter
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Grundbesitz an den Käufer gebunden zu sein; man soll Lösung ge*

hen dem Lande d. h. für verkauftes Land Auslösung gewähren vor

dem Jubeljahre. — V. 25. Verarmt ein Hebräer und verkauft er et-

was von seinem Grundbesitze, so soll sein Löser kommen und das

Verkaufte seines Bruders lösen d. h. es vom Käufer zuröckkaufen

und wieder an den Verkäufer bringen. av^j?rj ist sein nächster

Löser (21, 2. Ei. 12, 4. Nura. 27, 11.) d. i. der Verwandte, wel-

chem zunächst die Lösung obliegt. In welcher Reihefolge die Ver-

wandten die Pflicht hatten
,

ergibt sich aus V. 48 f. — V. 26. 27.

Hat Einer keinen Löser, indem ihm verpflichtete Verwandle fehlen

oder die vorhandenen unvermögend sind, und kommt er wieder in

den Stand, so dass er den Lösungsbelrag aufbringen kann, so soll

er die Jahre seines Verkaufs d. i. die seit seinem Verkauf verflosse-

nen Jahre berechnen und das Uebrige, was auf die Zeit von der Lö-

sung bis zum nächsten Jubeljahre kommt, dem zurück erstatten, wei-

chem er verkauft hat, darauf aber zu seinem Besitze zurückkehren

d. h. wieder in den Besitz des Grundstücks eintreten. Die vom
Käufer gezahlte Summe soll also gleichmässig auf die einzelnen

Jahre vom Verkaufe bis zum Jubeljahre vertheilt werden; für die

Jahre vom Verkaufe bis zur Lösung erhält der Käufer nichts zu-

rück, weil er in ihnen die Nutzniessung des Grundstücks gehabt hat;

für diß Jahre von der Lösung bis zum Jubeljahre erhält er, was auf

sie fällt. »•T' r»j‘'wn] s. 5, 11. ’t] eig. die Genüge seiner Lö-

sung d. i. so viel, als zur Lösung hinreicht wie 5, 7. 12, 8.

s. Ex. 26, 12. Aehnliche Bestimmungen galten, wenn Einer ein Grund-

stück Jehova geweiht d. i. dem Heiligthume überlassen halle (27,

16 If.). — V. 28. Gewinnt er aber nicht so viel, als zur Erstattung

genügt, so bleibt das Verkaufte im Besitze des Käufers bis zum Ju-

beljahre; in diesem aber geht es frei aus und der Verkäufer gelangt

unentgeltlich wieder in den Besitz seines Grundstücks. er-

innert an 12, 8. ir'K napn] wie Jes. 9, 12. ks*'] s. Ex. 21, 2. Das

Gesetz will den einzelnen Familien ihren Grundbesitz und dadurch ihr

selbstständiges Bestehen sichern, zugleich aber auch ein Uebermaass

von Ländereien bei andern Familien verhüten, überhaupt also eine ge-

wisse Gleichheit im irdischen Besitze erhalten, bei welcher es we-

der besitzlose Bettler noch überreiche Gewaltige gibt. Die Erbge-

selze stimmen damit 'überein (Num. 27, 7 Cf. 36, 5 ff.). Davon be-

richtet auch Diod. Sic. fragm. 40. Andere Gesetzgeber dachten ebenso,

ln vielen alten Staaten bestimmte das Gesetz, dass die ursprünglich

vertheilten Ländereien von den Eigentliümern nicht verkauft werden

und die Einzelnen nicht über ein gewisses Maass Ländereien besitzen

sollten (Aristol. polit. 2, 4. 6, 2.). Die Lakedämonier durften kein

Land verkaufen und die in alter Zeit gemachte Landesverlheilung

nicht ändern (Heraclid. polit. 2. Plutarch. inslilt. Laconn. p. 252.

ed. Hutten.). Solon setzte fest, dass Niemand so viel Aecker erwer-

ben sollte, als er wollte, und bei den Lokrern durfte man nicht ver-

kaufen, wenn man nicht die äussersle Noth nachwies (Aristot. polit

2, 4.). Den Thebanern gab Philolaos ein Gesetz, welches die Gleich

1
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machung der Göler bezweckte und die ursprüngliche Zahl der ein-
zelnen Güter erhalten sollte (Arislot, 2, 9.) ; wie es aber die Aus-*
gtcichung bewirkte, wird nicht angegeben. Bei den Dalmatiern nahm
man alle 8 Jahre eine neue Theilung des Landes vor (Strabo 7.

p. 315.). V. 29 34. Die VerSusserung und Rückkehr der Häu-
ser. Diese sind Werke und darum auch Eigenthum des Menschen
und ihrem Verkaufe steht der V. 23. angegebene ^rund nicht ent-
gegen

; sie können also wirklich verkauft werden, jedoch nur solche
in Städten, wo die Veräusserung den Grundbesitz nicht berührt
Wenn also Einer ein Wohnhaus einer Mauerstadt d. i. in einem nicht
offenen, sondern mit einer Mauer umschlossenen Orte, in einer wirk-
lichen Stadt (über zu Jes. 1, 8.) verkauft, so soll seine Lösung
sein bis zur Vollendung des Jahrs seines Verkaufs d. h. es soll ihm
Auslösung frei stehen bis zum Ablauf eines Jahrs seit dem Verkauf.

Lösung sein] sein Auslösungsrecht soll nur eine Zeit
(V. 8.) bestehen, nur ein zeitweiliges sein, nicht während der gan-
zen Jubelperiode gellen, wie bei andern Häusern V. 31.32. — V. 30.
Wird das Haus nicht ausgelöset, bis ihm ein ganzes Jahr voll ist,

bis ein volles Jahr vom Verkaufe an abgelaufen ist, so fällt es dem
Käufer als Eigenthum für ihn und seine Nachkommen zu und gehl im
Jubeljahre nicht frei aus. Das elohislische ö^ip mit h ist eig. jeman-
dem aufslehen d. i. zu stehen kommen (27, 14. 17.), stehend wer-
den, stehendes und festes Besiizlhum werden (27, 19. Gen. 23 17
20 ). uh] nach steht für S!, wie 11, 21. Ex. 21, 8. und 'geht
auf welches bisweilen masc. ist z. B. Num. 35, 3. Jud. 10, 4.
2 Sam. 17 13 wie V. 23. s. Ex. 12, 14. — V. 31.Was aber die Häuser der Gehöfte, welchen keine Mauer ringsum ist,
die also nicht mit einer Mauer umzogen sind, betrifft, so soll jedes
von Ihnen (der Sing wie 17, 14. 19, 8.) auf das Feld des Landes
gerechnet d- li. zu ,hm hinzugerechnel werden (2 Sam. 4, 2.) und
daher dieselbe Behandlung mit diesem erfahren; für dasselbe gibt es
Losung Überhaupt, also nicht eine beschränkte, sondern eine bis zum
Jubeljahr gehende Lösung und im letzteren geht es frei aus. Die

• V.
sonst neben den genannt und von diesen

Orulrrr" Städten gehörende
Ortsclmften angeführt (Jos. 15, 32 ff. 16, 9. 18, 24. 28. 19, 6 ff)
bisweilen auch neben den Städten und deren Töchtern d. i. neben

gehörenden kleineren Städten (Jos.
15 45 fl ) ; sie umfassen also die Meiereien und Dörfer, deren ße-wohner Ackerbau und Viehzucht trieben. Ihre Häuser sollen als Be-
standlheile des Grundbesitzes gelten und daher wie die Grundstöcke
selbst unveräusserlich sein; ein wirklicher Verkauf derselben hätte
den Hebräer um seinen Sitz auf seinem Grund und Boden gebracht
und ihm den Halt daselbst genommen, mithin seinen Besitz beein-
trächtigt. Dies will das Gesetz verhüten und auch den Nichthebräer
abhalten, festen Fuss im Grundbesitze zu fassen; der Fremde soll
bloss in der Stadt eigentliches Eigenthum erwerben, sonst aber
es er ers sein (s. Ex. 12, 49.), welcher das Land inne hat und
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dessen eigenilicher Bewohner ist (V. 10.). — V. 32. Was dagegen

die Städte der Leviten oder nach genauerer Angabe die Häuser ihrer

Be'sitzslädle anlangt, so soll den Leviten ewige Lösung sein d. i. ver-

äusserte Levitenhäuser sollen niemals verfallen, sondern jeder Zeit in

der ganzen Juhelperiode ausgelöst werden können. Der Verf. meint

deutlich nur levitische Häuser in den Levilenstädten ; hesass ein Le-

vil in einer andern Stadl ein von ihm erkauftes Haus, so galt dafür

die Bestimmung V. 29 f. — V. 33. Die Stelle gibt keinen Sinn, wenn
man nicht mit Houhig. Wolde p. 41. und Ewald Ällerthh. S. 421.

vor ein kV lieset, welches Vulg. auch ausdröckt: si redemptae

non fuerinl. und welcher nicht löset von den Leviten] d. h. wenn
Einer von den Leviten die Auslösung nicht bewirkt, so geht im Ju-

beljahre frei aus das Verkaufte des Hauses und seiner Besitzstadt

d. h. was er von seinem Hüuserhesilze und sonst von seiner Stadt

verkauft hat, w'ird ihm unentgeltlich zurückgegeben. Der Grund ist,

weil die Häuser der Levitenslädte das Besilzlhum der Leviten in

Israel sind. Der Grundbesitz gehörte den anderen Stämmen, die Le-

viten besessen nur eine Anzahl Städte und deren Häuser (Jos. 21.);

billig werden die für den Grundbesitz geltenden Bestimmungen bei

ihnen auf den Häuserbesitz angewendet. Der Stamm Levi kann nicht

ungünstiger als die anderen Stämme gestellt sein. k’’h] bei einer

Mehrheit wie Gen. 10, 12. Ex. 6, 26. — V. 34. Auch das Feld,

welches die Levitenstädte umgibt und zu diesen gehört, soll nicht

wirklich verkauft werden, vielmehr eine ejvige Besitzung der Leviten

bleiben. s. Num. 35, 2. für nnw wie Gen. 2, 12. —
V. 35— 38. Die Unterstützung des verarmten Hebräers. Wenn ein

Hebräer verarmt und seine Hand wanket, wenn sie nicht mehr stark,

fest und straff ist und nichts mehr vermag d. i. wenn er sich nicht

mehr selbstständig halten kann und > es nicht mehr mit ihm geht, so

soll man ihn erfassen d. h. ihn aufrecht halten, damit er nicht er-

liegt und ganz zu Grunde geht, -t»»] deutet an, dass jeder in sei-

ner Nähe und Nachbarschaft sich der Heruntergekommenen anneh-

men soll, eig. als Fremdling und Beisasse
^

da lebe er bei

dir d. h. er sei, nachdem er seinen Grundbesitz aus Noth hat ver-

kaufen müssen, dein Beisasse, welcher sich und die Seinigen durch

Lohnarbeit ernährt, dies bis zum Jubeljahre, wo er das Veräusserle

zurückerhält, "h] wie Gen. 3, 22. Ueber den Gebrauch des Prät.

s. Gesen. §. 124. Anm. 1. und über das Kamez unter Vav Ex. 1,

16. awin] s. Ex. 12, 49. — V. 36. 37. Wenn man ihm Geld leiht,

so soll man keine jährlichen Zinsen von ihm nehmen, und wenn
inan ihm Lebensmittel vorschiesst, keine eig. Vermehrung

d. i. kein Mehr, keine Darauflage bei der Erstattung, so dass er z. B.

für 1 empfangenes Epha Gerste 1 Epha wieder geben müsste.

Der Gesetzgeber hat bloss die bedürftigen Hebräer im Auge; ihnen

soll man bereitwillig leihen und vorschiessen (Dt. 15, 7 ff. Ps. 37,

26.), aber weder Zinsen noch einen Aufschlag nehmen
,
was nur bei

Nichthehräern gestaltet war (Ex. 22, 24. Dt. 23, 20 f.). Auch die

Propheten und Dichter verwerfen das Zinsnehmen (Ez. 18, 8. 13. 17.
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22, 12. Pg. 15, 5. Prov. 28, 8.). Mehr über diese Gesetze bei J.

D. Michaelis syntagma comnientatt. II. p. 3 IT. und mos. Recht III.

S. 81 IT., auch Heiner RWB. u. Darlehen, "n] für •’n als Prät. nur
hier. Ewald §. 142. h. wie V. 17. Auch der Koran 2,

276 ff. 30, 38. verbietet den Wucher. — V. 38. Der VerCasser schärft

die Vorschrift ein mit einer Hinweisung auf Jehova
, den Gott der

Israeliten (Gen. 17, 7.), ihren gemeinsamen Herrn, der sie alle gleich*

mässig aus Aegypten befreit und in sein Land gesetzt hat; sie ha-

ben Rruderpflicht gegen einander. — V. 39—46. Die Knechtschaft

des Hebräers beim Hebräer. Wenn sich ein Hebräer auch nicht als

Beisasse halten kann und sich einem andern Hebräer verkauft d. i.

in die Gewalt und in den Dienst desselben tritt, so soll dieser niclU

arbeiten durch ihn Arbeit des Sklaven d. h. nicht Sklavenarbeiten

durch ihn ausffihren (Ex. 1, 14.). ihn nicht Sklavendienste thun las-

sen, sondern nur solche Geschäfte, wie man sie dem Beisassen und
Lohnarbeiter zumuthet, der sich nicht zu Allem versteht. Und dies

soll nur dauern bis zum Jubeljahre, in welchem der hebr. Knecht >

mit den Seinigen frei wird und zu seinem Geschlecht und väterli-

chen Besitzlhnme zurfickkehrt. Dieses erhält er dann wieder nach

V. 28. Es war nicht ungewöhnlich bei den allen Völkern, dass die-

jenigen sich in Sklaverei begaben, welche sich nicht selhslständig

halten konnten (Athen. 6, 84 f. p. 263 f. Dio Chrysost. 15. p. 453.);

es kam dies auch hei den Römern alter Zeit vor (Seiden de iure

nat et gentt. p. 738.) sowie bei den Galliern (Caes. bell. gall. 6,

13.), auch bei den Germanen, wenn man sich verspielte (Tacit. Germ.

24.). — V. 42. Der Grund, weshalb die Israeliten nicht verkauft

werden sollen ein Verkaufen des Sklaven d. i. als Leibeigene und
zum Eigenthume, ist theokratisch wie V. 23. und wird V. 55. wie-

derholt. Jehova hat sie der Herrschaft Pharao’s entnommen und unter

.seine Herrschaft gebracht (Ex. 19, 5. 18, 10. Dt. 4, 20. 6, 21.

7, 8.), er hat sie sich aus der Masse der Völker angeeignet und sie'

bilden sein besonderes Besitzthum (20, 26. Dt. 7, 6. 9, 29. 14, 2.

26, 18. Jes. 19, 25.); sie sind seine Knechte (Dt. 32, 36. 43. 1 Reg.

8, 32. 36. Ps. 135, 14.) oder als Ganzes sein Knecht (s. z. Jes.

5. 390 f.) ; sic haben in ihm ihren Besitzer und Herrn und können
nicht eines Andern Knechte werden und sein. — V. 43. Man soll

gegen den Hebräer nicht herrschen mit Bedrückung d. h. ihn nicht

zum Sklaven herabdrucken, über welchen man eine eigentliche Herr-

schaft ausübte. Der Elobist schreibt also vor; 1) keine sklavische

Stellung, 2) keine Sklavenarbeiten und 3) Freiheit im Jubeljahre.

Dass damit andere Sklavengesetze nicht stimmen, ist schon zu Ex. 21,

6. bemerkt — V. 44. 45. Nichlhebräer dagegen dürfen die Hebräer

als eigentliche Sklaven halten. Doch dein Knecht und deine Magd, '

welche dir sein sollen] d. h. was ilie Knechte und Mägde für dich

betrifft, welche als eigentliche Sklaven und Sklavinnen dir gehören
sollen, so sollen sie gekauft werden: 1) aus den umwohnenden Völ-

kern , 2) aus den Kindern der Beisassen
, welche als Arbeiter den

Hebräern untergeordnet waren (s. Ex. 12, 49.) und in Noth wohl

Digltized by Google



Lev. 25, 45—52. 571

oft Kinder verkauften, was auch bei den Hebräern vorkam (Ex. 21,

7.) und 3) aus ihrem Geschlecht d. i. aus den weiteren Angehörigen

der Beisassen, jedoch nur solche, welche im hehr. Lande geboren

und nicht schon bei der Einwanderung mitgebrScht worden sind.

Diese Gekauften heissen und werden von den Hausgebore*

nen unterschieden (Gen. 17, 12. 13. 23. 27.); die letzteren erwähnt

der Verf. nicht, da er hier vom Kaufe der Sklaven handelt — V. 46.

Solche Nichthebräer mögen die Hebräer in Besitz nehmen, für ihre

Kinder nach ihnen, so dass diese sie als Eigenthum besitzen d. h.

sie mögen sie als erbliches Eigenthum erwerben; durch sie mögen

sie arbeiten d. h. ihre Sklavenarbeiten verrichten (V. 39.).

ist sich zum Besitze zueignen (Jcs. 14, 2.), als Eigenihum in Besitz

nehmen (Nura. 32, 18. 33, 54. 34, 13. Ez^ 47, 13.). Mit n’r'n

springt der Verf. zum Sing, über; ähnlich V. 14. — V. 47—55.

Die Knechtschaft des Hebräers beim Nichthebräer, also der Fall, dass

ein fremder Beisasse vermögend wird und ein bei ihm wohnender

Hebräer wegen Verarmung sich ihm oder einem Gliede seines Ge-

schlechts verkauft a''»r] s. 5, 11. eig. Fremdling-Beisasse

d. i. nichthebräischer Beisasse. Aehnliche Zusammensetzungen 4, 3.

Gen. 9, 5. Ex. 2, 14. lieber den Beisassen s. Ex. 12, 49.

eig. Ausreissung bezeichnet den Pflänzling, der an einem Orte aus-

gehoben und an einen andern Ort verpflanzt ist, hier den fremden

Sprössling ira Gegensatz zum Landeskinde. — V. 48. 49. Nachdem

er sich verkauft hat, soll es Lösung für ihn geben, welche Einer

seiner Brüder oder sein Oheim oder sein NelTe oder sonst Einer von

seiner Blutsverwandtschaft, von seinem Geschlechte (s. Num. 27,

9 ir.) oder auch er selbst, wenn er in Stand gelangt, bewirken soll,

damit er nicht lange in der eines Jehovaknechtes unwürdigen Stel-

lung bleibe. Gemeint sind die leiblichen Brüder und mit dem Oheim

des Vaters Brüder wie 10, 4. 20, 20. u. ö. als Conj. nach-

dem wie “'nw 14, 43. Dafür ist üblicher Dt 24, 4. Jos.

9, 16. “iKw] wie 18, 6. — V. 5Ö. Bei dieser Auslösung soll er

rechnen mit seinem Käufer von dem Jahre, wo er sich ihm verkauft

hat, bis zum nächsten Jubeljahre und es soll das Geld seines Ver-

kaufs nach der Zahl der Jahre sein d. h. der Preis , um welchen

er sich dem Fremden verkauft hat, soll sich nach den Jahren vom
Verkaufe bis zum Jubeljahre stellen, also höher oder niedriger, je

nachdem «lie.ser Jahre mehr oder weniger sind, gemäss den Tagen

des Löhners soll er bei ihm sein] d. h. seine Arbeitszeit soll so be-

rechnet werden, wie die des Lohnarbeiters, welcher seine bestimm-

ten Stunden und Tage arbeitet und dafür seinen bestimmten Lohn

erhält Darnach hat sich der Betrag für seine Dienstzeit zu rich-

ten. — V. 51. 52. Darnach bestimmt sich auch die Auslösungssumme.

Wenn noch viel Jahre bis zum Jubeljahre sind, so hat er ihnen ge-

mäss seine Lösung von seinem Eigenthumsgelde zu erstatten, und

wenn noch wenig Jahre übrig sind
,

so hat er sie ihm ebenfalls zu

berechnen und ihnen gemäss seine Lösung zu entrichten ,
also nach

Maassgabe des Arbeitslohnes eines Tagearbeilers eine grössere oder

Digltized by Google



672 Lev. 25, 52—Cap. 26.

kleinere Summe zu bezahlen, nw] sieht neuirisch wie Jes. 42, 20.

und geht auf die Zeit; das a wie Gen. 7, 21. 8, 17. 17, 23. Zu
“'KW? mit a vgl. 5,9. — V. 53. Während seiner Dienstzeit soll er

aber von dem Käufer nicht als Sklave behandelt werden
, sondern

sein wie ein Löhner des Jahres in das Jahr d. h. wie ein Lohnar-

beiter, welcher Jahr aus Jahr ein bei dem Käufer arbeitet, wie ein

ständiger Arbeiter. Den Lohnarbeiter mielhete man gewöhnlich für

kurze Zeiten, z. B. für einen Tag (19, 13.); der in den Dienst des

Fremden getretene Hebräer soll wie ein für lange Zeit gemietheter

Arbeiter gehalten werden, in deinen Äugen] so dass du es mit an-

sähest (Job 40, 24.); unbeobachtete Mishandlungen waren freilich

nicht zu verhüten. — V. 54. 55. Wird er nicht gelöset nWa durch

diese d. i. auf eine der V. 48. 49. angegebenen Arten, so gehl er

mit seinen Kindern im Jubeljahre unentgeltlich frei aus. Denn in

fremdem Besitze kann er auf die Dauer nicht bleiben, da er das un-

veräusserliche Eigenthum Jehova’s ist (V. 42.).

Cap. 26.

Eine Warn- und Mahnredc, welche das göttliche Gesetz mit

Verheissungen und Drohungen einschärft. Sie zeichnet sich durch

angemessenen Fortschritt der Gedanken und gute Ordnung aus. Zu-

erst werden einige besonders wichtige Gesetze hervorgehoben und
eingeschärfl (V. 1—2.), dann grosse Segensverheissungen gegeben,

wenn man die göttlichen Gesetze befolge (V. 3— 13.) und darauf

für den entgegengesetzten Fall in aufsteigender Stufenfolge die gött-

lichen Strafen vor das Auge gestellt, nämlich verderbliche Krankhei-

ten, Unglück in den Kriegen mit den Nachbarn und Unterjochung

durch sie (V. 14— 17.), ungeheure Dürre und Unfruchtbarkeit (V. 18
—20.), reissende Thiere, welche die Bevölkerung und den Viehstand

arg vermindern (V. 21—22.), grosse Kriegsdrangsal im Lande nebst

verheerenden Seuchen und Hungersnoth (V. 23—26.), Verwüstung

des Landes, Zerstörung der Orte und Zerstreuung des Volks (V. 27
—33.), traurige Zustände des verödeten Landes und der zerstreuten

Israeliten in der Verbannung (V. 34—41.). Diese sich steigernden

Strafen sollen eine auf die andre folgen, bis der Zweck der Bekeh-

rung und Besserung erreicht ist. Die letztere erwähnt der Verf. in

Uebereinslimmung mit den Propheten erst bei der Verbannung (V. 40.)

und schliesst demgemäss mit der Aussicht, dass Jehova, seines Bun-

des mit den Vätern eingedenk, die Zerstreuten nicht verwerfen werde
(V. 42—45.). Die Rede ist voll eigenthümliclier Gedanken (V. 5.

8. 10. 19. 26. 34—37.) und hat dem Deuteronomiker und den spä-

teren Propheten
,

vornämlich Ezechiel , als Original zur Nachahmung
gedient. Sie ist auch reich an eigenthümlichen Ausdrücken und
Manches kommt im A. T. ausserdem nicht mehr vor z. B. Dre-

' sehen V. 5., *’*?)? Begegnung V. 21. 23. 24. 27. 28. 40. 41., nüf'öw'ip

aufrecht V. 13., a'»’' verschmachten V. 16., riina öpa Bundesrache V. 25.,
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Schwerlßiehen V. 36., Verzagtheit V. 36., Bestem

hen V. 37., vom gefalllen Götzenbilde V. 30. oder doch nur ver-

einzelt bei Späteren, wo es als Nachahmung erscheint z. B. der Plur.

V. 4., rsö» V. 26., V, 43. und fns";! abtragen V. 34.

41. 43. Mit der elohistischen Äusdrucksweise berührt sich die Spra-

che selten z. B. in n^ö und V. 9., rtir’a V. 31.

und noa -lyi V. 46. ;
mehr bietet sie von dem dar

,
was den jehovi-

stischen Stücken eigen ist z. B. 7? V. 4., V. 22.,

K3W für V. 17., ntoo V. 30., mit hy V. 35., aaV für sk V. 36.

41., ‘'n!sa V. 15., V." 43., der Plur. Sabbathe v/i. 34. 35. 43.,

der Plur. ni^ih V. 46. und die Formel Satzungen, Rechte und Gesetze

V. 15. 46. Vieles erinnert an die Urkunde, welcher Cap. 17—20.

und die Zusätze zu Cap. 23—25. angehören, z. B. V. 1. an

19, 4., B riSjana V. 3. an 18, 3. 4. 20, 23., ^y) "»’s® V. 3. an

18, 4. 19, 37.' 20, 8. 22. 25, 18., s?®^, V. 5. an 25, 19., naß

mit V. 9. an 19, 4. 31. 20, 6., nüaV a®;; V. 5. an 25, 18. 19.,

)®7 V. 10. an 25, 22., i^ae V. 17. an 17, 10. 20, 3. 6. Die

beiden Gebote V. 2. sind aus 19, 3. 30. wiederholt. Es unterliegt

daher kaum einem Zweifel, dass das Stück derselben Urkunde ange-

hört. Die Unterschrift V. 46. dient dieser Ansicht zur Bestätigung.

Die Bede steht übrigens nicht vereinzelt im Gesetze da. Der Elobist

zwar ündet hei seiner günstigen Ansicht vom Volke (s. Ex. 25, 2.

36, 7.) nicht nöthig, dem Moses längere Paränesen in den Mund zu

legen ,
sondern begnügt sich hei einigen Gesetzen mit einer kurzen

Ermahnung zur Beobachtung (11, 43 If. 22, 15 f. 31 IL). Mehr aber

thut ein andrer alter Gesetzgeber, indem er Moses angelegentlich vor

dem Götzendienste warnen, zur Treue gegen Jehova ermahnen und

für den letzteren Fall grossen Segen verheissen, aber göttliche Straf-

gerichte nicht schildern lässt (Ex. 23, 20— 33.). Ueber ihn geht der

vorliegende Gesetzgeber, der auch sonst gern mahnt (18, 24 ff. 20,

22 ff.), weit hinaus. Denn er gibt eine umständliche Ankündigung

der göttlichen Strafen und malt dieselben sehr lebhaft und anschau-

lich aus. Noch mehr thut der jüngste Gesetzgeber, welcher auf eine

lange Geschichte des Abfalls zurückschaute und in einer Zeit religiös-

sittlichen Verfalls lebte, daher sich besonders getrieben fand, mit

Warnung und Mahnung das Gesetz einzuschärfen (Dt. 28—30.).

V. 1—2. Die Rede beginnt mit einer Hinweisung auf einige Ge-

bote, welche als besonders wichtige aus dem ganzen Gesetze heraus-

gehoben werden. Israel soll 1) sich keine Abgötter machen, also

sich nicht Schnitz- und Standbilder errichten und nicht Bildsteine ge-

ben in seinem Lande d. i. solche nicht bereiten und setzen, um an

ihnen anzubeten, sondern allein Jehova verehren, 2) die Sabbathe

Jehova’s beobachten d. i. die sabbathischen Zeiten, die für die Feier-

zeiten überhaupt genannt werden, einhalten und 3) das Heiligthum

Jehova’s fürchten d. i. es mit heiliger Ehrfurcht und Scheu behan-

deln. Das erste entspricht dem theokratischen Grundgesetze E\. 20,

3 f. und der Parallele Ex. 23, 24 f., das zweite einem andern theo-

kratischen Grundgesetze Ex. 20, 8 ff. und der Einschärfuug 19, 3«
\
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30., das drille wird aus 19, 30. wiederholl und ziell auf religiöse

und silUiche Reinheil vgl. 20, 3. 21, 12. 23. Vor diesem Eingänge
hal wohl eine EinfAhrungsformel geslanden, welche der Jehovist bei

Anreihung des Stucks an Cap. 25. wegliess. o4''Vtc] erinnert an 19,
4. und findet sich sonst in) Gesetze nicht. Der 'jnM Stein des

Gebildes kann nur ein zu einer Gestalt behauener, gebiideter Stein,

also hier nur ein Götzenbild aus Stein sein. Das Wort kommt noch
Num. 33 ,

52. vom Gölzenbilde vor und zwar ebenfalls beim Jehovi-

slen. Weber die Etymologie s. z. Ex. 38, 8. Jes. 2, 16. Darnach
ist V?? hier das hölzerne Bild wie Jes. 44, 15. 17. 45, 20. — V. 3
— 13. Segensverheissungen för den Fall, dass Israel jene Hauptge-

bote und Oberhaupt alle göttlichen Gesetze befolgt. Sie gehen den
Drohungen voran, weil doch eher Befolgung als Verletzung der gött-

lichen Gebote von der Zukunft erwartet werden muss. Die Ausdrücke

wie 18, 3 f. — V. 4. Wenn die Israeliten das Gesetz befolgen, will

Jehova ihnen ihre Regen in der Zeit derselben geben d. i. die Re-

gen gewähren, welche sie in ihren Verhältnissen brauchen und zwar
jeden, den Fröhregen und den Spätregen, in der ihm angemessenen

Zeit, also fruciitbare Zeilen verleihen, so dass das Land sein Ge-

wächs und der Baum seine Frucht gibt, nicht aus Mangel an Feuch-

tigkeit zuröckhält. Aehnlich die Parallele Ex. 23, 25. Der Plur.

findet sich sonst nur noch bei den Späteren. Weber s.

25, 10. — V. 5. Dann erreicht das Dreschen die Weinlese und diese

die Aussaat d. i. man erndtel so viel Getreide und Wein, dass man
mit dem Dreschen bis zur Weinlese und mit dem Keltern bis zur

Winleraussaat zu Ihun hat. Weber die Zeilen der Erndte und Lese

s. 23, 9. 15. 39. und zu 5aen, Aussaal vgl. Gen. 8, 22. 47, 24.

Dann isst man sein Brodt zur Sättigung d. h. dieses reicht nicht

bloss zur notlidürftigen Stillung des Hungers hin, sondern man hat

im Weberfluss zu essen. Der Ausdruck erinnert an 25, 19. Ex. 16,

3. und Htta^ aw^ an 25, 18. Dt. 33, 12. — V. 6. Auch gibt d. i.

schafft und erhält Jehova Frieden, so dass die Israeliten sorglos und

ruhig daliegen, ohne dass ein Angreifer sie in Schrecken setzte. Sie

sind gedacht wie eine auf gutem Weideplätze lagernde Heerde (Jes.

14, 30.), die weder ein Raubthier noch ein Mensch angreift. T'k

auch von dem, der die Heerde in' Schrecken setzt (Jes. 17,

2.), meist vom feindlichen Einfalle, welcher Menschen gilt (Mich. 4,

4. Ez. 39, 26. Job 11, 19.). Denn Jehova lässt aufhören die bö-

sen Thiere aus dem Lande d. h. er rottet die Raublhiere aus (V. 22.

Ez. 34, 25. 28.) und das Schwert geht nicht über in ihr Land d. h.

der Krieg dringt nicht in ihr Land ein, kein Feind überschreitet die

Grenzen und ^kriegt sie in ihrem Lande (Ez. 14, 17.). rw*;

auch Gen. 37 ,
20. 33. beim Jehovisten und zwar ebenfalls vom

reissenden Thiere. Die Parallele Ex. 23, 29. stellt bloss das Nicht-

überhandnehmen der reissenden Thiere in Aussicht. — V. 7. Gibt

es etwa Krieg mit den Nachbarvölkern
,

so verfolgen die Israeliten

ihre Feinde d. h. sie schlagen sie nicht bloss, sondern jagen ihnen

auch nach, um sie niederzumaehen. und sie ' fallen vor euch dem
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Schtoerle] ihr metzelt sie vor euch her nieder und sie werden durch

euer Schwert gefällt (1 Sam. 14, 13.). Das \ steht hier wie sonst

beim Pass. z. ß. Gen. 14, 19. Ex. 12, 16. — V. 8. Fünf Hebräer

treiben 100 Feinde vor sich her, hundert eine Myriade und fällen

sie mit ihrem siegreichen Schwerte. Aehnliche sprichwörtliche Aus-

drücke, aber entgegengesetzten Sinnes bei Jes. 30, 17. Dt. 32, 30.

ln der Parallele Ex. 23 ,
22 if. lautet die Verheissung nicht so allge-

mein, sondern geht auf die Kanaaniter im ßesondern. — V. 9. Je-

hova wendet sich zu den Israeliten d. h. er wendet sich ihnen zu

und verbindet sich mit ihnen, so dass sie sich seiner Gemeinschaft

erfreuen; er hält seinen Bund mit ihnen aufrecht (Ex. 34, 10. 27.)

und seine Gegenwart bringt Segen; sie sind fruchtbar und werden

viel d. h. vermehren sich zu einem zahlreichen Volke. Aehnlich die

Parallele Ex. 23, 26. Zu nsb mit vgl. 19, 4. 31. 20, 6. Der

Ausdruck in diesem Sinne ist dem Elohisten fremd, dagegen rrnfi

ihm sehr geläufig; es kommt indess Gen. 47, 27. auch einmal beim

Jehovisten vor. Die Phrase n’*^a steht beim Elohisten vom Er-

richten des Bundes (s. Gen. 6, 18.), hier und Dt. 8, 18. vom Auf-

rechthalten desselben. — V. 10. Obwohl zahlreich geworden haben

sie vermöge der segensreichen Gegenwart Gottes doch .reichlich zu

essen (Ex. 23, 25. 1 Reg. 17, 14 ff.). Sie essen all gewordenes Al-

tes d. h. leben von dem Getreide der früheren Jahre, wovon sie über-

reichliche Vorräthe haben, die immer auf Jahre reichen. Das Alle

bringen sie vor dem Neuen hinaus d. h. sie machen immer so reich-

liche Erndten, dass sie das alle Getreide aus den Scheuern und Spei-

chern herausthun müssen, um alles neue unlerzubringen. wie

25, 22., sonst nicht im Pent — V. 11. Jehova gibt auch seine Woh-
nung in ihre Mitte d. i. er richtet sie unter ihnen auf und lässt sich

sich dazu herab, unter ihnen zu wohnen (Ex. 25, 8. 15, 17.); seine

Seele verwirft, verschmäht sie nicht d. h. er hält sie nicht so gering

und verächtlich, dass er sie dieses Vorzuges vor den übrigen Völkern

nicht würdigte (Ps. 22, 25. 69, 34. Jes. 41, 9.). ^?a] im Pent. nur

hier und V. 15. 30. 43. 44., auch Ex. 4, 25. Die Parallele Ex. 23,

30 f. redet bloss vom Mitziehen des rjin'j beim Zuge nach Ka-

naan. — V. 12. Auf ihren Zügen zieht Jehova in ihrer Mitte und
begleitet sie; er ist ihnen zu Gott, während sie ihm Volk sind (s.

Gen. 17, 7.). — V. 13. Alles dieses Heil verheisst er, der sich ih-

nen schon als den grössten Wohllhäter erwiesen hat. Denn er führte

sie aus Aegypten und erlösete sie aus dem Sklavendienste ; er zerbrach

ihre Jochstäbe (Ez. 34, 27.) und Hess sie, die dann nicht mehr vom
schweren Joche niedergedrückt waren, aufrecht gehen. Die Jochstäbe

sind die Stäbe, welche in dem Joche stecken und dieses auf dem Nacken

des Thieres halten (Jer. 27, 2.); sie werden statt des Joches genannt
Das Bild wie Jes. 9, 3. 10, 27. 14, 25. u. ö. "w n*'ntt] eig. vom
Sein ihnen Knechte d. h. so dass ihr den Aegyptern^icht mehr dienst-

bar seid. Das i© beim luf. zum Ausdruck von dass nicht wie Ex. 9,

28. rirööip] eig. Aufrichtung d. i. aufrecht. Das Subsl. ist Adv.

geworden. Ges, §. 98. 2. Ew, §. 204. b, — V. 14—17. Andro-
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hungen der göttlichen Strafen für den Fall, dass die Kinder Israel

Jehova nicht gehorchen, nicht gehorsam sind und seine Gebote nicht

thun, vieloAchr sie verschmähen und verwerfen, um sie nicht zu be-

folgen, um zu zerbrechen seinen Bund d. i. ihre Verbindung mit ihm

aufzulösen und zu vernichten (Gen. 17, 14. Jes. 33, 8.), was durch

Widerspenstigkeit gegen ihn und Abfall von ihm geschah, lieber den

Inf. Hiph. s. Eto. 255. a. Die erste Androhung geht auf ver-

derbliche Krankheiteu, Niederlagen in den Kriegen mit den Nachbar-

völkern und Unterwerfung unter diese Feinde. — V. 16. Wenn sie

also sich so gegen ihn verhalten, so will auch Jehova seinerseits

ihnen dies thun d. i. ihnen Folgendes anthun, folgendermassen mit

ihnen verfahren (Jes. 5, 5. Gen. 19, 8.); er will über sie bestellen

d. i. verhängen Schrecken d. i. Schreckliches, furchtbare Dinge

(Jes. 65, 23. Jer. 15, 8.), nämlich die ^>5^0 eig. Abzehrung d. i.

die Schwindsucht, Auszehrung (Dt. 28, 22.) und die eig. Enl-

zündunQy Gluth d. i. das Fieber und zwar beide Krankheiten als

vernichtend die Augen d. i. sie erlöschen lassend (Job

11, 20. 17, 5. 31, 16.) und als w« verschmachten lassend^
Seele d. i. das Leben vergehen, schwinden lassend, beide also nicht

in geringem Grade als gelinde Uebel, sondern mit tödtlicher Wir-

kung. Durch Gesetzesbefolgung würde man diese Krankheiten abhal-

ten (Ex. 23, 25. 15, 26.). Zu pnng vgl. das aram. eig. igräs,

dann febris^ das griech. nvgexogy nvqkxiov Fieber und das lat. /e-

bris von fervere. Die Gothen nanuten das Fieber brinno von brin-

nan (brennen) und heilo d. i. Hitze' (Weigand deutsch. Wörterb. u.

Fieber.). Dieses auch sonst in der Bibel genannte (Matth. 8, 14 f.

Joh. 4, 52.) Uebel gehört in Syrien und Palästina zu den stehenden

Krankheiten und grössten Plagen (Russell Aleppo II, 2. S. 136 ff.

Tobler Beitrag zur medicin. Topogr. von Jerus. S. 32 ff.), während

die Schwindsucht in diesen Ländern selten ist, aber doch vorkommt,

zumal in höher gelegenen Gegenden (Russell S. 142. Tobler S. 42.

Pruner Krankheiten des Orients S. 283.). — V. 17. Ebenso wird

Jehova bewirken, dass sie ihre Saat für Eitles säen d. i. ihre Aecker

umsonst bestellen, indem eingefallene Feinde deren Ertrag verzehren

(Jud. 6, 3 f.). Und noch mehr! Jehova gibt sein Antlitz gegen sie

d. h. er kehrt sich feindlich gegen sie (s. 17, 10.) und sie werden
geschlagen vor ihren Feinden d. h. sie müssen geschlagen vor die-

sen weichen, fliehen (Num. 14, 42. Dt. 28, 25.); sie werden von

ihren Hassern niedergetreten d. i. besiegt und unterworfen (Jes. 14,

6.) und durch dieses Kriegsunglück so muthlos und verzagt, dass sie

fliehen, ohne von Einem verfolgt und gejagt zu werden, dass sie sich

furchtsam verkriechen (Jud. 6, 2.). Der Verf. meint Ereignisse und

Zustände, wie sie in der Richterzeit Statt hatten. Die damaligen

Schicksale des Volkes galten als Folgen des Abfalls von Jehova (Jud.

2, 14 f.). — V. 18—20. Die zweite auf grosse Dürre und UnfruchU
barkeit lautende Drohung für den Fall, dass die Israeliten bei jenen

göttlichen Gerichten nicht Jehova hören d. i. ihm gehorsam werden,

Gehorsam gegen ihn annehmen; Jehova will dann hinzufügen sie zu
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züchtigen über ihre Sunden siebenmal d. h. er will sie weiter stra-

fen und zwar mit vermehrten und gesteigerten Schlägen , sie noch
schlimmer züchtigen als vorher. rtV« “ly] ist während dieser d. h. bei,

unter jenen -»ersten Züchtigungen. Dafür unten nWa und r»ra V. 23.

21. Zu in diesem Sinne vgl. Ex. 13. 3^ 22. und zu

sieben d. L siebenmal = mehrfach, vielfach Prov. 2^ 13. Ps. 1 19.

164. üeber die Bevorzugung der Siebenzahl s. 4, 3. — V, 13. Er

will brechen die Hoheit ihrer Stärke d. h. schwächen und vernichten

ihre hohe Macht, die auf der üppigen Fruchtbarkeit und dem geseg-

neten Ertrage des Landes, auf üeberfluss und Wohlstand beruht (Ez.

30, 3. 18. 28.), indem er ihren Himmel d. h. den Himmel über

ihrem Lande Kanaan wie das Eisen und ihr Land wie das Erz macht
d. h. bewirkt, dass der Himmel keinen Regen und das Land keinen

Ertrag gewährt, wie wenn sie von Eisen und Erz wären. In den

Metallen beßndet sich keine Feuchtigkeit und aus ihnen wächst nichts

hervor, mit einem auf Menschen gehenden Suff, nur hier und
Dt. 28, 23. ^ 28. — V. 20. Dann vollendet sich ihre Kraft für

Eitles d. h. sie verbrauchen bei Bebauung des Landes alle ihre Kraft

vergeblich, erschöpfen sie umsonst, indem das Land keinen Getreide-

ertrag, der Baum keine Frucht hergibt, gewährt. Die Dürre und Un-

fruchtbarkeit erreichte in Palästina oft einen sehr hohen Grad (1 Reg.

n, 1. 18, 5 f. Jo. L 11 ff. Jer. 14, 1 ff Am. 4, 8J. — V. 21—22.
Die dritte Drohung geht auf Raubthiere, welche im heiligen Lande
bei dünner Bevölkerung sehr furchtbar und verderblich werden konn-

ten (1 Reg. 17, 25f. Ex. ^ 29.) und auch bei den Propheten un-

ter den göttlichen Strafmitteln erscheinen (Ez. 1^ 15. 21. 34j 28.).

Sie tritt ein, wenn die Israeliten bei den genannten Züchtigungen

nicht Gehorsam gegen Jehova annehmen, sondern in Gegensatz und

Widerspenstigkeit bleiben. Für das dem Verf. eigenthümliche ‘'t')? 3^
eig. Begegnung gehen d. L jemandem entgegen wandeln und handeln,

sich im Gegensätze zu ihm verhalten und seinem Willen zuwiderhan-

deln (V. 23.) steht in andern Stellen mit demselben Sinne

(V. 24. 21. 43. 41.). In jenem Falle gehl das Subsl. in das Adv.

über wie V. 13. Ein ähnlicher Ausdruck 1^ 13. — V. 22. Er

sendet Raubgelhier unter sie, welches ihre Viehheerden ausrottet, sie

durch Fressen ihrer Kinder kinderlos macht und sie dadurch und

durch Anfälle auf Erwachsene wenigi macht d. i. die Bevölkerung

sehr vermindert. Dann sind verwüstet die Wege d. L die Strassen

des Landes sind verödet und menschenleer. In dem fast entvölkerten

Lande giebt es kein Hin- und Herziehen von Reisenden (Zeph. 3, 6.

Ez. 14, 15. 33j 28.) und die vorhandenen Bewohner wagen sich

wegen Unsicherheit und Gefahr nicht aus den Orten heraus auf die

Laudstrassen (Jes. Mi S.}* — V. 23—26. Die vierte Drohnung lau-

tet auf grosse Kriegsnolh, welche mächtigere Feinde über das Land

herbeiführen werden. Sie geht auf Grösseres als bei der ersten V.

11 gemeint war und man muss an Drangsale denken, wie sie die

Syrer und Assyrier über Israel brachten £2 Reg. 6 ff. 1^ 29. 18,

13 ff.). Sie tritt ein, wenn die Israeliten auch bei der dritten Züch-

Hdb. z. A. T. XII. 31

\
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tifi^ung im Widerstreben gegen Jebova verharren und ihm nichl ge-

xüchiigl werden d. i. nielil durch ihn, von ihm Zucht annehmen. Zum
Ausdruck vgl. l‘s. 2, 10. Prov. 29, 18. Jer. 6, 8. und zum V beim
Pass. Gen. 14, 19. Ex. 12, 16. — V. 24. Jehova wird auch seiner-

seits ihnen mit ihren Bedürfnissen und Wünschen entgegen handeln

und sie wegen ihrer Sünden vielfach züchtigen. — V. 25. Er bringt

das Schwert über sie und zwar als rächendes eine Bundesrache d. i.

er verhängt Krieg und dieser wird sie wegen ihrer Abtrünnigkeit und

Treulosigkeit gegen das Bundeshaupt scharf, hurt und verderblich

Irelfcn. Gegen gewöhnliche Feinde ist der Krieg eine Feindschaft

und minder grausam
;
gegen abgefailene Verbündete ist er eine Rache

und das Verfuhren schärfer und schlimmer. Beim Einfallen und Hau-

sen der Feinde werden die Israeliten sich in ihre Städte Büchten,

um dort geschützt und gesichert zu sein (Jer. 4, 5. 35, 11-); «»ber

dahin sendet Jehova die Pest, welche sie hinruH't (Jes. 22, 2.) und

verbunden mit andrer Noth die üebrigbleibenden doch zuletzt nölhigt,

sich in die Gewalt der Feinde zu übergeben (Jer. 21, 6 f. Ez. 5, 12.).

— V. 26. Diese andre Noüi ist der Hunger, der gewöhnliche Bun-

desgenosse der Belagerung (2 Reg. 6, 25. 7, 4. Jes. 30, 20. Jer.

14, 18. 52, 6. Thren. 4, 9.). Wenn Jehova ihnen zerbricht die

Brodtslütze d. i. ihnen die Nahrungsmittel, welche den Menschen stützen

und aufrecht halten (s. Gen. 18, 5.), ausgehen lässt, dann werden

10 Weiber das Brodt in einem einzigen Backtopfe backen d. h. so

selten und wenig zu backen haben, dass ein einziger Backlopf 10

Familien zusammen dient, während sonst jede Familie einen allein

für sich braucht, und es zurückbringen nach dem Gewichte (Ez. 4,

16.) d. h. es vom Backorte nicht heimbringen als ungewogene Masse,

von welcher jeder Angehörige nach seinem Bedürfnisse beliebig essen

kann, sondern in genau und knapp abgewogenen Rationen, von denen

der Einzelne nicht mehr als eine erhält; man wird dann essen und

nicht satt werden d. h. nickt satt Brodt zu essen haben, sondern

höchstens nur so viel, um dem äussersten Hunger etwas zu begegnen

(Hos. 4, 10. Mich. 6, 14.). s. 2, 4. onV nisö] im A. T. nur

hier und Ez. 4, 16. 5, 16. 14, 13. Ps. 105, 16. —- V. 27—33.
Die fünfte Drohung, welche bei noch längerer Dauer des Ungehorsams

und Zuwiderhandelns eintreten wird, lautet auf gänzliche Verderbung

des Landes, der OrtschaRen und des Volkes. Bei ihr ist an Schick-

sale zu denken, wie sie Israel durch Salmanassar und Juda durch

Nebukadnezar erfuhren. — V. 28. Jehova wird gehen mit den Un-

gehorsamen in Grimm der Begegnung d. h. nicht ruhig und einfach

ihnen entgegen handeln, sondern in Unwillen und Zorn mit ihnen

verfahren, sich so gegen sie verhalten. — V. 29. Sie sollen , wenn
das Land verheert ist und die Städte belagert werden, durch Hun-

gersnoth genötbigt werden, ihre eigenen Kinder zu schlachten und zu

verzehren (Dt. 28, 56 f. Jer. 19, 9. Ez. 5, 10.). Solches geschah zur

Zeit der Syrer in Samaria (2 Reg. 6, 28 f.) und zur Zeit der Chal-

däer in Jerusalem (Thren. 2, 20, 4, 10.) — V. 30. Eine allgemeine

Zerstörung bricht über das Land herein und sie trifft z. B. die Je-
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hova besondeps verhassten Gölzenliöhen und Sonnensäulen, welche

vernichtet und weggetilgt werden. Höhen] s. Winer RWB. u. d. W.
iir»] s. öesew.' Tlies. p. 489 f. Die Rede klingt so, als wären diese

abgöttischen Einrichtungen beim Volke wirklich vorhanden, nicht bloss

als möglich gedacht, und ich gebe eure Leichen auf die Leichen

eurer Gölsen] d. h. wenn ihr durch Schwert, Hunger und Pest ge-

fallen seid, werden eure Leichname auf die gefällten Götzenbilder ge-

worfen. Denn meine Seele verwirft euch d. h. ich gebe euch preis
;

ihr gehört zu den Götzen und sollt auch todt mit ihnen verbunden

bleiben. Nach Ez. 6, 4 f. hat man wohl mit an Verunreinigung und
Entweihung der heilig gehaltenen Götzen zu denken. Die letzteren

hallen die Gestalt lebendiger Wesen und wurden wie Lebendige ver-

ehrt; nach ihrer Fällung, gleichsam ihrer Tödlung, wird ihnen ein ‘’JB

beigelegt. So findet sich das Wort nur hier. — V. 31. Die Städte

werden in Ruinenhaufen und die Heiliglhümer in Trümmer verwan-

delt. Will man etwa in der Noth Jehova zur Gnade bewegen, indem

man mit Opfern vor ihm erscheint (Hos. 5, 6. Am. 8, 12.), so ist

es vergeblich; er riecht nicht an den Opferduft d. h. er riecht ihn

nicht an, hat kein Gefallen daran (Am. 5, 21. Jes. 11, 3.). n“'*]

s. 1, 9. — V. 32. Das ganze Land wird zu einer öden Wüste,

so dass die Feinde, welche sich darin niederlassen und es in Besitz

nehmen (Ez. 35, 10. 36, 5. Jo, 4, 2.), sich darüber entsetzen. Sonst

wird dieses Entsetzen vom Durchreisenden ausgesagt (Jer. 18, 16.

19, 8.) — V. 33. Die Israeliten zerstreut Jehova unter die Völker

und zieht das Schwert aus hinter ihnen d. h. mit gezücktem Schwerte

ist er hinter ihnen her und jagt sie weit fort, damit keiner bleihe

oder in der Nähe verweile, um bald zurückzukehren (Ez. 5, 2. 12.

12, 14.), so dass das Land dann eine bewohnerlose Einöde und die

Städte unbewohnte Trümmerhaufen sind. — V. 34—41, Die sechste

Drohung schildert die kläglichen Zustände des unbebauten Landes und

des zerstreuten Volkes. Dann bezahlt, trägt ab das Land seine Sab-

balhe die ganze Zeit hindurch, wo cs verwüstet gelassen wird und

die Israeliten sich im Lande der Feinde befinden; dann ruht es und

trägt damit seine d. i. die ihm zukommenden und von ihm zu leisten-

den Sabbathe ab
;

es ruht die ganze Zeit seines Wüsteliegens und

zwar einen Betrag von Ruhe, welchen es nicht geruht bat, als die

Israeliten es bewohnten und ihre Sabbathe hatten d. h. wo ihnen Sab-

balhe zukamen und oblagen. Die Stelle gehl auf das Sabbathsjahr

(25, 2 ir.) und lehrt wie 2 Chron. 36, 21., dass man dieses nicht

einhielt. Soviel Jahre, als man Sabbathsjahre unterlassen hat, wird

das Land unbebaut und wuist bleiben und es soll dies ein Nachho-

len, ein nachträgliches Feiern des Sabbalhsjahrs von Seilen des Lan-

des sein; die versäumten Sabbathsjahre werden unmittelbar nach einan-

der, alle zusammen auf einmal nachgeboll. Auch diese Aeusserung

klingt so, als wären die Versäumnisse dem Verf. nicht bloss mögliche,

sondern geschehene Thatsachen. ist Inf. Hoph. mit dem Suff.,

in welchem das Mappik fehlt wie Ex. 2, 3. vgl. Ew. §. 131. e.

für wie 25, 21. Das Wort findet sich in dieser Bedeutung

37
*
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nur hier, V. 41. 43. Jes. 40, 2. 2 Chron. 36, 21. Zu
dessen Sinn sicii aus dem Zusammenhänge bestimmt, vgl. Gen. 30,

29. Dt. 9, 7. 29, 15. — V. 36. Was aber die belrilTt, welche von

den Israeliten übrig bleiben, also nicht mit fallen (V. 30.), sondern
zerstreut werden (V. 33.), so bringt Jehova Verzagtheit in ihr Herz

im feindlichen Lande d. h. er macht sie verzagt und furchtsam
,

so

dass das GerSusch eines gejagten und raschelnden Blattes sie verfolgt

d. i. sie erschreckt, iu die Flucht treibt und jagt und dass sie ohne
einen Verfolger doch fliehen ein Schwerlßiehen d. i. so angstvoll

wie vor dem gezückten Schwerte und bei dem hastigen Fliehen hin-

fallen. Vereinzelt und zerstreut unter den Feinden fühlen sie sich

unsicher und unheimlich und die geringste Kleinigkeit jagt ihnen

Schrecken und Angst ein. Zu mit a vgl. 5, 9. kommt
schwerlich von weil solche Form beispiellos wäre. Man nehme
eine nicht erhaltene Wurzel TI':’? an , erkläre sie nach und
reiben, zerreiben, dann wohl auflösen, wovon p;»? Auflösung, Brühe

und vgl. emollivü, fluens. Sonst wird die Verzagtheit als

ein Zerllicsscn des Herzens bezeichnet (Jos. 2, 11. 5, 1. 7, 5.). —
V. 37. In der ängstlichea Hast der Flucht, die sie wie vor dem ge-

zückten Schwerte ergreifen, obwohl kein Angreifer und Verfolger sie

jagt, stürzen sie Einer durch den Andern hin und rennen also einan*

der um; ein Standhallen vor ihren Feinden gibt es nicht d. h. an

ein solches ist nicht zu denken, wenn etwa ein wirklicher Aiigrifl* er-

folgt. — V. 38. Sie gehen zu Grunde unter den Völkern und es

gibt dann kein Israel mehr; das feindliche Land frisst sie d. h. die

Verhältnisse desselben sind so schlimm, nachtheilig und drückend,

dass sie ihnen erliegen und durch sie untergeben
;

sie vergehen un-

ter dem Druck der Landesverhällnisse (Num. 13, 32. Ez. 36, 13.).

Zu "3« von den Exulanten vgl. Jes. 27, 13. — V. 39. So schwin-

den hin in den Ländern der Feinde die Uebriggebliebenen durch ihre

und ihrer Väter Vergehungen (Ez. 24, 23. 33, 10.). Die letzteren

haben sie nach der Vergellungslehre mit zu verbüssen, worüber zu

Ex. 20, 5. — V. 40. 41. Aber die Noth weckt Reue und Busse,

wie auch die Propheten von den Leiden der Verbannung erwarten

(Zach. 10, 9. Jer. 24, 7. 29, 12 f. Ez. 6, 9 f.). Darum werden jene

Zerstreuten die geschehenen Vergehungen mit Leid bekennen
,

damit

aber auch zugleich Jehova’s Gerechtigkeit anerkennen, ge-

hört mit dem Folgenden zusammen. Wegen ihrer Untreue, die sie

an Jehova begangen (s. 5, 15.) und weil sie auch geradezu ihm ent-

gegen gehandelt haben (s. V. 21.), handelt auch er ihnen entgegen

und bringt sie in das Land der Feinde, ob sich vielleicht dann ihr

unbeschnillenes Herz beugt d. i. ihr unempfänglicher Sinn demülhigt

(s. Ex. 6, 12.) und sie vielleicht dann ihre Sündenschuld ablragen,

die sie in ihrem Lande durch Besserung bei den ersten Strafen nicht

gut machen wollten. Es blieb Jehova nichts übrig, als dieses äus-

serste Mittel und gerecht ist sein Verfahren. Zu weil vgl. Gen.

31, 49. 34, 13. 27. und zu wenn, wenn etwa, hier ob etwa 4,
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23. 28. 1 Sani. 20, 10. — V. 42—45. An die Erwartung einer De-

inülhigung und Reue der Zerstreuten knüpft der Verf. eine Hindeu*

lung darauf, dass die Gestraften niclit ganz aus Gottes Gnade fallen

sollen. Dieser nämlich gedenkt seines Bundes mit Jakob, des Stamm-
vaters der Israeliten, eines Bundes, der schon mit Isaak und sogar

bereits mit Abraham, dem ersten Stammvater der Hebräer, begann,

somit aus den ersten Anfängen des Volks herstammt und als uralt

nicht leicht aufgegeben werden kann; er gedenkt auch des Landes,

welches er beim ersten Abschlüsse des Bundes nicht zum Wüstliegen

oder zum Besitz für Fremde, sondern zum Bewohnen durch die Nach-

kommen der Erzväter bestimmte. apJ'' eig. mein Bund Jakobs

d. i. mein Bund mit Jakob, lieber das Suff, im Stat. constr. s. 6,

3. — V. 43. Dieses Land wird allerdings verlassen werden von

ihnen und dann abtragen seine Sahbathe (s. V. 34.) bei seinem Ver-

wüsteiwerden 'von ihnen d. i. in der Zeit, wo es von ihrer Seite

wüst gelassen wird, unbebaut bleibt, und sie selbst werden abtragen

ihre Schuld, dieweil sie Jehova’s Rechte verschmälR und seine Satz-

ungen verworfen haben. p"] eig. weil und mit weil d. i. weil

und eben weil, alldieweil. So nur noch Ez. 13, 10. 36, 3. — V.

44. So muss es allerdings mit dem Lande und Volke kommen
;

aber

es soll das nicht Alles sein, c)«*i] eig. und dazu auch dies d. h.

weil Jehova seines Bundes eingedenk ist, so kommt zu jenen Schick-

salen das hinzu, dass Jehova die Israeliten, wenn sie in andrer Herren

Ländern sich aufhallen, nicht verschmäht und verwirft d. h. sie nicht

aufgibt und Andern überlässt, so dass er ihnen das Garaus machte

und seinen Bund mit ihnen brache. Denn er ist und bleibt ja doch

ihr Gott. — V. 45. Darum wird er des Bundes mit den Vorfahren

gedenken, welche er aus Aegypten geführt, um ihnen Gott zu sein;

er wird dies thun erjV ihnen d. i. für sie, zu ihrem Besten (s. Gen.

9, 5.), so dass also der Umstand, dass er in der früheren Zeit in

einen Bund mit den Vätern trat, ihnen zu Statten kommt. Der Verf.

deutet nur entfernt hin auf die Heimkehr der Zerstreuten und die

Wiederherstellung des früheren Verhältnisses ;
dies ausdrücklicher zu

verheissen und stärker hervorzuhehen, verbietet ihm der Zweck sei-

ner Warn - und Mahnrede. — V. 46. Das sind die Satzungen, welche

Jehova am Sinai durch Moses zwischen sich und den Israeliten ge-

geben d. i. als Gesetze des zwischen ihm und Israel bestehenden Bun-

des erlassen hat. Der Verf. nennt Satzungen und Rechte und Gesetze

zusammen. Sicher beschloss er hier die am Sinai gegebenen Gesetze

und hatte weiterhin keine solche mehr. Der Jehovist hätte bei Ein-

webung des Stückes diese Unterschrift w’eglassen sollen, da Cap. 27.

noch sehr wichtige ebenfalls am Sinai erlassene Bestimmungen folgen.

’H's'ta T'a] meist elohistisch z. B. 8, 36. 10, 11. Ex. 9, 35., doch auch

in einigen andern Stellen z. B. Jos. 22, 9. Der Plur. Kinp ist dem
Elohisten fremd, wie schon Ex. 16, 28. bemerkt.
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Cap. 27.

Das Gesetz von den heiligen Weihungen

^

insbesondere den Ge-
lobungen, welche bald Personen (V. 2—8.)t bald Vieh (V. 9— 13.),

bald Hüuser (V. 14— 15.), bald Grundslficke (V. 16—24) zum Ge-
genstände halten. Diese gelobten Gegenstände konnten aber, wenn
man sie nicht abgeben wollte, gelöst werden und sollten dies bei

gewissen Gelübden auch; in diesem Falle zahlte man so viel Geld,

als die prieslerliche Schätzung bestimmte; gerechnet wurde dabei

nach heiligen Sekeln (V. 25.). Ausgeschlossen vom Gelübde waren
die Erstgeburten, weil sie ohnehin sclmn Jehova zukamen (V. 26

—

27.). Zu den heiligen Weihungen gehört auch die Bannung von
Menschen, Vieh und Grundstücken

,
für- weiche es keine Lösung gab

(V. 28—29.) und der Zehnte vom jährlichen Ertrage der Felder und
Ptlanzungen und vom jährlichen Zuwachse der lieerden, der an den

Stamm Levi abgegeben wurde (V. 30—33.). Sämmiliche Weihungen
galten Jehova, kamen aber fast alle dem Heiligthume und der Prie-

sterschafl zu Gute. Mit dem Gesetze über sie schliessen die am Si-

nai erlassenen göttlichen Gebote ab (V. 34.). Es unterliegt keinem
Zweifel, dass dieser Abschnitt den Elohisten zum Verfasser hat Das

lehrt schon der Gegenstand im Ganzen und insbesondere die Erwäh-
nung des Jubeljahrs (V. 17 11.) und des heiligen Sekels (V. 3. 25.),

welche Dinge nur bei ihm verkommen. Das beweiset noch mehr
die durchweg elohistische Ausdrucksweise z. B. »e? Person V. 2.,w und naß? V. 3—7., nmu V. 16. 21. 22. 24. 28., naj?« V. 22.,

“<na V. 2., V. 9. 11., 'äy V. 28., nT;? V. 2—8. 12.

13. 15— 19. 23. 25. 27., nca» V. 23,, H-'d-ian Fünftheil V. 13. 27.

31., nnp zu stehen kommen V. 14. 17. 19., V. 8., 3’'»n V. 8.,

“iga V. 38„ und gemäss V. 8. 16. 18. Von den Einkünf-

ten des Heiligthums und der Priesterschnfl handelnd schliessen sich

diese Bestimmungen sehr gut an die vorhergehenden elohistischen

Gesetze von den heiligen Orlen, Personen, Sachen und Zeilen an;

eine frühere Stelle konnten sie nicht wohl erhalten, zumal der Verf.

auf das Jubeljahr Rücksicht nehmen musste, welches er erst 25,

8 ir. behandeln konnte.

V. 2— 25. Die erste Stelle nimmt die Gelobung oder das Ver-

sprechungsgelübde ein, während die Ablobung oder das Enthal-

lungsgelühde erst später Num. 6. und 30. folgt Das Gelübde be-

stand in der Zusicherung eines Weihegeschenkes an Gott und ging

hervor aus dem Wunsche der Erhörung einer Bitte oder aus dem
Danke für einen gewährten Wunsch oder überhaupt aus dem Ge-

fühle der Verehrung und Liebe gegen Gott, welches man bethätigen

wollte. Es stimmt in seiner Bedeutung mit andern Formen der re-

ligiösen Verehrung überein (oben S. 346.). So viel sich ersehen

lässt, band es nicht schon als blosser Gedanke oder Vorsatz, sondern

nur, wenn es mit dem Munde ausgesprochen worden war. Darauf

lassen manche Steilen, die des Mundes erwähnen, ziemlich sicher
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scbliessen z. B. 5, 4. Dt 23, 24. Jud. 11, 35. Koh. 5, 5. Nuui. 30,

11. Es war allgemeine Sitte ira Alterlhume. Der hebr. Gesetzgeber

fand es vor und liess cs bestehen, ohne es indessen zu gebieten oder

auch nur zu empfehlen. Nach ihm und den Sittenlehrern hat man
keine Sünde, wenn man sich des Gelübdes enthält (Dt 23, 23. Koh.

5, 4.). Ist aber das Versprechen geschehen, so muss es .unverbrüch-

lich gehalten werden (Dt 23, 23. Koh. 5, 3. 5.). Daher soll man
sich mit solchen Angelobungen nicht übereilen (Prov. 20 , 25.) und

wer es gethan, halte die Verfehlung mit einem Sündopfer zu sühnen

(5, 4.). Wie es scheint, haben die Hebräer ihre Gelübde immer ge-

wissenhaft erfüllt, auch in schweren Fällen (Jud. 11, 35.). Der ge-

wöhnlichste Gegenstand derselben waren Opfer, besonders Dankopfer,

von welchen auch eine Art den Namen führt (s. 7, 16.); sie

aber sind im vorliegenden Abschnitte nicht milgemeint Mehr bei

J. D. Michaelis mos. Recht 111. S. 3 ff. 11. S. 355 ff. Saalschülz mos.

Hecht S. 358 ff. und Winer RWB. u. Gelübde. — V. 2— 8. Die Ge-

lobung und Weihung von Personen. Wer sich selbst Jehova geweiht

hatte oder von seinen Aeltern oder von seinem Besitzer ihm geweiht

worden war, gehörte eigentlich dem Heiligthume und sollte dort

Dienst thun, soweit er zulässig war. Ein Beispiel davon ist Samuel,

der schon als Kind dem Eli übergeben wurde und als Jüngling

Knappendienste bei der Stiftshütle leistete (1 Sam. 1, 11. 24 ff.).

Von etwas andrer Art ist die Weihung der Gibeonilen durch Josua

und die Fürsten (Jos. 9, 23. 27.) und die Vermehrung der Tempel-

sclaven durch David und Salomo (Esr. 2, 58. 8, 20. Neh. 7, 60. 11,

3.). Wahrscheinlich hat man hier an Kriegsgefangene zu denken,

welche dem Heiligthume zu eigen gegeben worden waren. Auch bei

den Griechen erhielten Kriegsgefangene bisweilen eine solche Ver-

wendung (Herod. 6, 134. Pausan. 3, 18, 3.). Gewöhnlich indessen

trat der Angelobte nicht in Person ein, sondern kaufte sich los oder

wurde losgekaufl, wie die menschliche Erstgeburt (Num. 18, 16. E.x.

13, 13. 34, 20.) und vermulhlich derjenige, welcher heilig gewor-

den war (s. 6, 11.). Das dafür gewonnene Geld diente zu Zwecken
des Heiliglhums (2 Reg. 12, 5.). — V. 2. Wenn Einer ein Gelübde

weiht und zwar wenn er nach deiner Schätzung Seelen dem Jehova

weiht d. h. wenn Einer Personen Gott weiht, diese aber nicht in

natura abliefern
,

sondern dafür nach deiner Schätzung Geld zahlen

will. Dieser Fall war offenbar das Gewöhnliche und nur auf ihn

beziehen sich die folgenden Taibestimmungen
;

für die gewiss seltene

Ablieferung des Angelobten in natura enthält das Gesetz keine An-

weisung, weil solche kaum nölhig war. Angeredet ist Moses wie 5,

15, 18. 25. Dem Verf. schwebt hier nur vor, dass das Gesetz von

Jehova an Moses gerichtet ist, nicht zugleich auch, dass dieser es

dem Volke verkündigen soll; doch nennt er von V. 8. an auch den

Priester, der nach Moses die Schätzungen vorzunehmen haben wird,

•na «•’Ven] wie 22, 21. — V. 3. 4. Die prieslerliche Schätzung soll

bei einem Mannsbilde von 20 bis 60 Jahren 50 ,
bei einem Frauen-

zimmer dieses Alters 30 heilige Silbersekel sein. Dieses Aller nennt
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der Verf. als das krSfligste, rüstigste und arbeitsfähigste zuerst und
setzt die liöchste Lösungssummc fest, weil durch die Loskaufung dem
Heiligtliume viele gute Dienste vr;rloren gingen; den Mann bestimmt

er höher, weil er im Arbeiten mehr leistet, als das Weib. Dass

man auch Weiher heim lleiligthume verwendete, ist schon zu Ex. 38,

8. bemerkt worden. Ueher das Suff, im Stat. constr. s.

6, 3. und über den heiligen Sekel Ex. 30, 13. Ex. 12, 5.

Die Wiederholung des n;;n wie Ex. 4, 9. Jes. 7, 23. — V. 5. Bei

Personen von 5 bis 20 Jahren, welche minder geübt und geschickt

noch nicht so viel leisten, bloss 20 und 10 Sekel. — V. 6. Bei

einem Kinde von 1 Monat bis zu 5 Jahren nur 5 und 3 Sekel. —
V. 7. Bei einem Greise von 60 und mehr Jahren 15, bei einer Grei-

sinn dieses Alters 10 Sekel. Denn hier hat die Arbeitsfähigkeit ab-

genommen und es ist auch vom Leben nicht mehr viel übrig. —
V. 8. Wenn aber der Gelobende, mag er sich selbst oder einen An-

gehörigen angelobt haben
,
arm ist vor deiner Schätzung d. h. wenn

er für sie zu arm ist, also die vorstehende Taxe nicht aufbringen

und bezahlen kann
,

so soll man ihn vor den Priester stellen und

dieser ihn schätzen, und zwar nach dem, was die Hand des Gelo-

benden erreicht d. h. was er ira Stande ist, vermag (s. 5, 11.). Der

Arme hatte über seine Vermögensumstände Auskunft zu geben und

nach ihnen ward die Lösungssumme bemessen. verarmen im

A. T. nur hier und 25, 25. 35. 39. 47. — V. 9— 13. Die Gelobung

und Weihung von Vieh ist verschieden zu behandeln, je nachdem

die Thiere rein oder unrein sind. Wenn die Weihung in Vieh be-

steht, von welchem man Jehova Opfer darzubringen pflegt, also in

Rind- und Kleinvieh, dem hebr. Opferviehe (oben S. 340.), so soll

alles, was man von solchem Jehova gibt, heilig sein d. h. es soll in

natura Jehova geweiht und an das Heiligthum abgeliefert werden,

wodurch es 'd-p wird. Die Stelle geht nicht mit auf die Brand- und

Dankopfer, w'elche man Jehova gelobte und darbrachte (s. 7, 16. 22,

18. Nura. 15, 3.). Denn das war keine Gelobung von Thieren, son-

dern eine solche von Opfern, die man nach den bestehenden Vor-

schriften beim Heiligthume darbrachte; hier dagegen ist bloss ge-

meint die Weihung und Abgabe von Thieren an das Heiligthum,

welches nach seinem Ermessen damit verfuhr. Wahrscheinlich be-

handelte man sie wie die reinen Erstgeburten, deren Blut und Fett

man Gott weihte und das Fleisch verzehrte (Niim. 18, 17 f.). Doch

könnte man auch an Einverleibung in die Viehslände der Priester

denken (Num. 35, 3.). Bei den Griechen kam es vor, dass man
also geweihte Thiere in den Vorhöfen und dem Bereiche des Tem-
pels hielt {Hermann gottesdiensll. Allerthh. §. 20, 12.). — V. 10.

Es ist nicht erlaubt, ein gelobtes Thier zu verwechseln und umzu-

tauschen
,
um ein schlechtes für ein gutes oder ein gutes für ein

schlechtes abzuliefern. Denn was einmal dem Heiligen und Ewigen

zugesagt ist, muss genau und pünktlich ausgeführt werden und jede

Aenderung ist unstatthaft. Erlaubt der Weihende sich dennoch eine

Umlauschung, so tritt der Fall ein: es und sein Tausch wird heilig
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i. h. das gelobte und das dafür vertauschte Thier verfallen dem Hei-

ii^thume, jenes, weil es einmal Gott geweiht ist und ihm nicht ent-

werden kann, dieses, weil es in die Stelle desselben gesetzt

wird. Die Rüge erscheint als angemessen. Zu vgl. V. 21.

Jos. 6, 19. und zur Satzfolg^ Ex. 4, 16. K^»n] und das folgende

Suff, gehen auf das einzelne Thier, welches ein oder rrto war.

Solche Gelohungen von Vieh für die Gottheit kommen auch bei an-

dern alten Völkern vor z. B. bei den Römern das ver sacrum (Liv,

22 , 9 . 33 , 44.), welches die animalia proximo vere nata umfasste

(Feslus 11 . Mamertini und ver sacrum) oder das pecus, quod natum

esset inler Calendas Martias et pridie Galendas Majas (Liv. 34, 44.).— V. 11. 12. Wenn aber die Weihung in allerlei unreinem und

also nicht opferbarem Viehe besteht
,

so soll man das Viehstück vor

den Priester stellen und dieser es schätzen zwischen gut und zwU
sehen schlecht d. h. er soll es weder für sehr gut, noch für sehr

schlecht erklären und somit den Werth nicht zu hoch und nicht zu

niedrig angeben
,
sondern einen Mittelpreis bestimmen. Mit Billigkeit

gegen den Geber und gegen das Heiligthum soll verfahren werden.

toie deine Schätzung, (wie die) des Priesters soll es sein] wie Moses

und in der Folge der Priester es abschätzen, so soll es gelten. Hin-

ter hat man zu ergänzen wie Ps. 45, 7. Cant. 1, 15.

Das Thier wurde also nicht sondern ging durch Verkauf in eine

fremde Hand über. — V. 13. Will er es aber behalten, so hat er

es zu lösen und die vom Priester bestimmte Summe zu zahlen
,

zu-

gleich aber ein Fünftheil des Werthes darauf zu legen (s. 5, 16.).

Die Darauflage ist eine Art Busse dafür, dass er einer' Gott verspro-

chenen Sache dennoch nicht entsagt, sondern sie behält. Die Bestim-

mung geht nur auf das unreine Thier und gleicht der von der Erst-

geburt, welche vom reinen Viehe ahzuiiefern, vom unreinen zu lösen

war (Num. 18, 15 fl*.). — V. 14— 15. Die Weihung von Häusern.

Wenn Einer sein Haus Jehova weiht, so soll der Priester es schätzen

nach einem mittleren Preise und der Geher diesen zahlen; will er

es aber behalten, so hat er dieselbe Summe zu zahlen, aber aus

dem eben angegebenen Grunde ein Fünftheil des Werthes darauf zu

legen. Wie es scheint, nahm das Heiiigthum niemals die Häuser selbst

an, so dass es dieselben vermiethet hätte, oüp] wie 25, 30. —
V. 16—24. Die Weihung von Aeckern. Wenn Einer vom Felde sei-

nes Besitzes d. h. von seinem erb- und eigenthümlichen Felde ein

Stück Jehova weiht, so hat er dieses nicht an das Heiligthum zum
wirklichen Eigenthuine abzutreten, indem ja die Ländereien den Fa-

milien so verbleiben sollen , wie sie Jehova an dieselben vertheilt

hat (oben S. 561.), sondern er widmet bloss den Ertrag des Ackers

. oder vielmehr den Preis dafür. Der Priester hat also den Acker zu

schätzen •’cV nach seiner Saat d. i. nach Massgabe seiner Aus-

saat, und dabei immer einen Ghomer Gerste Aussaat um 50 Silber-

sekel zu laxiren, also einen Acker, auf welchen man einen Chomer
säet, auf 50 Sekel anzuschlagen. Die 50 Sekel entsprechen der

Erndte, die aus einem Chomer Aussaat in der Regel wird. Nacl^
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der Erndte kann sich der Uxirende Priester nicht richten
,

weil sie

verschieden ausfällt; er kann sich nur an die Aussaat halten, die auf

den Acker gehl und immer gleich ist. Her Form nach ist eigentlich

der Acker geweiht und der Preis also nach seiner Crtragsfähigkeil

zu bestimmen, gleichviel, oh dann die von mancherlei Zufällen ab-

hängigen Erndten entsprechen oder nicht. Der Chomer fasste 10
Epha (Ez. 45, ll.) und dieses 10 Issaron, worüber zu Ex. 29, 40.

Nach Thenius berechnet sich der Chomer auf etwa 225 Pfund oder

auf fast 2 Schelfel Dresdn. Maasses. — V. 17. Die Weihung erstreckt

sich aber nur bis zum Jubeljahre, in welchem das Grundstück für

den Besitzer wieder frei wird. Die im Ganzen zu zahlende Summe
stellt sich also hoch oder niedrig, je nachdem es vom Zeitpunkte

der Gelobung bis zum nächsten Jubeljahre weit oder nahe ist Wenn
also der Gelobende sein Feld weiht vom Jahre des Jubels d. i. vom
Jubeljahre ab, von dem Zeitpunkte unmitielbar nach Ablauf des Ju-

beljahrs an , so kommt es ihm zu stehen gemäss der priesterlichen

Schätzung d. h. er hat den vollen Betrag zu zahlen, die grade Summe,
wie sie der Priester bestimmt hat. o^p] wie 25, 30. s. 25,

10. Zu 1)? in diesem Sinne vgl. Hos. 0, 2. Ps. 73, 20. Jud. 16, 17.

Wäre statim ab anno incipientis iubilaei (Vulg. Gesen. Blaur. u. A.)

gemeint, so würde doch wohl njca stehen. Was gab es denn

auch im Jubeljahre, wo die Aecker brach lagen, zu weihen? —
V. 18. Wenn er dagegen sein Feld weiht nach dem Jubel d. i. eine

grössere oder geringere Zeit nach dem letzten Jubeljahre, so soll

ihm der Priester den Geldbetrag berechnen nach den bis zum näch-

sten Jubeljahre noch übrigen Jahren und diesen Betrag ahziehen von

der Gesammtsumme, zu welcher er den Acker im Ganzen geschätzt

hat; ihn hat der Weihende zu bezahlen. — V. 19. Will er aber den

Acker lösen d. h. ihn von aller Verbindlichkeit gegen das Heiligthum

befreien, um ihn etwa zu verkaufen oder zu verpachten, so hat er

den genannten Betrag zu zahlen und aus dem zu V. 13. bemerkten

Grunde ein Fünftheil darauf zu legen. Dann steht der Acker ihm
zu, so dass er frei mit ihm verfahren kann. — V. 20. 21. Löset er

in der Zeit, wo der Acker noch dem Heiliglhume gehört, also noch

vor dem Eintritt des nächsten Jubeljahrs, den Acker nicht, sondern

verkauft er ihn einem nicht zu seinem Geschlechte gehörenden Manne,

so verwirkt er mit solcher Willkühr und Unredlichkeit gegen das

Heiligthum sein Lösungs- und Besitzrecht; der Acker kann ferner gar

nicht mehr ausgelösel werden, sondern er wird heilig dem Jehova

d. h. er verfällt diesem wie gebanntes Feld (s. V. 28.) und gehört

dann dem Priester als dessen Eigenlhum. Dies geschieht bei seinem

Ausgehen im Jubel d. i. bei dem Freiwerden (s. Ex. 21, 2.) des

Ackers im Jubeljahre, wo jener fremde .Käufer ihn unentgeltlich

herauszugeben hat, aber an das Heiliglhum, nicht an den ursprüng-

lichen Besitzer, der vielmehr wegen seinem ungehörigen Verfahrens

ihn verliert — V. 22. 23. Wenn Einer weihet ein Feld seines Kau-
fes d. i. einen von ihm durch Kauf erworbenen Acker, welcher

picht zu seinem Erbeigenlhume gehört und daher auch im Jubel-
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jahre von ihm wieder herausgegeben werden muss , so soll ihm

der Priester den Schätzungsbelrag bis zum nächsten Jubeljahre

berechnen und er soll dann diesen Betrag an das Heiligthum zahlen.

an selbigem Tage] also den ganzen Betrag auf einmal. Ein Mann,

der zu seinen Erbäckern noch andere Griindstficke kaufen konnte,

war wohlhabend und zu solcher Zahlung im Stande. Wie cs scheint,

wurde bei Weihung von Erbäckern der Betrag jährlich gezahlt, wenn
auch die Summe für die ganze Zeit der Weihe gleich beim Beginn

der letzteren bestimn)t worden war.
^
Zu dem Art. bei vgl. Jos.

7, 21. 8, 33. Ges. §. 108. 2. Ew. §. 290. d. s. Ex. 12, 4.

—

V. 24, Wie sich von selbst verstellt, kehrt im Jubeljahre das Feld-

stück zu dem zurück, von welchem dieser Weihende es gekauft hat,

zu Demjenigen, welchem es Landeigenthum ist d. i. erb - und eigen-

thumlich gehört, also zum ursprünglichen und eigentlichen Besitzer.

— V. 25. Alle Schätzung hat nach dem heiligen Sekel zu geschehen,

auf welchen 20 Gera gehen; s. Ex. 30, 13. — V. 26—27. Ausge-

schlossen von solchen Gelobungen und Weihungen ist die Erstgeburt

des Viehes
,

welche ohnehin schon von Gesetzes wegen' Jehova ge-

hört, also gar nicht Eigenthum des Menschen ist und von ihm Gott

nicht als ein besonderes Geschenk geweiht werden kann, sondern

abgeliefert werden muss, verw. mit ist eig. hervorbrecheny

anhrechen. vorangehen, in Hiph. zuerst hervorgehen lassen, erstge-

bären (Jer. 4, 31.3, ebenso im Pi., z. B. Erstling^ zeitigen Vom
Baume (Ez. 47, 12.), doch auch nach dem Namen als erstge-

boren behandeln (Dt. 21, 16.). — V. 27. Wird die Erstgeburt im

unreinen Viehe geboren d. h. gibt es eine solche unter diesem, so

kann sie in natura vom Heiligthume nicht angenommen werden.

Entweder also kauft man sie um ihren Preis und die übliche Dar-

auflage (5, 16.) los und kann sie dann behalten oder sie wird um
ihren Preis verkauft und geht dann in fremde Hand über. Der

Grund wie V. 13. Das Weitere über die Erstgeburt zu Ex. 13, 2.— V. 28—29. Zu den heiligen Weihungen gehört auch der

Bann d. i. eine Weihung, für welche es keine Auslösung gibt, die

zu dem gebannt ist. welchem sie gewidmet wird. Das Wort
weihen bezeichnet einen stärkeren Grad der Weihe, als z. B.

nämlich das gänzliche Dahingeben an Jehova
,

ohne es von diesem

für eine Lösung zurück zu verlangen und wieder zu erhalten. Das

arab. ist prohibere, velare, illicilum facere, davon illicüum,

sacrum. Deshalb heisst das Gebannte als vollkommen an Gott abge-

treten und gleichsam in seine Hand ühergegangen auch ©np

Hochheiliges, worüber z. 21, 22. Ex. 26, 33. Es kann, mag es in

einem Menschen oder einem Viehe oder einem Eigenthumsfelde be-

stehen, nicht verkauD und nicht gelöst werden, um etwa Gott den

Verkaufspreis oder die Ablösungssumme dafür anzubieten und es dann

wieder zu bekommen. Das erkaufte Feld nennt der Verf. nicht mit,

weil es nach dem Gesetze vom Jubeljahre nicht Eigenthum des Käu-

fers war und also von diesem auch niclit an Jehova abgetreten wer-
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den konnte. — V. 29. Insbesondere kann ein Menscb, welchen diese

Weihung trifft, nicht losgekaufl werden: er muss gelödtet werden
z. B. der israelitische Oölzendiener (Ex. 22, 19.). Nach dem Wort-

laut des V. 2S durfte der Israelit von allem, was ihm gehörte, bannen

und zwar nicht l)Ioss Vieh und (»nindstücke, sondern auch Menschen,

also z. B. der Herr einen Sclaven, der Sieger einen Kriegsgefange-

nen. Nach dieser Befugniss handelte Jephta Jud. 11, 30 f. Gewöhn-
lich aber scheint es nicht gewesen zw sein, dass ein Einzelner solche

Bannung an Menschen ausühte. Desto öfter that es das Volk, und
sollte dies auch in gewissen Fällen. Dieser Bann aber umfas.srte

bald mehr bald weniger und halle also verschiedene Grade; es

kommen im A. T. folgende vor: 1) Tödtung aller Menschen und
Thiere und Verbrennung aller lodlen Habe sowie des Ortes selbst

z. B. hei der israelitischen Stadt, welche sich der Abgötterei ergehen

hatte (Dl. 20, 13f.), 2) Tödtung aller Menschen und Thiere und Ab-

gabe alles erbeuteten Metalls und Mclallgeräths an das Ileiligthum

z. B. hei Jericho (Jos. 0, 17(T.) und in Samuels Aufforderung hei

den Amalekilern (1 Sam. 15, 3f.), 3) Tödtung aller Menschen, wäh-

rend das Vieh und die todte Habe als Beute behalten wird z. B. hei

den Amorileru unter Sihon und Og (Dt. 2, 34 f. 3, 6f.) und hei den

kanaanitischen Städten (Dt. 20, 16 f. Jos. 8, 2. 26 f. 10, 28 ff. 11, 14.),

auch hei den Amalekifern, wo indess Saul doch das schlechte Vieh

mit bannte (1 Sam. 15, 8 f.), 4) Tödtung aller Menschen mit Aus-

nahme der Jungfrauen, z. B. hei den Midianitern (Num. 31, 7 ff.

17 f.), 5) Tödtung aller Männer und aller Weiher, die Beischlaf er-

fahren haben z. B. hei Jähes (Jud. 21, 11 f.), 6) Tödtung aller Män-

ner z, B. bei entfernteren feindlichen Städten (Dt. 20, 13f.). Die

- angeffihrlen Beispiele, abgesehen von .lephta, lehren, dass man hei

Menschen den Bann nur Ober Uehelthäter und Feinde Jehova’s ver-

hängte; diese konnten nicht anders, als durch den Tod, Jehova ge-

weiht werden. Die andern in Israel seihst gebannten Gegenstände

fielen den Priestern zu (Num. 18, 14. Ez. 44, 29.). Uehrigens kamen
solche Verbannungen, hei w'elchen alles Lebende zu Ehren der Gott-

heit umgehracht wurde, auch hei andern Völkern vor, z. B. bei den

Galliern (Caesar, hell. gall. 6, 17. Diod. 5. 32.) und bei germani-

schen Stämmen (Tac. ann. 13, 57.). Manchmal war der Bann auch

gelinder, z. B. hei den Bewohnern der cirrhäisclien Ebene, welche

wegen ihrer Buchlosigkeit von den Griechen zu Sclaven der Ileilig-

thumer gemacht wurden (Aeschin. adv. Ktesiph. cp. 33 f.). —
V. 30—33. Die letzte Stelle unter den Weihungen nimmt der Zehnte

ein und er wird wie eine bekannte Sache hier eingeffihrl. In der

That findet sich die Sitte, der Gottheit einen Zehnten zu weihen,

schier im ganzen Alterthume z. B. hei den Sfidarahern, wo die Prie-

ster in Sahota für ihren Gott Sahis vom Weihrauche den Zehnten

erhoben und für öffentliche Zwecke verwendeten (Plin. H. N. 12, 32.),

hei den Phöniken und Karthagern
,
welche letztere dem Herkules in

Tyrus einen jährlichen Zehnten sendeten (Diod. 20, 14. Justin. 18, 7.),

bei den Lydiern ,
wo er durch Moxus eingeführt (Nicol. Damasc.
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p. 263. Tauchn.) und auch von der Beute entrichtet wurde (Herod.

1, 89.) und bei den westlicheren Völkern. Schon in der Zeit der

allen Pelasger war es Gebrauch, den Zehnten der Feldfruchle und

Viehheerden den Göttern zu weihen (Dionys. Halic. 1, 19. 23 f.).

Oefter wird er bei den Hellenen erwähnt. Sie gaben ihn ab vom
Jährlichen Felderlrage (Xenopli. anab. 5, 3, 9.), von der Ausbeute

der Bergwerke (Pausan. 10, 11, 2.), vom Handelsgewinne (Herod.

4, 152.), von eingezogenen Gülern (Xenoph. Hellen. 1, 7, 10.) und

besonders von gemachter Beule, wo man ihn gewöhnlich zu Göller-

bildern und kostbaren Gerälhen verwendete (Herod. 5, 77. 9, 81.

Xenoph. anab. 5, 3, 4. und Hellen. 4, 3, 21. Diod. 11, 33. Pausan.

3, 18, 5. 5, 10, 2. 10, 10, 1.). Kurz, es war hellenische Sille,

Tag ÖEnatag tüv nsgiyivo^vcov xoig ‘d'solg xad'LSQOvv (Harpocrat u.

ösKavEVEiv). Unter Pisislralus gab jeder Athener den Zehnten von

seinem Gute für den öfTenllichen Gottesdienst und andre ölTenlliche

Zwecke (Diog. Laert. 2, 53.). Hier kommt er aber auch als Strafe

' vor. Im Perserkriege beschlossen die Griechen, dass Aber alle grie-

chischen Staaten und Orte,, welche es mit den Barbaren hallen wur-

den, das ÖEXttTEVEt>v Tolg &Eolg verhängt werden sollte (Herod. 7, 132.

Polyb. 9, 39. Lyeurg. in Leocrat. §. 81. Diod. 11, 3.). Ebenso ver-

hält es sich mit den italischen Völkern. Decima quaeque veteres

düs suis ollerebanl (Festus u. decima), z. B. von der Beule (Diod.

5, 9. Justin. 20, 3.) und vom Handelsgewinne (Macrob. Sat. 3, 6.).

Die Römer weihten den Zehnten von ihrem Vermögen meist dem Her-

kules (Diod. 4, 21.); Varro gibt an, majores solilos decimam Her-

culi vovere (Macrob. Sat. 3, 12.); doch erhält auch Apollo den

10 Theil der Beute (Liv. 5, 21.). Nicht minder kommt der Zehnte

vom Feldertrage und den Viehheerden als königliche Abgabe vor

(1 Sam. 8, 15. 17.). ln Babylonien bestand ein alles Gesetz, nach

welchem dem Könige der Zehnte zukam (Aristot. oeconom. 2, 35.)

und auf einer Insel im arabischen Meere bezog ihn der König von

den Feldfrüchlen (Diod. 5, 42.). Mehr über den Zehnten bei Seiden

de decimis (in Clerici Pentat. p. 622 ff.), J. C. HoUinger de decimis

Judaeorum. Lugd. Bat. 1713., Spencer de legg. Hebrr. ritt. 3, 1, 10.

p. 720 ff. Winer RWB. u. Zehent. Er wird bei den Hebräern schon

für die patriarchalische Zeit erwähnt und als Zehntenorte erscheinen

Jerusalem und Bethel (Gen. 14, 20. 28, 22. vgl. Ara. 4, 4.); die

erste gesetzliche Vorschrift darüber aber ist die vorliegende Stelle.

— V. 30. Der ganze Zehnte des Landes d. i. der Zehnte des ganzen

Landes, sowohl von der Saat des Landes d. i. von der Erndte des

Feldes, vom Getreide der Tenne (Num. 18, 27. Dt. 14, 22.), als

auch von der Frucht des Baumes d. i. von der Fülle der Kelter

(Nuin. 18, 27.), also von Most und Oel (Dl. 14, 23.), gehört Jehova

und ist ihm geweiliL Von diesen Dingen wird der Zehnte auch

Neh. 13, 5. 12. verstanden. An geringfügige Küchenkräuter, worauf

die Pharisäer (Mtth. 23, 23. Luc. 11, 42.) und die Talmudisten

(Mischn. Maasrolh 4, 5f.) das Gesetz ausdehnten, hat der Gesetzgeber

nicht gedacht. — V, 31. Will man seinen Zehnten nicht ganz liefern,
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sondern einen Theil behalten, so hat man den abgeschSlzten Preis

dafür zu zahlen ' und ein Fünfthcil des Werths darauf zu legen (s.

V. 13.). — V. 32. Was aber den Zehnten des Rind- und Kleinviehs

anlangt, so ist immer das zehnte Stuck Jehova heilig und also an
die Priester nbzuliefern. Gemeint ist der jährliche Zuwachs, der
noch keine Zehntung erfahren hat, während die andern Thiere schon
früher verzehntet worden sind. Dieser Zehnte soll gegeben werden
von allem, was hindurchgeht unter dem Stabe d. i. was der Zählung
unterworfen, was gezählt wird und somit eine Heerde bildet. Der
Hirt führte einen Stab (Ps. 23, 4. Mich. 7, 14. Zach. 11, 7.) und
brauchte ihn beim Zählen, wenn er die Thiere aus ihrem Behältnisse

heraus und in dasselbe hincingehen liess (Mischn. Bechoroth 9, 7.).

Man pflegte die Thiere alle Tage zu zählen (Jer, 33, 13. Ez. 20, 37.)

und zwar gewöhnlich am Abende bei der Heimkehr (Theocrit. 8, 16.

Virg. georg. 4, 436.), bisweilen aber auch zweimal, am Morgen und
am Abende (Virg. ecl. 3, 34.). Der Beisatz soll wohl anzeigen, dass

nur bei einem grösseren Betrage des Zuwachses, den man zählen

muss, nicht auch bei einer geringen Anzahl, die man ohne Zählen

übersieht, der Zehnte zu geben sei.— V. 33. Der Besitzer soll nicht

suchen zwischen gut und böse und das Thier nicht vertauschen d. h.

er soll es nicht besonders aussucheu, mag es ihm auf ein besseres

oder ein schlechteres ankommen, sondern immer genau das je

zehnte beim Herausgehen aus dem Pferche soll Jehova gehören,

gleichviel w'ie es heschatfen sei; erlaubt er sich eine Vertauschung,

so verfallen beide Thiere dem Heiligthume (V. 10.) und zwar un-

abänderlich; eine Lösung kann da nicht Statt finden. suchen

erinnert an 13, 36. — Zuin vorliegenden Gesetze über die Weihung
des Zehnten fügt der Verf. später Num. 18, 21— 32. noch Bestim-

mungen über die Verwendung hinzu und setzt fest, dass der Zehnte

den Leviten gehören soll, welche ihn an jedem Orte d. i.

an jedem ihrer Wohnorte (Jos. 21.) verzehren dürfen, aber den zehn-

ten Theil von ihm an die Aaroniden d. i. die Priester, welche zum
Stamme Levi gehören und die vornehmste Familie darin sind, abzu-

geben haben, lieber die Befolgung dieses Gesetzes in der älteren

Zeit fehlt cs an Nachrichten. Nur für die Zeit des theokratisch eifri-

gen Hiskia wird berichtet, dass das Volk, welches vorher nachlässig

gewesen war, den Zehnten entrichtet, aber nach Jerusalem gebracht

habe (2 Chron. 31, 511.). Aehnliches wissen wir von der Zeit des

Nehemia (Neh. 10, 38 f. 12, 44. 13, 5. 12. Mal. 3, 8. 10.). Gegen
das Ende des Reiches Juda war das alte Gesetz bereits unhaltbar ge-

worden. Dies zeigt der jüngste Gesetzgeber, welcher Dt. 12, 6. 11.

14, 22—29. 26, 12. ein ganz abweichendes Zehntgesetz gibt. Denn

1) schreibt er nur den vegetabilischen Zehnten vor, nicht auch den

animalischen, welcher also damals schon abgekommen war, 2) will

er den jährlichen Zehnten an den Ort des Heiligthums gebracht wis-

sen und bemerkt nicht, dass die Leviten ihn an jedem Orte verzeh-

ren dürfen und den zehnten Theil davon an die Priester abzutreten

haben, 3) setzt er fest, dass man diesen jährlichen Zehnten oder den
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eldbelrag dafür am Orte des Heiliglhums zu Mahlzeiten für sich, seine

ngehörigen und die Leviten verwenden soll, 4) schreibt er neben

iesem jährlichen nocli einen dreijährlichen Zehnten vor, welchen die

sraeliten an ihren Wohnorten geben und zu Mahlzeiten für die Le-

'ilen und die Bedürftigen verwenden sollen. Die Aenderungen wur-

\en grösslentheils durch die veränderten Verhältnisse der Leviten und

Priester veranlasst, worüber oben S. 418 f. vgl. Riehm Gesetzgebung

M osis im Lande Moab S. 42 ff. Der Deuteronoiniker unterscheidet

demnach 2 Zehnten und setzt sie an die Stelle des einen elohisti-

schen Zehntens. Die späteren Juden aber Hessen diese verschiedenen

Bestimmungen neben einander gelten und entrichteten also 3 Zehnten

(Tob. 1, 7. 8. Joseph, antt. 4, 8, 8. 22.). Dem entsprechen auch die

talmudischen und rabbinischen Bestimmungen, worüber man bei Hol-

tinger p. 116 ff. 146 ff. 182 ff. das Nähere findet. — V. 34. Das sind

die Gebote, welche Jehova beim Sinai dem Moses geboten hat an die

Kinder Israel d. i. zur Verkündigung an diese. oben

S. 181. Unter njs’s Befehl, Gebot versteht der Verf. ein Gesetz,

'Welches einfach etwas gelhan oder gelassen haben will, einfach

etwas als zu thun gebietet (Num. 15, 22. 31.) oder als zu lassen

verbietet (4, 2. 13. 22. 27. 5, 17.). Die nisstt besteht in schlichten

Geboten und Verboten (22, 31.) und ist nicht wie die Lehre,

Weisung von etwas Belehrendem, Anweisendem und Leitendem be-

gleitet. Der Ausdruck geht also auf den wesentlichen Inhalt, auf die

eigentliche Substanz des Gesetzes und die Unterschrift besagt dem-

nach, das Bisherige seien die Grundsätze des Gesetzes, so weit sie

Jehova beim Sinai erlassen habe. Was der Verf, als ebenfalls beim

Sinai offenbart Num. 1— 10 noch folgen lässt, besteht theils in bloss

temporären Verfügungen, theils in Anweisungen für gewisse Fülle,

theils in Zusätzen zu den im Leviticus enthaltenen Grundgesetzen.
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